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Vorwort 
 
Wie geht der Bund mit seinen Haushaltsmitteln um, und was kann er besser machen? 
Wie sind die einzelnen, nach Politikbereichen geordneten Teile des Bundeshaushaltes 
finanziell ausgestattet und welche Tendenzen weisen sie auf? Wie ist die Entwicklung 
der Bundesfinanzen rückblickend und für die kommenden Jahre einzuschätzen? 
 
Einmal jährlich bilden die Bemerkungen des Bundesrechnungshofes diesen Dreiklang 
als Essenz seiner Prüfungs- und Beratungstätigkeit ab. Ein umfassendes Prüfpro-
gramm – allein im Jahr 2011 führten der Bundesrechnungshof und seine Prüfungsämter 
rund 1 400 Prüfungen durch – und die vielfältige Beratungstätigkeit des Bundesrech-
nungshofes gegenüber dem Parlament und der Bundesregierung liegen ihnen zugrunde. 
 
Die Bemerkungen berichten über wesentliche Ergebnisse der Prüfungsarbeit. Darunter 
sind Beispiele, in denen die Verwaltung unseren Empfehlungen gefolgt ist. Andere 
Verfahren wiederum sind offen geblieben. Gerade diese Fälle bilden eine wichtige 
Grundlage für das Parlament, um jährlich über die Entlastung der Bundesregierung zu 
entscheiden. Es sind die aus Sicht des Bundesrechnungshofes finanziell und materiell 
bedeutsamsten Prüfungserkenntnisse, die seines Erachtens ausführlich parlamentarisch 
beraten werden sollen. Im Ergebnis kann das Parlament die Empfehlungen des Bun-
desrechnungshofes aufgreifen und die Bundesregierung auffordern, diese umzusetzen. 
Erfahrungsgemäß gelingt dies in weit über neunzig Prozent der im Rechnungsprü-
fungsausschuss behandelten Fälle. 
 
Gleichzeitig beinhalten die Bemerkungen die Ergebnisse aus der Prüfung der Haus-
halts- und Vermögensrechnung sowie eine Bestandsaufnahme über die finanzwirt-
schaftliche Entwicklung des Bundes mit entsprechenden Schlussfolgerungen. Auch 
diese Analyse unterstützt parlamentarische Kernaufgaben: die Beratungen des Regie-
rungsentwurfs zum nächstjährigen Haushalt. Angesichts einer Bruttoverschuldung des 
Bundes zum Jahresende 2011 von 1,3 Billionen Euro, der anhaltenden Staatsschulden- 
und Eurokrise sowie der damit verbundenen Stabilisierungsmaßnahmen sollte eine 
nachhaltige Haushaltskonsolidierung weiterhin Vorrang haben. 
 
Nicht zuletzt geben die Bemerkungen Parlament und Öffentlichkeit einen umfassen-
den Einblick in die einzelnen Einnahmen- und Ausgabenbereiche des Bundes. Aufbau 
und Schwerpunkte der Einzelpläne werden einheitlich dargestellt, Entwicklungen sys-
tematisch analysiert und Strukturschwächen aufgezeigt. 
 
Über das Mandat und die vielfältigen, auch internationalen Aufgaben des Bundesrech-
nungshofes informiert ein Kapitel am Ende der Bemerkungen. 
 
Bonn, im November 2012 
 

 
Prof. Dr. Dieter Engels 
Präsident des Bundesrechnungshofes 
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Vorbemerkung

1 Gegenstand der Bemerkungen

Der Bundesrechnungshof prüft die gesamte Haushalts-
und Wirtschaftsführung des Bundes einschließlich seiner
Sondervermögen und Betriebe (§ 88 Absatz 1 Bundes-
haushaltsordnung – BHO). Das Ergebnis seiner Prüfung
fasst er jährlich für den Deutschen Bundestag und den
Bundesrat in Bemerkungen zusammen, soweit es für die
Entlastung der Bundesregierung wegen der Haushalts-
rechnung und der Vermögensrechnung von Bedeutung
sein kann (§ 97 Absatz 1 BHO).

In den Bemerkungen teilt der Bundesrechnungshof ge-
mäß § 97 Absatz 2 BHO insbesondere mit,

ob die in der Haushaltsrechnung und der Vermögens-
rechnung und die in den Büchern aufgeführten Be-
träge übereinstimmen und die geprüften Einnahmen
und Ausgaben ordnungsgemäß belegt sind,

in welchen bedeutsamen Fällen die geprüften Stellen
die für die Haushalts- und Wirtschaftsführung gelten-
den Vorschriften und Grundsätze nicht beachtet haben,

mit welchen wesentlichen Ergebnissen er die Betäti-
gung des Bundes bei Unternehmen mit eigener Rechts-
persönlichkeit geprüft hat und

welche Maßnahmen er für die Zukunft empfiehlt.

Gegenstand der Bemerkungen sind somit die Einnahmen
und Ausgaben des Bundes, sein Vermögen und seine
Schulden. Sie können sich auch auf alle Maßnahmen be-
ziehen, die sich finanziell auf den Bundeshaushalt aus-
wirken können, auch wenn sie noch nicht zu Einnahmen
oder Ausgaben geführt haben.

Der Bundesrechnungshof verbindet die Berichterstattung
über seine Prüfungserkenntnisse mit einer Bestandsauf-
nahme und Analyse der finanzwirtschaftlichen Entwicklung
des Bundes. Zudem beschreibt er wesentliche Eckpunkte
und Entwicklungen der Einzelpläne des Bundeshaushalts
(sog. Einzelplanbemerkungen). Ziel der Einzelplanbemer-
kungen ist es, den Informationsgehalt der Bemerkungen für
Parlament und Öffentlichkeit zu erhöhen und insbesondere
die Entwicklung des Haushalts in den Einzelplänen als Be-
zugsrahmen für die Prüfungstätigkeit des Bundesrechnungs-
hofes zu verdeutlichen.

Politische Entscheidungen innerhalb des geltenden
Rechts beurteilt der Bundesrechnungshof nicht. So ist es
nicht seine Aufgabe, zu bewerten, ob bestimmte Förder-
mittel gezahlt werden sollen. Er kann aber prüfen und
berichten, ob die zugrunde liegenden Sachverhalte und
Annahmen zutreffen und ob die Förderung die beabsich-
tigten Wirkungen hatte. Wenn er über Erkenntnisse ver-
fügt, dass Gesetze nicht zu den vom Gesetzgeber ge-

wünschten Auswirkungen führen oder auf unzutreffenden
Annahmen beruhen, kann der Bundesrechnungshof Ge-
setzesänderungen empfehlen.

Damit kommt der Bundesrechnungshof dem gesetzlichen
Auftrag nach, in seinen Bemerkungen mitzuteilen, welche
Maßnahmen er für die Zukunft empfiehlt (§ 97 Absatz 2
Nummer 4 BHO). Er kommt damit auch dem ausdrücklichen
Wunsch des Parlaments nach, den Haushaltsausschuss
des Deutschen Bundestages über solche Prüfungsergeb-
nisse zu unterrichten, die für anstehende Gesetzesvorha-
ben von Bedeutung sind.

2 Bemerkungsverfahren

Die Bemerkungen beruhen auf Prüfungsergebnissen des
Bundesrechnungshofes und beziehen seine Beratungstä-
tigkeit ebenso wie die Beratungstätigkeit des Präsidenten
des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter für
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (BWV) ein. Sie wer-
den nach einem festgelegten Verfahren aufgestellt.

Die Entwürfe der einzelnen Bemerkungen sendet der
Bundesrechnungshof den geprüften Stellen zu und gibt
ihnen Gelegenheit, Stellung zu nehmen. Dies dient insbe-
sondere dazu, die Sachverhaltsfeststellungen nochmals zu
überprüfen, die der Bundesrechnungshof in der Regel im
vorangegangenen Prüfungsverfahren schon mit den ge-
prüften Stellen erörtert hat. Falls über die dargestellten
Sachverhalte unterschiedliche Auffassungen bestehen
bleiben, ist dies in den Bemerkungen erwähnt. Soweit die
betroffenen Stellen abweichende Auffassungen zur Wür-
digung vorgebracht haben, sind diese ebenfalls berück-
sichtigt.

Die Bemerkungen werden vom Großen Senat des Bun-
desrechnungshofes beschlossen (§ 14 Absatz 1 Num-
mer 2 Bundesrechnungshofgesetz). Anschließend leitet
sie der Präsident des Bundesrechnungshofes dem Deut-
schen Bundestag, dem Bundesrat und der Bundesregie-
rung zu und stellt sie der Öffentlichkeit vor. 

Die Bemerkungen des Bundesrechnungshofes sind eine
wesentliche Grundlage für die jährliche Entscheidung des
Parlaments über die Entlastung der Bundesregierung.
Diese Entscheidung haben der Deutsche Bundestag und
der Bundesrat gesondert zu treffen (Artikel 114 Absatz 1
Grundgesetz). Sie beziehen sich dabei auf die ihnen jähr-
lich vorzulegende Rechnung des Bundesfinanzministe-
riums über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über das
Vermögen und die Schulden des Bundes. Aus den jährli-
chen Bemerkungen können sie entnehmen, welche Bean-
standungen zur Rechnung und zur Haushalts- und Wirt-
schaftsführung bei ihrer Entscheidung zu berücksichtigen
sind. 
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Der Deutsche Bundestag überweist die Bemerkungen zur
federführenden Beratung an den Haushaltsausschuss, der
wiederum seinen Unterausschuss, den Rechnungsprü-
fungsausschuss, hiermit befasst. Der Rechnungsprüfungs-
ausschuss erörtert die einzelnen Prüfungsergebnisse und
fasst hierzu Beschlüsse. Diese Beschlüsse übermittelt er
dem Haushaltsausschuss, damit er auf dieser Grundlage
die Entlastungsentscheidung des Deutschen Bundestages
vorbereiten kann. Dies geschieht in Form einer Beschluss-
empfehlung des Haushaltsausschusses. Sie enthält in der Re-
gel auch die Aufforderung an die Bundesregierung, die Be-
schlüsse zu den Bemerkungen des Bundesrechnungshofes
zu befolgen, Maßnahmen zur Steigerung der Wirtschaft-
lichkeit einzuleiten oder fortzuführen und die Berichts-
pflichten fristgerecht zu erfüllen, damit eine Verwertung
der Ergebnisse bei den Haushaltsberatungen gewährleis-
tet ist. Das Plenum des Deutschen Bundestages entschei-
det auf der Grundlage dieser Beschlussempfehlung über
die Entlastung.

Die Bemerkungen können im parlamentarischen Entlas-
tungsverfahren dazu führen, dass das Parlament einzulei-
tende Maßnahmen beschließt (§ 114 Absatz 2 BHO) oder
bestimmte Sachverhalte missbilligt (§ 114 Absatz 5 BHO).

3 Aktualität

Die Bemerkungen beschränken sich nicht nur auf das für
die Entlastung anstehende Haushaltsjahr 2011. Sie kön-
nen sich auch auf spätere oder frühere Haushaltsjahre be-
ziehen (§ 97 Absatz 3 BHO).

Die Aufstellung der jährlichen Bemerkungen erfordert ei-
nen zeitlichen Vorlauf. Dieser ist insbesondere notwen-
dig, um die Stellungnahmen der geprüften Stellen zu den
Bemerkungsentwürfen berücksichtigen zu können. Um
die dadurch bedingten Verzögerungen zu vermeiden, hat
der Bundesrechnungshof in Absprache mit dem Rech-
nungsprüfungsausschuss ein zusätzliches Berichtsverfah-
ren entwickelt, das die jährlichen Bemerkungen um
aktuelle Beiträge ergänzt. Er leitet dem Rechnungsprü-
fungsausschuss bemerkungsrelevante weitere Prüfungser-
gebnisse, die bis Ende eines Jahres erzielt werden, noch
zur Beratung im Frühjahr des Folgejahres zu. Das Verfah-
ren gewährleistet, dass die jeweils für den Juni beabsich-
tigte Entlastung der Bundesregierung für das vorletzte
Haushaltsjahr auf eine aktuellere Erkenntnisgrundlage
gestellt werden kann.

4 Aufbau der Bemerkungen

Die Bemerkungen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung
des Bundes bestehen aus drei Teilen:

In Teil I veröffentlicht der Bundesrechnungshof seine
Feststellungen zur Haushaltsrechnung und zur Vermö-
gensrechnung des Bundes für das Haushaltsjahr 2011 so-
wie zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung des Bundes
im Finanzplanungszeitraum (2012 bis 2016). 

Teil II berichtet zum einen über die Ergebnisse von Prü-
fungen, die sich nicht nur auf die Einnahmen und Ausgaben
in einem Einzelplan beziehen. Dies betrifft z. B. solche
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Themen, die der Bundesrechnungshof für ein bestimmtes
Jahr als Schwerpunkt für eine übergreifende Untersu-
chung festgelegt hat. Der Bundesrechnungshof berichtet
in diesem Teil zudem über Prüfungsergebnisse, die bei
querschnittlichen Prüfungen in verschiedenen Bereichen
der Verwaltung gewonnen wurden. Er benennt jeweils
das Bundesministerium, das für das jeweilige Prüfungs-
thema über grundsätzliche Zuständigkeiten verfügt und
aus Sicht des Bundesrechnungshofes für die weitere Be-
handlung der Prüfungsergebnisse federführend ist. 

Teil III behandelt die Erkenntnisse des Bundesrech-
nungshofes zu den Einzelplänen entsprechend ihrer Rei-
henfolge im Bundeshaushalt.

Die Bemerkungen werden in eine Kategorie A (Haus-
haltsentwicklung), Kategorie B (Beratung im Rechnungs-
prüfungsausschuss) oder Kategorie C (Sonstige Prüfungs-
und Beratungsergebnisse) eingeordnet. 

Die Einzelplanbemerkung gibt zunächst einen Überblick
über die wichtigsten Ausgaben- und Einnahmenbereiche,
die Verpflichtungsermächtigungen und den Personalhaus-
halt des jeweiligen Einzelplans. Danach folgen Informa-
tionen zu Haushaltsstruktur und -entwicklung und ggf.
Hinweise auf Prüfungsergebnisse, die der Bundesrech-
nungshof mit den betroffenen Stellen bereits erörtert hat
(Kategorie A).

Es folgen ggf. Bemerkungen zu Einzelprüfungsergebnis-
sen, denen in der Regel  unterschiedliche Bewertungen
von Bundesrechnungshof und geprüfter Stelle zugrunde
liegen. Sie werden im weiteren Verlauf des Bemerkungs-
verfahrens dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Bera-
tung und Beschlussfassung vorgelegt (Kategorie B). 

Die Beiträge zu sonstigen Prüfungs- und Beratungsergeb-
nissen sind dadurch gekennzeichnet, dass zu ihnen Be-
schlüsse des Parlaments in der Regel nicht mehr erforder-
lich sind. Dazu gehören Fälle, in denen die Verwaltung
den Empfehlungen des Bundesrechnungshofes gefolgt
ist. Auch Beiträge zur Beratungstätigkeit des BWV sowie
Ergebnisse von Beratungen nach § 88 Absatz 2 BHO
werden hier aufgenommen (Kategorie C).

Die jeweiligen Kategorien sind bei den Bemerkungen des
Teils II und des Teils III angegeben. Bemerkungen der
Kategorie B und in der Regel auch der Kategorie C fol-
gen einer festen Struktur: Einer Zusammenfassung des
Inhalts (XX.0) schließen sich der vom Bundesrechnungs-
hof festgestellte Sachverhalt (XX.1), die Würdigung des
Sachverhalts (XX.2) und die Stellungnahme der zuständi-
gen Stellen (XX.3) an. Schließlich folgen die abschlie-
ßende Bewertung durch den Bundesrechnungshof sowie
ggf. seine Empfehlungen und Anregungen (XX.4).

Die „Blauen Seiten“ enthalten Kurzfassungen zu allen
Beiträgen.
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Zusammenfassungen

Teil I Allgemeiner Teil

1 Feststellungen zur Haushaltsrechnung 
und zur Vermögensrechnung des 
Bundes für das Haushaltsjahr 2011

Der Bundesrechnungshof hat gemäß Artikel 114 Absatz 2
Grundgesetz mit Unterstützung seiner Prüfungsämter die
Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsrechnung und der Ver-
mögensrechnung des Bundes geprüft. Er hat keine für die
Entlastung der Bundesregierung wesentlichen Abweichun-
gen zwischen den in den Rechnungen und den in den Bü-
chern aufgeführten Beträgen festgestellt. Die günstige
wirtschaftliche Entwicklung entlastete den Bundeshaus-
halt 2011 deutlich. Im Haushaltsvollzug lagen die Ge-
samtausgaben mit 296,2 Mrd. Euro um 9,6 Mrd. Euro un-
ter dem Soll. Die Einnahmen übertrafen vor allem wegen
höherer Steuereinnahmen das Soll um 21,5 Mrd. Euro.
Die Nettokreditaufnahme unterschritt den geplanten Wert
mit 17,3 Mrd. Euro deutlich. Die erstmals 2011 geltende
neue verfassungsrechtliche Schuldenregel wurde einge-
halten. Der Bestand an eingegangenen Verpflichtungen lag
bei 124,9 Mrd. Euro. Ende des Jahres hatten der Bund und
seine Sondervermögen Gewährleistungen von 394,1 Mrd.
Euro übernommen. Das Vermögen des Bundes einschließ-
lich seiner Sonder- und Treuhandvermögen betrug 185 Mrd.
Euro. Die Schulden (einschließlich Versorgungs- und Bei-
hilfeverpflichtungen) lagen bei 1 612 Mrd. Euro.

1.1 Stand der Entlastungsverfahren

Für das Haushaltsjahr 2010 haben der Deutsche Bundes-
tag und der Bundesrat die Bundesregierung entlastet.
Grundlagen waren die Jahresrechnung 2010 sowie die
Bemerkungen 2011 des Bundesrechnungshofes zur Haus-
halts- und Wirtschaftsführung des Bundes einschließlich
der im April 2012 ergänzend vorgelegten weiteren Prü-
fungsergebnisse zu den Bemerkungen 2011.

1.2 Haushaltsrechnung und Vermögens-
rechnung 2011 ordnungsgemäß 
(Mitteilung nach § 97 Absatz 2
Nummer 1 BHO)

Seit dem Haushaltsjahr 2009 legt das Bundesfinanzminis-
terium die Haushaltsrechnung und die Vermögensrechnung
nicht mehr in Form einer zusammengefassten Jahresrech-
nung, sondern getrennt vor. Der Bundesrechnungshof hat
gemeinsam mit seinen Prüfungsämtern stichprobenweise
geprüft, ob diese Rechnungen ordnungsgemäß erstellt
wurden. Er hat keine für die Entlastung wesentlichen Ab-
weichungen zwischen den in den Rechnungen aufgeführ-

ten und den in den Büchern nachgewiesenen Beträgen
festgestellt. 

Die Einnahmen und Ausgaben waren im Allgemeinen
ordnungsgemäß belegt. Von den insgesamt geprüften
13 000 Buchungsfällen waren 7 % fehlerhaft (2010: 8 %).
Dies betraf vor allem formale, nicht finanzwirksame Ver-
stöße (Nummer 1.2 der Bemerkungen).

1.3 Haushaltsabschluss im Überblick

Der konjunkturelle Erholungsprozess setzte sich auch im
Jahr 2011 fort. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt
(BIP) legte gegenüber dem Jahr 2010 um 3 % zu. Die
günstige wirtschaftliche Entwicklung entlastete den Bun-
deshaushalt 2011 auf der Ausgabenseite deutlich. Im
Haushaltsvollzug lagen die Gesamtausgaben mit 296,2 Mrd.
Euro um 9,6 Mrd. Euro unter dem Soll. 

Die Einnahmen (ohne Nettokreditaufnahme und Münz-
einnahmen) übertrafen vor allem wegen höherer Steuer-
einnahmen das Soll um 21,5 Mrd. Euro. Die Nettokredit-
aufnahme unterschritt den geplanten Wert mit 17,3 Mrd.
Euro deutlich (Nummer 1.3 der Bemerkungen).

1.4 Einzelheiten zum Haushaltsabschluss

Die Ausgaben entwickelten sich – wie im Vorjahr – im
Haushaltsvollzug günstiger als erwartet. Mit 296,2 Mrd.
Euro lagen sie um 9,6 Mrd. Euro unter dem Soll von
305,8 Mrd. Euro. Die Einnahmen (ohne Nettokreditauf-
nahme und Münzeinnahmen) lagen um 21,5 Mrd. Euro
höher als im Haushaltsplan veranschlagt. Dies ist vor al-
lem auf Steuermehreinnahmen von 18,8 Mrd. Euro zu-
rückzuführen.

Im Haushaltsjahr 2011 wurde erstmals die neue verfas-
sungsrechtliche Schuldenregel nach Artikel 109, 109a,
115 und 143d Grundgesetz angewendet. Mit ihr soll die
langfristige Tragfähigkeit der Haushalte von Bund und
Ländern sichergestellt werden. 

Mit einer veranschlagten Nettokreditaufnahme von 48,4 Mrd.
Euro und einer tatsächlichen Nettokreditaufnahme von
17,3 Mrd. Euro wurde die neue Schuldenregel sowohl bei
der Aufstellung des Haushalts 2011 als auch im Haus-
haltsvollzug eingehalten.

Die Einnahmen (ohne Nettokreditaufnahme und Münz-
einnahmen) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 19,2 Mrd.
Euro bzw. 7,4 %. Während die Steuereinnahmen um
21,9 Mrd. Euro stiegen, sanken die Sonstigen Einnahmen
um 2,7 Mrd. Euro. 
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Die Gesamtausgaben lagen im Jahr 2011 um 7,4 Mrd.
Euro bzw. 2,4 % niedriger als im Vorjahr. Der Ausgaben-
rückgang ist im Wesentlichen auf einen verminderten Be-
darf bei den Arbeitsmarktausgaben des Bundes zurückzu-
führen (Nummer 1.4 der Bemerkungen).

1.5 Einzelheiten zu den Einnahmen und 
zur Verschuldung

Ab dem Jahr 2010 fließt der Teil des Bundesbankge-
winns, der den im Bundeshaushalt veranschlagten Anteil
überschreitet und nicht zur Tilgung der Schulden des Erb-
lastentilgungsfonds (ELF) benötigt wird, an das Sonder-
vermögen Investitions- und Tilgungsfonds (ITF). Die
Einnahmen aus dem Bundesbankgewinn betrugen 2,2 Mrd.
Euro. Veranschlagt waren Einnahmen von 3,0 Mrd. Euro.
Somit konnten im Jahr 2011 keine Schulden des ITF ge-
tilgt werden (Nummer 1.5.1 der Bemerkungen).

Das Haushaltsgesetz 2011 enthielt eine Kreditermächtigung
von 48,4 Mrd. Euro zur Deckung von Ausgaben. Hinzu
kam eine Restkreditermächtigung aus dem Vorjahr von
36,2 Mrd. Euro. Da die Kreditermächtigung aus dem
Haushaltsgesetz 2011 nicht ausgeschöpft wurde, musste
die Restkreditermächtigung aus dem Jahr 2010 nicht in
Anspruch genommen werden. Sie verfiel mit Ablauf des
Haushaltsjahres 2011. Für den Haushalt 2012 stehen als
Restkreditermächtigung aus dem Jahr 2011 insgesamt
31,1 Mrd. Euro zur Verfügung (Nummer 1.5.2 der Be-
merkungen). 

Die Kreditmarktverbindlichkeiten des Bundes betrugen
ausweislich der Vermögensrechnung zum Ende des Haus-
haltsjahres 2011 insgesamt 1 090,3 Mrd. Euro. Andere
Darstellungen und Publikationen des Bundes enthalten
hiervon abweichende Zahlen. Das Bundesfinanzministe-
rium nimmt seit dem Vorjahr eine Gegenüberstellung der
unterschiedlichen Darstellungen mit Überführungsrech-
nungen und Erläuterungen in den jeweiligen Finanzbe-
richt auf. Außerdem beabsichtigt es, in hierzu relevanten
Veröffentlichungen zukünftig einen Hinweis auf die Er-
läuterungen im Finanzbericht aufzunehmen. (Nummer
1.5.4 der Bemerkungen).

Die Regelungen und Verfahren zur Erfassung, Überwa-
chung und Steuerung von Forderungen des Bundes wen-
deten die Ressorts bisher nicht konsequent an. Das Bun-
desfinanzministerium hat Maßnahmen ergriffen, die ein
wirksames Forderungsmanagement des Bundes fördern
(Nummer 1.5.5 der Bemerkungen).

1.6 Haushaltsüberschreitungen

Im Haushaltsjahr 2011 leistete die Bundesregierung über-
planmäßige Ausgaben von 2,0 Mrd. Euro und außerplan-
mäßige Ausgaben von 0,4 Mrd. Euro (vgl. Abbildung 1.3).
Der Gesamtbetrag entspricht 0,8 % des Haushalts-Solls.
Er liegt mit 2,4 Mrd. Euro deutlich über dem Vorjahreser-
gebnis von 930 Mio. Euro. Sämtliche Haushaltsüber-
schreitungen wurden durch Minderausgaben an anderer
Stelle des Bundeshaushalts ausgeglichen (Nummer 1.6.1
der Bemerkungen).

In drei Fällen haben Ressorts ohne Einwilligung des Bun-
desfinanzministeriums die bewilligten Haushaltsansätze
überschritten. Dies betrifft Ausgaben von insgesamt 2,4 Mio.
Euro. Der Bundesrechnungshof erwartet von allen Beauf-
tragten für den Haushalt in den Ressorts, Haushaltsüber-
schreitungen ohne Einwilligung des Bundesfinanzminis-
teriums zu verhindern (Nummer 1.6.2 der Bemerkungen).

1.7 Ausgabereste

In welcher Höhe die Ressorts Ausgabereste aus dem ab-
gelaufenen Haushaltsjahr bilden, steht bei der Erstellung
der Haushaltsrechnung regelmäßig noch nicht fest. Der
Bundesrechnungshof kann an dieser Stelle daher nur ei-
nen Überblick über die übertragbaren Ausgaben des ab-
gelaufenen Haushaltsjahres geben und über die Restebil-
dung des Vorjahres berichten.

Am Ende des Haushaltsjahres 2010 waren 12,9 Mrd.
Euro übertragbar. Hiervon bildeten die Ressorts 6,7 Mrd.
Euro Ausgabereste. Dies waren 0,3 Mrd. Euro mehr als
am Ende des Haushaltsjahres 2009 (Nummer 1.7.1 der
Bemerkungen).

Im Haushaltsjahr 2011 flossen 17,2 Mrd. Euro an über-
tragbaren Ausgaben nicht ab. Dieser Betrag steht grund-
sätzlich für die Bildung von Ausgaberesten zur Verfü-
gung. Er ist um 4,3 Mrd. Euro höher als im Vorjahr
(Nummer 1.7.2 der Bemerkungen).

Im flexibilisierten Bereich besteht die Besonderheit, dass
in Anspruch genommene Ausgabereste von den Ressorts
grundsätzlich nicht im eigenen Einzelplan eingespart
werden müssen. Sie stehen zeitlich unbeschränkt zur Ver-
fügung und wirken wie eine „Reserve“. Von den in das
Haushaltsjahr 2011 übertragbaren Ausgaben im flexibili-
sierten Bereich von 1,6 Mrd. Euro bildeten die Ressorts
1,5 Mrd. Euro Ausgabereste. Über mehr als 97 % der
nicht abgeflossenen Mittel wollen die Ressorts demnach
in künftigen Jahren weiter verfügen. Im Hinblick auf die
Budgethoheit des Parlaments erwartet der Bundesrech-
nungshof von allen Ressorts, dass sie einen strengen
Maßstab bei der Restebildung anlegen. Sie dürfen nur
Ausgabereste bilden, wenn hierfür ein konkreter Bedarf
besteht (Nummer 1.7.3 der Bemerkungen).

1.8 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2011 waren Verpflichtungsermächti-
gungen von 46,4 Mrd. Euro veranschlagt. Dies waren
2,1 Mrd. Euro weniger als im Vorjahr. Tatsächlich durch
Verpflichtungen in Anspruch genommen wurden davon
26,8 Mrd. Euro. Der Ausnutzungsgrad betrug 58 %. Auch
wenn der Ausnutzungsgrad damit gegenüber dem Vorjahr
leicht angestiegen ist, bleiben alle Ressorts weiterhin auf-
gefordert, Verpflichtungsermächtigungen nur in der erfor-
derlichen Höhe zu veranschlagen. Dies verlangen die
Grundsätze der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit
sowie der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (Nummer
1.8.1 der Bemerkungen). 
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Zum 31. Dezember 2011 waren aus eingegangenen Ver-
pflichtungen noch 124,9 Mrd. Euro zu leisten. Von dem
Gesamtbestand eingegangener Verpflichtungen entfallen
35,7 Mrd. Euro auf das Haushaltsjahr 2012 und 25,5 Mrd.
Euro auf das Haushaltsjahr 2013. Dabei sind die im Haus-
haltsjahr 2012 neu eingegangenen Verpflichtungen noch
nicht berücksichtigt (Nummer 1.8.2 der Bemerkungen).

1.9 Gewährleistungen

Mit Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistun-
gen unterstützt der Bund förderungswürdige, im staatlichen
Interesse liegende Vorhaben. Sie sichern auch finanzielle
Verpflichtungen des Bundes gegenüber internationalen
Finanzinstitutionen. Durch das Haushaltsgesetz 2011 war
das Bundesfinanzministerium ermächtigt, Gewährleistun-
gen bis zu 445,6 Mrd. Euro zu übernehmen. Im Vorjahr
betrug dieser Gewährleistungsrahmen 477,3 Mrd. Euro.
Ende 2011 hatte der Bund hieraus Gewährleistungen von
322,0 Mrd. Euro übernommen. Zusätzlich konnte auch
das Sondervermögen Finanzmarktstabilisierungsfonds
(FMS) Garantien bis zu 300 Mrd. Euro übernehmen. Die
Ausnutzung beim FMS betrug Ende des Jahres 2011 rund
28 Mrd. Euro (Nummer 1.9 der Bemerkungen).

1.10 Selbstbewirtschaftungsmittel

Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt
werden, wenn dadurch eine sparsame Bewirtschaftung
gefördert wird. Im Gegensatz zu anderen Haushaltsmit-
teln stehen sie zeitlich unbegrenzt für den jeweiligen Aus-
gabenzweck über das laufende Haushaltsjahr hinaus zur
Verfügung. Werden Haushaltsmittel in die Selbstbewirt-
schaftung überführt, sind die entsprechenden Beträge
haushaltsmäßig zu buchen und erscheinen als Ausgabe in
der Haushaltsrechnung. Tatsächlich müssen sie jedoch
noch nicht an Dritte gezahlt worden sein. Dies beein-
trächtigt die Aussagekraft der grundgesetzlich vorge-
schriebenen Rechnungslegung und damit die Kontroll-
möglichkeit des Parlaments.

Das Bundesfinanzministerium nahm erstmals in die
Haushaltsrechnung 2009 eine Gesamtübersicht über den
Bestand an Selbstbewirtschaftungsmitteln auf. Deren Vo-
lumen lag Ende 2011 bei 987 Mio. Euro – verteilt auf
acht Einzelpläne. Gegenüber dem Vorjahr (1 021 Mio.
Euro) nahm der Gesamtbestand um 34 Mio. Euro oder
3,3 % ab (Nummer 1.10 der Bemerkungen). 

1.11 Vermögensrechnung 

Das wertmäßig dargestellte Vermögen des Bundes ein-
schließlich seiner Sonder- und Treuhandvermögen betrug
Ende 2011 insgesamt 185 Mrd. Euro. Die Schulden (ein-
schließlich Rückstellungen) lagen bei 1 612 Mrd. Euro.
Nicht enthalten sind darin Vermögen und Schulden
rechtsfähiger Einrichtungen der mittelbaren Bundesver-
waltung. Wesentliche Vermögenspositionen, wie das Im-
mobilienvermögen einschließlich Infrastrukturvermögen
sowie das bewegliche Vermögen, sind noch nicht erfasst.

Auch die Schulden und Verbindlichkeiten sind nicht voll-
ständig ausgewiesen. 

Um alle noch fehlenden Positionen in eine dann vollstän-
dige Vermögensrechnung zu transferieren, sollte das Bun-
desfinanzministerium eine § 73 Absatz 2 BHO entsprechende
integrierte Finanzbuchhaltung aufbauen (Nummer 1.11
der Bemerkungen). 

1.12 Sonder- , Zweck- und Treuhandvermögen 
des Bundes

Die Haushaltsrechnung weist 26 Sonder-, Zweck- und
Treuhandvermögen des Bundes aus. 

Der Bund errichtete zur Finanzierung von Maßnahmen
des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabi-
lität im Jahr 2009 das Sondervermögen „Investitions- und
Tilgungsfonds“ (ITF). Zur Finanzierung von konjunktur-
stützenden – überwiegend investiven – Fördermaßnah-
men stand dem Fonds in den Jahren 2009 bis 2011 ein
Betrag von bis zu 20,4 Mrd. Euro zur Verfügung. Bis zum
31. Dezember 2011 wurden hiervon 19,9 Mrd. Euro in
Anspruch genommen. Dies entspricht einem Mittelab-
fluss von 97,8 % der Soll-Ansätze des Wirtschaftsplans.
Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe dürfen nach die-
sem Stichtag zulasten des Sondervermögens keine För-
dermittel mehr ausgezahlt werden (Nummer 1.12.1 der
Bemerkungen). 

Der im Zuge der Finanzkrise errichtete FMS soll Finanz-
instituten bei der Überwindung von Liquiditätsengpässen
helfen sowie deren Eigenkapitalbasis stärken. Zum Stich-
tag 31. Dezember 2011 garantierte er Schuldverschrei-
bungen der Finanzinstitute in Höhe von 28,2 Mrd. Euro.
Darüber hinaus stärkte der FMS die Eigenkapitalbasis
von Finanzinstituten durch Kapitalzuführungen. Am Jah-
resende 2011 umfassten diese Kapitalhilfen 19,8 Mrd.
Euro. Der FMS konnte nach den geltenden Regelungen
zunächst Hilfen bis zum 31. Dezember 2010 bereitstellen.
Die bis zu diesem Stichtag gewährten Stabilisierungshil-
fen laufen bis zu ihrer Endfälligkeit oder Rückzahlung
weiter. Das Zweite Finanzmarktstabilisierungsgesetz, das
am 1. März 2012 in Kraft trat, ermöglicht es dem FMS,
erneut Hilfen bis Ende des Jahres 2012 zu gewähren
(Nummer 1.12.2 der Bemerkungen). 

Das Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“ (EKF)
soll zusätzliche Programmausgaben zur Förderung einer
umweltschonenden, zuverlässigen und bezahlbaren Ener-
gieversorgung sowie des nationalen und internationalen
Klimaschutzes ermöglichen. Zur Finanzierung der Pro-
grammausgaben soll der EKF die Erlöse aus der Verstei-
gerung von Emissionshandelszertifikaten erhalten. Im
Gründungsjahr des EKF 2011 blieben die Einnahmen we-
gen des Wegfalls der Zahlungen aus dem Förderfondsver-
trag mit den Betreibern deutscher Kernkraftwerke mit
75,5 Mio. Euro deutlich unter dem Planwert von
300 Mio. Euro. Dem standen Programmausgaben von
46,6 Mio. Euro gegenüber (Nummer 1.12.7 der Bemer-
kungen).
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2 Feststellungen zur finanzwirtschaftlichen 
Entwicklung des Bundes – Vorrang für 
nachhaltige Haushaltskonsolidierung

2.0

In den Eckwerten des Haushaltsentwurfs 2013 und des
Finanzplans bis 2016 spiegeln sich die Erwartungen der
Bundesregierung, dass sich die stabile Konjunktur fort-
setzt. Der Haushaltsentwurf 2013 weist eine Nettokredit-
aufnahme von 18,8 Mrd. Euro aus. Bis zum Jahr 2016
soll die Neuverschuldung auf Null zurückgehen. Die Fi-
nanzierungsdefizite sollen vor allem aufgrund niedrigerer
Zinsausgaben und steigender Steuereinnahmen sinken.
Planungsrisiken und Schätzunsicherheiten – insbeson-
dere im Hinblick auf die Staatsschulden- und Eurokrise –
sowie die Ergebnisse der Bund-Länder-Verhandlungen zur
nationalen Umsetzung des Fiskalvertrags können das Ziel
eines ausgeglichenen Bundeshaushalts gefährden. Die der-
zeit noch günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen sollten daher genutzt werden, den Defizitabbau
stärker voranzutreiben. Der Gesamtschuldenstand des
Bundes zum Jahresende 2011 beträgt vor allem als Folge
der Finanzkrise 1,3 Billionen Euro. Als Beitrag zur Stabi-
lisierung des Euro hat der Bund hohe Garantiezusagen
abgegeben. Hieraus können sich Belastungen für künftige
Bundeshaushalte ergeben. 

2.1 Haushaltseckwerte bis 2016

Die positiven Erwartungen zur Wirtschaftslage wirken sich
auf die Eckwerte des Haushaltsentwurfs 2013 und des
Finanzplans bis 2016 aus. Nach dem Haushaltsentwurf
2013 gehen die Ausgaben vor allem aufgrund niedrigerer
Arbeitsmarktausgaben um 10,3 Mrd. Euro gegenüber dem
Soll des Entwurfs eines Zweiten Nachtragshaushalts 2012
zurück. Bei den Steuereinnahmen wird mit höheren Ein-
nahmen gegenüber den bisherigen Annahmen im Finanz-
plan gerechnet. Die mit 18,8 Mrd. Euro veranschlagte
Nettokreditaufnahme liegt unter dem Soll 2012 von
32,1 Mrd. Euro, aber über dem Haushaltsergebnis 2011
von 17,3 Mrd. Euro.

Außerhalb des Haushalts veranschlagt sind die Mittel des
Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“ (EKF). Für
das Jahr 2013 sieht der Wirtschaftsplan des EKF Ausga-
ben von 2,2 Mrd. Euro vor. Das Sondervermögen finan-
ziert sich durch Einnahmen aus dem CO2-Emissionshan-
del. Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes wäre es
für einen transparenten, wirtschaftlichen und koordinier-
ten Mitteleinsatz förderlich, die Einnahmen und Ausga-
ben des EKF im Bundeshaushalt zu veranschlagen (vgl.
Nummer 2.1.1 der Bemerkungen).

Nach dem Finanzplan steigen die Ausgaben bis zum Jahr
2016 auf 309,9 Mrd. Euro. In den Ausgaben enthalten
sind ab dem Jahr 2014 Globale Minderausgaben von je-
weils 1,0 bis 1,1 Mrd. Euro. Hiermit sollen die Ausgaben
aus der vorgesehenen Einführung des Betreuungsgeldes
abgedeckt werden. Die Globalen Minderausgaben müs-
sen bei der Fortschreibung der Finanzplanung durch kon-

krete Sparmaßnahmen ausgefüllt werden. Im Finanzplan
berücksichtigt sind die auf den Bund entfallenden Min-
dereinnahmen aufgrund des Gesetzes zum Abbau der kal-
ten Progression. 

Gegenüber dem bisherigen Finanzplan haben sich die
Eckwerte zur Neuverschuldung für die Jahre 2013 bis
2015 verbessert. Zum einen beruht dies auf den im Ent-
wurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2013 enthaltenen Kon-
solidierungsmaßnahmen bei der Sozialversicherung. Zum
anderen weist der neue Finanzplan verbesserte Steuerein-
nahmeerwartungen und deutlich abgesenkte Ansätze für
die Zinsausgaben auf. Allerdings können Planungsrisiken
und Schätzunsicherheiten das Neuverschuldungsziel ge-
fährden. Zu diesen Risiken gehören eine ungünstigere
gesamtwirtschaftliche Entwicklung, ein Anstieg der Zins-
niveaus, negative Effekte der Staatsschulden- und Euro-
krise auf den Bundeshaushalt sowie finanzielle Zugeständ-
nisse des Bundes bei den Bund-Länder-Verhandlungen
zur innerstaatlichen Umsetzung des europäischen Fiskal-
vertrags (vgl. Nummer 2.1.2 der Bemerkungen).

2.2 Einhaltung der Schuldenregel 

Bis spätestens zum Jahr 2016 muss der Bund seine struk-
turelle Neuverschuldung in gleichmäßigen Schritten auf
die dann nach der Schuldenregel verbindliche Kreditober-
grenze von höchstens 0,35 % des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) zurückführen (Abbaupfad). Auf Grundlage des
Haushaltsentwurfs 2013 und des Finanzplans bis 2016
wird die strukturelle Nettokreditaufnahme bereits im Jahr
2013 den Zielwert von 0,35 % des BIP erreichen und in
den Folgejahren unterschreiten. Damit werden die Vorga-
ben der Schuldenregel deutlich erfüllt, selbst wenn man
zur Berechnung des Abbaupfades auf die tatsächliche
Nettokreditaufnahme des Jahres 2010 abstellt (vgl. Num-
mern 2.2.1 und 2.2.2 der Bemerkungen).

Nach Einschätzung des Bundesrechnungshofes sollte die
maximal zulässige Nettokreditaufnahme deutlich unter-
schritten werden, um einen ausreichend hohen Sicherheits-
abstand im Falle einer ungünstigen Haushaltsentwicklung
zu haben und neue Belastungen ohne Überschreitung der
Neuverschuldungsgrenzen abfedern zu können. Die derzeit
noch günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen sollten daher genutzt werden, um den Defizitabbau
stärker voranzutreiben. Eine konsequente Umsetzung des
Konsolidierungsvolumens, das den Sparbeschlüssen des
sogenannten Zukunftspakets vom Sommer 2010 zu-
grunde lag, kann hierzu beitragen (Nummer 2.2.3 der Be-
merkungen).

2.3 Top-Down-Verfahren und Eckwerte-
beschluss

Zur Umsetzung der neuen Schuldenregel stellt die Bun-
desregierung seit dem Jahr 2011 den Regierungsentwurf
im sogenannten Top-Down-Verfahren auf. Hierzu be-
schließt das Bundeskabinett zu Beginn der Aufstellung
verbindliche Eckwerte für alle Einzelpläne und für den
Finanzplan. Die Vorgaben des Eckwertebeschlusses vom
21. März 2012 zur Nettokreditaufnahme wurden sowohl
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für den Haushaltsentwurf 2013 wie für den Finanzplan
unterschritten. Nach den bisherigen Erfahrungen in zwei
Aufstellungsverfahren erscheint das Top-Down-Verfah-
ren geeignet, die Haushaltsaufstellung zu straffen und
strategische Budgetziele unter Beachtung der Schulden-
grenze frühzeitig festzulegen. Ob sich das Verfahren auch
bei einem ungünstigeren gesamtwirtschaftlichen Umfeld
bewährt, bleibt abzuwarten.

2.4 Ausgabenentwicklung und -struktur

Sozial- und Zinsausgaben prägen die Ausgabenseite des
Bundeshaushalts. Die Sozialausgaben gehen seit ihrem
bisherigen Höchststand aufgrund der Wirtschaftskrise im
Jahr 2010 zurück. Nach dem Haushaltsentwurf 2013 ent-
fällt jedoch immer noch fast die Hälfte aller Ausgaben
des Bundes auf diesen Bereich. Dies beruht vor allem auf
der steigenden Haushaltsfinanzierung der sozialen Siche-
rungssysteme und der zunehmenden Beteiligung des Bundes
an Leistungen, die in früheren Jahren von Ländern und
Gemeinden zu tragen waren. Ein aktuelles Beispiel bildet
die Anhebung der Beteiligung des Bundes an den Kosten
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
Die Zinsausgaben bilden den zweitgrößten Ausgaben-
block. Zusammen entfallen auf die Ausgaben für Soziales
und Zinsen mehr als zwei Drittel der Steuereinnahmen
des Bundes. Der Anteil der Personalausgaben an den Ge-
samtausgaben bleibt trotz der Auswirkungen der Tarif-
und Besoldungsrunde 2012 unter 10 %. Der Anteil der In-
vestitionen wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums
auf 8 % sinken (vgl. Nummer 2.4.1 der Bemerkungen).

Auf die Ausgaben für die Unterstützung der verschiede-
nen Alterssicherungssysteme (Rentenversicherung, Bun-
desverwaltung, ehemalige Sondervermögen Bahn und
Post, Landwirtschaft, Sonderversorgungssysteme in den
neuen Ländern) entfallen 104 Mrd. Euro. Das entspricht
einem Drittel der Gesamtausgaben im Bundeshaushalt.
Den Schwerpunkt mit 81,5 Mrd. Euro bilden die Leistun-
gen des Bundes an die Rentenversicherung. Trotz der im
Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2013 enthaltenen
Entlastungen ist bis zum Ende des Finanzplanungszeit-
raums mit einem Anstieg auf 87 Mrd. Euro zu rechnen.
Der Bundeshaushalt trägt rund 31 % der Gesamtausgaben
der Rentenversicherung (vgl. Nummern 2.4.2 und 2.4.3
der Bemerkungen).

Die Ausgaben für den Arbeitsmarkt sind im Haushalt des
Bundes sowie im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit
enthalten. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit seit der
Wirtschafts- und Finanzkrise wirkt sich dämpfend auf die
Entwicklung der Arbeitsmarktausgaben aus. Die Bundes-
agentur für Arbeit rechnet für die kommenden Jahre mit
Überschüssen. Der Wegfall der Bundesbeteiligung an den
Kosten der Arbeitsförderung bei gleichzeitigem Verzicht
des Bundes auf den Eingliederungsbeitrag der Bundes-
agentur ist hierbei bereits berücksichtigt. Durch diese
Maßnahme soll der Bundeshaushalt per saldo im Jahr 2013
um 2,1 Mrd. Euro und ab dem Jahr 2014 um 1,0 Mrd.
Euro entlastet werden. Auf Basis des prognostizierten
weiteren Rückgangs der Arbeitslosigkeit sollen die Ar-
beitsmarktausgaben im Bundeshaushalt von 31,6 Mrd.

Euro (2013) auf 30,0 Mrd. Euro (2016) sinken. Dies wäre
der niedrigste Stand seit der Arbeitsmarktreform 2004
(vgl. Nummer 2.4.4 der Bemerkungen).

Die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) erhöhten sich von 2000 bis 2011 um 34,3 %. Die
Beitragseinnahmen konnten hiermit nicht Schritt halten.
Um Defizite zu vermeiden, trägt der Bund seit dem Jahr
2004 in zunehmendem Maße zur Finanzierung bei. Von
2012 bis 2016 sind hierfür 69,4 Mrd. Euro im Bundes-
haushalt vorgesehen. Zur Stabilisierung der Finanzlage
bei der GKV sind zu Beginn des Jahres 2011 das GKV-
Finanzierungsgesetz und das Arzneimittel-Neuordnungs-
gesetz erlassen worden. Zusammen mit der günstigen wirt-
schaftlichen Entwicklung hat dies dazu beigetragen, dass
die GKV im Jahr 2011 einen Überschuss von 4,2 Mrd. Euro
verzeichnen konnte. Ob es gelingt, die Finanzen der GKV
dauerhaft zu stabilisieren und damit auch den Finanzie-
rungsdruck auf den Bundeshaushalt zumindest nicht zu
vergrößern, bleibt abzuwarten (vgl. Nummer 2.4.5 der
Bemerkungen).

Die Zinsausgaben sollen nach dem Haushaltsentwurf
2013 auf 31,7 Mrd. Euro zurückgehen. Gegenüber der
bisherigen Finanzplanung belaufen sich die Entlastungen
für die Jahre 2013 bis 2015 sogar auf 34 Mrd. Euro. Die
im Vergleich zum Volumen der Kreditmarktverschuldung
niedrigen Zinsausgaben sind auf das nach wie vor histo-
risch niedrige Zinsniveau zurückzuführen. Dem Bund
kommt dabei zugute, dass seine Staatsanleihen in der Euro-
zone den Referenzpunkt für die Renditen anderer Länder
bilden. Im Zusammenhang mit der Staatsschulden- und
Eurokrise sind Zinsrisiken nicht auszuschließen. Hierbei
ist zu berücksichtigen, dass ein steigendes Zinsniveau
aufgrund der hohen jährlichen Bruttokreditaufnahmen
von 250 Mrd. Euro erheblich auf die Zinslast des Bundes
durchschlägt (vgl. Nummer 2.4.6 der Bemerkungen).

2.5 Einnahmenentwicklung und -struktur

Die Steuereinnahmen sind mit Abstand die stärkste Ein-
nahmequelle des Bundes. Das Steueraufkommen war in
den Jahren 2009 und 2010 als Folge der Wirtschafts- und
Finanzkrise sowie einer Reihe von Steuerentlastungsmaß-
nahmen rückläufig. Im Haushaltsjahr 2011 führte der
konjunkturelle Aufschwung zu einem deutlichen Anstieg.
Nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2012
wird sich dieser Trend – wenn auch im verminderten Um-
fang – fortsetzen. Nach dem Finanzplan sollen die Steuer-
einnahmen trotz Mindereinnahmen insbesondere auf-
grund des Gesetzes zum Abbau der kalten Progression
von 252,2 Mrd. Euro (2012) auf 288,5 Mrd. Euro (2016)
steigen. Ob die ab dem Jahr 2014 vorgesehene Einfüh-
rung der Finanztransaktionssteuer mit jährlichen Mehr-
einnahmen von 2,0 Mrd. Euro gelingt, bleibt abzuwarten.
Trotz des prognostizierten Anstiegs der Steuereinnahmen
im Bundeshaushalt wird sich der Anteil des Bundes am
Gesamtsteueraufkommen bis zum Ende des Finanzpla-
nungszeitraums um rund einen Prozentpunkt gegenüber
dem Jahr 2011 vermindern (vgl. Nummer 2.5.1 der Be-
merkungen).
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Die im vertikalen Finanzausgleich geleisteten Bundeser-
gänzungszuweisungen sind seit dem Jahr 2007 rückläu-
fig. Sie betragen nach dem Haushaltsentwurf 2013 noch
10,7 Mrd. Euro. Der überwiegende Teil dieser steuerlichen
Zuweisungen entfällt auf die neuen Länder und Berlin.
Mit diesen Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisun-
gen sollen insbesondere teilungsbedingte Sonderlasten,
die unterproportionale kommunale Finanzkraft und die
Kosten struktureller Arbeitslosigkeit in den neuen Län-
dern ausgeglichen werden. Obwohl die steuerlichen Zu-
weisungen zurückgehen und im Jahr 2019 auslaufen,
bleiben die Verpflichtungen des Bundes nach den Solidar-
pakten I und II auf hohem Niveau (vgl. Nummer 2.5.2 der
Bemerkungen).

Die sonstigen Einnahmen liegen nach dem Haushaltsent-
wurf 2013 um 4,6 Mrd. Euro unter dem Haushaltssoll
2012. Der Rückgang beruht im Wesentlichen darauf, dass
der Eingliederungsbeitrag der Bundesagentur für Arbeit
wegfällt und niedrigere Einnahmen aus der Veräußerung
von Beteiligungen veranschlagt sind. Im Finanzplanungs-
zeitraum sind Privatisierungseinnahmen in nennenswerter
Höhe nicht mehr vorgesehen (vgl. Nummer 2.5.3 der Be-
merkungen).

2.6 Nettokreditaufnahme

Der Bundeshaushalt war in der Vergangenheit – von we-
nigen Haushaltsjahren abgesehen – auf eine fortwährende
Aufnahme neuer Kredite zur Sicherstellung des Haus-
haltsausgleichs angewiesen. Seit Beginn der 1990er-Jahre
lag die jährliche Nettokreditaufnahme fast regelmäßig
oberhalb von 20 Mrd. Euro. Nach dem Finanzplan soll
die Aufnahme neuer Schulden zurückgefahren werden;
der Haushalt 2016 soll ohne Nettokreditaufnahme ausge-
glichen werden. Entsprechend soll die Kreditfinanzie-
rungsquote, d. h. der Anteil der Nettokreditaufnahme an
den Gesamtausgaben, zurückgehen und im Haushaltsjahr
2016 bei Null liegen.

2.7 Verschuldung und Schuldendienst

Die Schulden des Bundes setzen sich aus den Schulden
des Kernhaushalts und der Extrahaushalte des Bundes zu-
sammen. Zum Jahresende 2011 betrug die Gesamtverschul-
dung des Bundes 1 279,6 Mrd. Euro, davon 1 043,4 Mrd.
Euro im Kernhaushalt und 236,2 Mrd. Euro in den Extra-
haushalten. Der Schuldenstand hat sich damit gegenüber
der Verschuldung, die zu Beginn der 1990er-Jahre be-
stand, etwa verfünffacht. Der hohe Schuldenanstieg des
Jahres 2010 ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass
Risikopapiere der Hypo Real Estate in eine neu gegründete
Abwicklungsanstalt – der FMS Wertmanagement – über-
tragen wurden. Der Schuldenstandseffekt der FMS Wert-
management lag Ende 2011 bei 186,5 Mrd. Euro. Die Ge-
samtverschuldung des Bundes ist nicht nur in absoluter
Höhe gestiegen, sondern auch im Verhältnis zur volks-
wirtschaftlichen Leistungskraft. Sie lag zum Jahresende
2010 erstmals über der Hälfte des BIP (vgl. Nummer 2.7.1
der Bemerkungen).

Als Folge der wachsenden Gesamtverschuldung muss der
Bund immer höhere Kredite aufnehmen, um fällig wer-

dende Kredite aus früheren Jahren abzulösen. Für Tilgun-
gen und neue Kredite ist im Haushaltsjahr 2012 eine Brutto-
kreditaufnahme von 254 Mrd. Euro vorgesehen. Sie wird
voraussichtlich auch in den Folgejahren eine Größenord-
nung von 250 Mrd. Euro erreichen. Angesichts des der-
zeit historisch niedrigen Zinsniveaus ist der Bundeshaus-
halt infolge der Zinsbewegungen auf den Geld- und
Kapitalmärkten nicht unerheblichen Risiken ausgesetzt
(vgl. Nummer 2.7.2 der Bemerkungen).

2.8 Gewährleistungen

Zu den mittel- und langfristig wirkenden Belastungen und
Risiken gehört das Entschädigungsrisiko aus übernom-
menen Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewähr-
leistungen. Der haushaltsgesetzliche Gewährleistungsrah-
men ist im Zuge der Hilfsmaßnahmen zur Abwendung
der Wirtschaftskrise deutlich erhöht worden. Im Entwurf
des Haushaltsgesetzes 2013 ist ein Gewährleistungsrah-
men von 449,4 Mrd. Euro vorgesehen. Zum Jahresende
2011 waren die Gewährleistungen in Höhe von 322,0 Mrd.
Euro belegt (vgl. Nummer 2.8.1 der Bemerkungen). 

Außerhalb der haushaltsgesetzlichen Gewährleistungen
stellt der Bund über das Sondervermögen „Finanzmarkt-
stabilisierungsfonds“ bestimmten Finanzunternehmen Ga-
rantien bis zu 400 Mrd. Euro zur Verfügung. Mit dem
Zweiten Finanzmarktstabilisierungsgesetz wurde die bis
Ende 2012 befristete Möglichkeit geschaffen, erneut Sta-
bilisierungsmaßnahmen zu gewähren. Die bislang ge-
währten Garantien sind rückläufig und beliefen sich zur
Jahresmitte 2012 noch auf 11,0 Mrd. Euro. Zu Jahresbe-
ginn 2011 wurde der Restrukturierungsfonds errichtet. Er
soll dazu beitragen, in Schieflage geratene Finanzinstitute
zu stabilisieren. Dem Fonds wurde eine Garantieermäch-
tigung bis zu 100 Mrd. Euro eingeräumt, die bislang nicht
in Anspruch genommen wurde (vgl. Nummer 2.8.2 der
Bemerkungen).

Ebenfalls nicht im haushaltsgesetzlichen Ermächtigungs-
rahmen enthalten sind die Garantiezusagen Deutschlands
aufgrund der europäischen Maßnahmen zur Stützung des
Euro und zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Länder
des Euroraums. Hierzu gehören die Kredite für Griechen-
land aus dem ersten Griechenlandprogramm von 52,9 Mrd.
Euro. Aus dem Europäischen Finanzstabilisierungsmecha-
nismus können Kredite bis zu 60 Mrd. Euro bereitgestellt
werden, die im Bedarfsfall durch Anleihen der Europäischen
Union finanziert werden. Die zeitlich befristete Zweckgesell-
schaft Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF)
soll eine drohende Zahlungsunfähigkeit von Euro-Mit-
gliedstaaten abwenden. Zur Absicherung der Refinanzie-
rung am Kapitalmarkt erhält sie Garantien von den Euro-
Mitgliedstaaten bis zu 780 Mrd. Euro. Ab dem Jahr 2013
und nach einer anfänglichen Phase des Parallelbetriebs
soll die EFSF durch einen permanenten EU-Krisenfonds
ersetzt werden, den Europäischen Stabilitätsmechanismus
(ESM). Der ESM wird mit einem Stammkapital von
700 Mrd. Euro ausgestattet. Zur Finanzierung des ESM
ist eine Kombination aus 80 Mrd. Euro an eingezahltem
Kapital und 620 Mrd. Euro an abrufbarem Kapital vorge-
sehen (vgl. Nummer 2.8.3 der Bemerkungen).
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Am 30. März 2012 haben die Finanzminister der Euro-
zone sich darauf verständigt, die gemeinsame Obergrenze
der Kreditvergabekapazität von EFSF und ESM temporär
von 500 auf 700 Mrd. Euro zu erhöhen. Das Gesamtvolu-
men einer „Brandmauer“ zum Schutz des Euro beträgt
800 Mrd. Euro. Unter Hinzurechnung der Hilfen aus dem
ersten Griechenland-Paket und dem EFSM beläuft sich
der deutsche Anteil an der „Brandmauer“ zur Jahresmitte
2012 auf rund 310 Mrd. Euro. Ob die aus den übernom-
menen Gewährleistungen resultierenden Ausfallrisiken
für den Bund in den nächsten Jahren steigen, hängt von
der weiteren Entwicklung der Staatsschulden- und Euro-
krise ab (vgl. Nummer 2.8.4 der Bemerkungen). 

2.9 Haushaltsdisziplin in der Europäischen 
Wirtschafts- und Währungsunion

Die Schuldenkrise im Euroraum hat gezeigt, dass eine Ver-
schärfung des Überwachungs- und Koordinierungsverfahren
des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts erfor-
derlich ist. Hierzu hat der Europäische Rat im Frühjahr
2011 ein umfassendes Maßnahmenpaket verabschiedet.
Zentrale Bestandteile sind der reformierte Stabilitäts- und
Wachstumspakt, ein Verfahren für eine eigenständige
Überwachung nationaler Wirtschaftspolitiken, eine ver-
stärkte haushaltspolitische Koordinierung und Überwa-
chung im Rahmen des Europäischen Semesters sowie der
Fiskalvertrag, der Anfang 2013 in Kraft treten soll (vgl.
Nummer 2.9.1 der Bemerkungen).

Für das strukturelle Defizit sieht der Fiskalvertrag als mit-
telfristiges Haushaltsziel eine Obergrenze von nicht mehr
als 0,5 % des BIP vor. Diesen Referenzwert werden die
öffentlichen Haushalte Deutschlands voraussichtlich be-
reits im Jahr 2013 erfüllen. Den Referenzwert für die
Schuldenstandsquote von 60 % des BIP wird Deutsch-

land allerdings mit voraussichtlich 83 ½ % des BIP zum
Jahresende 2012 deutlich überschreiten. Bis zum Ende
des Finanzplanungszeitraums 2016 soll die Quote auf
74 ½ % des BIP fallen und damit die Vorgaben des Fis-
kalsvertrags zum Abbau der Schuldenstandsquote erfül-
len. Nach den vom Europäischen Rat gebilligten länder-
spezifischen Empfehlungen soll Deutschland weiterhin
eine solide Finanzpolitik betreiben, um die Ziele beim
strukturellen Defizit und beim Abbau der Schulden-
standsquote zu erreichen (vgl. Nummer 2.9.2 der Bemer-
kungen).

Zur innerstaatlichen Umsetzung der europäischen Stabili-
tätsverpflichtungen ist zusammen mit der verfassungsrecht-
lichen Schuldenregel ein Frühwarnsystem eingerichtet
worden. Hierdurch sollen Haushaltsnotlagen von Bund und
Ländern vermieden werden. Der von Bund und Ländern
gebildete Stabilitätsrat soll die Haushaltswirtschaft von
Bund und Ländern auf der Basis finanzwirtschaftlicher
Kennziffern fortlaufend überwachen (vgl. Nummer 2.9.3
der Bemerkungen).

Der Bund muss an einer zielgerichteten Umsetzung des
Haushaltsüberwachungsverfahrens besonderes Interesse
haben, denn er trägt seit Jahren im Vergleich zu den übri-
gen Gebietskörperschaften deutlich höhere Defizit- und
Verschuldungsanteile. Zusätzliche finanzielle Lasten er-
geben sich aus den Konsolidierungshilfen des Bundes an
fünf Länder, mit denen die Einführung der Schuldenregel
unterstützt werden soll, sowie aus den finanziellen Zuge-
ständnissen als Ergebnis der Bund-Länder-Verhandlun-
gen zur nationalen Umsetzung des Fiskalvertrags. Der
Bund sollte wirtschaftlich stabile Phasen für eine Rück-
führung der hohen Schuldenstandsquote nutzen, um für
absehbare und nicht absehbare finanzwirtschaftliche He-
rausforderungen gerüstet zu sein (vgl. Nummer 2.9.4 der
Bemerkungen).

Teil II Übergreifende und querschnittliche Prüfungsergebnisse

3 Bundesaufsicht über die Ausführung 
von Geldleistungsgesetzen durch die 
Länder mangelhaft

Mehrere Bundesministerien haben die Ausführung von
Geldleistungsgesetzen durch die Länder nicht wirksam
beaufsichtigt. Sie stellen nicht sicher, dass die Länder die
Arbeit der Bewilligungsstellen regelmäßig in Stichproben
kontrollieren. Dies begünstigte hohe Fehlerquoten und
führte zu Überzahlungen. Den Bundesministerien ist nicht
klar, welche Anforderungen an eine sachgerechte Bundes-
aufsicht zu stellen sind und wie die Aufgabe wahrzuneh-
men ist. Ressortübergreifende Leitlinien hierfür fehlten.

Der Bundesrechnungshof prüfte im Jahr 2010 die Auf-
sicht des Bundes über die Ausführung von Geldleistungs-
gesetzen durch die Länder. Betroffen waren u. a. das Un-
terhaltssicherungsgesetz, das Wohngeldgesetz und das
Bundeselterngeldgesetz. Die Bundesaufsicht in diesen

Leistungsbereichen wird durch verschiedene Bundes-
ministerien ausgeübt. Aufgabe der Bundesministerien ist
es, die Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Geset-
zesausführung durch die Länder zu kontrollieren.

Der Bundesrechnungshof stellte Mängel bei der Aus-
übung der Bundesaufsicht fest. Die Auswertung von
Stichproben von Bewilligungen für die Unterhaltssiche-
rung von Wehrpflichtigen ergab, dass über ein Drittel der
Bescheide fehlerhaft war. Ebenso hohe Fehlerquoten
stellte der Bundesrechnungshof bei der Antragsbearbei-
tung von Wohngeld für Selbstständige und beim Eltern-
geld fest. Vermeidbare Mehrausgaben für den Bund und
die Länder waren die Folge. Die Bundesministerien stell-
ten nicht sicher, dass die Länder die Tätigkeit ihrer Bewil-
ligungsstellen regelmäßig mittels anlassunabhängiger
Kontrollen überprüften. Art und Weise sowie Qualität der
Arbeit der Bewilligungsstellen waren den Bundesministe-
rien selbst nur aus Einzelfällen bekannt, wenn beispiels-
weise Dritte Anfragen, Beschwerden oder Petitionen an
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sie herantrugen. Bei den Bundesministerien bestanden
zudem unklare Vorstellungen und Unsicherheiten über
den Umfang ihrer Aufsichtsrechte und -pflichten gegen-
über den Ländern. Weder durch Dienstanweisung noch
auf sonstige Weise war geregelt, welche Anforderungen
an eine effektive und sachgerechte Bundesaufsicht zu
stellen sind und wie die Aufgabe wahrzunehmen ist.
Der Bundesrechnungshof hat die Bundesministerien auf-
gefordert, die Überprüfung der Arbeit der Bewilligungs-

stellen durch die Länder mittels regelmäßiger, anlass-
unabhängiger Kontrollen sicherzustellen. Er empfiehlt,
den Informations- und Erfahrungsaustausch mit den Län-
dern zu intensivieren. Der Bundesrechnungshof erwartet
darüber hinaus, dass das Bundesinnenministerium und
die Bundesministerien gemeinsam ressortübergreifende
Leitlinien zur Bundesaufsicht entwickeln. Er empfiehlt,
die dafür notwendige Projektorganisation zügig einzu-
richten.

Teil III Einzelplanbezogene Entwicklung und Prüfungsergebnisse

Bundespräsident und Bundespräsidialamt 

4 Entwicklung des Einzelplans 01
Das Bundespräsidialamt unterstützt den Bundespräsiden-
ten bei der Erfüllung seiner Aufgaben als Staatsoberhaupt
der Bundesrepublik Deutschland. Der Chef des Bundes-
präsidialamtes berät und unterrichtet den Bundespräsi-
denten. Er nimmt als Staatssekretär an Kabinettsitzungen
teil. Im Bundespräsidialamt arbeiten 169 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Der Bundespräsident hat je einen
Amtssitz und je eine Amtswohnung in Berlin und Bonn. 

Ebenfalls im Einzelplan 01 veranschlagt ist das Büro der
Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz. Im Haushaltsjahr
2011 hatte das Büro 19 Beschäftigte und Ausgaben von
1,7 Mio. Euro.

Einzelplan 01 – Bundespräsident und 
Bundespräsidialamt

Im Jahr 2011 lagen die Gesamtausgaben im Einzelplan 01
bei 30,4 Mio. Euro. Der größte Anteil entfiel auf Besol-
dung und Vergütung mit 12,4 Mio. Euro und auf Versor-
gungsausgaben mit 4,2 Mio. Euro (55 %). Weitere Aus-
gabenschwerpunkte des Bundespräsidialamtes waren die
Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung, wohltätige Leis-
tungen, Reisen und Veranstaltungen.

Deutscher Bundestag

5 Entwicklung des Einzelplans 02
Der Deutsche Bundestag ist eines der fünf Verfassungsor-
gane auf Bundesebene. Er ist die direkt gewählte Vertre-

tung des Volkes und nach dem Prinzip der Gewaltentei-
lung gemeinsam mit dem Bundesrat die gesetzgebende
Gewalt in Deutschland. Er entscheidet auch über den Bun-
deshaushalt und kontrolliert die Regierungsarbeit. Der
17. Deutsche Bundestag wurde am 27. September 2009
gewählt. Im Jahr 2011 gehörten ihm 620 Abgeordnete an,
die Mitglieder von fünf Fraktionen waren. 

Zur Unterstützung seiner Arbeit ist beim Deutschen Bun-
destag eine Verwaltung eingerichtet. Sie untersteht als
oberste Bundesbehörde dem Präsidenten des Deutschen
Bundestages und hat rund 2 490 Beschäftigte. Ebenfalls
im Einzelplan 02 veranschlagt sind die Ausgaben für den
Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, die Bun-
desversammlung und die Mitglieder des Europäischen
Parlaments. Im Haushaltsjahr 2011 beliefen sich die Aus-
gaben im Einzelplan 02 auf 666,7 Mio. Euro. Die Ge-
samtausgaben sind in den letzten zehn Jahren von
533,1 Mio. Euro im Jahr 2002 auf 666,7 Mio. Euro im
Jahr 2011 (25 %) gestiegen.

Einzelplan 02 – Deutscher Bundestag

Der Einzelplan war im Jahr 2011 gekennzeichnet durch
folgende wesentliche Ausgabenbereiche: 

 Leistungen, Zuschüsse und Unterstützungen an Mit-
glieder und ehemalige Mitglieder des Deutschen Bun-
destages (288,8 Mio. Euro),

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 
in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

30,4 30,7 32,2

Planstellen/Stellen
Personal 188 195,5 200,5

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 
in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

666,7 694,0 726,3

Einnahmen des 
Einzelplans

2,3 1,7 1,7

Verpflichtungs-
ermächtigungen

16,2 19,9 26,9

Planstellen/Stellen
Personal 2 276 2 491 2 491
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Ausgaben für Beschäftigte der Bundestagsverwaltung
(122,5 Mio. Euro),

Geldleistungen an die Bundestagsfraktionen (80,4 Mio.
Euro),

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken
und Gebäuden (42,2 Mio. Euro),

Informationstechnik für die Bundestagsverwaltung
und die Mitglieder des Bundestages (19,1 Mio. Euro),

Besucherdienst und Öffentlichkeitsarbeit (16,2 Mio.
Euro) und

Geschäftsbedarf (10,1 Mio. Euro).

Bundesrat

6 Entwicklung des Einzelplans 03

Der Bundesrat ist ein Verfassungs- und Gesetzgebungs-
organ des Bundes. Durch ihn wirken die Länder bei der
Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes und in Ange-
legenheiten der Europäischen Union mit. Der Bundesrat
besteht aus Mitgliedern der Regierungen der Länder.
Diese haben je nach ihrer Einwohnerzahl zwischen drei
und sechs Stimmen und entsenden ebenso viele Mitglieder.
Um die Bundesratsmitglieder bei ihrer Aufgabenerfüllung
zu unterstützen, ist beim Bundesrat ein Sekretariat mit
188 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingerichtet. 

Einzelplan 03 – Bundesrat

Im Haushaltsjahr 2011 lagen die Gesamtausgaben im
Einzelplan 03 bei 20,4 Mio. Euro. Da es sich um einen
reinen Verwaltungshaushalt handelt, sind Ausgaben-
schwerpunkte regelmäßig Personalausgaben und sächli-
che Verwaltungsausgaben.

Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt

7 Entwicklung des Einzelplans 04

Aus dem Einzelplan 04 werden neben dem Bundeskanz-
leramt mehrere zentrale Stabsstellen und nachgeordnete
Behörden der Bundesregierung sowie zahlreiche Zuwen-

dungsempfänger finanziert. Die vier wesentlichen Aufga-
benbereiche im Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin
sind die Koordinierung der Arbeit der Bundesregierung,
die Öffentlichkeitsarbeit, die Informationsbeschaffung für
die Bundesregierung sowie die Förderung von Kultur und
Geschichtsaufarbeitung. 

Die Ausgaben aus dem Einzelplan 04 beliefen sich im
Jahr 2011 auf 1,8 Mrd. Euro. 

Einzelplan 04 – Bundeskanzlerin und 
Bundeskanzleramt

Das Bundeskanzleramt hat rund 500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Es unterstützt die Bundeskanzlerin
bei der Durchführung ihrer Aufgaben und bereitet ihre
Entscheidungen vor. Darüber hinaus koordiniert es
auch die Arbeit der Bundesministerien. Im Haushalts-
jahr 2011 beliefen sich die Ausgaben für das Bundes-
kanzleramt auf 44,3 Mio. Euro. Etwa 69 % hiervon
entfielen auf Personalausgaben, etwa 24 % auf die
sächlichen Verwaltungsausgaben.

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung hat rund 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Es koordiniert die ressortübergreifende Öffentlich-
keitsarbeit und informiert die Öffentlichkeit und die
Medien über die Arbeit der Bundesregierung. Außer-
dem informiert es die Bundesregierung sowie den
Bundespräsidenten über die Nachrichtenlage. Von den
Gesamtausgaben von 81,7 Mio. Euro im Haushalts-
jahr 2011 entfielen rund 63 % auf sächliche Verwal-
tungsausgaben und rund 34 % auf Personal. 

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien ist zuständig für die kultur- und medienpoliti-
schen Aktivitäten des Bundes. Er hat rund 200 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und fördert mit 985 Mio.
Euro im Jahr zahlreiche Einrichtungen und Veranstal-
tungen in nahezu allen Bereichen der Kultur durch Zu-
wendungen und Zuweisungen. 

Die Bundesrundfunkanstalt Deutsche Welle mit
Standorten in Bonn und Berlin soll im Ausland die
Positionen und Werte Deutschlands als europäisch ge-

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

20,4 21,7 22,8

Einnahmen des 
Einzelplans

0,11 0,05 0,08

Planstellen/Stellen

Personal 187,5 189 191

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

1 804,5 1 937,4 1 952,1

Einnahmen des 
Einzelplans

6,5 3,1 3,1

Verpflichtungs-
ermächtigungen

84,5 156,4 136,0

Planstellen/Stellen

Personal 3 633 3 757 3 733
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wachsener Kulturnation und freiheitlich verfasster de-
mokratischer Rechtsstaat vermitteln. Außerdem hat
sie die Aufgabe, die deutsche Sprache zu fördern. Der
Bund bezuschusst Betrieb und Ausstattung der Deut-
schen Welle derzeit jährlich mit rund 271 Mio. Euro.

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR bewahrt die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes auf und stellt
sie nach den gesetzlichen Vorschriften Privatpersonen,
Institutionen und der Öffentlichkeit zur Verfügung. Er
hat mehr als 1 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Für das Haushaltsjahr 2012 sind Ausgaben von
102,3 Mio. Euro veranschlagt.

8 Mängel bei der Anwendung von 
Arbeits- und Tarifrecht: Aufsicht 
über vom Bund geförderte Kultur-
einrichtungen wird verstärkt

Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes erhöht der
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
seine Aufsichtsstandards über die von ihm geförderten
Einrichtungen. Damit entwickelt er seine Aufsichtsfüh-
rung von einer anlassbezogenen Reaktion im Einzelfall zu
einer vorausschauenden Steuerung weiter.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Me-
dien (BKM) fördert u. a. Einrichtungen der Hauptstadt-
kultur, Historische Museen und Gedenkstätten. Je nach
Rechtsform unterstehen diese Einrichtungen der Rechts-
aufsicht des BKM oder werden zuwendungsrechtlich von
ihm geprüft. Sie haben regelmäßig das Tarifrecht des
Bundes anzuwenden oder es zumindest als Maßstab zu
beachten. 

Der Bundesrechnungshof stellte bei verschiedenen Ein-
richtungen ähnliche Mängel bei der Anwendung der ein-
schlägigen arbeits-, tarif- und haushaltsrechtlichen Vor-
schriften fest. Deshalb prüfte er, wie der BKM seinen
Aufsichtspflichten gegenüber den geförderten Einrichtun-
gen nachkam.

Die Prüfung des Bundesrechnungshofes hat gezeigt, dass
den jeweiligen Fachreferaten des BKM häufig die not-
wendigen Fachkenntnisse sowie Informationen über den
Stand und die Qualität der Aufgabenerfüllung in den Per-
sonalverwaltungen der geförderten Einrichtungen fehlten.
Außerdem hatte der BKM die Bearbeitungskompetenzen
und Handlungsabläufe im Hause nicht immer eindeutig
festgelegt. 

Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes wird der
BKM seine präventiven Aufsichtsinstrumente verstärken
und künftig zielgerichtet nach regelmäßigen Bestandsauf-
nahmen vor Ort einsetzen. Ein Prüfungskatalog unter-
stützt ihn dabei. Außerdem will er weitere Arbeitshilfen
z. B. zu befristeten Arbeitsverträgen erstellen, um sichere
Handlungsabläufe zu gewährleisten. Darüber hinaus hat
er den Fortbildungsbedarf für seine Fachreferate in einem
Fortbildungsprogramm festgelegt. Der Bundesrechnungs-
hof wird darauf achten, dass der BKM seine Zusagen ein-
hält.

Auswärtiges Amt

9 Entwicklung des Einzelplans 05

Das Auswärtige Amt vertritt die Interessen der Bundesre-
publik Deutschland im Ausland und pflegt die Beziehun-
gen zu auswärtigen Staaten sowie internationalen Organi-
sationen. Deutschen im Ausland leistet es über seine 230
Auslandsvertretungen Hilfe und Beistand. Im Jahr 2011
gab es dafür 3,1 Mrd. Euro aus. Das entspricht 1 % der
Gesamtausgaben im Bundeshaushalt.

Einzelplan 05 – Auswärtiges Amt

Knapp zwei Drittel seiner Ausgaben verwendete das
Auswärtige Amt für außenpolitische Aufgaben und
die Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland.

So finanzierte es mit knapp 800 Mio. Euro die Bei-
träge an internationale Organisationen, zu denen sich
die Bundesrepublik Deutschland als Mitglied ver-
pflichtet hat. Das ist rund ein Viertel der Gesamtaus-
gaben im Einzelplan 05. Mehr als 400 Mio. Euro ver-
wendete es für die Krisenprävention, um Menschen
bei Naturkatastrophen und kriegerischen Auseinander-
setzungen humanitäre Hilfe zu leisten.

Für die Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland
gab das Auswärtige Amt im Jahr 2011 knapp 700 Mio.
Euro aus. Davon entfielen 220 Mio. Euro auf die För-
derung deutscher Partnerschulen im Ausland. Der
Bundesrechnungshof hat dem Auswärtigen Amt emp-
fohlen, die Förderung von Auslandsschulen zu refor-
mieren.

Rund ein Drittel des Gesamtbudgets gab das Auswär-
tige Amt für Personal, Liegenschaften und Infrastruk-
tur seiner Zentrale und seiner Auslandsvertretungen
aus. Nach Schätzungen des Bundesrechnungshofes
und der Bauverwaltung besteht bei den Liegenschaf-
ten des Auswärtigen Amtes weltweit ein Sanierungs-
stau von mehr als 500 Mio. Euro.

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

3 097 3 324 3 452

Einnahmen des 
Einzelplans

206 110 124

Verpflichtungs-
ermächtigungen

526 873 881

Planstellen/Stellen

Personal 6 383 6 678 6 731
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10 Förderung der deutschen Partner-
schulen im Ausland muss reformiert 
werden

Das Auswärtige Amt fördert heute weit mehr deutsche
Partnerschulen im Ausland, als ursprünglich vorgesehen.
Dadurch stiegen die Ausgaben in den letzten fünf Jahren
von 173 Mio. Euro auf 255 Mio. Euro. Es vernachlässigte
über den raschen Ausbau des Partnerschulnetzes die vom
Bundesrechnungshof empfohlenen notwendigen Reformen.

Das Auswärtige Amt fördert als einen der Schwerpunkte
seiner Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik deutsche
Partnerschulen im Ausland. Sie lehren die deutsche Spra-
che und sollen ein nachhaltiges Interesse für Deutschland
vermitteln. Der Deutsche Bundestag stellte seit dem Jahr
2008 bis zu 46 Mio. Euro jährlich zur Verfügung (ohne
Mittel für Baumaßnahmen), damit die Zahl der Partner-
schulen von 557 auf 1 000 erhöht wird. Das Auswärtige
Amt erweiterte die Zahl der geförderten Partnerschulen
jedoch auf über 1 500. Infolgedessen stiegen die Ausga-
ben seit dem Jahr 2007 um 82 Mio. Euro.

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass das Aus-
wärtige Amt die erheblichen Mehrausgaben nicht recht-
zeitig aufzeigte. Er hat das Auswärtige Amt aufgefordert,
sich künftig innerhalb des vom Deutschen Bundestag be-
willigten Haushaltsrahmens zu bewegen und den langfris-
tigen Finanzierungsbedarf der Partnerschulen zu ermit-
teln sowie ordnungsgemäß zu veranschlagen.

Der Bundesrechnungshof hat außerdem kritisiert, dass
das Auswärtige Amt bei der Förderung die tatsächlichen
Einnahmen und Ausgaben der Schulen nicht berücksich-
tigt. Dadurch werden Schulen in einem Umfang unter-
stützt, auf den sie nicht angewiesen sind. Es erhielten so-
gar Schulen Zuschüsse, deren Haushalte durch Eigen-
und Drittmittel ausgeglichen waren. Nach Auffassung des
Bundesrechnungshofes könnte zudem eine Reihe von
Schulen ihre Schulgelder erhöhen, zumal sie teilweise
deutlich unter den von Schulen anderer Länder geforder-
ten Sätzen liegen.

Der Bundesrechnungshof hat schließlich kritisiert, dass
das Auswärtige Amt den deutschen Lehrkräften, die an
Partnerschulen unterrichten, das jeweilige Grundgehalt,
den Auslandszuschlag und bis zu 15 einmalige oder lau-
fende Sonderzuwendungen zahlt. Dies ist unnötig verwal-
tungsaufwendig und auch rechtlich nicht einwandfrei.
Der Bundesrechnungshof empfiehlt, dass stattdessen die
Länder den Lehrkräften künftig ihre Inlandsbezüge fort-
zahlen und das Auswärtige Amt diese den Ländern erstat-
tet. Außerdem sollte das Auswärtige Amt die Sonderzu-
wendungen so weit wie möglich zusammenfassen und
pauschalieren.

11 Weitere Kostensteigerungen beim 
Neubau für die Afrikanische Union 
gestoppt

Das Auswärtige Amt plant und baut auf Kosten des Bun-
des für die Afrikanische Union ein Verwaltungsgebäude

in Addis Abeba/Äthiopien. Auf Kritik des Bundesrechnungs-
hofes hat es das Projektmanagement und das Controlling
verbessert und weitere Mehrausgaben vermeiden können.

Noch vor Baubeginn Anfang des Jahres 2011 stiegen die
Gesamtausgaben von 20 auf knapp 27 Mio. Euro. Ur-
sächlich waren unzureichende Planungen im Verantwor-
tungsbereich des Auswärtigen Amtes und nachträgliche
Änderungswünsche der Afrikanischen Union.

Das Auswärtige Amt beauftragte die Deutsche Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit gGmbH (GIZ)
mit der Baumaßnahme. Diese verfügte über wenig Erfah-
rungen mit vergleichbaren Bauprojekten für Dritte im
Ausland. Mehrausgaben entstanden u. a., weil sie mehr
Baumaterialien aus Deutschland importieren musste als
geplant, z. B. ökologische Baustoffe und energieeffiziente
Techniken. Zusätzliche Wünsche der Afrikanischen Union
nach mehr Bürofläche, Fahrstühlen und einem Hubwagen
für die Reinigung des Glasdaches führten zu weiteren
Mehrausgaben. Das Auswärtige Amt hatte mit der Afri-
kanischen Union keine Kostenobergrenze vereinbart.

Der Bundesrechnungshof hat das Auswärtige Amt aufge-
fordert, für ein ausreichendes Kostencontrolling zu sorgen,
um weitere Mehrausgaben zu vermeiden. Änderungswün-
sche der Afrikanischen Union sollte es nur erfüllen, wenn
damit verbundene Mehrkosten an anderer Stelle einge-
spart werden.

Das Auswärtige Amt und die GIZ haben seit Baubeginn
weitere Mehrausgaben vermeiden können. Sie haben mit
der Afrikanischen Union Einsparungen bei der Ausstat-
tung des Gebäudes vereinbart, z. B. bei der Möblierung.
Das Auswärtige Amt hat zugesagt, Bauvorhaben für aus-
ländische Partner künftig nur noch zu finanzieren, wenn
es die wirtschaftliche und baufachlich einwandfreie Durch-
führung sicherstellen kann. Außerdem wird es Kostenober-
grenzen vereinbaren, um Mehrausgaben zu vermeiden.

Bundesministerium des Innern

12 Entwicklung des Einzelplans 06

Das Bundesinnenministerium ist für Aufgaben der Inne-
ren Sicherheit und des Zivilschutzes zuständig. Weitere
Schwerpunkte sind die Zuwanderung, Integration und na-
tionale Minderheiten, die Spitzensportförderung, die amt-
liche Statistik, die Angelegenheiten der neuen Länder, die
politische Bildung sowie Angelegenheiten der Kirchen und
Religionsgemeinschaften. Daneben übernimmt das Bundes-
innenministerium Aufgaben für den Öffentlichen Dienst,
beispielsweise bei der Organisation der öffentlichen Ver-
waltung – insbesondere Bürokratieabbau und Verwaltungs-
modernisierung – sowie der Informationstechnik und -si-
cherheit.  

Im Haushaltsjahr 2011 betrugen die Ausgaben aus dem
Einzelplan 5,6 Mrd. Euro. Dies entsprach rund 1,9 % der
Gesamtausgaben im Bundeshaushalt.
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Einzelplan 06 – Bundesministerium des Innern

Besonderer Ausgabenschwerpunkt im Einzelplan 06
ist die Innere Sicherheit. Fünf Behörden und 84,4 %
aller Stellen und Planstellen waren im Jahr 2011 mit
Aufgaben der Inneren Sicherheit befasst. Das Bundes-
innenministerium gab dafür 3,6 Mrd. Euro aus; das
sind zwei Drittel der Gesamtausgaben des Einzelplans 06.

Ein weiterer Schwerpunkt im Jahr 2011 war die Finan-
zierung von Maßnahmen zur Integration von Migran-
ten und Flüchtlingen, die 411 Mio. Euro der Ausgaben
im Einzelplan 06 ausmachten. Der Ausgabenschwer-
punkt lag bei den Integrationskursen.

Ferner förderte das Bundesinnenministerium den Spit-
zensport durch zahlreiche zentrale Maßnahmen (u. a.
Bundesleistungszentren, Olympiastützpunkte, Sport-
institute, Sportstätten für den Hochleistungssport) und
bezuschusste die Dopingbekämpfung. Das Bundesin-
nenministerium gab im Jahr 2011 für den Spitzensport
135 Mio. Euro aus. Der Bundesrechnungshof hat bei
der Prüfung zweier Institute der Spitzensportförderung
u. a. empfohlen, dass die Verwaltungsabteilungen der
Institute stärker zusammenarbeiten und mögliche Syn-
ergien nutzen. Beispielsweise könnten die Institute mit
einem einheitlichen Vorgehen ordnungsgemäße und
wirtschaftliche Beschaffungen sicherstellen. Sie könn-
ten außerdem Einsparungen bei der Abrechnung der
Entgelte der Beschäftigten erzielen.

Einnahmen erzielte das Bundesinnenministerium vor
allem aus der Gebühr für die Kontrolle der Fluggäste
und deren Gepäck (Luftsicherheitsgebühr). Auf sie
entfielen mit rund 331 Mio. Euro im Jahr 2011 rund
75 % der Gesamteinnahmen des Bundesinnenministe-
riums. Diesen Einnahmen standen Ausgaben an Dritte
für die Fluggast- und Reisegepäckkontrolle von
257 Mio. Euro gegenüber. Hinzu kamen Ausgaben
von rund 70 Mio. Euro für die Beschaffung und Unter-
haltung von Luftsicherheitskontrollgeräten sowie für
Mieten und Pachten an den Flughäfen.

13 Bundesinnenministerium beaufsichtigt 
die Bundesanstalt für den Digitalfunk 
der Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben unzureichend

Das Bundesinnenministerium nimmt seine Fachaufsicht
über die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben unzurei-
chend wahr. Weil es diese nicht beaufsichtigte, erkannte
es deren unwirtschaftliches und teilweise unzulässiges
Verwaltungshandeln nicht. 

Die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) han-
delte mehrfach unwirtschaftlich und teilweise unzulässig,
indem sie z. B. 

regelmäßig exklusiv ausgestattete Fahrzeuge für ihren
Präsidenten und ihren Vizepräsidenten beschaffte,

diese Fahrzeuge leaste, anstatt sie zu günstigen Kondi-
tionen zu kaufen,

diese Fahrzeuge überwiegend für kurze Kurierfahrten
nutzte,

für die Bewirtung von Besucherinnen und Besuchern
im gleichen Zeitraum mehr Geld ausgab als das Bun-
desinnenministerium,

zu viel für die Ausstattung der Geschäftszimmer ihres
Präsidenten und ihres Vizepräsidenten ausgab.

Dem Bundesinnenministerium war diese Verwaltungstä-
tigkeit der BDBOS weitgehend unbekannt. Eine wirk-
same Fachaufsicht ist erforderlich, um ein recht- und
zweckmäßiges Verwaltungshandeln der BDBOS sicher-
zustellen. Es will auch künftig die Verwaltungsaufgaben
nicht „systematisch“ kontrollieren. Es sieht zunächst die
BDBOS in der Pflicht, den Mängeln zu begegnen und
diese abzustellen. Gleichwohl hat es z. B. die BDBOS an-
gewiesen, die Vorgaben des Bundesfinanzministeriums
zur Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen einzuhalten. 

Der Bundesrechnungshof hat gefordert, die vom Bundes-
innenministerium verfassten „Grundsätze zur Ausübung
der Fachaufsicht der Bundesministerien über den Ge-
schäftsbereich“ bei der BDBOS anzuwenden. Dafür soll
es sich z. B. regelmäßig über ihre Verwaltungstätigkeit
berichten lassen und Geschäftsprüfungen durchführen.

14 Bundespolizei konzipiert ihre 
Fahrschulen neu

Die Bundespolizei hat auf Empfehlung des Bundesrech-
nungshofes begonnen, ihre Fahrschulen neu zu konzipie-
ren und ihre Fortbildung zum Erwerb einer Dienstfahrer-
laubnis bedarfsorientiert auszurichten. Sie will prüfen,
inwieweit sie Grundmodule ihrer Fortbildung an zivile
Fahrschulen auslagern und die polizeispezifische Fortbil-
dung an weniger Standorten konzentrieren kann.

Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte müssen neben
einer zivilen Fahrerlaubnis Klasse B eine dienstliche
Fahrerlaubnis erwerben, wenn sie Dienstfahrzeuge der
Bundespolizei führen sollen. Die hierfür vorgesehenen
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in Mio. Euro

Ausgaben des Einzel-
plans

5 566 5 490 5 844

Einnahmen des Einzel-
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443 415 405
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729 881 472

Planstellen/Stellen

Personal 52 178 53 792 53 745
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Fortbildungen führt die Bundespolizei selbst durch. Dafür
hält sie an mehreren Standorten eigene Fahrschulen vor.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass bedarfsorien-
tierte Einsatz- und Fortbildungskonzepte für die jeweili-
gen Fahrerlaubnisklassen fehlten. Auch kannte die Bun-
despolizei die Kosten der Fortbildung in den jeweiligen
Dienstfahrerlaubnisklassen nicht. Dadurch fehlte ihr eine
wesentliche Grundlage für den Vergleich des Eigenmo-
dells mit den Kosten und Leistungen privater Anbieter so-
wie für eine Konzentration der Fahrschulen an weniger
Standorten. Ohne die unterschiedlichen Aufgaben der
einzelnen Fahrschulen zu berücksichtigen, stattete sie alle
Fahrschulen einheitlich mit Personal aus. 

Der Bundesrechnungshof hat der Bundespolizei empfoh-
len, bedarfsorientierte Standort-, Einsatz-, Personalbe-
darfs- und Fortbildungskonzepte für die jeweiligen
Dienstfahrerlaubnisklassen zu erstellen. Dafür sollte sie
prüfen, inwieweit sie Grundmodule der allgemeinen
Kraftfahrfortbildung auf zivile Fahrschulen übertragen
kann. Für ihre eigene Kraftfahrfortbildung sollte sie sich
auf polizeispezifische Inhalte beschränken.

Die Bundespolizei hat begonnen, die Empfehlungen um-
zusetzen.

15 Bundesinnenministerium achtet 
verstärkt auf Wirksamkeit der 
Förderung einer deutschen 
Volksgruppe im Ausland

Das Bundesinnenministerium wird die Wirksamkeit der
Förderung einer deutschen Volksgruppe im Ausland ver-
bessern. Es wird insbesondere prüfen, wie die Fördermit-
tel verwendet werden und ob die Förderung erfolgreich
ist. Dazu will es vom Dachverband der Volksgruppe prä-
zisere Förderanträge und Verwendungsnachweise fordern
sowie konkrete Förderziele vorgeben. Ferner will es si-
cherstellen, dass der Dachverband die Verwaltungsab-
läufe und die Liegenschaftsnutzung optimiert.

Das Bundesinnenministerium fördert die kulturelle und
soziale Arbeit des Dachverbandes einer deutschen Min-
derheit im Ausland einschließlich seiner Einrichtungen
mit jährlich 8,7 Mio. Euro. 

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass das Bundesin-
nenministerium Zuwendungen bewilligte, obwohl in den
jährlichen Förderanträgen die geplanten kulturellen und
sozialen Maßnahmen und die damit verbundenen Ausga-
ben nicht beschrieben waren. Das Bundesinnenministe-
rium forderte vom Dachverband keine vollständigen Ver-
wendungsnachweise an. Es hatte daher keinen Überblick
über die Tätigkeiten im abgelaufenen Haushaltsjahr und
konnte die zweckentsprechende Verwendung der Bundes-
mittel nicht prüfen. Zudem legte das Bundesinnenminis-
terium sowohl in der Förderkonzeption als auch in den
jährlichen Zuwendungsbescheiden keine messbaren För-
derziele fest. Es prüfte und dokumentierte auch nicht, ob
die Förderung erfolgreich war. Ferner unterstützte es den
Dachverband nicht hinreichend in seinem Bemühen, die
Verwaltungsarbeit seiner Einrichtungen zu bündeln und
Liegenschaften gemeinsam zu nutzen.

Das Bundesinnenministerium hat zugesichert, die Emp-
fehlungen des Bundesrechnungshofes umzusetzen. Es
will dazu konkrete Ziele der Förderung benennen und de-
ren Erfolg kontrollieren. Außerdem will es die Verwal-
tungsabläufe in den Einrichtungen der Volksgruppe und
die Liegenschaftsnutzung untersuchen und Optimierungs-
vorschläge erarbeiten.

Bundesministerium der Justiz

16 Entwicklung des Einzelplans 07

Die wesentlichen Aufgaben des Bundesjustizministe-
riums liegen im Bereich der Gesetzgebung. Es erarbeitet
federführend Gesetz- und Verordnungsentwürfe für das
Bürgerliche Recht, das Handels- und Wirtschaftsrecht,
das Strafrecht und die Prozessordnungen. Außerdem
wirkt das Bundesjustizministerium bei allen Gesetz- und
Verordnungsentwürfen anderer Bundesministerien mit.
Zu seinem Geschäftsbereich gehören der Bundesgerichts-
hof, das Bundesverwaltungsgericht, der Bundesfinanzhof
sowie der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof,
das Bundespatentgericht, das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt und das Bundesamt für Justiz. Im Haushaltsjahr
2011 gab das Bundesjustizministerium 523,5 Mio. Euro
aus. Dies entsprach einem Anteil von 0,2 % an den Aus-
gaben des Bundeshaushalts. Dem standen Einnahmen
von 482,3 Mio. Euro gegenüber. Sie stammten zu 96 %
aus Gebühren und sonstigen Entgelten.

Einzelplan 07 – Bundesjustizministerium

Beim Bundesjustizministerium wie auch bei den
obersten Bundesgerichten und dem Generalbundesan-
walt beim Bundesgerichtshof fallen neben hohen Per-
sonalkosten auch hohe Ausgaben für Versorgung an.
Dies liegt an Besonderheiten in der Alters- und Besol-
dungsstruktur. Im Jahr 2011 machten die Ausgaben für
Personal (einschließlich Versorgung und Zuweisungen
an den Versorgungsfonds) 77 % der Gesamtausgaben
des Einzelplans 07 aus.

Mit 2 220 Beschäftigten ist das Deutsche Patent- und
Markenamt die größte Behörde im Geschäftsbereich
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Ausgaben des 
Einzelplans

523,5 508,3 595,4

Einnahmen des 
Einzelplans

482,3 441,5 484,0

Verpflichtungs-
ermächtigungen

 1,2 10,5 33,9

Planstellen/Stellen

Personal 4 347,4 4 742,2 4 783,4
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des Bundesjustizministeriums. Es erteilt und verwaltet
gewerbliche Schutzrechte und informiert die Öffent-
lichkeit über beantragte und bestehende gewerbliche
Schutzrechte. Im Jahr 2011 erzielte es 90 % der ge-
samten Einnahmen im Einzelplan 07.

Das Bundesamt für Justiz besteht seit dem Jahr 2007
als zentrale Dienstleistungsbehörde der Bundesjustiz-
verwaltung. Es hatte im Jahr 2011 543 Beschäftigte.
Der Gesetzgeber hat die Zuständigkeiten des Bundes-
amtes für Justiz wiederholt erweitert. Voraussichtlich
im Jahr 2013 soll es die Aufgaben einer Schlichtungs-
stelle im Luftverkehr übernehmen. An diese Schlich-
tungsstelle können sich Fluggäste wenden, um An-
sprüche wegen Nichtbeförderung oder Verspätung von
Flügen geltend zu machen.

Bundesministerium der Finanzen 

17 Entwicklung des Einzelplans 08 
Das Bundesfinanzministerium stellt den Finanzplan und
den Entwurf des Bundeshaushaltsplans auf und legt
Rechnung über Einnahmen und Ausgaben, Vermögen
und Schulden des Bundes. Es trägt die Verantwortung für
die Bundesfinanzbehörden. Außerdem verwaltet es die
Finanzbeziehungen zu den Ländern und der Europäischen
Union und ist zuständig für die Währungs-, Geld- und
Kreditpolitik sowie internationale Finanzfragen. Ferner
bereitet es die Steuergesetzgebung vor und hat bei Ge-
meinschaftssteuern Weisungsbefugnisse und Aufsicht ge-
genüber den Landesfinanzbehörden. Darüber hinaus ist es
mit den finanziellen Aspekten der Wiedergutmachung
und des Lastenausgleichs befasst. 

Im Haushaltsjahr 2011 lagen die Ausgaben im Einzelplan
08 bei 4,5 Mrd. Euro. Dies entspricht 1,5 % der Gesamt-
ausgaben des Bundeshaushalts. Die Einnahmen betrugen
455 Mio. Euro. Mehr als die Hälfte der Einnahmen
stammte aus der Beteiligung des Bundes an Nachfolge-
einrichtungen der Treuhandanstalt. 

Einzelplan 08 – Bundesministerium der Finanzen

Der Einzelplan 08 ist geprägt von Personalausgaben.
Im Jahr 2011 machten sie 58 % der Gesamtausgaben

des Einzelplans aus (2,6 von 4,5 Mrd. Euro). Davon
entfielen fast 860 Mio. Euro auf Versorgungslasten. 

Größte Organisationseinheit im Geschäftsbereich des
Bundesfinanzministeriums ist die Zollverwaltung.
Ihre Ausgaben beliefen sich im Jahr 2011 auf 1,7 Mrd.
Euro. Davon waren 1,4 Mrd. Euro Personalausgaben.

Bei einer Prüfung des Controllings in der Zollverwal-
tung hat der Bundesrechnungshof im Jahr 2011 eine
zu hohe Personalausstattung im Controllingbereich
beanstandet. Das Bundesfinanzministerium evaluiert
die Personalausstattung und hat eine Verringerung des
Personalaufwands in Aussicht gestellt. 

Der Bundesrechnungshof hat in seinem Bericht an den
Finanzausschuss vom 19. Oktober 2011 beanstandet,
dass das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) prak-
tisch keinen Gebrauch von seinem Recht machte, Be-
triebsprüfungen zu initiieren. Er hat zudem Rechtsän-
derungen für eine bessere Datengrundlage beim BZSt
empfohlen, damit es sein Prüfungsinitiativrecht effek-
tiv nutzen kann. 

Auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung erstat-
tete das BZSt der Bundesagentur für Arbeit und der
Deutschen Rentenversicherung Bund im Jahr 2011
Verwaltungskosten von 261 Mio. Euro. Das Bundes-
finanzministerium und das Bundesfamilienministe-
rium verhandeln zurzeit eine neue Verwaltungsverein-
barung. 

18 Modernisierung der Software für das 
Besteuerungsverfahren in den 
Finanzämtern verzögert sich

Die Modernisierung und Vereinheitlichung wichtiger
Software für die Finanzämter hat sich zeitlich immer wie-
der verzögert. Bund und Länder verpflichteten sich mit
dem Vorhaben KONSENS im Jahr 2005, gemeinsam ein-
heitliche Software für das Besteuerungsverfahren in den
Finanzämtern zu entwickeln, zu beschaffen und einzuset-
zen. Das Bundesfinanzministerium muss in den zuständi-
gen Gremien dafür eintreten, weitere Verzögerungen zu
vermeiden.

Bereits im Jahr 1989 hatten sich Bund und Länder dafür
ausgesprochen, bundesweit einheitliche Software für das
Besteuerungsverfahren einzuführen. Das daraufhin im
Jahr 1992 gestartete Projekt FISCUS scheiterte nach 13 Jah-
ren. Es hatte annähernd 400 Mio. Euro gekostet und
konnte so gut wie keine einsatzfähigen Produkte vorwei-
sen. Daraufhin beschlossen Bund und Länder im Juni
2005 das Vorhaben KONSENS (Koordinierte neue Soft-
ware-Entwicklung der Steuerverwaltung). In diesem ha-
ben sich alle Länder und der Bund verpflichtet, gemein-
sam einheitliche Software für das Besteuerungsverfahren
sowie für das Steuerstraf- und Bußgeldverfahren zu ent-
wickeln, zu beschaffen und einzusetzen. 

Beim Vorhaben KONSENS ist von zentraler Bedeutung,
die drei wichtigsten Verfahren zur Besteuerung zu verein-
heitlichen und zu modernisieren. Der Bundesrechnungs-
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hof hat festgestellt, dass sich dies immer wieder verzögerte.
Das Bundesfinanzministerium konnte keine Planung vor-
legen, in der alle notwendigen Arbeiten bis zum Ab-
schluss dieser drei Verfahren dargestellt waren.

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesfinanzministe-
rium an die negativen Erfahrungen mit dem Projekt FISCUS
erinnert. Er hat es aufgefordert, in den zuständigen KONSENS-
Gremien dafür einzutreten, dass sich der Bund und die
Länder stärker als bisher auf die Vereinheitlichung und
Modernisierung der drei wichtigsten Verfahren konzen-
trieren. Dazu sollten sich Bund und Länder u. a. einen
Überblick darüber verschaffen, welche Arbeiten noch
ausstehen und bis wann diese umzusetzen sind.

19 Defizitäres Beratungsunternehmen 
abgewickelt

Die Einstellung des Geschäftsbetriebs eines defizitären
Beratungsunternehmens vermeidet weitere Verluste von
Gesellschaftskapital zulasten des Bundes.

Das Bundesunternehmen Lausitzer und Mitteldeutsche
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) führte
als Tochtergesellschaft die LMBV international GmbH
(LMBV-i), um ihr Spezialwissen zur Sanierung von Berg-
bauflächen gewinnorientiert zu vermarkten. Die LMBV-i
machte kontinuierlich Verluste. Ihr Ziel, die Verluste bis
zum Jahr 2012 wieder auszugleichen, verfehlte sie zuneh-
mend. Stattdessen zehrte sie bis zum Jahr 2011 über
300 000 Euro und somit rund ein Drittel ihres Grün-
dungskapitals auf. 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesfinanzministe-
rium darauf hingewiesen, dass die LMBV-i das Spezial-
wissen nicht gewinnorientiert vermarkten kann, weil es
hierfür kaum Nachfrage gibt. Daher bestehe auch kein
Bundesinteresse an der LMBV-i. Der Bundesrechnungs-
hof hat dem Bundesfinanzministerium empfohlen, unver-
züglich über die Zukunft der LMBV-i zu entscheiden und
nicht noch weiter auf einen Ausgleich der Verluste zu
warten. Vielmehr solle es die Abwicklung der LMBV-i
einleiten, wenn anhand der aktuellen Unternehmensdaten
weitere Kapitalverluste drohen.

Das Bundesfinanzministerium ist der Empfehlung des
Bundesrechnungshofes gefolgt. Es hat die Abwicklung
der LMBV-i veranlasst. Der Geschäftsbetrieb ist inzwi-
schen eingestellt. Dies vermeidet weitere Verluste von
Gesellschaftskapital der LMBV-i. 

Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie

20 Entwicklung des Einzelplans 09
Das Bundeswirtschaftsministerium ist für die gesamte
Wirtschaftspolitik des Bundes federführend zuständig.
Darunter fallen Industrie, Gewerbe und Handel, Außen-
wirtschaftsförderung, Technologiepolitik, Bergbau, Struk-
turpolitik sowie Marktordnung und Energiepolitik. Zu
seinem Geschäftsbereich gehören sechs Behörden mit
Aufgaben im technisch-wissenschaftlichen Bereich sowie

auf den Gebieten der Marktordnung, Wirtschaftsförde-
rung, Außenwirtschaft und Energiepolitik. Im Jahr 2011
gab das Bundeswirtschaftsministerium 6,2 Mrd. Euro
aus. Das entsprach 2 % der Gesamtausgaben im Bundes-
haushalt. 

Einzelplan 09 - Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie

Das Bundeswirtschaftsministerium verwendete 5 Mrd.
Euro für Fördermaßnahmen in unterschiedlichen Wirt-
schaftsbereichen. Dies entsprach 87 % der Gesamtaus-
gaben des Einzelplans. 

Der Bundesrechnungshof hat unterschiedliche Förder-
maßnahmen und Ausgaben von Zuwendungsempfän-
gern des Bundeswirtschaftsministeriums geprüft. Bei
einigen Fördermaßnahmen, die als Anstoß für wachs-
tumsorientierte Aktivitäten dienen sollten (Anschub-
förderung), hat der Bundesrechnungshof dem Bundes-
wirtschaftsministerium empfohlen, geeignete Strategien
für eine Übergabe an die Unternehmen oder Verbände
zu entwickeln und die Maßnahmen nicht weiter aus
Bundesmitteln zu finanzieren. Er hat zudem empfoh-
len, bei den Fördermaßnahmen die gewünschten Er-
gebnisse zu konkretisieren und messbare Förderziele
zu definieren. Bei institutionell geförderten Zuwen-
dungsempfängern hat er empfohlen, Repräsentations-
ausgaben auf das gebotene Maß zu beschränken. Das
Bundeswirtschaftsministerium hat die Empfehlungen
des Bundesrechnungshofes überwiegend aufgegriffen.

Die Einnahmen waren mit 323 Mio. Euro veranschlagt,
eingenommen hat das Bundeswirtschaftsministerium
659 Mio. Euro. Die Differenz von 336 Mio. Euro er-
gibt sich vor allem aus den Zuschüssen des Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung von 234 Mio.
Euro, die das Bundeswirtschaftsministerium den Län-
dern zugewiesen hat.

Vom Jahr 2012 bis zum Jahr 2016 sollen die Ausgaben
im Einzelplan 09 um 39 Mio. Euro sinken. Dies ent-
spricht einem Rückgang um 0,6 %. Einsparungen ergeben
sich in diesem Zeitraum vor allem bei der Förderung des
Steinkohlenbergbaus und der Regionalförderung. Zusätz-
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liche Mittel sind insbesondere für den Betrieb und die
Investitionen des Deutsche Zentrums für Luft- und
Raumfahrt vorgesehen.

21 Kosten für IT-Projekt trotz halbiertem 
Funktionsumfang verdoppelt

Das Bundeswirtschaftsministerium hat vom Jahr 2002 bis
zum Jahr 2010 3 Mio. Euro für ein elektronisches Archi-
vierungs- und Dokumentenmanagementsystem ausgege-
ben, ohne dieses wie vorgesehen zu nutzen. Obwohl es
den Funktionsumfang der Software halbiert hat, haben
sich die Kosten verdoppelt.

Das Bundeswirtschaftsministerium plante, bis Ende 2005
für 1,5 Mio. Euro eine Standardsoftware zur Archivie-
rung und Vorgangsbearbeitung anzupassen und zu nutzen.
Durch Effizienzgewinne wollte es damit bis zum Jahr
2007 rund 16,5 Mio. Euro sparen.

Bis zum Jahr 2010 gab das Bundeswirtschaftsministerium
3 Mio. Euro für das Projekt aus. Darüber hinaus entstan-
den weitere Kosten u. a. für eigenes Personal, die es nicht
erfasste. Den Funktionsumfang der Software halbierte es
zwischenzeitlich; das Ziel der elektronischen Vorgangs-
bearbeitung gab es auf. Damit kann es nur noch einen
kleinen Teil der erhofften Einsparungen erreichen. Selbst
die reduzierte Software nutzt es nur in einigen Arbeits-
bereichen im Pilotbetrieb. Es gab seit dem Jahr 2006 für
Lizenzen, die es bis heute nicht nutzt, 600 000 Euro aus.
Der Bundesrechnungshof hat die Mängel u. a. auf unge-
nügende Projektplanung und -steuerung zurückgeführt.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat darauf hingewie-
sen, dass seine Projektplanung wegen organisatorischer
Änderungen im Jahr 2002 hinfällig geworden sei. Es
nutze die Archivierungsfunktion der Software weiterhin
in einzelnen Arbeitsbereichen im Pilotbetrieb. Die über-
zähligen Lizenzen würden bei der späteren Einführung
des Systems eingesetzt.

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass das Bundeswirt-
schaftsministerium den weiteren Projektverlauf sorgfältig
plant. Auf dieser Basis muss es dann prüfen, ob und wie
es das Projekt mit einem vertretbaren Ergebnis abschlie-
ßen kann. Falls das Projekt unter den geänderten Rah-
menbedingungen nicht mehr wirtschaftlich durchzufüh-
ren ist, muss es dieses abbrechen.

22 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle stellt Mängel bei der Inventari-
sierung seiner IT weiterhin nicht ab

Entgegen seiner Zusage hat das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle seit sieben Jahren die Empfehlun-
gen des Bundesrechnungshofes zur Inventarisierung von
IT-Geräten nicht umgesetzt. Damit kann es weiterhin
seine IT nicht vollständig und revisionssicher nachwei-
sen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat nicht dafür
gesorgt, dass das Bundesamt seine Zusage einhält.

Der Bundesrechnungshof hatte im Jahr 2005 festgestellt,
dass das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(Bundesamt) seine IT nur lückenhaft nachweisen konnte.
Das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesamt
hatten damals zugesagt, die Mängel abzustellen. 

Als der Bundesrechnungshof mit Unterstützung des Prü-
fungsamtes des Bundes Koblenz im Jahr 2011 erneut die IT
des Bundesamtes prüfte, stellte er fest, dass der IT-Be-
standsnachweis immer noch unzureichend war. Eine In-
ventarnummer, die die Geräte identifizieren sollte, fehlte
oftmals. Standorte von Geräten waren nicht korrekt ange-
geben. Der Standort von Hunderten von Geräten konnte
nur durch aufwendige Recherchen ermittelt werden.

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass das Bundes-
amt bereits seit sieben Jahren bekannte Mängel nicht ab-
gestellt hat. Er hatte erwartet, dass das Bundeswirt-
schaftsministerium auf das Bundesamt einwirkt, seinen
Zusagen nachzukommen. 

Nunmehr sagte das Bundesamt zu, für die Führung eines
revisionssicheren Bestandsverzeichnisses nur noch ein
vorhandenes System zu nutzen. Der IT-Bestand werde ak-
tualisiert und in das künftige System übernommen. Dazu
habe man die Daten des einen Systems ausgedruckt und
pflege sie nun manuell in das andere System ein.

Der Bundesrechnungshof hält die Vorgehensweise des
Bundesamtes für unwirtschaftlich. Er hat das Bundeswirt-
schaftsministerium aufgefordert, mit Nachdruck dafür zu
sorgen, dass das Bundesamt einen wirtschaftlichen Weg
wählt, seine IT ordnungsgemäß zu verwalten. Darüber hi-
naus muss es seine Dienst- und Fachaufsicht verstärken.

23 Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
missachtet Vorgaben für den Einsatz 
der Informationstechnik

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt hat für die
Bundesverwaltung geltende Vorgaben für den wirtschaft-
lichen und sicheren Betrieb ihrer Informationstechnik
missachtet. 

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Bundesan-
stalt) nutzte für IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen nicht
die für die Bundesverwaltung empfohlene und kostenfrei
zur Verfügung stehende Software „WiBe Kalkulator“.
Stattdessen bewertete sie die Wirtschaftlichkeit von Vor-
haben und Projekten nach einem eigenen Standard. Ihre
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen waren schlecht doku-
mentiert und wiesen die Wirtschaftlichkeit nicht ange-
messen nach. Erfolgskontrollen fehlten. 

Beschäftigte der Bundesanstalt konnten mit dienstlichen
und privaten Smartphones über Funknetzwerke auf ihre
dienstlichen E-Mail-Konten zugreifen. Weder für die
Funknetzwerke noch für die Smartphones hatte die
Bundesanstalt die erforderliche Freigabe des Bundesam-
tes für Sicherheit in der Informationstechnik eingeholt. 

Bei 1 800 Beschäftigten verfügte die Bundesanstalt über
4 350 Arbeitsplatzcomputer. Den Überbestand von 2 550 Ar-
beitsplatzcomputern konnte die Bundesanstalt nicht erklä-
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ren. Das Softwarelizenzmanagement der Bundesanstalt
war unvollständig und mängelbehaftet.
Die Bundesanstalt ist der Auffassung, der eigenentwi-
ckelte Standard für IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
verfüge über eine inhaltlich ausreichende Methodik und
sei wirtschaftlich. Die Gefährdung ihrer IT-Sicherheit
durch den Einsatz der Smartphones hat sie bestritten. Der
Überbestand an Arbeitsplatzcomputern sei in ihrer Auf-
gabe als Forschungseinrichtung begründet. Ein umfassen-
des Softwarelizenzmanagement sei nicht möglich.
Der Bundesrechnungshof hat die Bundesanstalt aufgefor-
dert, künftig die für die Bundesverwaltung kostenfreie
Software „WiBe Kalkulator“ zu nutzen. Er empfiehlt, die
für die Smartphones gewählte Konfiguration durch das
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik prüfen
und freigeben zu lassen. Die Bundesanstalt bleibt aufgefor-
dert, ihren Bedarf an Arbeitsplatzcomputern nachvollziehbar
zu ermitteln und ein umfassendes Softwarelizenzmanage-
ment einzurichten.
Insgesamt erwartet der Bundesrechnungshof, dass das
Bundeswirtschaftsministerium dafür sorgt, dass die Bun-
desanstalt die Vorgaben für den Einsatz der Informations-
technik in der Bundesverwaltung beachtet. Es darf nicht
dulden, dass die Bundesanstalt in diesem Bereich mit
Verweis auf ihre wissenschaftlich-technische Ausrichtung
eine Sonderrolle beansprucht.

Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz

24 Entwicklung des Einzelplans 10

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz nimmt die Regierungsaufgaben
auf dem Gebiet der Ernährung, der Land- und Forstwirt-
schaft sowie der Verbraucherpolitik wahr. Im Haushalts-
jahr 2011 gab es dafür 5,4 Mrd. Euro aus. Dies entsprach
1,8 % der Gesamtausgaben im Bundeshaushalt. Die Aus-
gaben sollen im Jahr 2012 im Vergleich zum Jahr 2011
um 3,9 % abnehmen. Die geplanten Ausgaben des ge-
samten Bundeshaushalts bleiben dagegen nahezu gleich.

Einzelplan 10 – Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Der größte Teil der Ausgaben des Einzelplans 10 ent-
fällt auf die landwirtschaftliche Sozialpolitik. Im Jahr
2011 wendete der Bund für die Alterssicherung und
die Krankenversicherung der Landwirte sowie die
landwirtschaftliche Unfallversicherung 3,7 Mrd. Euro
auf.

Die Verwaltungskosten der landwirtschaftlichen So-
zialversicherung liegen durchweg höher als die ande-
rer Sozialversicherungsträger. Der Bundesrechnungs-
hof hat daher dem Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfohlen, die
landwirtschaftliche Sozialversicherung organisato-
risch umfassend zu reformieren und einen eigenständi-
gen bundesunmittelbaren Träger zu schaffen. Diese
Empfehlung greift das Gesetz zur Neuordnung der Or-
ganisation der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung auf. Es sieht u. a. vor, zum 1. Januar 2013 einen
einheitlichen Bundesträger, die Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, zu schaffen.

Weitere Ausgabenschwerpunkte im Einzelplan 10 sind
die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“ mit Ausgaben von
583 Mio. Euro und die Förderung von „Nachhaltig-
keit, Forschung und Innovation“ mit Ausgaben von
443 Mio. Euro. 

Die Verbraucherpolitik ist ein erklärter politischer
Schwerpunkt des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die Ausga-
ben für die Verbraucherpolitik und das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mach-
ten im Jahr 2011 mit 151,5 Mio. Euro 2,8 % der Ge-
samtausgaben des Einzelplans 10 aus. 

Der Präsident des Bundesrechnungshofes hat als Bun-
desbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung
im Jahr 2011 die Organisation des gesundheitlichen Ver-
braucherschutzes auf Schwachstellen untersucht. Er hat
empfohlen, die Organisation der amtlichen Kontrolle
teilweise neu auszurichten und darüber hinaus das na-
tionale Krisenmanagement rechtlich und organisato-
risch neu zu gestalten. Das Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz er-
arbeitet derzeit zusammen mit den Ländern Lösungs-
ansätze.

25 Spitzenverband der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung hat seit 
Gründung seinen Personalbedarf
nicht nachgewiesen 

Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung hat seit seiner Gründung im Jahr 2009 nicht
sachgerecht ermittelt, wie viel Personal er für seine Auf-
gaben benötigt. Dennoch verzeichnete er bis zum Jahr
2012 einen Stellenzuwachs von mehr als 30 %. Die jährli-
chen Personalausgaben von 43 Mio. Euro sind haushalts-
rechtlich nicht begründet. Das aufsichtführende Bundes-
versicherungsamt und das Bundeslandwirtschaftsministerium

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 
in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

5 418 5 280 5 260

Einnahmen des 
Einzelplans

95 59 63

Verpflichtungs-
ermächtigungen

648 1 232 1 564

Planstellen/Stellen
Personal 4 009 4 071 4 055
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müssen sicherstellen, dass der Spitzenverband seinen ge-
setzlichen Pflichten nachkommt. 

Mit der Modernisierung des Rechts der landwirtschaftli-
chen Sozialversicherung übernahm der Spitzenverband
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung IT-Aufga-
ben von den regionalen Trägern. Die Stellen bewilligte
das Bundesversicherungsamt. Dabei hat es versäumt, auf
einen sachgerechten Nachweis des Personalbedarfs hin-
zuwirken. Stattdessen beruft sich der Spitzenverband im-
mer noch auf veraltete Schätzungen aus dem Jahr 2008. 

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass der Spitzen-
verband bei jährlichen Personalausgaben von 43 Mio.
Euro den Bedarf für sein Personal und den Aufwuchs bis
heute nicht nachgewiesen hat. Er hat deshalb gefordert,
keine neuen Stellen zu bewilligen. Dennoch bewilligte
das Bundesversicherungsamt bis zum Jahre 2012 einen
Stellenzuwachs von mehr als 30 % (181 Stellen). Das
Bundeslandwirtschaftsministerium war in das Verfahren
eingebunden.

Ab dem Jahr 2013 werden die regionalen Versicherungs-
träger und der Spitzenverband zu einem Bundesträger So-
zialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau zusammengefasst. Die beim Spitzenverband bereits
zentralisierten Aufgaben bleiben davon unberührt. Der
Bundesrechnungshof erwartet, dass das Bundesversiche-
rungsamt und das Bundeslandwirtschaftsministerium alle
Einfluss- und Beratungsmöglichkeiten gegenüber dem
Bundesträger konsequent ausschöpfen. Dadurch sollten
künftig die für die Bundesverwaltung geltenden Grund-
sätze und Maßstäbe bei der Neuordnung der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung eingehalten werden.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

26 Entwicklung des Einzelplans 11

Im Bundesministerium für Arbeit und Soziales sind we-
sentliche Zuständigkeiten des Bundes für Soziales und
Beschäftigung zusammengefasst. Die Aufgaben der gesetz-
lichen Rentenversicherung, der gesetzlichen Unfallversiche-
rung sowie der Arbeitsförderung werden überwiegend
von bundes- bzw. landesunmittelbaren Körperschaften er-
füllt – insbesondere der Deutschen Rentenversicherung
Bund und der Bundesagentur für Arbeit. Sie werden
grundsätzlich über Beiträge finanziert. Der Bund beteiligt
sich allerdings in erheblichem Umfang an den Ausgaben.
Diese sind stark abhängig von externen Faktoren: der
konjunkturellen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, der
demografischen Entwicklung in Deutschland und der
Dauer der Lebensarbeitszeit. 

Der Einzelplan 11 dient im Wesentlichen der finanziellen
Unterstützung der sozialen Sicherungssysteme. Er stellt
nach seinem Volumen den mit Abstand größten Einzel-
plan im Bundeshaushalt dar. So beliefen sich die Ausga-
ben im Haushaltsjahr 2011 auf 125,6 Mrd. Euro. Dies
entsprach 42,4 % der Gesamtausgaben im Bundeshaus-
halt. 

Einzelplan 11 – Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales

Im Jahr 2011 zahlte der Bund Zuschüsse, Erstattungen
und sonstige Leistungen von 81,1 Mrd. Euro an die
gesetzliche Rentenversicherung. So trug der Bund fast
ein Drittel ihrer Gesamtausgaben. Zwei Bundesträger
und 14 Regionalträger nehmen die Aufgaben der Ren-
tenversicherung eigenverantwortlich wahr. Eine Orga-
nisationsreform im Jahr 2005 sollte die Rentenversi-
cherung schlanker und effizienter machen. Im Jahr
2011 hat der Bundesrechnungshof zum wiederholten
Mal darauf hingewiesen, dass die Träger die Chancen,
verstärkt zusammenzuarbeiten, bislang nur unzurei-
chend nutzen. 

Bereits jetzt sind die Ausgaben der Träger der Renten-
versicherung nicht durch Beitragseinnahmen gedeckt.
Zusätzliche Leistungen der Träger, denen keine zu-
sätzlichen Beitragseinnahmen gegenüberstehen, kön-
nen die Träger somit nicht selbst tragen. Der Präsident
des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter für
Wirtschaftlichkeit und in der Verwaltung hat dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales empfoh-
len, dem Parlament regelmäßig darüber zu berichten,
wie neue, nicht beitragsgedeckte Leistungen die Haus-
halte der Träger – und somit potenziell den Bundes-
haushalt – belasten. 

Die Ausgaben für die Arbeitsförderung beliefen sich
im Jahr 2011 auf 8 Mrd. Euro. Das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales unterstützte damit die
Bundesagentur. Die Bundesregierung geht davon aus,
dass die Bundesagentur in den kommenden Jahren
Rücklagen aufbauen wird. Sie will die Bundesbeteili-
gung an den Kosten der Arbeitsförderung ab dem Jahr
2013 vollständig streichen. Der Bundesrechnungshof
prüft im Bereich der Arbeitsförderung insbesondere die
Fachaufgaben und die Organisation der Bundesagentur.
Auf seine Empfehlung will die Bundesagentur bis zum
Jahresende 2012 ihre bislang 176 zu 156 Agenturen zu-
sammenfassen. Der Präsident des Bundesrechnungs-
hofes als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in
der Verwaltung hat das Gesetzgebungsverfahren zur
Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente be-
gleitet. Das Gesetz trat am 1. April 2012 in Kraft. 

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

125 629 126 131 118 738

Einnahmen des 
Einzelplans

7 053 5 630 1 833

Verpflichtungs-
ermächtigungen

2 446 2 234 2 334

Planstellen/Stellen

Personal 2 238 2 358 2 408
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Die Aufwendungen des Bundes für die Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende beliefen sich im Jahr 2011
auf 33 Mrd. Euro. Der Bund trägt die finanzielle
Hauptlast der Grundsicherungsleistungen. Auf der
Grundlage der unmittelbaren Finanzverantwortung
des Bundes ist der Bundesrechnungshof die einzige
staatliche Institution, die umfassende Informationen
bei allen Trägerformen erheben kann. Wesentliche
Empfehlungen wurden in Gesetzgebungsverfahren
und in untergesetzlichen Regelungen aufgegriffen.
Der Bundesrechnungshof hat eine Vereinfachung des
Verfahrens bei der Leistungsgewährung empfohlen. Er
hat darauf hingewiesen, dass dies Bund, Länder und
Kommunen um weit über 160 Mio. Euro entlasten
würde. Die Jobcenter können im Jahr 2012 insgesamt
Zuwendungen von mehr als 750 Mio. Euro bewilli-
gen. Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass der
Bund keinen hinreichenden Überblick über die von
den Jobcentern aus Bundesmitteln bewilligten Zuwen-
dungen hat. 

27 Bundesversicherungsamt stellt gravie-
rende Mängel bei der Beschaffung und 
Verwaltung seiner IT weiterhin nicht ab

Das Bundesversicherungsamt hat seine IT wiederholt
vorschriftswidrig beschafft. Den Vermögensnachweis für
seine IT konnte es nur teilweise erbringen; zahlreiche Ge-
räte waren nicht auffindbar. Der Bundesrechnungshof
hatte bereits im Jahr 2005 ähnliche Mängel festgestellt.
Das Bundesversicherungsamt hat seine damalige Zusage
nicht eingehalten, diese Mängel abzustellen.

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung des
Prüfungsamtes des Bundes Koblenz im Jahr 2010, wie das
Bundesversicherungsamt IT beschaffte und verwaltete.

Er stellte dabei fest, dass der IT-Bestandsnachweis des
Bundesversicherungsamtes immer noch unzureichend
war. So waren z. B. 94 inventarisierte Laptops nicht auf-
findbar. Häufig verstieß das Bundesversicherungsamt ge-
gen Vergabevorschriften. An einen Auftragnehmer ver-
gab es in den Jahren 2004 bis 2010 ohne Ausschreibung
Aufträge über 1,8 Mio. Euro, ohne dies zu begründen.
Einzelne Dauerlieferanten beauftragte es öfters zu über-
höhten Preisen. Außerdem beschaffte das Bundesversi-
cherungsamt IT-Ausstattung häufig ohne begründeten
Bedarf. Zehn Beschäftigte des IT-Referates verfügten
z. B. über 27 Mobilfunk- und Datenfunkverträge. Zusätz-
lich nutzten sie jeweils ein bis drei Notebooks. 

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass das Bundes-
versicherungsamt die seit dem Jahr 2005 bekannten Män-
gel trotz Zusage nicht abgestellt hat. 

Er erwartet, dass das Bundessozialministerium seine
Fach- und Dienstaufsicht verstärkt und dazu z. B. Ge-
schäftsprüfungen beim Bundesversicherungsamt durch-
führt. Das Bundessozialministerium muss mit Nachdruck
dafür sorgen, dass das Bundesversicherungsamt die Män-
gel abstellt.

28 Bundesarbeitsministerium verbessert 
Vergabeverfahren bei internationaler 
Zusammenarbeit

Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes hat das Bun-
desarbeitsministerium die Grundlagen dafür geschaffen,
seine Vergabeverfahren für Projekte der internationalen
Zusammenarbeit dauerhaft zu verbessern. Es hat seine
Beschäftigten im Haushalts- und Vergaberecht geschult.
Zudem sind die zentrale Vergabestelle und der Beauf-
tragte für den Haushalt regelmäßig einzubinden.

Zu den Aufgaben des Bundesarbeitsministeriums gehört
die internationale Beschäftigungs- und Sozialpolitik.
Dazu finanziert es beispielsweise internationale Tagun-
gen und den Einsatz von Experten im In- und Ausland. In
den Jahren 2009 und 2010 gab es hierfür 450 000 Euro
aus.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass das Bundesar-
beitsministerium bei der Vergabe von Aufträgen gegen
das Vergaberecht verstieß. Vergabeverfahren dokumen-
tierte es nicht. In über 100 Fällen beachtete es nicht die
Gebote des Wettbewerbs, der Transparenz und der Gleich-
behandlung. Zudem führte das Bundesarbeitsministerium
vor den geplanten Projekten keine Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchungen durch. So konnte es die Wirtschaftlichkeit
der durchgeführten Projekte nicht nachweisen. 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesarbeitsministerium
aufgefordert, die aufgezeigten Mängel dauerhaft zu besei-
tigen. Es muss die vergaberechtlichen Vorgaben einhalten
und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen mit angemes-
senen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nachweisen.

Das Bundesarbeitsministerium hat die Mängel einge-
räumt und geeignete Maßnahmen ergriffen, um sie abzu-
stellen. So hat es seine Beschäftigten im Vergabe- und
Haushaltsrecht geschult. Ferner hat es vorgegeben, seine
zentrale Vergabestelle und den Beauftragten für den
Haushalt vor Vergaben regelmäßig einzubinden.

Bundesagentur für Arbeit

29 Bundesagentur für Arbeit muss Finan-
zierung von Professuren beenden

Die Bundesagentur für Arbeit finanziert an mehreren
deutschen Hochschulen Professuren, die mit Personal ih-
res Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung be-
setzt sind. Diese Finanzierung entspricht nicht der Kom-
petenzverteilung des Grundgesetzes. Die Ausgaben sind
auch nicht notwendig, um die Forschungsaufgaben der
Bundesagentur für Arbeit zu erfüllen. Der Bundesrech-
nungshof hat gefordert, die Finanzierung der Professuren
zu beenden. Die Vorteile einer wissenschaftlichen Koope-
ration mit Hochschulen können auch durch andere For-
men der Zusammenarbeit genutzt werden. 

Die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur) finanziert
seit dem Jahr 2008 Professuren an Hochschulen in mehre-
ren Ländern. Alle Professuren werden ausschließlich von
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Bereichsleitern oder weiteren Beschäftigten ihres Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung wahrgenommen. 

Der Bundesrechnungshof kritisierte, dass es an einer Grund-
lage fehlte, die der Bundesagentur die Finanzierung von
Professuren erlaubte. Nach dem Grundgesetz kann der
Bund Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an
Hochschulen nur fördern, wenn er dazu eine Vereinba-
rung mit allen Ländern schließt. 

Zudem beanstandete der Bundesrechnungshof, dass die
Bundesagentur Professuren für Beschäftigte ihrer eigenen
Forschungseinrichtung aus Beitragsmitteln finanziert.
Die Ausgaben waren nicht notwendig, weil bereits beste-
hende Kooperationen mit den Hochschulen eine umfas-
sende wissenschaftliche Zusammenarbeit ermöglichen.
Ferner zeigen die Vorgaben und starke Einflussnahme der
Bundesagentur beim Auswahlverfahren, dass es ihr ins-
besondere darum geht, ihr eigenes Personal zu fördern. 

Die Bundesagentur sollte die Finanzierung von Professuren
an Hochschulen beenden. Die Vorteile einer wissen-
schaftlichen Kooperation mit Hochschulen kann sie durch
andere, verfassungsrechtlich unbedenkliche Formen der
Zusammenarbeit nutzen. 

30 Bundesagentur für Arbeit muss ihr 
Flächenmanagement auf breitere 
Grundlagen stellen 

Die Bundesagentur für Arbeit hat die Größe ihrer Gebäu-
deflächen mit nur einer Kennzahl gesteuert. Bei der Be-
rechnung der Kennzahl hat sie nicht alle Gebäudeflächen
einbezogen. Sie hat ferner bei ihrem Flächenmanagement
keine liegenschaftsbezogenen Kosten berücksichtigt. Da-
durch hat sie ein verzerrtes Bild über die Flächennutzung
und deren Kosten erzeugt. Die Bundesagentur für Arbeit
muss die Bewertungsgrundlagen für ihr Flächenmanage-
ment erweitern.

Die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur) steuert
ihre Gebäudeflächen über eine Kennzahl. Dabei setzt sie
die Netto-Grundfläche ins Verhältnis zur Anzahl unterzu-
bringender Personen. Mit dieser Kennzahl bestimmte sie,
ob sie ihre Ziele bei der Flächenreduzierung erreicht
hatte.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Bundes-
agentur nicht alle Gebäudeflächen in die Berechnung dieser
Kennzahl einbezog. Ferner berücksichtigte sie für ihr Flä-
chenmanagement nicht die wesentlichen liegenschaftsbe-
zogenen Kosten, wie beispielsweise Mieten oder Be-
triebskosten. Außerdem unterschied sie nicht zwischen
neuen und bereits vorhandenen Gebäuden, obwohl sie
hierfür separate Zielwerte festgelegt hatte.

Der Bundesrechnungshof hat gefordert, dass die Bundes-
agentur alle Gebäudeflächen bei der Berechnung ihrer
Kennzahl einbezieht. Sie sollte weitere Kennzahlen ver-
wenden, die die liegenschaftsbezogenen Kosten abbilden
und zwischen neuen und bereits vorhandenen Gebäuden
unterscheiden.

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass die Bundesagen-
tur ihr Flächenmanagement verbessert. Sie muss die
Grundlagen für ihre Steuerung erweitern und die Kenn-
zahlen hierfür auf vollständiger Grundlage und transpa-
rent berechnen.

31 Bundesagentur für Arbeit verbessert 
Kraftfahrzeugmanagement 

Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes hat die Bun-
desagentur für Arbeit ihren Bestand an Dienstwagen um
115 Fahrzeuge verringert. Zudem setzt sie die Dienstwa-
gen und ihre Fahrerinnen und Fahrer wirtschaftlicher
ein. Dazu hat sie ihre Regelungen für die Beschaffung
und den Einsatz ihrer Dienstwagen aktualisiert und nutzt
verstärkt IT.

Die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur) beschaffte
Dienstwagen, ohne den Bedarf zu begründen oder die
Wirtschaftlichkeit der Beschaffung nachzuweisen. Sie
verfügte zeitweise über nahezu 300 Dienstwagen mehr
als benötigt. Allein die Leasingkosten für die überzähli-
gen Dienstwagen beliefen sich in den Jahren 2008 und
2009 auf 600 000 Euro.

Die Bundesagentur setzte ihre Dienstwagen und ihre Fah-
rerinnen und Fahrer unwirtschaftlich ein. So beförderten
sie häufig nur einzelne Personen. Die Bundesagentur
prüfte auch nicht Alternativen wie öffentliche Verkehrs-
mittel oder Mietwagen. Zudem erreichten die Dienstwa-
gen teilweise nicht die für eine wirtschaftliche Nutzung
festgelegte Kilometerleistung. 

Der Bundesrechnungshof hat die Bundesagentur aufge-
fordert, Dienstwagen nur dann zu beschaffen, wenn sie
den Bedarf und die Wirtschaftlichkeit der Beschaffung
vorher nachgewiesen hat. Überzählige Dienstwagen muss
sie verkaufen oder zurückgeben. Sie muss prüfen, ob sie
ihre Fahrzeuge und ihr Fahrpersonal wirtschaftlich ein-
setzt. Dabei muss sie untersuchen, ob öffentliche Ver-
kehrsmittel oder Mietwagen günstiger sind. 

Die Bundesagentur ist den Hinweisen des Bundesrechnungs-
hofes gefolgt. Sie hat ihren Fahrzeugbestand um 115 Fahr-
zeuge verringert. Ihre internen Weisungen zum Kraftfahr-
zeugmanagement hat sie überarbeitet und dabei die
Empfehlungen des Bundesrechnungshofes aufgenommen.
Ferner hat sie zugesichert, ihre Fahrzeuge und ihr Fahrperso-
nal wirtschaftlicher einzusetzen. Für die Steuerung ihres
Kraftfahrzeugmanagements setzt sie verstärkt IT ein.

32 Bundesagentur für Arbeit löst ihre 
Vervielfältigungsstellen auf 

Die Bundesagentur für Arbeit löst ihre Vervielfältigungs-
stellen auf. Diese waren häufig nicht ausgelastet und ar-
beiteten unwirtschaftlich. Die Vervielfältigungsaufgaben
wird die Bundesagentur für Arbeit zunächst auf die Post-
stellen verlagern. Gleichzeitig will sie untersuchen, wie
sie die Vervielfältigungsaufgaben künftig wirtschaftlich
erledigen kann. Damit folgt sie Empfehlungen des Bun-
desrechnungshofes.
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Die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur) fasste im
Jahr 2007 die Verwaltungsaufgaben der Agenturen für
Arbeit in zentralen Einheiten zusammen (Interne Services).
Dort richtete sie Vervielfältigungsstellen für umfangrei-
che Druck- und Kopierarbeiten ein. Die Personal- und
Sachkosten für die über 100 Beschäftigten in den Verviel-
fältigungsstellen beliefen sich im Jahr 2010 nach Schät-
zungen des Bundesrechnungshofes auf 6,6 Mio. Euro.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Bundes-
agentur bei der Einrichtung der Vervielfältigungsstellen
keine anderen Organisationsformen geprüft hatte. Sie
wusste auch nicht, ob die Vervielfältigungsaufgaben wirt-
schaftlich erledigt werden. So war das in den Vervielfälti-
gungsstellen eingesetzte Personal mit den anfallenden
Vervielfältigungsaufgaben nur teilweise ausgelastet. Zu-
dem setzten die Vervielfältigungsstellen häufig Kopierge-
räte ein, deren Kapazitäten sie nicht annähernd aus-
schöpften. Ferner beschafften sie entgegen den eigenen
Vorgaben Farbmultifunktionsgeräte. Mit diesen fertigten
sie oft auch dann deutlich teurere Farbkopien, wenn
Schwarz-Weiß-Kopien ausgereicht hätten.

Die Bundesagentur hat die Empfehlungen des Bundesrech-
nungshofes aufgegriffen. Sie löst die Vervielfältigungsstel-
len kurzfristig auf und verlagert die Aufgaben in die Post-
stellen der Agenturen für Arbeit. Darüber hinaus will sie
den gesamten internen Dienstbetrieb einschließlich der
Vervielfältigungsaufgaben neu regeln. Ihre Vervielfälti-
gungsaufträge will sie einheitlich erfassen. Damit will sie
ihre Fachaufsicht verbessern und untersuchen, wie sie die
Vervielfältigungsaufgaben wirtschaftlicher erledigen kann.

33 Bundesagentur für Arbeit präzisiert 
Kriterien für Förderungen aus dem 
Vermittlungsbudget

Die Bundesagentur für Arbeit hat auf Empfehlung des
Bundesrechnungshofes ihre Weisungen und Arbeitshilfen
zur Förderung der beruflichen Eingliederung aus dem
Vermittlungsbudget überarbeitet. Sie hat ihre Kriterien
präzisiert, nach denen die Vermittlungskräfte beurteilen
sollen, ob eine Förderung notwendig ist. Die Förderhöhe
will sie stärker am Bedarf des Einzelfalles ausrichten. Zu-
dem schult sie ihre Vermittlungskräfte in der Rechtsan-
wendung.

Die Agenturen für Arbeit können Ausbildungsuchende
und Arbeitslose aus dem Vermittlungsbudget fördern, um
sie beruflich einzugliedern. Die Vermittlungskräfte verfü-
gen dabei über einen großen Entscheidungsspielraum,
weil Art und Höhe der Leistungen gesetzlich nicht fest-
gelegt sind. So können sie beispielsweise Zuschüsse zu
Bewerbungskosten oder Reisekosten zu Vorstellungsge-
sprächen gewähren, aber auch Fahrten von der Wohnung
zur Arbeitsstätte oder einen Umzug anteilig finanzieren. 

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Vermitt-
lungskräfte auch dann Leistungen gewährten, wenn dies
zur beruflichen Eingliederung nicht notwendig war. So
förderten sie, obwohl Antragsteller die Kosten selber tra-

gen konnten oder der Arbeitgeber sie erstattete. Zudem
bewilligten sie vielfach Pauschalen, die zum Teil über
dem tatsächlich notwendigen Betrag lagen. Nur in Aus-
nahmefällen berücksichtigten sie einen aus der Förderung
entstehenden Nutzen; zum Beispiel beim Erwerb einer
Fahrerlaubnis oder eines Pkw.

Der Bundesrechnungshof hat Prüfschritte und Kriterien
benannt, mit denen die Vermittlungskräfte die Notwen-
digkeit einer Förderung beurteilen können. Er hat emp-
fohlen, den individuellen Bedarf genauer zu ermitteln.
Zudem hat er der Bundesagentur für Arbeit nahegelegt,
ihre Vermittlungskräfte in der Rechtsanwendung zu quali-
fizieren, damit sie das Förderinstrument gezielt und effi-
zient einsetzen.

Die Bundesagentur für Arbeit hat die Empfehlungen des
Bundesrechnungshofes aufgegriffen. Sie hat die vorge-
schlagenen Prüfschritte und Förderkriterien in ihre Wei-
sungen und Arbeitshilfen übernommen. Darüber hinaus
schult sie ihre Vermittlungskräfte in der Rechtsanwen-
dung. 

Rentenversicherung 

34 Ohne gemeinsames Konzept: Deutsche 
Rentenversicherung muss ihre Öffent-
lichkeitsarbeit bedarfsgerecht und 
wirtschaftlich ausrichten

Die Öffentlichkeitsarbeit der Träger der Deutschen Ren-
tenversicherung stützt sich auf kein gemeinsames Kon-
zept. Es fehlen klar erkennbare Ziele. Der Bundesrech-
nungshof erwartet, dass die Träger der Deutschen
Rentenversicherung die Öffentlichkeitsarbeit neu aus-
richten und sie nachweislich und stärker als bisher be-
darfsgerecht und wirtschaftlich organisieren. Das Bun-
dessozialministerium und das Bundesversicherungsamt
sollten  diesen Prozess aufsichtsrechtlich begleiten. 

Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung (Träger)
sollen seit einer Organisationsreform im Jahr 2005 ihre
Öffentlichkeitsarbeit in ihrem Spitzenverband Deutsche
Rentenversicherung Bund (DRV Bund) gemeinsam koor-
dinieren und steuern. Durch eine gebündelte Öffentlich-
keitsarbeit wollte der Gesetzgeber die Aufklärung über
das bundeseinheitlich geregelte Rentensystem verbessern. 

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Öffentlich-
keitsarbeit in der Deutschen Rentenversicherung ohne
klar erkennbare Ziele und uneinheitlich ist. Es ist fraglich,
ob sie bedarfsgerecht und wirtschaftlich ausgerichtet ist.
Die Träger setzen u. a. Medien unkoordiniert und teil-
weise mehrfach für denselben Zweck ein. Zwar hat die
DRV Bund angekündigt, dass die Träger Ziele und Strate-
gien für eine gemeinschaftliche Öffentlichkeitsarbeit ent-
wickeln und den Einsatz von Medien auf deren Wirt-
schaftlichkeit hin untersuchen wollen. Jedoch ist eine
Bereitschaft aller Träger, dies gemeinsam zu tun, noch
nicht erkennbar.
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Der Bundesrechnungshof erwartet von der Gemeinschaft
der Träger, dass sie ihre Öffentlichkeitsarbeit in ihrem
Spitzenverband DRV Bund bedarfsgerecht und wirt-
schaftlich ausrichtet. Das Bundessozialministerium und
das Bundesversicherungsamt sind aufgefordert, diesen
Prozess aufsichtsrechtlich zu begleiten.

35 Mangelnde Steuerung der elektronischen 
Archivierung von Rentenakten kostet die 
Deutsche Rentenversicherung Bund 
Millionen

Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat Abläufe und
Verantwortlichkeiten für die elektronische Archivierung
eines Teils ihrer Rentenakten nicht oder zu spät festge-
legt: Der Vorstand der Deutschen Rentenversicherung
Bund beschloss im Oktober 2006, vier Millionen Renten-
akten elektronisch zu archivieren. Denn diese Akten la-
gerten in einem Archivgebäude, dessen Grundstück die
DRV Bund anderweitig verwenden wollte. Da sich der
Projektbeginn verzögerte und das Archivgebäude nicht
mehr genutzt werden konnte, musste die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund ein weiteres Gebäude mieten, um
die Rentenakten länger zu lagern. Dies verursacht zusätz-
liche Ausgaben von 1,7 Mio. Euro im Jahr.

Im Oktober 2006 beschloss der Vorstand der Deutschen
Rentenversicherung Bund (DRV Bund), vier Millionen
Rentenakten – das entspricht einem Drittel ihres Bestands –
elektronisch zu archivieren. Denn das Grundstück, auf dem
das sanierungsbedürftige Archivgebäude mit den Akten
stand, wollte die DRV Bund anderweitig verwenden. Die
elektronische Archivierung sollte Personal vornehmen,
das die DRV Bund im Überhang hatte und das kurzfristig
nicht abgebaut werden konnte. Die DRV Bund ging des-
halb davon aus, dass das Projekt haushaltsneutral durch-
geführt werden könne. 

Die DRV Bund wollte zur selben Zeit eine elektronische
Vorgangsbearbeitung einführen. Diese sollte später auch
auf den Rentenbereich ausgedehnt werden. Deshalb musste
sie zahlreiche grundsätzliche Entscheidungen treffen, was
den Beginn der elektronischen Archivierung der Renten-
akten verzögerte. Das hierfür vorgesehene Personal baute
sie zwischenzeitlich nahezu vollständig ab. Zu der elek-
tronischen Archivierung kam es deshalb in dem ursprüng-
lich geplanten Maße nicht mehr. Die DRV Bund mietete
daraufhin im August 2010 ein neues Archivgebäude. Die
jährliche Miete für die voraussichtliche zehnjährige Nut-
zung beläuft sich auf 1,7 Mio. Euro.

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass sich we-
der das Direktorium der DRV Bund, das für die Führung
der laufenden Geschäfte des Trägers verantwortlich ist,
noch der Vorstand des Trägers hinreichend um die elek-
tronische Archivierung gekümmert haben. Abläufe und
Verantwortlichkeiten in diesem Vorhaben haben sie nicht
oder zu spät festgelegt. Bei Verzögerungen haben sie
nicht wirksam eingegriffen. Hätten sie das getan, wäre die
Anmietung eines weiteren Gebäudes für die Lagerung der
Rentenakten vermeidbar gewesen. 

Die DRV Bund sollte umgehend ein Konzept erstellen,
das für die elektronische Erfassung und Bearbeitung ihrer
Rentenakten Verantwortlichkeiten festlegt, Zeitvorgaben
macht und auch Berichtspflichten gegenüber den Lei-
tungsgremien auferlegt.

In Jahren, in denen sich die Rentenbeträge nicht verän-
dern, müssen die Rentenversicherungsträger künftig keine
Rentenanpassungsmitteilungen mehr versenden. Dies ge-
schieht auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes, die
auf eine Anregung der Deutschen Rentenversicherung
Bund zurückgeht. Hierdurch sparen die Rentenversiche-
rungsträger jeweils 10 Mio. Euro ein.

Einmal jährlich werden die Renten angepasst. Die Ren-
tenversicherungsträger müssen die Rentenbezieher über
die neuen monatlichen Rentenbeträge informieren. Im
Jahr 2010 veränderten sich die Renten nicht (Nullanpas-
sung). 

Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund)
regte deshalb beim Bundessozialministerium eine Geset-
zesänderung an. Die Rentenversicherungsträger sollten
danach bei einer Nullanpassung auf Rentenanpassungs-
mitteilungen verzichten können. Das Bundessozialminis-
terium hielt aber eine kurzfristige Gesetzesänderung nicht
für durchführbar. Außerdem hatte es Sorge, dass die Ren-
tenbezieher nicht ausreichend informiert wären, wenn bei
einer Nullanpassung keine Rentenanpassungsmitteilun-
gen versendet würden. Die Rentenversicherungsträger sa-
hen sich deshalb gezwungen, auch bei der Nullanpassung
im Jahr 2010 Rentenanpassungsmitteilungen zu versen-
den. Dadurch entstanden nach Berechnungen des Bun-
desrechnungshofes Verwaltungsausgaben von 10 Mio.
Euro.

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundessozialministe-
rium empfohlen zu prüfen, ob künftig bei Nullanpassun-
gen darauf verzichtet werden kann, Rentenanpassungs-
mitteilungen zu versenden. Die DRV Bund setzte sich
ebenfalls hierfür ein. Das Bundessozialministerium hat
die Empfehlungen nun aufgegriffen. Es hat eine gesetzli-
che Änderung bewirkt, die sicherstellt, dass bei künftigen
Nullanpassungen keine Rentenanpassungsmitteilungen
mehr versandt werden.

Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung

37 Entwicklung des Einzelplans 12

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung hat die Aufgabe, die Entwicklung des Verkehrs-
wesens in Deutschland sicherzustellen, zu gestalten und
zu fördern. Es ist verantwortlich für Ausbau und Erhalt
der Straßen und der Schienen- und Wasserwege, die Bin-

36 Verzicht auf überflüssige Renten-
anpassungsmitteilungen spart 
Ausgaben von 10 Mio. Euro
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nen- und Seeschifffahrt sowie den Luftverkehr. Darüber
hinaus nimmt es die Zuständigkeiten des Bundes bei der
Raumordnung, dem Städtebau und dem Wohnungs- und
Bauwesen wahr. Im Haushaltsjahr 2011 betrugen die Ge-
samtausgaben im Einzelplan 12 25,2 Mrd. Euro. Dies ent-
spricht 8,5 % der Gesamtausgaben im Bundeshaushalt.
Mehr als die Hälfte der Ausgaben des Einzelplans fließt
in Investitionen. Den größten Anteil seiner Einnahmen
(4,5 von 7,8 Mrd. Euro) erhält das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung aus der Lkw-Maut. 

Einzelplan 12 
 Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung

Im Jahr 2011 gab der Bund für die Eisenbahn 9,4 Mrd.
Euro aus. Hier ist zu unterscheiden zwischen Ausga-
ben des Bundes für das Bundeseisenbahnvermögen
von 5,4 Mrd. Euro und Ausgaben für den Neubau,
Ausbau und Erhalt der Schienenwege von 4 Mrd. Euro.
Der Bundesrechnungshof hat die Finanzierung der Schie-
nenwege seit der Bahnreform im Jahr 1999 begleitet.
Damals ging das Eigentum an der Schieneninfrastruk-
tur auf die privatrechtlich organisierten Eisenbahninfra-
strukturunternehmen des Bundes über. Der Bundes-
rechnungshof hat immer wieder festgestellt, dass die
Eisenbahninfrastrukturunternehmen Bundesmittel für
den Schienenwegebau zweckwidrig oder unwirtschaft-
lich verwendeten. 

Den Neubau, Erhalt und Betrieb von Bundesfernstra-
ßen finanzierte der Bund mit 6 Mrd. Euro. Festlegun-
gen aus den Vorjahren binden den Haushaltsgesetzgeber
in erheblichem Umfang. So stehen für neue Straßen-
bauvorhaben im Jahr 2012 weniger als die Hälfte der
veranschlagten Mittel zur Verfügung. Der Spielraum
für neue Straßenbauprojekte wird nochmals enger, da
die laufenden Vorhaben regelmäßig teurer werden als
geplant. Damit die Länder die Kosten geplanter Vorha-
ben transparenter und realistischer ermitteln können,
hat der Bundesrechnungshof gefordert, eine Preisdaten-
bank einzuführen. In dieser Datenbank sollen die Preise
bereits abgerechneter Bauprojekte unter Berücksichti-
gung regionaler Besonderheiten erfasst werden. Das

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung teilt diese Auffassung und beabsichtigt, eine
solche Preisdatenbank einzurichten. Der Bundesrech-
nungshof wird die Entwicklung weiter begleiten.

Der Bund trägt auch die Verantwortung für Neubau,
Ausbau und Unterhalt der Bundeswasserstraßen. Im
Jahr 2011 gab er dafür 1,8 Mrd. Euro aus. Für die
Bundeswasserstraßen ist die Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung als bundeseigene Verwaltung zuständig.
Sie hat bundesweit 12 700 Beschäftigte. Der Bundes-
rechnungshof hatte in der Vergangenheit mehrfach auf
ein uneinheitliches und unwirtschaftliches Handeln
der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung hingewiesen.
Das Bundesministerium will nun die Steuerungsaufga-
ben konzentrieren und bis zum Jahr 2020 die Zahl der
Beschäftigten auf weniger als 10 000 reduzieren. Der
Bundesrechnungshof wird die weitere Entwicklung
der Reformbemühungen beobachten. 

38 Bundesverkehrsministerium zahlt wegen 
mangelnder Kontrolle 3,6 Mio. Euro
zu viel Vergütungen für ein Förder-
programm

Die KfW Bankengruppe hat eine um 3,6 Mio. Euro zu
hohe Vergütung vom Bundesverkehrsministerium erhalten.
Sie hat zugesagt, diesen Betrag einschließlich Zinsen aus-
zugleichen. Zudem werde sie ihre Vergütung künftig nach
dem mit dem Bundesverkehrsministerium vereinbarten Ver-
fahren berechnen. Das Bundesverkehrsministerium seiner-
seits hat angekündigt, die Vergütungsabrechnungen der
KfW Bankengruppe künftig intensiver zu prüfen.

Das Bundesverkehrsministerium fördert seit Ende des
Jahres 2007 die Anschaffung besonders emissionsarmer
Nutzfahrzeuge durch Zuschüsse. Mit der fachlichen und
administrativen Abwicklung des Programms beauftragte
es die KfW Bankengruppe (KfW). Die Einzelheiten der
Programmabwicklung regelten das Bundesverkehrsminis-
terium und die KfW in einem Vertrag. Darin ist u. a. fest-
gelegt, wie die Vergütung der KfW zu berechnen ist. Sie
ergibt sich aus den Anschaffungskosten der Fahrzeuge,
für die die KfW Zuschüsse ausgezahlt hat. Dabei gilt: je
höher die Anschaffungskosten, desto höher die Vergütung
der KfW.

Die KfW berechnete ihre Vergütung quartalsweise und
stellte sie dem Bundesverkehrsministerium in Rechnung.
Dieses überprüfte die Vergütungsabrechnungen der KfW
nicht vertieft, sondern beschränkte sich auf Plausibilitäts-
betrachtungen.

Bei seiner Prüfung stellte der Bundesrechnungshof fest,
dass die KfW ihre Vergütung nicht nach dem im Vertrag
vereinbarten Verfahren berechnet hatte. Sie setzte bei der
Berechnung die zum Zeitpunkt der Bewilligung erwarte-
ten Anschaffungskosten für die emissionsarmen Nutz-
fahrzeuge an. Häufig erwarben die Antragsteller jedoch
aus unterschiedlichen Gründen weniger Fahrzeuge als ur-
sprünglich geplant. Der Ansatz der erwarteten anstelle

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

25 170 25 934 25 720

Einnahmen des 
Einzelplans

7 840 6 042 5 733

Verpflichtungs-
ermächtigungen

6 091 12 433 10 263

Planstellen/Stellen

Personal 22 706 23 888 23 605
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der tatsächlichen Anschaffungskosten führte über einen
Zeitraum von etwas mehr als zwei Jahren zu einer Über-
zahlung der KfW von 3,6 Mio. Euro.

Die KfW hat die vom Bundesrechnungshof ermittelte
Überzahlung bestätigt. Das Bundesverkehrsministerium
hat gegenüber der KfW erklärt, dass es den überzahlten
Betrag von 3,6 Mio. Euro zuzüglich Zinsen mit den noch
ausstehenden Vergütungsansprüchen verrechnen werde.
Außerdem hat es angekündigt, die Vergütungsberechnun-
gen in Zukunft besser zu prüfen.

39 Förderung von Bahnstromanlagen 
kann Bundeshaushalt zusätzlich 
belasten

Das Bundesverkehrsministerium hat entschieden, künftig
den Bau von Bahnstromanlagen zu fördern. Bisher waren
diese Anlagen von einem Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen zu finanzieren. Das Bundesverkehrsministerium
untersuchte nicht, ob die finanzielle Entlastung dieses
Unternehmens notwendig ist und wie sie sich auf den
Bundeshaushalt auswirken wird.

Der Bund investiert in den Ersatz sowie den Neu- und
Ausbau seiner Schienenwege. Dazu gewährt er den Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen des Bundes (Unternehmen)
Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt. So erhalten die
Unternehmen auf Grundlage einer Leistungs- und Finan-
zierungsvereinbarung (LuFV) vom Bund jährlich pau-
schal 2,5 Mrd. Euro. In der LuFV ist auch festgelegt, für
welche Bahnanlagen die Mittel einzusetzen sind. Das
Bundesverkehrsministerium verhandelt derzeit über eine
neue LuFV, die ab dem Jahr 2014 gelten soll.

Ein Unternehmen versorgt die Schienenwege mit Bahn-
strom. Dazu wandelt es üblichen elektrischen Strom z. B.
für private Haushalte, mit zentralen Umrichtern in Bahn-
strom um. Diese Bahnstromanlagen kosten je nach Größe
zwischen 25 und 40 Mio. Euro. Damit der Bundeshaus-
halt nicht unangemessen belastet wird, waren sie seit dem
Jahr 1997 von dem Unternehmen zu finanzieren. Im Jahr
2012 hatte das Bundesverkehrsministerium entschieden,
zentrale Umrichter mit der neuen LuFV zu fördern. Dabei
berücksichtigte es weder das Interesse noch die Finanz-
kraft des Unternehmens. Dies ist aber nach den haushalts-
rechtlichen Regelungen so vorgeschrieben (Subsidiari-
tätsprinzip). Das Bundesverkehrsministerium untersuchte
auch nicht, wie sich seine Entscheidung auf den Bundes-
haushalt auswirken wird. Dies ist jedoch wichtig für die
Verhandlungen zur neuen LuFV. Denn die Förderung
zentraler Umrichter könnte als Grund für eine Erhöhung
der LuFV-Mittel herangezogen werden und den Bundes-
haushalt belasten oder andere Ersatzinvestitionen ver-
drängen.

Der Bundesrechnungshof hat die Entscheidung des Bun-
desverkehrsministeriums kritisiert, weil es das Subsidiari-
tätsprinzip nicht beachtete. Das Unternehmen ist nach
wie vor in der Lage, zentrale Umrichter allein zu finan-
zieren. Der Bundesrechnungshof erwartet vom Bundes-

verkehrsministerium, dass es diese Aspekte klärt und die
finanziellen Auswirkungen kennt, bevor es sich in der
LuFV festlegt.

40 Bund erhält 1,1 Mio. Euro für wieder-
verwendete Schienen zurück

Ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen setzte vom Bund
bezahlte Schienen für Maßnahmen ein, die es aus eigenen
Mitteln zu finanzieren hatte. Erst nach Hinweisen des
Bundesrechnungshofes erstattete es dem Bund 1,1 Mio.
Euro. Der Betrag entspricht dem Wert der Schienen ein-
schließlich Verzinsung.

Der Bund finanziert sowohl Ersatzinvestitionen als auch
den Neu- und Ausbau seiner Schienenwege. Die Instand-
haltung der Schienenwege hingegen muss ein Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen des Bundes (Unternehmen) aus
eigenen Mitteln finanzieren. Der Bund und das Unterneh-
men vereinbarten, ausgebaute Schienen nach Möglichkeit
wiederzuverwenden. Hat der Bund diese Schienen be-
zahlt, soll das Unternehmen sie vorrangig bei Investitio-
nen wiederverwenden. Verwendet das Unternehmen diese
Schienen zur Instandhaltung, hat es dem Bund den Wert
der Schienen zu erstatten. 

Der Bundesrechnungshof prüfte, ob das Unternehmen vom
Bund bezahlte Schienen vereinbarungsgemäß wiederver-
wendete. Dabei stellte er fest, dass das Unternehmen
mehr als 40 km solcher Schienen für die Instandhaltung
verwendet hatte, ohne dem Bund den Wert der Schienen
zu ersetzen. Der Bundesrechnungshof hat das Eisenbahn-
Bundesamt (Bundesamt) darauf aufmerksam gemacht und
es aufgefordert, sich vom Unternehmen den Wert der
Schienen erstatten zu lassen. 

Das Bundesamt ist den Empfehlungen des Bundesrech-
nungshofes gefolgt. Es hat das Unternehmen aufgefor-
dert, den Wert der wiederverwendeten Schienen zuzüg-
lich Zinsen zu erstatten. Das Unternehmen hat dem Bund
daraufhin insgesamt 1,1 Mio. Euro gezahlt. 

41 Mehreinnahmen durch höhere Ab-
führungen für Nebentätigkeiten

Ein Eigenbetrieb einer Sozialeinrichtung erhält höhere
Abführungen aus den Nebentätigkeiten von Beschäftigten.
Die Sozialeinrichtung hatte auf Empfehlung des Bundes-
rechnungshofes neue Vereinbarungen für Nebentätigkei-
ten geschlossen. Der Eigenbetrieb konnte seine Einnah-
men daraus um 76 % steigern. Bis zum Jahr 2014 sind
Mehreinnahmen von insgesamt 1,1 Mio. Euro zu erwar-
ten.

Eine Sozialeinrichtung der ehemaligen Bundeseisenbah-
nen (Sozialeinrichtung) gestattete Beschäftigten ihres Ei-
genbetriebs, die Infrastruktur ihres Arbeitgebers zu nut-
zen, um medizinische Nebentätigkeiten auszuüben. Die
Beschäftigten müssen dafür Nutzungsentgelte an den Ei-
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genbetrieb zahlen. Deren Höhe sollte sich nach den für
den Bund geltenden Regelungen bemessen. 

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Vereinba-
rungen zur Höhe der Nutzungsentgelte deutlich unter den
Sätzen der Bundesvorschriften lagen. Er regte an, die Ver-
einbarungen mit den Berechtigten den Bundesvorschrif-
ten anzupassen.

Die Sozialeinrichtung ist den Empfehlungen des Bundes-
rechnungshofes gefolgt. Sie schloss im Jahr 2009 neue
Vereinbarungen mit höheren Nutzungsentgelten. Ihr Ei-
genbetrieb konnte seine Einnahmen daraus im Jahr 2010
im Vergleich zum Jahr 2007 um 76 % steigern. Die Jahre
2010 bis 2014 lassen nach dem Prüfungsergebnis des
Bundesrechnungshofes Mehreinnahmen des Eigenbetriebs
von 1,1 Mio. Euro erwarten. Auch in den folgenden Jah-
ren werden entsprechend höhere Einnahmen zu verzeich-
nen sein.

42 Wasser- und Schifffahrtsdirektion will 
ein Schiff für 28 Mio. Euro ohne nach-
gewiesenen Bedarf beschaffen

Eine Wasser- und Schifffahrtsdirektion will einen ihrer
Tonnenleger durch ein neues Schiff für 28 Mio. Euro er-
setzen, ohne dass sie den Bedarf für die Beschaffung und
deren Wirtschaftlichkeit nachweisen kann. Sie hat die An-
forderungen an den Einsatz des Schiffes an nicht bedarfs-
gerechte Vorgaben gebunden und wirtschaftliche Alterna-
tiven bei der Entscheidung nicht berücksichtigt. 

Darüber hinaus veranlassten auch aktuelle Entwicklungen
wie die geplante Umstellung auf Kunststofftonnen die
Direktion bisher nicht, ihre Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung anzupassen. 

Eine Wasser- und Schifffahrtsdirektion (Direktion) wollte
ein neues Schiff beschaffen, das den auf der Ems einge-
setzten Tonnenleger ersetzen sollte. Sie ermittelte, dass
der neue Tonnenleger höchstens die Hälfte der Zeit mit
Tonnenarbeiten ausgelastet sein wird. Daher sollte er zu-
sätzlich Aufgaben im Feuerschutz und in der Schadstoff-
unfallbekämpfung auf der Ems übernehmen. Diese Ein-
sätze erfordern, dass das Schiff sich ständig im
Einsatzgebiet befindet. Es ist deshalb in anderen Gebieten
der Direktion nicht einsetzbar. 

Das Bundesverkehrsministerium genehmigte zunächst
die Beschaffung eines neuen Schiffes für 17 Mio. Euro.
Insbesondere durch die zusätzliche Ausrüstung für die
Schadstoffunfallbekämpfung schätzt die Direktion die
Kosten inzwischen auf 28 Mio. Euro. Den von ihr vorge-
legten Nachtrag hat das Bundesverkehrsministerium bis-
lang nicht genehmigt.

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, dass die Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung für die Beschaffung des
neuen Tonnenlegers mangelhaft war und nicht den Anfor-
derungen der Bundeshaushaltsordnung entsprach. 

Die Direktion stellte zusätzliche Anforderungen an den
Einsatz des neuen Schiffes, um eine höhere Auslastung
zu erreichen. Dabei hat sie insbesondere nicht geprüft, ob

bereits vorhandene Schiffe der Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes oder private Unternehmen diese
Aufgaben übernehmen können. Neue Entwicklungen, wie
den kostengünstigeren Einsatz von Kunststofftonnen, ließ
sie zudem unberücksichtigt. 

Gleichwohl weist die Direktion die Kritik des Bundes-
rechnungshofes zurück. Sie ist der Auffassung, der Be-
darf und die Wirtschaftlichkeit für den neuen Tonnenleger
sei umfassend und abschließend nachgewiesen. Auch
habe sie alle Optimierungsmöglichkeiten in der Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung hinreichend berücksichtigt.

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass die Direktion die
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung überarbeitet und dem
Bundesverkehrsministerium den Bedarf für ein neues
Schiff nachweist. Bis dahin ist die Beschaffung zurückzu-
stellen. 

Das Bundesverkehrsministerium hat sicherzustellen, dass
es künftig die Wirtschaftlichkeit von Beschaffungen er-
gebnisoffen untersucht und die Beschaffungen den An-
forderungen der Bundeshaushaltsordnung entsprechen.

43 Wasser- und Schifffahrtsamt beschafft 
Schlepper für 8,8 Mio. Euro ohne 
nachgewiesenen Bedarf

Ein Wasser- und Schifffahrtsamt hat ein Schiff beschafft,
ohne nachzuweisen, dass es dieses benötigt. Das Bundes-
verkehrsministerium hätte feststellen können, dass der
Bedarf nicht ausreichend begründet war. Zudem geneh-
migte es den Kauf, ohne die vorgelegte Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung zu prüfen. 

Das Bundesverkehrsministerium genehmigte einem Was-
ser- und Schifffahrtsamt (Amt) im Jahr 2010 die Beschaf-
fung eines Schleppers für 8,8 Mio. Euro. Das Schiff sollte
ein bereits stillgelegtes Bereisungsschiff und einen wenig
genutzten Schlepper ersetzen. Für Bereisungen und
Schleppeinsätze charterte das Amt in der Vergangenheit
auch Schiffe privater Reedereien. In seiner Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung verglich das Amt die Kosten des
Weiterbetriebs der zu ersetzenden Schiffe mit denen des
neuen Schleppers. Eine Vergabe der Leistungen an Dritte
prüfte es nicht. 

Der Bundesrechnungshof bemängelte, dass das Amt weder
Bedarf noch Wirtschaftlichkeit für einen neuen Schlepper
ordnungsgemäß nachgewiesen habe. 

Das Bundesverkehrsministerium ist der Auffassung, die
Wirtschaftlichkeit der Beschaffung sei im Wesentlichen
durch die Notwendigkeit begründet, auf Notfälle im
Nord-Ostsee-Kanal schnell und flexibel reagieren zu
müssen. Private Unternehmen seien dazu nicht in der
Lage. 

Der Bundesrechnungshof geht nach wie vor davon aus,
dass Reedereien die Aufgaben des Schleppers vollständig
übernehmen können. Dies begründet er damit, dass das
Amt den Schlepper derzeit nur in der regelmäßigen
Dienstzeit nutzen kann. Außerhalb dieser Dienstzeiten
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sowie an Wochenenden und Feiertagen setzt das Amt bei
Notfällen schon heute private Schlepper ein. 

Der Bundesrechnungshof erwartet deshalb, dass das Bun-
desverkehrsministerium umgehend die Wirtschaftlich-
keit der Beschaffung des neuen Schleppers prüft und da-
bei die Alternativen angemessen berücksichtigt. Sollte es
die Wirtschaftlichkeit der Beschaffung nicht nachweisen
können, muss es prüfen, ob es den Schlepper anderweitig
nutzen oder veräußern kann. 

44 Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie verzichtet auf 
unnötige Kaiverlängerung

Entgegen seiner ursprünglichen Planung hat das Bundes-
amt für Seeschifffahrt und Hydrographie darauf verzich-
tet, eine Kaianlage für eines seiner Schiffe zu verlängern.
Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes spart es so
mindestens 1,7 Mio. Euro ein.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
(BSH) plante, den Liegeplatz für eines seiner Schiffe zum
Bauhafen des Wasser- und Schifffahrtsamtes Hamburg
(WSA) in Wedel zu verlagern. Hierzu wollte es die dort
vorhandene Kaianlage um 80 Meter verlängern lassen
und veranschlagte dafür 1,7 Mio. Euro. Folgekosten für
laufend erforderliche Baggerarbeiten im Hafen berück-
sichtigte es nicht. Auch untersuchte das BSH Alternati-
ven zu der geplanten Kaiverlängerung nicht ausreichend.
So prüfte es beispielsweise nicht, ob und wie es die in
Wedel vorhandene Kaianlage für seine Zwecke optimie-
ren kann.

Der Bundesrechnungshof hat das BSH angehalten, die
Wirtschaftlichkeit der beabsichtigten Kaiverlängerung er-
neut zu untersuchen. Dabei sollte es alle in Betracht kom-
menden Alternativen ergebnisoffen einbeziehen. Das BSH
ist dem gefolgt. Es wird nun in Abstimmung mit dem
WSA die vorhandene Kaianlage auch für sein Schiff nut-
zen.

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass das BSH notwen-
dige Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zukünftig von sich
aus mit der gebotenen Sorgfalt durchführt.

45 Luftfahrt-Bundesamt verzichtet auf 
neues Flugzeug

Das Luftfahrt-Bundesamt hat darauf verzichtet, für bis zu
12 Mio. Euro ein neues Flugzeug anzuschaffen. Es hatte
die Beschaffung damit begründet, dass seine Beschäftig-
ten sich auf einem eigenen Flugzeug fliegerisch in Übung
halten müssen. Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass
das Luftfahrt-Bundesamt diesen Bedarf nicht nachgewie-
sen hat.

Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) nutzt sein Flugzeug
dazu, seine Flugprüferinnen und -prüfer sowie Flugins-
pektorinnen und -inspektoren in Übung zu halten. Im Jahr

2011 wollte es die Maschine durch ein neues Flugzeug er-
setzen und plante dafür insgesamt 12 Mio. Euro ein.

Das LBA wies nicht nach, dass sich seine fliegerischen
Fachkräfte mit einem eigenen Flugzeug in Übung halten
müssen. Internationale oder nationale Vorschriften sehen
dies nicht vor. 

Ferner genügte die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des
LBA zur geplanten Beschaffung nicht den gesetzlichen
Anforderungen. So blieb unklar, wie das LBA den vo-
raussichtlichen Kaufpreis für das Flugzeug berechnet
hatte. Auch legte es nicht dar, inwieweit es bei verschie-
denen Alternativen weitere Kosten, beispielsweise für
Unterhaltung und Reparatur, berücksichtigt hatte.

Das Bundesverkehrsministerium hat zugesagt, das LBA
werde auf die Beschaffung eines neuen Flugzeugs ver-
zichten. Flugprüferinnen und -prüfer sowie Fluginspekto-
rinnen und -inspektoren des LBA sollten sich jedoch auch
künftig fliegerisch in Übung halten. Es würden deshalb
zurzeit die Anforderungen an deren Aus- und Fortbildung
überprüft.

Der Bundesrechnungshof hält den Verzicht auf das neue
Flugzeug für richtig. Bundesverkehrsministerium und
LBA werden zu hinterfragen haben, wie ein eventueller
Bedarf für die fliegerische Inübunghaltung ohne ein stän-
dig verfügbares Flugzeug auf wirtschaftliche Weise ge-
deckt werden kann. 

46 Gravierende Mängel bei Vergabe und 
Betreuung von externen Forschungs-
vorhaben durch die Bundesanstalt für 
Straßenwesen

Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben ohne hinreichende Begründung
freihändig vergeben. Bei mehr als der Hälfte der Vorha-
ben hat sie während der Durchführung den vereinbarten
Leistungsumfang verändert. Die vereinbarte Laufzeit hat
sie bei den weitaus meisten Vorhaben verlängert. Die Ge-
samtauftragssumme für die Vorhaben stieg um 6,2 Mio.
Euro auf 68,1 Mio. Euro.

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (Bundesanstalt) ver-
gibt jährlich rund 100 Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben (FuE-Vorhaben) an Dritte. Hierfür gibt sie jährlich
10 Mio. Euro aus.

Der Bundesrechnungshof prüfte die Vergabe von 16 aus-
gewählten FuE-Vorhaben und die Projektdurchführung
von 298 FuE-Vorhaben, die die Bundesanstalt an Externe
vergeben und in den Jahren 2006 bis 2010 betreut hatte.
Er stellte fest, dass die Bundesanstalt die Hälfte der aus-
gewählten FuE-Aufträge bei nur einem Bieter freihändig
vergeben hatte. Außerdem änderte die Bundesanstalt wäh-
rend der Vertragslaufzeit bei 55 % der Vorhaben den ver-
traglich vereinbarten Leistungsumfang. Bei 85 % der
Vorhaben verlängerte sie die Laufzeit. Dadurch erhöhte
sich der Gesamtauftragswert um 6,2 Mio. Euro auf
68,1 Mio. Euro.
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Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass die Bun-
desanstalt das Vergaberecht nicht ausreichend beachtet.
Grundsätzlich hat sie die Leistungen öffentlich auszu-
schreiben. Wenn sie davon im Ausnahmefall abweicht,
hat sie dies nachvollziehbar zu begründen und zu dokumen-
tieren. Außerdem hat der Bundesrechnungshof die Bun-
desanstalt aufgefordert, umgehend ihr Projektmanagement
zu verbessern. Hierzu sollte sie zunächst die Ursachen der
häufigen Leistungs-, Vergütungs- und Laufzeitänderun-
gen analysieren.

Das Bundesverkehrsministerium hat die Auftragserweite-
rungen als grundsätzlich geringfügig bezeichnet. Freihän-
dige Vergaben mit nur einem Bieter seien nur in Ausnah-
mefällen vorgekommen.

Der Bundesrechnungshof fordert, dass die Bundesanstalt
verstärkt auf die Einhaltung des Vergaberechts achtet. Er
hält die nachträglichen Änderungen der FuE-Aufträge
nicht für geringfügig. Dies belegen die um 10 % gestie-
gene Gesamtvergütung für alle FuE-Vorhaben und die
durchschnittlich um 50 % längeren Laufzeiten. Deshalb
sollte die Bundesanstalt feststellen, warum sie Leistungs-
umfang, Vergütung und Laufzeit der FuE-Vorhaben so
häufig nach Vertragsabschluss ändern musste. Aufgrund
dieser Analyse sollte sie gegensteuernde Maßnahmen er-
greifen.

47 Knappe Terminvorgaben im Straßen-
bau machen Beschleunigungsvergü-
tungen überflüssig

Das Bundesverkehrsministerium könnte Beschleunigungs-
vergütungen von 5 Mio. Euro jährlich vermeiden. Dazu
müssten die Straßenbauverwaltungen Bauzeiten für Ar-
beiten auf Bundesautobahnen zutreffend bemessen und
möglichst enge Termine vorgeben, zu denen die Arbeiten
fertiggestellt sein sollen.

Das Bundesverkehrsministerium verfolgt seit einigen
Jahren das Ziel, baustellenbedingte Staus auf Bundesau-
tobahnen zu reduzieren. Deshalb zahlen die Straßenbau-
verwaltungen zusätzliche Vergütungen für beschleunigtes
Arbeiten (Beschleunigungsvergütungen), damit Unter-
nehmen die Baumaßnahmen früher als im Vertrag vorge-
geben fertigstellen. Diese Beschleunigungsvergütungen
sollen den Unternehmen z. B. für das Umstellen des
Bauablaufs oder für zusätzliche Schichten gezahlt wer-
den. Nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleis-
tungen, Teil A (VOB/A) sind Beschleunigungsvergütun-
gen nur dann zulässig, wenn die Fertigstellung vor Ablauf
der Vertragsfristen erhebliche Vorteile bringt.

Die Straßenbauverwaltungen zahlten im Durchschnitt der
letzten Jahre 5 Mio. Euro Beschleunigungsvergütungen.
Sie bemaßen die Bauzeiten sehr großzügig. Daher muss-
ten die Unternehmen in vielen Fällen beispielsweise we-
der ihren Bauablauf umstellen noch zusätzliche Schichten
einlegen, um Baumaßnahmen früher fertigzustellen. Der
erhebliche Vorteil, wie ihn die VOB/A als Voraussetzung

fordert, geht danach nicht auf die Beschleunigungsvergü-
tung zurück.

Die Straßenbauverwaltungen sollten Bauzeiten zutreffend
bemessen und möglichst enge Termine vorgeben. Da-
durch könnten sie die Bauzeiten verkürzen, ohne die bis-
herigen Beschleunigungsvergütungen zu zahlen, die mit
Sinn und Zweck der vergaberechtlichen Regelungen nicht
zu vereinbaren sind.

Damit Unternehmen schneller bauen, sollten die Straßen-
bauverwaltungen knapp bemessene Bauzeiten vorgeben.
Dann müssten die Unternehmen bereits in ihren Angebo-
ten einen erforderlichen größeren Aufwand berücksichti-
gen. Zudem würden diese Leistungen dem Wettbewerb
unterstellt und die Straßenbauverwaltungen könnten so-
mit überwiegend günstigere Preise erzielen.

48 Fehlerhafte Kostenteilungen bei Neu-
bau oder Änderung von Kreuzungen 
zwischen Schienenwegen und 
Straßen

Die Straßenbauverwaltungen der Länder haben Maßnah-
men zum Neubau oder zur Änderung von Kreuzungen
zwischen Schienenwegen und Straßen zulasten des Bun-
des falsch abgerechnet. Aufgrund der Feststellungen des
Bundesrechnungshofes haben sie über 3,4 Mio. Euro zu
viel gezahlter Bundesmittel erstattet. Das Bundesver-
kehrsministerium muss im Rahmen seiner Fachaufsicht
verstärkt dafür sorgen, dass die Baumaßnahmen künftig
korrekt abgerechnet werden.

Der Bund beteiligt sich an den Kosten, wenn Kreuzungen
zwischen Schienenwegen und Straßen geändert, beseitigt
oder neu gebaut werden. Er verausgabt dafür jährlich
rund 90 Mio. Euro.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Straßen-
bauverwaltungen in zahlreichen Fällen die Kosten falsch
aufteilten und die Anteile des Bundes an den Kosten feh-
lerhaft berechneten. Dadurch belasteten sie den Bund zu
Unrecht mit über 4,4 Mio. Euro. Aufgrund der Feststel-
lungen des Bundesrechnungshofes erstatteten sie dem
Bund inzwischen über 3,4 Mio. Euro und prüfen weitere
Erstattungen.

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesverkehrsmi-
nisterium empfohlen, die komplexen Vorschriften zur
Kostenteilung und Kostenberechnung zu vereinfachen.
Außerdem hat er das Bundesverkehrsministerium aufge-
fordert, die Straßenbauverwaltungen im Rahmen seiner
Fachaufsicht stärker zu kontrollieren. Das Bundesver-
kehrsministerium hält eine Anpassung verwaltungsinter-
ner Vorschriften ohne Änderung mehrerer Gesetze nicht
für möglich.

Der Bundesrechnungshof hält es weiterhin für erstrebens-
wert, die komplexen Regelungen zu vereinfachen. So-
lange dies nicht geschieht, hält er es für geboten, dass das
Bundesverkehrsministerium seine Fachaufsicht gegen-
über den Straßenbauverwaltungen verstärkt. Es sollte die
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Straßenbauverwaltungen anhalten, Baumaßnahmen im
Zusammenhang mit Eisenbahnkreuzungen korrekt abzurech-
nen. Darüber hinaus empfiehlt der Bundesrechnungshof dem
Bundesverkehrsministerium, eine Zusammenfassung der
Prüfungsergebnisse des Bundesrechnungshofes den Straßen-
bauverwaltungen aller Länder zur Kenntnis zu geben, da-
mit diese aus wiederkehrenden oder häufiger auftreten-
den Fehlern lernen und Fehler sich nicht wiederholen.

49 Vereinfachte Regelbauweise für 
Rettungsstollen spart mindestens 
25 Mio. Euro

Das Bundesverkehrsministerium wird auf Empfehlung des
Bundesrechnungshofes das Regelwerk für den Bau von
Straßentunneln ändern. Dadurch werden Rettungsstollen
grundsätzlich auf technisch deutlich einfachere Art und
Weise errichtet. Allein beim Bau der Rettungsstollen, die
derzeit geplant sind, können so mindestens 25 Mio. Euro
eingespart werden.

Im technischen Regelwerk für Ingenieurbauten ist festge-
legt, wie Straßentunnel, und damit auch Rettungsstollen,
regelmäßig zu errichten sind. Danach sind zwei unter-
schiedliche Bauweisen einzusetzen. Zunächst ist auf die
beim Ausbruch freigelegte Gesteinsfläche eine Lage Spritz-
beton als vorübergehende Sicherung aufzubringen (Außen-
schale). Dann ist der Rettungsstollen endgültig mit geschal-
tem Beton zu sichern (Innenschale).

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (Bundesanstalt) un-
tersuchte im Jahr 2004 unterschiedliche Möglichkeiten,
Rettungsstollen zu errichten. Sie zeigte auf, dass auch die
Innenschale der Rettungsstollen aus Spritzbeton errichtet
werden und dies eine kostengünstigere Alternative sein
kann. Das Bundesverkehrsministerium zog jedoch aus
den Untersuchungsergebnissen der Bundesanstalt keine
Konsequenzen.

Der Bundesrechnungshof hat bemängelt, dass das Bun-
desverkehrsministerium die Ergebnisse der Untersuchun-
gen der Bundesanstalt nicht zum Anlass nahm, das beste-
hende technische Regelwerk anzupassen. Nur in wenigen
Fällen haben Straßenbauverwaltungen Rettungsstollen in
der technisch einfacheren Bauweise mit einer Innenschale
aus Spritzbeton gebaut oder geplant. Diese Bauweise hat
nach Auffassung des Bundesrechnungshofes keine nach-
teiligen Auswirkungen auf die Sicherheit und Funktions-
fähigkeit der Stollen. Der Bundesrechnungshof geht bei
vorsichtiger Schätzung davon aus, dass bei den 13 ge-
prüften Rettungsstollen die Baukosten mehr als 25 Mio.
Euro geringer wären, wenn allein bei der Hälfte dieser
Stollen die Innenschalen aus Spritzbeton errichtet werden
würden.

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesverkehrsminis-
terium aufgefordert, für Rettungsstollen die technisch
einfachere und kostengünstigere Bauweise als Regelbau-
weise festzulegen.

Das Bundesverkehrsministerium folgt der Auffassung des
Bundesrechnungshofes. Es überarbeitet das technische
Regelwerk. Sowohl Außenschale als auch Innenschale
der Rettungsstollen sollen künftig bei geeigneten geologi-
schen Verhältnissen aus Spritzbeton errichtet werden.

50 Ausbau einer Landesstraße zu Unrecht 
aus Bundesmitteln finanziert: 
Straßenbauverwaltung erstattet 
1,2 Mio. Euro

Die Straßenbauverwaltung des Landes Nordrhein-Westfa-
len baute die Landesstraße L 288 bei Lohmar aus, als sie
die Kreuzung mit der Bundesstraße B 484 umbaute. Sie
zahlte 1,2 Mio. Euro Baukosten für den Ausbau der L 288
zu Unrecht aus Mitteln des Bundes. Der Bundesrech-
nungshof hat dies beanstandet. Für eine Zahlungspflicht
des Bundes gibt es keine rechtliche Grundlage. Daraufhin
hat die Straßenbauverwaltung dem Bund diesen Betrag
erstattet.

Die Straßenbauverwaltung des Landes Nordrhein-West-
falen (Straßenbauverwaltung) baute die Ortsumfahrung
Lohmar der Bundesstraße B 484 um. Bei dieser Baumaß-
nahme passte sie die Kreuzung der B 484 mit der B 507
und der Landesstraße L 288 an die neue Ortsumfahrung
an. Die Straßenbauverwaltung baute dabei die L 288 im
Anschluss an die Kreuzung auf einer Länge von 1 km für
1,2 Mio. Euro aus. Sie erweiterte die Fahrstreifen von
zwei auf drei, sanierte eine Brücke und baute eine Lärm-
schutzwand sowie eine Leitwand aus Beton. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass die Stra-
ßenbauverwaltung diese Kosten des Ausbaus der L 288
dem Bund anlastete. Der Bund hat sich zwar an den Kos-
ten zu beteiligen, soweit sie den unmittelbaren räumli-
chen Bereich der Kreuzung betreffen. Der Ausbau der
L 288 liegt jedoch außerhalb dieses Bereichs.

Der Bundesrechnungshof hat die Straßenbauverwaltung
aufgefordert, die Kosten für den Ausbau der L 288 dem
Bund zu erstatten. Die Straßenbauverwaltung ist dem ge-
folgt und hat dem Bund 1,2 Mio. Euro zurückgezahlt.

51 Planung einer Ortsumfahrung optimiert: 
durch weniger Brücken mindestens 
2,5 Mio. Euro gespart

Das Bundesverkehrsministerium hat auf Empfehlung des
Bundesrechnungshofes die Straßenbauverwaltung aufge-
fordert, ihre Planung einer Ortsumfahrung zu ändern. In-
dem weniger Brücken gebaut werden, wird der Bund min-
destens 2,5 Mio. Euro einsparen.

Die Straßenbauverwaltung des Freistaates Bayern (Straßen-
bauverwaltung) plant den Neubau der Ortsumfahrung
Stadtsteinach der Bundesstraße B 303. Sie plante ursprüng-
lich für den sechs km langen Straßenabschnitt insgesamt
13 Brücken zur Über- bzw. Unterführung von Wirtschafts-
wegen, Straßen und Gewässern.
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Der Bundesrechnungshof prüfte diese Planung und hat
u. a. bemängelt, dass die Straßenbauverwaltung bei der
Planung der Ortsumfahrung nicht alle Möglichkeiten ge-
nutzt hat, die Kosten zu reduzieren.

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesverkehrsminis-
terium darauf hingewiesen, dass die Planung optimiert
werden kann. 6 der 13 Brücken könnten entfallen, indem
Straßenkreuzungen verlegt  oder durch Kreisverkehre er-
setzt und Wirtschaftswege gebündelt oder höhengleich
angeschlossen werden. Dadurch können bis zu 3,4 Mio.
Euro eingespart werden.

Das Bundesverkehrsministerium ist dem Vorschlag des
Bundesrechnungshofes gefolgt. Es hat die Straßenbauver-
waltung aufgefordert, die Planung der Ortsumfahrung zu
überarbeiten. Danach entfallen vier Brücken. Dies führt
zu Einsparungen von 2,5 Mio. Euro. Außerdem soll die
Straßenbauverwaltung überprüfen, ob die beiden weiteren
vom Bundesrechnungshof für entbehrlich gehaltenen
Brücken ebenfalls entfallen können. Das Ergebnis der
Überprüfung steht noch aus. Der Bundesrechnungshof
wird kontrollieren, ob das Ergebnis sachgerecht ist.

52 Geänderte Planungen von Baumaß-
nahmen an Bundesfernstraßen 
sparen 14 Mio. Euro

Der Bundesrechnungshof wies das Bundesverkehrsminis-
terium und die Straßenbauverwaltungen der Länder in
zahlreichen Fällen auf unwirtschaftliche Planungen für
Bundesfernstraßen hin. Daraufhin haben diese die Pla-
nungen geändert. In den Jahren 2008 bis 2011 haben sie
dadurch für den Bund 14 Mio. Euro eingespart.

Der Bundesrechnungshof prüfte zahlreiche Baumaßnah-
men an Bundesfernstraßen schon während der Planungs-
phase. Dabei stellte er fest, dass

einige Baumaßnahmen nicht erforderlich waren, z. B.
die Verlegung einer Straße, und

Straßenbauverwaltungen bei einigen Planungen wirt-
schaftliche Alternativen nicht berücksichtigt hatten,
z. B. für Straßenkreuzungen Brücken geplant hatten,
obwohl Kreisverkehre ohne Brücken ausreichten.

Der Bundesrechnungshof hat Einsparmöglichkeiten auf-
gezeigt, mit denen die Straßenbauverwaltungen bereits in
der Planungsphase von Straßenbauvorhaben unnötige
Ausgaben vermeiden konnten. Der Bundesrechnungshof
sieht es als eine wesentliche Aufgabe der Straßenbauver-
waltungen an, bei ihren Planungen selbst dafür zu sorgen,
dass die Baumaßnahmen auf den notwendigen Umfang
begrenzt und Einsparpotenziale genutzt werden. Das
Bundesverkehrsministerium muss darauf achten, dass die
Straßenbauverwaltungen ihr Planungsverhalten an diesen
Zielen ausrichten und überzogene Baustandards vermei-
den.

Aufgrund der Empfehlungen des Bundesrechnungshofes
haben das Bundesverkehrsministerium und die Straßen-
bauverwaltungen die Planungen überprüft, ergänzt oder
korrigiert. Die Straßenbauverwaltungen haben sich an-
stelle der ursprünglichen Planungen nunmehr für wirt-
schaftliche Varianten entschieden. In den Jahren 2008 bis
2011 haben die Straßenbauverwaltungen dadurch für den
Bund 14 Mio. Euro eingespart. Der Bundesrechnungshof
erwartet vom Bundesverkehrsministerium und von den
Straßenbauverwaltungen, dass sie ihr Planungsverhalten
und die Baustandards stärker an Wirtschaftlichkeitskrite-
rien ausrichten.

53 Bund fordert 8,8 Mio. Euro für Strecken-
kontrollen auf Bundesfernstraßen 
zurück

Die Straßenbauverwaltung des Landes Hessen hat die
Kosten der Streckenkontrolle auf Bundesfernstraßen zu
Unrecht aus dem Bundeshaushalt finanziert. Die aufge-
laufene Rückforderung für neun Jahre beträgt 8,8 Mio.
Euro. Das Bundesverkehrsministerium hat den Betrag auf
Veranlassung des Bundesrechnungshofes von der Stra-
ßenbauverwaltung zurückgefordert.

Die Straßenbauverwaltungen der Länder betreiben und
unterhalten im Auftrag des Bundes die Bundesautobah-
nen und Bundesstraßen (Bundesfernstraßen). Dabei füh-
ren sie regelmäßig Streckenkontrollen durch. Bei diesen
können sie insbesondere Schäden und Hindernisse fest-
stellen. Die Kosten für die Streckenkontrollen tragen die
Länder. Die Kosten für Wartungs- und Instandhaltungs-
arbeiten finanziert demgegenüber der Bund.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Straßenbau-
verwaltung des Landes Hessen (Straßenbauverwaltung)
Streckenkontrollen nicht gesondert durchführte, sondern
regelmäßig zusammen mit Wartungsarbeiten. Sie finan-
zierte sowohl die Kosten für die Streckenkontrolle als
auch für die Streckenwartung aus Mitteln des Bundes.

Der Bundesrechnungshof hat dies beanstandet. Es ist zwi-
schen Streckenkontrolle und Streckenwartung zu unter-
scheiden. Der Bund hat nur die Ausgaben für die tatsächlich
erbrachten Wartungen zu tragen. Somit hat die Straßenbau-
verwaltung in den Jahren 2003 bis 2011 nach Berechnun-
gen des Bundesrechnungshofes dem Bund 8,8 Mio. Euro
zu Unrecht angelastet.

Das Bundesverkehrsministerium hat unter Hinweis auf
die Prüfungsergebnisse des Bundesrechnungshofes die Stra-
ßenbauverwaltung unter Fristsetzung aufgefordert, dem
Bund 8,8 Mio. Euro zu erstatten. Es hat sich vorbehalten,
seine Forderung gegen Forderungen der Straßenbauver-
waltung aufzurechnen. Zudem hat das Bundesverkehrs-
ministerium die Straßenbauverwaltung aufgefordert, da-
für zu sorgen, dass dem Bund rückwirkend zum 1. Januar
2012 weder die Personalkosten der Streckenkontrolle
noch die damit in Zusammenhang stehenden Sachkosten
angelastet werden.
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54 Ökologisches Modellvorhaben 
„Umweltbundesamt Dessau“
im Betrieb nicht beispielhaft

Die Betriebskosten des Neubaus für das Umweltbundes-
amt in Dessau liegen deutlich über den Planungswerten
und dem Durchschnitt herkömmlicher Gebäude. Das Bun-
desbauministerium hat das Energiemonitoring des ökolo-
gischen Modellvorhabens nicht richtig geplant und die
Ergebnisse nicht ausgewertet. So konnte es den Erfolg
des Energiemonitorings nicht beurteilen und Erkennt-
nisse aus dem Modellvorhaben bei anderen Baumaßnah-
men des Bundes nicht nutzen.

Das Bundesbauministerium ließ den Neubau für das Um-
weltbundesamt in Dessau als modellhaft ökologisches
Gebäude planen. Es ließ deshalb innovative technische
Anlagen wie einen Erdwärmetauscher und eine solar-
betriebene Kältemaschine einbauen. Mit einem Energie-
monitoring zum systematischen Erfassen von Vorgängen
und Messwerten wollte das Bundesbauministerium si-
cherstellen, dass das Gebäude die geplanten energeti-
schen Ziele erreicht.

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungshofes war
die Finanzierung des Energiemonitorings erst zwei Jahre
nach Baubeginn sichergestellt. Deshalb mussten bereits
installierte, den Anforderungen des Energiemonitorings
aber nicht genügende Messeinrichtungen umgebaut und
erweitert werden. 

Das Bundesbauministerium versäumte es zudem, die Er-
gebnisse des Energiemonitorings auszuwerten und eine
Erfolgskontrolle durchzuführen. 

Der Bundesrechnungshof hat weiter kritisiert, dass die
durchschnittlichen jährlichen Betriebskosten des Gebäu-
des rund 50 % höher als diejenigen herkömmlicher Ver-
waltungsgebäude und als die geplanten Kosten waren.
Dies hat er vor allem auf die hohen Wartungskosten der
aufwendigen technischen Anlagen zurückgeführt, die
nicht durch deutlich günstigere Wärme-, Strom- und Was-
serkosten als bei herkömmlichen Verwaltungsgebäuden
ausgeglichen werden konnten. Geringere Betriebskosten
waren dadurch erst recht nicht zu erreichen.

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesbauministerium
empfohlen, bei vergleichbaren Vorhaben von vorneherein
die Finanzierung sowie eine durchgängige Planung und
Durchführung zu gewährleisten. Für das Energiemonito-
ring sollte es die haushaltsrechtlich vorgeschriebene Er-
folgskontrolle nachholen, damit es beurteilen kann, ob
das Vorhaben wirtschaftlich war. 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesbauministerium
außerdem aufgefordert, das technische Konzept des Dienst-
gebäudes hinsichtlich des Einsatzes innovativer Anlagen-
technik und der Reduzierung von Betriebskosten auszu-
werten. Es muss sicherstellen, dass die Erkenntnisse bei
der Planung von Bundesbauten umgesetzt werden.

55 Sonderregelungen zur Beschleunigung 
von Baumaßnahmen des Bundes und 
seiner Zuwendungsempfänger nur 
bedingt geeignet

Das Bundesbauministerium hat befristet vereinfachte Ver-
waltungsverfahren für die beschleunigte Durchführung
von Hochbaumaßnahmen des Bundes und Zuwendungs-
baumaßnahmen eingeführt. Die Beschleunigung trat jedoch
nur bei einem Teil der Baumaßnahmen ein. Bei Zuwen-
dungsbaumaßnahmen wirkte sich der Verzicht auf die Be-
teiligung der Bauverwaltung negativ auf die Qualität der
Bauunterlagen aus.

Das Bundesbauministerium war im Rahmen des „Paktes
für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Si-
cherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte
und Modernisierung des Landes“ u. a. aufgefordert, die
Durchführung von Hochbaumaßnahmen des Bundes und
Zuwendungsbaumaßnahmen so zu vereinfachen, dass Mittel
für Investitionen schnellstmöglich wirksam werden. Dies
betraf sowohl Baumaßnahmen, für die die Bundesregie-
rung zusätzliche Mittel bereitgestellt hatte, als auch alle
anderen Baumaßnahmen. Dazu hob es die Kostengrenze,
ab der das Bundesbauministerium oder das Bundesver-
teidigungsministerium die Baumaßnahmen des Bundes
baufachlich zu genehmigen haben, von 1 Mio. auf 5 Mio.
Euro an. Zuwendungsbaumaßnahmen mit Zuwendungen
von Bund und Ländern zusammen von bis zu 5 Mio.
Euro konnten ohne die Beteiligung der Bauverwaltung
durchgeführt werden, wenn die Zuwendungsempfänger
über hinreichenden baufachlichen Sachverstand verfü-
gen.

Der Bundesrechnungshof beanstandete, dass die genehmig-
ten Bauunterlagen oftmals nicht die Mindestanforderun-
gen erfüllten, die zur Veranschlagung der Baumaßnahmen
im Haushalt erforderlich sind. So fehlten z. B. Angaben
zur beabsichtigten Nutzung und den entstehenden Nut-
zungskosten sowie Raumbedarfspläne oder Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen. Auch hat sich der Verzicht auf
die Beteiligung der Bauverwaltung bei Zuwendungsbau-
maßnahmen insgesamt negativ auf die Qualität der Bau-
unterlagen ausgewirkt. Bei Baumaßnahmen des Bundes
wirkten sich die Verfahrensänderungen häufig sogar
verzögernd aus. Soweit eine Beschleunigung der Ge-
nehmigung der Bauunterlagen erkennbar war, führt der
Bundesrechnungshof dies auf folgende Ursachen zu-
rück:

Enge zeitliche Vorgaben, die zusätzlich zur Verfügung
gestellten Mittel zu verausgaben.

Die zeitliche Befristung der Verfahrensvereinfachung.

Eine Konzentration aller Kräfte auf die Bearbeitung
dieser Fälle. 

Eine dauerhaft erhöhte Kostengrenze dürfte daher nicht
zu einer dauerhaften Beschleunigungswirkung der Baumaß-
nahmen führen. Zudem wäre die festgestellte erhebliche
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Minderung der Qualität der Bauunterlagen nicht hinnehm-
bar, da sie zu deutlich höheren Kosten des öffentlichen
Bauens führt.

Der Bundesrechnungshof empfahl, bei Bundesbaumaß-
nahmen zwischen 1 Mio. und 5 Mio. Euro künftig nicht
regelmäßig auf die Prüfung und Genehmigung der Bau-
unterlagen von der Obersten Technischen Instanz zu ver-
zichten.

Das Bundesbauministerium wird die Feststellungen und
Empfehlungen des Bundesrechnungshofes bei seinen der-
zeitigen Überlegungen hinsichtlich einer dauerhaften An-
hebung der Kostengrenze für Bundesbaumaßnahmen und
Zuwendungsbaumaßnahmen berücksichtigen. 

56 Verwaltungskosten zu hoch berechnet: 
Land Bremen zahlt im Hochbau 
0,5 Mio. Euro an den Bund zurück

Der Bund hat an die Freie Hansestadt Bremen zu viel für
die Durchführung von Bauaufgaben gezahlt. Das Bundes-
bauministerium folgte einer Empfehlung des Bundesrech-
nungshofes und forderte vom Land eine Rückzahlung.
Dadurch flossen 0,5 Mio. Euro in den Bundeshaushalt zu-
rück.

Der Bund leistete an die Freie Hansestadt Bremen für die
Durchführung von Bauaufgaben des Bundes in den Jah-
ren 2002 bis 2006 unbegründete Zahlungen in Höhe von
insgesamt rund 0,5 Mio. Euro.

Das Land hatte für den Bund einen Geschäftsbereich
Bundesbau eingerichtet. Der Bund sollte entsprechend ei-
ner Vereinbarung mit dem Land die Personalkosten hier-
für übernehmen. Im Geschäftsbereich wurde jedoch
weniger Personal beschäftigt, als es die Vereinbarung
vorsah.

Aufgrund der Feststellungen des Bundesrechnungshofes
wurden die Überzahlungen dem Bundeshaushalt wieder
zugeführt.

Bundesministerium der Verteidigung

57 Entwicklung des Einzelplans 14

Die Bundeswehr besteht aus den Streitkräften und der
Bundeswehrverwaltung. Ihre Aufgaben leiten sich aus
den Zielen deutscher Sicherheits- und Verteidigungspoli-
tik ab. Die erforderlichen Haushaltsmittel stellt der Ein-
zelplan 14, der sogenannte Verteidigungshaushalt, bereit.
Im Jahr 2011 entfielen auf den Verteidigungshaushalt
32 Mrd. Euro. Das entsprach 10,8 % der Gesamtausgaben
des Bundes. Für das Jahr 2013 sind Verteidigungsausga-
ben von 33,3 Mrd. Euro und damit 11 % der Gesamtaus-
gaben des Bundeshaushalts vorgesehen.

Einzelplan 14 - Bundesministerium der Verteidigung

Mit der im Juni 2010 eingeleiteten Strukturreform be-
absichtigt die Bundesregierung, Aufgaben und Fähig-
keiten der Bundeswehr den sicherheitspolitischen
Rahmenbedingungen anzupassen. Die von der Struk-
turreform betroffenen Ressorts haben zwar die finan-
ziellen Auswirkungen einzelner Entscheidungen abge-
schätzt. Sowohl für den Einzelplan 14 als auch für den
Bundeshaushalt lassen sich diese derzeit jedoch nicht
vollständig ermitteln. 

Für den Einzelplan 14 waren im Jahr 2011 Verpflich-
tungsermächtigungen von 8,3 Mrd. Euro veranschlagt.
Tatsächlich nahm das Bundesverteidigungsministe-
rium 1,5 Mrd. Euro in Anspruch. Der Ausnutzungs-
grad betrug somit 18,2 %. Der Bundesrechnungshof
hat das Bundesverteidigungsministerium aufgefordert,
die Etatreife von Vorhaben sorgfältig zu prüfen.

Im Jahr 2011 gab die Bundeswehr für die Materialer-
haltung 2,2 Mrd. Euro aus. Den mit Abstand größten
Teil dieser Ausgaben machte die Materialerhaltung
der Luftfahrzeuge mit 1,2 Mrd. Euro aus. Allein für
die Materialerhaltung des EUROFIGHTER gab die
Bundeswehr 391,2 Mio. Euro aus. Hier fielen Mehr-
ausgaben von 153,2 Mio. Euro an, obwohl weder der
geplante Umfang von 84 Flugzeugen noch die vorge-
sehenen Flugstunden erreicht wurden.

Die Bundeswehr kooperiert in sogenannten Betreiber-
modellen mit Industrieunternehmen. Ihr Ziel ist es,
Aufgaben aus wirtschaftlicher Sicht vorteilhafter zu
erfüllen. Das Bundesverteidigungsministerium ist be-
rechtigt, einige Betreibermodelle in den Jahren 2013
bis 2016 zu beenden. Derzeit prüft es, wie es die von
den Industrieunternehmen erbrachten Leistungen
künftig bereitstellen lässt.

Eingegangene Verpflichtungen werden in einigen Fäl-
len wider Erwarten nicht fällig, beispielsweise weil
Rüstungsunternehmen Waffensysteme nicht zum ver-
einbarten Zeitpunkt oder in der vereinbarten Qualität
liefern. In diesen Fällen behält die Bundeswehr Zah-
lungen ein. Allein im Jahr 2011 flossen geplante Zah-

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

31 983 31 872 33 283

Einnahmen des 
Einzelplans

571 324 323

Verpflichtungs-
ermächtigungen

1 510 8 940 10 894

Planstellen/Stellen

Personal 276 900 287 220 284 017
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lungen von mindestens 745,3 Mio. Euro nicht ab.
Diese können in den Folgejahren fällig werden und
das verfügbare Haushaltsvolumen einschränken. Der
Bundesrechnungshof hat wiederholt empfohlen, hö-
here Beträge als bisher einzubehalten, wenn Rüstungs-
unternehmen nicht vertragsgemäß liefern. Will das
Bundesverteidigungsministerium dem nachkommen
und gleichzeitig einen planmäßigen Abfluss der Haus-
haltsmittel sicherstellen, muss es seine Prognosefähig-
keit verbessern.

Wegen knapper Mittel beschaffte das Bundesverteidi-
gungsministerium Waffensysteme in der Regel in
mehreren Schritten und verzichtete häufig zunächst
auf Leistungen oder Ausstattungen, die es im weiteren
Projektverlauf für notwendig erachtete. Dieses Vorge-
hen hatte hohe Stückkosten, logistischen Mehrauf-
wand und den Parallelbetrieb von altem und neuem
Gerät zur Folge. Aus Sicht des Bundesrechnungshofes
war zudem nicht auszuschließen, dass dieses Vorgehen
die Wirtschaftlichkeit sowie den Verlauf und den Er-
folg eines Entwicklungs- und Beschaffungsvorhabens
insgesamt negativ beeinflusste. 

58 Bundesverteidigungsministerium 
nimmt Aufgaben der Beteiligungs-
verwaltung unzureichend wahr

Das Bundesverteidigungsministerium hat versäumt da-
rauf hinzuwirken, dass die Wirtschaftlichkeit einer millio-
nenschweren Investition eines mehrheitlich im Bundes-
besitz befindlichen Unternehmens nachgewiesen ist.

Das Bundesverteidigungsministerium ist Mehrheitsgesell-
schafter eines Unternehmens des Privatrechts, das nahezu
ausschließlich im Auftrag der Bundeswehr tätig ist. Ziel
ist es, Aufgaben der Bundeswehr auf wirtschaftlich vor-
teilhaftere Weise zu erfüllen. Das Unternehmen erhält
hierfür eine Leistungsvergütung aus Haushaltsmitteln des
Bundes. Vertreter des Bundesverteidigungsministeriums
überwachen in verschiedenen Gremien des Unterneh-
mens u. a., ob die unternehmerischen Entscheidungen
wirtschaftlich sind. Das Unternehmen prüfte in einer
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, wie es seine Software
erneuern kann. Basis sollte eine Standard-Software sein.
Für dieses IT-Projekt verglich es verschiedene Alternati-
ven nur eines IT-Anbieters miteinander. Der Bundesrech-
nungshof stellte fest, dass die Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung des Unternehmens unvollständig und fehlerhaft
war. Auch das Bundesverteidigungsministerium konnte
nicht bewerten, ob die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
des Unternehmens zum IT-Projekt plausibel war. Es hielt
dessen Entscheidungsvorschlag zur Einführung der Stan-
dard-Software jedoch für nachvollziehbar. Den Vertretern
des Bundesverteidigungsministeriums diente die Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung des Unternehmens als „Ent-
scheidungsgrundlage“ für das IT-Projekt.

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes hätte das
Bundesverteidigungsministerium die Interessen des Bun-
des stärker berücksichtigen müssen. Es hat jedoch ver-

säumt, seinen Vertretern zu empfehlen, die Schwächen in
der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gegenüber dem Un-
ternehmen nachdrücklich zu monieren. Nur so hätte das
Unternehmen die Notwendigkeit gesehen, seine Entschei-
dung auf eine verlässliche Grundlage zu stellen.

Der Bundesrechnungshof sieht den Vorgang als Beispiel
für Probleme bei der Wahrnehmung von Aufgaben der
Bundeswehr durch Beteiligungsgesellschaften. Er hat
sich in der Vergangenheit bereits zu ihren finanziellen
Auswirkungen auf den Verteidigungshaushalt geäußert.
Dabei hat er insbesondere darauf hingewiesen, dass das
Bundesverteidigungsministerium sich mit Beteiligungs-
gesellschaften langfristig in erheblichem Umfang finan-
ziell bindet. Auch aus diesem Grund ist es wichtig, dass
das Bundesverteidigungsministerium seine Vertreter in-
tensiv vorbereitet, damit diese die besonderen Interessen
des Bundes berücksichtigen können.

59 Bundesverteidigungsministerium muss 
auf die Wirksamkeit seiner Mittel für die 
freiwillige Reservistenarbeit achten

Das Bundesverteidigungsministerium zahlt einem Verein
Zuschüsse für die freiwillige Reservistenarbeit. Der Ver-
ein selbst bewertet zwar den Erfolg seiner Aktivitäten.
Welche Kriterien er dabei zugrunde legt, ist dem Bundes-
verteidigungsministerium jedoch nicht bekannt. Dieses
hatte dem Bundesrechnungshof im Jahr 2003 zugesagt,
für sachgerechte Erfolgskontrollen zu sorgen. Die seit-
dem erzielten Fortschritte reichen nicht aus.

Das Bundesverteidigungsministerium fördert einen Ver-
ein mit jährlich 14 Mio. Euro, der nach seinen Vorgaben
Aufgaben der freiwilligen Reservistenarbeit wahrnimmt.
Der Verein soll als Mittler zwischen Bundeswehr und Ge-
sellschaft auftreten. Er führt Veranstaltungen durch, in de-
nen er sicherheitspolitisches Wissen vermittelt und mili-
tärische Fähigkeiten fördert. Bereits im Jahr 2003 hatte
der Bundesrechnungshof kritisiert, dass das Bundesver-
teidigungsministerium den Erfolg der Vereinsarbeit nur
unzureichend kontrollierte. Seinerzeit hatte das Bundes-
verteidigungsministerium zugesagt, Erfolgskontrollen
einzuführen und hiermit insbesondere den Verein selbst
zu beauftragen.

In den Jahren 2011 und 2012 stellte der Bundesrech-
nungshof in einer Kontrollprüfung fest, dass sich das
Bundesverteidigungsministerium auf allgemeine Vorga-
ben an den Verein und Besuche ausgewählter Veranstal-
tungen durch Beauftragte beschränkte. Zwischenzeitlich
führte der Verein zwar Erfolgskontrollen für seine Veran-
staltungen durch. Das Bundesverteidigungsministerium
konnte aber die Ergebnisse nicht nachvollziehen und da-
her auch keine eigene inhaltliche Bewertung vornehmen.
Auch die Berichte seiner Beauftragten enthielten keine
dafür wesentlichen Informationen. Im Ergebnis hatte das
Bundesverteidigungsministerium noch immer kein aus-
reichend aussagefähiges Bild über die von ihm geförderte
Reservistenarbeit. Hierzu hätte es die Zielerreichung und
die Zweckmäßigkeit der Veranstaltungen des Vereins an-
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hand von Kriterien, die sich aus seinen Förderzielen ab-
leiten, bewerten müssen. Nur so hätte es erkennen kön-
nen, ob und wie es die Reservistenarbeit des Vereins
inhaltlich stärker auf seine Ziele ausrichten und unterstüt-
zen muss. Dies ist vor dem Hintergrund struktureller Ver-
änderungen in der Bundeswehr sowie einer zunehmend
wichtigeren Rolle der Reservistinnen und Reservisten
von besonderer Bedeutung. Der Bundesrechnungshof hält
es weiterhin für geboten, dass sich das Bundesverteidi-
gungsministerium ein eigenes Bild von der Wirksamkeit
der freiwilligen Reservistenarbeit macht.

60 Dringender Regelungsbedarf bei der
IT-Sicherheit der Bundeswehr

Die IT-Sicherheitsvorschriften des Bundesverteidigungs-
ministeriums sind entgegen einer Zusage an das Parla-
ment nicht aktuell. Es hat Änderungen durch die Zusam-
menarbeit mit einer IT-Gesellschaft nicht berücksichtigt
und ressortübergreifende Standards nicht aufgenommen.

Das Bundesverteidigungsministerium regelt in einer
Dienstvorschrift die IT-Sicherheit für das Ministerium so-
wie die militärischen und zivilen Dienststellen der Bun-
deswehr. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) erstellt ressortübergreifende Standards
zur Sicherheit der Informationstechnik und passt diese re-
gelmäßig den neuen Erkenntnissen zur IT-Sicherheit an.
Obwohl das Bundesverteidigungsministerium dem Rech-
nungsprüfungsausschuss des Haushaltsausschusses des
Deutschen Bundestages (Rechnungsprüfungsausschuss)
im Jahr 2006 zugesagt hatte, die Standards des BSI zu
verwenden, hat es diese nicht in seine Regelungen über-
nommen.

Seit März 2007 modernisiert und betreibt eine IT-Gesell-
schaft die administrative und logistische IT der Bundes-
wehr. Dadurch haben sich Abläufe und Verantwortlich-
keiten für die IT-Sicherheit verändert, ohne dass das
Bundesverteidigungsministerium sie in seine Dienstvor-
schrift zur IT-Sicherheit aufnahm. Dies führt zu unklaren
Zuständigkeiten zwischen den IT-Sicherheitsbeauftrag-
ten und der IT-Gesellschaft und behindert die IT-Sicher-
heitsbeauftragten bei ihren Aufgaben, wie Sicherheitsin-
spektionen und Prüfungen bei Verdacht eines Verstoßes
gegen die Sicherheit. Eine Handlungsanweisung, die die
geänderten Aufgaben und Abläufe beschreibt, fehlte. 

Das Bundesverteidigungsministerium hat dargelegt, dass
es mit einer neuen im Entwurf vorliegenden Dienstvor-
schrift beabsichtige, die IT-Sicherheitsstandards des BSI
für die Bundeswehr verbindlich vorzuschreiben. Darin
werde es auch die Aufgaben der IT-Sicherheitsverant-
wortlichen klarer beschreiben und eine Arbeitshilfe er-
stellen. Die IT-Sicherheitsbeauftragten könnten jedoch
nur in Abstimmung mit der IT-Gesellschaft Sicherheitsin-
spektionen durchführen oder möglichen Verstößen gegen
die Sicherheitsvorschriften nachgehen.

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass das Bundesver-
teidigungsministerium seine Zusage gegenüber dem

Rechnungsprüfungsausschuss umsetzt und umgehend die
ressortübergreifenden Standards des BSI verbindlich vor-
gibt. Zudem soll es die Zuständigkeiten der IT-Sicher-
heitsbeauftragten zutreffend abbilden und eine Arbeitshilfe
hierzu erarbeiten. Darüber hinaus hält der Bundesrechnungs-
hof es für erforderlich, dass die IT-Sicherheitsverantwort-
lichen ihre Aufgaben ohne langwierige Abstimmungen
mit der IT-Gesellschaft wahrnehmen können. 

61 Die Bundeswehr gibt 7 Mio. Euro für die 
nicht notwendige Instandsetzung eines 
maroden Schwimmdocks aus

Die Bundeswehr hat ein nicht mehr wirtschaftlich nutzba-
res Schwimmdock für 7 Mio. Euro instand setzen lassen.
Sie hat die laufenden Arbeiten abgebrochen und das
Dock für 4 Mio. Euro verkauft. Die nicht notwendige In-
standsetzung weist auf organisatorische Mängel und
Schwächen bei der Dienstaufsicht hin. Zudem kontrol-
lierte die Bundeswehr die Leistungen der Instandsetzung
nicht ausreichend.

Das Marinearsenal nutzte fast 50 Jahre ein Schwimm-
dock, um Schiffe und Boote der Marine zu reparieren.
Das Bundesverteidigungsministerium entschied, dieses
Dock zu modernisieren. Vor Beginn der Modernisierung
stellte das Marinearsenal fest, dass der Zustand des Docks
schlechter war als erwartet. Es prognostizierte Instandset-
zungskosten von bis zu 21,6 Mio. Euro. Weitere Untersu-
chungen ergaben, dass das Dock ohne umfangreiche Re-
paraturen nicht mehr sicher betrieben werden konnte.
Daraufhin gab die Bundeswehr die Modernisierung auf.

Das Marinearsenal ließ dennoch drei Monate später das
Dock für 7 Mio. Euro instand setzen. Es untersuchte
nicht, ob das Dock nach der Instandsetzung wieder ge-
nutzt werden konnte. Das Marineamt stellte die notwen-
digen Haushaltsmittel trotz des bekannt schlechten Zu-
stands des Docks zur Verfügung.

Die Instandsetzung wurde zudem durch Mängel bei der
Kontrolle und Abrechnung der Leistungen teurer als not-
wendig. So akzeptierte das Marinearsenal einen anderen
Ort für die Instandsetzung, ohne den geringeren Aufwand
des Unternehmens preislich zu berücksichtigen. Bei der
Abrechnung der Instandsetzungsleistungen kontrollierte
es die erbrachten Leistungen nicht ausreichend, beglich
Teilrechnungen vorzeitig und setzte finanzielle Ansprü-
che des Bundes nicht durch.

Während der laufenden Arbeiten brach das Marinearsenal
die Instandsetzung ab. Es hatte bis dahin 7 Mio. Euro aus-
gegeben. Die Bundeswehr verkaufte es zwei Jahre später
für 4 Mio. Euro.

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass trotz Kennt-
nis des schlechten Zustands des Docks keiner der Verant-
wortlichen die nicht notwendige Instandsetzung verhin-
dert hat. Dies weist auf Schwächen der Organisation und
der Dienstaufsicht hin. Der Bundesrechnungshof erwar-
tet, dass sich das Bundesverteidigungsministerium unver-
züglich um Abhilfe bemüht.
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62 Mehrbesatzungsmodelle der Marine 
sind nicht wirksam und 
unwirtschaftlich

Die Marine führt neue Besatzungsmodelle auf der Grund-
lage unrealistischer Annahmen ein. Dadurch plant sie
mehr Besatzungen, als sie absehbar einsetzen kann. Das
Ziel, die Soldatinnen und Soldaten zu entlasten, erreicht
sie hingegen nicht.

Durch die neuen Modelle sind Besatzungen nicht mehr
fest an ein Schiff oder Boot gebunden. Mit Einführung
dieser Mehrbesatzungsmodelle will die Marine die jähr-
liche seefahrtsbedingte Abwesenheitszeit der Besatzun-
gen statt von bisher angestrebten 180 Tagen pauschal auf
120 Tage begrenzen.

Für viele Schiffsklassen kann die Marine mit 120 Abwe-
senheitstagen ihren bisherigen Ablauf von Ausbildung
und Einsatz nicht aufrechterhalten. Besatzungen von Fre-
gatten benötigen beispielsweise bereits rund 100 Tage bis
sie einsatzfähig ausgebildet sind. Ein anschließender Ein-
satz wäre im selben Jahr ausgeschlossen. 

Die derzeit eingesetzten Schiffe sind zudem nicht für ei-
nen Besatzungswechsel vorgesehen. Die Marine hat bis-
her nicht nachgewiesen, dass sie auf diesen Schiffen unter
Einsatzbedingungen schnell und ohne Einbußen in der
Einsatzbereitschaft Besatzungen wechseln kann. Gelingt
dies nicht, müssten diese Schiffe künftig bereits nach 120 Ta-
gen ihren Heimatstützpunkt anlaufen. In der Folge müss-
ten für die gleiche Einsatzverpflichtung mehr Schiffe ein-
gesetzt werden und es wären mehr Transitfahrten
erforderlich. 

Das Bundesverteidigungsministerium argumentiert, die
Begrenzung der Abwesenheiten auf 120 Tage sei notwen-
dig, um die Attraktivität des Dienstes in der Marine zu er-
halten. In der Praxis werde die individuelle Abwesen-
heitsbelastung ohnehin deutlich über 120 Tagen liegen.

Der Bundesrechnungshof geht ebenso wie das Bundes-
verteidigungsministerium davon aus, dass die Grenze von
120 Abwesenheitstagen in der Praxis deutlich überschrit-
ten wird. Damit bewirkt die Planung der Mehrbesat-
zungsmodelle mit 120 Abwesenheitstagen nicht die ange-
strebte Entlastung der Besatzungen im Einsatz. Vielmehr
hätte die Marine zu viele Besatzungen für die verfügbaren
Schiffe und Boote. Durch das Bereithalten dieser Besat-
zungen sowie deren Ausbildung entstünden vermeidbare
Kosten.

Der Bundesrechnungshof empfiehlt, für Mehrbesatzungs-
modelle realistische, nach Schiffs- und Bootsklassen dif-
ferenzierte Vorgaben für die Abwesenheitsbelastung zu
erarbeiten und die Anzahl der Besatzungen auf dieser
Grundlage zu planen.

63 Bundeswehr sollte Erwerb von Luft-
kissenfahrzeugen nicht weiter 
verfolgen

Seit über zehn Jahren hat die Bundeswehr versucht, Luft-
kissenfahrzeuge zu beschaffen, die nicht notwendig sind.

Zwei bereits zur Erprobung gekaufte Luftkissenfahrzeuge
hielt sie für ungeeignet. Vom Kauf eines dritten Luftkis-
senfahrzeuges ist sie zurückgetreten und will andere Lö-
sungen suchen. Aufgrund der gesammelten Erfahrungen
sollte die Bundeswehr endgültig auf den Erwerb verzich-
ten. 

Die Bundeswehr plante ab dem Jahr 2000 den Kauf von
65 amphibischen Luftkissenfahrzeugen für 20 Mio. Euro
für ihre Landstreitkräfte. Sie beschaffte nacheinander
zwei verschiedene Luftkissenfahrzeuge zur Erprobung,
welche die Anforderungen jedoch beide nicht erfüllten.
Daraufhin reduzierte sie die ursprünglichen Anforderun-
gen. Auch ein drittes Luftkissenfahrzeug überzeugte
nicht. Der australische Hersteller wollte das Luftkissen-
fahrzeug über einen im Bootshandel unerfahrenen Ge-
brauchtwagenhändler in Deutschland vertreiben. Bis
Mitte des Jahres 2012 war das Luftkissenfahrzeug noch
immer nicht funktionsfähig. Die Bundeswehr ist daher in-
zwischen vom Vertrag zurückgetreten. Bis dahin hatte sie
schon über 1,1 Mio. Euro für Ankauf und Erprobung der
beiden ungeeigneten Luftkissenfahrzeuge ausgegeben. 

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die letztlich er-
folglose Beschaffung von Luftkissenfahrzeugen nicht
notwendig war. Sie hat zwölf Jahre gedauert und führte
zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand. Der Zeitab-
lauf spricht dafür, dass es der Bundeswehr nicht so dring-
lich war, die bisherigen Sturmboote zu ersetzen. Sie nutze
im gesamten Zeitraum andere Alternativen zur Gewässer-
überquerung. Durch die schrittweise reduzierten Anfor-
derungen konnte der ursprünglich beabsichtigte Nutzen
ohnehin mit keinem Luftkissenfahrzeug erreicht werden.

Insbesondere bei der Beschaffung des dritten Luftkissen-
fahrzeuges war nicht erkennbar, dass sich die Bundes-
wehr von der Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und
Fachkunde des australischen Herstellers und des deut-
schen Händlers überzeugt hatte. Der Bundesrechnungs-
hof hat dem Bundesverteidigungsministerium geraten,
auf den Kauf von Luftkissenfahrzeugen zu verzichten. 

Das Bundesverteidigungsministerium hat planerische und
technische Schwierigkeiten eingeräumt. Es hat das Pro-
jekt storniert, um nach neuen Lösungen zu suchen. 

Der Bundesrechnungshof sieht sich in seiner Auffassung
bestätigt, dass die Luftkissenfahrzeuge weder geeignet
noch notwendig sind. Er erwartet, dass die Bundeswehr
den Kauf oder die Entwicklung von Luftkissenfahrzeugen
nicht weiter verfolgt. Darüber hinaus hält er diesen Fall
für beispielhaft, um zukünftige Rüstungsprojekte mit ei-
nem sachgerechten Vorhabencontrolling zu verbessern. 

64 Herstellung pharmazeutischer Pro-
dukte durch die Bundeswehr 
zu teuer

Die Bundeswehr stellt in eigenen Apotheken pharmazeu-
tische Produkte her. Sie soll nach ihren eigenen Vorgaben
vorrangig solche Produkte selbst herstellen, die auf dem
freien Markt nicht oder nur begrenzt verfügbar sind.

– 44 –– 44 –



Würde die Bundeswehr konsequent auf die Wirtschaft-
lichkeit ihrer Versorgung mit pharmazeutischen Produk-
ten achten, könnte sie auf die Herstellung gängiger Pro-
dukte im industriellen Maßstab verzichten. 

Die Bundeswehr stellt für ihre Soldatinnen und Soldaten
in ihren Krankenhausapotheken pharmazeutische Pro-
dukte in kleinerem Maßstab her, wie z. B. Schmerztablet-
ten oder Hautpflegemittel. In Ulm und Koblenz hält sie
eigene Kapazitäten zur Serienproduktion von Tabletten,
Salben und sterilen Lösungen vor (Herstellung im indus-
triellen Maßstab). Dafür investierte sie 19,8 Mio. Euro in
einen Apotheken-Neubau in Ulm. 

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die industrielle
Herstellung pharmazeutischer Produkte aus marktgängi-
gen Artikeln bestand. Sie umfasste neben Schmerztablet-
ten, Hustentropfen und Nasenspray hauptsächlich Son-
nencreme, Lippenschutzstifte und Insektenschutzmittel.
Nur 10 % davon benötigten die Soldatinnen und Soldaten
in Afghanistan und im Kosovo. 

Die Bundeswehr kalkulierte bei der wirtschaftlichen Aus-
richtung ihrer Apotheken nicht mit den tatsächlichen,
sondern mit zu niedrigen Herstellungskosten. Dadurch
wurde nicht deutlich, dass die von ihr industriell herge-
stellten Produkte zu teuer sind und rechnerisch zu einem
Defizit von mehreren Millionen Euro jährlich führten. Sie
könnte kosmetische Mittel wie Sonnencreme bei der
pharmazeutischen Industrie zu Preisen unter ihren eige-
nen Herstellungskosten einkaufen. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesverteidigungs-
ministerium empfohlen, die Herstellung pharmazeuti-
scher Produkte neu auszurichten. Sie sollte nur noch sol-
che pharmazeutische Produkte im industriellen Maßstab
herstellen, die am Markt nicht ausreichend verfügbar
sind. Ihre Auswahl sollte sie regelmäßig überprüfen und
die Herstellung von unbedingt notwendigen und am
Markt begrenzt verfügbaren Produkten im Apotheken-
Neubau am Standort Ulm konzentrieren. Dafür sollte sie
Kapazitäten in Koblenz abbauen. 

Das Bundesverteidigungsministerium hat angekündigt,
die gesamte Prozesskette der Herstellung von pharmazeu-
tischen Produkten zu untersuchen. Dabei wolle es auch
prüfen, ob die Eigenherstellung aus wirtschaftlicher, zu-
lassungsrechtlicher, technologischer und infrastrukturel-
ler Sicht sinnvoll und möglich ist. 

Der Bundesrechnungshof hält es weiterhin grundsätzlich
nicht für notwendig, dass die Bundeswehr pharmazeuti-
sche Produkte im industriellen Maßstab selbst herstellt,
die am Markt ausreichend verfügbar sind.

65 Bundeswehr verzichtet auf eigene 
Rettungsdienstschulen und spart 
dadurch jährlich 1 Mio. Euro ein

Der Bundesrechnungshof hat der Bundeswehr empfohlen,
die Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals zu
den Bundeswehrkrankenhäusern zu verlagern und ihre

Rettungsdienstschulen aufzulösen. So kann sie jährlich
1 Mio. Euro einsparen. 

Die Bundeswehr betrieb für die Aus- und Fortbildung
ihres Rettungsdienstpersonals fünf eigenständige Ret-
tungsdienstschulen. Sie bildeten Soldatinnen und Solda-
ten als Sanitäter, Ersthelfer im Sanitätsdienst und als Ret-
tungsassistenten aus. Dies verursachte Personalkosten
von 1,5 Mio. Euro jährlich. Das schuleigene Lehrpersonal
verfügte über wenig Einsatzerfahrung und musste auf
Ärzte aus den Bereichen Rettungsdienst/Notfallmedizin
der Bundeswehrkrankenhäuser zurückgreifen. Die Ret-
tungsdienstschulen arbeiteten intensiv mit den Bundes-
wehrkrankenhäusern zusammen. Nur dort konnte das
Rettungsdienstpersonal realitätsnah ausgebildet werden
und Erfahrungen in der Notaufnahme sammeln.

Der Bundesrechnungshof prüfte die Aus- und Fortbildung
des Rettungsdienstpersonals der Bundeswehr und hat
festgestellt, dass hohe Ausfälle von Lehrgängen an den
Rettungsdienstschulen zu Überkapazitäten von Lehrper-
sonal und -material führten. Eine aufwendige Organisa-
tion von eigenständigen Rettungsdienstschulen war nach
Auffassung des Bundesrechnungshofes nicht notwendig.
Er hat dem Bundesverteidigungsministerium empfohlen,
die fünf Rettungsdienstschulen aufzulösen und die Aus-
und Fortbildung zu den Bundeswehrkrankenhäusern zu
verlagern. So kann die Bundeswehr qualitativ besser aus-
bilden und mittelfristig bis zu 1 Mio. Euro jährlich ein-
sparen. 

Das Bundesverteidigungsministerium hat die Empfeh-
lung des Bundesrechnungshofes aufgegriffen und die
Auflösung der Rettungsdienstschulen angeordnet. Die
Aus- und Fortbildung wird nun kostengünstiger in Aus-
bildungs- und Simulationszentren bei den Bundeswehr-
krankenhäusern stattfinden.

66 Bessere und kostengünstigere Rettungs-
kette für Soldatinnen und Soldaten in 
Afghanistan 

Die Bundeswehr hat auf Empfehlung des Bundesrechnungs-
hofes ungeeignete Notfunkgeräte im Afghanistan-Einsatz
ersetzt. Sie stellt damit eine landesweit funktionsfähige
Rettungskette für Notlagen ihrer Luftfahrzeugbesatzun-
gen sicher.

In Not geratene Luftfahrzeugbesatzungen müssen schnellst-
möglich Rettungskräfte alarmieren. Sie führen daher im
Einsatz Notsender mit, die im Notfall ihre Position an
eine Rettungsleitstelle übermitteln. Die am Afghanistan-
Einsatz beteiligten Nationen betreiben eine gemeinsame
Rettungsleitstelle für das gesamte Land.

Die Bundeswehr beschaffte in den Jahren 2006 bis 2009
für 7,7 Mio. Euro 711 Notfunkgeräte, die nicht ausrei-
chend kompatibel mit der Notfunkausstattung der verbün-
deten Streitkräfte waren. Im November 2009 stellte die
gemeinsame Rettungsleitstelle in Afghanistan fest, dass
die Notfunkgeräte nicht in die multinationale Rettungs-
kette eingebunden werden konnten. Die Gebirgszüge im
Einsatzgebiet schirmten die Funksignale ab und die Kom-
munikation über einen Satelliten war mit den deutschen
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Geräten nicht möglich. Das deutsche Einsatzkontingent
in Afghanistan forderte daraufhin im Dezember 2009 als
„Einsatzbedingten Sofortbedarf“ Notfunkgeräte des Mo-
dells neu zu beschaffen, das die verbündeten Streitkräfte
verwendeten. Der Bedarf an neuen Notfunkgeräten war
bis Mitte 2011 nicht gedeckt, da das Bundesverteidi-
gungsministerium hierüber noch nicht abschließend ent-
schieden hatte.

Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes hat die Bun-
deswehr nunmehr für Ersatz gesorgt. Sie nutzt fortan das
gleiche Modell und die gleichen Verfahren wie die Ver-
bündeten. Die ungeeigneten Funkgeräte setzt sie nicht
mehr als Notsender ein.

Bundesministerium für Gesundheit

67 Entwicklung des Einzelplans 15

Das Bundesgesundheitsministerium ist für den rechtli-
chen Rahmen der Gesetzlichen Kranken- und Pflegever-
sicherung zuständig und bezuschusst die Krankenkassen.
Daneben verfügt es über Regelungskompetenzen auf dem
Gebiet der Gesundheit und befasst sich mit Maßnahmen
zum Gesundheitsschutz und zur Krankheitsbekämpfung.
Fünf nachgeordnete Behörden unterstützen es bei seinen
Aufgaben. 

Die Ausgaben im Einzelplan 15 im Haushaltsjahr 2011
beliefen sich auf 15,8 Mrd. Euro und machten 5,3 % der
Gesamtausgaben im Bundeshaushalt aus. 

Einzelplan 15 – Bundesministerium für Gesundheit

Mit 15,3 Mrd. Euro im Jahr 2011 und 14 Mrd. Euro im
Jahr 2012 machen die Zuschüsse, mit denen der Bund
pauschal Aufwendungen der Krankenkassen für ver-
sicherungsfremde Leistungen abgilt, 97 % der Aus-
gaben des Einzelplans aus. Die Zuschüsse fließen mit
den Mitgliedsbeiträgen der Versicherten an den vom
Bundesversicherungsamt verwalteten Gesundheitsfonds.
Aus dem Gesundheitsfonds erhalten die Krankenkas-
sen Zuweisungen für ihre Leistungs- und Verwal-
tungsausgaben. Für das Jahr 2013 soll der Bundeszu-

schuss einmalig um 2 Mrd. Euro auf 12 Mrd. Euro
verringert werden, sodass auch die Gesamtausgaben
im Einzelplan 15 um 14 % zurückgehen.

Der Bundesrechnungshof stellte bei einer Prüfung
Millionenverluste der Krankenkassen fest, weil sie zu
hohe Mieten gezahlt und nicht benötigte Büroflächen
angemietet hatten. Er forderte, dass die Krankenkas-
sen ihren Aufsichtsbehörden die Mietverträge vor Ver-
tragsabschluss zur Genehmigung vorlegen müssen. Bei
einer weiteren Prüfung beanstandete er, dass Aufsichts-
behörden Krankenkassenfusionen genehmigt hatten, ohne
dass die Krankenkassen in einem Fusionskonzept die
wirtschaftlichen Folgen der Fusion dargelegt hatten.
Er hat empfohlen, Fusionen nur dann zu genehmigen,
wenn die fusionsbereiten Krankenkassen nachweisen
können, dass eine wirtschaftliche und leistungsfähige
neue Krankenkasse entsteht. Der Rechnungsprüfungs-
ausschuss des Haushaltsausschusses des Deutschen
Bundestages hat das Bundesgesundheitsministerium
aufgefordert, jeweils Vorschläge für entsprechende ge-
setzliche Änderungen zu machen.

42 Mio. Euro gingen als Zuwendungen oder Zuwei-
sungen an Einrichtungen, Verbände und einzelne Pro-
jekte im Gesundheitswesen sowie an Forschungsinsti-
tute der Leibniz-Gemeinschaft, die Bund und Länder
gemeinsam fördern. Für gesundheitliche Aufklärung
und Prävention wurden 35 Mio. Euro und für Ressort-
forschung 21 Mio. Euro verwendet.

Der Einzelplan 15 verzeichnete Sponsoring-Einnah-
men von 14 Mio. Euro, darunter 13 Mio. Euro vom
Verband der privaten Krankenversicherung zur Förde-
rung von Kampagnen zur AIDS-Prävention und gegen
Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen. Aufgrund von
Prüfungsergebnissen des Bundesrechnungshofes gab
der Rechnungsprüfungsausschuss des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages dem Bundesge-
sundheitsministerium auf, bei den Sponsoring-Verein-
barungen sicherzustellen, dass der Anschein einer
Einflussnahme durch den Verband strikt vermieden
wird. 

Im Haushaltsentwurf für das Jahr 2013 ist vorgesehen,
dass vier Ressortforschungseinrichtungen einen neuen
Personaltitel für Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler erhalten. Die betreffenden Stellen sollen aus
dem verbindlichen Stellenplan herausgelöst und in den
Erläuterungen zum Personalhaushalt gesondert darge-
stellt werden. Aus Sicht des Bundesrechnungshofes
könnte die Transparenz dadurch geschwächt werden.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit

68 Entwicklung des Einzelplans 16

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit ist für die Umweltpolitik des Bundes
federführend. Es gab im Jahr 2011 1,3 Mrd. Euro aus. Für die
Jahre 2012 und 2013 sind Ausgaben von jeweils 1,6 Mrd.
Euro vorgesehen. 

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

15 790 14 485 12 489

Einnahmen des 
Einzelplans

141 92 94

Verpflichtungs-
ermächtigungen

58 88 42

Planstellen/Stellen

Personal 2 542 2 604 2 046
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Einzelplan 16 – Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit

Mit 417 Mio. Euro (31 % der Ausgaben des Einzel-
plans) kam der Förderung der erneuerbaren Energien
im Jahr 2011 erneut die finanziell größte Bedeutung
zu. Die Ausgaben für die Endlagerung radioaktiver
Abfälle lagen bei 313 Mio. Euro (23 %). Für den in-
ternationalen Klimaschutz setzte das Bundesministe-
rium 125 Mio. Euro (9 %) ein.

Die Verwaltungsausgaben einschließlich Versorgung
erforderten mit 271 Mio. Euro einen Anteil von 20 %
der Ausgaben. Diese sind nicht allein dem Bundes-
ministerium, sondern auch dem Umweltbundesamt,
dem Bundesamt für Naturschutz und dem Bundesamt
für Strahlenschutz als nachgeordneten Behörden zuzu-
ordnen.

Die Einnahmen des Einzelplans von 190 Mio. Euro im
Jahr 2011 stammen zu 87 % aus Vorauszahlungen
künftiger Benutzer von Endlagern. In den Jahren 2012
und 2013 sollen sich die Vorauszahlungen erhöhen
und damit zu einer Steigerung der Gesamteinnahmen
im Einzelplan 16 beitragen. 

Für die Jahre 2014 bis 2016 sieht der Finanzplan vor,
das Ausgabenniveau von 1,6 Mrd. Euro beizubehal-
ten. Die Haushaltsplanung für künftige Jahre ist im
Einzelplan 16 allerdings mit zahlreichen finanziellen
Risiken behaftet, die derzeit im Bundeshaushalt nicht
abgebildet sind. Das größte Risiko besteht darin, die
Ausgaben für die Endlagerung radioaktiver Abfälle
verlässlich abzuschätzen. So gehen die im Finanzplan
jährlich vorgesehenen 460 Mio. Euro für die Endlager
nur auf eine grobe Schätzung zurück. So stehen dem
Bundesministerium keine belastbaren Zahlen zu den
Gesamtkosten der Endlagerprojekte Konrad und Gor-
leben zur Verfügung. 

Zum 1. Januar 2011 hat der Bund ein Sondervermögen
„Energie- und Klimafonds“ errichtet. Dieses Sonder-
vermögen ermöglicht zusätzliche Programmausgaben,
um eine umweltschonende, zuverlässige und bezahl-
bare Energieversorgung sowie den Klimaschutz zu

fördern. Für das Jahr 2013 sieht der Wirtschaftsplan
des „Energie- und Klimafonds“ Ausgaben von
2,2 Mrd. Euro und Verpflichtungsermächtigungen von
4 Mrd. Euro vor. Davon soll das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Aus-
gaben von 704 Mio. Euro (32 %) und Verpflichtungs-
ermächtigungen von 1,1 Mrd. Euro (28 %) bewirt-
schaften.

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend

69 Entwicklung des Einzelplans 17

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend entwirft, gestaltet und verantwortet innerhalb
der Bundesregierung die Politik für die Familien, die älte-
ren Menschen, die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern sowie die Jugend. Im Jahr 2011 lagen die Ausgaben
aus dem Einzelplan 17 bei 6,7 Mrd. Euro, das entspricht
2,3 % der Gesamtausgaben des Bundes. 

Einzelplan 17 – Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

Der Einzelplan 17 wird durch die gesetzlichen Leistungen
für die Familie geprägt. Dazu gehört beispielsweise das
Elterngeld. Die Bundesregierung beabsichtigt, ab dem
Jahr 2013 ein Betreuungsgeld als zusätzliche Leistung
einzuführen. Die gesetzlichen Leistungen für die Familie
hatten im Jahr 2011 mit 5,6 Mrd. Euro einen Anteil von
84 % an den Ausgaben aus dem Einzelplan 17. Diese
Ausgaben sollen im Jahr 2012 auf 5,8 Mrd. Euro und im
Jahr 2013 auf 6,1 Mrd. Euro steigen. 

Die Ausgaben für das Bundesamt für Familie und zivilge-
sellschaftliche Aufgaben sollen von 693 Mio. Euro im
Jahr 2010 auf 242 Mio. Euro im Jahr 2013 zurückgehen.
Grund ist die Aussetzung der Zivildienstpflicht. Das Bun-
desamt hat seit dem 1. Juli 2011 eine Vielzahl neuer Auf-
gaben, u. a. ist es für den Bundesfreiwilligendienst und
die Förderung der pädagogischen Betreuung der Freiwil-
ligen nach dem Jugendfreiwilligendienstgesetz zuständig.

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

1 339 1 591 1 645

Einnahmen des 
Einzelplans

190 354 327

Verpflichtungs-
ermächtigungen

785 1 372 1 091

Planstellen/Stellen

Personal 2 728 2 880 2 995

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

6 717 6 790 7 128

Einnahmen des 
Einzelplans

70 62 67

Verpflichtungs-
ermächtigungen

147 618 554

Planstellen/Stellen

Personal 1 291 1 265 1 253
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Zusätzlich übernahm es Aufgaben aus dem Zuständig-
keitsbereich des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend.

Das Bundesministerium fördert außerdem Einrichtungen
und Maßnahmen, beispielsweise zur Sprachintegrations-
förderung in Kindergärten oder zur Stärkung der Zivilge-
sellschaft. Auch gewährt es sonstige Leistungen auf ge-
setzlicher Grundlage, z. B. nach dem Gräbergesetz. Die
Ausgaben im Jahr 2011 betrugen hierfür 395 Mio. Euro
(ohne Mittel des Europäischen Sozialfonds) und sollen im
Jahr 2012 auf 610 Mio. Euro erhöht werden. 

Ein Großteil der Mittel für Einrichtungen und Projekte
der Kinder- und Jugendpolitik wird an örtliche und regio-
nale Träger oder die Länder direkt weitergeleitet, um da-
mit örtliche oder regionale Maßnahmen zu finanzieren.
Bereits im Jahr 2007 hatte der Präsident des Bundesrech-
nungshofes als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit
in der Verwaltung kritisiert, dass der Bund solche Aufga-
ben finanziert und sich für eine Stärkung der Aufgaben-
und Finanzverantwortung der Länder ausgesprochen.

70 Förderung von Studierendenverbänden 
nach dem Kinder- und Jugendplan des 
Bundes nicht rechtmäßig

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend fördert aus Mitteln des Kinder- und Jugend-
plans des Bundes drei Studierendenverbände mit jährlich
275 000 Euro. Es verstößt damit gegen eine eigene Richt-
linie, nach der Maßnahmen von der Förderung ausge-
schlossen sind, die überwiegend dem Hochschulstudium
dienen.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend fördert die Arbeit von Jugendverbänden nach
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (Kinder- und Ju-
gendhilfe) und der Richtlinie zum Kinder- und Jugend-
plan des Bundes (Richtlinie). Diese Richtlinie schließt die
Förderung von Maßnahmen aus, die nach Inhalt, Metho-
dik oder Struktur überwiegend dem Hochschulstudium
dienen. Dennoch hat das Bundesministerium drei Studie-
rendenverbände mit zusammen jährlich 275 000 Euro
weiterhin gefördert.

Der Bundesrechnungshof untersuchte die Förderung der
Studierendenverbände durch das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Er prüfte dazu die
Zahlungen an einen Studierendenverband und stellte fest,
dass sich die Arbeit dieses Verbandes überwiegend hoch-
schulpolitischen Fragestellungen widmet.

Der Bundesrechnungshof hat die Auffassung vertreten, dass
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend die studentischen Verbände nicht fördern darf.
Dies verstößt gegen die Richtlinie.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend will an der Förderung der drei Studierendenver-
bände festhalten. Bei den geförderten Aktivitäten des ge-
prüften Verbandes handele es sich um Maßnahmen der

Kinder- und Jugendhilfe. Es hat zudem auf organisatori-
sche Änderungen und die neue Ausrichtung der Arbeit
dieses Verbandes im Sinne der Richtlinie hingewiesen.
Der Bundesrechnungshof hat daraufhin ergänzend die or-
ganisatorischen Änderungen und die neue Ausrichtung
der Arbeit dieses Verbandes untersucht. Eine Änderung
der Sachlage hat sich daraus nicht ergeben.

Der Bundesrechnungshof empfiehlt weiterhin, die Förde-
rung der drei Studierendenverbände einzustellen.

71 Bund zahlt Verbänden für Personal-
kosten jährlich 0,9 Mio. Euro zu viel

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gewährt den Dachverbänden der Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe seit dem Jahr 2001 eine unzulässig
hohe Förderung; im Jahr 2012 bewilligte es 900 000 Euro
zu viel. Es fördert die Personalkosten in voller Höhe, darf
aber seinen Zahlungen nur 80 % der Personalkostensätze
zugrunde legen. Damit lässt das Bundesministerium die
Ziele eines Beschlusses des Haushaltsausschusses des
Deutschen Bundestages außer Acht und verstößt gegen
die eigenen Richtlinien.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hatte
im Jahr 1999 beschlossen, institutionelle Förderungen des
Bundes zurückzuführen. Dadurch sollten dauerhafte An-
sprüche auf Förderung und damit langfristige Bindungs-
wirkungen für den Bundeshaushalt begrenzt werden. Frei
werdende Mittel sollten gezielt und flexibel für Projekte
zu Schwerpunktthemen genutzt werden.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend stellte die institutionelle Förderung der Dach-
verbände der Träger der Kinder- und Jugendhilfe (Dach-
verbände) im Jahr 2001 auf Projektförderung um. Es schloss
mit den Dachverbänden Fördervereinbarungen, in denen
es die Förderung der Personalkosten zusagt. In seinen
Richtlinien hat das Bundesministerium festgelegt, dass es
feste Zuschüsse zahlt. Diese betragen 80 % der zugrunde
zu legenden Personalkostensätze. Das Bundesministerium
wendet diese Regelung nicht an, sondern sagte den Trä-
gern 100 % der Personalkostensätze zu.

Die Förderungen der Personalkosten durch das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
sind zu hoch. Sie dürfen nicht die in den eigenen Richtli-
nien festgeschriebenen Höchstsätze übersteigen. Die Förder-
praxis des Bundesministeriums widerspricht der Intention
des Beschlusses des Haushaltsausschusses des Deutschen
Bundestages. In der jetzt praktizierten Form hat das Bun-
desministerium den Übergang von der institutionellen
Förderung zur Projektförderung lediglich formal vollzo-
gen; mögliche Effizienzwirkungen lässt es ungenutzt.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend ist aufgefordert, die Fördervereinbarungen zu
kündigen und Zuwendungen für die Personalkosten der
Träger maximal in der Höhe zu gewähren, die in den
Richtlinien festgelegt ist.
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Bundesverfassungsgericht

72 Entwicklung des Einzelplans 19

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist ein allen
anderen Verfassungsorganen gegenüber selbstständiger
und unabhängiger Gerichtshof. Es wacht über die Einhal-
tung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerich-
tes sind bindend für die Verfassungsorgane des Bundes
und der Länder sowie für alle Gerichte und Behörden. Im
Haushaltsjahr 2011 gab das Bundesverfassungsgericht
25,2 Mio. Euro aus. Dies entspricht einem Anteil von
0,008 % an den Gesamtausgaben des Bundeshaushalts.

Einzelplan 19 – Bundesverfassungsgericht

Der Einzelplan ist gekennzeichnet durch den über-
durchschnittlich hohen Anteil der Ausgaben für Perso-
nal und Versorgung. Im Jahr 2011 machten sie 80 %
der Gesamtausgaben des Bundesverfassungsgerichts
aus. 

Das Gebäude des Bundesverfassungsgerichts wird bis
zum Jahr 2014 grundsaniert. Für die Baumaßnahmen
ist eine Gesamtbausumme von 46,7 Mio. Euro vorge-
sehen, davon 38,7 Mio. Euro aus dem Einzelplan 19.
Die Gesamtausgaben des Bundesverfassungsgerichts
werden daher in den Jahren 2012 bis 2014 deutlich ge-
genüber dem Jahr 2011 ansteigen.

Die Zahl der beim Bundesverfassungsgericht einge-
reichten Verfassungsbeschwerden steigt kontinuier-
lich. Das Bundesverfassungsgericht spricht sich dafür
aus, dass offensichtlich erfolglose Verfassungsbe-
schwerden nur gegen eine angemessene Gebühr
(„Mutwillensgebühr“) bearbeitet werden sollen. 

Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung

73 Entwicklung des Einzelplans 23

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung gab im Jahr 2011 6 Mrd. Euro aus: 

Einzelplan 23 – Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Auf die bilaterale staatliche Entwicklungszusammen-
arbeit (unterteilt in Finanzielle und Technische Zu-
sammenarbeit) entfielen 3,2 Mrd. Euro und damit wie
in den Vorjahren rund 50 % der eingesetzten Mittel. 

Auf die Unterstützung zivilgesellschaftlicher und wirt-
schaftlicher Organisationen in der nichtstaatlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit entfielen 661 Mio. Euro (11 %
der Gesamtausgaben). 

In der multilateralen und europäischen Entwicklungs-
zusammenarbeit beliefen sich die Beiträge an interna-
tionale Organisationen auf 2,1 Mrd. Euro (34 % der Ge-
samtausgaben).

Die Verwaltungsausgaben im Jahr 2011 lagen bei
83 Mio. Euro (1 % der Gesamtausgaben). 

Die Einnahmen von 671 Mio. Euro des Einzelplans im
Jahr 2011 stammen weit überwiegend aus Tilgungen und
Zinsen für Darlehen aus der Finanziellen Zusammenar-
beit. 

Seit der Errichtung des Sondervermögens „Energie- und
Klimafonds“ zum 1. Januar 2011 kann das Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung über zusätzliche Mittel für den internationalen
Klima- und Umweltschutz verfügen. Den entsprechenden
Titel des Sondervermögens bewirtschaftet es gemeinsam
mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit. Mit den Mitteln sollen beispiels-
weise zusätzliche Maßnahmen zur Anpassung an den Kli-
mawandel in Partnerländern finanziert werden. Das Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung gab die ihm für das Jahr 2011 zugeteilten
17 Mio. Euro nahezu aus. Die Verpflichtungsermächti-
gungen von 278 Mio. Euro nutzte es vollständig.

Die Bundesregierung hat sich wiederholt zu dem Ziel be-
kannt, den Anteil der öffentlichen Ausgaben für die Ent-
wicklungszusammenarbeit am deutschen Bruttonational-
einkommen bis zum Jahr 2015 auf 0,7 % zu erhöhen. Im
Jahr 2009 lag der Anteil bei 0,35 %, im Jahre 2011 bei
0,40 % (vorläufiger Wert). 

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 
in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

25,2 30,0 45,4

Einnahmen des 
Einzelplans

0,15 0,04 0,04

Verpflichtungs-
ermächtigungen

21,2 6,8 18,6

Planstellen/Stellen
Personal 164 167 169,5

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

6 026 6 383 6 420

Einnahmen des 
Einzelplans

671 660 560

Verpflichtungs-
ermächtigungen

5 599 4 350 5 100

Planstellen/Stellen

Personal 568 756 760
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Bundesministerium für Bildung und Forschung

74 Entwicklung des Einzelplans 30 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat
die Aufgabe, die Forschung und das Bildungswesen zu
fördern. Im Jahr 2013 sind dafür 13,7 Mrd. Euro vorgese-
hen. Obwohl der Gesamthaushalt um 3,4 % zurückgehen
soll, sollen die Ausgaben im Einzelplan 30 um 6,3 % stei-
gen. Gegenüber dem Jahr 2010 würde sich eine Ge-
samtsteigerung des Einzelplans 30 um 30,5 % ergeben. 

Einzelplan 30 – Bundesministerium für Bildung und 
Forschung

Der Einzelplan 30 soll im Jahr 2013 um 333 Mio.
Euro über der früheren Finanzplanung der Bundesre-
gierung liegen. Im Gegenzug wurde die Finanzpla-
nung für die Jahre 2014, 2015 und 2016 nach unten
angepasst. In diesen Jahren sieht sie jetzt geringere
Beträge für Bildung und Forschung vor als im Jahr
2013. Die Mittel für den Einzelplan 30 sind in den
letzten Jahren stetig angestiegen. Der Bundesrech-
nungshof geht davon aus, dass es trotz der veränderten
Planzahlen auch in den Jahren 2014, 2015 und 2016
zu weiteren Aufwüchsen im Einzelplan 30 kommt.

Mit mehr als 4 Mrd. Euro finanziert das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung Wissenschaftsein-
richtungen. Diese Einrichtungen wurden in den ver-
gangenen Jahren stark ausgebaut. Gegenüber dem Jahr
2010 stieg deren Beschäftigtenzahl in einem Jahr um
6,1 % und lag im Jahr 2011 bereits bei mehr als
87 000. Dieser hohe Personalbestand bringt erhebliche
Verpflichtungen des Bundes für die Zukunft mit sich. 

Für die Förderung von Forschungsprojekten sind im
Haushalt 2013 über 6 Mrd. Euro vorgesehen. Den
größten Teil der jährlich mehr als 18 000 Fördervorha-
ben verwalten Projektträger. Nach einem Bericht des
Bundesrechnungshofes stellt das Bundesministerium
die Leistungen der Projektträger im Haushaltsplan des
Jahres 2013 erstmals vollständig und transparent dar.
Er weist Projektträgerausgaben von insgesamt 166 Mio.
Euro aus. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
fördert mit der Exzellenzinitiative und dem Hoch-
schulpakt bereits seit mehreren Jahren Wissenschaft,
Forschung und Lehre an den Hochschulen. Damit un-
terstützt der Bund die Aufgabenwahrnehmung der
Länder, zu deren Kernzuständigkeiten das Hochschul-
wesen gehört. Dieser föderale Ressourcentransfer be-
ansprucht im Jahr 2013 bereits knapp 20 % der Haus-
haltsmittel des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung.

75 Finanzierung der Geschäftsstelle der 
Deutschen Akademie der Technik-
wissenschaften beenden

Das Bundesforschungsministerium fördert die Geschäfts-
stelle der Deutschen Akademie der Technikwissenschaf-
ten, obwohl die Geschäftsstelle Mittel nicht wirtschaftlich
und ordnungsgemäß verwendet. Der Bundesrechnungshof
schlägt daher vor, die Förderung der Geschäftsstelle zu
beenden und die Fördermittel des Bundes ausschließlich
für die wissenschaftlichen Projekte der Akademie einzu-
setzen.

Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (Aka-
demie) berät Öffentlichkeit und Politik. Die wissenschaft-
liche Arbeit leisten Akademiemitglieder und andere
Kooperationspartner, z. B. Forschungseinrichtungen und
Hochschulen. Für diese Arbeit erhält die Akademie Spen-
den aus der Wirtschaft und Projektförderungen des Bundes.
Die Verwaltung der Akademie übernimmt eine Geschäfts-
stelle, die das Bundesforschungsministerium jährlich mit
1,25 Mio. Euro fördert.

Der Bundesrechnungshof hatte bereits im Jahr 2006 fest-
gestellt, dass die Geschäftsstelle Fördermittel nicht wirt-
schaftlich und ordnungsgemäß eingesetzt hatte. Dennoch
übernahm das Bundesforschungsministerium die Geschäfts-
stelle ab dem Jahr 2008 in die Dauerförderung. Eine erneute
Prüfung im Jahr 2011 ergab wiederum schwere Mängel. So
ist die Geschäftsstelle auf zwei Büros in Spitzenlagen
Münchens und Berlins verteilt. Bei 35 Beschäftigten ver-
fügt sie über zwei leitende Angestellte, deren Gehälter
denen von Leitern großer Forschungseinrichtungen ent-
sprechen. Zudem finanzierte sie Übernachtungen und an-
dere Dienstleistungen in Spitzenhotels, die die Grenzen
für öffentlich geförderte Einrichtungen deutlich über-
schritten.

Das Bundesforschungsministerium hat es abgelehnt, die
institutionelle Förderung einzustellen. Es hat darauf ver-
wiesen, dass die Geschäftsstelle erfolgreich mit der Wirt-
schaft zusammenarbeite, die die Akademie jährlich mit
Millionen unterstützt. Die Geschäftsstelle müsse daher
relativ frei handeln können. 

Der Bundesrechnungshof erkennt an, dass die Geschäfts-
stelle als Nahtstelle zur Wirtschaft besonderen Anforde-
rungen und Erwartungen ausgesetzt ist. Dies darf aber
nicht dazu führen, dass haushaltsrechtliche Vorgaben außer
Acht gelassen werden. Der Bundesrechnungshof schlägt

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

11 612 12 941 13 752

Einnahmen des 
Einzelplans

173 126 111

Verpflichtungs-
ermächtigungen

3 986 5 760 5 535

Planstellen/Stellen

Personal 875 926 915
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deshalb vor, die institutionelle Förderung der Geschäfts-
stelle zu beenden. Die frei werdenden Mittel könnte das
Bundesforschungsministerium bei Bedarf für die wissen-
schaftliche Arbeit der Akademie einsetzen. Die regelmä-
ßigen Spenden der Wirtschaft reichen aus, um die Ge-
schäftsstelle zu finanzieren. 

76 Forschungsinstitut für Sozial-
wissenschaften neu aufgestellt

Das Bundesforschungsministerium hat auf Empfehlung
des Bundesrechnungshofes das Leibniz-Institut für Sozial-
wissenschaften neu organisiert. Es konzentriert die Arbeit
des Instituts auf zwei zentrale Standorte, anstatt sie wie
bisher auf 19 Liegenschaften in vier Städten zu verteilen.
Zudem hat es schwerwiegende Mängel in der Institutsver-
waltung abgestellt.

Das Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (Forschungs-
institut) erschließt und archiviert sozialwissenschaftliche
Forschungsinformationen und stellt sie der Wissenschaft
zur Verfügung. Das Bundesforschungsministerium finan-
ziert das Institut zu 80 % mit jährlich 14 Mio. Euro. Den
übrigen Anteil tragen drei Länder.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Einrichtung
auf 19 Liegenschaften in Bonn, Köln, Mannheim und
Berlin verteilt war. Diese Standortsituation stellte nach
Einschätzung des Forschungsinstituts keine Grundlage für
eine erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit dar. Der Bund
und die drei beteiligten Länder beschlossen deshalb im
Jahr 2008 ein neues Standortkonzept, das jedoch Stand-
orte in allen drei Ländern erhalten wollte. Diese Lösung
war nicht wirtschaftlich. Die zersplitterte Standortsitua-
tion betraf auch die Verwaltung des Forschungsinstituts.
Dies führte zu zahlreichen Mängeln in der Haushalts- und
Wirtschaftsführung. So hatten Beschäftigte ohne Kontrolle
Zugriff auf Bargeld und Kreditkarten. Eine einheitliche
Erfassung der Arbeitszeiten gab es nicht und das For-
schungsinstitut hielt sich nicht an die Regeln zur Vergabe
öffentlicher Aufträge. Zudem war der Bund in dem Auf-
sichtsgremium des Instituts nicht entsprechend seines Fi-
nanzierungsanteils repräsentiert. 

Das Bundesforschungsministerium hat auf Empfehlung
des Bundesrechnungshofes das Standortkonzept verbes-
sert. Dieses sieht jetzt zwei zentrale Standorte in Köln
und Mannheim vor. Der Standort Bonn ist bereits aufge-
löst und der Standort Berlin soll bis zum Jahr 2014 ge-
schlossen werden. Die Institutsverwaltung ist in Mann-
heim zusammengeführt und neu aufgestellt. Sie geht die
zahlreichen festgestellten Mängel an. So ist z. B. mittler-
weile die Kassensicherheit hergestellt und Aufträge werden
ordnungsgemäß vergeben. Eine zentrale Arbeitszeiterfas-
sung wurde eingeführt. Das Bundesforschungsministerium
will seinen Einfluss im Aufsichtsgremium stärken. Es hat
eine Satzungsänderung vorgeschlagen, um seine Stimm-
rechte zu erhöhen.

Das Bundesforschungsministerium ist auf dem Weg, Ver-
waltung und Arbeitsbedingungen des Forschungsinstituts

entscheidend zu verbessern. Der Bundesrechnungshof
geht davon aus, dass es die Einrichtung künftig stärker
steuert und das neue Standortkonzept planmäßig umsetzt.

Bundesschuld

77 Entwicklung des Einzelplans 32

Im Jahr 2011 lagen die Gesamtausgaben aus dem Einzel-
plan bei 33,6 Mrd. Euro. Die Gesamteinnahmen betrugen
19,2 Mrd. Euro.

Einzelplan 32 – Bundesschuld

Im Bundeshaushalt sind die Gesamtausgaben seit Lan-
gem höher als die Einnahmen. Der Bund schließt diese
Lücke im jährlichen Haushalt regelmäßig durch Kre-
ditaufnahmen (Nettokreditaufnahme oder Neuverschul-
dung). Sie sind als Mittelzufluss auf der Einnahmen-
seite des Einzelplans 32 aufgeführt. 

Die fälligen Schulden aus früheren Jahren ersetzt der
Bund durch neue Kredite und schuldet dadurch um
(Anschlussfinanzierung). Auf diese Weise wälzt er die
Schulden- und Zinslast weiter in die Zukunft; der
Schuldenstand vermindert sich nicht. Die Nettokredit-
aufnahme und die Anschlussfinanzierung ergeben zu-
sammen die haushaltsmäßige Bruttokreditaufnahme
des Bundes, im Jahr 2011 mehr als 270 Mrd. Euro. Die
Gesamtverschuldung des Bundes lag bei 1 037 Mrd.
Euro.

Der Einzelplan umfasst auf der Ausgabenseite insbe-
sondere die Zinsen, die der Bund für seine gesamten
Schulden zahlen muss. In seiner mittelfristigen Fi-
nanzplanung geht der Bund davon aus, dass die Zins-
ausgaben von 32,8 Mrd. Euro im Jahr 2011 auf
41,2 Mrd. Euro im Jahr 2016 steigen werden. Die er-
warteten hohen Zinszahlungen sind der Preis für die
stark gestiegene Verschuldung der vergangenen Jahr-
zehnte und die geplanten neuen Kreditaufnahmen.

Im Einzelplan 32 sind außerdem die Einnahmen und
Ausgaben für Bürgschaften, Garantien und sonstige
Gewährleistungen enthalten. Der Bund übernimmt
Gewährleistungen für förderungswürdige oder im
staatlichen Interesse liegende Vorhaben sowohl im In-
land als auch im Ausland. Er setzt dieses Instrument
vorrangig zur Wirtschaftsförderung ein.

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Ausgaben des 
Einzelplans

33 625 33 361 33 283

Einnahmen des 
Einzelplans

19 186 33 267 20 246
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Nach dem Haushaltsgesetz war der Bund im Jahr 2011
ermächtigt, Gewährleistungen bis zu einer Gesamt-
summe von 445,6 Mrd. Euro zu vergeben. Im Jahr
2008 betrug der Gewährleistungsrahmen noch rund
313,6 Mrd. Euro. Der Anstieg um rund 42 % geht auf
Maßnahmen zur Überwindung der Wirtschaftskrise
zurück. 

Außerhalb des Haushaltsgesetzes übernimmt der Bund
unter anderem Gewährleistungen für Maßnahmen zur
Sicherstellung der Finanzstabilität in der europäischen
Währungsunion. Die Gewährleistungen von 22,4 Mrd.
Euro für die Kredithilfen an Griechenland sowie bis
zu 211 Mrd. Euro für die Europäische Finanzstabili-
sierungsfazilität (EFSF) sind weder im Haushaltsge-
setz noch im Einzelplan 32 veranschlagt und damit
haushaltsmäßig nicht erkennbar. Auch die Finanzhilfen
und Gewährleistungen zugunsten deutscher Finanzinsti-
tute bei der Finanzmarktstabilisierung sind nicht im
Haushalt veranschlagt. Sie werden in einem Sonderver-
mögen, dem Finanzmarktstabilisierungsfonds, verwaltet.
Zum Jahresende 2011 garantierte der Bund Schuldver-
schreibungen der Finanzinstitute von 28,2 Mrd. Euro
und gab Finanzhilfen von 19,8 Mrd. Euro. Kreditinsti-
tute sind ab dem Jahr 2011 verpflichtet, Jahres- und
Sonderbeiträge, die sogenannte Bankenabgabe, zu
leisten. Wenn diese Mittel für die Restrukturierungen
von Banken in Schieflage nicht ausreichen, kann der
Restrukturierungsfonds, ebenfalls ein „Sondervermö-
gen“, bis 20 Mrd. Euro für Kapitalmaßnahmen und bis
100 Mrd. Euro an Garantien gewähren. 

78 Bund stellt bedeutungsloses und 
unwirtschaftliches Privatkunden-
geschäft ein

Das Bundesfinanzministerium stellt auf Empfehlung des
Bundesrechnungshofes bis zum Ende des Jahres 2012 den
Verkauf von Wertpapieren ein, die es für Privatanleger
anbietet. Dieses Privatkundengeschäft ist für die Kredit-
aufnahme des Bundes bedeutungslos geworden, weil Privat-
anleger seit über 20 Jahren immer weniger Wertpapiere
des Bundes kaufen. Zudem führte das Privatkundengeschäft
in den vergangenen Jahren zu Verlusten in zweistelliger
Millionenhöhe. 

Der Bund deckt seinen Kreditbedarf auch durch private
Anleger. Die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagen-
tur GmbH (Finanzagentur) verkauft hierfür im Auftrag
des Bundesfinanzministeriums Wertpapiere, die der Bund
für Privatanleger auflegt (Privatkundengeschäft). 

Das Verkaufsvolumen im Privatkundengeschäft sank im
Zeitraum von 1990 bis 2011 von 28 Mrd. Euro auf unter
2 Mrd. Euro. Sein Anteil an der gesamten Kreditauf-
nahme des Bundes reduzierte sich damit von 40,9 % auf
0,7 %. Zudem entstanden im Privatkundengeschäft in den
letzten Jahren Verluste, teilweise in zweistelliger Millio-
nenhöhe. Das Bundesfinanzministerium und die Finanz-
agentur gingen davon aus, das Privatkundengeschäft nur
bei einem langfristig erhöhten Absatz kostendeckend be-

treiben zu können. Dazu wollte die Finanzagentur vor al-
lem neue Anlageprodukte einführen. Von einem Anstieg
des allgemeinen Zinsniveaus erhoffte sie sich ebenfalls
ein höheres Absatzvolumen. 

Der geringe Anteil der verkauften Wertpapiere an Privat-
anleger hat gezeigt, wie bedeutungslos das Privatkunden-
geschäft geworden ist. Es leistet keinen nennenswerten
Beitrag mehr zur Kreditaufnahme des Bundes. 

Der Bundesrechnungshof hat bezweifelt, dass sich das
Privatkundengeschäft mit neuen Produkten oder bei ei-
nem höheren allgemeinen Zinsniveau deutlich ausweiten
und kostendeckend betreiben lässt. Auch dann kann der
Bund aus wirtschaftlichen Gründen den Privatanlegern
keine höheren Zinsen zahlen als den institutionellen An-
legern. Zudem bieten Kreditinstitute häufig höher ver-
zinste Anlagen an. Diese sind trotz der Bonität des Bun-
des für die Privatanleger oftmals attraktiver.

Das Bundesfinanzministerium ist der Empfehlung des
Bundesrechnungshofes gefolgt und wird das Privatkun-
dengeschäft bis zum Ende des Jahres 2012 einstellen. Pri-
vatanleger sind damit nicht von einer Geldanlage beim
Bund ausgeschlossen. Sie können weiterhin Wertpapiere
des Bundes über Kreditinstitute erwerben.

Allgemeine Finanzverwaltung

79 Entwicklung des Einzelplans 60

Der Einzelplan 60 „Allgemeine Finanzverwaltung“ unter-
scheidet sich wesentlich von den ausgabeorientierten Ein-
zelplänen, die an Struktur und Aufgaben der Bundesressorts
anknüpfen. In ihm sind vor allem diejenigen Einnahmen
und Ausgaben des Bundes veranschlagt, die 

keinen inhaltlichen Bezug zu einem Ressortbereich
haben oder

Bezüge zu verschiedenen Ressortbereichen aufweisen,
ohne dass einem einzelnen Ressort die Federführung
zukommt. 

Der Schwerpunkt des Einzelplans liegt auf der Einnah-
menseite, insbesondere auf den Steuereinnahmen (im
Jahr 2011: 248 Mrd. Euro). Nach dem Haushaltsentwurf
2013 tragen die Steuereinnahmen mit 86 % der Gesamt-
einnahmen (einschließlich Nettokreditaufnahme) wesent-
lich zur Finanzierung der Ausgaben des Bundeshaushalts
bei. Angesichts ihrer finanzwirtschaftlichen Bedeutung
bilden sie einen Schwerpunkt der Prüfungstätigkeit des
Bundesrechnungshofes.

Im Verhältnis zu den Einnahmen spielen im Einzelplan 60
die Ausgaben eine untergeordnete Rolle (im Jahr 2011:
10,3 Mrd. Euro). Im Haushalt 2012 haben sie sich aller-
dings gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Grund
hierfür ist vor allem die vorgezogene Bereitstellung der
Mittel für die beiden ersten Raten des deutschen Anteils
am Europäischen Stabilitätsmechanismus von insgesamt
8,7 Mrd. Euro. Zu den weiteren Ausgaben zählen die Zu-
schüsse an die Postbeamtenversorgungskasse, die Perso-
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nalverstärkungsmittel, die Leistungen im Zusammenhang
mit der Wiedervereinigung und die sonstigen Versor-
gungsausgaben.

Einzelplan 60 – Allgemeine Finanzverwaltung

Nach dem Haushaltsentwurf 2013 werden aufgrund güns-
tiger Steuereinnahmeprognosen die Einnahmen des Ein-
zelplans 60 gegenüber dem Vorjahr um 2,6 % steigen.
Die Steuereinnahmen sind in hohem Maße von der kon-
junkturellen Entwicklung abhängig. Nach einem Anstieg
der Steuereinnahmen im Jahr 2011 wird im Finanzpla-
nungszeitraum mit einem weiteren – wenn auch modera-
ten – jährlichen Anstieg des Steueraufkommens gerech-
net. Mit der Rückführung der Neuverschuldung wird ihre
Bedeutung für die Finanzierung der Ausgaben im Bun-
deshaushalt noch wachsen. Die Zahlungen Deutschlands
an den Europäischen Stabilitätsmechanismus von insge-
samt 21,7 Mrd. Euro werden die Ausgaben des Einzel-
plans 60 bis zum Jahr 2014 erhöhen.

80 Staatlich gestützte Kreditinstitute 
erstatten rückwirkend 5 Mio. Euro 
Verwaltungskosten

Die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung hat auf
Empfehlung des Bundesrechnungshofes von staatlich ge-
stützten Kreditinstituten erstmals Gebühren für die Über-
wachung von Garantien und Kapitalhilfen gefordert. Die
Kreditinstitute erstatteten rückwirkend 5 Mio. Euro. Da-
durch benötigte die Bundesanstalt für Finanzmarktstabi-
lisierung für das Jahr 2011 keine Mittel aus dem Bundes-
haushalt.

Der Bund gewährt Kreditinstituten Garantien und Kapi-
talhilfen, um die Finanzmärkte zu stabilisieren. Diese fi-
nanziellen Hilfen stellt der Finanzmarktstabilisierungs-
fonds (Fonds) bereit, den der Bund Ende des Jahres 2008
eingerichtet hat. Die Bundesanstalt für Finanzmarktstabi-
lisierung (FMSA) verwaltet den Fonds. Dabei überwacht
sie laufend, inwieweit die Kreditinstitute die mit den Ga-
rantien und Kapitalhilfen verbundenen Informations-
pflichten und Auflagen einhalten. 

Das Bundesfinanzministerium hat in der Satzung der
FMSA geregelt, dass sie sich auch über von Kreditinstitu-
ten zu entrichtende Gebühren finanziert. Hierdurch deckt
sie ihre Verwaltungskosten, die bei der Beantragung und
während der Laufzeit von Hilfen entstehen. Sofern die ei-
genen Einnahmen der FMSA nicht ausreichen, erhält sie
Mittel aus dem Bundeshaushalt.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die FMSA von
den staatlich gestützten Kreditinstituten keine Gebühren
für die laufende Überwachung bereits gewährter finan-
zieller Hilfen erhob. 

Der Bundesrechnungshof hat die FMSA aufgefordert,
sich von den Kreditinstituten – wie in der Satzung vorge-
sehen – auch die Kosten für die laufende Überwachung
erstatten zu lassen. 

Die FMSA hat die Forderung des Bundesrechnungshofes
aufgegriffen. Die Kreditinstitute erstatteten 5 Mio. Euro
Verwaltungskosten rückwirkend für die Jahre 2010 und
2011 für die laufende Überwachung der finanziellen Hil-
fen. Dadurch benötigte die FMSA für das Jahr 2011 keine
Mittel aus dem Bundeshaushalt.

81 Unzureichendes Vertragsmanagement 
bei verbilligt veräußerten 
Grundstücken

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat nicht aus-
reichend kontrolliert, ob Städte und Gemeinden ihren ver-
traglichen Verpflichtungen nachkommen, wenn sie vom
Bund Grundstücke verbilligt erworben haben. Nachzah-
lungsansprüche konnte sie deswegen nicht geltend ma-
chen. In einem Fall verzichtete sie auf 2,3 Mio. Euro, um
die drohende Aufhebung eines Bebauungsplans abzuwen-
den. 

Der Bund verkaufte in den Jahren 1991 bis 2004 verbil-
ligt Grundstücke an Städte und Gemeinden. Diese ver-
pflichteten sich vertraglich, die Grundstücke innerhalb einer
Frist für bestimmte Zwecke zu verwenden, beispielsweise
für einen Schulbau. Die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben (Bundesanstalt) kontrollierte dies nicht ausrei-
chend. So konnte sie auch nicht konsequent den Differenz-
betrag zum vollen Kaufpreis von den Käufern nachfordern.
Den müssen Käufer nachzahlen, wenn sie den vereinbar-
ten Verwendungszweck nicht erfüllen.

Eine Gemeinde hatte ein Grundstück auch 15 Jahre nach
Kauf noch nicht für eine Schule genutzt. Von der errech-
neten Nachzahlung forderte die Bundesanstalt jedoch in
einer Paketlösung nur 300 000 Euro. Sie hoffte, durch den
Verzicht auf 2,3 Mio. Euro mögliche Nachteile bei einem
anderen Vorhaben in der Gemeinde abwenden zu können.
Die Bundesanstalt hatte bei diesem Vorhaben sieben
Jahre ihr Baurecht nicht genutzt. Daher konnte die Ge-
meinde ihr damit drohen, den Bebauungsplan entschädi-
gungslos aufzuheben.

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

in Mio. Euro

Einnahmen des 
Einzelplans

258 023 264 314 271 153

Ausgaben des 
Einzelplans

10 333 24 254 20 502

Verpflichtungs-
ermächtigungen

596 2 338 57
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Der Bundesrechnungshof hat die Bundesanstalt aufgefor-
dert, ihr Vertragsmanagement zu verbessern. Die Bundes-
anstalt kontrolliert nunmehr verstärkt, ob die Käufer den
Verwendungszweck einhalten. Mehrere Gemeinden hat
sie bereits zur Nachzahlung aufgefordert und von einer
624 000 Euro erhalten.

Die Bundesanstalt hat darauf hingewiesen, dass ihr ohne
die Paketlösung Vermögensverluste von 4 Mio. Euro ge-
droht hätten. Die errechnete Nachzahlung hätte sie nie-
mals durchsetzen können. Deshalb sei ihre Entscheidung,
auf 2,3 Mio. Euro zu verzichten, gerechtfertigt gewesen.

Der Bundesrechnungshof hat anerkannt, dass die drohen-
den Vermögensverluste in Millionenhöhe die Paketlösung
nachträglich rechtfertigen können. Für ihre schlechte Ver-
handlungsposition, die zur Paketlösung geführt hat, ist die
Bundesanstalt jedoch wegen ihres zögerlichen Handelns
mitverantwortlich. Der Bundesrechnungshof fordert des-
halb, dass die Bundesanstalt künftig frühzeitig und konse-
quent reagiert, wenn Städte und Gemeinden sich nicht an
Vereinbarungen zum Verwendungszweck eines Grund-
stücks halten.

82 Defizite beim Vollzug des Konjunktur-
programms: Baumaßnahmen häufig 
nicht bedarfsgerecht und nicht 
wirtschaftlich

Staatliche Konjunkturprogramme für Baumaßnahmen
sind aufgrund langer Planungsphasen nur bedingt geeig-
net, die Bauwirtschaft rasch anzukurbeln. Bei Baumaß-
nahmen besteht das Risiko, dass wegen der engen zeitlichen
Vorgaben der Bedarf nicht rechtzeitig und sachgerecht
nachgewiesen und die Wirtschaftlichkeit nicht ausrei-
chend untersucht werden kann. Bei einem Konjunkturpro-
gramm der Jahre 2009 bis 2011 konnte zudem der vom
Parlament erwartete größtmögliche Nutzen für den Bund
nicht sicher erreicht werden. 

Das Bundesbauministerium bewirtschaftete 500 Mio.
Euro des geprüften Programms „Grundsanierung und
energetische Sanierung von Gebäuden“, welches Teil des
Konjunkturpakets II war. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes konnten die
Mittel nur eine geringe konjunkturpolitische Wirkung er-
zielen, weil der Mittelabfluss nicht rasch einsetzte und
auch Maßnahmen finanziert wurden, die nicht zusätzlich
waren. 

Das Bundesbauministerium hat zudem den Aspekt des
größtmöglichen Nutzens bei vorgegebenem Kostenrah-
men außer Acht gelassen. Nach eigenen Angaben sei ihm
dies weder methodisch noch terminlich möglich gewesen.
Die notwendigen Daten waren nicht verfügbar, weil es
ein durchgängiges, effektives und kontinuierliches Ener-
giemanagement bislang nicht gebe. Infolgedessen wird
eine auf das Programm zurückzuführende und dauerhafte
Entlastung des Bundeshaushalts nicht oder nur bedingt

nachweisbar sein, wie auch eine dauerhafte CO2- und Kli-
makostenverminderung ebenso wenig belegt werden kann.

Das Bundesbauministerium hat Defizite beim Vollzug
dieses Konjunkturprogramms eingeräumt. Es habe das
Programm „nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten“ um-
setzen müssen, auch um einen vollständigen Mittelab-
fluss nicht zu gefährden. Wegen der äußerst ehrgeizigen
terminlichen Vorgaben habe es die sonst üblichen Verfah-
ren straffen und flexibel ausgestalten müssen. Das habe
u. a. dazu geführt, dass die Wirtschaftlichkeit von Maß-
nahmen erst spät – mit der vertieften Bauplanung – unter-
sucht werden konnte und deren Bedarf teilweise erst mit
Abschluss der Maßnahme nachgewiesen wurde. 

Der Bundesrechnungshof sieht sich durch die Stellung-
nahme des Bundesbauministeriums bestätigt. 

83 Kontrolldefizite bei steuerlicher 
Erfassung von Vermietungsfällen

Aufgrund unzureichender Kontrollmöglichkeiten können
die Finanzämter nicht immer erkennen, ob Vermieter in
ihren Einkommensteuererklärungen für alle ihre vermiete-
ten Grundstücke Mieteinkünfte angegeben haben. Ebenso
bleibt in einigen Fällen unbekannt, wenn Vermieter trotz
zu versteuernder Mieteinkünfte keine Einkommensteuer-
erklärungen abgeben. Das Bundesfinanzministerium sollte
darauf hinwirken, dass in der Verwaltung vorhandene
Grundstücksdaten den Veranlagungsstellen der Finanz-
ämter künftig zur Verfügung stehen.

Steuerpflichtige mit Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung (Mieteinkünfte) sind grundsätzlich zur Abgabe
von Einkommensteuererklärungen verpflichtet. Der Bun-
desrechnungshof untersuchte stichprobenweise, ob Ver-
mieter die Mieteinkünfte für alle ihre vermieteten Grund-
stücke angegeben hatten. Außerdem prüfte er, ob alle
Vermieter, die dazu verpflichtet waren, eine Einkommen-
steuererklärung abgegeben hatten. Er stellte fest, dass in
Einzelfällen Vermieter Mieteinkünfte in ihren Einkom-
mensteuererklärungen nicht angegeben hatten. Sie muss-
ten Einkommensteuer nachzahlen. Mehrere Vermieter
hatten keine Einkommensteuererklärung abgegeben, ob-
wohl sie dazu verpflichtet waren. Sie zahlten zu Unrecht
keine Einkommensteuer. Allein bei einem Finanzamt führ-
ten vier bislang unbekannte Vermietungsfälle zu Steuernach-
zahlungen von mehr als 25 000 Euro. Die Finanzverwaltung
darf nicht allein auf die Steuerehrlichkeit vertrauen. Sie
muss auch kontrollieren, ob die Vermieter alle ihre Mietein-
künfte erklären. Der Bundesrechnungshof hat dem Bun-
desfinanzministerium vorgeschlagen, für eine Kontrolle
die in der Verwaltung vorhandenen Grundstücksdaten he-
ranzuziehen. Entsprechende Daten liegen bei anderen
Stellen innerhalb der Finanzverwaltung oder bei den
Grundbuch- oder Katasterämtern vor. Gleichwohl will
das Bundesfinanzministerium diese Kontrolldefizite auf-
grund von Kosten-Nutzen-Erwägungen noch für längere
Zeit hinnehmen. Dies führt zu Steuermindereinnahmen
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und verstößt gegen den Grundsatz der Gleichmäßigkeit
der Besteuerung. Die Haltung des Bundesfinanzministe-
riums ist deshalb nicht zu akzeptieren. 

84 Vorsteuer-Vergütungsverfahren für 
ausländische Unternehmer muss 
verbessert werden

Ausländische Unternehmer können sich ihre in Deutsch-
land gezahlte Umsatzsteuer erstatten lassen. Das Erstat-
tungsverfahren ist fehleranfällig und aufwendig. Es führte
zu Bearbeitungsrückständen und Zinszahlungen. Das Bun-
desfinanzministerium sollte wie angekündigt organisato-
rische Verbesserungen umsetzen und das IT-System aus-
bauen.

Unternehmer, die ihren Sitz im Ausland haben, können
sich unter bestimmten Voraussetzungen die in Deutsch-
land gezahlte Umsatzsteuer erstatten lassen (Vorsteuer-
Vergütungsverfahren). Die Anträge bearbeitet das Bun-
deszentralamt für Steuern (Bundeszentralamt) im weitge-
hend elektronischen Verfahren.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Bedienste-
ten vier verschiedene IT-Fachprogramme und Datenban-
ken nutzten mussten, um einen Antrag zu prüfen. Das
Verfahren war dadurch fehleranfällig. Es gab hohe Bear-
beitungsrückstände. Die Anträge waren ungleichmäßig
auf die Bediensteten verteilt. Die Vergütungsbeträge wa-
ren oftmals zu verzinsen, da das Bundeszentralamt sie
nicht in der vorgeschriebenen Frist bearbeiten konnte. Im
IT-System konnten die Bediensteten die Gesamthöhe al-
ler Zinszahlungen nicht ermitteln. Von Januar 2010 bis
Juni 2011 zahlte das Bundeszentralamt insgesamt mehr
als 8 Mio. Euro allein für Fälle, in denen es den Bescheid
ändern musste. Bislang aufgedeckte Fälle zeigten, dass
das Vorsteuer-Vergütungsverfahren ein erhebliches Be-
trugsrisiko barg. Ursachen waren die elektronische Ab-
wicklung und die Vielzahl der Anträge. Eine risikoorien-
tierte Bearbeitung sah das IT-System nicht vor.

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesfinanzministe-
rium empfohlen, das IT-System zu verbessern und die
Aufgabenbereiche der Bediensteten anders zu organisie-
ren. So kann das Bundeszentralamt die hohen Bearbei-
tungsrückstände abbauen und Zinszahlungen vermeiden
sowie das Betrugsrisiko einschränken. 

Das Bundesfinanzministerium sollte die Verbesserungen
bei Organisation und IT nunmehr zügig umsetzen. Dazu
sollte es kurzfristig sicherstellen, dass die Bediensteten
die Gesamthöhe aller Zinszahlungen im IT-System ermit-
teln können.

85 Neue Entscheidung zur Besteuerung 
des Anpassungsgeldes notwendig

Entlassene Beschäftigte des Steinkohlenbergbaus erhalten
ein steuerfreies Anpassungsgeld. Vergleichbare Leistun-

gen wie Abfindungen, Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld
werden mittlerweile besteuert oder erhöhen den Steuer-
satz für andere Einkünfte. Der Bundesrechnungshof hält
es für erforderlich, den Gesetzgeber hierüber zu unter-
richten.

Entlassene ältere Beschäftigte des Steinkohlenbergbaus
erhalten ein Anpassungsgeld. Als der Gesetzgeber das An-
passungsgeld im Jahr 1972 einführte, stellte er es steuer-
frei. Vergleichbare andere Leistungen waren damals
ebenfalls steuerfrei. Mit dem Anpassungsgeld vergleich-
bar sind Lohnersatzleistungen, wie das Arbeitslosen- oder
Kurzarbeitergeld, sowie Abfindungen für die Auflösung
des Arbeitsverhältnisses. Lohnersatzleistungen dienen
der sozialen Sicherung. Abfindungen treten an die Stelle
des wegfallenden Arbeitslohnes. Beide Aspekte berück-
sichtigt auch das Anpassungsgeld. Lohnersatzleistungen
werden zwar nicht besteuert. Sie erhöhen aber seit dem
Jahr 1982 den Steuersatz für andere Einkünfte. Damit sol-
len Steuervorteile verringert werden, die Empfänger von
Lohnersatzleistungen gegenüber Personen mit gleich ho-
hen steuerpflichtigen Einkünften haben. Abfindungen
sind seit dem Jahr 2006 steuerpflichtig. 

Das Bundesfinanzministerium hatte nicht geprüft, ob sich
diese Änderungen des Steuerrechts auf das Anpassungs-
geld auswirken müssten. Bezieher von Anpassungsgeld
sind dadurch mittlerweile gegenüber Arbeitnehmern mit
Abfindung oder Empfängern von Arbeitslosen- und Kurz-
arbeitergeld steuerlich bessergestellt. 

Das Bundesfinanzministerium hat das Anpassungsgeld
inzwischen steuerlich als Lohnersatzleistung eingeordnet.
Wegen der sozialpolitischen Zielsetzung will es die Steuer-
freiheit des Anpassungsgeldes jedoch unverändert beibe-
halten. Den Gesetzgeber hat es nicht darüber informiert.
Der Bundesrechnungshof hält dies jedoch für erforder-
lich. Dies gibt dem Gesetzgeber Gelegenheit zu entschei-
den, ob die Gründe des Bundesfinanzministeriums eine
steuerliche Besserstellung des Anpassungsgeldes recht-
fertigen.

86 Unterschiedliche Besteuerung der 
Zuschläge für Kindererziehungs-
zeiten bei den Alterseinkünften

Zuschläge für Kindererziehungszeiten sind für Pensio-
näre steuerfrei. Rentner müssen die Zuschläge seit dem
Jahr 2005 versteuern. Obwohl das Bundesfinanzministe-
rium die Steuerbefreiung als ungerechtfertigt einstufte,
hat es ihre Streichung bisher nicht vorgeschlagen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte die unterschiedliche
Besteuerung der gesetzlichen Renten und der Beamten-
pensionen gerügt, weil sie Rentner besserstellte als Pen-
sionäre. Das Alterseinkünftegesetz änderte deshalb die
Besteuerung der Renten. Ab dem Jahr 2005 werden sie
schrittweise steuerpflichtig. Rentner müssen seitdem
auch die Zuschläge für Kindererziehungszeiten, die sie
als Teil ihrer Rente erhalten, versteuern. Pensionäre erhal-
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ten diese Zuschläge dagegen weiterhin steuerfrei. Gerade
eine solche ungleiche Besteuerung der Alterseinkünfte
hatte das Bundesverfassungsgericht gerügt.

Der Bundesrechnungshof hat gefordert, die Steuerbefrei-
ung zu streichen. Auch das Bundesfinanzministerium hält
es nicht für gerechtfertigt, dass die Zuschläge für Kinder-
erziehungszeiten bei Pensionären steuerfrei sind. Es hat
jedoch bisher dem Gesetzgeber nicht vorgeschlagen, die
Steuerbefreiung aufzuheben. Es sollte dies bald nachho-
len.

87 Finanzämter prüfen Mieteinkünfte 
unzureichend

Vermieter von Wohnraum haben in ihrer Steuererklärung
oft unschlüssige Angaben gemacht, beispielsweise zu den
Nebenkosten. Obwohl die Finanzämter ein maschinelles
Risikomanagement einsetzen, beanstandeten sie diese An-
gaben häufig nicht.

Die Finanzämter müssen nach dem gesetzlichen Untersu-
chungsgrundsatz mindestens prüfen, ob die Angaben in
der Steuererklärung vollständig, widerspruchsfrei und
eindeutig sind. Diese Schlüssigkeitsprüfung wird zuneh-
mend einem maschinellen Risikomanagement überlassen.
Es entscheidet anhand festgelegter Parameter (z. B. durch
Vergleich mit einer bestimmten Wertgrenze), ob die An-
gaben risikobehaftet und somit von den Bearbeiterinnen
und Bearbeitern zu prüfen sind. Bei den als risikolos ein-
gestuften Fällen wird der Steuerbescheid ohne weiteres
Zutun automatisch erstellt.

Die Angaben der Vermieter zu ihren Mieteinnahmen und
Werbungskosten waren in den vom Bundesrechnungshof
stichprobenweise untersuchten Steuererklärungen häufig
nicht schlüssig. So fehlten z. B. oft die Nebenkostenzah-
lungen der Mieter an den Vermieter. Gleichzeitig zogen
die Vermieter Nebenkosten, die sie ihren Mietern übli-
cherweise in Rechnung stellen, als Werbungskosten ab.
Das maschinelle Risikomanagement wies die Bearbeite-
rinnen und Bearbeiter in den Finanzämtern nicht auf diese
widersprüchlichen Angaben hin. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass die Finanz-
ämter solchen unschlüssigen Angaben nicht nachgingen.
Das maschinelle Risikomanagement erkannte diese Un-
schlüssigkeiten nicht. Es blieb daher offen, ob die Ver-
mieter ihre Einnahmen vollständig angegeben hatten und
die Werbungskosten zutreffend waren. 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesfinanzministe-
rium aufgefordert, insbesondere durch eine Fortentwick-
lung des maschinellen Risikomanagements dafür zu sor-
gen, dass die Finanzämter widersprüchliche Angaben
aufklären, fehlende Angaben nachfordern und für die Zu-
kunft elektronisch dokumentieren. Dadurch wären sie für
künftige Schlüssigkeitsprüfungen jederzeit abrufbar.

88 Rückläufige und ungleichmäßige 
Lohnsteuer-Außenprüfungen

Der Anteil der Arbeitgeber, bei denen die Finanzämter
eine Lohnsteuer-Außenprüfung durchführten, und die
Steuermehreinnahmen aus diesen Prüfungen sind im Bun-
desdurchschnitt seit Jahren rückläufig. Der Anteil der ge-
prüften Arbeitgeber und die Steuermehreinnahmen je
Prüfung unterschieden sich zwischen den Ländern erheb-
lich. Das Bundesfinanzministerium sollte diesen Entwick-
lungen entgegenwirken.

Die Lohnsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen
der öffentlichen Haushalte. Arbeitgeber müssen die Lohn-
steuer vom Arbeitslohn ihrer Arbeitnehmer einbehalten
und an die Finanzämter abführen. Die Lohnsteuer-Außen-
prüfung der Finanzämter kontrolliert dies bei den Arbeit-
gebern. Der Anteil der Arbeitgeber, bei denen eine Lohn-
steuer-Außenprüfung durchgeführt wurde, ging seit dem
Jahr 2005 von 7,1 auf 5,4 % im Jahr 2010 zurück. Ebenso
verringerten sich die Steuermehreinnahmen aus diesen
Prüfungen im selben Zeitraum von 911 auf 787 Mio. Euro.
Parallel dazu ist die Anzahl der Prüferstellen für die
Lohnsteuer-Außenprüfung um 8,5 % gesunken. 

Außerdem zeigte der Ländervergleich erhebliche Unter-
schiede bei der Lohnsteuer-Außenprüfung. Besonders der
Anteil der geprüften Arbeitgeber und die Steuermehrein-
nahmen je Prüfung wichen stark voneinander ab. Je bes-
ser die Länder ihre Lohnsteuer-Außenprüfung mit Prüfe-
rinnen und Prüfern ausgestattet hatten, desto höher waren
der Anteil der geprüften Arbeitgeber und in der Regel die
Steuermehreinnahmen je Prüfung.

Das Bundesfinanzministerium sollte seine Bundesaufsicht
über die Steuerverwaltung dazu nutzen, auf eine ausrei-
chende und gleichmäßige Lohnsteuer-Außenprüfung hin-
zuwirken.

89 Besteuerung ausländischer Ver-
sicherungsunternehmen wird 
verbessert

Das Bundesfinanzministerium hat Anregungen des Bun-
desrechnungshofes zur Besteuerung ausländischer Ver-
sicherungsunternehmen aufgegriffen. Es unterstützt die
Außenprüfungsdienste der Finanzverwaltungen von Bund
und Ländern mit Hinweisen. Das Bundeszentralamt für
Steuern kann so die in Deutschland tätigen ausländischen
Versicherungsunternehmen besser überprüfen und be-
steuern. Ergänzend will das Bundesfinanzministerium
neue IT-Verfahren für die Versicherungsteuer einführen.

Zusammen mit ihren Prämien und Beiträgen zahlen die
Versicherten regelmäßig auch die Versicherungsteuer an
ihr Versicherungsunternehmen. Dieses leitet die Steuer an
die Finanzverwaltung weiter. Dazu sind auch ausländische
Versicherungsunternehmen verpflichtet, die in Deutschland
tätig sind. Die Versicherungsteuer steht dem Bund zu. Sie
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wird vom Bundeszentralamt für Steuern (Bundeszentral-
amt) verwaltet. Nicht alle ausländischen Versicherungsun-
ternehmen kamen ihren steuerlichen Pflichten nach. Dies
war der Finanzverwaltung bei ihren Betriebsprüfungen
inländischer Steuerpflichtiger aufgefallen, die Prämien
oder Beiträge an ausländische Versicherungen gezahlt
hatten. Erst durch diese Hinweise konnte das Bundeszen-
tralamt die ausländischen Versicherungsunternehmen kon-
trollieren und besteuern. Der Bundesrechnungshof stellte
fest, dass den Außenprüfungsdiensten für diese Aufgabe
keine ausreichenden Arbeitsmaterialien vorlagen. Außer-

dem fehlte beim Bundeszentralamt ein einheitliches IT-
Verfahren für die Versicherungsteuer.

Der Bundesrechnungshof hat daher empfohlen, die Auf-
merksamkeit der Außenprüfungsdienste durch Hinweise
noch stärker auf die Versicherungsteuer zu lenken. Er hat
beim Bundesfinanzministerium außerdem angeregt, die
IT-Unterstützung zu verbessern.

Das Bundesfinanzministerium ist den Anregungen des
Bundesrechnungshofes gefolgt und hat erste Maßnahmen
umgesetzt. 
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Teil I Allgemeiner Teil

1 Feststellungen zur Haushaltsrechnung 
und zur Vermögensrechnung des 
Bundes für das Haushaltsjahr 2011

1.0

Der Bundesrechnungshof hat mit Unterstützung seiner
Prüfungsämter die Haushaltsrechnung und die Vermö-
gensrechnung des Bundes für das Haushaltsjahr 2011 ge-
prüft. Er hat dabei keine für die Entlastung wesentlichen
Abweichungen zwischen den in den Rechnungen und den
in den Büchern aufgeführten Beträgen festgestellt. Dies
gilt auch für die Sondervermögen. Die stichprobenweise
geprüften Einnahmen und Ausgaben waren im Allgemei-
nen ordnungsgemäß belegt. 7 % der geprüften Fälle wie-
sen – überwiegend formale – Fehler auf. Nur in wenigen
Fällen hatten Fehler finanzielle Auswirkungen; die Be-
träge waren von geringer Bedeutung.

Die Gesamtausgaben des Bundes lagen im Haushaltsjahr
2011 mit 296,2 Mrd. Euro um 9,6 Mrd. Euro unter dem
Sollansatz von 305,8 Mrd. Euro. Die Einnahmen (ohne
Nettokreditaufnahme und Münzeinnahmen) waren – vor
allem wegen höherer Steuereinnahmen – 21,5 Mrd. Euro
höher als im Haushaltsplan veranschlagt. Im Ergebnis
blieb die Nettokreditaufnahme mit 17,3 Mrd. Euro um
31,1 Mrd. Euro unter dem Soll. Die seit 2011 geltende
neue verfassungsrechtliche Schuldengrenze wurde sowohl
bei der Haushaltsaufstellung als auch im Haushaltsvoll-
zug eingehalten.

Die Vermögensrechnung weist zum Ende des Jahres 2011
Kreditmarktverbindlichkeiten des Bundes einschließlich
der Wertpapiere im Eigenbestand und der Sondervermö-
gen von 1 151,5 Mrd. Euro aus. Andere Darstellungen
und Publikationen des Bundes enthalten hiervon abwei-
chende Zahlen. Wegen der zentralen Bedeutung der Fi-
nanzkennzahl „Gesamtverschuldung des Bundes“ hält
der Bundesrechnungshof diese unterschiedlichen Anga-
ben für nicht hinnehmbar. Er empfiehlt, die Höhe der Ge-
samtverschuldung des Bundes nach einheitlichen Krite-
rien zu ermitteln und auszuweisen.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben lagen mit
2,4 Mrd. Euro erheblich über dem Vorjahresergebnis von
930 Mio. Euro. Die nicht genehmigten Ausgaben betru-
gen 2,4 Mio. Euro.

Im Haushaltsjahr 2011 flossen 17,2 Mrd. Euro an über-
tragbaren Ausgaben nicht ab. Dieser Betrag lag um
4,3 Mrd. Euro höher als im Vorjahr. Dies war vor allem in
einem überjährigen Darlehen begründet, das die Bundes-
agentur für Arbeit nicht in Anspruch nehmen musste. Aus
den im Haushaltsjahr 2011 im flexibilisierten Bereich
nicht abgeflossenen übertragbaren Ausgaben (1,6 Mrd.

Euro) bildeten die Ressorts 1,5 Mrd. Euro Ausgabereste.
Die Ressorts wollen demnach in künftigen Jahren über
mehr als 97 % der nicht abgeflossenen flexibilisierten
Mittel weiter verfügen.

Im Haushaltsplan 2011 waren Verpflichtungsermächti-
gungen von 46,4 Mrd. Euro vorgesehen. Tatsächlich
durch Verpflichtungen in Anspruch genommen wurden
26,8 Mrd. Euro. Der Ausnutzungsgrad von 58 % war
leicht höher als im Vorjahr. Aus eingegangenen Verpflich-
tungen sind in den kommenden Haushaltsjahren noch
Ausgaben von 124,9 Mrd. Euro zu leisten (Stand: 31. De-
zember 2011). Der künftige Handlungsspielraum des
Haushaltsgesetzgebers wird hierdurch begrenzt.

Der Gewährleistungsrahmen des Bundes und seiner Son-
dervermögen betrug 1 080 Mrd. Euro. Hiervon wurden
bis zum Ende des Jahres 2011 Gewährleistungen von
394,1 Mrd. Euro übernommen.

Der Gesamtbestand der in Anspruch genommenen Selbst-
bewirtschaftungsmittel nahm gegenüber dem Vorjahr um
34 Mio. Euro ab. Er lag am Ende des Jahres 2011 bei
987 Mio. Euro – verteilt auf acht Einzelpläne.

Ende des Jahres 2011 betrug das erfasste Vermögen nach
der Vermögensrechnung des Bundes einschließlich seiner
Sonder- und Treuhandvermögen 185,4 Mrd. Euro. Die
Schulden (einschließlich der Versorgungs- und Beihilfe-
verpflichtungen) lagen bei 1 612 Mrd. Euro. Das Bundes-
finanzministerium will die eingeleitete Modernisierung
der Haushaltsrechnung und der Vermögensrechnung fort-
setzen. 

1.1 Stand der Entlastungsverfahren

1.1.1 Bundesregierung für das Haushaltsjahr 2010 
entlastet

Für das Haushaltsjahr 2010 haben der Deutsche Bundes-
tag und der Bundesrat die Bundesregierung entlastet.1
Grundlage für diese Entlastung bildeten die vom Bundes-
finanzministerium vorgelegte Haushaltsrechnung 2010
und die Vermögensrechnung 2010. Der Bundesrechnungs-
hof hat mit seinen Bemerkungen 2011 zur Haushalts- und
Wirtschaftsführung des Bundes und seinen im April 2012
ergänzend vorgelegten weiteren Prüfungsergebnissen
dazu berichtet.2

1 Vgl. Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll 17/192 vom 13. Septem-
ber 2012 i. V. m. Bundestagsdrucksache 17/5648 und 17/6009; Bun-
desrat: Plenarprotokoll 897 vom 15. Juni 2012 i. V. m. Bundesrats-
drucksache 236/11und zu 236/11.

2 Vgl. Bundestagsdrucksache 17/7600 und 17/9250.
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1.1.2 Getrennte Vorlage der Haushaltsrechnung 
und der Vermögensrechnung 2011

Seit dem Haushaltsjahr 2009 legt das Bundesfinanzminis-
terium die Haushaltsrechnung und die Vermögensrech-
nung nicht mehr in Form einer zusammengefassten Jah-
resrechnung, sondern getrennt vor.3 

Die Haushaltsrechnung ist das Spiegelbild des Haus-
haltsplans. In ihr werden die im Haushaltsjahr gebuchten
Einnahmen und Ausgaben den Ansätzen des Bundeshaus-
haltsplans unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und
der Vorgriffe gegenübergestellt. Sie weist nach, in wel-
cher Höhe die Ermächtigungen des Haushaltsplans in An-
spruch genommen wurden und welche Änderungen sich
gegenüber dem vom Gesetzgeber beschlossenen Haus-
haltsplan ergeben haben. Die Haushaltsrechnung ist ein
Kontrollinstrument für das Budgetrecht des Parlaments.

Die Vermögensrechnung weist das Vermögen und die
Schulden des Bundes zu Beginn, die Veränderungen wäh-
rend und den Bestand zum Ende des Haushaltsjahres aus.
Sie wird jährlich fortgeschrieben. Ihre Aussagekraft ist
bislang begrenzt. So werden wesentliche Vermögensposi-
tionen, wie das gesamte Immobilienvermögen einschließ-
lich Bundesfern- und Bundeswasserstraßen sowie das
bewegliche Vermögen, nicht wertmäßig erfasst. Das Bun-
desfinanzministerium will die Vermögensrechnung in den
kommenden Jahren fortentwickeln und modernisieren
(vgl. Nr. 1.11).

1.2 Haushaltsrechnung und Vermögens-
rechnung 2011 ordnungsgemäß 
(Mitteilung nach § 97 Absatz 2
Nummer 1 BHO)

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung seiner
Prüfungsämter die Ordnungsmäßigkeit der Haushalts-
rechnung und der Vermögensrechnung 2011. Er stellte
keine für die Entlastung wesentlichen Abweichungen
zwischen den in den Rechnungen aufgeführten und den in
den Büchern nachgewiesenen Beträgen fest. Dies gilt
auch für die Sondervermögen.

Insgesamt prüfte der Bundesrechnungshof stichproben-
weise 13 000 Einnahme- und Ausgabebuchungen. Die in
der Stichprobe enthaltenen Buchungen waren im Allge-
meinen ordnungsgemäß belegt. Rund 7 % der geprüften
Fälle waren fehlerhaft (2010: 8 %). Dies betraf vor allem
formale, nicht finanzwirksame Verstöße. Fehlende oder
unvollständige begründende Unterlagen machten die
Hälfte der Fehler aus. Weitere Fehler traten vor allem bei
Form und Inhalt der Kassenanordnung auf. Bei Fehlern,
die zu finanziellen Verlusten führten, z. B. Zahlungen vor
Fälligkeit, waren die Beträge von geringer finanzieller
Bedeutung.

Im Interesse einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung
von Haushaltsmitteln muss der Fehleranteil weiter verrin-

gert werden. Sorgfalt beim Umgang mit Haushaltsmitteln
ist unerlässlich, um die Zuverlässigkeit der öffentlichen
Haushalte nicht zu gefährden.

Das Bundesfinanzministerium hat zugesagt, sich zu be-
mühen, den Anteil der formalen Fehler zu reduzieren. Die
Leiter der Bundeskassen sowie die Beauftragten für den
Haushalt der Ressorts würden in den regelmäßigen Be-
sprechungen zur Beachtung der entsprechenden Vor-
schriften aufgefordert.

1.3 Haushaltsabschluss im Überblick

Das Haushaltsgesetz 2011 vom 20. Dezember 2010 sah
Einnahmen und Ausgaben von 305,8 Mrd. Euro vor. Das
Bundesfinanzministerium wurde zu einer Nettokreditauf-
nahme bis zur Höhe von 48,4 Mrd. Euro ermächtigt. Die
erstmals 2011 geltende neue verfassungsrechtliche Schul-
denregel, nach der eine Nettokreditaufnahme von maxi-
mal 53,1 Mrd. Euro erlaubt war, wurde eingehalten.

Der konjunkturelle Erholungsprozess setzte sich auch im
Jahr 2011 fort. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt
(BIP) legte gegenüber dem Jahr 2010 um 3 % zu. Die
günstige wirtschaftliche Entwicklung entlastete den Bun-
deshaushalt 2011 auf der Ausgabenseite deutlich. Im Haus-
haltsvollzug lagen die Gesamtausgaben mit 296,2 Mrd.
Euro um 9,6 Mrd. Euro unter dem Soll. 

Die Einnahmen4 übertrafen vor allem wegen höherer
Steuereinnahmen das Soll um 21,5 Mrd. Euro. Die Netto-
kreditaufnahme unterschritt den geplanten Wert mit 17,3 Mrd.
Euro deutlich. Auch im Haushaltsvollzug wurde die neue
Schuldenregel eingehalten.

1.4 Einzelheiten zum Haushaltsabschluss

1.4.1 Ausgaben 

Die Ausgaben entwickelten sich – wie im Vorjahr – im
Haushaltsvollzug günstiger als erwartet. Mit 296,2 Mrd.
Euro lagen sie um 9,6 Mrd. Euro unter dem Soll von
305,8 Mrd. Euro. Wesentliche Minderausgaben gegen-
über dem Haushaltsplan gab es vor allem in folgenden
Bereichen:

Aufgrund der günstigen Entwicklung von Konjunktur
und Arbeitsmarkt konnte die Bundesagentur für Arbeit
das Jahr 2011 abschließen, ohne ein Bundesdarlehen
in Anspruch zu nehmen (-5,4 Mrd. Euro).

Die Zinsausgaben verringerten sich aufgrund des un-
erwartet günstigen Zinsniveaus (-2,6 Mrd. Euro).

Für das Arbeitslosengeld II musste weniger als geplant
ausgegeben werden, da der Arbeitsmarkt sich besser
entwickelte als angenommen (-1,0 Mrd. Euro).

Der Bund wurde in geringerem Umfang für übernommene
Gewährleistungen in Anspruch genommen (-1,0 Mrd.
Euro).

3 Haushaltsrechnung: Bundestagsdrucksache 17/9908, Bundesratsdruck-
sache 343/12; Vermögensrechnung: Bundestagsdrucksache 17/9909,
zu Bundesratsdrucksache 343/12. 4 Ohne Münzeinnahmen und Nettokreditaufnahme.
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1.4.2 Steuereinnahmen

Die Einnahmen (ohne Nettokreditaufnahme und Münz-
einnahmen) lagen um 21,5 Mrd. Euro höher als im Haus-
haltsplan veranschlagt. Dies ist vor allem auf Steuermehr-
einnahmen von 18,8 Mrd. Euro zurückzuführen. Dabei
stiegen vor allem die Einnahmen aus der Lohnsteuer
(+3,7 Mrd. Euro), aus der nicht veranlagten Steuer vom
Ertrag (+2,2 Mrd. Euro) und der Einfuhrumsatzsteuer
(+2,4 Mrd. Euro). Außerdem mussten weniger EU-Eigen-
mittel (-3,9 Mrd. Euro) abgeführt werden. 

Die sonstigen Einnahmen lagen um 2,6 Mrd. Euro über
dem Soll. Hierzu haben vor allem Mehreinnahmen aus
zweckgebundenen EU-Zuschüssen (+1,1 Mrd. Euro) und
aus Gewährleistungen (+0,6 Mrd. Euro) beigetragen. 

Mit 17,3 Mrd. Euro lag die Nettokreditaufnahme beim
Haushaltsabschluss um 31,1 Mrd. Euro unter dem veran-
schlagten Wert.

1.4.3 Neue Schuldenregel

1.4.3.1 Erstmalige Anwendung im Haushaltsjahr 
2011

Im Haushaltsjahr 2011 wurde erstmals die neue verfas-
sungsrechtliche Schuldenregel nach Artikel 109, 109a, 115
und 143d Grundgesetz angewendet. Mit ihr soll die lang-
fristige Tragfähigkeit der Haushalte von Bund und Län-
dern sichergestellt werden. Ihre wesentlichen Vorgaben
sind:

Ausgeglichener Haushalt (ohne Kreditaufnahmen) in
konjunkturellen Normallagen,

Berücksichtigung von konjunkturbedingten Verände-
rungen bei der Neuverschuldung durch eine Konjunk-
turkomponente,

Bereinigung von Einnahmen und Ausgaben um finan-
zielle Transaktionen und

Berücksichtigung einer Strukturkomponente, die es
dem Bund ermöglicht, neue Schulden bis höchstens
0,35 % des BIP aufzunehmen.

In einem Übergangszeitraum vom Jahr 2011 bis zum Jahr
2015 wird es dem Bund ermöglicht, sein strukturelles De-
fizit in gleichmäßigen Schritten bis zu dem im Jahr 2016
geltenden Wert abzubauen (Abbaupfad).

1.4.3.2 Neue Schuldenregel bei der Aufstellung 
und im Vollzug eingehalten

Als Ausgangsbasis für den Abbaupfad hat die Bundesre-
gierung die im Juni 2010 erwartete Neuverschuldung für
das Haushaltsjahr 2010 von 65,2 Mrd. Euro zugrunde ge-
legt. Daraus berechnete sie eine zulässige
Nettokreditaufnahme5 für das Haushaltsjahr 2011 von
53,1 Mrd. Euro (vgl. Tabelle 1.1). Mit einer veranschlag-
ten Nettokreditaufnahme von 48,4 Mrd. Euro wurde die
neue Schuldenregel bei der Aufstellung des Haushalts
2011 eingehalten.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird eine Kontroll-
rechnung durchgeführt. Weicht die tatsächliche Kredit-
aufnahme von der zulässigen ab, wird die Abweichung
auf einem Kontrollkonto gebucht. Dabei werden die tat-
sächliche konjunkturelle Entwicklung und die tatsächli-
chen finanziellen Transaktionen bei der Neuberechnung
der zulässigen Kreditaufnahme berücksichtigt. 

Für das Haushaltsjahr 2011 errechnete sich so eine maxi-
mal zulässige Nettokreditaufnahme von 42,8 Mrd. Euro
(vgl. Tabelle 1.1). Bei einer tatsächlichen Nettokreditauf-
nahme von 17,3 Mrd. Euro wurde die neue Schuldenregel
somit auch im Haushaltsvollzug eingehalten.

5 Demgegenüber hat der Bundesrechnungshof für die Haushaltsjahre
2012 bis 2015 in einer Alternativrechnung niedrigere Beträge für die
maximal zulässige Neuverschuldung empfohlen (vgl. Nr. 2.2.2).

Ta b e l l e  1 . 1

Berechnung der zulässigen Nettokreditaufnahme für das Haushaltsjahr 20116

Soll 2011 Ist 2011
Maximal zulässige Nettokreditaufnahme
(in % des BIP)

1,9 

in Mrd. Euro
Nominales BIP des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen 
Jahres 

    2 397,1

Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme für 2011 45,6
Abzüglich Konjunkturkomponente -2,5 0,8
Abzüglich Saldo der finanziellen Transaktionen -5,0 2,0
Nach der Schuldengrenze zulässige Nettokreditaufnahme 53,1 42,8
Nettokreditaufnahme 48,4 17,3
Be(-)/Entlastung des Kontrollkontos 25,5

6 Vgl. Tabelle 3 der Haushaltsrechnung 2011.
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1.4.4 Soll-Ist-Vergleich

Der Soll-Ist-Vergleich zum Bundeshaushalt 2011 zeigt folgendes Ergebnis:

Ta b e l l e  1 . 2

Haushaltsabschluss 2011: Soll-Ist-Vergleich

a Ohne haushaltstechnische Verrechnungen (einschließlich durchlaufende Posten).
b Darunter fallen insbesondere nicht investive Leistungen an die Sozialversicherung und andere Einrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung.
c Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen, globale Mehr- und Minderausgaben.
d Rundungsdifferenzen möglich.

Soll Ista Abweichung
ggü. Soll 

in Mrd. Euro in %

Ausgaben 305,8 296,2 -9,6 -3,1

Personalausgaben

Laufender Sachaufwand (einschl. militärische 
Beschaffung)

Zinsausgaben

Zuweisungen und Zuschüsseb

Besondere Finanzierungsausgabenc

Investitionsausgaben

27,8

22,3

35,3

188,8

-0,8

32,3

27,9

21,9

32,8

187,6

0,7

25,4

0,1

-0,4

-2,5

-1,2

1,5

-6,9

3,6

-1,8

-7,1

-0,6

-

-21,4

Einnahmen (ohne Nettokreditaufnahme
und Münzeinnahmen)

257,0 278,5 21,5 8,4

Steuereinnahmend

Sonstige Einnahmen

229,2

27,9

248,1

30,5

18,8

2,6

8,2

9,3

Münzeinnahmen 0,4 0,3 -0,1 -13,9

Nettokreditaufnahme 48,4 17,3 -31,1 -64,3

Nachrichtlich:
Finanzierungssaldo -48,8 -17,7 31,1 -

1.4.5 Vergleich mit dem Vorjahr 2010

Die Einnahmen (ohne Nettokreditaufnahme und Münz-
einnahmen) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 19,2 Mrd.
Euro bzw. 7,4 %. Während die Steuereinnahmen um
21,9 Mrd. Euro stiegen, sanken die Sonstigen Einnahmen
um 2,7 Mrd. Euro. 

Die Gesamtausgaben lagen im Jahr 2011 um 7,4 Mrd.
Euro bzw. 2,4 % niedriger als im Vorjahr. Der Ausgaben-
rückgang ist im Wesentlichen auf einen verminderten Be-

darf bei den Arbeitsmarktausgaben des Bundes zurückzu-
führen und dort auf die Bereiche:

Darlehen/Zuschuss an die Bundesagentur für Arbeit
(-5,2 Mrd. Euro)

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
(-2,9 Mrd. Euro)

Die Wirtschaftsleistung entwickelte sich mit einem An-
stieg von 3,0 % gegenüber dem Vorjahr unerwartet gut.
Gleichwohl lag das Finanzierungsdefizit immer noch bei
17,7 Mrd. Euro (vgl. Tabelle 1.3).

– 62 –– 62 –



Ta b e l l e  1 . 3

Vergleich der Abschlussergebnisse der Jahre 2011 und 2010

a Ohne haushaltstechnische Verrechnungen (einschließlich durchlaufende Posten).
b Darunter fallen insbesondere nicht investive Leistungen an die Sozialversicherung und andere Einrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung.
c Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen.
d Rundungsdifferenzen möglich.

Ist 2011 Ist 2010 Veränderung
ggü. 2010

in Mrd. Euro in %

Ausgabena 296,2 303,7 -7,4 -2,4

Personalausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben
(einschl. militärische Beschaffung)

Zinsausgaben

Zuweisungen und Zuschüsseb

Besondere Finanzierungsausgabenc

Investitionsausgaben

27,9

21,9

32,8

187,6

0,7

25,4

28,2

21,5

33,1

194,4

0,4

26,1

-0,3

0,5

-0,3

-6,8

0,3

-0,7

-1,2

2,1

-0,9

-3,5

71,1

-2,7

Einnahmen (ohne Nettokreditaufnahme 
und Münzeinnahmen)

278,5 259,3 19,2 7,4

Steuereinnahmen

Sonstige Einnahmend

248,1

30,5

226,2

33,1

21,9

-2,7

9,7

-8,0

Münzeinnahmen 0,3 0,3 0 3,9

Nettokreditaufnahme 17,3 44,0 -26,7 -60,6

Nachrichtlich:
Finanzierungssaldo -17,7 -44,3 26,7 -

1.5 Einzelheiten zu den Einnahmen und
zur Verschuldung

1.5.1 Verwendung des Bundesbankgewinns

Nach dem Gesetz über die Deutsche Bundesbank (Bun-
desbankgesetz) hat diese ihren Jahresüberschuss an den
Bund abzuführen, soweit er nicht der gesetzlichen Bun-
desbankrücklage zuzuführen ist (§ 27 Bundesbankge-
setz). Abzuführen ist jeweils der Gewinn aus dem Vor-
jahr.

Ab dem Jahr 2010 fließt der Teil des Bundesbankge-
winns, der den im Bundeshaushalt veranschlagten Anteil

überschreitet und nicht zur Tilgung der Schulden des Erb-
lastentilgungsfonds (ELF)7 benötigt wird, an das Sonder-
vermögen Investitions- und Tilgungsfonds (ITF). Damit
werden dessen Verbindlichkeiten getilgt (§ 6 Absatz 1 des
Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens ITF).

Die Einnahmen aus dem Bundesbankgewinn betrugen
2,2 Mrd. Euro. Veranschlagt waren Einnahmen von
3,0 Mrd. Euro. Somit konnten im Jahr 2011 keine Schul-
den des ITF getilgt werden (vgl. Abbildung 1.1).

7 Siehe Nr. 1.12.6.
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1.5.2 Inanspruchnahme von 
Kreditermächtigungen

Das Haushaltsgesetz 2011 enthielt eine Kreditermächti-
gung von 48,4 Mrd. Euro zur Deckung von Ausgaben.
Hinzu kam eine Restkreditermächtigung8 aus dem Vor-
jahr von 36,2 Mrd. Euro (vgl. Tabelle 1.4).

Seit dem Haushaltsjahr 2008 muss das Bundesfinanz-
ministerium zuerst die Kreditermächtigungen des laufen-
den Jahres in Anspruch nehmen. Erst danach darf es auf

die Restkreditermächtigungen des Vorjahres zurückgrei-
fen (Last-in-first-out-Methode).9

Da die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsgesetz 2011
nicht ausgeschöpft wurde, musste die Restkreditermächti-
gung aus dem Jahr 2010 nicht in Anspruch genommen
werden. Sie verfiel mit Ablauf des Haushaltsjahres 2011.

Für den Haushalt 2012 stehen als Restkreditermächtigung
aus dem Jahr 2011 insgesamt 31,1 Mrd. Euro zur Verfü-
gung (vgl. Tabelle 1.4).

8 Kreditermächtigungen zur Deckung von Ausgaben gelten bis zum
Ende des nächsten Haushaltsjahres (§ 18 Absatz 3 BHO).

9 Bis zur haushaltsgesetzlichen Neuregelung wurden zuerst die nicht
ausgeschöpften Kreditermächtigungen des Vorjahres in Anspruch
genommen (FiFo-Methode) – vgl. im Einzelnen: Bemerkungen 2009,
Bundestagsdrucksache 17/77 Nr. 1.4.1.
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Kreditermächtigungen und Inanspruchnahmea

a Differenzen durch Rundung.
b In Höhe des Absolutwertes wurde dieser Betrag als Restkreditermächtigung in das Jahr 2012 übertragen.
c Selbstbewirtschaftungsmittel, Sondervermögen Kinderbetreuungsausbau, Sondervermögen Vorsorge für Schlusszahlungen für inflationsindexier-

te Bundeswertpapiere, Umbuchung zum Haushaltsausgleich gemäß Haushaltsvermerk zu Kapitel 3201.

Ermächti-
gungsbetrag

2011

Inanspruch-
nahme
2011

Abweichung
Inanspruch-

nahme
2010

in Mrd. Euro

Restliche Kreditermächtigung aus dem Vorjahr 
(§ 18 Absatz 3 BHO)

(davon gesperrt gem. § 2 Absatz 8 Haushalts-
gesetz 2011)

36,2

(34,7)

0,0 -36,2 0,0

Kreditermächtigung zur Deckung von Ausgaben 
(§ 2 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2011)

48,4 17,3 -31,1b 44,0

Gesamtkreditermächtigungsrahmen
(einschl. des gesperrten Betrags)

84,6

Für die Nettokreditaufnahme zur Verfügung
stehend

49,9

Bruttokreditaufnahme in haushaltsmäßiger 
Abgrenzung

317,9 274,2 -43,7 284,0

Tilgung von Krediten (§ 2 Absatz 2 Satz 1 Haus-
haltsgesetz 2011)

273,1 257,9 -15,2 239,2

Eigenbestandsveränderung (Marktpflege;
§ 2 Absatz 5 Haushaltsgesetz 2011)

0,1 2,1 2,0 0,8

Sonstigesc -3,7 -3,1 0,6 240,0

Nettokreditaufnahme in haushaltsmäßiger 
Abgrenzung

48,4 17,3 -31,1 44,0

1.5.3 Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH
nimmt für das Bundesfinanzministerium das Schulden-
management des Bundes wahr. § 2 Absatz 6 Haushaltsge-
setz 2011 ermächtigt das Bundesfinanzministerium, bei
den Kreditfinanzierungen und bei den Kassenverstär-
kungskrediten ergänzende Verträge zu folgenden Zwe-
cken abzuschließen:

Optimierung der Zinsstruktur und Begrenzung von
Zinsänderungsrisiken bis zu einem Vertragsvolumen
von 80 Mrd. Euro. Davon wurden 51,8 Mrd. Euro im
Jahr 2011 in Anspruch genommen.10

Begrenzung des Zins- und Währungsrisikos von
Fremdwährungsanleihen bis zu einem Vertragsvolu-

men von 30 Mrd. Euro. Diese Ermächtigung wurde im
Jahr 2011 nicht genutzt.

Art und Umfang dieser Geschäfte erörtert das geheim ta-
gende Bundesfinanzierungsgremium des Deutschen Bun-
destages.11

1.5.4 Gesamtverschuldung des Bundes

Die Kreditmarktverbindlichkeiten des Bundes12 betrugen
ausweislich der Vermögensrechnung zum Ende des Haus-
haltsjahres 2011 insgesamt 1 090,3 Mrd. Euro. In seiner
„Übersicht über den Stand der Schuld der Bundesrepublik
Deutschland“ weist das Bundesfinanzministerium gegen-

10 Vgl. Nr. 3.11 der Haushaltsrechnung 2011.

11 Vgl. § 3 Gesetz zur Regelung des Schuldenwesens des Bundes –
Bundesschuldenwesengesetz.

12 Die in der Vermögensrechnung ausgewiesenen Kreditmarktverbind-
lichkeiten umfassen auch die Kassenverstärkungskredite.
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über dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundesta-
ges eine Gesamtverschuldung einschließlich Sonderver-
mögen von 1 075,7 Mrd. Euro aus.13 

Bereits in den Bemerkungen der Vorjahre14 hat der Bun-
desrechnungshof darauf hingewiesen, dass er angesichts
der zentralen Bedeutung der Finanzkennzahl „Gesamt-
verschuldung des Bundes“ die unterschiedlichen Anga-
ben für nicht hinnehmbar hält. Das Bundesfinanzministe-
rium hat das Thema aufgegriffen und nimmt seit dem
Haushaltsjahr 2011 eine Gegenüberstellung der unter-
schiedlichen Darstellungen mit Überführungsrechnungen
und Erläuterungen in den jeweiligen Finanzbericht15 auf.

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesfinanzministe-
rium gebeten zu prüfen, ob die Überführungsrechnungen
und Erläuterungen künftig auch in der Vermögensrech-
nung abgebildet werden können, insbesondere da der Fi-
nanzbericht erst später im jeweiligen Jahr veröffentlicht
wird.

Das Bundesfinanzministerium hat mitgeteilt, dem Anlie-
gen könne es nicht entsprechen, da die Vermögensrech-
nung des Bundes gemäß dem Entwurf der Buchführungs-
und Rechnungslegungsordnung für das Vermögen des
Bundes (VBRO) erstellt werde und diese Vorschrift keine
alternativen Methoden zur Schuldenberechnung zulasse.
Darüber hinaus lägen die Angaben zu den Schulden der
öffentlichen Haushalte nach Arten und Körperschafts-
gruppen frühestens Ende Juni vor und damit zeitlich nach
der Übersendung der Vermögensrechnung des Bundes an
den Bundesrechnungshof. 

Da das Anliegen des Bundesrechnungshofes, die wegen
der unterschiedlichen Berechnungsweisen eingeschränkte
Nachvollziehbarkeit der verschiedenen Darstellungen der
Verschuldung des Bundes zu verbessern, vom Bundes-
finanzministerium jedoch geteilt werde, sei beabsichtigt,
in hierzu relevanten Veröffentlichungen des Bundes-
finanzministeriums zukünftig einen Hinweis auf die Er-
läuterungen im Finanzbericht aufzunehmen.

1.5.5 Überwachung und Steuerung von 
Forderungen des Bundes

Die Verwaltungseinnahmen des Bundes aus Gebühren,
Entgelten und sonstigen Erlösen (Hauptgruppe 1) belie-
fen sich im Jahr 2011 auf 16,8 Mrd. Euro. Ihr Einzug ob-
liegt den jeweils zuständigen Bundesministerien sowie ei-
ner Vielzahl von Bundesbehörden. Für den rechtlichen
Rahmen des Forderungseinzugs und des Kassenwesens
ist das Bundesfinanzministerium zuständig. Es betreibt
über das Kompetenzzentrum Kassen- und Rechnungswe-
sen das zentrale IT-Buchhaltungssystem Haushalts-, Kas-
sen- und Rechnungswesen des Bundes (HKR) mit einem
angekoppelten Zahlungsüberwachungsverfahren (ZÜV).
Für Vollstreckungsaufgaben ist die Zollverwaltung zu-
ständig. 

Der Bundesrechnungshof untersuchte die Überwachung
und die Steuerung der Forderungen aus Verwaltungsein-
nahmen des Bundes querschnittlich und stellte fest: 

Annahmeanordnungen fertigten die Ressorts entgegen
der Verwaltungsvorschrift zu § 34 BHO vielfach nicht
umgehend, „sobald die Forderung betragsmäßig“ fest-
stand. Die Überwachung offener Forderungen mittels
ZÜV war dadurch nur eingeschränkt möglich. Dies
betraf auch bestimmte IT-Verfahren der Ressorts, bei
denen Annahmeanordnungen grundsätzlich erst nach
Zahlungseingang erstellt wurden. 
Nicht einziehbare Forderungen gaben die Ausgangs-
behörden an die Zollverwaltung zur Vollstreckung ab.
Blieben dort Vollstreckungsmaßnahmen ganz oder
teilweise erfolglos, gab die Zollverwaltung die Fälle
an die anordnende Behörde zurück. 
Die Anwendung des vorhandenen automatisierten
Mahnverfahrens nutzten die Ressorts lediglich für die
Hälfte der erfassten Forderungen. Am Jahresende
2010 waren in ZÜV fast 90 000 Forderungen mit ins-
gesamt über 120 Mio. Euro mehr als 12 Monate über
den Fälligkeitstag hinaus unbeglichen. Für die Bewirt-
schafter war in ZÜV nur schwer nachzuvollziehen,
welchen Status die Forderungen hatten, wie alt sie wa-
ren, ob Teilzahlungen geleistet wurden oder ob Raten-
zahlungs- oder Stundungsvereinbarungen bestanden. 
In der nach § 85 Nr. 4 BHO aufzustellenden Übersicht
über erlassene Ansprüche wurden Einnahmeausfälle
des Bundes in der Haushaltsrechnung nur teilweise
ausgewiesen. Es fehlten z. B. Erlasse der Verwaltung
nach der Abgabenordnung oder dem Bundesbesol-
dungsgesetz sowie Niederschlagungen. Die Übersicht
berücksichtigte auch nicht den Verzicht auf Forderun-
gen durch Vergleiche oder nachteilige Vertragsab-
schlüsse nach § 58 BHO.

Das Bundesfinanzministerium hat aufgrund der Feststel-
lungen des Bundesrechnungshofes folgende Maßnahmen
ergriffen:

Es hat alle Ressorts aufgefordert, Annahmeanordnun-
gen unverzüglich zu fertigen. Grundsätzlich kommen
nur noch Verfahren zum Einsatz, die die rechtzeitige
und vollständige Abbildung und Überwachung der
Forderungen gewährleisten. 
Künftig wird es im HKR einen datenbruchlosen Über-
gang von Forderungen von der Ausgangs- zur Zoll-
behörde geben. Zusätzlich ist beabsichtigt, die „Rück-
gabe“ unerledigter Forderungen vom Zoll zur
Ausgangsbehörde zu vermeiden.
Es hat die Funktionen des Mahnverfahrens verbessert
und erweitert und die bisherigen Ausschlussgründe für
den Verfahrenseinsatz beseitigt.
Es hat das ZÜV so ergänzt, dass künftig der Bearbei-
tungsstatus einer Forderung sowie Hindernisse des
Forderungseinzugs erfasst und aktualisiert werden
können. 
Ab der Haushaltsrechnung 2012 will es eine umfas-
sende und vollständige „Übersicht über die Einnahme-
ausfälle des Bundeshaushalts“ führen. 

13 Vgl. Drucksache des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundesta-
ges 17/4357.

14 Vgl. z. B. Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 2011, Bundes-
tagsdrucksache 17/7600 Nr. 1.5.4.

15 Vgl. Finanzbericht 2013, S. 133f.
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Der Bundesrechnungshof hält die vom Bundesfinanz-
ministerium ergriffenen Maßnahmen für geeignet, ein
wirksames Forderungsmanagement des Bundes zu för-
dern. Voraussetzung für eine durchgreifende Verbesse-
rung des Forderungseinzugs ist, dass die Bundesverwal-
tung die für Erfassung, Überwachung und Beitreibung
von Forderungen geltenden Regelungen und Verfahren
konsequent anwendet.

1.6 Haushaltsüberschreitungen

Haushaltsüberschreitungen liegen vor, wenn ein Ressort
im Haushaltsvollzug

den Haushaltsansatz einer im Haushaltsplan vorhande-
nen Zweckbestimmung überschreitet und dies durch
haushaltswirtschaftliche Instrumente16 nicht ausgegli-
chen werden kann (überplanmäßige Ausgabe) oder

eine Ausgabe leistet, für die keine Zweckbestimmung
im Haushaltsplan und auch keine Ausgabereste vor-
handen sind (außerplanmäßige Ausgabe).

Haushaltsüberschreitungen müssen durch das Bundes-
finanzministerium bewilligt werden. Dieses Bewilligungs-
recht steht ihm nur im Falle eines unvorhergesehenen und
unabweisbaren Bedarfs zu. Unabweisbar ist ein Bedarf
insbesondere dann nicht, wenn nach Lage des Einzelfal-
les ein Nachtragshaushaltsgesetz rechtzeitig herbeigeführt
werden kann (Artikel 112 Grundgesetz, § 37 BHO, § 4 Ab-
satz 1 Haushaltsgesetz 2011).

1.6.1 Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
gegenüber Vorjahr angestiegen

Im Haushaltsjahr 2011 leistete die Bundesregierung über-
planmäßige Ausgaben von 2,0 Mrd. Euro und außerplan-
mäßige Ausgaben von 0,4 Mrd. Euro (vgl. Abbildung 1.3).
Der Gesamtbetrag entspricht 0,8 % des Haushalts-Solls.
Er liegt mit 2,4 Mrd. Euro deutlich über dem Vorjahres-
ergebnis von 930 Mio. Euro.

16 Inanspruchnahme von Ausgaberesten, Deckungsmöglichkeiten, Verstär-
kungen, Haushaltsvorgriffen oder von zweckgebundenen Einnahmen.
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Die größten Haushaltsüberschreitungen fielen in folgen-
den Bereichen an:

545 Mio. Euro für Zuschüsse zu den Beiträgen zur
Rentenversicherung der in Werkstätten und Integrations-
projekten beschäftigten behinderten Menschen (über-
planmäßig; Bundesarbeitsministerium).

411 Mio. Euro für die Erstattung von Aufwendungen
der Deutschen Rentenversicherung Bund aufgrund der
Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die
Rentenversicherung (überplanmäßig; Bundesarbeits-
ministerium).

324 Mio. Euro für Elterngeld (überplanmäßig; Bun-
desfamilienministerium).

260 Mio. Euro für den Beitrag zur Kapitalausstattung
bei der Bundesdruckerei GmbH (außerplanmäßig; All-
gemeine Finanzverwaltung).

239 Mio. Euro für die Beteiligung des Bundes an den
Leistungen für Unterkunft und Heizung (überplanmä-
ßig; Bundesarbeitsministerium).

Sämtliche Haushaltsüberschreitungen wurden durch Min-
derausgaben an anderer Stelle des Bundeshaushalts aus-
geglichen.

1.6.2 Haushaltsüberschreitungen ohne 
Einwilligung bei 2,4 Mio. Euro

In drei Fällen haben Ressorts ohne Einwilligung des Bun-
desfinanzministeriums die bewilligten Haushaltsansätze
überschritten (vgl. Abbildung 1.3). Dies betrifft Ausga-
ben von insgesamt 2,4 Mio. Euro. Im Vorjahr waren es elf
Fälle mit Ausgaben von 4,4 Mio. Euro.

In den drei Fällen leisteten ohne Einwilligung des Bun-
desfinanzministeriums

der Beauftragte für Kultur und Medien eine überplan-
mäßige Ausgabe von 199 000 Euro als Zuschuss an
die Rundfunkanstalt Deutsche Welle (die Mittel wur-
den irrtümlicherweise auf das Selbstbewirtschaftungs-
konto ausgezahlt; im Haushaltsjahr 2012 sollen die
Mittel wieder im Bundeshaushalt vereinnahmt werden),

das Auswärtige Amt eine überplanmäßige Ausgabe
von 2,2 Mio. Euro für Konferenzen, Tagungen, Mes-
sen und Ausstellungen und

die Allgemeine Finanzverwaltung eine überplanmä-
ßige Ausgabe von 24,78 Euro für die Erstattung von
Aufwendungen der KfW Bankengruppe bei der Ge-
schäftsbesorgung für den Ausgleichsfonds Währungs-
umstellung und für den Erblastentilgungsfonds.

Das Bundesfinanzministerium erklärte in den letzten bei-
den Fällen, dass es bei rechtzeitiger Vorlage des Antrags
seine Einwilligung erteilt hätte. 
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Der Bundesrechnungshof erwartet von allen Beauftragten
für den Haushalt in den Ressorts, künftig keine Haushalts-
überschreitungen ohne Einwilligung mehr zuzulassen.

Beabsichtigte über- und außerplanmäßige Ausgaben
oberhalb gesetzlich festgelegter Beträge17 muss das Bun-
desfinanzministerium dem Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestages vorlegen. Wenn zwingende Gründe
vorliegen, kann das Bundesfinanzministerium den Haus-
haltsausschuss ausnahmsweise nachträglich über seine
Einwilligung unterrichten. Seiner Unterrichtungspflicht ist
das Bundesfinanzministerium in allen betroffenen 13 Fäl-
len nachgekommen. In keinem Fall musste es den Haus-
haltsausschuss nachträglich unterrichten.

1.7 Ausgabereste

Ausgaben aus dem laufenden Haushaltsplan dürfen grund-
sätzlich nur bis zum Ende des Haushaltsjahres geleistet
werden (Jährlichkeitsprinzip). Bei übertragbaren Ausga-
ben dürfen die Ressorts jedoch Ausgabereste bilden,
wenn nicht alle Haushaltsmittel im Haushaltsjahr abge-
flossen sind. Ausgabereste stehen grundsätzlich bis zum
Ende des auf die Bewilligung folgenden zweitnächsten
Haushaltsjahres weiter als Ausgabeermächtigung zur Ver-
fügung (§ 45 Absatz 2 BHO).

Ausgabereste dürfen nur gebildet werden, wenn der
Zweck der Ausgaben fortdauert und ein wirtschaftliches
oder sonstiges sachliches Bedürfnis für die Restebildung
besteht. Die Ressorts sind aufgefordert, bei der Restebil-
dung einen strengen Maßstab anzulegen. Bei der späteren
Inanspruchnahme der Ausgabereste müssen sie grund-
sätzlich eine kassenmäßige Einsparung in gleicher Höhe
an anderer Stelle leisten. Die Gesamtausgaben des jewei-

ligen Einzelplans erhöhen sich somit kassenmäßig nicht.
Ausgabereste beeinträchtigen allerdings die Transparenz
des Haushalts, weil sie nicht im Haushaltsplan ausgewie-
sen werden. Die Inanspruchnahme von Ausgaberesten
und die kassenmäßige Einsparung werden nur in der
Haushaltsrechnung ausgewiesen.

Auf Anregung des Bundesrechnungshofes erhalten die
Berichterstatterinnen und Berichterstatter des Haushalts-
ausschusses daher von den Ressorts bei den Haushaltsbe-
ratungen Übersichten zu den wesentlichen Ausgaberes-
ten. Das Parlament kann so diese Ausgabereste bei der
Beratung des nächsten Haushalts berücksichtigen.

In welcher Höhe die Ressorts Ausgabereste aus dem ab-
gelaufenen Haushaltsjahr bilden, steht bei der Erstellung
der Haushaltsrechnung regelmäßig noch nicht fest. Der
Bundesrechnungshof kann daher nur einen Überblick über
die übertragbaren Ausgaben des abgelaufenen Haus-
haltsjahres geben und über die Restebildung des Vorjah-
res berichten.

Das Bundesfinanzministerium hat darauf hingewiesen,
dass ab dem Haushalt 2013 die aus dem Vorvorjahr über-
tragenen und im Vorjahr tatsächlich gebildeten Ausgabe-
reste im Bundeshaushalt dargestellt würden. Dadurch
werde sich künftig die Transparenz bezüglich der Ausga-
bereste erheblich erhöhen. 

Diese Ausweisung der Ausgabereste im Bundeshaushalt
erfolge bereits für den jeweiligen Regierungsentwurf, so-
dass diese Ausgabereste bereits bei Erstellung der Haus-
haltsrechnung im Wesentlichen feststünden.

1.7.1 Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Am Ende des Haushaltsjahres 2010 waren 12,9 Mrd.
Euro übertragbar. Hiervon bildeten die Ressorts 6,7 Mrd.
Euro Ausgabereste (vgl. Abbildung 1.4). Dies waren
0,3 Mrd. Euro mehr als am Ende des Haushaltsjahres
2009.

17 50 Mio. Euro, wenn durch die Haushaltsüberschreitung eine Rechtsver-
pflichtung erfüllt wird; 5 Mio. Euro, wenn der Haushaltsüberschrei-
tung keine Rechtsverpflichtung zugrunde liegt (§ 37 Absatz 1 Satz 4
BHO, § 4 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2011).
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1.7.2 Übertragbare Ausgaben im Haushaltsjahr 2011

Im Haushaltsjahr 2011 flossen 17,2 Mrd. Euro18 an über-
tragbaren Ausgaben nicht ab. Dieser Betrag steht grund-
sätzlich für die Bildung von Ausgaberesten zur Verfü-

gung. Er ist um 4,3 Mrd. Euro höher als im Vorjahr. Der
Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist vor allem dadurch be-
dingt, dass die Bundesagentur für Arbeit ein überjähriges
Darlehen nicht in Anspruch nehmen musste. Dort ent-
standen übertragbare Mittel von 5,4 Mrd. Euro. Die über-
tragbaren Mittel ab einem Betrag von 100 Mio. Euro ent-
hält die folgende Übersicht.18  Einschließlich Vorgriffe, vgl. Nr. 2.2.2 der Haushaltsrechnung.
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In das Jahr 2012 übertragbare Mittel 
(über 100 Mio. Euro)

Haushaltsstelle im 
Haushaltsplan 2011 Zweckbestimmung

Übertrag-
bare Mittel

in Mio. Euro

Kap. 1112 Tit. 856 32 Überjähriges Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit 5 400

Kap. 3205 Verzinsung 2 344

Kap. 1112 Tit. 685 11 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 1 062

Kap. 1225 Wohnungswesen und Städtebau 836

Kap. 3208 Tit. 870 01 Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 772

Kap. 1102 Tgr. 05 Maßnahmen des Bundes unter Beteiligung des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) und Kofinanzierung der Kosten für technische Hilfe

655

Kap. 0602 Tgr. 02 Kosten für den Aufbau eines bundesweiten digitalen Sprech- und Daten-
funksystems für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS)

439

Kap. 6004 Tit. 861 02 Darlehen für Baumaßnahmen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA)

349

Kap. 1607 Tgr. 03 Endlagerung radioaktiver Abfälle 326

Kap. 1226 Hochbau- und Förderungsmaßnahmen in Berlin und Bonn 274

Kap. 0902 Tgr. 12 Regionalförderung 208

Kap. 1218 Tit. 891 01 Investitionszuschüsse für Vorhaben des öffentlichen Personen-
nahverkehrs an die Deutsche Bahn AG

181

Kap. 1222 Tit. 891 01 Baukostenzuschüsse Schienenwege Eisenbahn 130

Kap. 1227 Tit. 720 11 Energieeinsparprogramm Bundesliegenschaften 122

Kap. 1602 Tit. 686 24 Förderung von Einzelmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien 117

Kap. 1222 Tit. 891 05 Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen 109

Gesamt 13 324

1.7.3 Ausgabereste im flexibilisierten Bereich 

Im flexibilisierten Bereich müssen in Anspruch genom-
mene Ausgabereste von den Ressorts grundsätzlich nicht
kassenmäßig im eigenen Einzelplan eingespart werden.
Sie werden aus dem Gesamthaushalt finanziert. Die hier-
für im Einzelplan „Allgemeine Finanzverwaltung“ (Kapi-
tel 6002 Titel 971 02) vorgehaltenen Haushaltsmittel von
250 Mio. Euro wurden – wie in den Vorjahren – nicht be-
nötigt. Die in Anspruch genommenen Ausgabereste wur-
den kassenmäßig durch Minderausgaben in den jeweili-
gen Einzelplänen gedeckt.

Im Unterschied zu den übrigen Ausgaberesten stehen fle-
xibilisierte Ausgabereste zeitlich unbeschränkt zur Verfü-
gung. Deshalb besteht für die Ressorts ein Anreiz, im fle-
xibilisierten Bereich „großzügig“ Reste zu bilden. Aber
auch hier gilt, dass für die Bildung von Ausgaberesten ein
konkreter sachlicher Bedarf vorliegen muss.
Von den in das Haushaltsjahr 2011 übertragbaren Ausga-
ben im flexibilisierten Bereich von 1,6 Mrd. Euro bilde-
ten die Ressorts 1,5 Mrd. Euro Ausgabereste (vgl. Ta-
belle 1.6). Über mehr als 97 % der nicht abgeflossenen
Mittel wollen die Ressorts demnach in künftigen Jahren
weiter verfügen.
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In das Jahr 2011 übertragene Ausgabereste
im flexibilisierten Bereich

Einzelplan Ressort
übertragbare 
Ausgabereste

gebildete 
Ausgabereste

in Tausend Euro in %

01 BPrA 3 166 3 044 96,1

02 BT 46 618 38 621 86,8

03 BR 2 992 1 675 56,0

04 BK 68 340 68 334 > 99,9

05 AA 126 551 126 545 > 99,9

06 BMI 335 982 334 140 99,5

07 BMJ 59 464 59 460 > 99,9

08 BMF 213 193 208 189 97,7

09 BMWi 128 667 128 664 > 99,9

10 BMELV 204 499 204 496 > 99,9

11 BMAS 29 033 24 763 85,3

12 BMVBS 175 081 174 587 99,7

14 BMVg 12 886 12 886 100

15 BMG 38 870 30 921 79,5

16 BMU 93 514 85 740 91,7

17 BMFSFJ 10 581 10 581 100

19 BVerfG 5 382 5 381 > 99,9

20 BRH 9 288 9 286 > 99,9

23 BMZ 5 319 5 200 97,8

30 BMBF 6 268 3 705 59,1

Gesamt 1 575 694 1 536 218 97,5

Mit dem Ziel, Ausgabereste im flexibilisierten Bereich
nach einheitlichen Maßstäben zu bilden, hat das Bundes-
finanzministerium den Ressorts Vorgaben gemacht.19 Da-
nach fehlt insbesondere dann ein sachlicher Bedarf für
Ausgabereste, wenn

Aufgaben dauerhaft wegfallen,

Sondertatbestände nicht mehr vorliegen,

Baumaßnahmen und Beschaffungen langfristig ver-
schoben oder nicht durchgeführt werden.

Im Hinblick auf die Budgethoheit des Parlaments erwar-
tet der Bundesrechnungshof von allen Ressorts, dass sie
die Vorgaben bei ihrer Bedarfsprüfung beachten. Sie ha-
ben einen strengen Maßstab bei der Restebildung anzule-
gen.

Von den in das Haushaltsjahr 2012 übertragbaren Ausga-
ben entfallen 1,5 Mrd. Euro auf den flexibilisierten Be-
reich. Sie sind damit gegenüber dem Vorjahr leicht (um
0,1 Mrd. Euro) gesunken. 

19 Vgl. Schreiben des Bundesfinanzministeriums zur Bildung von Aus-
gaberesten im flexibilisierten Bereich vom 10. Juli 2006 – II A 2 – H
1200 – 97/06.
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1.8 Verpflichtungsermächtigungen

1.8.1 Ausnutzungsgrad bei Verpflichtungs-
ermächtigungen 

Im Haushaltsplan 2011 waren Verpflichtungsermächti-
gungen von 46,4 Mrd. Euro veranschlagt. Dies waren
2,1 Mrd. Euro weniger als im Vorjahr. Tatsächlich durch
Verpflichtungen in Anspruch genommen wurden davon
26,8 Mrd. Euro (vgl. Abbildung 1.5). Der Ausnutzungs-
grad betrug 58 %. Daneben gingen die Ressorts sonstige
Verpflichtungen von 4,4 Mrd. Euro aufgrund anderer ge-
setzlicher Regelungen oder für laufende Geschäfte ein
(§ 38 Absatz 4 BHO).

Der Haushaltsgesetzgeber hatte für das Haushaltsjahr 2010
die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

ab einem Betrag von 10 Mio. Euro prozentual begrenzt.20

Hiermit sollten übermäßige Vorbindungen verhindert und
im Hinblick auf die neue verfassungsrechtliche Schulden-
bremse haushaltswirtschaftliche Spielräume für Konsoli-
dierungsschritte gesichert werden. Unter Berücksichti-
gung dieser Begrenzung lag der Ausnutzungsgrad im
Haushaltsjahr 2010 bei 57 %.
Auch wenn der Ausnutzungsgrad für das Haushaltsjahr
2011 damit gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen ist,
bleiben alle Ressorts weiterhin aufgefordert, Verpflich-
tungsermächtigungen nur in der erforderlichen Höhe zu
veranschlagen. Dies verlangen die Grundsätze der Haus-
haltsklarheit und Haushaltswahrheit sowie der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit. 

20 Nach § 6 Absatz 9 Haushaltsgesetz 2010 durften die Verpflichtungs-
ermächtigungen ab einer Gesamtsumme von 10 Mio. Euro pro Titel
grundsätzlich nur bis zu 90 % in Anspruch genommen werden.
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Den eingegangenen über- und außerplanmäßigen Ver-
pflichtungen hat das Bundesfinanzministerium zuge-
stimmt. Der Haushaltsausschuss wurde bei Überschreiten
von im Haushaltsgesetz festgelegten Betragsgrenzen in
allen Fällen vorab unterrichtet.21

1.8.2 Gesamtbestand an Verpflichtungen 

Zum 31. Dezember 2011 waren aus eingegangenen Ver-
pflichtungen noch 124,9 Mrd. Euro zu leisten. Der bis
zum Jahr 2009 steigende Gesamtbestand eingegangener
Verpflichtungen ging damit im zweiten Jahr nacheinander
zurück (vgl. Abbildung 1.6). Dies könnte eine Folge der

im Haushaltsgesetz 2010 festgesetzten pauschalen Redu-
zierung der Verpflichtungsermächtigungen um 10 % sein.

Von dem Gesamtbestand eingegangener Verpflichtungen
entfallen 35,7 Mrd. Euro auf das Haushaltsjahr 2012 und
25,5 Mrd. Euro auf das Haushaltsjahr 2013 (vgl. Abbil-
dung 1.7). Dabei sind die im Haushaltsjahr 2012 neu ein-
gegangenen Verpflichtungen noch nicht berücksichtigt. 

Neben den Vorbelastungen aus eingegangenen Verpflich-
tungen sind weitere große Teile des Bundeshaushalts
durch gesetzliche oder vertragliche Vorbindungen22 fest-
gelegt und so der Disposition durch den Haushaltsgesetz-
geber entzogen.

21 Nach § 4 Absatz 2 des Haushaltsgesetzes 2011 sind über- und außerplan-
mäßige Verpflichtungsermächtigungen ab einem Betrag von 5 Mio. Euro
(bei nur in einem Haushaltsjahr fällig werdenden Ausgaben) bzw.
von 10 Mio. Euro vor Einwilligung des Bundesfinanzministeriums dem
Haushaltsausschuss zur Unterrichtung vorzulegen, soweit das Gesetz
nicht Ausnahmen zulässt.

22 Vgl. Tabelle 2.4; im Bundeshaushalt 2011 sind z. B. Ausgaben für
Soziales von 160 Mrd. Euro, Zinsen von 35 Mrd. Euro und Personal-
und Versorgung von 39 Mrd. Euro vorgesehen, die sich der Gestal-
tung des Haushaltsgesetzgebers weitgehend entziehen.
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Fälligkeiten der bis Ende 2011 eingegangenen Verpflichtungen in den Folgejahrena

a Für die Jahre ab 2013 kommen jeweils die im Vorjahr oder in den Vorjahren eingegangenen Verpflichtungen hinzu.
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1.9 Gewährleistungen

Mit Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleis-
tungen (Gewährleistungen) unterstützt der Bund förde-
rungswürdige oder im staatlichen Interesse liegende Vor-
haben im In- und Ausland und sichert finanzielle
Verpflichtungen des Bundes gegenüber internationalen
Finanzinstitutionen ab. Die Höhe der Gewährleistungser-
mächtigungen und die mit ihnen verfolgten Ziele werden
entweder im Haushaltsgesetz23 oder in spezialgesetzli-
chen Regelungen24 ausgewiesen.

Durch das Haushaltsgesetz 2011 war das Bundesfinanz-
ministerium ermächtigt, Gewährleistungen bis zu 445,6 Mrd.
Euro zu übernehmen. Im Vorjahr betrug dieser Gewähr-

leistungsrahmen 477,3 Mrd. Euro. Ende 2011 hatte der
Bund hieraus Gewährleistungen von 322,0 Mrd. Euro
übernommen (vgl. Tabelle 1.7). Gegenüber dem Vorjahr
war dies ein Zuwachs von 19,6 Mrd. Euro.

Darüber hinaus durfte das Bundesfinanzministerium nach
dem Währungsunion-Finanzstabilitätsgesetz Gewährleis-
tungen von 22,4 Mrd. Euro eingehen. Es nutzte sie in vol-
ler Höhe für Garantien für Kredite an Griechenland. Nach
dem Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen im
Rahmen eines Europäischen Stabilisierungsmechanis-
mus vom 22. Mai 2010 durfte das Bundesfinanzministe-
rium Gewährleistungen von 211 Mrd. Euro eingehen.
Diese Ermächtigung hat es Ende des Jahres 2011 in Höhe
von 20,5 Mrd. Euro genutzt (vgl. Tabelle 1.7).

Zusätzlich konnte auch das Sondervermögen Finanz-
marktstabilisierungsfonds (FMS) Garantien bis zu
300 Mrd. Euro übernehmen. Die Ausnutzung beim FMS
betrug Ende des Jahres 2011 28,2 Mrd. Euro. Das Son-
dervermögen Restrukturierungsfonds musste noch keine
Garantien übernehmen.

23 Vgl. § 3 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2011 sowie Vorbemerkung zu Ka-
pitel 3208 (Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen).

24 Vgl. z. B. Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen zum Erhalt
der für die Finanzstabilität in der Währungsunion erforderlichen
Zahlungsfähigkeit der Hellenischen Republik (Währungsunion-Finanz-
stabilitätsgesetz), Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen im
Rahmen eines Europäischen Stabilisierungsmechanismus.
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Gewährleistungsrahmen und Ausnutzung im Jahr 2011

Gewährleistungsrahmen
für

Ermächtigungs-
rahmen

Ausnutzung zum 
Jahresbeginn

Ausnutzung zum
Jahresende

Veränderung im 
Jahresverlauf

in Mrd. Euro

Gewährleistungen gemäß Haushalts-
gesetz

Ausfuhren (Exportkreditgarantien) 135,0 107,5 116,6  9,1

Ungebundene Finanzkredite an auslän-
dische Schuldner, Direktinvestitionen
im Ausland

50,0 34,3 38,5  4,2

Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke
im Inland

185,0 98,0 100,8  2,8

Internationale Finanzinstitutionen 62,0 53,3 55,9  2,6

Sonstiges 13,6 9,3 10,2  0,9
Summe Haushaltsgesetz 445,6 302,4 322,0  19,6

Gewährleistungen gemäß weiterer
Gesetze

Garantien für Kredite an Griechenland
(Währungsunion-Finanzstabilitätsgesetz)

22,4 22,4 22,4 0

Europäischer Stabilisierungsmechanismus 
vom 22. Mai 2010

211,0 0 20,5  20,5

Summe weitere Gesetze 233,4 22,4 42,9  20,5

Gewährleistungen der 
Sondervermögen

Garantien des FMS 300,0 55,6 28,2 -27,4

Garantien des Restrukturierungsfonds 100,0 0 0 0

Sonstiges 1,0 1,0 1,0 0,0

Summe Sondervermögen 401,0 56,6 29,2 -27,4

Gesamtsumme 1 080,0 381,4 394,1  12,7

Die in der Zukunft aus der Übernahme von Gewährleis-
tungen möglicherweise anfallenden finanziellen Belas-
tungen werden bisher – mit Ausnahme des Teilbereichs
der Exportkreditgarantien – nicht in der Vermögensrech-
nung ausgewiesen. Für diesen Teilbereich der sog. Her-
mes-Deckungen nahm das Bundesfinanzministerium in
der Vermögensrechnung 2010 erstmals Rückstellungen
vor. Diese lagen am Ende des Jahres 2011 bei 4,9 Mrd.
Euro (vgl. Nummer 1.11). Der Bundesrechnungshof emp-
fiehlt dem Bundesfinanzministerium zu prüfen, ob bei der
weiteren Vervollständigung der Vermögensrechnung auch

Rückstellungen für weitere Gewährleistungen gebildet
werden können.

Die Einnahmen aus Gewährleistungsentgelten sowie Ein-
nahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme
von Gewährleistungen betrugen im Jahr 2011 insgesamt
1,6 Mrd. Euro. Dem standen Ausgaben für Entschädi-
gungsleistungen, Umschuldungen und sonstige Kosten
im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme aus Ge-
währleistungen von 0,8 Mrd. Euro gegenüber (vgl. Num-
mer 2.8).
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1.10 Selbstbewirtschaftungsmittel

Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt
werden, wenn hierdurch eine sparsame Bewirtschaftung
gefördert wird (§ 15 Absatz 2 BHO). Die Selbstbewirt-
schaftung setzt zentrale Haushaltsgrundsätze außer Kraft,
die das Budgetrecht des Parlaments sichern und die Steu-
erungs- und Kontrollmöglichkeiten im Haushaltsvollzug
unterstützen. Selbstbewirtschaftungsmittel stehen zeit-
lich unbegrenzt für den jeweiligen Ausgabenzweck über
das laufende Haushaltsjahr hinaus zur Verfügung. Sie
können den Charakter von „Dauerfonds“ neben den für
das laufende Haushaltsjahr parlamentarisch bewilligten
Haushaltsmitteln annehmen.

Werden Haushaltsmittel in die Selbstbewirtschaftung über-
führt, sind die entsprechenden Beträge haushaltsmäßig zu
buchen und erscheinen als Ausgabe in der Haushaltsrech-
nung. Tatsächlich sind jedoch keine Mittel aus dem Bun-

deshaushalt abgeflossen. Dies beeinträchtigt nach Auffas-
sung des Bundesrechnungshofes die Aussagekraft der
grundgesetzlich vorgeschriebenen Rechnungslegung und
damit die Kontrollmöglichkeit des Parlaments.

Das Bundesfinanzministerium nahm erstmals in die Haus-
haltsrechnung 2009 eine Gesamtübersicht über den Be-
stand an Selbstbewirtschaftungsmitteln auf. Deren Volu-
men lag Ende 2011 bei 987 Mio. Euro – verteilt auf acht
Einzelpläne. Der Beauftragte der Bundesregierung für
Kultur und Medien – Kapitel 0405 – verfügt dabei mit
606 Mio. Euro über den größten Bestand. Das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung – Einzelplan 30 –
sammelte auf diese Weise 294 Mio. Euro an (vgl. Abbil-
dung 1.8).

Gegenüber dem Vorjahr (1 021 Mio. Euro) nahm der Ge-
samtbestand um 34 Mio. Euro oder 3,3 % ab.
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1.11 Vermögensrechnung

Seit dem Haushaltsjahr 2009 leitet das Bundesfinanzministe-
rium die Vermögensrechnung getrennt von der Haushalts-
rechnung zu. Die Vermögensrechnung wurde neu geglie-
dert und ihre Darstellung überarbeitet. Sie enthält
wieder25 eine Gesamtübersicht der nachgewiesenen Ver-
mögensbestände und Schulden. Diese Übersicht weicht
vom Entwurf der Buchführungs- und Rechnungslegungs-
ordnung für das Vermögen des Bundes (VBRO) ab.26 Sie
orientiert sich an dem für Bund und Länder gültigen Ver-
waltungskontenrahmen (VKR). 

Gegenüber der Vermögensrechnung 2010 wurden fol-
gende inhaltliche Änderungen vorgenommen:

Weitere Beteiligungen des Bundes am Kapital von
Unternehmen wurden berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten des Bundes gegenüber seinen
Beteiligungen wurden weiter vervollständigt.

Die Verbindlichkeiten des Bundes gegenüber seinen
Sonder- und Treuhandvermögen wurden in die Vermö-
gensrechnung aufgenommen.

Für die Sanierung ökologischer Altlasten wurden erst-
mals Umweltrückstellungen ausgewiesen.

Zum Stand des neuen dauerhaften Europäischen Stabi-
litätsmechanismus (ESM) wurde ein Informationsbei-
trag aufgenommen.

Aufgrund der Änderungen sind die Vermögensrechnun-
gen der Jahre 2010 und 2011 nicht mehr unmittelbar ver-
gleichbar.

Das wertmäßig dargestellte Vermögen des Bundes ein-
schließlich seiner Sonder- und Treuhandvermögen betrug
Ende 2011 insgesamt 185 Mrd. Euro. Die Schulden (ein-
schließlich Rückstellungen) lagen bei 1 612 Mrd. Euro.
Nicht enthalten sind darin Vermögen und Schulden
rechtsfähiger Einrichtungen der mittelbaren Bundesver-
waltung (§ 2 VBRO). Außerdem sind wesentliche Ver-
mögenspositionen, wie das Immobilienvermögen ein-
schließlich Infrastrukturvermögen sowie das bewegliche
Vermögen, noch nicht erfasst. Auch die Schulden und
Verbindlichkeiten sind nicht vollständig ausgewiesen. So

fehlen z. B. teilweise die Verpflichtungen aus übernom-
menen Gewährleistungen (vgl. Tabelle 1.8). 

Gegenüber dem in der Vermögensrechnung 2010 ausge-
wiesenen Jahresendbestand sank das Vermögen im Jahr
2011 um 23 Mrd. Euro. Dieser Rückgang wurde haupt-
sächlich durch eine Vermögensabnahme beim Sonderver-
mögen Finanzmarktstabilisierungsfonds von 11,6 Mrd.
Euro (vgl. Nr. 3.3.3 der Vermögensrechnung) und durch
eine Abnahme der Geldanlagen von 8,2 Mrd. Euro verur-
sacht.

Unmittelbare Kapitalbeteiligungen, die bis zum Redak-
tionsschluss der Vermögensrechnung keinen Jahresab-
schluss für das Jahr 2011 vorgelegt haben, konnten nicht
in die Vermögensermittlung einbezogen werden.27

In der Vermögensrechnung 2008 waren erstmals stich-
tagsbezogene Angaben zur Höhe der Versorgungs- und
Beihilfeverpflichtungen des Bundes für seine aktiven Be-
amtinnen und Beamten sowie seine Versorgungsempfän-
gerinnen und -empfänger enthalten. Diese Angaben wur-
den in der Vermögensrechnung 2011 zum Stichtag
31. Dezember 2011 berechnet. Die Versorgungsverpflich-
tungen des Bundes bezifferte das Statistische Bundesamt
mit 337,5 Mrd. Euro. Die Beihilfeverpflichtungen lagen
nach Berechnungen des Bundesfinanzministeriums bei
102,7 Mrd. Euro. Dem standen Vermögenswerte von ins-
gesamt 5,2 Mrd. Euro in den Sondervermögen „Versor-
gungsrücklage des Bundes“ und „Versorgungsfonds des
Bundes“ gegenüber.

Sowohl die Pensions- als auch die Beihilferückstellungen
ermittelte das Bundesfinanzministerium mittels versiche-
rungsmathematischer Verfahren. Die Berechnung führte
es getrennt für Männer und Frauen – unter Berücksichti-
gung besonderer Altersgrenzen – durch.

Um alle noch fehlenden Positionen in eine dann vollstän-
dige Vermögensrechnung zu transferieren, sollte das Bun-
desfinanzministerium eine § 73 Absatz 2 BHO entspre-
chende integrierte Finanzbuchhaltung aufbauen, 

die flächendeckend, IT-gestützt und organisatorisch
abgesichert ist,

die eine durchgängige Bewertung des beweglichen
und unbeweglichen Vermögens ermöglicht und

die noch fehlende Positionen in eine dann vollständige
Vermögensrechnung transferiert.25 In den Jahren 2001 bis 2008 wurde auf eine Gesamtübersicht ver-

zichtet.
26 Der Entwurf der VBRO aus dem Jahr 1953 wurde nicht in Kraft ge-

setzt, ist aber dennoch grundsätzlich anzuwenden. 27 Vgl. S. 90f der Vermögensrechnung.
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1.12 Sonder-, Zweck- und Treuhandvermögen 
des Bundes

Die Haushaltsrechnung weist 26 Sonder-, Zweck- und
Treuhandvermögen des Bundes (Sondervermögen) aus.
Der Bundesrechnungshof hat Prüfungsfeststellungen zu
sechs wesentlichen Sondervermögen getroffen.

1.12.1 Investitions- und Tilgungsfonds

Der Bund errichtete zur Finanzierung von Maßnahmen
des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabi-
lität in Deutschland (sog. Konjunkturpaket II) im Jahr
2009 das Sondervermögen „Investitions- und Tilgungs-

fonds“ (ITF)28. Zur Finanzierung von konjunkturstützen-
den – überwiegend investiven – Fördermaßnahmen stand
dem Fonds in den Jahren 2009 bis 2011 ein Betrag von
20,4 Mrd. Euro zur Verfügung. Bis zum 31. Dezember
2011 wurden hiervon 19,9 Mrd. Euro in Anspruch ge-
nommen (vgl. Tabelle 1.9). Dies entspricht einem Mittel-
abfluss von 97,8 % der Soll-Ansätze des Wirtschaftsplans.
Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe dürfen nach die-
sem Stichtag zulasten des Sondervermögens keine För-
dermittel mehr ausgezahlt werden.

28 Vgl. Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Investitions-
und Tilgungsfonds“ (ITFG) vom 2. März 2009 (BGBl. I S. 416, 417),
geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2009 (BGBl. I S. 1577).
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Übersicht über Vermögen und Schulden

* Die Positionen werden gegenwärtig wertmäßig noch nicht ausgewiesen.

Vermögen 31. Dezember 2011
in Mrd. Euro

I. Immaterielles Vermögen -*

II. Sachvermögen -*

III. Finanzvermögen 84,6
davon: Kapitalbeteiligungen (44,1)

Sonder- und Treuhandvermögen (40,4)
IV. Vorräte -*

V. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 37,4
davon: Forderungen gegenüber Kapitalbeteiligungen (22,3)

Sonstige Forderungen (15,1)
VI. Wertpapiere 48,3
VII. Flüssige Mittel 15,2

Vermögen gesamt 185,4

Schulden
I. Kreditmarktverbindlichkeiten einschl. Kassenverstärkungskredite 1 090,3
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -*

III. Verbindlichkeiten gegenüber Kapitalbeteiligungen 6,6
IV. Sonstige Verbindlichkeiten 0,04
V. Rückstellungen 453,8

davon: Pensionsrückstellungen (337,5)
Beihilferückstellungen (102,7)
Rückstellungen für übernommene Gewährleistungen (4,9)
Rückstellungen für Schlusszahlungen für inflationsindexierte Bundeswert-
papiere
Rückstellungen für die Sanierung ökologischer Altlasten

(4,0)

(4,8)

VI. Sonder- und Treuhandvermögen 61,2
Schulden gesamt 1 612,0
Vermögens-/Schuldensaldo -1 426,6
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Abfluss der Fördermittel in den Jahren 2009 bis 2011

Förderbereich
Soll 2009

Mittelabfluss Nicht in Anspruch genommene 
Mittel

a) Ist 2009
b) Ist 2010
c) Ist 2011

Summe
Ist 2009 - 2011 (Spalte 2 ./. Spalte 4)

in Tsd. Euro in Tsd. Euro in Tsd. Euro absolut 
in Tsd. Euro in %

1 2     3 4 5 6
Innovationsprogramm 
Mittelstand   900 000

a)
b)
c)

53 197
319 972
396 889

770 058 129 942 14,4

Programm zur Stärkung der 
Pkw-Nachfrage 5 000 000

a)
b)
c)

4 115 106
731 206

564
4 846 876 153 124 3,1

Finanzhilfen an Kommunen 
und Länder 10 000 000

a)
b)
c)

1 258 335
4 128 560
4 610 155

9 997 050 2 950 0,03

Investitionsverstärkungs-
programm Verkehr 2 000 000

a)
b)
c)

392 059
540 483

1 037 804
1 970 346 29 654 1,5

Grundsanierung und ener-
getische Sanierung 750 000

a)
b)
c)

88 427
328 260
321 409

738 096 11 904 1,6

Beiträge an internationale
und supranationale 
Einrichtungen

100 000
a)
b)
c)

12 439
15 277
49 970

77 686 22 314 22,3

Konjunkturstützende 
Maßnahmen der 
Ressorts

650 000
a)
b)
c)

137 238
240 346
222 236

599 820 50 180 7,7

Anwendungsorientierte 
Forschung im Bereich 
Mobilität

500 000
a)
b)
c)

29 204
174 612
269 392

473 208 26 792 5,4

Maßnahmen im Bereich
der IuK-Technik 500 000

a)
b)
c)

39 622
158 064
279 089

476 775 23 225 4,6

Summe 20 400 000
a)
b)
c)

6 125 627
6 636 780
7 187 508

19 949 915 450 085 2,2

Das Bundesfinanzministerium ist ermächtigt, zur De-
ckung der Ausgaben des Sondervermögens (einschließ-
lich Schuldendienst) Kredite bis zur Höhe von 25,2 Mrd.
Euro aufzunehmen. Ausweislich der Haushaltsrechnung
2011 betrugen in den Jahren 2009 bis 2011 die Einnah-
men aus Krediten 19,4 Mrd. Euro. Hierfür fielen im glei-
chen Zeitraum Zinsen in Höhe von 143,1 Mio. Euro an.
Die mit Blick auf die Gesamtausgaben des Sondervermö-
gens (20,1 Mrd. Euro) bestehende Finanzierungslücke
wurde durch sonstige Einnahmen in Höhe von 649,8 Mio.
Euro29 geschlossen.

Mit dem Jahr 2012 beginnt für den ITF die Tilgungs-
phase. Das Sondervermögen ist zu tilgen durch Zuführun-
gen in Höhe der Einnahmen aus dem Bundesbankgewinn,
die den im Bundeshaushalt veranschlagten Anteil über-
steigen und nicht zur Tilgung der Schulden des Erblasten-
tilgungsfonds benötigt werden (§ 6 ITFG). 

Der Bundeshaushalt 2012 in der Fassung des Nachtrags-
haushalts sieht bei Kapitel 6002 Titel 121 04 Einnahmen
aus dem Bundesbankgewinn in Höhe von 643 Mio. Euro
vor. Ursprünglich war der Bundesbankgewinn mit 2,5 Mrd.
Euro veranschlagt. Ursächlich für die deutlich geringere
Gewinnabführung ist insbesondere eine höhere Wagnisrück-29 Darunter: Bundesbankgewinn im Haushaltsjahr 2010: 647 Mio. Euro.
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stellung der Bundesbank für etwaige Verluste. Sie können
unter anderem aus den von den Notenbanken des Euro-
systems getätigten Ankäufen von Anleihen finanzschwa-
cher Euroländer entstehen. Ein Tilgungsbeitrag für den ITF
im Jahr 2012 scheidet daher aus. Damit verzögert sich die
Auflösung des Sondervermögens, die mit der Tilgung seiner
Verbindlichkeiten verknüpft ist (§ 11 Satz 1 ITFG).  

Zum Jahresende 2011 wies die Vermögensrechnung des
Bundes für den ITF einen Vermögensbestand von insge-
samt 3 043 Mio. Euro und einen Schuldenstand von
22 450 Mio. Euro aus. Die Bundesrepublik Deutschland –
Finanzagentur GmbH berechnete demgegenüber in ihrer
Übersicht über den Stand der Schuld der Bundesrepublik
Deutschland vom 31. Dezember 2011 einen Schuldenstand
des ITF in Höhe von 21 389 Mio. Euro (vgl. Nr. 1.5.4).

1.12.2 Finanzmarktstabilisierungsfonds

Die Finanzmarktkrise führte ab September 2008 zu Ver-
trauensverlusten an den Finanzmärkten. Auch stieg das
Misstrauen der Kreditinstitute untereinander. Die hierauf
folgenden staatlichen Rettungseingriffe zielten darauf ab,
die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte zu erhalten. Die
Bundesregierung verabschiedete im Oktober 2008 ein
umfassendes Maßnahmenpaket zur Stützung der Finanz-
märkte. Hierzu wurde der Finanzmarktstabilisierungsfonds
(FMS) nach dem Gesetz zur Errichtung eines Finanz-
marktstabilisierungsfonds (FMStFG) vom 17. Oktober 2008
eingerichtet. Der Fonds half Finanzinstituten, Liquidi-
tätsengpässe zu überwinden. Zudem übernahm er Garan-
tien für die von Unternehmen des Finanzsektors begebe-
nen Schuldtitel.

Zum Stichtag 31. Dezember 2011 halbierte sich das Ga-
rantievolumen im Vergleich zum Vorjahr auf 28,2 Mrd.
Euro. Die Höhe der übernommenen Garantien ist nach-
folgend dargestellt:
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Volumen der übernommenen Garantien

Quelle: Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung, Bericht über das Ge-
schäftsjahr 2011 des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin).

Darüber hinaus stärkte der FMS die Eigenkapitalbasis
von Finanzinstituten durch Kapitalzuführungen. Am Jah-
resende 2011 umfassten diese Kapitalhilfen 19,8 Mrd.
Euro. Die dazu erforderlichen Kredite nahm die Bundes-
republik Deutschland – Finanzagentur GmbH auf, die das
Schuldenmanagement für den Bund betreibt. Die Kapital-
hilfen verteilten sich auf folgende Institute:
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Kapitalhilfen für Finanzinstitute

Quelle: Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung, Historischer Über-
blick über die Maßnahmen des SoFFin.

Der FMS konnte nach den geltenden Regelungen zu-
nächst Hilfen bis zum 31. Dezember 2010 bereitstellen.
Die bis zu diesem Stichtag gewährten Stabilisierungshil-
fen laufen bis zu ihrer Endfälligkeit oder Rückzahlung
weiter. Das Zweite Finanzmarktstabilisierungsgesetz, das
am 1. März 2012 in Kraft trat, ermöglicht es dem FMS,
erneut Hilfen bis Ende des Jahres 2012 zu gewähren.

Das Bundesfinanzministerium ist ermächtigt, für den
FMS Kredite bis zu 100 Mrd. Euro aufzunehmen.

Seit dem Jahr 2011 gilt die neue Schuldenregel (vgl.
Nr. 1.4.3.1). Bis Ende 2010 waren für Sondervermögen
aufgrund eines Bundesgesetzes Ausnahmen von der in-
vestitionsbezogenen Kreditgrenze nach Artikel 115 Ab-
satz 2 Grundgesetz a. F. zulässig. Diese Bestimmung ist
ersatzlos gestrichen worden.

Sondervermögen müssen sich in das Regelwerk der
neuen Schuldenregel einfügen, sofern nicht die Bestands-
schutzregelung nach Artikel 143d Absatz 1 Satz 2 2. Halb-
satz Grundgesetz gilt. Das bedeutet: Die sich aus Struk-
turkomponente, Konjunkturkomponente und dem Saldo
der finanziellen Transaktionen zusammensetzende Regel-
kreditgrenze darf nicht durch die kumulierte Kreditauf-
nahme des Haushalts und der Sondervermögen über-
schritten werden. Lediglich zum Jahresende 2010
bestehende Kreditermächtigungen für bereits eingerich-
tete Sondervermögen sind hiervon nicht berührt.

Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes werden da-
her künftige Hilfsmaßnahmen des FMS in einer Weise
ausgewiesen, die eine transparente und nachvollziehbare
Zuordnung der hierfür erforderlich werdenden Kreditauf-
nahmen zur alten Rechtslage oder zur neuen Schulden-
regel ermöglicht. Das Bundesfinanzministerium hat die

Institut
in Mrd. 

Euro zum 
31.12.2011

in Mrd. 
Euro zum 
31.03.2012

IKB Deutsche Industrie-
bank AG

7,3 4,5

HSH Nordbank AG 6,0 3,0
Commerzbank AG 5,0 0
Sicherungseinrichtungsges. 
deutscher Banken mbH 
(Lehman Brothers)

4,4 2,2

Bayerische Landesbank 2,8 0
Düsseldorfer Hypotheken-
bank AG

1,5 1,5

Aareal Bank AG 1,2 0
Gesamt 28,2 11,2

Institut in Mrd. Euro zum 
31.12.2011

Aareal Bank AG 0,3

Commerzbank AG 6,7

Hypo Real Estate Gruppe 9,8

Westdeutsche Landesbank 3,0

Gesamt 19,8
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Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung entsprechend
angewiesen. Eine entsprechende Übersicht zur Haushalts-
rechnung gewährleistet ergänzend die Überprüfbarkeit
der Einhaltung der Schuldenregel.

Die Finanzinstitute müssen für Stabilisierungsmaßnah-
men des FMS – in Abhängigkeit von Art und Umfang der
jeweiligen Maßnahme – ein Entgelt in angemessener
Höhe entrichten und bestimmte Auflagen erfüllen. Der
FMS ist aus den gewährten Garantien bisher nicht in An-
spruch genommen worden. 

Der von der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung
verwaltete FMS schloss das Jahr 2011 mit einem Fehlbe-
trag von 13,1 Mrd. Euro ab. Dieser Fehlbetrag entstand
im Wesentlichen durch eine Rückstellung für die gesetz-
lich vorgegebene Verlustausgleichspflicht des Bundes ge-
genüber der FMS Wertmanagement, der Abwicklungsan-
stalt für ehemalige Vermögenswerte der Hypo Real
Estate-Gruppe (HRE), sowie durch Abschreibungen auf
Beteiligungen des Fonds. Der seit Bestehen des FMS an-
gehäufte Fehlbetrag belief sich zum 31. Dezember 2011
auf 22,1 Mrd. Euro. Der Verlust wird vorgetragen, bis der
FMS aufgelöst wird. Einen nach der Auflösung verblei-
benden Verlust teilen sich Bund und Länder grundsätzlich
im Verhältnis 65:35, wobei die Länder bis zu 7,7 Mrd.
Euro übernehmen.

1.12.3 Restrukturierungsfonds

Der Restrukturierungsfonds wurde nach dem Restruk-
turierungsfondsgesetz vom 9. Dezember 2010 zum Jah-
resbeginn 2011 errichtet. Er dient der Stabilisierung der
Finanzmärkte. Erlässt die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht bei Schieflage einer Bank eine Übertra-
gungsanordnung, können besonders schutzwürdige Ver-
mögenspositionen sanierungsbedürftiger Institute auf ein
anderes Institut übertragen werden. Steht kein überneh-
mender Rechtsträger zur Verfügung, gründet der Restruk-
turierungsfonds dafür ein sogenanntes Brückeninstitut.
Der Restrukturierungsfonds kann sich an übernehmenden
Rechtsträgern beteiligen, indem er neu ausgegebene Ak-
tien übernimmt oder stille Beteiligungen eingeht. Der
Fonds darf zudem Garantien für Brückeninstitute und zur
Sicherung von Ansprüchen gegen den übernehmenden
Rechtsträger sowie zum Zweck der Refinanzierung des
übernehmenden Instituts gewähren.

Kreditinstitute sind seit dem Jahr 2011 verpflichtet, Jah-
res- und Sonderbeiträge zum Restrukturierungsfonds zu
leisten (sog. Bankenabgabe). Die Bankenabgabe soll die
oben genannten Stützungsmaßnahmen finanzieren. Sie
richtet sich nach dem Geschäftsvolumen sowie der Größe
und Vernetzung des beitragspflichtigen Instituts am Fi-
nanzmarkt. Die für die Erhebung der Bankenabgabe er-
forderlichen Informationen müssen die Beitragspflichti-
gen der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung
übermitteln. Die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisie-
rung erhebt und sammelt die Beträge im Restrukturie-
rungsfonds. Im Jahr 2011 flossen diesem Fonds 590 Mio.
Euro zu.

Wenn die Mittel des Restrukturierungsfonds für Stabili-
sierungsmaßnahmen nicht ausreichen, kann er Kredite bis
zu 20 Mrd. Euro für Rekapitalisierungen aufnehmen und
Garantien bis zu 100 Mrd. Euro gewähren.

1.12.4 ERP-Sondervermögen

Die ERP-Mittel dienen seit Abschluss der Wiederaufbau-
phase nach dem Zweiten Weltkrieg der allgemeinen För-
derung von Investitions- und Innovationsvorhaben der
deutschen Wirtschaft. Insbesondere der Mittelstand wird
unterstützt, indem Förderdarlehen der Kreditanstalt für
Wiederaufbau verbilligt werden.

Das ERP-Sondervermögen darf keine eigenen Kredite am
Markt aufnehmen. Im Jahr 2011 leistete es Auszahlungen
von 321 Mio. Euro, um in früheren Jahren ausgereichte
sowie neu gewährte Förderdarlehen zu verbilligen. Auf
die im Jahr 2011 neu abgeschlossenen Förderkredite ent-
fiel davon ein Anteil von 22 Mio. Euro.

Nach der vom Bundeswirtschaftsministerium für das
ERP-Sondervermögen erstellten Bilanz stieg der
Vermögensbestand30 zum 31. Dezember 2011 um 488 Mio.
Euro und beträgt nun 14,6 Mrd. Euro. Der Vermögensbe-
stand liegt damit um 0,5 Mrd. Euro (3,5 %) über dem
fortgeschriebenen Gegenwertaufkommen von 14,1 Mrd.
Euro. Dies ist der Wert des Sondervermögens im Jahr
1959 unter Berücksichtigung der Preisentwicklung bis
zum Jahr 2011. Damit hat das Bundeswirtschaftsminis-
terium als Verwalter des Sondervermögens seinen gesetz-
lichen Auftrag, den Vermögensbestand zu erhalten, er-
füllt.

1.12.5 Bundeseisenbahnvermögen

Das Sondervermögen Bundeseisenbahnvermögen (BEV)
wurde am 1. Januar 1994 errichtet. Heute hat das Sonder-
vermögen insbesondere noch die Aufgaben,

das der Deutschen Bahn AG zugewiesene verbeamtete
Personal zu verwalten,

die Versorgungsbezüge an Pensionärinnen und Pensio-
näre festzusetzen und auszuzahlen,

die betrieblichen Sozialeinrichtungen weiterzuführen
und

Liegenschaften zu verwalten und zu verwerten.

Die Ausgaben des BEV im Jahr 2011 betrugen 7,2 Mrd.
Euro.31 Das Sondervermögen erzielte eigene Einnahmen
von 1,8 Mrd. Euro. Sie stammen im Wesentlichen aus der
Personalkostenerstattung der Deutschen Bahn AG für zu-
gewiesene Beamtinnen und Beamte. Der Fehlbedarf von
5,0 Mrd. Euro wurde aus dem Bundeshaushalt gedeckt.
Im Haushalt 2012 sind 5,2 Mrd. Euro veranschlagt, um

30 Der Vermögensbestand entspricht den Vermögenswerten abzüglich
der Verbindlichkeiten und Rückstellungen.

31 Darin sind 0,4 Mrd. Euro Ausgaben für Rentenleistungen für die
KBS Renten-Zusatzversicherung enthalten.
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den Fehlbetrag des BEV auszugleichen (bei Gesamtaus-
gaben des BEV von 7,3 Mrd. Euro).

Im Jahr 2011 zahlte das BEV Versorgungsbezüge an
180 430 Versorgungsberechtigte in Höhe von 3,5 Mrd.
Euro. Seit Beginn der Bahnreform ging die Zahl der Ver-
sorgungsberechtigten um 24,8 % zurück.

Die zum 31. Dezember 2011 ausgewiesenen Aktiva des
BEV von 765,1 Mio. Euro umfassen im Wesentlichen:32

Immobilien (368 Mio. Euro),

Finanzanlagen (39 Mio. Euro),

aktive Rechnungsabgrenzung für die Januarbezüge 
(337 Mio. Euro).

Der Wert des Immobilienbestandes des BEV hat sich von
3,4 Mrd. Euro im Jahr 2000 auf 368 Mio. Euro im Jahr
2011 verringert. Der Rückgang beruht neben Verkäufen
zum größten Teil darauf, dass das BEV im Jahr 2003 ei-
nen Teil der Immobilien einer eigenen Immobiliengesell-
schaft des Bundes übereignet hat. Daneben hat das BEV
die verbliebenen Immobilien im Jahr 2004 neu bewertet.
Das BEV ist gehalten, seinen Immobilienbesitz weiter zu
verringern.

Die Zahl der zur Deutschen Bahn AG zugewiesenen und
beurlaubten Beamtinnen und Beamten betrug im Jahr
1994 bei der Gründung des BEV 116 885. Im Jahr 2011
waren es noch 40 385. Dies sind 76 500 Personen oder
65,5 % weniger als im Jahr 1994.

Das Gesetz zur Zusammenführung und Neugliederung
der Bundeseisenbahnen ermächtigt die Bundesregierung,
das BEV ab dem Jahr 2004 aufzulösen. Sie kann die vom
BEV noch wahrgenommenen Aufgaben auf das Eisen-
bahn-Bundesamt, das Bundesverkehrsministerium oder
die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH
übertragen. Der Bundesrechnungshof hat wiederholt da-
rauf hingewiesen, dass die Beschäftigten des BEV wegen
des erheblichen Aufgabenrückgangs keine mittelfristigen
Entwicklungsperspektiven und damit nur geringe Pla-
nungssicherheit haben. Das Bundesverkehrsministerium
ist dagegen der Auffassung, dass Personal und Aufgaben
des BEV bis zum Jahr 2030 in etwa gleichem Umfang zu-
rückgehen würden. Mittelfristig sei es wirtschaftlich, die
Aufgaben durch das BEV fortführen zu lassen.

1.12.6 Erblastentilgungsfonds

Im Sondervermögen Erblastentilgungsfonds (ELF) sind
zusammengefasst:

Verbindlichkeiten des Kreditabwicklungsfonds und
der Treuhandanstalt aus Krediten, übernommenen Alt-
krediten und Ausgleichsforderungen,

Altverbindlichkeiten von Wohnungsbauunternehmen
und privaten Vermietern im Beitrittsgebiet nach den
Vorschriften im Altschuldenhilfe-Gesetz und

Altschulden für gesellschaftliche Einrichtungen im
Beitrittsgebiet.

Das Sondervermögen startete am 1. Januar 1995 mit einem
Schuldenstand von 172 Mrd. Euro. Aufgrund des Schul-
denmitübernahmegesetzes vom 21. Juni 1999 wurden seine
zu diesem Zeitpunkt noch bestehenden Schulden von
137 Mrd. Euro in die Bundesschuld (Einzelplan 32) über-
führt. Im Jahr 2011 tilgte der Bund die letzten vom ELF
aufgenommenen Kapitalmarktverbindlichkeiten.

Zum Jahresende 2011 betrugen die Verbindlichkeiten des
Sondervermögens noch 1,5 Mio. Euro. Dem standen For-
derungen von 24,7 Mio. Euro gegenüber.

1.12.7 Energie- und Klimafonds 

Im Zuge ihres langfristig angelegten Klimakonzepts er-
richtete die Bundesregierung zum 1. Januar 2011 das
Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“ (EKF).33

Das Sondervermögen soll zusätzliche Programmausga-
ben zur Förderung einer umweltschonenden, zuverläs-
sigen und bezahlbaren Energieversorgung sowie des na-
tionalen und internationalen Klimaschutzes ermöglichen.
Die Mittel des Sondervermögens sind rechtlich und wirt-
schaftlich vom Bundeshaushalt getrennt zu halten. Ge-
mäß § 3 Absatz 1 des Gesetzes zur Errichtung eines Son-
dervermögens „Energie- und Klimafonds“ verwaltet das
Bundesfinanzministerium das Sondervermögen.

Zur Finanzierung der Programmausgaben soll der EKF
die Erlöse aus der Versteigerung von Emissionshandels-
zertifikaten erhalten. Für die Bewirtschaftung der Ein-
nahmen ist das Bundesfinanzministerium verantwortlich.
Die Ausgaben des EKF sind den folgenden im Wirt-
schaftsplan genannten Ressorts zur Bewirtschaftung zuge-
wiesen:

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie,

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit,

Auswärtiges Amt,

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung,

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz,

Bundesministerium für Bildung und Forschung,

32 Vgl. S. 37 der Vermögensrechnung.

33 Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Energie- und Klima-
fonds“ vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1807), geändert durch
Gesetz vom 29. Juli 2011 (BGBl. I S. 1702).
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Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung.

Im Gründungsjahr des EKF 2011 blieben die Einnahmen
wegen des Wegfalls der Zahlungen aus dem Förderfonds-
vertrag mit den Betreibern deutscher Kernkraftwerke mit
75,5 Mio. Euro deutlich unter dem Planwert von 300 Mio.
Euro. Dem standen Programmausgaben von 46,6 Mio.
Euro gegenüber. In die Rücklage für das Jahr 2012 wur-
den 28,9 Mio. Euro eingestellt. Für das Jahr 2013 sind
Ausgaben von 2,2 Mrd. Euro eingeplant.34

Der Mittelabfluss verlief im Jahr 2011 schleppend, da viele
Programme erst anliefen. Zudem waren die Vorarbeiten
zur Umsetzung des Klimakonzepts nach der Neuausrich-
tung der Energie- und Klimapolitik noch nicht beendet:
Teilweise fehlten Förderrichtlinien, und die Abstimmung
mit Ländern und Kommunen, die Ausschreibung von
Projekten und die Zusage von Fördermitteln waren noch
nicht abgeschlossen.

Der Bundesrechnungshof erläutert in seinen Bemerkungen
Teil III (Einzelplanbezogene Entwicklung und Prüfungs-
ergebnisse) u. a. die Ausgaben- und Einnahmeentwick-
lungen des EKF mit Blick auf das für die Bewirtschaf-

tung der Mittel zuständige Ressort und dessen fachliche
Schwerpunkte.35

1.13 Bundesbetriebe und behördeneigene 
Kantinen

Das Bundesfinanzministerium hat der Vermögensrech-
nung unter Nummer 3.3.1 Übersichten über die Jahresab-
schlüsse der Bundesbetriebe und behördeneigenen Kanti-
nen beigefügt (§ 85 Nummer 3 BHO). Die in der
nachstehenden Übersicht ausgewiesenen Werte entspre-
chen dem in den jeweiligen Jahresabschlüssen ausgewie-
senen Eigenkapital. 

Die Wirtschaftsbetriebe Meppen und das Wasserwerk
Oerbke wurden zum 1. Januar 2011 an die Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben übertragen. Sie sind somit in der
Übersicht nicht mehr enthalten.

Die behördeneigenen Kantinen des Einzelplans 14 (Bun-
desverteidigungsministerium) wurden erstmals in die
Vermögensrechnung 2010 aufgenommen. Der Anfangs-
bestand 2011 weicht vom Endbestand des Vorjahres ab,
da weitere Vermögensbestandteile von 3,9 Mio. Euro in
das Vermögen einbezogen wurden. 

34  Vgl. dazu Nr. 2.1.1.2 der Bemerkung.
35  Bemerkungen zur Entwicklung der Einzelpläne: 9, Nr. 20.; 12,

Nr. 37.; 16 Nr. 68.  und 23 Nr. 73.
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Bundesbetriebe und Kantinen

Bundesbetriebe und Kantinen Bestand 
01.01.2011

Bestand 
31.12.2011

Euro

Bundesmonopolverwaltung
für Branntwein 
(Verwertungsstelle)

47 550 145 47 550 145

Behördeneigene Kantinen

Einzelplan 08 1 894 1 065

Einzelplan 09 9 006 14 556

Einzelplan 10 2 512 4 033

Einzelplan 14 5 945 159 6 238 657
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2 Feststellungen zur finanzwirtschaftlichen 
Entwicklung des Bundes – Vorrang für 
nachhaltige Haushaltskonsolidierung*

2.0

In den Eckwerten des Haushaltsentwurfs 2013 und des
Finanzplans bis 2016 spiegeln sich die Erwartungen der
Bundesregierung wider, dass sich die stabile Konjunktur
fortsetzt. Sie erwartet auf der Ausgabenseite vor allem
Entlastungen bei den Zins- und Sozialausgaben, während
die Steuereinnahmen weiter steigen sollen. 

Im Haushaltsentwurf 2013 ist die Nettokreditaufnahme
mit 18,8 Mrd. Euro veranschlagt. Bis zum Jahr 2016 soll
die Neuverschuldung aufgrund von Entlastungen bei den
Zinsausgaben und steigenden Steuereinnahmen auf Null
zurückgehen. Planungsrisiken und Schätzunsicherheiten
– insbesondere im Hinblick auf die Staatsschulden- und
Eurokrise – sowie die Ergebnisse der Bund-Länder-Ver-
handlungen zur nationalen Umsetzung des Fiskalvertrags
können dieses Ziel gefährden. Die derzeit noch günstigen
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sollten da-
her genutzt werden, den Defizitabbau stärker voranzu-
treiben.

Der von der verfassungsrechtlichen Schuldenregel vor-
gegebene Abbaupfad für die strukturelle Nettokreditauf-
nahme wird im Finanzplan eingehalten. Dies gilt auch,
wenn bei der Berechnung des Abbaupfades entsprechend
der Empfehlung des Bundesrechnungshofes auf das tat-
sächliche Haushaltsergebnis 2010 abgestellt würde. Ein
möglichst hoher Sicherheitsabstand zur zulässigen Neu-
verschuldungsgrenze erscheint erforderlich, um nicht ein-
geplante Haushaltsbelastungen abfedern zu können.

Das Bundeskabinett hat den Regierungsentwurf für den
Bundeshaushalt 2013 im Top-Down-Verfahren aufgestellt
und für die Ressorts verbindliche Haushaltseckwerte be-
schlossen. Nach den bisherigen Erfahrungen erscheint
das neue Verfahren geeignet, die Haushaltsaufstellung zu
straffen und strategische Budgetziele einzuhalten.

Die Ausgabenseite des Bundeshaushalts wird vor allem
durch die Sozialausgaben bestimmt. Auf sie entfällt nach
dem Haushaltsentwurf 2013 – trotz konjunkturell beding-
ter Entlastungen – rund die Hälfte des Haushaltsvolu-
mens. 

Die Ausgaben des Bundes für die Alterssicherungssysteme
belaufen sich auf 104 Mrd. Euro. Darin enthalten sind die
Ausgaben für die Versorgungsempfängerinnen und -emp-
fänger der Bundesverwaltung sowie der ehemaligen Son-
dervermögen Bahn und Post. Der Hauptteil entfällt auf
die Leistungen des Bundes an die Rentenversicherung.
Trotz ihrer im Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2013
vorgesehenen Kürzung ist im Finanzplanungszeitraum
mit steigenden Rentenausgaben des Bundes zu rechnen. 

Die positive Entwicklung des Arbeitsmarktes entlastet
sowohl den Bundeshaushalt als auch den Haushalt der
Bundesagentur für Arbeit. Die Bundesagentur für Arbeit
kann nach den Prognosen der Bundesregierung im Finanz-
planungszeitraum Überschüsse erzielen. Die Arbeitsmarkt-
ausgaben des Bundes sollen bis zum Ende des Finanzpla-
nungszeitraums auf unter 30 Mrd. Euro sinken. Das wäre
der niedrigste Stand seit der Arbeitsmarktreform 2004. 

Aus dem Bundeshaushalt fließen in erheblichem Umfang
Zuschüsse an die Gesetzliche Krankenversicherung. We-
gen des günstigen wirtschaftlichen Umfelds und ver-
schiedener Maßnahmen zur Kostendämpfung sowie zur
Einnahmenverbesserung erzielte sie im Jahr 2011 einen
Überschuss. Ihr Finanzbedarf und damit der Finanzie-
rungsdruck auf den Bundeshaushalt bleiben allerdings
hoch. 

Die Ansätze für die Zinsausgaben verringern sich nach
dem Haushaltsentwurf 2013 und dem Finanzplan gegen-
über der bisherigen Finanzplanung. Der Bund profitiert
von den derzeit günstigen Refinanzierungsbedingungen.
Allerdings sind auf mittelfristige Sicht Zinsrisiken nicht
auszuschließen. Sollten sich die Zinssätze an den Kredit-
märkten erhöhen, würde dies bei jährlichen Bruttokredit-
aufnahmen von 250 Mrd. Euro auf die Zinslast des Bun-
des schnell durchschlagen.

Auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2012 wei-
sen der Haushaltsentwurf 2013 und der Finanzplan wei-
ter steigende Steuereinnahmen aus. Mindereinnahmen,
insbesondere aufgrund des Gesetzes zum Abbau der kal-
ten Progression, das u. a. die Anhebung des Grundfreibe-
trags vorsieht, sind in der Planung berücksichtigt. Ob die
für das Jahr 2014 vorgesehene Einführung einer Finanz-
transaktionsteuer mit geplanten Einnahmen von jährlich
2,0 Mrd. Euro gelingt, bleibt abzuwarten. 

Im vertikalen Finanzausgleich leistet der Bund aus sei-
nem Steueraufkommen hohe Zuweisungen vor allem als
Aufbauhilfen an die neuen Länder und das Land Berlin.
Diese Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen sind
rückläufig. Die insoweit frei werdenden Mittel sind im
Finanzplan bis 2016 berücksichtigt.

Der Gesamtschuldenstand des Bundes betrug zum Jah-
resende 2011 fast 1,3 Billionen Euro. Überwiegend ver-
antwortlich für den Anstieg im Jahr 2010 um mehr als
230 Mrd. Euro sind die Schulden, die der Bund im Zu-
sammenhang mit der Bekämpfung der Finanzmarktkrise
übernommen hat. Eine belastbare Aussage, in welcher
Größenordnung diese Krise den Schuldenstand dauerhaft
erhöhen wird, kann erst getroffen werden, wenn alle Un-
terstützungsmaßnahmen abgewickelt sind.

Aus hohen Gewährleistungen können sich Belastungen
für künftige Bundeshaushalte ergeben. Zu den im Haus-
haltsgesetz enthaltenen Gewährleistungen und den vom
Finanzmarktstabilisierungsfonds ausgereichten Garantien
stellt der Bund auch Garantien zur Stabilisierung des Euro
zur Verfügung. Zur Jahresmitte 2012 beläuft sich der
deutsche Anteil hieran auf 310 Mrd. Euro. Ab dem Jahr
2013 und nach einer anfänglichen Phase des Parallel-

* Die vom Großen Senat des Bundesrechnungshofes am 27. Septem-
ber 2012 beschlossene Bemerkung berücksichtigt den Haushalts-
und Planungsstand bis Ende September 2012.
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betriebs soll der dauerhafte Europäische Stabilitätsmecha-
nismus den bisherigen Rettungsschirm, die Europäische
Finanzstabilisierungsfazilität, ablösen. Abhängig von der
weiteren Entwicklung der Staatsschulden- und Eurokrise
können erhebliche Ausfallrisiken für die Zukunft nicht
ausgeschlossen werden. 

Auf europäischer Ebene sind der reformierte Europäische
Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie der Fiskalvertrag
auf den Weg gebracht worden. Sie sollen dabei helfen, die
Wirtschafts- und Währungsunion auf eine solidere
Grundlage zu stellen sowie tragfähige öffentliche Finan-
zen und Strukturreformen zur Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit in den EU-Staaten zu unterstützen. Auf der
Grundlage des deutschen Stabilitätsprogramms erfüllen
die öffentlichen Haushalte Deutschlands beim strukturel-
len Defizit die europäische Vorgabe eines mittelfristigen
Haushaltsziels von 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts. Die
Schuldenstandsquote wird allerdings in den nächsten Jah-
ren noch deutlich über dem Referenzwert von 60 % des
Bruttoinlandsprodukts liegen. Nicht zuletzt angesichts der
nach wie vor hohen öffentlichen Verschuldung sollte die
Schuldenstandsquote in stabilen wirtschaftlichen Phasen
konsequent zurückgeführt werden, um für absehbare und
nicht absehbare finanzwirtschaftliche Herausforderungen
gerüstet zu sein.

2.1 Haushaltseckwerte bis 20161

In den Eckwerten des Haushaltsentwurfs 2013 und des
Finanzplans bis 2016 spiegeln sich die nach wie vor posi-
tiven Erwartungen zur Wirtschaftslage in Deutschland
wider. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in den Jahren
2010 und 2011 preisbereinigt um 3,7 % und 3,0 % ange-
stiegen. Der Konjunktureinbruch des Jahres 2009 mit ei-
nem Rückgang des BIP um 5,1 % ist damit weitgehend
ausgeglichen. Für das Jahr 2012 rechnet die Bundesregie-
rung mit einem Wachstum des BIP von 0,7 %, das nach
Einschätzung des Sachverständigenrats und der Deut-
schen Bundesbank noch etwas höher ausfallen kann.2 Für
den Haushaltsentwurf 2013 legt die Bundesregierung eine
Wachstumsprognose von 1,6 % zugrunde. Für die Folge-
jahre gehen ihre Projektionen von einem jährlichen preis-
bereinigten Anstieg des BIP von 1,5 % aus.3 Diese wirt-
schaftlichen Rahmendaten bilden die Grundlage für den
Haushaltsentwurf 2013 und den Finanzplan bis 2016.

2.1.1 Haushaltsentwurf 2013

2.1.1.1 Eckdaten 

Der Entwurf des Bundeshaushalts 2013 enthält Gesamt-
ausgaben von 302,2 Mrd. Euro (vgl. Abbildung 2.1).
Dies ist ein Rückgang um 10,3 Mrd. Euro oder 3,3 % ge-
genüber dem Haushaltssoll 2012. Der Ausgabenrückgang
dürfte tatsächlich geringer ausfallen, da nach Einschät-
zung der Bundesregierung das Ist-Ergebnis des Haushalts
2012 aller Voraussicht nach das Soll unterschreiten kann. 

Minderausgaben gegenüber dem Haushaltssoll 2012
entstehen vor allem bei folgenden Positionen:

Wegfall der Bundesbeteiligung an den Kosten der Ar-
beitsförderung (-7,2 Mrd. Euro),4

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende
(-1,4 Mrd. Euro),

Einmalige Absenkung des Bundeszuschusses an den
Gesundheitsfonds (-2,0 Mrd. Euro),

Personalverstärkungsmittel (-1,6 Mrd. Euro).5

In geringerem Umfang fallen Mehrausgaben gegenüber
dem Soll 2012 vor allem in folgenden Bereichen an:

Verteidigung (Einzelplan 14: +1,4 Mrd. Euro, davon
+0,7 Mrd. Euro für das Einheitliche Liegenschafts-
management),

Bildung und Forschung (Einzelplan 30: +0,8 Mrd.
Euro),

Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung im Al-
ter und bei der Erwerbsminderung (+1,4 Mrd. Euro)
sowie

Betreuungsgeld (+0,3 Mrd. Euro).

Ebenso wie im Haushalt 2012 sind im Haushaltsentwurf
2013 zwei Jahresraten von zusammen 8,7 Mrd. Euro an
den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) veran-
schlagt. Damit werden vier Fünftel des vorgesehenen
deutschen Anteils (21,7 Mrd. Euro) am Eigenkapital des
ESM eingezahlt sein (vgl. Nummer 2.9.3.4). Die letzte
Jahresrate von 4,3 Mrd. Euro soll im Haushaltsjahr 2014
geleistet werden.

Die Einnahmen im Haushaltsentwurf 2013 – ohne Netto-
kreditaufnahme und Münzeinnahmen – betragen 283,1 Mrd.
Euro (vgl. Abbildung 2.1). Darin enthalten sind Steuer-
einnahmen von 259,8 Mrd. Euro. Die Steuereinnahmen
steigen damit nicht nur gegenüber dem Haushalt 2012
(Soll: 252,2 Mrd. Euro), sondern auch gegenüber den An-
nahmen des bisherigen Finanzplans für das Jahr 2013
(256,4 Mrd. Euro). Der Höchstwert der Steuereinnahmen
des letzten Haushalts vor der Wirtschafts- und Finanz-
krise im Jahr 2008 (239,2 Mrd. Euro) wird um mehr als
20 Mrd. Euro übertroffen. 

1 Quellen für Ist-Ergebnisse bis einschließlich Haushaltsjahr 2011 so-
wie für Sollzahlen ab dem Haushaltsjahr 2012 (soweit nicht geson-
dert aufgeführt): Haushalts- und Vermögensrechnungen bis 2011,
Haushaltsplan in der Fassung des Entwurfs eines Zweiten  Nach-
tragshaushalts 2012 (Bundestagsdrucksache 17/10900), Haushalts-
entwurf 2013 (Bundestagsdrucksache 17/10200), Finanzplan von
2012 bis 2016 (Bundestagsdrucksache 17/10201), Finanzbericht
2013 des Bundesfinanzministeriums vom 10. August 2012.

2 Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Lage
ging in seiner Prognose vom März 2012 von einer Zuwachsrate von
0,8 % des BIP aus; die Deutsche Bundesbank prognostizierte im Juni
2012 ein Wachstum von 1,0 % des BIP. 

3 Finanzplan bis 2016, Bundestagsdrucksache 17/10201 Nr. 1.1 (S. 5)
und Tabelle 18 (S. 81).

4 Zum Rückgang gegenüber bisherigem Finanzplanansatz vgl. Tabelle 2.1.
5 Der Mehrbedarf aus den Tarif- und Besoldungsrunden 2012 ist be-

reits in den Ressorteinzelplänen bei den jeweiligen Ansätzen für Per-
sonalausgaben berücksichtigt.
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Im Vergleich zum bisherigen Finanzplan verzeichnet der
Haushaltsentwurf 2013 bei den sonstigen Einnahmen ei-
nen Rückgang. Dies beruht im Wesentlichen auf dem
Wegfall des Eingliederungsbeitrags der Bundesagentur
für Arbeit (4,0 Mrd. Euro; vgl. Nummer 2.4.4) sowie auf
der mit 1,5 Mrd. Euro um 1,0 Mrd. Euro niedriger veran-
schlagten Abführung des Bundesbankgewinns. 
Das Finanzierungsdefizit 2013 soll 19,1 Mrd. Euro betragen
(vgl. Abbildung 2.2). Für die Nettokreditaufnahme sind
18,8 Mrd. Euro veranschlagt. Gegenüber dem bisherigen
Finanzplanansatz für das Haushaltsjahr 2013 (24,9 Mrd.
Euro) bedeutet dies einen Rückgang um 6,1 Mrd. Euro
(vgl. Nummer 2.1.2.2). Gegenüber dem Haushaltssoll 2012
(32,1 Mrd. Euro) verringert sich die Nettokreditaufnahme
sogar um 13,3 Mrd. Euro. Allerdings ist damit zu rech-
nen, dass die für das Jahr 2012 veranschlagte Nettokredit-
aufnahme im Ergebnis unterschritten wird. 

2.1.1.2 Energie- und Klimafonds

Außerhalb des Bundeshaushalts veranschlagt sind die
Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens „Ener-
gie- und Klimafonds“ (EKF).6 Für das Jahr 2013 sind Aus-
gaben von 2,2 Mrd. Euro eingeplant, die bis zum Ende

des Finanzplanungszeitraums auf 2,6 Mrd. Euro anstei-
gen sollen. Darin enthalten sind auch Ausgaben für das
Programm Elektromobilität, die bis zum Jahr 2011 im
Bundeshaushalt veranschlagt waren. 
Zur Finanzierung soll der EKF die Erlöse aus der Verstei-
gerung von Berechtigungen zur Emission von Treibhaus-
gasen erhalten, die ebenfalls bis zum Jahr 2011 im Bun-
deshaushalt veranschlagt waren. Des Weiteren können
dem EKF aus dem Bundeshaushalt verzinsliche Liquidi-
tätskredite zum Ausgleich unvorhergesehener Liquidi-
tätsschwankungen bereitgestellt werden. Diese Kredite
sind spätestens bis zum Ende des übernächsten Haus-
haltsjahres zurückzuführen. Ursprünglich sollte sich der
EKF vor allem aus Zahlungen der Betreibergesellschaf-
ten von Kernkraftwerken aus dem Förderfondsvertrag
finanzieren.7 Nach dem Beschluss der Bundesregierung,
die Laufzeiten der Kernkraftwerke zu verkürzen, ist diese
Einnahmenquelle jedoch entfallen. 
Die Errichtung des EKF als Sondervermögen ist nach Auf-
fassung des Bundesrechnungshofes unter haushaltsrecht-
lichen und haushaltswirtschaftlichen Aspekten kritisch zu
bewerten.8 Sondervermögen stellen eine Ausnahme vom

6 Dazu: Bemerkung zur Entwicklung des Einzelplans 16 Nr. 68.2.2
und 68.3.1, 68.3.2, 68.4 und 68.5 sowie Bemerkung zur Entwicklung
des Einzelplans 23 Nr. 73.2.2.

7 Geplant waren hieraus jährliche Einnahmen des EKF von 300 Mio. Euro.
8 Stellungnahme des Bundesrechnungshofes vom 4. Juni 2012 für die

Öffentliche Anhörung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bun-
destages am 6. Juni 2012, Haushaltsausschussdrucksache 17/4476 S. 2 f.
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Entwicklung der Ausgaben und Einnahmena

a Einnahmen ohne Nettokreditaufnahme und Münzeinnahmen.
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verfassungsrechtlichen Grundsatz der Einheit des Haus-
halts nach Artikel 110 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz dar.
Beim EKF ist zudem der Grundsatz der Gesamtdeckung
nach § 8 Bundeshaushaltsordnung eingeschränkt. Bislang
ist nicht ersichtlich, dass die Ausgliederung der Haus-
haltsmittel zu einer besseren Aufgabenerfüllung und effi-
zienteren Mittelbewirtschaftung führt. Es wäre für einen
transparenten, wirtschaftlichen und koordinierten Mittel-
einsatz förderlich, die Einnahmen und Ausgaben des EKF
im Bundeshaushalt zu veranschlagen und in der Haus-
haltsrechnung nachzuweisen.

Das Bundesfinanzministerium hält eine entsprechende
Verlagerung weder fach- noch haushaltspolitisch für sinn-
voll. Es hat dargelegt, dass der EKF errichtet wurde, um
die Finanzierung von zusätzlichen Programmausgaben
zur Umsetzung des Energiekonzepts der Bundesregierung
und des internationalen Klima- und Umweltschutzes auf
eine dauerhaft verlässliche Grundlage zu stellen. Damit werde
ein hohes Maß an Transparenz, insbesondere hinsichtlich
der Verwendung der Erlöse aus dem Emissionshandel für
zusätzliche Programmausgaben, sichergestellt. Neben dieser
Finanzierungsfunktion habe der EKF auch eine Bünde-
lungsfunktion. Diese bewirke bei der Haushaltsaufstellung
und Bewirtschaftung eine bessere ressortübergreifende Zu-
sammenarbeit und damit einen effizienten Einsatz der zur
Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Die bisherige Zu-
sammenarbeit innerhalb der Förderprogramme des EKF
sei positiv zu bewerten. Dies zeige sich auch daran, dass

im Regierungsentwurf zum Wirtschaftsplan 2013 weiter-
hin nahezu die Hälfte der Ausgabetitel des EKF von meh-
reren Ressorts gemeinsam bewirtschaftet werden soll.
Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, dass die ge-
nannten Ziele in gleichem Maße erreicht werden können,
wenn die Mittel des EKF im Bundeshaushalt veranschlagt
wären. Insbesondere für die Bündelung von Aufgaben be-
darf es keines Sondervermögens. Der Bundesrechnungs-
hof empfiehlt, künftig für die Errichtung von Sonderver-
mögen einen strengen Maßstab anzulegen, um eine
Zersplitterung des Bundeshaushalts zu vermeiden. 

2.1.2 Finanzplan bis 2016

2.1.2.1 Eckdaten
Nach dem Finanzplan sollen die Gesamtausgaben in den
Haushaltsjahren 2014 und 2015 auf 302,9 Mrd. Euro bzw.
303,3 Mrd. Euro ansteigen. Für das Haushaltsjahr 2016
sind 309,9 Mrd. Euro vorgesehen. Die Ausgabenzuwächse
bis 2016 entfallen insbesondere auf den Bereich des Ein-
zelplans „Bundesschuld“ und betreffen die Zinsausgaben
sowie auf den Einzelplan des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales. 
Die Ausgabenplafonds 2014 bis 2016 enthalten Globale
Minderausgaben von jeweils rund 1,0 Mrd. Euro (2014)
bzw. rund 1,1 Mrd. Euro (2015, 2016). Damit sollen die
Mehrausgaben des Bundes abgedeckt werden, die sich
aus der für den 1. Januar 2013 vorgesehenen Einführung
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Entwicklung des Finanzierungsdefizits
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des Betreuungsgeldes ergeben. Die Globalen Minderaus-
gaben müssen bei der Fortschreibung der Finanzplanung
durch konkrete Sparmaßnahmen ersetzt werden. 

Auf der Einnahmenseite bilden die Ergebnisse der Steuer-
schätzung vom 8. bis 10. Mai 2012 die Planungsbasis für
die Steuereinnahmen. Danach ist für die Jahre 2014 und
2015 für den Bund mit Steuerzuwächsen gegenüber dem
bisherigen Finanzplan in einer Größenordnung von
5 Mrd. Euro zu rechnen. Die Zuwächse fallen nicht höher
aus, weil der Finanzplan die auf den Bund entfallenden
Mindereinnahmen9 aufgrund des Gesetzes zum Abbau
der kalten Progression berücksichtigt.10

Der Finanzplan sieht vor, dass die Nettokreditaufnahme
bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums vollständig
zurückgeführt wird. Das Finanzierungsdefizit würde dann
nur noch 0,3 Mrd. Euro (Höhe der Münzeinnahmen) be-
tragen. Bis zum Jahr 2016 sind neue Kredite von
36,6 Mrd. Euro vorgesehen.

2.1.2.2 Vergleich zum bisherigen Finanzplan

Die Eckdaten des Haushaltsentwurfs 2013 und des Fi-
nanzplans zeigen im Vergleich zum bisherigen Finanz-
plan eine deutliche Verbesserung auf. Für die Jahre 2013
bis 2015 verringert sich das veranschlagte Nettokredit-
volumen um fast 22 Mrd. Euro (vgl. Tabelle 2.1).

9 2014: -3,8 Mrd. Euro; 2015: -4,0 Mrd. Euro.
10 Nachdem der Bundesrat seine Zustimmung zu dem Gesetz nicht er-

teilt hat, hat die Bundesregierung am 16. Mai 2012 den Vermittlungs-
ausschuss angerufen.

Ta b e l l e  2 . 1

Nettokreditaufnahme im neuen und bisherigen Finanzplan

a Die im bisherigen Finanzplan vorgesehenen Tilgungszahlungen der Bundesagentur für Arbeit an den Bund für ein im Haushalt 2011 veranschlag-
tes Darlehen entfallen, da die Bundesagentur im Jahr 2011 kein Bundesdarlehen benötigte. In der Folge kommt es gegenüber dem bisherigen Fi-
nanzplan zu rechnerischen Mindereinnahmen (=Belastungen) von 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2013 und 0,8 Mrd. Euro im Jahr 2014.

Haushaltsentwurf 2013/neuer Finanzplan 2013 2014 2015

 in Mrd. Euro
Nettokreditaufnahme nach bisherigem Finanzplan 24,9 18,7 14,7
Nettokreditaufnahme nach neuem Finanzplan 18,8 13,1 4,7
Differenz (=Absenkung) 6,1 5,6 10,0
Entlastungen gegenüber bisherigem Finanzplan 23,8 22,4 25,1
Steuereinnahmen 3,4 3,3 1,6
Zinsausgaben 10,7 11,6 11,7
Beteiligung an Kosten der Arbeitsförderung 6,0 4,8 4,8
Gesundheitsfonds (Epl. 15) 2,0  
Leistungen an die gesetzliche Rentenversicherung 0,3 0,5 0,3
Zahlungen an Europäischen Stabilitätsmechanismus  4,3
Globale Minderausgaben für Betreuungsgeld  1,0 1,1
Sonstige Bereiche (u. a. Beendigung Darlehensfinanzierung BImA) 1,4 1,2 1,3
Belastungen gegenüber bisherigem Finanzplan 17,7 16,8 15,1
Wegfall Eingliederungsbeitrag Bundesagentur für Arbeit 4,0 4,0 4,0
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 0,1 0,8 0,7
Darlehensrückzahlung durch Bundesagentur für Arbeita 2,5 0,8  
Abführung Bundesbankgewinn 1,0 0,5  
Betreuungsgeld 0,3 1,1 1,2
Zahlungen an Europäischen Stabilitätsmechanismus 4,3   
Verteidigung (Einzelplan 14) 1,9 2,0 2,0
Übrige Einzelpläne (ohne Epl. 11, 14, 32 und 60) 3,5 2,6 2,3
Ausgaben für Gewährleistungen 0,1 0,2 0,1
Auflösung globale Minderausgaben Zukunftspaket  4,8 4,8
Entlastungen per saldo +6,1 +5,6 +10,0

– 89 –– 89 –



Die Entlastungen bei der Nettokreditaufnahme sind u. a.
auf die im Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 201311

vorgesehenen Maßnahmen im Bereich der Sozialversi-
cherung zurückzuführen:

Der Bund soll sich ab dem Jahr 2013 nicht mehr an
den Kosten der Arbeitsförderung beteiligen. Da gleich-
zeitig der Eingliederungsbeitrag der Bundesagentur an
den Bundeshaushalt wegfallen soll, wird dies im Saldo
den Bundeshaushalt im Jahr 2013 um 2,0 Mrd. Euro
und ab dem Jahr 2014 um 0,8 Mrd. Euro gegenüber
dem bisherigen Finanzplan entlasten.12

Der Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds, mit dem
die Aufwendungen der Krankenkassen der Gesetzli-
chen Krankenversicherung für gesamtgesellschaftli-
che Aufgaben pauschal abgegolten werden, wird für
das Jahr 2013 einmalig um 2,0 Mrd. Euro abgesenkt.

Außerdem soll der allgemeine Bundeszuschuss an die
allgemeine Rentenversicherung für die Jahre 2013 bis
2016 abgesenkt werden. Hieraus ergibt sich – isoliert
betrachtet – eine Entlastung des Bundeshaushalts von
rund 0,8 Mrd. Euro (2013) bzw. jeweils rund 1,0 Mrd.
Euro (2014 bis 2016). Beim allgemeinen Bundeszu-
schuss wirkt sich darüber hinaus entlastend aus, dass
der Beitragssatz nach dem Ergebnis der Rentenschät-
zung vom April 2012 voraussichtlich niedriger ausfal-
len wird, als zuvor angenommen.
Betrachtet man allerdings die Leistungen des Bundes
an die Rentenversicherung insgesamt, so fallen die
Entlastungen im Vergleich zum bisherigen Finanzplan
geringer aus. Denn nach dem Ergebnis der Renten-
schätzung verzeichnet der Bundeshaushalt Mehraus-
gaben vor allem aufgrund der Entwicklung der Brutto-
löhne und -gehälter sowie der Entwicklung der
Steuern vom Umsatz. 

Ebenfalls zur Verringerung der Nettokreditaufnahme sol-
len die verbesserten Steuereinnahmeschätzungen (vgl. Num-
mer 2.5.1.2) und vor allem die deutlich abgesenkten An-
sätze für die Zinsausgaben beitragen (vgl. Nummer 2.4.6).
Infolge ihrer Reduzierung um 10,7 Mrd. Euro (2013) be-
ziehungsweise jeweils fast 12 Mrd. Euro (2014 und 2015)
können zum einen die Mehrausgaben in den Ressortein-
zelplänen kompensiert werden. Zum anderen können
auch die im bisherigen Finanzplan enthaltenen Globalen
Minderausgaben von jeweils 4,8 Mrd. Euro ohne Einspa-
rungen aufgelöst werden. Sie waren Teil des im Sommer
2010 von der Bundesregierung beschlossenen Konsoli-
dierungsprogramms (Zukunftspaket 201013).

2.1.2.3 Planungsrisiken

Die Bundesregierung geht davon aus, dass mit Hilfe weiter
steigender Steuereinnahmen, deutlich verringerter Zinsaus-
gaben sowie der im Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes

2013 vorgesehenen Entlastungen die Nettokreditaufnahme
bis 2016 auf Null zurückgeführt werden kann. 

Nach Einschätzung des Bundesrechnungshofes bestehen
allerdings Planungsrisiken und Schätzunsicherheiten, die
dieses Neuverschuldungsziel gefährden können:

Die Eckdaten des Haushaltsentwurfs 2013 und des Fi-
nanzplans bis 2016 basieren auf Prognosen, die von
einem mittelfristig stabilen Wirtschaftswachstum mit
steigenden Steuereinnahmen und sinkenden Arbeitslo-
senzahlen ausgehen. Da der Bundeshaushalt auf kon-
junkturelle Veränderungen reagiert, würden bereits ge-
ringe negative Abweichungen im Prognosezeitraum
die Einnahmen- und Ausgabenseite im Haushalt ver-
schlechtern.

Der Bund profitiert derzeit von äußerst günstigen Re-
finzierungsbedingungen. Angesichts des hohen Volu-
mens der jährlichen Bruttokreditaufnahme (vgl. Num-
mer 2.7.2) würde ein Anstieg des Zinsniveaus höhere
Zinsausgaben im Bundeshaushalt nach sich ziehen.

Zur haushaltsmäßigen Kompensation der Nettobelas-
tung aus den Ausgaben für das Betreuungsgeld sind in
den Jahren 2014 bis 2016 Globale Minderausgaben
veranschlagt. Die Beträge von rund 1,0 Mrd. Euro (2014)
bzw. jeweils rund 1,1 Mrd. Euro (2015 und 2016)
müssen bei der Fortschreibung des Finanzplans noch
durch konkrete Einsparmaßnahmen erbracht werden. 

Bislang ist die Staatsschulden- und Eurokrise – mit
Ausnahme der Abführung eines verringerten Bundes-
bankgewinns – nicht auf den Bundeshaushalt durchge-
schlagen. Sollte sich die Krise allerdings verschärfen,
könnte dies durch die vom Bund übernommenen Ga-
rantien (vgl. Nummer 2.8.4) und mittelbar durch nega-
tive konjunkturelle Effekte zu erheblichen Belastun-
gen im Bundeshaushalt führen. 

Bei den Verhandlungen zur innerstaatlichen Umset-
zung des Fiskalvertrags (vgl. Nummer 2.9.1) hat der
Bund gegenüber den Ländern finanzielle Zugeständ-
nisse gemacht, die im Einzelnen noch festgelegt wer-
den müssen. Im Jahr 2012 sollen nach dem Entwurf
eines Zweiten Nachtragshaushalts 0,6 Mrd. Euro für
Investitionen zum Ausbau von Kindertagesstätten be-
reitgestellt werden. Für das Jahr 2013 wird als Belas-
tung für den Bundeshaushalt eine Größenordnung von
rund 1 Mrd. Euro genannt.14 Für die Mehrbelastungen
enthalten der Haushaltsentwurf 2013 und der Finanz-
plan keine Vorsorge. Die Bundesregierung hat ange-
kündigt, bei den parlamentarischen Beratungen zum
Bundeshaushalt 2013 Vorschläge zu unterbreiten, wie
die mit den Ländern verabredete zusätzliche Förde-
rung des Ausbaus von Kindertagesstätten und die Abrech-
nung der Ausgaben für die Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung umgesetzt werden können,
ohne dass die für das Jahr 2013 geplante Neuverschul-
dung steigt. In welcher Form die defizitneutrale Ge-
genfinanzierung in den Jahren 2014 ff. sichergestellt

11 Bundestagsdrucksache 17/10588.
12 Unter Einbeziehung der Steuerschätzung vom Mai 2012 fällt die Ent-

lastung um rund 0,1 bis 0,2 Mrd. Euro jährlich höher aus.
13 Einzelheiten zum Zukunftspaket 2010: Bemerkungen 2010, Bundes-

tagsdrucksache 17/3650 Nr. 2.2.3. 14  Finanzplan bis 2016, Bundestagsdrucksache 17/10201 Nr. 1.3 (S. 7).
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wird, soll bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs
2014 und des Finanzplans bis 2017 entschieden wer-
den. Darüber hinaus sollen Bundestag und Bundesrat
über die finanziellen Auswirkungen bei den zur Um-
setzung der Maßnahmen erforderlichen Gesetzge-
bungsverfahren informiert werden.

Der Bundesrechnungshof unterstützt die beabsichtigte
Einbindung des Parlaments. Sie entspricht den Vorga-
ben der Bundeshaushaltsordnung, nach der die Bun-
desregierung den Bundestag und den Bundesrat über
erhebliche Änderungen der Haushaltsentwicklung und
deren Auswirkung auf die Finanzplanung unterrichten
muss.15

2.2 Einhaltung der Schuldenregel 

Seit dem Haushaltsjahr 2011 gilt die neue verfassungs-
rechtliche Schuldenregel.16 Ihre wesentlichen Vorgaben
sind:17

In konjunkturellen Normallagen soll der Haushalt
grundsätzlich ohne Kreditaufnahmen ausgeglichen wer-
den.

Über eine Strukturkomponente ist es dem Bund er-
laubt, neue Schulden bis zu maximal 0,35 % des BIP
aufzunehmen.

Durch eine Konjunkturkomponente werden konjunk-
turbedingte Veränderungen bei der Neuverschuldung
berücksichtigt.

Um die zulässige Neuverschuldung zu ermitteln, wer-
den die Einnahmen und Ausgaben um finanzielle
Transaktionen bereinigt.18

Um die finanzielle Handlungsfähigkeit bei Naturkata-
strophen oder außergewöhnlichen Notsituationen zu
sichern, ist es ausnahmsweise zulässig, einen besonde-
ren Finanzbedarf mit zusätzlichen Krediten zu decken.
Die Kredite müssen binnen eines angemessenen Zeit-
raums getilgt werden.

Die Einhaltung der Verschuldungsregel im Haushalts-
vollzug wird über ein Kontrollkonto sichergestellt.

Dem Bund wird es durch eine Übergangsregelung er-
möglicht, sein strukturelles Defizit in gleichmäßigen
Schritten bis zu dem im Jahr 2016 geltenden Wert von
höchstens 0,35 % des BIP abzubauen (Abbaupfad).19

2.2.1 Abbaupfad für die Nettokreditaufnahme

Als Ausgangsbasis für den Abbaupfad von 2011 bis 2015
hat die Bundesregierung die im Juni 201020 erwartete
Neuverschuldung für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von
65,2 Mrd. Euro zugrunde gelegt. Hiervon ausgehend wurden

der Spielraum für die Nettokreditaufnahme aufgrund
der Konjunkturkomponente berücksichtigt und

die Einnahmen und Ausgaben um den Saldo der finan-
ziellen Transaktionen bereinigt.

Danach ergab sich als Ausgangswert für die strukturelle
Nettokreditaufnahme 2010 ein Betrag von 53,2 Mrd. Euro.21

Um bis zum Jahr 2016 eine strukturelle Neuverschuldung
von 0,35 % des BIP zu erreichen, muss diese auf Basis
der o. a. Berechnung jährlich im Durchschnitt mindestens
um jeweils 0,31 % des BIP abgebaut werden. Nach dem
Haushaltsentwurf 2013 und dem Finanzplan bis 2016 wird
die Nettokreditaufnahme zum Teil deutlich geringer als
der maximal zulässige Wert ausfallen (vgl. Tabelle 2.2). Die
strukturelle Nettokreditaufnahme soll mit 0,35 % des BIP
bereits im Haushaltsjahr 2013 die regulären Vorgaben der
Schuldenregel hinsichtlich der Strukturkomponente erfüllen.

Eine deutliche Unterschreitung der maximal zulässigen
Nettokreditaufnahme erscheint nicht zuletzt angesichts
der erheblichen Unsicherheiten im Euroraum notwendig,
um einen ausreichend hohen „Sicherheitspuffer“ im Falle
einer ungünstigen Haushaltsentwicklung zu haben und
neue Belastungen ohne Überschreitung der Neuverschul-
dungsgrenzen abfedern zu können.

Zur Entwicklung der strukturellen Nettokreditaufnahme
ist zudem auf Folgendes hinzuweisen:

Die Konjunkturkomponente weist bis zum Jahr
2015 durchgehend negative Werte auf, erweitert also
den Spielraum für die strukturelle Neuverschuldung.
Im Gegensatz hierzu gehen die Deutsche Bundesbank
und die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute be-
reits für das Jahr 2012 eher von einer Normalauslas-
tung der gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitä-
ten aus.22 Der Konjunktureinfluss wird danach im Jahr
2012 weitgehend als neutral eingeschätzt. Bis zum
Ende des Finanzplanungszeitraums wird sogar eine
leichte Überauslastung in der deutschen Volkswirt-
schaft prognostiziert. Die in der u. a. Übersicht ausge-
wiesenen negativen Werte zur Konjunkturkomponente
erscheinen angesichts dieser übereinstimmenden Aus-
sagen zur Produktionsauslastung hoch gegriffen.

Die Zahlungen an den ESM von 21,7 Mrd. Euro wer-
den im Einklang mit der Einstufung durch das Statisti-
sche Amt der Europäischen Union EUROSTAT als Er-

15 § 10 Absatz 2 BHO.
16 BGBl. I 2009 S. 2248, 2249.
17 Im Einzelnen: Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 2011, Bun-

destagsdrucksache 17/7600 Nr. 2.6.2.
18 Hierzu werden bei den Einnahmen die Erlöse aus der Veräußerung

von Beteiligungen, die Darlehensrückflüsse sowie die Kreditaufnah-
men beim öffentlichen Bereich und bei den Ausgaben der Erwerb
von Beteiligungen, die Darlehensvergaben sowie die Tilgungen an den
öffentlichen Bereich herausgerechnet, vgl. § 3 Gesetz zur Ausführung
von Artikel 115 Grundgesetz (Artikel 115-Gesetz).

19 Artikel 143d Absatz 1 Grundgesetz i. V. m. § 9 Absatz 2 Artikel 115-
Gesetz.

20 Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltsentwurfs 2011.
21 Einzelheiten der Berechnung enthält Teil II des Gesamtplans des Bun-

deshaushaltsplans zum Haushaltsgesetz 2011 (BGBl. I 2011 S. 2228 ff.).
22 Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsins-

titute: „Deutsche Konjunktur im Aufwind – Europäische Schulden-
krise schwelt weiter“, Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2012, S. 44, 45;
Deutsche Bundesbank, Öffentliche Finanzen, Monatsbericht Mai 2012,
S. 58 und 68 sowie „Perspektiven der deutschen Wirtschaft – Ge-
samtwirtschaftliche Vorausschätzungen 2012 und 2013“, Monatsbe-
richt Juni 2012, S. 15 und 25.
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werb von Finanzvermögen angesehen und gelten
deshalb als defizitneutrale finanzielle Transaktionen.
Ob diesen Zahlungen an den ESM ein entsprechender
Vermögenszuwachs auf Dauer gegenübersteht, hängt
von der weiteren Entwicklung der Staatsschulden- und
Eurokrise ab. Nach der Schuldenregel müssen eventu-
elle spätere Schuldenerlasse bzw. Ausfälle im Zeit-
punkt ihrer Feststellung defizitwirksam gebucht wer-
den. Bereits jetzt führen die Zahlungen an den ESM zu
höheren Nettokreditaufnahmen und in der Folge zu
zusätzlichen Zinsausgaben, die das strukturelle Defizit
erhöhen. 

2.2.2 Alternativrechnung des Abbaupfads 

Die erhebliche Unterschreitung der nach der Schuldenre-
gel maximal zulässigen Nettokreditaufnahme beruht vor
allem auf dem hohen Ausgangswert 2010. Nach Auffas-
sung des Bundesrechnungshofes würde eine Berechnung
auf der Basis des wesentlich niedrigeren Ist-Ergebnisses
für das strukturelle Haushaltsdefizit 2010 Wortlaut und
Ziel der Verfassungsnorm des Artikels 143d Absatz 1

Satz 6 Grundgesetz eher entsprechen.23 Auch finanzwirt-
schaftliche Gründe sprechen für eine solche Alternativ-
rechnung, denn hierdurch fallen die Defizitobergrenzen
im Zeitraum 2012 bis 2015 niedriger und der Abbaupfad
insgesamt flacher aus. 

Ausgehend vom Ist-Ergebnis 2010 der Nettokreditauf-
nahme würden sich in den Haushaltsjahren 2012 bis 2015
niedrigere Beträge für die maximal zulässige Neuver-
schuldung ergeben (vgl. Tabelle 2.3). Die im Haushalts-
entwurf 2013 und im Finanzplan veranschlagten Netto-
kreditaufnahmen liegen bei dieser Berechnung zwar
ebenfalls unter der zulässigen Kreditobergrenze, aller-
dings in erheblich geringerem Umfang als nach der Be-
rechnung des Bundesfinanzministeriums. 

23 Stellungnahme des Bundesrechnungshofes vom 4. Juni 2012 für die
Öffentliche Anhörung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundes-
tages am 6. Juni 2012, Haushaltsausschussdrucksache 17/4476 S. 3 f.;
Stellungnahme der Deutschen Bundesbank vom 5. Juni 2012 für die
Öffentliche Anhörung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bun-
destages am 6. Juni 2012, Haushaltsausschussdrucksache 17/4476 S. 2.

Ta b e l l e  2 . 2

Abbaupfad für die Nettokreditaufnahmea

Rundungsdifferenzen möglich.
a Dazu: Finanzplan 2012 bis 2016, Bundestagsdrucksache 17/10201, S. 7 Tabelle 1. 
b Basis für die Konjunkturkomponenten der Jahre 2013 bis 2016 ist die Frühjahrsprojektion 2012 der Bundesregierung; die Konjunkturkomponente

des Haushalts 2012 ergibt sich aus Teil II des Gesamtplans des Bundeshaushaltsplans zum Entwurf eines Zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2012.
c Strukturelle Nettokreditaufnahme (=Nettokreditaufnahme abzüglich Konjunkturkomponente und Saldo der finanziellen Transaktionen) in Relation

zum BIP. 

Haushaltsentwurf 2013/Finanzplan bis 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 in % des BIP

Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme 
(2010: Ausgangswert für linearen Abbaupfad)

2,21 1,90 1,59 1,28 0,97 0,66 0,35

 in Mrd.  Euro

Nominales BIP des der Haushaltsaufstellung voran-
gegangenen Jahres (Stand: Frühjahrsprojektion 2012)

 2 397,1 2 476,8 2 570,8 2 629,5 2 714,5 2 794,9

Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme 
(2010: Ausgangswert)

53,2 45,6 39,4 32,9 25,5 17,9 9,8

Abzüglich Konjunkturkomponenteb  0,8 -5,9 -3,7 -2,8 -1,4 0,0

Abzüglich Saldo der finanziellen Transaktionen  2,0 -6,6 -6,1 -4,7 -0,5 -0,8

Nach der Schuldenregel maximal zulässige Netto-
kreditaufnahme 

 42,8 51,8 42,7 33,0 19,9 10,6

Nettokreditaufnahme (Ist 2011, Nachtrag  2012, 
Haushaltsentwurf 2013, Finanzplan)

 17,3 32,1 18,8 13,1 4,7 0,0

Unterschreitung der maximal zulässigen Nettokredit-
aufnahme = Sicherheitsabstand

 25,5 19,7 23,9 19,9 15,2 10,6

 in % des BIP

Nachrichtlich: strukturelle Nettokreditaufnahmec   0,79 0,35 0,21 0,10 -0,03
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Ta b e l l e  2 . 3

Abbaupfad für die Nettokreditaufnahme bei Alternativrechnung des Ausgangswertes 2010

Rundungsdifferenzen möglich.
a Konjunkturkomponenten ab 2013 entsprechend Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums September 2012: 

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial und Konjunkturkomponenten, Tabelle 5 (S. 109).
b Strukturelle Nettokreditaufnahme (=Nettokreditaufnahme abzüglich Konjunkturkomponente und Saldo der finanziellen Transaktionen) in Relation

zum BIP. 

Haushaltsentwurf 2013/Finanzplan bis 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 in % des BIP

Maximal zulässige strukturelle Nettokredit-
aufnahme (2010: Ausgangswert für linearen 
Abbaupfad auf Basis Haushalts-Ist 2010)

1,36 1,19 1,02 0,85 0,68 0,52 0,35

 in Mrd.  Euro

Nominales BIP des der Haushaltsaufstellung 
vorangegangenen Jahres

2 397,1 2 397,1 2 476,8 2 570,8 2 629,5 2 714,5 2 794,9

Maximal zulässige strukturelle Nettokredit-
aufnahme (2010: Ausgangswert)

32,5 28,5 25,3 21,9 18,0 14,0 9,8

Abzüglich Konjunkturkomponentea  0,8 -5,9 -3,7 -2,8 -1,4 0,0

Abzüglich Saldo der finanziellen Transaktionen  2,0 -6,6 -6,1 -4,7 -0,5 -0,8

Nach der Schuldenregel maximal zulässige Net-
tokreditaufnahme bei aktualisiertem Ausgangs-
wert 2010

 25,7 37,7 31,7 25,5 15,9 10,6

Nettokreditaufnahme (Ist 2011, Nachtrag 2012, 
Haushaltsentwurf 2013, Finanzplan)

 17,3 32,1 18,8 13,1 4,7 0,0

Unterschreitung der maximal zulässigen Netto-
kreditaufnahme = Sicherheitsabstand

 8,4 5,6 12,9 12,4 11,2 10,6

 in % des BIP

Nachrichtlich: strukturelle Nettokreditaufnahmeb   0,79 0,35 0,21 0,10 -0,03

Ermittlung des aktualisierten Ausgangswertes 2010

 in Mrd. 
Euro

Nettokreditaufnahme 2010 (Ist) 44,0

Zuzüglich Saldo der finanziellen Transaktionen 0,8

Zuzüglich Konjunkturkomponente -12,3

= Strukturelle Nettokreditaufnahme 32,5

Nominales BIP des der Haushaltsaufstellung 
vorangegangenen Jahres

2 397,1

Strukturelle Nettokreditaufnahme 2010 in % des 
BIP als Ausgangswert für den Abbaupfad

1,356 %

Jährliche Abbauschritte bis 2016 0,168 %
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2.2.3 Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung

Der Bundesrechnungshof empfiehlt unter finanzwirt-
schaftlichen Aspekten, die derzeit noch günstigen ge-
samtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu nutzen, um
den Defizitabbau stärker voranzutreiben. Eine konse-
quente Umsetzung des im Zukunftspaket 201024 angeleg-
ten Konsolidierungsvolumens kann hierzu beitragen.

Eine Reihe der im Zukunftspaket 2010 enthaltenen Maß-
nahmen ist zwar in den Haushaltsjahren 2011 und 2012
– insbesondere durch das Haushaltsbegleitgesetz 201125 –
umgesetzt worden. Allerdings haben Teile des Pakets,
wie die Kernbrennstoffsteuer, nicht den vorgesehenen
Konsolidierungsumfang erreicht oder sind bislang nicht
realisiert worden. Hierzu gehören eine Finanztransaktion-
steuer, die nunmehr ab dem Jahr 2014 eingeführt werden
soll, sowie Einsparungen im Verteidigungshaushalt (Ein-
zelplan 14), vor allem im Zusammenhang mit der Struk-
turreform der Bundeswehr. Auch die im bisherigen Finanz-
plan in den Jahren 2014 und 2015 enthaltenen Globalen
Minderausgaben von jeweils 4,8 Mrd. Euro wurden nicht
durch Einsparmaßnahmen erwirtschaftet, sondern durch
eine deutliche Absenkung der Schätzansätze bei den Zin-
sausgaben (vgl. Nummern 2.1.2.2 und 2.4.6) aufgelöst.
Unter Einbeziehung der Finanztransaktionsteuer, der Ab-
senkung des Plafonds des Einzelplans 14 und der Globa-
len Minderausgaben ergäbe sich danach für die Jahre ab
2014 ein strukturelles Konsolidierungsvolumen von rund
10 Mrd. Euro26.

Das Bundesfinanzministerium hat darauf hingewiesen,
dass das Zukunftspaket 2010 die Voraussetzungen für die
vollständige und dauerhafte Einhaltung der Schuldenre-
gel schaffen sollte. Gleichzeitig sollte sichergestellt wer-
den, dass der Bund seinen Teil dazu beiträgt, die europäi-
schen Stabilitätsvorgaben einzuhalten. Diese Ziele seien
nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen worden.
Zudem müsse bei der Bewertung des Zukunftspakets
auch die weitere gesellschafts- und wirtschaftspolitische
Entwicklung berücksichtigt werden. Dies gelte z. B. für
die Mindereinnahmen bei der Kernbrennstoffsteuer auf-
grund der Energiewende sowie für die Verzögerungen bei
der Einführung einer Finanztransaktionsteuer. Durch Ent-
lastungen an anderer Stelle werde die Einhaltung der
Konsolidierungsziele unverändert sichergestellt. Mit dem
Finanzplan werde die von der Schuldenregel geforderte
Höchstgrenze für die strukturelle Neuverschuldung schon
im Jahr 2013 unterschritten.

Der Bundesrechnungshof erkennt an, dass die Eckwerte
im Haushaltsentwurf 2013 und im Finanzplan bis 2016

deutliche Verbesserungen aufweisen (vgl. Tabelle 2.1).
Angesichts der o. a. mittelfristigen Haushaltsrisiken emp-
fiehlt er allerdings, an dem im Zukunftspaket 2010 ausge-
wiesenen Entlastungsvolumen festzuhalten, um in der
Haushalts- und Finanzplanung einen ausreichend hohen
Sicherheitsabstand zu den nach der Schuldenregel maxi-
mal zulässigen Nettokreditaufnahmen ausweisen zu kön-
nen.27 

2.3 Top-Down-Verfahren und Eckwertebeschluss

Zur Umsetzung der neuen Schuldenregel wird seit der
Haushaltsaufstellung 2012 das sogenannte Top-Down-
Verfahren bei der Aufstellung des Regierungsentwurfs
durchgeführt. Hierzu legt das Bundeskabinett im März
des Jahres der Haushaltsaufstellung verbindliche Eck-
werte für die Einnahmen und Ausgaben aller Einzelpläne
im weiteren regierungsinternen Haushaltsverfahren fest.
Das parlamentarische Verfahren der Haushaltsberatung
bleibt unverändert.

Am 21. März 2012 beschloss das Bundeskabinett auf
Vorschlag des Bundesfinanzministeriums die Eckwerte
zum Haushaltsentwurf 2013 und zum Finanzplan bis
2016. Die Basis für diesen Eckwertebeschluss bildete
eine zu Jahresbeginn erstellte mittelfristige Projektion der
Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung und zur Entwicklung der Steuereinnahmen. Im wei-
teren Aufstellungsverfahren wurden die Haushaltseck-
werte aktualisiert. Die wesentlichen Ansatzänderungen
betreffen insbesondere folgende Punkte (vgl. Tabelle 2.4):

Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarif- und
Besoldungsrunde 2012,

Anpassung der Steuereinnahmen an das Ergebnis der
Steuerschätzung vom Mai 2012,

Verringerung der Einnahmen aus der Abführung des
Bundesbankgewinns in den Jahren 2013 und 2014,

Vorziehen einer Jahrestranche an den ESM in das Jahr
201328,

stärkere Absenkung der Ansätze für Zinsausgaben und

Veranschlagung eines Tilgungsbetrags im Jahr 2016
für den Investitions- und Tilgungsfonds.

Am 27. Juni 2012 endete das Aufstellungsverfahren mit
dem Kabinettbeschluss über den Haushaltsentwurf 2013
und den Finanzplan bis 2016. Aufgrund der o. a. Ansatz-
veränderungen ist die im Haushaltsentwurf 2013 veran-
schlagte Nettokreditaufnahme um 0,8 Mrd. Euro geringer
als im Eckwertebeschluss vom 21. März 2012. Für den
Finanzplanungszeitraum sind ebenfalls niedrigere Netto-
kreditaufnahmen vorgesehen.

24 Dazu: Bemerkungen 2010, Bundestagsdrucksache 17/3650 Nr. 2.2.3.
25 BGBl. I 2010 S. 1885 bis 1899.
26 Konsolidierungsvorschläge des Bundesrechnungshofes enthalten u. a.

der Bericht „Chancen zur Entlastung und Modernisierung des Bun-
deshaushalts“ vom 23. November 2009 und die jährlichen Bemer-
kungen. Darüber hinaus hat der Bundesrechnungshof in einem Son-
derbericht vom 28. Juni 2010 empfohlen, die Vielzahl bestehender,
nicht mehr zeitgemäßer verwaltungsaufwendiger, intransparenter so-
wie teilweise gemeinschaftswidriger Umsatzsteuerermäßigungen zu
überprüfen und ggf. abzuschaffen (Bemerkungen 2010, Bundestags-
drucksache 17/3650 Nr. 2.2.5).

27 Auch die Deutsche Bundesbank hält einen ambitionierten haushalts-
politischen Kurs mit deutlichen Sicherheitsabständen zur nationalen
Schuldengrenze für wünschenswert, vgl. Monatsbericht August 2012,
S. 60, 68 f.

28 Ende März 2012 wurde im ECOFIN vereinbart, dass in den Jahren
2012 und 2013 jeweils zwei der insgesamt fünf Jahresraten an den
ESM geleistet werden sollen.
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Nach den bisherigen Erfahrungen in zwei Aufstellungs-
verfahren erscheint das Top-Down-Verfahren geeignet,
die Haushaltsaufstellung zu straffen, strategische Budget-
ziele unter Beachtung der Schuldengrenze frühzeitig fest-
zulegen und ggf. mit den hierfür erforderlichen Konsoli-
dierungsmaßnahmen zu verbinden.29 Ob sich das Top-
Down-Verfahren auch bei einem ungünstigeren gesamt-
wirtschaftlichen Umfeld bewährt, bleibt abzuwarten.

2.4 Ausgabenentwicklung und -struktur

2.4.1 Wesentliche Finanzkennzahlen
Die Ausgabenstruktur des Bundeshaushalts ist von den
Bereichen „Soziales“ und „Zinsen“ geprägt.
Die veranschlagten Sozialausgaben umfassen im We-
sentlichen die finanzielle Unterstützung der sozialen Si-
cherungssysteme. Hierzu gehören

die Leistungen an die Rentenversicherung (vgl. Num-
mer 2.4.3),
die Ausgaben für den Arbeitsmarkt (vgl. Nummer 2.4.4),
die Zuschüsse an die Gesetzliche Krankenversiche-
rung (vgl. Nummer 2.4.5) sowie
weitere Sozialtransfers des Bundes bei der Familien-
förderung, der landwirtschaftlichen Sozialpolitik so-
wie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung.

Die im Haushalt 2012 veranschlagten Sozialausgaben be-
tragen 154,9 Mrd. Euro. Nach dem Haushaltsentwurf
2013 sollen sie auf 145,3 Mrd. Euro zurückgehen. Der
Rückgang gegenüber dem Soll 2012 beruht im Wesentli-
chen darauf, dass

die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Ar-
beitsförderung wegfällt (-7,2 Mrd. Euro) und
der Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds im Jahr
2013 einmalig um 2,0 Mrd. Euro vermindert wird.29 Bemerkungen 2008, Bundestagsdrucksache 16/11000 Nr. 2.1.2.3.

Ta b e l l e  2 . 4

Haushaltsentwurf 2013 und Finanzplan bis 2016: 
Veränderungen gegenüber Eckwertebeschluss vom 21. März 2012

Haushaltsentwurf (HHE) 2013/Finanzplan bis 2016 2013 2014 2015 2016

 in Mrd. Euro
Ausgaben 302,2 302,9 303,3 309,9
Ausgaben nach Eckwertebeschluss 300,7 303,5 307,9 309,3
Abweichungen (- = Entlastung; + = Belastung) +1,5 -0,6 -4,6 +0,6
darunter:    
Tarif- und Besoldungsrunde 2012 +1,2 +1,5 +1,5 +1,5
Leistungen an die Rentenversicherung -0,5 -0,4 -0,2 -0,2
Zinsausgaben -3,1 -1,6 -1,6 -1,5
Zahlungen an Europäischen Stabilitätsmechanismus +4,3 -4,3  
Schuldentilgung Investitions- und Tilgungsfonds    +1,0
Steuereinnahmen 259,8 269,1 277,3 288,5
Steuereinnahmen nach Eckwertebeschluss 256,5 268,0 276,6 287,3
Abweichungen (+ = Entlastung; - = Belastung) +3,3 +1,1 +0,7 +1,2
darunter:    
Entwurf Jahressteuergesetz 2013 -0,1 -0,1 -0,5 -0,5
Mehreinnahmen auf Basis Mai-Steuerschätzung +3,4 +1,2 +1,2 +1,7
Sonstige Einnahmen 23,6 20,7 21,3 21,4
Sonstige Einnahmen nach Eckwertebeschluss 24,7 20,9 21,0 20,8
Abweichungen (+ = Entlastung; - = Belastung) -1,1 -0,2 +0,3 +0,6
darunter: Abführung des Bundesbankgewinns -1,0 -0,5   

Nettokreditaufnahme 18,8 13,1 4,7 0,0
Nettokreditaufnahme nach Eckwertebeschluss 19,6 14,6 10,3 1,1
Abweichungen (- = Entlastung; + = Belastung) -0,8 -1,5 -5,6 -1,1
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Seit Anfang der 1990er-Jahre hat die Haushaltsfinanzie-
rung der sozialen Sicherungssysteme stetig zugenommen.
So beteiligt sich der Bund in steigendem Umfang an So-
zialausgaben, die in früheren Jahren von den kommuna-
len Haushalten zu tragen waren. Ein Beispiel hierfür bil-
det die im Jahr 2011 beschlossene Anhebung der
Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung. Ab dem Jahr
2012 erhöht sich die Bundesbeteiligung von bisher 16 %
stufenweise auf 45 % (2012), 75 % (2013) auf bis zu
100 % (ab 2014). Die Ausgaben werden dementspre-
chend von 0,6 Mrd. Euro (2011) auf 5,5 Mrd. Euro im Fi-
nanzplanungsjahr 2016 steigen. 

Dem stehen die o. a. Entlastungen gegenüber, die im
Haushaltsjahr 2013 zu einem leichten Absinken der So-
zialausgabenquote (Anteil der Sozialausgaben an den
Gesamtausgaben) führen. Nach ihrem Höchststand im
Bundeshaushalt 2010 mit 53,8 % sinkt sie nach dem
Haushaltsentwurf 2013 auf 48,1 %, um sich in den Folge-
jahren bei 50 % einzupendeln (vgl. Tabelle 2.5).

Die Zinsausgaben für die Bundesschuld sind der zweit-
größte Ausgabenblock. Trotz des erheblichen Kreditbe-
darfs des Bundes bewegt sich die Zinsausgabenquote
(Anteil der Zinsen an den Gesamtausgaben) mit 10,5 %
im Haushaltsentwurf 2013 deutlich unter dem Höchstniveau
von 17 % in den Haushalten der zweiten Hälfte der
1990er-Jahre (vgl. Tabelle 2.5). Nach dem Finanzplan
steigt die Zinsausgabenquote wieder, da die Zinsausgaben
schneller als die Gesamtausgaben wachsen.

Die Zins- und Sozialausgaben machen im Haushaltsent-
wurf 2013 zusammen 58,6 % des Haushaltsvolumens
aus. Trotz eines Rückgangs gegenüber den Vorjahren
wird mit 68,1 % weiterhin ein hoher Anteil der Steuerein-
nahmen verwendet (vgl. Tabelle 2.5). 

Außerhalb der Bereiche Soziales und Zinsen entwickeln
sich die Ausgaben wie folgt (vgl. Tabelle 2.5):

(1) Die Personalausgaben (einschließlich der Versor-
gungsleistungen) erhöhten sich von 2005 bis 2011 le-
diglich um 5,3 % von 26,4 Mrd. Euro auf 27,9 Mrd.
Euro. Dies wurde durch geringe Gehalts- und Besol-
dungsanpassungen sowie Kürzungen, wie die Halbie-
rung der Sonderzahlung („Weihnachtsgeld“), erreicht.
Nach dem Haushaltsentwurf 2013 erhöhen sich die
Personalausgaben gegenüber dem bisherigen Finanz-
plan (2013: 27,1 Mrd. Euro) um 1,5 Mrd. Euro auf
28,6 Mrd. Euro – vor allem eine Folge der Tarif- und
Besoldungsrunde 2012.30 Darin enthalten sind die im
Einzelplan 60 (Allgemeine Finanzverwaltung) zen-

tral veranschlagten Personalverstärkungsmittel von
1,0 Mrd. Euro zugunsten des Geschäftsbereichs des
Bundesverteidigungsministeriums. Damit soll der mit
der Strukturreform der Bundeswehr verbundene Ab-
bau beim Zivilpersonal von bis zu 21 000 Stellen fi-
nanziell unterstützt werden. Die Personalausgaben-
quote erhöht sich nach ihrem Tiefstand von 9,1 %
(2012) auf 9,5 %. 

Der Stellenbestand soll nach dem Haushaltsentwurf
2013 im zivilen Bereich (ohne Ersatzstellen und Er-
satzplanstellen) auf rund 251 300 Planstellen/Stellen
sinken. Dies entspricht einem Rückgang von 129 700
– also mehr als einem Drittel – gegenüber dem eini-
gungsbedingten Personalhöchststand im Jahr 1992
(381 000 ohne die damaligen Sondervermögen Post
und Bahn). Auch der Stellenbestand vor der Wieder-
vereinigung (1989: 301 500) wird unterschritten. 

Die Bundesregierung hat bei den Konsolidierungs-
maßnahmen des Zukunftspakets beschlossen, weitere
10 000 Stellen von 2011 bis 2014 dauerhaft abzu-
bauen. Der Stellenbestand 2010 betrug 262 661 Stel-
len. Da die Zielgröße für den Stellenabbau des Zu-
kunftspakets bereits mit dem Haushaltsentwurf 2013
erreicht wird, sieht der Entwurf des Haushaltsgeset-
zes 2013 keine pauschale Stelleneinsparung mehr
vor. Die Stelleneinsparung aufgrund der Verlänge-
rung der Wochenarbeitszeit für die Bundesbeamten
wird fortgesetzt.31 

(2) Nicht zu den Personalausgaben im engeren Sinne ge-
rechnet werden die Versorgungs- und Beihilfeleistun-
gen für die pensionierten Beamtinnen und Beamten
der ehemaligen Sondervermögen Bahn und Post
(vgl. Nummer 2.4.2). Diese Leistungen trägt der
Bundeshaushalt über Zuweisungen und Zuschüsse an
das Bundeseisenbahnvermögen und die Postbeam-
tenversorgungskasse. Rechnet man diese Ausgaben
von 11,9 Mrd. Euro mit ein, belaufen sich die „perso-
nalbezogenen Ausgaben“ im Haushaltsentwurf 2013
auf 40,5 Mrd. Euro.

(3) Die Investitionsausgaben sind im Haushaltsentwurf
2013 mit 34,3 Mrd. Euro veranschlagt. Dies ent-
spricht einer Investitionsausgabenquote von 11,4 %.
Darin enthalten sind - wie im Haushalt 2012 - zwei
Jahresraten von insgesamt 8,7 Mrd. Euro an den
ESM, die als Beteiligungserwerb und damit als In-
vestition zählen. Rechnet man diese Zahlungen nicht
mit ein, so beläuft sich die Investitionsausgabenquote
auf 8,5 %. Sie liegt damit auf dem Niveau der Jahre
2010 und 2011. Nach dem Finanzplan wird sie im
Jahr 2016 auf 8,0 % sinken.

30 Aus der Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge nach dem Bundes-
besoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2012/2013 ergeben sich
für den Bundeshaushalt (ohne Post und Bahn) finanzielle Mehrbelastun-
gen von 1,0 Mrd. Euro für 2013 und jeweils 1,1 Mrd. Euro ab 2014. Hin-
zu kommen die Auswirkungen der Erhöhungen der Tarifgehälter.

31 Von 2005 bis 2014 werden jeweils 0,4 % der Beamtenplanstellen fi-
nanziell eingespart; dies entspricht den um insgesamt 3,9 % erhöhten
Arbeitskapazitäten infolge der im Jahre 2004 eingeführten Verlängerung
der Arbeitszeit von 38,5 auf 40 Wochenstunden.
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Ta b e l l e  2 . 5

Wesentliche Ausgabearten und Finanzkennzahlen

Rundungsdifferenzen möglich.
a Dazu gehören außer den in der Tabelle enthaltenen Positionen: Wohngeld, Wohnungsbauprämie, Unterhaltsvorschuss, Kriegsopfervorsorge und -fürsorge.
b Bis 2008 als Festbetrag (0,4 Mrd. Euro) beim Wohngeld enthalten.
c Insb. Erziehungs-, Elterngeld und Kinderzuschlag; seit 1996 Umstellung auf steuerliches Kindergeld (2011: 38,4 Mrd. Euro, davon Bundesan-

teil:16,3 Mrd. Euro); 2007: mehr wegen Einführung Elterngeld und SV Kinderbetreuungsausbau; ab 2013: einschl. Betreuungsgeld.
d Zinsausgaben des Bundes sowie Bundeszuschüsse für Zinszahlungen der nichtintegrierten Sondervermögen.
e Versorgungs- und Beihilfeleistungen für pensionierte Bahn- und Postbeamte (Bahnbereich seit 1994 + Postbereich seit 1999).
f 2012 bis 2014: einschließlich Kapitalzuführungen an den ESM.
g Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen, nichtinvestive Wirtschafts- und Forschungsförderung, Sondervermögen + sonstige

Einrichtungen.
h Saldo von Globalen Mehrausgaben und Minderausgaben.

Jahr 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ausgaben          Soll HHE Finanzplan

 in Mrd. Euro
Sozialausgabena 90,2 100,8 133,0 134,5 139,8 140,4 147,7 163,4 155,3 154,9 145,3 149,9 152,8 154,9

darunter:               

– Rente, Knappschaft 39,2 65,0 77,5 77,0 78,1 78,2 79,0 80,7 81,1 81,6 81,5 83,1 85,1 87,1

– Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderungb

      0,5 0,5 0,6 1,9 3,3 4,8 5,2 5,5

– Leistungen für Familiec 14,2 3,6 3,4 3,4 6,4 5,4 5,3 5,5 5,7 5,8 6,1 7,0 7,1 7,1

– Landwirtschaftl.Sozialpolitik 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6

– Zuschuss an GKV - - 2,5 4,2 2,5 2,5 7,2 15,7 15,3 14,0 12,0 14,0 14,7 14,7

– Arbeitsmarkt 20,0 15,5 37,9 39,5 42,8 42,9 44,3 49,5 41,6 40,2 31,6 30,4 30,2 30,0

darunter:               
– Zuschuss an BA 3,5 0,9 0,4 - - - - 5,2 - - - - - -

– Arbeitslosenhilfe 10,5 13,2 1,5 - - - - - - - - - - -
– Beteiligung an Kosten der

Arbeitsförderung
6,5 7,6 7,8 7,9 8,0 7,2 - - - -

– Grundsicherung - - 35,2 38,7 35,7 34,8 36,0 35,9 33,0 32,7 31,4 30,2 30,0 29,8
Zinsausgabend 40,2 39,9 37,4 37,6 38,8 40,2 38,1 33,1 32,8 31,9 31,7 34,4 37,4 41,2

Personalausgaben 27,1 26,5 26,4 26,1 26,0 27,0 27,9 28,2 27,9 28,5 28,6 28,6 28,5 28,3

Sonstige Versorgunge 4,6 9,0 5,2 5,0 5,2 11,0 10,9 11,2 11,3 11,6 11,9 12,1 12,3 12,4

Investitionsausgabenf 34,0 28,1 22,9 22,7 26,2 24,3 27,1 26,1 25,4 37,8 34,3 29,7 25,2 24,9

Restliche Ausgabeng 41,5 40,1 34,9 35,1 34,4 39,4 40,6 41,7 43,5 48,0 50,7 49,6 48,6 49,8

Globalansätzeh          -0,2 -0,3 -1,4 -1,5 -1,6

Gesamtausgaben 237,6 244,4 259,8 261,0 270,4 282,3 292,3 303,7 296,2 312,5 302,2 302,9 303,3 309,9
Ausgabenquoten in %
Sozialquote 38,0 41,2 51,2 51,5 51,7 49,7 50,5 53,8 52,4 49,6 48,1 49,5 50,4 50,0
Zinsquote 16,9 16,3 14,4 14,4 14,3 14,2 13,0 10,9 11,1 10,2 10,5 11,4 12,3 13,3
Zins-/Sozialquote 54,9 57,6 65,6 65,9 66,1 64,0 63,6 64,7 63,5 59,8 58,6 60,8 62,7 63,3
Personalquote 11,4 10,8 10,2 10,0 9,6 9,6 9,5 9,3 9,4 9,1 9,5 9,4 9,4 9,1
Investitionsquote 14,3 11,5 8,8 8,7 9,7 8,6 9,3 8,6 8,6 12,1 11,4 9,8 8,3 8,0
Ausg-/Steuerquoten               
Sozialsteuerquote 48,2 50,7 70,0 66,0 60,8 58,7 64,8 72,2 62,6 61,4 55,9 55,7 55,1 53,7
Zinssteuerquote 21,5 20,1 19,7 18,4 16,9 16,8 16,7 14,6 13,2 12,6 12,2 12,8 13,5 14,3
Zins-/Sozialsteuerquote 69,7 70,8 89,6 84,4 77,7 75,5 81,6 86,9 75,8 74,1 68,1 68,5 68,6 68,0
Investitionsteuerquote 18,2 14,1 12,0 11,1 11,4 10,2 11,9 11,5 10,2 15,0 13,2 11,0 9,1 8,6
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2.4.2 Unterstützung verschiedener Alters-
sicherungssysteme

Die Leistungen für die Unterstützung der verschiedenen
Alterssicherungssysteme bilden einen weiteren Schwer-
punkt auf der Ausgabenseite des Bundeshaushalts. Außer
den Leistungen an die Rentenversicherung von 81,5 Mrd.
Euro enthält der Haushaltsentwurf 2013 eine Reihe weite-
rer Ausgaben für die Alterssicherung:

die Alterssicherung der Landwirte (2,1 Mrd. Euro),

die Pensionszahlungen und Beihilfen an Versorgungs-
empfängerinnen und -empfänger des Bundes ein-
schließlich sogenannter G 131-Fälle32 (7,7 Mrd. Euro),

die Leistungen an die Sonderversorgungssysteme in
den neuen Ländern (0,8 Mrd. Euro nach Abzug der
Erstattungen durch die Länder),

die Erstattung von Ausgaben des Bundeseisenbahn-
vermögens,33 das insbesondere die Bezüge der Versor-
gungsempfängerinnen und -empfänger des ehemaligen
Sondervermögens Bahn leistet (4,9 Mrd. Euro),

den Bundeszuschuss zur Mitfinanzierung der Versor-
gungs- und Beihilfeleistungen an die pensionierten
Postbeamtinnen und -beamten34 (7,0 Mrd. Euro).35

Die Ausgaben im Haushaltsentwurf 2013 für die ver-
schiedenen Alterssicherungssysteme betragen 104 Mrd.
Euro, also mehr als ein Drittel der Gesamtausgaben. Auf-
grund der demografischen Entwicklung ist mit einem
weiteren Anstieg der Ausgaben für die Alterssicherung
im Bundeshaushalt zu rechnen. Für seine Versorgungs-
empfängerinnen und -empfänger hat der Bund die Son-
dervermögen „Versorgungsrücklage des Bundes“36 und

„Versorgungsfonds des Bundes“37 geschaffen. Dadurch
wird die Finanzierung dieser Versorgungsausgaben nicht
mehr nur auf die Zukunft verlagert; künftige Haushalte
werden entlastet.

2.4.3 Bundesleistungen an die Renten-
versicherung38

Die Leistungen des Bundes an die Rentenversicherung
stellen den mit Abstand größten Ausgabeposten im Bun-
deshaushalt dar. Seit Anfang der 1990er-Jahre sind sie
von 30,6 Mrd. Euro (1992) auf 81,6 Mrd. Euro (2012) ge-
stiegen. Dies entspricht einem Zuwachs um 167 %. In
den letzten Jahren verlief der Anstieg flacher. Im Finanz-
plan wird mit steigenden Ausgaben des Bundes bis zu
87,1 Mrd. Euro (2016) gerechnet (vgl. Tabelle 2.5). Sie
beruhen auf den Prognosen des Schätzerkreises Rente39

sowie den Ergebnissen der Steuerschätzung.

Die Bundesleistungen setzen sich aus einer Reihe von Zu-
schüssen, Beteiligungen, Beiträgen und Erstattungen des
Bundes zusammen (vgl. Tabelle 2.6). Sie dienen u. a. zur
Finanzierung von Leistungen der Rentenversicherung,
denen keine Versicherungsbeiträge gegenüberstehen; sie
sollen die Rentenversicherung entlasten und so die Bei-
tragssätze senken oder zumindest stabilisieren. Auch über-
nimmt der Bund die Beitragszahlungen der Versicherten
in bestimmten Lebenslagen. Der höchste Finanzierungs-
anteil entfällt auf den allgemeinen Bundeszuschuss. Er ist
an die Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter je Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie des Beitrags-
satzes gekoppelt. Maßgebend für seine Höhe sind die
Veränderungen

der durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelte vom vor-
letzten zum letzten Jahr sowie

des Beitragssatzes im Jahr, für das er jeweils bestimmt
wird, gegenüber dem jeweiligen Vorjahr.

Für die Berechnung der anderen Leistungen gelten geson-
derte Regelungen. Sie sind z. T. nicht an die Bruttolohn-
entwicklung, sondern an andere Richtgrößen gekoppelt –
wie an die jährliche Veränderungsrate des Aufkommens
der Steuern vom Umsatz (zusätzlicher Bundeszuschuss)
oder an den Saldo der Einnahmen und Ausgaben (Beteili-
gung in der knappschaftlichen Rentenversicherung).

Im letzten Jahrzehnt wurden verschiedene Rentenreformen
(insbesondere Altersvermögensergänzungsgesetz 2001,

32 Dabei handelt es sich um pensionierte Beschäftigte des öffentlichen
Dienstes, die nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder eingestellt
wurden oder deren Versorgung aus anderen Gründen weggefallen
war.

33 Wirtschaftsplan des Bundeseisenbahnvermögens (Anlage zu Kapi-
tel 1222 Titel 634 01).

34 Einbezogen sind Beamtinnen und Beamte des Sondervermögens Deut-
sche Bundespost, der Teilsondervermögen Deutsche Bundespost POST-
DIENST, Deutsche Bundespost POSTBANK und Deutsche Bundes-
post TELEKOM sowie Beschäftigte der Postaktiengesellschaften,
denen aus einem Beamtenverhältnis Ansprüche auf Versorgung zuste-
hen, und deren Hinterbliebene.

35 Kapitel 6002 Titel 685 01: Der Bundes-Pensions-Service für Post
und Telekommunikation e. V. hat seine Pensions- und Beihilfeleistungen
in den Jahren 2005 bis 2007 durch den Verkauf der Forderungen ge-
gen die Postnachfolgeunternehmen gedeckt. Der Bund ist dadurch
von seinen Leistungen entlastet worden. Nachdem die Verwertungser-
löse für die Pensionsverpflichtungen aufgebraucht worden sind, muss der
Bundeshaushalt den Finanzbedarf ab dem Jahr 2008 fast vollständig
tragen.

36 Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ erhält seit seiner Er-
richtung im Jahr 1999 über verminderte Besoldungs- und Versor-
gungsanpassungen Mittelzuführungen mit dem Ziel, ab dem Jahr
2018 den Bundeshaushalt von Versorgungsausgaben zu entlasten.
Ende 2011 betrug sein Marktwert rund 4,9 Mrd. Euro.

37 Das Sondervermögen „Versorgungsfonds“ soll ab dem Jahr 2020 die
Versorgungs- und Beihilfeleistungen für alle ab dem 1. Januar 2007
neu eingestellten Beamte/Richter/Berufssoldaten des Bundes erbrin-
gen; hierzu erhält es Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt. Ende
2011 betrug sein Marktwert rund 424 Mio. Euro.

38 Dazu: Bemerkung zur Entwicklung des Einzelplans 11 Nr. 26.
39 Der Schätzerkreis besteht aus Vertretern des BMAS, der Versiche-

rungsträger sowie der zuständigen Aufsichtsbehörde; die Renten-
schätzungen werden unter Berücksichtigung aktueller Prognosen und
Projektionen zur konjunkturellen und demographischen Entwicklung
erstellt. 
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Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz 2004, Ren-
tenversicherungs-Altersgrenzenanpassungsgesetz) durch-
geführt, die insbesondere darauf abzielten, die Beiträge
zu stabilisieren und die Ausgaben der Rentenversiche-
rung zu begrenzen.40 Darüber hinaus ist im Entwurf des
Haushaltsbegleitgesetzes 201341 vorgesehen, den allgemei-
nen Bundeszuschuss um 1 Mrd. Euro im Jahr 2013 und
um jeweils 1,25 Mrd. Euro in den Jahren 2014 bis 2016
zu kürzen. Ungeachtet dieser Entlastungsmaßnahme wer-
den die Rentenleistungen des Bundes weiter steigen – von
81,5 Mrd. Euro (2013) auf 87,1 Mrd. Euro (2016). Auch
der Anteil der Rentenleistungen an den Gesamtausgaben
des Bundeshaushalts wird sich von 27,0 % (2013) auf
28,1 % (2016) erhöhen.

Die Gesamtausgaben der Rentenversicherung42 sind von
147,3 Mrd. Euro im Jahr 1992 auf 251,0 Mrd. Euro im

Jahr 2011 angewachsen. 25,2 Millionen Altersrenten so-
wie Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und
Renten wegen Todes wurden im Jahr 2011 an 20,5 Millio-
nen Rentnerinnen und Rentner gezahlt.43 Der Bund trägt
rund 31 % der Rentenausgaben (vgl. Abbildung 2.3).

Der Anstieg der Gesamtausgaben der Rentenversicherung
ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Rentenversiche-
rungsleistungen ausgeweitet wurden. Die beitragsfinan-
zierten Einnahmen in der Rentenversicherung haben mit
dieser Entwicklung nicht Schritt gehalten. Der Bund hat
den Ausgleich durch zusätzliche Leistungen übernom-
men, die er zum Teil durch Erhöhungen der Umsatzsteuer
sowie der Energie- und Stromsteuer finanziert.44

40 Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 2011, Bundestagsdrucksa-
che 17/7600 Nr. 2.4.3.

41 Bundestagsdrucksache 17/10588.
42 Einschließlich knappschaftlicher Rentenversicherung.

43 Angaben der Deutschen Rentenversicherung, Stand: 31. Dezember
2011.

44 Mit der sog. ökologischen Steuerreform im Jahr 1999 wurden die Mine-
ralölsteuersätze erhöht und die Stromsteuer eingeführt; die Mehrein-
nahmen werden überwiegend für Mehrleistungen des Bundes an die
gesetzliche Rentenversicherung verwendet.

Ta b e l l e  2 . 6

Rentenversicherungsleistungen des Bundes

a Grundsätzlich (d. h. ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung) finanziert durch Erhöhung des allgemeinen Umsatzsteuersatzes von 15 % auf 16 %
ab 1. April 1998 und aus dem Aufkommen der seit 1. April 1999 erhobenen Ökosteuer.

2012
(Soll)

2013 
(HHE)

in Mrd. Euro

Zuschuss zur allgemeinen Rentenversicherung 40,0 39,0

Zusätzlicher Zuschuss (seit 1998) an die allgemeine Rentenversicherung zur 
Finanzierung nicht beitragsgedeckter Leistungen sowie zur Senkung des Bei-
tragssatzesa

20,1 21,0

Beitragszahlungen für Kindererziehungszeiten (ab 1. Juni 1999) 11,6 11,6

Beteiligung in der knappschaftlichen Rentenversicherung 5,7 5,6

Zuschüsse zu RV-Beiträgen der in Werkstätten und Integrationsprojekten 
beschäftigten behinderten Menschen

1,1 1,1

Erstattung von Aufwendungen der Deutschen Rentenversicherung Bund 
aufgrund der Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die 
Rentenversicherung in den neuen Ländern 
(wird zu 60 % von neuen Ländern erstattet)

2,9 3,0

Sonstiges 0,2 0,2

Insgesamt 81,6 81,5
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2.4.4 Ausgaben für den Arbeitsmarkt45

Die Ausgaben für den Arbeitsmarkt fallen sowohl im
Bundeshaushalt als auch im Haushalt der Bundesagentur
für Arbeit (Bundesagentur) an. Im Jahr 2011 beliefen sich
die Ausgaben im Haushalt der Bundesagentur auf
37,5 Mrd. Euro (2010: 45,2 Mrd. Euro)46 und die Einnah-
men auf 37,6 Mrd. Euro (2010: 37,1 Mrd. Euro).47 Die
Arbeitsmarktausgaben im Bundeshaushalt 2011 lagen bei
41,6 Mrd. Euro (2010: 49,5 Mrd. Euro).

Die Arbeitsmarktausgaben bestimmen sich im Wesentli-
chen nach den Regelungen des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch (Grundsicherung für Arbeitsuchende) sowie des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch (Arbeitsförderung). Die
Gesamtausgaben für diese Leistungen hängen in starkem
Maße von der konjunkturellen Entwicklung ab.

2.4.4.1 Bundesagentur für Arbeit 

Dämpfend auf die Ausgabenentwicklung im Haushalt der
Bundesagentur wirkt sich vor allem aus, dass sich der

Arbeitsmarkt seit der Wirtschafts- und Finanzkrise im
Jahr 2009 gut erholt hat. Im Jahresdurchschnitt 2011 ver-
ringerte sich die Zahl der Arbeitslosen auf rund 3,0 Mil-
lionen Personen (2009: 3,42 Millionen; 2010: 3,24 Mil-
lionen). Für das Jahr 2012 wird mit einem weiteren
Rückgang auf 2,85 Millionen gerechnet. Durch die posi-
tive Konjunktur, aber auch durch das Gesetz zur Verbes-
serung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt, wird
der Haushalt der Bundesagentur entlastet.48

Dementsprechend sollen die Ausgaben der Bundesagen-
tur wie folgt sinken:49

Für das Jahr 2012 wird mit einem Rückgang der Aus-
gaben auf 36 Mrd. Euro und mit einem Überschuss
von 1,3 Mrd. Euro gerechnet. 

Für das Jahr 2013 geht die Bundesagentur in ihrer Fi-
nanzeinschätzung (Stand: April 2012) von einer weite-
ren Verringerung der Ausgaben auf 31 Mrd. Euro und
einem leichten Überschuss von 0,6 Mrd. Euro aus. 

45 Dazu: Bemerkung zur Entwicklung des Einzelplans 11 Nr. 26.
46 Ohne die vom Bundeshaushalt getragenen Ausgaben für die Grund-

sicherung. 
47 Insbesondere Beitragseinnahmen (25,4 Mrd. Euro) sowie Beteiligun-

gen, Zuschüsse und Erstattungen aus dem Bundeshaushalt.

48 BGBl I 2011, S: 2854 ff.; die strukturellen Entlastungen für den Haus-
halt der Bundesagentur sollen sich ab dem Jahr 2013 auf 1,9 Mrd. Euro
jährlich belaufen – vgl. Bericht des Haushaltsausschusses des Deutschen
Bundestages vom 22. September 2011, Bundestagsdrucksache 17/7068.

49 Basis: Finanzeinschätzung der Bundesagentur vom Mai 2012.
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Gesamtausgaben der Rentenversicherung und Bundesleistungen

Quelle: 2012 und 2013: Rentenversicherungsbericht 2011 vom 16. November 2011, Bundestagsdrucksache 17/7770.
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Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2016 sollen die
Einnahmen über den Ausgaben liegen.50 

Die Finanzeinschätzung der Bundesagentur beruht auf
den gesamtwirtschaftlichen Eckdaten der Frühjahrspro-
jektion der Bundesregierung. Sie geht davon aus, dass 

sich der Arbeitsmarkt weiterhin günstig entwickelt
und die Zahl der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt
auf 2,6 Millionen im Jahr 2016 zurückgeht,

der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung unver-
ändert bei 3,0 % bleibt.

2.4.4.2 Bundeshaushalt

Die Arbeitsmarktausgaben im Bundeshaushalt sind nach
ihrem Höchststand im Jahr 2010 (49,5 Mrd. Euro) eben-

falls stark rückläufig. Im Haushaltsentwurf 2013 sind
hierfür noch 31,6 Mrd. Euro veranschlagt (vgl. Tabel-
le 2.5 und Abbildung 2.4). Nach dem Finanzplan sollen
die Arbeitsmarktausgaben auf 30,0 Mrd. Euro im Jahr
2016 fallen (vgl. Tabelle 2.5). Das wäre der niedrigste
Stand seit der Arbeitsmarktreform des Jahres 2004, mit
der u. a. die Grundsicherung für Arbeitsuchende einge-
führt wurde. 

Dieser Planung liegen insbesondere folgende haushalts-
relevante Tatbestände zugrunde:

eine positive Einschätzung der mittelfristigen Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktentwicklung sowie 

der Wegfall der Bundesbeteiligung an den Kosten der
Arbeitsförderung bei gleichzeitigem Verzicht des Bun-
des auf die Leistung des Eingliederungsbeitrags durch
die Bundesagentur; per saldo wird der Bundeshaushalt
hierdurch im Haushaltsjahr 2013 um 2,1 Mrd. Euro
und ab dem Jahr 2014 um 1,0 Mrd. Euro jährlich ge-
genüber dem bisherigen Finanzplan entlastet. 

50 Hierbei ist der Wegfall der Bundesbeteiligung an den Kosten der Ar-
beitsförderung bei gleichzeitigem Verzicht des Bundes auf die Leis-
tung des Eingliederungsbeitrags durch die Bundesagentur berück-
sichtigt.
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Ausgaben im Bundeshaushalt für den Arbeitsmarkt
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2.4.5 Leistungen an die Gesetzliche 
Krankenversicherung51

In der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sind
rund 70 Millionen Personen als Mitglieder oder Angehö-
rige versichert. Im Jahr 2011 erreichten die Ausgaben der
GKV 179,6 Mrd. Euro. Die Einnahmen betrugen 183,8 Mrd.
Euro (vgl. Tabelle 2.7). Mit diesem Finanzvolumen bildet
die GKV nach der Rentenversicherung die finanziell be-
deutsamste Säule im System der sozialen Sicherung.

Von 2000 bis 2011 stiegen die Ausgaben um 34,3 %; das
entspricht einem jährlichen Anstieg von durchschnittlich
2,7 %. Die höchsten Zuwachsraten gab es in den Jahren
2007 bis 2009 mit jährlich rund 5 %. In den Jahren 2010
und 2011 konnte der Aufwuchs etwas gebremst werden.
Das nominale Wirtschaftswachstum52 lag im Jahr 2000
bis 2011 bei 27,8 %, jahresdurchschnittlich bei 2,1 %.
Auch die Ausgaben des Bundeshaushalts stiegen mit jähr-
lich 1,6 % in geringerem Maße als die GKV-Ausgaben.

Etwa ein Drittel der GKV-Ausgaben entfällt auf Ausga-
ben für Krankenhausbehandlungen mit 60,0 Mrd. Euro
(2011). Seit dem Jahr 2000 (44,2 Mrd. Euro) sind diese
Ausgaben um rund 16 Mrd. Euro und damit um 36 % ge-
stiegen. Der zweitgrößte Ausgabeposten für Arzneimittel
verzeichnete im letzten Jahrzehnt sogar einen Anstieg um
50 %. Immerhin waren die Ausgaben im Jahr 2011 mit
29,0 Mrd. Euro erstmals seit dem Jahr 2004 gegenüber
dem Vorjahreswert (30,2 Mrd. Euro) leicht rückläufig.
Für ärztliche Leistungen wurden im Jahr 2011 27,6 Mrd.
Euro und für zahnärztliche Behandlungen 11,7 Mrd. Euro
(einschließlich Zahnersatz) aufgewendet. Danach folgen
die Ausgaben für Heil- und Hilfsmittel (11,2 Mrd. Euro)
sowie für das Krankengeld (8,5 Mrd. Euro). Die Netto-Ver-
waltungskosten betrugen 9,4 Mrd. Euro (5,2 % der GKV-
Gesamtausgaben 2011).

Trotz des hohen Ausgabenvolumens in der GKV konnten
seit dem Jahr 2004 Defizite vermieden oder zumindest
begrenzt werden. Im Jahr 2011 verzeichnete die GKV einen
Überschuss von 4,2 Mrd. Euro. Der mit der Verwaltung
und Verteilung der Einnahmen (Beiträge, Bundeszuschüsse)
an die Krankenkassen betraute Gesundheitsfonds wies ei-
nen Überschuss von 5,3 Mrd. Euro aus. Zur finanziellen
Unterstützung erhält die GKV aus dem Bundeshaushalt
seit dem Jahr 2004 in steigendem Umfang Zuschüsse
(vgl. Tabelle 2.7). Die gesetzlichen Vorgaben für die
Höhe des Bundeszuschusses sind mehrfach geändert wor-
den:

Durch das Gesetz zur Modernisierung der Gesetzli-
chen Krankenversicherung stieg der Zuschuss von
1,0 Mrd. Euro im Jahr 2004 auf 4,2 Mrd. Euro im Jahr
2006. Zur Finanzierung wurde in den Jahren 2004 und
2005 die Tabaksteuer erhöht, die jedoch nicht die ge-
planten Mehreinnahmen erbrachte.

Im Jahr 2007 wurde mit dem Gesetz zur Stärkung des
Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV-WSG) eine langfristige Finanzierungsver-
pflichtung des Bundes gesetzlich festgeschrieben.53

Danach sollten die Bundeszuschüsse an die GKV von
2,5 Mrd. Euro (2007, 2008) ab dem Jahr 2009 um
jährlich 1,5 Mrd. Euro ansteigen, bis sie ab dem Jahr
2016 eine Gesamtsumme von jährlich 14 Mrd. Euro
erreichen sollten.

Mit dem Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und
Stabilität in Deutschland als Kernelement des Kon-
junkturpakets II wurde im Frühjahr 2009 u. a. der
Bundeszuschuss an die GKV – über den neu errichte-
ten und vom Bundesversicherungsamt verwalteten
Gesundheitsfonds – deutlich erhöht. Mit dieser Maß-
nahme sollte die Absenkung des im Herbst 2008 auf
15,5 % festgesetzten Beitragssatzes an die GKV um
0,6 Beitragssatzpunkte auf 14,9 % finanziert werden.

Im Haushalt 2011 wurde – außer den bereits im Fi-
nanzplan vorgesehenen 13,3 Mrd. Euro – ein zusätzli-
cher Bundeszuschuss von 2,0 Mrd. Euro veranschlagt,
der zur finanziellen Stabilisierung der GKV vorgese-
hen war.

Nach dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2013
soll der Bundeszuschuss einmalig um 2,0 Mrd. Euro
auf 12,0 Mrd. Euro abgesenkt werden. 

Ab dem Jahr 2015 soll der Bund weitere Zahlungen
zur Finanzierung des Sozialausgleichs nach § 221b
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch leisten. Die
Höhe der Zahlungen wird im Jahr 2014 gesetzlich
festgelegt. Im Finanzplan sind hierfür 0,7 Mrd. Euro
im Jahr 2015 vorgesehen, sodass sich der Bundeszu-
schuss auf 14,7 Mrd. Euro erhöht. 

Von 2012 bis 2016 sind 69,4 Mrd. Euro für die finanzielle
Unterstützung der GKV vorgesehen. Die Leistungen des
Bundes an die GKV stellen damit – ähnlich den Bundes-
leistungen an die Rentenversicherung – eine dauerhafte
strukturelle Ausgabelast für den Bundeshaushalt dar. 

Zur Stabilisierung der Finanzlage bei der GKV sind zu
Beginn des Jahres 2011 das GKV-Finanzierungsgesetz54

und das Arzneimittel-Neuordnungsgesetz erlassen wor-
den. Diese Konsolidierungsmaßnahmen dürften – ge-
meinsam mit der guten wirtschaftlichen Entwicklung – zu
dem o. a. positiven Finanzergebnis 2011 beigetragen ha-
ben. Ob es gelingt, die Finanzen der GKV dauerhaft zu
stabilisieren und damit auch den Finanzierungsdruck auf
den Bundeshaushalt zumindest nicht zu vergrößern,
bleibt abzuwarten.

51 Dazu: Bemerkung zur Entwicklung des Einzelplans 15 Nr. 67.
52 Die gesamtstaatliche Wirtschaftsleistung unter Einbeziehung der

Preissteigerung.

53 BGBl. I 2007 S. 378, 423 f: Artikel 1 Nummer 153 GKV-WSG: Än-
derung des § 221 Absatz 1 SGB V.

54 Bestandteil des Gesetzes waren u .a. die Erhöhung des paritätisch fi-
nanzierten Beitragssatzes um 0,6 Prozentpunkte auf 15,5 %, die Be-
grenzung des Anstiegs der Leistungsausgaben im Krankenhausbe-
reich und bei niedergelassenen Ärzten und Zahnärzten sowie das
Einfrieren der Verwaltungskosten der Krankenkassen.
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2.4.6 Zinsausgaben55

Die Zinsausgaben als zweitgrößter Ausgabeblock stiegen
bis Ende der 1990er-Jahre (1999) auf 41,1 Mrd. Euro.56

In den darauffolgenden Jahren gingen sie zurück und la-
gen im Haushaltsabschluss 2011 noch bei 32,8 Mrd.
Euro. Positiv wirkte sich ein im Langzeitvergleich niedri-
ges Zinsniveau aus. Hinzu kam, dass die Einnahmen aus
der Versteigerung von Mobilfunklizenzen (50,8 Mrd.

Euro) in den Jahren 2000 und 2001 zur Schuldentilgung
eingesetzt wurden.

Im Entwurf eines Zweiten Nachtragshaushalts 2012 sind
31,9 Mrd. Euro Zinsen veranschlagt.57 Nach dem Haus-
haltsentwurf 2013 soll sich der Zinsaufwand mit 31,7 Mrd.
Euro nochmals leicht verringern. Im Finanzplan sind
dann wieder wachsende Ausgabenansätze bis zu
41,2 Mrd. Euro (2016) vorgesehen (vgl. Abbildung 2.5). 

55 Dazu: Bemerkung zur Entwicklung des Einzelplans 32 Nr. 77.
56 Einschließlich Bundeszuschüsse für Zinszahlungen der in die Bun-

desschuld nichtintegrierten Sondervermögen.

57 Im Ersten Nachtragshaushalt 2012 wurden die Zinsausgaben bereits
gegenüber dem ursprünglichen Soll von 36,8 Mrd. Euro auf 34,3
Mrd. Euro verringert.
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Ausgaben und Einnahmen der GKV sowie Bundeszuschüsse

Rundungsdifferenzen möglich.
a Ohne Korrektur der Salden aus dem Risikostrukturausgleich.
Quelle: Bundesgesundheitsministerium: Kennzahlen für die Gesetzliche Krankenversicherung (KF12Bund), Stand: Juli 2012.

Jahr Ausgaben 
der GKV

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

Einnahmen 
der GKV

Saldo 
der Einnahmen 
und Ausgabena

Bundes-
zuschüsse 
(ab 2013: 

HHE+ 
Finanzplan)

 in Mrd. Euro in % in Mrd. Euro

2000 133,7 2,2 133,8 0,1 0,0

2001 138,8 3,8 135,8 -3,0 0,0

2002 143,0 3,0 139,7 -3,3 0,0

2003 145,1 1,5 141,1 -4,0 0,0

2004 140,2 -3,4 144,3 4,1 1,0

2005 143,8 2,6 145,7 1,7 2,5

2006 148,0 2,9 149,9 1,9 4,2

2007 153,9 4,0 156,1 1,7 2,5

2008 160,9 4,5 162,5 1,6 2,5

2009 170,8 6,2 172,2 1,4 7,2

2010 176,0 3,0 175,6 -0,4 15,7

2011 179,6 2,0 183,8 4,2 15,3

2012     14,0

2013     12,0

2014     14,0

2015     14,7

2016     14,7

2000–2011     50,9

2012–2016     69,4
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Gegenüber dem letzten Finanzplan wurden diese Schätz-
ansätze im Haushaltsentwurf 2013 und im Finanzplan bis
2016 deutlich abgesenkt (vgl. Tabelle 2.8).

Ta b e l l e  2 . 8

Zinsausgaben in den Finanzplänen 
bis 2015 und bis 2016

Die niedrigen Zinsansätze tragen zusammen mit den Ent-
lastungen bei den Arbeitsmarktausgaben und den steigen-
den Steuereinnahmeansätzen wesentlich zu den günstigen
Haushaltseckdaten im Finanzplanungszeitraum bei (vgl.
Nummer 2.1.2.2). 

Die im Vergleich zum Volumen der Kreditmarktverschul-
dung niedrigen Zinsausgaben sind auf das nach wie vor
historisch niedrige Zinsniveau zurückzuführen. Dem Bund
kommt dabei zugute, dass seine Staatsanleihen in der Eu-
rozone den Referenzpunkt für die Renditen anderer Län-
der bilden. 

Im Zusammenhang mit der nicht überstandenen Staats-
schuldenkrise in einigen Ländern der Eurozone (vgl. Num-
mer 2.9.3) sind allerdings Zinsrisiken nicht auszuschlie-
ßen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ein steigendes
Zinsniveau aufgrund der hohen jährlichen Bruttokredit-
aufnahmen in der Größenordnung von 250 Mrd. Euro
(vgl. Abbildung 2.12) erheblich auf die Zinslast des Bun-
des durchschlägt: So würde ein dauerhafter Anstieg um
einen Prozentpunkt den Zinsdienst des Bundes bereits im
nachfolgenden Jahr mit rund 2,5 Mrd. Euro belasten und
in den kommenden Jahren entsprechend anwachsen las-
sen. Die in früheren Finanzplänen vorgesehenen hohen
Ausgabenzuwächse bei den Zinsen waren Ausdruck des
Vorsichtsprinzips und haben sich bewährt. Denn dank der
in den Zinsansätzen enthaltenen „Planungsreserven“
konnten bei der Fortschreibung der Finanzpläne in der
Planung nicht enthaltene Mehrbelastungen in anderen

2013 2014 2015 2016

in Mrd. Euro

Finanzplan bis 2015 42,4 46,0 49,1

Haushaltsentwurf 2013 
und Finanzplan bis 2016

31,7 34,4 37,4 41,2

Differenz -10,7 -11,6 -11,7
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Entwicklung der Zinsausgabena und der Zinssteuerquote

a Einschließlich Bundeszuschüsse für Zinszahlungen der in die Bundesschuld nichtintegrierten Sondervermögen; ohne Zinsausgaben der Sonder-
vermögen FMS und ITF.
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Haushaltsbereichen zumindest teilweise kompensiert wer-
den. Diese Kompensation von Mehrbelastungen durch
Absenkungen der Zinsansätze bei der Finanzplanfort-
schreibung dürfte künftig – wenn überhaupt – nur in er-
heblich geringerem Umfang möglich sein. 

Die Zinssteuerquote (Verhältnis der Zinsen zu den Steuer-
einnahmen) wird nach dem Haushaltsentwurf 2013 mit
12,2 % einen Tiefstwert erreichen. Diese Kennziffer wird
nach dem Finanzplan wieder leicht steigen. Für das letzte
Finanzplanungsjahr 2016 ist danach von einer Quote von
14,3 % auszugehen (vgl. Abbildung 2.5). Trotz dieser
günstigen Entwicklung hat der Bund nach wie vor eine
deutlich höhere Zinssteuerquote als der Durchschnitt der
Länder und Gemeinden (2011: 8,5 %). 

Zusätzliche Zinslasten bestehen im Zusammenhang mit
den Kreditaufnahmen der beiden Sondervermögen „Fi-
nanzmarktstabilisierungsfonds“ (FMS) und „Investitions-
und Tilgungsfonds“ (ITF):

Beim FMS entstehen seit dem Haushaltsjahr 2009 Ka-
pitalkosten. In diesem Zusammenhang ist allerdings
zu berücksichtigen, dass bisher die Einnahmen aus
den Stützungsmaßnahmen die Zinsausgaben überstei-
gen und der FMS einen Teil seiner Kredite im 2. Quar-
tal 2011 zurückgeführt hat.58 Die für Kapitalmaßnah-
men eingesetzten Mittel belaufen sich Mitte 2012 auf
19,8 Mrd. Euro. 

Beim ITF lag die Kreditaufnahme zum Jahresende
2011 für ausgezahlte Fördermaßnahmen bei 19,9 Mrd.
Euro. Mit Beginn des Jahres 2012 erbringt der ITF nur
noch Zahlungen für den Schuldendienst. Legt man
eine Durchschnittsverzinsung von 2,0 % zugrunde,
führt dies ab dem Jahr 2012 zu jährlichen Zinszahlun-
gen des ITF von 0,4 Mrd. Euro. Wie sich die Zinsbe-
lastung in den Folgejahren entwickelt und ob die hier-
für veranschlagten 4,8 Mrd. Euro ausreichen, hängt
vom Umfang der Tilgungsschritte59 und vom Zinsniveau
ab. Nach dem Finanzplan ist erstmals im Jahr 2016 ein
Tilgungsbetrag von 1,0 Mrd. Euro vorgesehen.

2.5 Einnahmenentwicklung und -struktur

Die Einnahmen im Bundeshaushalt setzen sich aus 

Steuereinnahmen,

sonstigen Einnahmen, zu denen im Wesentlichen Ver-
waltungseinnahmen einschließlich Gebühreneinnah-
men, Beteiligungserlöse, Rückflüsse aus Darlehen und
Gewährleistungen, Gewinnabführungen der Deutschen
Bundesbank sowie Münzeinnahmen gehören, und

Einnahmen aus der Nettokreditaufnahme 

zusammen (vgl. Tabelle 2.9).

58 Antwort des Bundesfinanzministeriums zur Frage der Zinskosten der
Finanzkrise vom 3. Juni 2011, Bundestagsdrucksache 17/6164 S. 28.

59 Der ITF soll zur Schuldentilgung aus dem Bundeshaushalt jährlich
Zuführungen in Höhe der Einnahmen aus dem Bundesbankgewinn
erhalten, die den im Bundeshaushalt veranschlagten Anteil übersteigen.
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Wesentliche Einnahmeblöcke im Bundeshaushalt

Rundungsdifferenzen möglich.
a Ab 2011: Ohne Einnahmen aus Dividendenzahlungen bundeseigener Unternehmen.
b Insbesondere Verwaltungseinnahmen aus Gebühren und Entgelten; 2010: einschl. Mobilfunkerlöse.
c 2009: Einschließlich des für die Tilgung des Erblastentilgungsfonds nicht mehr benötigten Gewinnanteils.

Jahr 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Einnahmen          Soll HHE Finanzplan

 in Mrd. Euro
Steuereinnahmen 187,2 198,8 190,1 203,9 230,0 239,2 227,8 226,2 248,1 252,2 259,8 269,1 277,3 288,5

Sonstige Einnahmen 24,8 21,8 38,5 29,2 26,1 31,5 30,2 33,4 30,8 28,2 23,6 20,7 21,3 21,4
darunter:               
– Münzeinnahmen 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
– Kapitalvermögena 6,1 3,7 8,9 0,9 4,5 6,7 2,2 2,3 2,2 5,1 3,3 0,2 0,1 0,0
– Darlehen,Gewähr-

leistungen
1,9 2,1 11,5 8,6 2,2 3,0 2,4 2,1 3,1 1,6 1,4 1,2 1,2 1,1

– BA-Eingliede-
rungsbeitrag

4,6 3,3 1,9 5,0 4,9 5,3 4,5 3,8 - - - -

– Lfd. Einnahmenb 5,0 4,9 5,4 5,6 6,0 6,4 7,4 12,4 8,3 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7
– Bundesbankgewinnc 3,6 3,6 0,7 2,9 3,5 3,5 6,3 3,5 2,2 0,6 1,5 2,0 2,5 2,5

Nettokreditaufnahme 25,6 23,8 31,2 27,9 14,3 11,5 34,1 44,0 17,3 32,1 18,8 13,1 4,7 -

Gesamteinnahmen 237,6 244,4 259,8 261,0 270,4 282,3 292,3 303,7 296,2 312,5 302,2 302,9 303,3 309,9
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2.5.1 Steuereinnahmen60

2.5.1.1 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die Steuereinnahmen unterlagen in der Vergangenheit er-
heblichen Schwankungen:

Nach einem deutlichen Anstieg in den 1990er-Jahren
ging das Steueraufkommen des Bundes bis zum Jahr
2005 tendenziell wieder zurück – auf 190,1 Mrd. Euro
(vgl. Abbildung 2.6). Hierfür ursächlich waren vor al-
lem die ungünstige wirtschaftliche Entwicklung sowie
die seit 2000 umgesetzten steuerlichen Entlastungs-
maßnahmen (Steuerentlastungsgesetz, Gesetze zur Re-
form der Unternehmensbesteuerung, Familienförde-
rungsgesetze).

Von 2006 bis 2008 führten der Wirtschaftsaufschwung
und die in den Jahren 2006/2007 umgesetzten steuerli-
chen Maßnahmen61 zu erheblichen Steuerzuwächsen.

Innerhalb dieser kurzen Zeitspanne stieg das Steuer-
aufkommen des Bundes auf 239,2 Mrd. Euro. 

In den Jahren 2009 und 2010 war das Steueraufkom-
men als Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise sowie
einer Reihe von Steuerentlastungsmaßnahmen62 rück-
läufig. 

Seit dem Haushaltsjahr 2011 führt die günstige kon-
junkturelle Entwicklung zu einem deutlichen Anstieg.
Im Nachtragshaushalt 2012 sind die Steuereinnahmen
mit 252,2 Mrd. Euro veranschlagt. Das entspricht ei-
nem Anstieg um 11,5 % innerhalb von nur zwei Jah-
ren. Der Einbruch der Jahre 2009 und 2010 wäre da-
mit kompensiert. 

Im Haushaltsentwurf 2013 und im Finanzplan bis
2016 rechnet die Bundesregierung auf Grundlage der
Steuerschätzung mit weiter steigenden Steuereinnah-
men bis zu 288,5 Mrd. Euro (2016). 

60 Dazu: Bemerkung zur Entwicklung des Einzelplans 60 Nr. 79.
61 Gesetz zur Abschaffung der Eigenheimzulage, Erhöhung des allge-

meinen Umsatzsteuersatzes und des Regelsatzes der Versicherungs-
steuer um jeweils drei Prozentpunkte im Haushaltsbegleitgesetz 2006,
(zwischenzeitlich wieder zurückgenommene) Beschränkung der Entfer-
nungspauschale und die Absenkung des Sparer-Freibetrags im Steu-
eränderungsgesetz 2007 sowie Abbau der Subventionierung der Bio-
kraftstoffe im Biokraftstoffquotengesetz.

62 Gesetz zur Umsetzung steuerrechtlicher Regelungen des Maßnahmen-
pakets „Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung“ (Kon-
junkturpaket I), Gesetz zur Förderung von Familien und haushaltsnahen
Dienstleistungen (Familienleistungsgesetz), Gesetz zur Sicherung von
Beschäftigung und Stabilität in Deutschland (Konjunkturpaket II),
Gesetz zur Fortführung der Gesetzeslage 2006 bei der Entfernungs-
pauschale, Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung, Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz; dazu: Bemerkungen 2010, Bundestags-
drucksache 17/3650 Nr. 2.5.2.
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2.5.1.2 Ergebnisse der Steuerschätzung

Nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom 8. bis 10. Mai
2012 soll sich der positive Trend der Steuerschätzungen
des Jahres 2011 fortsetzen. Gegenüber der letzten Steuer-
schätzung vom November 2011 ist erneut von Mehrein-
nahmen auszugehen: 

Für die Jahre 2012 und 2013 rechnet der Arbeitskreis
„Steuerschätzungen“ mit Mehreinnahmen für Bund,
Länder und Gemeinden von insgesamt 9,6 Mrd. Euro.

Für die Jahre 2014 und 2015 liegen die Abweichungen
bei +12,6 Mrd. Euro.

Für das Haushaltsjahr 2016 beträgt die positive Kor-
rektur +7,2 Mrd. Euro.

Auf die Gebietskörperschaften bezogen verteilen sich
die Abweichungen für die Jahre 2012 bis 2016 gegen-
über den Schätzergebnissen vom November 2011 wie
folgt:

Bund +12,3 Mrd. Euro,

Länder  +9,5 Mrd. Euro,

Gemeinden   +2,8 Mrd. Euro,

Zusammen +24,6 Mrd. Euro 

EU     +4,8 Mrd. Euro.

Nach der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung haben
sich die gesamtwirtschaftlichen Erwartungen für die
Jahre 2012 und 2013 in Bezug auf das nominale Bruttoin-
landsprodukt leicht sowie in Bezug auf die Bruttolohn-
und Gehaltssumme deutlich gegenüber der letzten No-
vemberschätzung erhöht (vgl. Tabelle 2.10). Für die Fol-
gejahre wirkt sich dieser Basiseffekt entsprechend positiv
aus.

Das Steueraufkommen erhöht sich auch aufgrund der rück-
läufigen Steuervergünstigungen der auslaufenden Eigen-
heimzulage63 sowie der steuerlichen Investitionszulagen.

Die Steuervergünstigungen lagen im Jahr 2011 zusammen
noch bei 3,3 Mrd. Euro. Bis zum letzten Finanzplanungs-
jahr 2016 werden sie vollständig wegfallen. Dagegen
steigen die Steuerabzüge für die Altersvorsorgezulage
von 2,3 Mrd. Euro (2011) auf 3,6 Mrd. Euro (2016).

Die seit der letzten Schätzung in Kraft getretenen Steuer-
rechtsänderungen führen für die Jahre 2012 bis 2016 zu
Mindereinnahmen bei Bund, Ländern und Gemeinden
von insgesamt 8,1 Mrd. Euro. Dies betrifft vor allem fol-
gende Rechtsänderungen:

Drittes Gesetz zur Änderung des Umsatzsteuergeset-
zes,

Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie so-
wie zur Änderung steuerlicher Vorschriften,

Luftverkehrsteuer-Absenkungsverordnung 2012,

Verordnung zur Änderung der Fahrzeug-Zulassungs-
verordnung, anderer straßenverkehrsrechtlicher Vor-
schriften und der Kraftfahrzeug-Pflichtversicherungs-
Verordnung

sowie

Anwendung der Urteile des Bundesfinanzhofes zur re-
gelmäßigen Arbeitsstätte bei mehreren Tätigkeitsstät-
ten und

Umsetzung des Urteils des Europäischen Gerichtsho-
fes zur Besteuerung von Streubesitzdividenden als un-
mittelbar geltendes Recht.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sind im Haushalts-
entwurf 2013 sowie im Finanzplan bis 2016 berücksich-
tigt (vgl. Abbildung 2.7). 

63 Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Abschaffung der Eigenheimzulage
(BGBl. I 2005 S. 3680) zum 1. Januar 2006 werden nur noch Objekte
gefördert, mit deren Herstellung vor dem 1. Januar 2006 begonnen
oder die vor diesem Zeitpunkt erworben wurden. 
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Gesamtwirtschaftliche Vorgaben für die Steuerschätzung Mai 2012

Quelle: Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums Mai 2012, S. 35, Tabelle 1.

% gegenüber Vorjahr 2012 2013 2014 2015 2016

Steuerschätzung vom Nov.
2011

Mai
2012

Nov.
2011

Mai
2012

Nov.
2011

Mai
2012

Nov.
2011

Mai
2012

Nov.
2011

Mai
2012

BIP-Wachstum nominal +2,4 +2,3 +2,9 +3,2 +2,9 +3,0 +2,9 +3,0 +2,9 +3,0

Bruttolohn- und 
Gehaltssumme

+2,8 +3,7 +2,5 +2,8 +2,5 +2,4 +2,5 +2,4 +2,5 +2,4

Private Konsumausgaben +2,9 +3,2 +3,0 +3,1 +3,0 +3,0 +3,0 +3,0 +3,0 +3,0
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Die im Haushaltsentwurf 2013 und im Finanzplan bis
2016 vorgesehenen Steuereinnahmen weichen in der
Summe leicht von den Ergebnissen der Steuerschätzung
ab (vgl. Abbildung 2.7). Die Mehr- und Mindereinnah-
men gegenüber der Steuerschätzung betreffen insbeson-
dere folgende Gesetzesvorhaben:

Gesetz zum Abbau der kalten Progression, das die stu-
fenweise Anhebung des Grundfreibetrags und eine
prozentuale Anpassung des Tarifverlaufs vorsieht, mit
Mindereinnahmen für den Bund von 1,3 Mrd. Euro
(2013) bis 4,1 Mrd. Euro (2016),

Entwurf des Jahressteuergesetzes 2013 mit Minderein-
nahmen von 0,1 Mrd. Euro (2013) bis 0,5 Mrd. Euro
(2016),

Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung
von energetischen Sanierungsmaßnahmen an Wohn-
gebäuden mit Mindereinnahmen von 0,1 Mrd. Euro
(2013) bis 0,3 Mrd. Euro (2016),

Entwurf eines Gesetzes zum Abkommen mit der
Schweiz über die Zusammenarbeit in den Bereichen
Steuern und Finanzmarkt mit einmaligen Mehreinnah-
men von 0,5 Mrd. Euro (2013),

Nachfolgeregelung mit dem Ziel der Einschränkung
von Steuerbegünstigungen bei der Energie- und
Stromsteuer für Unternehmen des produzierenden Ge-

werbes sowie der Land- und Forstwirtschaft mit Mehr-
einnahmen von jeweils 0,6 Mrd. Euro (ab 2013),

Einführung einer Finanztransaktionsteuer mit Mehr-
einnahmen von jeweils 2,0 Mrd. Euro (ab 2014).

Nach dem Haushaltentwurf 2013 und dem Finanzplan
wird der Saldo der finanziellen Folgen dieser gesetzlichen
Maßnahmen zu steuerlichen Mindereinnahmen führen
(2013: 0,3 Mrd. Euro). Ob die Einführung einer Finanz-
transaktionsteuer auf europäischer Ebene ab dem Jahr
2014 tatsächlich gelingt, bleibt abzuwarten. Sollte dies
nicht der Fall sein, würden sich die Mindereinnahmen ge-
genüber den Ergebnissen der Steuerschätzung entspre-
chend erhöhen.

2.5.1.3 Steuerquoten und Steueranteile

Die verbesserte Einnahmesituation für Bund, Länder und
Gemeinden lässt sich auch anhand der Entwicklung des
Steueraufkommens in Relation zur gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung ablesen. Nach dem Ergebnis der Steu-
erschätzung wird die volkswirtschaftliche Steuerquote im
Jahr 2013 mit 22,8 % des BIP deutlich über dem Tief-
stand im Jahr 2010 (21,4 %) liegen (vgl. Abbildung 2.8).
In den Folgejahren sollen die Steuereinnahmen etwas
schneller steigen als das nominale BIP mit der Folge, dass
die Steuerquote im letzten Finanzplanungsjahr 2016 vo-
raussichtlich 23,2 % des BIP erreicht. Dies wäre die
höchste Steuerquote seit dem Jahr 1980 (23,7 % des BIP).
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Die Steuerquote des Bundes hat sich ebenfalls von dem
Einbruch des Jahres 2010 (9,1 % des BIP) erholt. Sie
steigt allerdings im Finanzplanungszeitraum nicht weiter
an, sondern verbleibt auf einem Niveau von 9,6 % bzw.
9,8 % des BIP. Die hohen Steuerquoten, die der Bund ins-
besondere in den Jahren vor 1995 zu verzeichnen hatte,
werden deutlich unterschritten (vgl. Abbildung 2.8). 
Im Vergleich der einzelnen Ebenen (Bund, Länder, Ge-
meinden, EU) vermindert sich der Anteil des Bundes am
Steueraufkommen von 43,3 % (2011) auf 42,2 % (2016).
Während der Steueranteil der Länder stabil bleibt (2011:
39,1 %; 2016: 39,2 %), steigen die Anteile der Gemein-
den und der EU:

Der Anteil der Gemeinden am Gesamtsteueraufkom-
men wird sich gegenüber 13,4 % (2011) auf 13,8 %
(2016) erhöhen.
Der Steueranteil der EU wird von 4,3 % (2011) auf
4,8 % (2016) steigen.

2.5.2 Vertikaler Finanzausgleich

2.5.2.1 Volumen

Die Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) haben als
Konsequenz der Neuordnung des bundesstaatlichen Fi-

nanzausgleichs ab dem Jahr 1995 eine erhebliche Grö-
ßenordnung erlangt. Aufgrund der Anschlussregelungen
durch das Solidarpaktfortführungsgesetz (2005) werden
sie auf hohem Niveau fortgeführt. Im Bundeshaushalt
werden die Zuweisungen als negative Einnahmen veran-
schlagt. Sie vermindern das zur Haushaltsfinanzierung
einsetzbare Steueraufkommen des Bundes entsprechend.

Die BEZ lagen mit 12,1 Mrd. Euro im Jahr 2011 um rund
zwei Drittel höher als das Finanzvolumen des horizonta-
len Länderfinanzausgleichs, das 7,3 Mrd. Euro betrug.64

Sie sind seit dem Jahr 2007 rückläufig. Der überwiegende
Teil (zwischen 92 % und 95 %) der BEZ entfällt auf die
neuen Länder und Berlin (vgl. Abbildung 2.9). Im Haus-
haltsentwurf 2013 umfassen die BEZ ein Volumen von
10,7 Mrd. Euro65 und setzen sich zusammen aus den 

Sonderbedarfs-BEZ an die neuen Länder und Berlin
wegen teilungsbedingter Sonderlasten und zum Aus-
gleich unterproportionaler kommunaler Finanzkraft
(6,5 Mrd. Euro),

64 Zum Umverteilungsvolumen des horizontalen Länderfinanzaus-
gleichs 2011: vgl. Bundesfinanzministerium Monatsbericht Februar
2012 S. 73.

65 Auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2012.
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Steuerquotena des öffentlichen Gesamthaushalts und des Bundeshaushalts

a In der Abgrenzung der Finanzstatistik; die Steuerquoten in Abgrenzung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen
(ESVG) liegen um bis zu zwei Prozentpunkte höher, da einige steuerliche Abzüge wie das Kindergeld im ESVG nicht als Steuermindereinnah-
men, sondern als öffentliche Ausgaben (Transferleistungen) gelten. 
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allgemeinen BEZ an leistungsschwache Länder zur
Anhebung ihrer Finanzkraft (2,9 Mrd. Euro),
Sonderbedarfs-BEZ an zehn kleinere alte und neue
Länder wegen überdurchschnittlich hoher Kosten poli-
tischer Führung (0,5 Mrd. Euro) sowie
Sonderbedarfs-BEZ (seit 2005) an die neuen Länder
(ohne Berlin) wegen der Kosten struktureller Arbeits-
losigkeit (0,7 Mrd. Euro).66 Sie sollen deren überpro-
portionale Lasten aufgrund der vergleichsweise hohen
Langzeitarbeitslosigkeit decken. Hierfür erhält der
Bund einen entsprechend höheren Anteil am Umsatz-
steueraufkommen.

2.5.2.2 Sonderbedarfs-Bundesergänzungs-
zuweisungen

Auf der Grundlage des Solidarpaktfortführungsgesetzes
aus dem Jahr 2001 werden insbesondere die BEZ für die
neuen Länder und Berlin weiterhin in einem hohen – wenn
auch rückläufigem – Maße Steuereinnahmen des Bundes
binden. Allein die aus dem Korb I des Solidarpaktes II67

zugewiesenen Sonderbedarfs-BEZ „zur Deckung von tei-
lungsbedingten Sonderlasten aus dem bestehenden star-
ken infrastrukturellen Nachholbedarf und zum Ausgleich
unterproportionaler kommunaler Finanzkraft“ betragen
von 2005 bis 2019 insgesamt 105,3 Mrd. Euro.
Die neuen Länder und Berlin erhalten die Sonderbedarfs-
BEZ wegen teilungsbedingter Sonderlasten nach einem
gesetzlich festgelegten Aufteilungsschlüssel. Die Mittel
beliefen sich in den Jahren 2002 bis 2005 auf jährlich
10,5 Mrd. Euro und sind seit dem Jahr 2006 rückläufig.
Für den Finanzplanungszeitraum und die Folgejahre sind
die vom Bund zu leistenden Beträge gesetzlich festge-
schrieben:

Im Finanzplanungszeitraum bis 2016 vermindern sich
die Jahresbeträge von 7,3 Mrd. Euro (2012) auf 4,3 Mrd.
Euro (2016). 
Im Zeitraum 2017 bis 2019 werden die Sonderbedarfs-
BEZ bis auf 2,1 Mrd. Euro zurückgehen.

Ungeachtet des Rückgangs dieser Sonderbedarfs-BEZ
bleiben die Verpflichtungen des Bundes nach den Solidar-
pakten I und II auf hohem Niveau:68

66 Die Überprüfung der Sonderbedarfs-BEZ hat eine Absenkung des
jährlichen Ausgleichsbedarfs von 1,0 Mrd. Euro auf 807 Mio. Euro
für den Zeitraum ab 2011 ergeben. Die „Überzahlung“ im Jahr 2011
(1,0 Mrd. Euro) wird durch entsprechend verringerte Tranchen in den
Jahren 2012 und 2013 ausgeglichen – vgl. Antwort der Bundesregie-
rung vom 21. Juli 2011 zur geplanten Kürzung der BEZ an die ost-
deutschen Bundesländer, in: Bundestagsdrucksache 17/6686.

67 Korb I umfasst die in § 11 Absatz 3 FAG gesetzlich fixierten Bundes-
ergänzungszuweisungen, die im vertikalen Finanzausgleich gewährt
werden.

68 Von 1994 bis 2004 hat der Bund zudem für Sanierungshilfen zugunsten
der beiden Länder Bremen und Saarland 15 Mrd. Euro an BEZ geleistet.
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Seit dem Jahr 1995 hat der Bund im Solidarpakt I sei-
nen Anteil an der Umsatzsteuer dauerhaft um sieben
Prozentpunkte reduziert. Im Haushalt 2012 entspricht
dies 12,2 Mrd. Euro an Mindereinnahmen zugunsten
der Länder.69

Darüber hinaus hat der Bund als Zielgröße zugesagt,
aus dem Korb II des Solidarpakts II 51 Mrd. Euro
überproportionale Haushaltsleistungen für den Auf-
und Ausbau wesentlicher Politikfelder70 in den neuen
Ländern bis zum Jahr 2019 zu erbringen.

Zudem belasten die Zinsen nach der Übernahme der
Schulden des „Erblastentilgungsfonds“ und des Fonds
„Deutsche Einheit“ in die Bundesschuld den Bundes-
haushalt dauerhaft.

Weitere Ausgaben des Bundes folgen vor allem aus der Mit-
finanzierung der Alterssicherung in den neuen Ländern.71

Der Bund hat die aus dem Rückgang der Sonderbedarfs-
BEZ frei werdenden Mittel in seiner Finanzplanung bis
2016 berücksichtigt. Diese Mittel werden benötigt, um
die Neuverschuldung im Bundeshaushalt entsprechend
den Vorgaben der verfassungsrechtlichen Schuldenregel
weiter abzubauen.

2.5.3 Sonstige Einnahmen

An sonstigen Einnahmen sieht der Haushaltsentwurf
2013 einen Betrag von 23,6 Mrd. Euro vor. Dies sind
4,6 Mrd. Euro weniger als das Soll des Haushaltsjahres
2012. Der Rückgang beruht im Wesentlichen darauf, dass
der Eingliederungsbeitrag der Bundesagentur für Arbeit
wegfällt (vgl. Nummern 2.1.2.2 und 2.5.4.2) und niedri-
gere Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen
veranschlagt sind. 

69 Berechnungsbasis: Umsatzsteueraufkommen 2012 auf Basis der
Steuerschätzung vom Mai 2012 nach Abzug der Vorabbeträge für
Bund und Gemeinden. 

70 Dazu gehören insbesondere Wirtschaft, Verkehr, Wohnungs- und
Städtebau, Forschung und Entwicklung, EU-Strukturfondsmittel,
ökologische Altlasten, Sportbereich.

71 In 2012: Bundeszuschuss an die allgemeine Rentenversicherung in
den neuen Ländern von 8,4 Mrd. Euro; sonstige einigungsbedingte
Leistungen zugunsten der Rentenversicherung in den neuen Ländern
von netto 1,4 Mrd. Euro sowie Unterstützung der Sonderversor-
gungssysteme in den neuen Ländern von netto 0,9 Mrd. Euro.
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Sonstige Einnahmena

a 2005 und 2006: Einnahmen aus Kapitalvermögen einschl. vorzeitiger Rückzahlungen bei Gewährleistungen.
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Nach den laufenden Einnahmen (Verwaltungseinnahmen
durch Gebühren und Entgelte – vgl. Tabelle 2.9) erreich-
ten die Erlöse aus Kapitalverwertungen in den vergange-
nen Jahren eine erhebliche Größenordnung. Der Bund hat
sich vor allem seit Mitte der 1990er-Jahre verstärkt von
seinen Beteiligungen getrennt. Von 1998 bis 2011 wurden
Privatisierungseinnahmen von rund 73 Mrd. Euro72 einge-
setzt, um die Nettokreditaufnahme zu begrenzen. Sie fal-
len in den Haushaltsjahren sehr unterschiedlich aus (vgl.
Abbildung 2.10). Im Haushaltsentwurf 2013 ist ein An-
satz von 3,3 Mrd. Euro veranschlagt. Im Finanzplanungs-
zeitraum sind Privatisierungseinnahmen in nennenswerter
Höhe nicht mehr vorgesehen. 

2.6 Nettokreditaufnahme

Der Bundeshaushalt ist – von wenigen Haushaltsjahren
abgesehen73 – auf eine fortwährende Aufnahme neuer
Kredite zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs ange-
wiesen. Seit Beginn der 1990er-Jahre lag die Nettokredit-
aufnahme mit Ausnahme der Jahre 1992, 2007, 2008 und
2011 oberhalb von 20 Mrd. Euro (vgl. Tabelle 2.11). Der
Bundeshaushalt 2011 verzeichnet aufgrund der günstigen
Wirtschaftsentwicklung eine Nettokreditaufnahme von
17,3 Mrd. Euro, nachdem im Jahr 2010 als Folge der
Wirtschafts- und Finanzkrise noch 44,0 Mrd. Euro an
neuen Krediten aufgenommen werden mussten.

Der Bundeshaushalt 2012 dürfte angesichts der weiterhin
günstigen konjunkturellen Rahmenbedingungen die ver-
anschlagte Neuverschuldung von 32,1 Mrd. Euro unter-
schreiten. Im Haushaltsentwurf 2013 und im Finanzplan
sind weiter fallende Nettokreditaufnahmen veranschlagt.
Im letzten Finanzplanungsjahr 2016 soll der Bundeshaus-
halt ohne Neuverschuldung ausgeglichen werden. 

Die bis einschließlich des Haushalts 2010 geltende inves-
titionsbezogene Schuldenregel des Artikels 115 Absatz 1
Grundgesetz erwies sich als wenig wirksam, die Neuver-
schuldung zu begrenzen. So wurde die durch die im Haus-
halt veranschlagten Investitionsausgaben bestimmte Re-
gelkreditgrenze im letzen Jahrzehnt nur dreimal (2001,
2007, 2008) eingehalten (vgl. Tabelle 2.11). Auch in Jah-
ren mit normalem oder sogar gutem Wirtschaftswachs-
tum hat sich der Bund regelmäßig in zweistelliger Mil-
liardenhöhe zusätzlich verschuldet. 

Die Neuverschuldung erreichte im Zeitraum nach der Wieder-
vereinigung (1991 bis 2011) ein Volumen von fast 579 Mrd.
Euro (vgl. Tabelle 2.11). Hierbei ist die Kreditaufnahme
außerhalb des Bundeshaushalts durch verschiedene Son-
dervermögen (insbesondere Erblastentilgungsfonds,
Fonds Deutsche Einheit, Bundeseisenbahnvermögen,
FMS, ITF)74 nicht berücksichtigt.

Die Kreditfinanzierungsquote, d. h. der Anteil der Netto-
kreditaufnahme an den Gesamtausgaben, erreichte im
Jahr 2004 mit 15,7 % ihren seit dem Jahr 1996 (17,2 %)
höchsten Stand (vgl. Tabelle 2.11). Nach einer kurzen
Phase des Rückgangs in den Jahren 2007 und 2008 stieg
sie als Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise wieder
sprunghaft an. Nach dem Haushaltsentwurf 2013 soll sie
auf 6,2 % (2012: 10,3 %) zurückgehen und im Haushalts-
jahr 2016 bei Null liegen.

2.7 Verschuldung und Schuldendienst

2.7.1 Anstieg der Verschuldung

Die Schulden des Bundes setzen sich aus den Schulden
des Kernhaushalts und der Extrahaushalte des Bundes zu-
sammen. Zu den Extrahaushalten mit einem hohen Schul-
denvolumen gehören insbesondere der Finanzmarktstabi-
lisierungsfonds, der Investitions- und Tilgungsfonds, der
Bundes-Pensions-Service für Post- und Telekommunika-
tion e.V. sowie die FMS Wertmanagement. 

Zum Jahresende 2011 betrug die Gesamtverschuldung
des Bundes beim nicht-öffentlichen Bereich75 1 279,6 Mrd.
Euro76 (2010: 1 287,5 Mrd. Euro). Der Schuldenstand hat
sich damit gegenüber der Verschuldung, die zu Beginn
der 1990er-Jahre bestand (Ende 1989: 254 Mrd. Euro),
etwa verfünffacht.

Von der Gesamtverschuldung 2011 entfielen auf die
Schulden des Kernhaushalts des Bundes 1 043,4 Mrd.
Euro (2010: 1 035,7 Mrd. Euro). Die Schulden der Extra-
haushalte beliefen sich auf zusammen 236,2 Mrd. Euro
(2010: 251,8 Mrd. Euro); darunter entfielen 

Vor allem im Jahr 2010 war ein hoher Schuldenanstieg ge-
genüber dem Vorjahr zu verzeichnen (vgl. Abbildung 2.11).
Dieser Anstieg ist überwiegend auf die Folgen der Stüt-
zungsmaßnahmen im Zuge der Finanzkrise zurückzufüh-
ren.77 So wurden im Jahr 2010 Risikopapiere der Hypo
Real Estate in eine neu gegründete Abwicklungsanstalt,
die FMS Wertmanagement, übertragen. Der Schulden-
standseffekt der FMS Wertmanagement lag Ende 2011
nach vorläufigen Angaben bei 186,5 Mrd. Euro (2010:
192,0 Mrd. Euro). 

72 Nicht einbezogen in diese Summe sind Einnahmen aus vorzeitigen
Rückzahlungen bei Gewährleistungen sowie aus Verwertungen der
Forderungen des Bundes-Pensions-Service für Post und Telekommuni-
kation e. V. gegen die Postnachfolgeunternehmen.

73 Der Bundeshaushalt 1969 war der letzte Haushalt ohne Nettokredit-
aufnahme.

74 Der Höchstschuldenstand der mittlerweile überwiegend in die Bun-
desschuld eingegliederten Sondervermögen betrug Mitte der 90er-
Jahre zusammen rund 270 Mrd. Euro.

75 Dazu zählen alle Wertpapierschulden (Geld- und Kapitalmarktpapie-
re sowie Kassenkredite und Kredite) – vgl. Statistisches Bundesamt,
Schulden der öffentlichen Haushalte 2011, Fachserie 14, Reihe 5,
Qualitätsbericht und methodische Erläuterungen Nr. 11.3.

76 Statistisches Bundesamt, Schulden der öffentlichen Haushalte 2011,
Fachserie 14, Reihe 5, Tabellen 1.1.1 (S. 22) und 1.2.1 (S. 25).

186,5 Mrd. Euro auf die FMS Wertmanagement,
 17,3 Mrd. Euro auf den Finanzmarktstabilisierungs-

fonds,
 21,2 Mrd. Euro auf den Investitions- und Tilgungsfonds 

sowie
 11,0 Mrd. Euro auf den Bundes-Pensions-Service für 

Post- und Telekommunikation e.V.

77 Zum Schuldenanstieg bei Bund, Länder und Gemeinden von 2008
bis 2011 aufgrund der Finanzkrise – vgl. Bundesfinanzministerium
vom 17. April 2012, Bundestagsdrucksache 17/9352 S. 17. 
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Langfristige Entwicklung der Nettokreditaufnahme (NKA) in Soll und Ist

Rundungsdifferenzen möglich.
a Überschreitungen der Regelkreditgrenze des bisherigen Artikels 115 Grundgesetz sind grau unterlegt (bis 2010).
b In den Jahren ab 2012 auf Basis der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung vom April 2012.

Jahr Nettokredit-
aufnahmea

Investitions-
ausgaben = 

Regelkredit-
grenze

bis 2010

Haushalts-
volumen

Kredit-
investi-

tionsquote

Kredit-
finan-

zierungs-
quote

Nachricht-
lich: 

Reales BIP-
Wachstumb

Nachricht-
lich: 
BIP 

(nominal)
NKA/BIP

 in Mrd.  Euro in % in Mrd. Euro in %
1969 0,0 7,2 42,1 0,0 0,0  340,5  
1970 0,6 7,8 45,0 7,7 1,3  390,9 0,2
1971 0,7 9,3 50,4 7,5 1,4 3,1 433,8 0,2
1972 2,0 10,6 56,8 18,9 3,5 4,3 473,0 0,4
1973 1,4 11,7 62,7 12,0 2,2 4,8 526,8 0,3
1974 4,8 11,8 68,5 40,7 7,0 0,9 570,2 0,8
1975 15,3 13,7 80,2 111,7 19,1 -0,9 597,2 2,6
1976 13,2 12,0 83,1 110,0 15,9 4,9 647,5 2,0
1977 11,1 12,3 87,9 90,2 12,6 3,3 690,0 1,6
1978 13,2 14,4 96,9 91,7 13,6 3,0 735,9 1,8
1979 13,1 16,8 104,0 78,0 12,6 4,2 799,2 1,6
1980 13,9 16,1 110,3 86,3 12,6 1,4 854,7 1,6
1981 19,1 15,6 119,1 122,4 16,0 0,5 895,1 2,1
1982 19,0 16,4 125,1 115,9 15,2 -0,4 932,4 2,0
1983 16,1 16,0 126,2 100,6 12,8 1,6 973,6 1,7
1984 14,5 17,2 128,7 84,3 11,3 2,8 1.021,0 1,4
1985 11,4 17,1 131,5 66,7 8,7 2,3 1.067,0 1,1
1986 11,7 16,8 133,7 69,6 8,8 2,3 1.124,2 1,0
1987 14,0 17,0 137,6 82,4 10,2 1,4 1.154,5 1,2
1988 18,1 17,1 140,8 105,8 12,9 3,7 1.217,5 1,5
1989 9,8 18,5 148,2 53,0 6,6 3,9 1.301,4 0,8
1990 23,9 20,1 194,4 118,9 12,3 5,3 1.416,3 1,7
1991 26,6 31,4 205,4 84,7 13,0 5,1 1.534,6 1,7
1992 19,7 33,7 218,4 58,5 9,0 1,9 1.648,4 1,2
1993 33,8 33,2 233,9 101,8 14,5 -1,0 1.696,9 2,0
1994 25,6 31,3 240,9 81,8 10,6 2,5 1.782,2 1,4
1995 25,6 34,4 237,6 74,4 10,8 1,7 1.848,5 1,4
1996 40,0 31,2 232,9 128,2 17,2 0,8 1.875,0 2,1
1997 32,6 28,8 226,0 113,2 14,4 1,7 1.912,6 1,7
1998 28,9 29,2 233,6 99,0 12,4 1,9 1.959,7 1,5
1999 26,1 28,6 246,9 91,3 10,6 1,9 2.000,2 1,3
2000 23,8 28,1 244,4 84,7 9,7 3,1 2.047,5 1,2
2001 22,8 27,3 243,1 83,5 9,4 1,5 2.101,9 1,1
2002 31,9 24,1 249,3 132,4 12,8 0,0 2.132,2 1,5
2003 38,6 25,7 256,7 150,2 15,0 -0,4 2.147,5 1,8
2004 39,5 22,4 251,6 176,3 15,7 1,2 2.195,7 1,8
2005 31,2 23,8 259,8 131,1 12,0 0,7 2.224,4 1,4
2006 27,9 22,7 261,0 122,9 10,7 3,7 2.313,9 1,2
2007 14,3 26,2 270,5 54,6 5,3 3,3 2.428,5 0,6
2008 11,5 24,3 282,3 47,3 4,1 1,1 2.473,8 0,5
2009 34,1 27,1 292,3 125,8 11,7 -5,1 2.374,5 1,4
2010 44,0 26,1 303,7 168,6 14,5 3,7 2.476,8 1,8
1991-
2010

578,5 559,6  103,4 11,7/Jahr 1,2/Jahr   

2011 17,3 296,2 5,8 3,0 2.570,8 0,7
2012 32,1 312,7 10,3 0,7 2.630 1,2
2013 18,8 302,2 6,2 1,6 2.715 0,7
2014 13,1 302,9 4,3 1,5 2.795 0,5
2015 4,7 303,3 1,5 1,5 2.878 0,2
2016 0,0  309,9  0,0 1,5 2.963 0,0
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Zum Jahresende 2012 dürfte sich die Gesamtverschul-
dung des Bundes in der Größenordnung von 1 300 Mrd.
Euro bewegen. Für die Entwicklung der Gesamtverschul-
dung im Finanzplanungszeitraum ist Folgendes zu be-
rücksichtigen: 

Die Verschuldung des Kernhaushalts des Bundes wird
entsprechend der vorgesehenen Nettokreditaufnahmen
ansteigen. 

Dagegen könnten mögliche Verwertungserlöse bei den
Aktiva der FMS Wertmanagement sowie mögliche Fi-
nanzierungsüberschüsse im FMS den Schuldenstand
verringern. Eine Aussage, inwieweit die Finanzmarkt-
krise den Schuldenstand dauerhaft erhöhen wird, kann
erst nach Abwicklung aller Unterstützungsmaßnah-
men getroffen werden. 

Die Schulden des Bundes sind nicht nur in absoluten Zahlen,
sondern auch in Relation zur volkswirtschaftlichen Leis-
tungskraft angewachsen. Bis zum Jahr 2006 wuchsen die
Schulden auf 41,1 % des BIP an. Nach einer kurzen Kon-
solidierungsphase hat der Schuldenstand – insbesondere
als Folge der o. a. Finanzmarktkrise – im Jahr 2010 erst-
mals die 50 %-Marke überschritten (vgl. Abbildung 2.11).

2.7.2 Risiken für den Schuldendienst

Um fällig werdende Kredite früherer Jahre abzulösen und
die Nettokreditaufnahme zu finanzieren, muss der Bund
neue Kredite aufnehmen (Anschlussfinanzierung). Die
Schulden werden also nicht getilgt, sondern nur weiterge-
wälzt. Die Anschlussfinanzierung wird nicht im Haus-
haltsplan, sondern nur im Kreditfinanzierungsplan ausge-
wiesen.78 

Die sich im Wesentlichen aus Anschlussfinanzierung und
Nettokreditaufnahme zusammensetzende Bruttokredit-
aufnahme ist im Jahr 2012 mit 254,5 Mrd. Euro angege-
ben. Auch in den Folgejahren ist mit hohen jährlichen
Bruttokreditaufnahmen in der Größenordnung von
250 Mrd. Euro zu rechnen (vgl. Abbildung 2.12). Infolge
der Zinsbewegungen auf den Geld- und Kapitalmärkten
ist der Bundeshaushalt – ausgehend von einem im Lang-
fristvergleich niedrigen Zinsniveau – nicht unerheblichen
Zinsänderungsrisiken ausgesetzt (vgl. Nummer 2.4.6).

78  Gesamtplan des Bundeshaushalts, Teil IV.
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Verschuldung des Bundes und seiner Extrahaushaltea

a Wegen statistischer Revisionen und neuer begrifflicher Abgrenzungen vor allem in den Jahren 2006 und 2010 sind die Werte zurückliegender Jah-
re zum Teil nur eingeschränkt vergleichbar; Schuldenstand für Ende 2012 geschätzt.
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2.8 Gewährleistungen

2.8.1 Haushaltsgesetzlicher 
Ermächtigungsrahmen

Das Entschädigungsrisiko aus übernommenen Bürgschaf-
ten, Garantien und sonstigen Gewährleistungen gehört zu
den mittel- und langfristig wirkenden Belastungen und
Risiken für den Bundeshaushalt.

Der haushaltsgesetzliche Gewährleistungsrahmen erhöhte
sich von Anfang der 1990er-Jahre bis zum Jahr 2004 fort-
während – von 178 Mrd. Euro auf 319 Mrd. Euro (vgl.
Tabelle 2.12). Bis zum Jahr 2008 blieb er in etwa auf die-
sem Niveau. Aufgrund der in den Konjunkturpaketen I
und II enthaltenen Hilfsmaßnahmen ist der Ermächti-
gungsrahmen ab dem Jahr 2009 deutlich auf 470 Mrd.
Euro angestiegen. Die binnenwirtschaftlichen Hilfsmaß-
nahmen wurden in einem Kredit- und Bürgschaftspro-
gramm, dem Wirtschaftsfonds Deutschland, gebündelt,
der zum Jahresende 2010 ausgelaufen ist. Im Entwurf des
Haushaltsgesetzes 2013 ist ein Gewährleistungsrahmen
von 449,4 Mrd. Euro ausgewiesen.

Die haushaltsgesetzlichen Obergrenzen für Gewährleis-
tungen wurden im Haushaltsvollzug regelmäßig nicht

ausgeschöpft. Der Ausnutzungsgrad79 zum jeweiligen
Jahresende bewegte sich zwischen 63 % und 87 % (vgl.
Tabelle 2.12). Im Jahr 2011 lag er bei 72,3 % (322,0 Mrd.
Euro).

Die Übernahme von Gewährleistungen bedarf einer Er-
mächtigung durch Bundesgesetz. Die im Haushaltsgesetz
enthaltenen Gewährleistungsermächtigungen umfassen
insbesondere folgende Bereiche: 80

Ausfuhren

Direktinvestitionen im Ausland

Binnenwirtschaft

Beteiligung an internationalen Finanzinstitutionen. 

79 Hierbei werden die aufgrund der Ermächtigungen früherer Haus-
haltsgesetze übernommenen Gewährleistungen angerechnet, soweit
der Bund daraus noch in Anspruch genommen werden kann oder so-
weit er in Anspruch genommen worden ist und für die erbrachten
Leistungen keinen Ersatz erlangt hat.

80 Eine detaillierte Auflistung der einzelnen Gewährleistungsrahmen
einschließlich der diversen Gewährleistungszwecke enthält die Vorbe-
merkung zu Kapitel 3208 (Bürgschaften, Garantien und sonstige Ge-
währleistungen).
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Entwicklung der Bruttokreditaufnahmea

a Ohne Kreditaufnahmen der Sondervermögen Finanzmarktstabilisierungsfonds sowie Investitions- und Tilgungsfonds.
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Einnahmen und Ausgaben aus Gewährleistungen sowie Gewährleistungsrahmen und -ausschöpfung

Rundungsdifferenzen möglich.
a 2005 und 2006: einschließlich vorzeitiger Rückzahlungen („prepayments“) von 6,8 bzw. 6,0 Mrd. Euro insbesondere von Russland (auf Altschul-

den der ehemaligen UdSSR) und Polen.
b Belegung am 30. Juni 2012 unter Einbeziehung der sog. endgültigen Schäden (11,2 Mrd. Euro zum Jahresende 2011), bei denen mit keinem

Rückfluss mehr gerechnet wird.

Jahr
Einnahmen 

(einschl. 
Entgelte + 

Gebühren)a

Ausgaben 
(Entschädigungen, 

Umschuldungen u. a.)

Saldo 
(Einnahmen./.

Ausgaben)

Ermächtigungs-
rahmen 

(Haushaltsgesetz)

Ausnutzung 
zum 

Jahresende
Ausnut-

zungsgrad

 in Mrd. Euro in %

1991 0,8 1,7 -0,9 177,7 128,7 72,4

1992 0,9 2,1 -1,1 187,9 142,3 75,7

1993 1,5 4,1 -2,5 188,0 146,7 78,0

1994 2,3 4,3 -2,0 194,1 155,1 79,9

1995 2,1 3,4 -1,3 199,4 161,4 80,9

1996 2,3 1,8 0,4 201,6 176,1 87,4

1997 2,6 2,8 -0,1 210,1 181,1 86,2

1998 2,2 1,9 0,3 217,8 187,6 86,1

1999 1,8 1,4 0,4 234,5 197,2 84,1

2000 1,8 2,3 -0,5 246,4 208,0 84,4

2001 3,2 1,5 1,7 264,3 230,9 87,4

2002 3,0 1,2 1,8 292,1 229,2 78,5

2003 3,1 1,2 1,9 303,5 230,6 76,0

2004 2,6 1,1 1,5 318,6 229,7 72,1

2005 9,5 1,4 8,1 308,6 229,1 74,2

2006 7,2 0,8 6,4 309,5 221,8 71,7

2007 1,0 0,7 0,3 309,8 217,5 70,2

2008 1,0 0,7 0,3 313,6 260,0 82,9

2009 1,2 0,6 0,6 469,5 331,2 70,5

2010 1,5 0,8 0,7 477,3 302,4 63,4

2011 1,6 0,8 0,8 445,6 322,0 72,3

1991-2011 53,1 36,4 16,7    

2012 (Soll) 1,1 1,5 -0,4 436,9 340,8b  

2013 (HHE) 1,2 1,6 -0,4 449,4   

2014 (Fpl) 1,0 1,7 -0,7    

2015 (Fpl) 1,0 1,5 -0,5    

2016 (Fpl) 1,0 1,4 -0,4    
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Gewährleistungen sind Eventualverbindlichkeiten. Sie dür-
fen nur übernommen werden, wenn bei Vertragsschluss
mit einer finanziellen Inanspruchnahme des Bundes nicht
gerechnet werden muss. Entsprechend ihrer Sicherungs-
funktion für den Gewährleistungsnehmer ist jedoch nicht
auszuschließen, dass sich das Risiko in einem Teil der
Fälle verwirklicht und der Schadensfall eintritt.

Auf den haushaltsgesetzlichen Ermächtigungsrahmen
werden Zinsansprüche und Kosten der Gewährleistungs-
nehmer nur angerechnet, soweit dies gesetzlich oder bei
der Übernahme der Gewährleistungen festgelegt wird.81

Die von Gewährleistungen umfassten Zinsansprüche der
Gewährleistungsnehmer gegenüber ihren Auftraggebern
erhöhen das Risiko für den Bundeshaushalt, da der Bund
auch für das mit den Zinsen verbundene Ausfallrisiko
einzustehen hat.

2.8.2 Ermächtigungsrahmen zur Finanzmarkt-
stabilisierung

Außerhalb der haushaltsgesetzlichen Gewährleistungen
stellt der Bund zur Stabilisierung der Finanzmärkte be-
stimmten Finanzunternehmen Garantien bis zu 400 Mrd.
Euro über den „Finanzmarktstabilisierungsfonds“ (FMS)
bereit (vgl. Nummer 1.12.2). Mit dem Zweiten Finanz-
marktstabilisierungsgesetz, das am 1. März 2012 in Kraft
getreten ist, wurde die bis Ende 2012 befristete Möglich-
keit geschaffen, erneut Maßnahmen nach dem Stabilisie-
rungsfondsgesetz zu gewähren. Die vom FMS gewährten
Garantien sind rückläufig und beliefen sich zur Jahresmitte
2012 noch auf 11,0 Mrd. Euro (Mitte 2011: 32,2 Mrd.
Euro). 

Der zu Jahresbeginn 2011 errichtete Restrukturierungs-
fonds soll mit seinem Instrumentarium dazu beitragen, in
Schieflage geratene Finanzinstitute zu stabilisieren. Für
den Fall, dass die Bankenabgabe sowie Sonderbeiträge
zur Finanzierung der Aufgaben des Restrukturierungs-
fonds nicht ausreichen, wurden ihm eine Garantieermäch-
tigung bis zu 100 Mrd. Euro und eine Kreditermächti-
gung für Rekapitalisierungsmaßnahmen bis zu 20 Mrd.
Euro zur Verfügung gestellt. Bislang sind diese Ermächti-
gungen nicht in Anspruch genommen worden (Stand:
Jahresmitte 2012).

2.8.3 Ermächtigungsrahmen zur Stabilisierung 
der Eurozone

Ebenfalls nicht im haushaltsgesetzlichen Ermächtigungs-
rahmen enthalten sind die Garantiezusagen Deutschlands
bei den Stützungsmaßnahmen für den Euro.

2.8.3.1 Hilfen für Griechenland

Um den Erhalt der Zahlungsfähigkeit Griechenlands zu
sichern, haben die Mitglieder der Eurozone Anfang Mai
2010 bilaterale Kredite im Umfang von bis zu 80 Mrd.
Euro zugesagt. Auf Deutschland entfällt ein Anteil von
22,4 Mrd. Euro. Die Darlehensvergabe hat die Kreditan-

stalt für Wiederaufbau (KfW) übernommen. Durch das
Währungsunion-Finanzstabilitätsgesetz vom 7. Mai 2010 ist
das Bundesfinanzministerium ermächtigt worden, Ge-
währleistungen bis zur Höhe von 22,4 Mrd. Euro für Kre-
dite der KfW an Griechenland zu übernehmen. Im Rah-
men des ersten Griechenlandprogramms wurden von den
Eurostaaten insgesamt 52,9 Mrd. Euro ausgezahlt, darun-
ter von der KfW 15,2 Mrd. Euro (vgl. Tabelle 2.13). Die
verbleibenden Programmmittel wurden in das zweite
Griechenlandprogramm überführt, dessen Kredite über
die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF)
vergeben werden (vgl. Nummer 2.8.3.3).

2.8.3.2 Europäischer Finanzstabilisierungs-
mechanismus

Aus dem Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus
(EFSM) können bis zu 60 Mrd. Euro an Krediten bereit-
gestellt werden, die im Bedarfsfall durch Anleihen der
Europäischen Union finanziert werden. Die Kommission
ist ermächtigt, Kredite im Namen der Europäischen Union
am Kapitalmarkt aufzunehmen und an zu stützende Mit-
gliedstaaten auszureichen.82 Bis zur Eigenmittel-Ober-
grenze besteht ein Risiko für den Bundeshaushalt, wenn
ein begünstigter Mitgliedstaat seine Tilgungs- und Zins-
zahlungen nicht erbringen kann und das von der Europäi-
schen Union gewährte Darlehen aus dem EU-Haushalt
bedient werden müsste. Sollten Umschichtungen inner-
halb des EU-Haushalts nicht möglich sein, müssten alle
Mitgliedstaaten der Europäischen Union die finanziellen
Lasten entsprechend ihrem Finanzierungsanteil tragen.
Auf den Bundeshaushalt entfallen entsprechend dem
deutschen Anteil am EU-Haushalt rund 20 %, was etwa
12 Mrd. Euro entsprechen würde.83 

2.8.3.3 Europäische Finanzstabilisierungsfazilität

Die zeitlich befristete Zweckgesellschaft EFSF wurde
von den Euro-Mitgliedstaaten am 7. Juni 2010 mit dem
Ziel gegründet, mit Krediten von bis zu 440 Mrd. Euro
eine drohende Zahlungsunfähigkeit von Euro-Mitglied-
staaten abzuwenden. Zur Absicherung der Refinanzierung
am Kapitalmarkt erhält die Zweckgesellschaft Garantien
von den Euro-Mitgliedstaaten. Der Beitragsschlüssel aller
Vertragsparteien basiert auf dem Schlüssel für die Zeich-
nung von Kapital der Europäischen Zentralbank (ursprüngli-
cher deutscher Gewährleistungsrahmen: 123 Mrd. Euro).

Am 11. März 2011 haben die Staats- und Regierungschefs
der Eurozone beschlossen, das Garantievolumen der EFSF
auf rund 780 Mrd. Euro zu erhöhen, um die vereinbarte
maximale Darlehenskapazität der EFSF von 440 Mrd.
Euro in vollem Umfang bereitstellen zu können. Zur Um-
setzung der Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs
wurde der EFSF-Rahmenvertrag geändert. Mit dem Gesetz
zur Änderung des Gesetzes zur Übernahme von Gewähr-
leistungen im Rahmen eines Europäischen Stabilisie-
rungsmechanismus (StabMechG) hat der Bund die dafür

81 § 3 Absatz 4 Haushaltsgesetz 2012.

82 Verordnung (EU) Nr. 407/2010.
83 Es handelt sich hierbei also nicht um eine Gewährleistung im haus-

haltsrechtlichen Sinne, sondern um eine eventuelle (Zahlungs-)Ver-
pflichtung an den Haushalt der EU.
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notwendigen Anpassungen der deutschen Gewährleis-
tungsermächtigung vollzogen. Der von Deutschland zur
Verfügung zu stellende Gewährleistungsrahmen wurde
von 123 Mrd. Euro um 88 Mrd. Euro auf 211,0 Mrd. Euro
erhöht. Nach § 1 Absatz 5 StabMechG kann der Gewähr-
leistungsrahmen mit Einwilligung des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages um bis zu 20 %
(42,2 Mrd. Euro) überschritten werden. 

2.8.3.4 Europäischer Stabilitätsmechanismus

Ab dem Jahr 2013 und nach einer anfänglichen Phase des
Parallelbetriebs soll die EFSF durch einen permanenten
EU-Krisenfonds ersetzt werden, den Europäischen Stabi-
litätsmechanismus (ESM). Der ESM soll zusammen mit
dem am 2. März 2012 von den EU-Mitgliedstaaten unter-
zeichneten Fiskalvertrag (vgl. Nummer 2.9.1 (5)) das
Euro-Währungsgebiet nachhaltig stabilisieren. Im Rah-
men der Ratifizierungsverfahren haben der Deutsche
Bundestag und der Bundesrat in ihren Sitzungen am
29. Juni 2012 folgenden Gesetzen mit Zwei-Drittel-Mehr-
heiten zugestimmt:84

dem Gesetz zu dem Vertrag vom 2. Februar 2012 zur
Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanis-
mus (ESM-Vertrag),

dem Gesetz zur finanziellen Beteiligung am Europäi-
schen Stabilitätsmechanismus (ESM-Finanzierungs-
gesetz) und 

dem Gesetz zu dem Vertrag vom 2. März 2012 über
Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirt-
schafts- und Währungsunion (Fiskalvertrag).

Der ESM soll als dauerhafter Rettungsschirm den Mit-
gliedstaaten der Eurozone im Bedarfsfall Stabilitätshilfen
gewähren. Der ESM wird mit einem Stammkapital von
700 Mrd. Euro ausgestattet. Zur Finanzierung des ESM
ist eine Kombination aus 80 Mrd. Euro an eingezahltem
Kapital und 620 Mrd. Euro an abrufbarem Kapital vorge-
sehen. Der Beitragsschlüssel aller Vertragsparteien ba-
siert – wie bei der EFSF – auf dem Schlüssel für die
Zeichnung von Kapital der Europäischen Zentralbank.
Der finanzielle Gesamtrahmen der deutschen Beteiligung
am ESM beträgt danach 190,0 Mrd. Euro, bestehend aus
21,7 Mrd. Euro einzuzahlendem und 168,3 Mrd. Euro ab-
rufbarem Kapital. Letzteres wird in Form von Gewähr-
leistungen bereitgestellt. Die deutsche Beteiligung am
ESM darf ohne Zustimmung des Deutschen Bundestages
nicht erhöht werden.85

Nach Artikel 39 ESM-Vertrag ist in der Übergangsphase
vom Inkrafttreten des ESM bis zur vollständigen Abwick-
lung der zeitlich befristeten EFSF das konsolidierte Aus-
leihvolumen dieser beiden Einrichtungen auf 500 Mrd.
Euro begrenzt (vgl. aber Nummer 2.8.4) – unbeschadet
der regelmäßigen Überprüfung der Angemessenheit des
maximalen Darlehensvolumens.

2.8.4 Gesamtschau

In den letzten beiden Dekaden (1991 bis 2011) überstie-
gen die Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Ge-
währleistungen86 die Ausgaben für Entschädigungsleis-
tungen aus Gewährleistungen87 um 16,7 Mrd. Euro (vgl.
Tabelle 2.12). 

Diesem in der Vergangenheit günstigen finanzwirtschaft-
lichen Ergebnis steht allerdings im Hinblick auf die Maß-
nahmen zur Eurostabilisierung eine veränderte Risikolage
gegenüber. Am 30. März 2012 haben die Finanzminis-
terinnen und Finanzminister der Eurozone sich darauf
verständigt, dass die gemeinsame Obergrenze der Kredit-
vergabekapazität von EFSF und ESM temporär von 500
auf 700 Mrd. Euro erhöht wird. Das Gesamtvolumen ei-
ner „Brandmauer“ zum Schutz des Euro beträgt 800 Mrd.
Euro und besteht aus folgenden Bausteinen (vgl. Tabel-
le 2.13):

zum Ende des 1. Quartals 2012 zugesagte Finanzhil-
fen der EFSF für Griechenland, Irland und Portugal
von insgesamt 203,3 Mrd. Euro; einschließlich der
Übersicherung88 beläuft sich das belegte Garantie-
volumen auf 330,6 Mrd. Euro,

tatsächliches maximales Kreditvergabevolumen des
ESM von 500 Mrd. Euro,

bislang gewährte Hilfen im Rahmen des EFSM für Ir-
land und Portugal von 49 Mrd. Euro (deutscher An-
teil: 20 %) und 

bislang ausgezahlte bilaterale Hilfen aus dem ersten
Griechenland-Hilfspaket von 52,9 Mrd. Euro (deut-
scher Anteil: 28,7 %).

Danach beträgt der deutsche Anteil an der Kreditvergabe-
kapazität von EFSF und ESM 285,3 Mrd. Euro. Diesem
Risiko lag die Annahme zu Grunde, dass weitere Hilfen
aus der EFSF bei Inkrafttreten des ESM in diesen über-
führt werden und die Ausleihkapazität des ESM ausge-
schöpft wird. Unter Hinzurechnung der Hilfen aus dem
ersten Griechenland-Paket und dem EFSM beläuft sich
der deutsche Anteil an der „Brandmauer“ auf 310,3 Mrd.
Euro (vgl. Tabelle 2.13).

84 Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 12. September
2012 Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Verhin-
derung der Ratifikation von ESM-Vertrag und Fiskalvertrag abge-
lehnt.

85 Das Bundesverfassungsgericht hat die Ablehnung der Anträge u. a.
mit der Maßgabe verbunden, dass keine Vorschrift des ESM-Vertra-
ges so ausgelegt werden darf, dass für die Bundesrepublik Deutsch-
land ohne Zustimmung des deutschen Vertreters in den Gremien des
ESM höhere Zahlungsverpflichtungen als der deutsche Anteil von
190 Mrd. Euro am genehmigten Stammkapital des ESM begründet
werden. Der deutsche Vertreter bedarf hierzu nach dem ESM-Finan-
zierungsgesetz der Zustimmung des Deutschen Bundestages.

86 Einschließlich der Entgelte und Gebühren im Zusammenhang mit der
Bewilligung von Gewährleistungen sowie der Zinseinnahmen aus
bereits entschädigten Forderungen.

87 Ohne Berücksichtigung der Zinsausgaben für Entschädigungsleistungen.
88 Um der EFSF günstige Anleihebedingungen zu ermöglichen, sind

die Kredite jeweils zu 165 % abgesichert.
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Bislang nicht darin berücksichtigt sind die Hilfen für Spa-
nien, die im Juli 2012 beschlossen wurden. Sie sollen aus
der noch vorhandenen Kreditvergabekapazität der EFSF
(240 Mrd. Euro) finanziert werden. Der deutsche Anteil
an den zu übernehmenden Garantien für die Finanzhilfen
von bis zu 100 Mrd. Euro beläuft sich auf 29,13 %. Bei
Inkrafttreten des ESM sollen die Finanzhilfen an Spanien
von der EFSF in den ESM überführt werden. Der deut-
sche Haftungsanteil würde dann in die Haftungsober-
grenze des ESM (190 Mrd. Euro) einfließen. Das maxi-
male Haftungsrisiko würde dadurch nicht erhöht.

Ob die aus den übernommenen Gewährleistungen resul-
tierenden Ausfallrisiken für den Bund in den nächsten
Jahren steigen, hängt von der weiteren Entwicklung der
Staatsschulden- und Eurokrise ab. Erhebliche Zukunfts-
belastungen für den Bundeshaushalt können jedenfalls
nicht ausgeschlossen werden.89 

2.9 Haushaltsdisziplin in der Europäischen 
Wirtschafts- und Währungsunion

2.9.1 Überwachung der Stabilitätsverpflichtungen

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich
nach Artikel 126 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV) verpflichtet, übermäßige
öffentliche Defizite zu vermeiden. Die Europäische Kom-
mission überwacht die Einhaltung der Haushaltsdisziplin
der Mitgliedstaaten anhand folgender Referenzwerte:

3 % für das Verhältnis zwischen dem öffentlichen De-
fizit zum Bruttoinlandsprodukt (Defizitquote) und 

60 % für das Verhältnis zwischen dem öffentlichen
Schuldenstand zum Bruttoinlandsprodukt (Schulden-
standsquote).

Auf dieser Grundlage haben die Mitgliedstaaten ergän-
zend im europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt
(SWP) vereinbart, mittelfristig nahezu ausgeglichene
oder Überschüsse ausweisende Haushalte anzustreben.
Um die Haushaltsentwicklung zu überwachen und Anzei-
chen möglicher finanzwirtschaftlicher Fehlentwicklungen
zu erkennen, wurde ein Frühwarnsystem eingerichtet. Die
Staatsschuldenkrise in Europa hat jedoch gezeigt, dass
eine Verschärfung des Überwachungs- und Koordinie-
rungsverfahrens des SWP erforderlich ist. Vor diesem
Hintergrund hat der Europäische Rat im März des Jahres
2011 ein umfassendes Maßnahmenpaket verabschiedet.90

Ergänzend zur Strategie „Europa 2020“, dem „Euro-Plus-
Pakt“ sowie dem „Europäischen Stabilitätsmechanismus“
(vgl. Nummer 2.9.3.4) umfasst es folgende Schwerpunkte:

(1) Der SWP wurde als Teil eines Pakets von sechs euro-
päischen Rechtsakten, die Ende des Jahres 2011 in Kraft
getreten sind, reformiert („Sixpack“). Er enthält folgende
wesentliche Regelungen für die haushalts- und wirt-
schaftspolitische Überwachung: 

Im präventiven Arm des SWP setzt sich jeder Mit-
gliedstaat ein mittelfristiges Haushaltsziel mit einem
strukturellen Defizit von bis zu 1 % des BIP. Hier-
durch soll eine Sicherheitsmarge zur Defizitquote von
3 % des Defizitverfahrens (korrektiver Arm) eingehal-
ten werden. Wird dieses Ziel nicht erreicht, verpflich-
tet sich der Mitgliedstaat zu einem Anpassungspfad
mit einem Abbau seines Defizits um jährlich 0,5 %
des BIP. Eine neue Ausgabenregel gibt vor, dass das
Ausgabenwachstum grundsätzlich durch eine mittel-
fristige Wachstumsrate begrenzt wird. 

Weicht ein Mitgliedstaat erheblich von seinem Mittel-
fristziel oder seinem Anpassungspfad ab, können be-
reits im präventiven Arm Sanktionen verhängt wer-
den. Sie unterbleiben nur, wenn eine Mehrheit im Rat

89 Die Europäische Zentralbank hat bereits im Jahr 2011 auf die mit
Eventualverbindlichkeiten verbundenen erheblichen Haushaltsrisi-
ken hingewiesen – vgl. EZB-Monatsbericht April 2011, S. 63–81
(S. 72 ff.).

90 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 24./25. März 2011,
EUCO 10/11.

Ta b e l l e  2 . 1 3

Deutscher Anteil an Maßnahmen zur Stabilisierung des Euroa

a Stand: Jahresmitte 2012
b Einschließlich Übersicherung bei EFSF und ESM.

Garantievolumenb Ausleihvolumen Deutscher Anteila

in Mrd. Euro
EFSF – bisherige Kreditzusagen einschließlich 
Liquiditätspuffer von 15 Mrd. Euro

330,6 203,3 95,3

ESM – maximales Kreditvolumen 700,0 500,0 190,0
Deutscher Anteil an EFSF und ESM 285,3
EFSM – gewährte Hilfen 49,0 9,8
Griechenland – ausgezahlte bilaterale Hilfen 52,9 15,2
Deutscher Anteil insgesamt 310,3
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sie stoppt (quasi-automatische Sanktion). Als Sank-
tion ist eine verzinsliche Einlage von bis zu 0,2 % des
BIP möglich.

Im korrektiven Arm des SWP wird außer der Einhal-
tung der Defizitquote von 3 % auch die Rückführung
der Schuldenstandsquote geregelt. Mitgliedstaaten mit
einer Schuldenstandsquote von über 60 % des BIP
sind nunmehr grundsätzlich verpflichtet, die Referenz-
wertüberschreitung jährlich um ein Zwanzigstel abzu-
bauen. Ein Verstoß kann sanktioniert werden (quasi-
automatische Sanktion).

(2) Um die Krisenprävention auszubauen und den präven-
tiven Arm des SWP zu unterstützen, wurde eine eigen-
ständige Überwachung nationaler Wirtschaftspolitiken zur
Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleich-
gewichte eingeführt. In diesem Verfahren soll das Risiko
gesamtwirtschaftlicher Ungleichgewichte und Anfällig-
keiten für alle Mitgliedstaaten jährlich bewertet werden.
Im Falle tatsächlicher oder drohender Ungleichgewichte
kann die Europäische Kommission eine umfassende Ana-
lyse durchführen. In besonders kritischen Fällen soll der
Rat das Bestehen eines übermäßigen Ungleichgewichts
feststellen und Empfehlungen für Korrekturmaßnahmen
festsetzen. Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets
sollen mit Sanktionen belegt werden, wenn sie wiederholt
gegen die Bestimmungen verstoßen. 

(3) Zur Stärkung des SWP hat die Europäische Kommis-
sion zwei weitere Verordnungsvorschläge für eine verbes-
serte Koordinierung und Überwachung der Finanz- und
Wirtschaftspolitiken der Eurozonenländer („Twopack“)
auf den Weg gebracht. Regelungsinhalt soll u. a. eine Über-
prüfung der nationalen Haushaltsplanung der Mitglied-
staaten und eine intensivere Haushaltsüberwachung sein,
insbesondere auch der Mitgliedstaaten, die Finanzhilfen
empfangen oder von gravierenden Schwierigkeiten be-
troffen sind. Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht
abgeschlossen.

(4) Als weiteren Baustein haben die Mitgliedstaaten erst-
mals im Jahr 2011 ihre Haushalts- und Wirtschaftspolitik
vor Abschluss der nationalen Haushaltsverfahren in ei-
nem Europäischen Semester91 abgestimmt. Es führt die
bisher getrennten Verfahren der haushaltspolitischen Ko-
ordinierung nach dem SWP und der Strukturreformen
nach der „Strategie Europa 2020“ zusammen. Das Euro-
päische Semester folgt einem festgelegten Ablauf über
die Dauer von sechs Monaten. Auf Grundlage des Jahres-
wachstumsberichts der Europäischen Kommission berät
der Europäische Rat im März über prioritäre Maßnahmen
für die Europäische Union. Die nationalen Regierungen
legen bis April ihre nationalen Reformprogramme sowie
ihre Stabilitäts- oder Konvergenzprogramme vor. Auf
dieser Grundlage erarbeitet die Kommission bis Juni für
jeden Mitgliedstaat eine länderspezifische Empfehlung,
die anschließend vom ECOFIN-Rat beschlossen und vom

Europäischen Rat gebilligt wird. Die Empfehlungen sol-
len von den Mitgliedstaaten anschließend bei der Aufstel-
lung ihrer nationalen Haushalte berücksichtigt werden. 

(5) Aufbauend auf der Reform des SWP unterzeichneten 
die EU-Mitgliedstaaten (außer Großbritannien und Tsche-
chien) den Vertrag über Stabilität, Koordinierung und
Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion (Fis-
kalvertrag). Der Vertrag soll am 1. Januar 2013 in Kraft
treten. Voraussetzung ist, dass 12 der 17 Euro-Mitglied-
staaten ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. Der
Fiskalvertrag soll das bisherige Regelwerk insbesondere
durch nachfolgende Bestimmungen stärken:

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dass das struktu-
relle Defizit eines Vertragsstaats dem länderspezifi-
schen mittelfristigen Haushaltsziel mit einer Ober-
grenze von nicht mehr als 0,5 % des BIP entspricht.
Eine Überschreitung dieser Grenze bis hin zu 1,0 %
des BIP ist nur zulässig, wenn der Schuldenstand deut-
lich unter 60 % des BIP liegt und die Risiken für die
langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen
gering sind. Die Vertragsstaaten stellen eine rasche
Annäherung an ihr mittelfristiges Ziel sicher. 

Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, dieses Defizit-
ziel in nationale Regeln von verbindlicher und dauer-
hafter Art, vorzugsweise auf Verfassungsebene oder
vergleichbarer Ebene, zu verankern. Die Schuldenre-
geln in nationales Recht umzusetzen, kann vor dem
Europäischen Gerichtshof durch die anderen Vertrags-
staaten eingeklagt werden.

Beim Schuldenstand übernimmt der Fiskalvertrag eine
Vorgabe, die bereits im reformierten SWP enthalten
ist: Die Mitgliedstaaten müssen die Differenz zwi-
schen ihrer tatsächlichen Schuldenstandsquote und
dem 60 %-Referenzwert um durchschnittlich ein
Zwanzigstel jährlich abbauen.

2.9.2 Staatsdefizit und Schuldenstand

Seit Einführung des haushaltspolitischen Meldeverfah-
rens im Jahr 1993 haben sich Defizit- und Schulden-
standsquote in Deutschland wie folgt entwickelt:

Die öffentliche Defizitquote bewegte sich in den Jah-
ren 1993 bis 2006 zwischen 1,3 % (2000) und 4,2 %
(2003) des BIP und verbesserte sich bis zum Jahr 2008
deutlich (vgl. Abbildung 2.13). Als Folge der Wirt-
schafts- und Finanzkrise überschritt die Defizitquote
im Jahr 2010 mit 4,1 % den Referenzwert. Im Jahr
2011 verbesserte sie sich aufgrund der Konsolidie-
rungsmaßnahmen sowie der günstigen gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung deutlich auf 0,8 % des BIP.
Für das Jahr 2012 bzw. 2013 rechnet die Bundesregie-
rung mit einer Defizitquote von gut bzw. knapp 0,5 %
des BIP.92

91 Das Europäische Semester ist mit der Verordnung (EU) 1175/2011
im SWP institutionalisiert.

92 Mittelfristige Projektion der öffentlichen Finanzen, in: Bundes-
finanzministerium, Monatsbericht August 2012, S. 15 und 17 (Abbil-
dung 6).
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Die gesamtstaatliche Schuldenstandsquote hat sich
von 1993 bis 2010 mit Unterbrechungen fortwährend
erhöht (vgl. Abbildung 2.14). Grund für den hohen
Schuldenanstieg im Jahr 2010 waren insbesondere die
Maßnahmen zur Finanzmarktstabilisierung (vgl. Num-
mer 2.7.1). Während im Jahr 2011 – erstmals seit dem
Jahr 2006 – die Schuldenstandsquote wieder zurück-
ging, wird sie im Jahr 2012 nochmals leicht ansteigen
– auf 83,5 % des BIP. Nach Schätzungen des Bundes-
finanzministeriums wird die Quote bis zum Ende des
Finanzplanungszeitraums 2016 auf 74,5 % des BIP
fallen. Damit würden die Vorgaben des Fiskalvertrags
zum Abbau der Schuldenstandsquote (vgl. Num-
mer 2.9.1 (5)) erfüllt. Bereinigt um die Effekte aus der
Finanzmarkt- und der Staatsschuldenkrise würde der
Wert bei rund 62 % liegen.93 Ungeachtet des Abbaus
der Schuldenstandsquote wird der öffentliche Schul-

denstand in Deutschland auf absehbare Zeit den Refe-
renzwert von 60 % des BIP überschreiten. 

Die Europäische Kommission hat das aktualisierte deut-
sche Stabilitätsprogramm für den Zeitraum 2012 bis 2016
und das nationale Reformprogramm bewertet. Der Euro-
päische Rat hat die länderspezifischen Empfehlungen ge-
billigt, die für Deutschland folgende finanzwirtschaftlich
relevanten Empfehlungen enthalten:94

Deutschland soll weiterhin eine solide Finanzpolitik
betreiben, um das mittelfristige Haushaltsziel eines
strukturellen Defizits von 0,5 % des BIP möglichst im
Jahr 2012 zu erreichen. Zu diesem Zweck soll es die
Haushaltsstrategie wie geplant umsetzen, sodass der
Richtwert für die Entwicklung der öffentlichen Ausga-
ben eingehalten wird und Fortschritte beim Abbau der
Schuldenstandsquote erzielt werden. Deutschland soll
an einem wachstumsfreundlichen Konsolidierungs-
kurs festhalten.

93 Mittelfristige Projektion der öffentlichen Finanzen, in: Bundes-
finanzministerium, Monatsbericht August 2012, S. 20–21 (Abbil-
dung 9).

94 KOM (2012) 305 final vom 30. Mai 2012; Tagung des Europäischen
Rates am 28./29. Juni 2012, EUCO 76/12.
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a Der Pfeil bildet den Referenzwert des Artikels 126 AEUV für das nominale Defizit ab. 
Quelle für die Jahre 2012 und 2013: Schätzung des Bundesfinanzministeriums zum Arbeitskreis Stabilitätsrat Juli 2012.
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Die Schuldenbremse soll in allen Ländern in konsis-
tenter Weise umgesetzt werden. Dabei sollen zeitnahe
und relevante Kontrollverfahren und Korrekturmecha-
nismen sichergestellt werden.

Außerdem hat die Europäische Kommission am 30. Mai
2012 eine Empfehlung für einen Beschluss des Rates an-
genommen, das Verfahren gegen Deutschland wegen ei-
nes übermäßigen Defizits zu beenden.95

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes weisen die fi-
nanzwirtschaftlichen Empfehlungen der Europäischen Kom-
mission für Deutschland in die richtige Richtung. Insbe-
sondere der Rückführung der hohen Schuldenstandsquote
sollte wegen der damit verbundenen Risiken für die
Handlungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte besonde-
res Augenmerk gewidmet werden. Eine auf Dauer verant-
wortbare Staatsverschuldung ist von großer Bedeutung
für eine stabile europäische Währungs- und Wirtschafts-
gemeinschaft. Dies zeigen nicht zuletzt die Schuldenkrise

in einigen Ländern der Eurozone und die hieraus für den
Bundeshaushalt erwachsenen Belastungen und Risiken.

2.9.3 Innerstaatliche Umsetzung der euro-
päischen Stabilitätsverpflichtungen

Bund und Länder erfüllen gemeinsam die europäischen
Verpflichtungen zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin
und tragen dabei den Erfordernissen des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts Rechnung (Artikel 109 Ab-
satz 2 Grundgesetz).96 Den Regelungsrahmen hierfür
bildet die verfassungsrechtliche Schuldenregel (vgl.
Nummer 2.2).

Ergänzt wird die neue Schuldenregel durch ein innerstaat-
liches Frühwarnsystem. Es soll Haushaltsnotlagen von
Bund und Ländern vermeiden. Wesentlicher Akteur des
Frühwarnsystems ist der Stabilitätsrat. Der Stabilitätsrat
ist bei der Bundesregierung eingerichtet. Seine Mitglieder
sind der Bundesminister der Finanzen, der Bundesminis-

95 KOM (2012) 305 final, Seite 3. 96 Text und Begründung in: Bundestagsdrucksache 16/12410.
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a Der Pfeil bildet den Referenzwert des Artikels 126 AEUV für die Schuldenstandsquote ab.
Quelle für die Jahre 2012 und 2013: Schätzung des Bundesfinanzministeriums zum Arbeitskreis Stabilitätsrat Juli 2012.
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ter für Wirtschaft und Technologie sowie die für Finanzen
zuständigen Ministerinnen und Minister der Länder. Er
arbeitet auf der Grundlage des Artikels 109a Grundgesetz
und des Stabilitätsratsgesetzes.97 Zentrale Aufgabe des
Stabilitätsrats ist es, die Haushaltswirtschaft von Bund
und Ländern auf der Basis finanzwirtschaftlicher Kenn-
ziffern fortlaufend zu überwachen. Hierdurch soll er die
Gefahr einer drohenden Haushaltsnotlage möglichst früh
erkennen, damit die betroffene Gebietskörperschaft recht-
zeitig Gegenmaßnahmen ergreifen kann.

Der Bundesrechnungshof sieht in dem Frühwarnsystem
und in der Stellung des Stabilitätsrats Verbesserungen
gegenüber dem bisherigen Verfahren. Vor allem sind die
Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten des Stabilitätsrats
gestärkt worden:

Der Stabilitätsrat ist verfassungsrechtlich verankert.

Er fasst Beschlüsse mit der Stimme des Bundes und
der Zweidrittelmehrheit der Länder. Eine Gebietskör-
perschaft in einer drohenden Haushaltsnotlage kann
dabei einen kritischen Beschluss des Stabilitätsrats zur
Haushaltssanierung nicht verhindern.

Er veröffentlicht seine Beschlüsse und kann hierdurch
den politischen Druck zur Umsetzung von Konsolidie-
rungsempfehlungen erhöhen.

Damit kann der Stabilitätsrat die Koordinierung und
Überwachung der öffentlichen Haushalte – insbesondere
hinsichtlich der Einhaltung der europäischen Stabilitäts-
kriterien – wirksamer als bislang der Finanzplanungsrat
wahrnehmen. Nachteilig sind die weiterhin fehlenden
Sanktionsmöglichkeiten. Diese Einschätzung entspricht
auch der Empfehlung der Europäischen Kommission an
Deutschland (vgl. Nummer 2.9.1), zeitnahe und relevante
Kontrollverfahren und Sanktionsmechanismen im Zu-
sammenhang mit der neuen Schuldenregel sicherzustellen
und hierdurch zur Glaubwürdigkeit öffentlicher Finanzen
beizutragen. 

2.9.4 Innerstaatliche Aufteilung von Defizit und 
Schuldenstand

Der Bund muss an einer zielgerichteten Umsetzung des
Haushaltsüberwachungsverfahrens besonderes Interesse
haben, denn er trägt – unter Einbeziehung der dem Bun-
desbereich zugerechneten Sozialversicherung – seit Jah-
ren im Vergleich zu den übrigen Gebietskörperschaften
deutlich höhere Defizit- und Verschuldungsanteile:

Beim Finanzierungssaldo verzeichnete der Bundes-
haushalt im letzten Jahrzehnt auch in „guten Jahren“
vergleichsweise hohe Defizite, während die Länder
und Gemeinden in den Jahren 2007 und 2008 sogar
Überschüsse erzielten. In den Jahren 2010 und 2011
wiesen die Haushalte von Ländern und Gemeinden

zwar auch negative Finanzierungssalden aus. Diese la-
gen jedoch deutlich niedriger als die des Bundeshaus-
halts (vgl. Tabelle 2.14). Ohne die Überschüsse der
Sozialversicherungen war das Defizit des Bundes im
Jahr 2011 nahezu doppelt so hoch wie das der Länder
und Gemeinden. 

Auch bei der öffentlichen Verschuldung schneidet der
Bund im Vergleich zu den anderen Gebietskörper-
schaften schlecht ab. Bei einer gesamtstaatlichen Ver-
schuldung 2011 von fast 2,1 Billionen Euro entfallen
mehr als 1,3 Billionen Euro98 auf den Bund (vgl. Ta-
belle 2.15). Der Anteil des Bundes an der öffentlichen
Gesamtverschuldung lag zum Jahresende 2011 bei
63,6 % und damit deutlich höher als Ende 2009
(60,9 %). Grund hierfür ist, dass der Schuldenauf-
wuchs aus der Finanzkrise überwiegend zulasten des
Bundes gegangen ist. 

Angesichts dieser Defizit- und Verschuldungszahlen
erscheinen die Handlungsspielräume des Bundes für
finanzielle Zugeständnisse an die Länder begrenzt. 

Trotz seiner höheren Verschuldung beteiligt sich der
Bund von 2011 bis 2019 hälftig an den Konsolidierungs-
hilfen für die Länder Berlin, Bremen, Saarland, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein. Diese Hilfen von
800 Mio. Euro jährlich, also 7,2 Mrd. Euro in neun Jah-
ren, sollen die fünf genannten Länder darin unterstützen,
spätestens ab dem Jahr 2020 die Vorgaben der neuen
Schuldenregel zu erfüllen.99 Der Bund übernimmt damit
zusätzliche finanzielle Verpflichtungen, um dem neuen
verfassungsrechtlichen Schuldenreglement auf Länder-
seite den Weg zu ebnen. Zusätzlich hat der Bund den
Ländern weitere finanzielle Zugeständnisse bei den Ver-
handlungen zur nationalen Umsetzung des Fiskalvertrags
gemacht (vgl. Nummer 2.1.2.3).100

Risiken für die Bundesfinanzen bergen auch die Ver-
pflichtungen, die Deutschland zur Stabilisierung des Euro
bislang übernommen hat (vgl. Nummer 2.8.4). Diese
würden im Schadensfall allein den Bundeshaushalt tref-
fen. Vor diesem Hintergrund sollten wirtschaftlich stabile
Phasen konsequent für eine Rückführung der hohen
Schuldenstandsquote genutzt werden, um für absehbare
und nicht absehbare finanzwirtschaftliche Herausforde-
rungen gerüstet zu sein. 

97 Gesetz zur Errichtung eines Stabilitätsrates und zur Vermeidung von
Haushaltsnotlagen (Stabilitätsratsgesetz – StabiRatG) vom 10. Au-
gust 2009, BGBl. I S. 2702.

98 Der Schuldenstand des Bundes nach der für den Maastricht-Vertrag
maßgeblichen Berechnung liegt um rund zwei BIP-Punkte über den
in der Haushaltsrechnung des Bundes ausgewiesenen Kreditmarkt-
schulden, da zu diesen Schulden insbesondere die Kassenverstär-
kungskredite, die sog. Platzhaltergeschäfte sowie der Münzumlauf
hinzugerechnet werden – vgl. dazu Statistisches Bundesamt, Schul-
den der öffentlichen Haushalte 2011, Fachserie 14, Reihe 5, Metho-
dische Erläuterungen Nr. 14.

99 Auf Bremen entfallen hiervon jährlich 300 Mio. Euro, auf das Saar-
land 260 Mio. Euro und auf die drei übrigen Länder jeweils 80 Mio.
Euro.

100 Der Gesetzentwurf zur innerstaatlichen Umsetzung des Fiskalver-
trags sieht u. a. vor, dass der Bund etwaige Sanktionszahlungen im
Rahmen des präventiven Arms des Stabilitäts- und Wachstumspakts
bis einschließlich 2019 alleine trägt.
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Defizit in den öffentlichen Haushaltena

Rundungsdifferenzen möglich.
a Grau unterlegt sind positive Finanzierungssalden (Überschüsse).

Bei den Ergebnissen handelt es sich um Daten in Abgrenzung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 1995.
Quelle: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht September 2012, Statistischer Teil, IX. Öffentliche Finanzen, Tabelle 1.
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Schuldenstand in den öffentlichen Haushaltena

Rundungsdifferenzen möglich.
a Bei den Ergebnissen handelt es sich um Daten in Abgrenzung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 1995.

Der gesamtstaatliche Schuldenstand umfasst auch die jeweiligen Extrahaushalte von Bund, Ländern und Gemeinden; er liegt unterhalb der Sum-
me der Schuldenstände der öffentlichen Haushalte, da er um die Schulden bereinigt ist, die die öffentlichen Haushalte untereinander aufgenom-
men haben.

Quelle: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht September 2012, Statistischer Teil, IX. Öffentliche Finanzen, Tabelle 1.

Jahr

Finan-
zierungs-

saldo 
Staat

davon:    
Bund

davon: 
Sozialver-
sicherung

davon: 
Länder 

und 
Gemeinden

Finan-
zierungs-

saldo 
Staat

davon:    
Bund

davon: 
Sozialver-
sicherung

davon: 
Länder 

und 
Gemeinden

 in % des BIP in Mrd. Euro
2001 -3,1 -1,3 -0,2 -1,5 -64,6 -28,0 -4,3 -32,4
2002 -3,8 -1,8 -0,3 -1,8 -82,0 -37,6 -6,1 -38,4
2003 -4,2 -1,9 -0,3 -1,9 -89,2 -40,8 -6,8 -41,5
2004 -3,8 -2,3 0,0 -1,4 -82,5 -51,3 -0,9 -30,3
2005 -3,3 -2,1 -0,2 -1,0 -73,9 -47,6 -4,0 -22,3
2006 -1,7 -1,5 0,2 -0,4 -37,9 -34,4 5,0 -8,5
2007 0,2 -0,8 0,4 0,6 5,8 -18,6 10,8 13,6
2008 -0,1 -0,7 0,3 0,4 -1,9 -16,6 6,9 7,8
2009 -3,1 -1,6 -0,6 -0,9 -73,2 -38,4 -14,2 -20,6
2010 -4,1 -3,3 0,2 -1,0 -103,4 -82,6 4,3 -25,1
2011 -0,8 -1,0 0,6 -0,3 -20,2 -26,7 15,9 -9,4

Jahr Schulden-
stand

davon:    
Bund

davon: 
Länder 

und 
Gemeinden

Schulden-
stand

davon:    
Bund

davon: 
Länder 

und 
Gemeinden

Anteil 
Bund 

am 
Schulden-

stand

Anteil 
Länder 

und 
Gemeinden 

am 
Schulden-

stand
 in % des BIP in Mrd. Euro in %

2001 59,1 37,0 22,9 1.243 778 482 62,6 38,8
2002 60,8 37,5 23,9 1.295 800 511 61,8 39,5
2003 64,4 39,5 25,6 1.384 848 549 61,3 39,7
2004 66,3 40,5 26,4 1.455 889 579 61,1 39,8
2005 68,6 42,0 27,2 1.526 935 606 61,3 39,7
2006 68,0 42,0 26,8 1.575 971 619 61,7 39,3
2007 65,2 40,3 25,5 1.582 978 620 61,8 39,2
2008 66,7 40,7 26,6 1.649 1.008 657 61,1 39,8
2009 74,4 45,3 29,7 1.767 1.076 706 60,9 40,0
2010 82,4 52,8 30,3 2.057 1.317 756 64,0 36,8
2011 80,6 51,2 30,0 2.088 1.329 778 63,6 37,3
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Teil II Übergreifende und querschnittliche Prüfungsergebnisse

3.0

Mehrere Bundesministerien haben die Ausführung von
Geldleistungsgesetzen durch die Länder nicht wirksam
beaufsichtigt. Sie stellten nicht sicher, dass die Länder die
Arbeit der Bewilligungsstellen regelmäßig in Stichproben
kontrollierten. Dies begünstigte hohe Fehlerquoten und
Überzahlungen. Kein Bundesministerium regelte in einer
Dienstanweisung, welche Anforderungen an eine sachge-
rechte Bundesaufsicht zu stellen sind und wie die Aufgabe
wahrzunehmen ist. Ressortübergreifende Leitlinien hier-
für fehlten. Die betroffenen Bundesministerien haben den
Handlungsbedarf grundsätzlich anerkannt. Der Bundes-
rechnungshof erwartet, dass sie nunmehr rasch die Vo-
raussetzungen für eine wirksamere Bundesaufsicht schaf-
fen. 

3.1

Der Bund finanziert allein oder zusammen mit den Ländern
Geldleistungen, die in verschiedenen Gesetzen geregelt
sind (Wohngeldgesetz, Bundesausbildungsförderungsge-
setz, Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, Bundeseltern-
geldgesetz und Unterhaltssicherungsgesetz). Die Länder
führen diese Gesetze im Auftrag des Bundes aus, da der
Bund diese Geldleistungen mindestens zur Hälfte trägt.
Verwaltungsbehörden der Länder bearbeiten die Anträge
und zahlen die Geldleistungen aus. Oftmals ist die Auf-
gabe auf kommunale Dienststellen übertragen.

Aufgabe des Bundes ist es, eine rechtsfehlerfreie und
zweckmäßige Ausführung der Gesetze in den Ländern zu
gewährleisten. Er ist verpflichtet, die Arbeit der Landes-
behörden zu beobachten, zu prüfen und ggf. steuernd ein-
zugreifen. Der Bund ist gegenüber den ausführenden
Landesbehörden weisungsberechtigt. Das Gebot bundes-
bzw. länderfreundlichen Verhaltens verpflichtet den
Bund und die Länder, sich gegenseitig zu informieren
und abzustimmen sowie vertrauensvoll zusammenzuar-
beiten.

Im Jahr 2010 prüfte der Bundesrechnungshof die Auf-
sicht des Bundes über die Ausführung der Geldleistungs-
gesetze durch die Länder. Geprüfte Stellen waren das
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung, das Bundesministerium für Bildung und Forschung,
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend und das Bundesministerium der Verteidigung
(Bundesministerien).

Der Bundesrechnungshof stellte Mängel bei der Aus-
übung der Bundesaufsicht über die Länder durch die Bun-
desministerien fest. Beispielsweise ergab die Auswertung
einer Stichprobe von Bewilligungen für die Unterhaltssi-
cherung von Wehrpflichtigen, dass mehr als ein Drittel
der Bescheide fehlerhaft war. Ebenso hohe Fehlerquoten
stellte der Bundesrechnungshof in Stichproben bei der
Antragsbearbeitung von Wohngeld an Selbstständige und
beim Elterngeld fest. Auch Leistungen nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz und dem Aufstiegsfort-
bildungsförderungsgesetz wurden in einer Vielzahl von
Fällen fehlerhaft festgesetzt. Vermeidbare Mehrausgaben
für den Bund und die Länder waren die Folge.

Die Bundesministerien führten keine Kontrollen der Be-
willigungsstellen der Länder durch. Sie betrachteten sol-
che Kontrollen ausschließlich als Aufgabe der Länder.
Die Bundesministerien waren auch nicht darüber infor-
miert, wie die Länder ihre eigene Aufsicht organisierten
und in welcher Weise und in welcher Häufigkeit die
obersten Landesbehörden die Arbeit der Bewilligungs-
stellen beaufsichtigten. Die Bundesministerien setzten
voraus, dass die Länder dieser Aufgabe selbstständig in
ausreichendem Maße nachkamen.

Art und Weise sowie Qualität der Arbeit der Bewilli-
gungsstellen waren den Bundesministerien selbst nicht
bekannt. Informationen erhielten sie nur vereinzelt, wenn
beispielsweise Dritte Anfragen, Beschwerden oder Peti-
tionen an sie herantrugen. Die Bundesministerien gingen
davon aus, dass die Bewilligung der Geldleistungen bei
den Dienststellen in den Ländern fehlerfrei verlaufe, so-
lange sie keine anderweitigen Hinweise hätten. Einige
Bundesministerien reagierten nicht oder nur unzureichend
auf Mängel, die der Bundesrechnungshof und die Prü-
fungsämter des Bundes aufgedeckt hatten. Obwohl sie
auf diesem Weg von Mängeln erfuhren, informierten sie
nicht alle Länder über die Prüfungsergebnisse, um ähnli-
chen Fehlern vorzubeugen. 

Außerdem war den Bundesministerien nicht klar, welche
Weisungs- und Auskunftsrechte sie gegenüber den Län-
dern haben und welche weiteren Einwirkungsmöglichkei-
ten bestehen. Bei keinem der geprüften Bundesministe-
rien war durch Dienstanweisung oder auf sonstige Weise
geregelt, welche Anforderungen an eine sachgerechte und
wirksame Bundesaufsicht zu stellen sind und wie die
Aufgabe wahrzunehmen ist.

Zu den Aufgaben des Bundesinnenministeriums gehört
es, für die Ressorts Richtlinien und Arbeitshilfen zur Ver-

3
Kat. B

Bundesaufsicht über die Ausführung 
von Geldleistungsgesetzen durch die 
Länder mangelhaft
(Bundesministerium des Innern)
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waltungsorganisation zu entwickeln und für einen ressort-
übergreifenden Erfahrungs- und Wissensaustausch zu
sorgen. Bisher hat es keine ressortübergreifenden Hand-
lungsempfehlungen gegeben, wie die Bundesaufsicht ge-
genüber den Ländern wahrzunehmen ist.

3.2

Der Bundesrechnungshof hat die Aufsicht der Bundes-
ministerien als unzureichend kritisiert. Die Auftragsver-
waltung ist durch eine Verflechtung der Verwaltungsebenen
des Bundes und der Länder geprägt, die eine eindeutige
Zuordnung der Verantwortung in der Praxis erschwert.
Nach den Prüfungserkenntnissen des Bundesrechnungs-
hofes (vgl. „Modernisierung der Verwaltungsbeziehun-
gen von Bund und Ländern“ – Gutachten des Präsidenten
des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter für Wirt-
schaftlichkeit in der Verwaltung, 2007, Tz. 3 Seite 36 ff.)
erzielt eine klar erkennbare, eindeutige und vollständige
Zuordnung von Verantwortung an die jeweilige Verwal-
tungsebene die besten Steuerungswirkungen. Eine solche
Ausrichtung hilft, unwirtschaftliches Handeln zu vermei-
den und die Eigenverantwortlichkeit der staatlichen Ebe-
nen in Bund und Ländern zu stärken. Dieses Trennprinzip
ist in der Auftragsverwaltung nicht verwirklicht. Solange
eine klare Trennung der Zuständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten des Bundes und der Länder nicht gewährleistet
ist, muss der Bund notwendige Kontrollen vornehmen
und darauf gerichtete Steuerungen durchführen. Er bleibt
in der Verantwortung für die von den Ländern verwalte-
ten Bundesmittel und hat deren wirtschaftliche und
zweckgemäße Verwendung sicherzustellen.

Die vorgefundenen Mängel bei der Ausübung der Bun-
desaufsicht bei Geldleistungen haben deutlich gemacht,
dass eine gleichmäßige, recht- und zweckmäßige Ausfüh-
rung der Geldleistungsgesetze durch die Länder nicht ge-
währleistet ist. Aus Sicht des Bundesrechnungshofes ist
die Überprüfung der Arbeit der Bewilligungsstellen uner-
lässlich. Dies muss mittels regelmäßiger, anlassunab-
hängiger Kontrollen geschehen. Die Bundesministerien
dürfen sich nicht darauf beschränken, auf die ordnungsge-
mäße Ausführung in den Ländern zu vertrauen. Zudem
müssen sie die Organisation der Aufsicht der Länder ken-
nen. Die Prüfungen haben gezeigt, dass dies nicht der Fall
ist. 

Aus Sicht des Bundesrechnungshofes fehlt es an ressort-
übergreifenden Leitlinien mit Handlungsempfehlungen
für eine sachgerechte und wirksame Ausgestaltung der
Bundesaufsicht. Solche Leitlinien können die einheitliche
Ausrichtung der Bundesaufsicht in den Ländern erleich-
tern.

Der Bundesrechnungshof hat gefordert, dass die aktuellen
Fehlentwicklungen in der Aufsicht der Bundesministerien
unverzüglich aufgegriffen und Mängel beseitigt werden.
Vor allem sollten die Bundesministerien mit den Ländern
abstimmen, die Arbeit der Bewilligungsstellen künftig
regelmäßig mit anlassunabhängigen Stichproben zu kon-
trollieren. Außerdem sollten sie mit den Ländern festle-

gen, wie der Informations- und Erfahrungsaustausch unter-
einander verstärkt werden kann. Gemeinsam mit dem
Bundesinnenministerium sollten sie zudem ressortüber-
greifende Leitlinien für eine einheitliche Bundesaufsicht
entwickeln. Sie sollten darin festlegen, wie die Aufsicht
des Bundes über die Länder auszugestalten ist, und die
praktischen Anforderungen konkretisieren. Sie sollten
vor allem darauf eingehen,

wie weit die Rechte und Pflichten des Bundes und der
Länder reichen,

welche Aufgaben bei der Wahrnehmung der Bundes-
aufsicht zu erfüllen sind und

welche Maßnahmen und Instrumente in Betracht kom-
men.

3.3

Die Bundesministerien haben die Forderungen des Bun-
desrechnungshofes als grundsätzlich berechtigt angese-
hen. Die Empfehlungen des Bundesrechnungshofes sol-
len so weit wie möglich umgesetzt werden.

Man wolle die Bundesaufsicht durch eine stärkere Kon-
trolle der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistungs-
gesetze intensivieren. Zudem solle der Informations- und
Erfahrungsaustausch mit den Ländern verbessert werden.
Örtliche Stichprobenkontrollen seien zwar ein geeignetes
Instrument der Vollzugsaufsicht. Allerdings gehörten sol-
che Kontrollen – genauso wie anlassunabhängige Ge-
schäftsprüfungen der Bewilligungsstellen – zum Aufga-
benbereich der Länder. In den Bundesministerien seien
für regelmäßige eigene Kontrollen vor Ort keine perso-
nellen Ressourcen vorhanden. Die Bundesministerien
wollten aber darauf hinwirken, dass die Länder Kontrol-
len vornehmen. Ein Bundesministerium hat mitgeteilt, es
habe die Länder inzwischen gebeten, mindestens einmal
pro Jahr eine anlassunabhängige, stichprobenartige Über-
prüfung in einer Bewilligungsstelle durchzuführen und
ihm über die Ergebnisse der Prüfung zu berichten. Wei-
tere Maßnahmen seien zum Teil bereits eingeleitet. Dazu
gehörten u. a. Befragungen der Länder zu den Erfahrun-
gen bei der Aufsicht, um einen aktuellen Überblick über
gute Beispiele und etwaige Lücken bei der Aufsicht zu er-
halten. Außerdem wollen sie verschiedene Modelle der
Aufsicht mit den Ländern erörtern. 

Das Bundesinnenministerium und die Bundesministerien
haben darüber hinaus angekündigt, gemeinsam ressort-
übergreifende Leitlinien zur Ausgestaltung der Bundes-
aufsicht zu entwickeln. Diese könnten sowohl den rechtli-
chen Rahmen als auch Verfahrenshinweise umfassen.

3.4

Der Bundesrechnungshof bekräftigt seine Auffassung,
dass die erkannten und von den Bundesministerien grund-
sätzlich eingeräumten Mängel nunmehr rasch abgestellt
werden müssen. Zwar ist eine umfassende eigene Über-
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wachung der Landestätigkeit durch den Bund weder mit
den bestehenden Ressourcen durchführbar noch rechtlich
zwingend. Die Stellungnahmen der Bundesministerien
zeigen aber, dass die Kontrollintensität insbesondere
durch in Absprache mit dem Bund von den Ländern vor-
genommene Stichprobenkontrollen verbessert werden kann.
Ein funktionierendes Aufsichtssystem setzt voraus, dass
die obersten Landesbehörden ihrerseits durch eine geord-
nete Fachaufsicht über die Arbeit der Bewilligungsstellen
informiert sind. Das Gebot bundes- bzw. länderfreundli-
chen Verhaltens verlangt, dass sich die Bundesministerien
und die Länder umfassend über die Ausgestaltung örtli-
cher Stichprobenprüfungen abstimmen. Bisher setzt sich
nur ein Bundesministerium ausdrücklich für mehr örtli-
che Stichprobenkontrollen der Länder ein. Es sind jedoch
alle betroffenen Bundesministerien aufgefordert, mit den
Ländern solche Stichprobenkontrollen zu vereinbaren
und sich über die Ergebnisse dieser Kontrollen regelmä-
ßig und umfassend berichten zu lassen.

Die Bundesministerien müssen sich zudem hinreichende
Kenntnisse darüber verschaffen, wie die Geldleistungsge-

setze in den Ländern vollzogen werden. Dafür ist der In-
formations- und Erfahrungsaustausch mit den Ländern zu
verstärken. 

Der Bundesrechnungshof befürwortet, dass die Bundes-
ministerien gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium
ressortübergreifende Leitlinien zur Ausgestaltung der Bun-
desaufsicht entwickeln. Allerdings haben die Bundesminis-
terien und das Bundesinnenministerium offen gelassen,
wann sie mit dieser Arbeit beginnen und bis wann sie
diese Leitlinien vorlegen werden. Dies hält der Bundes-
rechnungshof für unzureichend. Die Bedeutung der über
lange Zeiträume verfestigten strukturellen Mängel sowie
die Vielfalt der beteiligten Stellen dürfen nicht dazu füh-
ren, dass die notwendigen Fortschritte in dieser Frage nur
in einem langfristigen Prozess erreicht werden können.
Aus Sicht des Bundesrechnungshofes ist es notwendig,
insbesondere mit einer klaren Projektorganisation und ei-
nem knapp bemessenen Zeitplan dazu beizutragen, dass
die Voraussetzungen für eine wirksame Bundeskontrolle
über die Länderverwaltung schnellstmöglich geschaffen
werden. 
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Teil III Einzelplanbezogene Entwicklung und Prüfungsergebnisse

Bundespräsident und Bundespräsidialamt
(Einzelplan 01)

4.1 Überblick

Das Bundespräsidialamt unterstützt den Bundespräsiden-
ten bei der Erfüllung seiner Aufgaben als Staatsoberhaupt
der Bundesrepublik Deutschland. Der Chef des Bundes-
präsidialamtes berät und unterrichtet den Bundespräsi-

denten. Er nimmt als Staatssekretär an Kabinettsitzungen
teil. Im Bundespräsidialamt arbeiten 169 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Der Bundespräsident hat jeweils ei-
nen Dienstsitz und eine Amtswohnung in Berlin und
Bonn.

Für das Jahr 2011 lagen die Gesamtausgaben im Einzel-
plan 01 bei 30,4 Mio. Euro. Darin enthalten sind Ausga-
ben von 1,7 Mio. Euro für das Büro der Gemeinsamen
Wissenschaftskonferenz.

Einen Überblick über die Ausgaben und Einnahmen des
Einzelplans gibt Tabelle 4.1.

4
Kat. A

Entwicklung des Einzelplans 01

Ta b e l l e  4 . 1

Übersicht über den Einzelplan 01
Bundespräsident und Bundespräsidialamt

Erläuterungen: a Einschließlich der Versorgungsausgaben des Büros der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz.
b Zusätzlicher Anteil der Länder an der Deutschen Künstlerhilfe.
 c Ist-Besetzung am 1. Juni.

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 01; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf, Einzelplan 01.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf 

Verän-
derung 

2012/2013

in Mio. Euro in %

Gesamtausgaben des Einzelplans 01 29,9 30,4 0,5 30,7 32,2 4,9

darunter:

Bundespräsident und Bundespräsidial-
amt

28,3 28,7 0,4 28,9 30,4 5,2

davon:

Personalausgaben 15,6 15,4 -0,2 15,9 16,9 6,3

davon:

Versorgungsausgabena 4,9 4,2 -0,7 5 4,9 -2

Bewirtschaftung und Unterhalt von
Grundstücken und Gebäuden

3,6 3,6 0 3,7 4,3 16,2

Reisen und Veranstaltungen 3,5 3,4 -0,1 3,5 3,6 2,9

Wohltätige Zwecke 3,5 4,6 1,1b 3,5 3,5 0

Büro der Gemeinsamen Wissenschafts-
konferenz

1,6 1,7 0,1 1,8 1,9 5,6

davon:

Personalausgaben 1,2 1,2 0 1,2 1,3 8,3

Planstellen/Stellen in %

Personal 191 188c -3 195,5 200,5 2,6
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4.2 Haushaltsstruktur und -entwicklung

Die Personalausgaben des Bundespräsidialamtes und des
Büros der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz hatten
im Jahr 2011 mit 16,6 Mio. Euro den größten Anteil an den
Ausgaben im Einzelplan 01. Davon entfielen 12,4 Mio.
Euro auf Besoldung und Vergütung und 4,2 Mio. Euro
auf Versorgungsausgaben. Insgesamt waren dies rund
55 % der Gesamtausgaben. Weitere Ausgabenschwer-
punkte waren mit 8,3 Mio. Euro (27 %) die sächlichen
Verwaltungsausgaben und mit 4,8 Mio. Euro (16 %) Zu-
wendungen und Zuweisungen.

Innerhalb von zehn Jahren erhöhten sich die Ausgaben
des Einzelplans von 20,9 Mio. Euro im Jahr 2002 auf
30,4 Mio. Euro im Jahr 2011. Ohne Berücksichtigung der
Versorgungsausgaben, die erst seit dem Jahr 2006 im Ein-
zelplan mit veranschlagt werden, ergibt sich eine Steige-
rung um 25,4 %.

Veränderungen bei den Ausgaben des Bundespräsidial-
amtes hängen oft eng mit einem Wechsel im Amt des
Bundespräsidenten zusammen. Erfahrungsgemäß spiegelt
sich der thematische Schwerpunktbereich jedes Bundes-
präsidenten in organisatorischen und personellen Maß-
nahmen wider, beispielsweise in der Einrichtung eines
neuen Referats mit entsprechenden Aufgaben. Weiter fal-
len im jeweiligen Jahr der Amtseinführung zum einen
Ausgaben für den Empfang aus Anlass der Amtseinfüh-
rung an. Zum anderen erhöhte bislang die regelmäßige
Einrichtung eines Büros für den jeweils vorherigen Amts-
inhaber die Ausgaben im Einzelplan 01. Die Ausgaben
für die Amtseinführung eines neuen Bundespräsidenten
fallen nur einmal an. Dagegen entstehen dauerhafte Aus-
gabensteigerungen im Einzelplan 01 für jeden weiteren
ehemaligen Bundespräsidenten. 

Nach § 1 des Gesetzes über die Ruhebezüge des Bundes-
präsidenten erhalten Bundespräsidenten nach ihrem Aus-
scheiden aus dem Amt in aller Regel einen Ehrensold auf
Lebenszeit in Höhe der Amtsbezüge mit Ausnahme der
Aufwandsgelder. Der Ehrensold von 199 000 Euro pro
Jahr wird aufgrund der Erhöhung durch das Bundesbesol-
dungs- und -versorgungsanpassungsgesetz in den Jahren
2012/2013 auf voraussichtlich 217 000 Euro pro Jahr
steigen. Die ursprüngliche Regelung, wonach die Ruhe-
bezüge gestaffelt waren und der lebenslange Ehrensold
lediglich die Hälfte der Amtsbezüge betrug, wurde im
Jahr 1959 geändert.

Ebenfalls auf Lebenszeit erhalten die ehemaligen Bun-
despräsidenten bislang regelmäßig Büroräume, eine Bü-
roleitung und weiteres Personal sowie einen personenbe-
zogenen Dienstkraftwagen mit Chefkraftfahrer. Anders als
beim Ehrensold existiert hierfür keine gesetzliche An-
spruchsgrundlage. Art und Umfang der Ausstattung orien-
tieren sich an den Vorstellungen der ehemaligen Bundes-
präsidenten. Die jährlichen Kosten für diese Ausstattung
einschließlich Reisekosten lagen im Jahr 2011 zwischen
227 000 Euro und 440 000 Euro pro Person.  Weitere Kos-
ten können entstehen, wenn ehemalige Bundespräsiden-
ten ihren Wohnsitz verlagern und damit ein neues Büro
angemietet und ausgestattet werden muss.

4.3 Wesentliche Ausgabenbereiche

4.3.1 Bundespräsident und Bundespräsidialamt

Im Haushaltsjahr 2011 lagen die Gesamtausgaben für den
Bundespräsidenten und das Bundespräsidialamt bei
24,5 Mio. Euro. Die Ausgaben für Besoldung und Vergü-
tung betrugen 11,2 Mio. Euro (46 %).
Neben den Personalausgaben enthält der Einzelplan 01
insbesondere Ausgaben für folgende Bereiche:

Unterhalt und Bewirtschaftung der Grundstücke und 
Gebäude
Ausgaben von 3,6 Mio. Euro für den Unterhalt und die
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden entfie-
len im Jahr 2011

in Berlin auf das Schloss Bellevue als ersten Amtssitz,
das Gebäude des Bundespräsidialamtes und die Amts-
wohnung des Bundespräsidenten,
in Bonn auf die Villa Hammerschmidt als zweiten
Amtssitz mit einer darin liegenden weiteren Amts-
wohnung für den Bundespräsidenten und
auf die Sekretariate und für Sicherheitseinrichtungen
an privaten Wohnsitzen der ehemaligen Bundespräsiden-
ten.

Reisen und Veranstaltungen 
Der Bundespräsident nimmt zahlreiche repräsentative
Aufgaben im In- und Ausland wahr, z. B. Staatsbesuche,
Auslandsreisen und Regionalbesuche im Inland. Das
Bundespräsidialamt organisiert Veranstaltungen und be-
treibt Öffentlichkeitsarbeit. Im Jahr 2011 verwendete es
für Reisen und Veranstaltungen insgesamt 3,4 Mio. Euro.
Darüber hinaus verleiht der Bundespräsident Orden und
Ehrenzeichen für herausragende Leistungen.

Wohltätige Leistungen
Für wohltätige Leistungen gab der Bundespräsident
4,6 Mio. Euro aus. Er würdigt besondere Ereignisse und
Leistungen; so übernimmt er z. B. die Ehrenpatenschaft
für jedes 7. oder später geborene Kind einer Familie. Er
kann außerdem Bürgerinnen und Bürgern, die sich in be-
sonderen Notlagen an ihn gewandt haben, eine finanzielle
Unterstützung zukommen lassen. Weiter reicht er wieder-
kehrende oder einmalige Zahlungen an bedürftige Künst-
lerinnen und Künstler aus, die sich mit ihrem Werk um
das kulturelle Ansehen Deutschlands verdient gemacht
haben. Die Länder beteiligen sich finanziell hieran.

4.3.2 Büro der Gemeinsamen 
Wissenschaftskonferenz

Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz ist eine Ein-
richtung von Bund und Ländern. Sie betreut überwiegend
Forschungseinrichtungen und Forschungsvorhaben, die
aus dem Einzelplan 30 (Bundesministerium für Bildung
und Forschung) finanziert werden. Die Ausgaben gehö-
ren daher systematisch zum Bereich Bildung und For-
schung. Sie sind jedoch nach Angaben des Bundespräsi-
dialamtes aus Gründen der Neutralität im Einzelplan 01
veranschlagt. Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz
ist die Nachfolgeorganisation der früheren Bund-Länder-
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Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde-
rung. Sie wurde im Zuge der Föderalismusreform gegrün-
det und nahm am 1. Januar 2008 ihre Arbeit auf. Seitdem
koordiniert sie die gemeinsame Wissenschaftsförderung
von Bund und Ländern. Das Büro hat seinen Sitz in
Bonn. Im Haushaltsjahr 2011 hatte es 19 Beschäftigte.

Deutscher Bundestag
(Einzelplan 02)

5.1 Überblick

Der Deutsche Bundestag ist eines der fünf Verfassungsor-
gane auf Bundesebene. Er ist die direkt gewählte Vertre-
tung des Volkes und nach dem Prinzip der Gewaltentei-
lung mit dem Bundesrat gemeinsam die gesetzgebende

Gewalt in Deutschland. Er entscheidet auch über den
Bundeshaushalt und kontrolliert die Regierungsarbeit.
Dem 17. Deutschen Bundestag, der am 27. September
2009 gewählt wurde, gehörten im Jahr 2011 620 Abge-
ordnete aus fünf Fraktionen an. 
Zur Unterstützung seiner Arbeit ist beim Deutschen Bun-
destag eine Verwaltung eingerichtet. Die Verwaltung des
Deutschen Bundestages ist eine oberste Bundesbehörde.
Sie untersteht dem Präsidenten des Deutschen Bundesta-
ges (Bundestagspräsident), wird vom Direktor beim
Deutschen Bundestag geleitet und hat rund 2 490 Be-
schäftigte.
Die Ausgaben für den Deutschen Bundestag sind im Ein-
zelplan 02 veranschlagt. Ebenfalls im Einzelplan 02 ver-
anschlagt sind die Ausgaben für den Wehrbeauftragten
des Deutschen Bundestages, die Bundesversammlung
und die Mitglieder des Europäischen Parlaments.
Im Haushaltsjahr 2011 lagen die Gesamtausgaben bei
666,7 Mio. Euro. Einen Überblick gibt die Tabelle 5.1.

5
Kat. A

Entwicklung des Einzelplans 02

Ta b e l l e  5 . 1

Übersicht über den Einzelplan 02
Deutscher Bundestag

Erläuterungen: a Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen. 
 b Ist-Besetzung am 1. Juni ohne befristet, nebenberuflich und ähnlich Beschäftigte.
Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 02; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf zum Bundeshaushalt, Einzelplan 02.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

Verände-
rung 

2012/2013
in Mio. Euro in %

Ausgaben des Einzelplans 681,8 666,7 -15,1 694,0 726,3 4,7
darunter:

Deutscher Bundestag 646,9 632,3 -14,6 657,8 687,9 4,6
davon:

Leistungen an Mitglieder und 
ehemalige Mitglieder des 
Deutschen Bundestages

300,8 288,8 -12,0 304,5 322,4 5,9

Ausgaben für Beschäftigte der 
Bundestagsverwaltung

125,5 122,5 -3,0 130,2 135,8 4,3

Geldleistungen an die Bundes-
tagsfraktionen

80,5 80,4 -0,1 80,8 80,8 0

Bewirtschaftung und Unterhal-
tung von Grundstücken und 
Gebäuden

39,9 42,2 2,3 45,8 50,1 9,5

Informationstechnik für die Bun-
destagsverwaltung und für die Mit-
glieder des Deutschen Bundestages

21,0 19,1 -1,9 23,7 24,9 5,0

Besucherdienst und Öffentlich-
keitsarbeit

16,4 16,2 -0,2 15,9 18,1 14,2

Geschäftsbedarf 12,0 10,1 -1,9 11,9 11,8 -1,0
Wehrbeauftragter des Deutschen 
Bundestages

3,6 3,6 0 3,9 4,0 4,2

Bundesversammlung 0 0 0 0 0
Mitglieder des Europäischen Parlaments 5,8 5,6 -0,2 5,6 5,8 4,4

Einnahmen des Einzelplans 1,7 2,3 0,6 1,7 1,7 0
Verpflichtungsermächtigungena 16,2 16,2 0 19,9 26,9 35,2

Planstellen/Stellen in %
Personal 2 439 2 276b -163 2 491 2 491 0
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5.2 Haushaltsstruktur und -entwicklung

Die Höhe der Gesamtausgaben im Einzelplan 02 wird im
Wesentlichen bestimmt durch die Ausgaben für Abgeord-
nete und ehemalige Abgeordnete, für die Beschäftigten der
Bundestagsverwaltung und für die Bundestagsfraktionen.

Die Gesamtausgaben sind in den letzten zehn Jahren von
533,1 Mio. Euro im Jahr 2002 auf 666,7 Mio. Euro im
Jahr 2011 (25 %) gestiegen. 

Ab dem Jahr 2011 bis zum Jahr 2013 sollen die Ansätze
um 45 Mio. Euro (6 %) steigen. Dies resultiert zum gro-
ßen Teil aus Rechtsänderungen zur Anpassung der Abge-
ordnetenentschädigung, gestiegenen Ausgaben für die
Beschäftigten der Bundestagsverwaltung, aber auch aus
Kostensteigerungen bei der Gebäudebewirtschaftung
(z. B. Strom und Heizungsenergie).

Einen Überblick über die Entwicklung der Zahl der Ab-
geordneten des Deutschen Bundestages, der Anzahl der
Planstellen und Stellen für die Beschäftigten der Bundes-
tagsverwaltung und der Gesamtausgaben im Einzelplan 02
gibt Tabelle 5.2.

5.3 Wesentliche Ausgabenbereiche

5.3.1 Leistungen an Mitglieder und ehemalige 
Mitglieder des Deutschen Bundestages

Die Leistungen aus dem Bundeshaushalt an Bundestags-
abgeordnete bestehen im Wesentlichen aus:

der Abgeordnetenentschädigung („Diät“),

der Amtsausstattung in Form von Geld- und Sachleis-
tungen,

der Alters- und Hinterbliebenenversorgung,

den Zuschüssen zu den Kosten in Krankheits-, Pflege-
und Geburtsfällen und

dem Übergangsgeld (nach Beendigung der Amtszeit).

Die angemessene Entschädigung der Abgeordneten dient
insbesondere der in Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz ga-
rantierten Freiheit des Mandats. Sie muss die Unabhän-
gigkeit der Abgeordneten sichern. Dies hat das Bundesver-
fassungsgericht im Jahr 1975 im sogenannten „Diäten-
Urteil“ (BVerfGE 40, 296, 315 ff.) entschieden.

Die Abgeordnetenentschädigung wird monatlich ausge-
zahlt. Seit dem 1. Januar 2012 beträgt sie 7 960 Euro. Sie
ist von den Abgeordneten individuell zu versteuern.

Die Amtsausstattung umfasst Geld- und Sachleistungen.
Die Geldleistungen bestehen

aus einer steuerfreien monatlichen Kostenpauschale
von derzeit 4 029 Euro zum Ausgleich mandatsbezo-
gener Aufwendungen, z. B. für die Einrichtung und
die Unterhaltung von Wahlkreisbüros, Reisekosten
oder Repräsentation, sowie

aus dem Ersatz von Aufwendungen für die Beschäfti-
gung von eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die die Bundestagsabgeordneten bei der Erledigung
ihrer parlamentarischen Arbeit unterstützen. Für diese
Aufwendungen erhalten die Abgeordneten gegen
Nachweis monatlich bis zu 15 053 Euro.

Die durch die Bundestagsverwaltung bereitgestellten
Sachleistungen sind nicht genau bezifferbar. Hierzu zäh-
len z. B. eingerichtete Büros am Sitz des Deutschen Bun-
destages, die Fahrbereitschaft und das gemeinsame Infor-
mations- und Kommunikationssystem des Deutschen
Bundestages.

Einen Überblick über die Entwicklung der Geldleistun-
gen gibt die Tabelle 5.3.

Ta b e l l e  5 . 2

Entwicklung wesentlicher Eckdaten im Einzelplan 02

Erläuterung: a Planstellen und Stellen (Soll).
Quelle: Zahl der Abgeordneten und der Beschäftigten: Einzelplan 02 des jeweiligen Jahres; Gesamtausgaben: Haushaltsrechnung für das jeweilige

Haushaltsjahr.

Haushaltsjahr

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Zahl der Abgeordneten 666 603 603 601 614 614 613 612 622 620

Zahl der Beschäftigten 
der Bundestags-
verwaltunga

2 372 2 316 2 272 2 324 2 355 2 358 2 352 2 405 2 426 2 439

Gesamtausgaben im 
Einzelplan 02
in Mio. Euro

533,1 511,8 520,0 525,3 569,8 586,2 615,5 646,7 662,8 666,7
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5.3.2 Leistungen an die Bundestagsfraktionen

Die Bundestagsfraktionen sind rechtsfähige Vereinigun-
gen von Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Sie wir-
ken an der Erfüllung der Aufgaben des Parlaments mit
und erhalten hierzu Geld- und Sachleistungen aus dem
Bundeshaushalt. Nähere Regelungen enthalten das Abge-
ordnetengesetz und die Geschäftsordnung des Deutschen
Bundestages.

Die Zulässigkeit der Fraktionsfinanzierung aus staatli-
chen Zuschüssen beruht nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts darauf, dass die Fraktionen
„… als ständige Gliederungen des Deutschen Bundestages
der organisierten Staatlichkeit eingefügt sind.“ Danach
tragen sie dazu bei, die parlamentarische Arbeit zu steuern
und zu erleichtern. So organisieren sie insbesondere eine
Arbeitsteilung unter ihren Mitgliedern, bereiten gemein-
same Initiativen vor, stimmen diese aufeinander ab und
unterstützen eine umfassende Information der Fraktions-
mitglieder. Die Fraktionszuschüsse sind für die Finanzie-

rung dieser der Koordination dienenden Parlamentsarbeit
bestimmt und insoweit zweckgebunden. Dies hat das
Bundesverfassungsgericht in seinem sogenannten ersten
Parteienfinanzierungsurteil (Urteil v. 19. Juli 1966 –
2 BvF 1/65, BVerfGE 20, 56, 104) entschieden und später
u. a. in seinem sogenannten „Wüppesahl-Urteil“ (Urteil v.
13. Juni 1989 – 2 BvE 1/88, BVerfGE 80, 188) bestätigt. 
Die Höhe der Fraktionsmittel legt der Deutsche Bundestag
auf Vorschlag des Bundestagspräsidenten fest. Die Bun-
destagsverwaltung zahlt die Mittel aus. Sie  stellt den
Fraktionen außerdem Sachleistungen zur Verfügung.
Hierzu gehören u. a. Büro- und Sitzungsräume am Sitz
des Deutschen Bundestages, Büroeinrichtung, Telekom-
munikationsanlagen einschließlich Internetnutzung, der
Fahrdienst, die Bibliothek sowie die Wissenschaftlichen
Dienste des Deutschen Bundestages. Die Höhe der Sach-
leistungen ist nicht genau bezifferbar.
Einen Überblick über die den Fraktionen in den Jahren
2007 bis 2011 gewährten Zuschüsse gibt die Tabelle 5.4.

Ta b e l l e  5 . 3

Geldleistungen an Mitglieder und ehemalige Mitglieder des Deutschen Bundestages

Quelle: Rechnung über den Haushalt für die einzelnen Haushaltsjahre, Einzelplan 02 Kapitel 0201.

Haushaltsjahr
2007 2008 2009 2010 2011

Summe aller Zahlungen an Mitglieder 
und ehemalige Mitglieder in Mio. Euro 

259,5 268,1 281,8 287,1 288,8

Steigerung zum Vorjahr in % 7,5 3,3 5,1 2,0 0,6
darunter: in Mio. Euro

Abgeordnetenentschädigung 49,4 51,5 54,7 54,5 54,1
Kostenpauschale 26,9 27,2 29,1 29,0 29,1
Aufwendungen für die Beschäftigung 
von Abgeordnetenmitarbeitern 

125,5 131,4 137,4 138,3 142,5

Altersentschädigung an ausgeschiede-
ne Mitglieder des Deutschen Bundesta-
ges sowie Hinterbliebenenversorgung 

30,9 32,0 32,5 33,5 33,9

Übergangsgeld für ausgeschiedene 
Mitglieder des Deutschen Bundestages 

2,1 0,4 2,6 5,8 1,5

Ta b e l l e  5 . 4

Geldleistungen an Bundestagsfraktionena

Erläuterungen: a Geldleistungen gemäß § 50 Absatz 1 Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages.
b Abweichung rundungsbedingt.

Quelle: Jährliche Bekanntmachung der geprüften Rechnungen der Fraktionen im Deutschen Bundestag als Bundestagsdrucksache.

Bundestagsfraktion
Haushaltsjahr

2007 2008 2009 2010 2011
in Mio. Euro

CDU/CSU 20,9 21,2 23,3 24,8 25,2
SPD 20,7 21,1 22,1 18,6 19,0
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 8,5 8,7 9,7 11,2 11,5
FDP 9,4 9,6 10,7 12,1 12,4
DIE LINKE 8,7 8,9 10,0 12,0 12,2
Summe 68,2 69,5 75,8 78,7 80,4b

Steigerung zum Vorjahr in % 1,0 1,7 9,1 3,8 2,3

– 132 –– 132 –



5.3.3 Parteienfinanzierung

Das Grundgesetz weist den politischen Parteien in Artikel 21
Absatz 1 Satz 1 die Aufgabe der politischen Willensbil-
dung des Volkes zu. Deshalb haben sie Anspruch auf
staatliche Teilfinanzierung. Diese Finanzierung ist der
Höhe nach begrenzt. Die sogenannte „absolute Ober-
grenze“ nach § 18 Absatz 2 des Gesetzes über die politi-
schen Parteien (Parteiengesetz) lag im Jahr 2011 bei
141,9 Mio. Euro. Im Jahr 2012 beträgt sie 150,8 Mio.
Euro. Einen Überblick über die Entwicklung der den Par-
teien gewährten Zuschüsse gibt Tabelle 5.5.

Das Parteiengesetz weist dem Bundestagspräsidenten die
Aufgabe zu, die Höhe der Mittel zur staatlichen Parteien-
finanzierung festzusetzen und diese Mittel auszuzahlen.
Die Mittel sind allerdings nicht im Einzelplan 02 etati-
siert, sondern im Einzelplan 60 (Allgemeine Finanzver-
waltung, Kapitel 6002 Titel 684 03). Die Parteien sind
verpflichtet, Rechenschaftsberichte zu erstellen und dem
Bundestagspräsidenten zuzuleiten. Dieser überprüft die
Rechenschaftsberichte auf ihre formale und inhaltliche
Richtigkeit. Stellt er dabei Fehler fest, hat er die im Par-
teiengesetz vorgesehenen Sanktionen zu verhängen. Nach
dem Parteiengesetz ist der Bundestagspräsident zudem
verpflichtet, den Deutschen Bundestag alle zwei Jahre
über die Entwicklung der Parteienfinanzen und die Re-
chenschaftsberichte zu informieren und vergleichende
jährliche Kurzübersichten über die Einnahmen, Ausgaben
und Vermögensverhältnisse der Parteien zu erstellen.
Diese Berichte werden als Bundestagsdrucksachen veröf-
fentlicht.

5.3.4 Der Wehrbeauftragte des Deutschen 
Bundestages

Der Deutsche Bundestag beruft einen Wehrbeauftragten,
der ihn bei der parlamentarischen Kontrolle der Streit-

kräfte unterstützt. Der Wehrbeauftragte soll möglichen
Missständen innerhalb der Bundeswehr nachgehen. Nä-
here Regelungen hierzu enthält das Gesetz über den
Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages.

Die Beschäftigten, die den Wehrbeauftragten bei der Er-
füllung seiner Aufgaben unterstützen, bilden eine Unter-
abteilung der Bundestagsverwaltung.

Im Jahr 2011 beliefen sich die Ausgaben für den Wehrbe-
auftragten auf 3,6 Mio. Euro. Für das Jahr 2012 sind
3,9 Mio. Euro und für das Jahr 2013 4 Mio. Euro vorge-
sehen.

5.3.5 Die Bundesversammlung

Die Bundesversammlung ist die größte parlamentarische
Versammlung der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Auf-
gabe besteht darin, den Bundespräsidenten oder die Bundes-
präsidentin zu wählen. Sie besteht aus allen Bundestagsab-
geordneten und der gleichen Anzahl von Mitgliedern, die
von den Volksvertretungen der Länder gewählt werden. 

Die Bundesversammlung tritt nur zur Wahl des Bundes-
präsidenten oder der Bundespräsidentin und damit in der
Regel alle fünf Jahre zusammen. Abweichungen hiervon
ergeben sich, wenn die Amtszeit des Bundespräsidenten
vorzeitig endet. Dies war sowohl im Jahr 2010 als auch
im Jahr 2012 nach dem Rücktritt des jeweiligen Bundes-
präsidenten der Fall. Die 14. Bundesversammlung trat am
30. Juni 2010 zusammen und umfasste 1 244 Mitglieder.
Die Ausgaben im Jahr 2010 betrugen insgesamt
970 000 Euro. Die am 18. März 2012 zusammengetretene
15. Bundesversammlung umfasste 1 240 Mitglieder. Die
Bundestagsverwaltung leistete nach eigenen Angaben bis
2. Juli 2012 hierfür Zahlungen von 876 000 Euro.

Ta b e l l e  5 . 5

Staatliche Parteienfinanzierung gemäß § 18 Parteiengesetz

Quelle: Deutscher Bundestag.

2007 2008 2009 2010 2011

in Mio. Euro

Absolute Obergrenze (§ 18 Absatz 2 
Parteiengesetz)

133 133 133 133 141,9

Tatsächliche Gesamtausgaben des 
Bundes und der Länder

132 132 131 132 141,9

davon:

Anteil des Bundes 
(Kap. 6002 Tit. 684 03)

115 115 114 115 124,4

Anteil der Länder 17 17 17 17 17,5

– 133 –– 133 –



Bundesrat
(Einzelplan 03)

6.1 Überblick

Der Bundesrat ist eines der fünf Verfassungsorgane auf
Bundesebene. Durch den Bundesrat wirken die Länder
bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes und in
Angelegenheiten der Europäischen Union mit.

Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern der Landesregie-
rungen. Die Länder haben je nach ihrer Einwohnerzahl
zwischen drei und sechs Stimmen und entsenden ebenso
viele Mitglieder. Derzeit hat der Bundesrat 69 ordentliche
Mitglieder. Nach Artikel 51 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz
können sich die ordentlichen Mitglieder des Bundesrates
durch andere Mitglieder der jeweiligen Landesregierung
vertreten lassen. Nach der Geschäftsordnung des Bundes-
rates sind die stellvertretenden den ordentlichen Mitglie-
dern gleichgestellt. Die Länder haben derzeit insgesamt
104 stellvertretende Bundesratsmitglieder benannt. 

Die Plenarsitzungen des Bundesrates finden im Abstand
von drei bis vier Wochen und damit etwa elf Mal jährlich
statt. Die Beschlüsse werden in 16 ständigen Ausschüs-
sen vorbereitet.

Die Präsidentschaft des Bundesrates wechselt jährlich
zum 1. November. Die Präsidentin oder der Präsident be-
ruft die Plenarsitzungen ein, leitet diese und wird von
zwei Mitgliedern des Bundesrates als Vizepräsidentin
oder Vizepräsident vertreten.

Um die Bundesratsmitglieder bei ihrer Aufgabenerfül-
lung zu unterstützen, ist beim Bundesrat ein Sekretariat
eingerichtet. Das Sekretariat hat 188 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

Der Bundesrat hat seinen ersten Dienstsitz in Berlin und
verfügt über einen zweiten Dienstsitz in Bonn, wo ein
Teil seiner Ausschusssitzungen stattfindet. Dementspre-
chend hat das Sekretariat eine Außenstelle in Bonn mit
neun Beschäftigten.

Im Haushaltsjahr 2011 wurden aus dem Einzelplan 03
Gesamtausgaben von 20,4 Mio. Euro geleistet. Da es sich
um einen reinen Verwaltungshaushalt handelt, sind Aus-
gabenschwerpunkte im Wesentlichen Personal- und säch-
liche Verwaltungsausgaben. Geringfügige Einnahmen er-
zielt der Bundesrat vor allem durch die Vermietung und
Verpachtung von Räumen an seinen Dienstsitzen in Ber-
lin und Bonn.

Eine Übersicht über die Ausgaben und Einnahmen des
Einzelplans gibt die Tabelle 6.1.

6
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Übersicht über den Einzelplan 03

Erläuterung: a  Ist-Besetzung am 1. Juni.
Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalte 2011/2012 und Jahresrechnung 2011, Einzelplan 03; für das Jahr 2013: Entwurf zum Bun-

deshaushaltsplan 2013.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

Verände-
rung

2012/2013

in Mio. Euro in %

Ausgaben des Einzelplans 21,3 20,4 -0,9 21,7 22,8 5

Wesentliche Ausgabenbereiche

Personalausgaben 13,3 12,7 -0,6 13,7 14,7 7

davon:

Versorgungsausgaben 2,3 2,1 -0,2 2,5 2,8 12

Sächliche Verwaltungsausgaben 7,5 7,3 -0,2 7,5 7,9 5

Einnahmen des Einzelplans 0,08 0,11 0,03 0,05 0,08 60

Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0 0 0

Planstellen/Stellen in %

Personal 188 187,5a -0,5 189 191 1

– 134 –– 134 –



6.2 Haushaltsstruktur und -entwicklung
Die Ausgaben im Einzelplan 03 lagen in den Jahren 2002
bis 2011 zwischen 15,4 Mio. Euro und 20,4 Mio. Euro.
Die Anzahl der Planstellen und Stellen in diesem Zeit-
raum schwankte zwischen 188 und 196.

6.3 Wesentliche Ausgabenbereiche

6.3.1 Personalausgaben

Das Sekretariat verfügte im Jahr 2011 über 188 Planstel-
len und Stellen. Es wendete für Besoldung und Vergütung
9,6 Mio. Euro und für Versorgungsausgaben 2,1 Mio.
Euro auf.

Zu den Personalausgaben gehören auch die Ausgaben für
Reisen der Bundesratsmitglieder, z. B. zu den Sitzungen
des Bundesrates. Im Jahr 2011 verursachten die Reisen
Ausgaben von 935 000 Euro. Hierin enthalten sind die
Ausgaben für Jahresnetzkarten der Deutschen Bahn AG
für die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder, sofern
sie nicht auf diese Fahrkarten verzichten und anderwei-
tige Fahrtmöglichkeiten nutzen.

Die Personalausgaben machen zusammen rund 62 % der
Gesamtausgaben im Einzelplan 03 aus.

6.3.2 Sächliche Verwaltungsausgaben

Die sächlichen Verwaltungsausgaben betragen mit
7,3 Mio. Euro jährlich rund ein Drittel des Gesamtansat-
zes. Ausgabenschwerpunkte sind die Bewirtschaftung der
Grundstücke und Gebäude, der Geschäftsbedarf, die Kos-
tenbeiträge für Besuchergruppen und die Öffentlichkeits-
arbeit.

Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt
(Einzelplan 04)

7.1 Überblick
Aus dem Einzelplan 04 werden neben dem Bundeskanz-
leramt mehrere zentrale Stabsstellen und nachgeordnete
Behörden der Bundesregierung sowie zahlreiche Zuwen-
dungsempfänger finanziert. Die vier Aufgabenbereiche
im Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin sind:

Koordinierung der Arbeit der Bundesregierung (Bun-
deskanzleramt, Nationaler Normenkontrollrat, Beauf-
tragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration),
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Infor-
mationsamt der Bundesregierung),
Informationsbeschaffung für die Bundesregierung
(Presse- und Informationsamt der Bundesregierung,
Stiftung Wissenschaft und Politik, Bundesnachrich-
tendienst),
Förderung von Kultur und Geschichtsaufarbeitung
(Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und
Medien, Bundesarchiv, Bundesinstitut für Kultur und
Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bun-
desbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen DDR). 

Die Ausgaben aus dem Einzelplan 04 beliefen sich im
Jahr 2011 auf 1,8 Mrd. Euro. Einen Überblick über Aus-
gaben und Einnahmen des Einzelplans gibt die Tabelle 7.1.
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Ta b e l l e  7 . 1

Übersicht über den Einzelplan 04
Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt

Erläuterungen: a Die Ausgaben des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung sind vollständig der Aufgabe Öffentlichkeitsarbeit zuge-
ordnet, da der auf die Informationsbeschaffung entfallende Anteil der Gesamtausgaben des Amtes nicht abschließend ermittelbar ist.

b Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.
c Ohne Stellen für den Bundesnachrichtendienst.
d Ist-Besetzung am 1. Juni.

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt 2012, Einzelplan 04; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf Einzelplan 04.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

Verän-
derung

2012/2013
in Mio. Euro in %

Ausgaben des Einzelplans 1 841,9 1 804,5 -37,4 1 937,4 1 952,1 0,8
darunter:

Koordinierung der Arbeit der Bun-
desregierung

46,7 47,5 0,8 47,1 51,8 10

Informationsbeschaffunga 486,5 471,6 -14,9 518,2 545,3 5,2
Öffentlichkeitsarbeit 84,0 81,7 -2,3 84,6 96,1 13,6
Förderung von Kultur und Ge-
schichtsaufarbeitung

1 151,9 1 136,0 -15,9 1 214,0 1 180,4 -2,8

Einnahmen des Einzelplans 3,1 6,5 3,4 3,1 3,1 0
Verpflichtungsermächtigungenb 212,9 84,5 -128,4 156,4 136,0 -13

Planstellen/Stellen in %
Personalc 3 822 3 633d -187 3 757 3 733 -0,6

– 135 –– 135 –



Rund 43 % der Ausgaben des Einzelplans 04 entfielen im
Jahr 2011 auf Zuweisungen und Zuschüsse. Sie waren
fast vollständig (98 %) im Geschäftsbereich des Beauf-
tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien ver-
anschlagt.

Personalausgaben machten rund 14 % des Ansatzes aus
(ohne Bundesnachrichtendienst). Nahezu die Hälfte des
gesamten Planstellen- und Stellen-Solls im Einzelplan 04
entfiel im Jahr 2011 mit 1 841 Stellen auf den Bundesbe-
auftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdiens-
tes der ehemaligen DDR. 

A b b i l d u n g  7 . 1

Struktur der Ausgaben (Ist) des Einzelplans 04 im Jahr 2011

Quelle: Haushaltsrechnung 2011, Einzelplan 04.

Einen Überblick über aktuelle Ausgaben, Einnahmen und den Personalbestand der Behörden des Geschäftsbereichs der
Bundeskanzlerin gibt die Tabelle 7.2.

Ta b e l l e  7 . 2

Übersicht über Behörden im Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin

Quelle: Haushaltsrechnung 2011, Einzelplan 04.

Behörde
Einnahmen 2011

(Ist)
Ausgaben 2011

(Ist)
Planstellen/Stellen

am 1. Juni 2011
besetztin Mio. Euro

Bundeskanzleramt 0,5 44,3 499
Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung

1,7 81,7 475

Bundesnachrichtendienst k. A. 460,4 k. A.
Der Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien

1,4 985,0 201

Bundesarchiv 1,6 52,3 683
Bundesinstitut für Kultur und Geschichte 
der Deutschen im östlichen Europa 

0,02 1,0 8

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehema-
ligen DDR

0,6 97,6 1 740

Die Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration 

0 3,6 27

Summe 5,7 1 725,9 3 633

Zuweisungen und Zuschüsse
43 %

Personalausgaben
14 %

Investitionen
12 %

Sächliche Verwaltungs-
ausgaben

31 %

– 136 –– 136 –



7.2 Haushaltsentwicklung

In zehn Jahren stiegen die Ausgaben im Einzelplan 04
von 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2002 auf 1,8 Mrd. Euro im
Jahr 2011. 

Ab Januar 2005 wurde der Bundesbeauftragte für die Un-
terlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR
aus dem Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums
und damit vom Einzelplan 06 zum Einzelplan 04 verla-
gert. Im gleichen Jahr wurde auch die Beauftragte der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integra-
tion dem Bereich des Bundeskanzleramtes zugeordnet.
Dies führte ab dem Jahr 2006 zu einem erheblichen An-
stieg der im Einzelplan 04 vorgesehenen Planstellen (s. Ta-
belle 7.3). 

Zusätzlich zu den im Einzelplan 04 im Jahr 2011 einge-
richteten rund 3 800 Planstellen und Stellen im Ge-
schäftsbereich waren mehr als 6 400 Stellen bei institutio-
nellen Zuwendungsempfängern ausgebracht, die meisten
davon im Kulturbereich. Tabelle 7.3 zeigt, dass die Zahl
der Stellen bei den institutionellen Zuwendungsempfän-
gern in den letzten zehn Jahren relativ konstant war. 

7.3 Wesentliche Aufgabenbereiche

7.3.1 Koordinierung der Arbeit der 
Bundesregierung

7.3.1.1 Bundeskanzleramt

Die Bundeskanzlerin bestimmt die Richtlinien der Politik
und leitet die Geschäfte der Bundesregierung. Nach der
Geschäftsordnung der Bundesregierung hat sie dabei auf
die Einheitlichkeit der Geschäftsführung in der Bundesre-
gierung hinzuwirken. Das Bundeskanzleramt unterstützt
die Bundeskanzlerin bei der Durchführung ihrer Aufga-
ben und bereitet ihre Entscheidungen vor. Es bereitet
auch die Kabinettsitzungen und die Beschlüsse der Bun-

desregierung vor. Darüber hinaus koordiniert es die Ar-
beit der Bundesministerien.

Im Haushaltsjahr 2011 beliefen sich die Ausgaben des
Bundeskanzleramtes auf 44,3 Mio. Euro. Davon entfielen
69 % auf Personalausgaben und 24 % auf die sächlichen
Verwaltungsausgaben. Größere Veränderungen der Ge-
samtausgaben sind in der Regel auf Regierungswechsel
und damit verbundene Personalwechsel oder auf die Ein-
richtung von Arbeitsstäben, Beauftragten oder Sachver-
ständigenräten zurückzuführen.

Das Bundeskanzleramt unterhält Dienstsitze in Berlin
und Bonn (Palais Schaumburg). Auf den Standort Bonn
entfallen 24,2 Stellen. Die Bewirtschaftungs- und Unter-
haltungskosten liegen nach Angaben des Bundeskanzler-
amtes in Berlin bei 4,2 Mio. Euro, in Bonn bei 0,1 Mio.
Euro.

7.3.1.2 Nationaler Normenkontrollrat

Der Nationale Normenkontrollrat wurde im Jahr 2006 im
Bundeskanzleramt eingerichtet. Er hat die Aufgabe, die
Bundesregierung bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen
zum Bürokratieabbau und zur besseren Rechtsetzung zu
unterstützen. Der Nationale Normenkontrollrat hat zehn
Mitglieder, deren Amtszeit fünf Jahre beträgt. Ein Sekre-
tariat unterstützt sie bei ihrer Arbeit. 

7.3.1.3 Ausgaben für das Gästehaus der Bundes-
regierung Schloss Meseberg

Im Januar 2005 vereinbarte das Bundeskanzleramt mit
der Eigentümerin von Schloss Meseberg eine Nutzung
der Liegenschaft als Gästehaus der Bundesregierung für
zunächst 20 Jahre. Die Bundesregierung investierte 13 Mio.
Euro in das Anwesen, um die Sicherheits-, Haus- und
Kommunikationstechnik ihren Bedürfnissen anzupassen.
Seit dem Jahr 2008 wird die Liegenschaft als Gästehaus
der Bundesregierung genutzt. Für den Betrieb des Gäste-
hauses stehen acht Stellen zur Verfügung. Die sächlichen
Ausgaben betragen jährlich rund eine halbe Million Euro.

Ta b e l l e  7 . 3

Entwicklung wesentlicher Eckdaten im Einzelplan 04

Quellen: Zahl der Planstellen und Stellen (Soll) des jeweiligen Jahres aus dem Personalhaushalt zum Bundeshaushaltsplan.
Gesamtausgaben: Haushaltsrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr.

Haushaltsjahr

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Planstellen und Stel-
len im Einzelplan 04

2 083 1 999 1 985 1 988 4 299 4 109 4 030 3 979 3 924 3 822

Stellen der institutio-
nell geförderten Zu-
wendungsempfänger

6 704 6 637 6 685 6 593 6 557 6 445 6 350 6 458 6 422 6 425

Gesamtausgaben im 
Einzelplan 04 in 
Mio. Euro (Ist)

1 525 1 473 1 492 1 573 1 625 2 091 1 713 1 809 1 820 1 805

– 137 –– 137 –



7.3.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
(Bundespresseamt) ist eine oberste Bundesbehörde. Es
wird von einem Staatssekretär geleitet und untersteht un-
mittelbar der Bundeskanzlerin. Das Bundespresseamt ko-
ordiniert die ressortübergreifende Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit und informiert die Öffentlichkeit und die
Medien über die Arbeit der Bundesregierung. Daneben
unterrichtet es die Bundesregierung sowie den Bundes-
präsidenten über die Nachrichtenlage und erforscht die
öffentliche Meinung als Entscheidungshilfe für die politi-
sche Arbeit der Bundesregierung.

Seit dem Haushaltsjahr 1991 ist die Anzahl der Planstellen
und Stellen des Bundespresseamtes kontinuierlich rückläu-
fig. Am 1. Juni 2011 waren 475 Stellen besetzt; 82 % der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Berlin, 18 %
am zweiten Dienstsitz in Bonn.

Rund 63 % der Gesamtausgaben von 81,7 Mio. Euro im
Haushaltsjahr 2011 entfielen auf sächliche Verwaltungs-
ausgaben und 34 % auf Personal.

Für die Auslandsöffentlichkeitsarbeit ist seit dem Jahr
2003 nicht mehr das Bundespresseamt, sondern das Aus-
wärtige Amt zuständig. Damit reduzierte sich das vorma-
lige Ausgabenvolumen des Bundespresseamtes um rund
27 %; 62 Planstellen und Stellen wurden verlagert. Eine
dauerhafte Erhöhung der Ausgaben ergab sich aus der
Aufstockung der jährlich zur Verfügung stehenden Mittel
für Informationstagungen von 16,4 Mio. Euro auf
23,6 Mio. Euro im Jahr 2009. Hierbei handelt es sich um
Informationsfahrten für politisch interessierte Personen
auf Einladung von Abgeordneten des Deutschen Bundes-
tages.

Aufgrund von Empfehlungen des Bundesrechnungshofes
beschloss der Rechnungsprüfungsausschuss des Haus-
haltsausschusses des Deutschen Bundestages am 6. März
2009 Maßnahmen für eine bessere Wahrnehmung der Ko-
ordinierungsfunktion des Bundespresseamtes gegenüber
den Ressorts. Um Einsparungen für den Bundeshaushalt
zu erzielen, wurden die obersten Bundesbehörden z. B.
aufgefordert, für die Beschaffung von Werbematerial und
für den Druck Rahmenverträge zu nutzen sowie Informa-
tionsmaterial über ein zentrales Vertriebsmanagement zu
vertreiben. Seit dem Frühjahr 2012 nehmen erstmals alle
Ressorts die durch das Bundespresseamt koordinierten
Rahmenverträge in Anspruch.

Neben seinen eigentlichen Aufgaben fördert das Bundes-
presseamt seit einigen Jahrzehnten auch mehrere Journalis-
tenschulen. Im Jahr 2011 wurden drei solcher Einrichtungen
mit insgesamt 200 000 Euro gefördert. Das Bundespresse-
amt hält dies für notwendig, um Journalisten für die poli-
tische, insbesondere bundespolitische Berichterstattung
zu befähigen.

7.3.3 Informationsbeschaffung für die 
Bundesregierung

Das Bundespresseamt unterrichtet den Bundespräsiden-
ten, die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregie-

rung auf der Grundlage eines Medienmonitorings. Neben
der tagesaktuellen Information archiviert das Bundespres-
seamt Presse- und Medieninformationen und hält diese zu
Informationszwecken bereit.

Die Stiftung Wissenschaft und Politik ist eine rechtsfä-
hige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Berlin.
Die Stiftung führt in Abstimmung mit dem Deutschen
Bundestag und der Bundesregierung unabhängige wis-
senschaftliche Untersuchungen zur internationalen Politik
sowie zur Außen- und Sicherheitspolitik durch. Die For-
schungsergebnisse dienen der Politikberatung und werden in
geeigneten Fällen veröffentlicht. Die Stiftung Wissenschaft
und Politik ist institutionelle Zuwendungsempfängerin
des Bundeskanzleramtes. Im Jahr 2011 erhielt sie eine
Zuwendung von 11,2 Mio. Euro und beschäftigte 122 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.

7.3.4 Förderung von Kultur und 
Geschichtsaufarbeitung

7.3.4.1 Der Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Me-
dien (BKM) ist zuständig für die Kultur- und Medienpoli-
tik des Bundes. Mit 985 Mio. Euro förderte er im Jahr
2011 zahlreiche Einrichtungen und Veranstaltungen in
nahezu allen Bereichen der Kultur:

Allgemeine Kulturförderung (387 Mio. Euro)
Finanzielle Schwerpunkte der Förderung bilden der
Film, die Kulturstiftungen und Museen sowie die
Hauptstadtkultur. Mit jährlich 60 Mio. Euro unter-
stützt der Bund beispielsweise den Deutschen Filmför-
derfonds.

Stiftung Preußischer Kulturbesitz (201 Mio. Euro)
Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören 15 Mu-
seen, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv,
das Ibero-Amerikanische Institut sowie das Staatliche
Institut für Musikforschung. Ein zentrales Projekt ist
das Humboldtforum im wiedererrichteten Berliner
Stadtschloss.

Deutsche Nationalbibliothek (45 Mio. Euro)

Pflege des Geschichtsbewusstseins (37 Mio. Euro)
und Pflege des Kulturguts der Vertriebenen und
Flüchtlinge sowie fremder Volksgruppen (14 Mio. Euro).

Seit dem Jahr 2012 hat der BKM die Finanzierungszu-
ständigkeit für die Deutsche Dienststelle für die Benach-
richtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der
ehemaligen deutschen Wehrmacht (WASt) und den Inter-
nationalen Suchdienst Bad Arolsen. Die Aufgaben dieser
beiden Einrichtungen soll mittelfristig das Bundesarchiv
übernehmen.

Der BKM fördert die Einrichtungen und Veranstaltungen
entweder allein (z. B. Kulturstiftung des Bundes, Deut-
sches Historisches Museum, Deutsche Nationalbiblio-
thek) oder gemeinsam mit einzelnen oder allen Ländern
(z. B. Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Stiftung Preußi-
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sche Schlösser und Gärten). Überwiegend fördert der
BKM durch Zuwendungen an mehr als 700 Zuwendungs-
empfänger und durch Zuweisungen. Außerdem ist er an
einzelnen Gesellschaften beteiligt.

Zum Geschäftsbereich des BKM gehören das Bundesar-
chiv, das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der
Deutschen im östlichen Europa und der Bundesbeauf-
tragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der
ehemaligen DDR.

Pflege und Förderung der Kultur sind nach dem Grundge-
setz grundsätzlich Ländersache. Das Grundgesetz oder
darauf beruhende Gesetzgebung weisen dem Bund ein-
zelne Finanzierungszuständigkeiten im Kulturbereich
ausdrücklich zu. Dazu gehört beispielsweise die Zustän-
digkeit für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz oder für
die Repräsentation des Gesamtstaates in der Bundes-
hauptstadt Berlin, die sich auch auf kulturelle Angelegen-
heiten erstrecken kann. 

Der Präsident des Bundesrechnungshofes hat als Bundes-
beauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung in
einem Gutachten zur Modernisierung der Verwaltungsbe-
ziehungen von Bund und Ländern empfohlen, die Kultur-
förderung zu entflechten.

7.3.4.2 Deutsche Welle

Größter Zuschussempfänger des BKM ist die Bundes-
rundfunkanstalt Deutsche Welle mit Standorten in Bonn
und Berlin. Sie soll im Ausland die Positionen und Werte
Deutschlands als europäisch gewachsener Kulturnation
und freiheitlich verfasster demokratischer Rechtsstaat
vermitteln. Außerdem hat sie die Aufgabe, die deutsche
Sprache zu fördern. Als nachrichtenorientierter Informa-
tionskanal produziert die Deutsche Welle ihre Journale,
Magazinsendungen (Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport
etc.) und Reportagen zum Teil selbst. Den größten Teil ih-
res Fernsehprogramms bestreitet sie aus Beiträgen der
ARD und des ZDF, die sie in ihr deutschsprachiges Pro-
gramm übernimmt und für ihre fremdsprachigen Angebote
überarbeitet. Weltweit erreicht sie nach eigenen Angaben
wöchentlich durchschnittlich 86 Millionen Menschen.

Die Deutsche Welle ist eine gemeinnützige Anstalt des
öffentlichen Rechts. Sie untersteht der Rechtsaufsicht
durch die Bundesregierung und genießt die verfassungs-
rechtlich garantierte Rundfunkfreiheit (Artikel 5 Grund-
gesetz). Die Zuschüsse des BKM für den Betrieb (Perso-
nalkosten, Liegenschaften, Reisekosten etc.) und die
Ausstattung (Kommunikationstechnik) decken mehr als
90 % der Ausgaben der Deutschen Welle. Daneben erhält
sie Projektmittel des Auswärtigen Amtes, der Europäi-
schen Union und weiterer öffentlicher Institutionen.

Die Zuschüsse des BKM für die Deutsche Welle sind in
den vergangenen Jahren leicht gesunken (Ist 2006:
273,4 Mio. Euro, Soll 2012: 271,7 Mio. Euro). Die im
Haushaltsentwurf vorgesehenen Mehrausgaben von
6 Mio. Euro (2 %) für das Jahr 2013 beinhalten erstmalig
in den Haushalt eingestellte Mietzahlungen der Deut-
schen Welle an die Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben. Die Zahl der besetzten Planstellen sank im Jahr 2011
(1 256,3) gegenüber dem Jahr 2007 (1 446,4) um 13 %.

Außerdem hat die Deutsche Welle rund 1 500 freie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.

Im Jahr 2011 verwendete die Deutsche Welle über zwei
Drittel ihrer Gesamtausgaben für fest angestellte und freie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Gehälter, Honorare,
Sozialleistungen etc.). Rund 8 % der Mittel entfielen auf
Lizenzen und andere Programmkosten sowie 4 % auf
Sender- und Satellitenanmietungen (sog. Ausstrahlungs-
kosten). Der Rest (19 %) waren Betriebskosten und Inves-
titionen. Abbildung 7.2 stellt die wesentlichen Ausgaben-
bereiche der Deutschen Welle im Jahr 2011 dar.

Mit Rücksicht auf die weltweit zunehmende Internetnut-
zung und die Digitalisierung der Rundfunkübertragung
sowie als Beitrag zur Konsolidierung des Bundeshaus-
halts setzte die Deutsche Welle in den Jahren 2010 und
2011 eine umfassende Programmreform um. Kernpunkte
sind die Zusammenlegung der Redaktionen für die bis-
lang getrennten Bereiche Hörfunk, Fernsehen und Inter-
net sowie eine stärkere regionale Schwerpunktsetzung in
Russland, Lateinamerika, Subsahara-Afrika, Nahost,
Nordafrika, China, Südasien und Afghanistan. Die Deut-
sche Welle überträgt Radioprogramme im Kurzwellenbe-
reich nur noch in Afrika und Teilen Asiens. Auf Bitte des
Deutschen Bundestages erarbeiten Vertreterinnen und
Vertreter von Deutscher Welle, ARD und ZDF bis Ende
des Jahres 2012 Vorschläge für eine noch engere Zusam-
menarbeit im Fernsehbereich.

7.3.4.3 Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen DDR

Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssi-
cherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU) bewahrt die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes auf und stellt sie
nach den gesetzlichen Vorschriften Privatpersonen, Insti-
tutionen und der Öffentlichkeit zur Verfügung. Die Be-
hörde steht unter der Dienstaufsicht des BKM und hatte
im Juli 2012 1 626 Beschäftigte. Im Haushaltsjahr 2011
beliefen sich die Ausgaben des BStU auf 97,6 Mio. Euro.
Für das Haushaltsjahr 2012 beträgt der Ansatz 102,3 Mio.
Euro.

Ein wichtiges Projekt des BStU beschäftigt sich mit der
„virtuellen Rekonstruktion vorvernichteter Unterlagen“
des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR (MfS).
Das MfS hatte im Spätherbst 1989 30 Mio. Aktenseiten
überwiegend von Hand zerreißen lassen. Die Überreste
lagern in 16 000 Säcken bei dem BStU. In der Pilotphase
des Projekts sollen die Papierschnipsel aus 400 Säcken
automatisiert zu einzelnen Seiten zusammengesetzt und
die Funktionsfähigkeit des dabei eingesetzten Verfahrens
nachgewiesen werden. Die Pilotphase begann im Jahr
2007 und sollte ursprünglich im Jahr 2009 abgeschlossen
sein. Mittlerweile wird ein Ende der Pilotphase im Jahr
2014 angestrebt.

In einem zweiten Projekt sollen die virtuell rekonstruier-
ten Seiten zu Akten zusammengesetzt werden. Diese ar-
chivische Aufbereitung wird nach Angaben des BStU frü-
hestens Mitte 2016 beendet sein. 
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Für das Projekt „virtuelle Rekonstruktion“ stellte der
Deutsche Bundestag bislang 6,3 Mio. Euro bereit, für die
archivische Aufbereitung weitere 2 Mio. Euro. Sofern die
Pilotphase erfolgreich verläuft, muss anschließend ent-
schieden werden, ob auch die Schnipsel aus den übrigen
15 600 Säcken rekonstruiert werden sollen. Wie lange
dies dauern könnte, ist ungewiss. Derzeit wird mit einem
Zeitaufwand von 10 bis 15 Jahren gerechnet. Die jährli-
chen Kosten würden sich voraussichtlich auf rund 3 Mio.
Euro belaufen.

8.0

Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes erhöht der
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
seine Aufsichtsstandards über die von ihm geförderten
Einrichtungen. Mit regelmäßigen Bestandsaufnahmen vor
Ort, zusätzlichen Arbeitshilfen und Fortbildungsangeboten
zur Anwendung von Arbeits- und Tarifrecht verstärkt er
die Aufsicht. Damit entwickelt er seine Aufsichtsführung

von einer anlassbezogenen Reaktion im Einzelfall zu ei-
ner vorausschauenden Steuerung weiter.

8.1

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Me-
dien (BKM) fördert u. a. Einrichtungen der Hauptstadt-
kultur, Historische Museen und Gedenkstätten. Je nach
Rechtsform unterstehen die geförderten Einrichtungen als
bundesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen
Rechts der Rechtsaufsicht des BKM oder werden als ju-
ristische Personen des Privatrechts zuwendungsrechtlich
von ihm geprüft. Die geförderten Einrichtungen haben für
ihre Beschäftigten regelmäßig das Tarifrecht des Bundes
anzuwenden oder als Maßstab zu beachten (Besserstel-
lungsverbot). Danach dürfen institutionell geförderte ju-
ristische Personen des Privatrechts ihre Beschäftigten
nicht besserstellen als vergleichbare Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer des Bundes.

In den Jahren 2007 bis 2010 prüfte der Bundesrechnungs-
hof mit Unterstützung des Prüfungsamtes des Bundes
München bei verschiedenen geförderten Einrichtungen.
Alle Prüfungen führten zu ähnlichen Feststellungen. So
hatten verschiedene Einrichtungen die Arbeitsverträge
nicht dem für sie maßgebenden Tarifrecht angepasst.
Beim Abschluss befristeter Arbeitsverträge und bei der

8
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Mängel bei der Anwendung von 
Arbeits- und Tarifrecht: Aufsicht
über vom Bund geförderte Kultur-
einrichtungen wird verstärkt
(Kapitel 0405)

A b b i l d u n g  7 . 2

Ausgabenbereiche der Deutschen Welle

Quelle: Prüfungsbericht „Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011“ des Abschlussprüfers, Anlage 9.
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Stellenbewirtschaftung ließen mehrere Einrichtungen
haushaltsrechtliche Vorschriften außer Acht. Darüber
hinaus führten fehlende oder unzutreffende Arbeitsplatz-
bewertungen zu fehlerhaften Eingruppierungen. In meh-
reren Fällen hatten die geprüften Einrichtungen die Leis-
tungsbezahlung nicht tarifkonform umgesetzt.

Aufgrund dieser oft gleichartigen Beanstandungen sowie
der Bitte einiger Institutionen um praxisorientierte Hin-
weise prüfte der Bundesrechnungshof, wie der BKM sei-
nen Aufsichtspflichten gegenüber den geförderten Ein-
richtungen nachkam. Dieser bot für die geförderten
Einrichtungen Seminare und Workshops zu Themen der
tariflichen Eingruppierung und im Jahr 2006 einen Work-
shop zur tariflichen Leistungsbezahlung an. Zusätzlich orga-
nisierte er einmal jährlich eine Verwaltungsleitertagung,
in der die Vertreterinnen und Vertreter der geförderten
Einrichtungen Informationen zu arbeitsrechtlichen The-
men erhielten und eigene Probleme erörtern konnten. 

Für seine Beschäftigten hatte der BKM in zwei Arbeits-
hilfen die Grundsätze für die Aufsicht und zuwendungs-
rechtliche Kontrolle allgemein festgelegt und fachliche
Hinweise zur Arbeitsvertragsgestaltung im Zuwendungs-
bereich gegeben. Die Prüfung der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung und der ordnungsgemäßen Geschäftsführung
der Einrichtungen übertrug er auf das Bundesverwal-
tungsamt.

Der Bundesrechnungshof untersuchte auch, wie die ver-
schiedenen Fachreferate des BKM Anfragen und Anträge
der geförderten Einrichtungen bearbeiteten. Hierbei
stellte er fest, dass diesen häufig die notwendigen Fach-
kenntnisse sowie Informationen über den Stand der Aufga-
benerfüllung in den Personalverwaltungen der geförderten
Einrichtungen fehlten. Regelmäßige Informationsgesprä-
che vor Ort waren nicht vorgesehen. Zudem hatte der
BKM die Bearbeitungskompetenzen und Handlungsab-
läufe in seiner Geschäftsverteilung und in Arbeitshilfen
nicht immer eindeutig festgelegt. Auch eine Wissenswei-
tergabe nach einem Personalwechsel in den Fachreferaten
war nicht gesichert. So erhielt der Bundesrechnungshof
auch die Auskunft, dass die von ihm gestellten Fragen nur
vom Vorgänger des Befragten beantwortet werden könn-
ten. 

8.2

Die Prüfung des Bundesrechnungshofes hat gezeigt, dass
die vom BKM genutzten Aufsichtsinstrumente keine
durchweg qualitätsgesicherte Rechtsaufsicht für die Ein-
haltung des Arbeits-, Tarif- und Personalhaushaltsrechts
gewährleisteten. 

Der Bundesrechnungshof hat dem BKM empfohlen,
seine aufsichts- und zuwendungsrechtliche Prüfung fort-
zuentwickeln. Eine zielgerichtete Aufsicht erfordert re-
gelmäßige Informationen über die Rechtsanwendung in
den Personalverwaltungen der geförderten Einrichtungen.
Hierzu hat der Bundesrechnungshof beispielsweise eine
regelmäßige Bestandsaufnahme vor Ort angeregt. Damit
könnte der BKM frühzeitig Hinweise zu bestimmten Pro-

blemstellungen geben und einschätzen, ob umfassende
Untersuchungen der Organisation und des Personalbe-
darfs in den Einrichtungen erforderlich sind. Auch sollte
der BKM seine Arbeitshilfen für die Fachreferate prozess-
orientiert gestalten, um sichere Handlungsabläufe zu ge-
währleisten. Darin sollte er die Arbeitsschritte für die
Einhaltung des Personalhaushalts-, Arbeits- und Tarif-
rechts benennen. Die Verantwortlichkeiten sollte er in ei-
ner eindeutigen Geschäftsverteilung festlegen. Der Bun-
desrechnungshof hat auch darauf hingewiesen, dass das
Seminarangebot des BKM nur dann zur sicheren Rechts-
anwendung beitragen kann, wenn es auf den Bedarf der
geförderten Einrichtungen eingeht. Die Seminare sollten
die Schwerpunktthemen der arbeitsrechtlichen Praxis und
der Stellenbewirtschaftung berücksichtigen.

8.3

Der BKM hat die Prüfungsergebnisse des Bundesrech-
nungshofes zum Anlass genommen, seine rechtsaufsicht-
lichen Standards deutlich zu erhöhen. Mit Rücksicht auf
die eigenverantwortliche Personalwirtschaft der geförder-
ten Einrichtungen verstärkte er vor allem die präventiven
Aufsichtsinstrumente. Er setzt diese künftig zielgerichtet
nach vorheriger Bestandsaufnahme bei den geförderten
Einrichtungen ein.

Hierfür wird er sich mindestens einmal jährlich vor Ort
über die rechtskonforme Geschäftsführung der geförder-
ten Einrichtungen informieren. Ein Prüfungskatalog mit
den zu klärenden und zu dokumentierenden Sachverhal-
ten unterstützt ihn dabei. Außerdem will er sich einen
Überblick verschaffen, ob tatsächlich für alle Arbeits-
plätze der Einrichtungen Arbeitsplatzbeschreibungen und
-bewertungen vorliegen. Auf dieser Grundlage will der
BKM entscheiden, in welchen Fällen zusätzliche Prüfun-
gen der Arbeitsplatzbewertungen notwendig sind. Für
diese wird er dann eine systematische Arbeitsplanung
entwickeln. Eine erste Prüfung ist terminiert. Den Fortbil-
dungsbedarf der Einrichtungen (z. B. zur Stellenbewirt-
schaftung) hat er erhoben und er wird vordringliche Fort-
bildungen anbieten. 

Noch im Jahr 2012 will er weitere Arbeitshilfen zu beson-
ders praxisrelevanten Themen wie der Befristung von Ar-
beitsverträgen oder der Abgrenzung von Werk- und
Dienstverträgen sowie zur Arbeitsplatzbeschreibung und
Eingruppierung erstellen. Darüber hinaus hat der BKM
den Fortbildungsbedarf seines Personals in den Fachrefe-
raten überprüft und in einem Fortbildungsprogramm fest-
gelegt.

8.4

Der BKM hat mit diesem Maßnahmenpaket die meisten
Empfehlungen des Bundesrechnungshofes aufgegriffen
und mit der Umsetzung begonnen. Damit ist es dem
BKM möglich, die Rechtsaufsicht und zuwendungsrecht-
liche Prüfung von einer anlassbezogenen Reaktion im
Einzelfall zu einer vorausschauenden Steuerung weiter-
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zuentwickeln. Dadurch verbessert er die Aufsichtsstan-
dards über die vielen unterschiedlichen Einrichtungen in
seinem Förderbereich.

Für eine qualitätsgesicherte Aufsicht sollte der BKM
seine Maßnahmen künftig regelmäßig evaluieren. Da-
rüber hinaus hält der Bundesrechnungshof eine Arbeits-
hilfe zur Stellenbewirtschaftung für die Fachreferate und
die geförderten Einrichtungen für erforderlich. Der Bun-
desrechnungshof wird darauf achten, dass der BKM seine
Zusagen einhält. 

Auswärtiges Amt
(Einzelplan 05)

9.1 Überblick

Das Auswärtige Amt vertritt die Interessen der Bundesre-
publik Deutschland im Ausland und pflegt die Beziehun-
gen zu auswärtigen Staaten sowie internationalen und
überstaatlichen Organisationen. Deutschen im Ausland

leistet es Hilfe und Beistand. Das Auswärtige Amt be-
steht aus der Zentrale in Berlin sowie 230 Auslandsver-
tretungen.

Das Haushaltsvolumen des Einzelplans 05 umfasste im
Jahr 2011 3,1 Mrd. Euro. Das entsprach 1 % der Gesamt-
ausgaben im Bundeshaushalt. Gegenüber dem Vorjahr
blieb der Anteil stabil.

Rund ein Drittel des Gesamtbudgets gab das Auswärtige
Amt für Personal, Liegenschaften und Infrastruktur der
Zentrale und der Auslandsvertretungen aus. Knapp zwei
Drittel verwendete es für außenpolitische Aufgaben, ins-
besondere Pflichtbeiträge an internationale Organisatio-
nen und Mittel für humanitäre Hilfe und Krisenpräven-
tion sowie für die Pflege kultureller Beziehungen zum
Ausland.

Einnahmen erzielte das Auswärtige Amt vor allem aus
Visagebühren und Entgelten für andere konsularische
Leistungen. Im Jahr 2011 waren das 99 Mio. Euro.

Für Ausgaben in kommenden Haushaltsjahren nahm es
im Jahr 2011 Verpflichtungsermächtigungen von
526 Mio. Euro in Anspruch.

9
Kat. A

Entwicklung des Einzelplans 05

Ta b e l l e  9 . 1

Übersicht über den Einzelplan 05
Auswärtiges Amt

Erläuterungen: a Personal, Liegenschaften und Infrastruktur.
b Ohne „Globale Minderausgabe“ von jeweils 30 Mio. Euro, die durch Einsparungen im nicht-flexibilisierten Bereich erbracht wur-

de bzw. wird.
c Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.
d Ist-Besetzung am 1. Juni.

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 05 bzw. Haushaltsrechnung; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf Bundeshaushalt,
Einzelplan 05.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

Verän-
derung 

2012/2013
in Mio. Euro in %

Ausgaben des Einzelplans 3 104 3 097 -7 3 324 3 452 3,9
darunter:

Zentrale und Auslandsver-
tretungena

1 066b 1 024 -42 1 103b 1 208b 9,5

Beiträge Vereinte Nationen 
u. a.

785 790 5 803 794 -1,1

Humanitäre Hilfe,
Krisenprävention u. a.

453 405 -48 534 575 7,7

Auslandskultur, Goethe-
Institut und Schulen

714 698 -16 785 774 -1,4

Einnahmen des Einzelplans 110 206 96 110 124 12,3
darunter:

Visagebühren u. a. Entgelte 98 99 1 96 107 11,3
Verpflichtungsermächtigungen 952c 526 -426 873 881 1

Planstellen/Stellen in %
Personal 6 743 6 383d -360 6 678 6 731 0,8
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Die meisten Beschäftigten des Auswärtigen Amtes sind
im Ausland tätig. Den knapp 2 100 Planstellen und Stel-
len in der Zentrale stehen mehr als 4 600 an 230 Bot-
schaften, Generalkonsulaten, Multilateralen Vertretungen
und Verbindungsbüros (Auslandsvertretungen) gegen-
über. Hinzu kommen ca. 5 000 Beschäftigte, die von den
Auslandsvertretungen als Ortskräfte angestellt werden.

Zum Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes zählt au-
ßerdem das Deutsche Archäologische Institut mit Sitz in
Berlin. Für die Forschungseinrichtung auf dem Gebiet der
Altertumswissenschaften verwendet das Auswärtige Amt
rund 1 % seiner Ausgaben.

9.2 Haushaltsstruktur und -entwicklung

Das Haushaltsvolumen des Auswärtigen Amtes erhöhte
sich von 2,9 Mrd. Euro im Jahr 2008 kontinuierlich auf
3,2 Mrd. Euro im Jahr 2010. Nach einem Rückgang um
90 Mio. Euro (3 %) im Jahr 2011 steigt der Etat des Aus-
wärtigen Amtes im Jahr 2012 um mehr als 200 Mio. Euro
(6,5 %). Ursächlich für die Steigerungen seit dem Jahr
2008 sind die erhöhten Ansätze für außenpolitische Auf-
gaben und zur Pflege kultureller Beziehungen zum Aus-
land. Diese Ausgaben stiegen vom Jahr 2008 (1,9 Mrd.

Euro) bis zum Jahr 2012 um 17 % auf 2,2 Mrd. Euro. Im
Jahr 2013 sollen sie nahezu unverändert bleiben.

Das Auswärtige Amt verwendete die zusätzlichen Mittel
für außenpolitische Aufgaben im Wesentlichen für huma-
nitäre Hilfe und die Krisenprävention, z. B. für den „Sta-
bilitätspakt Afghanistan“ und zur Unterstützung des De-
mokratisierungsprozesses in Nordafrika und im Nahen
Osten. Ferner waren höhere Beitragszahlungen an inter-
nationale Organisationen und Wechselkursanpassungen
für den Ausgabenanstieg ursächlich. Die Ausgaben für
Auslandskultur stiegen sowohl bei der Projektförderung
als auch bei der institutionellen Förderung kultureller
Mittlerorganisationen wie dem Goethe-Institut und dem
Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD.

Während die Gesamtausgaben des Bundes im Jahr 2013
leicht sinken sollen, sollen die Ansätze im Einzelplan 05
um 130 Mio. Euro auf knapp 3,5 Mrd. Euro steigen. Da-
von entfallen 80 Mio. Euro auf Mittel für humanitäre
Hilfsmaßnahmen, die bis zum Jahr 2012 im Haushalt des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung veranschlagt waren. Ursächlich für den
Anstieg sind außerdem Mehrausgaben für Mieten und
Pachten sowie Personal des Auswärtigen Amtes.

A b b i l d u n g  9 . 1

Ausgaben für außenpolitische Aufgaben und Auslandskultur in den Jahren 2008 bis 2013

Quelle: Bundeshaushalt 2008 bis 2012 (Einzelplan 05, Soll-Zahlen); für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf zum Bundeshaushalt, Einzelplan 05.
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9.3.1 Zentrale und Auslandsvertretungen

Die Ausgaben des Auswärtigen Amtes für die Zentrale
und die Auslandsvertretungen sind wesentlich durch die
Personalausgaben für die weltweit 11 700 Beschäftigten
geprägt (s. Nr. 9.1). Im Jahr 2011 waren das mit mehr als
670 Mio. Euro knapp zwei Drittel der Ausgaben
(65,5 %).

Für seine Liegenschaften verwendete das Auswärtige
Amt etwa 15 % der Ausgaben (150 Mio. Euro im Jahr
2011). Davon entfielen auf die Zentrale 17 Mio. Euro und
auf die Auslandsvertretungen 133 Mio. Euro. Das Aus-
wärtige Amt nutzt weltweit an seinen Auslandsvertretun-
gen über 700 Liegenschaften für rund 350 Kanzleien und
Visastellen sowie 575 Dienstwohnungen, davon 175 Re-
sidenzen für Botschafterinnen und Botschafter. Die Lie-
genschaften sind jeweils zur Hälfte bundeseigen und ge-
mietet.

Außerdem finanzierte das Auswärtige Amt im Jahr 2011
mit knapp 20 Mio. Euro den Bau und die Unterhaltung
deutscher Schulen und Kulturinstitute im Ausland (sog.
Baufonds).

Nach Schätzungen des Bundesrechnungshofes und der
Bauverwaltung besteht bei den Liegenschaften des Aus-
wärtigen Amtes weltweit ein Sanierungsstau von mehr als

500 Mio. Euro. Seit dem Haushaltsjahr 2011 gestattet der
Haushaltsgesetzgeber dem Auswärtigen Amt, Erlöse aus
dem Verkauf nicht mehr benötigter Liegenschaften ge-
zielt (zweckgebunden) für die Sanierung seiner Dienstge-
bäude im Ausland einzusetzen. Im Jahr 2011 waren das
3,5 Mio. Euro. Vorher flossen die Erlöse dem Bundes-
haushalt zu.

9.3.2 Beiträge an Vereinte Nationen und andere 
Organisationen

Die Zahlungen an internationale Organisationen betragen
rund ein Viertel der Gesamtausgaben des Auswärtigen
Amtes. Sie bestehen zu mehr als 97 % aus Pflichtbeiträ-
gen für den regulären Haushalt und die Einsätze von Frie-
denstruppen der Vereinten Nationen sowie für Internatio-
nale Strafgerichtshöfe, die Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), den Europarat
und andere Organisationen. Rund 3 % der Mittel verwen-
det das Auswärtige Amt für freiwillige Beiträge, z. B. für
das Weltkinderhilfswerk UNICEF und das Flüchtlings-
hilfswerk UNHCR.

9.3.3 Humanitäre Hilfe und Krisenprävention

Das Auswärtige Amt finanzierte im Jahr 2011 mit
405 Mio. Euro humanitäre Hilfsmaßnahmen, Projekte für

9.3 Wesentliche Ausgabenbereiche

Abbildung 9.2 gibt einen Überblick über die wesentlichen Ausgabenbereiche des Einzelplans 05.

A b b i l d u n g  9 . 2

Wesentliche Ausgabenbereiche im Jahr 2011

Quelle: Rechnung über den Haushalt des Einzelplans 05 für das Haushaltsjahr 2011.
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die Krisenprävention sowie „Demokratisierungs- und
Ausstattungshilfe“.

Mit humanitären Hilfsmaßnahmen unterstützt das Aus-
wärtige Amt in Not geratene Menschen bei Naturkata-
strophen wie Erdbeben und Überschwemmungen sowie
bei kriegerischen Auseinandersetzungen oder in politi-
schen Krisen. Dazu stellt es z. B. Notunterkünfte und sa-
nitäre Einrichtungen zur Verfügung und versorgt die
Menschen mit Trinkwasser, Nahrung und medizinischer
Hilfe. Für diesen Zweck sind auch im Haushalt des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung Mittel veranschlagt (Einzelplan 23). Der
Bundesrechnungshof hat dem Auswärtigen Amt aufgrund
seiner Prüfungserkenntnisse empfohlen, die humanitären
Hilfsmaßnahmen zu bündeln und mit dem Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung besser abzustimmen. Im Jahr 2012 vereinbarten
beide Ressorts, die humanitäre Nothilfe im Auswärtigen
Amt zu konzentrieren (s. Nr. 9.2 und Bemerkung Nr. 73,
Ziff. 9.3.1 und 9.3.4).

Das Auswärtige Amt unterstützte im Jahr 2011 mit knapp
20 Mio. Euro (Soll: 42 Mio. Euro) außerdem Projekte,
mit denen Chemiewaffen vernichtet und der Schutz von
Nuklearanlagen und -material in der Russischen Födera-
tion, in der Ukraine, in Libyen und im Irak verbessert
werden sollen. Mit dem „Stabilitätspakt Afghanistan“ fi-
nanziert das Auswärtige Amt u. a. die Ausbildung afgha-
nischer Sicherheitskräfte, den Aufbau von Justiz und Ver-
waltung sowie die Bildung in Schulen und Hochschulen.

Mit 17 Mio. Euro für die Afrika-Initiative finanzierte das
Auswärtige Amt im Jahr 2011 ferner den Neubau eines
Verwaltungsgebäudes für die Afrikanische Union in
Addis Abeba/Äthiopien (vgl. Bemerkung Nr. 11) sowie
Schulungen für Polizeikräfte und Militärangehörige, die
in afrikanischen Friedenstruppen eingesetzt werden.

9.3.4 Auslandskultur, Goethe-Institut und 
Schulen

Die Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland be-
zeichnet das Auswärtige Amt neben der Unterstützung
von Frieden und Sicherheit, dem Schutz der Menschen-
rechte und der Außenwirtschaftsförderung als Schwer-
punkt deutscher Außenpolitik. Für deutsche Partnerschulen
im Ausland, Stipendien, den Austausch von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern, Hochschulpartner-
schaften und die Förderung der deutschen Sprache gab es
im Jahr 2011 rund 700 Mio. Euro aus.

Dabei arbeitet es mit Mittlerorganisationen zusammen
wie dem Goethe-Institut, dem DAAD, der Alexander von
Humboldt-Stiftung und anderen Institutionen. Im Jahr
2011 förderte es die Mittlerorganisationen mit institutio-
nellen Zuwendungen und Projektmitteln von insgesamt
knapp einer halben Milliarde Euro.

Davon erhielt allein das Goethe-Institut als größter Zu-
wendungsempfänger des Auswärtigen Amtes 211 Mio. Euro.
Es unterhält neben seiner Zentralverwaltung in München
158 Kulturinstitute im In- und Ausland. Seit dem Jahr

2008 wird das Goethe-Institut über einen Produkthaushalt
budgetiert. Das bedeutet, dass es vom Auswärtigen Amt
jährlich auf der Grundlage von Zielvereinbarungen ein
Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung er-
hält. Dadurch soll es Anreize erhalten, die mit dem Aus-
wärtigen Amt vereinbarten Ziele effektiver und effizien-
ter zu erreichen. Bislang waren die Zuwendungen nicht
daran gekoppelt, dass das Goethe-Institut die vereinbar-
ten Ziele erreicht. Der Bundesrechnungshof hat dem Aus-
wärtigen Amt empfohlen, die Budgetierung und die Ziel-
vereinbarungen mit dem Goethe-Institut weiter zu
verbessern. Das Auswärtige Amt hat die Hinweise des
Bundesrechnungshofes aufgegriffen.

Die deutschen Partnerschulen im Ausland förderte das
Auswärtige Amt im Jahr 2011 mit rund 220 Mio. Euro
(ohne Baufonds, s. Nr. 9.3.1). Der Bundesrechnungshof
hat dem Auswärtigen Amt aufgrund von Prüfungsergeb-
nissen empfohlen, die Förderung der Auslandsschulen zu
reformieren (s. Bemerkung Nr. 10).

9.4 Wesentliche Einnahmenbereiche

Das Auswärtige Amt erzielt Einnahmen im Rechts- und
Konsularbereich. Die Auslandsvertretungen bearbeiten
insbesondere Visa- und Passanträge. Im Jahr 2011 betru-
gen die Einnahmen hieraus 99 Mio. Euro. Auf Empfeh-
lung des Bundesrechnungshofes prüft das Auswärtige
Amt die Gebühren und Entgelte auf der Grundlage einer
Kosten- und Leistungsrechnung fortlaufend und gestaltet
sie nach Möglichkeit kostendeckend.

9.5 Ausblick

Ab dem Haushaltsjahr 2014 sollen die Ausgaben im Ein-
zelplan 05 nach dem Finanzplan aus dem Jahr 2012 ge-
genüber dem Jahr 2013 um 134 Mio. Euro (4 %) sinken.
Die von der Finanzplanung vorgesehenen Einsparungen
wird das Auswärtige Amt auch bei den Ausgaben für au-
ßenpolitische Aufgaben und die Pflege kultureller Bezie-
hungen zum Ausland erbringen müssen. Denn mehr als
drei Viertel der Ausgaben, die das Auswärtige Amt für
seine Zentrale und die Auslandsvertretungen sowie die
Mittlerorganisationen aufwendet (insbesondere Goethe-
Institut und DAAD), sind mittel- bis langfristig durch
Personalkosten gebunden. Der Bundesrechnungshof hat
dem Auswärtigen Amt empfohlen, seine Förderprogramme
kontinuierlich daraufhin zu prüfen, ob sie weiterhin erfor-
derlich sind und sachgerecht und wirtschaftlich umgesetzt
werden. Auf dieser Grundlage sollte es entscheiden, ob es
sie fortsetzt oder umstellt.

Außerdem hat der Bundesrechnungshof dem Auswärti-
gen Amt aufgrund seiner Prüfungserkenntnisse empfoh-
len, den Sanierungsbedarf seiner Liegenschaften im Aus-
land systematisch zu analysieren. Es muss überflüssige
Liegenschaften auf der Grundlage von Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen veräußern. Die Erlöse sollte es für
sanierungsbedürfte Dienstgebäude verwenden. Der Bau-
etat im Einzelplan 05 könnte dadurch entlastet werden.
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10.0

Das Auswärtige Amt fördert in der Auswärtigen Kultur-
und Bildungspolitik ein Netz deutscher Partnerschulen im
Ausland. Es erhöhte die Zahl der geförderten Schulen seit
dem Jahr 2008 von 557 auf über 1 500. Die jährlichen
Ausgaben des Auswärtigen Amtes stiegen in den letzten
fünf Jahren von 173 Mio. Euro auf 255 Mio. Euro. Über
dem Ausbau des Netzes vernachlässigte das Auswärtige
Amt notwendige Reformen.

Der Bundesrechnungshof beanstandet seit dem Jahr 2007
das Verfahren zur Förderung der Schulen. Es führt zu un-
nötigen Ausgaben, weil Eigenmittel der Schulen weitge-
hend unberücksichtigt bleiben. Darüber hinaus ist die Be-
zahlung der aus Deutschland vermittelten Lehrkräfte
rechtsfehlerhaft und unnötig aufwendig.

10.1

Ausbau des Partnerschulnetzes

Das Auswärtige Amt fördert als einen der Schwerpunkte
seiner Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik (s. Be-
merkung Nr. 9) weltweit ein Netz von über 1 500 Partner-
schulen im Ausland. Es besteht aus 140 Deutschen Aus-
landsschulen sowie 870 Sprachdiplomschulen, die im
Auftrag des Auswärtigen Amtes von der Zentralstelle für
das Auslandsschulwesen im Bundesverwaltungsamt (Zen-
tralstelle) betreut werden. 500 weitere Schulen fördert das
Auswärtige Amt über das Goethe-Institut. Die Schulen
lehren die deutsche Sprache und sollen darüber hinaus
eine besondere Bindung und ein nachhaltiges Interesse an
Deutschland vermitteln.

Ursprünglich wollte das Auswärtige Amt die Zahl der ge-
förderten Schulen von 557 auf 1 000 erweitern. Zu die-
sem Zweck rief es die Partnerschulinitiative ins Leben.
Der Deutsche Bundestag bewilligte für das Haushaltsjahr
2008 zusätzlich 37 Mio. Euro und für die Folgejahre je
46 Mio. Euro (ohne Mittel für Baumaßnahmen).

Die Haushaltsmittel reichten für 1 500 Partnerschulen
nicht aus. Die Ausgaben des Auswärtigen Amtes stiegen
von 173 Mio. Euro im Jahr 2007 um 82 Mio. Euro auf
255 Mio. Euro im Jahr 2012. Das Auswärtige Amt kürzte
im Jahr 2010 die Zahlungen für die Deutschen Auslands-
schulen, die es wegen ihrer besonderen Leistungen und
den in Deutschland anerkannten Schulabschlüssen bevor-
zugt fördert. Trotzdem überschritt es den zur Verfügung
stehenden Haushaltsansatz und nahm überplanmäßig Mit-
tel in Anspruch. Im Jahr 2011 musste es außerdem seine
Ermächtigungen zu Verpflichtungen für Ausgaben in
künftigen Haushaltsjahren (Verpflichtungsermächtigun-
gen) überplanmäßig um 61 Mio. Euro aufstocken.

Schulbeihilfe

Das Auswärtige Amt zahlt Deutschen Auslandsschulen
finanzielle Zuschüsse zu Personal- und Betriebskosten
(finanzielle Förderung, sog. Schulbeihilfe). Die Zentral-
stelle errechnet die Höhe der finanziellen Förderung an-
hand fiktiver Einnahmen und Ausgaben der Schulen nach
einem komplizierten Rechenmodell. Eigen- und Drittmit-
tel, über die die Schulen insbesondere durch Einnahmen
von Schulgeld und Spenden verfügen, berücksichtigt sie
nicht oder nicht hinreichend. Prüfungen durch den Bun-
desrechnungshof ergaben, dass das Auswärtige Amt in
mehreren Fällen Schulen gefördert hat, deren Haushalte
ausgeglichen waren oder die auch mit deutlich geringeren
Zuwendungen ausgekommen wären. Im Haushaltsjahr
2012 sind für Schulbeihilfen 42 Mio. Euro veranschlagt.

Zahlreiche Deutsche Auslandsschulen verlangen ein we-
sentlich geringeres Schulgeld als vergleichbare Schulen,
die vor Ort durch andere Staaten gefördert werden. Bei
der Förderung ist der im Zuwendungsrecht verankerte
Subsidiaritätsgrundsatz zu beachten. Danach dürfen Zu-
wendungen nur gewährt werden, wenn sie zur Erfüllung
der Aufgaben notwendig sind und ohne die Zuwendung
das erhebliche Bundesinteresse nicht oder nicht im not-
wendigen Umfang erfüllt werden kann. Demzufolge sind
Zuwendungen eingeschränkt oder ausgeschlossen, soweit
der Zuwendungsempfänger selbst in der Lage ist, die not-
wendigen Ausgaben teilweise oder vollständig zu finan-
zieren.

Einsatz deutscher Lehrkräfte

Das Auswärtige Amt trägt für die Deutschen Auslands-
schulen sowie einen Teil der Sprachdiplomschulen die
Personalausgaben für deutsche Lehrkräfte (personelle
Förderung). Die Länder stellen die Lehrkräfte befristet
vom inländischen Schuldienst frei. Das Auswärtige Amt
vermittelt diese im Einvernehmen mit der Kultusminister-
konferenz und mit Hilfe der Zentralstelle an die Partner-
schulen im Ausland. Zu Beginn des Jahres 2012 waren
rund 1 300 solche Lehrkräfte im Ausland tätig. Für die
personelle Förderung im Jahr 2012 veranschlagte das
Auswärtige Amt 162 Mio. Euro.

Die Zentralstelle zahlt jeder deutschen Lehrkraft, die an
einer Auslandsschule unterrichtet, die deutsche Grundbe-
soldung sowie einen steuerfreien Auslandszuschlag in
Form von Zuwendungen nach der Bundeshaushaltsord-
nung. Hinzu kommen bis zu 15 verschiedene einmalige
oder laufende Sonderzuwendungen, darunter Mietzu-
schüsse, Umzugskosten, Reisekosten für Heimatreisen
oder Kindergarten- und Schulgeld. Für die Berechnung
und Zahlung dieser Leistungen beschäftigt die Zentral-
stelle 17 Personen. 

Wenn deutsche Lehrkräfte mit Unterstützung des Aus-
wärtigen Amtes an Schulen der Europäischen Union un-
terrichten, erstattet die Zentralstelle den Ländern die Per-
sonalkosten in einem vereinfachten Verfahren. In diesem
Falle zahlen die Länder die Bezüge fort.

10
Kat. B

Förderung der deutschen Partner-
schulen im Ausland muss reformiert 
werden
(Kapitel 0504, Titelgruppe 02 und weitere
Titel)
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10.2

Finanzbedarf besser planen

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass das Aus-
wärtige Amt bei seiner Partnerschulinitiative viel mehr
neue Schulen in die Förderung aufgenommen hat, als es
angekündigt hatte und aus den zur Verfügung stehenden
Haushaltsmitteln finanzieren konnte. Deshalb musste es
zusätzliche Mittel in Anspruch nehmen und die Zu-
schüsse für die etablierten Deutschen Auslandsschulen
kürzen.
Der Bundesrechnungshof hat das Auswärtige Amt aufge-
fordert, den mittel- und langfristigen Finanzbedarf des in
den letzten Jahren erheblich ausgedehnten Partnerschul-
netzes zu ermitteln und ordnungsgemäß zu veranschla-
gen. Vor allem sollte es den Deutschen Bundestag über
den tatsächlichen Finanzbedarf informieren und bedarfs-
gerechte Verpflichtungsermächtigungen festlegen. Denn
die Ausgaben für das Partnerschulnetz werden voraus-
sichtlich weiter steigen, weil die neu hinzugekommenen
Schulen noch im Aufbau begriffen sind.

Schulbeihilfen auf das notwendige Maß reduzieren

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass Eigen- und
Drittmittel der geförderten Schulen nicht oder nicht hin-
reichend berücksichtigt werden. Die Berechnung der
Schulbeihilfe beruht auf theoretischen Annahmen und ist
unnötig kompliziert. Dadurch werden auch Schulen un-
terstützt, die hierauf finanziell nicht angewiesen sind. Der
Bundesrechnungshof hat deshalb empfohlen, die Schul-
beihilfe künftig auf der Grundlage der tatsächlichen Ein-
nahmen und Ausgaben der Schulen zu bemessen.
Der Bundesrechnungshof hat darüber hinaus auf die für
eine Reihe von Schulen bestehende Möglichkeit hinge-
wiesen, ihre Einnahmen durch eine moderate Erhöhung
ihres Schulgeldes zu steigern und den Bund hierdurch zu
entlasten.

Bezahlung der Lehrkräfte vereinfachen

Das Zuwendungsverfahren nach der Bundeshaushaltsord-
nung ist nicht das richtige Instrument für die personelle
Förderung von über 1 300 Lehrkräften. Die zuwendungs-
rechtlichen Regelungen sind auf diese nicht anwendbar.
Insbesondere handelt es sich hier nicht um freiwillige
Leistungen des Bundes, sondern um besoldungs- bzw.
vertragstypisch ausgestaltete Zahlungen, auf welche die
Lehrkräfte einen Anspruch haben. Der Bundesrechnungs-
hof hat angeregt, dass stattdessen die Länder den von ih-
nen freigestellten Lehrkräften ihre Inlandsbezüge fortzah-
len und sich die Personalkosten vom Auswärtigen Amt
bzw. durch die Zentralstelle für die Dauer der Abordnung
in den Auslandsschuldienst erstatten lassen. Dies ent-
spricht dem erprobten und wesentlich einfacheren Verfah-
ren bei den deutschen Lehrkräften, die an Schulen der Eu-
ropäischen Union vermittelt sind.
Außerdem sind die zahlreichen Sonderzuwendungen an
die Lehrkräfte viel zu verwaltungsaufwendig. Der Bun-
desrechnungshof hat empfohlen, diese so weit wie mög-
lich zusammenzufassen und in geeigneten Fällen zu pau-
schalieren.

Beide Maßnahmen führen zu einer wesentlichen Verwal-
tungsvereinfachung bei der Zentralstelle und damit zu
mehr Wirtschaftlichkeit.

10.3

Das Auswärtige Amt hat der Feststellung, dass die Aus-
weitung des weltweiten Schulnetzes zu einem dauerhaft
steigenden Finanzbedarf geführt hat, nicht widerspro-
chen. Die Planungen für die Partnerschulinitiative hätten
eine Zahl von „mindestens“ 1 000 Schulen vorgesehen.
Die Erweiterung des Netzes sei daher zahlenmäßig nicht
begrenzt gewesen. Das Auswärtige Amt hat jedoch zuge-
sichert, nunmehr für eine Konsolidierung des Netzes und
eine angemessene Finanzausstattung zu sorgen. Hierauf
werde es bei der Aufstellung der kommenden Haushalte
und der mittelfristigen Finanzplanung besonderes Augen-
merk legen.
Das Auswärtige Amt hat darüber hinaus die vom Bundes-
rechnungshof aufgezeigten Schwächen des Berechnungs-
modells der Schulbeihilfe zugestanden. Es hat hier einen
Reformbedarf gesehen, jedoch keine konkreten Schritte
zur Umsetzung unternommen.
Hinsichtlich der Anhebung des Schulgeldes hat das Aus-
wärtige Amt die Ansicht vertreten, dass dies bei einigen
Schulen einen deutlichen Einbruch bei den Schülerzahlen
und damit auch der Einnahmen zur Folge hätte. Es sei zu-
dem der Anspruch der Partnerschulen, deutsche Bildung,
Sprache und Kultur allen Bevölkerungsschichten zu ver-
mitteln. Dieses Ziel mache es erforderlich, die Höhe des
Schulgeldes zu begrenzen. Mit der bisherigen Berech-
nung der Schulbeihilfe unterstütze das Auswärtige Amt
diese Zielsetzung.
Das Auswärtige Amt hat die zuwendungsrechtlichen Pro-
bleme und den teilweise hohen Verwaltungsaufwand für
die Lehrkräftebezahlung eingeräumt. Es habe Ende des
Jahres 2009 eine Änderung der Lehrkräftebezahlung ent-
sprechend den Empfehlungen des Bundesrechnungshofes
erwogen. Im weiteren Verlauf habe es hierüber auf der
Arbeitsebene mit den Ländern verhandelt, aber noch
keine Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens erzielt.

10.4

Der Bundesrechnungshof fordert, dass das Auswärtige
Amt künftig die finanziellen Auswirkungen seiner politi-
schen Entscheidungen auf den Haushalt rechtzeitig sowie
umfassend aufzeigt und in der mittelfristigen Finanzpla-
nung abbildet. Damit können Mittelengpässe und über-
planmäßige Ausgaben vermieden werden.
Der Bundesrechnungshof hält es angesichts der deutlich
gestiegenen Förderung dringend für geboten, nunmehr
vorrangig die angeregten Reformen umzusetzen. Das
Auswärtige Amt sollte insbesondere die Richtlinien zur
finanziellen Förderung grundlegend überarbeiten, damit
es nicht länger zu hohe Schulbeihilfen leistet und die
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit be-
achtet werden. Deshalb sind auch anstelle fiktiver die tat-
sächlichen Einnahmen und Ausgaben der geförderten
Schulen zu berücksichtigen. Der Bundesrechnungshof
regt an, darauf hinzuwirken, dass die Auslandsschulen die
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Höhe ihrer Schulgelder auf Ortsüblichkeit überprüfen und
ggf. anpassen. Dabei können die zum Teil deutlich höhe-
ren Schulgelder vergleichbarer Schulen im Ausland als
Orientierungsgröße dienen. Aus sozialen Gründen kön-
nen wie bisher Ermäßigungen oder Stipendien gewährt
werden.

Der Bundesrechnungshof empfiehlt weiterhin, die Vergü-
tung der Auslandslehrkräfte zu vereinfachen, indem die
Länder die Inlandsbezüge weiterzahlen und der Bund ih-
nen diese erstattet. Das Auswärtige Amt sollte diesen
wichtigen Reformschritt nachdrücklicher verfolgen. Das
Verfahren bei der Bezahlung von Lehrkräften an Schulen
der Europäischen Union sollte dabei als Vorbild dienen.
Ebenso wesentlich ist die Zusammenfassung und Verein-
fachung der verschiedenen Sonderzuwendungen.

Der Bundesrechnungshof ist davon überzeugt, dass diese
Änderungen die Verfahren der Zentralstelle deutlich verein-
fachen werden und damit zu Einsparungen führen können.

11.0

Das Auswärtige Amt plant und baut auf Kosten des
Bundes für die Afrikanische Union ein Verwaltungsge-
bäude in Addis Abeba/Äthiopien. Bereits vor Baubeginn
waren die vorgesehenen Gesamtausgaben von 20 auf knapp
27 Mio. Euro gestiegen. Auf Kritik des Bundesrechnungs-
hofes hat das Auswärtige Amt das Projektmanagement
und das Controlling verbessert und weitere Mehrausga-
ben vermeiden können.

11.1

Die acht größten Industrienationen der Welt vereinbarten
im Jahr 2007, die Afrikanische Union, eine internationale
Organisation afrikanischer Staaten, zu unterstützen. Im
Jahr 2008 verpflichtete sich das Auswärtige Amt gegen-
über der Kommission der Afrikanischen Union, ein Ver-
waltungsgebäude in Addis Abeba/Äthiopien zu errichten
und auszustatten. Das Gebäude soll ab dem Jahr 2013
eine Abteilung der Kommission und ein Lagezentrum
aufnehmen, das die Einsätze afrikanischer Friedenstruppen
vorbereitet und koordiniert. Das Auswärtige Amt veran-
schlagte dafür Gesamtausgaben von knapp 20 Mio. Euro.
Noch vor Baubeginn im Frühjahr 2011 stiegen diese auf
knapp 27 Mio. Euro. 

Baumaßnahmen sind wirtschaftlich und sparsam zu pla-
nen und auszuführen (§ 7 Bundeshaushaltsordnung). Um
dies zu gewährleisten, muss das Auswärtige Amt u. a. den
Baubedarf und die Gesamtausgaben ermitteln sowie die
Kostenentwicklung überwachen.

Das Auswärtige Amt beauftragte die Deutsche Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit gGmbH (GIZ)
mit der Baumaßnahme, obwohl diese wenig Erfahrung
mit vergleichbaren Bauprojekten für Dritte hatte. Die GIZ
berücksichtigte bei ihrer Kostenkalkulation nur unzuläng-

lich, welche Baumaterialien in Afrika beschafft werden
können und welche importiert werden müssen, z. B. öko-
logische Baustoffe und energieeffiziente Techniken. Sie
musste mehr Materialien aus Deutschland importieren als
geplant. Außerdem stellte sich nachträglich heraus, dass
das Gebäude aus statischen Gründen unterkellert werden
musste. Die GIZ hatte die Bodenbeschaffenheit des Ge-
ländes nicht rechtzeitig begutachten lassen.

Dem Fachreferat des Auswärtigen Amtes fehlte die bau-
fachliche Sachkunde, um die Abwicklung des Vorhabens
durch die GIZ überwachen zu können. So konnte es nicht
beurteilen, ob die GIZ die Kostenrisiken durch Importe
von Baumaterial und die Unterkellerung zutreffend be-
rechnete und angemessen auffing. Das Fachreferat be-
teiligte nicht das Liegenschaftsreferat des Auswärtigen
Amtes. Ebenso wenig holte es die Hilfe des Bundesamtes
für Bauwesen und Raumordnung ein, das baufachlich für
alle großen Baumaßnahmen des Bundes im Ausland zu-
ständig ist.

Mehrausgaben entstanden auch durch zusätzliche Wün-
sche der Kommission der Afrikanischen Union nach
mehr Bürofläche, Fahrstühlen (u. a. einem sog. VIP-Auf-
zug) und einem Hubwagen für die Reinigung des Glas-
daches. Vor der Finanzierungszusage ermittelte das Aus-
wärtige Amt den Bedarf an Büroflächen unzureichend. Es
stützte sich auf überschlägige inoffizielle Angaben der
Kommission, wie viele Büros sie in den kommenden
Jahren für ihre Beschäftigten benötige. Das Auswärtige
Amt vereinbarte mit der Afrikanischen Union keine Kos-
tenobergrenze.

11.2

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass das Aus-
wärtige Amt die Mindestanforderungen für die wirt-
schaftliche Durchführung des Bauvorhabens nicht beach-
tete. Auswärtiges Amt und GIZ bereiteten den Bau nicht
rechtzeitig und gründlich genug vor. Sie ermittelten nicht
hinreichend den Baubedarf sowie die Gesamtausgaben
und überwachten nicht ausreichend die Kostenentwick-
lung. Die erheblichen Kostensteigerungen bei diesem
Projekt waren außerdem darauf zurückzuführen, dass das
Auswärtige Amt Änderungswünsche der Kommission der
Afrikanischen Union vorbehaltlos übernahm.

Der Bundesrechnungshof hat das Auswärtige Amt aufge-
fordert, für ein ausreichendes Kostencontrolling zu sor-
gen, um weitere Mehrausgaben zu vermeiden. Außerdem
hat er dem Auswärtigen Amt empfohlen, Änderungswün-
sche der Kommission der Afrikanischen Union von Ein-
sparungen an anderer Stelle abhängig zu machen.

11.3

Das Auswärtige Amt hat darauf hingewiesen, dass es seit
Baubeginn weitere Mehrausgaben vermieden habe. Es
habe mit der Kommission der Afrikanischen Union bei
der Ausstattung des Gebäudes Einsparungen vereinbart,
z. B. bei der Möblierung. Die GIZ hat nur eine einge-
schränkte Verantwortlichkeit für die Kostensteigerungen
bei sich gesehen, hat aber ihr Projektmanagement überar-
beitet und ihr Kostencontrolling verbessert. Es gelang ihr
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Neubau für die Afrikanische Union 
gestoppt
(Kapitel 0502 Titel 687 88)
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nach eigenen Angaben, Mehrausgaben, z. B. für die Be-
auftragung eines Statikers, aufzufangen.
Das Auswärtige Amt hat zugesichert, Bauvorhaben für
ausländische Partner künftig nur noch zu finanzieren,
wenn es die wirtschaftliche und baufachlich einwandfreie
Durchführung sicherstellen kann. Sollte es für Dritte er-
neut in vergleichbarer Größe bauen, werde das Auswär-
tige Amt sein Liegenschaftsreferat bei der Kostenkalkula-
tion und dem Projektcontrolling zukünftig rechtzeitig
einbinden. Außerdem werde es Kostenobergrenzen ver-
einbaren, um Mehrausgaben zu vermeiden.

Bundesministerium des Innern
(Einzelplan 06)

12.1 Überblick

Das Bundesinnenministerium ist für Aufgaben der Inne-
ren Sicherheit und des Zivilschutzes zuständig. Weitere
Schwerpunkte sind die Zuwanderung, Integration und na-
tionale Minderheiten, die Spitzensportförderung, die amt-
liche Statistik, die Angelegenheiten der neuen Länder, die
politische Bildung sowie Angelegenheiten der Kirchen
und Religionsgemeinschaften. Daneben übernimmt das
Bundesinnenministerium Aufgaben für den Öffentlichen

Dienst, beispielsweise bei der Organisation der öffentli-
chen Verwaltung – insbesondere Bürokratieabbau und
Verwaltungsmodernisierung – sowie der Informations-
technik und -sicherheit. 

Das Bundesinnenministerium hat seinen ersten Dienstsitz
in Berlin. Im Jahr 2015 will es innerhalb Berlins von ei-
nem Mietobjekt in einen durch die Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben zu errichtenden Neubau umziehen.

Im Haushaltsjahr 2011 betrugen die Ausgaben aus dem
Einzelplan 5,6 Mrd. Euro. Dies entsprach rund 1,9 % der
Gesamtausgaben im Bundeshaushalt.

Die Innere Sicherheit ist besonderer Ausgabenschwer-
punkt im Einzelplan 06. Im Jahr 2011 entfielen auf die
verschiedenen Behörden mit Sicherheitsaufgaben, die
Beschaffungen für die Bereitschaftspolizeien der Länder
und den Aufbau eines bundesweiten digitalen Sprech-
und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben 3,6 Mrd. Euro; das waren zwei
Drittel der Gesamtausgaben des Einzelplans 06.

Ein weiterer Schwerpunkt war im Jahr 2011 die Finanzie-
rung von Maßnahmen zur Integration von Migranten und
Flüchtlingen, die 411 Mio. Euro ausmachten. 

Das Bundesinnenministerium erzielte im Jahr 2011 mit
der Luftsicherheitsgebühr Einnahmen von rund 331 Mio.
Euro. Das waren 75 % der Gesamteinnahmen im Einzel-
plan 06.

12
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Entwicklung des Einzelplans 06
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Übersicht über den Einzelplan 06
Bundesministerium des Innern

Erläuterungen: a Kosten für den Aufbau eines bundesweiten digitalen Sprech- und Datenfunksystems für Behörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS).

b Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.
c Ist-Besetzung am 1. Juni.

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 06; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf, Einzelplan 06.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf 

Verän-
derung

2012/2013 
in Mio. Euro in %

Ausgaben des Einzelplans 5 402 5 566 164 5 490 5 845 6,5
darunter:

Innere Sicherheit
davon:

Bundespolizei
Bundeskriminalamt
BOSa 

3 595

2 404
392
258

3 608

2 446
378
240

13

42
-14
-18

3 661

2 406
397
293

3 858

2 529
426
318

5,4

5,1
7,3
8,5

Migration und Flüchtlinge 
Spitzensportförderung

400
132

411
135

11
3

403
131

410
129

1,7
-1,5

Einnahmen des Einzelplans 425 443 18 415 405 -2,4
darunter:

Luftsicherheitsgebühr 399 331 -68 388 378 -2,6
Verpflichtungsermächtigungen 1 010b 729 -281 881 472 -46,4

Planstellen/Stellen in %
Personal 53 822 52 178c -1 644 53 792 53 745 -0,1

– 149 –– 149 –



Zum Bundesinnenministerium gehört unmittelbar die
Bundesakademie für öffentliche Verwaltung. Der Bun-
desbeauftragte für den Datenschutz und die Informations-
freiheit ist beim Bundesinnenministerium eingerichtet
und untersteht dessen Dienstaufsicht. 14 weitere Behör-
den unterstützen das Bundesinnenministerium bei der Er-
ledigung seiner Aufgaben. Das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz wird in der folgenden Tabelle aus Gründen
der Geheimhaltung nicht berücksichtigt. Im Jahr 2011

waren fünf Behörden und 84,4 % aller Stellen und Plan-
stellen mit Aufgaben der Inneren Sicherheit befasst.

Für das Jahr 2013 sieht der Haushaltsentwurf zum Einzel-
plan 06 eine pauschale Ausgabenkürzung („Globale Min-
derausgabe“) von 130 Mio. Euro vor. Sie ist im Kapitel
0601 des Einzelplans (Bundesministerium) ausgebracht
und vom Bundesinnenministerium und seinen nachgeord-
neten Behörden im Laufe des Jahres 2013 zu erwirtschaften.

Ta b e l l e  1 2 . 2

Behörden im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innerna

Erläuterung: a Ohne Bundesamt für Verfassungsschutz.
Quelle: Bundeshaushalt, Einzelplan 06 für das Jahr 2012 und Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2011.

Behörde
Einnahmen 2011 (Ist) Ausgaben 2011 (Ist) Besetzte 

Planstellen/Stellen 
am 1. Juni 2011in Mio. Euro

Bundesministerium des Innern 2,1 129,8 1 323,3

Behörden im Bereich Innere Sicherheit

Bundeskriminalamt 1,7 378,2 4 807,5

Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik 

1,8 63,0 458,5

Bundespolizei 365,3 2 446,7 37 656,9

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe 

11,0 96,7 251,8

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 7,7 181,3 840,1

Sonstige Verwaltungsbehörden

Der Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit

0 7,6 72,7

Statistisches Bundesamt 10,9 167,3 2 065,0

Bundesakademie für öffentliche 
Verwaltung 

0,3 6,4 46,0

Fachhochschule des Bundes für 
öffentliche Verwaltung 

1,6 21,9 147,0

Bundesverwaltungsamt 10,2 213,9 2 014,8

Bundesamt für Kartographie und 
Geodäsie

1,8 31,9 229,9

Bundesinstitut für Bevölkerungs-
forschung

0 2,1 21,6

Bundesinstitut für Sportwissenschaft 0,2 6,3 23,8

Beschaffungsamt des Bundes-
ministeriums des Innern 

0,4 19,1 196,8

Bundesamt für Migration und Flücht-
linge 

21,5 411,2 1 863,1

Bundeszentrale für politische Bildung 0 37,3 158,8
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Dem Bundesinnenministerium ist im Bereich der Inneren
Sicherheit auch die Bundesanstalt für den Digitalfunk der
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BDBOS) zugeordnet. Sie soll ein digitales Sprech- und
Datenfunksystem für die Polizeibehörden von Bund und
Ländern, die Feuerwehren und Rettungsdienste, die Bun-
desanstalt Technisches Hilfswerk und die Zollbehörden
aufbauen und betreiben.

12.2 Haushaltsstruktur und -entwicklung

Aufgrund des Aufgabenzuschnitts des Ressorts und sei-
ner Geschäftsbereichsbehörden prägen ein hoher Stellen-
bestand und somit hohe Personalausgaben den Einzelplan
des Bundesinnenministeriums. 

Für das Jahr 2013 sieht der Haushaltsentwurf Ausgaben
von 5,8 Mrd. Euro vor. Dies sind 442,6 Mio. Euro mehr
als im Jahr 2011. Dabei ist die Globale Minderausgabe
von 130 Mio. Euro zu erbringen. Gegenüber der ur-
sprünglichen Finanzplanung sind im Haushaltsentwurf
für das Jahr 2013 um 5,6 % (300 Mio. Euro) höhere Aus-
gaben vorgesehen. Der Aufwuchs kommt überwiegend
der Inneren Sicherheit zugute. Die Bundesregierung er-
höht die Ausgaben für die Bundespolizei, für die Be-
kämpfung des Rechtsextremismus (u. a. durch Bundes-
kriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz und
Bundeszentrale für politische Bildung) sowie für IT-Maß-

nahmen. Auch im Jahr 2013 sollen zwei Drittel der vor-
gesehenen Ausgaben im Einzelplan 06 (3,9 Mrd. Euro)
auf den Bereich der Inneren Sicherheit entfallen.

Für 53 745 Planstellen und Stellen (ohne Bundesamt für
Verfassungsschutz) sind 3,1 Mrd. Euro veranschlagt; das
sind rund 51,9 % der im Einzelplan 06 vorgesehenen
Ausgaben. Der Stellenbestand hat sich seit dem Jahr 1998
wie folgt entwickelt:

Im Bereich der Inneren Sicherheit ist er um 2,4 % an-
gestiegen. 

Das Bundesinnenministerium (Ministerium, Geschäfts-
bereich ohne Bereich der Inneren Sicherheit) redu-
zierte ihn um 13,6 %. Im Ministerium wurden 4,4 %
der Planstellen und Stellen abgebaut.

Im Haushaltsjahr 2013 sollen 1,2 Mrd. Euro auf Zuwei-
sungen und Zuschüsse entfallen; das sind rund 20,2 % der
im Einzelplan vorgesehenen Ausgaben. Zu den Ausgaben-
bereichen gehören beispielsweise die Spitzensportförderung
mit rund 129 Mio. Euro und die Unterstützungsleistungen
für Spätaussiedler, Minderheiten und Vertriebene mit rund
64 Mio. Euro. Bei seiner Prüfung der institutionellen För-
derung einer deutschen Volksgruppe im Ausland hat der
Bundesrechnungshof eine mangelhafte Kontrolle der Mit-
telverwendung und des Erfolgs festgestellt (s. Bemerkung
Nr. 15).

A b b i l d u n g  1 2 . 1

Ausgabenstruktur im Einzelplan 06
im Jahr 2013

Erläuterung: Veranschlagung einschließlich der globalen Minderausgabe von rund 130 Mio. Euro. Insoweit weicht die Summe der veranschlagten
Beträge von der Angabe in Tabelle 12.1 ab.

Quelle: Für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf, Einzelplan 06.

Personalausgaben
3 104 Mio. Euro

(51,9 %)

Sächliche Verwaltungs-
ausgaben

1 133 Mio. Euro
(19,0 %)

Zuweisungen und Zuschüsse
1 204 Mio. Euro

(20,2 %)

Ausgaben für Investitionen
534 Mio. Euro

(8,9 %)
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12.3 Aufgabenbereich Innere Sicherheit

12.3.1 Bundespolizei

Allgemeines 

Die Bundespolizei ist eine Sonderpolizei des Bundes, de-
ren Hauptaufgabe ursprünglich im Schutz der Landes-
grenzen bestand (Bundesgrenzschutz). Als Folge des
Übereinkommens von Schengen aus dem Jahr 1985 und
der deutschen Wiedervereinigung gingen die grenzpoli-
zeilichen Aufgaben stark zurück. Hinzu kamen bahnpoli-
zeiliche und Luftsicherheitsaufgaben. Die Bundespolizei
verfügt daneben über Bereitschaftspolizeikräfte, die sie
für eigene Aufgaben und in Ausnahmefällen zur Unter-
stützung der Länderpolizeien einsetzen darf. Für außerge-
wöhnliche Einsatzlagen, z. B. Naturkatastrophen und be-
sonders schwere Unglücksfälle, können die Länder die
Hilfe der Bundespolizei anfordern.

Im Jahr 2011 betrugen die Ausgaben für die Bundespoli-
zei mehr als 2,4 Mrd. Euro. Für das Jahr 2013 sind
2,5 Mrd. Euro vorgesehen. 

Neuorganisation der Bundespolizei

Die am 1. März 2008 begonnene Neuorganisation der
Bundespolizei dauert an. Mit ihr beabsichtigt das Bundes-
innenministerium insbesondere, Polizeivollzugsbeamtin-
nen und -beamte von Verwaltungsaufgaben zu entlasten
und die Organisation zu straffen. 1 000 bislang in Verwal-
tungsbereichen verwendete Polizeivollzugskräfte sollen
für den Streifendienst und Fahndungsaufgaben verfügbar
gemacht werden. Der Bundesrechnungshof begleitet die
Neuorganisation kontinuierlich. Dabei drängt er insbe-
sondere darauf, die Neuorganisation zu evaluieren. Nur
so lässt sich feststellen, ob das Bundesinnenministerium
die mit der Neuorganisation verfolgten Ziele erreicht. 

Schnittstellen der Bundespolizei zu anderen Behörden

Die Aufgaben der Bundespolizei weisen vielfältige Schnitt-
stellen zu anderen Behörden auf. Dazu zwei Beispiele:

Bei der Küstenwache nehmen Zoll und Bundespolizei seit
einigen Jahren ihre Aufgaben gemeinsam wahr. Neben
der Bundespolizei und dem Zoll sind weitere Bundesbe-
hörden (u. a. die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und
die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) und
die Wasserschutzpolizeien der Küstenländer für die mari-
time Sicherheit in Deutschland verantwortlich. Diese ar-
beiten in einem Maritimen Sicherheitszentrum zusam-
men. Die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung – zum
Beispiel aufeinander abgestimmte Einsatzpläne der an der
Küstenwache beteiligten Ressorts und gemischte Boots-
besatzungen auf den Booten des Zolls und der Bundes-
polizei – soll zu Synergieeffekten führen. Der Bundes-
rechnungshof verfolgt die weiteren Entwicklungen beim
Aufbau einer wirksamen und wirtschaftlichen Küstenwa-
che. Er prüft auch, ob durch die Synergieeffekte Personal-
und Sachmittel eingespart werden.

Um die Luftfrachtsicherheit zu verbessern, sollen Perso-
nal- und Sachmittel des Luftfahrt-Bundesamtes und des
Zolls verstärkt und bei der Bundespolizei neu aufgebaut
werden. Der Bundesrechnungshof hat sich u. a. mit dem
vorgesehenen Personalaufwuchs und den geplanten Maß-
nahmen im Bereich der Luftfrachtkontrolle bei der Bun-
despolizei befasst. Er hat dazu dem Haushaltsausschuss
des Deutschen Bundestages (Haushaltsausschuss) berich-
tet. Der Haushaltsausschuss hat daraufhin nur einen Teil
der beantragten Mittel freigegeben. Über die Freigabe
weiterer Mittel wird er entscheiden, wenn der bis zum
1. Juni 2013 erbetene Evaluierungsbericht des Bundes-
rechnungshofes vorliegt. 

12.3.2 Übergreifende Zusammenarbeit der 
Sicherheitsbehörden

Angesichts von Bedrohungslagen, wie dem internationa-
len Terrorismus oder Angriffen auf die „Cybersicherheit“,
hält die Bundesregierung eine bessere Vernetzung der Si-
cherheitsbehörden des Bundes und der Länder für gebo-
ten. In gemeinsamen Zentren und mit behördenübergrei-
fenden IT-Anwendungen und Projekten will sie den
Informationsaustausch und die Zusammenarbeit der Si-
cherheitsbehörden verbessern. Dabei hat sie nicht nur die
grundgesetzlichen Kompetenzzuweisungen zwischen
Bund und Ländern auf dem Gebiet der Inneren Sicher-
heit, sondern auch das gesetzlich normierte Trennungsge-
bot zwischen den Nachrichtendiensten und den Polizeibe-
hörden zu berücksichtigen. 

Der Bundesrechnungshof prüft solche Formen der Zu-
sammenarbeit unter rechtlichen und wirtschaftlichen As-
pekten. Zu den gemeinsamen Einrichtungen gehören u. a.
das Gemeinsame Terrorabwehrzentrum und das Gemein-
same Abwehrzentrum gegen Rechtsterrorismus von Bun-
deskriminalamt und Bundesamt für Verfassungsschutz
sowie das Cyberabwehrzentrum beim Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik. Ferner prüft der Bun-
desrechnungshof gemeinsame IT-Anwendungen. Dazu
gehören die Antiterrordatei, die Visawarndatei und das
Datenabgleichsverfahren. Behördenübergreifende Pro-
jekte, wie die Bündelung der Telekommunikationsüber-
wachung im Geschäftsbereich des Bundesinnenministe-
riums, sind ein weiterer Prüfungsschwerpunkt. Das
Zusammenwirken der Sicherheitsbehörden von Bund und
Ländern war bereits Gegenstand des Gutachtens zur Mo-
dernisierung der Verwaltungsbeziehungen zwischen Bund
und Ländern aus dem Jahr 2007. Darin empfahl der Präsi-
dent des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter
für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, die Aufgaben
des Verfassungsschutzes beim Bund zu konzentrieren,
ohne die – notwendige –  operative Präsens vor Ort auf-
zugeben. Durch diese Lösung ließen sich erhebliche Effi-
zienzgewinne erzielen. Darüber hinaus könnte ein ein-
heitlicher Verfassungsschutz effektiver mit anderen
zentralen Diensten wie dem Bundesnachrichtendienst
oder dem Militärischen Abschirmdienst sowie ausländi-
schen Nachrichtendiensten zusammenarbeiten.

Da die Prüfungen des Bundesrechnungshofes oftmals si-
cherheitsrelevante Fragestellungen betreffen, sind auch
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die Prüfungsergebnisse zumeist als Verschlusssachen ein-
gestuft. Sie können damit einer breiten Öffentlichkeit
nicht zugänglich gemacht werden. Über seine Prüfungs-
ergebnisse zu den Nachrichtendiensten des Bundes unter-
richtet der Bundesrechnungshof das Vertrauensgremium
des Deutschen Bundestages und das Parlamentarische
Kontrollgremium.

12.3.3 Aufbau eines bundesweiten digitalen 
Sprech- und Datenfunksystems für 
Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BOS-Digitalfunk)

Bund und Länder beabsichtigen, Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) statt mit dem be-
stehenden Analogfunk mit einem digitalen Funk (BOS-
Digitalfunk) auszustatten. Mit dem BOS-Digitalfunk
können Einsatzkräfte z. B. bundesweit kommunizieren,
Informationen verschlüsselt und damit abhörsicher über-
tragen und Notrufe bevorrechtigt gegenüber allen anderen
Rufen absetzen. Beim BOS-Digitalfunk wird zwischen
der Funkversorgung von Freiflächen und der von Objek-
ten wie Autobahntunneln, Bahnhöfen, Flughäfen und
Einkaufszentren unterschieden. Mindestens 1 300 Ob-
jekte müssen mit BOS-Digitalfunk versorgt werden. Die
Objekte sind im Eigentum des Bundes, der Länder, der
Kommunen oder Privater. Die Ausgaben für die Funkver-
sorgung hat der Eigentümer der Objekte zu tragen. 

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass der Bund seine
Objekte erst dann mit BOS-Digitalfunk ausstatten will,
wenn die Freifeldversorgung weitgehend abgeschlossen
ist. Er empfahl dem Bundesinnenministerium und der
BDBOS, zeitgleich mit der Versorgung des Freifeldes
auch alle relevanten Objekte des Bundes mit BOS-Digi-
talfunk zu versorgen. 

Wenn die BDBOS die Ausstattung wichtiger Gebäude
und Tunnel mit BOS-Digitalfunk gegenüber der Freifeld-
versorgung zurückstellt, können außerdem Einsätze der
Sicherheitskräfte beeinträchtigt sein. Die Einsatzkräfte
müssen zusätzlich zu den digitalen BOS-Funkgeräten
auch andere Mobilfunkgeräte mit sich führen und bei Be-
darf im Gebäude oder Tunnel das Gerät wechseln. Auch
könnten sie in den Objekten nicht mit anderen Einsatz-
kräften oder mit Leitstellen kommunizieren, die mit
BOS-Digitalfunk ausgestattet sind. Der Bundesrech-
nungshof sieht das Risiko, dass analoge Funknetze und
Leitstellen deshalb nicht wie geplant abgelöst werden.
Zusätzliche Ausgaben wären die Folge. 

Aufgrund der Empfehlungen des Bundesrechnungshofes
forderte das Bundesinnenministerium alle obersten Bun-
desbehörden auf, Haushaltsmittel für die Versorgung von
Objekten in ihrem Geschäftsbereich vorzusehen. 

Wenn Objekte mit BOS-Digitalfunk ausgestattet werden,
muss möglicherweise der Bund seine Netzinfrastruktur
erweitern. Weder das Bundesinnenministerium noch die
BDBOS hatten geklärt, wer diese Ausgaben trägt. Der
Bundesrechnungshof regte an, umgehend festzulegen,
welche Ausgaben der Bund und welche die Länder über-

nehmen. Dieser Empfehlung ist das Bundesinnenministe-
rium bisher nicht gefolgt. 

Der Bundesrechnungshof hat außerdem die Haushalts-
und Wirtschaftsführung der BDBOS geprüft. Dabei hat er
festgestellt, dass das Bundesinnenministerium seine
Fachaufsicht unzureichend wahrnimmt (s. Bemerkung
Nr. 13).

12.4 Weitere Aufgabenbereiche

12.4.1 Integration, Rückkehrförderung

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
fördert vor allem Maßnahmen zur sprachlichen, gesell-
schaftlichen und beruflichen Integration von Zuwande-
rern. Im Jahr 2011 setzte es für Integrationsmaßnahmen
264 Mio. Euro und damit 64 % seiner Haushaltsmittel
ein.

Für Ausländer, die freiwillig in ihr Heimatland zurück-
kehren wollen, bestehen verschiedene Angebote zur
Rückkehrförderung. Bund und Länder finanzieren Pro-
gramme zur Rückkehrförderung jeweils zur Hälfte, da sie
diesen Bereich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe ver-
stehen. Der Bund gewährt jährliche Zuwendungen als
Projektförderungen des BAMF. Im Jahr 2011 gab das
BAMF für solche Maßnahmen 4,3 Mio. Euro aus. 

12.4.2 Spitzensportförderung

Das Bundesinnenministerium förderte den Spitzensport
in Deutschland in den vergangenen Jahren mit Zuwen-
dungen von bis zu 136 Mio. Euro jährlich. Seit dem Jahr
2010 wurde die Fördersumme abgesenkt. Für das Jahr 2013
soll sie 129 Mio. Euro betragen. 

Die Förderung ist vielfältig. Das Bundesinnenministe-
rium fördert beispielsweise

zentrale Maßnahmen auf dem Gebiet des Sports, z. B.
Bundesleistungszentren und Olympiastützpunkte, 

Sporteinrichtungen wie das Institut für Forschung und
Entwicklung von Sportgeräten und das Institut für An-
gewandte Trainingswissenschaft, 

periodisch wiederkehrende Sportveranstaltungen,
z. B. durch Übernahme der Entsendekosten für Olym-
piamannschaften und 

die Errichtung und die Unterhaltung von Sportstätten
für den Hochleistungssport. 

Außerdem bezuschusst das Bundesinnenministerium
Maßnahmen zur Dopingbekämpfung sowie die Welt-
Anti-Doping Agentur und die Nationale Anti-Doping
Agentur. 

Gerade bei der Vielfalt der Zuschüsse und Zuwendungen
ist es wichtig, dass das Bundesinnenministerium regelmä-
ßig überprüft, ob es mit der Förderung seine Ziele er-
reicht. Hier liegt auch ein Prüfungsschwerpunkt des Bun-
desrechnungshofes. Bei einer Prüfung der Haushalts- und
Wirtschaftsführung des Instituts für Forschung und Ent-
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wicklung von Sportgeräten und des Instituts für Ange-
wandte Trainingswissenschaft stellte er fest, dass die Zu-
wendungen an die Institute auf Dauer angelegt sind und
der Förderanteil des Bundes mehr als 90 % der Gesamt-
ausgaben beträgt. Gleichwohl weist das Bundesinnen-
ministerium die Zuwendungen als Projektförderung aus.
Das mit der Verwendungsnachweisprüfung beauftragte
Bundesverwaltungsamt prüft die Verwendungsnachweise
der Institute deshalb nur im Stichprobenverfahren. Der
Bundesrechnungshof hat gefordert, die Verwendungs-
nachweise der Institute ab dem Haushaltsjahr 2011 jähr-
lich vertieft zu prüfen, um eine ordnungsgemäße Haus-
halts- und Wirtschaftsführung und die Zielerreichung
sicherzustellen. Dies ist nicht zuletzt in Anbetracht der
jährlichen Förderhöhe von bis zu 12 Mio. Euro geboten.

Beide Institute haben einen gemeinsamen Trägerverein.
Der Bundesrechnungshof hat empfohlen, dass die Ver-
waltungsabteilungen der Institute stärker zusammenarbei-
ten und mögliche Synergien nutzen. Beispielsweise könn-
ten die Institute mit einem einheitlichen Vorgehen
ordnungsgemäße und wirtschaftliche Beschaffungen si-
cherstellen. Sie könnten außerdem Einsparungen bei der
Abrechnung der Entgelte der Beschäftigten erzielen.

Der Bundesrechnungshof forderte ferner, dass die Insti-
tute die Regelungen zum Vergaberecht beachten und fest-
gestellte Mängel unverzüglich beheben.

Das Bundesinnenministerium hat begonnen, die Empfeh-
lungen umzusetzen.

12.4.3 Unterbringung und Struktur des 
Bundesverwaltungsamtes

Das Bundesverwaltungsamt ist ein zentraler Dienstleister
des Bundes. Mit seinen rund 2 400 Beschäftigten nimmt
es mehr als 100 verschiedene Aufgaben für die Bundes-
ministerien und ihre Geschäftsbereiche wahr. Das Bun-
desverwaltungsamt ist in zwei Liegenschaften an seinem
Hauptsitz in Köln sowie sieben Außenstellen im Bundes-
gebiet untergebracht. 

Bei einer Prüfung stellte der Bundesrechnungshof u. a.
fest, dass das Bundesverwaltungsamt bislang versäumte,
sich mit seiner Unterbringung unter Wirtschaftlichkeits-
aspekten standortübergreifend auseinanderzusetzen. Das
Bundesverwaltungsamt hat gleiche bzw. gleichartige
Aufgaben verschiedenen Außenstellen zugewiesen. Dies
ist nach Auffassung des Bundesrechnungshofes ein Indiz,
dass eine Konzentration an jeweils einem Standort wirt-
schaftlicher sein könnte.

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesverwaltungs-
amt empfohlen, fachverwandte Aufgaben möglichst zu
bündeln, organisatorische Konzepte zu entwickeln, den
Personalbedarf zu ermitteln und auf dieser Grundlage den
Unterbringungsbedarf abzuleiten. Hierbei sollte es nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten alternative Unterbrin-
gungsmodelle entwickeln und für diese unter Berücksich-
tigung funktionaler und sozialer Aspekte ergänzend eine
Nutzwertanalyse erstellen. Dabei sollte es insbesondere
die Liegenschaftskosten, die Leerstände und die Perso-

nalstruktur sowie die Zahl der Beschäftigten berücksichti-
gen.

Das Bundesverwaltungsamt hat zugesichert, die aktuelle
Unterbringung standortübergreifend zu überprüfen und
abschließend ein Unterbringungskonzept für das Bundes-
verwaltungsamt zu erarbeiten.

Der Bundesrechnungshof unterrichtete den Haushaltsaus-
schuss mit einem Bericht nach § 88 Absatz 2 Bundeshaus-
haltsordnung über seine Erkenntnisse und Empfehlungen.
Der Haushaltsausschuss forderte das Bundesinnenminis-
terium auf, die Empfehlungen des Bundesrechnungshofes
umzusetzen und das Unterbringungskonzept zusammen
mit der Aufbau- und Ablauforganisation des Bundesver-
waltungsamtes zu verbessern.

12.4.4 Gesamtstaatliche Repräsentation

Das Bundesinnenministerium ist innerhalb der Bundesre-
gierung in Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt für
Veranstaltungen der Verfassungsorgane aus besonderen
Anlässen (z. B. Staatsakte, zentrale Gedenkveranstaltun-
gen) sowie für Veranstaltungen der Bundesregierung aus
Anlass besonderer Jubiläen (z. B. 60 Jahre Grundgesetz –
20 Jahre Mauerfall und Wiedervereinigung) zuständig.
Mit der Planung und Durchführung dieser Veranstaltun-
gen beauftragte es teilweise Agenturen. 

Der Bundesrechnungshof prüfte die Planungen zu dem
Fest „Erinnerung an 60 Jahre Grundgesetz, 20 Jahre
friedliche Revolution und Wiedervereinigung“ (Bürger-
fest). Er stellte fest, dass das Bundesinnenministerium es
versäumt hatte, sich im Anschluss an ein Vergabeverfah-
ren den Anspruch auf die Organisation des Bürgerfestes
vertraglich zu sichern. Das Bundesinnenministerium
wählte bei der Planung des Bürgerfestes mit der Zuwen-
dung nicht nur ein ungeeignetes Finanzierungsinstru-
ment, sondern wandte dieses auch noch fehlerhaft an. Es
zahlte 1 Mio. Euro aus, ohne zu kontrollieren, ob die
Agentur die Zuwendungen zweckentsprechend verwen-
det. 

Obwohl die Agentur die Zuwendungen teilweise zweck-
widrig verwendete und gegen viele Zuwendungsauflagen
verstieß, verzichtete das Bundesinnenministerium zu-
nächst auf Erstattungs- und Zinsansprüche. Zum Zeit-
punkt der Prüfung durch den Bundesrechnungshof leitete
das zuständige Bundesverwaltungsamt eine erneute Kon-
trolle ein. Es stellte weitere Unstimmigkeiten beim Nach-
weis über die Verwendung der Bundesmittel durch die
Agentur fest. 

Das Bundesinnenministerium will den Empfehlungen des
Bundesrechnungshofes entsprechen und alle Angaben der
Agentur prüfen, die zuwendungsfähigen Ausgaben neu
ermitteln, die Zuwendung ganz oder teilweise widerrufen
sowie Erstattungs- und Zinsansprüche gegenüber der
Agentur geltend machen. 

Der Bundesrechnungshof hat den Haushaltsausschuss mit
einem Bericht nach § 88 Absatz 2 Bundeshaushaltsord-
nung über seine Erkenntnisse und Empfehlungen unter-
richtet.
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12.4.5 Politische Stiftungen

Die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien unter-
halten auf Bundesebene ihnen nahestehende „Politische
Stiftungen“. Hierbei handelt es sich um die Konrad-
Adenauer-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Heinrich-
Böll-Stiftung e. V., die Hanns-Seidel-Stiftung e. V., die
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und die
Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Die staatliche Finanzierung dieser sechs Stiftungen be-
ruht auf drei Säulen:

Institutionelle Zuwendungen durch sogenannte „Glo-
balzuschüsse“ des Bundesinnenministeriums,

Projektförderungen durch verschiedene Ressorts und

Zweckzuwendungen als sogenannte „Bauglobalzu-
schüsse“ des Bundesinnenministeriums.

Die Stiftungen erhielten für das Jahr 2011 „Globalzu-
schüsse“ für ihre gesellschaftspolitische und demokrati-
sche Bildungsarbeit von zusammen 98 Mio. Euro. Sie
erhielten im Jahr 2011 vom Auswärtigen Amt, Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung und Bundesministerium für Bildung und For-
schung Projektfördermittel von insgesamt 317,5 Mio.
Euro. Zusätzlich erhielten sie Bauglobalzuschüsse von
rund 7,7 Mio. Euro.

Die Zuwendungen des Bundes an die Politischen Stiftun-
gen stiegen in den letzten zehn Jahren von 323,2 Mio.
Euro im Jahr 2002 um 31 % auf 423,2 Mio. Euro im Jahr
2011.

Die Politischen Stiftungen haben zusammen rund 2 000
Beschäftigte. Davon sind etwa 85 % im Inland und 15 %
im Ausland tätig.

12.4.6 Bundeszentrale für politische Bildung

Die Bundeszentrale hat ihren Sitz in Bonn und unterhält
ein Medien- und Kommunikationszentrum in Berlin. Sie
verfügt über 159 Stellen und Planstellen und verausgabte
im Jahr 2011 rund 37,3 Mio. Euro. Die Bundeszentrale
hat folgende Kernaufgaben:

Förderung des Verständnisses für politische Sachver-
halte,

Festigung des demokratischen Bewusstseins,

Stärkung der Bereitschaft zur politischen Mitarbeit.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben gibt die Bundeszentrale
multimediales Informationsmaterial heraus, führt rund
150 eigene Veranstaltungen im Jahr durch und fördert
Veranstaltungen Dritter. Ihre Produktpalette reicht von
Printpublikationen über Veranstaltungen und audiovisu-
elle Medien bis hin zu unterschiedlichen Internetauftrit-
ten.

12.5 Wesentliche Einnahmenbereiche

Einnahmen erzielte das Bundesinnenministerium vor al-
lem aus der Gebühr für die Kontrolle der Fluggäste und
deren Gepäck (Luftsicherheitsgebühr). Auf sie entfielen
mit rund 331 Mio. Euro im Jahr 2011 rund 75 % der Ge-
samteinnahmen des Bundesinnenministeriums. Diesen
Einnahmen standen Ausgaben an Dritte für die Fluggast-
und Reisegepäckkontrolle von 257 Mio. Euro gegenüber.
Hinzu kamen Ausgaben von rund 70 Mio. Euro für die
Beschaffung und Unterhaltung von Luftsicherheitskont-
rollgeräten sowie für Mieten und Pachten an den Flughä-
fen.

12.6 Ausblick

Für die kommenden Jahre sieht die Finanzplanung eine
Absenkung der Ausgaben im Einzelplan 06 vor (s. Ta-
belle 12.3).

In den zurückliegenden Jahren sahen die jeweiligen
Haushaltsentwürfe mehr Ausgaben vor als zuvor in der
Finanzplanung ausgewiesen waren. Die zusätzlichen
Ausgaben waren überwiegend für die Innere Sicherheit
veranschlagt. Ob die im Finanzplanungszeitraum für die
Jahre 2014 bis 2016 vorgesehene Absenkung erreicht
werden kann, ist daher fraglich. Insbesondere die Ent-
wicklung der Inneren Sicherheit ist über diesen Zeitraum
nur schwer vorhersehbar.

Ta b e l l e  1 2 . 3

Übersicht über die Entwicklung des Einzelplans 06

Quelle: Bundeshaushalt, Einzelplan 06; Eckwertebeschluss zum Haushaltsentwurf 2013 und Finanzplan 2012 bis 2016.

Haushaltsjahr

2011
Soll

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

2014
Finanzplan

2015
Finanzplan

2016
Finanzplan

Einzelplan 06
(in Mio. Euro)

5 402,2 5 490,3 5 844,8 5 757,0 5 583,1 5 576,8

Veränderungen zum 
Vorjahr (in %)

-1,6 1,6 6,5 -1,5 -3,0 -0,1
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13.0

Das Bundesinnenministerium nimmt seine Fachaufsicht
über die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben nur unzurei-
chend wahr. Bei der Beschaffung von Dienstkraftfahrzeu-
gen, der Bewirtung und der Ausstattung von Büroräumen
hatte sie unangemessen hohe Ausgaben. Das Bundesin-
nenministerium erkannte das unwirtschaftliche und teil-
weise unzulässige Verwaltungshandeln der Bundesanstalt
für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben nicht.

13.1

Die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) wird
vom Bund und den Ländern finanziert und soll den Digi-
talfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben aufbauen und betreiben. Die Behörde gehört
zum Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums. Sie
unterliegt dessen Fachaufsicht.

Der Bundesrechnungshof hatte generell auf Schwächen
bei der Fachaufsicht der Ressorts über ihren jeweiligen
Geschäftsbereich hingewiesen (Bemerkungen 2007, Bun-
destagsdrucksache 16/7100 Nr. 66). Der Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages hatte die Bundesregie-
rung u. a. aufgefordert, einen Leitfaden zur Fachaufsicht
zu erstellen und unter Berücksichtigung des Leitfadens
die Aufsicht über die nachgeordneten Bereiche wahrzu-
nehmen. Daraufhin legte das Bundesinnenministerium
Grundsätze zur Ausübung der Fachaufsicht der Bundes-
ministerien über den Geschäftsbereich fest.

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung des
Prüfungsamtes des Bundes Koblenz, wie die BDBOS ihre
Verwaltungsaufgaben wahrnahm. Dazu gehören Aufga-
ben, die in nahezu allen Behörden anfallen und die nicht
unmittelbar dem Aufbau des Digitalfunks dienen, z. B.
die Beschaffung und der Betrieb von Fahrzeugen. Der
Bundesrechnungshof stellte u. a. fest:

In den Jahren 2008 bis 2011 beschaffte die BDBOS
mehrere Dienstkraftfahrzeuge für ihren Präsidenten
und ihren Vizepräsidenten. Das erste Fahrzeug kaufte
sie und zahlte dafür 23 500 Euro. Als sie dieses Fahr-
zeug veräußerte, erzielte sie einen Erlös, der fast so
hoch wie der Kaufpreis war. Alle übrigen Fahrzeuge
leaste die BDBOS, ohne vor Vertragsschluss die Wirt-
schaftlichkeit der Beschaffungsmöglichkeiten Kauf
und Leasing zu untersuchen. Ein Konzept zur Be-
schaffung von Dienstkraftfahrzeugen gab es nicht.

Für ihren Präsidenten und ihren Vizepräsidenten be-
schaffte die BDBOS regelmäßig Fahrzeuge mit Mo-
torleistungen bis zu 260 PS (190 kW). Einige waren
mit Sonderausstattungen z. B. einem Panoramaglas-
dach ausgerüstet. Sie nutzte diese überwiegend für
Kurzstreckenfahrten im Stadtverkehr. Dabei handelte
es sich um Kurierfahrten ohne Passagiere. Längere
Fahrten fielen nur gelegentlich an.

Für die Bewirtung von Besucherinnen und Besuchern in
den Jahren 2008 bis 2010 gab die BDBOS 92 000 Euro
aus. Sie nahm externe Cateringleistungen in Anspruch,
z. B. für die Zubereitung von Heißgetränken. Dem
Bundesinnenministerium stand im gleichen Zeitraum
ein Betrag von 75 000 Euro zur Verfügung. Führungs-
kräfte der BDBOS erhielten bei Leitungsklausuren
und Workshops am Dienstort regelmäßig Getränke
und Imbisse. In den Jahren 2008 und 2009 bewirtete
sie ihre eigenen Beschäftigten anlässlich Weihnachts-
feiern mit Speisen und Getränken. Dafür gab sie ins-
gesamt mehr als 6 000 Euro aus. 

Für die Ausstattung der Geschäftszimmer ihres Präsi-
denten und ihres Vizepräsidenten gab die BDBOS ins-
gesamt 23 100 Euro aus. Der vom Bundesfinanzminis-
terium festgelegte Höchstbetrag beträgt zusammen
10 500 Euro.

Über diese Beanstandungen informierte der Bundesrech-
nungshof das Bundesinnenministerium als aufsichts-
pflichtige Behörde. Dem Bundesinnenministerium war
das Verwaltungshandeln der BDBOS weitgehend unbe-
kannt. Eigene Prüfungen der BDBOS führte es nicht
durch. Weder ließ es sich von der BDBOS über deren
Verwaltungshandeln berichten, noch führte es regelmä-
ßige Besprechungen mit Beschäftigten der BDBOS
durch.

13.2

Der Bundesrechnungshof hat das Verwaltungshandeln der
BDBOS kritisiert. Die BDBOS gab für ihre leistungsstar-
ken und hochwertig ausgestatteten Dienstkraftfahrzeuge
mehr Haushaltsmittel als notwendig aus. Auch hat sie die
Höchstbeträge für die Ausstattung von Dienstzimmern er-
heblich überschritten. 

Der Bundesrechnungshof hat außerdem die unangemes-
sen hohen Ausgaben für die Bewirtung von Besucherin-
nen und Besuchern und der eigenen Beschäftigten kriti-
siert. Die BDBOS gab in den Jahren 2008 bis 2010 mehr
dafür aus als das Bundesinnenministerium hierfür veran-
schlagte. 

Der Bundesrechnungshof hat die BDBOS aufgefordert,
die Ausgaben für die Beschaffung von Dienstkraftfahr-
zeugen, die Bewirtung und die Ausstattung der Büro-
räume zu beschränken und die vom Bundesfinanzministe-
rium festgelegten Höchstbeträge zu beachten. 

13
Kat. B

Bundesinnenministerium beaufsichtigt 
die Bundesanstalt für den Digitalfunk 
der Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben unzureichend
(Kapitel 0602 Titelgruppe 02)
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Die Aufsicht über die BDBOS ist nach der Gemeinsamen
Geschäftsordnung der Bundesministerien eine Kernauf-
gabe des Bundesinnenministeriums. Sie dient u. a. dazu,
ein wirtschaftliches Verwaltungshandeln der BDBOS si-
cherzustellen. Voraussetzung für eine wirksame Aufsicht
sind hinreichende Kenntnisse über die Verwaltungsab-
läufe und das Verwaltungshandeln der BDBOS. Diese
Kenntnisse lagen im Bundesinnenministerium nicht vor.
Der Bundesrechnungshof hat das Bundesinnenministe-
rium aufgefordert, die Aufsicht über die BDBOS wirksa-
mer auszuüben.

13.3

Die BDBOS hat die Bewertungen des Bundesrechnungs-
hofes nicht geteilt. So hält sie die hochwertige Ausstat-
tung ihrer Dienstkraftfahrzeuge für sinnvoll und vertret-
bar. Die Überschreitung der Höchstbeträge bei der
Ausstattung der Büroräume des Präsidenten und des
Vizepräsidenten rechtfertigte sie damit, dass deren
Räume zugleich als Besprechungszimmer dienen. Dies
sei der Wunsch der Leitung der BDBOS gewesen. Die
Bewirtung von Besucherinnen und Besuchern und eige-
nen Beschäftigten im bisherigen Umfang und auch durch
Externe hat die BDBOS für angemessen gehalten. Den-
noch will die BDBOS den Empfehlungen des Bundes-
rechnungshofes überwiegend folgen und

die Höchstbeträge des Bundesfinanzministeriums
künftig beachten sowie 

für den Präsidenten und den Vizepräsidenten insge-
samt nur noch ein Dienstkraftfahrzeug vorhalten.

Das Bundesinnenministerium hat eingeräumt, dass es die
Verwaltungstätigkeit der BDBOS nicht systematisch ge-
prüft habe. Es habe sich zwar mit den Fachaufgaben der
BDBOS zum Aufbau des Digitalfunks, nicht aber mit de-
ren Verwaltungsaufgaben befasst. Es sieht zunächst die
BDBOS in der Pflicht, den Mängeln zu begegnen und
diese abzustellen. Das Bundesinnenministerium hat dar-
gelegt, es werde nicht „systematisch“ kontrollieren, wie
die Behörden seines Geschäftsbereichs ihre Verwaltungs-
aufgaben wahrnehmen. Gleichwohl hat es die BDBOS
angewiesen, die Vorgaben des Bundesfinanzministeriums
zur Beschaffung von Dienstkraftfahrzeugen einzuhalten
und ein Konzept zur Ausstattung der Behörde mit Fahr-
zeugen zu erstellen. Auch hat es sich die Regelungen der
BDBOS für die Bewirtung von Besucherinnen und Besu-
chern vorlegen lassen.

13.4

Der Bundesrechnungshof hält die von der BDBOS ange-
kündigten Maßnahmen für richtig. Er ist jedoch nicht da-
von überzeugt, dass sie ihre Verwaltungsaufgaben künftig
besser wahrnehmen wird, weil diese ihr Handeln nach
wie vor für angemessen und richtig hält.

Da die BDBOS Haushaltsmittel von Bund und Ländern
verwaltet, kommt der Fachaufsicht des Bundesinnen-
ministeriums besondere Bedeutung zu. Denn die Länder
müssen darauf vertrauen können, dass die BDBOS die
Haushaltsmittel für ihre Verwaltungstätigkeit wirtschaft-
lich und ordnungsgemäß einsetzt. Die Maßnahmen des
Bundesinnenministeriums sind ein erster Schritt, die Auf-
sicht künftig stärker auszuüben. Sie reichen jedoch nicht
aus. 

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass das Bundesin-
nenministerium überwacht, wie die BDBOS ihre Verwal-
tungsaufgaben wahrnimmt. Dazu sollte es die eigenen
Grundsätze in dem Leitfaden zur Fachaufsicht über die
nachgeordneten Geschäftsbereiche auch anwenden und
z. B. regelmäßig

die BDBOS über ihre Verwaltungstätigkeit berichten
lassen und diese Berichte auswerten,

hierzu Dienstbesprechungen mit Beschäftigten der
BDBOS führen und

die Verwaltung mit sogenannten Geschäftsprüfungen
überprüfen.

14.0

Die Bundespolizei hat auf Empfehlung des Bundesrech-
nungshofes begonnen, ihre Fahrschulen neu zu konzipie-
ren und ihre Fortbildung zum Erwerb einer Dienstfahrer-
laubnis bedarfsorientiert auszurichten. Sie will prüfen,
inwieweit sie Grundmodule ihrer Fortbildung an zivile
Fahrschulen auslagern und die polizeispezifische Fortbil-
dung an weniger Standorten konzentrieren kann.

14.1

Einstellungsvoraussetzung für den Polizeivollzugsdienst
der Bundespolizei ist u. a. der Besitz einer zivilen Fahrer-
laubnis Klasse B. Polizeivollzugsbeamtinnen und -be-
amte müssen zusätzlich eine dienstliche Fahrerlaubnis er-
werben, wenn sie Dienstfahrzeuge der Bundespolizei
führen sollen. Die für die Dienstfahrerlaubnis Klasse B
und den Erwerb weiterer Fahrerlaubnisklassen notwendi-
gen Fortbildungen führt die Bundespolizei selbst durch.
Dafür hält sie an mehreren Standorten eigene Fahrschulen
vor.

Die Fortbildungsinhalte der Bundespolizei für eine
dienstliche Fahrerlaubnis unterscheiden sich insoweit von
denen ziviler Fahrschuleinrichtungen, als mehr Fortbil-
dungsfahrten durchgeführt und die Teilnehmer in Kraft-
fahrzeugtechnik, Kraftfahrzeugbetrieb und polizeirechtli-
chen Grundlagen unterrichtet werden.

14
Kat. C

Bundespolizei konzipiert ihre 
Fahrschulen neu
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Der Bundesrechnungshof prüfte in den Jahren 2010 und
2011 die Aufbau- und Ablauforganisation der Fahrschu-
len der Bundespolizei. Er stellte fest, dass bedarfsorien-
tierte Einsatz- und Fortbildungskonzepte für die jeweili-
gen Dienstfahrerlaubnisklassen fehlten. Auch kannte die
Bundespolizei die Kosten der Fortbildungen nicht. Da-
durch fehlte ihr eine wesentliche Grundlage für den Ver-
gleich des Eigenmodells mit den Kosten und Leistungen
privater Anbieter sowie für eine mögliche Konzentration
der Fahrschulen an weniger Standorten.

Ferner stellte der Bundesrechnungshof fest, dass die Bun-
despolizei alle Fahrschulen einheitlich mit Personal aus-
stattete, ohne dabei die unterschiedlichen Aufgaben der
einzelnen Fahrschulen nachvollziehbar zu berücksichti-
gen.

14.2

Der Bundesrechnungshof hat der Bundespolizei empfoh-
len, bedarfsorientierte Standort-, Einsatz-, Personalbe-
darfs- und Fortbildungskonzepte für die jeweiligen
Dienstfahrerlaubnisklassen zu erstellen.

Die Bundespolizei sollte hierzu die Kosten der bundespo-
lizeieigenen Fahrschulorganisation und -fortbildung
nachvollziehbar ermitteln, auf dieser Grundlage das jet-
zige Eigenmodell verbessern und mit Angeboten privater
Anbieter vergleichen. Sie sollte in einem Modellversuch
prüfen, ob Grundmodule der allgemeinen Kraftfahrfort-
bildung unter Kosten-Nutzen-Aspekten zivilen Fahrschu-
len übertragen werden können. Im Schwerpunkt könnte
sich dann die Bundespolizei für ihre eigene Kraftfahrfort-
bildung darauf beschränken, polizeispezifische und ein-
satztaktische Besonderheiten zu vermitteln, z. B. das Ein-
satzfahrtraining mit Blaulicht und Sondersignal.

14.3

Die Bundespolizei hat die Empfehlungen des Bundes-
rechnungshofes aufgegriffen und zugesagt, ein bedarfs-
orientiertes Konzept für die Fahrschulen der Bundespoli-
zei zügig zu erstellen. In einem ersten Schritt hat die
Bundespolizei die Fortbildung zum Erwerb der Dienst-
fahrerlaubnisklasse B von zwei auf eine Woche gekürzt
und in die Vorbereitungsdienste des Polizeivollzugsdiens-
tes integriert. Die Fortbildungsinhalte hat sie auf polizei-
spezifische Lehrinhalte reduziert. Die Bundespolizei will
auch prüfen, inwieweit sie Grundmodule ihrer Fahrschul-
fortbildung an zivile Fahrschulen auslagern und ihre eige-
nen Fahrschulen an weniger Standorten konzentrieren
kann.

14.4

Mit den bereits eingeleiteten und noch vorgesehenen
Maßnahmen wird die Bundespolizei ihre Fahrschulorga-

nisation und -fortbildung wirksamer und wirtschaftlicher
gestalten können. Der Bundesrechnungshof wird darauf
achten, dass die Bundespolizei ihre Zusagen einhält.

15.0

Das Bundesinnenministerium wird die Wirksamkeit der
Förderung einer deutschen Volksgruppe im Ausland ver-
bessern. Es wird insbesondere prüfen, wie die Fördermit-
tel verwendet werden und ob die Förderung erfolgreich
ist. Dazu will es vom Dachverband der Volksgruppe prä-
zisere Förderanträge und Verwendungsnachweise fordern
sowie konkrete Förderziele vorgeben. Ferner will es si-
cherstellen, dass der Dachverband die Verwaltungsab-
läufe und die Liegenschaftsnutzung optimiert.

15.1

Das Bundesinnenministerium fördert die kulturelle und
soziale Arbeit des Dachverbands einer deutschen Minder-
heit im Ausland einschließlich seiner Einrichtungen. Es
gewährt jährliche Zuwendungen von 8,7 Mio. Euro. An
der Förderung beteiligen sich neben dem Bund der aus-
ländische Staat und ein deutsches Land. 

Der Bundesrechnungshof prüfte im Jahr 2011 die Förde-
rung der deutschen Volksgruppe. Er stellte fest: 

Das Bundesinnenministerium bewilligte die Zuwendun-
gen, obwohl im jährlichen Förderantrag die geplanten
kulturellen und sozialen Maßnahmen der Einrichtun-
gen der Volksgruppe und die damit verbundenen Aus-
gaben nicht beschrieben waren. 

In seiner Förderkonzeption benannte das Bundesinnen-
ministerium nur vage Ziele. Konkrete Ziele fehlten
auch in den jährlichen Förderanträgen und den Zu-
wendungsbescheiden. 

Das Bundesinnenministerium forderte vom Dachver-
band der Volksgruppe keine vollständigen Verwendungs-
nachweise an. Es hatte dadurch keinen Überblick über
die Tätigkeiten im abgelaufenen Haushaltsjahr.

Das Bundesinnenministerium prüfte und dokumen-
tierte nicht, ob die Förderung erfolgreich war.

Die Einrichtungen der Volksgruppe unterhalten eigene
Geschäftsstellen und Liegenschaften. Das Bundesinnen-
ministerium unterstützte den Dachverband nicht hin-
reichend in seinem Bemühen, die Verwaltungsarbeit
seiner Einrichtungen zu bündeln und Liegenschaften
gemeinsam zu nutzen, um Einsparungen zu erzielen. 

15
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15.2

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass das Bundes-
innenministerium Bundesmittel bewilligte, obwohl ent-
scheidende Informationen fehlten. Wegen der unzureichen-
den Förderanträge und Verwendungsnachweise konnte es
die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel nicht
ausreichend prüfen. Der Bundesrechnungshof hat das Bun-
desinnenministerium aufgefordert, für vollständige För-
deranträge und Verwendungsnachweise zu sorgen. Es sollte
ferner die Ziele der Förderung konkreter festlegen, um
die Erfolgskontrolle zu erleichtern. 

Zudem sollte es den Dachverband der Volksgruppe unter-
stützen, die Verwaltungsabläufe und Liegenschaftsnut-
zung seiner Einrichtungen zu optimieren.

15.3

Das Bundesinnenministerium hat zugesichert, die Empfeh-
lungen des Bundesrechnungshofes umzusetzen. So sollen
künftig in den Förderanträgen die geplanten kulturellen
und sozialen Maßnahmen beschrieben und die damit ver-
bundenen Ausgaben ausgewiesen werden. Der Dachver-
band wird auch einen jährlichen Bericht über seine Tätig-
keiten vorlegen. Das Bundesinnenministerium wird ferner
die konkreten Ziele der Förderung in seiner Förderkon-
zeption benennen. Zudem will es prüfen, ob die vorgege-
benen Ziele erreicht werden, und das Ergebnis der Prü-
fung dokumentieren. 

Das Bundesinnenministerium will ferner den Dachver-
band darin unterstützen, die Verwaltungsabläufe und die
Liegenschaftsnutzung seiner Einrichtungen zu verbes-
sern. Es will dazu eigene Untersuchungen durchführen
und Optimierungsvorschläge unterbreiten.

Der Bundesrechnungshof hält die geplanten Maßnahmen
für geeignet, die zweckentsprechende und wirtschaftliche
Verwendung der Bundesmittel und das Erreichen der För-
derziele sicherzustellen.

Bundesministerium der Justiz
(Einzelplan 07)

16.1 Überblick

Die wesentlichen Aufgaben des Bundesjustizministeriums
liegen im Bereich der Gesetzgebung. Es erarbeitet feder-
führend Gesetz- und Verordnungsentwürfe für das Bür-
gerliche Recht, das Handels- und Wirtschaftsrecht, das
Strafrecht und die Prozessordnungen. Außerdem wirkt
das Bundesjustizministerium bei allen Gesetz- und Ver-
ordnungsentwürfen anderer Bundesministerien mit. Da-
bei prüft es, ob die Entwürfe mit dem Grundgesetz und
der übrigen Rechtsordnung vereinbar sowie rechtssyste-
matisch und rechtsförmlich einheitlich gestaltet sind.

Im Einzelplan 07 sind außerdem drei der fünf obersten
Gerichtshöfe des Bundes veranschlagt: der Bundesge-
richtshof, das Bundesverwaltungsgericht und der Bundes-
finanzhof. Der Geschäftsbereich des Bundesjustizminis-
teriums umfasst zudem den Generalbundesanwalt beim
Bundesgerichtshof, das Bundespatentgericht, das Deut-
sche Patent- und Markenamt (DPMA) und das Bundes-
amt für Justiz (BfJ). Das Bundesjustizministerium nimmt
die Dienstaufsicht über die Bundesgerichte sowie die
Dienst- und Fachaufsicht über die Behörden seines Ge-
schäftsbereichs wahr.

Im Haushaltsjahr 2011 fielen im Einzelplan 07 Ausgaben
von 523,5 Mio. Euro an. Dem standen annähernd gleich
hohe Einnahmen von 482,3 Mio. Euro gegenüber. Der
Einzelplan 07 hatte einen Anteil von 0,2 % an den Ausga-
ben und Einnahmen des Bundeshaushalts. Gegenüber
dem Vorjahr stiegen die Ausgaben um 31,6 Mio. Euro
(6,4 %) und die Einnahmen um 46,1 Mio. Euro (10,6 %).

Von den im Stellenplan des Einzelplans 07 für das Jahr
2011 ausgewiesenen Stellen waren 420 am 1. Juni 2011
nicht besetzt. Als Gründe nannte das Bundesjustizminis-
terium Vorsorge für kommende Stelleneinsparungen,
nicht ausreichende Personalmittel und Verzögerungen im
Besetzungsverfahren.

Im Geschäftsbereich des Bundesjustizministeriums ist
das DPMA mit 2 220 Beschäftigten die größte Behörde.
Es folgen mit jeweils rund 540 Beschäftigten das Bundes-
justizministerium selbst und das BfJ. Das DPMA und das
BfJ bilden die Ausgaben- und Einnahmenschwerpunkte
im Einzelplan 07. Im Jahr 2011 entfielen auf diese beiden
Behörden 44 % der Gesamtausgaben und 90 % der Ge-
samteinnahmen des Einzelplans 07.

16.2 Haushaltsstruktur und -entwicklung

Die Personalausgaben (einschließlich Versorgung und
Zuweisungen an den Versorgungsfonds) machten mit
403 Mio. Euro 77 % der Gesamtausgaben im Haushalts-
jahr 2011 aus. Einen weiteren Ausgabenblock bildeten
die sächlichen Verwaltungsausgaben mit 87 Mio. Euro
(16,6 %). Die Ausgaben für Allgemeine Bewilligungen
fielen – anders als bei anderen Einzelplänen – mit
19,3 Mio. Euro (3,7 %) kaum ins Gewicht, wenngleich
sie sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 fast verdop-
pelten. Die Allgemeinen Bewilligungen umfassen im
Einzelplan 07 überwiegend Zuweisungen und Zuwendun-
gen sowie Beiträge an internationale Organisationen. Ein-
malig erhielt im Haushaltsjahr 2011 die Bundesstiftung
Magnus Hirschfeld 10 Mio. Euro als Stiftungskapital.
Zweck der Stiftung ist es u. a., die nationalsozialistische
Verfolgung Homosexueller in Erinnerung zu halten und
deren Diskriminierung in Deutschland entgegenzuwir-
ken.

Die Einnahmen des Einzelplans stammten zu 89 % aus
Gebühren und sonstigen Entgelten des DPMA und des
BfJ. 
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Ta b e l l e  1 6 . 1

Übersicht über den Einzelplan 07
Bundesministerium der Justiz

Erläuterungen: a Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.
b Ist-Besetzung am 1. Juni.
c Die nach dem Haushaltsgesetz 2012 vorgesehene Stelleneinsparung von 1,5 % ist nicht berücksichtigt. 

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 07; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf zum Bundeshaushalt, Einzelplan 07.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

Verän-
derung 

2012/2013

in Mio. Euro in %

Ausgaben des Einzelplans 493,1 523,5 30,4 508,3 595,4 17,1

darunter:

Personalausgaben ohne 
Versorgung 

255,0 274,5 19,5 258,6 301,2 16,5

davon:

Deutsches Patent- und 
Markenamt

122,1 130,7 8,6 125,7 138,5 10,2

Bundesamt für Justiz 25,1 28,6 3,5 24,0 34,0 41,7

Versorgung 118,2 119,4 1,2 125,5 136,4 8,7

Zuweisungen an den 
Versorgungsfonds

7,2 9,5 2,3 6,8 15,4 126,5

Sächliche Verwaltungs-
ausgaben ohne 
Informationstechnik

44,6 46,2 1,6 61,8 73,3 18,6

Informationstechnik 38,8 40,7 1,9 31,4 40,9 30,3

Allgemeine Bewilligungen 19,9 19,3 -0,6 10,4 10,8 3,8

Einnahmen des Einzelplans 414,9 482,3 67,4 441,5 484,0 9,6

darunter:     

Einnahmen aus Gebühren, 
sonstigen Entgelten

391,1 464,5 73,4 417,8 467,4 11,9

davon:

Deutsches Patent- und 
Markenamt

295,6 304,6 9,0 302,3 312,7 3,4

Bundesamt für Justiz 70,1 127,0 56,9 90,0 128,2 42,4

Verpflichtungsermächtigungen 4,8a 1,2 -3,6 10,5 33,9 222,9

Planstellen/Stellen in %

Personal 4 767,8 4 347,4b -420,4 4 742,2 4 783,4c 0,9
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Ta b e l l e  1 6 . 2

Behörden im Geschäftsbereich des Bundesjustizministeriums

Quelle: Bundeshaushalt, Einzelplan 07.

Behörde/Gericht 
Einnahmen 2011

(Ist)
Ausgaben 2011

(Ist)
Besetzte Planstellen/

Stellen am 1. Juni 2011

in Mio. Euro

Bundesjustizministerium 15,8 56,1 536,9

Deutsches Patent- und 
Markenamt 

304,8 184,1 2 220,1

Bundesamt für Justiz 127,1 44,1 542,7

Bundesgerichtshof 15,7 32,3 328,2

Generalbundesanwalt beim
Bundesgerichtshof 

0,1 21,8 170,4

Bundespatentgericht 12,6 15,0 208,6

Bundesverwaltungsgericht 1,8 17,1 178,6

Bundesfinanzhof 3,1 14,3 161,9

In den letzten zehn Jahren stiegen die Ausgaben von
348 Mio. Euro um 51 % auf 523 Mio. Euro im Jahr 2011.
Im Jahr 2006 wurden die Versorgungsausgaben dezentra-
lisiert und in jedem Einzelplan veranschlagt. Dies führte
beim Einzelplan 07 zu einer Steigerung der Ausgaben um
30 % gegenüber dem Vorjahr. Wegen des hohen Anteils
an Personalkosten wirkte sich die Dezentralisierung der
Versorgungsausgaben beim Bundesjustizministerium we-
sentlich stärker aus als bei den meisten anderen Ressorts. 

Die tatsächlichen Einnahmen lagen in den Jahren 2008
bis 2011 durchschnittlich 41 Mio. Euro über dem Soll.
Dazu trugen die erheblichen Einnahmenanstiege beim
DPMA seit dem Jahr 2008 und beim BfJ in den Jahren
2010 und 2011 bei. Das DPMA verzeichnete in dieser
Zeit steigende Anmeldezahlen für gewerbliche Schutz-
rechte. Beim BfJ stieg die Zahl der Ordnungsgeldverfah-
ren nach dem Gesetz über elektronische Handelsregister
und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensre-
gister (EHUG). Die für das Jahr 2013 geplanten Einnah-
men orientieren sich an dem Ist des Jahres 2011. 

Das Bundesjustizministerium konnte in den letzten Jah-
ren in größerem Umfang Mehrausgaben aus Ausgaberes-
ten finanzieren. Inzwischen hat es diese Ausgabereste
weitgehend abgebaut. 

16.3 Wesentliche Ausgabenbereiche

16.3.1 Personal und Versorgung

Die Ausgaben für Personal und Versorgung bilden den
Ausgabenschwerpunkt im Einzelplan 07. Die Aufgaben
des Bundesjustizministeriums, des Justizbereichs (Bun-
desgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, Bundesfinanz-

hof, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht) und des DPMA erfordern in hohem
Maß Personal mit Hochschulabschluss. Deshalb ist im
Bundesjustizministerium und seinem Geschäftsbereich
der Anteil der Beschäftigten des höheren Dienstes an al-
len Beschäftigten mit 38 % überdurchschnittlich hoch.
Beim Bundesjustizministerium liegt er bei 36 %, im
Justizbereich bei 41 % und beim DPMA bei 44 %. Zu-
dem ist bei den obersten Bundesgerichten der Anteil der
Beschäftigten in hohen Besoldungsgruppen größer als bei
anderen Gerichten und Behörden.

Der hohe Anteil der Beschäftigten im höheren Dienst so-
wie die hohen Besoldungsgruppen der Richterinnen und
Richter an den obersten Gerichten führen im Einzelplan
07 auch zu einem überdurchschnittlich hohen Anteil der
Versorgungsausgaben. Ihr Anteil lag im Jahr 2011 bei
23 % der Gesamtausgaben des Einzelplans und bleibt in
den Jahren 2012 und 2013 in etwa gleich. 

Die besondere Personalstruktur wirkt sich auch auf die
Leistungen an die Sondervermögen „Versorgungsrück-
lage des Bundes“ und „Versorgungsfonds des Bundes“
aus. Diese sind beim Einzelplan 07 überdurchschnittlich
hoch. Beim „Versorgungsfonds des Bundes“ kommt hinzu,
dass das Einstellungsalter bei den Richterinnen und Rich-
tern der obersten Bundesgerichte im Durchschnitt bei
über 50 Jahren liegt. Die Höhe der Zuweisungen – und
damit die Belastung für den Einzelplan – bemisst sich
u. a. nach dem Alter: Die Zuweisungssätze steigen ab
dem 45. Lebensjahr grundsätzlich um die Hälfte und ver-
doppeln sich ab dem 50. Lebensjahr. 

Für das Haushaltsjahr 2013 sollen die Ansätze für die Zu-
weisungen zum Versorgungsfonds erheblich aufgestockt
werden. Deutlich mehr Mittel müssen auch zur Finanzie-
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rung von Personalkosten eingesetzt werden. Damit sollen
Stellen finanziert werden, die dem BfJ für Aufgaben nach
dem Geldsanktionengesetz und dem EHUG bewilligt
wurden. Die Erhöhung der Ansätze dient außerdem dazu,
den Mehrbedarf zu finanzieren, der durch die Tarif- und
Besoldungsrunde entsteht.

16.3.2 Deutsches Patent- und Markenamt

Im Jahr 2011 entfiel auf das DPMA mehr als ein Drittel
der Ausgaben des Einzelplans 07. Die Personalausgaben
machten knapp drei Viertel seiner Gesamtausgaben aus.
Durch Gebühren und Entgelte erzielte das DPMA 63 %
der gesamten Einnahmen des Einzelplans 07.

Das DPMA ist die Zentralbehörde auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtschutzes. Es erteilt und verwaltet ge-
werbliche Schutzrechte und informiert hierüber die Öf-
fentlichkeit. Bei der Erteilung von gewerblichen Schutzrech-
ten steht das DPMA in Konkurrenz zu Behörden, die für
die europaweite oder internationale Registrierung ge-
werblicher Schutzrechte zuständig sind. Schutzrechte für
mehrere Länder Europas können unmittelbar beim Euro-
päischen Patentamt beantragt werden. Eine internationale
Registrierung ist zudem bei den Anmeldeämtern der Staa-
ten möglich, die dem Vertrag über die internationale Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens beigetre-
ten sind; Deutschland zählt zu diesen Staaten. Deshalb ist
es von großer Bedeutung, wie schnell und in welcher
Qualität Schutzrechte beim DPMA bearbeitet werden.

Das DPMA wurde in der Vergangenheit von der allge-
meinen jährlichen Stelleneinsparung im öffentlichen
Dienst im Ergebnis weitgehend ausgenommen. Dies sollte
ihm ermöglichen, Schutzrechtsanträge zügig zu bearbei-
ten. Darüber hinaus hat das DPMA in den vergangenen
Jahren bei der Haushaltsaufstellung Personalmehrbedarf
angemeldet – wiederholt mit Erfolg. Die Arbeitsbelas-
tung des DPMA und sein Personalbedarf hängen wesent-
lich von der Zahl der Prüfanträge ab. Deren Zahl ist seit
dem Jahr 2009 in etwa stabil. Die künftige Entwicklung
lässt sich nur schwer einschätzen und unterliegt konjunk-
turellen Einflüssen. 

Zwei Drittel der Gesamtausgaben des Einzelplans 07 für
Informationstechnik entfielen im Jahr 2011 auf das
DPMA. Seit Mai 2006 werden sämtliche Markenverfah-
ren elektronisch ausgeführt. Am 1. Juni 2011 führte das
DPMA die Elektronische Schutzrechtsakte für Patente
und Gebrauchsmuster (ElSA) ein. Zur Finanzierung von
Zusatzleistungen für die ElSA und Programmierarbeiten
zur Umsetzung der Patentrechtsnovelle werden die Aus-
gabenansätze für Informationstechnik im Haushaltsjahr
2013 gegenüber 2012 um 4,9 Mio. Euro steigen. Die
EISA brachte Prozesserleichterungen mit sich. Sie er-
laubt, unterschiedliche Vorgänge parallel zu bearbeiten.
Personelle Änderungen bleiben abzuwarten.

16.3.3 Bundesamt für Justiz

Auf das BfJ entfielen 8,4 % der Ausgaben des Einzel-
plans 07 im Jahr 2011. Die Personalausgaben machten
etwa zwei Drittel seiner Ausgaben aus. An den Einnah-

men des Einzelplans hatte das BfJ einen Anteil von 26 %.
Von den Einnahmen des BfJ stammten 80 % aus Ord-
nungsgeldverfahren nach dem EHUG, 17 % erzielte es
mit der Erteilung von Führungszeugnissen nach dem
Bundeszentralregistergesetz.

Das BfJ besteht seit dem Jahr 2007 als zentrale Dienst-
leistungsbehörde für die Bundesjustizverwaltung. Es
führt insbesondere das Bundeszentralregister, das Gewer-
bezentralregister und das Zentrale Staatsanwaltschaftli-
che Verfahrensregister. Das BfJ nimmt zudem Aufgaben
des internationalen Rechtsverkehrs wahr; es verfolgt und
ahndet Ordnungswidrigkeiten und erledigt Aufgaben der
allgemeinen Justizverwaltung, z. B. als Vollstreckungsbe-
hörde anderer Behörden und Gerichte. Des Weiteren führt
das BfJ Ordnungsgeldverfahren nach dem EHUG durch.
Da die Zahl der Ordnungsgeldverfahren und der eingeleg-
ten Widersprüche deutlich höher war als zunächst ange-
nommen, wurden Stelleneinsparungen in diesem Bereich
mehrfach verschoben. 

Die Aufgaben des BfJ wurden wiederholt erweitert. Seit
Oktober 2010 ist es Vollstreckungsbehörde nach dem
Geldsanktionengesetz. Um im EU-Ausland verhängte
Geldbußen und -strafen eintreiben zu können, erhielt das
BfJ 99 neue Stellen, die zunächst über Ausgabereste fi-
nanziert wurden. Im Jahr 2011 trat eine weitere Aufgabe
hinzu: Durch die Verordnung (EG) Nr. 4/2009 muss jeder
EU-Mitgliedstaat eine zentrale Behörde für Unterhalts-
verfahren mit Auslandsbezug einrichten. Dies soll es er-
leichtern, Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltspflichtige
im Ausland geltend zu machen. Zentrale Behörde in
Deutschland ist das BfJ. 

16.4 Ausblick

Das Ausgaben-Soll für das Haushaltsjahr 2013 liegt um
17,1 % höher als das Soll 2012. Dies ist der höchste An-
stieg unter den Bundesministerien. Das Bundeskabinett
hat den erheblichen Rückgang der Ausgabereste im Haus-
haltsjahr 2011 berücksichtigt und einen auf Dauer höhe-
ren Mittelbedarf anerkannt. Gegenüber dem im März
2012 beschlossenen Eckwert hat sich das Soll 2013 noch
einmal um 32,3 Mio. Euro erhöht. Damit hat das Bundes-
kabinett den Auswirkungen der Tarif- und Besoldungs-
runde 2012 und der Einführung des Einheitlichen Liegen-
schaftsmanagements beim Bundesjustizministerium
Rechnung getragen.

Im Jahr 2013 soll der Ansatz für die Zuweisungen zum
Versorgungsfonds mehr als verdoppelt werden. Für diese
Zuweisungen konnten bis zum Haushaltsjahr 2012 Aus-
gabereste eingesetzt werden. Nachdem diese aufge-
braucht waren, musste der Ansatz entsprechend erhöht
werden.

Auch für sächliche Verwaltungsausgaben sollen im Haus-
haltsjahr 2013 in größerem Umfang zusätzliche Mittel
eingesetzt werden. Dies liegt vor allem daran, dass für
weitere Objekte Mieten nach dem Einheitlichen Liegen-
schaftsmanagement gezahlt werden müssen. Hierfür hat
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das Bundesjustizministerium im Haushaltsjahr 2013 rund
34 Mio. Euro angesetzt, dies sind 12 Mio. Euro mehr als
im Vorjahr. 

Weitere Entwicklungen im Geschäftsbereich des Bundes-
justizministeriums können finanzielle Auswirkungen auf
den Einzelplan haben:

Für das BfJ sind neue Zuständigkeiten geplant: Voraus-
sichtlich im Jahr 2013 soll es die Aufgaben der Schlich-
tungsstelle nach dem geplanten Gesetz zur Schlichtung
im Luftverkehr übernehmen. An diese Schlichtungsstelle
können sich Fluggäste wenden, um Ansprüche wegen
Nichtbeförderung oder Verspätung von Flügen geltend zu
machen. Sie soll über Zahlungsansprüche bis 5 000 Euro
entscheiden. Um die Kosten der Schlichtungsstelle zu de-
cken, sollen die Fluggesellschaften eine Fallpauschale
zahlen. 

Aufgrund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen be-
absichtigt der Bund zudem, sein Rechtsinformationssys-
tem neu zu gestalten. Im Zuge dessen plant das Bundes-
justizministerium, beim BfJ ein Kompetenzzentrum
aufzubauen. Es soll die staatlichen Pflichtaufgaben bei
der Rechtsinformation übernehmen, beispielsweise den
beauftragten Dienstleister steuern und die beteiligten
Stellen fachlich und technisch koordinieren. 

Bundesministerium der Finanzen
(Einzelplan 08)

17.1 Überblick 

17.1.1 Ausgaben und Einnahmen 
des Einzelplans 08

Als Haushaltsministerium stellt das Bundesfinanzminis-
terium den Finanzplan und den Entwurf des Bundeshaus-
haltsplans auf und legt Rechnung über Einnahmen und
Ausgaben, Vermögen und Schulden des Bundes. Als
Fachministerium trägt es die Verantwortung für die Bun-
desfinanzbehörden. Es verwaltet die Finanzbeziehungen
zu den Ländern und der Europäischen Union und ist zu-
ständig für die Währungs-, Geld- und Kreditpolitik sowie
internationale Finanzfragen. Ferner bereitet es die Steuer-
gesetzgebung vor und hat bei Gemeinschaftssteuern Wei-
sungsbefugnisse und Aufsicht gegenüber den Landesfi-
nanzbehörden. Darüber hinaus ist es mit den finanziellen
Aspekten der Wiedergutmachung und des Lastenaus-
gleichs befasst. 

Im Haushaltsjahr 2011 betrugen die Ausgaben aus dem
Einzelplan 08 4,5 Mrd. Euro. Dies entspricht 1,5 % der
Gesamtausgaben des Bundeshaushalts. Den Schwerpunkt
bildeten die Ausgaben für die Zollverwaltung mit 1,7 Mrd.
Euro. 

Die Einnahmen betrugen 455 Mio. Euro und übertrafen
damit die Planung von 357 Mio. Euro um fast 100 Mio.
Euro (27 %). Mehr als die Hälfte der Einnahmen stammte
aus der Beteiligung des Bundes an Nachfolgeeinrichtun-
gen der Treuhandanstalt. 

Die von der Zollverwaltung erhobenen Steuern von
95 Mrd. Euro werden im Einzelplan 60 ausgewiesen. Dazu
gehören die Verbrauchsteuern, die Einfuhrumsatzsteuer
sowie die Luftverkehrsteuer. Sie machen mehr als ein
Drittel der Einnahmen des Bundes aus (ohne Nettokredit-
aufnahme). Die Zölle (4,6 Mrd. Euro) fließen – um eine
Erhebungskostenpauschale (25 %) gemindert – in den
EU-Haushalt.

Tabelle 17.1 gibt einen Überblick über die Einnahmen
und Ausgabenschwerpunkte des Einzelplans. 

17.1.2 Neue Struktur des Einzelplans 08 

Mit dem Ziel, den kameralen Haushalt transparenter zu
gestalten und die Fach- und Programmausgaben in den
Vordergrund zu rücken, erprobt das Bundesfinanzministe-
rium in der Haushaltsaufstellung 2013 die Neustrukturie-
rung von drei Einzelplänen; hierzu gehört auch der Ein-
zelplan 08. Im Vordergrund steht dabei eine Änderung der
Kapitelreihenfolge: Die Programmkapitel werden nun vo-
rangestellt (Wiedergutmachungen des Bundes, Lasten im
Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. Abzug von aus-
ländischen Streitkräften, Finanzierung der Nachfolgeein-
richtungen der Treuhandanstalt und sonstige Bewilligun-
gen). Ein neu geschaffenes Zentralkapitel fasst die bisher
an verschiedenen Stellen des Einzelplans veranschlagten
Versorgungsausgaben sowie bestimmte sächliche Verwal-
tungsausgaben zusammen, beispielsweise für Öffentlich-
keitsarbeit und Sachverständige. Daran schließen sich die
Verwaltungskapitel an, in denen Einnahmen und Ausga-
ben des Bundesministeriums und seiner nachgeordneten
Behörden veranschlagt werden. Daneben werden die in
das Haushaltsjahr 2012 übertragenen Ausgabereste aus-
gewiesen – bei den nicht-flexibilisierten Ausgaben titel-
genau, bei den flexibilisierten Ausgaben hingegen sum-
marisch für jede Hauptgruppe.

Im Zuge der Neustrukturierung werden eine Vielzahl von
Titeln in neue Kapitel umgesetzt oder mehrere Titel zu ei-
nem neuen zusammengeführt. Diese Umsetzung und Zu-
sammenführung von Titeln hat zur Folge, dass die Soll-
zahlen im Haushaltsentwurf für das Jahr 2013 nicht mehr
ohne Weiteres mit den Ansätzen im Haushaltsplan für das
Jahr 2012 und in der Haushaltsrechnung für das Jahr 2011
vergleichbar sind. 

Um die vom Bundesrechnungshof dargestellten Ausga-
benschwerpunkte vergleichbar zu machen, sind in den
nachfolgenden Tabellen deren Ansätze für die Jahre 2011
und 2012 – ungeachtet der damaligen Kapitel- und Titel-
strukturen – den entsprechenden Ansätzen des Jahres
2013 zugeordnet. 

17
Kat. A

Entwicklung des Einzelplans 08
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17.1.3 Geschäftsbereich des Bundesfinanz-
ministeriums 

Das Bundesfinanzministerium wird bei der Wahrneh-
mung seiner Aufgaben von der Zollverwaltung und vier
Bundesoberbehörden sowie dem Zentrum für Informa-
tionsverarbeitung und Informationstechnik (ZIVIT) un-
terstützt. Zu den Bundesoberbehörden gehört das Bun-
deszentralamt für Steuern (BZSt). Dieses nimmt zentrale
steuerliche Aufgaben mit nationalem und internationalem
Bezug nach dem Finanzverwaltungsgesetz wahr. Einen
Schwerpunkt der Tätigkeit des BZSt bildet die Bundesbe-
triebsprüfung. Diese wirkt an Prüfungen der Landes-

finanzbehörden mit. Dadurch soll eine gleichmäßige Be-
steuerung und die Einheitlichkeit des Steuervollzugs im
gesamten Bundesgebiet sichergestellt werden. Im Zuge
der Föderalismusreform I im Jahr 2006 erhielt das BZSt
das Recht, Betriebsprüfungen zu initiieren. In seinem Be-
richt an den Finanzausschuss des Deutschen Bundestages
vom 19. Oktober 2011 beanstandete der Bundesrech-
nungshof, dass das BZSt von diesem Recht praktisch kei-
nen Gebrauch machte. Der Bundesrechnungshof hat zu-
dem Rechtsänderungen für eine bessere Datengrundlage
beim BZSt empfohlen, damit es sein Prüfungsinitiativ-
recht effektiv nutzen kann (vgl. Bemerkung Nr. 79).

Ta b e l l e  1 7 . 1

Übersicht über den Einzelplan 08
Bundesministerium der Finanzen

Erläuterungen: a Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.
b Ist-Besetzung am 1. Juni.

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 08; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf, Einzelplan 08.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung 
Soll/Ist

2012 Soll

2013 
Haus-
halts-

entwurf

Verände-
rung 

2012/2013

in Mio. Euro in %

Ausgaben des Einzelplans 4 459,6 4 487,9 28,3 4 605,2 4 995,8 8,5

darunter:

Ministerium 160,8 155,4 -5,4 166,4 177,0 6,4

Zoll 1 720,8 1 726,1 5,3 1 731,8 1 873,6 8,2

Zentral veranschlagte Verwaltungs-
einnahmen und -ausgaben

973,3 978,6 5,3 1 000,4 1 074,1 7,4

Wiedergutmachungen des Bundes 562,0 609,1 47,1 640,0 667,2 4,3

Verwaltungskostenerstattung an die 
Bundesagentur für Arbeit und die 
Deutsche Rentenversicherung Bund

316,0 260,7 -55,3 342,4 311,0 -9,2

Nachfolgeeinrichtungen der Treu-
handanstalt 

219,7 257,1 37,4 199,6 300,1 50,4

Zentrale Dienstleistungen, überwie-
gend für andere Bundesbehörden

277,8 282,6 4,8 269,5 306,2 13,7

Einnahmen des Einzelplans 357,3 454,5 97,2 221,4 246,2 11,2

darunter:

Nachfolgeeinrichtungen der Treu-
handanstalt

220,0 270,7 50,7 90,0 100,0 11,11

Zoll 68,6 98,5 29,9 65,6 77,9 18,75

Verpflichtungsermächtigungen 1 300,8a 1 151,1 -149,7 901,7 309,5 -65,68

Planstellen/Stellen

Personal 43 669,4 40 929,6b -2 739,8 42 829,4 43 026,4 +0,46
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Ta b e l l e  1 7 . 2

Behörden im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen

Quelle: Bundeshaushalt, Einzelplan 08 für das Jahr 2012 und Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2011.

Behörde
Einnahmen 2011 

(Ist)
Ausgaben 2011 

(Ist)

Planstellen/
Stellen am 

1. Juni 2011

in Mio. Euro

Ministerium 5,6 155,4 1 743,6

Bundeszollverwaltung 98,5 1 726,1 35 017,0

Bundesamt für zentrale Dienste und of-
fene Vermögensfragen (BADV)  

3,6 100,0 1 643,0

Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 4,8 343,7 1 153,0

Zentrum für Informationsverarbeitung 
und Informationstechnik (ZIVIT)

5,0 182,6 1 166,0

Bundesmonopolverwaltung für 
Branntwein

0 74,7 207,0

17.2 Haushaltsentwicklung

Das Bundesfinanzministerium und seine nachgeordneten
Behörden nehmen personalintensive Verwaltungsaufga-
ben wahr. Der Einzelplan 08 ist daher von Personalausga-
ben geprägt. Im Jahr 2011 machten sie 58 % der Gesamt-
ausgaben aus (2,6 Mrd. Euro von 4,5 Mrd. Euro). Fast
860 Mio. Euro entfielen hiervon auf Versorgungslasten. 

Im Jahr 2011 verminderten sich die Einnahmen gegen-
über dem Vorjahr von 935 Mio. Euro auf 455 Mio. Euro,
die Ausgaben um rund 150 Mio. Euro. Beides ist bedingt
durch die Verlagerung der „Bundesvermögens- und Bau-
angelegenheiten“ aus dem Einzelplan 08 in den Einzel-
plan 60. 

Für die Wiedergutmachungen des Bundes entstanden im
Jahr 2011 Mehrausgaben von 47 Mio. Euro. Für die Finan-
zierung der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt
beliefen sich die Mehrausgaben auf 37 Mio. Euro. 

Für das Jahr 2012 rechnet das Bundesfinanzministerium
damit, dass die Ausgaben im Vergleich zum Soll des Haus-
haltsjahres 2011 um rund 3 % steigen (145 Mio. Euro). 

Im Haushaltsentwurf 2013 ist eine weitere Ausgabenstei-
gerung um 390 Mio. Euro auf fast 5 Mrd. Euro vorgesehen
(8,5 %). Die Auswirkungen der Tarif- und Besoldungs-
runde des Jahres 2012 führen nach Angaben des Bundes-
finanzministeriums zu Mehrausgaben von 130 Mio. Euro.
Mit mehr als 70 Mio. Euro sollen die Leistungen an NS-
Opfer erhöht werden, um Härten in Einzelfällen abzugel-
ten. Auch die Bundeszuwendungen an die Lausitzer und
Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
(LMBV) sollen sich um mehr als 70 Mio. Euro erhöhen.

17.3 Wesentliche Ausgabenbereiche 

17.3.1 Ministerium

Im Jahr 2011 betrugen die Personal- und Verwaltungsaus-
gaben des Bundesfinanzministeriums 155 Mio. Euro. Mit
105 Mio. Euro sind zwei Drittel davon Personalausgaben.
Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitli-
chen Liegenschaftsmanagement von 23 Mio. Euro mach-
ten rund 15 % der Ausgaben aus. Für Öffentlichkeits-
arbeit und Sachverständige betrugen die Ausgaben im
Jahr 2011 knapp 6 Mio. Euro. Sie gingen im Vergleich
zum Vorjahr um mehr als 3 Mio. Euro zurück. 

17.3.2 Zoll 

Die Bundeszollverwaltung erhebt die Zölle und die bun-
desgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern einschließlich
der Einfuhrumsatzsteuer. Sie überwacht die Einhaltung
von Verboten und Beschränkungen für den grenzüber-
schreitenden Warenverkehr und führt zur Bekämpfung in-
ternationaler Geldwäsche Bargeldkontrollen durch. Ge-
meinsam mit der Bundespolizei nimmt sie außerdem
grenzpolizeiliche Aufgaben wahr und führt dazu Perso-
nenkontrollen an der EU-Außengrenze (einschließlich
Flughäfen und Küste) durch. Mit ihrem Zollfahndungs-
dienst bekämpft sie die Zollkriminalität. Die Zollverwal-
tung ist außerdem als Vollstreckungsbehörde des Bundes
damit beauftragt, über die zolleigenen Forderungen hi-
naus auch die Ansprüche anderer Bundesstellen durchzu-
setzen. Außerdem ist sie ressortübergreifend als eine zen-
trale Beschaffungsstelle der Bundesverwaltung tätig.

Die Bundeszollverwaltung hat mehr als 35 000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Sie gliedert sich in fünf Bundes-
finanzdirektionen, 43 Hauptzollämter und mehr als
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270 Zollämter. Hinzu kommt das Zollkriminalamt mit
acht Zollfahndungsämtern. Mehr als 6 400 Beschäftigte
sind als „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ bundesweit ge-
gen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung im Einsatz.

Im Jahr 2011 betrugen die Ausgaben für die Bundeszoll-
verwaltung 1,7 Mrd. Euro. Dabei beliefen sich die Perso-
nalausgaben auf 1,4 Mrd. Euro. Sie überstiegen die
veranschlagten Personalausgaben um 16 Mio. Euro. Ein
wesentlicher Grund waren nach Angaben des Bundes-
finanzministeriums Personalentscheidungen im Zusammen-
hang mit neuen Aufgaben der Zollverwaltung. Dafür durfte
sie bereits im Jahr 2011 100 zusätzliche Anwärter einstel-
len und kann bis zu deren Ausbildungsabschluss im Jahr
2014 übergangsweise Personal aus Überhangbereichen
beschäftigen. Als neue Aufgabe erhebt die Zollverwal-
tung beispielsweise die Luftverkehrsteuer, die der Bund
zum 1. Januar 2011 eingeführt hat. Darüber hinaus wird
der Zoll ab dem 1. Juli 2014 die Kraftfahrzeugsteuer ver-
walten. Bereits für die Jahre 2012 und 2013 sind Mittel
veranschlagt, um Fortbildungsmaßnahmen durchzufüh-
ren und ein IT-System aufzubauen. 

Die Gesamtausgaben der Zollverwaltung sollen nach dem
Haushaltsentwurf 2013 um mehr als 140 Mio. Euro an-
steigen. Dies begründet das Bundesfinanzministerium
insbesondere mit den Auswirkungen der Tarif- und Be-
soldungsrunde der Jahre 2012 und 2013.

Bei einer Prüfung des Controllings in der Zollverwaltung
beanstandete der Bundesrechnungshof im Jahr 2011, dass
das Bundesfinanzministerium die Personalausstattung im
Controllingbereich zu hoch bemessen hatte (316 Beschäf-
tigte). Das Bundesfinanzministerium evaluiert nunmehr
die Personalbemessung und hat eine Verringerung des
Personalaufwands für das Controlling in Aussicht ge-
stellt. 

Für die Unterbringung gab die Zollverwaltung im Jahr
2011 125 Mio. Euro aus. Der Bundesrechnungshof hielt
die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und
Räumen durch die Hauptzollämter für nicht sachgerecht
und unwirtschaftlich. Auf seine Empfehlung hin wies das
Bundesfinanzministerium in allen Bezirken den Bundes-
finanzdirektionen die Zuständigkeit für Bau- und Liegen-
schaftsangelegenheiten der Hauptzollämter zu. Dies soll
ein einheitliches Verwaltungshandeln gewährleisten. 

17.3.3 Wiedergutmachungen des Bundes 

Im Jahr 2011 gab der Bund für den Lastenausgleich, Leis-
tungen im Zusammenhang mit Kriegsfolgen und Entschä-
digungen für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung
609 Mio. Euro aus. Dieser Betrag überstieg die vorgese-
henen Ausgaben um mehr als 47 Mio. Euro. Dies ist da-
rauf zurückzuführen, dass die Bundesregierung die Mittel
für die häusliche Pflege von Holocaust-Überlebenden
aufstockte. Rund die Hälfte der Ausgaben für die Wieder-
gutmachungen entfiel auf abschließende Leistungen an
NS-Opfer zur Abgeltung von Härten in Einzelfällen. Für
das Jahr 2012 sind 640 Mio. Euro und für das Jahr 2013
667 Mio. Euro veranschlagt. 

17.3.4 Nachfolgeeinrichtungen der 
Treuhandanstalt

Die „Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderauf-
gaben (BvS)“, ehemals Treuhandanstalt, fungiert seit
2001 nur noch als Rechts- und Vermögensträger ohne
operative Tätigkeit und ohne eigenes Personal. Seit dem
Jahr 2004 wird sie von einem Abwickler gesetzlich ver-
treten.

Die BvS erhält wie in den Vorjahren keine Bundeszuwen-
dungen und finanziert ihre Restaufgaben überwiegend
selbst. Dem Bund sollen im Jahr 2012 aus den Beteiligungen
90 Mio. Euro zufließen, im Jahr 2011 waren es 271 Mio.
Euro (Ist). Für das Jahr 2013 sind Einnahmen von
100 Mio. Euro geplant.

Die wesentlichen Restaufgaben werden von folgenden
Unternehmen wahrgenommen:

Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH 
Die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
(BVVG) privatisiert ehemals volkseigene land- und
forstwirtschaftliche Flächen der ehemaligen DDR. Sie
verkaufte im Jahr 2011 knapp 52 000 Hektar land- und
forstwirtschaftliche Flächen und erzielte dabei Erlöse
von 543 Mio. Euro. Insgesamt erwirtschaftete sie einen
Überschuss von 597 Mio. Euro (2010: 320 Mio. Euro),
den sie an die BvS abführte. Sie verfügt noch über einen
zu privatisierenden Bestand von 315 000 Hektar land-
wirtschaftlicher und 66 000 Hektar forstwirtschaftli-
cher Flächen mit einem Bilanzwert von 1,4 Mrd. Euro.

TLG IMMOBILIEN GmbH 
Die zur Privatisierung anstehende TLG IMMOBILIEN
GmbH (TLG) vermietet und verwaltet 1 150 Ge-
werbe- und Wohnimmobilien. Sie hat sich von einer
Treuhand-Verwertungsgesellschaft zu einem der größ-
ten Vermieter in den neuen Ländern entwickelt. Im
Jahr 2011 erzielte sie bei Umsatzerlösen von 237 Mio.
Euro einen Überschuss von 18,4 Mio. Euro. 
Die Wohnimmobilien der TLG wurden Anfang 2012
ausgegliedert. Davon erhofft sich das Bundesfinanz-
ministerium mehr Kaufinteressenten und einen höhe-
ren Privatisierungserlös. 

Gesellschaft zur Sanierung und Entwicklung von Alt-
standorten mbH 
Die Gesellschaft zur Sanierung und Entwicklung von
Altstandorten mbH (GESA) saniert und verwertet so-
genannte Problemliegenschaften. Sie erwirtschaftete
im Jahr 2011 bei einer Bilanzsumme von 132 Mio.
Euro Umsatzerlöse von 8 Mio. Euro. 

Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungs-
gesellschaft mbH 
Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwal-
tungsgesellschaft mbH (LMBV) verwaltet, entwickelt
und vermarktet die Flächen des stillgelegten Braun-
kohlebergbaus in den neuen Ländern. Sie finanziert
sich überwiegend aus Zuwendungen. Im Jahr 2011 er-
hielt sie Bundeszuwendungen von 138 Mio. Euro. Für
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das Jahr 2012 sind 109 Mio. Euro veranschlagt; im
Jahr 2013 sind 183 Mio. Euro geplant.

Der Bundesrechnungshof hatte im Jahr 2010 die Ver-
wertung des Sanierungs-Know-hows der LMBV durch
deren Tochtergesellschaft LMBV International unter-
sucht. Das Bundesfinanzministerium hat auf Empfeh-
lung des Bundesrechnungshofes die Abwicklung der
LMBV International veranlasst. Der Geschäftsbetrieb
ist inzwischen eingestellt (s. Bemerkung Nr. 19). Da-
durch vermeidet das Bundesfinanzministerium abseh-
bare weitere Verluste von Gesellschaftskapital zulas-
ten des Bundes.

Energiewerke Nord GmbH 

Die Energiewerke Nord GmbH (EWN) hat vorrangig
die Aufgabe, Kernkraftwerke an den Standorten
Greifswald und Rheinsberg zurückzubauen. Ferner
führt sie die notwendigen Entsorgungstätigkeiten bis
zur Endlagerung durch. Dafür hat sie eine Finanzie-
rungszusage von 4,2 Mrd. Euro erhalten. Im Jahr 2011
betrugen die Zuwendungen des Bundes an die EWN
104 Mio. Euro (Ist) und im Jahr 2012 69 Mio. Euro
(Soll). Für das Jahr 2013 sind Zuwendungen von
85 Mio. Euro vorgesehen.

17.3.5 Verwaltungskostenerstattung an die 
Bundesagentur für Arbeit und die 
Deutsche Rentenversicherung Bund 

Das BZSt erstattete der Bundesagentur für Arbeit (Bun-
desagentur) und der Deutschen Rentenversicherung Bund
(DRV Bund) im Jahr 2011 Verwaltungskosten von
261 Mio. Euro. Die Bundesagentur und die DRV Bund
nehmen für das BZSt unter anderem Aufgaben nach dem
Einkommensteuergesetz wahr. Die Erstattung der Verwal-
tungskosten regelt jeweils eine Verwaltungsvereinbarung.

Die Bundesagentur bearbeitet mit ihren Familienkassen
für das BZSt und das Bundesfamilienministerium An-
träge auf Kindergeld. Dieses ist neben dem Kinderfreibe-
trag Teil des Familienleistungsausgleichs. Im Jahr 2011
zahlte das BZSt dafür 168 Mio. Euro an die Bundesagen-
tur. Dies sind 55 Mio. Euro weniger als veranschlagt. Das
Bundesfinanzministerium führt dies u. a. darauf zurück,
dass der Kostenanteil des Bundesfamilienministeriums
gestiegen ist. Das Bundesfinanzministerium und das Bun-
desfamilienministerium verhandeln zurzeit eine neue Ver-
waltungsvereinbarung mit der Bundesagentur. 

Der DRV Bund erstattete das Bundesfinanzministerium
im Jahr 2011 Verwaltungskosten von 93 Mio. Euro. Für
das Jahr 2012 sind 122 Mio. Euro vorgesehen. Den weit
überwiegenden Anteil der Kostenerstattung erhält die
DRV Bund für die Gewährung der Altersvorsorgezulage
(„Riesterrente“). Derzeit zahlt die DRV Bund Zulagen für
mehr als 15 Mio. private Altersvorsorgeverträge. Das
Bundesfinanzministerium rechnet damit, dass die Zahl
der Zulageanträge im Jahr 2013 um weitere 1,3 Mio. stei-
gen wird. Im Jahr 2013 sollen 93 Mio. Euro auf die Kos-
tenerstattung für das Altersvorsorgezulageverfahren ent-
fallen. 

17.3.6 Zentrale Dienstleistungen, überwiegend für 
andere Bundesbehörden 

Zentrale Dienstleistungserbringer für die Bundesfinanz-
verwaltung und andere Behörden sind das Zentrum für In-
formationsverarbeitung und Informationstechnik (ZIVIT)
sowie das Bundesamt für zentrale Dienste und offene
Vermögensfragen (BADV).

Das ZIVIT bietet IT- Dienstleistungen für die gesamte
Bundesverwaltung an. Im Jahr 2011 gab es insgesamt
183 Mio. Euro aus. Davon entfielen 112 Mio. Euro auf
die IT. 55 Mio. Euro waren Personalausgaben. Für das
Jahr 2012 sind Ausgaben von 171 Mio. Euro vorgesehen.
Für das Jahr 2013 plant das Bundesfinanzministerium
Gesamtausgaben von 205 Mio. Euro. 

Das BADV ist u. a. zuständig für die zentralisierte Abrech-
nung von Bezügen und Personalnebenleistungen (Beihilfe,
Reisekosten usw.). Es bietet ferner Organisationsberatun-
gen und -untersuchungen, Personalbedarfsberechnungen
und Personalgewinnungsleistungen an und führt die ver-
mögens- und entschädigungsrechtlichen Verfahren der
NS-Verfolgten durch. Darüber hinaus hat es für eine ein-
heitliche Durchführung des Vermögensgesetzes sowie des
Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes und
des DDR- Entschädigungserfüllungsgesetzes zu sorgen. 

Den Schwerpunkt der Ausgaben des BADV bilden die
Personalausgaben. Diese beliefen sich im Jahr 2011 auf
rund 69 % der Gesamtausgaben von 100 Mio. Euro. Für
das Jahr 2012 sind Ausgaben von 98 Mio. Euro und für
das Jahr 2013 von 101 Mio. Euro vorgesehen.

18.0

Die Modernisierung und Vereinheitlichung wichtiger
Software für die Finanzämter hat sich zeitlich immer wie-
der verzögert. Bund und Länder verpflichteten sich mit
dem Vorhaben KONSENS im Jahr 2005, gemeinsam ein-
heitliche Software für das Besteuerungsverfahren in den
Finanzämtern zu entwickeln, zu beschaffen und einzuset-
zen. Das Bundesfinanzministerium muss in den zuständi-
gen Gremien dafür eintreten, weitere Verzögerungen zu
vermeiden.

18.1

Steuern, die ganz oder teilweise dem Bund zufließen, ver-
walten die Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes
(Artikel 108 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz). Dies sind bei-
spielsweise die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer
und die Umsatzsteuer. Die Landesfinanzministerien be-
stimmen Art, Umfang und Organisation des IT-Einsatzes
für die von ihnen verwalteten Steuern (§ 20 Absatz 1
Finanzverwaltungsgesetz). Dabei haben sie Einverneh-
men mit dem Bundesfinanzministerium herbeizuführen,
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um gleiche Programmergebnisse und einen ausgewoge-
nen Leistungsstand zu gewährleisten.

Bereits im Jahr 1989 hatten sich Bund und Länder dafür
ausgesprochen, die gesamte IT-Unterstützung des Besteu-
erungsverfahrens neu zu gestalten. Insbesondere sollte
eine bundesweit einheitliche Software entwickelt werden.
Dazu wurde im Jahr 1992 das Projekt FISCUS eingerich-
tet. Obwohl es bis zum Jahr 2005 annähernd 400 Mio.
Euro kostete, konnte es so gut wie keine einsatzfähigen
Produkte vorweisen. Das Projekt wurde deshalb einge-
stellt. Der Bundesrechnungshof hatte bereits in den Be-
merkungen 2000 (Bundestagsdrucksache 14/4226 Nr. 66)
auf die lange Projektdauer, die Vielzahl der zu beteiligen-
den Gremien und die Zeitverzögerungen im Projektver-
lauf hingewiesen. 

Nach dem Scheitern des Projekts FISCUS beschloss die
Finanzministerkonferenz im Juni 2005 das Vorhaben
KONSENS (Koordinierte neue Software-Entwicklung
der Steuerverwaltung). In diesem haben sich alle Länder
und der Bund verpflichtet, gemeinsam einheitliche Soft-
ware für das Besteuerungsverfahren sowie für das Steuer-
straf- und Bußgeldverfahren zu entwickeln, zu beschaffen
und einzusetzen.

Alle Länder finanzieren das Vorhaben gemeinsam. Zu-
sätzlich beteiligt sich der Bund. Für das Jahr 2011 stand
für KONSENS ein Gesamtbudget in Höhe von 75,5 Mio.
Euro zur Verfügung. Der Anteil des Bundes lag bei
6,3 Mio. Euro. Für das Jahr 2012 ist ein Gesamtbetrag
von 81,9 Mio. Euro ausgewiesen. Verantwortlich für die
Durchführung sind die Referatsleiterinnen und -leiter Au-
tomation (Steuer) des Bundes und der fünf Länder Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen. Alle Entscheidungen müssen von dieser
Steuerungsgruppe IT einstimmig getroffen werden und
wirken für und gegen alle Länder sowie den Bund.

Im Vorhaben KONSENS hat oberste Priorität, gesetzliche
Änderungen, z. B. im Steuerrecht, umzusetzen. Weiterhin
ist von zentraler Bedeutung, die drei wichtigsten Verfah-
ren zur Besteuerung zu vereinheitlichen und zu moderni-
sieren. Dies sind die Kernverfahren Grundinformations-
dienst, Festsetzung und Erhebung. 

Jede für die einzelnen Verfahren neu zu entwickelnde
Software muss bei der Steuerungsgruppe IT angemeldet
werden. Die Steuerungsgruppe prüft und entscheidet zu-
nächst, ob die Software entwickelt werden soll. Bei einer
positiven Entscheidung nimmt sie sie als Portfolioprodukt
auf und bewertet dieses nach bestimmten Kriterien. Sie
legt damit fest, welche Portfolioprodukte im nächsten
Jahr vorrangig umgesetzt werden können.

Der Bundesrechnungshof prüfte die grundsätzlichen
Strukturen des Vorhabens KONSENS. Dabei untersuchte
er insbesondere, wie das Ziel, die Kernverfahren zu ver-
einheitlichen und zu modernisieren, erreicht werden soll. 

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass im Jahr 2011
37 und im Jahr 2012 24 Portfolioprodukte nicht begonnen
wurden oder unterbrochen werden mussten. Denn das
Budget für die Entwicklung neuer Softwareprodukte war
ausgeschöpft. Durch den vermehrten Einsatz von KONSENS-
Produkten steigen die Kosten für ihre Pflege und ihren

Betrieb. Solange die Kernverfahren nicht vollständig mo-
dernisiert sind, sind alte und neue Verfahren gleichzeitig
zu warten und zu pflegen. Außerdem wurden Personal
und finanzielle Mittel gebunden, weil umfangreiche und
kurzfristige Gesetzesänderungen umzusetzen waren.
Diese Sach- und Personalmittel standen damit für neue
Entwicklungen nicht zur Verfügung.

Die Steuerungsgruppe IT erstellt jährlich einen Vorhaben-
plan. Termine hatte sie dort lediglich für Portfoliopro-
dukte ausgewiesen, die im nächsten und übernächsten
Jahr fertiggestellt werden sollten. Für mehrere Portfolio-
produkte zur Modernisierung der drei Kernverfahren wies
sie noch keine Termine aus, auch nicht zum Entwick-
lungsbeginn. Dies betraf insbesondere 22 Portfoliopro-
dukte des Kernverfahrens Erhebung.

Das Bundesfinanzministerium konnte keine Gesamtpla-
nung vorlegen, in der die Arbeiten bis zum Abschluss der
Kernverfahren dargestellt waren.

18.2

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesfinanzministe-
rium darauf hingewiesen, dass das Vorhaben KONSENS
mit erheblichen Risiken verbunden ist. Diese können den
Gesamterfolg des Vorhabens gefährden bzw. verzögern.
So konnten viele Portfolioprodukte nicht begonnen oder
mussten unterbrochen werden. Ursächlich hierfür war
teilweise auch, dass das Budget für die Entwicklung
neuer Softwareprodukte nicht ausreichte. Der Bundes-
rechnungshof hat darauf aufmerksam gemacht, dass der
Anteil für Software-Entwicklung am Gesamtbudget sogar
noch geringer wird. Künftig werden höhere Kosten für
die Softwarepflege und den Betrieb sowie für die Umset-
zung von Gesetzesänderungen einen zunehmend größe-
ren Teil des Gesamtbudgets verbrauchen. Jede zeitliche
Verzögerung schränkt das Budget für Entwicklungen wei-
ter ein. Der Bundesrechnungshof hat daher gefordert, das
Vorhaben KONSENS stärker als bisher auf die zügige
Vereinheitlichung und Modernisierung der Kernverfahren
zu konzentrieren. Damit dieses Ziel erreicht werden kann,
hat der Bundesrechnungshof eine Gesamtplanung für die
drei Kernverfahren gefordert. Sie sollte die notwendigen
Aufgaben und Verfahrensschritte bis zum Abschluss der
Kernverfahren darstellen. Nur so können für das Gesamt-
vorhaben insgesamt Meilensteine definiert und nachge-
halten werden.

Aufgrund der negativen Erfahrungen mit dem Projekt
FISCUS hat der Bundesrechnungshof das Bundesfinanz-
ministerium aufgefordert, in den zuständigen KONSENS-
Gremien für diese Empfehlungen einzutreten.

18.3

Das Bundesfinanzministerium hat dem Bundesrech-
nungshof zugestimmt, dass es von zentraler Bedeutung
ist, die Kernverfahren zu vereinheitlichen und zu moder-
nisieren. Dieses Ziel werde es intensiv weiter verfolgen.
So habe die Steuerungsgruppe IT im Vorhabenplan 2012
diese Aufgaben – neben den gesetzlich veranlassten Port-
folioprodukten – mit hoher Priorität bewertet. Darauf
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habe der Bundesvertreter ausdrücklich hingewirkt. Bei
der Auswahl der Portfolioprodukte würden die Ziele
„Vereinheitlichung“ und „Modernisierung“ höher ge-
wichtet als in den Vorjahren. Außerdem hat das Bundes-
finanzministerium angekündigt, dass die zuständigen
KONSENS-Gremien im jeweiligen Planungsprozess die
Pflege-, Wartungs- und Betriebskosten kritisch hinterfra-
gen werden.

Eine Gesamtplanung für die Vereinheitlichung und Mo-
dernisierung der Kernverfahren sei aus Sicht des Bundes-
finanzministeriums allerdings nicht belastbar möglich.
Hierfür sei das Vorhaben insgesamt zu groß. Eine Pro-
gnose könne wegen dem weit in der Zukunft liegenden
Ende lediglich unverbindlich sein.

18.4

Bund und Länder verfolgen seit Jahren das Ziel, die drei
Kernverfahren zu vereinheitlichen und zu modernisieren.
Der Bundesrechnungshof erkennt an, dass die bereits er-
griffenen Maßnahmen dazu beitragen können, diesem
Ziel näherzukommen. Er vermisst jedoch weiterhin die
von ihm angemahnte Gesamtplanung zur Vereinheitli-
chung und Modernisierung der Kernverfahren. In dieser
sollten alle Aufgaben bis zum Abschluss der Kernverfahren
dargestellt werden. Nur so erhalten die Verantwortlichen
einen Überblick über die noch offenen Verfahrensschritte
und können die Aufgaben mit einer Meilensteinplanung
unterlegen. Selbst wenn diese durch mögliche Unwägbar-
keiten immer wieder angepasst werden muss, ist dies die
einzige Möglichkeit, steuernd auf das Vorhaben KONSENS
einzuwirken. Damit die drei Kernverfahren ohne weitere
zeitliche Verzögerung vereinheitlicht und modernisiert
werden können, müssen die Verantwortlichen bei der Ge-
samtplanung alle maßgeblichen Aspekte berücksichtigen.
Soweit sich danach ergibt, dass z. B. das Budget unzurei-
chend ist, wird das Bundesfinanzministerium dies in den
KONSENS-Gremien zu diskutieren haben.

19.0

Das Bundesfinanzministerium hat auf Empfehlung des
Bundesrechnungshofes die Abwicklung eines defizitären
Beratungsunternehmens herbeigeführt. Das Unternehmen
sollte Spezialwissen zur Sanierung von Bergbauflächen
anbieten. Hierfür besteht jedoch kaum Nachfrage. Die
Abwicklung vermeidet weitere Verluste von Gesellschafts-
kapital zulasten des Bundes.

19.1

Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungs-
gesellschaft mbH (LMBV) saniert und verwertet frühere
Bergbauflächen in den ostdeutschen Braunkohlerevieren.
Sie ist eine Gesellschaft im Eigentum des Bundes und fi-
nanziert sich aus Zuwendungen. Im Jahr 2007 benannte

sie ihre aufgabenlose Tochtergesellschaft AMS GmbH in
LMBV international GmbH (LMBV-i) um. Als neue Auf-
gabe sollte die LMBV-i das Spezialwissen der LMBV zur
Sanierung früherer Bergbauflächen in Beratungsprojek-
ten gewinnorientiert vermarkten. 

Die LMBV-i hatte seit dem Jahr 2009 immer größere Pro-
bleme, Beratungsaufträge einzuwerben. Dadurch machte
sie kontinuierlich Verluste und verfehlte zunehmend die
Ziele ihrer Finanzplanung. Bis zum Jahr 2011 zehrte sie
rund ein Drittel ihres Gründungskapitals auf. Den ur-
sprünglich bis zum Jahr 2012 geplanten Ausgleich der
Verluste durch eine verbesserte Geschäftslage sah ihre Fi-
nanzplanung bis zum Jahr 2014 nicht mehr vor. 

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der LMBV-i stufte
das für die Verwaltung der Beteiligung zuständige Bun-
desfinanzministerium als vorübergehende Folge der Fi-
nanzkrise ein. Daher wollte es erst im Laufe des Jahres
2012 über die Zukunftsperspektive der LMBV-i entschei-
den. 

Der Bundesrechnungshof untersuchte die Wirtschaftlich-
keit der Beratungsprojekte. Er stellte fest, dass die meis-
ten Projekte ein negatives finanzielles Ergebnis aufwie-
sen. Insgesamt überstiegen die Projektaufwendungen die
Erträge um mehr als 20 %. Die LMBV-i erbrachte in gro-
ßem Umfang Leistungen für die LMBV. In den Jahren
2007 bis 2009 machte sie damit durchschnittlich 56 %
ihrer Gesamtumsätze. Im Jahr 2009 erzielte sie nur
9 000 Euro aus Beratungsaufträgen von Dritten. Das wa-
ren 2 % ihrer Gesamtumsätze. Bis zum Jahr 2011 betrug
ihr Kapitalverlust insgesamt mehr als 300 000 Euro und
damit rund ein Drittel ihres Gründungskapitals. Ein Aus-
gleich war nicht absehbar.

19.2

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesfinanzministe-
rium darauf hingewiesen, dass die LMBV-i das Spezial-
wissen der LMBV nicht gewinnorientiert vermarkten
kann, weil es hierfür kaum Nachfrage gibt. An einer Be-
teiligung mit einem defizitären Geschäftsmodell besteht
nach seiner Auffassung kein Bundesinteresse. Er hat dem
Bundesfinanzministerium empfohlen, unverzüglich über
die Zukunft der LMBV-i zu entscheiden. Der Bundes-
rechnungshof hat gefordert, die Abwicklung der LMBV-i
einzuleiten, wenn die Unternehmensdaten zeigen, dass
weitere Kapitalverluste drohen.

19.3

Das Bundesfinanzministerium hat die Unternehmensda-
ten der LMBV-i überprüft und sich daraufhin der Auffas-
sung des Bundesrechnungshofes angeschlossen. Es hat
unter Beteiligung des Aufsichtsrats der LMBV die Ab-
wicklung der LMBV-i veranlasst. Der Geschäftsbetrieb
der LMBV-i ist inzwischen eingestellt. Sie wird rückwir-
kend zum 1. Januar 2012 in der LMBV aufgehen. Eine
Fortführung des Auslandsberatungsgeschäfts durch die
LMBV ist nicht vorgesehen. Mit seiner Entscheidung
verhindert das Bundesfinanzministerium weitere Verluste
von Gesellschaftskapital zulasten des Bundes.
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Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie
(Einzelplan 09)

20.1 Überblick

Das Bundeswirtschaftsministerium nimmt Aufgaben des
Bundes auf wirtschafts- und technologiepolitischem Ge-
biet wahr. Es ist für die gesamte Wirtschaftspolitik feder-
führend zuständig. Darunter fallen Industrie, Gewerbe
und Handel, Außenwirtschaftsförderung, Technologie-
politik, Bergbau, Strukturpolitik sowie Marktordnung
und Energiepolitik.

Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen sind laut Bundes-
wirtschaftsministerium darauf ausgerichtet, die Wachstums-
und Wettbewerbschancen für den Standort Deutschland
zu erhalten und zu verbessern. Damit sollen Arbeitsplätze
geschaffen und ein hoher Beschäftigungsstand gesichert
werden. Ein wesentlicher Teil der Maßnahmen ist die
Förderung neuer Technologien und Innovationen, insbe-
sondere bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).
Außerdem unterstützt es Existenzgründungen und Maß-
nahmen zur beruflichen Bildung. Ein weiterer Aufgaben-
schwerpunkt ist die Energieforschung und die Förderung
der rationellen und sparsamen Energieverwendung. Für
diese Zwecke hat das Bundeswirtschaftsministerium zahlrei-
che Förderprogramme eingerichtet. Außerdem finanziert
es den Betrieb und die Investitionen mehrerer institutio-
neller Zuwendungsempfänger, die Aufgaben der Wirt-
schaftsförderung und der Luft- und Raumfahrtforschung
wahrnehmen.

Im Einzelplan 09 waren für das Jahr 2011 Ausgaben von
6,1 Mrd. Euro veranschlagt. Dies entsprach 2 % der Ge-
samtausgaben des Bundeshaushalts. Im Jahr 2011 gab das
Bundeswirtschaftsministerium 6,2 Mrd. Euro aus. Die
größten Ausgabenblöcke bildeten die Zuweisungen und
Zuschüsse mit 3,8 Mrd. Euro und die Investitionsausga-
ben mit 1,7 Mrd. Euro. Die Personalausgaben beliefen
sich auf 605 Mio. Euro und die sächlichen Verwaltungs-
ausgaben auf 175 Mio. Euro.

Die Einnahmen waren mit 323 Mio. Euro veranschlagt,
eingenommen hat das Bundeswirtschaftsministerium
659 Mio. Euro. Die Differenz von 336 Mio. Euro ergibt

sich vor allem aus den Zuschüssen des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) von 234 Mio.
Euro, die das Bundeswirtschaftsministerium den Ländern
zugewiesen hat (s. auch Nr. 20.4.1). 

Für das Jahr 2011 waren im Einzelplan 09 Verpflichtungs-
ermächtigungen von 3,1 Mrd. Euro veranschlagt. Davon
hat das Bundeswirtschaftsministerium 2,5 Mrd. Euro in
Anspruch genommen.

Für das Jahr 2013 ist das Bundeswirtschaftsministerium
eines der Pilotressorts, die ihren Einzelplan aufgrund ei-
nes Beschlusses des Haushaltsausschusses des Deutschen
Bundestages neu strukturieren. Ziel ist es, die Transpa-
renz der Darstellung im kameralen Haushalt zu verbes-
sern und die Fach- und Programmausgaben stärker in den
Mittelpunkt zu rücken. So wurden beispielsweise die Ka-
pitelreihenfolge geändert und eine Vielzahl von Titeln in
neue Kapitel umgesetzt oder mehrere Titel zu einem
neuen zusammengeführt. Um die vom Bundesrechnungs-
hof dargestellten Ausgabenschwerpunkte vergleichbar zu
machen, sind in der nachfolgenden Tabelle deren Ansätze
für die Jahre 2011 und 2012 – ungeachtet der damaligen
Kapitel- und Titelstrukturen – den entsprechenden Ansät-
zen des Jahres 2013 zugeordnet (zur neuen Struktur der
Piloteinzelpläne s. auch Bemerkung Nr. 17).

Das Bundeswirtschaftsministerium bewirtschaftet seit
dem Jahr 2012 zusätzlich Mittel des Sondervermögens
„Energie- und Klimafonds“ (EKF; Anlage 3 zu Kapi-
tel 6092). Zuständig ist es insbesondere für Förder- und
Forschungsmaßnahmen der Energieeffizienz, Förderung
der Elektromobilität und der internationalen Energie- und
Rohstoffpartnerschaften.

Im Jahr 2013 ist gegenüber dem Vorjahr ein Personalzu-
wachs von 148 Stellen vorgesehen. Er entfällt im Wesent-
lichen auf die Bundesnetzagentur. Hintergrund ist die von
der Bundesregierung beschlossene Energiewende. Die
Bundesnetzagentur hat mit dem Netzausbaubeschleuni-
gungsgesetz zum Ausbau der Elektrizitätsübertragungs-
netze zusätzliche Aufgaben im Planungsrecht einschließ-
lich Planfeststellungsverfahren erhalten.

Zum Geschäftsbereich des Bundeswirtschaftsministe-
riums gehören außer der Bundesnetzagentur weitere fünf
Behörden. Ihre Aufgaben liegen im technisch-wissen-
schaftlichen Bereich sowie auf den Gebieten der Markt-
ordnung, Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft und
Energiepolitik.
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Ta b e l l e  2 0 . 1

Übersicht über den Einzelplan 09
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Erläuterungen: a Einschließlich der Zuschüsse des EFRE (s. auch Nr. 20.4.1).
b Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.
c Ist-Besetzung am 1. Juni.

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 09 bzw. Haushaltsrechnung; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf Bundeshaushalt,
Einzelplan 09.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

Verän-
derung 

2012/2013 

in Mio. Euro in %

Ausgaben des Einzelplans 6 117 6 241 124 6 108 6 180 1,2

darunter:

Förderung bestimmter Branchen

davon:

3 350 3 199 -151 3 195 3 177 -0,6

Steinkohlenbergbau 1 472 1 448 -24 1 312 1 281 -2,4

Raumfahrtförderung 1 152 1 152 0 1 206 1 243 3,1

Branchenübergreifende Förder-
bereiche, insbesondere
für KMU

davon:

1 818 1 998 180 1 916 1 944 1,5

Regionale Wirtschaftsförderung 651 877a 226 597 569 -4,7

Zentrales Innovationsprogramm 
Mittelstand

389 338 -51 499 510 2,2

Ministerium 115 111 -4 121 163 34,7

Einnahmen des Einzelplans 323 624 301 375 426 13,6

darunter:

Zuweisungen an die Länder aus 
Zuschüssen des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung

0 234 234 0 0 0

Geldbußen und Geldstrafen 
beim BKartAmt

180 162 -18 192 192 0

Gebühren der BNetzA 79 48 -31 78 86 10,3

Verpflichtungsermächtigungen 3 139b 2 547 -592 2 726 2 479 -9,1

Planstellen/Stellen in %

Personal 8 035 7 675c -360 8 191 8 339 1,8
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Behörden im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

Quelle: Bundeshaushalt, Einzelplan 09 für das Jahr 2012 und Haushaltsrechnung 2011.

Einnahmen 2011 
(Ist)

Ausgaben 2011 
(Ist)

Besetzte Planstellen/
Stellen am 

1. Juni 2011

in Mio. Euro

Bundesministerium 2 253 1 499

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 23 166 1 264

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle

1 52 730

Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung

22 143 1 040

Bundeskartellamt 172 23 281

Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe

3 76 546

Bundesnetzagentur 51 161 2 315

20.2 Haushaltsstruktur und -entwicklung

Die Ausgaben im Einzelplan 09 sollen vom Jahr 2011 auf
das Jahr 2012 um 0,1 % abnehmen. Die Ausgaben des
Bundeshaushalts insgesamt sollen demgegenüber anstei-
gen.

Das Bundeswirtschaftsministerium verwendet die Mittel
aus dem Einzelplan 09 überwiegend für Fördermaßnah-
men. Im Jahr 2011 gab es dafür 5 Mrd. Euro aus; das ent-
spricht 87 % der Gesamtausgaben des Einzelplans. Mit
dem Haushaltsplan 2012 hat das Bundeswirtschaftsminis-
terium seine Fördermaßnahmen neu strukturiert und für
den Haushalt 2013 erneut überarbeitet. Es hat jede För-
dermaßnahme einem von 17 Förderfeldern zugeordnet.
Ergänzt werden die Förderfelder durch die Fördermaß-
nahmen des EKF. Die Förderfelder sind in vier Kapiteln
zu Oberthemen zusammengefasst. Abbildung 20.1. zeigt
die Struktur.

Das Bundeswirtschaftsministerium beauftragt bei einigen
Förderprogrammen Projektträger mit der Bearbeitung der
Förderfälle. Für das Jahr 2011 waren im Einzelplan 09
hierfür Ausgaben von bis zu 46,5 Mio. Euro vorgesehen,
für die Jahre 2012 und 2013 sind jeweils 55 Mio. Euro
ausgewiesen.

Der Bundesrechnungshof prüfte unterschiedliche Förder-
maßnahmen und Ausgaben von Zuwendungsempfängern.
Bei der Prüfung von Projektförderungen stellte er fest,
dass das Bundeswirtschaftsministerium es in einigen Fäl-
len für erforderlich hielt, in bestimmten Wirtschaftsberei-
chen einen ersten Anstoß für wachstumsorientierte Akti-
vitäten zu geben. Es ging davon aus, dass diese Impulse
die interessierten Unternehmen oder Verbände dazu ver-

anlassen würden, die notwendigen Maßnahmen nach ei-
ner Übergangsfrist selbst zu organisieren und zu finanzie-
ren. Diese Annahme erfüllte sich aber nicht, sondern es
blieb unklar, ob und wann eine Übernahme durch die Un-
ternehmen oder Verbände stattfinden würde. Der Bundes-
rechnungshof hat empfohlen, geeignete Strategien für eine
Übergabe an die Unternehmen oder Verbände zu entwickeln
und die Maßnahmen nicht weiter aus Bundesmitteln zu
finanzieren. In einigen Fällen ist das Bundeswirtschafts-
ministerium den Empfehlungen des Bundesrechnungsho-
fes bereits gefolgt.

Das Bundeswirtschaftsministerium verfolgt mit seinen
Förderprogrammen vielfältige wirtschaftspolitische Ziele.
Nach den Prüfungserfahrungen des Bundesrechnungsho-
fes lässt sich oft nicht feststellen, ob die angestrebten
Ziele erreicht wurden und die erhofften Wirkungen einge-
treten sind. Er hat dem Bundeswirtschaftsministerium
empfohlen, die gewünschten Ergebnisse zu konkretisie-
ren und messbare Förderziele zu definieren, damit eine
wirksame Erfolgskontrolle möglich ist. Das Bundeswirt-
schaftsministerium hat zugesagt, die Empfehlungen des
Bundesrechnungshofes aufzugreifen.

Der Bundesrechnungshof prüfte in den vergangenen Jah-
ren auch die Verwendung von Bundesmitteln bei institu-
tionell geförderten Zuwendungsempfängern. Er hat emp-
fohlen, dass Zuwendungsempfänger bei Sitzungen ihrer
Überwachungsorgane auf touristische Beiprogramme
verzichten, Empfänge und betriebsinterne Feiern nicht
aus Bundesmitteln finanzieren und keine unangemessen
teuren Werbegeschenke verteilen. Das Bundeswirtschafts-
ministerium hat die Zuwendungsempfänger aufgefordert,
solche Ausgaben auf das erforderliche Maß zu begrenzen.
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Im Jahr 2011 zahlte das Bundeskartellamt für die Liegen-
schaften der Monopolkommission 97 000 Euro Mieten
und Pachten an die Bundesanstalt für Immobilienangele-
genheiten (einheitliches Liegenschaftsmanagement – ELM).
Für das Jahr 2012 sind insgesamt 52,7 Mio. Euro für die
Mieten und Pachten aller nachgeordneten Behörden ver-
anschlagt. Im Jahr 2013 sollen sich die Zahlungen an die
Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten auf insge-
samt 89 Mio. Euro erhöhen. Davon entfallen 30 Mio.
Euro auf die Liegenschaften des Ministeriums, die dann
erstmals in das ELM einbezogen werden. Dies erklärt
auch die vom Jahr 2012 zum Jahr 2013 vergleichsweise
starke Zunahme der Ausgaben beim Ministerium.

20.3 Wesentliche Ausgabenbereiche

20.3.1 Förderung bestimmter Branchen

Den größten Anteil seiner Fördermittel stellt das Bundes-
wirtschaftsministerium für die Beendigung des subven-
tionierten Steinkohlenbergbaus und für die Raumfahrt be-
reit.

20.3.1.1 Steinkohlenbergbau

Der Bund gewährt – zusammen mit dem Land Nordrhein-
Westfalen – Zuschüsse für den Absatz deutscher Stein-
kohle zur Verstromung, zur Stahlerzeugung sowie zum
Ausgleich von Stilllegungsaufwendungen im Steinkoh-
lenbergbau. Der Anteil des Bundes ist im „Gesetz zur
Finanzierung der Beendigung des subventionierten Stein-
kohlenbergbaus zum Jahr 2018“ (Steinkohlefinanzie-
rungsgesetz) festgelegt. Der Bund und die Revierländer
Nordrhein-Westfalen und Saarland hatten sich darauf ver-
ständigt, die subventionierte Förderung der Steinkohle in
Deutschland zum Ende des Jahres 2018 sozialverträglich
zu beenden. 

Die RAG AG betreibt den Steinkohlenbergbau in Deutsch-
land. Im Jahr 2011 zahlte ihr das Bundeswirtschaftsminis-
terium 1 349 Mio. Euro als Zuschuss zu ihren Aufwen-
dungen des Jahres 2010 für den Steinkohlenbergbau. Im
Jahr 2012 sind hierfür Ausgaben von 1 200 Mio. Euro
und 1 163 Mio. Euro für das Jahr 2013 vorgesehen. Die
Zuschüsse sind damit der größte einzelne Ausgabenbe-
reich des Einzelplans 09.

A b b i l d u n g  2 0 . 1
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Zusätzlich gewähren der Bund und die beiden Revierlän-
der den Beschäftigten im Steinkohlenbergbau nach deren
Entlassung Anpassungsgeld und anteilig Beiträge zur
Krankenversicherung. Dies soll helfen, das Auslaufen des
subventionierten Steinkohlenbergbaus in Deutschland so-
zialverträglich zu gestalten. Das Anpassungsgeld ist eine
Überbrückungshilfe bis zum Bezug von Leistungen der
knappschaftlichen Rentenversicherung. Der Bund trägt
zwei Drittel der Ausgaben für das Anpassungsgeld, die
beiden Revierländer zusammen ein Drittel. Im Jahr 2011
betrug der Bundesanteil 100 Mio. Euro. Für das Jahr
2012 sind 112 Mio. Euro und für das Jahr 2013 118 Mio.
Euro vorgesehen.

20.3.1.2 Raumfahrtförderung

Der größte Teil der Mittel für Raumfahrt fließt als Mit-
gliedsbeitrag und freiwillige Leistungen an die Europäi-
sche Weltraumorganisation ESA. Im Jahr 2011 zahlte der
Bund 616 Mio. Euro. Im Haushalt 2012 sind dafür etwas
mehr als 619 Mio. Euro veranschlagt. Für das Jahr 2013
sind 639 Mio. Euro vorgesehen. Die Beiträge fließen
nach den Vorschriften der ESA fast vollständig als Auf-
träge an deutsche Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen zurück. Deutschland nimmt an ESA-Vorhaben in
allen wichtigen Bereichen der Raumfahrt teil. 

Darüber hinaus finanziert das Bundeswirtschaftsministe-
rium Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie In-
vestitionen aus dem nationalen Weltraumprogramm. Die
Ausgaben beliefen sich im Jahr 2011 auf 237 Mio. Euro.
Im Haushaltsjahr 2012 sind dafür 270 Mio. Euro einge-
plant. Der Ansatz steigt im Jahr 2013 auf 272 Mio. Euro.
Das nationale Weltraumprogramm umfasst auch Projekte
und Missionen in internationaler Zusammenarbeit. Es ist
insbesondere eng mit den Programmen der ESA ver-
knüpft. Aus dem Titel können auch Ausgaben für die
Ausstattung mit Geräten, flankierende Maßnahmen zur
Erreichung der Programmziele sowie zum Wissenstrans-
fer und für begleitende Managementaktivitäten geleistet
werden.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat das Raumfahrt-
management dem Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) übertragen. Das DLR bündelt und koordi-
niert alle deutschen Raumfahrtaktivitäten auf nationaler
und europäischer Ebene. Es beschäftigt 7 000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in 32 Instituten und Einrichtungen
an 16 Standorten.

Das DLR erhielt im Jahr 2011 für seinen Betrieb und für
Investitionen insgesamt knapp 300 Mio. Euro. Die Grund-
finanzierung soll ab dem Jahr 2011 entsprechend dem
Pakt für Forschung und Innovation bis zum Jahr 2015 um
jährlich 5 % steigen. Der Förderbetrag für das DLR ist im
Jahr 2012 mit 317 Mio. Euro veranschlagt. Im Haushalts-
entwurf 2013 sind Fördermittel von 332 Mio. eingeplant.

Das DLR ist als Helmholtz-Zentrum Mitglied der Helm-
holtz-Gemeinschaft. Die übrigen 16 Helmholtz-Zentren
dieser größten deutschen Wissenschaftsorganisation sind

im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung angesiedelt (vgl. Bemerkung Nr. 74). 

20.3.1.3 Weitere branchenspezifische 
Fördermaßnahmen 

Informations- und Kommunikationswirtschaft

Das Bundeswirtschaftsministerium förderte für die Infor-
mations- und Kommunikationswirtschaft die Infrastruk-
tur und die Entwicklung von neuen Technologien und
Anwendungen mit 77 Mio. Euro. Schwerpunkte waren
dabei das „Internet der Dinge“ (Vernetzung und Steue-
rung von Alltagsobjekten), das „Internet der Energie“
(Entwicklung und Erprobung eines Energiesystems der
Zukunft) und das „Internet der Dienste“ (Vereinfachter
Zugang zu Informationen, Vernetzen von Daten zu neuem
Wissen und neue Dienstleistungen im Internet). Daneben
sollen insbesondere KMU, Verwaltung und Handwerk
dabei unterstützt werden, moderne, energieeffiziente In-
formations- und Kommunikationstechnologien einzufüh-
ren. Im Jahr 2012 sollen die Ausgaben 99 Mio. Euro be-
tragen. Für das Jahr 2013 sind 72 Mio. Euro vorgesehen. 

Tourismus

Für die Förderung des Tourismus gab das Bundeswirt-
schaftsministerium im Jahr 2011 insgesamt 29 Mio. Euro
aus. In den Jahren 2012 und 2013 sollen die Ausgaben
ebenfalls 29 Mio. Euro betragen. Sie entfallen überwie-
gend auf die Unterstützung des institutionellen Zuwen-
dungsempfängers „Deutsche Zentrale für Tourismus
e. V.“ (DZT), die das Bundeswirtschaftsministerium dem
Förderfeld „Erschließen von Auslandsmärkten“ zuordnet.

Außenwirtschaftsförderung

Die Ausgaben für die Außenwirtschaftsförderung im Jahr
2011 betrugen 208 Mio. Euro (ohne die Zuwendung an
die DZT). Ein Schwerpunkt war die Unterstützung der
Auslandshandelskammern und der Delegierten der deut-
schen Wirtschaft mit 35 Mio. Euro. Für die institutionelle
Förderung der „Germany Trade and Invest – Gesellschaft
für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH (GTaI)“
zahlte das Bundeswirtschaftsministerium im Jahr 2011
18 Mio. Euro. Für Gemeinschaftsausstellungen von Un-
ternehmen der deutschen Wirtschaft bei Messen im Aus-
land gab es insgesamt 40 Mio. Euro aus. Zudem wird die
Beteiligung des Bundes an Weltausstellungen im Ausland
aus dem Einzelplan finanziert. Im Jahr 2012 sollen die
Ausgaben für die Außenwirtschaftsförderung 250 Mio.
Euro betragen und im Jahr 2013 auf 273 Mio. Euro an-
steigen (jeweils ohne die Zuwendung an die DZT).

Luftfahrtforschung und -technologien

Im Jahr 2011 betrugen die Ausgaben für die Förderung
der Luftfahrtforschung und -technologien 130 Mio. Euro.
Das Bundeswirtschaftsministerium fördert auf der Grund-
lage von mehrjährigen Luftfahrtforschungsprogrammen
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Forschungsvorhaben der zivilen Luftfahrtindustrie und
gewährt Investitionszuschüsse für die notwendige For-
schungsinfrastruktur. Einen Förderschwerpunkt bildet die
Entwicklung von Technologien mit Umwelt- und Klim-
abezug. International vorgegebene Emissions- und Lärm-
ziele für die Luftfahrt werden dabei einbezogen. Für das
Jahr 2013 plant das Bundeswirtschaftsministerium die
erste Ausschreibungsrunde für Vorhaben des V. Luftfahrt-
forschungsprogramms. Es beabsichtigt, dabei die Förder-
bedingungen sowie die Inhalte und Schwerpunkte der
Förderung anzupassen. Dazu sollen die Luftfahrtfor-
schungsprogramme III und IV zunächst evaluiert werden.
Im Jahr 2012 sind Ausgaben von 157 Mio. Euro veran-
schlagt. Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2013 sieht
156 Mio. Euro vor.

Maritime Wirtschaft, Mobilität und 
Verkehrstechnologien

Die Förderungen der Maritimen Wirtschaft, der Mobilität
und der Verkehrstechnologien fasst das Bundeswirtschafts-
ministerium seit dem Jahr 2012 im Förderfeld „Neue Mo-
bilität“ zusammen. Es gab im Jahr 2011 dafür 83 Mio.
Euro aus. In den Jahren 2012 und 2013 sollen die Ausga-
ben auf jeweils 106 Mio. Euro steigen. Fördergegenstand
sind u. a. neue Technologien beim Schiffbau, der Meeres-
technik und der Werftindustrie. Zudem leistet das Bun-
deswirtschaftsministerium Zinsgarantien für Schiffbau-
kredite (CIRR) und unterstützt Forschungsaktivitäten für
den bodengebundenen Verkehr, zur Unterwasserförde-
rung von Erdöl und Erdgas sowie zur unterseeischen Ge-
winnung von Methanhydraten. Bis einschließlich dem
Jahr 2011 waren im Einzelplan 09 auch Mittel zur Förde-
rung der Elektromobilität veranschlagt. Seit dem Jahr
2012 sind diese Mittel zentral im Sondervermögen EKF
veranschlagt, von denen das Bundeswirtschaftsministe-
rium einen Teil bewirtschaftet.

20.3.2 Branchenübergreifende Förderbereiche, 
insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen

Das Bundeswirtschaftsministerium fördert insbesondere
für KMU zahlreiche branchenübergreifende Maßnahmen.
Die Regionale Wirtschaftsförderung und das Zentrale
Innovationsprogramm Mittelstand sind die beiden größ-
ten Förderbereiche.

20.3.2.1 Regionale Wirtschaftsförderung

Die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur in
Regionen mit erheblichen wirtschaftlichen Strukturprob-
lemen gehört nach Artikel 91a Grundgesetz zu den Ge-
meinschaftsaufgaben von Bund und Ländern. Nach dem
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW-Gesetz) beteiligt
sich der Bund zur Hälfte an den Ausgaben der Länder. Im
Haushaltsjahr 2011 betrug der Bundesanteil rund 592 Mio.
Euro. Im Bundeshaushalt 2012 sind 597 Mio. Euro veran-

schlagt. Der Haushaltsentwurf 2013 sieht 569 Mio. Euro
vor.

Ziel der Förderung nach dem GRW-Gesetz ist es, dauer-
haft wettbewerbsfähige Arbeitsplätze in den struktur-
schwachen Regionen zu schaffen. Bund und Länder legen
gemeinsam auf der Grundlage der europäischen Regio-
nalbeihilferegeln die Förderregionen und deren Förderan-
teile fest. Ein großer Teil der Fördermittel fließt in die
neuen Länder. Bund und Länder fördern u. a. die Errich-
tung, den Ausbau, die Umstellung und die grundlegende
Rationalisierung von Gewerbebetrieben. Außerdem kön-
nen Zuschüsse für wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnah-
men insbesondere der Gemeinden und Gemeindeverbände
sowie für nicht-investive Maßnahmen wie beispielsweise
Kooperationsnetzwerke oder Regionalmanagementvorha-
ben gezahlt werden.

Die Länder führen die Maßnahmen in eigener Zuständig-
keit durch. Sie setzen dabei Förderschwerpunkte nach ih-
ren regionalpolitischen Erfordernissen. Die Förderungen
müssen mit den Grundsätzen der allgemeinen Wirtschafts-
politik und den Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung übereinstimmen. Die Länder müssen die Maßnah-
men mit anderen Entwicklungsvorhaben abstimmen.

20.3.2.2 Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand

Das „Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM)
ist ein technologie- und branchenoffenes Förderpro-
gramm. Das Bundeswirtschaftsministerium will die For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten von KMU nach-
haltig fördern und einen Beitrag für deren Wachstum und
Wettbewerbsfähigkeit leisten. Die dafür vorgesehenen
Mittel wurden schrittweise auf 499 Mio. Euro im Jahr
2012 erhöht und sollen im Jahr 2013 auf 510 Mio. Euro
steigen. Bis zum Jahr 2014 ist der weitere Ausbau auf
513 Mio. Euro geplant. 

20.3.2.3 Sonstige Fördermaßnahmen

Im Jahr 2011 erhielten KMU der gewerblichen Wirtschaft
und Angehörige freier Berufe insgesamt 224 Mio. Euro,
um sie in ihrer Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu
fördern. Schwerpunkte bildeten 

Zinszuschüsse zu Darlehen für Investitions- und Inno-
vationsvorhaben im Rahmen von Förderprogrammen
des ERP-Sondervermögens (vgl. Nr. 20.1),

die Förderung von Lehrgängen der überbetrieblichen
Bildung im Handwerk und von überbetrieblichen Fort-
bildungseinrichtungen der gewerblichen Wirtschaft
sowie

die Förderung von Existenzgründungsberatungen und
allgemeinen Informationen für Unternehmensgründer.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat diese Programme
im Zuge der Neustrukturierung des Einzelplans mit wei-
teren, bisher aus anderen Teilen des Einzelplans finan-
zierten Programmen zur Förderung des Mittelstandes im
Kapitel „Mittelstand: Gründen, Wachsen, Investieren“
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zusammengeführt. Dazu gehört die Förderung der For-
schung, Entwicklung und Innovation in mittelständischen
Unternehmen sowie wirtschaftsnaher Forschungseinrich-
tungen. Weitere Initiativen für KMU zielen auf die Förde-
rung der Forschungsinfrastruktur, den Technologie- und
Innovationstransfer und die Innovationsberatung. Im Jahr
2012 waren dafür insgesamt 273 Mio. Euro veranschlagt.
Der Haushaltsansatz für das Jahr 2013 beträgt 291 Mio.
Euro. 

20.4 Wesentliche Einnahmenbereiche

20.4.1 Zuschüsse des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung

Der Einnahmetitel mit dem höchsten Betrag ist der für die
Zuschüsse des Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung. Das Bundeswirtschaftsministerium verbucht zu-
nächst die Zuschüsse der EU für betriebliche Investitionen
und wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen als Einnah-
men und weist sie den Ländern zu (s. auch Nr. 20.1). Weil
die Einnahmen im Haushaltsplan ohne Betrag veran-
schlagt werden, werden sie in der Haushaltsrechnung in
voller Höhe als Mehreinnahmen ausgewiesen.

20.4.2 Bundeskartellamt 

Das Bundeskartellamt erhebt Geldbußen nach den §§ 81 ff.
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Das
sind beispielsweise Bußgelder gegen Unternehmen, die
das Kartellverbot missachtet oder Kartellabsprachen ge-
troffen haben. Auch wenn marktbeherrschende Unterneh-
men ihre Marktmacht missbrauchen oder Unternehmens-
fusionen nicht ordnungsgemäß anmelden, kann das
Bundeskartellamt Bußgeldverfahren einleiten. Im Jahr
2011 erreichten diese Einnahmen mit 162 Mio. Euro
nicht den geplanten Betrag, lagen aber um 39 Mio. höher
als im Vorjahr. Das Bundeskartellamt rechnet für die
Jahre 2012 und 2013 mit Bußgeldeinnahmen von
192 Mio. Euro. 

20.4.3 Bundesnetzagentur

Die Bundesnetzagentur nahm im Jahr 2011 mit 48 Mio.
Euro weniger Gebühren und Beiträge ein als geplant. Im
Jahr 2012 hat sie Einnahmen von rund 78 Mio. Euro ver-
anschlagt. Im Jahr 2013 sollen die Einnahmen auf
86 Mio. Euro ansteigen. 

20.5 Ausblick

Nach dem Entwurf des Finanzplans sollen die Ausgaben
im Einzelplan 09 vom Jahr 2012 bis zum Jahr 2016 um
39 Mio. Euro sinken. Das entspricht einem Rückgang um
0,6 %. Einsparungen ergeben sich in diesem Zeitraum vor
allem bei der Förderung des Steinkohlenbergbaus (-67 Mio.
Euro; -5 %) und der Regionalförderung (-28 Mio. Euro;
-5 %). Demgegenüber sollen die Mittel für den Betrieb
und die Investitionen des DLR (s. Nr. 20.3.1.2) um
46 Mio. Euro und damit um 15 % steigen.

21.0

Das Bundeswirtschaftsministerium hat vom Jahr 2002 bis
zum Jahr 2010 3 Mio. Euro für ein elektronisches Archi-
vierungs- und Dokumentenmanagementsystem ausgege-
ben, ohne dies wie vorgesehen zu nutzen. Obwohl es den
Funktionsumfang der Software halbiert hat, haben sich
die Kosten verdoppelt. 

21.1

Das Bundeswirtschaftsministerium plante, bis Ende 2005
für 1,5 Mio. Euro eine Standardsoftware zur Archivie-
rung und Vorgangsbearbeitung anzupassen und zu nutzen.
Eine solche Software unterstützt die Verwaltung dabei,
Dokumente und Verwaltungsvorgänge elektronisch zu er-
stellen und mit mehreren Beschäftigten zu bearbeiten.
Außerdem können die Dokumente systematisch archi-
viert werden. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte
seine Vorgänge effizienter bearbeiten und seine Beschäf-
tigten von Routinetätigkeiten entlasten. Dadurch wollte
es bis zum Jahr 2007 rund 16,5 Mio. Euro sparen.

Bis zum Jahr 2010 gab das Bundeswirtschaftsministerium
3 Mio. Euro für das Projekt aus. Darüber hinaus entstan-
den weitere Kosten u. a. für eigenes Personal, die es nicht
erfasste. Den Funktionsumfang der Software halbierte es
zwischenzeitlich; so gab es das Ziel der elektronischen
Vorgangsbearbeitung auf. Damit kann es nur noch einen
kleinen Teil der erhofften Einsparungen erreichen. Selbst
die reduzierte Software nutzt es nur in einigen Arbeitsbe-
reichen im Pilotbetrieb. 

Das Bundeswirtschaftsministerium

schloss für den wesentlichen Teil des Projekts Dienst-
leistungsverträge ab,

kaufte im Jahr 2006 Lizenzen, die es bis heute nicht
nutzt, und zahlte für Erwerb und Pflege dieser Lizen-
zen bis zum Jahr 2010 über 600 000 Euro, 

kontrollierte in der bisher zehnjährigen Projektlaufzeit
nicht, ob das Projekt seine Ziele zumindest teilweise
erreichte und

hat für die nächsten Jahre keine konkrete Projektpla-
nung.

Das Bundeswirtschaftsministerium plante, für das Projekt
bis zum Jahr 2015 weitere 2 Mio. Euro auszugeben.

21.2

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass das Bundes-
wirtschaftsministerium die Verdoppelung der Kosten bei
halbiertem Funktionsumfang u. a. durch seine ungenü-

21
Kat. B

Kosten für IT-Projekt trotz halbiertem 
Funktionsumfang verdoppelt
(Kapitel 0901)
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gende Projektplanung und -steuerung verursacht hat. Mit
dem Abschluss der Dienstverträge hat es außerdem das
Risiko für den Erfolg des Projekts übernommen; die Auf-
tragnehmer schuldeten lediglich eine Dienstleistung und
keine fehlerfreie Software.

Darüber hinaus hat er beanstandet, dass dem Bundeswirt-
schaftsministerium für die Projektsteuerung ein vollstän-
diger Überblick über die Kosten fehlte. Es hätte z. B.
auch seine Personalkosten erfassen müssen. 

Das Bundeswirtschaftsministerium hätte außerdem regel-
mäßig kontrollieren müssen, welche (Teil-) Ziele es er-
reicht hat, um frühzeitig nachsteuern zu können. Mit ei-
nem konkreten Zeitplan für das Projekt und einem
besseren Überblick über dessen aktuellen Status hätte das
Bundeswirtschaftsministerium auch verhindern können,
dass es Lizenzen beschafft, die es noch nicht benötigt.

21.3

Das Bundeswirtschaftsministerium hat den Feststellun-
gen nicht grundsätzlich widersprochen. 

Die Kostensteigerung des IT-Projekts hat es mit der mitt-
lerweile zehnjährigen Laufzeit des IT-Projekts begrün-
det.

Hinsichtlich der bemängelten Projektplanung hat es u. a.
auf seinen Projektplan hingewiesen. Aufgrund organisa-
torischer Änderungen im Bundeswirtschaftsministerium
sei dieser hinfällig geworden. So habe der im Jahr 2002
neu gewählte Personalrat die Funktionen der Vorgangsbe-
arbeitung abgelehnt. Die Erfolgskontrolle des Projekts sei
hierdurch nicht mehr sinnvoll gewesen. 

Die Archivierungsfunktion der Software könne es weiter-
hin in einzelnen Arbeitsbereichen im Pilotbetrieb nutzen.
Die Mehrausgaben von 600 000 Euro seien zu relativie-
ren. Es wolle die mit diesen Mitteln beschafften Lizenzen
einsetzen, wenn das System für eine breite Anwendung
eingeführt werde. 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat angemerkt, es
habe den Bedarf von 2 Mio. Euro bis zum Jahr 2015 le-
diglich zur Haushaltsvorsorge in das IT-Rahmenkonzept
aufgenommen. Die tatsächlichen Ausgaben hingen vom
Projektfortschritt und -erfolg ab. Derzeit betrügen sie nur
110 000 Euro jährlich.

21.4

Der Bundesrechnungshof hält daran fest, dass die Mängel
des IT-Projekts u. a. auf eine unzureichende Planung und
Steuerung zurückzuführen sind. 

Das Bundeswirtschaftsministerium hätte den Zeitplan
nach der Organisationsänderung im Jahr 2002 und im
weiteren Projektverlauf bei Veränderung der Rahmenbe-
dingungen anpassen müssen. Mit einem aktualisierten
Plan und bei Kenntnis der vollständigen Kosten hätte es

das Projekt wirkungsvoll steuern und den Erfolg messen
können.

Der Bundesrechnungshof sieht im unnötig frühen Kauf
der Lizenzen ein weiteres Indiz für die schlechte Projekt-
planung. Ob und wann das Bundeswirtschaftsministerium
die im Jahr 2006 gekauften Lizenzen tatsächlich nutzen
kann, bleibt abzuwarten. 

Auch in der „Haushaltsvorsorge“ von 2 Mio. Euro sieht
der Bundesrechnungshof seine Kritik an der Projektpla-
nung bestätigt. 

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass das Bundeswirt-
schaftsministerium den weiteren Projektverlauf sorgfältig
plant. Auf dieser Basis muss es dann prüfen, ob und wie
es das Projekt mit einem vertretbaren Ergebnis abschlie-
ßen kann. Falls das Projekt unter den geänderten Rah-
menbedingungen nicht mehr wirtschaftlich durchzufüh-
ren ist, muss es dieses abbrechen.

22.0

Entgegen seiner Zusage hat das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle seit sieben Jahren die Empfehlun-
gen des Bundesrechnungshofes zur Inventarisierung von
IT-Geräten nicht umgesetzt. Damit kann es weiterhin
seine IT nicht vollständig und revisionssicher nachwei-
sen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat nicht dafür
gesorgt, dass das Bundesamt seine Zusage einhält.

22.1

Der Bundesrechnungshof hatte im Jahr 2005 mit Unter-
stützung des Prüfungsamtes des Bundes Koblenz (Prü-
fungsamt) den Einsatz der IT beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (Bundesamt) geprüft. Er
hatte dabei u. a. festgestellt, dass das Bestandsverzeichnis
des Bundesamtes für IT-Geräte lückenhaft war. Es konnte
daher über den Verbleib von mindestens 66 Arbeitsplatz-
computern und zwei hochwertigen Flachbildschirmen
keine Auskunft geben. Auch nach einer aufwendigen In-
ventur blieben einige Geräte verschwunden. Das Bundes-
amt hatte zugesichert, ein geeignetes IT-Verfahren einzu-
setzen und das Bestandsverzeichnis künftig aktuell zu
halten. Der Bundesrechnungshof hatte damals seine Be-
anstandungen auch dem Bundeswirtschaftsministerium
mitgeteilt. Es sollte dafür sorgen, dass das Bundesamt
seine Zusage einhält.

Im Jahr 2011 prüfte der Bundesrechnungshof mit Unter-
stützung des Prüfungsamtes erneut den Einsatz der IT
beim Bundesamt. Er stellte dabei fest, dass das Bundes-
amt nun zwei Systeme zur Verwaltung seiner IT nutzte,
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ohne dass es damit seinen IT-Bestand vollständig nach-
weisen konnte.

Eine Inventarnummer, die die Geräte identifizieren sollte,
fehlte oftmals. Auch waren Gerätestandorte nicht korrekt
verzeichnet. Mehrere hundert Beschäftigte nutzten an ih-
rem Arbeitsplatz einen zweiten Bildschirm. Der Standort
dieser zweiten Bildschirme ließ sich nur über aufwendige
Recherchen feststellen. 

22.2

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass das Bundes-
amt die bereits im Jahr 2005 bekannten Mängel nicht ab-
gestellt hat, obwohl es dies damals zugesagt hatte. Er
hatte erwartet, dass das Bundeswirtschaftsministerium
auf das Bundesamt einwirkt, seinen Zusagen nachzukom-
men.

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass die Ver-
fahrensweise des Bundesamtes zum Nachweis seiner IT
noch immer keinen vollständigen und revisionssicheren
Vermögensnachweis ermöglicht, obwohl sie aufwendiger
als früher ist.

22.3

In einer gemeinsamen Stellungnahme erklärten das Bun-
deswirtschaftsministerium und das Bundesamt, dass die
Forderungen des Bundesrechnungshofes derzeit umge-
setzt würden. Das Bundesamt sagte zu, für die Führung
eines revisionssicheren Bestandsverzeichnisses nur noch
ein vorhandenes System zu nutzen. Das andere System
solle abgeschaltet werden. Derzeit werde der Bestand ak-
tualisiert und in das künftige System übernommen. Dazu
habe man die Daten eines Systems ausgedruckt und
pflege sie nun manuell in das andere System ein. Im Juli
2012 sei mit dem Abschluss der Arbeiten zu rechnen.
Künftig werde der Servicebereich des IT-Referates die
Daten direkt im System des Haushaltsreferates pflegen.
Man plane, dieses System ab Juli 2012 mit externer Un-
terstützung revisionssicher zu machen.

22.4

Der Bundesrechnungshof hält die Bemühungen des Bun-
desamtes, seine Inventarisierung zu verbessern, für über-
fällig. Wegen des Medienbruchs ist es zudem aufwendig
und fehleranfällig, die Daten auszudrucken und manuell
einzugeben. Außerdem bindet es erhebliche Personalka-
pazitäten.

Der Bundesrechnungshof hält es außerdem für unwirt-
schaftlich, dass das Bundesamt zuerst Daten in ein Sys-
tem überträgt, welches es anschließend revisionssicher
machen will. Es hätte die Arbeit am künftigen System
vorziehen und die Daten dann in ein funktionierendes und
zuverlässiges System übertragen sollen.

Das Bundeswirtschaftsministerium muss deshalb mit
Nachdruck dafür sorgen, dass das Bundesamt einen wirt-
schaftlichen Weg wählt, seine IT ordnungsgemäß zu ver-
walten. Darüber hinaus muss das Bundeswirtschaftsministe-
rium durch eine verbesserte Dienst- und Fachaufsicht
künftige Fehlentwicklungen bei der IT des Bundesamtes
frühzeitig erkennen und abstellen.

23.0

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt hat unter
Verweis auf ihre wissenschaftlich-technischen Aufgaben
Vorgaben für den Einsatz der IT missachtet. So hat sie
eine für die Bundesverwaltung empfohlene Software für
IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen nicht verwendet, son-
dern einen eigenen Standard bevorzugt. Ihre so erstellten
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für IT waren unzureichend.

Außerdem setzte sie IT-Komponenten ein, die nach Ein-
schätzung der Beauftragten der Bundesregierung für In-
formationstechnik und des Bundesamtes für Sicherheit in
der Informationstechnik unsicher sind. Einen Überbestand
von 2 550 Computern und Differenzen im Softwarebestand
konnte sie nicht erklären.

23.1

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung des
Prüfungsamtes des Bundes Koblenz den Einsatz der IT
bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (Bundes-
anstalt). Er stellte dabei in unterschiedlichen Bereichen
Mängel fest:

Die Bundesverwaltung verfügt mit dem „WiBe Kalku-
lator“ über eine für die Anwender kostenfreie, metho-
dische und inhaltliche Unterstützung für Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtungen, insbesondere beim Einsatz
von IT. Die Bundesanstalt nutzte diese Software für
ihre IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen nicht. Statt-
dessen bewertete sie die Wirtschaftlichkeit von Vorha-
ben und Projekten nach einem eigenen Standard. Die
so erstellten Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen waren
schlecht dokumentiert und kaum nachvollziehbar. Sie
wiesen die Wirtschaftlichkeit nicht angemessen nach.
Erfolgskontrollen fehlten vollständig. Nach den ersten
Hinweisen des Bundesrechnungshofes überarbeitete
die Bundesanstalt ihren Standard. 

Beschäftigte der Bundesanstalt konnten mit dienstli-
chen und privaten Smartphones über Funknetzwerke
auf ihre dienstlichen E-Mail-Konten zugreifen. Die
Beauftragte der Bundesregierung für Informations-
technik hatte vom Einsatz der Smartphones abgeraten.
Obwohl dies der Bundesanstalt bekannt war, hatte sie
weder für die Funknetzwerke noch für die Smartphones
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die erforderliche Freigabe des Bundesamtes für Si-
cherheit in der Informationstechnik eingeholt.

Die Bundesanstalt nutzte für ihre IT ein Bestandsnach-
weissystem, in dem 145 Nutzer schreibberechtigt wa-
ren. Vorgaben für die Schreibweise der zu erfassenden
Objekte gab es nicht. Nach Auswertungen des Bun-
desrechnungshofes verfügte die Bundesanstalt mit
1 800 Beschäftigten über 4 350 Arbeitsplatzcomputer
und Notebooks sowie 740 Messplatzcomputer.

Die Bundesanstalt hatte keine Gesamtübersicht aller
eingesetzten Softwareprodukte. Einige Softwarepro-
dukte wies sie mit einer selbst entwickelten Datenbank
zentral nach. Bei fast der Hälfte dieser Produkte waren
mehr als 20 % der beschafften Lizenzen ungenutzt.
Eine Software nutzte die Bundesanstalt in 40 Fällen
ohne die nötige Lizenz.

23.2

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass die Bundes-
anstalt für ihre IT-Maßnahmen keine aussagekräftigen
und nachvollziehbaren Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
erstellt hat. Er hat bemängelt, dass die Bundesanstalt die
Bemühungen der Bundesverwaltung nicht unterstützt hat,
einheitliche Werkzeuge und Methoden einzusetzen. Dazu
hätte sie die geeignete und kostenfrei verfügbare Soft-
ware „WiBe Kalkulator“ nutzen sollen. Eine eigene Lö-
sung zu entwickeln und zu pflegen, war unnötig und un-
wirtschaftlich. Dies gilt umso mehr, als die nach eigenem
Standard erstellten Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der
Bundesanstalt mangelhaft waren. 

Der Bundesrechnungshof hat darüber hinaus beanstandet,
dass die Bundesanstalt die Empfehlungen der Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Informationstechnik zum
Einsatz mobiler Endgeräte nicht berücksichtigte, obwohl
sie sie gekannt hatte. Indem die Bundesanstalt die nicht
freigegebenen Smartphones und Funknetzwerke nutzte,
war eine Gefährdung der Vertraulichkeit und Integrität ih-
rer Daten und der Netze des Bundes nicht auszuschließen.

Der Bundesrechnungshof hat den Grund dafür, dass die
Bundesanstalt die Ursachen für den Überbestand von
2 550 Computern nicht erklären konnte, in einer nachläs-
sigen Bestandsverwaltung gesehen. Er hat ihr empfohlen,
den Bestand zu inventarisieren und ein Verfahren zum lü-
ckenlosen Bestandsnachweis einzuführen. 

Der Bundesrechnungshof hat außerdem als unwirtschaft-
lich kritisiert, dass die Bundesanstalt in einigen Fällen
mehr Lizenzen erwarb, als sie einsetzte. In dem Fall, in
dem sie 40 Lizenzen zu viel nutzte, hat sie gegen die Li-
zenzverträge verstoßen. 

23.3

Das Bundeswirtschaftsministerium hat eingewandt, die
Software „WiBe Kalkulator“ sei bei ihrer Einführung
fachlich unzureichend gewesen. Die von der Bundesan-

stalt eigenentwickelte Anwendung verfüge über eine in-
haltlich ausreichende Methodik und sei wirtschaftlich.
Die Bundesanstalt wolle untersuchen, ob künftig der Ein-
satz des „WiBe Kalkulators“ möglich sei.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat erklärt, alle E-
Mails aus dem Bundesbehördennetz würden zentral beim
Eingang in das Mailsystem der Bundesanstalt verschlüs-
selt. Die über die Funknetzwerke angebundenen Smart-
phones könnten diese E-Mails nicht entschlüsseln. So
wäre sichergestellt, dass vertrauliche Nachrichten aus
dem Bundesbehördennetz mit den Smartphones nicht ge-
lesen werden könnten. Eine Freigabe der von der Bundes-
anstalt gewählten Konfiguration durch das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik sei nicht erforder-
lich.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat zugesichert, die
Bundesanstalt werde ihr Bestandsnachweissystem anpas-
sen, um ihren Bestand lükkenlos nachweisen zu können.
Es hat den Überbestand von 2 550 Computern mit der
Aufgabe der Bundesanstalt als Forschungseinrichtung ge-
rechtfertigt. Die Computer seien im wissenschaftlich-
technischen Umfeld im Einsatz.

Nach Auffassung des Bundeswirtschaftsministeriums sei
die Pflege einer Gesamtübersicht aller eingesetzten Soft-
wareprodukte nicht möglich. Den Lagerbestand der Soft-
warelizenzen habe die Bundesanstalt auf weniger als fünf
Prozent reduziert. Durch ein mit dem Lizenzgeber verein-
bartes besonderes Abrechnungsverfahren sei eine Unter-
lizensierung künftig ausgeschlossen. 

23.4

Die Stellungnahme des Bundeswirtschaftsministeriums
räumt die Kritik des Bundesrechnungshofes nicht aus.
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der Bundesanstalt
waren unzureichend und wiesen die Wirtschaftlichkeit
nicht angemessen nach. Die Bundesanstalt hätte, statt ei-
gene Lösungen zu entwickeln, ihre Beschäftigten schulen
und etwaiges Verbesserungspotenzial für den „WiBe Kal-
kulator“ der zuständigen Stelle melden sollen. Sie hätte
damit insgesamt zu besseren Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tungen in der Bundesverwaltung beitragen können.

Die Bundesanstalt kann eine Gefährdung ihrer IT-Sicher-
heit durch den Einsatz der Funknetzwerke und der Smart-
phones nicht ausschließen. Abschließend muss dies das
zuständige Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik beurteilen. Der Bundesrechnungshof empfiehlt,
die in der Bundesanstalt eingesetzte Konfiguration durch
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
überprüfen und freigeben zu lassen.

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass die Bundesanstalt
ihr Bestandsnachweissystem umgehend verbessert. Er
bleibt dabei, dass das Bundeswirtschaftsministerium und
das Bundesamt den Überbestand von 2 550 Computern
noch nicht schlüssig begründen können. Denn die im wis-
senschaftlich-technischen Umfeld eingesetzten 740 Mess-
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platzcomputer hatte der Bundesrechnungshof bei seiner
Berechnung bereits berücksichtigt. Einen darüber hinaus-
gehenden Bedarf hat die Bundesanstalt nicht belegt. Die
Bundesanstalt bleibt aufgefordert, ihren IT-Bedarf nach-
vollziehbar zu ermitteln und künftige Beschaffungen am
tatsächlichen Bedarf zu orientieren.

Die Behauptungen des Bundeswirtschaftsministeriums,
die Pflege einer Gesamtübersicht aller eingesetzten Soft-
wareprodukte sei nicht möglich, ist für den Bundesrech-
nungshof nicht nachvollziehbar. Er hält es nach wie vor
für erforderlich, alle eingesetzten Softwareprodukte in ein
zentrales Softwarelizenzmanagement einzubeziehen, um
künftige Über- und Unterlizenzierungen zu vermeiden. 

Insgesamt erwartet der Bundesrechnungshof, dass das
Bundeswirtschaftsministerium dafür sorgt, dass die Bun-
desanstalt die Vorgaben für den Einsatz der Informations-
technik in der Bundesverwaltung beachtet. Es darf nicht
dulden, dass die Bundesanstalt in diesem Bereich mit
Verweis auf ihre wissenschaftlich-technische Ausrichtung
eine Sonderrolle beansprucht.

Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz
(Einzelplan 10)

24.1 Überblick

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz nimmt die Regierungsaufgaben
auf den Gebieten der Ernährung, der Land- und Forstwirt-
schaft, der landwirtschaftlichen Sozialpolitik sowie der
Verbraucherpolitik wahr. Es sieht die Schwerpunkte sei-
ner Tätigkeit in der

Verbesserung der Lebensmittelsicherheit,

der Stärkung des Verbraucherschutzes und 

der Förderung der Landwirtschaft und des ländlichen
Raums.

Darüber hinaus gestaltet das Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz die landwirt-
schaftliche Sozialpolitik und stellt umfangreiche finanzielle
Leistungen für die landwirtschaftlichen Sozialsysteme be-
reit, die als Pflichtversicherungen ausgestaltet sind. Zur
Wahrnehmung seiner Aufgaben verfügt es über sechs Ab-
teilungen mit 900 Beschäftigten.

Um seine Ziele zu erreichen, fördert das Bundesministe-
rium mit verschiedenen Programmen die Landwirtschaft,
Forschung und Innovation und den Verbraucherschutz.
Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(BLE) und die Fachagentur für Nachwachsende Roh-
stoffe e. V. wickeln die Fördermaßnahmen als Projektträ-

ger fachlich und administrativ ab. Die Aufwendungen für
die Projektträgerschaft werden zum Teil aus den jeweili-
gen Förderprogrammen finanziert. Daneben fördert das
Bundesministerium mit jährlichen Zuwendungen Einrich-
tungen wie den Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.,
die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. und die
Deutsche BiomasseForschungsZentrum gGmbH (DBFZ).

Im Haushaltsjahr 2011 waren im Einzelplan 10 Gesamt-
ausgaben von 5,5 Mrd. Euro veranschlagt. Die Ist-Ausga-
ben lagen bei 5,4 Mrd. Euro. Dies entsprach 1,8 % der
Gesamtausgaben im Bundeshaushalt.

Für das Jahr 2013 ist das Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz eines der Pilot-
ressorts, die ihren Einzelplan aufgrund eines Beschlusses
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages
neu strukturieren. Ziel ist es, die Darstellung im Haus-
haltsplan transparenter zu gestalten und die Fach- und
Programmausgaben in den Vordergrund zu rücken. So
wurden beispielsweise die Kapitelreihenfolge geändert
und eine Vielzahl von Titeln in neue Kapitel umgesetzt
oder mehrere Titel zu einem neuen zusammengeführt.
Um die vom Bundesrechnungshof dargestellten Ausga-
benschwerpunkte vergleichbar zu machen, sind in der
nachfolgenden Tabelle deren Ansätze für die Jahre 2011
und 2012 – ungeachtet der damaligen Kapitel- und Titel-
strukturen – den entsprechenden Ansätzen des Jahres
2013 zugeordnet (zur neuen Struktur der Piloteinzelpläne
s. auch Nr. 17).

Zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums gehören
– neben der BLE – das Bundessortenamt, das Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL),
vier Bundesforschungsinstitute und das Bundesinstitut für
Risikobewertung sowie der Deutsche Weinfonds, der aus-
schließlich über eine Sonderabgabe finanziert wird.

Die größte Einrichtung im Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz ist die BLE. Sie ist eine bundesunmittelbare
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und nimmt
vielfältige Aufgaben in den Bereichen Landwirtschaft,
Ernährung, Fischerei und Verbraucherschutz wahr.

Das Bundesministerium erstattet der BLE Verwaltungs-
und Investitionsausgaben, soweit diese nicht durch eigene
Einnahmen – beispielsweise Gebühren – gedeckt sind. Im
Haushaltsjahr 2011 betrug die Erstattung 59 Mio. Euro.
Für das Jahr 2012 sind 62 Mio. Euro veranschlagt. Für
das Jahr 2013 sieht der Haushaltsentwurf 96 Mio. Euro
vor. Grund für die Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2013
um 34 Mio. Euro ist die Verlagerung von Titeln aus Ka-
pitel 1002 Titelgruppe 04 (Fischerei) in den Haushalt
der BLE. Dies ist eine Folge der Neustrukturierung des
Einzelplans 10. Diese Titel betreffen Investitionen sowie
Personal- und Betriebskosten der von der BLE betrie-
benen Fischereischutzboote und Fischereiforschungs-
schiffe.
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24.2 Haushaltsstruktur und -entwicklung

Wesentliche Ausgabenschwerpunkte im Einzelplan 10
bildeten im Jahr 2011 die landwirtschaftliche Sozialpoli-
tik mit rund 3,7 Mrd. Euro, die Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
(GAK) mit 583 Mio. Euro sowie die Förderung von
„Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation“ mit 428 Mio.
Euro. Die Leistungen der landwirtschaftlichen Sozialpoli-
tik und die Ausgaben für die GAK binden zusammen
79 % der Haushaltsmittel im Einzelplan 10. Ein Großteil

der verbleibenden 21 % ist langfristig durch Förderpro-
gramme sowie Personal- und Sachkosten gebunden.

Für das Jahr 2011 waren im Einzelplan 10 Verpflich-
tungsermächtigungen von 1,3 Mrd. Euro ausgebracht.
Hiervon hat das Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz Ermächtigungen von
0,6 Mrd. Euro (rund 50 %) nicht genutzt. 64 % dieser
nicht genutzten Ermächtigungen entfielen auf Mieten und
Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Lie-
genschaftsmanagement bei den Bundesforschungsinstitu-
ten und dem BVL.

Ta b e l l e  2 4 . 1

Übersicht über den Einzelplan 10 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Erläuterungen: a Bereinigtes „Ist“ ohne haushaltstechnische Verrechnungen und durchlaufende Posten.
b Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.
c Ist-Besetzung am 1. Juni.

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 10 bzw. Haushaltsrechnung; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf Bundeshaushalt,
Einzelplan 10.

2011
Soll

2011
Ista

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

Verän-
derung

2012/2013

in Mio. Euro in %

Ausgaben des Einzelplans 5 492 5 418 -74 5 280 5 260 -0,4

darunter:

Landwirtschaftliche Sozial-
politik

3 729 3 695 -34 3 692 3 652 -1,1

Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küsten-
schutzes“

590 583 -7 590 590 0

Nachhaltigkeit, Forschung 
und Innovation (einschl. 
Bundesforschungsinstitute) 

465 443 -22 475 494 4

Förderung der Landwirtschaft 
(Grünlandmilchprogramm des 
Bundes)

200 183 -17 0 0 0

Verbraucherpolitik (einschl. 
Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittel-
sicherheit)

160 151 -9 149 143 -4

Ministerium 66 69 3 78 93 19,2

Einnahmen des Einzelplans 62 95 33 59 63 6,8

Verpflichtungsermächtigungen 1 294b 648 -646 1 232 1 564 26,9

Planstellen/Stellen in %

Personal 4 096 4 009c -87 4 071 4 055 -0,4
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Nachdem die Ist-Ausgaben im Einzelplan 10 in den Jah-
ren 2008 bis 2010 kontinuierlich gestiegen waren, sank
das Ausgabevolumen im Jahr 2011 wieder auf das Niveau
von 2008. Im gleichen Zeitraum stieg das Ausgabe-
volumen des Gesamthaushalts um 5 %. Die Ausgaben im
Einzelplan 10 sollen im Jahr 2012 gegenüber dem Jahr
2011 um 3,9 % zurückgehen. Die geplanten Ausgaben
des gesamten Bundeshaushalts bleiben dagegen nahezu
gleich. Der Rückgang der Ausgaben im Einzelplan 10 ist
im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass das Grün-
landmilchprogramm wie geplant im Jahr 2011 auslief
(s. Nr. 24.3.4). Im Jahr 2013 sollen die Ausgaben auf dem
Niveau des Jahres 2012 bleiben.

Im Finanzplan des Bundes ist für die Jahre 2012 bis 2016
jeweils ein gleichbleibender Betrag von 5,2 Mrd. Euro für
den Einzelplan 10 vorgesehen.

24.3 Wesentliche Ausgabenbereiche

Abbildung 24.1 gibt einen Überblick über die wesentli-
chen Ausgabenbereiche des Einzelplans 10.

24.3.1 Landwirtschaftliche Sozialpolitik

24.3.1.1 Soziale Sicherung der Landwirte

Die landwirtschaftliche Sozialversicherung ist ein von der
allgemeinen Sozialversicherung unabhängiges, berufs-
ständisch geprägtes Sondersystem. Sie bietet den selbst-
ständigen Landwirten, deren Ehegatten und Lebenspart-
nern sowie mitarbeitenden Familienangehörigen mit der
Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Unfallver-
sicherung eine soziale Absicherung, die derjenigen ab-
hängig Beschäftigter vergleichbar ist. Allerdings besteht
eine Einschränkung bei der Alterssicherung der Land-
wirte, die nur eine Teilsicherung ist.

Im Jahr 2011 lagen die Sollausgaben bei 3,7 Mrd. Euro.
In den Jahren 2012 und 2013 sollen die Ausgaben bei
leichten Rückgängen auf annähernd gleichem Niveau
bleiben.

24.3.1.2 Alterssicherung der Landwirte

In der Alterssicherung der Landwirte zahlen rund
247 000 Personen Beiträge, im Jahr 2000 waren es noch

Ta b e l l e  2 4 . 2

Einrichtungen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Quelle: Bundeshaushalt, Einzelplan 10 für das Jahr 2012 und Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2011.

Einnahmen 2011 
(Ist)

Ausgaben 2011 
(Ist)

Planstellen/Stellen 
am 1. Juni 2011

in Mio. Euro

Ministerium 0,4 68,7 901,3

Bundesforschungsinstitute

Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut 
für Kulturpflanzen

3,3 75,6 803,1

Friedrich-Löffler-Institut, Bundesforschungs-
institut für Tiergesundheit

8,0 113,9 619,3

Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut 
für Ernährung und Lebensmittel

2,9 48,3 461,0

Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundes-
forschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald 
und Fischerei

12,1 80,6 568,3

Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit

7,9 32,7 342,9

Bundessortenamt 10,4 22,5 313,0

Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung

7,2 66,3 1 197,0

Bundesinstitut für Risikobewertung 4,5 60,0 696,9
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rund 388 000. Fast 613 000 Rentner erhalten derzeit Leis-
tungen, gegenüber 580 000 im Jahr 2000. Die Alterssi-
cherung der Landwirte ist mit einem eingeschränkten
Leistungsspektrum in das allgemeine Alterssicherungs-
system eingebettet. Durch eine eigenverantwortliche er-
gänzende Vorsorge können Landwirte zusätzliche und
eigenständige Ansprüche in den allgemeinen Sozialversi-
cherungssystemen erwerben. Dies ist z. B. möglich durch
ein privatrechtliches Altenteil, private Altersvorsorge
oder durch freiwillige Beitragszahlungen in die allge-
meine Rentenversicherung.

Der Bund trägt den Unterschiedsbetrag zwischen den
Einnahmen und Ausgaben (§ 78 Gesetz über die Alterssi-
cherung der Landwirte). Im Jahr 2011 wurden die Ge-
samtausgaben für die Alterssicherung der Landwirte mit
3 Mrd. Euro veranschlagt. Der Bund hat davon 2,2 Mrd.
Euro zu tragen. Dies entsprach 74 % der Gesamtausgaben
für die Alterssicherung der Landwirte und 38 % der ge-
samten Haushaltsmittel im Einzelplan 10. 

24.3.1.3 Krankenversicherung der Landwirte

Landwirte sind selbstständige Unternehmer. Eine schwere
Erkrankung des Landwirtes kann die Existenz seines Betrie-
bes gefährden. Statt Krankengeld erhält der versicherte
Landwirt deshalb unter bestimmten Voraussetzungen Be-
triebs- und Haushaltshilfen, um seinen landwirtschaftli-
chen Betrieb aufrechterhalten zu können. Derzeit hat die

Krankenversicherung der Landwirte rund 580 000 Mit-
glieder. 

Infolge des Strukturwandels in der Landwirtschaft geht
die Zahl der Beitragszahler zurück. Sie können deshalb
die Krankheitskosten der Rentner nicht in vollem Umfang
tragen. Die durch den Strukturwandel in der Landwirt-
schaft bedingten Aufwendungen der Krankenversiche-
rung für Rentenempfänger bezuschusste der Bund im Jahr
2011 mit 1,2 Mrd. Euro (§ 37 Zweites Gesetz über die
Krankenversicherung der Landwirte).

24.3.1.4 Landwirtschaftliche Unfallversicherung

Die landwirtschaftliche Unfallversicherung mit ihren ca.
1,6 Mio. Beitragspflichtigen ist eine Pflichtversicherung
und sichert alle in der Landwirtschaft Tätigen gegen die
möglichen Folgen arbeitsbedingter Unfallrisiken ab. Risi-
ken soll sie verhindern (Prävention), die Folgen von Ar-
beitsunfällen und Berufskrankheiten soll sie finanziell
ausgleichen (Rehabilitation oder Entschädigung).

Der Bund gewährt den Trägern der landwirtschaftlichen
Unfallversicherung einen Zuschuss. Im Jahr 2011 betrug
er 200 Mio. Euro. Landwirtschaftliche Betriebe zahlen
dadurch geringere Beiträge an die Unfallversicherung.
Sie werden finanziell entlastet. Der Zuschuss des Bundes
verringert sich ab dem Jahr 2012 um jährlich 25 Mio.
Euro und wird ab dem Jahr 2015 noch 100 Mio. Euro be-
tragen.

A b b i l d u n g  2 4 . 1

Wesentliche Ausgabenbereiche im Jahr 2011

Quelle: Haushaltsrechnung des Einzelplans 10 für das Haushaltsjahr 2011.
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24.3.1.5 Entwicklung der landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung 

Auch in Zukunft wird die Zahl der landwirtschaftlichen
Betriebe beständig abnehmen, und die Zahl der Beitrags-
zahler in der Alterssicherung der Landwirte sowie in der
landwirtschaftlichen Krankenversicherung wird sich wei-
ter vermindern. So geht der Lagebericht der Bundesregie-
rung über die Alterssicherung der Landwirte 2009 davon
aus, dass sich die Zahl der Beitragszahler von 268 000 im
Jahr 2009 auf 202 000 im Jahr 2019 verringern wird
(mittlere Prognosevariante). Die Zahl der Leistungsemp-
fänger wird dagegen langsamer abnehmen. Diese Ent-
wicklung ist einerseits auf den Strukturwandel in der
Landwirtschaft, andererseits auf die demografische Ent-
wicklung zurückzuführen. 

Der landwirtschaftlichen Sozialversicherung ist es bisher
nicht gelungen, ihre Verwaltungskosten dem Rückgang
der Versichertenzahl anzupassen. Bei vergleichbaren
Leistungen liegen ihre Verwaltungskosten über denjeni-
gen anderer Sozialversicherungsträger, und zwar für alle
ihre Sozialversicherungszweige. Der Gesetzgeber hatte
die landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger daher
verpflichtet, bestimmte Verwaltungskosten bis zum Jahr
2014 um 20 % gegenüber dem Basisjahr 2004 zu vermin-
dern.

Darüber hinaus wird seit dem Jahr 2001 die Organisation
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung reformiert.
Der Bundesrechnungshof begleitete und prüfte die Um-
setzung der Reformen. Er hat empfohlen, nur einen eigen-
ständigen bundesunmittelbaren Träger zu schaffen. Diese
Empfehlung greift das Gesetz zur Neuordnung der Orga-
nisation der landwirtschaftlichen Sozialversicherung auf.
Es sieht unter anderem vor, zum 1. Januar 2013 einen ein-
heitlichen Bundesträger zu schaffen – die Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Die sieben
landesunmittelbaren und die beiden bundesunmittelbaren
Versicherungsträger sowie der Spitzenverband der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung gehen im Bundesträger
auf. Er wird der Aufsicht des Bundesversicherungsamtes un-
terstehen. Damit erhält der Bund die Einwirkungsmöglich-
keiten, die dem Umfang seiner finanziellen Unterstützung
angemessen sind.

Der Präsident des Bundesrechnungshofes als Bundesbe-
auftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (BWV)
hat im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens vor allem
darauf hingewiesen, dass

die Gestaltung der Organisationsstrukturen,

die grundlegenden Konzepte zu Standorten und Perso-
nal und

die Satzung und die Dienstordnung des neuen Versi-
cherungsträgers

nicht weitgehend einem Errichtungsausschuss und der
Selbstverwaltung überlassen werden dürfen. Dies birgt
das Risiko, dass überkommene Strukturen zum Nachteil
des Bundes und der Beitragszahler erhalten bleiben.

Zur Umsetzung der Reform ist die Senkung der Verwal-
tungskosten um 20 % vom Jahr 2014 auf das Jahr 2016
verschoben worden. Der neue Bundesträger soll so Zeit
bekommen, die dafür notwendigen Entscheidungen zu
treffen.

Bei einer Prüfung hat der Bundesrechnungshof Mängel in
der Personalbemessung beim derzeit noch bestehenden
Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung aufgedeckt (vgl. Bemerkung Nr. 25).

Der Bundesrechnungshof begleitet die weitere Entwick-
lung. Er wird prüfen, ob bestehende dezentrale Strukturen
aufgelöst werden und der Personalbedarf so bemessen
wird, dass die Verwaltungskosten sinken.

24.3.2 Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Im Jahr 1969 wurde die „Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes“ (GAK) als Gemeinschaftsauf-
gabe des Bundes und der Länder in das Grundgesetz auf-
genommen. Bund und Länder stellen gemeinsam einen
jährlichen Rahmenplan auf. Die Länder setzen den Rah-
menplan um. Der Bund übernimmt 60 % der Ausgaben
bei der Agrarstruktur und 70 % beim Küstenschutz.

Im Bundeshaushaltsplan 2012 und im Haushaltsentwurf
2013 sind für die GAK jeweils 590 Mio. Euro im Einzel-
plan 10 veranschlagt.

24.3.3 Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation

Der Bereich Bildung und Forschung ist im Koalitionsver-
trag als Schwerpunkt für die 17. Legislaturperiode benannt.
Deswegen plant das Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, die Forschung
und Innovation in seinem Zuständigkeitsbereich zu stär-
ken.

24.3.3.1 Ressortforschung

Zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums gehören
vier Bundesforschungsinstitute, die Entscheidungshilfen
für die Ernährungs-, Landwirtschafts- und Verbraucher-
schutzpolitik des Bundes erarbeiten (vgl. Nr. 24.1).

24.3.3.2 Förderung anderer Einrichtungen

Neben den Bundesforschungsinstituten finanziert das
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz das DBFZ und sechs Einrichtungen
der „Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm
Leibniz e. V.“ (WGL).

Die Einrichtungen der WGL bearbeiten u. a. umweltwis-
senschaftliche Fragestellungen von gesamtgesellschaftli-
cher Bedeutung und werden je zur Hälfte von Bund und
Ländern finanziert. Der Bundesanteil für das Jahr 2011
lag bei 30 Mio. Euro. Im Jahr 2012 veranschlagte das
Bundesministerium 31,9 Mio. Euro. Für das Jahr 2013
sieht der Regierungsentwurf 34,6 Mio. Euro vor.
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24.3.3.3 Projektförderung

Neben den Einrichtungen fördert das Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
verschiedene Forschungsprogramme. Hierunter fallen
insbesondere das „Programm zur Innovationsförderung“,
das „Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe“ sowie
das „Bundesprogramm Ökologischer Landbau und an-
dere nachhaltige Formen der Landwirtschaft“. Im Jahr
2011 waren im Einzelplan 10 für diese drei Programme
97,5 Mio. Euro veranschlagt. Davon verausgabte es tat-
sächlich 76,5 Mio. Euro. Für das Jahr 2012 sind
109,5 Mio. Euro veranschlagt. Für das Jahr 2013 sieht der
Haushaltsentwurf 114 Mio. Euro vor.

Die vom Bundesministerium geförderten Einrichtungen
der WGL erhielten aus diesen Förderprogrammen zusätz-
liche Fördermittel.

24.3.3.4 Stiftungsprofessur für Verbraucherrecht

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz fördert seit Oktober 2010 für zu-
nächst drei Jahre eine Stiftungsprofessur für Verbraucher-
recht an der Universität Bayreuth mit insgesamt 900 000
Euro. Die Stiftungsprofessur soll „erheblichen For-
schungsbedarf decken, die Bedeutung des Verbraucher-
rechts wissenschaftlich untermauern und eine Plattform
für die öffentlichkeitswirksame Darstellung des Bundes-
ministeriums bieten“.

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesministerium
empfohlen, die Förderung der Stiftungsprofessur zu eva-
luieren, bis zur Vorlage des Ergebnisses die Förderung
nicht zu verlängern und keine weiteren Stiftungsprofessuren
zu finanzieren. Das Bundesministerium hat zugesagt, die
Empfehlungen des Bundesrechnungshofes aufzugreifen.

24.3.4 Förderung der Landwirtschaft 

Die Förderung der Landwirtschaft obliegt aufgrund der
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) in erster Linie der Eu-
ropäischen Union. Die GAP gehört zu den wichtigsten
Aufgabenfeldern europäischer Politik. Sie beruht auf zwei
Säulen. Die erste Säule bilden die Gemeinsamen Markt-
ordnungen für Agrarprodukte und die Direktzahlungen für
die Landwirtschaft. Dazu zahlt die Europäische Union
den Mitgliedstaaten Fördermittel aus dem Europäischen
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL). Im Jahr
2011 wies die Europäische Union Deutschland 5,6 Mrd.
Euro aus dem EGFL zu. Diese werden an die Länder wei-
tergeleitet, daher sind sie nicht im Einzelplan 10 veran-
schlagt. Die zweite Säule bildet die Politik für ländliche
Räume, deren Maßnahmen in Deutschland mit Mitteln
der Länder und der GAK kofinanziert werden. Hierzu ge-
hören z. B die Ausgleichszulage für benachteiligte Ge-
biete sowie die finanzielle Förderung des Küsten- und
Hochwasserschutzes.

Ausschließlich aus Bundesmitteln förderte das Bundes-
ministerium die Landwirtschaft darüber hinaus mit dem
Grünlandmilchprogramm. Um die Auswirkungen der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise 2009 auf die Milchvieh hal-

tenden Betriebe abzufedern, unterstützte es die Betriebe
mit 183,9 Mio. Euro im Jahr 2010 und mit 183,3 Mio.
Euro im Jahr 2011. Das Programm endete mit Ablauf des
Jahres 2011.

24.3.5 Verbraucherpolitik

24.3.5.1 Ausgaben und Schwerpunkte

Die Verbraucherpolitik ist ein erklärter politischer
Schwerpunkt des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die Ausgaben für
die Verbraucherpolitik (116,6 Mio. Euro) und das Bun-
desamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(34,9 Mio. Euro) machten im Jahr 2011 mit 151,5 Mio.
Euro 2,8 % der Gesamtausgaben des Einzelplans 10 aus.
Für das Jahr 2012 sind hierfür 148,6 Mio. Euro veran-
schlagt. Für das Jahr 2013 sieht der Haushaltsentwurf
142,6 Mio. Euro vor.

Die größte Fördermaßnahme zur Information der Ver-
braucherinnen und Verbraucher ist der Nationale Aktions-
plan „IN FORM – Deutschlands Initiative für gesunde Er-
nährung und mehr Bewegung“, der zahlreiche Vorhaben
umfasst. An dem Aktionsplan sind das Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz und das Bundesgesundheitsministerium beteiligt.
Im Jahr 2011 sah der Einzelplan 10 hierfür 10,4 Mio.
Euro vor.

Für weitere Informationsmaßnahmen waren im Einzel-
plan 10 für die 16 Verbraucherzentralen der Länder Pro-
jektfördermittel von 5,6 Mio. Euro vorgesehen. Für neue
Maßnahmen, um z. B. auf aktuelle Entwicklungen reagie-
ren zu können, blieb ihm nur ein begrenzter finanzieller
Spielraum.

24.3.5.2 Organisation des gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes

Der BWV hat dem Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz im November
2011 das Gutachten zur Organisation des gesundheitli-
chen Verbraucherschutzes in Deutschland vorgelegt. An-
lass für das Gutachten waren erhöhte Dioxin-Werte in Le-
bens- und Futtermitteln. Das Gutachten betrachtet im
Einzelnen die betrieblichen Eigenkontrollen, die Organi-
sation der staatlichen Lebensmittelüberwachung und das
nationale Krisenmanagement.

Die Aufgaben der Lebensmittel- und Futtermittelüberwa-
chung liegen weit überwiegend in der Zuständigkeit der
Länder. Sie werden durch mehr als 400 amtliche Stellen
durchgeführt, die vorwiegend auf kommunaler Ebene an-
gesiedelt sind. Aus Sicht des BWV sind die Aufgaben der
amtlichen Kontrolle derzeit nicht in allen Bereichen auf-
gaben- und größenadäquat auf die staatlichen Ebenen ver-
teilt. Grund dafür ist, dass sich in den vergangenen Jahren
die Anforderungen an die amtliche Kontrolltätigkeit deut-
lich erhöht haben: Die Ernährungswirtschaft hat sich
strukturell grundlegend gewandelt und die rechtlichen
Vorgaben sind zunehmend komplexer geworden. Der
BWV hat daher empfohlen, die Organisation der amtli-
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chen Kontrolle teilweise neu auszurichten. Schlagkräftige
Kontrolleinheiten, die über produkt-, branchen- und un-
ternehmensspezifischen Sachverstand verfügen, sollen
zusätzlich zu den bestehenden Kontrollstrukturen tätig
werden. Herausgehobene Überwachungsaufgaben soll-
ten neu zu errichtende Landesbehörden oder eine Bundes-
behörde wahrnehmen.

Darüber hinaus haben die zuletzt durch das Bakterium
Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC) ausge-
lösten Infektionen und die im Zusammenhang mit Dioxin
aufgetretenen Probleme systemimmanente Schwächen
des deutschen Krisenmanagements aufgezeigt. Der BWV
hat empfohlen, das nationale Krisenmanagement recht-
lich und organisatorisch neu zu gestalten. Es sollte ein
beim Bund angesiedelter nationaler Krisenstab mit ent-
sprechenden Kompetenzen gebildet werden, in dem alle
betroffenen Akteure vertreten sind. Dies umfasst Vertreter
der Behörden von Bund und Ländern und ggf. weitere
Experten und Praktiker als Sachverständige. 

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz hat das Gutachten ausgewertet
und erarbeitet derzeit zusammen mit den Ländern Lö-
sungsansätze. Der Bundesrechnungshof wird diesen Pro-
zess begleiten.

24.4 Weitere Aufgabenbereiche

24.4.1 Ernährungsnotfallvorsorge des Bundes

Um die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit
Nahrungsmitteln in Krisenzeiten sicherzustellen, betreibt
der Bund eine Ernährungsnotfallvorsorge. Die Personal-
und Sachkosten der Ernährungsnotfallvorsorge betragen
jährlich rund 17,5 Mio. Euro. Der Bundesrechnungshof
prüfte die Umsetzung dieser Aufgabe durch das Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz. Er stellte fest, dass es kein Gesamtkonzept
zur Krisenbewältigung gibt und es dem Bund trotz wie-
derholter Reformbestrebungen nicht gelungen ist, ein ein-
heitliches Regelwerk zu erlassen. Die eingelagerten Wa-
ren entsprachen zu keinem Zeitpunkt den Vorgaben. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Haushaltsausschuss
des Deutschen Bundestages berichtet und empfohlen,
eine umfassende Konzeption und eine darauf beruhende
Entscheidungsgrundlage einzufordern. Der Haushaltsaus-
schuss hat die Bundesregierung aufgefordert, bis zum
1. März 2014 einen Bericht über ein „zeitgemäßes Kon-
zept eines integrierten ressortübergreifenden Ansatzes zur
Bewältigung möglicher Krisenszenarien und der sich da-
raus ableitenden Folgen für den Bundeshaushalt vorzule-
gen“.

24.4.2 Fischereipolitik

Ziel der Gemeinsamen Fischereipolitik der Europäischen
Union ist im Wesentlichen die nachhaltige Nutzung der
Fischbestände. Zentrale Maßnahme, um dieses Ziel zu er-

reichen, ist die Festlegung zulässiger Fangmengen, die als
Fangquoten den Mitgliedstaaten zugeteilt werden. Die Über-
wachung und Durchsetzung der Vorschriften der Gemein-
samen Fischereipolitik obliegt den Mitgliedstaaten und ist
in Deutschland auf den Bund und die Länder verteilt. 

Der Bundesrechnungshof hat die Aufgabenwahrnehmung
durch den Bund untersucht. Er hat beanstandet, dass der
Bund keinen Zugriff auf die Inspektionsberichte der Län-
der hat. Zudem stellen die Länder die Daten zu ihren
Kontrollen nicht und die Listen zu den von ihnen ver-
hängten Sanktionen nur anonymisiert zur Verfügung.
Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes soll das
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz darauf hinwirken, dass die Inspek-
tions- und Kontrolldaten sowie die Informationen zu ver-
hängten Sanktionen des Bundes und der Länder allen
Kontrollbehörden des Bundes und der Länder wechselsei-
tig zur Verfügung gestellt werden. Der Bundesrechnungs-
hof hat zudem angeregt, die Inspektionen zukünftig risiko-
orientiert auszurichten, um die vorhandenen Ressourcen
planvoll zu nutzen und die Effizienz der Kontrollen zu
gewährleisten.

Das Bundesministerium hat die Empfehlungen des Bun-
desrechnungshofes aufgegriffen. Insbesondere will es
eine Datenbank entwickeln, in der alle Inspektions- und
Überwachungsberichte des Bundes und der Länder ge-
speichert werden sollen. Auf diese Datenbank sollen dann
alle Inspektionseinheiten des Bundes und der Länder Zu-
griff haben. 

Der Bundesrechnungshof hat außerdem die Fördermaß-
nahmen zur Modernisierung und Umstrukturierung der
Fischereiflotte geprüft. Auf seine Empfehlung vergibt das
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz keine Bundesdarlehen mehr und re-
duziert die für Zuschüsse bereitgestellten Mittel von
800 000 Euro auf 500 000 Euro.

25.0

Der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversi-
cherung hat seit seiner Gründung im Jahr 2009 nicht
sachgerecht ermittelt, wie viel Personal er für seine Auf-
gaben benötigt. Dennoch hat er seinen Stellenbestand bis
zum Jahr 2012 um mehr als 30 % erhöht. Die jährlichen
Personalausgaben von 43 Mio. Euro sind haushaltsrecht-
lich nicht begründet. Das aufsichtführende Bundesversi-
cherungsamt und das Bundeslandwirtschaftsministerium
müssen sicherstellen, dass der Spitzenverband seiner ge-
setzlichen Pflicht nachkommt und für seine Aufgaben den
Personalbedarf angemessen nachweist.

25
Kat. B

Spitzenverband der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung hat seit 
Gründung seinen Personalbedarf 
nicht nachgewiesen
(Kapitel 1002 Titelgruppe 01)
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25.1

Zum 1. Januar 2009 übernahm der Spitzenverband der
landwirtschaftlichen Sozialversicherung (Spitzenver-
band) die IT-Aufgaben von den regionalen Trägern. Der
Bundesrechnungshof prüfte daraufhin, wie der Spitzen-
verband den Personalbedarf für den IT-Bereich ermittelte.
Er stellte fest, dass der Spitzenverband den Personalbe-
darf anhand von Vergleichen mit Industrieunternehmen
geschätzt hatte. Das aufsichtsführende Bundesversiche-
rungsamt genehmigte im Benehmen mit dem Bundes-
landwirtschaftsministerium diesen geschätzten Personal-
bedarf. Gleichzeitig forderte es den Spitzenverband auf,
den genauen Personalbedarf zu ermitteln und hierüber bis
zum 31. Dezember 2010 zu berichten. Diesen Zeitpunkt
verlängerte es mehrfach, zuletzt bis zum Oktober 2013.
Den Personalbedarf für den IT-Bereich hat der Spitzen-
verband bis heute nicht sachgerecht nachgewiesen. Sein
Organisationsreferat, das für die Bedarfsermittlung ver-
antwortlich ist, besetzte der Spitzenverband erst ab Mitte
2010 zunächst mit einem und später mit einer weiteren
Beschäftigten. Seit 2011 lässt er sich durch externe Ein-
richtungen unterstützen. 

Der Bundesrechnungshof stellte weiterhin fest, dass auch
für die anderen Organisationseinheiten des Spitzenver-
bands keine begründenden Unterlagen zum Personalbe-
darf vorlagen. Gleichwohl forderte der Spitzenverband
jährlich mehr Personal. Das Bundesversicherungsamt be-
willigte dafür befristete Stellen. Bis zum Jahr 2012 ver-
zeichnete der Spitzenverband so einen Stellenzuwachs
von mehr als 30 % (181 Stellen). Das Bundeslandwirt-
schaftsministerium war in die Genehmigungsverfahren
eingebunden. Es äußerte sich in den Selbstverwaltungsor-
ganen des Spitzenverbands nicht mehr zum Stellenbedarf.

Zum 1. Januar 2013 werden die regionalen Versiche-
rungsträger und der Spitzenverband zu einem Bundesträ-
ger Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und
Gartenbau (Bundesträger) zusammengefasst. Die beim
Spitzenverband bereits zentralisierten Aufgaben bleiben
davon unberührt.

25.2

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass der Spit-
zenverband – trotz mehrfacher Hinweise des Bundesver-
sicherungsamtes – bisher seinen Personalbedarf nicht hin-
reichend ermittelt hat. Nach den Vorschriften des
Sozialgesetzbuches sind Sozialversicherungsträger ver-
pflichtet, nur Stellen auszubringen, deren Bedarf sie mit
angemessenen und anerkannten Methoden der Personal-
bedarfsermittlung nachgewiesen haben. Der Bundesrech-
nungshof hat dem Bundesversicherungsamt empfohlen,
keine neuen Stellen zu bewilligen, bis der Spitzenverband
seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen ist. Ange-
sichts der jährlichen Personalausgaben von 43 Mio. Euro
hält der Bundesrechnungshof Organisationsuntersuchun-
gen für dringend erforderlich. Er hat den Spitzenverband
aufgefordert, den Personalbedarf für seine Aufgaben nun-
mehr sachgerecht zu ermitteln. Hierzu hat er angeregt,
das Organisationsreferat kurzfristig personell zu verstär-
ken. 

25.3

Das Bundeslandwirtschaftsministerium und das Bundes-
versicherungsamt haben dargelegt, dass sie mit der Auf-
gaben- und Stellenverlagerung auf den Spitzenverband
eine gesetzliche Vorgabe erfüllt haben. Dies sei unabhän-
gig davon gewesen, wie hoch der Personalbedarf hierfür
gewesen sei. Zugleich haben sie eingeräumt, dass bei der
Errichtung des Spitzenverbands der Personalbedarf hätte
ermittelt werden müssen. Dies habe sich zu Beginn ver-
zögert. Ursächlich hierfür seien die Aufbauphase des
Spitzenverbands und die späte Unterstützung durch eine
externe Einrichtung. Inzwischen seien jedoch Organisa-
tionsuntersuchungen und Personalbedarfsermittlungen in
mehreren Bereichen abgeschlossen und weitere Schritte
mit externer Unterstützung geplant. Seit Gründung des
Spitzenverbands würden der Personalübergang, die Orga-
nisationsuntersuchung und die Personalbedarfsermittlung
durch das Bundesversicherungsamt intensiv begleitet. Zu-
dem habe sich das Bundeslandwirtschaftsministerium bei
den Genehmigungsverfahren zu den Haushalts- und Stel-
lenplänen gegenüber dem Bundesversicherungsamt aktiv
eingebracht und seine Pflichten soweit gesetzlich möglich
erfüllt. 

Der Spitzenverband hat zugesagt, mithilfe externer Un-
terstützung die Empfehlungen des Bundesrechnungshofes
aufzugreifen.

25.4

Der Bundesrechnungshof erkennt an, dass der Spitzen-
verband beginnen will, seinen Personalbedarf sachge-
recht zu ermitteln. Soweit er sich extern unterstützen
lässt, weist der Bundesrechnungshof darauf hin, dass dies
eigene Bemühungen nicht dauerhaft ersetzen darf. Er er-
wartet deshalb, dass der Spitzenverband die zuständige
Organisationseinheit zweckmäßig organisiert und perso-
nell angemessen besetzt.

Der Bundesrechnungshof hält es für nicht vertretbar, dass
der Spitzenverband seinen Personalbedarf sowie die jähr-
lichen Personalmehrforderungen bis heute nicht sachge-
recht nachgewiesen hat. Das Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterium weist zwar zutreffend auf die gesetzlichen
Vorgaben bei der Verlagerung von Aufgaben und Stellen
auf den Spitzenverband hin. Dennoch bleibt der Spitzen-
verband den gesetzlich vorgegebenen Nachweis schuldig,
wie viel Personal er für die ihm übertragenen Aufgaben
tatsächlich benötigt. Die jährlichen Personalausgaben des
Spitzenverbands sind somit haushaltsrechtlich nicht be-
gründet. 

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass der Spitzenver-
band nicht länger zögert und als künftiger Bundesträger
seinen Personalbedarf unverzüglich ermittelt. Das Bun-
desversicherungsamt muss bei seiner Aufsicht zielstrebi-
ger als bisher darauf hinwirken, dass der Bundesträger
seine gesetzlichen Pflichten erfüllt. Das Bundeslandwirt-
schaftsministerium sollte seine Einfluss- und Beratungs-
möglichkeiten ausschöpfen, damit die für die Bundesver-
waltung geltenden Grundsätze und Maßstäbe bei der
Neuordnung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
eingehalten werden.
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Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(Einzelplan 11)

26.1 Überblick

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat Zu-
ständigkeiten in zwei Schwerpunktbereichen. Im Bereich
„Soziales“ ist es vor allem zuständig für die Sozialversi-
cherung mit den Zweigen gesetzliche Rentenversicherung
und gesetzliche Unfallversicherung. Aufgaben der Ge-
setzlichen Kranken- und Pflegeversicherung als weiterer
Zweig der Sozialversicherung sind hingegen dem Bun-
desgesundheitsministerium zugeordnet und die Ausgaben
des Bundes hierfür im Einzelplan 15 veranschlagt. Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist im Bereich
„Soziales“ außerdem zuständig für die Sozialhilfe ein-
schließlich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung, die Soziale Entschädigung – im Schwerpunkt
die Kriegsopferversorgung und -fürsorge – sowie die
Teilhabe behinderter und schwerbehinderter Menschen
am allgemeinen sozialen Leben und am Arbeitsleben. Der
zweite Schwerpunktbereich „Arbeit“ umfasst insbeson-
dere die Arbeitsförderung und die Grundsicherung für
Arbeitsuchende sowie die Zuständigkeit für Arbeitsrecht
und Arbeitsschutz. Das Bundesministerium hat zudem
Aufgaben auf dem Gebiet der europäischen Sozial- und
Beschäftigungspolitik. 

Prägend für den Einzelplan 11 ist die finanzielle Unter-
stützung sozialer Sicherungssysteme. Die Aufgaben der
gesetzlichen Rentenversicherung und der gesetzlichen
Unfallversicherung sowie der Arbeitsförderung werden
durch bundesunmittelbare oder landesunmittelbare Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung
– die Sozialversicherungsträger bzw. die Bundesagentur
für Arbeit (Bundesagentur) – eigenverantwortlich wahr-
genommen und grundsätzlich über Beiträge finanziert.
Der Bund beteiligt sich allerdings in erheblichem Umfang
an den Ausgaben und führt die Rechtsaufsicht über die
bundesunmittelbaren Körperschaften. Die landesunmit-
telbaren Körperschaften unterstehen der Rechtsaufsicht
des jeweiligen Landes. 

Der Einzelplan 11 ist nach dem Ausgabenvolumen der
mit Abstand größte Einzelplan im Bundeshaushalt. Im
Haushaltsjahr 2011 beliefen sich die Ausgaben (Ist) auf
125,6 Mrd. Euro. Dies entsprach einem Anteil von
42,4 % an den Gesamtausgaben des Bundeshaushalts. 

Die finanzielle Unterstützung sozialer Sicherungssysteme
hatte im Jahr 2011 mit 123 Mrd. Euro einen Anteil von
97,9 % an den Ausgaben des Einzelplans 11. Schwer-

punkte bildeten die Ausgaben für die Rentenversicherung
mit 81,1 Mrd. Euro sowie die Ausgaben für den Arbeits-
markt mit 41,1 Mrd. Euro. Daneben gehörten hierzu: 

Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung mit 587 Mio. Euro im
Jahr 2011. 

Leistungen an die Künstlersozialkasse. Der Bund trägt
hier die Verwaltungskosten sowie 20 % der Ausgaben.
Im Jahr 2011 waren dies zusammen 166 Mio. Euro. 

Leistungen an die gesetzliche Unfallversicherung. Der
Bund trägt die Aufwendungen der Unfallkasse des
Bundes einschließlich der Verwaltungskosten im Rah-
men einer Defizithaftung. Im Jahr 2011 wendete der
Bund dafür 96 Mio. Euro auf. 

Für die Kriegsopferversorgung und -fürsorge fielen Aus-
gaben von 1,7 Mrd. Euro an (1,4 % der Gesamtausgaben
des Einzelplans 11). 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales erzielte
im Haushaltsjahr 2011 Einnahmen von 7,1 Mrd. Euro. So
vereinnahmte es vor allem den Eingliederungsbeitrag der
Bundesagentur zur Grundsicherung für Arbeitsuchende
mit 4,5 Mrd. Euro, die anteilige Erstattung der Länder für
einigungsbedingte Leistungen an die Rentenversicherung
von 1,8 Mrd. Euro sowie Zuschüsse aus dem Europäi-
schen Sozialfonds von 0,6 Mrd. Euro. 

Die Verpflichtungsermächtigungen betrugen 3,2 Mrd. Euro. 

Tabelle 26.1 gibt eine Übersicht über den Einzelplan. 

Zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales gehören zwei nachgeordnete Behörden
und zwei Bundesgerichte. Das Bundesversicherungsamt
führt die Rechtsaufsicht über die bundesunmittelbaren
Sozialversicherungsträger, z. B. über die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund und die bundesunmittelbaren
Krankenkassen der Gesetzlichen Krankenversicherung.
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
unterstützt als Ressortforschungseinrichtung das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales in allen Fragen der
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Zudem werden
aus dem Einzelplan 11 das Bundesarbeitsgericht und das
Bundessozialgericht finanziert. Tabelle 26.2 gibt eine
Übersicht über den Geschäftsbereich. 

Dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales sind der
Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behin-
derter Menschen und der Bundeswahlbeauftragte für die
Sozialversicherungswahlen zugeordnet. Darüber hinaus
verwaltet es den Ausgleichsfonds für überregionale Vor-
haben zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Ar-
beitsleben. 

26
Kat. A

Entwicklung des Einzelplans 11
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Übersicht über den Einzelplan 11
Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Erläuterungen: a Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen. 
b Ist-Besetzung am 1. Juni. 

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 11 (für 2012 in der Fassung des Nachtrags zum Bundeshaushalt) bzw. Haushalts-
rechnung; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf, Einzelplan 11.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

Verän-
derung 

2012/2013

in Mio. Euro in %

Ausgaben des Einzelplans 131 293 125 629 -5 664 126 131 118 738 -5,9

darunter:

Leistungen des Bundes zur 
Rentenversicherung

80 347 81 082 735 81 629 81 477 -0,2

Leistungen des Bundes an die 
Bundesagentur 

davon:

Beteiligung des Bundes an 
der Arbeitsförderung

Ausgleich eines Haushalts-
defizits der Bundesagentur

13 446

8 046

5 400

8 046

8 046

0

-5 400

0

-5 400

7 238

7 238

0

0

0

0

-100,0

-100,0

0,0

Grundsicherung für 
Arbeitsuchende

34 190 33 035 -1 155 32 735 31 326 -4,3

Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung

582 587 5 1 887 3 330 76,5

Kriegsopferversorgung und 
-fürsorge

1 788 1 726 -62 1 662 1 499 -9,8

Ministerium 107 106 -1 115 143 24,3

Einnahmen des Einzelplans 6 293 7 053 760 5 630 1 833 -67,4

darunter:

Eingliederungsbeitrag der 
Bundesagentur

4 600 4 510 -90 3 822 0 -100,0

Erstattung einigungsbedingter 
Leistungen/Rentenversiche-
rung

1 550 1 789 239 1 680 1 710 1,8

Zuschüsse des Europäischen 
Sozialfonds

0 613 613 0 0 0,0

Verpflichtungsermächtigungen 3 209a 2 446 -763 2 234 2 334 4,5

Planstellen/Stellen in %

Personal 2 323 2 238b -85 2 358 2 408 2,1
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26.2 Haushaltsstruktur und -entwicklung

Im Haushaltsjahr 2011 entfielen rund 125,4 Mrd. Euro
(Ist) und damit 99,8 % der Gesamtausgaben des Einzel-
plans 11 auf Zuweisungen und Zuschüsse. Dabei handelte
es sich im Wesentlichen um Zahlungen an die Sozialver-
sicherungsträger und die Bundesagentur. Nennenswert
waren außerdem Leistungen an Stellen außerhalb der
Bundesverwaltung (Zuwendungen), schwerpunktmäßig
zur Projektförderung. So wurden aus Bundesmitteln für
das Jahr 2011 Zuwendungen zur institutionellen und zur
Projektförderung von insgesamt knapp 533 Mio. Euro
(Soll) an mehr als 18 000 Empfänger bewilligt. Mehr als
182 Mio. Euro (Ist) wurden in diesem Jahr ausgezahlt.
Das Gesamtvolumen der aus Bundesmitteln bewilligten
Zuwendungen ist von 114,6 Mio. Euro im Jahr 2008 auf
664,1 Mio. Euro im Jahr 2012 angewachsen. Der Anstieg
ist nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales im Wesentlichen auf steigende Förderzahlen in
den Arbeitsmarktprogrammen „Perspektive 50plus“ und
„Kommunal-Kombi“ sowie die neuen Modellprojekte zur
Bürgerarbeit zurückzuführen. Für das Haushaltsjahr 2013
liegen bereits Bewilligungen in Höhe von mehr als
364 Mio. Euro vor. Tabelle 26.3 zeigt die Entwicklung
der Ausgaben für Zuwendungen seit dem Jahr 2008. 

Die Personalausgaben und sächlichen Verwaltungsausga-
ben für den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales beliefen sich auf 265 Mio. Euro
(0,2 % der Gesamtausgaben). Die Investitionen hatten
mit 13 Mio. Euro bzw. 0,01 % der Gesamtausgaben im
Vergleich zum Bundeshaushalt (8,6 %) ein geringes Ge-
wicht. 

Die Ausgaben im Einzelplan 11 sind stark abhängig von
externen Faktoren: den Auswirkungen der konjunkturel-

len Entwicklung auf den Arbeitsmarkt, der demografi-
schen Entwicklung in Deutschland und der Dauer der Le-
bensarbeitszeit. Diese Faktoren beeinflussen die Zahl der
Leistungsbeziehenden. Sie wirken sich zudem aus auf die
Höhe des Beitragsaufkommens und damit auf die Haus-
halte der Sozialversicherungsträger und der Bundesagen-
tur. Beides bestimmt wiederum die finanzielle Belastung
des Bundeshaushalts mit Ausgaben für die sozialen Si-
cherungssysteme. Die Zusammenhänge sind in Bemer-
kung Nr. 2.4.1 übergreifend dargestellt. 

Der Einzelplan 11 schloss für das Jahr 2011 mit Gesamt-
ausgaben von 125,6 Mrd. Euro (Ist) ab. Damit wurde der
veranschlagte Sollwert um 5,7 Mrd. Euro (4,3 %) unter-
schritten, obwohl zwischenzeitlich strukturelle Mehrbe-
lastungen durch höhere Regelsätze bei den Grundsiche-
rungsleistungen für Arbeitsuchende und den finanziellen
Ausgleich der kommunalen Ausgaben für die neuen Leis-
tungen für Bildung und Teilhabe entstanden waren (vgl.
Nr. 26.3.3). Im Vergleich zum Ist-Ergebnis des Vorjahres
sanken die Ausgaben um 7,7 Mrd. Euro (5,8 %). Aus-
schlaggebend hierfür war im Wesentlichen eine unerwar-
tet günstige Entwicklung des Arbeitsmarktes im Jahres-
verlauf 2011. Sie hatte insbesondere zur Folge, dass die
Bundesagentur das mit 5,4 Mrd. Euro (Soll) veran-
schlagte Darlehen des Bundes nicht in Anspruch nahm.
Die Ausgabenentwicklung im Einzelplan 11 trug in be-
deutendem Umfang zur Entlastung des Gesamthaushalts
gegenüber den Planwerten bei. 

Der Haushaltsentwurf 2013 sieht eine weitere Reduzie-
rung der Ausgaben im Einzelplan 11 auf 118,7 Mrd. Euro
vor. Damit wird das Ausgabenniveau des Vor-Krisenjah-
res 2008 um 5,2 Mrd. Euro unterschritten. 
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Behörden im Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

Quelle: Bundeshaushalt, Einzelplan 11, für das Jahr 2012 und Haushaltsrechnung für das Jahr 2011. 

Behörde
Einnahmen 2011

(Ist)
Ausgaben 2011

(Ist)
Planstellen/Stellen

am 1. Juni 2011

in Mio. Euro

Ministerium 1 106 941,4

Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin

2 56 501,6

Bundesarbeitsgericht 1 12 154,0

Bundessozialgericht 1 14 173,3

Bundesversicherungsamt 27 41 467,6
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26.3 Wesentliche Ausgabenbereiche

26.3.1 Rentenversicherung

26.3.1.1 Überblick

Im Jahr 2011 zahlte der Bund 81,1 Mrd. Euro an die ge-
setzliche Rentenversicherung. Dies ist der größte Ausga-
benposten im Einzelplan 11. Die Zahlungen des Bundes
setzen sich aus Bundeszuschüssen, verschiedenen zweck-
gebundenen Beiträgen und Erstattungen und dem Fehl-

betrag zwischen Einnahmen und Ausgaben in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung zusammen (s. im Einzelnen
auch Bemerkung Nr. 2.4.3, Tabelle 2.6). Sie fließen in die
Haushalte der Träger der Rentenversicherung (Träger).
Abbildung 26.1 zeigt, dass die Zahlungen des Bundes fast
ein Drittel der Einnahmen der Rentenversicherung aus-
machen. Wesentliche Finanzierungsgrundlage der gesetz-
lichen Rentenversicherung sind die Beiträge der Versi-
cherten und Arbeitgeber. Sie bilden zudem die Grundlage
für die Berechnung der Renten.
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Entwicklung der Zuwendungen
in den Jahren 2008 bis 2013

Erläuterungen: a Aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF; vgl. Nr. 26.3.5) kofinanzierte Projektförderungen sind jeweils nur mit dem Bun-
desanteil dargestellt. Differenzen in den Summen einzelner Positionen entstehen durch Rundungen. 

b ESF-kofinanzierte Individualförderungen werden als Einzelprojekte bewilligt. 
Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Schreiben vom 20. Juni 2012, Az.: Zb1-04621-12/95. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ausgaben in Mio. Euro

Bewilligung (Soll)a 114,6 254,8 395,1 532,8 664,1 364,1

darunter:

institutionelle Förderung 3,9 4,4 4,4 4,8 5,9 6,1

Projektförderung 110,7 250,5 390,7 528,0 658,2 358,0

nachrichtlich: 
hinzu ESF-Anteil (7,6) (73,0) (137,6) (215,9) (345,7) (250,0)

Auszahlung (Ist)a 99,3 231,2 361,4 182,4 59,6 0,0

darunter:

institutionelle Förderung 3,9 4,4 4,4 4,8 0,1 0,0

Projektförderung 95,5 226,8 357,0 177,6 59,5 0,0

nachrichtlich: 
hinzu ESF-Anteil

(7,1) (65,8) (123,4) (179,3) (51,3) (0,0)

Anzahl der Zuwendungsempfänger und
der geförderten Projekte

institutionelle 
Zuwendungsempfänger

2 3 3 3 4 4

Empfänger Projektförderungb 3 157 8 678 8 926 18 027 18 717 13 625

geförderte Projekte:

Bestand am 1.1. des Jahres 165 3 830 8 884 8 988 16 547 13 625

Neuzugänge im Jahresverlauf 3 151 5 579 347 9 503 4 090 0
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26.3.1.2 Organisation der Rentenversicherung

Zwei Bundesträger (DRV Bund, DRV Knappschaft-
Bahn-See) und 14 Regionalträger nehmen die Aufgaben
der Rentenversicherung eigenverantwortlich wahr. Als
rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts mit
Selbstverwaltung stellen sie jeweils einen eigenen Haus-

halt auf und bewirtschaften ihn. Mit 255,8 Mrd. Euro im
Jahr 2011 erreichten die Einnahmen der Rentenversiche-
rung ein Volumen, das etwa 91,8 % der Einnahmen des
Bundeshaushalts entspricht. 110,6 Mrd. Euro davon ver-
walteten die Regionalträger. Die Abbildung 26.2 zeigt,
wer die Beitrags- und Bundesmittel und in welcher Höhe
im Jahr 2011 bewirtschaftete.
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Anteil des Bundes an den Einnahmen der Rentenversicherung im Jahr 2011

Quelle: Endgültige Rechnungsergebnisse der Deutschen Rentenversicherung, Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
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Erläuterung: 1 Ohne Beiträge des Bundes für Kindererziehungszeiten.
Quelle: Bundesrechnungshof.
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Eine Organisationsreform der Rentenversicherung im
Jahr 2005 sollte die Rentenversicherung schlanker und ef-
fizienter machen. Von ursprünglich 26 Trägern sind der-
zeit noch 16 Träger übrig geblieben. Die Träger treten
einheitlich als „Deutsche Rentenversicherung“ (DRV)
auf, mit einem Zusatz für ihre bundesweite Zuständigkeit,
z. B. DRV Knappschaft-Bahn-See (DRV KBS) oder ihre
regionale Zuständigkeit, z. B. DRV Hessen. Die DRV
Bund hat im Zuge der Organisationsreform eine Doppel-
funktion übernommen: Sie ist Versicherungsträger und
Spitzenverband der Deutschen Rentenversicherung. Der
Spitzenverband DRV Bund gibt den Trägern den organi-
satorischen Rahmen, um Grundsatz- und Querschnitts-
aufgaben der Deutschen Rentenversicherung gemeinsam
zu erfüllen. Verbindliche Entscheidungen zu Grundsatz-
und Querschnittsaufgaben hat die Bundvertreterversamm-
lung bzw. der Bundesvorstand der DRV Bund zu treffen.

In diesen Gremien der Selbstverwaltung der DRV Bund
sind alle Träger vertreten.

Die Träger beschäftigten im Jahr 2011 insgesamt 61 162 Per-
sonen und damit rund 12 000 Personen weniger als zu Be-
ginn der Reform, vgl. Abbildung 26.3.

26.3.1.3 Finanzielle Situation

Im Jahr 2011 standen den Beitragseinnahmen der Renten-
versicherung von 189,9 Mrd. Euro Rentenausgaben von
225,4 Mrd. Euro gegenüber. Im umlagefinanzierten Sys-
tem der Rentenversicherung decken die Einnahmen eines
Kalenderjahres – und soweit erforderlich Entnahmen aus
der Rücklage – die Ausgaben des gleichen Kalenderjah-
res. Einnahmen sind insbesondere die Beiträge und die
Bundeszuschüsse. Tabelle 26.4 gibt einen Überblick über
die Einnahmen und Ausgaben.
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Personal der Träger

Quelle: Personalstatistik der Rentenversicherung nach § 11 RSVwV, Stichtag ist jeweils der 30. Juni eines Jahres.
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Für die Bemessung der Bundeszuschüsse nach § 213
Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) ist der Fehlbe-
trag zwischen Beitragseinnahmen und Rentenausgaben
nicht allein maßgebend. Vielmehr sind darüber hinaus die
rentenpolitischen Ziele des Bundes zu berücksichtigen:

ein funktionierendes Rentenversicherungssystem zu
sichern,
die in eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung fal-
lenden Leistungen der Rentenversicherung (versiche-
rungsfremde Leistungen) pauschal zu finanzieren und
für stabile Beitragssätze zu sorgen (vgl. Bemerkung
Nr. 2.4.3).

Gleichwohl darf die Entwicklung der Bundeszuschüsse
nicht losgelöst von der finanziellen Situation der Renten-

versicherung gesehen werden. Denn die Bundeszuschüsse
sind ein wichtiger Bestandteil des umlagefinanzierten
Systems der Rentenversicherung. Die Vergangenheit hat
gezeigt, dass Entwicklungen zulasten der Rentenver-
sicherung, z. B. Beitragsausfälle infolge hoher Arbeits-
losigkeit, zu höheren Bundeszuschüssen führten. Deshalb
hat sich der Gesetzgeber beispielsweise im Jahr 1998 für
einen zusätzlichen Bundeszuschuss entschieden, um u. a.
die Belastung der Beitragszahler zu begrenzen. Entschei-
dungen über die Kürzung von Leistungen haben regelmä-
ßig auf den Vertrauensschutz der Versicherten Rücksicht
zu nehmen und führen deshalb erst mittelfristig zu Ein-
sparungen. Der Umfang der Bundeszuschüsse hängt al-
lerdings auch von Einflüssen ab, die von außen auf die
Rentenversicherung einwirken. Auf der Ausgabenseite
können das sein: höhere Rentenausgaben durch die Ver-
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Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Rentenversicherung im Jahr 2011 nach Trägergruppen

Erläuterungen: a Ohne Ausgleichszahlungen innerhalb der allgemeinen Rentenversicherungen und zwischen allgemeiner und knappschaftlicher
Rentenversicherung.

b Einschließlich der Beitragszahlungen des Bundes für Kindererziehungszeiten in Höhe von 11, 5 Mrd. Euro, § 177 SGB VI.
c Zuschuss des Bundes an die allgemeine Rentenversicherung, § 213 Absatz 2 SGB VI und Beteiligung des Bundes in der knapp-

schaftlichen Rentenversicherung, § 215 SGB VI.
d Zusätzlicher Bundeszuschuss zur pauschalen Abdeckung nicht beitragsgedeckter Leistungen und zur Stabilität des Beitragssatzes,

§ 213 Absatz 3 u. 4 SGB VI.
e Differenzen in den Quersummen und den Summen der Trägergruppen entstehen durch Rundungen.

Quelle: Zusammenstellung der endgültigen Rechnungsergebnisse der Deutschen Rentenversicherung, Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

RV insgesamta,e
allgemeine RV knappschaft-

liche RVBundesträger Regionalträger
 in Mio. Euro

Gesamteinnahmen 255 771a,f 138 837 110 599 14 871
darunter:

Beitragseinnahmenb 189 850 105 217 83 782 851
Bundeszuschussc 45 334 22 057 17 584 5 693
zusätzlicher Bundeszuschussd 19 241 10 706 8 535 0
Erstattungen 762 415 330 17
Vermögenserträge 268 143 118 8
sonstige Einnahmen 316 169 147 1

Ausgleich zwischen allgemeiner und 
knappschaftlicher RV

- 130 104 8 302

Gesamtausgaben 251 045a,e 135 244 109 465 14 871
darunter:

Rentenausgaben 225 411 118 075 94 125 13 211
Zuschüsse zur Krankenversicherung der 
Rentner

15 977 8 354 6 660 963

Leistungen zur Teilhabe 5 475 2 540 2 810 125
Beitragserstattungen 104 57 46 1
Verwaltungs- und Verfahrenskosten 3 577 1 454 2 010 112
Kindererziehungsleistungen 208 113 90 5
sonstige Ausgaben 294 39 35 220

Ausgleich zwischen allgemeiner und knapp-
schaftlicher RV

4 612 3 690 234

Einnahmeüberschuss 4 726 -
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änderung im Altersaufbau der Versicherten (demografi-
sche Entwicklung) und die Übertragung weiterer nicht
beitragsfinanzierter Leistungen (versicherungsfremde
Leistungen). Die Einnahmenseite kann sich verschlech-
tern durch rückläufige Beitragseinnahmen, infolge eines
Rückgangs sozialversicherungspflichtiger Beschäftigun-
gen und/oder sozialversicherungspflichtiger Einkünfte
oder infolge von Beitragsausfällen durch Insolvenzen.

Die Bundeszuschüsse nach § 213 SGB VI hatten im Jahr
2011 an den Rentenausgaben der Rentenversicherung ei-
nen Anteil von 28,7 %. Von den Einnahmen im Jahr 2011
von insgesamt 255,8 Mrd. Euro stammten 64,6 Mrd. Euro

(25,3 %) aus Bundeszuschüssen. Abbildung 26.4 zeigt die
Einnahmen und Ausgaben sowie die Bundeszuschüsse
nach § 213 SGB VI in den vergangenen zehn Jahren.

Eine Verringerung der Bundeszuschüsse wäre nur durch
Leistungskürzungen oder durch einen höheren Beitrags-
satz in der Rentenversicherung zu erreichen.

Im Jahr 2011 erzielte die allgemeine Rentenversicherung
einen Überschuss. Mit 4,7 Mrd. Euro war er mehr als
doppelt so hoch wie im Vorjahr (2,1 Mrd. Euro). Die po-
sitive Entwicklung der Rechnungsergebnisse in der Ren-
tenversicherung seit dem Jahr 2006 setzt sich damit fort,
vgl. Abbildung 26.5.

A b b i l d u n g  2 6 . 4

Rentenausgaben, Beitragseinnahmen und Bundeszuschüsse

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung, Finanzdaten 2011 und endgültige Rechnungsergebnisse der Deutschen Rentenversicherung 2011,
Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 
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Rechnungsergebnisse in den Jahren 2002 bis 2011

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung und endgültige Rechnungsergebnisse der Deutschen Rentenversicherung 2011, Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales.
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Der Überschuss im Jahr 2011 erhöhte die Rücklage der
Rentenversicherung auf 24,1 Mrd. Euro. Damit lag die
Rücklage knapp unter dem gesetzlich festgelegten oberen
Grenzwert von 1,5 Monatsausgaben der Rentenversiche-
rung. Übersteigt sie diesen oberen Grenzwert, verlangt
das Gesetz, den Beitragssatz zu senken. Dann würden
sich auch die Zahlungen des Bundes an die Rentenversi-
cherung verringern. Denn sowohl die gesetzlich vorgege-
bene Berechnung des allgemeinen Bundeszuschusses als
auch die Beiträge des Bundes für Kindererziehungszeiten
sind an den Beitragssatz gekoppelt. Droht die Rücklage
hingegen unter den unteren Grenzwert von 0,2 Monats-
ausgaben zu sinken, ist der Beitragssatz anzuheben. Da-
mit verbunden wären dann auch die Erhöhung des allge-
meinen Bundeszuschusses zur Rentenversicherung und
die Anhebung der Beiträge des Bundes für Kindererzie-
hungszeiten. 

Von dieser Regelung abweichend sieht die Bundesregie-
rung im Eckwertebeschluss zum Bundeshaushalt vom
März 2012 vor, unabhängig von einer möglichen Verän-
derung des Beitragssatzes den allgemeinen Bundeszu-
schuss an die Rentenversicherung befristet abzusenken:
im Jahr 2013 um 1 Mrd. Euro und in den Jahren 2014 bis
2016 um jeweils 1,25 Mrd. Euro. Die Bundesregierung
hat dies mit der Notwendigkeit einer nachhaltigen Haus-
haltspolitik des Bundes begründet. 

26.3.1.4 Beitragseinnahmen

Von den insgesamt 255,8 Mrd. Euro Einnahmen des Jah-
res 2011 stammten 189,9 Mrd. Euro aus Beiträgen, ein-
schließlich der Beiträge des Bundes für Kindererzie-
hungszeiten. Tabelle 26.5 zeigt die Entwicklung der
Beitragseinnahmen im Verhältnis zu den Gesamteinnah-
men.
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Beitragseinnahmen in den Jahren 2009 bis 2011

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung und endgültige
Rechnungsergebnisse der Deutschen Rentenversicherung 2011,
Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Die Einnahmen aus Beiträgen, die für eine versicherungs-
pflichtige Beschäftigung zu entrichten sind, bilden den
Kern der Beitragseinnahmen. Veränderungen des versi-

cherungspflichtigen Arbeitsentgeltes und der Zahl der
Beschäftigten wirken sich deshalb besonders deutlich auf
die Einnahmen der Rentenversicherung aus.

Der Bundesrechnungshof prüft die vollständige und
rechtzeitige Erhebung der Beiträge der Rentenversiche-
rung. Dazu gehört auch nachzusehen, wie die Betriebs-
prüfdienste der Träger die abgabepflichtigen Arbeitgeber
kontrollieren. Er hat festgestellt, dass die Regionalträger
bei annähernd gleicher Nachforderungssumme mehr als
doppelt so hohe Säumniszuschläge gegenüber den abga-
bepflichtigen Arbeitgebern geltend machten wie die DRV
Bund. Derzeit erörtert er mit den Trägern, wie sie das
Verfahren der Betriebsprüfungen transparent gestalten
und an einheitlichen Maßstäben ausrichten wollen.

26.3.1.5 Ausgaben

Der weit überwiegende Teil der Ausgaben der Rentenver-
sicherung (98 %) entfällt auf gesetzliche Leistungen an
Versicherte. Dazu gehören

Renten wegen Alters (z. B. Regelaltersrente),

Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit,

Renten wegen Todes (z. B. Witwen-/Waisenrenten),

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur
Teilhabe am Arbeitsleben,

Zuschüsse zu den Aufwendungen für die Kranken-
versicherung der Rentner.

Für Leistungen zur Teilhabe gaben die Träger der Renten-
versicherung im Jahr 2011 5,5 Mrd. Euro aus. Leistungen
zur Teilhabe umfassen z. B. die medizinische Rehabilita-
tion, die Teilhabe am Arbeitsleben und sonstige ergän-
zende Leistungen. Sie sollen den Auswirkungen einer
Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Behinderung auf die Erwerbsfähigkeit der Versi-
cherten entgegenwirken oder sie überwinden helfen; fer-
ner sollen sie Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit
der Versicherten oder ihr vorzeitiges Ausscheiden aus
dem Erwerbsleben verhindern bzw. die Versicherten dau-
erhaft in das Erwerbsleben wiedereingliedern. 

Der Bundesrechnungshof prüft insbesondere die Ausga-
ben für die medizinische Rehabilitation. Auf diese ent-
fallen mehr als 70 % der Ausgaben für die Leistungen zur
Teilhabe. Er wies in seinen Bemerkungen 2011 auf hohe
Verluste trägereigener Rehabilitationskliniken und dortige
Investitionen ohne angemessene Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung hin (vgl. Bemerkungen 2011, Bundestagsdruck-
sache 17/9250 Nr. 2). Eigene Rehabilitationskliniken der
Rentenversicherungsträger stehen auch weiterhin im Mit-
telpunkt der Prüfungen. Dabei zeigen sich Wirtschaftlich-
keitsreserven. Nach wie vor verursachen trägereigene
Rehabilitationskliniken Verluste, die die Rentenversiche-
rungsträger mit Betriebszuschüssen aus dem Rehabilita-
tionsbudget ausgleichen, sodass diese Mittel für Rehabi-
litationsleistungen für die Versicherten fehlen. Allein die
Jahresabschlüsse des Jahres 2009 der trägereigenen Reha-
bilitationskliniken wiesen zusammen einen Jahresfehlbe-
trag von 27 Mio. Euro aus. 

2009 2010 2011
Verän-
derung
2010/
2011

in Mio. Euro in %
Gesamt-
einnahmen

246 044 251 254 255 771 1,8

Beitrags-
einnahmen

181 572 185 288 189 850 2,5

Anteil der 
Beitragsein-
nahmen in %

73,8 73,7 74,2
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Dazu weist das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les darauf hin, dass die Verluste der Rehabilitationsklini-
ken der DRV Bund inzwischen stark gesunken seien.

Die Ausgaben für die Leistungen zur Teilhabe sind ge-
setzlich budgetiert. Das Rehabilitationsbudget bemisst
sich bisher nach der Bruttolohnentwicklung. Seit etwa
zwei Jahren schöpfen die Rehabilitationsträger dieses
Budget nahezu aus. Insofern gewinnt der wirtschaftliche
Mitteleinsatz weitere Bedeutung. Das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales geht davon aus, dass das Rehabi-
litationsbudget künftig nicht mehr ausreichen wird, um
den wachsenden Rehabilitationsbedarf zu decken. Grund
dafür sei vor allem der steigende Anteil älterer Versicher-
ter, der erhöhte Ausgaben erfordere. Das Bundesministe-
rium möchte das Rehabilitationsbudget deshalb mittel-
fristig anheben und für die Bemessung zusätzlich einen
Demografie-Faktor einführen. 

Zur Bemessung des Rehabilitationsbudgets und der be-
absichtigten Erhöhung hat sich der Präsident des Bundes-
rechnungshofes als Bundesbeauftragter für Wirtschaft-
lichkeit in der Verwaltung kritisch geäußert. Eine
Budgeterhöhung hält er nicht für vertretbar, solange die
Rentenversicherungsträger das Rehabilitationsbudget
auch für Betriebszuschüsse an unwirtschaftliche trägerei-
gene Rehabilitationseinrichtungen nutzen. 

26.3.1.6 Maßnahmen der Selbstverwaltung zur 
Steuerung der Kostenentwicklung

Der Bundesrechnungshof prüfte im Jahr 2011 auch die
Steuerung der Verwaltungs- und Verfahrenskosten durch
die Selbstverwaltung. Er stellte fest, dass die Selbstver-
waltung ihre Pflicht zur organisatorischen Gestaltung der
Träger und der Kontrolle ihrer Geschäftsführungen nur
unzureichend wahrnahm. So hat der Vorstand der DRV
Bund es hingenommen, dass die Verwaltung des Trägers
seinen Beschluss zur elektronischen Archivierung von
vier Millionen Rentenakten über viele Jahre nicht um-
setzte (s. Bemerkung Nr. 35). Auch den Umgang mit
überzahlten Renten durch ihre Verwaltung hat die Selbst-
verwaltung der Träger nicht ausreichend gesteuert und
kontrolliert.

Der Bundesrechnungshof hat im Jahr 2011 zum wieder-
holten Mal festgestellt, dass die Träger die Chancen, nach
der Organisationsreform verstärkt zusammenzuarbeiten,
bislang nur unzureichend nutzen. Sie stimmen beispiels-
weise ihre Öffentlichkeitsarbeit kaum aufeinander ab.
Verbindliche Vorgaben der Selbstverwaltung der DRV
Bund hierzu fehlten. Der Bundesrechnungshof hat die
Träger aufgefordert, die Öffentlichkeitsarbeit in ihrem
Spitzenverband DRV Bund besser zu koordinieren und
wirtschaftlich zu gestalten (vgl. Bemerkung Nr. 34).

26.3.1.7 Aufsicht und Kontrolle

Die Träger unterstehen der Rechtsaufsicht. Je nachdem,
ob es bundes- oder landesunmittelbare Träger sind, unter-
stehen sie der Aufsicht des Bundes oder des jeweiligen
Landes. Über seine Prüfungsergebnisse, insbesondere
über Rechtsverstöße der Träger, unterrichtet der Bundes-
rechnungshof auch die Aufsichtsbehörden. Über Defizite

beim Management von Finanzanlagen der Träger hat er
sämtliche Länderaufsichten unterrichtet. Nur drei Länder-
aufsichten nahmen dies zum Anlass, zu seinen Beanstan-
dungen eingehender Stellung zu nehmen. 

Bundeszuschüsse fließen ohne Zweckbindung in die
Haushalte der Träger. Das begründet auch das Recht des
Bundesrechnungshofes, alle Einnahmen und Ausgaben
der Träger zu prüfen (§ 55 Haushaltsgrundsätzegesetz,
§ 112 Bundeshaushaltsordnung). Einige Regionalträger
und die sie beaufsichtigenden Länder bestreiten die Prü-
fungsrechte des Bundesrechnungshofes. Prüfungen des
Bundesrechnungshofes bedeuten keine Eingriffe in die
Haushaltsautonomie der Länder. Die Regionalträger sind
nicht in die unmittelbare Staatsverwaltung der Länder
eingegliedert, sondern gehören zu deren mittelbarer öf-
fentlicher Verwaltung. Ihre Haushalte sind nicht Teil der
Länderhaushalte. Das erklärt, warum Landesrechnungs-
höfe – mangels finanzieller Leistungen der Länder –
keine Prüfungsrechte bei den Regionalträgern haben. Der
Bundesrechnungshof ist folglich die einzige staatliche In-
stitution, die alle Träger – Regional- wie Bundesträger –
nach gleichen Maßstäben und die Ergebnisse miteinander
vergleichend prüfen kann. Eine umfassende Finanzkon-
trolle durch den Bundesrechnungshof ist auch im Inte-
resse der Beitrags- und Steuerzahler. Sie ermöglicht eine
gleichmäßige und übergreifende Prüfung der Verwen-
dung von Mitteln aus Beiträgen und Steuern in Höhe von
über 255 Mrd. Euro.

26.3.1.8 Ausblick

Bereits jetzt sind die Ausgaben der Träger für Renten
nicht durch die Beitragseinnahmen gedeckt. Zusätzliche
Leistungen der Träger, denen keine zusätzlichen Beitrags-
einnahmen gegenüberstehen, können die Träger somit
nicht selbst tragen. Der Bund muss sie durch Zuschüsse
aus seinem Haushalt finanzieren. Der Präsident des Bun-
desrechnungshofes als Bundesbeauftragter für Wirt-
schaftlichkeit in der Verwaltung hat dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales empfohlen, dem Parlament
regelmäßig darüber zu berichten, wie neue, nicht bei-
tragsgedeckte Leistungen die Haushalte der Träger – und
somit potenziell den Bundeshaushalt – belasten. 

26.3.2 Arbeitsförderung durch die Bundesagentur 
für Arbeit

Die Arbeitsförderung obliegt der Bundesagentur. Das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales hat die Rechtsauf-
sicht. Die Aufgaben der Bundesagentur umfassen neben
der Zahlung von Entgeltersatzleistungen (z. B. Arbeits-
losengeld) insbesondere die Vermittlung in Ausbildungs-
und Arbeitsstellen, die Berufsberatung und die Arbeits-
marktstatistik. Die Bundesagentur erfüllt diese Aufgaben
mit einem flächendeckenden Netz von Agenturen für Ar-
beit und Geschäftsstellen. Nach einer Empfehlung des
Bundesrechnungshofes aus dem Jahr 2006 will die Bun-
desagentur bis zum Jahresende 2012 bundesweit die
Agenturbezirke den kommunalen Grenzen „kreisscharf“
anpassen und einige Agenturen organisatorisch zusam-
menfassen. Nach ihrer derzeitigen Planung soll es künftig
156 statt derzeit noch 176 Agenturen geben. 

– 197 –– 197 –



Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der Arbeits-
förderung und unterstützt damit den eigenständigen, zum
größten Teil über Beiträge finanzierten Haushalt der Bun-
desagentur. Die Ausgaben hierfür im Einzelplan 11 fielen
in den beiden vergangenen Jahren deutlich geringer aus
als bei der Haushaltsplanung angenommen. Die Wirt-
schafts- und Finanzkrise wirkte sich nicht so stark auf den
Arbeitsmarkt aus wie prognostiziert. Die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung nahm aufgrund der guten
konjunkturellen Entwicklung deutlich zu. Hieraus und
aus der Erhöhung des Beitragssatzes zur Arbeitsförderung
von 2,8 % auf 3 % ab dem Jahr 2011 resultierten Mehr-
einnahmen im Haushalt der Bundesagentur. Zudem nahm
die Zahl der Arbeitslosengeldempfängerinnen und -emp-
fänger ab. 

Von den registrierten 2 788 000 Arbeitslosen im Septem-
ber 2012 entfielen 862 000 (31 %) auf den überwiegend
beitragsfinanzierten Bereich der Arbeitsförderung und
1 927 000 (69 %) auf den steuerfinanzierten Bereich der
Grundsicherung für Arbeitsuchende. Im Vergleich zum
Vorjahr stieg die Arbeitslosigkeit im Bereich der Arbeits-
förderung um 60 000 oder 7 %, im Bereich der Grund-
sicherung sank sie hingegen um 67 000 oder 3 %. Die
Zahl der Arbeitslosen, die länger als zwölf Monate ar-

beitslos waren (sog. Langzeitarbeitslose), nahm im Vor-
jahresvergleich ab. Die Langzeitarbeitslosigkeit verla-
gerte sich weiter in den Bereich der Grundsicherung für
Arbeitsuchende. Der Anteil der Langzeitarbeitslosen im
Bereich der Arbeitsförderung sank um 2,7 Prozentpunkte
auf 14,6 %, im Bereich der Grundsicherung nahm er hin-
gegen um 1,5 Prozentpunkte auf 46,1 % zu. 

Der Finanzplan für die Jahre 2014 bis 2016 vom 27. Juni
2012 geht davon aus, dass die Finanzen der Bundesagen-
tur auch in den kommenden Jahren stabil sein werden.
Die Bundesregierung begründet dies mit einer anhaltend
günstigen Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung
und den strukturellen Auswirkungen des im Jahr 2011
verabschiedeten Gesetzes zur Verbesserung der Einglie-
derungschancen am Arbeitsmarkt. Mit dem Gesetz wurde
insbesondere die Zahl der Förderinstrumente reduziert.
Außerdem wurden Pflichtleistungen bei der Arbeitsförde-
rung in Ermessensleistungen umgewandelt. Die Finanz-
entwicklung bei der Bundesagentur ist bereits im Nach-
tragshaushalt 2012 berücksichtigt. Sie ist bestimmend für
die Planungen des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales ab dem Haushaltsjahr 2013. Tabelle 26.6 gibt
eine Übersicht über die für die Unterstützung des Bundes
wesentlichen Eckwerte im Haushalt der Bundesagentur. 

Ta b e l l e  2 6 . 6

Übersicht über Eckwerte im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit

Erläuterung: a Ohne überplanmäßige Ausgaben. Differenzen in den Summen einzelner Positionen entstehen durch Rundungen.
Quelle: Haushalt der Bundesagentur sowie Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2011.

2011
Soll

2011
Ist

Abweichung
Soll/Ist

2012
Soll

Veränderung 
Soll 

2011/2012
in Mio. Euroa in %

Ausgaben a 41 964 37 525 -4 439 37 225 -11,3
darunter:

aktive Arbeitsförderung 14 098 11 195 -2 903 11 038 -21,7
Arbeitslosengeld I 14 481 13 776 -705 13 721 -5,2
Eingliederungsbeitrag/Bund 4 600 4 510 -90 4 000 -13,0
Verwaltungsausgaben Arbeits-
förderung

5 416 5 091 -325 5 297 -2,2

Verwaltungsausgaben Grund-
sicherung für Arbeitsuchende

2 382 2 198 -184 2 309 -3,1

Einnahmen 36 577 37 564 987 37 774 3,3
darunter:

Beiträge 24 575 25 434 859 26 340 7,2
Beteiligung des Bundes an der
Arbeitsförderung

8 046 8 046 0 7 238 -10,0

Verwaltungskostenerstattung 
Grundsicherung für Arbeit-
suchende

3 154 2 785 -369 3 070 -2,7

Sonstige (insbes. Umlagen) 802 1 300 498 1 126 40,4
Finanzierungssaldo -5 388 40 -5 428 548 -

Darlehen 5 388 0 0 0 -100,0
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Der Bund beteiligt sich seit dem Jahr 2007 in Höhe eines
Prozentpunktes des Umsatzsteueraufkommens an den
Kosten der Arbeitsförderung. Der Gesetzgeber sah dies
bei der Erhöhung des allgemeinen Umsatzsteuersatzes
von 16 % auf 19 % vor, um die seinerzeitige Senkung des
Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung von 6,5 %
auf 4,2 % zu unterstützen. Im Jahr 2011 betrug die Bun-
desbeteiligung 8 Mrd. Euro (Ist). Nach der ursprüngli-
chen Planung des Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales sollte der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2012 in drei
Schritten auf letztlich jeweils 4,8 Mrd. Euro in den Jahren
2014 und 2015 abgesenkt werden. Damit sollten die Aus-
gaben des Bundes für die Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung (vgl. Nr. 26.3.4) gegenfinanziert
werden. Die Umsetzung des ersten Schrittes für das Jahr
2012 ist mit dem Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der
Kommunen erfolgt. Der Entwurf eines Haushaltsbegleit-
gesetzes 2013 sieht nun vor, die Bundesbeteiligung an
den Kosten der Arbeitsförderung ab dem Jahr 2013 voll-
ständig zu streichen. Diese ist somit letztmals im Haus-
haltsjahr 2012 veranschlagt, und zwar mit 7,2 Mrd. Euro.
Gleichzeitig soll der von der Bundesagentur an den Bund
zu leistende Eingliederungsbeitrag (vgl. Nr. 26.4) gestri-
chen werden. Ziel ist es dabei auch, die Finanzbeziehun-
gen zwischen dem Bundeshaushalt und dem Haushalt der
Bundesagentur zu entflechten. Tabelle 26.7 zeigt die aus
der Streichung der Bundesbeteiligung resultierenden
Minderausgaben im Bundeshaushalt im Finanzplanungs-
zeitraum ab dem Jahr 2013. Im Haushalt der Bundesagen-
tur ergeben sich entsprechende Mindereinnahmen. 
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Minderausgaben des Bundes durch Streichung der 
Beteiligung an den Kosten der Arbeitsförderung

Quelle: Haushaltsentwurf, Einzelplan 11, Entwurf eines Haushaltsbe-
gleitgesetzes 2013. 

Der Bund unterstützt die Bundesagentur außerdem be-
darfsabhängig mit zinslosen Darlehen, um Haushaltsdefi-
zite auszugleichen (Liquiditätshilfen). Solche Haushalts-
defizite können sich aus Konjunktur- und – damit
zusammenhängend – Beschäftigungsschwankungen erge-
ben. Diese betreffen sowohl die Beitragseinnahmen als
auch die Ausgaben für Lohnersatzleistungen und für die
aktive Arbeitsmarktpolitik. Im Jahr 2010 glich der Bund
ein konjunkturbedingtes Finanzierungsdefizit der Bun-
desagentur einmalig mit einem Zuschuss aus dem Bun-
deshaushalt von 5,2 Mrd. Euro aus. Für das Jahr 2011 sah
der Haushaltsgesetzgeber für den Defizitausgleich ein
zinsloses Darlehen des Bundes an die Bundesagentur von
5,4 Mrd. Euro vor. Bereits zum Zeitpunkt der parlamenta-

rischen Beratungen zum Bundeshaushalt 2012 zeichnete
sich aufgrund der unterjährigen Finanzentwicklung bei
der Bundesagentur jedoch ein deutlich reduzierter Darle-
hensbedarf für das Jahr 2011 von 500 Mio. Euro ab.
Letztlich nahm die Bundesagentur das Darlehen nicht in
Anspruch, sondern schloss das Jahr 2011 mit einem ge-
ringen Überschuss ab. Damit entfielen gleichzeitig die im
Bundeshaushalt 2012 als Rückeinnahme veranschlagten
Tilgungszahlungen der Bundesagentur (vgl. Nr. 26.4).
Der von der Bundesregierung am 27. Juni 2012 beschlos-
sene neue Finanzplan geht davon aus, dass die Bundes-
agentur im Finanzplanungszeitraum bis 2016 – bei einem
gleichbleibenden Beitragssatz zur Arbeitsförderung (ab
dem Jahr 2011: 3,0 %) – kein Darlehen des Bundes benö-
tigen und vielmehr Rücklagen aufbauen wird. 

Die Veränderung am Arbeitsmarkt, die Konjunkturabhän-
gigkeit der Arbeitsförderung und eine zunehmende Kom-
munalisierung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
(die Ausweitung der sog. Optionskommunen) stellen die
Bundesagentur weiterhin vor die Herausforderung, ihr
Personal einem sich verändernden Bedarf anzupassen.
Der Bundesrechnungshof hat mehrfach deutlich gemacht,
dass dies in einem transparenten Verfahren und nach ein-
heitlichen Maßstäben geschehen muss. Ein wesentlicher
Parameter für die Bemessung hat die prognostizierte Ar-
beitslosigkeit zu sein. Der Bundesrechnungshof hat kri-
tisiert, dass das bisherige Personalkonzept der Bundes-
agentur diese Ausrichtung nicht erkennen lässt. Tabelle 26.8
zeigt die aktuelle Entwicklung der Planstellen und Stellen
bei der Bundesagentur. 
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Entwicklung der Planstellen und Stellen (Soll) bei der 
Bundesagentur für Arbeit

Erläuterung: a Ohne zugelassene kommunale Träger.
Quelle: Haushalt der Bundesagentur.

Im Bereich der Arbeitsförderung prüft der Bundesrechnungs-
hof insbesondere die Fachaufgaben der Bundesagentur,
z. B. die Beratung und Vermittlung von Arbeitsuchenden,
die Berufsberatung, Berufsorientierung und Ausbildungs-
vermittlung von Jugendlichen, den Einsatz von Förder-
instrumenten und die Teilhabe behinderter Menschen am

2013
Haushalts-

entwurf

2014
Finanzplan

2015
Finanzplan

2016
Finanzplan

in Mio. Euro

6 127 4 956 4 970 4 975

Planstellen/Stellen

2011
Soll

2012
Soll

Verände-
rung 

2011/2012 

Anzahl

97 093,5 95 998,5 -1 095,0

Bereich Arbeits-
förderung

58 351,0 57 964,0 -387,0

Bereich Grund-
sicherung für 
Arbeitsuchendea

38 742,5 38 034,5 -708,0
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Arbeitsleben. Der Bundesrechnungshof zeigte wiederholt
Schwachstellen beim Einsatz von arbeitsmarktpolitischen
Instrumenten durch die Bundesagentur auf. So nutzten
die Vermittlungskräfte ihren Entscheidungsspielraum
vielfach nicht oder fehlerhaft (s. Bemerkung Nr. 33 zur
Förderung aus dem Vermittlungsbudget). 

Der Bundesrechnungshof hat frühzeitig gegenüber dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales angeregt, die
Zahl der Instrumente zur Förderung mit Eingliederungs-
zuschüssen zurückzuführen und auf das notwendige, den
praktischen Bedürfnissen entsprechende Maß zu be-
schränken. Das Bundesministerium berücksichtigte diese
Empfehlung in dem Gesetzentwurf zur Verbesserung der
Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt. Das Gesetz trat
am 1. April 2012 in Kraft. Der Präsident des Bundesrech-
nungshofes als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit
in der Verwaltung hat während des Gesetzgebungsverfah-
rens empfohlen, die Voraussetzungen für den Einsatz von
arbeitsmarktpolitischen Instrumenten möglichst klar zu
fassen, um die Rechtsanwendung zu erleichtern. Des
Weiteren hat er deutlich gemacht, dass die Bundesagentur
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Rechtsan-
wendung schulen muss. Nur so können sie mit den durch
das Gesetz erweiterten Beurteilungs- und Ermessens-
spielräumen sachgerecht umgehen und Entscheidungen
über den Einsatz von arbeitsmarktpolitischen Instrumen-
ten zielgenau treffen. 

Der Bundesrechnungshof prüfte außerdem die Organisa-
tion und Personalwirtschaft der Bundesagentur. Auf seine
Empfehlung wird die Bundesagentur ihre Vervielfälti-
gungsstellen auflösen (vgl. Bemerkung Nr. 32). Auch will
sie ihr Kraftfahrzeugmanagement verbessern, um ihre
Dienstwagen und ihre Fahrerinnen und Fahrer wirtschaft-
licher einzusetzen (vgl. Bemerkung Nr. 31). Aufgrund sei-
ner Prüfungsfeststellungen hat der Bundesrechnungshof
die Bundesagentur aufgefordert, die Transparenz ihres
Flächenmanagements zu verbessern (vgl. Bemerkung
Nr. 30). Die derzeit verwendeten Kennzahlen erzeugen
ein verzerrtes Bild der Flächennutzung und deren Kosten.
Der Bundesrechnungshof erwartet ferner, dass die Bun-
desagentur die Finanzierung von Professuren für das Per-
sonal des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
beendet, weil dies nicht notwendig ist, um Aufgaben des
Bundes zu erfüllen (vgl. Bemerkung Nr. 29). 

Aktuell führt die Bundesagentur die elektronische Akte
ein. Die elektronische Akte soll die bislang papiergebun-
dene Aktenführung ersetzen. Das zum Jahresbeginn 2012
flächendeckend eingeführte „Einheitliche Ressourcen-
Planungssystem“ (ERP) ersetzt eine Vielzahl bisheriger
IT-Anwendungen für Verwaltungsprozesse des Finanz-
und Personalwesens. Beide IT-Projekte sind gekennzeich-
net durch mehrjährige Laufzeiten und einen Haushalts-
mittelbedarf von mehreren hundert Millionen Euro. 

26.3.3 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Der Gesetzgeber führte Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe
für erwerbsfähige Personen im Jahr 2005 zur Grundsiche-

rung für Arbeitsuchende zusammen. Dabei sah er eine ge-
teilte Leistungsträgerschaft der Bundesagentur und der
Kommunen vor. Hiernach sind die Kommunen im We-
sentlichen zuständig für die Leistungen für Unterkunft
und Heizung, für die Leistungen für Bildung und Teil-
habe, für flankierende Eingliederungsleistungen sowie
von der Regelleistung nicht umfasste Leistungen. Die
Bundesagentur erbringt die Leistungen zur Eingliederung
in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhalts in Form
von Arbeitslosengeld II sowie Sozialgeld. 

Die Träger nehmen ihre gesetzlichen Aufgaben als Ergeb-
nis eines Reformprozesses und verfassungsrechtlicher
Änderungen seit Anfang des Jahres 2011 entweder in ge-
meinsamen Einrichtungen wahr, oder den Kommunen ist
die alleinige Aufgabenwahrnehmung zugewiesen (zuge-
lassene kommunale Träger – sog. „Optionskommunen“).
Derzeit wird die Grundsicherung von 309 gemeinsamen
Einrichtungen und – nach Ausweitung des Optionsmo-
dells im Jahr 2012 – von 108 Optionskommunen durch-
geführt (zusammen 417 sog. Jobcenter). 

Die Aufwendungen des Bundes liegen seit Bestehen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende auf einem hohen Ni-
veau. Im Jahr 2005 beliefen sie sich auf 35,2 Mrd. Euro.
Im Jahr 2011 wendete der Bund rund 33 Mrd. Euro auf.
Abbildung 26.6 zeigt die Aufteilung der Ausgaben des
Bundes auf die Leistungsarten. 

Soweit die Bundesagentur gesetzliche Leistungsträgerin
ist, trägt der Bund die Aufwendungen der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungs-
kosten. Dies ist unabhängig davon, ob die Bundesagentur
die Aufgaben selbst wahrnimmt – nämlich in einer mit
der Kommune gebildeten gemeinsamen Einrichtung –
oder ob dies eine Optionskommune tut. 

Den Jobcentern stehen im Jahr 2012 – ohne die Mittel für
die Sonderprogramme des Bundes – 3,8 Mrd. Euro für
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zur Verfügung.
Hiervon können sie nach eigenem Ermessen bis zu 20 %
zur Förderung von Arbeitsverhältnissen und für die Freie
Förderung einsetzen. Bei der Freien Förderung können
sie nicht nur einzelne Leistungsberechtigte und Arbeitge-
ber fördern, sondern auch Zuwendungen zur Förderung
von Projekten bewilligen. Mit Zuwendungen können die
Jobcenter darüber hinaus auch die Tätigkeit der Träger
der freien Wohlfahrtspflege auf dem Gebiet der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende fördern. Insgesamt können
die Jobcenter im Jahr 2012 Zuwendungen von mehr als
750 Mio. Euro bewilligen. 

Spätestens seit dem 1. April 2011 müssen alle Jobcenter,
also auch die Optionskommunen, das Haushaltsrecht des
Bundes anwenden, wenn sie Leistungen des Bundes be-
willigen. Die Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaus-
haltsordnung sehen vor, dass Behörden bewilligte Zu-
wendungen in einer Zuwendungsdatenbank erfassen. Die
Datenbank soll einen bundesweiten Überblick über die
Mittelverwendung sicherstellen und eine gezielte Kon-
trolle des Verwaltungshandelns ermöglichen. 
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Der Bundesrechnungshof hatte angeregt, dass die Jobcen-
ter ihre Zuwendungen in der bereits bestehenden Zuwen-
dungsdatenbank des Bundes erfassen. Nach Auffassung
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des
Bundesfinanzministeriums handelt es sich jedoch nicht
um Zuwendungen des Bundes im Sinne der Bundeshaus-
haltsordnung. Vielmehr nähmen die Grundsicherungsstel-
len eigene Aufgaben wahr. Der Bund weise ihnen lediglich
die hierfür notwendigen Mittel zu. Das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales und das Bundesfinanzminis-
terium haben daher den Vorschlag des Bundesrechnungs-
hofes abgelehnt. Nachdem es sich mit den zuständigen
Ministerien der Länder hierüber nicht einigen konnte, hat
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auch
seine Bemühungen aufgegeben, für die Zuwendungen der
Jobcenter eine gesonderte Datenbank einzurichten. 

Der Bund, der die finanzielle Hauptlast für die Leistun-
gen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende trägt, hat
folglich keinen bundesweiten Überblick über die von den
Jobcentern bewilligten Zuwendungen. Weder kann er den
zielgerichteten und zweckmäßigen Einsatz der Leistun-
gen überwachen noch bei Fehlentwicklungen frühzeitig
(ggf. auch gesetzgeberisch) einwirken. 

Außerdem beteiligt sich der Bund in Höhe eines gesetz-
lich festgelegten Prozentsatzes zweckgebunden an den
Leistungen der Kommunen für Unterkunft und Heizung.

Seit dem Jahr 2011 erhalten die Kommunen über diese
Bundesbeteiligung außerdem einen finanziellen Ausgleich
von jährlich knapp 1,4 Mrd. Euro für ihre Ausgaben für
Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
in der Gemeinschaft, z. B. für Schulbedarf, Lernförde-
rung, schulische Mittagsverpflegung oder bestimmte Ver-
einsmitgliedsbeiträge – sogenanntes „Bildungspaket“.
Für die Jahre 2011 bis 2013 soll sich hierfür die Bundes-
beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Hei-
zung jeweils von durchschnittlich 25,1 % um 11,3 Pro-
zentpunkte auf 36,4 % erhöhen. Dabei umfasst die
Erhöhung für die Ausgaben für Bildung und Teilhabe fol-
gende Positionen: 

Sach- und Dienstleistungen für Bildung und Teilhabe
(bis zur ersten Revision im Jahr 2013: 5,4 Prozent-
punkte),

Verwaltungskosten für die Bildungs- und Teilhabeleis-
tungen (1,2 Prozentpunkte),

Mittagessen von Kindern in Hortbetreuung und Schul-
sozialarbeit (2,8 Prozentpunkte bzw. 400 Mio. Euro,
befristet bis 2013).

Daneben sind in der Erhöhung 1,9 Prozentpunkte für die
Übernahme der Kosten für die Warmwasseraufbereitung
enthalten. 

A b b i l d u n g  2 6 . 6

Grundsicherungsleistungen des Bundes im Jahr 2011 (Ist)

Quelle: Bundeshaushalt, Einzelplan 11.
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19 384 Mio. Euro
Arbeitslosengeld II

8 Mio. Euro
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4 445 Mio. Euro
Eingliederungsleistungen

4 855 Mio. Euro
Beteiligung 

Unterkunft/Heizung 
(einschließlich finanzieller 
Ausgleich für Leistungen 

Bildung/Teilhabe)

4 339 Mio. Euro
Verwaltungskostenerstattung
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Der finanzielle Ausgleich für die kommunalen Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe ist nach Auffassung des
Bundesrechnungshofes nicht hinreichend transparent.
Auch verwischt er die verfassungsrechtlich verankerte Fi-
nanzaufteilung zwischen Bund und Ländern (einschließ-
lich der Kommunen). So erhalten die Kommunen für die
Haushaltsjahre 2011 und 2012 – also bis zur ersten Revi-
sion der prozentualen Bundesbeteiligung im Jahr 2013 –
die Bundesmittel unabhängig davon, ob und welche Aus-
gaben ihnen für Leistungen für Bildung und Teilhabe tat-
sächlich entstehen. Da eine Rückzahlung nicht verwende-
ter Mittel nicht vorgesehen ist, können die Kommunen
mit solchen Mitteln ihren allgemeinen Finanzbedarf de-
cken. 

Der Bundesrechnungshof hat die Entwicklung der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende von Anfang an begleitet.
Zuletzt wies er im Zuge der Neuorganisation zum 1. Ja-
nuar 2011 darauf hin, dass Fach- und Finanzierungsver-
antwortung möglichst weitgehend zusammengeführt werden
sollten. Dies könnte stärkere Anreize für eine wirtschaft-
liche Organisation und Wahrnehmung der Aufgaben setzen
als eine „Aufgabenverantwortung auf fremde Kosten“.
Diese gilt insbesondere bei der Aufgabenwahrnehmung
durch Optionskommunen. 

Einige Optionskommunen bestreiten die Prüfungs- und
Erhebungsrechte des Bundesrechnungshofes bezüglich
der von ihnen bewirtschafteten Bundesmittel. Der Bun-
desrechnungshof hat darauf hingewiesen, dass für die
Mittel unverändert eine umfassende Finanzverantwortung
des Bundes besteht. Die Finanzkontrolle durch den Bun-
desrechnungshof ist hier auch deswegen geboten, um der
Entstehung prüfungsfreier Räume entgegenzuwirken.
Dies könnte beispielsweise für das Jahr 2012 Mittel von
6 Mrd. Euro betreffen, die der Bund den Optionskommu-
nen für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts,
für Eingliederungsleistungen und für Verwaltungsausga-
ben zur Verfügung stellt. 

Der Bundesrechnungshof ist die einzige staatliche Institu-
tion, die umfassende Informationen bei allen Trägerfor-
men erheben kann. Besondere Prüfungsschwerpunkte waren
– über die Organisation der Grundsicherungsstellen und die
Kostenerstattung durch den Bund hinaus – die Integration
Arbeitsuchender in den Arbeitsmarkt und der Einsatz ar-
beitsmarktpolitischer Instrumente wie der Arbeitsgele-
genheiten (Ein-Euro-Jobs). Wesentliche Empfehlungen
zur Verbesserung des Vollzugs wurden in Gesetzgebungs-
verfahren und in untergesetzlichen Regelungen aufgegrif-
fen. 

Weiterhin prüft der Bundesrechnungshof die Gewährung
der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Er
hat bereits Vorschläge zur Vereinfachung der Verwal-
tungsverfahren unterbreitet. Zum „Vollzugsaufwand bei
der Gewährung von Unterhaltsvorschuss und Wohngeld
an Kinder mit Anspruch auf Leistungen der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende“ hat der Bundesrechnungshof
am 17. Juli 2012 einen Bericht nach § 99 BHO vorgelegt
(Bundestagsdrucksache 17/10322). Der Bundesrechnungs-
hof hat ermittelt, dass über 340 000 Kinder in Bedarfsge-
meinschaften mit einem Elternteil Unterhaltsvorschuss
erhalten. Mehr als einem Viertel dieser Kinder gewähren

die Kommunen zusätzlich Wohngeld. Diese vorrangigen
Leistungen werden auf die Grundsicherung angerechnet,
sodass die Empfänger hiervon keinen finanziellen Vorteil
haben. Es entstehen jedoch erhebliche Vollzugskosten.
Der Bundesrechnungshof hat deshalb empfohlen, dass
zukünftig die leistungsberechtigten Kinder ihren An-
spruch auf Grundsicherung für Arbeitsuchende unge-
schmälert – ohne Verweis auf Unterhaltsvorschuss und
Wohngeld und deren Anrechnung – erhalten sollten. Dies
würde zu einem erheblichen Bürokratieabbau führen und
Bund, Länder und Kommunen um weit über 160 Mio.
Euro entlasten. Die alleinerziehenden Elternteile hätten
künftig nicht mehr bis zu drei, sondern nur einen Antrag
zu stellen. Sie bekämen die notwendige Hilfe ausschließ-
lich vom Jobcenter und damit aus einer Hand. 

26.3.4 Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung

Der Bund beteiligte sich im Jahr 2011 an der von den
Kommunen getragenen Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung zweckgebunden mit einem Anteil von
15 %. Dies entsprach 587 Mio. Euro. 

Der Bund will die Finanzierung in drei Schritten bis zum
Jahr 2014 vollständig übernehmen. Damit entlastet er die
Kommunen. In einem ersten Schritt hat der Bund mit dem
Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen
seine Beteiligung für das Jahr 2012 auf 45 % angehoben.
Damit verbunden sind Ausgaben von 1,9 Mrd. Euro
(Soll). 

Die weitere Steigerung des Bundesanteils soll im Jahr
2012 in einem eigenständigen Gesetz geregelt werden
(geplante Bundesbeteiligung im Jahr 2013: 75 %, ab dem
Jahr 2014: 100 %). Mit einer Bundesbeteiligung ab 50 %
würden die Länder diese Aufgabe in Form der Bundes-
auftragsverwaltung durchführen. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die
anstehenden Änderungen bereits teilweise bei seiner Fi-
nanzplanung berücksichtigt. So sieht der Haushaltsent-
wurf für das Jahr 2013 die Erhöhung der Bundesbeteili-
gung auf 75 % oder 3,3 Mrd. Euro (Soll) vor. Für das
Finanzplanungsjahr 2014 ist die vollständige Finanzie-
rung mit 4,8 Mrd. Euro (Soll) angesetzt. Infolge des vom
Bundeskabinett am 1. August 2012 beschlossenen Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch soll der Bund zudem ab dem Jahr 2013
seine Erstattung nicht wie bisher an den Nettoausgaben
des Vorvorjahres, sondern an denen des laufenden Jahres
orientieren. 

26.3.5 Europäischer Sozialfonds

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist das wichtigste Fi-
nanzierungsinstrument der Europäischen Union, um die
Chancen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf
dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Aus dem ESF können
aktive arbeitsmarktpolitische Maßnahmen kofinanziert
werden, die aus nationalen privaten oder öffentlichen
Mitteln gefördert werden. Neben dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales fördern auch andere Bundes-
ministerien, beispielsweise das Bundesministerium für
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Wirtschaft und Technologie und das Bundesministerium
für Bildung und Forschung, Maßnahmen mit anteiliger
Finanzierung des ESF. Deutschland hat alle Maßnahmen
in einem Bundesprogramm zusammengefasst. Auf das
Bundesprogramm entfallen für die Förderperiode 2007
bis 2013 ESF-Mittel von 3,5 Mrd. Euro. 

Der Bundesrechnungshof prüft regelmäßig Maßnahmen
des Bundes, an denen der ESF beteiligt ist. Hierzu ge-
hörte beispielsweise die Förderung der Qualifizierung
während Kurzarbeit. Aufgrund seiner Empfehlungen hat
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Bun-
desagentur aufgefordert, vor der Erstattung den tatsächli-
chen Kurzarbeitergeldbezug der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer nachvollziehbar zu dokumentieren sowie
den Qualifizierungsbedarf und die tatsächliche Teilnahme
der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer transpa-
rent für den individuellen Förderfall zu prüfen und festzu-
halten. 

Des Weiteren hat der Bundesrechnungshof den Vorsitz ei-
ner Arbeitsgruppe von Obersten Rechnungskontrollbe-
hörden verschiedener EU-Mitgliedstaaten übernommen,
welche die wirtschaftliche und ordnungsgemäße Verwen-
dung von Strukturfondsmitteln untersucht. Die Arbeits-
gruppe führt zu diesem Zweck koordinierte Prüfungen in
den Mitgliedstaaten durch. In ihrem letzten Abschlussbe-
richt hat sie den Mitgliedstaaten u. a. empfohlen, die Er-
gebnisse ihrer Kontrolltätigkeit und die dafür eingesetzten
Ressourcen systematisch aufzuzeichnen. Nur so können
sie der EU-Kommission über Kosten durchgeführter Kon-
trollen berichten, wie es der Änderungsentwurf zur EU-
Haushaltsordnung vorsieht. Alle Abschlussberichte der
Arbeitsgruppe sind im Internet veröffentlicht (http://eca.
europa.eu/portal/page/portal/contactcommittee/working
groups). 

26.3.6 Ausgleichsfonds

Arbeitgeber müssen eine bestimmte Anzahl schwerbehin-
derter Menschen beschäftigen. Erfüllen sie diese Pflicht
nicht, haben sie eine Abgabe an das zuständige Integrations-
amt zu entrichten (Ausgleichsabgabe). Die Integrations-
ämter leiten 20 % der Mittel an den „Ausgleichsfonds für
überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter
Menschen am Arbeitsmarkt“ (Ausgleichsfonds) weiter.
Im Jahr 2011 waren dies rund 95 Mio. Euro. Die Gesamt-
einnahmen des Ausgleichsfonds im Jahr 2011 betrugen
117 Mio. Euro. Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales verwaltet den Ausgleichsfonds. Es weist 16 %
der Mittel aus der Ausgleichsabgabe der Bundesagentur
zu. Diese unterstützt hieraus die berufliche Integration
schwerbehinderter Menschen, insbesondere durch Ein-
gliederungszuschüsse und Zuschüsse zur Ausbildungs-
vergütung. Die restlichen 4 % stehen dem Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales für überregionale
Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben zur Verfügung. Mittel, die das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales im Haushaltsjahr nicht
ausgibt, mehren das Vermögen des Ausgleichsfonds. Die-
ses erhöhte sich von 451 Mio. Euro im Jahr 2010 auf
475 Mio. Euro im Jahr 2011. Das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales hat aufgrund dieser Entwicklung
100 Mio. Euro für die Initiative Inklusion bereitgestellt.

Mit dieser Initiative will die Bundesregierung mehr Aus-
bildung und Beschäftigung von schwerbehinderten Men-
schen erreichen. 

Der Bundesrechnungshof prüft die Einzel- und Gesamt-
rechnung des Ausgleichsfonds. Darüber hinaus prüft er
Vorhaben, die aus dem Ausgleichsfonds finanziert wer-
den. Dazu gehörte beispielsweise ein Programm zur bes-
seren beruflichen Integration besonders betroffener
schwerbehinderter Menschen. Der Bundesrechnungshof
hat aufgrund seiner Erkenntnisse das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales aufgefordert, künftig den Bedarf
für solche Programme vorab zu ermitteln und die Wirt-
schaftlichkeit der Förderung zu belegen. Nur so kann es
vermeiden, dass neue Förderprogramme bestehende För-
dermöglichkeiten aufstocken oder Leistungen der Länder
ersetzen. 

26.3.7 Teilhabe behinderter Menschen am 
Arbeitsleben

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die Bun-
desagentur und die Träger der Grundsicherung haben die
gesetzliche Aufgabe, die Teilhabe behinderter Menschen
am Arbeitsleben zu fördern. Der Bundesrechnungshof
prüft insbesondere, ob die Mittel wirtschaftlich eingesetzt
werden und die Förderungen die berufliche Integration
behinderter und schwerbehinderter Menschen tatsächlich
unterstützen. Beispielsweise prüfte er die Arbeitsvermitt-
lung und die Gewährung von Zuschüssen zur Ausbil-
dungsvergütung schwerbehinderter Menschen durch die
Bundesagentur. Der Bundesrechnungshof stellte bei seinen
Prüfungen fest, dass die Vermittlungskräfte die schwerbe-
hinderten Menschen nicht immer ausreichend berieten
und ihnen in vielen Fällen keine Vermittlungsvorschläge
unterbreiteten. Die Bundesagentur hat zugesagt, in ihrer
Fachaufsicht auf regelmäßige Beratungen zu achten und
die Qualität der Vermittlung schwerbehinderter Men-
schen zu verbessern. 

Darüber hinaus beteiligte sich der Bundesrechnungshof
an einer internationalen Prüfung von Programmen und
Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderung. Unter der Koordinierung des Pol-
nischen Rechnungshofes führten zu diesem Zweck zwölf
nationale Oberste Rechnungskontrollbehörden Prüfungen
in den Mitgliedstaaten durch. Im gemeinsamen Abschluss-
bericht haben sie empfohlen, dass die beteiligten Stellen
enger zusammenarbeiten und konkrete Ziele für die Ar-
beitsförderungsprogramme von Menschen mit Behin-
derung festlegen. Der Abschlussbericht ist im Internet
veröffentlicht (http://bundesrechnungshof.de/aktuelles/ in
ternationale-pruefung-von-arbeitsfoerderungsprogrammen-
und-massnahmen-fuer-menschen-mit-behinderung). 

26.3.8 Ministerium

Im Einzelplan 11 fielen im Jahr 2011 für den ministeriel-
len Bereich Personalausgaben von 61,7 Mio. Euro und
sächliche Verwaltungsausgaben von 38,9 Mio. Euro an.
An den Gesamtausgaben des Einzelplanes 11 hatten sie
zusammen nur einen geringen Anteil (knapp 0,1 %). 
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Wie schon in den vergangenen Jahren machten die Aus-
gaben für die Öffentlichkeitsarbeit mit 12,1 Mio. Euro
(31 %) und die Ausgaben für die Forschung im Zustän-
digkeitsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales (ohne Geschäftsbereich) mit 7,7 Mio. Euro
(19,8 %) im Haushaltsjahr 2011 zusammen mehr als die
Hälfte der sächlichen Verwaltungsausgaben aus. Gegen-
über den Ist-Ausgaben für 2010 stiegen die Ausgaben für
Öffentlichkeitsarbeit um 2,7 Mio. Euro und die For-
schungsausgaben um rund 2 Mio. Euro. Für das Jahr
2013 sollen die Ausgaben für diese Zwecke auf zusam-
men 24 Mio. Euro steigen. Wesentlichen Anteil daran ha-
ben die Projekte des Ministeriums zur Sicherung der
Fachkräftebasis und für ein verbessertes Meldeverfahren
in der sozialen Sicherung. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales Empfehlungen zur Organisation und
Wahrnehmung seiner Öffentlichkeitsarbeit gegeben. Ins-
besondere hat er eine umfassende Aufgabenkritik emp-
fohlen. Das Bundesministerium hat die Empfehlungen
aufgegriffen (vgl. Bemerkungen 2011, Bundestagsdruck-
sache 17/7600 Nr. 29). 

26.4 Wesentliche Einnahmenbereiche

Mit 4,5 Mrd. Euro war der von der Bundesagentur zu
leistende Eingliederungsbeitrag im Jahr 2011 – wie in den
Vorjahren – größter Einnahmenblock im Einzelplan 11.
Die Bundesagentur beteiligt sich damit seit dem Haus-
haltsjahr 2008 zur Hälfte an den dem Bund jährlich ent-
stehenden Aufwendungen für Eingliederungs- und Ver-
waltungsleistungen für Langzeitarbeitslose in der
Grundsicherung für Arbeitsuchende. 

Zur Konsolidierung des Bundeshaushalts ist vorgesehen,
den Eingliederungsbeitrag ab dem Jahr 2013 zu streichen.
Gleichzeitig soll die Beteiligung des Bundes an den Kos-
ten der Arbeitsförderung wegfallen (vgl. Nr. 26.3.2). Im
Haushaltsentwurf 2013 bleibt der entsprechende Einnah-
metitel gleichwohl erhalten, weil der im Jahr 2012 ge-
zahlte Eingliederungsbeitrag noch abgerechnet werden
muss. Tabelle 26.9 zeigt, welche Mindereinnahmen im
Bundeshaushalt sich aus der Streichung des Eingliede-
rungsbeitrages im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr
2016 ergeben werden. Im Haushalt der Bundesagentur
würde dies zu entsprechenden Minderausgaben führen. 

Ta b e l l e  2 6 . 9

Mindereinnahmen im Einzelplan 11 durch Streichung 
des Eingliederungsbeitrages der Bundesagentur für 

Arbeit an den Bund

Quelle: Haushaltsentwurf zum Bundeshaushalt, Einzelplan 11, Entwurf 
eines Haushaltsbegleitgesetzes 2013. 

Einigungsbedingt werden Ansprüche, die in Zusatzver-
sorgungssystemen im Beitrittsgebiet erworben wurden, in
die Rentenversicherung überführt. Der Bund erstattet die
Aufwendungen dafür in voller Höhe an die Deutsche
Rentenversicherung Bund. Die Länder wiederum erstatten
dem Bund für den Großteil der Zusatzversorgungssys-
teme 60 % der Aufwendungen. Diese Erstattung (1,8 Mrd.
Euro) hatte neben dem Eingliederungsbeitrag im Jahr
2011 finanzielles Gewicht. Die Erstattungen werden in
den folgenden Jahren auf einem vergleichbaren Niveau
bleiben. 

Mit dem Nachtragshaushalt 2012 verminderte sich das Ge-
samtsoll der Einnahmen im Einzelplan 11 von 6,3 Mrd.
Euro auf 5,6 Mrd. Euro. Wegen der günstigen Entwick-
lung am Arbeitsmarkt benötigte die Bundesagentur das
im Bundeshaushalt 2011 mit 5,4 Mrd. Euro (Soll) veran-
schlagte Darlehen des Bundes nicht (vgl. Nr. 26.2 und
26.3.2). Damit entfiel die im Bundeshaushalt 2012 mit
500 Mio. Euro (Soll) veranschlagte Rückeinnahme des
Bundes aus der Tilgung des Darlehens durch die Bundes-
agentur. Zudem minderte sich der für das Jahr 2012 als
Einnahme angesetzte Eingliederungsbeitrag aufgrund ei-
nes Verrechnungsbetrags für das Vorjahr um 178 Mio.
Euro. Dieser hatte sich ergeben, weil die Bundesagentur
zu hohe Abschläge gezahlt hatte. 

27.0

Das Bundesversicherungsamt hat seine IT wiederholt
vorschriftswidrig beschafft. Den Vermögensnachweis für
seine IT konnte es nur teilweise erbringen; zahlreiche Ge-
räte waren nicht auffindbar.

Der Bundesrechnungshof hatte bereits im Jahr 2005 ähn-
liche Mängel festgestellt. Das Bundesversicherungsamt
hat seine damalige Zusage nicht eingehalten, diese Män-
gel abzustellen.

27.1

Im Jahr 2005 hatte der Bundesrechnungshof mit Unter-
stützung des Prüfungsamtes des Bundes Koblenz (Prü-
fungsamt) im Bundesversicherungsamt erhebliche Mängel
bei der Beschaffung und Verwaltung von IT festgestellt. Das
Bundesversicherungsamt hatte damals zugesagt, die
Mängel abzustellen. 

Im Jahr 2010 prüfte der Bundesrechnungshof mit Unter-
stützung des Prüfungsamtes erneut, wie das Bundesversi-
cherungsamt seine IT beschaffte und verwaltete. Dabei
stellte er ähnliche Mängel fest:

Die Beschaffungsunterlagen bestanden oft nur aus den
Rechnungen oder Zahlungsanweisungen. Bedarfsbe-

2013
Haushalts-

entwurf

2014
Finanzplan

2015
Finanzplan

2016
Finanzplan

in Mio. Euro

3 973 3 975 3 976 3 976

27
Kat. B

Bundesversicherungsamt stellt gravie-
rende Mängel bei der Beschaffung und 
Verwaltung seiner IT weiterhin nicht ab
(Kapitel 1107 Titelgruppe 55)
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gründende Unterlagen, Angebote, Aufträge oder Lie-
ferscheine konnte das Bundesversicherungsamt nicht
vorlegen. Elektronische Dokumente zu den Beschaf-
fungen hatte es gelöscht.

Das Bundesversicherungsamt beschaffte häufig IT ohne
begründeten Bedarf. Zehn Beschäftigte des IT-Referates
verfügten z. B. über 27 Mobilfunk- und Datenfunkver-
träge. Zusätzlich nutzten sie jeweils ein bis drei Note-
books. 

Mit dem Einsatz nicht zugelassener mobiler Endgeräte
gefährdeten sie außerdem die IT-Sicherheit.

Häufig vergab das Bundesversicherungsamt Aufträge
ohne Ausschreibung, ohne dies hinreichend zu be-
gründen. An einen Auftragnehmer vergab es in den
Jahren 2004 bis 2010 ohne Ausschreibung Aufträge
über insgesamt fast 1,8 Mio. Euro, darunter Einzelauf-
träge bis zu 220 000 Euro. 

Mehrmals erteilte es Unternehmen den Zuschlag mit
Hinweis auf Rahmenverträge des Bundes, obwohl
diese Unternehmen dort nicht als Vertragspartner auf-
gelistet waren. Einzelne „Dauerlieferanten“ beauf-
tragte es öfters zu überhöhten Preisen.

Seine IT-Ausstattung konnte das Bundesversiche-
rungsamt trotz mehrfacher Inventur nicht vollständig
nachweisen. So waren z. B. 94 Laptops inventarisiert,
jedoch nicht auffindbar. 

Als es sein Speichernetzwerk erneuerte, gab das Bun-
desversicherungsamt ausgetauschte Komponenten ge-
gen Gutschriften an den Hersteller zurück. Es konnte
weder genau angeben, welche Komponenten es zu-
rückgegeben hatte, noch wie die Gutschriften berech-
net wurden.

Dem Bundessozialministerium obliegt die Fach- und
Dienstaufsicht über das Bundesversicherungsamt. Es
hatte nach der Prüfung im Jahr 2005 keine erkennbaren
Aufsichtsmaßnahmen ergriffen. 

27.2

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass das Bundes-
versicherungsamt die seit dem Jahr 2005 bekannten Män-
gel nicht abgestellt hat, obwohl es dies damals zugesagt
hatte. 

Er hat die unvollständigen Beschaffungsunterlagen des
Bundesversicherungsamtes beanstandet. Eine umfas-
sende Dokumentation des Beschaffungsprozesses dient
insbesondere der Transparenz in diesem korruptionsge-
fährdeten Aufgabenbereich. Wird IT beschafft, ohne dass
der Bedarf begründet werden muss, fördert dies unnötige
Beschaffungen. Hätte das Bundesversicherungsamt seine
Beschaffungsunterlagen vollständig geführt, hätte ihm
z. B. die überzogene Ausstattung seines IT-Referates auf-
fallen müssen.

Darüber hinaus hat der Bundesrechnungshof die Vergabe-
rechtsverstöße des Bundesversicherungsamtes bei der Be-
schaffung seiner IT beanstandet. Alle von der Öffentli-
chen Ausschreibung abweichenden Vergabearten sind
Ausnahmen, für die enge Voraussetzungen gelten. Meis-
tens waren die vom Bundesversicherungsamt geltend ge-
machten Ausnahmetatbestände für einen Verzicht auf
eine Ausschreibung nicht einschlägig. Das Bundesversi-
cherungsamt hat bei seinen Beschaffungen Mehrkosten
für den Bund in Kauf genommen.

Der Bundesrechnungshof hat außerdem bemängelt, dass
das Bundesversicherungsamt auch nach mehrfacher In-
ventur den nach der Bundeshaushaltsordnung geforderten
Vermögensnachweis für seine IT nicht erbringen konnte.

27.3

Das Bundessozialministerium hat erklärt, es habe im Jahr
2005 keine Anhaltspunkte dafür gehabt, dass das Bundes-
versicherungsamt seine damalige Zusage nicht einhalte.
Es habe angenommen, ein ordnungsgemäßes Verfahren
sei künftig gewährleistet. Dass dies nicht der Fall war,
habe das Bundessozialministerium erst Ende September
2011 durch die Mitteilung des Bundesrechnungshofes er-
fahren. Daraufhin habe es dem Bundesversicherungsamt
Berichtspflichten auferlegt. Des Weiteren habe es umge-
hend Schritte eingeleitet, um das Bundesversicherungs-
amt dabei zu begleiten, die Missstände abzustellen, den
Sachverhalt aufzuklären sowie den Schaden für den Bund
zu minimieren. Dieser Prozess dauere an.

Das Bundesversicherungsamt habe nach den Beanstan-
dungen des Bundesrechnungshofes Untersuchungen ein-
geleitet, wer für die Mängel verantwortlich ist. Erste
organisatorische Maßnahmen des Bundesversicherungs-
amtes könnten dazu beitragen, künftig solche Mängel zu
verhindern.

27.4

Das Bundessozialministerium hätte schon nach den Fest-
stellungen im Jahr 2005 seine Fach- und Dienstaufsicht
verstärken müssen. Dass die damals festgestellten Män-
gel fortbestehen, hat es erst durch die erneute Mitteilung
des Bundesrechnungshofes erfahren. Dies ist nach Auf-
fassung des Bundesrechnungshofes nicht akzeptabel. 

Der Bundesrechnungshof erkennt an, dass das Bundes-
sozialministerium nunmehr erste Schritte eingeleitet hat.
Es reicht allerdings nicht aus, das Bundesversicherungs-
amt lediglich zu „begleiten“. Der Bundesrechnungshof
erwartet, dass das Bundessozialministerium jetzt nach-
drücklich dafür sorgt, dass das Bundesversicherungsamt
die Mängel abstellt. Nach den erneuten gravierenden
Feststellungen im korruptionsgefährdeten Bereich der
Beschaffung und Verwaltung von IT muss es seine Fach-
und Dienstaufsicht verstärken und z. B. Geschäftsprüfun-
gen beim Bundesversicherungsamt durchführen.
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28.0

Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes hat das Bun-
desarbeitsministerium die Grundlagen dafür geschaffen,
seine Vergabeverfahren für Projekte der internationalen
Zusammenarbeit dauerhaft zu verbessern. Es hat seine
Beschäftigten im Haushalts- und Vergaberecht geschult.
Zudem sind die zentrale Vergabestelle und der Beauf-
tragte für den Haushalt regelmäßig einzubinden. 

28.1

Zu den Aufgaben des Bundesarbeitsministeriums gehört
die internationale Beschäftigungs- und Sozialpolitik. Dazu
finanziert es beispielsweise internationale Tagungen und
den Einsatz von Experten im In- und Ausland. In den Jah-
ren 2009 und 2010 gab es hierfür 450 000 Euro aus.

Der Bundesrechnungshof prüfte Maßnahmen, die das Bun-
desarbeitsministerium in diesem Zeitraum finanzierte. Da-
bei stellte er fest, dass das Bundesarbeitsministerium bei
der Vergabe von Aufträgen gegen das Vergaberecht ver-
stoßen hatte. Vergabeverfahren dokumentierte es nicht.
Bei 107 Maßnahmen beachtete es nicht die Gebote des
Wettbewerbs, der Transparenz und der Gleichbehand-
lung. Auf diese Maßnahmen entfielen 60 % der Ausgaben
der beiden geprüften Jahre. Zudem führte es vor den ge-
planten Projekten keine Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-
gen durch. Das Bundesarbeitsministerium konnte daher
die Wirtschaftlichkeit der durchgeführten Projekte nicht
nachweisen. 

28.2

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesarbeitsministe-
rium aufgefordert, die aufgezeigten Mängel abzustellen
und die vergaberechtlichen Vorgaben einzuhalten. Die
Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen muss es mit angemes-
senen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nachweisen.

28.3

Das Bundesarbeitsministerium hat Mängel in den Verga-
beverfahren und den Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
eingeräumt. Es hat Maßnahmen ergriffen, um die Mängel
im Vergabeverfahren zu beseitigen. So hat es seine Beschäf-
tigten im Vergabe- und Haushaltsrecht geschult. Ferner hat
es vorgegeben, seine zentrale Vergabestelle und den Be-
auftragten für den Haushalt vor Vergaben regelmäßig ein-
zubinden. Hierdurch will das Bundesarbeitsministerium
sicherstellen, dass neben dem Bedarfsträger eine unab-
hängige Stelle vor der Vergabeentscheidung mitwirkt und
bei Bedarf lenkend eingreift. Das Bundesarbeitsministe-
rium verspricht sich durch diese Maßnahmen ordnungs-
gemäße Vergaben und eine bessere Vorbeugung gegen
Korruptionsgefahren. 

28.4

Der Bundesrechnungshof hält die Maßnahmen des Bun-
desarbeitsministeriums für geeignet, um die Mängel in
den Vergabeverfahren zu beseitigen. Er erwartet, dass das
Bundesarbeitsministerium die Vergaben ordnungsgemäß
durchführt und dokumentiert. Er geht davon aus, dass das
Bundesarbeitsministerium auch die Wirtschaftlichkeit der
Maßnahmen prüft und nachweist. Der Bundesrechnungs-
hof wird dies überprüfen.

Bundesagentur für Arbeit

29.0

Die Bundesagentur für Arbeit finanziert an mehreren deut-
schen Hochschulen Professuren, die mit Personal ihres
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung besetzt
sind. Diese Finanzierung entspricht nicht der Kompetenz-
verteilung des Grundgesetzes. Die Ausgaben sind auch
nicht notwendig, um die Forschungsaufgaben der Bun-
desagentur für Arbeit zu erfüllen. Der Bundesrechnungs-
hof hat gefordert, die Finanzierung der Professuren zu
beenden. Die Vorteile einer wissenschaftlichen Koopera-
tion mit Hochschulen können auch durch andere Formen
der Zusammenarbeit genutzt werden.

29.1

Die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur) finanziert
seit dem Jahr 2008 Lehrstühle an Hochschulen in mehre-
ren Ländern. Mitte 2011 unterhielt sie sieben Professuren.
Sie hatte dazu Verträge mit Hochschulen oder den betref-
fenden Ländern geschlossen. 

Der Bundesrechnungshof prüfte die Finanzierung der
Professuren und stellte dabei fest:

Alle von der Bundesagentur finanzierten Professuren
werden ausschließlich von Bereichsleitern oder weite-
ren Beschäftigten ihres Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB) wahrgenommen. 

Die Bundesagentur und die Hochschulen führten ein
gemeinsames Berufungsverfahren durch. Die Bundes-
agentur ließ sich dabei ein Vetorecht für die Besetzung
einräumen. Sie 

beteiligte die von ihr vorgesehenen Kandidaten un-
mittelbar an den Verhandlungen mit den Universi-
täten, 

berücksichtigte deren Vorstellungen bei der fachli-
chen, dienstrechtlichen und räumlichen Gestaltung
der Professuren und 

ließ Kooperationsverträge und Ausschreibungen
von ihnen erstellen oder stimmte sie mit  ihnen ab.

28
Kat. C

Bundesarbeitsministerium verbessert 
Vergabeverfahren bei internationaler 
Zusammenarbeit
(Kapitel 1102 Titel 532 01)

29
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Bundesagentur für Arbeit muss Finan-
zierung von Professuren beenden
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Die Vorschlagslisten für die Besetzung enthielten in
vier Fällen nur den Namen des Kandidaten der Bun-
desagentur. In den übrigen Fällen stand dieser auf dem
ersten Listenplatz. Im Ergebnis wurden alle Professu-
ren mit den Kandidaten der Bundesagentur besetzt. 

Die auf die Professur berufene Person nahm eine her-
ausgehobene Funktion im IAB auf Grundlage eines
Anstellungsvertrages oder Beamtenverhältnisses zur
Bundesagentur wahr. Das Land schloss mit der berufe-
nen Person einen Dienstvertrag mit dem Ziel, die Pro-
fessur als Nebentätigkeit mit einem Lehrdeputat von
zwei Semesterwochenstunden wahrzunehmen. Hierfür
erhielt die berufene Person eine Vergütung von monat-
lich 400 Euro (brutto). Für die Tätigkeit im IAB beur-
laubte das Land die berufene Person.

Die Bundesagentur trug sämtliche Kosten der Professur
und stellte das Land bzw. die Hochschule von Ansprü-
chen der berufenen Person frei. Sie erstattete insbe-
sondere Sachkosten und zahlte die monatliche Vergü-
tung der berufenen Person für die Ableistung des
Lehrdeputats. Bis Anfang 2012 waren der Bundes-
agentur Ausgaben von rund 100 000 Euro entstanden. 

Die Bundesagentur kooperierte mit den Hochschulen
über die Finanzierung hinaus. Sie vereinbarte gemein-
same Forschungsvorhaben; auch sollten weitere Be-
schäftigte der Bundesagentur Lehraufträge an den
Hochschulen erhalten. Schließlich war vorgesehen,
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundes-
agentur die Möglichkeit erhalten sollten, zu promovie-
ren oder sich zu habilitieren. Bereits bei Einrichtung
der ersten Professuren unterhielt die Bundesagentur
Kooperationen mit Hochschulen, die eine umfassende
Zusammenarbeit in Forschung und Lehre vorsahen.

Die Bundesagentur konnte nicht darlegen, wie sie den
Bedarf für die Professuren ermittelt hatte. Sie trug vor,
der Bestand an Professuren sei sukzessiv aufgebaut
worden. Sie habe die Hochschulen aufgrund persönli-
cher Kenntnis der universitären Landschaft nach fach-
lichen Aspekten ausgewählt. 

29.2 

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass es an einer
Grundlage fehlte, die der Bundesagentur die Finanzie-
rung von Professuren erlaubte. Nach Artikel 91b Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 Grundgesetz kann der Bund
Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an Hochschu-
len nur fördern, wenn er dazu eine Vereinbarung mit allen
Ländern schließt. Auch die von der Bundesregierung be-
absichtigte Änderung des Grundgesetzes soll an diesem
Erfordernis nichts ändern. 

Der Bundesrechnungshof hat ferner beanstandet, dass die
Bundesagentur Professuren für Beschäftigte ihrer eigenen
Forschungseinrichtung aus Beitragsmitteln finanziert. Selbst
wenn die bisher aufgewendeten Beträge vergleichsweise
niedrig erscheinen, war eine Finanzierung von Professu-

ren für Beschäftigte ihrer eigenen Forschungseinrichtung
nicht notwendig. Auch die bisherigen Kooperationen mit
Hochschulen haben eine umfassende wissenschaftliche
Zusammenarbeit ermöglicht. Diese unterhielt die Bun-
desagentur mit im Wesentlichen gleichen Arbeitsfeldern. 

Der Bundesrechnungshof hat die Bundesagentur aufge-
fordert, die Finanzierung der Professuren zu beenden.

29.3

Die Bundesagentur hat der Auffassung des Bundesrech-
nungshofes widersprochen. Die Professuren trügen zur
effektiven und effizienten Aufgabenerfüllung des IAB
und damit von Bundesaufgaben bei. Mit den Professuren
erhalte sie Zugang zum universitären Lehr- und For-
schungsbetrieb. Zudem könne sie ihren Beschäftigten
Karrierechancen eröffnen und leichter Personal für Füh-
rungsaufgaben am IAB gewinnen. Ferner versprach sie
sich eine Verbesserung ihres eigenen wissenschaftlichen
Renommees. Es ergebe sich daraus ein deutlicher, mone-
tär aber nicht quantifizierbarer Mehrwert, der durch eine
„einfache“ Kooperation mit Hochschulen nicht erreichbar
gewesen sei. Dieser Mehrwert äußere sich beispielsweise
in 

einer erhöhten internationalen und nationalen Sicht-
barkeit des IAB in der Wissenschaftslandschaft, 

einer Verankerung von Themen der Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung in Forschung und Lehre, 

einem Anstieg der Qualität in Forschung und Politik-
beratung. 

Ausschreibung und Besetzung der Professuren seien nach
einem transparenten und qualitätsgesicherten Verfahren
gemeinsam mit den Universitäten durchgeführt worden.
Dabei hätten berufungsfähige, bereits am IAB beschäf-
tigte Personen nicht ausgeschlossen werden sollen. 

Die Bundesagentur hat darauf verwiesen, dass der Wis-
senschaftsrat gemeinsame Berufungen befürwortet. Die-
ser sei der Auffassung, dass profilierte Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler, die zugleich an Hochschulen
lehren und Führungsfunktionen in Ressortforschungsein-
richtungen des Bundes haben, zu erheblichen Qualitäts-
und Effizienzgewinnen in der Forschung beitragen kön-
nen. 

Mit ihrer Stellungnahme hat die Bundesagentur mitge-
teilt, dass sie mittlerweile noch eine achte Professur fi-
nanziert. Zudem plane sie, noch vier weitere Professuren
einzurichten.

Das Bundesarbeitsministerium hat die Auffassung der
Bundesagentur bekräftigt. Es lässt dahingestellt, ob vor-
liegend durch eine Bundesbehörde in den Kompetenzbe-
reich der Länder eingegriffen werde. Im Ergebnis hätten
die Hochschulen die Berufungen mit dem Land abge-
stimmt, sodass die Länder durch Maßnahmen des Bundes
nicht belastet würden. 
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29.4

Der Bundesrechnungshof hält an der Auffassung fest, dass
die Bundesagentur die Professuren an Hochschulen nur
finanzieren darf, wenn der Bund über die hierfür erforder-
liche verfassungsrechtliche Kompetenz verfügt.

Zudem haben weder die Bundesagentur noch das Bundes-
arbeitsministerium auf solche Vorteile hingewiesen, wel-
che die Finanzierung von Professuren aus Beitragsmitteln
ausreichend rechtfertigen. Die von ihnen angeführten
Vorteile sind nicht notwendigerweise mit der Einrichtung
und Finanzierung einer Professur verknüpft. 

Der Bundesrechnungshof bezweifelt nicht die Einschätzung
des Wissenschaftsrates, dass die gemeinsame Berufung
von profilierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern an Hochschulen und Ressortforschungseinrichtungen
zur erfolgreichen Forschung beitragen können. Die Beru-
fungsverfahren der von der Bundesagentur finanzierten
Professuren sind damit jedoch nicht vergleichbar. Die
Vorgaben und starke Einflussnahme der Bundesagentur
zeigen vielmehr, dass es ihr insbesondere darum geht, im
IAB beschäftigtes Personal zu fördern. Der Bundesrech-
nungshof sieht es nicht zuletzt als problematisch an, wenn
sich im politiknahen Forschungsfeld „Arbeitsmarkt“ die
unterschiedlichen Profile von Hochschullehrern als kriti-
sche Beobachter der Praxis und Forschern an Einrichtun-
gen des Bundes als Mitgestalter der Praxis verwischen. 

Der Bundesrechnungshof bekräftigt seine Forderung,
dass die Bundesagentur die Finanzierung von Professuren
an Hochschulen beenden sollte. Die Vorteile einer wis-
senschaftlichen Kooperation mit Hochschulen kann sie
auch im Rahmen anderer, verfassungsrechtlich unbedenk-
licher Formen der Zusammenarbeit nutzen. 

30.0

Die Bundesagentur für Arbeit hat die Größe ihrer Gebäu-
deflächen mit nur einer Kennzahl gesteuert. Sie berück-
sichtigte lediglich das Verhältnis zwischen genutzter Fläche
und Anzahl der unterzubringenden Personen. Flächen,
die sie dauerhaft nicht mehr nutzte, bezog sie in ihre Be-
rechnung nicht mit ein. Liegenschaftsbezogene Kosten
wie Mieten und Betriebskosten berücksichtigte sie bei der
Steuerung der Flächennutzung nicht. Die Bundesagentur
für Arbeit muss die Bewertungsgrundlagen für ihr Flächen-
management erweitern, um ihre Gebäudeflächen optimal
nutzen zu können.

30.1

Die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur) hat in ei-
ner Dienstvereinbarung Mindeststandards für die Nut-
zung von Räumen in den Agenturen für Arbeit festgelegt.
Ihre Gebäudeflächen steuert sie über eine Kennzahl.

Hierbei setzt sie die Netto-Grundfläche ins Verhältnis zur
Anzahl unterzubringender Personen. 

Die Bundesagentur vereinbarte mit ihren Dienststellen
das Ziel, die durchschnittlich beanspruchte Gebäudeflä-
che zu reduzieren. Hierzu hatte der Bundesrechnungshof
die Bundesagentur im Jahr 2004 aufgefordert. Dabei legte
die Bundesagentur unterschiedliche Zielwerte fest; für
neue Gebäude eine Fläche von 30 m² pro Person und für
Bestandsgebäude eine Fläche von 35 m² pro Person. Ne-
ben den Büroflächen schließen diese Zielwerte auch die
Nebenflächen mit ein, beispielsweise Flure und Räume
für die Gebäudetechnik. Die Zielvereinbarungen setzte
die Bundesagentur in den Jahren 2010 und 2011 aus. Sie
war der Auffassung, ihre Zielwerte bereits Ende 2009 er-
reicht zu haben.

Der Bundesrechnungshof prüfte im Jahr 2011 das Flä-
chenmanagement der Bundesagentur. Er stellte Folgendes
fest:

Stillgelegte Flächen bezog die Bundesagentur in die
Berechnung ihrer Kennzahl nicht mit ein. Hierbei han-
delt es sich um Gebäudeflächen, die sie dauerhaft
nicht mehr nutzt. Solche Flächen machten rund 5 %
der Gesamtgebäudefläche aus. Dieses Berechnungs-
verfahren stimmte nicht mit den allgemein angewand-
ten Berechnungsmethoden überein. So empfiehlt bei-
spielsweise das Deutsche Institut für Normung, für die
Flächenermittlung alle Grundflächen in Gebäuden zu
berücksichtigen. Die Bundesagentur weist diese Flä-
chen lediglich gesondert in ihrem IT-System zum Im-
mobilienmanagement aus.

Die Bundesagentur ließ bei der Steuerung ihres Flächen-
bestandes wesentliche liegenschaftsbezogene Kosten au-
ßer Acht. Beispielsweise berücksichtigte sie dabei
nicht die Miete, die Betriebskosten oder den Bauunter-
halt für die Gebäude. 

Sie differenzierte bei der Bewertung der Zielerrei-
chung nicht zwischen neuen und bereits vorhandenen
Gebäuden.

30.2

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass die Berech-
nungsmethode der Bundesagentur für Steuerungszwecke
unzutreffend und unzureichend ist. Indem die Bundes-
agentur in ihrer Kennzahl für das Flächenmanagement
nur die genutzten Flächen berücksichtigte, ließ sie die
Schlussfolgerung zu, dass der angestrebte Zielwert für die
Flächennutzung bereits im Jahr 2009 erreicht worden sei.
Dies war jedoch nicht der Fall. Auch stillgelegte Flächen
gehören zu den Gebäudeflächen der Dienststellen. Hier-
für zahlt sie Miete, und es entstehen weiterhin Bewirt-
schaftungskosten. Der Bundesrechnungshof hat deshalb
gefordert, dass die Bundesagentur alle Flächen der
Dienststellen bei der Berechnung der durchschnittlich be-
anspruchten Gebäudefläche einbezieht. Ergänzend könnte
eine weitere Kennzahl das Verhältnis der stillgelegten
Flächen zur Gesamtfläche ausweisen.
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Der Bundesrechnungshof hat es darüber hinaus für erfor-
derlich gehalten, dass die Bundesagentur beim Flächen-
management auch Kennzahlen für liegenschaftsbezogene
Bewirtschaftungskosten berücksichtigt. So hat er der
Bundesagentur empfohlen, beispielsweise die Mieten,
Betriebs- und Bauunterhaltskosten für ihre Gebäude mit
einzubeziehen. 

Soweit die Bundesagentur unterschiedliche Zielwerte für
neue Gebäude und vorhandene Gebäude vorgibt, sollte
sie diese aus Gründen der Transparenz auch gesondert
ausweisen. 

30.3

Die Bundesagentur hat es abgelehnt, ihre stillgelegten
Flächen in die Kennzahl zur Berechnung der durch-
schnittlich beanspruchten Gebäudefläche einzubeziehen.
Ansonsten würde nicht ausreichend deutlich, dass stillge-
legte Flächen nur eingeschränkt weitervermietet oder ab-
gegeben werden könnten und teilweise gesondert bewirt-
schaftet werden (z. B. geringerer Reinigungsaufwand). 

Die Verwendung weiterer Kennzahlen hat die Bundes-
agentur für entbehrlich gehalten. Die von ihr herangezogene
Kennzahl sei als wesentlicher Kostentreiber maßgebend für
die Steuerung im Flächenmanagement. Informationen
über Mieten, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten lägen
darüber hinaus in einem Management-Informationssys-
tem vor. Sie würden bei Maßnahmen zur Flächenoptimie-
rung in die Bewertung der Handlungsmöglichkeiten ein-
bezogen.

Die unterschiedlichen Zielwerte für neue Gebäude einer-
seits und bereits vorhandene Gebäude andererseits würde
die Bundesagentur bei jeder Entscheidung berücksichti-
gen, die sich auf ihre Gebäudeflächen auswirke. Eine be-
sondere Kennzahl benötige sie dafür nicht. 

30.4

Der Bundesrechnungshof hält die Argumente der Bun-
desagentur nicht für überzeugend. Es reicht nicht aus,
dass die Bundesagentur stillgelegte Flächen gesondert
ausweist. Sie muss diese Flächen auch in der Kennzahl
berücksichtigen, mit der sie ihr Flächenmanagement steu-
ert. Andernfalls bleibt ihre Kennzahl unvollständig und
fehlerhaft. Mit ihr kann sie das angestrebte Ziel der Flä-
chenreduzierung zwar rechnerisch, nicht aber tatsächlich
erreichen. Weil die Bundesagentur neue Gebäude und be-
reits vorhandene Gebäude nicht in unterschiedlichen
Kennzahlen abbildet, fehlt es ihrer Berechnung an Trans-
parenz. 

Die Kennzahl, mit der die Bundesagentur ihr Flächenma-
nagement steuert, enthält keine Kosteninformationen. Bei
Gebäuden können beispielsweise die Betriebskosten pro
m² sehr unterschiedlich sein. Es kann vorkommen, dass
eine Dienststelle den Zielwert des Flächenmanagements
überschreitet. Trotzdem könnte diese Dienststelle wirt-
schaftlicher handeln, wenn ihre Betriebskosten deutlich

niedriger sind als bei einer Dienststelle, die den Zielwert
im Flächenmanagement unterschreitet. Der Bundesrech-
nungshof bezweifelt, dass sich nur diese eine Kennzahl
der Bundesagentur für das Flächenmanagement eignet.
Es reicht daher nicht aus, diese Kosteninformationen an-
derweitig vorzuhalten und nur bei einzelnen Maßnahmen
der Flächenreduzierung einzubeziehen. Sie müssen Teil
der maßgeblichen Steuerungsinstrumente sein. 

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass die Bundesagen-
tur ihr Flächenmanagement verbessert. Er hält daher an
seiner Empfehlung fest, die Kennzahl für das Flächenma-
nagement auf Grundlage der vollständigen Gebäudeflä-
chen zu berechnen. Er hält es weiterhin für erforderlich,
dass die Bundesagentur weitere Kennzahlen mit Kosten-
informationen für ihr Flächenmanagement verwendet und
Teilziele separat erfasst und ausweist. 

31.0

Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes hat die Bun-
desagentur für Arbeit ihren Bestand an Dienstwagen um
115 Fahrzeuge verringert. Zudem setzt sie die Dienstwa-
gen und ihre Fahrerinnen und Fahrer wirtschaftlicher
ein. Dazu aktualisierte sie ihre Regelungen für die Be-
schaffung und den Einsatz ihrer Dienstwagen und nutzt
verstärkt IT.

31.1

Die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur) verfügte
im Jahr 2009 über 1 063 Dienstwagen und beschäftigte
300 Fahrerinnen und Fahrer. Für das Kraftfahrzeugma-
nagement gab sie 25 Mio. Euro aus. Darin enthalten wa-
ren die Ausgaben für den Kauf, das Leasing und den Ein-
satz der Dienstwagen sowie die Personalkosten für ihr
Fahrpersonal. Die Bundesagentur traf interne Regelungen
zum Einsatz und zur Auslastung der unterschiedlichen
Fahrzeugtypen, die sich u. a. an der jährlichen Kilometer-
leistung orientieren.

Der Bundesrechnungshof untersuchte im Jahr 2010 das
Kraftfahrzeugmanagement der Bundesagentur. Dabei
stellte er fest:

Die Bundesagentur beschaffte Dienstwagen, ohne den
Bedarf zu begründen oder die Wirtschaftlichkeit der
Beschaffung nachzuweisen. So belegte sie beispiels-
weise nicht, ob die ersetzten Fahrzeuge die festgeleg-
ten Jahreskilometerleistungen erbracht hatten. 

Sie besaß in den Jahren 2008 und 2009 wesentlich
mehr Dienstwagen, als sie es nach ihren eigenen Be-
darfsberechnungen für notwendig hielt. Alleine für
das Leasing der 283 bzw. 132 überzähligen Fahrzeuge
gab sie in diesem Zeitraum 600 000 Euro aus.
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Die Bundesagentur setzte ihr Fahrpersonal ein, ohne
zu prüfen, ob dessen Einsatz wirtschaftlich ist. So be-
förderten die Fahrerinnen und Fahrer überwiegend
einzelne Personen oder wurden für Post- und Kurier-
fahrten eingesetzt. Zudem hätten beförderte Personen
nahezu zeitgleich und deutlich kostengünstiger mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln fahren können. Dadurch
waren Fahrten zum Teil unwirtschaftlich. 

Die Bundesagentur hielt bis zu 500 Dienstwagen vor,
die durch die Beschäftigten selbst gefahren werden
konnten (Selbstfahrer-Fahrzeuge). Auch hier prüfte sie
vor deren Einsatz nicht, ob Alternativen wie öffentli-
che Verkehrsmittel oder Mietwagen wirtschaftlicher
sind. Darüber hinaus erreichten die Selbstfahrer-Fahr-
zeuge nicht die für eine wirtschaftliche Nutzung fest-
gelegte Kilometerleistung.

31.2

Der Bundesrechnungshof hat der Bundesagentur aufge-
zeigt, wie die Wirtschaftlichkeit ihres Kraftfahrzeugma-
nagements zu verbessern ist:

Sie darf Dienstwagen nur beschaffen, soweit sie den
Bedarf und die Wirtschaftlichkeit der Beschaffung
vorher nachgewiesen hat. Hierbei sind beispielsweise
die Kosten für die Anschaffung und den Betrieb der
Fahrzeuge mit anderen Transportmitteln über die vor-
gesehene Nutzungsdauer zu vergleichen.

Die Bundesagentur hat zu prüfen, ob sie ihre Fahr-
zeuge und ihr Fahrpersonal wirtschaftlich einsetzt.
Auch hier hat sie zu beachten, ob öffentliche Ver-
kehrsmittel oder Mietwagen eventuell günstiger sind.

Überzählige oder nicht ausgelastete Dienstwagen sind
zu verkaufen oder zurückzugeben, sobald dies mög-
lich und wirtschaftlich ist. 

31.3

Die Bundesagentur ist den Hinweisen des Bundesrechnungs-
hofes gefolgt. Sie hat die Anzahl ihrer Dienstwagen um
115 Fahrzeuge verringert. Damit konnte sie alleine die
Ausgaben für das Leasing um jährlich 340 000 Euro sen-
ken. Zudem hat sie ihre internen Regelungen für das
Kraftfahrzeugmanagement überarbeitet und darin die Emp-
fehlungen des Bundesrechnungshofes aufgenommen. Sie
hat u. a. festgelegt, Wirtschaftlichkeitsberechnungen durch-
zuführen, bevor sie Dienstwagen kauft oder least. Ihren
Fahrzeugbestand und die Laufleistungen der Fahrzeuge
will sie stärker überwachen, um die Dienstwagen besser
auszulasten und die Anzahl der benötigten Dienstwagen
besser bestimmen zu können. Sie hat zugesichert, die
Fahrtenbücher gründlicher auszuwerten, um ihr Fahrper-
sonal wirtschaftlicher einzusetzen und dessen Anzahl
ggf. anzupassen. Ihre Selbstfahrer-Fahrzeuge will sie für

die Beförderung möglichst vieler Fahrgäste und für mög-
lichst weite Strecken einsetzen. Für die Steuerung des
Kraftfahrzeugmanagements setzt sie verstärkt IT ein.

Der Bundesrechnungshof erkennt die eingeleiteten Schritte
als geeignet an, um das Kraftfahrzeugmanagement wirk-
samer und wirtschaftlicher zu gestalten. Er wird sich vom
Erfolg der Maßnahmen überzeugen. 

32.0

Die Bundesagentur für Arbeit hat zugesichert, ihre Ver-
vielfältigungsstellen kurzfristig aufzulösen. Diese waren
häufig nicht ausgelastet und arbeiteten unwirtschaftlich.
Die Vervielfältigungsaufgaben wird die Bundesagentur
für Arbeit zunächst auf die Poststellen verlagern. Gleich-
zeitig will sie untersuchen, wie sie die Vervielfältigungs-
aufgaben künftig wirtschaftlich erledigen kann. Damit
folgt sie Empfehlungen des Bundesrechnungshofes.

32.1

Die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur) fasste im
Jahr 2007 die Verwaltungsaufgaben der Agenturen für
Arbeit in zentralen Einheiten zusammen (Interne Services).
Dort richtete sie Vervielfältigungsstellen für umfangrei-
chere Druck- und Kopierarbeiten ein. Die Organisation
und Ausstattung der Vervielfältigungsstellen überließ sie
den Internen Services. Dabei verzichtete sie auf zentrale
Vorgaben und eine zentrale Steuerung. Die Personal- und
Sachkosten für die 123 Beschäftigten in den Vervielfälti-
gungsstellen beliefen sich im Jahr 2010 nach Schätzun-
gen des Bundesrechnungshofes auf 6,6 Mio. Euro.

Der Bundesrechnungshof untersuchte im Jahr 2011 die
Organisation der Vervielfältigungsstellen und deren Auf-
gabenerledigung bei den Internen Services. Dabei stellte
er fest, dass die Internen Services die Vervielfältigungs-
stellen einrichteten, ohne zu prüfen, ob andere Organisa-
tionsformen für die Aufgabenerledigung geeigneter sind.
Die Zentrale der Bundesagentur und die Internen Services
untersuchten auch nicht, ob die Vervielfältigungsstellen
ihre Aufgaben wirtschaftlich erledigten. So war das in
den Vervielfältigungsstellen eingesetzte Personal mit den
anfallenden Vervielfältigungsaufgaben nur teilweise aus-
gelastet. Zudem setzten die Vervielfältigungsstellen häu-
fig Kopiergeräte ein, deren Kapazitäten sie nicht annä-
hernd ausschöpften. So war knapp die Hälfte der
Kopiergeräte nur zu höchstens 25 % der vertraglich ver-
einbarten Kopierkapazität ausgelastet. Ferner beschafften
die Internen Services entgegen den eigenen Vorgaben
Farbmultifunktionsgeräte. Mit diesen fertigten sie oft
auch dann deutlich teurere Farbkopien, wenn Schwarz-
Weiß-Kopien ausgereicht hätten.
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32.2

Der Bundesrechnungshof hat der Bundesagentur ver-
schiedene Maßnahmen empfohlen, um ihre Vervielfälti-
gungsaufgaben wirtschaftlich zu erfüllen:

Sie sollte unterschiedliche Modelle der Aufgabenerle-
digung untersuchen und die wirtschaftlich vorteilhaf-
teste Form umsetzen.

Die Bundesagentur sollte die Personalausstattung der
Vervielfältigungsstellen am Bedarf ausrichten. Hierzu
sollte sie zunächst mit anerkannten Methoden der Per-
sonalbedarfsermittlung bestimmen, wie viel Beschäf-
tigte sie für Vervielfältigungsaufgaben benötigt.

Auch die Beschaffung und den Einsatz ihrer Kopier-
und Multifunktionsgeräte muss sie am Bedarf ausrich-
ten. Hierfür sollte sie den Bestand, die Auslastung und
die Nutzungsarten der eingesetzten Kopiergeräte er-
fassen und auswerten.

Die Bundesagentur sollte die Geräte wirtschaftlich
einsetzen. Farbkopien sollte sie nur im erforderlichen
Umfang fertigen.

32.3

Die Bundesagentur hat die Empfehlungen des Bundes-
rechnungshofes aufgegriffen. Sie wird die Vervielfälti-
gungsstellen auflösen und die Aufgaben in die Poststellen
der Agenturen für Arbeit verlagern. Darüber hinaus hat
sie angekündigt, den gesamten internen Dienstbetrieb
einschließlich der Vervielfältigungsaufgaben neu zu re-
geln. Bis dahin will sie frei werdende Stellen für Verviel-
fältigungsaufgaben in den Poststellen nur noch befristet
nachbesetzen. Zudem will die Bundesagentur Vervielfäl-
tigungsaufträge einheitlich erfassen. Damit will sie ihre
Fachaufsicht über die Internen Services verbessern und
untersuchen, wie sie die Vervielfältigungsaufgaben wirt-
schaftlicher erledigen kann.

32.4

Der Bundesrechnungshof hält die eingeleiteten Maßnah-
men für geeignet, die Vervielfältigungsaufgaben wirt-
schaftlicher zu erfüllen. Ausgestaltung und Umsetzung
der geplanten Neuregelung des gesamten internen Dienst-
betriebes bleiben jedoch abzuwarten. Der Bundesrech-
nungshof wird sich davon überzeugen, ob und wie die
Bundesagentur ihre Ankündigungen umsetzt. 

33.0

Die Bundesagentur für Arbeit hat auf Empfehlung des
Bundesrechnungshofes ihre Weisungen und Arbeitshilfen

zur Förderung der beruflichen Eingliederung aus dem
Vermittlungsbudget überarbeitet. Sie hat ihre Kriterien
präzisiert, nach denen die Vermittlungskräfte die Notwen-
digkeit solcher Förderungen beurteilen sollen. Die För-
derhöhe will sie stärker am Bedarf des Einzelfalles aus-
richten. Zudem schult sie ihre Vermittlungskräfte in der
Rechtsanwendung. Diesen soll verdeutlicht werden, För-
derungen nur dann zu gewähren, wenn sie zur berufli-
chen Eingliederung im Einzelfall tatsächlich notwendig
sind. 

33.1

Die Agenturen für Arbeit (Agenturen) können Ausbil-
dungsuchende und Arbeitslose fördern, um sie beruflich
einzugliedern. Hierzu steht ihnen ein bestimmter Anteil
der für die Arbeitsförderung vorgesehenen Mittel zur Ver-
fügung, das sogenannte Vermittlungsbudget. Die Mittel
sollen flexibel, bedarfsgerecht und zielgerichtet einge-
setzt werden. Art und Höhe der Leistung sind gesetzlich
nicht festgelegt. Die Vermittlungskräfte haben deshalb ei-
nen großen Entscheidungsspielraum, wenn sie aus dem
Vermittlungsbudget fördern. So können sie beispiels-
weise einen Zuschuss zu Bewerbungskosten oder Reise-
kosten zu Vorstellungsgesprächen gewähren. Auch Fahr-
ten von der Wohnung zur Arbeitsstätte oder einen Umzug
können sie finanziell unterstützen. Voraussetzung hierfür
ist aber immer, dass dies für die berufliche Eingliederung
notwendig ist. Zudem müssen die Vermittlungskräfte da-
rauf achten, dass die Höhe der Förderung dem tatsächli-
chen Bedarf entspricht. 

Im Jahr 2010 gab die Bundesagentur für Arbeit (Bundes-
agentur) 160 Mio. Euro für Förderungen aus dem Ver-
mittlungsbudget aus. Der Bundesrechnungshof prüfte mit
Unterstützung des Prüfungsamtes des Bundes Stuttgart
die Entscheidungspraxis bei solchen Förderungen. Er
stellte fest, dass die Vermittlungskräfte in fast drei Viertel
der Fälle nicht dargelegt hatten, aus welchen Gründen sie
die Förderung für notwendig hielten. In einigen Fällen
bewilligten sie Leistungen, obwohl ein Beschäftigungs-
verhältnis bereits ohne Förderung zustande gekommen
war. Sie förderten auch, wenn die Antragsteller die Kos-
ten selbst tragen konnten oder der Arbeitgeber sie erstat-
tete. So erhielt ein Antragsteller einen Zuschuss für die
Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte, obwohl er
5 500 Euro brutto verdiente und der Arbeitgeber ihm Un-
terkunft und Spesen am Arbeitsort finanzierte. 

Die Höhe der Förderung bestimmten die Vermittlungs-
kräfte nur selten nach den Umständen des Einzelfalles.
Sie bewilligten vielfach Pauschalen oder gewährten den
von ihrer Dienststelle festgelegten Höchstbetrag, auch
wenn dieser über dem tatsächlich notwendigen Bedarf
lag. Zudem berücksichtigten sie nur in Ausnahmefällen
einen aus der Förderung entstehenden privaten Nutzen;
zum Beispiel beim Erwerb einer Fahrerlaubnis oder eines
Pkw. 
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33.2

Die Prüfung durch den Bundesrechnungshof hat gezeigt,
dass die Vermittlungskräfte ihren Entscheidungsspiel-
raum vielfach nicht oder fehlerhaft nutzten. Insbesondere
bereitete es ihnen Schwierigkeiten zu bestimmen, ob eine
Maßnahme notwendig ist und welcher tatsächliche Be-
darf besteht. Dies kann dazu führen, dass Leistungen
nicht gezielt oder über den Bedarf hinaus gewährt wer-
den. Der Bundesrechnungshof hat deshalb empfohlen, in
mehreren Prüfschritten zu beurteilen, ob eine Förderung
notwendig ist. Dabei sollen die Vermittlungskräfte fol-
gende Kriterien beachten:

Durch die Förderung aus dem Vermittlungsbudget
müssen sich die Eingliederungschancen im konkreten
Fall erheblich verbessern. Es reicht nicht, wenn eine
Förderung der beruflichen Eingliederung nur nützlich
oder dienlich ist. 

Wenn ein Arbeitsverhältnis bereits ohne Förderung
zustande gekommen ist, spricht dies grundsätzlich ge-
gen die Notwendigkeit einer Förderung. 

Eine Förderung kommt nicht in Betracht, wenn es dem
Antragsteller zuzumuten ist, die Kosten selbst zu tra-
gen. 

Ist eine Förderung hiernach nicht notwendig, ist sie nicht
zulässig. Die Vermittlungskraft muss dann von einer För-
derung absehen. 

Für die Festlegung der Förderhöhe hat der Bundesrech-
nungshof der Bundesagentur empfohlen, den individuel-
len Bedarf genauer zu ermitteln. Außerdem hat er Ein-
sparmöglichkeiten bei bestimmten Förderungen benannt.
So hat er beispielsweise angeregt, Kosten für die Fahrten
von der Wohnung zur Arbeitsstätte nicht vollumfänglich
zu finanzieren. Die Zuschüsse sollen die Eigenaufwen-
dungen des Antragstellers nur ergänzen, aber nicht erset-
zen. Zudem sind die Fahrten steuerlich absetzbar. Des
Weiteren sollen die Vermittlungskräfte den privaten Nut-
zen stärker berücksichtigen, wenn sie den Kauf eines Pkw
oder den Erwerb der Fahrerlaubnis fördern. 

Darüber hinaus hat der Bundesrechnungshof der Bundes-
agentur nahe gelegt, ihre Vermittlungskräfte in der
Rechtsanwendung zu qualifizieren und die Fachaufsicht
bei Förderungen aus dem Vermittlungsbudget zu verstär-
ken. Nur so kann sie erreichen, dass die Vermittlungs-
kräfte individuell und bedarfsgerecht entscheiden und
unnötige Ausgaben vermeiden. Dies hat er auch deshalb
für erforderlich angesehen, weil für das Jahr 2012 gesetz-
liche Änderungen geplant waren und inzwischen auch in
Kraft getreten sind, die den Agenturen einen größeren
Spielraum als bisher bei Förderentscheidungen einräu-
men. 

33.3

Die Bundesagentur hat die Prüfungserkenntnisse und
Empfehlungen des Bundesrechnungshofes in vollem Um-

fang aufgegriffen. Sie hat ihre Weisungen und Arbeitshil-
fen für die Vermittlungskräfte zur Förderung aus dem
Vermittlungsbudget überarbeitet. Insbesondere hat sie die
vom Bundesrechnungshof entwickelten Prüfschritte und
Kriterien übernommen, um zu beurteilen, ob eine Förde-
rung notwendig ist. Des Weiteren hat sie ihre Vermitt-
lungskräfte darauf hingewiesen, dass sie bei ihren Ent-
scheidungen den Einzelfall betrachten müssen und nicht
für jeden Antragsteller pauschal die gleichen Förderbe-
träge bewilligen sollen. Dabei hat sie auch die Vorschläge
des Bundesrechnungshofes aufgenommen, die Zuschüsse
zu Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte, zum Kauf
von Pkw oder zum Erwerb der Fahrerlaubnis am Bedarf
des Einzelfalles auszurichten. Darüber hinaus hat sie Vor-
gaben für die Fachaufsicht gemacht. So haben die Füh-
rungskräfte bei ihrer Fachaufsicht künftig darauf zu
achten, ob die Vermittlungskräfte bei ihren Förderent-
scheidungen den privaten Nutzen anteilig berücksichtigt
haben.

Die Bundesagentur hat zudem die Notwendigkeit er-
kannt, ihre Vermittlungskräfte darin zu schulen, das ein-
geräumte Ermessen fehlerfrei auszuüben. Sie hat dazu ein
Fortbildungskonzept entwickelt. Mit den Vorgaben und
verschiedenen Schulungsangeboten will sie erreichen,
dass die Vermittlungskräfte das Förderinstrument gezielt
und effizient einsetzen. 

33.4

Der Bundesrechnungshof hält die eingeleiteten Maßnah-
men für geeignet, um die Rechtsanwendung bei Förde-
rungen aus dem Vermittlungsbudget zu verbessern. In den
Schulungen der Vermittlungskräfte im Umgang mit Ent-
scheidungsspielräumen sieht er einen weiteren wichtigen
Schritt. Er hält sie auch deshalb für erforderlich, weil die
Spielräume bei den Leistungen zur Arbeitsförderung auf-
grund der gesetzlichen Änderungen im Jahr 2012 noch
größer geworden sind. Dabei wurden Pflichtleistungen
auf Ermessensleistungen umgestellt. Der Bundesrech-
nungshof wird sich zu gegebener Zeit davon überzeugen,
ob sich die Entscheidungspraxis der Agenturen verbessert
hat.

Rentenversicherung

34.0

Die Öffentlichkeitsarbeit, mit der die Träger der Deut-
schen Rentenversicherung die Bevölkerung über ihre
Rechte und Pflichten aufklären sollen, folgt keinem ge-
meinsamen Konzept. Es fehlen klar erkennbare Ziele. Da-
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durch sind auch keine wirksamen Evaluierungen möglich.
Der Bundesrechnungshof erwartet, dass die Träger ihre
Öffentlichkeitsarbeit gemeinschaftlich ausrichten und sie
stärker als bisher bedarfsgerecht und wirtschaftlich orga-
nisieren. Das Bundessozialministerium sollte diesen Pro-
zess aufsichtsrechtlich begleiten. 

34.1

Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung (Träger)
sind nach § 13 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I)
verpflichtet, die Bevölkerung allgemein über ihre Rechte
und Pflichten aufzuklären. Dazu betreiben sie Öffentlich-
keitsarbeit. Zwei Bundesträger und 14 Regionalträger auf
Landesebene nehmen die Aufgaben der Rentenversiche-
rung eigenverantwortlich wahr. Sie haben jeweils eine
Selbstverwaltung, stellen ihren eigenen Haushalt auf und
bewirtschaften diesen.

Seit einer Organisationsreform im Jahr 2005 hat der Ge-
setzgeber die Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Renten-
versicherung als Grundsatz- und Querschnittsaufgabe ge-
bündelt. Diese Aufgabe sollen die Träger gemeinsam in
ihrem Spitzenverband, der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund (DRV Bund), erfüllen. Vorgaben hierzu, die
für alle Träger verbindlich sind, kann die Bundesvertre-
terversammlung oder der Bundesvorstand der DRV
Bund treffen. Alle Träger sind in diesen Gremien der
Selbstverwaltung der DRV Bund vertreten und wirken
an den Entscheidungen mit (vgl. Bemerkung Nr. 31 zur
Organisation der Rentenversicherung). Diese Organisa-
tion soll die Rentenversicherung schlanker und effizienter
machen und den Trägern den organisatorischen Rahmen
auch dafür geben, durch eine einheitliche Öffentlichkeits-
arbeit die Bevölkerung besser aufzuklären. Dies schließt
nicht aus, dass die Träger weiterhin eigenständig Öffent-
lichkeitsarbeit betreiben. Diese soll jedoch – so die Be-
gründung des Gesetzes zur Organisationsreform – nur
noch in deutlich reduziertem Umfang stattfinden. 

Die Aufsicht über den Spitzenverband DRV Bund führt
das Bundessozialministerium. Die Aufsicht über die Öf-
fentlichkeitsarbeit der DRV Bund hat es an das Bundes-
versicherungsamt übertragen. Die Träger unterstehen – je
nachdem, ob sie bundes- oder landesunmittelbar organi-
siert sind – der Aufsicht des Bundes oder des jeweiligen
Landes.

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung der
Prüfungsämter des Bundes Frankfurt am Main und Stutt-
gart die Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Rentenver-
sicherung bei den beiden Bundesträgern und vier Regio-
nalträgern. Er stellte u. a. Folgendes fest:

Für ihre Öffentlichkeitsarbeit setzten die Träger unter-
schiedliche Medien ein, u. a. Broschüren, Zeitschriften
und das Internet. Für das Jahr 2010 zahlten die Träger
hierfür mehr als 10 Mio. Euro an externe Dienstleister,
die sie mit der Zweckbestimmung „Aufklärungsmaßnah-
men“ in ihren Haushalten auswiesen. Die Ausgaben für wei-
teren Aufwand der Träger für Öffentlichkeitsarbeit – insbe-

sondere für Personal, Sachmittel sowie die Bereitstellung
und Nutzung von Infrastruktur – waren aus den Haushal-
ten aufgrund der Haushaltssystematik nicht erkennbar.
Vorgaben, die die Träger zur Erfassung der gesamten
Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit verpflichtet
hätten, gab es nicht. Lediglich die DRV Bund verfügte
über Angaben hierzu aus ihrer Kostenträgerrechnung.
Auf dieser Grundlage schätzt der Bundesrechnungshof,
dass die Träger für ihre Öffentlichkeitsarbeit insgesamt
jährlich mehr als 26 Mio. Euro ausgeben.

Die Öffentlichkeitsarbeit des Spitzenverbands DRV Bund
stützte sich auf kein gemeinsames Konzept. Es fanden
sich weder klar erkennbare Ziele noch gemeinsame Kon-
zepte oder Strategien für eine Öffentlichkeitsarbeit der
Deutschen Rentenversicherung. Folglich fehlten verbind-
liche Vorgaben, an denen die Träger ihre Maßnahmen der
Öffentlichkeitsarbeit hätten ausrichten können. Die Trä-
ger setzten ihre Medien unkoordiniert und teilweise
mehrfach für denselben Zweck ein. Beispiele:

Die Gemeinschaft der Träger hatte im Zuge der Orga-
nisationsreform beschlossen, unter dem Dach der
DRV Bund eine Fachzeitschrift unter Mitwirkung der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See (DRV KBS) und der Regionalträger herauszuge-
ben. Daraufhin stellten drei Regionalträger die He-
rausgabe ihrer jeweiligen Fachzeitschriften ein. Zwei
Regionalträger hielten jedoch weiterhin an trägerbezo-
genen Fachzeitschriften fest, die sie bereits vor der Or-
ganisationsreform herausgegeben hatten.

Seit dem Jahr 2005 gibt es ein gemeinsames Internet-
portal der Deutschen Rentenversicherung. Dieses von
der DRV Bund betriebene Internetportal ermöglicht es
jedem Träger, sich individuell über eine eigene In-
ternetadresse zu präsentieren (z. B. www.deutsche-
rentenversicherung-bw.de für den Regionalträger DRV
Baden-Württemberg). Zusätzlich dazu finanzieren die
DRV KBS und die Regionalträger den Internetauftritt
www.ihre-vorsorge.de, welchen sie bereits vor der Or-
ganisationsreform unterhalten hatten. Hierfür zahlen
sie jährlich 650 000 Euro an einen Verlag.

Eine von den Trägern herausgegebene Zeitschrift für
Versicherte soll als „Leitmedium in der Gesamtkom-
munikation“ der Rentenversicherung dienen. Die Trä-
ger hatten gemeinsam beschlossen, für diesen Zweck
bis zu 4,5 Mio. Euro im Jahr auszugeben. Im Jahr
2010 zahlten sie für die Zeitschrift 4 Mio. Euro, das
entsprach 40 % ihres im Haushalt ausgewiesenen
Budgets für Aufklärungsmaßnahmen. Hinzu kamen
die Kosten für Personal und Sachmittel der Träger in
nicht bekannter Höhe. Die Zeitschrift erscheint vier-
teljährlich. Ihre Auflage im Jahr 2011 betrug 2,3 Mil-
lionen Exemplare. 1,2 Millionen Exemplare wurden an
2,3 % der Versicherten versandt, darunter 500 000 Abon-
nenten. Die restlichen Exemplare wurden an Betriebe,
Arztpraxen, öffentliche Institutionen, Rehabilitations-
kliniken und Krankenhäuser, Schulen sowie an Lese-
zirkel verteilt. Ein bis zwei Beiträge pro Ausgabe ver-
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öffentlichten die Träger auch im Internetportal der
Deutschen Rentenversicherung. Um Abonnenten für
die Zeitschrift zu gewinnen, hatten sie im Jahr 2008
Bestellkarten als Anlage zu 4,2 Millionen Rentenin-
formationen an Versicherte versandt. 100 000 der An-
geschriebenen hatten daraufhin die Zeitschrift bestellt.
Zu den Fragen, ob die Zeitschrift die beabsichtigte In-
formationswirkung erzielt bzw. ihre Adressaten er-
reicht, ob der Aufwand hierzu in einem angemessenen
Verhältnis steht und ob es vorteilhaftere Alternativen
für die Information der Versicherten gibt, führten die
Träger keine Evaluation durch.

Die DRV Bund veröffentlichte 54 Broschüren und
Faltblätter in einer Gesamtauflage von 10 Millionen
Exemplaren. Für die Herstellung zahlten die Träger
jährlich 1 Mio. Euro an eine Druckerei. Auch hierfür
unterließen die Träger es, ihren zusätzlichen Aufwand
für Personal und sonstige Sachmittel zu erfassen. Die
DRV Bund aktualisierte die Publikationen jedes Jahr.
Im Jahr 2009 vernichtete allein die DRV Bund
500 000 Exemplare der Vorauflage. Die Träger ver-
nichteten Restbestände der Broschüren aus dem Vor-
jahr, ohne zu prüfen, ob diese hätten weiterverwendet
werden können. Den Bestand ihrer Broschüren und
die Anzahl der jährlich vernichteten Exemplare konn-
ten die vier geprüften Regionalträger nicht angeben;
hierzu fehlte jegliche Dokumentation.

Die Träger konnten nicht belegen, inwieweit der Einsatz
ihrer Medien für die Öffentlichkeitsarbeit wirtschaftlich
ist. Zwar betonten sie, dass sie die Sachausgaben für Öf-
fentlichkeitsarbeit im Zeitraum von 2003 bis 2010 um
mehr als 7 Mio. Euro gesenkt hätten. Untersuchungen al-
lerdings, die den Bedarf für die eingesetzten Medien bele-
gen, den Aufwand dafür vollständig beziffern und mit
möglichen Alternativen verglichen hätten, gab es nicht.

Die Träger evaluierten ihre Öffentlichkeitsarbeit. Die Un-
tersuchungen führten jedoch mangels Zielvorgaben zu
keinen messbaren Ergebnissen. Die Träger konnten des-
halb nicht nachweisen, dass die für die Aufklärung der
Bevölkerung eingesetzten Medien wirksam waren und
ihre Öffentlichkeitsarbeit wirtschaftlich ist.

34.2

Der Bundesrechnungshof hat gegenüber der DRV Bund
beanstandet, dass es für eine gemeinschaftliche Öffent-
lichkeitsarbeit der Deutschen Rentenversicherung kein
Konzept gibt. Gemeinsame Ziele für die Aufklärung der
Bevölkerung sind nicht klar erkennbar. Insbesondere feh-
len Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für die Auswahl
der eingesetzten Medien.

Der Bundesrechnungshof hat der DRV Bund Hinweise
gegeben und sie aufgefordert, die Wirtschaftlichkeit der
Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Rentenversicherung
zu untersuchen. Er hat empfohlen,

Ziele einer gemeinschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit
für die Träger im Sinne einer Gesamtstrategie zu ent-
wickeln und über diese verbindlich zu beschließen,

Medien, die aus der Zeit vor der Organisationsreform
stammen und für die es keinen Bedarf mehr gibt, nicht
mehr einzusetzen,

sämtliche Maßnahmen zur Aufklärung der Bevölke-
rung über die Rentenversicherung auf der Grundlage
entsprechender Arbeitsanleitungen konsequent mit
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zu unterlegen,

den Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit nach ein-
heitlichen Kriterien vollständig zu erfassen, um die
Wirtschaftlichkeit beurteilen zu können und die Öf-
fentlichkeitsarbeit der Träger miteinander vergleichbar
zu machen und

eine sachgerechte Evaluierung durchgeführter Maß-
nahmen sicherzustellen.

Der Bundesrechnungshof hat das Bundessozialministe-
rium und das Bundesversicherungsamt gebeten, die DRV
Bund anzuhalten, die festgestellten Mängel bei der Öf-
fentlichkeitsarbeit der Gemeinschaft der Träger im Spit-
zenverband DRV Bund abzustellen.

34.3

Die DRV Bund hat in ihrer Stellungnahme angekündigt,
sie wolle bis Mitte des Jahres 2013 Ziele und Strategien
für eine gemeinschaftliche Öffentlichkeitsarbeit entwi-
ckeln und diese als verbindlich beschließen. Auf das zu-
sätzliche Internetportal www.ihre-vorsorge.de wollen die
DRV KBS und die Regionalträger jedoch nicht verzich-
ten. Man wolle aber über ein „konzertiertes Vorgehen“
nachdenken.

Die Broschürenreihe betreffend lege man deren Erschei-
nungstermine verstreut über das Jahr, um den Bedarf nach
den einzelnen Broschüren besser planen zu können. Rest-
bestände der Vorauflagen würden die Träger fortan auf-
brauchen bzw. untereinander austauschen. Die DRV
Bund vernichte mittlerweile nur noch 0,8 % ihres Restbe-
standes.

Hinsichtlich der vom Bundesrechnungshof angemahnten
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen will die DRV Bund
eine Arbeitsanleitung für die Durchführung von Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen für Medien der Öffentlich-
keitsarbeit erstellen. Broschürenreihe und Zeitschrift für
Versicherte will sie auf ihre Wirtschaftlichkeit hin unter-
suchen. Mit Ergebnissen dazu rechnet sie für das Jahr
2013. Hinsichtlich der Transparenz der Ausgaben für den
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit hat die DRV Bund ein-
geräumt, dass es möglich sei, diese innerhalb der vorhan-
denen Kostenrechnung der Träger herzustellen.

Bundessozialministerium und Bundesversicherungsamt
erkennen eine Bereitschaft der DRV Bund, die Empfeh-
lungen des Bundesrechnungshofes umzusetzen. Deshalb
sei ein aufsichtsrechtliches Einschreiten nicht nötig. Ab-

– 214 –– 214 –



gesehen davon seien ihrer Rechtsaufsicht Grenzen gezo-
gen. Sie begründen dies mit der Eigenverantwortung der
Träger. Die Gemeinschaft der Träger beim Spitzenver-
band DRV Bund sei daher verantwortlich, verbindliche
Beschlüsse zu fassen. Die Öffentlichkeitsarbeit der Deut-
schen Rentenversicherung sei nicht unangemessen; die
Träger bewegten sich mit ihr innerhalb des ihnen überlas-
senen Entscheidungsspielraums. Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchungen durchzuführen seien die Träger bereits von
Gesetzes wegen angehalten. Deshalb sei es nicht nötig,
zusätzlich Arbeitsanweisungen hierfür beschließen zu
lassen. Das Bundesversicherungsamt betonte in seiner
Stellungnahme, dass eine Missachtung gesetzlicher Vor-
gaben die Rechtsaufsicht zum Einschreiten gegen die
Träger berechtigen würde.

Die DRV Baden-Württemberg vertrat die Auffassung,
dass trägerbezogene Fachzeitschriften „ein lebendiger
Ausdruck der Trägervielfalt und gleichzeitig Ausfluss der
nach wie vor föderalen Struktur der Deutschen Renten-
versicherung“ seien. Die Träger seien selbstständig und
dürften deshalb eine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit
betreiben. Weitere zentrale Vorgaben der Bundesebene
seien hierfür weder erforderlich noch sachgerecht. In der
trägerbezogenen Zeitschrift fänden sich zudem regionale
Themen, „für die in einer bundesweiten Zeitschrift kein
Raum bliebe“.

34.4

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffassung,
dass die Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Rentenver-
sicherung ohne klar erkennbare Ziele verläuft. Die Träger
nutzen die Chancen, nach der Organisationsreform ver-
stärkt zusammenzuarbeiten, bislang nur unzureichend.
Verbindliche Vorgaben der Selbstverwaltung der DRV
Bund dazu fehlen. Ohne Vorgaben für eine gemeinschaft-
lich ausgerichtete Öffentlichkeitsarbeit kann diese kaum
bedarfsgerecht und wirtschaftlich ausgestaltet werden.
Das Ziel des Gesetzgebers, mittels einer in der DRV
Bund abgestimmten Öffentlichkeitsarbeit gegenüber der
Bevölkerung einheitlich aufzutreten und insoweit wirt-
schaftlich zu handeln, haben die Träger bisher nicht hin-
reichend beachtet. 

Gesetzlich vorgeschriebene Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen verlangen, Ziele und Strategien einer Öffentlich-
keitsarbeit klar zu definieren. Solche Vorgaben fehlen
beispielsweise für die „Zeitschrift für Versicherte“. Mit
der Frage, welchen Nutzen diese Zeitschrift bewirken
kann und welcher Aufwand hierfür gerechtfertigt ist, ha-
ben sich die Träger nicht hinreichend auseinandergesetzt.
Der geringe Anteil an Abonnenten aus dem Kreis der Ver-
sicherten lässt nicht darauf schließen, dass die Zeitschrift
das Informationsbedürfnis von Versicherten deckt. Not-
wendig sind umfassende Evaluationen, die Aufwand und
Ertrag sachgerecht in Beziehung setzen, mögliche Alter-
nativen in Betracht ziehen und als Grundlage für die
künftige Gestaltung der gemeinsamen Öffentlichkeitsar-
beit herangezogen werden können. Voraussetzung hierfür

ist eine sachgerechte Erfassung des Aufwands. Eine sol-
che Erfassung ist – wie die Prüfungsergebnisse bei der
DRV Bund zeigen – im Rahmen einer funktionierenden
Kostenträgerrechnung durchaus möglich. Sie ist jedoch
längst nicht verpflichtende Praxis bei allen Trägern. 

Der Bundesrechnungshof vertritt die Ansicht, dass die
derzeit von den Trägern praktizierte Öffentlichkeitsarbeit
aufgrund ihrer Mängel und angesichts des Umfangs der
von der Deutschen Rentenversicherung dafür eingesetz-
ten Beitrags- und Bundesmittel dringend geändert werden
muss. Zwar hat der Spitzenverband DRV Bund eine
Reihe von Maßnahmen angekündigt. Diese können aus
Sicht des Bundesrechnungshofes dazu beitragen, die Öffent-
lichkeitsarbeit der Deutschen Rentenversicherung zielge-
nauer auszurichten und im Einzelfall auch wirtschaftlich
zu machen. Die Umsetzung dieser Zusagen steht aller-
dings aus. Die Stellungnahme der DRV Baden-Württem-
berg lässt befürchten, dass von einer uneingeschränkten
Bereitschaft der Träger, sich für eine gemeinsame Öffent-
lichkeitsarbeit einzusetzen, nicht ausgegangen werden
kann.

Der Bundesrechnungshof erwartet von der Gemeinschaft
der Träger, dass sie die in Aussicht gestellten Maßnah-
men zügig im Spitzenverband DRV Bund umsetzt. Die
rechtliche wie die finanzielle Bedeutung der Öffentlich-
keitsarbeit gebieten es, in allen wesentlichen Fragen ver-
bindliche Vorgaben zu machen und diese einzuhalten. Der
Bundesrechnungshof hält es für erforderlich, dass das
Bundessozialministerium und das Bundesversicherungs-
amt diesen Prozess aufsichtsrechtlich begleiten. Die Auf-
sichtsbehörden müssen tätig werden, wenn die Öffent-
lichkeitsarbeit der Träger den gesetzlichen Vorgaben
widerspricht. Auch der Bundesrechnungshof selbst wird
die Entwicklung weiter beobachten.

35.0

Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat Abläufe und
Verantwortlichkeiten für die elektronische Archivierung
von Rentenakten nicht oder zu spät festgelegt. Ursprüng-
lich hatte sie geplant, einen Teil ihrer Rentenakten elek-
tronisch zu archivieren. Diese lagerten in einem Archiv-
gebäude, das sanierungsbedürftig ist und einem Büroneubau
weichen sollte. Beschäftigte, die die Deutsche Renten-
versicherung Bund für die laufenden Aufgaben nicht
mehr benötigte, sollten diese Akten elektronisch archivie-
ren. 

Die elektronische Archivierung verzögerte sich um meh-
rere Jahre. In dieser Zeit baute die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund das hierfür vorgesehene Personal ab.
Eine übergreifende Steuerung, die das Archivierungspro-
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jekt mit der Personalplanung verknüpft hätte, gab es
nicht. Da die Rentenakten nicht elektronisch archiviert
wurden, mussten sie weiter gelagert werden. Hierfür mie-
tete die Deutsche Rentenversicherung Bund ein anderes
Gebäude. Das verursacht zusätzliche Ausgaben von
1,7 Mio. Euro jährlich. 

35.1

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung des
Prüfungsamtes des Bundes Stuttgart im Jahr 2011 bei der
Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) die
elektronische Archivierung von Rentenakten. Es stellte
dabei Folgendes fest: 

Die DRV Bund besitzt ein Archivgebäude, das sanie-
rungsbedürftig ist und einem Büroneubau weichen sollte.
In dem Archivgebäude lagerten vier Millionen Renten-
akten, ein Drittel des Gesamtbestands der DRV Bund.
Der Vorstand der DRV Bund beschloss im Oktober 2006,
diese Rentenakten elektronisch zu archivieren. Das sollte
innerhalb von vier Jahren geschehen. Die elektronische
Archivierung sollten Beschäftigte erledigen, die die DRV
Bund für ihre laufenden Aufgaben nicht mehr benötigte
(Personalüberhang). Nach einer Vergleichsbetrachtung
der DRV Bund sollte diese Lösung niedrigere Kosten ver-
ursachen als die Lagerung der Rentenakten in einem an-
deren Gebäude. Die DRV Bund ging zudem davon aus,
dass der Personalüberhang kurzfristig nicht abzubauen sei
und das gesamte Vorhaben deshalb haushaltsneutral
durchgeführt werden könne.

Zeitgleich plante die DRV Bund die Einführung einer
elektronischen Vorgangsbearbeitung. Dazu musste sie
entscheiden, wie eine elektronisch archivierte Rentenakte
zu gliedern ist. Innerhalb der Verwaltung der DRV Bund
gab es dazu unterschiedliche Meinungen. Während die
DRV Bund über die verschiedenen Vorgehensweisen be-
riet, hatte sie das für die elektronische Archivierung vor-
gesehene Personal nahezu vollständig abgebaut. Es dauerte
etwa zwei Jahre, bis die DRV Bund im Herbst 2008 mit
der elektronischen Archivierung von zunächst ca. 100 Ren-
tenakten täglich begann. Als im Mai 2009 die elektroni-
sche Archivierung in größerem Umfang weitergeführt
werden sollte, standen von den hierfür zunächst vorgese-
henen 160 Beschäftigten nur noch 42 zur Verfügung. 

Inzwischen werden nur noch bei freien Personalkapazi-
täten Rentenakten elektronisch archiviert. Eine elektro-
nische Vorgangsbearbeitung im Rentenbereich gibt es
bislang nicht. Ob zu diesem Zweck überhaupt auf elektro-
nisch archivierte Rentenakten zugegriffen werden muss,
hat die DRV Bund nach eigenen Angaben noch nicht ent-
schieden. Deshalb sei derzeit offen, ob die Rentenakten
überhaupt elektronisch archiviert werden.

Anfang des Jahres 2010 stellte die DRV Bund fest, dass
sie keinen Bedarf mehr für ein neues Bürogebäude hatte.
Der Vorstand der DRV Bund setzte deshalb das Bauvor-
haben aus und beschloss, das sanierungsbedürftige Ge-
bäude zu verkaufen. Die DRV Bund mietete im August

2010 ein anderes Archivgebäude für die Rentenakten. Die
jährliche Miete dafür beträgt 1,7 Mio. Euro. Der Miet-
vertrag läuft zunächst fünf Jahre; die DRV Bund geht
jedoch davon aus, dass sie das neue Archivgebäude bis
zu zehn Jahre nutzen wird. Dafür werden ihr voraussicht-
lich Mietausgaben von insgesamt 17 Mio. Euro entste-
hen.

Das Direktorium der DRV Bund ist für die laufenden Ver-
waltungsgeschäfte und damit für die Umsetzung von Vor-
standsbeschlüssen verantwortlich. Es legte zu Beginn des
Vorhabens der elektronischen Archivierung der Renten-
akten nicht fest, wer innerhalb der DRV Bund für die
Steuerung dieses Projekts und dessen Abstimmung mit
anderen, sachlich und zeitlich zusammenhängenden Vor-
haben – wie dem Abbau ihres Personalüberhangs, der
Einführung einer elektronischen Vorgangsbearbeitung
und der Planung eines Büroneubaus auf dem Gelände des
ehemaligen Archivgebäudes – verantwortlich sein sollte.
Zum Zeitpunkt der Prüfung gab es kein Konzept, welches
das Vorhaben in einen solchen Planungszusammenhang
gestellt hätte und ihm einen verbindlichen Zeitrahmen,
Verantwortlichkeiten sowie konkrete Berichtspflichten
hätte auferlegen können.

Ob und inwieweit der Vorstand der DRV Bund nach sei-
nem Beschluss zur Einführung der elektronischen Archi-
vierung über den Stand seiner Umsetzung unterrichtet
wurde, war nicht nachvollziehbar dokumentiert. Nicht er-
kennbar war auch, was er unternahm, als es dabei aus ver-
schiedenen Gründen zu Störungen kam.

35.2

Der Bundesrechnungshof hat gerügt, dass das Direkto-
rium der DRV Bund es unterlassen hat, die Verantwort-
lichkeiten festzulegen. Es hätte regeln müssen, wer in der
Verwaltung für die Umsetzung des Vorstandsbeschlusses
zur elektronischen Archivierung der Rentenakten und der
Abstimmung mit anderen damit in Verbindung stehenden
Vorhaben (sachgemäßer Abbau des Personalüberhangs,
elektronische Vorgangsbearbeitung, Büroneubau auf dem
Gelände des ehemaligen Archivs) des Trägers verant-
wortlich sein sollte. Als es zu Verzögerungen bei der Um-
setzung des Beschlusses zur elektronischen Archivierung
kam, hat das Direktorium nicht eingegriffen, um den Er-
folg des Vorhabens sicherzustellen. Fehlende Verantwort-
lichkeiten für das Gelingen des Vorhabens sowie man-
gelnde Abstimmung und Steuerung haben dazu geführt,
dass die DRV Bund bislang ihre Rentenakten nicht elek-
tronisch archiviert hat. Deshalb musste sie schließlich ein
weiteres Archivgebäude mieten. 

Auch der Vorstand der DRV Bund hat sich nicht erkenn-
bar um den Fortschritt der elektronischen Archivierung
bemüht. Weder hat er sich nachweisbar über das Vorha-
ben unterrichten lassen, noch hat er Maßnahmen ergrif-
fen, um den Störungen im Projektablauf entgegenzuwir-
ken. 
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Der Bundesrechnungshof hat der DRV Bund empfohlen,
ein umfassendes Konzept zur elektronischen Archivie-
rung zu erstellen, das eine erfolgreiche Steuerung dieses
Vorhabens ermöglicht. Das Konzept sollte dann auch den
gesamten Bestand an Rentenakten einbeziehen.

35.3

Die DRV Bund hat in ihren Stellungnahmen ausgeführt,
dass sie nach wie vor an einem Konzept zur elektroni-
schen Vorgangsbearbeitung und damit auch zur elektroni-
schen Archivierung der Rentenakten arbeite und sich in-
soweit im „Planungsprozess“ befinde.

Aus ihrer Sicht habe das Direktorium der DRV Bund Ver-
antwortlichkeiten für dieses Projekt nicht gesondert fest-
legen müssen. Diese seien in den allgemeinen Zuständig-
keitszuordnungen für Linienaufgaben in der DRV Bund
hinreichend geregelt. Bei auftretenden Störungen habe
das Direktorium wirkungsvoll eingegriffen und erfolg-
reich gesteuert. Zu jeder Zeit habe es das Projekt im Blick
gehabt und sich über dessen Stand mündlich berichten
lassen.

Der Vorstand der DRV Bund habe sich zudem laufend
über den aktuellen Personalbestand und -bedarf sowie
mindestens zweimal im Jahr über den Fortgang der elek-
tronischen Archivierung berichten lassen. 

Nach Auffassung der DRV Bund müsse zunächst die Er-
stellung neuer Papierakten vermieden und mit der Digita-
lisierung des laufenden Posteingangs begonnen werden.
Sofern eine neue Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dies
rechtfertige, wolle sie Papierarchive dann später auflösen.

35.4

Die Einlassungen der DRV Bund zur Art und Weise der
Steuerung der elektronischen Archivierung entsprechen
nicht dem vom Bundesrechnungshof im Jahr 2011 festge-
stellten Sachverhalt und sind auch nicht in Einklang zu
bringen mit dem tatsächlichen Stand des Vorhabens. Der
DRV Bund ist es nach über fünf Jahren nicht gelungen,
den Beschluss ihres Vorstands zur elektronischen Archi-
vierung der Rentenakten umzusetzen. Die Ursachen sieht
der Bundesrechnungshof darin, dass eine Gesamtsteue-
rung des Vorhabens durch das Direktorium unterblieb und
eine Kontrolle des Projektfortschritts durch den Vorstand
der DRV Bund fehlte. Nur so ist zu erklären, dass die Ver-
antwortlichen die elektronische Archivierung weitgehend
losgelöst von den damit zusammenhängenden techni-
schen Fragestellungen, von der hierfür notwendigen Per-
sonalplanung und von einer vorausschauenden sowie
wirtschaftlichen Raumplanung behandelten. Die fehlende
Abstimmung und Steuerung wirkten sich erheblich auf
den Projektverlauf aus: So haben weder Vorstand noch
Direktorium die Initiative ergriffen, um den für die
Durchführung des Vorhabens benötigten Personalbestand
zu erhalten oder nach alternativen Lösungen zu suchen. 

Auch das mit dem Vorstandsbeschluss zur elektronischen
Archivierung verfolgte Ziel, ersatzlos auf das sanierungs-
bedürftige Archivgebäude zu verzichten, konnte die DRV
Bund nicht mehr erreichen. Hätten Vorstand und Direkto-
rium das Vorhaben erfolgreich gesteuert, hätte die DRV
Bund kein neues Archivgebäude für die weitere Lagerung
der Rentenakten mieten müssen. Sie hätte Ausgaben von
jährlich mindestens 1,7 Mio. Euro gespart.

Bislang hat die DRV Bund immer noch keine genauen
Angaben zum Stand und zum Zeitpunkt der Einführung
einer elektronischen Vorgangsbearbeitung im Rentenbe-
reich machen können. Hält sie an dem Vorhaben der elek-
tronischen Archivierung fest, wird sie dafür voraussicht-
lich neues Personal einstellen oder die Durchführung
dieses Vorhabens Dritten übertragen müssen. Beide Lö-
sungen führen im Vergleich zu ihrer ursprünglichen Pla-
nung zu erheblichen Mehrausgaben.

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Forderung an
die DRV Bund, umgehend ein Konzept zur elektroni-
schen Erfassung und Bearbeitung ihrer Rentenakten zu
erstellen. Dieses Konzept sollte Überlegungen für eine
elektronische Archivierung des gesamten Bestands an
Rentenakten enthalten, Verantwortlichkeiten – auch für
die Abstimmung des Projekts mit anderen sach- wie zeit-
nahen Vorhaben des Trägers – festlegen, Zeitvorgaben
machen und konkrete Berichtspflichten gegenüber den
Leitungsgremien der DRV Bund auferlegen. 

36.0

In Jahren, in denen sich die Rentenbeträge nicht verän-
dern, müssen die Rentenversicherungsträger künftig
keine Rentenanpassungsmitteilungen mehr versenden.
Hierdurch sparen sie jeweils 10 Mio. Euro ein. Das Bun-
dessozialministerium ist mit dieser Änderung der Emp-
fehlung des Bundesrechnungshofes gefolgt und hat eine
entsprechende Anregung der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund aufgegriffen. 

36.1

Einmal jährlich bestimmt die Bundesregierung mit Zu-
stimmung des Bundesrates die jeweils aktuellen Renten-
werte. Die Rentenversicherungsträger sind gesetzlich ver-
pflichtet, die Rentnerinnen und Rentner über die aktuelle
Rentenhöhe mit einer Rentenanpassungsmitteilung zu in-
formieren. Im Jahr 2010 hätten sich die Rentenbeträge
nach der Rentenanpassungsformel rechnerisch verringert.
Eine Schutzklausel bei der Rentenanpassung stellte je-
doch sicher, dass der monatliche Rentenbetrag unverän-
dert blieb (Nullanpassung). 

Die Rentenversicherungsträger wollten wegen der Null-
anpassung auf Rentenanpassungsmitteilungen verzichten.

36
Kat. C

Verzicht auf überflüssige Renten-
anpassungsmitteilungen spart 
Ausgaben von 10 Mio. Euro
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Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund)
regte deshalb beim Bundessozialministerium eine ent-
sprechende Gesetzesänderung an. Sie wies dabei auf Ein-
sparmöglichkeiten in Millionenhöhe hin.

Das Bundessozialministerium bestand jedoch auf der Ver-
sendung von Rentenanpassungsmitteilungen auch bei ei-
nem unveränderten Rentenbetrag. Es begründete seine
Haltung damit, dass ein Ausbleiben einer Mitteilung in
der Öffentlichkeit zu der Annahme führen könnte, die
Renten würden auf absehbare Zeit nicht mehr erhöht.
Auch könne der Eindruck entstehen, der Gesetzgeber
wolle den Rentnerinnen und Rentnern die Möglichkeit
nehmen, rechtlich gegen unterbliebene Rentenanpassun-
gen vorzugehen. Da das Bundessozialministerium den
Vorschlag der DRV Bund nicht unterstützte, sahen sich
die Rentenversicherungsträger aufgrund des seinerzeit
geltenden Rechts verpflichtet, trotz der bevorstehenden
Nullanpassung den Rentenbeziehern den unveränderten
Rentenbetrag mitzuteilen. 

Ab Juni 2010 erhielt der Bundesrechnungshof zahlreiche
Eingaben von Rentnerinnen und Rentnern. Sie fanden es
überflüssig, dass ihnen die Rentenversicherungsträger
trotz unverändertem Rentenbetrag eine Rentenanpas-
sungsmitteilung zugesandt hatten. Durch die Medien sei
hinreichend bekannt, dass es in jenem Jahr keine Renten-
erhöhung geben werde. 

Der Bundesrechnungshof ermittelte, dass die Rentenver-
sicherungsträger Verwaltungsausgaben von 10 Mio. Euro
einsparen könnten, wenn sie bei einer Nullanpassung
keine Rentenanpassungsmitteilungen versenden müss-
ten. Dies teilte er dem Bundessozialministerium mit. Die
vom Bundessozialministerium geäußerten Bedenken ge-
gen eine gesetzliche Änderung hielt er für nicht begrün-
det. 

Der Bundesrechnungshof empfahl dem Bundessozialminis-
terium erneut zu prüfen, ob bei künftigen Nullanpassun-
gen auf Rentenanpassungsmitteilungen verzichtet werden
könne. Es reiche aus seiner Sicht aus, die Rentnerinnen
und Rentner dann über die Rentenhöhe zu informieren,
wenn sich diese ändert. Die DRV Bund sah das ebenfalls
so.

36.2

Das Bundessozialministerium hat die Empfehlungen
Ende Oktober 2010 aufgegriffen. Es hat eine gesetzliche
Änderung angestoßen, die sicherstellt, dass bei künftigen
Nullanpassungen keine Rentenanpassungsmitteilungen
mehr versandt werden.

36.3

Mit dem Vierten SGB IV-Änderungsgesetz vom 22. De-
zember 2011 (BGBl. I S. 3060) hat der Gesetzgeber nun
klargestellt, dass die Rentenversicherungsträger keine
Rentenanpassungsmitteilungen versenden, wenn sich die
Rentenwerte nicht verändern. Dadurch sparen die Ren-
tenversicherungsträger künftig im Fall einer Nullanpas-
sung 10 Mio. Euro Verwaltungskosten.

Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung
(Einzelplan 12)

37.1 Überblick

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung hat die Aufgabe, die Entwicklung des Verkehrs-
wesens in Deutschland sicherzustellen, zu gestalten und
zu fördern. Es ist verantwortlich für Ausbau und Erhalt
der Straßen und der Schienen- und Wasserwege, die Bin-
nen- und Seeschifffahrt sowie den Luftverkehr. Darüber
hinaus nimmt es die Zuständigkeiten des Bundes bei der
Raumordnung, dem Städtebau, dem Wohnungs- und Bau-
wesen und dem Wetterdienst wahr. 

Im Haushaltsjahr 2011 betrugen die Gesamtausgaben im
Einzelplan 12 mehr als 25 Mrd. Euro. Dies entsprach 8,5 %
der Gesamtausgaben im Bundeshaushalt. Besondere Schwer-
punkte bildeten die Ausgaben für Straßen (6 Mrd. Euro),
Wasserstraßen (1,8 Mrd. Euro) und die Eisenbahn (9,4 Mrd.
Euro). Bei der Eisenbahn ist zu unterscheiden zwischen
Ausgaben für den Ausbau und Erhalt der Schienenwege
(4 Mrd. Euro) und Ausgaben des Bundes für das Bundes-
eisenbahnvermögen (BEV; 5,4 Mrd. Euro). 

Der Bund stellt den Ländern 1,3 Mrd. Euro als jährliche
Kompensationszahlungen für Investitionen zur Verbesse-
rung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden zur Verfü-
gung. Die Länder können daraus eigenständig Vorhaben
fördern und haben dem Bund über die Verwendung der
Mittel zu berichten. Weitere Finanzhilfen und Investitions-
zuschüsse von zusammen 333 Mio. Euro gewährt der
Bund den Ländern und der Deutschen Bahn AG zweck-
gebunden für die Schieneninfrastruktur des öffentlichen
Personennahverkehrs. Seit dem Jahr 1996 sind die Länder
für den öffentlichen Personennahverkehr allein verant-
wortlich. Der Bund unterstützt sie hierbei mit 7 Mrd. Euro
nach dem Regionalisierungsgesetz, indem er ihnen Ein-
nahmen aus der Energiesteuer zuweist. Diese sogenann-
ten Regionalisierungsmittel sind im Einzelplan 60 veran-
schlagt (Kapitel 6001 Titel 031 05).

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung gab im Jahr 2011 für Wohnungswesen und
Städtebau 3,5 Mrd. Euro aus, für das Jahr 2012 sind dafür
3,4 Mrd. Euro und 3,3 Mrd. Euro für das Jahr 2013 vor-
gesehen.

Seine Einnahmen bezog das Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung zu mehr als der Hälfte
(4,5 Mrd. Euro von 7,8 Mrd. Euro) aus der Lkw-Maut.
Weitere Einnahmen erzielte es beispielsweise aus Darle-
hensrückzahlungen der Deutschen Bahn AG. Zudem
zahlte die Deutsche Bahn AG im Jahr 2011 eine Divi-
dende von 500 Mio. Euro an den Bund.

Tabelle 37.1 zeigt die Einnahmen- und Ausgabenschwer-
punkte des Einzelplans 12 im Überblick.

37
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Dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung waren im Jahr 2011 66 Behörden (13 Oberbe-
hörden, sieben Mittelbehörden und 46 Unterbehörden)
nachgeordnet. Daneben beaufsichtigte es das Bundeseisen-
bahnvermögen und die DFS Deutsche Flugsicherung
GmbH. Der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung waren

im Jahr 2011 mehr als die Hälfte aller Stellen im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung zugeordnet. Mit Wirkung zum
1. Januar 2012 richtete das Bundesministerium in seinem
Geschäftsbereich die Bundesanstalt für IT-Dienstleistun-
gen (DLZ-IT BMVBS) ein. 

Ta b e l l e  3 7 . 1

Übersicht über den Einzelplan 12
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Erläuterungen: a Seit dem Jahr 2012 werden die Gewinne aus der Beteiligung (DB AG) im Einzelplan 60 veranschlagt. 
b Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen. 
c Ist-Besetzung am 1. Juni. Hinzu kommen 40 385 zur Deutschen Bahn AG zugewiesene Beamtinnen und Beamte. S. dazu auch die

Ausführungen zum BEV in Teil I, Bemerkung Nr. 1.12.5.
Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushaltsplan und Haushaltsrechnung des Bundes für 2011, Einzelplan 12; für das Jahr 2013: Haus-

haltsentwurf, Einzelplan 12.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

Verände-
rung 

2012/2013

in Mio. Euro in %

Ausgaben des Einzelplans 25 248 25 170 -78 25 934 25 720 -1

darunter:

Bundesfernstraßen 5 842 6 038 196 6 449 5 979 -7

Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
(EIU)

3 880 4 041 161 4 059 4 201 3

Bundeseisenbahnvermögen 5 649 5 376 -273 5 603 5 814 4

Wasserstraße 1 854 1 840 -14 1 881 1 915 2

Mittel zur Verbesserung der Ver-
kehrsverhältnisse der Gemeinden

1 672 1 681 9 1 672 1 672 0

Wohnungswesen und Städtebau 3 475 3 507 32 3 412 3 275 -4

Einnahmen des Einzelplans 6 641 7 840 1 199 6 042 5 733 -5

darunter:

Lkw-Maut 4 637 4 477 -160 4 610 4 523 -2

Gewinne aus Beteiligungen
(DB AG) a

500 500 0 - - -

Verpflichtungsermächtigungen 11 908b 6 091 -5 817 12 433 10 263 -17

Planstellen/Stellen in %

Personal 23 934 22 706c -1 228 23 888 23 605 -1
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Ta b e l l e  3 7 . 2

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Erläuterungen: a Mit Bundesanstalt für Wasserbau und Bundesanstalt für Gewässerkunde.
b Mit Dienststelle Flugsicherung, Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung und Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (Kapi-

tel 1216).
c Eingerichtet mit Wirkung zum 1. Januar 2012.
d Einnahmen des BEV ohne Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes.

Quelle: Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 12 für das Jahr 2011 und Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2011.

Behörde
Einnahmen 2011 

(Ist)
Ausgaben 2011 

(Ist)

Besetzte 
Planstellen/Stellen

am 1. Juni 2011

in Mio. Euro

Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung

51,2 132,2 1 353,2

Straßenverkehr

Bundesamt für Güterverkehr 20,6 100,1 1 587,0

Kraftfahrt-Bundesamt 92,5 66,3 736,0

Bundesanstalt für Straßenwesen 8,3 40,5 305,0

Binnenschifffahrt, Seeverkehr und 
Wasserstraßen

Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie mit der Bundesstelle
für Seeunfalluntersuchung

9,1 71,9 708,5

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes a  

343,2 1 990,6 12 712,5

Luftfahrt

Luftfahrt-Bundesamt b 44,3 55,1 769,5

Wetterdienst

Deutscher Wetterdienst 57,4 251,4 2 288,0

Städtebau, Wohnungswesen, Raum-
ordnung und Bauwesen

Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung

5,1 159,1 1 031,5

IT-Dienstleistungen

Bundesanstalt für IT-Dienstleistungen 
im Geschäftsbereich des BMVBS c

- - -

Eisenbahnwesen

Bundeseisenbahnvermögen 1 794,0 d 7 190,0 3 922,0

Eisenbahn-Bundesamt 33,7 72,9 1 168,5
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37.2 Haushaltsstruktur 

37.2.1 Investitionen

53 % der Ausgaben des Einzelplans 12 (13,5 von
25,2 Mrd. Euro) flossen im Jahr 2011 in Investitionen.
Damit hatte der Einzelplan 12 den höchsten Investitions-
anteil aller Einzelpläne des Bundeshaushalts. Die Investi-
tionsmittel werden vor allem für den Straßenbau und den
Erhalt und Ausbau der Schienenwege ausgegeben. Abbil-
dung 37.1 gibt einen Überblick über die Verteilung der
Investitionen im Jahr 2011.

37.2.2 Zuwendungen 

37.2.2.1 Darstellung

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung setzte im Jahr 2011 die Zuwendungen überwiegend
für den Erhalt und den Neu-/Ausbau der Schienenwege-
infrastruktur sowie für Lärmsanierungsmaßnahmen ein.
Daneben gewährte es Zuwendungen für weitere Förder-
maßnahmen im Bereich Verkehr sowie zur Förderung des
Bau- und Wohnungswesens. 

Der Bundesrechnungshof hat in der Vergangenheit mehr-
fach darauf hingewiesen, dass die Vergabe von Zuwen-
dungen transparenter gestaltet werden sollte. Haushalts-
plan und Haushaltsrechnung lassen ohne umfangreiche
ergänzende Unterlagen nicht zweifelsfrei erkennen, wel-
che Einrichtungen und Maßnahmen das Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung fördert und
in welchem Gesamtumfang es Zuwendungen an Dritte
ausreicht. Auch die derzeit für rein verwaltungsinterne
Zwecke zu nutzende Zuwendungsdatenbank bietet keine

ausreichende Grundlage, den Mittelfluss zu den Zuwen-
dungsempfängern offenzulegen. Hierzu wäre es erforder-
lich, den Datenbestand aktuell und vollständig zu pflegen.

37.2.2.2 Förderung im Bereich Verkehr
(ohne Schienenwege) 

Mautharmonisierungsmaßnahmen

Im Jahr 2011 bildeten aus den Mauteinnahmen finanzierte
Maßnahmen zugunsten des deutschen Güterkraftverkehrs-
gewerbes (Mautharmonisierungsmaßnahmen) mit einem
Ausgabenvolumen von rund 380 Mio. Euro den finanziel-
len Förderschwerpunkt. Zu ihnen gehörten:

das Programm zur Förderung der Sicherheit und der
Umwelt in Unternehmen des Güterkraftverkehrs mit
schweren Nutzfahrzeugen,

das Programm zur Förderung der Aus- und Weiterbil-
dung, Qualifizierung und Beschäftigung und

das Innovationsprogramm zur Förderung der Anschaf-
fung emissionsarmer schwerer Lkw (Innovationspro-
gramm).

Für die Jahre 2012 und 2013 sind für diese Maßnahmen
jährlich 395 Mio. Euro vorgesehen. Bei einer Prüfung des
Innovationsprogramms stellte der Bundesrechnungshof
fest, dass das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung die Vergütungsabrechnungen der KfW
Bankengruppe (KfW) als Bewilligungsstelle unzureichend
geprüft hatte. Die Prüfung ergab, dass die KfW 3,6 Mio.
Euro zu viel abgerechnet hatte (vgl. dazu Bemerkung
Nr. 38).

A b b i l d u n g  3 7 . 1

Verteilung der Investitionen im Jahr 2011

Quelle: Bundeshaushaltsplan, Einzelplan 12.

Schiene Wasserstraße Wohnung Sonst
06 137.253.000 784.163.531 1.660.136.485 
12 277.510.995 20.505.198 59.297.247 
61 65.971.761 8.057.815 
91 3.928.288.983 
03 
08 
27 
61 
11 
46 
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Straßenbau
44 %

Wasserstraße
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Elektromobilität

Einen weiteren Förderschwerpunkt bildete die Elektro-
mobilität: Bis zum Jahr 2011 förderte das Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung insbesondere
Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Wasserstoff-
und Brennstoffzellentechnologie. Hierfür vergab es im
Jahr 2011 aus dem Einzelplan 12 Zuwendungen von
74,5 Mio. Euro. Für das Jahr 2012 sind Ausgaben von
44 Mio. Euro veranschlagt. Im Jahr 2013 soll der Ansatz
auf 55 Mio. Euro steigen. Neben der Wasserstoff- und
Brennstoffzellentechnologie fördert das Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung auch die
Weiterentwicklung der Batterietechnologie. Dafür stellte
es im Jahr 2011 insgesamt 11 Mio. Euro zur Verfügung.
Seit dem Jahr 2012 finanziert es die Maßnahmen zur Wei-
terentwicklung der Batterietechnologie aus dem Sonder-
vermögen „Energie- und Klimafonds“ (EKF). Daraus
werden dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung Mittel zur Bewirtschaftung zugewie-
sen. Für das Jahr 2012 ist ein Betrag von rund 51 Mio.
Euro und für das Jahr 2013 ein Betrag von rund 78 Mio.
Euro vorgesehen. 

Kombinierter Verkehr

Mit dem Ziel, Verkehr von der Straße auf die Schiene und
die Wasserstraße zu verlagern, gewährt das Bundesminis-
terium Investitionszuschüsse 

zur Errichtung, zum Ausbau und zur Reaktivierung
von Gleisanschlüssen und

zum Neu- und Ausbau von Umschlaganlagen des
Kombinierten Verkehrs. 

Im Jahr 2011 beliefen sich die Ausgaben für diese Maß-
nahmen auf 66 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2012 stehen
108 Mio. Euro zur Verfügung. Im Jahr 2013 will das Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
den Kombinierten Verkehr mit 107 Mio. Euro fördern.

Förderung der Seeschifffahrt

Die Seeschifffahrt fördert das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung mit Zuschüssen 

zur Ausbildungsplatzförderung und 

zur Senkung der Lohnnebenkosten. 

Mit diesen Fördermaßnahmen will das Bundesministe-
rium die Wettbewerbsfähigkeit der unter deutscher Flagge
fahrenden Schiffe erhalten und das seemännische Fach-
wissen stärken. Hierfür gab es im Jahr 2011 47,4 Mio.
Euro aus. Im Jahr 2012 stehen 57,8 Mio. Euro zur Verfü-
gung. Für das Jahr 2013 sieht der Haushaltsentwurf
28,7 Mio. Euro vor. Wenn deutsche Schiffe nicht mehr
unter der deutschen, sondern einer anderen Nationalflagge
fahren, müssen sie gebührenpflichtig ausgeflaggt werden.
Im Entwurf des ersten Nachtragshaushalts 2012 ist vorge-

sehen, dass die Mehreinnahmen aus diesen Gebühren der
Seeschifffahrtsförderung dienen. Das Bundesministe-
rium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung erwartet für
das Jahr 2013 Gebühreneinnahmen von rund 10 Mio.
Euro. 

37.3 Wesentliche Ausgabenbereiche

37.3.1 Bundesfernstraßen

Der Bund finanziert den Bau, den Erhalt und den Betrieb
der Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundes-
straßen). Im Jahr 2011 gab er dafür 6 Mrd. Euro aus, da-
von 4,9 Mrd. Euro (80 %) für Investitionen in den Bau
und Erhalt der Straßen und 0,9 Mrd. Euro (15 %), um
diese zu betreiben. Die restlichen Ausgaben fielen insbe-
sondere für Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie
für Zinszahlungen an. Im Haushalt 2012 sind für diese
Zwecke 6,4 Mrd. Euro vorgesehen. Das Verhältnis von
Bau und Erhalt zu Betrieb bleibt dabei weitgehend unver-
ändert.

Bau- und Erhaltungsprojekte an Bundesfernstraßen dau-
ern üblicherweise mehrere Jahre. Daher ist ein Teil der
Mittel, die im Haushalt für investive Zwecke bereitge-
stellt werden, bereits durch Verträge aus den Vorjahren
gebunden. Der Anteil dieser durch Verpflichtungen ge-
bundenen Mittel ist in den letzten Jahren deutlich gestie-
gen: Waren im Haushalt 2007 noch 66 % der investiven
Mittel im Bundesfernstraßenbau für neue Bau- und Erhal-
tungsprojekte verfügbar, sinkt dieser Anteil auf 49 % im
Haushalt 2012. Ohne den zusätzlichen Betrag von
400 Mio. Euro, der im Jahr 2012 aus dem Infrastrukturbe-
schleunigungsprogramm für den Straßenbau bereitgestellt
wird (Kapitel 1202 Titel 791 01), wäre dieser Anteil auf
45 % gesunken.

Der Bundesrechnungshof hat in den Bemerkungen 2011
auf Ursachen für diese Entwicklung hingewiesen (Bun-
destagsdrucksache 17/7600 Nr. 41): Durch die private
Vorfinanzierung von Bundesfernstraßen, Öffentlich Pri-
vate Partnerschaften, Konjunktur- und Sonderprogramme
wurden zahlreiche Straßenbauvorhaben begonnen, die
das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung mit Mitteln aus dem Einzelplan 12 zu Ende
bauen bzw. ausfinanzieren muss. Aktuelles Beispiel hier-
für ist das Infrastrukturbeschleunigungsprogramm, das
auf die Jahre 2012 und 2013 befristet ist. Aus dem Pro-
gramm werden 600 Mio. Euro für den Straßenbau bereit-
gestellt. Die Mittel fließen in neue und laufende Projekte
sowie in Erhaltungsmaßnahmen und den Radwegebau.
Auf die neuen Projekte entfallen rund 60 Mio. Euro. Da
deren Auftragsvolumen insgesamt 354 Mio. Euro beträgt,
werden die zur Ausfinanzierung notwendigen 294 Mio.
Euro künftige Haushalte belasten. Der Bundesrechnungs-
hof geht davon aus, dass der Anteil der Mittel für neue
Vorhaben in den kommenden Jahren weiter zurückgehen
wird.
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Verstärkt wird dieser Trend durch die Kostenentwicklung
bei den Projekten im Bundesfernstraßenbau. Der Bundes-
rechnungshof hat mehrfach darauf hingewiesen, dass die
Projekte regelmäßig deutlich teurer werden als geplant.
Die im Haushalt zunächst veranschlagten Mittel reichen
dann nicht aus, um die Vorhaben zu realisieren. Damit
wird der Spielraum für neue Bau- und Erhaltungsprojekte
nochmals enger. Der Bundesrechnungshof sieht für die
Kostensteigerungen vor allem zwei Ursachen: 

Zum einen schätzen die Straßenbauverwaltungen der
Länder die Kosten, die das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in den Bedarfs-
plan für den Bundesfernstraßenbau einstellt, vielfach
nur pauschal anhand der Streckenlänge. Wesentliche
Kostenfaktoren, wie die Zahl von Brücken und An-
schlussstellen oder den Baugrund, berücksichtigen sie
nicht.  Zudem gehen sie von Baupreisen aus, die in der
Regel nicht aktuell sind. Aus Sicht der Straßenbauver-
waltungen der Länder sind niedrige Kostenansätze
von Vorteil, da sie sich positiv auf das Nutzen-Kosten-
Verhältnis der Bauprojekte auswirken. Ein hohes Nut-
zen-Kosten-Verhältnis erhöht die Bauwürdigkeit der
Projekte. 

Zum anderen fehlen dem Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung relevante Informatio-
nen, um die Entwicklung der Baukosten zu überwa-
chen. Es kennt weder die Grundlage, auf der die
Länder die Baukosten berechnen, noch ist es über die
laufende Kostenentwicklung informiert.

Der Bundesrechnungshof hat daher gefordert, eine Preis-
datenbank einzuführen, auf die der Bund Zugriff hat. In
dieser Datenbank sollen die Preise bereits abgerechneter
Baumaßnahmen unter Berücksichtigung regionaler Be-

sonderheiten erfasst werden. Damit könnten die Länder
die Kosten geplanter Straßenbaumaßnahmen transparen-
ter und realistischer ermitteln. Das Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung teilt die Auffas-
sung des Bundesrechnungshofes und beabsichtigt, eine
solche Preisdatenbank einzurichten. Der Bundesrech-
nungshof wird die Entwicklung weiter begleiten.

37.3.2 Schienenwegenetz

37.3.2.1 Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
des Bundes

Im Jahr 1999 ging das Eigentum am Schienenwegenetz
auf die privatrechtlich organisierten Eisenbahninfrastruk-
turunternehmen des Bundes (EIU) über. Sie betreiben das
Schienenwegenetz und unterhalten es mit eigenen Mit-
teln. Der Bund gewährleistet, dass beim Ausbau und Er-
halt den Verkehrsbedürfnissen der Allgemeinheit Rech-
nung getragen wird (Artikel 87e Absatz 4 Grundgesetz).
Er investiert in die Schienenwege der EIU. Dies umfasst
sowohl Neu- und Ausbaumaßnahmen als auch Ersatz-
investitionen. Im Jahr 2011 hat er dafür 4 Mrd. Euro aus-
gegeben. Für das Jahr 2012 sind 4 Mrd. Euro im Einzel-
plan 12 veranschlagt. In den Gesamtsummen sind jeweils
100 Mio. Euro für Investitionen in der Lärmsanierung
enthalten.

Neu- und Ausbau des Schienenwegenetzes

Das Schienenwegenetz der EIU wird nach dem „Bedarfs-
plan für die Bundesschienenwege“ neu- und ausgebaut.
Im Jahr 2011 hat der Bund 1 Mrd. Euro als nicht rück-
zahlbaren Baukostenzuschuss für Vorhaben des Bedarfs-
plans ausgegeben. Bedarfsplanmaßnahmen mit einem
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Mittel für Investitionen in die Bundesfernstraßen

Quelle: Haushaltsrechnungen, Einzelplan 12.

Jahr Investitionsmittel
insgesamt

davon bereits durch 
Verpflichtungen aus den 

Vorjahren gebunden

Anteil der Mittel, 
die für neue Vorhaben 

verfügbar sind

in Mrd. Euro in %

2007 4,7 1,6 66

2008 4,9 2,0 60

2009 5,8 2,1 63

2010 5,3 2,9 46

2011 4,9 2,7 46

2012 5,5 2,8 49
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Volumen von mehr als 25 Mio. Euro sind seit dem Haus-
haltsjahr 2009 im Einzelplan 12 einzeln ausgewiesen. Zu-
sätzlich stellte der Bund den EIU weitere Mittel bereit,
beispielsweise 3,1 Mrd. Euro aus dem Zukunftsinvesti-
tionsprogramm und 1,4 Mrd. Euro aus den Konjunktur-
paketen I und II. Außerdem schließt der Bund für den
Bau von Anlagen des Kombinierten Verkehrs Finanzie-
rungsvereinbarungen mit den EIU. Diese übernehmen die
Bauherrenfunktion.

Die EIU haben die wirtschaftliche und zweckentspre-
chende Verwendung der Bundesmittel nachzuweisen. Das
Eisenbahn-Bundesamt hat die Finanzierungsanträge und
die Verwendungsnachweise für die geförderten Projekte
zu prüfen. Auf der Grundlage von Empfehlungen des Bun-
desrechnungshofes forderte der Rechnungsprüfungsaus-
schuss des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundes-
tages das Eisenbahn-Bundesamt im Jahr 2010 auf, seine
Kontrollquote zu erhöhen und mindestens 25 % der aus-
gereichten Bundesmittel zu prüfen.

Der Bundesrechnungshof hat die Finanzierung der Schie-
nenwege seit der Bahnreform begleitet und dem Parla-
ment über seine Erkenntnisse berichtet. Er stellte immer
wieder fest, dass die EIU Bundesmittel für den Schienen-
wegebau zweckwidrig oder unwirtschaftlich verwendeten
(Bundestagsdrucksache 16/840, zuletzt: Bemerkungen
2010, Bundestagsdrucksache 17/3650 Nr. 22; Bemerkun-
gen 2009, Bundestagsdrucksache 17/77 Nr. 17).

Ersatzinvestitionen

Die EIU erhalten auch Bundesmittel für Ersatzinvestitio-
nen, d. h. für die Erneuerung der bestehenden Eisenbahn-
infrastruktur. Der Bund zahlt diese Mittel überwiegend in
Form nicht rückzahlbarer Baukostenzuschüsse aus. Für
die bis Ende 2008 ausgezahlten Mittel prüfte das Eisen-
bahn-Bundesamt stichprobenartig die zweckentsprechende
sowie wirtschaftliche Verwendung der Mittel. Seine Kon-
trollen, die auch nach Hinweisen des Bundesrechnungs-
hofes erfolgten (s. beispielsweise Bemerkung Nr. 41),
führten jährlich zu Rückforderungen in zwei- oder drei-
stelliger Millionenhöhe.

Im Jahr 2009 hat der Bund in Abstimmung mit den EIU
die Auszahlung und Kontrolle der Mittel neu ausgerich-
tet. Er hat mit den EIU über eine Laufzeit von fünf Jahren
eine Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV)
abgeschlossen. Demnach gewährt er den EIU Zuwendun-
gen von jährlich 2,5 Mrd. Euro. Im Gegenzug verpflich-
ten sich die EIU, ihre Schienenwege in einem uneinge-
schränkt nutzbaren Zustand zu erhalten. Die Verwendung
der Mittel obliegt allein den EIU. Sie müssen die wirt-
schaftliche und zweckentsprechende Verwendung der Zu-
wendungen nicht mehr im Einzelnen mit Verwendungs-
nachweisen belegen. Stattdessen haben die EIU dem Bund
jährlich einen Bericht vorzulegen, in dem der Zustand der
Schienenwege über Qualitätskennzahlen beschrieben wird
(sog. Outputkontrolle). Der Bericht enthält außerdem das
Investitionsvolumen, das ein vom Bund beauftragter Wirt-

schaftsprüfer testiert. Das Eisenbahn-Bundesamt prüft in
Stichproben, ob die EIU die Qualitätskennzahlen verein-
barungsgemäß ermittelt haben. Der Bundesrechnungshof
informierte das Parlament über seine Erkenntnisse und
Beanstandungen zu den Berichten der EIU über den Zu-
stand der Bundesschienenwege der Jahre 2008 und 2009.
So waren die Angaben der EIU teils unvollständig und
unzutreffend. Zudem wiesen die Berechnungsmethoden
bei einigen Qualitätskennzahlen erhebliche Systemmängel
auf. Hierzu äußerte sich der Bundesrechnungshof auch in
seinen Bemerkungen 2010 – Weitere Prüfungsergebnisse,
Bundestagsdrucksache 17/5350 Nr. 3.

Der Bundesrechnungshof prüfte, ob die LuFV ein geeig-
netes Finanzierungsinstrument ist. Dabei hat er insbeson-
dere das System der Qualitätskennzahlen, die Tätigkeit
des Wirtschaftsprüfers und weitere Teilaspekte dieses
neuen Finanzierungsverfahrens untersucht. Der Bundes-
rechnungshof hat dem Parlament im zweiten Halbjahr
2012 über seine Erfahrungen zur LuFV berichtet. Er ist
der Auffassung, dass die LuFV in der vorliegenden Fas-
sung Systemmängel aufweist. Die Datengrundlagen für
die Berechnung der Qualitätskennzahlen und das Ver-
tragsmanagement des Zuwendungsgebers erfüllten in den
ersten zwei Vertragsjahren die Anforderungen der Bun-
deshaushaltsordnung nur unzureichend. Bund und EIU
haben im Jahr 2011 begonnen, über eine ab dem Jahr
2014 geltende Folgevereinbarung zur LuFV zu verhan-
deln.

37.3.2.2 Bundeseisenbahnvermögen

Das Sondervermögen Bundeseisenbahnvermögen (BEV)
wurde aufgrund des Gesetzes zur Zusammenführung und
Neugliederung der Bundeseisenbahnen als Rechtsnach-
folger der ehemaligen Sondervermögen „Deutsche Bun-
desbahn“ und „Deutsche Reichsbahn“ am 1. Januar 1994
errichtet. Es hat insbesondere die Aufgabe, das der Deut-
schen Bahn AG zugewiesene verbeamtete Personal zu
verwalten, die Versorgungsbezüge an Pensionärinnen und
Pensionäre auszuzahlen, die betrieblichen Sozialeinrich-
tungen weiterzuführen und die Liegenschaften des BEV
zu verwalten und zu verwerten.

Das BEV hat im Jahr 2011 insgesamt 5,4 Mrd. Euro aus
dem Bundeshaushalt erhalten. Davon entfielen 5 Mrd.
Euro auf die Erstattung von Verwaltungsausgaben des BEV
und 0,4 Mrd. Euro auf Zuschüsse für Rentenleistungen
für die Renten-Zusatzversicherung der Knappschaft-Bahn-
See.

Das Gesetz zur Zusammenführung und Neugliederung
der Bundeseisenbahnen ermächtigt die Bundesregierung,
das BEV ab dem Jahr 2004 aufzulösen. Der Bundesrech-
nungshof hat wiederholt darauf hingewiesen, dass die Be-
schäftigten wegen des erheblichen Aufgabenrückgangs
des BEV keine mittelfristigen Entwicklungsperspektiven
und damit nur geringe Planungssicherheit haben. Das
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung ist dagegen der Auffassung, dass das Personal des
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BEV im Verhältnis zu dessen Aufgaben bis zum Jahr 2030
in etwa gleichem Umfang zurückgehen werde. Mittelfris-
tig sei es wirtschaftlich, die Aufgaben durch das BEV
fortführen zu lassen (weitere Informationen zum BEV
s. Bemerkung Nr. 1.12.5).

37.3.3 Wasserstraßen 

Aufgrund von Beschlüssen des Haushaltsausschusses und
des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
des Deutschen Bundestages untersucht das Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung seit dem
Jahr 2011 die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes (WSV). Ziel ist eine Reform der WSV, die der
Bundesrechnungshof angeregt hat. In zahlreichen Berich-
ten und Bemerkungen hatte er in der Vergangenheit auf
Steuerungsdefizite des Bundesministeriums hingewie-
sen, die zu einem uneinheitlichen und unwirtschaftlichen
Verwaltungshandeln der WSV geführt hatten. Das Bun-
desministerium hat dem Deutschen Bundestag seine bis-
herigen Untersuchungsergebnisse vorgelegt und dabei
auch die Erkenntnisse des Bundesrechnungshofes einbe-
zogen. Es will die Steuerungsaufgaben konzentrieren und
die Zahl der Planstellen und Stellen der WSV bis zum
Jahr 2020 von derzeit rund 12 700 auf weniger als 10 000
reduzieren. Zudem beabsichtigt es, die Wasserstraßen zu
kategorisieren, um die knappen Bundesmittel bedarfsge-
recht einzusetzen. Der Bundesrechnungshof wird die wei-
tere Entwicklung beobachten und dabei vor allem prüfen,
ob die neuen Strukturen geeignet sind, ein einheitliches
und wirtschaftliches Verwaltungshandeln sicherzustel-
len. 

37.3.4 Wohnungswesen und Städtebau

37.3.4.1 Wohngeld

Von den Mitteln, die der Bund im Jahr 2011 für das Woh-
nungswesen ausgab, entfielen 745 Mio. Euro auf das Wohn-
geld. In dieser Summe ist eine überplanmäßige Ausgabe
von 66 Mio. Euro enthalten. Gegenüber dem Vorjahr wur-
den aber 135 Mio. Euro weniger verausgabt. Das Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung be-
gründete die überplanmäßige Ausgabe im Wesentlichen
damit, dass Neuregelungen zur Verringerung der Fallzah-
len beim Wohngeld bei Empfängerinnen und Empfän-
gern von Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchen-
de später inkrafttraten. Außerdem verwies es auf höhere
Wohngeldleistungen aufgrund von Mietsteigerungen in
einer Vielzahl von Regionen, insbesondere in Ballungsge-
bieten.

Der Bund und die Länder tragen die Ausgaben für das
Wohngeld je zur Hälfte. Die Länder führen das Wohn-
geldgesetz unter der Aufsicht des Bundes aus. Eine Prü-
fung des Bundesrechnungshofes zeigte, dass die Aufsicht
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung über die Ausführung des Wohngeldgesetzes
durch die Länder unzureichend ist (vgl. Bemerkung
Nr. 3).

37.3.4.2 Prämien nach dem Wohnungsbau-
Prämiengesetz

Der Bund fördert das Bausparen mit einer Prämie, wenn
das zu versteuernde Einkommen des Bausparers jährlich
25 600 bei Alleinstehenden bzw. 51 200 Euro bei Verhei-
rateten nicht übersteigt. Die Prämie dient als Anreiz, die
finanzielle Grundlage für Wohneigentum zu schaffen
oder dieses zu erhalten. Die Prämie beträgt 8,8 % der
Sparleistungen, höchstens jedoch 45/90 Euro jährlich
(Alleinstehende/Verheiratete). Ab dem Jahr 2009 ist die
Prämie für neue Verträge in der Regel an die Verwendung
für wohnwirtschaftliche Zwecke gekoppelt. Die Ausga-
ben betrugen für das Jahr 2011 434,7 Mio. Euro. Für das
Jahr 2012 sind Ausgaben von 485 Mio. Euro und für
2013 von 454 Mio. Euro vorgesehen. Der Bund trägt die
Ausgaben für die Wohnungsbauprämie alleine.

37.3.4.3 Förderprogramme

Einen weiteren Ausgabenschwerpunkt bildet das CO2 –
Gebäudesanierungsprogramm. Aus dem Einzelplan 12
werden nur noch die bis zum Jahr 2011 bewilligten Maß-
nahmen ausfinanziert. Neue Programmmittel werden seit
dem Jahr 2012 ausschließlich aus Mitteln des Sonderver-
mögens EKF finanziert. Dort sind für die Jahre 2012 bis
2014 Programmmittel von jährlich 1,5 Mrd. Euro vorge-
sehen. 

Darüber hinaus stellt der Bund im Jahr 2012 den Ländern
wie schon im Jahr 2011 Programmmittel von 455 Mio.
Euro für die Städtebauförderung zur Verfügung. Die Mit-
tel verteilen sich auf Programme wie „Aktive Stadt- und
Ortsteilzentren“ zur Förderung der Innenentwicklung,
„Stadtumbau“ zur Anpassung an den demographischen
und strukturellen Wandel in Ost und West, „Kleinere
Städte und Gemeinden“ zur Sicherung der Daseinsvor-
sorge in ländlichen und dünn besiedelten Räumen oder
„Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah-
men“ in Ost und West.

37.3.5 Luftfahrt-Bundesamt

Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) nimmt als Bundesober-
behörde einen erheblichen Teil der Aufgaben des Bundes
in der Zivilluftfahrt wahr. Es soll insbesondere Gefahren
für die Sicherheit der Luftfahrt abwehren und deren hohes
technisches und betriebliches Niveau sichern. Hierzu ob-
liegen ihm mehr als 100 Zulassungs-, Genehmigungs-
und Aufsichtsfunktionen. Beispielsweise soll es die Luft-
tüchtigkeit von Fluggerät prüfen, Erlaubnisse für Piloten
erteilen und Luftfahrtunternehmen beaufsichtigen. Beim
LBA ist außerdem die Dienststelle Flugsicherung einge-
richtet.

Im Jahr 2011 verfügte das LBA (ohne Dienststelle Flug-
sicherung) über 390,5 Planstellen und Stellen. In den Jah-
ren davor bewegte sich die Stellenausstattung ebenfalls in
dieser Größenordnung. Bei der Aufstellung des Haushalts
2012 meldete das Bundesministerium für Verkehr, Bau
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und Stadtentwicklung für das LBA 374 zusätzliche Stel-
len im Bereich Luftsicherheit (insbesondere Luftfracht-
sicherheit; „Security“) und weitere 245,5 neue Stellen für
Aufgaben der technischen und betrieblichen Flugsicher-
heit („Safety“) an.

Der Bundesrechnungshof prüfte die Maßnahmen des
Bundes zur Verbesserung der Luftfrachtsicherheit. Dabei
stellte er u. a. fest, dass die im LBA durchgeführte Perso-
nalbedarfsermittlung nicht geeignet war, die Stellenforde-
rung im „Security-Bereich“ ausreichend zu begründen.
Sie wies methodische Mängel auf, ließ mögliche Syner-
gien unbeachtet und ging von zu hohen Arbeitsmengen
aus. Aufgrund der Hinweise des Bundesrechnungshofes
sperrte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundesta-
ges 200 der 374 zusätzlichen Security-Stellen. Bis August
des Jahres 2012 entsperrte er davon 125 Stellen.

Für den „Safety-Bereich“ soll das LBA außerhalb des
Haushaltsaufstellungsverfahrens 116,5 zusätzliche Stel-
len zur Besetzung mit Überhangpersonal erhalten. 133
weitere neue Stellen sind für den Haushalt 2013 angemel-
det. Der Bundesrechnungshof wird auch diesen geplanten
Stellenaufwuchs prüfen.

Werden die genannten Stellenforderungen vollständig re-
alisiert, wird sich der Bestand des LBA an Planstellen
und Stellen innerhalb von zwei Jahren weit mehr als ver-
doppeln.

37.4 Wesentlicher Einnahmenbereich: Lkw-Maut

Seit Beginn des Jahres 2005 wird in Deutschland die stre-
ckenbezogene Autobahnbenutzungsgebühr (Lkw-Maut)
erhoben. Die Mauteinnahmen stiegen seit der Einführung
von 2,6 auf 4,5 Mrd. Euro im Jahr 2010 (vgl. Tabelle 37.4).
Dieser Anstieg war im Wesentlichen darauf zurückzufüh-
ren, dass die Mautsätze im September 2007 und im Ja-
nuar 2009 erhöht wurden. Seit dem Jahr 2011 orientieren
sich die Mautsätze in stärkerem Maße an den Schadstoff-
klassen der Lkw. Da die Fuhrunternehmen ihre Fahrzeug-
flotten auf schadstoffarme Lkw umstellen, sind die Maut-
einnahmen im Jahr 2011 erstmals leicht rückläufig.

Seit August 2012 müssen schwere Lkw auch auf rund
1 000 km Bundesstraßen Maut zahlen. Das Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung erwartet
dadurch zusätzliche Einnahmen von 100 Mio. Euro jähr-
lich. Rund ein Drittel davon soll das Privatunternehmen
erhalten, das mit dem Mauteinzug beauftragt ist. 

Im Jahr 2012 verwendet das Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung 78 % der erwarteten
Mauteinnahmen für den Bundesfernstraßenbau (3,6 Mrd.
Euro). Die restlichen 22 % fließen in folgende Zwecke:

Einzug der Maut durch Private (577 Mio. Euro)

Personalausgaben im Zusammenhang mit der Maut
(48 Mio. Euro)

Förderprogramme für das Güterkraftverkehrsgewerbe
(395 Mio. Euro) (vgl. 37.2.2.2)
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Lkw-Mauteinnahmen in den Jahren 2005 bis 2013

Quelle: Bundeshaushaltspläne (Kapitel 1209 Titel 111 02, bis zum Jahr 2011: Kapitel 1202 Titel 111 52).

Jahr
Soll-Einnahmen Ist-Einnahmen Soll-Ist Differenz

in Mio. Euro

2005 3 000 2 593 -407

2006 2 900 3 047 147

2007 3 350 3 310 -40

2008 3 445 3 491 46

2009 5 010 4 325 -685

2010 4 870 4 511 -359

2011 4 637 4 477 -160

2012 4 610 - -

2013 4 523 - -
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37.5 Ausblick

Der Bundesrechnungshof wies bereits in den Bemerkun-
gen 2011 darauf hin, dass im Einzelplan 12 die Mittel
künftiger Haushaltsjahre in einem hohen Maße durch be-
stehende Verträge gebunden sind (Bundestagsdrucksache
17/7600 Nr. 41). Die Entwicklung im Bereich Straßenbau
bestätigt dies: Waren im Jahr 2007 noch 66 % der Mittel
für den Bau und Erhalt der Bundesfernstraßen für neue
und laufende Projekte verfügbar, beträgt dieser Anteil im
Haushaltsjahr 2012 noch 49 %. Eine wesentliche Ursache
sieht der Bundesrechnungshof darin, dass Bauprojekte al-
ler Verkehrsträger vielfach deutlich teurer werden als vom
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung geplant. Die zunächst im Haushalt veranschlagten
Mittel müssen dann erhöht werden und stehen für neue
und andere laufende Projekte nicht zur Verfügung. Dies
hat außerdem zur Folge, dass im Bau befindliche Bauvor-
haben erst später fertiggestellt werden können. 

Setzen sich diese Trends fort – zunehmende Mittelbindung
durch langlaufende Vertragsbindungen einerseits und un-
zureichende Investitionsplanung mit regelmäßigen Ver-
teuerungen der Projekte andererseits – kann der Haus-
haltsgesetzgeber dauerhaft nur noch über weniger als die
Hälfte der Investitionsmittel frei bestimmen; seine Ent-
scheidungsfreiheit wird deutlich eingeschränkt. Das Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
sollte Vorschläge erarbeiten, wie diese Entwicklung auf-
zuhalten ist. 

38.0

Die KfW Bankengruppe hat in rund zwei Jahren eine um
3,6 Mio. Euro zu hohe Vergütung für die Durchführung
eines Förderprogramms erhalten. Sie ermittelte ihre Ver-

gütung nicht nach dem mit dem Bundesverkehrsministe-
rium vereinbarten Berechnungsverfahren. Das Bundesver-
kehrsministerium hat die Vergütungsabrechnungen nicht
ausreichend geprüft. Die KfW Bankengruppe hat zugesagt,
die Überzahlung einschließlich Zinsen auszugleichen. Das
Bundesverkehrsministerium hat angekündigt, die Vergü-
tungsabrechnungen der KfW Bankengruppe intensiver zu
prüfen und eine vertragsgemäße Vergütung sicherzustel-
len.

38.1

Das Bundesverkehrsministerium fördert seit Ende 2007
die Anschaffung besonders emissionsarmer Nutzfahrzeuge
durch Zuschüsse. Mit diesem Förderprogramm will es
den Unternehmen des Straßengüterverkehrs einen Anreiz
geben, ihre Fahrzeugflotten zu modernisieren. Sie sollen
auf solche Fahrzeuge umstellen, die zum Zulassungszeit-
punkt EU-Abgasgrenzwerte einhalten, die noch nicht ge-
setzlich vorgeschrieben sind.

Das Bundesverkehrsministerium beauftragte die KfW
Bankengruppe (KfW) mit der Bearbeitung der Förderan-
träge sowie mit der Bewilligung und Auszahlung der Zu-
schüsse. Die KfW ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts,
an der der Bund zu 80 % und die Länder zu 20 % beteiligt
sind. 

Die Einzelheiten der Programmdurchführung regelten das
Bundesverkehrsministerium und die KfW in einem Ver-
trag. Darin ist u. a. festgelegt, wie die Vergütung der KfW
zu berechnen ist. Sie ergibt sich aus den Anschaffungs-
kosten der Fahrzeuge, für die die KfW Zuschüsse ausge-
zahlt hat.

Die KfW gewährt Zuschüsse nur für solche Fahrzeuge,
die die Antragsteller tatsächlich beschafft haben. Die An-
tragsteller beantragen in der Regel eine Förderung für
mehrere Fahrzeuge. Sofern sie förderfähig sind, bewilligt
die KfW für diese Zuschüsse. Die Antragsteller erwerben
häufig weniger Fahrzeuge als ursprünglich geplant. In
diesen Fällen zahlt die KfW die bewilligten Zuschüsse
nur anteilig aus. 
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Geplante Verwendung der Lkw-Mauteinnahmen in den Jahren 2012 bis 2013

Quelle: Bundeshaushalt, Einzelplan 12.

Jahr

Mauteinnahmen davon für:

Bau und Erhalt der Bundes-
fernstraßen Sonstige Zwecke

in 
Mio. Euro

in 
Mio. Euro in % in 

Mio. Euro in %

2012 (Soll) 4 610 3 605 78 1 005 22

2013 (Soll) 4 523 3 335 74 1 188 26
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Die KfW berechnete ihre Vergütung quartalsweise und
stellte sie dem Bundesverkehrsministerium in Rechnung.
Dieses prüfte die Vergütungsabrechnungen auf Plausibili-
tät. Es überprüfte nicht, ob die KfW ihren Berechnungen
die tatsächlich ausgezahlten statt der bewilligten Zu-
schüsse zu Grunde legte. Für den Förderzeitraum von
September 2007 bis zum September 2009 erhielt die KfW
eine Vergütung von insgesamt 15,5 Mio. Euro.

Der Bundesrechnungshof stellte bei seiner Prüfung fest,
dass die KfW eine zu hohe Vergütung erhalten hatte. Die
KfW setzte bei der Berechnung ihrer Vergütung die zum
Zeitpunkt der Bewilligung erwarteten Anschaffungskosten
für die Fahrzeuge an. Sie hätte jedoch nur die Anschaf-
fungskosten für die tatsächlich beschafften Fahrzeuge be-
rücksichtigen dürfen. Eine Nachberechnung ergab für den
betreffenden Zeitraum einen Vergütungsanspruch der
KfW von lediglich 11,9 Mio. Euro.

38.2

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass die Ver-
gütung nicht den vertraglichen Vereinbarungen entsprach.
Die KfW hätte ihrer Vergütungsberechnung nicht die er-
warteten, sondern die tatsächlichen Anschaffungskosten
zu Grunde legen müssen. Die abweichende Praxis führte
in den ersten beiden Förderjahren zu einer Überzahlung
von 3,6 Mio. Euro.

Weil das Bundesverkehrsministerium die Berechnung der
Vergütung nicht hinreichend geprüft hatte, blieb die Über-
zahlung unbemerkt. Der Bundesrechnungshof hat das Bun-
desverkehrsministerium aufgefordert, die zu Unrecht aus-
gezahlte Vergütung einschließlich Zinsen von der KfW
zurückzufordern und künftig eine ordnungsgemäße Ver-
gütungsberechnung sicherzustellen. 

38.3

Das Bundesverkehrsministerium hat die zu hohen Zah-
lungen an die KfW bestätigt. Es hat der KfW bereits mit-
geteilt, dass es die Überzahlung von 3,6 Mio. Euro zuzüg-
lich Zinsen mit den seit Oktober 2009 entstandenen, aber
noch nicht abgerechneten Vergütungsansprüchen aufrech-
nen werde. Außerdem hat es angekündigt, künftig die
Vergütungsberechnung der KfW intensiver zu prüfen.

Die KfW hat erläutert, sie habe bei der fehlerhaften Ver-
gütungsberechnung die vertraglichen Regelungen anders
ausgelegt als das Bundesverkehrsministerium. Sie hat je-
doch die Überzahlung nicht bestritten und zugesagt, die
zu viel gezahlte Vergütung auszugleichen. Über die Höhe
der Zinsen für den Zeitraum der Überzahlung ist zum jet-
zigen Zeitpunkt zwischen dem Bundesverkehrsminis-
terium und der KfW noch kein Einvernehmen herge-
stellt.

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass das Bundesver-
kehrsministerium unverzüglich die Fehler im Abrech-
nungsverfahren behebt. Darüber hinaus hat es sicherzu-
stellen, dass die noch ausstehenden Vergütungsansprüche

tatsächlich um die überzahlten 3,6 Mio. Euro gekürzt und
die vom Bund zu viel gezahlten Zinsen ausgeglichen wer-
den.

39.0

Das Bundesverkehrsministerium hat entschieden, künftig
den Bau von Bahnstromanlagen zu fördern. Bisher waren
diese Anlagen von einem Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen zu finanzieren. Das Bundesverkehrsministerium
untersuchte nicht, ob die finanzielle Entlastung dieses
Unternehmens notwendig ist und wie sie sich auf den
Bundeshaushalt auswirken wird.

39.1

Der Bund investiert in den Ersatz sowie den Neu- und
Ausbau seiner Schienenwege. Dazu gewährt er den Ei-
senbahninfrastrukturunternehmen des Bundes (Unterneh-
men) Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt. 

Für Ersatzinvestitionen zahlt der Bund den Unternehmen
jährlich 2,5 Mrd. Euro. Die Unternehmen verpflichten
sich, zusätzlich eigene Mittel einzusetzen und die Schie-
nenwege in einem uneingeschränkt nutzbaren Zustand
vorzuhalten. Der Bund vereinbarte mit den Unternehmen,
für welche Bahnanlagen sie die Zuwendungen einsetzen
dürfen. Im Übrigen entscheiden sie eigenständig über die
jeweiligen Einzelmaßnahmen. Diese Regelungen sind in
der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV)
aus dem Jahr 2009 festgehalten. Sie gilt für fünf Jahre.
Das Bundesverkehrsministerium verhandelt derzeit über
eine neue LuFV, die ab dem Jahr 2014 gelten soll. 

Der „Bedarfsplan für die Bundesschienenwege“ enthält
alle Vorhaben des Neu- und Ausbaus. Diese finanziert das
Bundesverkehrsministerium. Dabei entscheidet es über
jeden Einzelfall. 

Bei Zuwendungen hat der Bund das in der Bundeshaus-
haltsordnung festgelegte Subsidiaritätsprinzip zu beach-
ten. Danach sind sowohl das Eigeninteresse des Unter-
nehmens als auch seine finanzielle Leistungskraft zu
berücksichtigen. Das Unternehmen ist verpflichtet, vor-
rangig eigene Mittel einzusetzen, um seine Aufgaben zu
erfüllen. 

Ein Unternehmen versorgt die Schienenwege mit Bahn-
strom. Dieser unterscheidet sich vom üblichen elektri-
schen Strom, z. B. für private Haushalte. Mit zentralen
Umrichtern kann dieser übliche Strom in Bahnstrom um-
gewandelt werden. Ein zentraler Umrichter kostet je nach
Größe zwischen 25 und 40 Mio. Euro. 

Das Bundesverkehrsministerium förderte seit dem Jahr
1997 weder bei Neu- und Ausbau noch bei Ersatzinvesti-
tionen den Bau von zentralen Umrichtern. Damals wurde
der Energiebereich aus der Deutschen Bahn AG heraus-
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gelöst. Als er im Jahr 2001 wieder eingegliedert wurde,
sollte der Bund dadurch finanziell nicht unangemessen
belastet werden. Zentrale Umrichter waren daher von
dem Unternehmen zu finanzieren. Lediglich in den Jah-
ren 2009 bis 2011 hatte der Bund zentrale Umrichter mit
Mitteln eines konjunkturbedingten Sonderprogramms ge-
fördert.

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung des
Prüfungsamtes des Bundes Stuttgart Investitionen in die
Schienenwege des Bundes. Er stellte fest, dass das Bun-
desverkehrsministerium im Februar 2012 entschieden
hatte, zentrale Umrichter bei Ersatzinvestitionen des Un-
ternehmens ab dem Jahr 2014 zu fördern. Dieses soll in
der neuen LuFV berücksichtigt werden. Bei Neu- und
Ausbau will es dagegen zentrale Umrichter nicht fördern,
weil die Haushaltsmittel nicht ausreichen. 

Das Bundesverkehrsministerium begründete nicht, wa-
rum die Förderung von Ersatzinvestitionen nunmehr not-
wendig ist. Es untersuchte weder, ob sich die finanzielle
Leistungsfähigkeit des Unternehmens seit dem Jahr 2001
verschlechtert hat, noch betrachtete es die Auswirkungen
seiner Entscheidung auf den Bundeshaushalt.

39.2

Der Bundesrechnungshof hat die Entscheidung des Bun-
desverkehrsministeriums kritisiert. Denn es ist kein Grund
ersichtlich, warum der Bund zentrale Umrichter fördern
soll, die seit dem Jahr 1997 von einem Unternehmen zu
finanzieren waren. Das Bundesverkehrsministerium durfte
auch nicht aus dem Sonderprogramm schließen, dass zen-
trale Umrichter generell gefördert werden können. Außer-
dem hat der Bundesrechnungshof ihm vorgehalten, dass
es bei seiner Entscheidung nicht die Finanzkraft des für
die Energieversorgung zuständigen Unternehmens be-
rücksichtigt hat. Es hat nicht nachgewiesen, dass die För-
derung des Bundes notwendig ist, um die Bahnstromver-
sorgung zu sichern. Dies ist mit dem Grundsatz der
Subsidiarität von Zuwendungen nicht vereinbar.

Das Bundesverkehrsministerium hat außerdem versäumt
zu untersuchen, wie sich seine Entscheidung auf den
Bundeshaushalt auswirkt. Dies ist jedoch ein wesentli-
cher Aspekt, den der Bund bei seinen Verhandlungen zur
neuen LuFV kennen und berücksichtigen sollte. Denn die
Förderung zentraler Umrichter kann sich in zweifacher
Weise auswirken. Zum einen kann sie als Begründung he-
rangezogen werden, die LuFV-Mittel insgesamt zu erhö-
hen. Dies würde den Bundeshaushalt belasten. Zum ande-
ren kann die Förderung zentraler Umrichter zulasten
anderer wichtiger Ersatzinvestitionen gehen, die mit
LuFV-Mitteln finanziert werden.

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesverkehrsminis-
terium aufgefordert, seine Entscheidung für die künftige
Förderung von zentralen Umrichtern zu überdenken. Da-
für spricht auch, dass es die Förderung von zentralen Um-
richtern bei Neu- und Ausbau wegen knapper Haushalts-
mittel zu Recht ablehnt.

39.3

Das Bundesverkehrsministerium hat erklärt, dass zentrale
Umrichter nach seiner aktuellen Einschätzung förderfähig
seien. Es begründet dies damit, dass zentrale Umrichter
eindeutig Bahnanlagen sind. Insofern sei die „Auswei-
tung der Fördertatbestände um zentrale Umrichter nicht
willkürlich, sondern zwingend erfolgt“. 

Außerdem hat das Bundesverkehrsministerium darauf ver-
wiesen, dass sich die Deutsche Bahn AG im Rahmen der
LuFV mit Eigenmitteln von derzeit mindestens 500 Mio.
Euro an den Ersatzinvestitionen beteiligt. 

39.4

Die Argumente des Bundesverkehrsministeriums entkräf-
ten die Kritik des Bundesrechnungshofes nicht. Der Bun-
desrechnungshof bestreitet nicht, dass zentrale Umrichter
Bahnanlagen sind. Er widerspricht jedoch, wenn das Bun-
desverkehrsministerium daraus zwingend die Förderung
von zentralen Umrichtern ableitet, ohne das Subsidiari-
tätsprinzip zu beachten. Denn das Bundesverkehrsminis-
terium untersuchte nicht, ob das Unternehmen aus eige-
nem Interesse und ohne Förderung des Bundes, wie seit
dem Jahr 2001, zentrale Umrichter bauen und finanzieren
kann. Dies gilt gerade auch mit Blick auf die 500 Mio.
Euro Eigenmittel. Außerdem sind die finanziellen Aus-
wirkungen seiner Entscheidung auf den Bundeshaushalt
nach wie vor ungeklärt.

Die Bedenken des Bundesrechnungshofes bestehen fort.
Er erwartet, dass das Bundesverkehrsministerium diese
Aspekte untersucht und neu entscheidet, bevor es sich
dazu in der neuen LuFV rechtlich bindend festlegt.

40.0

Ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen setzte vom Bund
bezahlte Schienen für Maßnahmen ein, die es aus eigenen
Mitteln zu finanzieren hatte. Erst nach Hinweisen des
Bundesrechnungshofes erstattete es dem Bund 1,1 Mio.
Euro. Der Betrag entspricht dem Wert der Schienen ein-
schließlich Verzinsung.

40.1

Der Bund finanziert sowohl Ersatzinvestitionen als auch
den Neu- und Ausbau seiner Schienenwege. Die Aufwen-
dungen für die Instandhaltung der Schienenwege muss
ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes (Un-
ternehmen) hingegen aus eigenen Mitteln finanzieren.
Der Bund und das Unternehmen legten fest, wie die aus
Bundesmitteln zu finanzierenden Investitionen von den
Instandhaltungen abzugrenzen sind. Dabei regelten sie
auch, wie die Erneuerung von Schienen im Einzelfall zu-
zuordnen ist.
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Der Bund vereinbarte mit dem Unternehmen, einen „Alt-
stoffkreislauf“ einzurichten. Danach sind ausgebaute Schie-
nen nach Möglichkeit wiederzuverwenden. Hat der Bund
diese Schienen bezahlt, soll das Unternehmen sie vorran-
gig bei Investitionen wiederverwenden. Verwendet das
Unternehmen diese Schienen zur Instandhaltung, hat es
dem Bund den Wert der Schienen zu erstatten. 

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung des
Prüfungsamtes des Bundes Stuttgart, ob das Unterneh-
men vom Bund bezahlte Schienen vereinbarungsgemäß
wiederverwendete. Dabei stellte er fest, dass mehr als
40 km solcher Schienen vom Unternehmen für die In-
standhaltung verwendet wurden. Das Unternehmen hatte
dem Bund den Wert der Schienen nicht erstattet.

40.2

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass das Un-
ternehmen vom Bund bezahlte Schienen zur Instandhal-
tung verwendete, ohne dem Bund den Wert zu ersetzen.
Er hat das Eisenbahn-Bundesamt (Bundesamt) aufgefor-
dert, sich vom Unternehmen den Wert der Schienen er-
statten zu lassen. 

40.3

Das Bundesamt ist den Empfehlungen des Bundesrech-
nungshofes gefolgt. Es hat das Unternehmen aufgefor-
dert, den Wert der wiederverwendeten Schienen zuzüg-
lich Zinsen zu erstatten. Das Unternehmen hat dem Bund
daraufhin 0,9 Mio. Euro für die Schienen zuzüglich
0,2 Mio. Euro Zinsen gezahlt. 

Der Bundesrechnungshof hat in den vergangenen Jahren
zahlreiche Feststellungen getroffen, die zu Rückforde-
rungsansprüchen des Bundes führten (zuletzt Bemerkun-
gen 2011, Bundestagsdrucksache 17/7600 Nr. 44 und Be-
merkungen 2010, Bundestagsdrucksache 17/3650 Nr. 48).
Dies zeigt, dass auch eine wirksame Finanzkontrolle im
gesamten Schienenwegebau – also einschließlich der In-
standhaltung – unverzichtbar ist.

41.0

Eine Sozialeinrichtung der ehemaligen Bundeseisenbahnen
hat auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes neue Ver-
einbarungen für Nebentätigkeiten von Beschäftigten ihres
Eigenbetriebs geschlossen. Der Bundesrechnungshof hatte
festgestellt, dass die früheren Vereinbarungen nicht den
für die Bundesverwaltung geltenden Abgaben- und Er-
stattungsregelungen entsprachen. Durch die neuen Ver-
einbarungen sind in den Jahren 2010 bis 2014 Mehrein-
nahmen für den Eigenbetrieb von insgesamt 1,1 Mio.
Euro zu erwarten.

41.1

Eine Sozialeinrichtung der ehemaligen Bundeseisenbahnen
(Sozialeinrichtung) gestattete Beschäftigten ihres Eigen-
betriebs, die Infrastruktur ihres Arbeitgebers zu nutzen,
um medizinische Nebentätigkeiten auszuüben. Die Par-
teien vereinbarten, die Bestimmungen der Bundesneben-
tätigkeitsverordnung und einer weiteren für die Bundes-
verwaltung geltenden Regelung als Grundlage für die
Berechnung des von den Beschäftigten dafür an den Ei-
genbetrieb zu entrichtenden Nutzungsentgeltes heranzu-
ziehen.

Der Bundesrechnungshof stellte im Jahr 2008 fest, dass
die Vereinbarungen zur Höhe der Nutzungsentgelte deut-
lich unter den Sätzen der genannten Bundesvorschriften
lagen.

41.2

Der Bundesrechnungshof hat der Sozialeinrichtung emp-
fohlen, die Höhe der Nutzungsentgelte zu überprüfen. Er
hat angeregt, die Vereinbarungen mit den Berechtigten
den Regelungen der genannten Bundesvorschriften anzu-
passen. 

41.3

Die Sozialeinrichtung ist den Anregungen des Bundes-
rechnungshofes gefolgt. Ihr Vorstand schloss im Jahr
2009 neue Vereinbarungen mit höheren Nutzungsent-
gelten. Der Eigenbetrieb konnte seine hieraus erzielten
Einnahmen bereits im Jahr 2010 im Vergleich zum Jahr
2007 um 76 % steigern. Nach dem Prüfungsergebnis des
Bundesrechnungshofes sind für die Jahre 2010 bis 2014
Mehreinnahmen des Eigenbetriebs von insgesamt
1,1 Mio. Euro zu erwarten. Auch in den folgenden Jahren
werden entsprechend höhere Einnahmen zu verzeichnen
sein.

42.0

Eine Wasser- und Schifffahrtsdirektion will einen ihrer
Tonnenleger durch ein neues Schiff für 28 Mio. Euro er-
setzen, ohne dass sie den Bedarf für die Beschaffung und
deren Wirtschaftlichkeit nachweisen kann. Um die Be-
schaffung zu rechtfertigen, hat sie nicht bedarfsgerechte
Vorgaben für den Einsatz des Schiffes gemacht. Außer-
dem hat sie den Einsatz auf zusätzliche Aufgabenbereiche
ausgeweitet, die auch von anderen Schiffen abgedeckt
werden können.

Die Direktion nahm weder diese zusätzlichen Aufgaben
noch die geplante Umstellung auf Kunststofftonnen zum
Anlass, ihre Wirtschaftlichkeitsuntersuchung anzupas-
sen. 
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42.1

Eine Wasser- und Schifffahrtsdirektion (Direktion) beauf-
tragte im Jahr 2004 eine Projektgruppe damit, ein Kon-
zept zur Optimierung von Betrieb und Unterhaltung der
schwimmenden Schifffahrtszeichen (Tonnen) zu erstel-
len. Dabei sollte auch der Einsatz von Tonnenlegern un-
tersucht werden. Ein Tonnenleger ist ein Schiff, das Ton-
nen transportiert, auslegt und einholt. Auch andere
Schiffe – wie beispielsweise Gewässerschutzschiffe –
können diese Tonnenarbeiten durchführen. Tonnenleger
zählen zu den größten Arbeitsschiffen der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). 

Die Anzahl der Tonnenleger ist davon abhängig, wie
viele Tonnen in welcher Zeit bewirtschaftet werden müs-
sen. Kurze Ausliegezeiten der Tonnen führen dazu, dass
sie häufiger eingeholt, Ersatztonnen ausgebracht und die
eingeholten Tonnen zum Bauhof transportiert werden
müssen. Stahltonnen müssen nach drei Jahren ausge-
tauscht werden. Beim Einsatz von Kunststofftonnen be-
tragen die Ausliegezeiten bis zu zehn Jahre. 

Der Tonnenleger „Gustav Meyer“, der auf der Ems einge-
setzt wird, sollte aus Altersgründen durch ein neues
Schiff ersetzt werden. Die Projektgruppe kam u. a. zu
dem Ergebnis, dass ein neuer Tonnenleger höchstens die
Hälfte der Zeit mit Tonnenarbeiten ausgelastet sein wird.
Das Schiff solle deshalb zusätzlich den Feuerschutz auf
der Ems wahrnehmen. Der Bund ist nach dem Bundes-
wasserstraßengesetz für den Feuerschutz auf den Bundes-
wasserstraßen zuständig. Für Einsätze zum Feuerschutz
wird der Tonnenleger mit einem Container ausgerüstet,
der Material für die Feuerbekämpfung enthält. Solche
Container können auch auf kleineren Schiffen transpor-
tiert werden. 

Außerdem vereinbarten die Direktion und die niederlän-
dische Wasserstraßenverwaltung im Jahr 2004 in einem
Vertrag, dass die „Gustav Meyer“ – oder ersatzweise ein
anderes Schiff – in den niederländischen Häfen Delfzijl
und Eemshaven „im Notfall des Feuerschutzes Hilfe leis-
tet“. 

Im Jahr 2007 ließ die Direktion die „Gustav Meyer“ zu-
sätzlich für Einsätze in explosiver und toxischer Atmo-
sphäre sowie zur Ölunfallbekämpfung (Schadstoffunfall-
bekämpfung) ausrüsten. Für diese Aufgaben stehen
bereits vier Schiffe der WSV und weitere der Länder zur
Verfügung. 

Weil die Aufgabe Feuerschutz eine ständige Präsenz auf
der Ems erfordert, kann der Tonnenleger auch bei freien
Kapazitäten nicht auf anderen Bundeswasserstraßen ein-
gesetzt werden. 

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung der
Prüfungsämter des Bundes Hamburg und Hannover die
Ausstattung der WSV mit Wasserfahrzeugen. Dabei
stellte er fest, dass die Direktion für die Beschaffung ei-
nes neuen Tonnenlegers die Vorgaben gemacht hatte, dass

auch künftig Stahltonnen mit einer Ausliegezeit von
drei Jahren verwendet werden,

mit dem neuen Schiff die Aufgabe Feuerschutz auf
Bundeswasserstraßen und in den beiden niederländi-
schen Häfen weiterhin wahrgenommen wird und 

das neue Schiff ebenfalls für die Bekämpfung von
Schadstoffunfällen auszurüsten ist. 

Der Bundesrechnungshof kam bei seiner Prüfung zu dem
Ergebnis, dass die Direktion nicht untersucht hatte, ob für
den Feuerschutz auf der Ems und in den beiden niederlän-
dischen Häfen kleinere, bereits vorhandene Schiffe der
WSV in Betracht kommen. Sie versäumte es auch zu prü-
fen, ob diese Aufgaben an Dritte vergeben werden kön-
nen.  

Die Direktion ließ diese Alternativen im Bereich der
Schadstoffunfallbekämpfung ebenfalls außer Acht. 

Das Bundesverkehrsministerium akzeptierte trotz der ein-
schränkenden Vorgaben die Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung der Direktion und genehmigte die Beschaffung ei-
nes neuen Tonnenlegers für knapp 17 Mio. Euro. Wegen
Kostensteigerungen – vor allem für die Ausrüstung des
Schiffes für Einsätze zur Schadstoffunfallbekämpfung –
musste die Direktion zusätzliche Haushaltsmittel beantra-
gen, die das Bundesverkehrsministerium bisher noch
nicht genehmigt hat. Die Direktion schätzt die Kosten für
den neuen Tonnenleger derzeit auf 28 Mio. Euro.

Bereits in seinen Bemerkungen 2007 (Bundestagsdruck-
sache 16/7100 Nr. 25) hatte der Bundesrechnungshof die
WSV aufgefordert, ein Konzept für die Kennzeichnung
von Seeschifffahrtsstraßen vorzulegen und zukünftig
weitgehend Kunststofftonnen zu verwenden. Diese
Forderung hat er in seinen Bemerkungen 2011 (Bundes-
tagsdrucksache 17/7600 Nr. 46) wiederholt. Der Rech-
nungsprüfungsausschuss des Haushaltsausschusses des
Deutschen Bundestages forderte im Juni 2012 das Bun-
desverkehrsministerium erneut auf zu untersuchen, wel-
che Einsparmöglichkeiten sich durch den Einsatz von
Kunststofftonnen ergeben. Darauf aufbauend sei das
Konzept für den Schiffseinsatz zu überprüfen und ggf.
anzupassen.

42.2

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, dass der Be-
darf für einen neuen Tonnenleger nicht nachgewiesen ist.
Die Direktion hat diesen nicht ergebnisoffen hergeleitet.
Der ihrer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zugrunde ge-
legte Bedarf war vielmehr durch Vorgaben geprägt, deren
Berechtigungen nicht näher geprüft wurden. So hat die
Direktion die Auslastung des neuen Tonnenlegers unter
der Annahme ermittelt, es würden auch künftig aus-
schließlich Stahltonnen eingesetzt. Den Einsatz von
Kunststofftonnen und die damit verbundenen längeren
Ausliegezeiten hat sie unberücksichtigt gelassen. Der
Bundesrechnungshof geht davon aus, dass beim Einsatz
von Kunststofftonnen ein neuer Tonnenleger deutlich
weniger als die Hälfte der Zeit ausgelastet wäre. Die Di-
rektion würde deshalb insgesamt weniger Tonnenleger
benötigen. Das Bundesverkehrsministerium hätte ergeb-
nisoffen prüfen müssen, wie es den Einsatz von Tonnen-
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legern der WSV koordinieren kann und ob weitere
Schiffe Aufgaben bei der Tonnenbearbeitung überneh-
men können. 

Außerdem hätte die Direktion den vertraglich übernom-
menen Feuerschutz in den niederländischen Häfen nicht
bei der Prüfung des Bedarfs für einen Tonnenleger be-
rücksichtigen dürfen. Tonnenleger gehören mit zu den
größten und teuersten Schiffen der WSV. Feuerschutzauf-
gaben können kleinere Schiffe ebenso gut wahrnehmen.
Die Direktion hätte prüfen müssen, wie sie ihren vertrag-
lichen Pflichten auch anderweitig nachkommen kann.
Der Bundesrechnungshof geht davon aus, dass andere
Schiffe der WSV die Aufgabe des Feuerschutzes über-
nehmen können. Alternativ hätte die Direktion auch in
Erwägung ziehen können, auf die Anschaffung des Ton-
nenlegers zu verzichten und für die Feuerschutzaufgaben
ein – deutlich kleineres – Schiff zu beschaffen. Der hohe
Anschaffungspreis des Tonnenlegers und seine absehbar
geringe Auslastung für andere Aufgaben sprechen dafür,
dass diese Alternative vorteilhaft sein könnte.

Auch für die Schadstoffunfallbekämpfung hätte die Di-
rektion in ihrer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung berück-
sichtigen müssen, dass andere Schiffe hierfür bereits aus-
gestattet sind. 

42.3

Das Bundesverkehrsministerium hat in seiner Stellung-
nahme dargelegt, es habe im Jahr 2008 ein Konzept für
die Kennzeichnung von Seeschifffahrtsstraßen vorgelegt.
Daraus ergäben sich keine Änderungen für den Schiffs-
einsatz. Daraufhin habe es mit der Umsetzung des Was-
serfahrzeugkonzepts begonnen. Es habe sämtliche Opti-
mierungsmöglichkeiten berücksichtigt, auch den Einsatz
von Kunststofftonnen. So habe es insgesamt weniger
Wasserfahrzeuge beschaffen und somit auch Personal
einsparen können. Den Bedarf und die Wirtschaftlichkeit
für den neuen Tonnenleger habe es jedoch umfangreich
und abschließend nachgewiesen. 

Das Bundesverkehrsministerium vertrat zudem die Auf-
fassung, der Bundesrechnungshof habe die diplomatische
Bedeutung zwischenstaatlicher Vereinbarungen mit den
Niederlanden nicht ausreichend gewürdigt. Die Vereinba-
rung zum Feuerschutz für die niederländischen Häfen sei
notwendig, weil der Grenzverlauf im Ems-Dollart-Gebiet
ungeklärt sei. 

Das Bundesverkehrsministerium hat außerdem erwidert,
auch das neue Schiff werde für die Bekämpfung von
Schadstoffunfällen benötigt. Die dafür notwendige Aus-
stattung habe sich zwar preissteigernd ausgewirkt, jedoch
sei dadurch die Beschaffung eines zusätzlichen Ölunfall-
bekämpfungsschiffs entbehrlich. 

42.4

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für die Beschaffung
eines neuen Tonnenlegers bleibt mangelhaft und genügt
nicht den Vorgaben des § 7 Absatz 2 Bundeshaushalts-

ordnung. Danach sind für alle finanzwirksamen Maßnah-
men angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
durchzuführen. Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner
Auffassung, dass auf Grundlage der bisherigen Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung der Bedarf für ein neues
Schiff nicht nachgewiesen ist. Er hält deshalb nach wie
vor eine Überarbeitung der Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung für zwingend geboten. Das Bundesverkehrsminis-
terium muss dabei Alternativen zulassen und prüfen, ob
Dritte Aufgaben übernehmen können. 

Zwar behauptet das Bundesverkehrsministerium, es habe
in seinem Wasserfahrzeugkonzept sämtliche Optimie-
rungsmöglichkeiten berücksichtigt. Dem steht jedoch ge-
genüber, dass die Direktion die Beschaffung des neuen
Tonnenlegers an Bedingungen knüpfte, die die Einsatz-
möglichkeiten einengten. Insbesondere zog sie erneut
entgegen der Behauptung des Bundesverkehrsministeri-
ums nicht den Einsatz von Kunststofftonnen in Betracht.

Der Bundesrechnungshof verkennt keineswegs die inter-
nationale Bedeutung der Übernahme des Feuerschutzes in
den niederländischen Häfen. Er erwartet jedoch, dass das
Bundesverkehrsministerium Alternativen der Aufgaben-
erfüllung prüft. 

Sofern die Beschaffung eines neuen Ölunfallbekämp-
fungsschiffes entfällt, muss die Direktion auch dies in ih-
rer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung berücksichtigen. Da-
rüber hinaus muss das Bundesverkehrsministerium die
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung anpassen, sobald sich
wesentliche Rahmenbedingungen ändern. Der Einsatz
von Kunststofftonnen und die Preissteigerung durch die
Ausrüstung zur Schadstoffunfallbekämpfung stellen sol-
che wesentlichen Änderungen dar.

Der Bundesrechnungshof fordert das Bundesverkehrsmi-
nisterium auf, den Bedarf für einen neuen Tonnenleger
unter Einbeziehung aller Alternativen noch einmal kri-
tisch zu überprüfen. Die Beschaffung eines neuen Schif-
fes muss es bis zum Vorliegen der Ergebnisse zurückstel-
len. 

Das Bundesverkehrsministerium hat sicherzustellen, dass
es künftig die Wirtschaftlichkeit von Beschaffungen er-
gebnisoffen untersucht und diese den Anforderungen der
Bundeshaushaltsordnung entsprechen. Nur so kann es ein
einheitliches und transparentes Verwaltungshandeln si-
cherstellen. 

43.0

Ein Wasser- und Schifffahrtsamt hat ein Schiff beschafft
ohne nachzuweisen, dass es dieses benötigt. Das Bundes-
verkehrsministerium genehmigte den Kauf, obwohl der
Bedarf nicht ausreichend begründet und die Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung offenkundig unzureichend war. 

43
Kat. B

Wasser- und Schifffahrtsamt beschafft 
Schlepper für 8,8 Mio. Euro ohne 
nachgewiesenen Bedarf
(Kapitel 1203)
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43.1

Beabsichtigen Dienststellen der Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes (WSV), ein Schiff zu beschaffen
oder ein altes Schiff zu ersetzen, müssen sie zunächst den
Bedarf feststellen und anschließend die Wirtschaftlichkeit
nachweisen. Das Ergebnis legen sie dem Bundesver-
kehrsministerium zur Genehmigung vor.

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung der
Prüfungsämter des Bundes Hamburg und Hannover die
Ausstattung der WSV mit Wasserfahrzeugen. Dabei stellte
er fest, dass das Bundesverkehrsministerium im Jahr 2010
einem Wasser- und Schifffahrtsamt (Amt) genehmigte,
einen Schlepper mit großem Fahrgastraum für 8,8 Mio.
Euro zu beschaffen. Dieses Schiff sollte das Bereisungs-
schiff „Friedrich Voss“ und den Schlepper „Nordmark“
ersetzen. 

Die „Friedrich Voss“ war zu diesem Zeitpunkt bereits
stillgelegt. Seither charterte das Amt ein privates Fahr-
gastschiff, wenn es Personen transportieren musste, um
beispielsweise Anlagen an Wasserstraßen zu besichtigen
(sog. Bereisungen).

Das Amt nutzte die „Nordmark“ im Jahr 2009 insgesamt
700 Stunden. Andere Schiffe der WSV erreichen rund
1 400 Einsatzstunden im Jahr. Der Schlepper stand in der
regelmäßigen Dienstzeit zur Verfügung. Außerhalb der
Dienstzeiten sowie an Wochenenden und Feiertagen
setzte das Amt Schlepper privater Unternehmen ein. Au-
ßerdem übernahmen private Reedereien die Aufgaben des
eigenen Schleppers, wenn dieser gewartet werden musste
oder aufgrund von Personalausfällen nicht eingesetzt
werden konnte. 

Das Amt verglich in seiner Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung die Kosten des Weiterbetriebs des Schleppers und
des Bereisungsschiffes mit denen der Beschaffung eines
neuen Schleppers mit Fahrgastraum. Es berücksichtigte
nicht, ob und in welchem Umfang es wirtschaftlich sein
könnte, künftig die benötigten Leistungen eines Schlep-
pers und eines Bereisungsschiffes teilweise oder vollstän-
dig von Dritten erbringen zu lassen. Auch prüfte das Amt
nicht, ob es zur Deckung seines Bedarfs Schiffe anderer
Ämter hätte nutzen können. 

Das Bundesverkehrsministerium genehmigte die Be-
schaffung eines neuen Schleppers mit Fahrgastraum ohne
Einschränkungen. Es hinterfragte die vom Amt vorge-
legte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht. Insbeson-
dere hielt es das Bundesverkehrsministerium für notwen-
dig, ein Schiff für Notfalleinsätze am Nord-Ostsee-Kanal
vorzuhalten und damit die „Nordmark“ zu ersetzen. 

43.2

Der Bundesrechnungshof hat bemängelt, dass das Amt
weder den Bedarf noch die Wirtschaftlichkeit für einen
Schlepper mit der beschriebenen Ausstattung ordnungs-
gemäß nachgewiesen hat. So hat das Amt nicht geprüft,
ob für Bereisungen die Kosten für den zusätzlichen Fahr-

gastraum geringer sind als die Kosten für die Anmietung
privater Fahrgastschiffe. 

Zudem hat das Amt die geringe Auslastung der „Nord-
mark“ in seiner Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht be-
rücksichtigt. Es hat versäumt zu untersuchen, ob die Auf-
gaben des Schleppers durch andere Schiffe der WSV oder
durch private Unternehmen hätten erledigt werden kön-
nen. 

Die dem Bundesverkehrsministerium vorgelegten Unter-
suchungsergebnisse waren damit nicht als verlässliche
Entscheidungsgrundlage geeignet. Der Bundesrechnungs-
hof hat es als nicht sachgerecht angesehen, dass das Bun-
desverkehrsministerium die Vorlagen akzeptierte, ohne
zumindest ihre Plausibilität zu prüfen. Es ist nach den
haushaltsrechtlichen Vorgaben verpflichtet, die Wirtschaft-
lichkeit sicherzustellen. Das Bundesverkehrsministerium
hätte sich geeignete und aussagekräftige Unterlagen zum
Bedarf und allen infrage kommenden Alternativen zur
Deckung dieses Bedarfs vorlegen lassen müssen. Dazu
hätten beispielsweise Berichte über die Auslastung der
Schiffe, den bisherigen Umfang der Aufgabenerledigung
durch Dritte oder die Unterhaltungskosten gehört.

43.3

Das Bundesverkehrsministerium hat in seiner Stellung-
nahme ausgeführt, die vom Bundesrechnungshof kriti-
sierte geringe Einsatzzeit des Schleppers „Nordmark“ sei
darauf zurückzuführen gewesen, dass er nicht mehr un-
eingeschränkt zur Verfügung gestanden habe. Ein neuer
Schlepper solle vor allem für nicht planbare Notfallein-
sätze am Nord-Ostsee-Kanal genutzt werden. Private
Reedereien seien nicht in der Lage, kurze Zugriffszeiten
und kurze Anfahrtswege zum Nord-Ostsee-Kanal sicher-
zustellen. Wegen dieses Anforderungsprofils sei eine
durchgehende Auslastung des Fahrzeugs nicht möglich.
Aus diesem Grund werde der Schlepper auch für andere
Aufgaben eingesetzt.

Das Bundesverkehrsministerium wies die Kritik des Bun-
desrechnungshofes zurück, es habe die Wirtschaftlichkeits-
untersuchung nicht auf Plausibilität geprüft. Die Wirt-
schaftlichkeit des Schleppereinsatzes ergebe sich nicht
allein aus dem Vergleich von Lösungsvarianten, wie bei-
spielsweise einer Aufgabenerledigung durch Dritte. Vor-
rangiges Ziel sei vielmehr, den Nord-Ostsee-Kanal als
leistungsfähigen Verkehrsweg zu erhalten. Dies begründe
die Wirtschaftlichkeit der Beschaffung eines Schleppers.

43.4

Der Bundesrechnungshof hält es nach wie vor für nicht
notwendig, dass das Amt für unvorhersehbare Notfälle
auf dem Nord-Ostsee-Kanal einen eigenen Schlepper be-
treiben muss. Das Bundesverkehrsministerium kann nicht
begründen, warum während der regelmäßigen Dienstzei-
ten ein eigener Schlepper benötigt wird, während außer-
halb dieser Zeiten die gleichen Aufgaben von Dritten
übernommen werden können. Es ist dadurch hinreichend
nachgewiesen, dass Dritte leistungsfähig und zuverlässig
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genug sind, um auch in Notfällen schnell und sicher ein-
gesetzt werden zu können. Ihr Einsatz wäre als Alterna-
tive für eine Ersatzbeschaffung in der Wirtschaftlichkeits-
untersuchung zu berücksichtigen gewesen. Gleiches gilt
für den alternativen Einsatz anderer Schiffe der WSV
oder privater Fahrgastschiffe für Bereisungen. Der Bun-
desrechnungshof kritisiert, dass das Bundesverkehrsminis-
terium diese Möglichkeit bei der Wirtschaftlichkeitsunter-
suchung außer Acht ließ und noch immer daran festhält,
Dritte könnten die Aufgaben nicht übernehmen. 

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass das Bundesver-
kehrsministerium die Wirtschaftlichkeit der Ersatzbeschaf-
fung nach den geltenden Regeln der Bundeshaushaltsord-
nung untersucht und dabei die Alternativen angemessen
berücksichtigt. Sollte es die Wirtschaftlichkeit der Ersatz-
beschaffung nicht nachweisen können, muss es prüfen, ob
es das Schiff anderweitig einsetzen oder veräußern kann.

Zudem fordert der Bundesrechnungshof das Bundesver-
kehrsministerium auf, künftig Wirtschaftlichkeitsunter-
suchungen angemessen zu prüfen. 

44.0

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ver-
zichtet darauf, eine Kaianlage für eines seiner Schiffe zu
verlängern. Es folgt damit einer Empfehlung des Bundes-
rechnungshofes, der die Wirtschaftlichkeit dieser Bau-
maßnahme bezweifelt hatte. Das Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie spart damit mindestens 1,7 Mio.
Euro. Es wird nun die vorhandene Kaianlage der Wasser-
und Schifffahrtsverwaltung auch für sein Schiff nutzen.

44.1

Um seine Aufgaben zu erfüllen, unterhält das Bundesamt
für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) eigene Ver-
messungsschiffe. In den Jahren 2007 und 2008 plante es,
den Liegeplatz für eines seiner Schiffe vom Hafen in
Hamburg zum Bauhafen des Wasser- und Schifffahrts-
amtes Hamburg (WSA) in Wedel zu verlagern. Dies war
erforderlich, weil im Hamburger Hafen größere Baumaß-
nahmen vorgesehen waren (Hamburger HafenCity).

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung des
Prüfungsamtes des Bundes Hamburg die Planungen für
die Verlagerung und stellte Folgendes fest: 

Das BSH zog erstmals im Jahr 2002 eine Verlagerung des
Liegeplatzes in Betracht. Mögliche Varianten des Vorha-
bens untersuchte es nicht bzw. nicht eingehend. Die dafür
vorgesehenen Haushaltsmittel wurden deshalb auf Veran-
lassung des Bundesfinanzministeriums gesperrt. Ende 2007

stellte das BSH die Planungen für die Verlagerung zu-
nächst ein.

Im Jahr 2008 entschloss sich das BSH, ein Schiff nach
Wedel zu verlagern. Zu diesem Zweck wollte es die dort
vorhandene Kaianlage um 80 Meter verlängern lassen. Es
veranschlagte insgesamt 1,7 Mio. Euro, um auch den Hafen
im notwendigen Umfang auszubaggern und Außenanla-
gen herzurichten. Folgekosten für laufend erforderliche
Baggerarbeiten zur Unterhaltung berücksichtigte das
BSH nicht. Auch untersuchte es nicht alle Alternativen zu
der geplanten Kaiverlängerung.

44.2

Der Bundesrechnungshof hat gerügt, dass das BSH die
Kaiverlängerung plante, ohne die Wirtschaftlichkeit hin-
reichend nachgewiesen zu haben. Aus seiner Sicht waren
die Berechnungen hierzu unzureichend, weil sie weder
alle anfallenden Kosten enthielten noch sämtliche in Be-
tracht kommenden Alternativen einbezogen. Insbeson-
dere hat das BSH nicht ausreichend geprüft, ob und wie
es die Nutzung der in Wedel vorhandenen Kaianlage für
seine Zwecke optimieren kann. Auch hat es versäumt zu
klären, ob es Kaianlagen oder andere geeignete Liege-
plätze, z. B. Pontonanlagen, anmieten könnte, bis ander-
weitig bundeseigene Anlagen verfügbar sind.

Vor allem angesichts der erheblichen Kosten einer Kai-
verlängerung hat es der Bundesrechnungshof für geboten
gehalten, sämtliche realistischen Alternativen ergebnis-
offen zu untersuchen.

44.3

Das BSH hat die Empfehlung des Bundesrechnungshofes
aufgegriffen. Im Ergebnis hat es auf die geplante Kaiver-
längerung verzichtet. Stattdessen wird es sich mit dem
WSA abstimmen und die in Wedel vorhandene Kaianlage
auch für sein Schiff nutzen.

Der Bundesrechnungshof erkennt an, dass das BSH sei-
ner Empfehlung gefolgt ist und sich nunmehr um eine
bedarfsgerechte und wirtschaftliche Lösung bemüht. Er
erwartet, dass es notwendige Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen zukünftig mit der gebotenen Sorgfalt durchführt.

45.0

Das Luftfahrt-Bundesamt hat darauf verzichtet, für bis zu
12 Mio. Euro ein neues Flugzeug anzuschaffen. Es hatte
die Beschaffung damit begründet, dass seine Beschäftig-
ten sich auf einem eigenen Flugzeug fliegerisch in Übung
halten müssen. Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass
das Luftfahrt-Bundesamt diesen Bedarf nicht nachgewie-
sen hat. 

44
Kat. C

Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie verzichtet auf 
unnötige Kaiverlängerung
(Kapitel 1208)

45
Kat. C

Luftfahrt-Bundesamt verzichtet auf 
neues Flugzeug
(Kapitel 1216)

– 234 –– 234 –



45.1

Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) unterhält ein eigenes
Flugzeug. Es nutzt dieses dazu, seine Flugprüferinnen
und -prüfer sowie Fluginspektorinnen und -inspektoren in
Übung zu halten. Die derzeit eingesetzte Maschine hatte
es im Jahr 1994 gekauft. Es wollte sie im Jahr 2011 durch
ein neues Flugzeug ersetzen (Ersatzbeschaffung). Zur Be-
gründung verwies das LBA auf seine Aufgaben. Diese er-
forderten insbesondere, für die eigenen fliegerischen
Fachkräfte eine ausreichende Flugpraxis zu gewährleis-
ten. Nur so könne die fliegerische Fachkompetenz in der
Behörde aktuell gehalten werden. Es sei nicht praktika-
bel, zu diesem Zweck Flugzeuge von Fluggesellschaften
zu leasen oder zu mieten.

Für die Ersatzbeschaffung waren im Bundeshaushalt für
die Jahre 2010 und 2011 insgesamt 12 Mio. Euro einge-
plant. Die Ausgaben für den Betrieb des neuen Flugzeugs
veranschlagte das LBA mit jährlich rund 900 000 Euro.
Außerdem waren 70 000 Euro für Erstschulungen der Pi-
lotinnen und Piloten auf der neuen Maschine vorgesehen.

Gesetzliche Aufgabe des LBA ist es u. a., Lizenzen für
Pilotinnen und Piloten sowie Erlaubnisse zu deren Aus-
bildung zu erteilen. Das LBA genehmigt die Ausbil-
dungslehrgänge und beaufsichtigt die Prüfungen. Auf-
grund der Vielzahl der Prüfungen und der verschiedenen
Typen an Luftfahrzeugen können die dafür jeweils erfor-
derlichen Qualifikationen nicht allein durch Personal des
LBA abgedeckt werden. Die Prüfungen führen deshalb
überwiegend externe Flugprüferinnen und -prüfer durch.
Das LBA überwacht diese mit externen sowie eigenen
Fluginspektorinnen und -inspektoren.

Der Bundesrechnungshof prüfte die beabsichtigte Ersatz-
beschaffung des Flugzeugs beim LBA und stellte Folgen-
des fest:

Von seinen eigenen fliegerischen Fachkräften verlangt
das LBA, dass sie über Pilotenlizenzen sowie Lehrbe-
rechtigungen verfügen und zudem bestimmte fachliche
Erfahrungen als Flugausbilder und Flugprüfer besitzen.
Das LBA erfüllt damit Anforderungen, die sich aus inter-
nationalen Standards ergeben. 

In einem Erlass legte das Bundesverkehrsministerium
fest, dass seine eigenen Flugprüferinnen und -prüfer sich
mit einer Mindestzahl an Flugstunden pro Jahr in Übung
halten müssen. Für die Inübunghaltung konnte das LBA
Flugzeuge anmieten oder das eigene Flugzeug nutzen. 

Um die Ersatzbeschaffung vorzubereiten, untersuchte das
LBA vorrangig die Beschaffungsalternativen Kauf, Lea-
sing und Miete. Den voraussichtlichen Kaufpreis bezif-
ferte es mit 13 Mio. US-Dollar, ohne ein bestimmtes
Flugzeugmodell zu benennen. Zum Leasing holte es un-
verbindliche Angebote ein und stellte „kursorisch alterna-
tive Vergleichsrechnungen“ zum Kauf an. Inwieweit bei
den einzelnen Alternativen Unterhaltungs- und Repara-
turkosten anfallen, legte es nicht dar.

45.2

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass das LBA
die Beschaffung plante, ohne den Bedarf für ein eigenes
Flugzeug nachgewiesen zu haben. Insbesondere ist nicht
ersichtlich, dass ein solches erforderlich wäre, damit die
Beschäftigten des LBA Flugpraxis erlangen. Weder aus
internationalen noch aus nationalen Vorschriften geht her-
vor, dass diese sich mit einem eigenen Flugzeug der Auf-
sichtsbehörde fliegerisch in Übung zu halten haben. 

Über den fehlenden Bedarfsnachweis hinaus hat das LBA
die Wirtschaftlichkeit der beabsichtigten Ersatzbeschaf-
fung nicht hinreichend ermittelt. Die Untersuchung der
Beschaffungsalternativen weist methodische Mängel auf
und reicht als Grundlage für eine Investitionsentschei-
dung nicht aus. So bleibt beispielsweise unklar, wie das
LBA zu dem angesetzten möglichen Kaufpreis eines
Flugzeugs gelangt. Auch genügen „kursorische Ver-
gleichsrechnungen“ nicht den Anforderungen an eine
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Das LBA hätte ferner
für die einzelnen Alternativen die weiteren Kosten, z. B.
für Unterhaltung und Reparaturen eines Flugzeugs, be-
rücksichtigen müssen.

Im Ergebnis hat der Bundesrechnungshof gefordert, auf
die Ersatzbeschaffung zu verzichten.

45.3

Das Bundesverkehrsministerium hat zugesagt, das LBA
werde kein neues Flugzeug beschaffen. Es hat einge-
räumt, internationale und nationale Vorschriften sagten
wenig über die Anforderungen an Luftfahrtbehörden und
deren Organisation aus. Folglich ergäben sich hieraus
auch keine konkreten Vorgaben, wie das Personal des
LBA einzusetzen und zu qualifizieren sei.

Allerdings hält das Bundesverkehrsministerium grund-
sätzlich daran fest, dass sich die Flugprüferinnen und -prüfer
sowie Fluginspektorinnen und -inspektoren des LBA fliege-
risch in Übung zu halten hätten. Derzeit würden die An-
forderungen an die Aus- und Fortbildung der Beschäftig-
ten überarbeitet. Dabei werde geprüft, wie sich die
betreffenden Beschäftigten des LBA fliegerisch in Übung
halten können, ohne dass ein eigenes Flugzeug zur Verfü-
gung steht. Aus Sicht des Bundesverkehrsministeriums
kämen hierfür etwa Leasingverträge oder „Überlassungs-
vereinbarungen“ für Flugzeuge in Betracht.

45.4

Der Bundesrechnungshof hält den Verzicht auf die Er-
satzbeschaffung für richtig. Sinnvoll ist auch, dass das
Bundesverkehrsministerium die Anforderungen an die
Aus- und Fortbildung der Beschäftigten des LBA über-
prüfen will. Bundesverkehrsministerium und LBA wer-
den insbesondere zu hinterfragen haben, wie ein mögli-
cher Bedarf für die fliegerische Inübunghaltung ohne ein
ständig verfügbares Flugzeug auf wirtschaftliche Weise
gedeckt werden kann. Für Kauf, Leasing und dauerhafte
Überlassung ist jedenfalls keine sachliche Rechtfertigung
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erkennbar. Sie haben dabei auch in Betracht zu ziehen,
dass sich die Beschäftigten auf anderen Flugzeugen des
Bundes, bei privaten Fluggesellschaften oder auf Werks-
flugzeugen sowie in Flugsimulatoren bedarfsorientiert
fliegerisch in Übung halten können.

Der Bundesrechnungshof wird die Angelegenheit bis zu
einer endgültigen Entscheidung des Bundesverkehrsministe-
riums weiter verfolgen.

46.0

Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben ohne hinreichende Begründung
freihändig vergeben. Bei mehr als der Hälfte der Vorha-
ben hat sie während der Durchführung den vereinbarten
Leistungsumfang verändert. Die vereinbarte Laufzeit hat
sie bei den weitaus meisten Vorhaben verlängert. Die Ge-
samtauftragssumme für die Vorhaben stieg um 6,2 Mio.
Euro auf 68,1 Mio. Euro.

46.1

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (Bundesanstalt) un-
terstützt das Bundesverkehrsministerium in technischen
und verkehrspolitischen Fragen und wirkt bei der Ausar-
beitung von Normen und Vorschriften mit. Dafür leistet
sie eigene Forschungsarbeit und lässt Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben (FuE-Vorhaben) von Dritten durch-
führen. Im Durchschnitt vergibt die Bundesanstalt pro
Jahr 100 FuE-Vorhaben mit einem Auftragsvolumen von
rund 10 Mio. Euro an Hochschulinstitute sowie private
Unternehmen.

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung des
Prüfungsamtes des Bundes Stuttgart die Vergabe und Pro-
jektdurchführung von FuE-Vorhaben, die die Bundesan-
stalt an externe Einrichtungen vergeben hatte. Hierzu
wertete der Bundesrechnungshof 638 FuE-Vorhaben sta-
tistisch aus, welche die Bundesanstalt in den Jahren 2006
bis 2010 betreut hatte. In diesem Zeitraum schloss die
Bundesanstalt 298 FuE-Vorhaben (47 %) ab.

Freihändige Vergaben

Aufträge sind nach dem Vergaberecht grundsätzlich im
Wege der Öffentlichen Ausschreibung zu vergeben. Von
dieser Regel darf nur in Ausnahmefällen abgewichen
werden. Dann sind auch Beschränkte Ausschreibungen
oder Freihändige Vergaben zulässig. Dafür muss der Auf-
traggeber über eine ausreichende Marktübersicht verfü-
gen oder den Bewerberkreis erkunden, der in Betracht
kommt. Bei der Freihändigen Vergabe hat er grundsätz-
lich Angebote von mehreren Unternehmen einzuholen.

Die Bundesanstalt ist als öffentlicher Auftraggeber an
diese Regelungen gebunden.

Der Bundesrechnungshof wählte von den 298 abgeschlosse-
nen FuE-Vorhaben 16 aus und prüfte die Vergabe- und
Vertragsunterlagen. Er stellte fest, dass die Bundesanstalt
die Leistung in 13 Fällen freihändig vergeben hatte. Hier-
bei hatte sie sich in acht Fällen nicht um mehrere Ange-
bote bemüht. Die Bundesanstalt begründete dies meist
damit, dass nur das ausgesuchte Unternehmen über das
erforderliche Fachwissen für den Auftrag verfüge. Bei ei-
nigen Freihändigen Vergaben mit nur einem Bieter führte
sie zudem Zeitvorteile an, die ihr durch die Vorkenntnisse
des Bieters entstehen würden.

Auftragsänderungen während der Durchführung der 
FuE-Vorhaben

Sobald die Bundesanstalt ein FuE-Vorhaben plant, hält
sie den Status dieses Projekts in einer Datei fest, der soge-
nannten Projektliste. Nach der Auftragserteilung schreibt sie
die Daten fort und ergänzt sie.

Der Bundesrechnungshof stellte bei der Prüfung der 298 ab-
geschlossenen FuE-Vorhaben fest, dass die Bundesanstalt
während der Durchführung der Vorhaben

bei 163 Vorhaben (55 %) den vertraglich vereinbarten
Leistungsumfang änderte und

bei 253 Vorhaben (85 %) die Laufzeit verlängerte.
Diese erhöhte sich im Mittel um 50 % auf 26,5 Mo-
nate.

Durch diese nachträglichen Vertragsänderungen stieg bei
119 der abgeschlossenen FuE-Vorhaben (40 %) die Höhe
der Vergütungen. Der Gesamtauftragswert erhöhte sich
um 6,2 Mio. Euro und betrug danach 68,1 Mio. Euro.

Außerdem stellte der Bundesrechnungshof fest, dass die
Bundesanstalt wesentliche Daten zur Vorhabenplanung
und Vergabe der FuE-Vorhaben nicht in die Projektliste
eingetragen hatte. Dies betraf z. B. die Art des Vergabe-
verfahrens, die Anzahl der versendeten Preis-/Leistungs-
anfragen und die Anzahl der Angebote. Die anfangs ein-
getragene Kostenschätzung überschrieb sie während des
Vergabeverfahrens mit den Angebotssummen und nach
der Beauftragung mit der vertraglich vereinbarten Vergü-
tung.

46.2

Vergaberecht nicht eingehalten

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass die Bundes-
anstalt bei 13 der 16 geprüften Vergabevorgänge die Auf-
träge freihändig vergeben hat. Bei acht der freihändig
vergebenen Aufträge hat sie nur einen Bieter aufgefor-
dert, ein Angebot abzugeben. Sie hat in den Vergabevor-
gängen nicht ausreichend dargelegt, dass und warum nur
dieser eine Bieter für eine Beauftragung in Betracht kam.
Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass mit diesen Frei-
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händigen Vergaben ein Verzicht auf Wettbewerb einher-
gegangen ist.

Zu häufige Änderungen des Leistungsumfangs und 
der Vergütung

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass die Bun-
desanstalt bei mehr als der Hälfte der FuE-Vorhaben die
Leistungsumfänge, Vergütungen und Laufzeiten änderte,
während die Auftragnehmer die Vorhaben durchführten.
Er hat dies u. a. darauf zurückgeführt, dass die Bundesan-
stalt

die Ziele der FuE-Vorhaben zu unbestimmt definierte,

die Leistungen ungenau beschrieb oder nicht vollstän-
dig erfasste,

den benötigten Zeitaufwand des Auftragnehmers falsch
einschätzte und

aktuelle Entwicklungen nicht ausreichend berücksich-
tigte.

Der Bundesrechnungshof hat die Bundesanstalt aufgefor-
dert, ihr Projektmanagement zu verbessern. Dies gilt ins-
besondere für die Qualität der Planung, Ausschreibung
und Leistungsüberwachung von FuE-Vorhaben. Er hat
der Bundesanstalt Folgendes empfohlen:

Sie sollte Angaben zur Planung und Vergabe von FuE-
Verfahren in ihre Projektliste aufnehmen. Dies betrifft
vor allem die Art des Vergabeverfahrens, die Anzahl
der versandten Preis-/Leistungsanfragen, die Anzahl
der Angebote und die geplante Laufzeit. Erfasste Da-
ten sollte sie nicht überschreiben.

Sie sollte analysieren, warum sie den Leistungsum-
fang, die Vergütung und die Laufzeit so häufig än-
derte.

Sie sollte auf Grundlage dieser Analyse gegensteu-
ernde Maßnahmen ergreifen.

46.3

Das Bundesverkehrsministerium hat darauf verwiesen,
dass Freihändige Vergaben mit nur einem Bieter bei der
Auftragsvergabe des Bundesamtes eine „vernachlässig-
bare Rolle“ gespielt hätten. In Ausnahmefällen sei es al-
lerdings vorgekommen, dass aufgrund sehr spezieller
Fragestellungen nur ein Bieter über die erforderliche
Qualifikation und Kapazität verfügt habe.

Das Bundesverkehrsministerium hat die Auffassung ver-
treten, dass die Bundesanstalt die Leistungsbeschreibun-
gen der FuE-Vorhaben vor der Projektvergabe grundsätz-
lich sorgfältig formuliert und geprüft habe. Sie habe die
FuE-Vorhaben zudem durch Projektbesprechungen be-
gleitet. Es komme jedoch vor, dass durch unvorhergese-
hene Umstände, z. B. Wettereinflüsse bei Messungen, der
Untersuchungsansatz verändert oder erweitert werden
müsse. Dies sei bei der Durchführung von FuE-Vorhaben
unvermeidbar. Die Aufträge seien jedoch grundsätzlich
geringfügig erweitert worden und hätten das Auftrags-

volumen um nicht mehr als 20 % erhöht. Verlängerungen
der FuE-Vorhaben seien „kostenneutral“ gewesen, wenn
sich nur die Vorlage der Projektberichte verzögert habe.
Für die Bundesanstalt sei hierdurch kein Betreuungs-
mehraufwand entstanden. Das Bundesverkehrsministe-
rium hat eingeräumt, dass die FuE-Vorhaben wegen des
kontinuierlichen Stellenabbaus mitunter nicht mehr in der
bisherigen Intensität betreut werden könnten und die
Qualität der Forschungsbetreuung genau beobachtet wer-
den müsse.

Einen Bedarf, die Projektliste der Bundesanstalt zu erwei-
tern, hat das Bundesverkehrsministerium nicht gesehen.

46.4

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes muss die
Bundesanstalt das Vergaberecht einhalten. Die Bundesan-
stalt hat Leistungen grundsätzlich im Wettbewerb unter
mehreren Bietern zu vergeben. Wenn sie im Ausnahme-
fall Leistungen freihändig vergibt, hat sie dies nachvoll-
ziehbar zu begründen.

Der Bundesrechnungshof hält die nachträglichen Ände-
rungen der FuE-Aufträge nicht für geringfügig. Dies be-
legen die um 10 % gestiegene Gesamtvergütung für alle
FuE-Vorhaben und die durchschnittlich um 50 % länge-
ren Laufzeiten. Zudem binden verlängerte Laufzeiten
Personal der Bundesanstalt für die Betreuung der FuE-
Vorhaben. Die Bundesanstalt hat festzustellen, warum sie
Leistungsumfang, Vergütung und Laufzeit der FuE-Vor-
haben so häufig nach Vertragsabschluss ändern musste.
Auch angesichts der hohen Zahl von Vergaben muss sie
sich jederzeit zügig, effektiv und umfassend über Um-
fang, Dauer und Ablauf der Vergabeverfahren und die
Abläufe der FuE-Vorhaben informieren können. Hierzu
sollte die Bundesanstalt weitere Informationen in die Pro-
jektliste aufnehmen und bereits erfasste Daten nicht über-
schreiben. Dadurch wären auch Auswertungen über die
Projektdauer hinweg möglich. Diese würden Rück-
schlüsse zulassen, wie die Planung der FuE-Vorhaben
und die Betreuung der vergebenen FuE-Aufträge verbes-
sert werden kann.

47.0

Das Bundesverkehrsministerium könnte Beschleunigungs-
vergütungen von 5 Mio. Euro jährlich vermeiden. Dazu
müssten die Straßenbauverwaltungen Bauzeiten für Ar-
beiten auf Bundesautobahnen zutreffend bemessen und
möglichst enge Termine vorgeben, zu denen die Arbeiten
fertiggestellt sein sollen. Dann würden zusätzliche Vergü-
tungen entfallen, die sie Bauunternehmen zahlen, damit
diese ihre Arbeiten früher als vereinbart beenden. Bisher
haben die Straßenbauverwaltungen die Bauzeiten zu
großzügig vorgegeben. Die Bauunternehmen konnten
deshalb ihre Bauzeiten gegenüber den vereinbarten ver-
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kürzen, ohne dafür mit Mehraufwand arbeiten zu müssen.
Trotzdem erhielten sie die vereinbarten zusätzlichen Ver-
gütungen.

47.1

Das Bundesverkehrsministerium verfolgt seit einigen
Jahren das Ziel, baustellenbedingte Staus auf Bundesau-
tobahnen zu reduzieren. Die im Auftrag des Bundes han-
delnden Straßenbauverwaltungen sollen die Straßenbau-
unternehmen anhalten, schneller zu bauen. Deshalb
zahlen sie den Unternehmen, die Baumaßnahmen früher
fertigstellen als im Bauvertrag vorgegeben, zusätzliche
Vergütungen (Beschleunigungsvergütungen). Die Beschleu-
nigungsvergütungen sollen den Unternehmen für das Um-
stellen auf einen beschleunigten Bauablauf gezahlt wer-
den, z. B. für zusätzliche Schichten.

Die von öffentlichen Auftraggebern anzuwendende Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A
(VOB/A) lässt Beschleunigungsvergütungen nur dann zu,
wenn die Fertigstellung vor Ablauf der Vertragsfristen er-
hebliche Vorteile bringt (§ 9 Absatz 5 VOB/A). Das Bun-
desverkehrsministerium hat – letztmalig in den 1990er-
Jahren – untersucht, welche zusätzliche Vergütung nach
volkswirtschaftlichen Maßstäben sinnvoll ist. Dazu muss
der Nutzen (z. B. eingesparte Kosten für Zeiten, in denen
Verkehrsteilnehmer nicht im Stau stehen) die zusätzlichen
Baukosten übersteigen. Daraus hat das Bundesverkehrs-
ministerium die Höhe der Beschleunigungsvergütungen
als Pauschalen für jeden Tag eingesparter Bauzeit festge-
legt.

Beschleunigungsvergütungen setzen voraus, dass die Stra-
ßenbauverwaltungen möglichst genau die voraussichtli-
che Bauzeit als Grundlage für den zu vereinbarenden Fer-
tigstellungstermin ermitteln. Die Bauzeit ist u. a. davon
abhängig, welche Maschinen eingesetzt werden und wie
lange täglich und ggf. am Wochenende gearbeitet wird.

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung des
Prüfungsamtes des Bundes Hamburg fünf große Straßen-
baumaßnahmen. Jede hatte ein Bauvolumen von mehr als
2 Mio. Euro und eine Bauzeit zwischen 6 und 30 Mona-
ten. Bei allen fünf Großprojekten konnten die Unterneh-
men die Baumaßnahmen vor dem festgelegten Termin
fertigstellen, ohne Mehraufwand z. B. für zusätzliche Ge-
räte und Schichtarbeit zu haben. Sie erhielten dafür
7,4 Mio. Euro an Beschleunigungsvergütungen.

Die Straßenbauverwaltungen zahlten für Großprojekte im
Durchschnitt der letzten Jahre 5 Mio. Euro an Beschleu-
nigungsvergütungen.

Nachdem die Unternehmen den Auftrag erhalten hatten,
reichten sie ihre Berechnungen zur Bauzeit ein. Diese er-
gaben zum Teil wesentlich kürzere Bauzeiten als von den
Straßenbauverwaltungen vorgegeben. In einigen Fällen
schätzten die Straßenbauverwaltungen die Bauzeiten für
die Ausschreibung nur überschlägig. Dabei berücksich-
tigten sie nicht alle Besonderheiten der einzelnen Bauab-
schnitte und Bauleistungen. Die Straßenbauverwaltungen
verwiesen darauf, dass eine genaue Ermittlung der erfor-
derlichen Bauzeit gerade bei Großprojekten sehr schwie-
rig sei.

47.2

Die Straßenbauverwaltungen haben Bauzeiten zu großzü-
gig bemessen und mit den Unternehmen zu lange Fristen
vereinbart, um Baumaßnahmen fertigzustellen. Obwohl
die beauftragten Unternehmen die vorgegebenen Bauzei-
ten auch ohne Mehraufwand wesentlich verkürzen konn-
ten, zahlten die Straßenbauverwaltungen Beschleuni-
gungsvergütungen. Der erhebliche Vorteil, wie ihn die
VOB/A als Voraussetzung fordert, geht danach nicht auf
die Beschleunigungsvergütung zurück. Der Bundesrech-
nungshof hat dem Bundesverkehrsministerium empfoh-
len, die Straßenbauverwaltungen anzuhalten, Bauzeiten
genauer zu bemessen, von vornherein knapp vorzugeben
und so künftig die o. g. Beschleunigungsvergütungen zu
vermeiden. Sofern das Bundesverkehrsministerium Un-
ternehmen dazu bewegen möchte, noch schneller zu
bauen, sollten die Straßenbauverwaltungen die Bauzeit
entsprechend noch knapper bemessen. Die Unternehmen
müssten dann ihren dadurch bedingten Mehraufwand im
Angebot berücksichtigen. Damit unterlägen auch diese
Leistungen dem Wettbewerb. Die bisherigen Beschleuni-
gungsvergütungen von durchschnittlich 5 Mio. Euro pro
Jahr könnten entfallen. Nur wenn im Einzelfall wegen
nicht vorhersehbarer Umstände die Beschleunigung einer
Baumaßnahme notwendig werden sollte, wären damit
verbundene zusätzliche Leistungen wie bisher zu vergü-
ten.

47.3

Das Bundesverkehrsministerium hat mitgeteilt, dass es an
Beschleunigungsvergütungen festhalten will. Es hält auch
bei Vorgabe einer knapp bemessenen Bauzeit eine weitere
Beschleunigung der Bauausführung für möglich. Zwar
hätte in der Vergangenheit die Aussicht auf Beschleuni-
gungsvergütungen Bauzeiten nicht verkürzt. Trotzdem
könne eine zusätzliche Beschleunigung durch Anreizsys-
teme erreicht werden. Durch mehr Personal und Geräte
oder durch innovative und optimierte Bauverfahren könn-
ten die Unternehmen straffe Zeitvorgaben weiter unter-
bieten. Inzwischen seien die Straßenbauverwaltungen
problembewusster. Sie würden Bauzeiten deutlich besser
ermitteln. Das Bundesverkehrsministerium befürworte
deshalb weiterhin Beschleunigungsvergütungen. Damit
ließen sich Staus merklich verringern und volkswirt-
schaftliche Vorteile erzielen.

47.4

Der Bundesrechnungshof hält an seiner Auffassung fest,
dass die Straßenbauverwaltungen Bauzeiten genauer als
bisher berechnen müssen. Das Bundesverkehrsministe-
rium sollte ihnen gerade bei Großprojekten Hilfen zur
Verfügung stellen, mit denen sie Bauzeiten besser ermit-
teln können. Darüber hinaus sollte es im Rahmen seiner
Fachaufsicht stärker kontrollieren, wie die Straßenbau-
verwaltungen die Bauzeiten festlegen.

Das Bundesverkehrsministerium sollte grundsätzlich die
bisherigen Beschleunigungsvergütungen vermeiden, zu-
mal sie auch mit Sinn und Zweck der vergaberechtlichen
Regelungen nicht zu vereinbaren sind. Es hat selbst bestä-
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tigt, dass die Beschleunigungsvergütungen unwirksam
waren. Stattdessen sollten die Straßenbauverwaltungen
knappe Bauzeiten vorgeben. Dann müssten die Unterneh-
men bereits in ihren Angeboten einen erforderlichen grö-
ßeren Aufwand berücksichtigen, der durch innovative
Bauverfahren oder den Mehreinsatz von Personal und
Gerät entsteht. Zudem würden diese Leistungen dem
Wettbewerb unterstellt und die Straßenbauverwaltungen
könnten somit überwiegend günstigere Preise erzielen.

48.0

Die Straßenbauverwaltungen der Länder haben Maßnah-
men zum Neubau oder zur Änderung von Kreuzungen
zwischen Schienenwegen und Straßen zulasten des Bun-
des falsch abgerechnet. Aufgrund der Feststellungen des
Bundesrechnungshofes haben sie über 3,4 Mio. Euro zu
viel gezahlter Bundesmittel erstattet. Das Bundesver-
kehrsministerium muss im Rahmen seiner Fachaufsicht
verstärkt dafür sorgen, dass die Baumaßnahmen künftig
korrekt abgerechnet werden.

48.1

Der Bund beteiligt sich an den Kosten, wenn Kreuzungen
zwischen Schienenwegen und Straßen geändert und be-
seitigt oder neu gebaut werden. Er wendet hierfür jährlich
rund 90 Mio. Euro auf.

Die Kosten für Bau oder Änderungen von Kreuzungen
zwischen Schienenwegen und Straßen werden zwischen
Bund, Ländern, Gemeinden und Bahnunternehmen auf-
geteilt. Grundlage hierfür sind das Gesetz über Kreuzun-
gen von Eisenbahnen und Straßen (Eisenbahnkreuzungs-
gesetz) und die dazu erlassenen Verordnungen. Die
Verordnung über die Kosten von Maßnahmen nach dem
Eisenbahnkreuzungsgesetz legt fest, welche Kosten abge-
rechnet werden können. Es räumt den bauausführenden
Beteiligten die Möglichkeit ein, Verwaltungskosten pau-
schal abzurechnen. Danach können sie 10 % der Grunder-
werbs- und Baukosten als Verwaltungskosten den ande-
ren Beteiligten in Rechnung stellen.

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung der
Prüfungsämter des Bundes Stuttgart und Berlin in sieben
Ländern bei 20 von bundesweit 117 Dienststellen der
Straßenbauverwaltungen, wie diese den Umbau bestehen-
der und den Bau neuer Kreuzungen zwischen Schienen-
wegen und Straßen in den Jahren 2008 bis 2011 abrechne-
ten. Dabei stellte er in über 50 Fällen u. a. folgende
Mängel fest:

Straßenbauverwaltungen haben Baumaßnahmen bis-
her nicht endgültig abgerechnet, obwohl diese teil-
weise vor über 15 Jahren ausgeführt wurden.

Straßenbauverwaltungen lasteten dem Bund Verwal-
tungskosten von mehr als 1,2 Mio. Euro an, obwohl
diese Kosten die Länder zu tragen hatten.

Straßenbauverwaltungen verzichteten auf Abschlags-
zahlungen und finanzierten die Anteile anderer Kost-
enträger aus Mitteln des Bundes vor. Dadurch trat der
Bund mit über 800 000 Euro in Vorleistung.

Straßenbauverwaltungen ließen fehlerhafte Abrech-
nungen eines Bahnunternehmens ungeprüft. Dadurch
zahlte der Bund 640 000 Euro zu viel.

Straßenbauverwaltungen lasteten dem Bund rund
500 000 Euro an, die dieser nicht zu tragen hatte.

Eine Straßenbauverwaltung lastete dem Bund auf-
grund fehlerhafter Berechnungen 160 000 Euro für die
spätere Unterhaltung und Erneuerung zu Unrecht an.

Eine Straßenbauverwaltung erkannte die Umsatz-
steuer eines nicht bundeseigenen Bahnunternehmens
als Teil der Kosten an. Dieses private Unternehmen
kann jedoch die Umsatzsteuer im Vorsteuerabzug wie-
der absetzen. Es durfte deshalb die Umsatzsteuer nicht
abrechnen. Der Bund wurde dadurch zu Unrecht mit
rund 40 000 Euro belastet.

Aufgrund der Feststellungen des Bundesrechnungshofes
korrigierten die Straßenbauverwaltungen Kostenteilun-
gen und Kostenberechnungen von Baumaßnahmen, die
noch nicht abgerechnet waren.

48.2

Die Straßenbauverwaltungen haben den Bund in allen ge-
prüften Fällen zu Unrecht mit über 4,4 Mio. Euro belas-
tet. Der Bundesrechnungshof hat die betroffenen Straßen-
bauverwaltungen aufgefordert, dem Bund die zu Unrecht
angelasteten Beträge zu erstatten. Die Straßenbauverwal-
tungen haben dem Bund inzwischen 3,4 Mio. Euro erstat-
tet und weitere Erstattungen von 1 Mio. Euro in Aussicht
gestellt. Darüber hinaus hätte der Bund etwa 1,5 Mio.
Euro zu Unrecht gezahlt, wenn die Straßenbauverwaltun-
gen alle Kosten wie vorgesehen abgerechnet hätten. Mit
Blick auf die festgestellten Mängel hat der Bundesrech-
nungshof den Straßenbauverwaltungen empfohlen, die
Mitarbeiter zu schulen und die Aufsicht gegenüber den
Dienststellen zu verstärken.

Der Bundesrechnungshof hat außerdem das Bundesver-
kehrsministerium unterrichtet. Er hat die Mängel auf die
zum Teil komplexen Vorschriften zurückgeführt, die die
Straßenbauverwaltungen unterschiedlich anwenden. Dies
gilt insbesondere für die Aufteilung der Kosten zwischen
Bund, Ländern, Gemeinden und Bahnunternehmen sowie
für die Berechnung der Kosten für die spätere Unterhal-
tung und Erneuerung. Deshalb hat der Bundesrechnungs-
hof dem Bundesverkehrsministerium empfohlen, die
komplexen Vorschriften zu vereinfachen. Zudem hat er
das Bundesverkehrsministerium aufgefordert, die Stra-
ßenbauverwaltungen im Rahmen seiner Fachaufsicht
stärker zu kontrollieren.
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48.3

Das Bundesverkehrsministerium hat eingeräumt, dass die
Straßenbauverwaltungen zum Teil die Kosten falsch auf-
geteilt und die Anteile des Bundes an den Kosten fehler-
haft und zu dessen Nachteil berechnet haben. Eine An-
passung verwaltungsinterner Vorschriften sei allerdings
ohne Änderung des Eisenbahnkreuzungsgesetzes sowie
anderer Gesetze nicht möglich. Zu seiner Fachaufsicht
über die Straßenbauverwaltung hat es sich nicht geäußert.

48.4

Der Bundesrechnungshof hält es weiterhin für erstrebens-
wert, die komplexen Regelungen zu vereinfachen. So-
lange dies nicht geschieht, hält er es für geboten, dass das
Bundesverkehrsministerium seine Fachaufsicht gegen-
über den Straßenbauverwaltungen verstärkt. Es sollte
die Straßenbauverwaltungen anhalten, Baumaßnahmen
im Zusammenhang mit Eisenbahnkreuzungen korrekt
abzurechnen. Darüber hinaus empfiehlt der Bundesrech-
nungshof dem Bundesverkehrsministerium, eine Zusam-
menfassung der Prüfungsergebnisse des Bundesrech-
nungshofes den Straßenbauverwaltungen aller Länder
zur Kenntnis zu geben, damit diese aus wiederkehrenden
oder häufiger auftretenden Fehlern lernen und Fehler
sich nicht wiederholen.

49.0

Das Bundesverkehrsministerium wird auf Empfehlung
des Bundesrechnungshofes das Regelwerk für den Bau
von Straßentunneln ändern. Dadurch werden Rettungss-
tollen grundsätzlich auf technisch deutlich einfachere Art
und Weise errichtet. Allein beim Bau der Rettungsstollen,
die derzeit geplant sind, können so mindestens 25 Mio.
Euro eingespart werden.

49.1

Im technischen Regelwerk für Ingenieurbauten ist festge-
legt, wie Straßentunnel zu errichten sind. Für Rettungs-
stollen sind diese Regelungen sinngemäß anzuwenden.
Danach sind zwei unterschiedliche Bauweisen einzuset-
zen. Zunächst ist auf die beim Ausbruch freigelegte Ge-
steinsfläche eine Lage Spritzbeton (Außenschale) als vo-
rübergehende Sicherung aufzubringen. Dann ist der
Rettungsstollen endgültig mit geschaltem Beton (Innen-
schale) zu sichern (s. Abbildung 49.1). Um Rettungsstol-
len gegen eindringendes Wasser zu sichern, kann zwi-
schen Innen- und Außenschale eine Abdichtung
eingebaut werden.

A b b i l d u n g  4 9 . 1

Rettungsstollen aus Schalbeton

Quelle: Straßenbauverwaltung Bayern, mit Ergänzungen des Bundes-
rechnungshofes.

Die Bundesanstalt für Straßenwesen (Bundesanstalt)
hatte im Jahr 2004 unterschiedliche Möglichkeiten unter-
sucht, wie Rettungsstollen errichtet werden können. Sie
hatte aufgezeigt, dass auch die Innenschale der Rettungs-
stollen aus Spritzbeton errichtet werden kann, sofern
nicht ausnahmsweise die geologischen Verhältnisse dem
entgegenstehen. Dies kann im Vergleich zur bisherigen
Regelbauweise (Rettungsstollen aus Schalbeton) eine
kostengünstigere Alternative sein. Das Bundesverkehrs-
ministerium zog jedoch aus den Untersuchungsergebnis-
sen der Bundesanstalt keine Konsequenzen.

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung des
Prüfungsamtes des Bundes Stuttgart die Planung und die
Ausführung von Rettungsstollen. Er führte dazu örtliche
Erhebungen in den Ländern Bayern, Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz, Hessen und Sachsen-Anhalt durch.

Bei den vom Bundesrechnungshof geprüften 13 Rettungs-
stollen mit einer Gesamtlänge von 12 000 m wären die
Baukosten mehr als 25 Mio. Euro geringer, wenn allein
die Hälfte dieser Rettungsstollen in der technisch einfa-
cheren Bauweise aus Spritzbeton errichtet werden würde.
Bei dieser vorsichtigen Schätzung hat der Bundesrech-
nungshof eine Kostendifferenz von 4 200 Euro/m ange-
setzt und berücksichtigt, dass die Rettungsstollen auf-
grund unterschiedlicher geologischer Verhältnisse nicht
überall aus Spritzbeton errichtet werden können.

Der Bundesrechnungshof informierte sich beim Österreichi-
schen Rechnungshof in Wien und bei der Eidgenössischen
Finanzkontrolle in Bern über die Bauweise von Rettungs-
stollen in Österreich und in der Schweiz. Diese Länder
verfügen wegen ihrer geographischen Lage und der Viel-
zahl von Straßentunneln über umfangreichere Erfahrun-
gen als Deutschland. Rettungsstollen werden in diesen
Ländern regelmäßig komplett aus Spritzbeton errichtet.

49.2

Der Bundesrechnungshof hat bemängelt, dass das Bun-
desverkehrsministerium die Ergebnisse der Untersuchun-
gen der Bundesanstalt nicht zum Anlass nahm, das beste-
hende technische Regelwerk anzupassen. Daher haben
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die Straßenbauverwaltungen nur in wenigen Fällen Ret-
tungsstollen ausschließlich aus Spritzbeton gebaut oder
geplant.

Der Bundesrechnungshof hat wie die Bundesanstalt in der
technisch einfacheren Bauweise aus Spritzbeton folgende
wirtschaftliche Vorteile gesehen:

weniger Ausbruch, Beton und Stahl,

keine Schalung für die Betoninnenwand,

kürzere Bauzeit, wodurch die Baustelleneinrichtung
kürzere Zeit vorzuhalten ist und 

der volkswirtschaftliche Nutzen des Straßentunnels tritt
früher ein, denn der Straßentunnel darf erst freigegeben
werden, wenn der Rettungsstollen fertiggestellt ist.

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes hat diese
Bauweise keine nachteiligen Auswirkungen auf die Si-
cherheit und Funktionsfähigkeit der Stollen. Dies gilt
auch dann, wenn die in Spritzbeton errichtete Verklei-
dung vereinzelt durchfeuchtet wird. In das Gewölbe ein-
dringendes Wasser kann ggf. über die ohnehin erforderli-
che Tunnelentwässerung abgeleitet werden.

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesverkehrsminis-
terium aufgefordert, für Rettungsstollen die technisch
einfachere Bauweise (Rettungsstollen aus Spritzbeton)
als Regelbauweise festzulegen.

49.3

Das Bundesverkehrsministerium folgt der Auffassung des
Bundesrechnungshofes. Es überarbeitet das technische
Regelwerk. Sowohl Außenschale als auch Innenschale
der Rettungsstollen sollen künftig bei geeigneten geologi-
schen Verhältnissen aus Spritzbeton errichtet werden.

50.0

Die Straßenbauverwaltung des Landes Nordrhein-West-
falen baute die Landesstraße L 288 bei Lohmar aus, als
sie die Kreuzung mit der Bundesstraße B 484 umbaute.
Sie zahlte 1,2 Mio. Euro Baukosten für den Ausbau der
L 288 zu Unrecht aus Mitteln des Bundes. Der Bundes-
rechnungshof hat dies beanstandet. Für eine Zahlungs-
pflicht des Bundes gibt es keine rechtliche Grundlage.
Daraufhin hat die Straßenbauverwaltung dem Bund die-
sen Betrag erstattet.

50.1

Der Bundesrechnungshof prüfte die Ortsumfahrung Loh-
mar. Die Straßenbauverwaltung des Landes Nordrhein-
Westfalen (Straßenbauverwaltung) baute im Auftrag des
Bundes die Bundesstraße B 484, Ortsumfahrung Lohmar.
Nördlich von Lohmar bildet die B 484 mit der B 507 und
der Landesstraße L 288 eine Kreuzung. Die Straßenbau-
verwaltung passte diese Kreuzung an die neue Ortsum-
fahrung an. Außerdem baute sie die L 288 ab der Kreu-
zung auf einer Länge von 1 km für 1,2 Mio. Euro aus. Sie
verbreiterte diese von zwei auf drei Fahrstreifen, sanierte
eine Brücke über die Agger und baute eine Lärmschutz-
wand sowie eine Leitwand aus Beton. Dadurch sollte das
hohe Verkehrsaufkommen auf dem Straßenzug B 507/
L 288 bewältigt werden.
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A b b i l d u n g  5 0 . 1

Bundesstraße 484 – Ortsumfahrung Lohmar

Quelle: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie.
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Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Straßen-
bauverwaltung die Kosten für den Ausbau der L 288 dem
Bund angelastet hatte. Sie begründete das damit, dass sich
Rückstaus auf der B 507 als Folge des Kreuzungsumbaus
und der neuen Ortsumfahrung gebildet hätten. Um das zu
verhindern, sei es notwendig, dass der Verkehr in Rich-
tung Köln auf der L 288 auf zwei Fahrspuren aus der
Kreuzung abfließen kann.

50.2

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass die Stra-
ßenbauverwaltung Kosten für den Ausbau der L 288 dem
Bund angelastet hatte. Zwar sind die Kosten für den Um-
bau der Kreuzung vom Bund zu tragen, da er diesen
durch den Bau der Ortsumfahrung veranlasst hat. Dazu
zählen jedoch nur Aufwendungen, die innerhalb des räum-
lichen Bereichs der Kreuzung entstehen. Die Aufwendun-
gen für den Ausbau der L 288 liegen außerhalb dieses Be-
reichs. Deshalb ist für den Ausbau allein das Land
zuständig.

Der Bundesrechnungshof hat die Straßenbauverwaltung
aufgefordert, die Kosten für den Ausbau der L 288 dem
Bund zu erstatten.

50.3

Die Straßenbauverwaltung ist der Aufforderung des Bun-
desrechnungshofes gefolgt. Sie hat dem Bund Anfang des
Jahres 2011 1,2 Mio. Euro erstattet.

51.0

Das Bundesverkehrsministerium hat auf Empfehlung des
Bundesrechnungshofes die Straßenbauverwaltung aufge-
fordert, ihre Planung einer Ortsumfahrung zu ändern. In-
dem weniger Brücken gebaut werden, wird der Bund min-
destens 2,5 Mio. Euro einsparen.

51.1

Die Straßenbauverwaltung des Freistaates Bayern (Straßen-
bauverwaltung) plant im Auftrag des Bundes den Neubau
der Bundesstraße B 303, Ortsumfahrung Stadtsteinach.
Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung des
Prüfungsamtes des Bundes Stuttgart diese Planung.

Die Planung der Straßenbauverwaltung sah ursprünglich
insgesamt 13 Brücken auf der sechs km langen Ortsum-
fahrung vor. Diese dienen der Über- bzw. Unterführung
von Wirtschaftswegen, Straßen und Gewässern. Die Stra-
ßenbauverwaltung erwartet für die Ortsumfahrung einen
durchschnittlichen täglichen Verkehr, der für Bundesstra-
ßen vergleichsweise gering ist.

51.2

Der Bundesrechnungshof hat u. a. beanstandet, dass die
Straßenbauverwaltung nicht alle Möglichkeiten genutzt
hat, die Kosten beim Neubau der Ortsumfahrung zu redu-
zieren. Denn sie hat mehr Brücken geplant, als notwendig
sind.

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesverkehrsminis-
terium darauf hingewiesen, dass die Planung optimiert
werden kann. Er hat u. a. aufgrund des vergleichsweise
geringen Verkehrs folgende Einsparpotenziale aufgezeigt:

Auf drei geplante Brücken für Wirtschaftswege kann
verzichtet werden; Wirtschaftswege können gebündelt
oder höhengleich angeschlossen werden.

Zwei mit Brücken geplante Straßenkreuzungen kön-
nen durch Kreisverkehre ersetzt werden.

Eine ungünstig im Bereich eines Gewässers geplante
Kreuzung, die eine Brücke erfordert, kann verlegt
werden.

Damit können nach Auffassung des Bundesrechnungs-
hofes 6 der 13 Brücken entfallen. Dies würde die Kosten
um bis zu 3,4 Mio. Euro reduzieren. Der Bundesrech-
nungshof hat dem Bundesverkehrsministerium deshalb
empfohlen darauf hinzuwirken, dass die Straßenbauver-
waltung ihre Planung der Ortsumfahrung überarbeitet.

51.3

Das Bundesverkehrsministerium ist dem Vorschlag des
Bundesrechnungshofes gefolgt. Es hat die Straßenbauver-
waltung aufgefordert, die Planung der Ortsumfahrung zu
überarbeiten. Dadurch werden vier Brücken entfallen.
Dies führt zu Einsparungen von 2,5 Mio. Euro. Außer-
dem soll die Straßenbauverwaltung überprüfen, ob die
beiden weiteren vom Bundesrechnungshof für entbehr-
lich gehaltenen Brücken ebenfalls entfallen können. Das
Ergebnis der Überprüfung steht noch aus. Der Bundes-
rechnungshof wird kontrollieren, ob das Ergebnis sachge-
recht ist.

52.0

Der Bundesrechnungshof prüfte in zahlreichen Fällen
Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen schon während
der Planung. Er wies das Bundesverkehrsministerium
und die Straßenbauverwaltungen der Länder auf unwirt-
schaftliche Planungen hin. Daraufhin haben diese die
Planungen geändert. In den Jahren 2008 bis 2011 haben
sie dadurch für den Bund 14 Mio. Euro eingespart.
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52.1

Der Bund trägt die Ausgaben für den Bau der Bundesau-
tobahnen und Bundesstraßen (Bundesfernstraßen). Die
Straßenbauverwaltungen der Länder (Straßenbauverwal-
tungen) planen und bauen die Bundesfernstraßen im Auf-
trag des Bundes. Sie haben bei der Planung die Grund-
sätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten
und müssen angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen durchführen.

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung der
Prüfungsämter des Bundes Berlin, Köln und Stuttgart
Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen schon während
der Planungsphase. Er stellte u. a. fest, dass einige Bau-
maßnahmen nicht erforderlich waren:

Eine Straßenbauverwaltung plante, eine Bundesstraße
zu verlegen. Die Bundesstraße sollte in einer Entfer-
nung von über 200 m an einer Ortschaft vorbeigeführt
werden. Schon die bestehende Bundesstraße verläuft
abseits der Ortschaft. Der Bundesrechnungshof empfahl
der Straßenbauverwaltung, den bestehenden Verlauf der
Bundesstraße beizubehalten. Die Geschwindigkeit ist auf
70 km/h begrenzt und der Straßenverlauf übersichtlich.
Zudem ist der zur Bundesstraße gelegene Randbereich
der Ortschaft nur lückenhaft bebaut. Die Straßenbau-
verwaltung folgte der Empfehlung des Bundesrech-
nungshofes und sparte 6 Mio. Euro ein.

Eine Straßenbauverwaltung beabsichtigte, zwei Kreu-
zungen einer Bundesstraße mit einer Landesstraße
bzw. einer Ortsstraße umzubauen. Statt der bestehen-
den Kreisverkehre sollten zwei Brücken gebaut wer-
den. Nach den Richtlinien reichten Kreisverkehre aus,
wie sie bereits existierten. Der Bundesrechnungshof
empfahl, den geplanten Umbau der Kreisverkehre zu-
rückzustellen und zunächst die Entwicklung des Ver-
kehrsaufkommens und der Unfallhäufigkeit abzuwar-
ten. Die Straßenbauverwaltung entschied daraufhin,
die Kreisverkehre beizubehalten. Sie reduzierte so die
Ausgaben um rund 1,8 Mio. Euro.

Der Bundesrechnungshof stellte außerdem fest, dass die
Straßenbauverwaltungen bei einigen Planungen wirt-
schaftliche Alternativen nicht berücksichtigt hatten:

Trotz vergleichsweise geringer Verkehrsbelastungen
plante eine Straßenbauverwaltung für eine Ortsumge-
hung drei Anschlussstellen mit höchstem Ausbaustan-
dard, die in kurzer Entfernung zueinander liegen sollten.
Der Bundesrechnungshof empfahl der Straßenbauver-
waltung, die Planung zu überprüfen. Sie ließ eine An-
schlussstelle entfallen und senkte dadurch die Baukos-
ten um rund 0,5 Mio. Euro.

Eine Straßenbauverwaltung plante, eine neue Bundes-
straße unter einer Bahntrasse hindurchzuführen. Die
Bundesstraße hätte hierfür auf einer Länge von rund
700 Metern abgesenkt werden müssen. Das Verkehrs-
aufkommen auf der Bahnlinie betrug nur zwei Perso-
nenzüge pro Tag und sollte auf einen Personenzug pro
Tag reduziert werden. Der Bundesrechnungshof
sprach sich wegen der minimalen Verkehrsbelastung

auf der Bahnlinie für einen Bahnübergang mit einer
Schrankenanlage aus. Die Straßenbauverwaltung sagte
zu, die Empfehlung des Bundesrechnungshofes zu be-
rücksichtigen. Das Einsparvolumen betrug 3 Mio.
Euro.

Eine andere Straßenbauverwaltung plante ebenfalls,
eine neue Bundesstraße unter einer Bahntrasse hin-
durchzuführen. Der Bundesrechnungshof beanstandete
die unzureichende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Die
Straßenbauverwaltung untersuchte daraufhin erneut
die Wirtschaftlichkeit. Sie kam zu dem Ergebnis, dass
sie rund 1,8 Mio. Euro einsparen kann, wenn die
Straße über die Bahntrasse statt durch einen Tunnel
geführt wird. Die Straßenbauverwaltung sagte zu, eine
Überführung zu planen.

Der Bundesrechnungshof beanstandete, dass eine
Straßenbauverwaltung die Wirtschaftlichkeit einer
Brückenplanung nicht ausreichend untersucht hatte.
Außerdem schlug er vor, die auf der Brücke vorgese-
henen Radwege auf Hochborden verlaufen zu lassen
statt auf gleicher Höhe mit dem Kraftverkehr, um Un-
fälle zu vermeiden. Die Straßenbauverwaltung redu-
zierte daraufhin die Brückenbreite auf das notwendige
Maß und plante die Radwege auf Hochborden. Da-
durch sparte sie 0,7 Mio. Euro ein und verbesserte die
Verkehrssicherheit.

Der Bundesrechnungshof stellte schließlich fest, dass
eine Straßenbauverwaltung regelmäßig einen zu hohen
Ausbaustandard wählte. Sie stellte Entwässerungsrinnen,
Hoch- und Tiefborde, Pflasterflächen sowie Treppenstu-
fen bevorzugt aus Granit her. Nach Auffassung des Bun-
desrechnungshofes ist der wirtschaftliche Einsatz von
Bauteilen aus Granit im Vergleich zu den in der Anschaf-
fung deutlich günstigeren Bauteilen aus Beton bisher
nicht ausreichend belegt. Der Bundesrechnungshof emp-
fahl der Straßenbauverwaltung, verstärkt die Verwendung
von Bauteilen aus Beton in Betracht zu ziehen. Die Stra-
ßenbauverwaltung verwendet nunmehr regelmäßig Bau-
teile aus Beton. Dadurch wird sie nach Schätzung des
Bundesrechnungshofes in der Zukunft jährlich Mittel ein-
sparen, die einen Millionenbetrag erreichen können.

52.2

Der Bundesrechnungshof hat in zahlreichen Prüfungen
Einsparmöglichkeiten aufgezeigt, mit denen die Straßen-
bauverwaltungen bereits in der Planungsphase von Stra-
ßenbauvorhaben nicht notwendige Ausgaben vermeiden
konnten. In den dargestellten Fällen sind sie den Vor-
schlägen des Bundesrechnungshofes gefolgt und konnten
so eine wirtschaftliche Vorgehensweise sicherstellen. Der
Bundesrechnungshof sieht es als eine wesentliche Auf-
gabe der Straßenbauverwaltungen an, bei ihren Planun-
gen selbst dafür zu sorgen, dass die Baumaßnahmen auf
den notwendigen Umfang begrenzt und Einsparpotenzi-
ale genutzt werden. Das Bundesverkehrsministerium
muss darauf achten, dass die Straßenbauverwaltungen ihr
Planungsverhalten an diesen Zielen ausrichten und über-
zogene Baustandards vermeiden.
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52.3

Das Bundesverkehrsministerium hat zugestanden, dass in
einigen beanstandeten Fällen die geplanten Baumaßnah-
men nicht wirtschaftlich waren. Aufgrund der Empfeh-
lungen des Bundesrechnungshofes haben das Bundesver-
kehrsministerium und die Straßenbauverwaltungen die
Planungen überprüft, ergänzt oder korrigiert. Die Stra-
ßenbauverwaltungen haben sich anstelle der ursprünglich
geplanten Ausführungen nunmehr für wirtschaftliche Va-
rianten entschieden. Sie haben Vorhaben zurückgestellt
oder gänzlich gestrichen. In den Jahren 2008 bis 2011 ha-
ben die Straßenbauverwaltungen dadurch für den Bund
14 Mio. Euro eingespart.

Der Bundesrechnungshof wird weiterhin Baumaßnahmen
schon während der Planungsphase prüfen. In diesem frü-
hen Stadium kann er am wirksamsten dazu beitragen,
dass nicht notwendige Kosten vermieden werden. Er er-
wartet aber vom Bundesverkehrsministerium und von den
Straßenbauverwaltungen, dass sie ihr Planungsverhalten
und die Baustandards stärker an Wirtschaftlichkeitskrite-
rien ausrichten.

53.0

Die Straßenbauverwaltung des Landes Hessen hat die
Kosten der Streckenkontrolle auf Bundesfernstraßen zu
Unrecht aus dem Bundeshaushalt finanziert. Die aufge-
laufene Rückforderung für neun Jahre beträgt 8,8 Mio.
Euro. Das Bundesverkehrsministerium hat den Betrag auf
Veranlassung des Bundesrechnungshofes von der Stra-
ßenbauverwaltung zurückgefordert.

53.1

Die Straßenbauverwaltungen der Länder betreiben und
unterhalten im Auftrag des Bundes die Bundesautobah-
nen und Bundesstraßen (Bundesfernstraßen). Um einen
sicheren Betrieb der Bundesfernstraßen zu gewährleisten,
führen sie Streckenkontrollen durch. Damit können die
Straßenbauverwaltungen der Länder insbesondere Schä-
den und Hindernisse auf Bundesfernstraßen feststellen
und daraus die notwendigen Wartungsarbeiten ableiten.
Die Kosten für die Streckenkontrollen tragen die Länder.
Die Kosten für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten fi-
nanziert demgegenüber der Bund.

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung des
Prüfungsamtes des Bundes Hamburg die Ausgaben für
die Streckenkontrollen auf Bundesfernstraßen in Hessen,
die ab dem Jahr 2003 anfielen. Er stellte fest, dass die
Straßenbauverwaltung des Landes Hessen (Straßenbau-
verwaltung) keine gesonderten Streckenkontrollen durch-
führte. Vielmehr kontrollierte sie die Strecken im Zusam-
menhang mit den regelmäßigen Wartungsarbeiten auf
Bundesfernstraßen, z. B. Absichern von Gefahrenstellen

und Beseitigen von Hindernissen. Die Straßenbauverwal-
tung dokumentierte nicht ihren Aufwand für die Stre-
ckenkontrolle, die ein Mehrfaches an Aufwand gegen-
über der Streckenwartung erfordert. Sie finanzierte
sowohl die Kosten für die Streckenkontrolle als auch für
die Streckenwartung aus Mitteln des Bundes. Der Bun-
desrechnungshof ermittelte überschlägig die Ausgaben
für die Streckenkontrolle der Jahre 2003 bis 2011 mit
8,8 Mio. Euro.

Die Straßenbauverwaltung vertrat den Standpunkt, die
Streckenkontrolle sei nicht von der Streckenwartung zu
trennen. Sie hält die Streckenwartung für die weiterge-
hende Leistung. Diese schließe die Kontrolltätigkeit bei
der An- und Abfahrt zu den Leistungsorten der Strecken-
wartung mit ein. Der Aufwand für die An- und Abfahrten
sei als Teil der Wartung durch den Bund zu tragen.

53.2

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass die Stra-
ßenbauverwaltung nicht zwischen Streckenkontrolle und
Streckenwartung unterscheidet. Unabhängig davon, ob
die Straßenbauverwaltung die Streckenkontrolle mit der
Streckenwartung durchführt, hat der Bund nur die Ausga-
ben für die tatsächlich erbrachte Wartung zu tragen.

Die Streckenkontrolle ist nicht Bestandteil der Wartung.
Die Straßenbauverwaltung muss Streckenkontrollen auch
dann durchführen, wenn keine Streckenwartung erforder-
lich ist. Während Streckenkontrollen regelmäßig durchzu-
führen sind, ist eine Streckenwartung nur im Bedarfsfall
notwendig. Die Streckenkontrollen sind im Gegensatz zur
Streckenwartung stets für die gesamte Strecke durchzu-
führen.

Deshalb lastete die Straßenbauverwaltung nach den Be-
rechnungen des Bundesrechnungshofes dem Bund 8,8 Mio.
Euro für die Streckenkontrolle zu Unrecht an. Die Stra-
ßenbauverwaltung ist bisher nicht bereit gewesen, die zu
Unrecht verausgabten Bundesmittel zurückzuzahlen. Der
Bundesrechnungshof hat daher das Bundesverkehrsmi-
nisterium aufgefordert, die 8,8 Mio. Euro von der Stra-
ßenbauverwaltung zurückzufordern.

53.3

Das Bundesverkehrsministerium hat unter Hinweis auf
die Prüfungsergebnisse des Bundesrechnungshofes die
Straßenbauverwaltung unter Fristsetzung aufgefordert,
dem Bund 8,8 Mio. Euro zu erstatten. Zugleich hat es
sich vorbehalten, seine Forderung gegen Forderungen der
Straßenbauverwaltung aufzurechnen. Zudem hat das
Bundesverkehrsministerium die Straßenbauverwaltung
aufgefordert, dafür zu sorgen, dass dem Bund rückwir-
kend zum 1. Januar 2012 weder die Personalkosten der
Streckenkontrolle noch die damit in Zusammenhang ste-
henden Sachkosten angelastet werden.

Nach Berechnungen des Bundesrechnungshofes hat der
Bund bei korrekter Kostenverteilung zwischen Bund und
Land künftig jährlich etwa 1 Mio. Euro weniger zu zah-
len.
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54.0

Die Betriebskosten des Neubaus für das Umweltbundes-
amt in Dessau liegen deutlich über den Planungswerten
und dem Durchschnitt herkömmlicher Verwaltungsgebäude.
Der Bundesrechnungshof führt dies vor allem auf die auf-
wendige technische Ausstattung zurück. Das Bundesbau-
ministerium hat das Energiemonitoring des ökologischen
Modellvorhabens unzureichend geplant und das Vorha-
ben nicht umfassend ausgewertet. So konnte es dessen
Wirtschaftlichkeit nicht beurteilen und Erkenntnisse da-
raus bei anderen Baumaßnahmen des Bundes nicht nut-
zen.

54.1

54.1.1 Energiemonitoring für das Modellvorhaben 
geplant

Das Bundesbauministerium ließ den Neubau für das Um-
weltbundesamt in Dessau als modellhaft ökologisches
Verwaltungsgebäude planen. Es sollte sowohl in der Bau-
als auch in der Betriebsphase durch einen minimalen und
effizienten Energie- und Stoffeinsatz gekennzeichnet
sein. Dazu ließ das Bundesbauministerium innovative
technische Anlagen einbauen, z. B. einen Erdwärmetau-
scher zur Unterstützung der Gebäudelüftung sowie eine
solarbetriebene Kältemaschine zum Kühlen bestimmter
Räume. 

Ein Energiemonitoring (Monitoring) zum systematischen
Erfassen von Vorgängen und Messwerten sollte sicher-
stellen, dass das Gebäude die geplanten energetischen
Ziele erreicht. Zu diesem Zweck sollten spezielle Mess-
einrichtungen eingebaut werden. Das Bundesbauministe-
rium beauftragte das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (Bundesinstitut) mit der Planung und
Durchführung des Monitorings. Das Bundeswirtschafts-
ministerium förderte das Monitoring als Forschungspro-
jekt.

54.1.2 Baumängel verzögern Beginn des 
Monitorings

Das Bundesbauministerium genehmigte den Neubau im
Januar 2001. Das Konzept für das Monitoring lag im
März 2001 vor, die Bauarbeiten begannen im Mai 2001.
Im August 2003 erhielt das Bundesinstitut die Förderzu-
sage des Bundeswirtschaftsministeriums für das Monito-
ring. Zu diesem Zeitpunkt konnte das Bundesinstitut kei-
nen Einfluss mehr auf die Bauplanung nehmen. Bereits
installierte Messeinrichtungen, die nicht den Anforderun-
gen des Forschungsprojekts entsprachen, mussten umge-
baut und erweitert werden.

Das Monitoring konnte wegen zahlreicher Baumängel
nicht wie geplant unmittelbar nach Fertigstellung des Ge-
bäudes im Mai 2005 beginnen. Erst eineinhalb Jahre spä-
ter war der Betrieb der technischen Anlagen so stabil,
dass belastbare Messergebnisse vorlagen. Das Bundesins-
titut verlängerte deswegen mit Zustimmung des Bundes-
wirtschaftsministeriums die Projektlaufzeit um rund ein
Jahr. Trotzdem konnte es das Monitoring nicht bis zum
Erreichen eines optimierten Gebäudebetriebs fortführen.

Nach den Erhebungen des Bundesrechnungshofes betrugen
die Kosten der wissenschaftlichen Leistungen mindestens
1,6 Mio. Euro. Hiervon stammten rund 700 000 Euro
vom Bundeswirtschaftsministerium, die weiteren Kosten
trugen das Bundesinstitut und das Umweltbundesamt.

Bei Inbetriebnahme des Gebäudes waren wesentliche
Mängel an den technischen Anlagen festzustellen, die im
Verlauf des Monitorings nicht vollständig beseitigt wer-
den konnten:

Die solarbetriebene Kältemaschine erbrachte nur 50 %
der prognostizierten Leistung.

Der Erdwärmetauscher war nur mit einer reduzierten
Betriebsdauer wirtschaftlich zu betreiben. Dies führte
zu deutlich geringeren Energieerträgen als geplant.

Die Entscheidung des Umweltbundesamtes, vorüber-
gehend auftretendes Kondensat unter dem Dach des
Innenhofes durch verstärktes Lüften zu beseitigen,
führte zu einem erhöhten Energieverbrauch. Der Bundes-
rechnungshof hatte bereits bei der Prüfung der Ent-
wurfsplanung empfohlen, aus Gründen der Wirtschaft-
lichkeit auf das Dach über dem Innenhof zu verzichten.

Das Bundesinstitut stellte im Abschlussbericht zum For-
schungsprojekt fest, die angestrebten wirtschaftlichen Er-
folge seien nicht durchgängig eingetreten. Dies betreffe
vor allem den noch zu hohen Wärmeverbrauch und die
eingeschränkte Effizienz der solargestützten Kälteerzeu-
gung. Dem Bundesbauministerium war dieser Bericht
nicht bekannt. Es wertete die Erkenntnisse aus dem Mo-
nitoring nicht aus und führte keine Erfolgskontrolle des
Vorhabens durch.

54.1.3 Betriebskosten überdurchschnittlich hoch

Das Bundesbauministerium hatte bei der Planung des Ge-
bäudes jährliche Betriebskosten von rund 42 Euro je Qua-
dratmeter prognostiziert. Dieser Wert stimmt mit den
Vergleichs- und Planungsdaten für Betriebskosten von
Verwaltungsgebäuden des Bundes und der Länder über-
ein. Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die tat-
sächlichen jährlichen Betriebskosten für den Neubau in
den ersten fünf Jahren rund 63 Euro je Quadratmeter be-
trugen. Dies entspricht einem Betrag von durchschnittlich
1,31 Mio. Euro jährlich. Gegenüber Fachbesuchern gab
das Umweltbundesamt Betriebskosten von 1,23 Mio. Euro
an.
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Der Vergleich ausgewählter Betriebskostenarten des Ge-
bäudes mit denen herkömmlicher Verwaltungsgebäude
zeigte in den meisten Fällen keinen wesentlichen Unter-
schied. Die Wärme- und Wartungskosten waren jedoch
fast doppelt so hoch wie bei der Planung angenommen;
die Wartungskosten waren zudem fast viermal höher als
bei herkömmlichen Verwaltungsgebäuden.

Das Bundesbauministerium präsentiert das Gebäude des
Umweltbundesamtes als beispielhaft nachhaltig.

54.2

Der Bundesrechnungshof hat die unzureichende Planung
des Vorhabens kritisiert. Zwar hält er es für sinnvoll, ein
Monitoring mit einem inhaltlich passenden Forschungs-
vorhaben zu verknüpfen. Die Entscheidung dafür hätte
jedoch so rechtzeitig getroffen werden müssen, dass das
Bundesbauministerium die Ausgaben für die erforderli-
chen Leistungen bereits in der Planungsphase hätte be-
rücksichtigen können. Auch die Projektlaufzeit war zu
kurz bemessen, um aussagekräftige Messergebnisse wäh-
rend des optimierten Gebäudebetriebs zu erhalten.

Zudem versäumte es das Bundesbauministerium, das Mo-
nitoring fachlich auszuwerten und eine Erfolgskontrolle
durchzuführen. Daher ist nicht sichergestellt, dass der
Bund die bei diesem Modellvorhaben mit viel Aufwand
gewonnenen Erfahrungen zum energiesparenden Bauen
sowie dem Einsatz innovativer Anlagentechnik für künf-
tige Baumaßnahmen nutzen kann.

Der Bundesrechnungshof hat weiter kritisiert, dass die
durchschnittlichen jährlichen Betriebskosten des Gebäu-
des in Dessau rund 50 % höher als diejenigen von Ver-
gleichsobjekten und als die geplanten Kosten waren. Dies
hat er vor allem auf die hohen Wartungskosten der auf-

wendigen technischen Anlagen zurückgeführt, die nicht
durch deutlich günstigere Wärme-, Strom- und Wasser-
kosten als bei herkömmlichen Verwaltungsgebäuden aus-
geglichen werden konnten. Geringere Betriebskosten wa-
ren dadurch erst recht nicht zu erreichen. Das Ziel, ein
Gebäude mit niedrigen Betriebskosten – einem wichtigen
Kriterium für nachhaltiges Bauen – zu errichten, hat das
Bundesbauministerium damit verfehlt.

Der Bundesrechnungshof hat außerdem beanstandet, dass
das Umweltbundesamt in seiner Öffentlichkeitsarbeit ge-
genüber Fachbesuchern unvollständige Angaben zu den
Betriebskosten machte.

54.3

Das Bundesbauministerium hat bestätigt, dass das Moni-
toring nicht optimal verlaufen sei. Dies sei aber nicht auf
eine unzureichende Planung zurückzuführen, sondern auf
die verzögerte Fördermittelzusage. Auch auf die Laufzeit
des Forschungsprojekts habe es keinen Einfluss gehabt;
bei neuen Monitoringvorhaben achte es jedoch auf ausrei-
chend bemessene Zeiträume. 

Weiter hat das Bundesbauministerium eingeräumt, dass
die Erkenntnisse aus dem Monitoring umfangreicher und
direkter hätten genutzt werden können. Das beim Monito-
ring erworbene Wissen bleibe dennoch nicht unbeachtet,
weil die Erfahrungen des Bundesinstituts in die Planung
zahlreicher Baumaßnahmen des Bundes einfließen wür-
den. Die Berichte des Bundesinstituts zum Monitoring lä-
gen dem Bundesbauministerium mittlerweile vor. Eine
Erfolgskontrolle sei jedoch zu aufwendig.

Das Bundesbauministerium hat die Auffassung vertreten,
dass ein Betriebskostenvergleich verschiedener Gebäude
mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sei. So sei der

A b b i l d u n g  5 4 . 1

Betriebskosten Umweltbundesamt Dessau

Quelle: Bundesrechnungshof, eigene Erhebungen.
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Bezug: Nutzfläche 1-6 gem. DIN 267 (17 944 m²); ohne Sicherheits- und Überwachungsdienste.
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Vergleich eines neuen Gebäudes mit Durchschnittswerten
unterschiedlich alter Gebäude methodisch fragwürdig. Es
sei nicht auszuschließen, dass neue Gebäude wegen ihres
höheren Technisierungsgrades höhere Betriebskosten auf-
wiesen. Bei den Wärmekosten sei zu berücksichtigen,
dass das Gebäude nicht wie ursprünglich geplant 60 Stun-
den in der Woche geöffnet sei, sondern 96 Stunden. Grund
hierfür seien die flexibilisierten Arbeitszeiten. Auch habe
der Bundesrechnungshof beim Vergleich der durchschnitt-
lichen Betriebskosten nicht ausreichend beachtet, dass
sich das Gebäude im ausgewerteten Zeitraum in der
Phase der Inbetriebnahme befand. Nunmehr sinke der
Strom- und Wärmeverbrauch kontinuierlich. Steigende
Energiepreise könne das Umweltbundesamt dadurch aus-
gleichen. 

Nach Ansicht des Bundesbauministeriums seien die ver-
gleichsweise hohen Wartungskosten u. a. darauf zurück-
zuführen, dass die im betrachteten Zeitraum geltenden
Wartungsverträge bereits zusammen mit den Bauverträ-
gen abgeschlossen worden seien. Die Wartungskosten
seien im Jahr 2011 etwa 25 % geringer gewesen als der
vom Bundesrechnungshof ermittelte Durchschnittswert
der ersten fünf Jahre. Ursache hierfür sei der Abschluss
neuer Wartungsverträge.

Das Bundesbauministerium hat versichert, dass es weiter-
hin Ziel aller Beteiligten sei, Energieverbrauch und Be-
triebskosten des Gebäudes zu reduzieren. Es könne keine
Rede davon sein, dass die Projektziele des Neubaus ver-
fehlt worden seien und das Gebäude nicht nachhaltig sei.
Das Bundesbauministerium hat mitgeteilt, dass das Um-
weltbundesamt die Betriebskosten in seinen Veröffentli-
chungen berichtigen werde.

54.4

Der Bundesrechnungshof zieht aus der zu späten Förder-
zusage und den damit verbundenen Problemen den
Schluss, dass die Finanzierung des Monitorings als For-
schungsprojekt in diesem Fall nicht geeignet war. Bei
vergleichbaren Vorhaben muss das Bundesbauministe-
rium von vorneherein die Finanzierung sowie eine durch-
gängige Planung und Durchführung gewährleisten. 

Weiter ist der Bundesrechnungshof der Auffassung, dass
es nicht nur Aufgabe des Bundesinstituts, sondern vor
allem auch des Bundesbauministeriums ist, das beim Mo-
nitoring erworbene Wissen weiterzuleiten. Das Bundes-
bauministerium sollte die Auswertung des Monitorings
nachholen und bei künftigen Projekten sicherstellen, dass
dies zügig geschieht. Eine Erfolgskontrolle ist bei jeder
finanzwirksamen Maßnahme haushaltsrechtlich vorge-
schrieben. Diese wird das Bundesbauministerium – wenn
nicht anders möglich, auch überschlägig – zu erstellen ha-
ben, damit es beurteilen kann, ob das Monitoring wirt-
schaftlich war und es Erfahrungswerte für vergleichbare
Vorhaben erhält.

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, dass ein Be-
triebskostenvergleich von Gebäuden gleicher Nutzung
gerade bei unterschiedlichem Alter und Technisierungs-

grad angebracht ist. Nur so ist es möglich, Auswirkungen
veränderter Gebäudekonzepte auf den Betrieb zu verglei-
chen. Das Gebäude des Umweltbundesamtes soll ein mo-
dellhaft ökologisches Gebäude sein, dessen Inbetrieb-
nahme das Bundesinstitut mit erheblichem Aufwand
wissenschaftlich begleitet hat. Der Bundesrechnungshof
hält es für nicht akzeptabel, dass es höhere Betriebskosten
als herkömmliche Verwaltungsgebäude verursacht. Dies
gilt auch unter Berücksichtigung von Besonderheiten wie
überdurchschnittlich langen Öffnungszeiten.

Der Bundesrechnungshof befürwortet ausdrücklich die
Bemühungen, die Betriebskosten zu reduzieren. Er er-
kennt jedoch nicht, dass die geplanten Werte, die dem
durchschnittlichen Niveau herkömmlicher Verwaltungs-
gebäude entsprechen, erreicht werden können. Ohnehin
hätten geringere Betriebskosten als bei herkömmlichen
Verwaltungsgebäuden das Ziel dieses aufwendigen Mo-
dellvorhabens sein müssen. Der Bundesrechnungshof hält
das Gebäude des Umweltbundesamtes deshalb hinsicht-
lich der Betriebskosten für nicht beispielhaft und erwartet
vom Bundesbauministerium, dass es daraus Schlüsse für
die künftige technische Konzeption von Gebäuden des
Bundes ableitet. Es hat sicherzustellen, dass dabei Lösun-
gen gewählt werden, die möglichst geringe Betriebskos-
ten und damit im Ergebnis Betriebskostensenkungen ge-
genüber dem derzeitigen Standard erwarten lassen.

55.0

Das Bundesbauministerium hat befristet vereinfachte
Verwaltungsverfahren für die Durchführung von Hoch-
baumaßnahmen des Bundes und Zuwendungsbaumaß-
nahmen eingeführt. Investitionen für Baumaßnahmen sollten
schneller realisiert und damit konjunkturwirksam wer-
den. Dies gelang nur für einen Teil der Baumaßnahmen.
Bei Zuwendungsbaumaßnahmen wirkte sich der Verzicht
auf die Beteiligung der Bauverwaltung negativ auf die
Qualität der Bauunterlagen aus.

55.1

Die Bundesregierung beschloss im Jahr 2009 mit einem
„Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur
Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstums-
kräfte und Modernisierung des Landes“ u. a., zusätzliche
Investitionsmittel für Baumaßnahmen bereitzustellen.
Diese Maßnahmen mussten spätestens im Jahr 2010 be-
gonnen werden.

Die Investitionen für Hochbaumaßnahmen des Bundes
(Bundesbaumaßnahmen) und Zuwendungsbaumaßnah-
men sollten sich schnellstmöglich konjunkturfördernd
auswirken. Daher beschloss die Bundesregierung u. a.,

55
Kat. C

Sonderregelungen zur Beschleunigung 
von Baumaßnahmen des Bundes und 
seiner Zuwendungsempfänger nur 
bedingt geeignet 

– 247 –– 247 –



Verwaltungsverfahren befristet zu vereinfachen. Dies be-
traf sowohl Baumaßnahmen, die mit den zusätzlichen
Mitteln finanziert wurden, als auch alle anderen Baumaß-
nahmen. Das Bundesbauministerium war aufgefordert,
die Verfahrensvereinfachungen umzusetzen.

Haushaltsmittel für Baumaßnahmen dürfen nach § 24 der
Bundeshaushaltsordnung (BHO) erst veranschlagt werden,
wenn aus den Bauunterlagen u. a. die Art der Ausfüh-
rung, die Kosten der Baumaßnahme und die geschätzten
jährlichen Nutzungskosten nach Fertigstellung der Bau-
maßnahme ersichtlich sind. Form und Inhalt dieser Bau-
unterlagen werden für Bundesbaumaßnahmen im Einzel-
nen durch die „Richtlinien für die Durchführung von
Bauaufgaben des Bundes“ (RBBau) bestimmt. Darin sind
die Anforderungen für Bauunterlagen zu Großen Bau-
maßnahmen (Baumaßnahmen mit Kosten über 1 Mio.
Euro) und Kleinen Baumaßnahmen (Baumaßnahmen mit
Kosten bis 1 Mio. Euro) beschrieben. Für Große und
Kleine Baumaßnahmen gibt es darin unterschiedliche
Verwaltungsverfahren. Danach genehmigt die Oberste
Technische Instanz – also Bundesbauministerium oder
Bundesverteidigungsministerium – Bauunterlagen zu
Großen Baumaßnahmen baufachlich.

Bei der Durchführung von Zuwendungsbaumaßnahmen
ist nach den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu
§ 44 BHO die Bauverwaltung zwingend zu beteiligen,
wenn die für eine Baumaßnahme vorgesehenen Zuwen-
dungen von Bund und Ländern zusammen 1 Mio. Euro
übersteigen. Dazu sind in den Baufachlichen Ergänzungs-
bestimmungen die Aufgaben der Bauverwaltung geregelt:
Danach berät sie die Zuwendungsempfänger und prüft die
von ihnen erstellten Antrags- und Bauunterlagen. Unter
Berücksichtigung der daraufhin erstellten baufachlichen
Stellungnahme bewilligen die Zuwendungsgeber die Mit-
tel für die Durchführung von Zuwendungsbaumaßnah-
men.

Das Bundesbauministerium hob im Januar 2009 die Kos-
tengrenze für Kleine Baumaßnahmen und Zuwendungs-
baumaßnahmen befristet bis Ende Dezember 2010 von
1 Mio. auf 5 Mio. Euro an. Für Bundesbaumaßnahmen
zwischen 1 Mio. und 5 Mio. Euro legte das Bundesbau-
ministerium fest, dass die Fachaufsicht – und nicht die
Oberste Technische Instanz – die Bauunterlagen in eige-
ner Zuständigkeit prüfen und genehmigen solle. 

Das Bundesbauministerium legte außerdem fest, dass
nunmehr Zuwendungsbaumaßnahmen mit Zuwendungen
von Bund und Ländern zusammen von bis zu 5 Mio. Euro
ohne die Beteiligung der Bauverwaltung durchgeführt
werden können. Voraussetzung sei, dass die Zuwen-
dungsempfänger über hinreichenden baufachlichen Sach-
verstand verfügten. Angaben dazu, wer den baufachli-
chen Sachverstand feststellen soll und anhand welcher
Kriterien, machte das Bundesbauministerium nicht. 

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung der
Prüfungsämter des Bundes Berlin, Hannover und Stutt-
gart, wie sich die Verfahrensänderungen auf die Durch-
führung der Bundesbaumaßnahmen und Zuwendungs-

baumaßnahmen bis zur Genehmigung der Bauunterlagen
auswirkten.

Bauunterlagen zu Bundesbaumaßnahmen und Zu-
wendungsbaumaßnahmen zum Teil unvollständig

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Fachauf-
sicht Bauunterlagen genehmigte, die zum Teil unvollstän-
dig waren; so lagen u. a. Raumbedarfspläne, mit denen
Nutzer ihren Flächenbedarf vor Planungsbeginn nachwei-
sen müssen, nicht vor. Die Nutzer ermittelten Raumbe-
darfspläne erst planungsbegleitend. In den Fällen, in de-
nen Raumbedarfspläne vorlagen, entsprachen sie oftmals
nicht den in den RBBau vorgegebenen Anforderungen.
So fehlten z. B. Angaben zur beabsichtigten Nutzung, der
Raumbedarfsplan enthielt keinen vollständigen Überblick
über die benötigten Räume oder der Bedarf war lediglich
beschrieben, ohne den genauen Flächenbedarf zu benen-
nen. Auch fehlte in rund einem Drittel der Fälle ein Ver-
gleich der geforderten mit den tatsächlich geplanten Flä-
chen. In einigen Fällen waren die geplanten Flächen nicht
in den Bauunterlagen angegeben. Angaben zu den jähr-
lich entstehenden Nutzungskosten waren in 40 % der
Fälle unvollständig oder fehlten ganz.

Die Durchführung von Zuwendungsbaumaßnahmen
wurde nach den Feststellungen des Bundesrechnungsho-
fes oftmals genehmigt, obwohl die Bauunterlagen unvoll-
ständig waren. Bauunterlagen, die Zuwendungsempfän-
ger ohne Beteiligung der Bauverwaltung erstellt hatten,
wiesen wesentlich häufiger Mängel auf als jene, bei de-
nen die Bauverwaltung beteiligt war. So fehlte z. B. bei
50 % der Bauunterlagen ein von der Bewilligungsbe-
hörde anerkannter Stellen- und Raumbedarfsplan; Schät-
zungen der jährlich zu erwartenden Nutzungskosten fehl-
ten in 70 % der Fälle, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
fehlten bei allen Bauunterlagen.

Bearbeitungsdauer für Bauunterlagen zu Bundes-
baumaßnahmen zunächst länger als vorher

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Bauverwal-
tung für die Bearbeitung von vor Anhebung der Kosten-
grenze erstellten, aber erst danach genehmigten Bauun-
terlagen durchschnittlich 19,6 Monate benötigte. Waren
dagegen nur der Planungsauftrag vor der Anhebung der
Kostengrenze erteilt, die Bauunterlagen aber erst danach
aufgestellt worden, dauerte das Aufstellen, Prüfen und
Genehmigen im Durchschnitt 17,1 Monate. Bei Bauun-
terlagen, zu denen die Bauverwaltung erst nach Anhe-
bung der Kostengrenze den Planungsauftrag erhalten
hatte (dies betraf rund 38 % der Fälle), dauerte die ge-
samte Bearbeitung im Durchschnitt 6,4 Monate. 

Bei einer zu einem früheren Zeitpunkt durchgeführten
Prüfung hatte der Bundesrechnungshof festgestellt, dass
es bei Großen Baumaßnahmen, deren Kosten zum Teil er-
heblich über 5 Mio. Euro lagen, im Durchschnitt 16,1 Mo-
nate dauerte, bis die Bauunterlagen aufgestellt, geprüft
und von der Obersten Technischen Instanz baufachlich
genehmigt waren. 
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Kostengrenze bei Zuwendungsbaumaßnahmen nicht 
an Gesamtkosten der Baumaßnahme geknüpft

Das Bundesbauministerium hatte bei Zuwendungsbau-
maßnahmen die Kostengrenze für die zwingende Beteili-
gung der Bauverwaltung von der Summe der Zuwendun-
gen von Bund und Ländern abhängig gemacht. Damit
konnten Zuwendungsempfänger mit zusätzlichen Geldern,
z. B. Eigenmitteln, Baumaßnahmen mit Gesamtkosten
von deutlich über der Kostengrenze von 5 Mio. Euro ohne
Bauverwaltung durchführen. 

55.2

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesbauministerium
darauf hingewiesen, dass die genehmigten Bauunterlagen
für Bundesbaumaßnahmen und Zuwendungsbaumaßnah-
men oftmals nicht die Mindestanforderungen erfüllten,
die zur Veranschlagung der Baumaßnahmen im Haushalt
erforderlich sind. 

Der Bundesrechnungshof hat deshalb empfohlen, bei
Bundesbaumaßnahmen zwischen 1 Mio. und 5 Mio. Euro
künftig nicht regelmäßig auf die Prüfung und Genehmi-
gung der Bauunterlagen durch die Oberste Technische In-
stanz zu verzichten.

Die Verfahrensänderungen bewirkten bei Bundesbaumaß-
nahmen zunächst keine Beschleunigung. Lediglich bei

den Baumaßnahmen, bei denen die Bauverwaltung nach
Anhebung der Kostengrenze vom Bundesbauministerium
oder Bundesverteidigungsministerium beauftragt war, Bau-
unterlagen aufzustellen, war im Durchschnitt eine Beschleu-
nigung bis zur Genehmigung der Bauunterlagen erkenn-
bar. Dazu haben wesentlich auch die engen zeitlichen
Vorgaben für den Einsatz der zusätzlichen Investitions-
mittel und die zeitliche Befristung der Verfahrensverein-
fachung beigetragen. Der Bundesrechnungshof bezwei-
felt daher, dass eine dauerhaft erhöhte Kostengrenze auch
eine dauerhafte Beschleunigungswirkung zur Folge hätte.
Zudem würde diese Beschleunigung mit einer erhebli-
chen Minderung der Qualität der Bauunterlagen erkauft,
die letztlich zu deutlich höheren Kosten des öffentlichen
Bauens führen dürfte.

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass sich bei
Zuwendungsbaumaßnahmen der Verzicht auf die Beteili-
gung der Bauverwaltung insgesamt negativ auf die Quali-
tät der Bauunterlagen ausgewirkt hat. Auch das Ziel der
Konjunkturförderung rechtfertigt derartige Fehlentwick-
lungen nicht. Zudem belasten die Folgekosten mangelhaft
geplanter oder unwirtschaftlicher Baumaßnahmen kom-
mende Haushalte auf Dauer.

Der Bundesrechnungshof hat bei der Prüfung der Zuwen-
dungsbaumaßnahmen darauf hingewiesen, dass das Krite-
rium „Höhe der Zuwendung“ als wesentliches Kriterium für
das Beteiligen oder Nichtbeteiligen der Bauverwaltung

A b b i l d u n g  5 5 . 1

Durchschnittliche Dauer für das Aufstellen, Prüfen und Genehmigen der Bauunterlagen

Quelle: Bundesrechnungshof, eigene Erhebungen.
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ungeeignet war. Es wäre wünschenswert und vorteilhaft
gewesen, wenn das Bundesbauministerium auf die indivi-
duelle Baumaßnahme abgestellt und Kriterien festgelegt
hätte, wie der baufachliche Sachverstand im Einzelfall
überprüfbar nachzuweisen ist.

55.3

Das Bundesbauministerium beabsichtigt, den Feststellun-
gen und Empfehlungen des Bundesrechnungshofes bei
seinen derzeitigen Überlegungen hinsichtlich einer dauer-
haften Anhebung der Kostengrenze für Bundesbaumaß-
nahmen und Zuwendungsbaumaßnahmen weitgehend
Rechnung zu tragen: 

So soll im Rahmen der anstehenden Überprüfung der in
den RBBau festgelegten Kostengrenze für Kleine Bau-
maßnahmen diese lediglich auf 2 Mio. Euro angehoben
werden. 

Für Zuwendungsbaumaßnahmen soll es grundsätzlich bei
der bisherigen Kostengrenze von 1 Mio. Euro Zuwendun-
gen von Bund und Ländern zusammen für eine zwin-
gende Beteiligung der Bauverwaltung bleiben. 

Durch eine Neuregelung im Wissenschaftsbereich werden
voraussichtlich zukünftig Zuwendungsbaumaßnahmen von
Wissenschaftseinrichtungen davon ausgenommen: Bei
diesen kann von einer Beteiligung der Bauverwaltung ab-
gesehen werden, wenn die Wissenschaftseinrichtung über
hinreichenden baufachlichen Sachverstand und ein geeig-
netes internes Controlling verfügt. Ob eine Wissenschafts-
einrichtung diese Voraussetzungen erfüllt, soll dann das
zuständige Bundesministerium im Einvernehmen mit
dem Bundesbauministerium entscheiden. Das Nähere
wird in einer Verwaltungsvorschrift geregelt werden. 

56.0

Der Bund hat sich mit zu hohen Zahlungen an den Perso-
nalkosten der Länder für die Durchführung von Bauauf-
gaben beteiligt. Das Bundesbauministerium folgte einer
Empfehlung des Bundesrechnungshofes und forderte vom
Land eine Rückzahlung. Dadurch flossen 0,5 Mio. Euro
in den Bundeshaushalt zurück. Bund und Land haben ihre
Verwaltungsvereinbarung inzwischen angepasst, um das
Risiko von Überzahlungen zukünftig zu verringern.

56.1

Der Bund zahlt für die Durchführung seiner Bauaufgaben
im Hochbau den Ländern sogenannte Entschädigungen,
die im Haushalt des Bundesbauministeriums veranschlagt
sind. Hierfür schließt er mit dem jeweiligen Land ein Ver-
waltungsabkommen sowie eine Kostenerstattungsverein-
barung. 

Grundlage der Abrechnungen mit der Freien Hansestadt
Bremen für die Jahre 2002 bis 2006 waren das Verwal-
tungsabkommen sowie die Kostenerstattungsvereinba-
rung aus dem Jahr 1999. In dem Verwaltungsabkommen
war auch die Personalstruktur für den bei der Landesbau-
verwaltung einzurichtenden Geschäftsbereich Bundesbau
festgelegt. Die Ausgaben für das Personal im Geschäfts-
bereich sollte der Bund dem Land jährlich pauschal erstat-
ten.

Der Bundesrechnungshof prüfte mit Unterstützung des
Prüfungsamtes des Bundes Stuttgart in der Freien Hanse-
stadt Bremen die Erstattung der Personalausgaben im Ge-
schäftsbereich Bundesbau. Dabei stellte er fest, dass dort
weniger Personal beschäftigt war, als es das Verwaltungs-
abkommen vorsah. Einige der Stellen waren nicht besetzt.
Das Land hatte dies dem Bund nicht mitgeteilt und in den
Abrechnungen für die Jahre 2002 bis 2006 nicht berück-
sichtigt. Der Bund bemerkte das bei seiner Prüfung der
Abrechnungen nicht und leistete deshalb an die Freie
Hansestadt Bremen zu hohe Zahlungen für die Durchfüh-
rung von Bauaufgaben. 

56.2

Der Bundesrechnungshof hat empfohlen, die zu viel ge-
zahlten Mittel zurückzufordern. Auch sei bei Abschluss
des ab dem Jahr 2010 vorgesehenen neuen Verwaltungs-
abkommens die Sollstärke des Geschäftsbereichs Bun-
desbau zu überprüfen und ggf. anzupassen.

56.3

Das Bundesbauministerium ist den Hinweisen des Bun-
desrechnungshofes gefolgt und verrechnete nach längeren
Verhandlungen die Überzahlungen mit der Freien Hanse-
stadt Bremen. Insgesamt konnten 0,5 Mio. Euro dem
Bundeshaushalt wieder zugeführt werden.

Im Dezember 2010 hat das Bundesbauministerium das
Verwaltungsabkommen und die Kostenerstattungsverein-
barung mit der Freien Hansestadt Bremen geändert. Darin
ist festgelegt, dass Bund und Land den anstehenden Auf-
gabenumfang und die Auswirkungen auf die Personal-
struktur im zweijährigen Turnus schätzen und die Kosten-
erstattungsvereinbarung entsprechend anpassen.

Bundesministerium der Verteidigung
(Einzelplan 14)

57.1 Überblick

Die Bundeswehr besteht aus den Streitkräften und der Bun-
deswehrverwaltung. Ihre Aufgaben leiten sich aus den
Zielen deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik
ab. Hierzu zählen u. a. die Landesverteidigung in der

56
Kat. C

Verwaltungskosten zu hoch berechnet: 
Land Bremen zahlt im Hochbau 
0,5 Mio. Euro an den Bund zurück
(Kapitel 1225 Titel 632 03)
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Nordatlantischen Allianz, die internationale Konfliktver-
hütung und Krisenbewältigung einschließlich des Kampfes
gegen den internationalen Terrorismus, die Unterstützung
von Bündnispartnern, der Schutz Deutschlands und seiner
Bevölkerung, aber auch Hilfeleistungen bei Katastrophen
und Unglücksfällen. Die erforderlichen Haushaltsmittel
stellt der Einzelplan 14, der sogenannte Verteidigungs-
haushalt, bereit. 

Im Jahr 2011 entfielen auf den Verteidigungshaushalt
32 Mrd. Euro. Das entsprach 10,8 % der Gesamtausgaben
des Bundes. Für das Jahr 2013 sind Verteidigungsausga-
ben von 33,3 Mrd. Euro und damit 11 % der Gesamtaus-
gaben des Bundeshaushalts vorgesehen. Das in diesem
Abschnitt verwendete Datenmaterial beruht auf Angaben
des Bundesverteidigungsministeriums. Tabelle 57.1 gibt
einen Überblick über den Einzelplan. 

Ta b e l l e  5 7 . 1

Übersicht über den Einzelplan 14
Bundesministerium der Verteidigung

Erläuterungen: a Rechnerische Abweichungen ergeben sich aufgrund von Rundungsdifferenzen und der Globalen Minderausgabe.
b Im Bundeshaushalt 2011 veranschlagtes Soll.
c Ist-Besetzung am 1. Juni 2011.

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 14; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf, Einzelplan 14.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

Verän-
derung

2012/2013

in Mio. Euroa in %

Ausgaben des Einzelplans 31 549,0 31 983,4 434,4 31 871,9 33 283,1 4,4

darunter:

Bundesministerium 369,0 411,7 42,7 372,6 408,6 9,7

Kommandobehörden 8 962,5 9 337,8 375,3 8 745,1 9 140,4 4,5

Bundeswehrverwaltung 4 229,4 4 340,8 111,4 3 068,5 3 149,9 2,7

Sonstiger Betrieb 2 161,1 2 091,8 -69,3 2 026,8 2 074,0 2,3

Materialerhaltung 2 086,6 2 201,6 115,0 2 180,5 2 212,8 1,5

Unterbringung 3 198,3 2 966,6 -231,7 4 072,8 4 807,3 18,0

Militärische Beschaffungen 5 174,1 4 531,1 -643,0 5 159,5 4 891,5 -5,2

Wehrforschung und Entwick-
lung

921,9 923,8 1,9 918,1 927,4 1,0

Versorgungsausgaben 4 632,3 4 690,2 57,9 4 692,3 5 038,6 7,4

Einnahmen des Einzelplans 223,7 571,2 347,5 323,6 323,3 -0,1

darunter:

Veräußerungserlöse 25,2 114,4 89,2 125,2 131,0 4,6

Heilbehandlung Dritter 79,5 156,7 77,2 79,5 79,5 0

Erstattungen aus internationa-
len Einsätzen

-- 66,8 66,8 -- -- 0

Verpflichtungsermächtigungen 8 276,4b 1 509,9 -6 766,5 8 940,4 10 894,4 21,9

Planstellen/Stellen in %

Personal 294 896,5 276 900,0c -17 996,5 287 219,5 284 016,5 -1,1
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Das Bundesverteidigungsministerium erläuterte die Gründe
für die Abweichung zwischen den Soll- und Ist-Ausgaben
für militärische Beschaffungen. Im Jahr 2011 gab es hier-
für 643 Mio. Euro (12,4 %) weniger als geplant aus. Weil
es Mehrausgaben bei verschiedenen anderen Kapiteln
decken musste, standen diese Haushaltsmittel für militä-
rische Beschaffungen nicht zur Verfügung. Von den
643 Mio. Euro gab es 311,1 Mio. Euro für „Maßnahmen
der Bundeswehr im Zusammenhang mit internationalen
Einsätzen“ aus. Mehr als zwei Drittel dieser Mittel wen-
dete es für die Materialerhaltung von einsatzwichtigem
Gerät und für die Beschaffung von für den Einsatz drin-
gend benötigtem Material auf. Weitere 122 Mio. Euro
verwendete es, um Personalausgaben in der Bundeswehr-
verwaltung zu decken. Seine Versorgungsausgaben ver-
stärkte es mit 57,9 Mio. Euro. Letzteres begründet das
Bundesverteidigungsministerium mit Preissteigerungen
im Gesundheitswesen und damit einhergehenden höheren
Ausgaben für Beihilfen. Zudem hätten mehr Soldatinnen
und Soldaten als geplant die Bundeswehr verlassen und
sogenannte Übergangsbeihilfen erhalten.

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2013 weist einige we-
sentliche Veränderungen gegenüber den Titelansätzen des
Vorjahres auf:

Die Titelansätze für das Bundesministerium (Kapi-
tel 1401), die Kommandobehörden (Kapitel 1403),
die Bundeswehrverwaltung (Kapitel 1404) sowie für
die Versorgungsausgaben (Kapitel 1467 und 1468)
steigen. Dies ist im Wesentlichen auf geplante höhere
Ausgaben für das aktive und ehemalige militärische
und zivile Personal der Bundeswehr zurückzuführen. 

Die Tarif- und Besoldungsrunde 2012 soll im Jahr
2013 Mehrausgaben von 991,4 Mio. Euro für den Ein-
zelplan 14 verursachen. Außerdem wird eine finanzielle
Vorsorge von 108,8 Mio. Euro bei Kapitel 1403
Titel 423 02 veranschlagt. Diese Mittel waren ur-
sprünglich im Einzelplan 60 ausgebracht und dürfen
nur für Freiwillig Wehrdienstleistende ausgegeben
werden, soweit deren Zahl 5 000 übersteigt.

Der Titelansatz für die Unterbringung (Kapitel 1412)
steigt um 734,5 Mio. Euro (18 %). Dabei werden für
Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem „Ein-
heitlichen Liegenschaftsmanagement“ zusätzliche ge-

plante Ausgaben von 830 Mio. Euro veranschlagt.
Gleichzeitig sinken die geplanten Ausgaben für den
Bauunterhalt um 30 Mio. Euro. Die geplanten Ausga-
ben für Baumaßnahmen der Bundeswehr steigen um
110 Mio. Euro.

Der Titelansatz für militärische Beschaffungen (Kapi-
tel 1416) sinkt um 268 Mio. Euro (5,2 %). Dies ist auf
zum Teil deutlich niedriger veranschlagte Ausgaben
bei acht Beschaffungstiteln zurückzuführen.

Der Einzelplan 14 weist Planstellen, Stellen, Einnahmen
und Ausgaben nicht getrennt nach Organisationsberei-
chen aus. Tabelle 57.2 gibt eine Übersicht über den Ge-
schäftsbereich des Bundesverteidigungsministeriums. Zum
1. Juni 2011 waren insgesamt 276 900 Planstellen und
Stellen besetzt. Davon entfielen 187 331 Planstellen und
Stellen auf militärisches sowie 89 569 auf ziviles Personal.
Daneben waren im Einzelplan 14 Stellen für 2 500 Reser-
vistinnen und Reservisten sowie 55 000 Grundwehr-
dienstleistende vorgesehen. 

Im Haushaltsjahr 2011 waren im Einzelplan 14 Verpflich-
tungsermächtigungen von 8,3 Mrd. Euro veranschlagt. Tat-
sächlich nahm das Bundesverteidigungsministerium 1,5 Mrd.
Euro in Anspruch. Der Ausnutzungsgrad, also das Ver-
hältnis zwischen den in Anspruch genommenen und den
veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen, betrug so-
mit 18,2 %. Im Vergleich dazu lag der Ausnutzungsgrad
der Verpflichtungsermächtigungen im Gesamthaushalt im
selben Zeitraum bei 57,9 %.

Das Bundesverteidigungsministerium führt den vergleichs-
weise niedrigen Ausnutzungsgrad im Einzelplan 14 u. a.
auf einen Systemfehler bei der Buchung eingegangener
Verpflichtungen sowie auf geplante, aber aus unterschied-
lichen Gründen nicht realisierte Vorhaben zurück. Für
diese Vorhaben habe es in erheblichem Umfang Ver-
pflichtungsermächtigungen vorgesehen. Die aus diesen
Gründen nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungs-
ermächtigungen beliefen sich auf 5,4 Mrd. Euro. Außer-
dem waren Anfang 2011 Verpflichtungsermächtigungen
von 1,3 Mrd. Euro haushaltsgesetzlich gesperrt und konn-
ten später nur anteilig in Anspruch genommen werden.
Ein um diese Faktoren bereinigter Ausnutzungsgrad
wäre, so das Bundesverteidigungsministerium, deutlich
höher.

Ta b e l l e  5 7 . 2

Übersicht über den Geschäftsbereich des Bundesverteidigungsministeriums

Quelle: Bundeshaushalt, Einzelplan 14.

Bereich
Einnahmen 2011 

(Ist)
Ausgaben 2011 

(Ist)
Planstellen/Stellen 
Ist am 1. Juni 2011

in Mio. Euro

Bundesministerium 0,2 411,7 3 039

Kommandobehörden 223,4 9 337,8 186 142

Bundeswehrverwaltung 21,7 4 340,8 87 719
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Der Bundesrechnungshof hat in der Vergangenheit in sei-
nen Bemerkungen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung
wiederholt den niedrigen Ausnutzungsgrad der Verpflich-
tungsermächtigungen im Gesamthaushalt kritisiert. Dies
sieht er als ein Anzeichen dafür, dass Verpflichtungser-
mächtigungen für nicht etatreife Vorhaben veranschlagt
werden. Zwar erkennt der Bundesrechnungshof an, dass
bei der Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigun-
gen ein Prognoserisiko besteht. Gleichwohl fordert er die
Ressorts auf, in diesem Zusammenhang die Etatreife von
Vorhaben sorgfältig zu prüfen (vgl. Bemerkung Nr. 1.8).

Abbildung 57.1 zeigt, dass der Ausnutzungsgrad der Ver-
pflichtungsermächtigungen im Einzelplan 14 in der Regel
niedriger als im Gesamthaushalt ist.

57.2 Neuausrichtung der Bundeswehr

57.2.1 Allgemeiner Überblick

Die Bundesregierung leitete im Juni 2010 eine Struktur-
reform der Bundeswehr ein. Ziel dieser Neuausrichtung
ist es, Aufgaben und Fähigkeiten der Bundeswehr den si-
cherheitspolitischen Rahmenbedingungen anzupassen. Die

neue Struktur der Bundeswehr soll dem demographischen
Wandel Rechnung tragen und solide finanziert sein. Mit
der Neuausrichtung sollen Parallelstrukturen beseitigt so-
wie Entscheidungsprozesse und Verfahren gestrafft wer-
den. Zu diesem Zweck will die Bundeswehr insbesondere
Aufgabenwahrnehmung und Verantwortung auf allen
Ebenen zusammenführen. Das Ergebnis dieser Neuaus-
richtung soll eine schlanke, finanzierbare, einsatz- und fä-
higkeitsorientierte Bundeswehr sein, in der mehr Kräfte
als bisher für internationale Einsätze zur Verfügung ste-
hen. 

Alle Umstrukturierungsmaßnahmen sollen im Bundes-
ministerium beginnen und konsequent „von oben nach
unten“ fortgeführt werden. Durch die Konzentration auf
ministerielle Kernaufgaben reduziert das Bundesministe-
rium die Zahl der Abteilungen, Unterabteilungen und Re-
ferate. Das Bundesministerium ist seit dem 1. April 2012
in der neuen Struktur arbeitsbereit. Die Zahl der Dienst-
posten im Bundesministerium soll von ursprünglich 3 100
auf künftig 2 000 Dienstposten sinken. Diese Dienstposten
sollen sich auch weiterhin auf beide Dienstsitze in Bonn
und Berlin verteilen. Dabei sind in Bonn etwa 900 und in
Berlin etwa 1 100 Dienstposten vorgesehen.

A b b i l d u n g  5 7 . 1

Entwicklung des Ausnutzungsgrades der Verpflichtungsermächtigungen

Erläuterung: Nach § 6 Absatz 9 Haushaltsgesetz 2010 durften die Verpflichtungsermächtigungen ab einer Gesamtsumme von 10 Mio. Euro pro
Titel grundsätzlich nur bis zu 90 % in Anspruch genommen werden.

Quelle: Haushaltsrechnung des Bundes.
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Die im Jahr 2011 eingeführte Aussetzung der Einberufung
zum Grundwehrdienst und die schrittweise Reduzierung
des zivilen und militärischen Personals sollen mittel- bis
langfristig zu erheblichen Einsparungen führen. In der
Zielstruktur wird die Bundeswehr bei einem Gesamtum-
fang von bis zu 185 000 Soldatinnen und Soldaten min-
destens 5 000 und bis zu 15 000 Freiwillig Wehrdienst-
leistende und 2 500 Reservistinnen und Reservisten
umfassen. Für das zivile Personal sind dann 55 000 Stel-
len vorgesehen. 

Die Streitkräfte gliedern sich auch nach der Neuausrich-
tung in die fünf militärischen Organisationsbereiche Heer,
Luftwaffe, Marine, Streitkräftebasis und Sanitätsdienst.
Die Inspekteure führen ihre militärischen Organisations-
bereiche künftig außerhalb des Bundesministeriums. Heer,
Luftwaffe und Marine werden auch als Teilstreitkräfte be-
zeichnet. Teilstreitkraftübergreifende Dienstleistungen, wie
die Versorgung der Streitkräfte im Inland oder die streit-
kräftegemeinsame Ausbildung, stellt die Streitkräftebasis
weiterhin zentral für alle Organisationsbereiche bereit. 

Die Bundeswehrverwaltung bildet eine eigenständige, von
den Streitkräften unabhängige Bundesverwaltung, die
z. B. Aufgaben des Personalwesens wahrnimmt und den
unmittelbaren Rüstungs- und sonstigen Sachbedarf der
Streitkräfte deckt. Sie wird künftig aus den fünf zivilen
Organisationsbereichen „Personal“, „Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen“, „Ausrüstung, Informa-
tionstechnik und Nutzung“, „Rechtspflege“ sowie „Mili-
tärseelsorge“ bestehen.

Der Bundesverteidigungsminister gab im Oktober 2011
seine Entscheidung über die Stationierung der Bundes-
wehr in Deutschland bekannt. Die Stationierungsentschei-
dung beruht nach Angaben des Bundesverteidigungsminis-
teriums auf den Indikatoren „Funktionalität“, „Kosten
und Wirtschaftlichkeit“, „Attraktivität“ und „Präsenz in der
Fläche“. Künftig soll die Bundeswehr noch an 264 Stand-
orten präsent sein. 31 Standorte sollen aufgegeben werden.
58 Kommunen, für die jeweils weniger als 15 Dienstpos-
ten vorgesehen sind, weist die Stationierungsübersicht
nicht mehr als Bundeswehrstandorte aus. Das Bundesver-
teidigungsministerium setzt die Stationierungsentschei-
dung derzeit um. Im Juni 2012 gab das Bundesverteidi-
gungsministerium bekannt, es plane, einen weiteren
Standort zu schließen sowie die Zahl der Dienstposten an
vier Standorten zu verändern.

Im Zuge der Neuausrichtung beabsichtigt das Bundesver-
teidigungsministerium, das Material und die Ausrüstung
der Bundeswehr den neuen Zielvorgaben anzupassen.
Hierzu identifizierte es u. a. sogenannte strukturrelevante
Waffensysteme der Teilstreitkräfte und legte für diese
Waffensysteme zahlenmäßige Obergrenzen fest. Dabei
berücksichtigte es nicht nur vorhandene Bestände, son-
dern betrachtete auch laufende und geplante Beschaf-
fungsvorhaben. 

Insgesamt 38 strukturrelevante Waffensysteme erfasste
das Bundesverteidigungsministerium in einer Übersicht.

Auf sechs dieser Waffensysteme möchte es künftig voll-
ständig verzichten. In einem Fall plant es, weitere Stück-
zahlen des Waffensystems zu beschaffen, in 14 Fällen
sieht es keine Änderung der Bestände vor. Bei den restli-
chen 17 Fällen beabsichtigt es, die vorhandenen oder ge-
planten Bestände zum Teil deutlich zu reduzieren. So soll
z. B. die Zahl der Kampfpanzer LEOPARD 2 von bisher
vorhandenen 350 auf 225 Stück, die Zahl der Schützen-
panzer PUMA von bisher geplanten 405 auf 350 Stück
und die Zahl der Hubschrauber UH TIGER von bisher
geplanten 80 auf 40 Stück sinken. 

Das Bundesverteidigungsministerium hat im Haushalts-
aufstellungsverfahren 2013 in Aussicht gestellt, mit Rüs-
tungsunternehmen über eine Anpassung der bestehenden
Verträge und Abnahmeverpflichtungen verhandeln zu
wollen. Bereits im Juli 2012 vereinbarte das Bundesver-
teidigungsministerium mit Rüstungsunternehmen ver-
traglich, dass es lediglich 350 der ursprünglich geplanten
405 Schützenpanzer PUMA abnehmen wird. Dadurch
verringert sich der Gesamtauftragswert für dieses Be-
schaffungsvorhaben einschließlich der damit zusammen-
hängenden zusätzlichen Leistungen und Ausstattungen
um 341 Mio. Euro.

57.2.2 Auswirkungen auf den Haushalt

Die Neuausrichtung der Bundeswehr wirkt sich auf den
Einzelplan 14 aus. Daneben sind bereits jetzt Auswirkun-
gen auf den gesamten Bundeshaushalt absehbar. Die fi-
nanziellen Auswirkungen lassen sich jedoch weder für
den Einzelplan 14 noch für den Bundeshaushalt vollstän-
dig ermitteln. Gleichwohl haben die Bundesregierung
und die von der Neuausrichtung betroffenen Ressorts die
finanziellen Auswirkungen einzelner Entscheidungen ab-
geschätzt.

Das Bundesverteidigungsministerium schätzt, dass es allein
an Personal- und Betriebsausgaben jährlich 563,5 Mio.
Euro einsparen kann, wenn es die Einberufung zum
Grundwehrdienst aussetzt und die Zahl der Freiwillig
Wehrdienstleistenden auf bis zu 15 000 reduziert.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Zahl der
Studienanfänger mit der Aussetzung der Einberufung zum
Grundwehrdienst sowie der damit verbundenen Ausset-
zung der Verpflichtung zur Ableistung des Zivildienstes
steigt. Aufgrund der Verpflichtungen aus dem Hochschul-
pakt 2020 und dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
rechnet sie mit zusätzlichen Ausgaben. In den Jahren
2011 bis 2018 sollen sich diese Mehrausgaben für Bund
und Länder auf insgesamt bis zu 1,8 Mrd. Euro summie-
ren. 

Der Einzelplan 14 kann in den Jahren 2012 bis 2015 mit
bis zu 1 Mrd. Euro pro Jahr aus dem Einzelplan 60 ver-
stärkt werden. Mit diesen Haushaltsmitteln unterstützt die
Bundesregierung den Abbau des Zivilpersonals der Bun-
deswehr. Das Bundesverteidigungsministerium kann aus
diesen Mitteln Personalausgaben für sein ziviles Personal
leisten. In der neuen Struktur nicht mehr benötigtes soge-
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nanntes „Überhangpersonal“ soll bevorzugt zu anderen
Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes des Bundes wech-
seln können. Neue Arbeitgeber sollen als Anreiz bei einer
Einstellung von Überhangpersonal neben der Stelle auch
die zur Deckung der Personalausgaben erforderlichen
Haushaltsmittel aus dem Einzelplan 60 erhalten.

Mit einem zeitlich befristeten Reformbegleitprogramm
plant das Bundesverteidigungsministerium, den Personal-
körper schnell und sozialverträglich anzupassen sowie die
Attraktivität des Dienstes in der Bundeswehr zu steigern.
Hierzu stellt es u. a. Haushaltsmittel für Abfindungen bei
Dienstzeitverkürzungen bereit. Auf diese Weise können bis
zu 3 100 Berufssoldatinnen und -soldaten sowie 1 500 Be-
amtinnen und Beamte vorzeitig in den Ruhestand versetzt
werden. Daneben plant es, mit Hilfe von Verpflichtungs-
prämien und einer verbesserten Vergütung neues Personal
zu gewinnen. Tabelle 57.3 zeigt die Entwicklung der für
das Reformbegleitprogramm insgesamt bei Kapitel 1403
Titel 459 09 veranschlagten Mittel.

Ta b e l l e  5 7 . 3

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben für das 
Reformbegleitprogramm

Quelle: Haushaltsentwurf zum Bundeshaushalt, Einzelplan 14.

Bei Kapitel 1412 (Unterbringung) stehen dem Bundes-
verteidigungsministerium für das Jahr 2013 zusätzliche
Haushaltsmittel von 110 Mio. Euro für Baumaßnahmen
der Bundeswehr zur Verfügung. Mit diesen Mitteln beab-
sichtigt es, Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der
Stationierungsentscheidung zu verwirklichen.

Die mit der Stationierungsentscheidung verbundene Schlie-
ßung von Bundeswehrstandorten wird insbesondere die
Länder und Kommunen belasten. Daher beabsichtigt die
Bundesregierung, den Ländern im Jahr 2013 Finanzhilfen
für neue städtebauliche Maßnahmen von 455 Mio. Euro
zur Verfügung zu stellen. Diese Mittel sollen im Einzel-
plan 12 veranschlagt werden. Daneben räumte der Haus-
haltsgesetzgeber den Kommunen unter bestimmten Voraus-
setzungen ein Erstzugriffsrecht auf von der Bundeswehr
aufgegebene Grundstücke ein. Verbilligte Grundstücks-
verkäufe sind hingegen nicht vorgesehen.

57.3 Haushaltsstruktur und -entwicklung

Mit dem Regierungsentwurf für den Haushalt des Jahres
2008 führte das Bundesverteidigungsministerium die für
Verwaltungszwecke eingerichteten Kapitel zusammen
und bündelte einsatzorientierte Ausgabenbereiche in ei-
genen Kapiteln. Dadurch reduzierte es die Zahl der Kapi-
tel von 19 auf 12. 

Dem Verteidigungshaushalt stehen im Haushaltsvollzug
verschiedene Deckungsmöglichkeiten zur Verfügung. Bei
der Inanspruchnahme darf der Plafond des Einzelplans
nicht überschritten werden. Deckungsmöglichkeiten be-
stehen grundsätzlich nur innerhalb der jeweiligen Ausga-
benbereiche. Das Bundesverteidigungsministerium ist er-
mächtigt, Einsparungen bei den Personalausgaben zu
verwenden, um ggf. zusätzliche Ausgaben für dringend
benötigtes Material zu leisten. Auch Ausgaben für inter-
nationale Einsätze sollen weiterhin mit Einsparungen im
gesamten Einzelplan deckungsfähig sein. Erhalten bleibt
auch die Möglichkeit, investive Ausgaben im Einzel-
plan 14 aus Einnahmen zu verstärken. 

Für jedes Haushaltsjahr erstellt das Bundesverteidigungs-
ministerium „Erläuterungen und Vergleiche zum Regie-
rungsentwurf des Verteidigungshaushalts“, in denen es
die Ausgaben strukturiert und vier Ausgabenbereichen
zuordnet:

Zu den Betriebsausgaben zählen Ausgaben für das zi-
vile und das militärische Personal, für die Materialer-
haltung sowie für den sonstigen Betrieb. Hierunter fal-
len z. B. Ausgaben für Verpflegung, Betriebsstoffe
oder die Bewirtschaftung der Liegenschaften. 

Bei den Betreiberverträgen zur Weiterentwicklung der
Bundeswehr handelt es sich um Kooperationen mit der
privaten Wirtschaft in Gestalt sogenannter Betreiber-
modelle, mit deren Hilfe die Bundeswehr z. B. ihren
Bedarf an IT-Dienstleistungen und an Mobilität deckt. 

Ausgaben für militärische Beschaffungen, militärische
Anlagen einschließlich NATO-Infrastruktur, für For-
schung, Entwicklung und Erprobung einschließlich
Zuwendungen an Forschungsinstitute sowie sonstige
Investitionen werden in dem Ausgabenbereich „vertei-
digungsinvestive Ausgaben“ zusammengefasst.

Bei den Versorgungsausgaben handelt es sich um Aus-
gaben für die Versorgung von ehemaligen Soldatinnen
und Soldaten, Beamtinnen und Beamten der Bundes-
wehr sowie deren Hinterbliebenen. Neben Versor-
gungsbezügen und Beihilfen fallen hierunter auch
Übergangsbeihilfen für ausscheidende Soldatinnen
und Soldaten auf Zeit. Hinzu kommen die Einzahlun-
gen in den Versorgungsfonds für das Personal, das ab
dem 1. Januar 2007 neu eingestellt wurde.

Die Verteilung der geplanten Ausgaben auf die Ausga-
benbereiche im Haushaltsjahr 2013 zeigt Abbildung 57.2. 
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Das Bundesverteidigungsministerium wendet mehr als
drei Viertel seiner Haushaltsmittel für Betriebsausgaben,
Versorgungsausgaben und Betreibermodelle auf. Hierbei
handelt es sich um Ausgaben, auf deren Höhe das Bun-
desverteidigungsministerium nur bedingt Einfluss neh-
men kann. So kann es z. B. Personal nicht beliebig ein-
stellen oder entlassen und Organisationsstrukturen sowie
Standorte nicht kurzfristig verändern. Bei der Erfüllung
öffentlicher Aufgaben mit Hilfe von Betreibermodellen
geht es in erheblichem Umfang vertragliche Verpflichtun-
gen ein, die es über einen längeren Zeitraum finanziell
binden. Veränderungen in diesen Bereichen haben erst
auf mittlere bis lange Sicht Auswirkungen auf die Höhe
der Ausgaben.
Ursprünglich war der Einzelplan 14 auf eine Bundeswehr
mit dem Kernauftrag Landes- und Bündnisverteidigung
ausgerichtet. Seit dem Jahr 1990 beeinflussen die interna-
tionalen Einsätze der Bundeswehr zunehmend den Vertei-
digungshaushalt. So können sicherheitspolitische Entwick-
lungen unmittelbar militärische Beschaffungsvorhaben
auslösen oder beeinflussen und eine Veränderung der
Haushaltsmittelansätze erforderlich machen. Aus einer
erhöhten Einsatzbelastung können darüber hinaus eine
höhere Wartungsintensität und zusätzliche Ausgaben für
Materialerhaltung resultieren. 
Haushaltsmittel, die dazu dienen, die Bundeswehr für
eine Teilnahme an Einsätzen personell und materiell zu
befähigen, sind weit überwiegend bei den für diesen

Zweck eingerichteten Titeln veranschlagt. Zusätzlich
werden Ausgaben für „Maßnahmen der Bundeswehr im
Zusammenhang mit internationalen Einsätzen“ bei Kapi-
tel 1403 Titelgruppe 08 veranschlagt. Bei diesen soge-
nannten „einsatzbedingten Zusatzausgaben“ handelt es
sich um Haushaltsmittel zur Deckung des unmittelbar
einsatzrelevanten Bedarfs. Abbildung 57.3 zeigt die Ent-
wicklung der einsatzbedingten Zusatzausgaben seit dem
Jahr 1992.

Am Beispiel der Kosovo-Krise im Jahr 1999 oder beim
ISAF-Einsatz (International Security Assistance Force) in
Afghanistan Ende 2011 ist zu erkennen, dass die einsatz-
bedingten Zusatzausgaben mit Beginn eines neuen Ein-
satzes zunächst sprunghaft ansteigen. In den darauffol-
genden Jahren sinken sie und bleiben dann weitgehend
unverändert, bis neue, einsatzbedingte Zusatzausgaben
wiederum einen Anstieg bewirken. Das Bundesverteidi-
gungsministerium führt dies darauf zurück, dass zu Be-
ginn eines Einsatzes zunächst Fähigkeitslücken geschlos-
sen werden müssen. Im Verlauf eines Einsatzes stark
ansteigende Ausgaben begründet es mit gravierenden
Veränderungen der Rahmenbedingungen. Für das Jahr
2010 nennt es im Zusammenhang mit dem ISAF-Einsatz
beispielhaft die Anhebung der Personalobergrenzen so-
wie Forderungen der NATO, die zu Mehrausgaben für
einsatzwichtiges Material, Transportleistungen und Be-
triebsstoffe geführt hätten.

A b b i l d u n g  5 7 . 2

Verteilung der Verteidigungsausgaben auf die Ausgabenbereiche

Quelle: Erläuterungen und Vergleiche des Bundesverteidigungsministeriums zum Regierungsentwurf des Verteidigungshaushalts 2013.
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57.4 Ausgaben

57.4.1 Betriebsausgaben

Die geplanten Betriebsausgaben sind in den vergangenen
Jahren um 1,9 Mrd. Euro gestiegen (vgl. Tabelle 57.4).
Die höheren Titelansätze in den Jahren 2011 bis 2013

sind im Wesentlichen auf die Einführung des „Einheitli-
chen Liegenschaftsmanagements“ in der Bundeswehr zu-
rückzuführen. In diesem Zeitraum übertrug die Bundes-
wehr das Eigentum an ihren inländischen Liegenschaften
schrittweise auf die Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben (Bundesanstalt). 

A b b i l d u n g  5 7 . 3

Entwicklung der einsatzbedingten Zusatzausgaben

Quelle: Bundestagsdrucksache 16/10692 vom 22. Oktober 2008; Jahresberichte des Bundesverteidigungsministeriums zu den Ausgaben für Maß-
nahmen der Bundeswehr im Zusammenhang mit internationalen Einsätzen.
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Übersicht über die Entwicklung der Betriebsausgaben im Einzelplan 14

Quelle: Erläuterungen und Vergleiche des Bundesverteidigungsministeriums zum Regierungsentwurf des Verteidigungshaushalts.
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17 615,9 17 732,6 18 747,1 18 259,2 19 512,6

Veränderung zum Vorjahr 
(in %)

3,9 0,7 5,7 -2,6 6,9
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Nach der Eigentumsübertragung zahlt das Bundesvertei-
digungsministerium Mieten an die Bundesanstalt. Dabei
sind die Ausgaben aus dem Einzelplan 14 zugleich Ein-
nahmen der Bundesanstalt und werden im Einzelplan 60
verbucht. Für das Jahr 2013 sind 2,7 Mrd. Euro für Mie-
ten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitli-
chen Liegenschaftsmanagement für alle Bundeswehrlie-
genschaften einschließlich der beiden Dienstsitze des
Bundesministeriums in Bonn und Berlin im Einzelplan 14
veranschlagt. Diese Haushaltsmittel erhielt das Bundes-
verteidigungsministerium zusätzlich. Ein Substanzge-
winn für den Einzelplan 14 ist damit nicht verbunden.
Mit den bereitgestellten Haushaltsmitteln für die Materi-
alerhaltung lässt die Bundeswehr Instandsetzungen und
technische Änderungen bei Industrieunternehmen durch-
führen. Zudem kauft sie damit Ersatzteile und Betreu-
ungsleistungen ein. Der Großteil dieser Ausgaben wird
bei Kapitel 1409 (Materialerhaltung) veranschlagt.
Im Jahr 2011 gab die Bundeswehr allein aus dem Kapitel
1409 für die Materialerhaltung 2,2 Mrd. Euro aus. Den
mit Abstand größten Teil der Ausgaben machte die Mate-
rialerhaltung der Luftfahrzeuge mit 1,2 Mrd. Euro aus,
davon allein 391,2 Mio. Euro für die Materialerhaltung
des EUROFIGHTER. 
Der Bundesrechnungshof hat die Entwicklung, die Be-
schaffung und den Betrieb des EUROFIGHTER geprüft.

In seine Betrachtungen hat er auch die Ausgaben für die
Materialerhaltung einbezogen. Dabei stellte er fest, dass
die tatsächlichen Ausgaben für die Materialerhaltung des
EUROFIGHTER den im Bundeswehrplan ausgewiesenen
Bedarf überschritten. Die im Haushaltsplan für die Mate-
rialerhaltung der Luftfahrzeuge veranschlagten Mittel
reichten nicht aus, um die Ausgaben zu decken. 

Für das Jahr 2011 wies der Bundeswehrplan einen Bedarf
für die Materialerhaltung der Luftfahrzeuge von 1,5 Mrd.
Euro aus. Im Einzelplan 14 waren lediglich geplante Aus-
gaben von 1,1 Mrd. Euro vorgesehen. Die tatsächlichen
Ausgaben waren erheblich höher. Hierfür waren insbe-
sondere Mehrausgaben von 153,2 Mio. Euro für die Material-
erhaltung des EUROFIGHTER verantwortlich. Diese Mehr-
ausgaben fielen an, obwohl weder der geplante Umfang
von 84 Flugzeugen noch die geplanten Flugstunden er-
reicht wurden. So verfügte die Bundeswehr Anfang 2011
über 64 Flugzeuge. Weitere 15 Flugzeuge erhielt sie im
Laufe des Jahres 2011. Im selben Zeitraum gab die Bun-
deswehr für die Materialerhaltung der übrigen Luftfahr-
zeuge deutlich weniger aus, als im Bundeswehrplan vor-
gesehen war.

Abbildung 57.4 stellt für das Jahr 2011 die geplanten
Ausgaben und die Ist-Ausgaben für die Materialerhaltung
der Luftfahrzeuge und jeweils gesondert für den EURO-
FIGHTER dar.

A b b i l d u n g  5 7 . 4

Vergleich der geplanten Ausgaben und der Ist-Ausgaben für die Materialerhaltung
des EUROFIGHTER und der übrigen Luftfahrzeuge

Erläuterung: Alle Angaben beziehen sich auf Kapitel 1409 Titel 553 11. Bei seinen Berechnungen zum Soll 2011 hat der Bundesrechnungshof
angenommen, dass das Verhältnis der geplanten Ausgaben zwischen dem EUROFIGHTER und den übrigen Luftfahrzeugen gemes-
sen am Bundeswehrplan gleich bleibt.

Quelle: Bundeswehrplan 2011, Bundeshaushalt, Einzelplan 14 und Rechnung über den Haushalt des Einzelplans 14.
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Gemäß Bundeswehrplan liegt der Bedarf für die Material-
erhaltung des EUROFIGHTER im Jahr 2013 bei 368,5 Mio.
Euro und damit unter den Ist-Ausgaben des Jahres 2011.
Die Zahl der Flugzeuge und die tatsächlichen Flugstun-
den werden allerdings weiter zunehmen. Das Bundesver-
teidigungsministerium meldete für das Jahr 2013 für die
Materialerhaltung aller Luftfahrzeuge nur 180 Mio. Euro
(16,4 %) mehr an, als im Jahr 2011 veranschlagt waren.
Es begründete den Haushaltsvoranschlag mit dem zuge-
wiesenen Plafond.

Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, dass
der im Bundeswehrplan ermittelte Bedarf und der vorgege-
bene Plafond aufeinander abzustimmen sind. Andernfalls
wären entweder die Titel nicht bedarfsgerecht veran-
schlagt oder die Planungen nicht den verfügbaren Haushalts-
mitteln angepasst.

Das Bundesverteidigungsministerium hat anerkannt, dass
der Haushaltsvoranschlag und der Bundeswehrplan bes-
ser aufeinander abgestimmt sein sollten. Es erwartet ent-
sprechende Verbesserungen vom neuen „Integrierten Pla-
nungsprozess“. Dieser soll die bisher getrennten Bereiche
Bundeswehrplanung, Haushaltsplanung und Controlling
zusammenführen. Alle Planungsdaten sollen in einer ge-
meinsamen Datenbasis zusammengeführt werden.

57.4.2 Betreibermodelle

Die Bundeswehr kooperiert in verschiedenen Bereichen
mit der Industrie in Form von Betreibermodellen. Deren
Ziel ist es, Aufgaben der Bundeswehr auf wirtschaftlich
vorteilhaftere Weise zu erfüllen. Dabei handelt es sich ent-
weder um Beteiligungen des Bundesverteidigungsminis-
teriums an privatrechtlichen Unternehmen (Beteiligungs-
gesellschaften) wie der BWI Informationstechnik GmbH,
der HIL Heeresinstandsetzungslogistik GmbH, der LH Bun-
deswehr Bekleidungsgesellschaft mbH, der BwFuhrpark-
Service GmbH oder um sonstige Kooperationen mit

Industrieunternehmen, z. B. zum Chartern von Transport-
kapazitäten.

Das Bundesverteidigungsministerium ist berechtigt, die
Verträge mit der HIL Heeresinstandsetzungslogistik GmbH,
der LH Bundeswehr Bekleidungsgesellschaft mbH sowie
der BwFuhrparkService GmbH in den Jahren 2013 bis
2016 zu beenden. Derzeit prüft es, wie die von diesen Un-
ternehmen erbrachten Leistungen künftig bereitzustellen
sind. 

Tabelle 57.5 zeigt, dass der Titelansatz für Betreibermo-
delle seit dem Jahr 2009 um 109,9 Mio. Euro gestiegen
ist.

Der Bundesrechnungshof hat sich in der Vergangenheit
bereits zu den Auswirkungen von Betreibermodellen,
u. a. in Form einer Aufgabenwahrnehmung durch Beteili-
gungsgesellschaften, auf den Verteidigungshaushalt geäu-
ßert (Bemerkungen 2011, Bundestagsdrucksache 17/7600
Nr. 58). Dabei hat er insbesondere darauf hingewiesen,
dass Betreibermodelle die Bundeswehr über einen länge-
ren Zeitraum binden und den Gestaltungsspielraum im
Einzelplan 14 einschränken. Weil das Bundesverteidi-
gungsministerium mit den Aufgaben eines Betreibermo-
dells zusammenhängende Ausgaben nicht vollständig er-
fasst und diese darüber hinaus bei verschiedenen
Haushaltsstellen verbucht, sind die Auswirkungen der
Betreibermodelle auf den Verteidigungshaushalt nicht
vollständig zu erkennen. 

In seinen diesjährigen Bemerkungen kritisiert der Bun-
desrechnungshof, dass das Bundesverteidigungsministe-
rium Aufgaben der Beteiligungsverwaltung unzureichend
wahrnimmt. Dies führt er insbesondere darauf zurück,
dass der Bund einerseits Auftraggeber und andererseits
als Mehrheitsgesellschafter des Unternehmens mittelbar
auch Auftragnehmer ist (vgl. Bemerkung Nr. 58).

Ta b e l l e  5 7 . 5

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben für Betreibermodelle
im Einzelplan 14

Erläuterung: Rechnerische Abweichungen ergeben sich aufgrund von Rundungsdifferenzen.
Quelle: Erläuterungen und Vergleiche des Bundesverteidigungsministeriums zum Regierungsentwurf des Verteidigungshaushalts.
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57.4.3 Verteidigungsinvestive Ausgaben

Ein Viertel der Haushaltsmittel im Einzelplan 14 steht für
verteidigungsinvestive Ausgaben zur Verfügung. Nach
der Bundeshaushaltsordnung gelten Ausgaben mit militä-
rischem Bezug nicht als Investitionen. Insofern handelt es
sich um konsumtive Ausgaben. Die Bundeswehr hinge-
gen verwendet den Begriff der verteidigungsinvestiven
Ausgaben, um den nachhaltigen Charakter dieser Ausga-
ben hervorzuheben. Auch bei den verteidigungsinvesti-
ven Ausgaben ist der Gestaltungsspielraum nicht zuletzt
durch langfristige vertragliche Verpflichtungen einge-
schränkt. Der Titelansatz für verteidigungsinvestive Aus-
gaben ist seit dem Jahr 2009 um 508,3 Mio. Euro gesun-
ken (vgl. Tabelle 57.6). 

Die Verschiebung des Aufgabenspektrums der Bundes-
wehr beeinflusst auch Art und Umfang der militärischen
Beschaffungen. So stellt die Teilnahme an internationalen
Einsätzen die Streitkräfte – insbesondere auch wegen der
zunehmenden Intensität – vor neue militärische Heraus-
forderungen. Aus diesem Grund benötigt die Bundeswehr
hochwertige und technisch komplexe Rüstungsgüter, de-
ren Entwicklung und Beschaffung erheblichen zeitlichen
und finanziellen Aufwand erfordern. Ausgaben für mili-
tärische Beschaffungen werden im Wesentlichen bei Ka-
pitel 1416 und bei Kapitel 1403 Titel 554 81 veranschlagt.
Sie sind Teil der verteidigungsinvestiven Ausgaben und
machen etwa ein Sechstel der Ausgaben des Einzel-
plans 14 aus. 

Der jährliche Entscheidungsspielraum beim Einsatz von
Haushaltsmitteln wird u. a. dadurch beeinflusst, inwie-
weit sich das Bundesverteidigungsministerium in Vorjah-
ren bereits zu Ausgaben in künftigen Jahren verpflichtet
hat. Insbesondere bei militärischen Entwicklungs- und
Beschaffungsvorhaben erstrecken sich verbindliche ver-
tragliche Zusagen und internationale Vereinbarungen zum

Teil auf Zeiträume, die weit über den Finanzplanungszeit-
raum hinausgehen. Neben dem Ausnutzungsgrad der Ver-
pflichtungsermächtigungen (vgl. Nr. 57.1) hat der Bun-
desrechnungshof ausgewertet, in welchem Umfang das
Bundesverteidigungsministerium sich durch in der Ver-
gangenheit eingegangene Verpflichtungen für künftige
Haushaltsjahre bereits gebunden hat. 

Ein erheblicher Teil der für militärische Beschaffungen vor-
gesehenen Haushaltsmittel ist bereits durch eingegangene
Verpflichtungen aus Vorjahren gebunden. Im Wesentli-
chen ist dies auf in der Vergangenheit eingeleitete große
militärische Entwicklungs- und Beschaffungsvorhaben
zurückzuführen, wie die Beschaffung der Fregatte 125,
des Transportflugzeugs A400M, des Kampfflugzeugs EU-
ROFIGHTER oder des Schützenpanzers PUMA. Infolge-
dessen ist das für neue Rüstungsprojekte frei verfügbare
Haushaltsvolumen gering. 

Eingegangene Verpflichtungen werden in einigen Fällen
wider Erwarten nicht fällig, beispielsweise weil die Rüs-
tungsunternehmen Waffensysteme nicht zum vereinbar-
ten Zeitpunkt oder in der vereinbarten Qualität liefern. In
diesen Fällen behält die Bundeswehr Zahlungen ein. Da-
durch werden eingegangene Verpflichtungen ganz oder
teilweise in die Zukunft verlagert.

Im Haushaltsaufstellungsverfahren 2011 stellte das Bun-
desverteidigungsministerium Unterlagen zur Verfügung,
mit denen es seine Titelansätze für den Einzelplan 14 be-
gründete. In diesen haushaltsbegründenden Unterlagen
wies es für das Jahr 2011 neben den bereits eingegangenen
Verpflichtungen auch die voraussichtlichen Verpflichtungen
bei den militärischen Beschaffungen aus. Voraussichtliche
Verpflichtungen sind Verpflichtungen, die das Bundes-
verteidigungsministerium künftig eingehen möchte, um
bereits bestehende Beschaffungsvorhaben zu ergänzen
oder weitere Beschaffungsvorhaben einzuleiten. 
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Übersicht über die Entwicklung der verteidigungsinvestiven Ausgaben
im Einzelplan 14

Quelle: Erläuterungen und Vergleiche des Bundesverteidigungsministeriums zum Regierungsentwurf des Verteidigungshaushalts.

Haushaltsjahr

2009
Soll

2010
Soll

2011
Soll

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

Verteidigungsinvestive Ausgaben 
(in Mio. Euro)

7 622,3 7 554,8 7 347,2 7 363,9 7 114,0

Veränderung zum Vorjahr
(in %)

8,9 -0,9 -2,7 0,2 -3,4

– 260 –– 260 –



Der Bundesrechnungshof hat für das Jahr 2011 unter-
sucht, in welchem Umfang die Bundeswehr sich bezogen
auf einzelne Beschaffungstitel bereits verpflichtet hat.
Dabei hat er auch betrachtet, inwieweit die Bundeswehr
Zahlungen aufgrund eingegangener Verpflichtungen für
militärische Beschaffungen planmäßig leistet. Ausweis-
lich der haushaltsbegründenden Unterlagen lag die Summe
der eingegangenen und voraussichtlichen Verpflichtun-
gen im Jahr 2011 über den Titelansätzen. Die erwartete
Überschreitung der Titelansätze betrug dabei 1,4 Mrd.
Euro. Bei fünf Beschaffungstiteln überschritten bereits
die eingegangenen Verpflichtungen das veranschlagte
Soll. Den niedrigen Titelansatz begründete das Bundes-
verteidigungsministerium mit dem Verlauf der Beschaf-
fungsvorhaben und mit Erfahrungswerten.

Anfang des Jahres 2011 waren 90 % der für militärische
Beschaffungen vorgesehenen Haushaltsmittel durch be-
reits eingegangene Verpflichtungen gebunden. Dabei lag
der Anteil eingegangener Verpflichtungen am veran-
schlagten Soll bei den einzelnen Titeln zwischen 15 %
(Kapitel 1416 Titel 554 01, Beschaffung Sanitätsgerät)
und 260 % (Kapitel 1403 Titel 554 81, Einsatzbedingter
Sofortbedarf). 

Im Jahr 2011 lagen bei sechs Titeln die tatsächlichen Aus-
gaben unter den eingegangenen Verpflichtungen (vgl. Ta-
belle 57.7). Die höchsten Abweichungen gab es bei der
Beschaffung des Hubschraubers UH TIGER. Hier stan-
den tatsächliche Ausgaben von 19,6 Mio. Euro eingegan-
genen Verpflichtungen von 280,2 Mio. Euro gegenüber.

Die Abweichungen zwischen den eingegangenen Ver-
pflichtungen und den Ist-Ausgaben im Jahr 2011 beliefen
sich auf insgesamt 745,3 Mio. Euro. Damit blieben einge-
gangene Verpflichtungen bis zu dieser Höhe bestehen.
Diese können in den Folgejahren fällig werden und
schränken das in diesen Jahren für neue Rüstungsprojekte
verfügbare Haushaltsvolumen ein. Der Bundesrechnungshof
hat wiederholt empfohlen, höhere Beträge als bisher ein-
zubehalten, wenn die Rüstungsunternehmen nicht ver-
tragsgemäß liefern. Will das Bundesverteidigungsminis-
terium dieser Empfehlung nachkommen und gleichzeitig
einen planmäßigen Abfluss der Haushaltsmittel sicher-
stellen, muss es seine Prognosefähigkeit verbessern.

Im Haushaltsaufstellungsverfahren 2013 hat der Bundes-
rechnungshof die eingegangenen und voraussichtlichen
Verpflichtungen bei den militärischen Beschaffungen für
die Jahre 2013 bis 2016 ausgewertet. 
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Übersicht über eingegangene Verpflichtungen und Ist-Ausgaben bei ausgewählten militärischen Beschaffungen

Erläuterung: Verpflichtungen für das Jahr 2011, Stand: 31. Dezember 2010.
Quelle: Bundeshaushalt, Einzelplan 14 für die Haushaltsjahre 2010 und 2011.

Titelkurzbezeichnung
Verpflichtungen

für 2011 Ausgaben 2011 (Ist) Abweichung
Verpflichtungen/Ist

in Mio. Euro

Hubschrauber UH TIGER 280,2 19,6 260,6

Hubschrauber NH 90 252,3 50,1 202,2

Schützenpanzer PUMA 104,1 46,0 58,1

Transportflugzeug A400M 731,8 549,9 181,9

Flugbereitschaft BMVg 72,7 62,4 10,3

Beschaffung Kampffahrzeuge 352,2 320,0 32,2

Summen 1 793,3 1 048,0 745,3

– 261 –– 261 –



Abbildung 57.5 zeigt, dass in den Jahren 2013 bis 2015
jeweils die Summe der eingegangenen und voraussichtli-
chen Verpflichtungen die Titelansätze überschreiten wird.
Bezogen auf die einzelnen Titelansätze für das Jahr 2013
bedeutet dies, dass bei 14 der insgesamt 18 Titel die ein-
gegangenen und voraussichtlichen Verpflichtungen höher
als die Titelansätze sind. In zwölf Fällen führt das Bun-
desverteidigungsministerium hierzu aus, dass es zwar ei-
nen höheren Bedarf erkannt, aus Plafondgründen jedoch
einen niedrigeren Titelansatz gewählt habe. In einem Fall
begründet es die Überschreitung des Titelansatzes nicht.
In einem weiteren Fall gibt es an, dass es neben Plafond-
gründen auch Erfahrungswerte herangezogen habe, um
den Titelansatz zu ermitteln. Im Haushaltsaufstellungs-
verfahren 2011 hatte das Bundesverteidigungsministe-
rium die gekürzten Titelansätze hingegen ausschließlich
mit dem Verlauf der Beschaffungsvorhaben und mit Er-
fahrungswerten begründet.

Der Verweis auf Plafondgründe sowie die fehlende Be-
gründung für die gekürzten Titelansätze wecken Zweifel
daran, dass das Bundesverteidigungsministerium die
Haushaltsmittel bei Kapitel 1416 für das Jahr 2013 be-
darfsgerecht veranschlagt hat. 

Neben den durch eingegangene Verpflichtungen gebun-
denen Haushaltsmitteln schränken weitere Faktoren im
Zusammenhang mit bereits eingeleiteten Entwicklungs-
und Beschaffungsvorhaben den Entscheidungsspielraum

zusätzlich ein. So reichen die Rüstungsunternehmen z. B.
nachträgliche Preissteigerungen an die Bundeswehr wei-
ter oder stellen von der Bundeswehr geforderte Leis-
tungserweiterungen ergänzend in Rechnung. 

Aus Sicht des Bundesverteidigungsministeriums war das
für militärische Beschaffungen frei verfügbare Haushalts-
volumen, insbesondere wegen der bereits beauftragten Groß-
projekte, in den vergangenen Jahren gering. Die freien Mittel
reichten daher nicht aus, um neue Rüstungsprojekte un-
eingeschränkt zu realisieren. Daher beschaffte es Waffen-
systeme in der Regel in mehreren Schritten. Aus demsel-
ben Grund verzichtete es häufig zunächst auf zusätzliche
Leistungen oder Ausstattungen, die es im weiteren Projekt-
verlauf für notwendig erachtete, um ein vollständig ein-
satzfähiges Waffensystem zu erhalten. Es stellte jedoch
fest, dass dieses Vorgehen hohe Stückkosten, logistischen
Mehraufwand und den Parallelbetrieb von altem und
neuem Gerät zur Folge hatte. 

Auch aus Sicht des Bundesrechnungshofes ist nicht aus-
zuschließen, dass dieses Vorgehen die Wirtschaftlichkeit
sowie den Verlauf und den Erfolg eines Entwicklungs-
und Beschaffungsvorhabens insgesamt negativ beein-
flusst. Im Übrigen kann das Bundesverteidigungsministe-
rium seinen Entscheidungsspielraum auf diese Weise nur
kurzfristig erweitern. Weil es Ausgaben in die Zukunft
verlagert, schränkt es seinen Entscheidungsspielraum
langfristig weiter ein. Seinen Entscheidungsspielraum er-
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Vergleich der Titelansätze mit den eingegangenen und voraussichtlichen Verpflichtungen
für militärische Beschaffungen

Quelle: Haushaltsbegründende Unterlagen zur Aufstellung des Bundeshaushalts 2013 und des Finanzplans bis 2016 für den Einzelplan 14.
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weitern könnte das Bundesverteidigungsministerium hin-
gegen, wenn es Entwicklungs- und Beschaffungsvorha-
ben schneller an einen geänderten Bedarf anpassen, seine
Beschaffungsplanung verbessern und seine Rüstungspro-
jekte priorisieren würde.

Das Bundesverteidigungsministerium beabsichtigt, das
Material und die Ausrüstung der Bundeswehr insgesamt
zu reduzieren und an die neue Struktur anzupassen. Art
und Umfang der strukturrelevanten Waffensysteme hat es
bereits festgelegt (vgl. Nr. 57.2). Derzeit verhandelt es
mit den Rüstungsunternehmen über Vertragsänderungen
bei großen Rüstungsprojekten. Sein Ziel ist es, bereits in
Auftrag gegebene, aber nicht mehr benötigte Stückzahlen
für diese Waffensysteme nicht mehr abnehmen zu müssen. 

Die Bundeswehr erhofft sich, auch auf diese Weise drin-
gend benötigten Entscheidungsspielraum zurückzugewin-
nen. Im Zuge der Neuausrichtung beabsichtigt sie zudem,
die Planung und Beschaffung von Waffensystemen zu
verbessern. So sollen z. B. die Ausstattungsumfänge be-
grenzt sowie für Einsätze vorgesehene Waffensysteme
vorrangig beschafft werden.

57.4.4 Versorgungsausgaben

Seit dem Jahr 2006 werden die Versorgungsausgaben für
die Bundeswehr im Einzelplan 14 veranschlagt. Ihre Ent-
wicklung zeigt Tabelle 57.8. Danach ist der Titelansatz
für die Versorgungsausgaben seit dem Jahr 2009 um
605,3 Mio. Euro angestiegen. Die deutlich höheren ge-
planten Ausgaben für das Jahr 2013 sind insbesondere auf
die Tarif- und Besoldungsrunde 2012 zurückzuführen
(vgl. Nr. 57.1).

Für die Entwicklung der Versorgungsausgaben ist insbe-
sondere entscheidend, wie sich die Höhe der Versor-
gungsbezüge und die Zahl der Versorgungsempfänger
verändert. Dabei können auch kurzfristige Effekte von
Bedeutung sein. So konkurriert die Bundeswehr z. B. mit
privaten Unternehmen und anderen öffentlichen Arbeit-
gebern um Soldatinnen und Soldaten, deren Verpflich-
tungszeit abläuft. Nach Ablauf der Verpflichtungszeit
können Soldatinnen und Soldaten auf Zeit die Bundes-
wehr verlassen oder sich weiter verpflichten. Wenn sie
die Bundeswehr verlassen, erhalten sie u. a. eine Einmal-
zahlung (Übergangsbeihilfe), die den Einzelplan 14 so-
fort belastet. Verpflichten sich die Soldatinnen und Solda-

ten auf Zeit weiter, so werden die Versorgungsbezüge erst
später fällig. Infolgedessen können die Konjunktur und
die Lage am Arbeitsmarkt sowie die Attraktivität der
Bundeswehr als Arbeitgeber Auswirkungen auf die Höhe
der Versorgungsausgaben haben.

57.5 Einnahmen

Einnahmen spielen im Einzelplan 14 eine untergeordnete
Rolle. So sind für das Haushaltsjahr 2013 Einnahmen von
323,3 Mio. Euro vorgesehen. Der Einzelplan 14 enthält
die Einnahmenbereiche „Verwaltungseinnahmen“ sowie
„übrige Einnahmen“. 
Zu den Verwaltungseinnahmen zählen z. B. Einnahmen
aus Gebühren und sonstigen Entgelten, aus Geldstrafen,
Geldbußen und Gerichtskosten, aus der Heilbehandlung
Dritter sowie aus der Veräußerung von beweglichen oder
unbeweglichen Sachen. In den Bereich der übrigen Ein-
nahmen fallen z. B. Einnahmen aus Zinsen für gewährte
Darlehen oder aus Erstattungen für Maßnahmen der Bun-
deswehr im Zusammenhang mit internationalen Einsät-
zen. Wie in den Vorjahren kann die finanzielle Ausstat-
tung der Bundeswehr durch Einnahmen aus der
Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sa-
chen bis zu einer Höhe von 520 Mio. Euro verstärkt wer-
den.
Besondere Einnahmenschwerpunkte bildeten in den ver-
gangenen Jahren Veräußerungserlöse, Einnahmen aus der
Heilbehandlung Dritter sowie Erstattungen im Zusam-
menhang mit internationalen Einsätzen. Das Bundesver-
teidigungsministerium kann seit dem Jahr 2012 entbehr-
lich gewordene Fahrzeuge und Materialien unentgeltlich
an die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk und an bun-
desweit anerkannte Katastrophenschutzorganisationen
abgeben.

57.6 Ausblick

Die Finanzplanung sieht für den Einzelplan 14 im Jahr
2013 eine Anhebung des Plafonds auf 33,3 Mrd. Euro
vor. Dies ist insbesondere auf zusätzliche geplante Aus-
gaben im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-
schaftsmanagement zurückzuführen. In den Folgejahren
weist der Einzelplan 14 leicht zurückgehende Ausgaben
auf, wobei diese jedoch über dem Ausgangsniveau im
Jahr 2011 bleiben (vgl. Tabelle 57.9).
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Übersicht über die Entwicklung der Versorgungsausgaben
im Einzelplan 14

Quelle: Erläuterungen und Vergleiche des Bundesverteidigungsministeriums zum Regierungsentwurf des Verteidigungshaushalts.

Haushaltsjahr

2009
Soll

2010
Soll

2011
Soll

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf
Versorgungsausgaben
(in Mio. Euro)

4 433,3 4 476,5 4 632,2 4 692,3 5 038,6

Veränderung zum Vorjahr
(in %)

6,6 1,0 3,5 1,3 7,4

– 263 –– 263 –



Im Juni 2012 gab das Bundesverteidigungsministerium
bekannt, in welcher zeitlichen Abfolge es beabsichtigt,
die Maßnahmen der Neuausrichtung umzusetzen. Danach
plant es, die Zielstruktur bis Ende 2015 einzunehmen.
Zum selben Zeitpunkt möchte es etwa drei Viertel der
Stationierungsentscheidungen umgesetzt haben. Die Neu-
ausrichtung einschließlich der Stationierungsentscheidun-
gen beabsichtigt es, bis Ende 2016 abzuschließen. Dabei
kann es jedoch erforderlich sein, einzelne Maßnahmen,
wie beispielsweise Baumaßnahmen im Zusammenhang
mit der Stationierungsentscheidung, auch nach dem Jahr
2016 zu realisieren.

58.0

Das Bundesverteidigungsministerium hat trotz einer erkenn-
bar unzureichenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung einer
Investition eines mehrheitlich im Bundesbesitz befindli-
chen Unternehmens in Millionenhöhe zugestimmt. Das
Unternehmen ist nahezu ausschließlich für die Bundes-
wehr tätig und erhält dafür Haushaltsmittel des Bundes.
Daher hätte das Bundesverteidigungsministerium darauf
hinwirken müssen, dass das Unternehmen wirtschaftlich
handelt.

58.1

58.1.1

Das Bundesverteidigungsministerium ist Gesellschafter
mehrerer Unternehmen des Privatrechts, die Dienstleis-
tungen für die Bundeswehr erbringen. Im Jahr 2002 grün-
dete es als Mehrheitsgesellschafter ein Unternehmen, das
nahezu ausschließlich im Auftrag der Bundeswehr tätig
ist. Dafür erhält das Unternehmen aufgrund eines Leis-
tungsvertrages eine Vergütung aus Haushaltsmitteln des
Bundes. Übereinstimmend mit dem Bundesverteidigungs-

ministerium versteht sich das Unternehmen als „Inhouse-
Gesellschaft“, über die das Ressort wie auf eine eigene
Dienststelle Einfluss nehmen kann. Vertreter des Bundes-
verteidigungsministeriums im Aufsichtsrat überwachen
u. a., ob die Entscheidungen des Unternehmens wirt-
schaftlich sind. Die Beteiligungsverwaltung im Bundes-
verteidigungsministerium bereitet seine Vertreter für die
Sitzungen des Aufsichtsrates vor und ist in der Gesell-
schafterversammlung vertreten.

Den Leistungsvertrag mit dem Unternehmen schloss das
Bundesverteidigungsministerium für eine Vertragsdauer
von sieben Jahren. Diesen Vertrag verlängerte es zwei-
mal. Er ist nunmehr bis zum 30. Juni 2014 befristet. Ob
und in welcher Form die Bundeswehr  oder ein Externer
danach die Aufgaben des Unternehmens fortführen wird,
ist offen.

58.1.2

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass das Unterneh-
men im Jahr 2007 geprüft hatte, wie es seine Software er-
neuern kann. Basis sollte eine Standard-Software sein.
Den Bedarf für die neue Software begründete das Unter-
nehmen mit steigenden IT-Betriebskosten. Daneben for-
derte das Bundesverteidigungsministerium, dass das IT-
System des Unternehmens mit dem der Bundeswehr
kompatibel sein solle.

Zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Unternehmens
stellte der Bundesrechnungshof fest:

Das Unternehmen konzentrierte seine Untersuchung
auf drei Alternativen. Diese sahen einen unterschied-
lich hohen Anteil an Geschäftsprozessen vor, die mit
der Standard-Software eines IT-Anbieters abzubilden
waren. Weitere Alternativen, insbesondere Standard-
Software anderer IT-Anbieter, betrachtete das Unter-
nehmen nicht.

Das Unternehmen bezifferte die externen Projektkos-
ten für die favorisierte Alternative auf 7,9 Mio. Euro.
Zusätzlich rechnete es mit internen Aufwendungen
von 10 600 Personentagen (z. B. Personal für Anwen-
derschulungen). Deren finanzielle Auswirkungen be-

58
Kat. B

Bundesverteidigungsministerium 
nimmt Aufgaben der Beteiligungs-
verwaltung unzureichend wahr
(Kapitel 1407)
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Übersicht über die Entwicklung des Einzelplans 14

Quelle: Bundeshaushalt, Einzelplan 14; Eckwertebeschluss zum Haushaltsentwurf des Bundeshaushalts 2013 und zum Finanzplan 2012 bis 2016.

Haushaltsjahr

2011
Soll

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

2014
Finanzplan

2015
Finanzplan

2016
Finanzplan

Einzelplan 14
(in Mio. Euro)

31 549,0 31 871,9 33 283,1 32 983,0 32 455,7 32 451,3

Veränderung zum Vorjahr
(in %)

1,4 1,0 4,4 -0,9 -1,6 0

– 264 –– 264 –



rücksichtigte es nicht. Für die weiteren Alternativen
betrachtete es die internen Aufwendungen nicht.

Das Unternehmen gab an, mit der favorisierten Alter-
native seine IT-Betriebskosten jährlich um mindestens
2 Mio. Euro senken zu können. Dies leitete es in der
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht her. Das Ein-
sparpotenzial der weiteren Alternativen betrachtete es
nicht.

Der Bundesrechnungshof kritisierte, dass das Unterneh-
men nicht alle Alternativen ergebnisoffen untersuchte. In-
terne Aufwendungen, Nutzeneffekte sowie Einsparpoten-
ziale berücksichtigte es nicht vollständig.

In seiner mit dem Bundesverteidigungsministerium abge-
stimmten Stellungnahme bestritt das Unternehmen die
vom Bundesrechnungshof aufgezeigten Schwächen der
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht. Es berief sich je-
doch darauf, dass es die betrachteten Alternativen „im
Einklang mit den Vorgaben“ des Bundesverteidigungsmi-
nisteriums eingegrenzt habe. Das Unternehmen wies da-
rauf hin, dass es die Software an die Bundeswehr überge-
ben hätte, wenn der Leistungsvertrag nicht verlängert
worden wäre. Mit Blick auf die Nutzungsdauer der Soft-
ware teilte es mit, dass das IT-Projekt in jedem Fall als er-
forderlich und wirtschaftlich zu bewerten sei. 

Daher untersuchte der Bundesrechnungshof ergänzend,
ob und inwieweit das Bundesverteidigungsministerium
das Beschaffungsvorhaben seiner Mehrheitsbeteiligung
seinerseits geprüft hatte.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Unternehmens
diente dem Bundesverteidigungsministerium als Mehr-
heitsgesellschafter sowie seinen Vertretern im Aufsichts-
rat als „Entscheidungsgrundlage“ für das Beschaffungs-
vorhaben. Das Bundesverteidigungsministerium führte
keine zusätzlichen Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit
des IT-Projekts und zu den Nutzungsmöglichkeiten der
Software nach Ablauf des Leistungsvertrages durch.
Stattdessen informierte die Beteiligungsverwaltung die
Vertreter im Aufsichtsrat u. a. im Oktober 2007 in einer
halbseitigen Zusammenfassung über das IT-Projekt. Da-
raus ging hervor, dass das Bundesverteidigungsministe-
rium anhand seiner Informationen nicht bewerten konnte,
ob die Überlegungen zum IT-Projekt plausibel waren.
Den Vorschlag des Unternehmens zur Einführung der
Standard-Software hielt es „jedoch – vorausgesetzt, dass
die genannten Kosten stimmen sowie die gemachten An-
nahmen richtig sind – für nachvollziehbar“. Es wies da-
rauf hin, dass „der Aufwand für Anwenderschulungen
und organisatorische Anpassungen … nicht unterschätzt
werden sollte“. Die Beteiligungsverwaltung empfahl den
Vertretern, den Vorschlag zum IT-Projekt in der Auf-
sichtsratssitzung zur Kenntnis zu nehmen. In der Gesell-
schafterversammlung stimmte das Bundesverteidigungs-
ministerium der Einführung der Standard-Software zu. 

Anfang des Jahres 2011 teilte das Unternehmen dem
Bundesrechnungshof mit, es habe die Software zwar ein-
geführt. Die IT-Betriebskosten habe es aber nicht senken

können. Ursprünglich hätte nach der Einführung der
Standard-Software Personal des Unternehmens IT-Aufga-
ben, für die das Unternehmen bis dahin Externe beauf-
tragt hatte, kostengünstiger wahrnehmen sollen. Wegen
eines vom Bundesverteidigungsministerium im Jahr 2009
verordneten Einstellungsstopps habe das Unternehmen
das hierfür erforderliche Personal jedoch nicht einstellen
dürfen. Infolgedessen habe es auch die geplanten Einspa-
rungen nicht realisieren können.

58.2

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes hätte das
Bundesverteidigungsministerium die Interessen des Bun-
des stärker berücksichtigen müssen.

Die Beteiligungsverwaltung hat die vom Bundesrechnungs-
hof aufgezeigten Schwächen in der vorbereitenden Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung des Unternehmens zum Teil
selbst erkannt. Sie hat jedoch versäumt, insbesondere vor
dem Hintergrund der gesetzlichen Sorgfaltspflichten von
Aufsichtsräten, den Bundesvertretern zu empfehlen, die
Schwächen gegenüber dem Unternehmen nachdrücklich
zu monieren. So hätte das Unternehmen die Notwendig-
keit erkannt, seine Vorlage nachzubessern und die Ent-
scheidung über die Beschaffung auf eine verlässliche
Grundlage zu stellen. Dies gilt umso mehr, da die Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung des Unternehmens nicht den
allgemeinen Vorgaben des Bundesverteidigungsministe-
riums für seinen Geschäftsbereich genügte. Danach sind
in einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung sämtliche Alter-
nativen zu betrachten sowie für alle Alternativen die vo-
raussichtlichen Ausgaben und gegebenenfalls Kosten zu
ermitteln.

Im Ergebnis führte die unzureichende Vorbereitung dazu,
dass das Bundesverteidigungsministerium in der Gesell-
schafterversammlung der Einführung der Standard-Soft-
ware zwar zustimmte. Mit dem kurz darauf verhängten
Einstellungsstopp vereitelte es jedoch die vom Unterneh-
men angestrebten Einsparungen letztlich selbst.

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesverteidigungs-
ministerium auch deshalb in der Verantwortung gesehen,
weil nicht nur die Wirtschaftlichkeit der unternehmeri-
schen Entscheidung als solche nachzuweisen war. Das
Bundesverteidigungsministerium hätte darüber hinaus auch
hinterfragen müssen, ob es die Software nach Ablauf des
Leistungsvertrages nutzen kann.

58.3

Das Bundesverteidigungsministerium hat der Darstellung
des Unternehmens erst im Nachhinein widersprochen,
wonach es die Auswahl der Alternativen auf die Stan-
dard-Software eines IT-Anbieters beschränkt haben soll.
Es habe lediglich gefordert, dass die zu beschaffende
Standard-Software mit dem IT-System der Bundeswehr
kompatibel sein solle. Das Unternehmen habe der Ein-
fachheit halber darauf verzichtet, Produkte anderer IT-
Anbieter in seine Untersuchungen einzubeziehen. Neben
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der geforderten Kompatibilität sei ein vom IT-Anbieter
eingeräumter Lizenzrabatt entscheidend gewesen. Die
weiteren Schwächen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
hat das Bundesverteidigungsministerium nicht bestritten.

Das Bundesverteidigungsministerium hat hingegen den
Ausführungen des Unternehmens widersprochen, wonach
es einen Einstellungsstopp gegenüber dem Unternehmen
verhängt und damit die vom Unternehmen erwarteten
Einsparungen vereitelt habe. Das Bundesverteidigungs-
ministerium habe im Jahr 2009 den Stellenumfang der
Gesellschaft auf den damaligen Ist-Bestand von 385 Voll-
zeitstellen begrenzt. Innerhalb dieses Umfangs hätte das
Unternehmen Stellen nachbesetzen können, ohne das Bun-
desverteidigungsministerium zu beteiligen. Somit hätte
das Unternehmen neues IT-Personal einstellen können.

Darüber hinaus hat das Bundesverteidigungsministerium
mitgeteilt, dass für das IT-Projekt auch eine Entscheidung
des Minderheitsgesellschafters für sein eigenes Unterneh-
men von Bedeutung gewesen sei. Die Standard-Software
sei im Übrigen auch erforderlich, wenn der Leistungsver-
trag mit dem Unternehmen nicht verlängert würde. Dies
sei unabhängig davon, ob ein Externer oder die Bundeswehr
die Aufgaben des Unternehmens wahrnehmen werde.

Nach Ansicht des Bundesverteidigungsministeriums wie-
sen die Untersuchungen des Unternehmens das IT-Projekt
als wirtschaftlich aus. Die ausgewählte Standard-Soft-
ware sei mit dem IT-System der Bundeswehr kompatibel.
Daher habe für das Bundesverteidigungsministerium kein
Grund bestanden, eigene zusätzliche Untersuchungen zur
Wirtschaftlichkeit des IT-Projekts zu veranlassen.

58.4

Der Bundesrechnungshof hält seine Kritik an der Beteili-
gungsverwaltung des Bundesverteidigungsministeriums
aufrecht. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist unvoll-
ständig, auch unter Einbeziehung der Hinweise zur Kom-
patibilität der IT-Systeme und zum Lizenzrabatt. Eine
Auswahl der wirtschaftlich vorteilhaftesten Alternative
war somit nicht sichergestellt. Mit dem IT-Projekt hat das
Unternehmen ein Beschaffungsvorhaben in Millionen-
höhe eingeleitet. Das Bundesverteidigungsministerium
hat es jedoch versäumt, auf eine sachgerechte Entschei-
dung über diese finanzwirksame Maßnahme hinzuwir-
ken. Darüber hinaus offenbaren die unterschiedlichen
Auskünfte und zum Teil widersprüchlichen Begründun-
gen von Bundesverteidigungsministerium und Unterneh-
men u. a. zum Einstellungsstopp erhebliche Defizite bei
ihrer inhaltlichen Abstimmung.

Der Bundesrechnungshof hätte erwartet, dass das Bun-
desverteidigungsministerium für den Wirtschaftlichkeits-
nachweis einer Investition seiner Mehrheitsbeteiligung
dieselben Maßstäbe anlegt wie für seinen Geschäftsbe-
reich. Der Bundesrechnungshof hielte es für bedenklich,
wenn es bei seinen Mehrheitsbeteiligungen geringere An-
forderungen stellen würde.

Auch der Hinweis, die Software sei bei einer Nichtverlänge-
rung des Leistungsvertrages für die Bundeswehr erforder-
lich, überzeugt nicht. Denn zum einen hätte das Bundes-
verteidigungsministerium auch in diesem Fall nachweisen
müssen, dass das IT-Projekt wirtschaftlich ist. Zum ande-
ren ist bis heute nicht entschieden, ob und in welcher
Form die Aufgaben des Unternehmens fortgeführt wer-
den. Somit hat das Bundesverteidigungsministerium eine
Fehlinvestition in Kauf genommen, wenn die Software
nach dem Ende des Leistungsvertrages beispielsweise
von einem Externen nicht mehr genutzt werden kann.

Der Bundesrechnungshof sieht den Vorgang als Beispiel
für Probleme bei der Wahrnehmung von Aufgaben der
Bundeswehr durch Beteiligungsgesellschaften. Der Bund
ist Auftraggeber und als Mehrheitsgesellschafter des Un-
ternehmens zugleich mittelbarer Auftragnehmer. Damit
die Gesellschafterversammlung und die Vertreter des
Bundes im Aufsichtsrat die besonderen Interessen des
Bundes berücksichtigen können, ist es wichtig, sie inten-
siv vorzubereiten. Hierfür reicht es nicht aus, unterneh-
merische Entscheidungsvorschläge lediglich zur Kenntnis
zu nehmen und erkannte Schwächen hinzunehmen.

Der Bundesrechnungshof hat sich in der Vergangenheit
bereits zu den Auswirkungen von Betreibermodellen, u. a. in
Form einer Aufgabenwahrnehmung durch Beteiligungs-
gesellschaften, auf den Verteidigungshaushalt geäußert
(Bemerkungen 2011 Nr. 58). Dabei hat er insbesondere
darauf hingewiesen, dass das Bundesverteidigungsminis-
terium sich mit Betreibermodellen langfristig in erhebli-
chem Umfang finanziell bindet. Auch aus diesem Grund
kommt der Beteiligungsverwaltung besondere Bedeutung
zu.

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass das Bundesver-
teidigungsministerium durch sachgerechte und seinen ei-
genen Maßstäben entsprechende Entscheidungen darauf
hinwirkt, dass die Wirtschaftlichkeit finanzwirksamer
Maßnahmen seiner Mehrheitsbeteiligungen nachgewie-
sen ist.

59.0

Das Bundesverteidigungsministerium zahlt 14 Mio. Euro
jährlich an einen Verein, der nach Vorgaben der Bundes-
wehr freiwillige Reservistenarbeit leistet. Der Verein
selbst bewertet zwar den Erfolg seiner Aktivitäten. Wel-
che Kriterien er dabei zugrunde legt, ist dem Bundesver-
teidigungsministerium jedoch nicht bekannt. Bereits im
Jahr 2003 hatte es dem Bundesrechnungshof zugesagt,
für eine sachgerechte Erfolgskontrolle der Vereinsarbeit
zu sorgen. Die seitdem erzielten Fortschritte reichen
nicht aus.

59
Kat. B

Bundesverteidigungsministerium muss 
auf die Wirksamkeit seiner Mittel für die 
freiwillige Reservistenarbeit achten
(Kapitel 1403)
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59.1

59.1.1

Seit jeher schätzt die Bundeswehr die Bedeutung der Zu-
sammenarbeit mit Reservistinnen und Reservisten sicher-
heits- und gesellschaftspolitisch hoch ein. 

Sowohl Dienststellen der Bundeswehr als auch ein Verein
nehmen Aufgaben der freiwilligen Reservistenarbeit
wahr. Für die Dienststellen der Bundeswehr legt das Bun-
desverteidigungsministerium die Inhalte dieser Maßnah-
men fest und ist selbst für deren inhaltliche Ausgestaltung
verantwortlich. Diese Maßnahmen werden gesondert aus
dem Verteidigungshaushalt finanziert.

Der Verein soll als Mittler zwischen Bundeswehr und Ge-
sellschaft auftreten. Zudem soll er nach ministeriellen
Vorgaben Veranstaltungen durchführen, in denen er si-
cherheitspolitisches Wissen vermittelt und militärische
Fähigkeiten fördert. Hierzu bietet er sicherheitspolitische
Vorträge sowie Seminare an und bildet Reservistinnen
und Reservisten in ihren militärischen Fähigkeiten weiter,
z. B. in Schießübungen und bei Orientierungsmärschen.

Der Verein erhält als Institution Zuschüsse aus dem Ver-
teidigungshaushalt von 14 Mio. Euro jährlich. Damit
deckt er seine Personal- und Sachausgaben und finanziert
seine sicherheitspolitische Arbeit sowie die Förderung
militärischer Fähigkeiten. Der Verein leitet dem Bundes-
verteidigungsministerium jährlich Nachweise über die
Verwendung der Mittel zu. Diese bestehen aus einem zah-
lenmäßigen Nachweis und einem Sachbericht. Der zah-
lenmäßige Nachweis soll Einnahmen und Ausgaben des
abgelaufenen Haushaltsjahres ausweisen. Der Sachbe-
richt soll über die Aktivitäten des Vereins informieren.

Im Jahr 2011 hatte der Bundesverteidigungsminister er-
klärt, dass „die Reservisten eine noch wichtigere Aufgabe
als bisher bekommen werden.“ Auch die Konzeption der
Reserve aus dem Jahr 2012 betont die weiter zunehmende
Bedeutung der Reservistinnen und Reservisten und damit
der freiwilligen Reservistenarbeit in einer verkleinerten
Bundeswehr.

59.1.2

Erstmals im Jahr 2003 hatte der Bundesrechnungshof ge-
prüft, ob das Bundesverteidigungsministerium den Erfolg
seines Mitteleinsatzes für die Förderung der freiwilligen
Reservistenarbeit kontrolliert. Dabei hatte er festgestellt,
dass das Bundesverteidigungsministerium die Vollstän-
digkeit und Richtigkeit der zahlenmäßigen Nachweise
prüfte. Die Sachberichte nahm es lediglich zur Kenntnis.
Das Bundesverteidigungsministerium selbst hatte keine
Kriterien festgelegt, nach denen es bewerten konnte, ob
die Veranstaltungen der freiwilligen Reservistenarbeit
seine Förderziele wirksam erfüllten.

Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes hatte das
Bundesverteidigungsministerium zugesagt, Erfolgskon-
trollen einzuführen und hiermit insbesondere den Verein
selbst zu beauftragen.

In den Jahren 2011 und 2012 prüfte der Bundesrech-
nungshof mit Unterstützung des Prüfungsamtes des Bun-
des München erneut das Verwaltungshandeln des Bun-
desverteidigungsministeriums. Er stellte fest, dass es
seine Zusagen nicht in vollem Umfang erfüllt hatte. So
war immer noch nicht sichergestellt, dass das Bundesver-
teidigungsministerium die vom Verein angebotenen Ver-
anstaltungen der freiwilligen Reservistenarbeit bewerten
und an seinen Förderzielen ausrichten konnte. 

Der Verein führte Erfolgskontrollen für seine Veranstal-
tungen durch und nahm die Ergebnisse in seine Sachbe-
richte auf. Darin nannte er die Zahl der ausgewerteten
Veranstaltungen, aufgeteilt nach verschiedenen Aufga-
benfeldern. Darüber hinaus informierte der Verein anhand
einer rein statistischen Auswertung, ob er die mit den
Veranstaltungen verfolgten Ziele „erreicht“, „bedingt er-
reicht“ oder „nicht erreicht“ hatte. Die „Wirtschaftlich-
keit“ und den „Mitteleinsatz“ bezeichnete er als „ange-
messen“, „gering“, „hoch“ oder „zu hoch“. Inhaltlich
äußerte sich der Verein zu den Veranstaltungen in den
Sachberichten jedoch nicht.

Dem Bundesverteidigungsministerium waren die den Er-
folgskontrollen zugrunde liegenden Ziele und Kriterien
des Vereins nicht bekannt. Die mit der Auswertung der
Sachberichte beauftragte Dienststelle der Bundeswehr
führte im Jahr 2010 in einem Bericht aus, sie könne zu
der Erfolgskontrolle des Vereins keine Aussagen treffen,
„da es sich bei dieser Darstellung um eine Selbsteinschät-
zung“ des Vereins handele. Das Bundesverteidigungs-
ministerium sah sich außerstande, die Bewertungen des
Vereins inhaltlich nachzuvollziehen. Schlussfolgerungen
aus Fällen, in denen der Verein seine Veranstaltungen
selbst als nicht oder weniger erfolgreich bewertete, zog es
deshalb nicht.

Mit Aufgaben der freiwilligen Reservistenarbeit betraute
Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr nahmen an
wenigen ausgewählten Veranstaltungen des Vereins teil.
Ihre Berichte dazu enthielten keine Aussagen zur Zieler-
reichung und Zweckmäßigkeit der vom Verein organisier-
ten Veranstaltungen. 

59.2

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass das Bundes-
verteidigungsministerium trotz entsprechender Zusagen
aus dem Jahr 2003 noch immer kein ausreichend aussage-
fähiges Bild über die von ihm geförderte freiwillige
Reservistenarbeit hatte. Es war nicht in der Lage, die Kri-
terien für Erfolgskontrollen der Vereinsarbeit nachzu-
vollziehen und so eine eigene inhaltliche Bewertung vor-
zunehmen. Damit konnte es auch nicht feststellen,
inwieweit es dem Verein gelingt, zwischen Bundeswehr
und Gesellschaft zu vermitteln und sicherheitspolitisches
Wissen sowie militärische Fähigkeiten von Reservistin-
nen und Reservisten zu fördern. Damit blieb weitgehend
offen, welchen Beitrag die freiwillige Reservistenarbeit
des Vereins zu den für die finanzielle Förderung maßgeb-
lichen Zielen leisten konnte. Dem Bundesverteidigungs-
ministerium fehlten damit wesentliche Voraussetzungen,
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um die Arbeit des Vereins inhaltlich auf seine Förderziele
auszurichten und zu unterstützen sowie mit der freiwilli-
gen Reservistenarbeit der Bundeswehr zu koordinieren.

Die Erkenntnisse aus den vom Bundesrechnungshof seit
Jahren angemahnten Erfolgskontrollen hätte das Bundes-
verteidigungsministerium im Zuge der Neuausrichtung
der Bundeswehr nutzen können, um die freiwillige Reser-
vistenarbeit den neuen Anforderungen anzupassen. Denn
es gilt sicherzustellen, dass die freiwillige Reservistenar-
beit organisatorisch angemessen unterstützt wird und der
dem Verein in unveränderter Höhe zur Verfügung ste-
hende Betrag auch künftig ausreicht. Insofern hätte das
Bundesverteidigungsministerium seinen Zusagen schon
aus wohlverstandenem eigenem Interesse schneller nach-
kommen müssen.

59.3

Das Bundesverteidigungsministerium hat erwidert, dass
es durch Richtlinien, Weisungen und Koordinierungsge-
spräche auf die Inhalte der freiwilligen Reservistenarbeit
des Vereins Einfluss nehme. Darüber hinaus habe es Sol-
datinnen und Soldaten beauftragt, an ausgewählten Ver-
anstaltungen des Vereins teilzunehmen und hierüber zu
berichten. Die in diesem Zusammenhang seit dem Jahr
2004 erstellten Berichte hätten keine Hinweise auf gra-
vierende Mängel hinsichtlich der Verwendung von Bun-
desmitteln oder der Einhaltung von Zielvorgaben enthal-
ten. Die Soldatinnen und Soldaten hätten durchgeführte
Veranstaltungen unmittelbar mit den jeweiligen Verant-
wortlichen nach den in den Streitkräften üblichen Verfah-
ren und Standards bewertet. Etwaige Mängel hätten die
Beteiligten in diesem Zusammenhang abschließend be-
sprochen. Dies erkläre auch, warum die Bewertung nicht
in den Berichten dargestellt sei.

Die Controllingmaßnahmen und Erfolgskontrollen des
Vereins seien dem Bundesverteidigungsministerium be-
kannt. Weil es diese für ausreichend erachtete, habe es
bislang keine gesonderten Bewertungskriterien entwi-
ckelt. Es gehe davon aus, dass sich der Verein dabei an
den in den Ausbildungsvorschriften der Bundeswehr ge-
nannten Kriterien orientiert habe. Weitere Bewertungskri-
terien seien ihm nicht bekannt. 

Zusätzlich habe das Bundesverteidigungsministerium
eine bundeswehreigene Datenbank erstellt. Mit dieser
Datenbank habe es seit dem Jahr 2004 u. a. auch eine fi-
nanzielle Kontrolle der aus Zuschüssen finanzierten Ver-
anstaltungen der freiwilligen Reservistenarbeit des Ver-
eins vorgenommen.

Im Übrigen hat das Bundesverteidigungsministerium be-
stätigt, die nicht immer zufriedenstellende Transparenz
konkreter Bewertungskriterien für die Vereinsarbeit sei
erkannt. Es hat auf die neue Konzeption der Reserve ver-
wiesen. Sie böte die Grundlage, um vereinbarte Ziele an
konkreteren Kriterien messen zu können. Das seit Januar
2012 etablierte Kompetenzzentrum für Reservistenange-
legenheiten biete zudem künftig mehr Möglichkeiten, die
Arbeit des Vereins fachlich begleiten und die Zielerrei-
chung messen zu können. Dabei sei aber auch zu berück-
sichtigen, dass sich Art und Umfang der Erfolgskontrol-

len in diesem Bereich an den vorhandenen personellen
Kapazitäten orientieren und die „Motivation der sensiblen
– weil freiwillig agierenden – Zielgruppe“ beachten
müssten.

59.4

Der Bundesrechnungshof hält die vom Bundesverteidi-
gungsministerium angeführten oder in Aussicht gestellten
Schritte für nicht ausreichend:

In seinen Richtlinien, Weisungen und Koordinierungs-
gesprächen macht das Bundesverteidigungsministe-
rium dem Verein zwar allgemeine Vorgaben für die In-
halte der freiwilligen Reservistenarbeit. Dies allein
stellt jedoch nicht sicher, dass die tatsächliche Arbeit
des Vereins die Ziele des Bundesverteidigungsministe-
riums wirksam unterstützt. Hierzu müsste das Bundes-
verteidigungsministerium in der Lage sein, die Zieler-
reichung und die Zweckmäßigkeit der vom Verein
durchgeführten Veranstaltungen anhand von Kriterien,
die sich aus seinen Förderzielen ableiten, zu bewerten.
Nur aufgrund solcher Informationen könnte es einen
Handlungsbedarf erkennen, um die Vereinsarbeit stär-
ker auf seine Ziele auszurichten oder eine Anpassung
an veränderte Rahmenbedingungen zu erleichtern.

Mit einer Erfolgskontrolle anhand der in den Streit-
kräften üblichen Standards können Bundeswehr und
Verein zwar den individuellen Aus- und Weiterbil-
dungserfolg von Teilnehmerinnen und Teilnehmern
bewerten. Den Erfolg einer Veranstaltung des Vereins
kann die Bundeswehr daran allein jedoch nicht mes-
sen. Hierzu müsste sie auch die für eine Gesamtbewer-
tung wesentlichen Faktoren, wie beispielsweise die
Zielerreichung oder die Wirtschaftlichkeit der Veran-
staltung, betrachten. 

Die verschiedenen Controllingmaßnahmen und Er-
folgskontrollen des Vereins sowie Berichte der Bun-
deswehr ermöglichen bisher keine inhaltliche Bewer-
tung der freiwilligen Reservistenarbeit des Vereins.
Um die Ergebnisse der Selbsteinschätzung des Vereins
zu verstehen, müsste das Bundesverteidigungsministe-
rium die zugrundeliegenden Kriterien kennen. Es ver-
säumte aber, sich darüber zu informieren. Außerdem
müsste es die Informationen auch sorgfältiger als bis-
her auswerten und beispielsweise unschlüssige Aussa-
gen in den Sachberichten hinterfragen.

Das Bundesverteidigungsministerium verweist zwar
darauf, dass es seit dem Jahr 2004 die aus Bundesmit-
teln finanzierten Veranstaltungen des Vereins mithilfe
einer bundeswehreigenen Datenbank kontrolliert. Es
verkennt hierbei, dass diese Datenbank keine Informa-
tionen zu den Veranstaltungen der freiwilligen Reser-
vistenarbeit des Vereins enthält. Somit kann es die Da-
tenbank weder für Zwecke der finanziellen Kontrolle
noch für eine inhaltliche Ausrichtung der freiwilligen
Reservistenarbeit des Vereins an den Förderzielen der
Bundeswehr verwendet haben.
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Die Förderung des Vereins leitet sich allein aus dem Er-
folg seiner inhaltlichen Arbeit ab. Um die Zielerreichung
und Wirtschaftlichkeit der freiwilligen Reservistenarbeit
des Vereins selbst bewerten zu können, benötigt das Bun-
desverteidigungsministerium nachvollziehbare Informa-
tionen über die inhaltliche Ausgestaltung und die Ergeb-
nisse der Vereinsarbeit. Dabei ist von nachrangiger
Bedeutung, ob eigenes Personal der Bundeswehr oder der
Verein die Daten hierfür erhebt und auswertet. In beiden
Fällen lassen sich Aspekte der Freiwilligkeit der Reser-
vistenarbeit angemessen berücksichtigen.

Greift das Bundesverteidigungsministerium auf Daten
und Auswertungen des Vereins zurück, muss es jedoch si-
cherstellen, dass die Kriterien der Erfolgskontrollen stets
die von ihm vorgegebene Ausrichtung der freiwilligen
Reservistenarbeit und ihre Ziele widerspiegeln. Dies ist
wesentliche Voraussetzung, damit das Bundesverteidi-
gungsministerium mit einem wirksamen Einsatz der Mit-
tel für die freiwillige Reservistenarbeit ihrer zunehmen-
den Bedeutung und sich ändernden sicherheits- und
gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen Rechnung
tragen kann.

60.0

Die IT-Sicherheitsvorschriften des Bundesverteidigungs-
ministeriums sind nicht aktuell. Seine dem Parlament im
Jahr 2006 gegebene Zusage, die ressortübergreifenden
Standards des Bundesamtes für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik zu verwenden, hat es nicht eingehalten. 

Abläufe und Verantwortlichkeiten für die IT-Sicherheit re-
gelte es nicht, nachdem es den Betrieb der Informations-
technik auf eine IT-Gesellschaft übertragen hatte. Dies
führt zu unklaren Zuständigkeiten zwischen den IT-Si-
cherheitsbeauftragten der Bundeswehr und der IT-Gesell-
schaft und behindert die IT-Sicherheitsbeauftragten bei
ihren Aufgaben. 

60.1

Das Bundesverteidigungsministerium regelt in einer Dienst-
vorschrift die IT-Sicherheit für das Ministerium sowie die
militärischen und zivilen Dienststellen der Bundeswehr.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) erstellt ressortübergreifende Standards zur Sicher-
heit der Informationstechnik (IT). Es passt die Standards
regelmäßig den neuen Erkenntnissen zur IT-Sicherheit an.
Dadurch unterstützt es die Bundesverwaltung, ihre IT-Si-
cherheitskonzepte und -maßnahmen stets aktuell zu hal-
ten. Anders als die übrige Bundesverwaltung, die die
Standards des BSI verwendet, hat das Bundesverteidi-
gungsministerium diese nicht in seine Dienstvorschrift
übernommen.

Der Bundesrechnungshof hatte in den Bemerkungen des
Jahres 2005 (Bundestagsdrucksache 16/160 Nr. 17) bean-

standet, dass das Bundesverteidigungsministerium die
ressortübergreifenden Standards nicht anwendete und die
Dienstvorschriften zur IT-Sicherheit nicht aktuell waren.
Das Bundesverteidigungsministerium hatte dem Rech-
nungsprüfungsausschuss des Haushaltsausschusses des
Deutschen Bundestages (Rechnungsprüfungsausschuss)
daraufhin im Jahr 2006 zugesagt, die ressortübergreifen-
den Standards des BSI zu verwenden. Außerdem hatte es
zugesagt, die Vorschrift um Durchführungsbestimmungen
zu ergänzen. So könne es „auf aktuelle Gefährdungen
oder geänderte Rahmenbedingungen“ in der Bundeswehr
schnell reagieren. Bis Ende des Jahres 2011 hatte es die
ressortübergreifenden Standards des BSI nicht in die
Dienstvorschrift einbezogen.

Seit März 2007 modernisiert und betreibt eine IT-Gesell-
schaft die administrative und logistische IT der Bundes-
wehr. Seitdem haben sich Abläufe und Verantwortlichkei-
ten für die IT-Sicherheit verändert, ohne dass das
Bundesverteidigungsministerium sie in die Dienstvor-
schrift der Bundeswehr zur IT-Sicherheit aufnahm. Dies
führte zu unklaren Zuständigkeiten mit folgenden Proble-
men:

Den Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleitern und
den sie unterstützenden IT-Sicherheitsbeauftragten war
nicht bekannt, welche Sicherheitsaufgaben sie oder die
IT-Gesellschaft wahrzunehmen haben. Das Heeresamt
empfahl dem Bundesverteidigungsministerium „drin-
gend“, die Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleiter
von ihrer Verantwortung für die IT-Sicherheit zu entbin-
den. Das Bundesverteidigungsministerium folgte dem
Vorschlag nicht. IT-Sicherbeauftragte erstellten darauf-
hin eigene Arbeitshilfen. Beispielsweise erarbeitete der
IT-Sicherheitsbeauftragte des Heeres eine „handhabbare
Handlungsanweisung“ zu den verbleibenden Mitwirkungs-
pflichten zur IT-Sicherheit. Der IT-Sicherheitsbeauftragte
der Luftwaffe erstellte eine „IT-Sicherheitsdatenbank“ mit
Verfahrenshinweisen für die IT-Sicherheitsverantwortli-
chen in den Dienststellen der Luftwaffe. Auch der IT-Si-
cherheitsbeauftragte der Streitkräftebasis erstellte für
seine Dienststellen eine Arbeitshilfe.

Die IT-Sicherheitsbeauftragten müssen regelmäßig
prüfen, ob Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt und Si-
cherheitsvorschriften eingehalten werden. So können
sie beurteilen, ob sich die Qualität der IT-Sicherheit in
den Dienststellen verbessert hat oder zumindest erhal-
ten blieb (IT-Sicherheitsinspektionen). Hierzu gab es
eine bundeswehreinheitliche Prüfliste. Die IT-Sicher-
heitsbeauftragten konnten die Prüfliste nicht mehr an-
wenden, weil eine Aufgabenabgrenzung zur IT-Gesell-
schaft fehlte. Die Streitkräftebasis sowie die Luftwaffe
begannen daraufhin, eigene Prüflisten zu erarbeiten.
Andere Organisationsbereiche passten die bestehen-
den Prüflisten ihren Erfordernissen an.

Damit die IT-Sicherheitsbeauftragten bei dem Ver-
dacht eines Verstoßes gegen die IT-Sicherheit tätig
werden können (Auditing), benötigen sie den Zugriff
auf bestimmte Systemdateien (Protokolldateien). Da-
rin sind z. B. unberechtigte Versuche registriert, be-
stimmte Dateien zu lesen oder zu verändern. Die IT-
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Sicherheitsverantwortlichen haben, nachdem die Be-
triebsverantwortung auf die IT-Gesellschaft überge-
gangen ist, keinen Zugriff mehr auf die Protokollda-
teien. Ohne diesen Zugriff konnten sie möglichen
Sicherheitsverstößen nicht nachgehen. Sie benötigten
hierzu die Unterstützung der IT-Gesellschaft.

60.2

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass das Bun-
desverteidigungsministerium fünf Jahre nach seiner Zu-
sage an den Rechnungsprüfungsausschuss die IT-Sicher-
heitsstandards der Bundesverwaltung nicht in seine
Dienstvorschriften einbezogen hat. Nach wie vor muss es
erheblichen Aufwand betreiben, um seine IT-Sicherheits-
vorschriften neuen Entwicklungen in der IT anzupassen.
Der Bundesrechnungshof hat empfohlen, in die Dienst-
vorschriften des Bundesverteidigungsministeriums aufzu-
nehmen, dass die Bundeswehr die ressortübergreifenden
IT-Sicherheitsstandards des BSI anwendet.

Der Bundesrechnungshof hat weiter beanstandet, dass die
wichtigen Aufgaben der IT-Sicherheitsbeauftragten nicht
klar beschrieben sind. Die dadurch entstandenen unklaren
Zuständigkeiten zwischen ihnen und der IT-Gesellschaft
führen zu zusätzlichem Abstimmungsaufwand und behin-
dern die IT-Sicherheitsbeauftragten bei ihren Aufgaben.

Obwohl dem Bundesverteidigungsministerium diese Pro-
bleme bereits seit Jahren bekannt sind, hat es entgegen
seiner Zusage an den Rechnungsprüfungsausschuss die
Dienstvorschrift nicht aktualisiert und den geänderten
Rahmenbedingungen angepasst. Der Bundesrechnungs-
hof hat das Bundesverteidigungsministerium aufgefordert,
die Dienstvorschrift zur IT-Sicherheit zu aktualisieren.
Dabei sollte es die Aufgaben der IT-Sicherheitsverant-
wortlichen in der Bundeswehr sowie der IT-Gesellschaft
voneinander abgrenzen. Außerdem sollte es die IT-Si-
cherheitsverantwortlichen kurzfristig durch eine Hand-
lungsanweisung unterstützen. Diese sollte auch das Vor-
gehen bei IT-Sicherheitsinspektionen und bei Verstößen
gegen die IT-Sicherheit einbeziehen.

60.3

Das Bundesverteidigungsministerium hat dargelegt, dass
es mit einer neuen, im Entwurf vorliegenden Dienstvor-
schrift beabsichtige, die IT-Sicherheitsstandards des BSI
für die Bundeswehr verbindlich vorzuschreiben.

Die Aufgaben der IT-Sicherheitsverantwortlichen und der
IT-Gesellschaft seien bereits geregelt. Die IT-Sicherheits-
verantwortlichen seien weiterhin für materielle, organisa-
torische und personelle Aspekte der IT-Sicherheit in ihrer
Dienststelle verantwortlich. Dies beziehe z. B. die Sensi-
bilisierung der Beschäftigten sowie das Überprüfen, ob
diese die IT in unerlaubter Weise nutzen, ein. Deshalb sei
das Bundesverteidigungsministerium dem Vorschlag des
Heeresamtes, die Dienststellenleiterinnen und Dienststel-
lenleiter von ihrer Verantwortung für die IT-Sicherheit zu
entbinden, nicht gefolgt. Die Verantwortung für betrieb-
lich-technische Aspekte liege dagegen bei der IT-Gesell-

schaft. Diese von der Dienstvorschrift abweichenden Re-
gelungen habe es jedoch noch nicht ausreichend
kommuniziert. Sie müssten sich in der Praxis noch ein-
spielen und ließen zu viele Auslegungsmöglichkeiten zu.
Die neue Dienstvorschrift werde die Aufgaben der IT-Si-
cherheitsverantwortlichen deutlicher darstellen. Darüber
hinaus habe das Bundesverteidigungsministerium er-
kannt, dass eine Arbeitshilfe für die IT-Sicherheitsverant-
wortlichen notwendig sei. 

Die IT-Sicherheitsbeauftragten könnten bei ihren Sicher-
heitsinspektionen durch die IT-Gesellschaft Unterstüt-
zung erhalten. Dazu müssten sie jährlich ihren beabsichtig-
ten Inspektionskalender an eine zentrale Stelle übermitteln.
Diese werde den Inspektionskalender mit weiteren Stel-
len und der IT-Gesellschaft abstimmen. Danach könnten
die IT-Sicherheitsbeauftragten eine notwendige Unter-
stützung rechtzeitig vor einer geplanten Inspektion anfor-
dern.

In der neuen Dienstvorschrift werde das Bundesverteidi-
gungsministerium auch Vorgaben zu Protokollierung und
Auditing machen. Hierbei werde es darlegen, wer welche
Aufgaben wahrzunehmen hat, wenn mögliche Verstöße
gegen die IT-Sicherheit zu klären sind. Weiterhin werde
es Verfahren festlegen, um notwendige Werkzeuge, z. B.
Auswertesoftware, bereitzustellen sowie Vorgaben zur
Datenspeicherung und zu Löschfristen zu berücksichti-
gen.

60.4

Der Bundesrechnungshof hält es für erforderlich, mehr
als fünf Jahre nach Übernahme der Betriebsverantwor-
tung durch die IT-Gesellschaft die Aufgaben der IT-Si-
cherheitsverantwortlichen der Bundeswehr von denen der
IT-Gesellschaft klar abzugrenzen. Dazu sind umgehend

die genannten Änderungen der Dienstvorschrift zur
IT-Sicherheit einzuführen sowie

den IT-Sicherheitsverantwortlichen der Bundeswehr
eine Arbeitshilfe an die Hand zu geben, in der die ma-
teriellen, organisatorischen und personellen Sicher-
heitsmaßnahmen, für die sie zuständig sind, vollstän-
dig dargestellt sind.

Es reicht nicht aus, dass die IT-Sicherheitsbeauftragten
ihre Inspektionen jährlich mit der IT-Gesellschaft abstim-
men. Auf IT-Sicherheitsvorfälle kann die Bundeswehr so
nicht angemessen reagieren. Sofern die IT-Sicherheitsver-
antwortlichen weiter für Aufgaben des Auditing verant-
wortlich sind, müssen ihnen Zugriffsrechte auf die Proto-
kolldateien jederzeit zur Verfügung stehen.

Der Bundesrechnungshof fordert das Bundesverteidi-
gungsministerium auf sicherzustellen, dass die IT-Sicher-
heitsverantwortlichen der Bundeswehr die vorgeschriebe-
nen IT-Sicherheitsinspektionen und das Auditing ohne
langwierige Abstimmungen mit der IT-Gesellschaft aus-
führen können.

Der Bundesrechnungshof hält es für nicht akzeptabel,
dass das Bundesverteidigungsministerium über fünf Jahre
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nach seiner Zusage gegenüber dem Rechnungsprüfungs-
ausschuss die Dienstvorschrift zur IT-Sicherheit nicht auf
den aktuellen Stand gebracht hat. Er erwartet, dass es in
seiner Dienstvorschrift umgehend die ressortübergreifen-
den Standards des BSI verbindlich vorgibt. Es sollte dabei
die Zuständigkeiten der IT-Sicherheitsbeauftragten zu-
treffend abbilden und die Arbeitshilfe hierzu erarbeiten. 

61.0

Die Bundeswehr betrieb fast 50 Jahre lang ein Schwimm-
dock in Wilhelmshaven. Der schlechte Zustand des Docks
machte eine Reparatur unwirtschaftlich. Die Bundeswehr
gab 7 Mio. Euro für die Instandsetzung aus, obwohl un-
klar war, ob sie das Dock anschließend weiter nutzen
kann. Untersuchungen zeigten so schwerwiegende Män-
gel auf, dass die Bundeswehr die Instandsetzungsarbeiten
abbrach. Zwei Jahre später verkaufte sie das nicht mehr
nutzbare Dock für 4 Mio. Euro. Die nicht notwendige In-
standsetzung weist auf organisatorische Mängel und
Schwächen bei der Dienstaufsicht hin. Zudem kontrol-
lierte die Bundeswehr die Leistungen der Instandsetzung
nicht ausreichend.

61.1

Die Bundeswehr repariert ihre Schiffe und Boote teil-
weise selbst. Dazu beauftragt das Marineamt das dem
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (Bundes-
amt) nachgeordnete Marinearsenal. Fast 50 Jahre nutzte
das Marinearsenal für Reparaturen ein Schwimmdock in
Wilhelmshaven. Es war damit in der Lage, Schiffe und
Boote für Arbeiten am Schiffsrumpf aus dem Wasser zu
heben. Das Marinearsenal ließ das Dock regelmäßig in-
stand setzen. Das Marineamt plante diese Arbeiten in ei-
nem Jahreserhaltungsplan.

Das Bundesverteidigungsministerium entschied, das
Dock zu modernisieren. Damit wollte es dessen Nut-
zungsdauer um 30 Jahre verlängern und die Hebekapazi-
tät erhöhen. Die Arbeiten sollten mit den nächsten In-
standsetzungen durchgeführt werden. 

Vor Beginn der Modernisierung stellte das Marinearsenal
fest, dass der Zustand des Docks schlechter war als er-
wartet. Es prognostizierte Instandsetzungskosten von bis
zu 21,6 Mio. Euro. Das Bundesamt ließ daraufhin den
Zustand des Docks durch eine Gesellschaft zur techni-
schen Überwachung von Schiffen und schwimmendem
Gerät (Überwachungsgesellschaft) untersuchen. Bevor
die Ergebnisse vorlagen, schrieb es die Modernisierung
zusammen mit der regelmäßigen Instandsetzung des
Docks aus. 

Die Überwachungsgesellschaft bestätigte wenige Monate
später den schlechten Zustand des Docks. Sie wies auf
umfangreiche Reparaturen hin, die sie erst nach einer

weiteren Untersuchung vollständig beurteilen könne. Die
für die Arbeitssicherheit zuständige Wehrbereichsverwal-
tung Nord stellte fest, dass der schlechte Zustand des
Docks die Sicherheit des Personals gefährde. Daher er-
laubte sie den Betrieb nur noch für weitere fünf Monate. 

Daraufhin gab das Bundesamt die Modernisierung auf
und hob seine Ausschreibung auf. Es hielt eine Verlänge-
rung der Nutzungsdauer für unwirtschaftlich. Dennoch
schrieb das Marinearsenal drei Monate später die regel-
mäßige Instandsetzung des Docks erneut aus. Dabei be-
zog es sich auf den durch das Marineamt nicht geänderten
Jahreserhaltungsplan. Das Marineamt stellte die notwen-
digen Haushaltsmittel zur Verfügung. Weder das Marine-
amt noch das Marinearsenal untersuchten vor der Auf-
tragsvergabe, ob das Dock nach der Instandsetzung
wieder genutzt werden kann. 

Die Instandsetzung wurde durch Mängel bei der Kon-
trolle und Abrechnung der Leistungen teurer als notwen-
dig. Das Marinearsenal akzeptierte, dass das beauftragte
Unternehmen entgegen den Vertragsbedingungen die In-
standsetzung auf ihrem eigenen Gelände vornahm; den
hierdurch bedingten Minderaufwand des Unternehmens
berücksichtigte es nicht. Das Marinearsenal beglich Teil-
rechnungen für 3,6 Mio. Euro, obwohl es aus den Rech-
nungen Art und Umfang der Leistung nicht eindeutig er-
kennen konnte. Zudem leistete es Vorauszahlungen von
0,9 Mio. Euro, die bei Schiffsinstandsetzungen unzuläs-
sig sind, und setzte finanzielle Ansprüche des Bundes
z. B. aus dem Unternehmen überlassenem Schrott nicht
durch.

Während der laufenden Arbeiten brach das Marinearsenal
nach einem weiteren Gutachten der Überwachungsgesell-
schaft die Instandsetzung ab. Es hatte bis dahin 7 Mio.
Euro ausgegeben. Die Bundeswehr stellte das nicht mehr
nutzbare Dock außer Dienst und verkaufte es zwei Jahre
später für 4 Mio. Euro.

61.2

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass das Bun-
desamt die Modernisierung ausschrieb, obwohl es über
den schlechten Zustand des Docks informiert war und
gleichzeitig die Überwachungsgesellschaft mit der Unter-
suchung der Schäden beauftragte. Das Marineamt hat es
versäumt, rechtzeitig den Jahreserhaltungsplan zu ändern
und damit die nicht notwendige Instandsetzung zu verhin-
dern. Es stellte die Haushaltsmittel dafür bereit, ohne den
bekannten schlechten Zustand des Docks in seine Ent-
scheidung einzubeziehen. Der Bundesrechnungshof hat
außerdem beanstandet, dass das Marinearsenal das Dock
instand setzen ließ, obwohl es höchst unwahrscheinlich
war, dass die Instandsetzung dessen sicheren Weiterbe-
trieb ermöglichen würde. 

Die Instandsetzung ist zudem durch Mängel teurer als
notwendig geworden. Insgesamt hat die Bundeswehr
7 Mio. Euro ausgegeben, ohne das Dock anschließend
nutzen zu können oder dessen Wert zu erhöhen. Dies
zeigt sich auch an dem geringen Verkaufserlös von 4 Mio.
Euro.
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Der Bundesrechnungshof hat die Bundeswehr aufgefor-
dert darzulegen, warum sie das Dock trotz dessen erkenn-
bar schlechten Zustands instand gesetzt hat. Sie sollte
Ansprüche des Bundes gegenüber dem Unternehmen
durchsetzen. Außerdem sollte sie ausführen, wie sie künf-
tig vergleichbare Fehler vermeiden will.

61.3

Das Bundesverteidigungsministerium hat darauf hinge-
wiesen, dass die Staatsanwaltschaft in dieser Angelegen-
heit ermittelt. Es könne daher zu den Feststellungen nicht
umfassend Stellung nehmen. 

Das Bundesverteidigungsministerium hat weiter ausge-
führt, dass die Entscheidung des Bundesamtes, die Nut-
zung des Docks nicht zu verlängern, auf den ersten Unter-
suchungsergebnissen der Überwachungsgesellschaft zum
Zustand des Docks beruhe. Die Entscheidung, das Dock
trotzdem instand zu setzen, hat das Bundesverteidigungs-
ministerium mit dem Versuch des Marinearsenals begrün-
det, seine Fähigkeit zum Docken von Schiffen befristet
aufrechtzuerhalten. Die Untersuchungen der Überwa-
chungsgesellschaft hätten zum Entscheidungszeitpunkt
zwar auf einen umfangreichen Instandsetzungsbedarf hinge-
wiesen; sie hätten aber auch die Möglichkeit aufgezeigt, das
Dock im bisherigen Leistungsumfang weiternutzen zu kön-
nen. Erst ein weiterer Bericht der Überwachungsgesell-
schaft habe den vollständigen Umfang des Reparatur- und
Umbaubedarfs aufgezeigt. Daraufhin habe das Marinear-
senal die Instandsetzung abgebrochen.

61.4

Der Bundesrechnungshof hält daran fest, dass es nicht
notwendig war, ein nicht mehr wirtschaftlich nutzbares
Schwimmdock instand zu setzen. Selbst für die durch das
Marinearsenal angestrebte Weiternutzung des Docks im
alten Leistungsumfang hätten vor der Auftragsvergabe
die Wirtschaftlichkeit der Instandsetzung und die Mög-
lichkeit eines sicheren Weiterbetriebs mit der Wehrbe-
reichsverwaltung Nord abgestimmt werden müssen. Der
Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffassung, dass
die Instandsetzung durch Mängel bei der Kontrolle und
Abrechnung der Leistungen durch das Marinearsenal teu-
rer als notwendig wurde.

Das Bundesverteidigungsministerium bleibt aufgefordert,
umfassend zum Handeln seiner Verwaltung Stellung zu
nehmen. Die Vorgänge um das Marinearsenal weisen auf
Schwächen der Organisation und der Dienstaufsicht hin.
So haben weder das die Haushaltsmittel verwaltende Ma-
rineamt noch das dem Marinearsenal vorgesetzte Bundes-
amt die nicht notwendige Instandsetzung verhindert. Eine
Vielzahl von Beteiligten in unterschiedlichen Dienst-
stellen, wie Marineamt, Bundesamt für Wehrtechnik und
Beschaffung, Wehrbereichsverwaltung Nord sowie Mari-
nearsenal, erschwerten eine zeit- und sachgerechte Ent-
scheidungsfindung. Die mangelhafte Kontrolle und Ab-
rechnung der Leistungen durch das Marinearsenal weisen
auf Defizite in der Dienstaufsicht hin. Das Bundesvertei-

digungsministerium sollte sich unabhängig vom Ausgang
der staatsanwaltlichen Ermittlungen unverzüglich für Ab-
hilfe sorgen.

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass das Bundesver-
teidigungsministerium die Schwachstellen der Organisa-
tion beseitigt und für eine angemessene Dienstaufsicht
sorgt.

62.0

Die Marine hat für das Personal ihrer Schiffe und Boote
neue Besatzungsmodelle eingeführt. Bei diesen ist die Be-
satzung nicht mehr fest an ein Schiff oder Boot gebunden.
Sie sollen die Abwesenheitszeiten der Besatzungen von
bisher angestrebten 180 Tagen auf 120 Tage reduzieren.
Die Absenkung ist unrealistisch, da sie die unterschiedli-
chen technischen Gegebenheiten und organisatorischen
Rahmenbedingungen der Schiffsklassen nicht berücksich-
tigt. Sie führt zu einem höheren Personalbedarf und zu-
sätzlichen Kosten, ohne die tatsächliche Belastung für die
Besatzungen zu verringern.

62.1

Die Marine setzt ihre Schiffe und Boote für Ausbildungs-
fahrten, Beteiligungen an NATO-Verbänden und Aus-
landseinsätze sowie die dafür notwendigen Transitfahrten
ein. Die seefahrtsbedingte Abwesenheit ihrer Besatzun-
gen versuchte sie auf 180 Tage je Jahr zu begrenzen. Seit
Ende 2008 stellt sie beispielsweise durchgängig mindes-
tens ein Schiff für den Auslandseinsatz ATALANTA am
Horn von Afrika. Die Schiffe verbleiben für etwa 120 Tage
im Einsatzgebiet. Jedes Schiff benötigt zusätzlich Transit-
zeiten für Hin- und Rückweg von 40 Tagen. Daher sind
die Schiffe mit ihrer Besatzung regelmäßig 150 bis 180 Tage
abwesend. 

Die Besatzungen von Schiffen und Booten durchlaufen
bis zu ihrer Einsatzfähigkeit festgelegte Ausbildungs-
programme mit unterschiedlich langen Zeiten auf See.
Besatzungen der Fregatten sind während ihrer Ausbil-
dung 100 Tage seefahrtsbedingt abwesend, die Besatzun-
gen der U-Boote lediglich 18 Tage.

Seit dem Jahr 2011 führt die Marine Mehrbesatzungsmo-
delle ein. Bei diesen ist die Besatzung nicht mehr fest an
ein Schiff oder Boot gebunden. Die Schiffe oder Boote
können im Einsatzgebiet verbleiben, während die Besat-
zung ausgetauscht wird. Hierdurch sollen Transitfahrten
vermieden und Belastungen für die Besatzungen verrin-
gert werden. So könnten diese beispielsweise auch bei
kurzfristigen Auftragsverlängerungen abgelöst werden.

Die Marine will mit ihren Mehrbesatzungsmodellen die
Abwesenheitszeit der Besatzungen statt von bisher ange-
strebten 180 Tagen auf 120 Tage je Jahr begrenzen. Auf
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dieser Grundlage erarbeitete sie ein Mehrbesatzungsmo-
dell für U-Boote. Für sechs U-Boote will sie acht Besat-
zungen sowie zusätzlich ein Team für die Betreuung der
Boote in der Werft vorhalten. Die Marine plant, auch für
Fregatten, Korvetten und Minenabwehrboote Mehrbesat-
zungsmodelle einzuführen. 

Bis zum Jahr 2010 wechselte die Marine die Besatzungen
nur bei kleinen Booten und bei U-Booten aus. Seitdem er-
probt die Marine Besatzungswechsel auch auf Fregatten.
Sie rechnet dabei mit Übergabezeiten in denen das Schiff
nicht einsatzbereit ist. Die Besatzungen benötigen Zeit,
um sich mit dem neuen Schiff vertraut zu machen, weil
die Schiffe selten identisch ausgestattet sind. Zudem be-
findet sich auf den Schiffen umfangreiches Material, das
die neue Besatzung bei einem Wechsel überprüfen muss.
Eine Erprobung unter Einsatzbedingungen war für Ende
2012 geplant.

62.2

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass die Ma-
rine bei ihren Mehrbesatzungsmodellen stets 120 Abwe-
senheitstage zugrunde legt. Diese Vorgabe ist aus folgen-
den Gründen problematisch:

Die Marine kann ihren Ablauf von Ausbildung und
Einsatz nicht aufrechterhalten. Beispielsweise könnten
Besatzungen von Fregatten wegen der Ausbildungs-
zeit von 100 Tagen bis zur Einsatzfähigkeit an einem
anschließenden Auslandseinsatz nur noch einge-
schränkt  teilnehmen.

Die Marine verringert mit dieser Begrenzung die Ein-
satzverfügbarkeit von Schiffen. Die Besatzungswech-
sel auf Schiffen sind deutlich aufwendiger, da die bis-
lang eingesetzten Schiffe dafür nicht vorgesehen sind.
Die Marine hat nicht nachgewiesen, dass sie auf die-
sen Schiffen unter Einsatzbedingungen Besatzungen
wechseln kann. Gelingt dies nicht, könnten z. B. die
am Horn von Afrika eingesetzten Schiffe wegen der
Transitfahrten nur 80 Tage im Einsatzgebiet bleiben.
Dadurch wären bei gleicher Einsatzverpflichtung vier
bis fünf statt drei Schiffe pro Jahr gebunden. Die zu-
sätzlich benötigten Schiffe stünden für andere Aufga-
ben nicht zur Verfügung.

Der Marine entstehen ohne Besatzungswechsel im
Einsatzgebiet zusätzliche Transitkosten. Für die zu-
sätzlich benötigten Schiffe belaufen sich diese min-
destens auf 2,3 Mio. Euro jährlich.

Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, dass
bereits eine geringe Erhöhung der Abwesenheitstage die
Anzahl der notwendigen Besatzungen reduziert. So wür-
den z. B. im Mehrbesatzungsmodell für U-Boote anstatt
der mit 120 Abwesenheitstagen ermittelten acht bei 136 Ab-
wesenheitstagen sieben Besatzungen ausreichen.

Der Bundesrechnungshof hat der Marine empfohlen,
künftige Mehrbesatzungsmodelle nicht stets mit 120 Ab-
wesenheitstagen je Jahr zu planen, sondern realistische
Abwesenheitszeiten zugrunde zu legen. Zuvor sollte sie

untersuchen, ob auf der jeweiligen Schiffsklasse Besat-
zungswechsel unter Einsatzbedingungen überhaupt
durchführbar sind und die Besatzungen nach ihrer Ausbil-
dung noch für einen anschließenden Einsatz zur Verfü-
gung stehen.

62.3

Das Bundesverteidigungsministerium hält an seinen Pla-
nungen fest, weitere Mehrbesatzungsmodelle einzufüh-
ren. Es beabsichtigt dabei, für alle Schiffs- und Bootsklas-
sen die Abwesenheiten der Besatzungen auf „planerisch“
120 Tage je Jahr zu begrenzen. Dies sei personalpolitisch
notwendig und verantwortbar, um den Dienst in der Ma-
rine attraktiv zu erhalten. Bereits eine viermonatige See-
fahrt belaste die Besatzungen durch die Trennung von ih-
rem sozialen Umfeld und die Lebensumstände an Bord
deutlich. Auch mit der Einführung von Mehrbesatzungs-
modellen sei das Ziel von 120 Abwesenheitstagen für die
eingesetzten Soldatinnen und Soldaten noch nicht voll-
ständig erreicht. Die mittlere individuelle Abwesenheits-
belastung werde deutlich über 120 Tagen liegen. 

62.4

Der Bundesrechnungshof geht ebenso wie das Bundes-
verteidigungsministerium davon aus, dass die Grenze von
120 Abwesenheitstagen in der Praxis deutlich überschrit-
ten wird. Dies wird insbesondere bei den Schiffen und
Booten der Fall sein, die häufig in Auslandseinsätzen ein-
gesetzt werden, lange Ausbildungszeiten benötigen und
nicht oder nur eingeschränkt für Besatzungswechsel ge-
eignet sind. Die durch das Bundesverteidigungsministe-
rium angestrebte Entlastung der Besatzungen wird nicht
gelingen, wenn sie die Planung mit 120 Abwesenheitsta-
gen nicht oder nur teilweise umsetzen kann. Damit kann
es auch seine personalpolitischen Ziele nicht erreichen.

Der Bundesrechnungshof erkennt das Bemühen der Ma-
rine an, die Belastung ihrer Besatzungen zu verringern. Er
weist darauf hin, dass unabhängig von der Dauer der Ab-
wesenheit bereits die Entkopplung der Besatzungen von
ihrem Schiff oder ihrem Boot die Planbarkeit für die Be-
satzungen erhöht und Belastungen deutlich reduziert. 

Der Bundesrechnungshof hält es weiterhin für nicht sach-
gerecht, für alle Schiffs- und Bootsklassen 120 Abwesen-
heitstage festzulegen. Dabei werden die unterschiedli-
chen technischen Gegebenheiten und organisatorischen
Rahmenbedingungen bei einzelnen Schiffs- und Boots-
klassen nicht berücksichtigt. Vielmehr führt dies zu mehr
Besatzungen, als für die verfügbaren Schiffe und Boote
benötigt werden. Durch zusätzliche Besatzungen und de-
ren Ausbildung entstehen vermeidbare Kosten. Die tat-
sächliche Belastung der Besatzungen ändert sich nicht.

Der Bundesrechnungshof empfiehlt dem Bundesverteidi-
gungsministerium, realistische, nach Schiffsklassen diffe-
renzierte Vorgaben zu erarbeiten und die Anzahl der Be-
satzungen auf dieser Grundlage zu planen.
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63.0

Seit dem Jahr 2000 hat die Bundeswehr vergeblich ver-
sucht, militärisch nutzbare Luftkissenfahrzeuge zu be-
schaffen. Nach langjähriger Vorbereitungszeit hielt sie in
den Jahren 2006 und 2007 zwei gekaufte Luftkissenfahr-
zeuge zur Erprobung für ungeeignet. Empfehlungen des
Bundesrechnungshofes, auf den Kauf weiterer Luftkissen-
fahrzeuge zu verzichten, folgte die Bundeswehr nicht. 

Im Jahr 2012 trat sie aufgrund von anhaltenden Proble-
men vom Vertrag zum Kauf eines dritten Luftkissenfahr-
zeuges zurück. Sie will jedoch nach neuen Lösungen
suchen. Die in den letzten zwölf Jahren gesammelten Er-
fahrungen sollten jedoch Grund genug sein, endgültig auf
den Erwerb zu verzichten. 

63.1

Die Bundeswehr beabsichtigt seit dem Jahr 2000, für ihre
Landstreitkräfte amphibische Luftkissenfahrzeuge zu
kaufen. Sie wollte damit veraltete Sturmboote zur Gewäs-
serüberquerung ersetzen. Mit den neuen Luftkissenfahr-
zeugen sollten Gruppen von zehn Personen mit Ausrüs-
tung schnell agieren und Gewässer überqueren können.
Der flexible Einsatz und Transport dieser Luftkissenfahr-
zeuge sollte per Hubschrauber möglich sein. Ursprüng-
lich wollte die Bundeswehr 65 Luftkissenfahrzeuge für
20 Mio. Euro beschaffen. 

A b b i l d u n g  6 3 . 1

Luftkissenfahrzeug bei der Erprobung
Quelle: Bundeswehr.

Ab Mitte des Jahres 2010 prüfte der Bundesrechnungshof
mit Unterstützung des Prüfungsamtes des Bundes Koblenz
die Beschaffung der Luftkissenfahrzeuge. Er stellte fest,
dass erste konzeptionelle Arbeiten sich über fünf Jahre
hinwegzogen. Die Bundeswehr beschaffte im Jahr 2006
ein Luftkissenfahrzeug zur Erprobung, das jedoch die
Anforderungen nicht erfüllte. Ein weiteres im Jahr 2007
gekauftes Luftkissenfahrzeug war ebenfalls ungeeignet

für den militärischen Einsatz. Die Bundeswehr hatte bis
dahin über 1,1 Mio. Euro für den Ankauf und die Erpro-
bung der beiden Luftkissenfahrzeuge ausgegeben. 

Im Jahr 2009 beschloss die Bundeswehr, ein drittes Luft-
kissenfahrzeug für Erprobungszwecke zu kaufen. Sie
hatte die ursprünglichen Anforderungen bis dahin schritt-
weise reduziert. So sollten z. B. nur noch vier Personen
mit Ausrüstung Platz finden. Auf die Transportmöglich-
keit mit Hubschraubern sollte ganz verzichtet werden. 

Die Auswahlentscheidung führte die Bundeswehr zu ei-
nem australischen Hersteller, der die technisch noch an-
zupassenden Luftkissenfahrzeuge für die Bundeswehr
herstellen wollte. Auftragnehmer sollte ein in Deutsch-
land ansässiger Gebrauchtwagenhändler sein, der im
Bootshandel bis dahin völlig unerfahren war. Er sollte die
Luftkissenfahrzeuge importieren, der Bundeswehr bereit-
stellen und für die logistische Unterstützung in Deutsch-
land zuständig sein. 

Die Bundeswehr schloss mit diesem Händler im Mai
2010 einen Vertrag über den Kauf eines über 300 000
Euro teuren Prototyps. Die Lieferung war für November
2010 vereinbart. Die Bundeswehr wollte diesen nach der
Übernahme ein Jahr lang erproben und danach über einen
Serienkauf für einen zweistelligen Millionenbetrag ent-
scheiden. 

Der Bundesrechnungshof fand keine Unterlagen vor, aus
denen hervorging, dass sich die Bundeswehr ausreichend
mit der Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Fach-
kunde des australischen Herstellers und des deutschen
Händlers auseinandergesetzt hatte. Technische Risiken
durch die nötige Anpassung des Antriebs waren nicht
ausgeräumt. Durch die schrittweise reduzierten Anforde-
rungen war der ursprünglich beabsichtigte Nutzen nicht
mehr zu erwarten. Der Bundesrechnungshof hielt es für
nicht erforderlich, Luftkissenfahrzeuge zu beschaffen,
und riet Mitte des Jahres 2011, auf den Kauf zu verzich-
ten. Die Bundeswehr hielt jedoch an dem Projekt fest. 

Bis Mitte des Jahres 2012 war das Luftkissenfahrzeug
noch immer nicht funktionsfähig und konnte der Bundes-
wehr nicht übergeben werden. Nach einer erfolglosen
Probefahrt beschloss die Bundeswehr im Juli 2012 dieses
nicht mehr abzunehmen. Sie trat vom Vertrag zurück,
weil der Händler seinen „…vertraglichen Verpflichtungen
nicht nachgekommen…, die bisher erbrachte Leistung
ohne Nutzen für die Bundeswehr und eine vollständige
Leistungserbringung nicht zu erwarten ist…“. Die Anfor-
derungen an ein Luftkissenfahrzeug sind nach Auffas-
sung der Bundeswehr nicht realisiert worden oder tech-
nisch nicht machbar. Bis zu dieser Erkenntnis ist der
Bundeswehr neben den Ausgaben für zwei bereits ge-
kaufte Luftkissenfahrzeuge über einen Zeitraum von
zwölf Jahren erheblicher Verwaltungsaufwand entstan-
den. 

63.2

Der Bundesrechnungshof hat bemängelt, dass die Bun-
deswehr über zwölf Jahre ohne Erfolg und mit großem
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Aufwand versucht hat, geeignete Luftkissenfahrzeuge zu
beschaffen. Er führt dies auf interne Verfahrensmängel
zurück. Auch der Zeitablauf spricht dafür, dass es der
Bundeswehr nicht so dringlich war, die bisherigen Sturm-
boote zu ersetzen. Sie verfügt über ausreichende Alterna-
tiven zur Gewässerüberquerung. Aufgrund der reduzier-
ten Anforderungen konnte der ursprünglich beabsichtigte
Nutzen ohnehin nicht mit Luftkissenfahrzeugen erreicht
werden. Der Bundesrechnungshof hat deshalb grundsätz-
lich die Notwendigkeit von Luftkissenfahrzeugen be-
zweifelt. 

Bei der Projektierung des dritten Luftkissenfahrzeuges
hat sich die Bundeswehr entgegen der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Leistungen nicht ausreichend von der
Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Fachkunde so-
wohl des Herstellers als auch des Händlers überzeugt. Sie
überschätzte sowohl die Möglichkeiten des deutschen
Gebrauchtwagenhändlers als auch die Fähigkeit des aust-
ralischen Herstellers, ein anforderungsgerechtes und
funktionsfähiges Luftkissenfahrzeug zu liefern. 

Eine bessere Vorbereitung im Vorfeld und die Erfahrun-
gen während des Projektverlaufs hätten bei den Verant-
wortlichen bereits früher Zweifel an der Realisierbarkeit
des Projekts aufkommen lassen müssen. 

63.3

Das Bundesverteidigungsministerium hat eingeräumt,
dass der Zeitraum von der ersten Forderung nach einem
Luftkissenfahrzeug im Jahr 2000 bis zur Erstellung kon-
zeptioneller Grundlagen zu lange gedauert hat. Die Er-
probung zweier Muster in den Jahren 2006 und 2007 habe
gezeigt, dass die beiden ersten Luftkissenfahrzeuge we-
gen technischer Mängel nicht für den militärischen Ein-
satz in Frage gekommen seien. Das Bundesverteidigungs-
ministerium habe durch diese Erkenntnis prinzipbedingte
Schwachstellen von Luftkissenfahrzeugen identifiziert.
Diese habe die Bundeswehr nutzen können, um die tech-
nischen Anforderungen an ein militärisches Luftkissen-
fahrzeug zu reduzieren. Die geringeren Anforderungen
seien jedoch auch vom dritten Luftkissenfahrzeug nicht
erfüllt worden. 

Nach Auffassung des Bundesverteidigungsministeriums
zeichnete sich der australische Hersteller im Allgemeinen
durch höchsten technischen Standard aus. Der Gebraucht-
wagenhändler sollte als deutscher Vertreter für den Ver-
trieb und die logistische Unterstützung in Deutschland
zuständig sein. Zu dessen Leistungsfähigkeit könne das
Bundesverteidigungsministerium keine Aussagen ma-
chen. 

Die Bundeswehr habe rückblickend festgestellt, dass sich
ihre Anforderung zur Gewässerüberquerung nicht mit
derzeit verfügbaren, handelsüblichen Luftkissenfahrzeu-
gen erreichen lässt. Sie habe das Projekt im Juli 2012
storniert und wolle nach neuen Lösungen suchen. 

63.4

Der Bundesrechnungshof sieht sich durch den Abbruch
des Projekts in seiner Auffassung bestätigt, dass die Luft-
kissenfahrzeuge grundsätzlich weder geeignet noch not-
wendig sind. Er hatte der Bundeswehr wiederholt emp-
fohlen, auf eine Beschaffung zu verzichten. 

Die in den letzten zwölf Jahren gesammelten Erfahrungen
sollten Grund genug sein, endgültig auf den Erwerb von
Luftkissenfahrzeugen zu verzichten. 

Einen vierten Anlauf zu unternehmen, ein Luftkissenfahr-
zeug zu kaufen, oder gar ein solches entwickeln zu lassen,
hält der Bundesrechnungshof für nicht vertretbar. 

Der Bundesrechnungshof hält es für notwendig, Leis-
tungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Fachkunde von Ge-
schäftspartnern sorgfältig und nachvollziehbar zu prüfen,
bevor ein Rüstungsprojekt vertraglich vereinbart wird.
Die Bundeswehr muss früher erkennen, wenn Hersteller
und Händler diese Eigenschaften nicht erfüllen. 

Darüber hinaus erkennt der Bundesrechnungshof in die-
sem Projekt exemplarische Schwachstellen von Rüs-
tungsprojekten. Mit einem sachgerechten Vorhabencont-
rolling sollte die Bundeswehr frühzeitig und regelmäßig
die Realisierbarkeit und Erfolgsaussichten der Rüstungs-
projekte bewerten und den Projektverlauf zielorientiert
steuern. So hätte sie die Risiken dieses Projekts früher er-
kennen können. 

64.0

Die Bundeswehr stellt in eigenen Apotheken pharmazeu-
tische Produkte her. Sie soll nach ihren eigenen Vorgaben
vorrangig solche Produkte selbst herstellen, die auf dem
freien Markt nicht oder nur begrenzt verfügbar sind.
Würde die Bundeswehr konsequent auf die Wirtschaft-
lichkeit ihrer Versorgung mit pharmazeutischen Produk-
ten achten, könnte sie auf die Herstellung gängiger Pro-
dukte im industriellen Maßstab verzichten. 

64.1

Die Bundeswehr stellt für ihre Soldatinnen und Soldaten
in eigenen Apotheken pharmazeutische Produkte her,
z. B. Schmerztabletten oder Hautpflegemittel. Hinter-
grund sind die aus den 1980er-Jahren stammenden Über-
legungen der Bundeswehr, aufgrund der damaligen si-
cherheitspolitischen Lage jederzeit eigene Arzneimittel
herstellen zu können. So will sie benötigte Produkte be-
reitstellen und praktische Fertigkeiten von Sanitätsperso-
nal zur Herstellung von Arzneimitteln sicherstellen. Dies
geschieht überwiegend in den Krankenhausapotheken der
Bundeswehr in kleinem Maßstab (Rezeptur und Defek-
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tur). In Ulm und Koblenz hält sie darüber hinaus eigene
Kapazitäten zur Serienproduktion von Tabletten, Salben
und sterilen Lösungen vor (Herstellung im industriellen
Maßstab). Dafür errichtete sie für 19,8 Mio. Euro einen
Apotheken-Neubau in Ulm. Die Apotheken sollen nach
Bundeswehr eigenen Vorgaben nur solche Produkte sel-
ber herstellen, die auf dem freien Markt nicht oder nur be-
grenzt verfügbar sind und die sie für ihre Einsatzkräfte
braucht. Die Bundeswehr hat zur Weiterbildung ihres Per-
sonals eine Schulung „Arzneimittelherstellung im Ein-
satz“ eingerichtet, bei der man nicht auf industrielle Her-
stellungsverfahren zurückgreift.

Der Bundesrechnungshof prüfte im Jahr 2008 die Herstel-
lung pharmazeutischer Produkte durch die Bundeswehr.
Er stellte fest, dass die Produktpalette aus marktgängigen
Artikeln bestand. Die Krankenhausapotheken stellten
vorrangig kleine Mengen kosmetischer Mittel her, wie
Waschlotionen, Hautcremes, Fußspray und Massageöle. Im
industriellen Maßstab produzierten sie neben Schmerztablet-
ten, Hustentropfen und Nasenspray hauptsächlich Son-
nencreme, Lippenschutzstifte und Insektenschutzmittel.
Die Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan und im Ko-
sovo benötigten weniger als 10 % dieser Produkte. Die
Kapazitäten für Steril- und Tablettenproduktion in der
Apotheke in Ulm konnte die Bundeswehr nicht wirt-
schaftlich nutzen, weil es auch an technischen Vorausset-
zungen mangelte und der Sanitätsdienst der Bundeswehr
dazu notwendige Grundstoffe nicht bevorratete. 

A b b i l d u n g  6 4 . 1

Selbsthergestellte, am Markt ausreichend verfügbare 
Produkte

Quelle: Bundesrechnungshof.

Die Bundeswehr kalkulierte bei der wirtschaftlichen Aus-
richtung ihrer Apotheken nicht mit den tatsächlichen,
sondern mit zu niedrigen Herstellungskosten. Sie könnte
bei der pharmazeutischen Industrie zu Preisen unter ihren
eigenen Herstellungskosten einkaufen, insbesondere gän-
gige Schmerztabletten und kosmetische Mittel wie Son-
nencreme.

64.2

Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, dass
die industrielle Herstellung von pharmazeutischen Pro-
dukten durch die Bundeswehr grundsätzlich nicht not-
wendig ist. Die aus den 1980er-Jahren stammenden Über-
legungen hält er für überholt. Mit korrekt ermittelten
Herstellungskosten wäre deutlich geworden, dass die im
industriellen Maßstab hergestellten Produkte zu teuer
sind. Sie führen rechnerisch zu einem Defizit von mehre-
ren Millionen Euro jährlich. Außerdem hätte die Bundes-
wehr die Voraussetzungen dafür schaffen müssen, den
Apotheken-Neubau in Ulm wirtschaftlich zu nutzen. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesverteidigungs-
ministerium empfohlen, die Herstellung pharmazeuti-
scher Produkte neu auszurichten. Die Bundeswehr sollte
dabei die Entscheidung auf der Grundlage realistischer
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen treffen. Auf die Ei-
genherstellung abzustellen, ohne geeignete Alternativen
zu prüfen, hält er für nicht sachgerecht. Die Bundeswehr
sollte keine kosmetischen Mittel im industriellen Maßstab
herstellen und nur noch solche pharmazeutischen Pro-
dukte selbst produzieren, die am Markt nicht ausreichend
verfügbar sind. Die industrielle Herstellung dieser Pro-
dukte sollte sie im Apotheken-Neubau am Standort Ulm
konzentrieren und dafür Kapazitäten in der Krankenhaus-
apotheke Koblenz abbauen. Maßnahmen zur Weiterbil-
dung des Personals sollte die Bundeswehr nur am Ein-
satzauftrag ausrichten. 

64.3

Das Bundesverteidigungsministerium hat eingeräumt,
dass die betriebswirtschaftlichen Berechnungen nicht ein-
wandfrei gewesen sind. Es wolle den Herstellungserlass
für pharmazeutische Produkte aktualisieren und dabei die
gesamte Prozesskette optimieren. Dabei wolle es auch
prüfen, ob die Eigenherstellung von notwendigen Pro-
dukten aus wirtschaftlicher, zulassungsrechtlicher, tech-
nologischer und infrastruktureller Sicht sinnvoll und
möglich ist. 

Das Bundesverteidigungsministerium verweist allerdings
auf die Gefahr von Arzneimittelengpässen in Deutsch-
land. Vier von fünf arzneilichen Wirkstoffen kämen aus
China oder Indien, fast alle der in Deutschland verbrauch-
ten Antibiotikawirkstoffe würden in Ostasien produziert.
Die industrielle Herstellung pharmazeutischer Produkte
in Bundeswehrapotheken sei somit Teil der Risikovor-
sorge der Bundeswehr, um die Soldatinnen und Soldaten
mit Sanitätsmaterial zu versorgen. 

Das Bundesverteidigungsministerium betont losgelöst
von wirtschaftlichen Erwägungen den immateriellen Nut-
zen für die Weiterbildung von Sanitätspersonal, der sich
durch die Eigenherstellung von pharmazeutischen Pro-
dukten ergebe. 

64.4

Der Bundesrechnungshof hält es weiterhin grundsätzlich
nicht für notwendig, dass die Bundeswehr am Markt aus-
reichend verfügbare pharmazeutische Produkte im indus-
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triellen Maßstab selbst herstellt. Der erhoffte Nutzen für
die Weiterbildung kann nach Auffassung des Bundes-
rechnungshofes gerade bei der Herstellung von z. B. Son-
nencreme im industriellen Maßstab nicht erreicht werden.
Für die einsatzorientierte Ausbildung hat die Bundeswehr
andere Möglichkeiten geschaffen. Das Bundesverteidi-
gungsministerium sollte den Herstellungserlass ändern
und keine Produkte mehr selbst produzieren, die am
Markt ausreichend verfügbar sind. Den materiellen und
personellen Aufwand dafür hält er für wirtschaftlich nicht
vertretbar. Unbedingt notwendige und am Markt nicht
ausreichend verfügbare Produkte könnte die Bundeswehr
wirtschaftlich optimiert in industriellem Maßstab im
Apotheken-Neubau am Standort Ulm herstellen. Entbehr-
liche Strukturen in Koblenz sollte die Bundeswehr ab-
bauen.

65.0

Auf Empfehlung des Bundesrechnungshofes verzichtet die
Bundeswehr darauf, ihr Rettungsdienstpersonal in eigens
dafür vorgesehenen Schulen zu unterrichten. Sie hat fünf
Rettungsdienstschulen aufgelöst und die Lehrtätigkeit bei
Bundeswehrkrankenhäusern gebündelt. Dadurch hat die
Bundeswehr die Aus- und Fortbildung von Rettungs-
dienstpersonal optimiert und spart jährlich 1 Mio. Euro. 

65.1

Die Bundeswehr betrieb für die Aus- und Fortbildung ihres
nichtärztlichen Rettungsdienstpersonals fünf eigenständige
Rettungsdienstschulen in Berlin, Hamburg, Koblenz, Mün-
chen und Ulm. Diese waren der Sanitätsakademie der
Bundeswehr unterstellt. Sie bildeten Soldatinnen und Sol-
daten als Sanitäter und Ersthelfer im Sanitätsdienst aus
und vermittelten den theoretischen Teil der jährlichen
Pflichtfortbildung für Rettungsassistenten. Dies verur-
sachte Personalkosten von 1,5 Mio. Euro jährlich. Das
schuleigene Lehrpersonal verfügte kaum über Einsatzer-
fahrung. Ärzte aus den Bereichen Rettungsdienst/Notfall-
medizin der Bundeswehrkrankenhäuser unterrichteten zu-
sätzlich, brachten Fachexpertise ein und steuerten mit den
Schulen die Aus- und Fortbildung. Die Rettungsdienst-
schulen arbeiteten intensiv mit den Bundeswehrkranken-
häusern Berlin, Hamburg, Koblenz und Ulm zusammen.
Nur dort konnte das Rettungsdienstpersonal realitätsnah
ausgebildet werden und Erfahrungen in der Notaufnahme
sammeln.

Der Bundesrechnungshof prüfte die Aus- und Fortbildung
des Rettungsdienstpersonals der Bundeswehr im Jahr
2009. Er stellte fest, dass an den Rettungsdienstschulen

hohe Ausfälle von Lehrgängen zu Überkapazitäten von
Lehrpersonal und -material führten. 

Der Bundesrechnungshof sprach sich dafür aus, die Aus-
und Fortbildungsinhalte zu bündeln. Die Zielsetzung der
Bundeswehr, Rettungsdienstpersonal regelmäßig in Bun-
deswehrkrankenhäusern zu unterrichten, trug diesem Ge-
danken Rechnung. Nach Auffassung des Bundesrech-
nungshofes war die Organisation von eigenständigen
Rettungsdienstschulen zu aufwendig; es war nicht not-
wendig, sie der Sanitätsakademie zu unterstellen.

65.2

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesverteidigungs-
ministerium empfohlen, die fünf Rettungsdienstschulen
aufzulösen. Die geringere Personalstärke der Bundeswehr
wird den Aus- und Fortbildungsbedarf weiter verringern.
Das Lehrpersonal der Schulen und das Rettungsdienstper-
sonal sollte die Bundeswehr besser in Kompetenzzentren
für Notfallmedizin der Bundeswehrkrankenhäuser kon-
zentrieren. Den Umfang des gemeinsamen Lehrpersonals
sollte sie schrittweise dem tatsächlichen Aus- und Fortbil-
dungsbedarf anpassen. So kann die Bundeswehr eine
wirtschaftliche Auslastung des Personals und Materials
sicherstellen und die Erfahrungen der Praxis besser einbe-
ziehen. Dadurch kann sie mittelfristig bis zu 1 Mio. Euro
jährlich einsparen. 

65.3

Das Bundesverteidigungsministerium hat die Empfeh-
lung des Bundesrechnungshofes aufgegriffen. Aufgrund
der Erkenntnisse zur Zusammenarbeit mit den Bundes-
wehrkrankenhäusern und den Überkapazitäten in der Aus-
bildung hat es die Auflösung der Rettungsdienstschulen an-
geordnet. Die Aus- und Fortbildung wird fortan qualitativ
besser und kostengünstiger in Ausbildungs- und Simula-
tionszentren bei den Bundeswehrkrankenhäusern stattfin-
den. 

66.0

Die Bundeswehr hat auf Empfehlung des Bundesrech-
nungshofes ungeeignete Notfunkgeräte im Afghanistan-
Einsatz ersetzt. Sie stellt damit sicher, dass die Besatzun-
gen von Luftfahrzeugen in Notfällen die Rettungsleitstelle
von jedem Ort aus erreichen können. Zuvor nutzte das
deutsche Einsatzkontingent Notsender, die nicht mit den
Empfängern der verbündeten Streitkräfte kompatibel und
in den Gebirgszügen Afghanistans nur eingeschränkt
nutzbar waren.
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66.1

Die verbündeten Streitkräfte in Afghanistan haben ge-
meinsam Vorsorge dafür getroffen, in Not geratene Luft-
fahrzeugbesatzungen rasch finden und retten zu können.
Sie betreiben eine gemeinsame Rettungsleitstelle, die die
Notsignale über eine Satellitenverbindung erhält und alle
notwendigen Rettungsmaßnahmen koordiniert (Rettungs-
kette). Um eine erfolgreiche Suche und Rettung zu er-
möglichen, müssen die Soldatinnen und Soldaten über
ihre mitgeführten Notfunkgeräte schnellstmöglich ihre
Position übermitteln. Die Rettungskräfte fliegen mit Hub-
schraubern zur gemeldeten Position. Sie tauschen mit den
in Not geratenen Luftfahrzeugbesatzungen Informationen
aus, sobald eine direkte Funkverbindung möglich ist.

Der Bundesrechnungshof prüfte im Jahr 2011 mit Unter-
stützung des Prüfungsamtes des Bundes Koblenz die Be-
schaffung von Notfunkgeräten für Luftfahrzeugbesatzun-
gen. 

Die Bundeswehr hatte für ihre Luftfahrzeugbesatzungen
ein Notfunkgerät für den Einsatz in Krisengebieten gefor-
dert. Die Luftlande- und Lufttransportschule erprobte unter
einsatznahen Bedingungen die Vorserie eines Notfunk-
geräts. Sie stellte dabei fest, dass das getestete Modell
nicht ausreichend kompatibel mit der Notfunkausstattung
der verbündeten Streitkräfte ist. Ferner konnten die Not-
signale nicht über einen Satelliten, sondern nur über eine
direkte Funkverbindung übertragen werden. Die Bundes-
wehr beschaffte in den Jahren 2006 bis 2009 für 7,7 Mio.
Euro 711 Notfunkgeräte des zuvor erprobten Modells.
Diese Geräte nutzten die Luftfahrzeugbesatzungen des
deutschen Einsatzkontingents in Afghanistan ab dem Jahr
2007.

Im November 2009 überprüfte die multinationale Ret-
tungsleitstelle in Afghanistan die Funktion der deutschen
Notfunkgeräte. Sie stellte fest, dass die Geräte nicht in die
multinationale Rettungskette eingebunden werden konn-
ten. Sie konnte keine Notsignale empfangen, da die Berge
eine Ausbreitung der Funkwellen verhinderten. Die deut-
schen Notsender waren nicht in der Lage, die verfügbaren
Satelliten als Übertragungsstation zu nutzen. Die Bundes-
wehr hätte eine eigene nationale Rettungskette im Ein-
satzgebiet aufbauen müssen, um zu erreichen, dass die
Notsignale sicher empfangen werden können.

Das deutsche Einsatzkontingent forderte daraufhin im
Dezember 2009 als „Einsatzbedingten Sofortbedarf“ neue
Notfunkgeräte. Es sollte das Modell beschafft werden,
das die verbündeten Streitkräfte in Afghanistan verwende-
ten. Die Bundeswehr beabsichtigte, abweichend von der
multinationalen Rettungskette die Notsignale über einen
bundeswehreigenen Satelliten übermitteln zu lassen. Dazu
sollten zusätzlich drei Bodenstationen für 225 000 Euro
beschafft werden. Der Bedarf an neuen Notfunkgeräten
war bis Mitte 2011 nicht gedeckt, da das Bundesverteidi-
gungsministerium hierüber noch nicht abschließend ent-
schieden hatte.

66.2

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass die Bun-
deswehr Notfunkgeräte beschafft hatte, die bereits in der
Erprobung Mängel aufzeigten und nachweislich nicht für
multinationale Einsätze geeignet waren. Sie setzte sie zu-
dem ab dem Jahr 2007 in Afghanistan ein, obwohl sie
dort nicht in die multinationale Rettungskette eingebun-
den werden konnten. Im Notfall hätten die Luftfahrzeug-
besatzungen nicht die multinationale Rettungsleitzentrale
alarmieren können und wären erheblichen Gefahren für
Leib und Leben ausgesetzt gewesen. Der Bundesrechnungs-
hof hat auch beanstandet, dass die Bundeswehr nicht
schnellstmöglich für Ersatz sorgte, nachdem sie die
Schwächen der Notfunkgeräte im Afghanistan-Einsatz er-
kannt hatte.

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesverteidigungs-
ministerium empfohlen, bei künftigen Beschaffungen auf
Kompatibilität zu Wehrmaterial und Verfahren der Ver-
bündeten zu achten. Es sollte keine eigene Rettungskette
aufbauen, um Notsignale sicher empfangen zu können.
Eine zusätzliche nationale Lösung bedeutet einen erhebli-
chen finanziellen und organisatorischen Mehraufwand. 

Das Bundesverteidigungsministerium sollte die vorhan-
denen Geräte nicht mehr als Notsender nutzen. Es sollte
den Bedarf für den Afghanistan-Einsatz schnellstmöglich
mit Geräten decken, die in die multinationale Rettungs-
kette eingebunden werden können. Mit der Alarmierung
über das von den Verbündeten genutzte Satellitensystem
könnte es auf die Bodenstationen verzichten.

66.3

Das Bundesverteidigungsministerium hat die Empfehlun-
gen umgesetzt. Es setzt die ungeeigneten Geräte künftig
nicht mehr als Notsender ein. Sie werden in der Bundes-
wehr für die Kommunikation über kurze Entfernungen
weiter genutzt und decken damit einen anderen Bedarf.

Die neuen Funkgeräte für den Einsatz in Afghanistan hat
die Bundeswehr im November 2011 beschafft. Sie nutzt
fortan das gleiche Modell wie die Verbündeten. Die
neuen Funkgeräte werden in die multinationale Rettungs-
kette eingebunden. Eine Alarmierung wird künftig – wie
bei den anderen am Einsatz beteiligten Nationen – über
das bereits verfügbare Satellitensystem erfolgen. Das
Bundesverteidigungsministerium wird die Kommunika-
tion über einen bundeswehreigenen Satelliten nicht weiter
verfolgen und damit auf die vorgesehenen Bodenstatio-
nen verzichten.

Das Bundesverteidigungsministerium hat damit für den
Afghanistan-Einsatz eine sichere und kostengünstige Lö-
sung für die Besatzungen von Luftfahrzeugen in Notlagen
gewählt und sollte diese künftig auch bei multinationalen
Einsätzen in anderen Regionen berücksichtigen.
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Bundesministerium für Gesundheit
(Einzelplan 15)

67.1 Überblick 

Das Bundesgesundheitsministerium hat die Aufgabe, die
Leistungsfähigkeit der Gesetzlichen Kranken- und Pflege-
versicherung sicherzustellen und deren rechtliche Rahmen-
bedingungen zu gestalten. Es bezuschusst die Kranken-
kassen als Träger der Gesetzlichen Krankenversicherung
(Krankenkassen). Regelungskompetenzen hat es auch bei
den Heilberufen, Apotheken, Arzneimitteln, Medizinpro-
dukten, Heil- und Betäubungsmitteln sowie bei dem Ge-

sundheitsschutz und der Krankheitsbekämpfung. Das Bun-
desgesundheitsministerium gestaltet den rechtlichen Rahmen
der Organtransplantation, der künstlichen Befruchtung
sowie der Untersuchung und künstlichen Veränderung
von Erbinformationen. Beim Bundesgesundheitsministe-
rium angesiedelt sind außerdem die Geschäftsstellen der
Drogenbeauftragten und des Patientenbeauftragten der
Bundesregierung.

Die Gesamtausgaben im Einzelplan 15 beliefen sich im
Haushaltsjahr 2011 auf 15,8 Mrd. Euro – dies entspricht
5,3 % der Gesamtausgaben des Bundeshaushalts. Davon
entfiel mit 15,3 Mrd. Euro der weit überwiegende Anteil
auf Zahlungen an den Gesundheitsfonds. Die Einnahmen
betrugen 141,2 Mio. Euro, vor allem aus Gebühren bei
Arzneimitteln und Medizinprodukten.

67
Kat. A

Entwicklung des Einzelplans 15
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Übersicht über den Einzelplan 15
Bundesministerium für Gesundheit

Erläuterungen: a Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.
b Ist-Besetzung am 1. Juni.

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 15 bzw. Haushaltsrechnung; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf Bundeshaushalt,
Einzelplan 15.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf 

Verän-
derung 

2012/2013 

in Mio. Euro in %

Ausgaben des Einzelplans 15 777,2 15 789,9 12,7 14 485,4 12 489,2 -14

darunter:

Ministerium 57,0 55,2 -1,8 55,5 57,2 3

Zuschüsse Gesundheitsfonds 15 300,0 15 300,0 0 14 000,0 12 000,0 -14

Institutionelle Förderung und 
Projekte 

43,9 42,1 -1,8 45,7 47,4 4

Gesundheitliche Aufklärung 34,6 34,5 -0,1 31,4 36,0 15

Internationale Aufgaben 31,3 32,3 1,0 33,3 34,2 3

Ressortforschung und Modell-
maßnahmen

25,6 20,8 -4,8 30,4 29,6 -3

Stiftung „Humanitäre Hilfen 
für durch Blutprodukte HIV-
infizierte Personen“

25,2 25,2 0 0 0 -

Einnahmen des Einzelplans 83,0 141,2 58,2 92,4 93,7 1

darunter:

Gebühren im Arzneimittel-
bereich

77,2 99,6 22,4 86,6 86,7 0

Sponsoring 0 14,3 14,3 0 0 -

Verpflichtungsermächtigungen 71,5a 58,4 -13,1 87,7 41,8 -52

Planstellen/Stellen in %

Personal 2 634 2 542b -92 2 604 2 046 -21
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Der Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums
umfasst fünf nachgeordnete Stellen. Während das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und das
Paul-Ehrlich-Institut Arzneimittel, Medizinprodukte, Impf-
stoffe und Sera prüfen, zulassen und überwachen, ist das
Robert-Koch-Institut besonders in der Gesundheitsbe-
richterstattung sowie der Erforschung und Bekämpfung
übertragbarer Krankheiten tätig. Die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung informiert die Öffentlichkeit
über Gesundheitsthemen und die Risiken von Drogen-
missbrauch und Suchterkrankungen. Das Deutsche Insti-
tut für Medizinische Dokumentation und Information be-
treibt medizinische Datenbanken.

67.2 Haushaltsstruktur und -entwicklung

Die Ausgaben des Einzelplans 15 werden maßgeblich
durch die Zahlungen an den Gesundheitsfonds geprägt,
die 97 % der Gesamtausgaben im Jahr 2011 ausmachten.
Weitere Ausgabenblöcke im Jahr 2011 bildeten – wie in
den Vorjahren – die Verwaltungsausgaben des Ministe-
riums, institutionelle Förderungen und Zuwendungen,
Maßnahmen der gesundheitlichen Aufklärung sowie Res-
sortforschung bzw. Modellmaßnahmen. Außerdem zahlte
der Bund einmalig 25,2 Mio. Euro an die Stiftung „Hu-
manitäre Hilfen für durch Blutprodukte HIV-infizierte
Personen“. Der überwiegende Teil der Ausgaben für in-
ternationale Aufgaben im Einzelplan 15 entfiel mit rund
27 Mio. Euro auf den Beitrag zur Weltgesundheitsorgani-
sation WHO. Deutschland ist der drittgrößte Beitragszah-
ler der WHO.

Die Gesamteinnahmen überstiegen im Jahr 2011 – wie
bereits im Vorjahr – den Haushaltsansatz um knapp
60 Mio. Euro. Die Differenz ergibt sich vor allem aus hö-
heren Gebühreneinnahmen, Sponsoring-Leistungen so-
wie Rückzahlungen von Zuwendungen und Projektmit-
teln anderer Bundesbehörden. Einige nachgeordnete
Behörden erhielten Aufträge und Projektfördermittel von
Stellen der Europäischen Union.

67.3 Wesentliche Ausgabenbereiche

67.3.1 Gesundheitsfonds

Seit dem Jahr 2004 leistet der Bund Zuschüsse, um die
Aufwendungen der Krankenkassen der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) für versicherungsfremde Leistun-
gen pauschal abzugelten. Die Zuschüsse betrugen für das
Jahr 2011 13,3 Mrd. Euro. Zusätzlich zahlte der Bund
2011 einmalig einen Betrag von 2 Mrd. Euro. Dieser war
vorgesehen, um den Sozialausgleich und die Zusatzbei-
träge von Empfängern von Grundsicherungsleistungen
für Arbeitsuchende zu finanzieren. Dies sollte zur Konso-
lidierung der Krankenkassen beitragen. Da im Jahr 2012
kein allgemeiner Zusatzbeitrag festgesetzt wird, ist dieser
zusätzliche Zuschuss aktuell nicht erforderlich.

Im Jahr 2012 beträgt der Bundeszuschuss 14 Mrd. Euro.
Der Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2013 sieht vor,
den Bundeszuschuss einmalig für das Jahr 2013 auf 12 Mrd.
Euro abzusenken.
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Behörden im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit 

Quelle: Bundeshaushalt, Einzelplan 15.

Einnahmen 2011 
(Ist)

Ausgaben 2011
(Ist)

Planstellen/ 
Stellen (Ist)

am 1. Juni 2011

in Mio. Euro

Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung

0,4 17,7 95

Deutsches Institut für Me-
dizinische Dokumentation 
und Information

1,5 10,6 95

Paul-Ehrlich-Institut 26,9 59,7 420

Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte

83,7 66,1 856

Robert-Koch-Institut 7,4 100,7 577
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Die Zuschüsse fließen zusammen mit den Mitgliedsbei-
trägen in den Gesundheitsfonds, der vom Bundesversi-
cherungsamt verwaltet wird. Den allgemeinen, für alle
Krankenkassen geltenden Beitragssatz legt die Bundesre-
gierung fest. Er beträgt im Jahr 2012 unverändert 15,5 %
der beitragspflichtigen Einnahmen. Davon zahlen die Ar-
beitnehmer 8,2 %, die Arbeitgeber 7,3 %.

Der Schätzerkreis beim Bundesversicherungsamt schätzt
für jedes Jahr die Einnahmen des Gesundheitsfonds und
die Ausgaben der Krankenkassen. Auf Grundlage dieser
Schätzung legt das Bundesversicherungsamt die Höhe der
Zuweisungen fest, die die Krankenkassen aus dem Ge-
sundheitsfonds zur Deckung ihrer Ausgaben erhalten.
Können die Krankenkassen mit den Zuweisungen aus
dem Gesundheitsfonds ihre Ausgaben nicht decken, ha-
ben sie von ihren Mitgliedern einen Zusatzbeitrag zu er-
heben. Sollte gleichzeitig ein allgemeiner Zusatzbeitrag
vom Bundesgesundheitsministerium festgelegt werden,
findet auch ein Sozialausgleich statt. Die landwirtschaftli-
chen Krankenkassen nehmen wegen besonderer Finanzie-
rungsbedingungen nicht an diesem Verfahren des Ge-
sundheitsfonds teil. Sie erhalten aber ebenfalls einen Teil
der Bundeszuschüsse.

Zum 1. Januar 2012 gab es 146 Krankenkassen als Träger
der GKV. In ihnen waren knapp 70 Mio. Menschen versi-
chert, davon etwa zwei Drittel bei den zehn größten Kran-
kenkassen.

Im Jahr 2011 überwies der Gesundheitsfonds an die
Krankenkassen 178,9 Mrd. Euro (ohne landwirtschaftli-
che Krankenkassen). Darunter waren 1,7 Mrd. Euro für
die mitgliederbezogene Erhöhung der Zuweisungen. Ihr
standen jedoch keine zusätzlichen Ausgaben der Kran-

kenkassen gegenüber. Der Schätzerkreis hatte in seiner
Oktoberschätzung 2010 für das Jahr 2011 die Ausgaben
der Krankenkassen etwas zu hoch angesetzt. Den Zuwei-
sungen an die Krankenkassen standen Einnahmen des
Gesundheitsfonds von 184,3 Mrd. Euro gegenüber. Da-
raus ergab sich ein Überschuss des Gesundheitsfonds von
5,3 Mrd. Euro. 

Im Jahr 2012 wird der Gesundheitsfonds nach den bishe-
rigen Prognosen des Schätzerkreises 185,7 Mrd. Euro
einnehmen. Für ihre Ausgaben wird den Krankenkassen
ein Betrag von 185,4 Mrd. Euro zugewiesen. Werden
diese Eckdaten in der Praxis erreicht, sind die Ausgaben
der Krankenkassen für das Jahr 2012 auskömmlich finan-
ziert.

Die Überschüsse des Gesundheitsfonds aus den Jahren
2010, 2011 und voraussichtlich auch 2012 erhöhen die
Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds auf 9,8 Mrd.
Euro. Wegen dieses Finanzpolsters ist beabsichtigt, den
Zuschuss für das Jahr 2013 einmalig um 2 Mrd. Euro von
14 auf 12 Mrd. Euro abzusenken. Die fehlenden 2 Mrd.
Euro für die Zuweisungen an die Krankenkassen sollen
aus der Liquiditätsreserve gedeckt werden. Diese beträgt
dann noch 7,8 Mrd. Euro. Wird ferner das noch vorhan-
dene Defizit des Gesundheitsfonds aus dem Jahr 2009
von 2,5 Mrd. Euro ausgeglichen, verringert sich die Li-
quiditätsreserve auf 5,3 Mrd. Euro. Da der Gesundheits-
fonds eine Mindestliquiditätsreserve von derzeit 3,1 Mrd.
Euro vorhalten muss, betragen die verfügbaren Mittel des
Gesundheitsfonds nach Abzug dieser weiteren Position
2,2 Mrd. Euro. Dies entspricht 0,2 Beitragssatzpunkten
oder Zuweisungen des Gesundheitsfonds an die Kranken-
kassen für vier Kalendertage.
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Gesundheitsfonds 2011

Quelle: Bundesrechnungshof.

Bundeszuschuss
15,3 Mrd. Euro 

Mitgliedsbeiträge
169 Mrd. Euro 

Gesundheitsfonds beim 
Bundesversicherungsamt

184,3 Mrd. Euro 

Zuweisungen an Krankenkassen
178,9 Mrd. Euro 

Überschuss des Gesundheitsfonds 
5,3 Mrd. Euro 

Landwirtschaftliche 
Krankenkassen
0,17 Mrd. Euro 

– 281 –– 281 –



Die finanzielle Lage der Krankenkassen entwickelte sich
im Jahr 2011 deutlich besser als erwartet. Nach ersten
Prognosen ging die Bundesregierung im Herbst 2010 zu-
nächst davon aus, dass die Krankenkassen im Jahr 2011
ein Defizit von 11 Mrd. Euro erwirtschaften würden.
Durch verschiedene Maßnahmen wurde das erwartete
Defizit verhindert. Das GKV-Finanzierungsgesetz und
das Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz begrenzten
den Anstieg der Leistungsausgaben – insbesondere im
Arzneimittelbereich – sowie die Verwaltungsausgaben
der Krankenkassen. Außerdem wurde der allgemeine
Beitragssatz zum 1. Januar 2011 um 0,6 Prozentpunkte
auf das bis 1. Juli 2009 geltende Niveau angehoben.
Ferner zeigte sich eine anhaltende positive wirtschaftliche
Entwicklung, die zu zusätzlichen Beitragseinnahmen
führte. Insgesamt erreichten die Krankenkassen im Jahr
2011 einen Überschuss von 4 Mrd. Euro, darunter
0,7 Mrd. Euro Einnahmen aus Zusatzbeiträgen, die ein-
zelne Krankenkassen von ihren Mitgliedern erhoben hat-
ten. Allerdings konnten nicht alle Krankenkassen Über-
schüsse erzielen. Ein Teil erreichte im Jahr 2011 nur
wegen der mitgliederbezogenen Erhöhung der Zuweisun-
gen des Gesundheitsfonds um 1,7 Mrd. Euro ein positives
Rechnungsergebnis.

Die Finanzreserven der Krankenkassen erhöhten sich von
6 Mrd. Euro im Jahr 2010 um 4 Mrd. Euro auf 10 Mrd.

Euro im Jahr 2011. Ende des ersten Quartals 2012 lagen
die Finanzreserven bei 11,5 Mrd. Euro. Damit entspre-
chen sie etwa drei Vierteln einer durchschnittlichen Mo-
natsausgabe aller Krankenkassen oder den Ausgaben für
drei Wochen. Allerdings verfügen nur wenige Kranken-
kassen über erhebliche, der weitaus überwiegende Teil
der Krankenkassen über geringe oder keine Finanzreser-
ven. Ein finanzieller Spielraum, beispielsweise für häufig
geforderte Rückerstattungen an alle Mitglieder der GKV,
ist somit nicht erkennbar. 

Etwa 80 % der jährlichen Ausgaben der Krankenkassen
entfielen im Jahr 2011 auf die Hauptleistungsbereiche:
Behandlung im Krankenhaus (60 Mrd. Euro), ärztliche
und zahnärztliche Behandlung (45 Mrd. Euro), Arznei-
mittel (31 Mrd. Euro) und Krankengeld (8 Mrd. Euro).
Die sonstigen Ausgaben (u. a. Heil- und Hilfsmittel,
Fahrkosten) betrugen 29 Mrd. Euro. Während die Ausga-
ben für Arzneimittel im Jahr 2011 um mehr als 1 Mrd.
Euro sanken, stiegen die Ausgaben in den anderen ge-
nannten Hauptleistungsbereichen um 3,5 Mrd. Euro. Die
Verwaltungsausgaben der Krankenkassen liegen bei 5 %
der Ausgaben der GKV oder 9 Mrd. Euro. Für die Jahre
2011 und 2012 gilt für die Verwaltungsausgaben eine
Obergrenze auf Basis der Verwaltungsausgaben für das
Jahr 2010. 
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Ausgabenanteile der Gesetzlichen Krankenversicherung im Jahr 2011

Quelle: Bundesgesundheitsministerium.
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Im Jahr 2012 erwartet der Schätzerkreis gegenüber dem
Jahr 2011 einen weiteren Anstieg der GKV-Ausgaben um
4,5 %. Er geht davon aus, dass die Ausgaben im Arznei-
mittelbereich nicht weiter zurückgehen und Vergütungen
in einigen Leistungsbereichen im Vergleich zum Vorjahr
steigen.

Der Bundesrechnungshof prüft sowohl die Leistungs- als
auch die Verwaltungsausgaben der Krankenkassen. Bei
seinen Prüfungen stellte er Millionenverluste durch hohe
Mieten und nicht benötigte Büroflächen fest. Er forderte
im Jahr 2011, Krankenkassen gesetzlich zu verpflichten,
Mietvertragsentwürfe den Aufsichtsbehörden vorzulegen
und den Abschluss bzw. die Änderung der Mietverträge
von deren Genehmigung abhängig zu machen (vgl. Be-
merkungen 2011, Bundestagsdrucksache 17/7600 Nr. 69).
Der Bundesrechnungshof beanstandete außerdem, dass Auf-
sichtsbehörden Krankenkassenfusionen genehmigt hatten,
ohne dass die Krankenkassen in einem aussagekräftigen
Konzept die wirtschaftlichen Folgen der Fusion dargelegt
hatten. Er empfahl, Fusionen nur dann zu genehmigen,
wenn eine wirtschaftliche und leistungsfähige neue Kran-
kenkasse entsteht (vgl. Bemerkungen 2011, Bundestags-
drucksache 17/7600 Nr. 70). 

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages hat das Bundesge-
sundheitsministerium aufgefordert, jeweils Vorschläge
für entsprechende gesetzliche Änderungen zu machen. Es
bleibt abzuwarten, inwieweit es dieser Aufforderung
nachkommt. Bisher fehlen Vorschläge für die Mietver-
träge und Fusionen, aber auch zu Empfehlungen des Bun-
desrechnungshofes, die vom Rechnungsprüfungsaus-
schuss bereits in früheren Jahren beraten wurden. Dazu
gehören beispielsweise Beschlüsse zur Vorlage und Ge-
nehmigung von Vorstandsverträgen und zur Verbesserung
der Krankenhausabrechnungen. Der Bundesrechnungshof
wird weiter anmahnen, dass das Bundesministerium sei-
nen Verpflichtungen gegenüber dem Rechnungsprüfungs-
ausschuss nachkommt.

67.3.2 Institutionelle Förderung und Projekte 

Im Haushaltsjahr 2011 gewährte das Bundesgesundheits-
ministerium Zuwendungen und Zuweisungen von 42 Mio.
Euro. Sie dienten der institutionellen Förderung ausge-
wählter Einrichtungen und der Förderung einzelner Pro-
jekte. 32 Mio. Euro erhielten die Wissenschaftsinstitute
der Leibniz-Gemeinschaft. Darin sind Forschungseinrich-
tungen mit überregionaler Bedeutung zusammenge-
schlossen, die Bund und Länder gemeinsam finanzieren.

Die Aufgabe, Zuwendungen im Einzelfall zu bewilligen,
auszuzahlen und ihre Verwendung zu prüfen, hat das
Bundesgesundheitsministerium in Teilen dem Bundesver-
waltungsamt übertragen. Damit strebte es vor allem an,
Rückstände bei der Prüfung der Verwendungsnachweise
von Zuwendungsempfängern abzubauen. Während sich
die administrative Bearbeitung der Zuwendungen dadurch
verbessert hat, stellte der Bundesrechnungshof wiederholt

fest, dass es an einer ausreichenden Erfolgskontrolle fehlt.
Das Bundesgesundheitsministerium überprüfte nicht mit der
notwendigen Gründlichkeit, ob es die von ihm verfolgten
übergeordneten Ziele mit einer Zuwendung erreicht hatte.
In anderen Fällen fehlten klar formulierte und messbare
Ziele, um den Erfolg einer Maßnahme bewerten zu kön-
nen.

67.3.3 Gesundheitliche Aufklärung

Für gesundheitliche Aufklärung gab das Bundesgesund-
heitsministerium im Jahr 2011 insgesamt 35 Mio. Euro aus.
Schwerpunkt bildeten Informationen zu AIDS (13 Mio.
Euro), allgemeinen Gesundheitsfragen (11 Mio. Euro)
und zur Drogenprävention (8 Mio. Euro). Diese Aufgabe
nimmt im Wesentlichen die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung wahr. Sie führt zu diesem Zweck
beispielsweise Internet-Kampagnen zu zahlreichen The-
men durch, etwa zur Sexualaufklärung, zum Umgang mit
Alkohol und Spielsucht, zu Organspenden sowie zur Rau-
cherentwöhnung. Auf Empfehlung des Bundesrech-
nungshofes will die Bundeszentrale ihr Vergabeverfahren
zur Gestaltung und Pflege dieser Internetseiten verbes-
sern und dazu ihr Personal schulen. 

67.3.4 Ressortforschung und Modellvorhaben

Die Ausgaben für Ressortforschung und Modellvorhaben
stiegen im Jahr 2011 gegenüber 2010 um 2,1 Mio. Euro
auf 20,8 Mio. Euro. Das Bundesgesundheitsministerium
finanzierte Forschungsvorhaben, etwa in den Bereichen
Drogen- und Suchtmittelmissbrauch, AIDS und neue In-
fektionskrankheiten, Versorgung chronisch Kranker und
Pflegebedürftiger, Arzneimitteltherapiesicherheit sowie
Qualitätssicherung im Gesundheitswesen. Dazu förderte
es universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen, unterstützte Kongresse und Fachtagungen und
gab Mittel an seine eigenen Forschungseinrichtungen wie
das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut.
Ab dem Haushaltsjahr 2012 ist ein Anstieg der Ausgaben
auf 30 Mio. Euro geplant. Die Bundesregierung ist be-
strebt, die Ausgaben für Bildung und Forschung erheb-
lich zu erhöhen. Es bleibt abzuwarten, ob diese Mittel
auch eingesetzt werden können. In den Vorjahren waren
hohe Ausgabereste entstanden, weil sich der Beginn vor
allem bei großen Forschungsprojekten verzögert hatte.

67.4 Wesentliche Einnahmenbereiche

67.4.1 Gebühren im Arzneimittelbereich

Die Einnahmen im Einzelplan 15 stammen vor allem aus
Gebühren bei der Prüfung und Zulassung von Arzneimit-
teln, Impfstoffen und Medizinprodukten. Im Haushalts-
jahr 2011 nahmen das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte 82,4 Mio. Euro und das Paul-Ehr-
lich-Institut 17,2 Mio. Euro ein.
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67.4.2 Sponsoring

Auf das Bundesgesundheitsministerium entfällt seit Jah-
ren mehr als die Hälfte aller Geld-, Sach- und Dienst-
leistungen, die der Bund als Sponsoring erhält. Im Jahr
2011 betrugen die Geldleistungen Privater an das Bun-
desgesundheitsministerium 14,3 Mio. Euro. Sachleistun-
gen werden im Bundeshaushalt nicht erfasst. Die Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung erhält nicht
vermarktete Plakatflächen mietfrei für ihre Kampagnen,
ebenso gewähren Rundfunkanbieter kostenlos Sendezei-
ten für Spots zu Gesundheitsfragen. 

Der Verband der privaten Krankenversicherung zahlt
jährlich 13,4 Mio. Euro für Aufklärungskampagnen der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu den
Themen AIDS und Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen.
Der Bundesrechnungshof hat in den zugrunde liegenden
Sponsoring-Vereinbarungen einen Verstoß gegen die Ver-
waltungsvorschrift zur Annahme von Leistungen Privater
in der Bundesverwaltung gesehen. Hiernach sind Sponso-
ring-Leistungen unzulässig, wenn der Anschein einer Be-
einflussung staatlicher Stellen entstehen könnte. Der Ver-
band hatte öffentlich erklärt, er werde seine freiwilligen
Leistungen einstellen, sollte die private Krankenversiche-
rung in eine gesetzliche Präventionspflicht einbezogen
werden. Das Bundesgesundheitsministerium war diesen
Aussagen nicht entgegengetreten und ließ auch weiterhin
die Annahme der Leistungen zu (vgl. Bemerkungen 2011 –
weitere Prüfungsergebnisse, Bundestagsdrucksache 17/9250
Nr. 5). Der Rechnungsprüfungsausschuss des Haushalts-
ausschusses des Deutschen Bundestages gab dem Bun-
desgesundheitsministerium auf, bei den Sponsoring-Ver-
einbarungen sicherzustellen, dass der Anschein einer
Einflussnahme des Sponsors strikt vermieden wird. Den
Bundesrechnungshof hat der Ausschuss gebeten, den
Sachverhalt weiterzuverfolgen. 

67.5 Ausblick

Gegenüber dem Jahr 2012 steigen die Ausgaben im Ein-
zelplan 15 nach der aktuellen Finanzplanung der Bundes-
regierung ab dem Jahr 2014 geringfügig. Im Jahr 2013
sinken die Ausgaben aufgrund des um 2 Mrd. Euro ver-
ringerten Bundeszuschusses an die Krankenkassen. Für
das Jahr 2016 sind 15,3 Mrd. Euro vorgesehen, das sind
5 % mehr als im Jahr 2012.

Das Gesetz zur Regelung der Entscheidungslösung im
Transplantationsgesetz verpflichtet die Krankenkassen und
die privaten Krankenversicherungsunternehmen u. a., ihre
Versicherten regelmäßig nach ihrer Bereitschaft zur Or-
ganspende zu befragen. Sie sollen ihnen dazu Organspen-
deausweise zur Verfügung stellen. Die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung übernimmt den Druck und
Versand der Spenderausweise für alle gesetzlich oder pri-
vat Versicherten. Dafür und für eine begleitende Informa-
tionskampagne sollen die Mittel der Bundeszentrale für
Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung im Jahr
2013 um 6 Mio. Euro aufgestockt werden.

Die Bundesregierung möchte mit ihrer Initiative zu einem
Wissenschaftsfreiheitsgesetz die Grundlage für mehr Fle-
xibilität und Eigenverantwortung in außeruniversitären
Forschungseinrichtungen schaffen. Dazu will sie die Vor-
schriften zu Personal, Haushalt, Beteiligungen und Bau-
verfahren lockern. Einige der Neuregelungen sollen auch
auf Ressortforschungseinrichtungen übertragen werden
können. So ist im Regierungsentwurf für das Jahr 2013
vorgesehen, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung, das Paul-Ehrlich-Institut, das Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte sowie das Robert-
Koch-Institut einen neuen Personaltitel für Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler erhalten (Titel 428 02). Aus
diesem Titel sollen Entgelte für wissenschaftliches Perso-
nal gezahlt werden, das bei Forschungsvorhaben einen
wesentlichen Beitrag leistet. Mit den Mitteln sollen unbe-
fristete Beschäftigungsverhältnisse abgeschlossen werden
dürfen. Die betreffenden Stellen sollen aus dem verbindli-
chen Stellenplan herausgelöst und in den Erläuterungen
zum Personalhaushalt gesondert dargestellt werden. 

Der künftige Anteil der Ausgaben für wissenschaftliches
Personal aus dem neuen Personaltitel an den gesamten
Personalausgaben ist bei den Ressortforschungseinrich-
tungen unterschiedlich hoch: Er schwankt zwischen 7 %
beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte und 54 % beim Robert-Koch-Institut. 

Durch die Herauslösung der wissenschaftlichen Stellen
aus dem Stellenplan wird aus Sicht des Bundesrech-
nungshofes die Transparenz des Haushalts geschwächt.
Bei den vier Ressortforschungseinrichtungen wird die
Zahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen ab dem
Jahr 2013 um zusammen mehr als 500 sinken. Die Zahl
der Beschäftigten wird sich jedoch nicht wesentlich ver-
ändern. Dies zeigt sich auch daran, dass die Gesamtaus-
gaben für Personal um insgesamt 5 Mio. Euro steigen. 

Ta b e l l e  6 7 . 3

Finanzplanung Ausgaben Einzelplan 15

Quelle:Haushaltsentwurf zum Bundeshaushalt 2013, Einzelplan 15.

2012
Soll

2013
Haushaltsentwurf

2014
Finanzplan

2015
Finanzplan

2016
Finanzplan

in Mio. Euro

14 485 12 489 14 560 15 261 15 255
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Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit
(Einzelplan 16)

68.1 Überblick

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit ist für die Umweltpolitik des Bundes
federführend. Seine Aufgaben umfassen im Wesentlichen
den Umweltschutz einschließlich seiner gesundheitlichen
Belange, den Klimaschutz, den Naturschutz, die erneuer-
baren Energien sowie die Sicherheit kerntechnischer Ein-
richtungen und den Strahlenschutz. Bei der Umsetzung
der von der Bundesregierung beschlossenen Energie-
wende nimmt das Bundesministerium eine zentrale Posi-
tion ein. 

Dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit sind drei Behörden nachgeordnet: das
Umweltbundesamt, das Bundesamt für Naturschutz und
das Bundesamt für Strahlenschutz. Sie erfüllen die ihnen
gesetzlich zugewiesenen Vollzugsaufgaben, unterstützen
das Bundesministerium fachlich und wissenschaftlich

und betreuen Förderprogramme. Dazu betreiben sie auch
eigene wissenschaftliche Forschung.

Im Jahr 2011 betrugen die Ist-Ausgaben aus dem Einzel-
plan 1,3 Mrd. Euro. Dies entsprach 0,5 % der Ausgaben
des Bundes. Die Einnahmen lagen bei 190 Mio. Euro. Ta-
belle 68.1 gibt eine Übersicht über den Einzelplan.

Mit einem Anteil von 31 % der Ausgaben kam der Förde-
rung erneuerbarer Energien im Jahr 2011 – wie bereits in
den Vorjahren – die finanziell größte Bedeutung zu. Der
Anteil der Ausgaben für die Endlagerung radioaktiver
Abfälle zuzüglich der Ausgaben für die Verwahrung von
Kernbrennstoffen stieg auf 23 %. Für den internationalen
Klimaschutz setzte das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit 9 % der Ausgaben ein,
für den Naturschutz 2 % der Ausgaben. Die Verwaltungs-
ausgaben des Einzelplans (Personalausgaben einschließ-
lich Versorgung, sächliche Verwaltungsausgaben und
Investitionen der Verwaltung) machten 20 % aus. Die ein-
zelnen Ausgabenbereiche werden unter Nr. 68.3 näher
dargestellt.

Einnahmen erzielt das Bundesministerium zum größten Teil
durch die Vorauszahlungen der künftigen Nutzer der End-
lager für radioaktive Abfälle. Sie erreichten im Jahr 2011
einen Anteil von 87 % der Einnahmen des Einzelplans 16.

68
Kat. A

Entwicklung des Einzelplans 16

Ta b e l l e  6 7 . 4

Planstellen und Personalausgaben der Ressortforschungseinrichtungen 
des Bundesministeriums für Gesundheit in den Jahren 2012 und 2013

Quelle: Haushaltsentwurf Bundeshaushalt, Einzelplan 15.

Planstellen (Soll) Personalausgaben

2012 2013 2012 2013

Titel 
422 01, 
428 01

insgesamt: davon:

Titel 
422 01, 
428 01

neuer Titel 
428 02
Wissen-
schaft

Anteil Wissen-
schaft an den Per-
sonal-
ausgaben 
insgesamt

in Mio. Euro in %

Bundeszentrale für 
gesundheitliche 
Aufklärung

111 88 5,1 5,4 4,1 1,3 24

Paul-Ehrlich-Institut 443 309 22,8 23,6 17,2 6,4 27

Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizin-
produkte

828 765 45,2 46,3 43,3 3,0 7

Robert-Koch-Institut 592 256 32,5 34,8 16,1 18,7 54

Summe 1 974 1 418 105,6 110,1

– 285 –– 285 –



68.2 Haushaltsstruktur und -entwicklung

68.2.1 Haushaltsentwicklung

Die Ausgaben aus dem Einzelplan 16 stiegen seit dem
Jahr 2007 um 82 % auf 1,3 Mrd. Euro im Jahr 2011. Für
die Jahre 2012 und 2013 sind Ausgaben von 1,6 Mrd.

Euro vorgesehen. Der neue Finanzplan für die Jahre 2014
bis 2016 sieht nahezu gleichbleibend jährliche Ausgaben
von 1,6 Mrd. Euro vor. Die Abbildung 68.1 zeigt die Ent-
wicklung der Ausgaben und Einnahmen des Einzelplans
seit dem Jahr 2007 sowie die im Finanzplan vorgesehene
Entwicklung bis 2016.
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Übersicht über den Einzelplan 16
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Erläuterungen: a Differenzen zwischen Gesamtwerten und Summen von Einzelwerten beruhen auf Rundungen. 
b Im Kapitel 1601 sind zusätzlich globale Minderausgaben mitveranschlagt (im Jahr 2011 19 Mio. Euro, im Jahr 2012 15 Mio.

Euro, und im Jahr 2013 8 Mio. Euro); im Jahr 2011 wurde die globale Minderausgabe vollständig im Kapitel 1602 erbracht. 
c Kapitel 1607 ohne Titelgruppen 03 und 04. 
d Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.
e Ist-Besetzung am 1. Juni 2011. 

Quelle: Für das Jahr 2011: Haushaltsrechnung des Einzelplans 16; für das Jahr 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 16; für das Jahr 2013: Haushalts-
entwurf, Einzelplan 16. 

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

Verände-
rung 

2012/2013

in Mio. Euroa in %

Ausgaben des Einzelplans 1 636 1 339 -296 1 591 1 645 3,4

darunter:

Erneuerbare Energien 517 417 -99a 472 465 -1,4

Internationaler Klimaschutz 120 125 5 120 120 0,0

Naturschutz 50 33 -17 49 49 -0,4

Endlagerung u. Verwahrung
radioaktiver Abfälle

497 313 -184 463 502 8,4

Verwaltung und Versorgung 
(Behörden)

274 271 -3 280 311 10,9

davon:

Ministeriumb 80 71 -9 78 99 26,4

Umweltbundesamt 103 107 4 106 111 4,4

Bundesamt für Naturschutz 24 24 -1a 27 28 6,6

Bundesamt für Strahlenschutzc 44 46 2 45 46 2,5

Versorgungsausgaben 22 24 2 24 27 10,0

Einnahmen des Einzelplans 367 190 -176a 354 327 -7,7

darunter:

Vorausleistungen künftiger Benutzer 
von Endlagern

349 165 -185 292 291 -0,5

Verpflichtungsermächtigungend 1 839 785 -1 054 1 372 1 091 -20,5

Planstellen/Stellen in %

Personal 2 850 2 728e -122 2 880 2 995 4,0

– 286 –– 286 –



Der Ausgabenanstieg der Jahre 2008 und 2009 geht we-
sentlich auf das von der Bundesregierung beschlossene
Integrierte Energie- und Klimaschutzprogramm zurück.
Hinzu kamen Mehrausgaben für die Endlager radioakti-
ver Abfälle, die wegen der entsprechend höheren Zahlun-
gen der Endlagernutzer auch zum deutlichen Anstieg der
Einnahmen in diesem Zeitraum beitrugen. Der Ausgaben-
rückgang in den Jahren 2010 und 2011 geht darauf zurück,
dass das Bundesumweltministerium die Haushaltsplanung
zunehmend nicht umsetzen konnte. Die Minderausgaben
des Jahres 2011 von 296 Mio. Euro sind überwiegend auf
zwei Ursachen zurückzuführen: 176 Mio. Euro wurden
nicht ausgegeben, weil sich die Umrüstung der Schacht-
anlage Konrad zu einem Endlager verzögerte. Damit ver-
ringerten sich auch die Zahlungen der künftigen Endla-
gernutzer in diesem Zeitraum. Entsprechend waren auch
die Einnahmen geringer als geplant. Daneben waren Min-
derausgaben von 93 Mio. Euro bei den Einzelmaßnahmen
zur Nutzung erneuerbarer Energien (sog. Marktanreizpro-
gramm) zu verzeichnen. 

68.2.2 Zusätzliche Mittel aus dem Sonder-
vermögen „Energie und Klimafonds“

Zum 1. Januar 2011 hat der Bund ein Sondervermögen
„Energie- und Klimafonds“ (EKF) errichtet. Dieses Son-

dervermögen ermöglicht zusätzliche Programmausgaben,
um eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare
Energieversorgung sowie den Klimaschutz zu fördern.
Zur Finanzierung dienten im Jahr 2011 auch Mehrerlöse
aus der Versteigerung von Emissionsberechtigungen, die
im Einzelplan 60 des Bundeshaushalts veranschlagt wa-
ren. Ab dem Jahr 2012 fließen die Einnahmen des Bundes
aus dem Handel mit   Emissionsberechtigungen dem EKF
direkt zu. Davon abzusetzen sind jährlich etwa 15 Mio.
Euro, um die Kosten der Deutschen Emissionshandels-
stelle im Umweltbundesamt zu decken. 

Der Haushaltsentwurf 2013 sieht im Wirtschaftsplan des
Sondervermögens Ausgaben von 2,2 Mrd. Euro und Ver-
pflichtungsermächtigungen von 4 Mrd. Euro vor. Davon
soll das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit Ausgaben von 704 Mio. Euro (32 %)
und Verpflichtungsermächtigungen von 1,1 Mrd. Euro
(28 %) bewirtschaften. Die veranschlagten Mittel sind u. a.
für die erneuerbaren Energien (insbesondere das Markt-
anreizprogramm und die nationale Klimaschutzinitiative)
sowie den internationalen Klima- und Umweltschutz vor-
gesehen. In beiden Fällen sind auch im Einzelplan 16
Mittel veranschlagt. Die Abbildung 68.2 zeigt die jeweili-
gen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im
Jahr 2013 im Einzelplan 16 und im EKF. 

A b b i l d u n g  6 8 . 1

Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen im Einzelplan 16

Quelle: Für die Jahre 2007 bis 2011: Haushaltsrechnung des Einzelplans 16; für das Jahr 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 16; für das Jahr 2013:
Haushaltsentwurf, Einzelplan 16; für die Jahre 2014 bis 2016: Finanzplan des Bundes 2012 bis 2016.
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Die Mittel des Sondervermögens wurden im Jahr 2011
nur teilweise in Anspruch genommen. So flossen von den
bereitgestellten 300 Mio. Euro nur 46,6 Mio. Euro (16 %)
ab. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit gab 12,9 Mio. Euro (17 %) der ihm zu-
geteilten 76,4 Mio. Euro aus. Die ihm zur Verfügung ste-
henden Verpflichtungsermächtigungen von 781 Mio. Euro
nutzte es zu 38 % (296 Mio. Euro).

68.3 Wesentliche Ausgabenbereiche

68.3.1 Erneuerbare Energien

Erneuerbare Energien sind der finanziell bedeutsamste
Programmschwerpunkt im Einzelplan 16. Zu diesem Pro-
grammschwerpunkt gehören das Marktanreizprogramm,
die Nationale Klimaschutzinitiative und weitere Maßnah-

men zur Förderung erneuerbarer Energien. Im Jahr 2011
sank der für erneuerbare Energien vorgesehene Ansatz
gegenüber dem Vorjahr um 12 % von zuvor 590 Mio.
Euro auf 517 Mio. Euro. Im Jahr 2012 soll der Ansatz auf
472 Mio. Euro und im Jahr 2013 auf 465 Mio. Euro sin-
ken. Bis zum Jahr 2016 ist geplant, den Mittelansatz um
jährlich 31 Mio. Euro auf 496 Mio. Euro wieder zu erhö-
hen. 

Allerdings ergibt sich erst dann ein vollständiges Bild der
finanziellen Situation, wenn die vom EKF bereitgestell-
ten Mittel mitbetrachtet werden. So sind beispielsweise
für die „Förderung von Einzelmaßnahmen zur Nutzung
erneuerbarer Energien“ (Marktanreizprogramm und na-
tionale Klimaschutzinitiative) im EKF zusätzliche Mittel
veranschlagt. Abbildung 68.3 zeigt für dieses Beispiel die
für die Jahre 2011 bis 2016 vorgesehenen Ausgaben: 

A b b i l d u n g  6 8 . 2

Erneuerbare Energien und Internationaler Klima- und Umweltschutz
Veranschlagung im Haushaltsjahr 2013

Erläuterungen: a Im Einzelplan 16: Nationale Klimaschutzinitiative (Teil des Titels 686 24); im Sondervermögen: Nationale Klimaschutzinitiative
(686 05), Waldklimafonds (686 06), Anpassung an Klimawandel (686 07). 

b Im Einzelplan 16: Erneuerbare Energien (Titelgruppe 02 ohne Titel 686 24 – MAP und Nationale Klimaschutzinitiative); im Son-
dervermögen: Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Erneuerbare Energien (683 01), Kooperation EU-Richtlinie Erneuerbare
Energien (687 04), Entschädigung Offshore Windparks (871 01).

Quelle:  Haushaltsentwurf 2013, Einzelplan 16 und Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“.
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Abbildung 68.3 macht deutlich, dass zwar im Einzel-
plan 16 die Förderung solcher Einzelmaßnahmen vom
Jahr 2011 bis zum Jahr 2013 abnehmen und im Finanz-
plan auf 336 Mio. Euro verstetigt werden soll. Schließt
man den EKF ein, zeigt sich allerdings ein erhebliches
Wachstum der Förderung. In der Summe soll das Gesamt-
fördervolumen von 460 Mio. Euro im Jahr 2011 auf
638 Mio. Euro im Jahr 2014 ansteigen und mittelfristig
auf diesem hohen Niveau bleiben. Das im Jahr 2011 zur
Verfügung stehende Gesamtfördervolumen von 460 Mio.
Euro nutzte das Bundesministerium mit einzelnen Förder-
maßnahmen zu 64 % (287 Mio. Euro) aus. Die Erhöhung
des Gesamtfördervolumens auf mehr als das Doppelte des
im Jahr 2011 erreichten Volumens lässt erwarten, dass das
Bundesministerium künftig eine deutlich höhere Anzahl
von Förderanträgen als bisher zu bewältigen haben wird. 

68.3.2 Internationaler Klima- und Umweltschutz

Seit dem Jahr 2008 stellt der Bund im Einzelplan 16 jährlich
120 Mio. Euro für Klimaschutzprojekte in Entwicklungs-
und Schwellenländern sowie in Mittel- und Osteuropa be-

reit. Er fördert mit Investitions- und Zinszuschüssen Vorha-
ben für eine klimafreundliche Wirtschaft, zur Anpassung an
den Klimawandel und zum Schutz der biologischen Viel-
falt. Er kann aus dem Einzelplan 16 für diesen Zweck
auch Zuschüsse an internationale Fonds leisten und sich
an diesen Fonds beteiligen.

Die im Einzelplan 16 hierfür bereitgestellten Mittel hat
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit im Jahr 2011 erstmals vollständig in An-
spruch genommen. Zusammen mit Ausgaberesten gab es
125 Mio. Euro aus, dies sind 5 Mio. Euro mehr als zu-
nächst veranschlagt. Für die Jahre 2012 bis 2016 sind
weiterhin 120 Mio. Euro jährlich im Einzelplan 16 vorge-
sehen. Ab dem Jahr 2013 wird der internationale Klima-
und Umweltschutz überwiegend aus dem EKF finanziert
(vgl. Abbildung 68.2, letzte Säule). Von den im Entwurf
des Wirtschaftsplans des EKF für das Jahr 2013 für den
internationalen Klima- und Umweltschutz vorgesehenen
Ausgaben von 372 Mio. Euro soll das Bundesministerium
167 Mio. Euro und zusätzlich Verpflichtungsermächti-
gungen von 554 Mio. Euro bewirtschaften. 

A b b i l d u n g  6 8 . 3

Förderung von „Einzelmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien“ 
aus dem Einzelplan 16 und dem Energie- und Klimafonds

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushaltsplan 2011 bzw. 2012; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf, Einzelplan 16 und Wirtschaftsplan
des Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“; für die Jahre 2014 bis 2016: Finanzplan des Bundes 2012 bis 2016.
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68.3.3 Naturschutz

Für Maßnahmen zur Förderung des Naturschutzes und
der Landschaftspflege waren im Jahr 2011 50 Mio. Euro
veranschlagt, 33 Mio. Euro gab das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit aus.
Knapp die Hälfte der Ausgaben (15 Mio. Euro) entfiel auf
Naturschutzgroßprojekte. Damit sollen schutzwürdige
Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich reprä-
sentativer Bedeutung entwickelt und gesichert werden. Ein
weiterer wesentlicher Förderbereich ist das Bundespro-
gramm Biologische Vielfalt (Biodiversität). Von den hier-
für im Jahr 2011 erstmals veranschlagten 15 Mio. Euro
nutzte das Bundesministerium lediglich 136 000 Euro. Den
geringen Mittelabfluss führte es auf die verspätete Veröf-
fentlichung der Förderrichtlinie und den Aufwand für den
Aufbau eines neuen Bundesprogramms zurück. Deswe-
gen seien beim Bundesamt für Naturschutz nur acht För-
deranträge eingereicht worden, von denen es im Jahr 2011
zwei bewilligt habe. Auch für das Folgejahr 2012 sind
15 Mio. Euro für dieses Bundesprogramm veranschlagt.
Inzwischen liegen dem Bundesamt für Naturschutz nach
eigenen Angaben 130 Projektskizzen vor, davon habe es
im ersten Halbjahr 2012 sechs Projekte mit einem Förder-
volumen von 1,4 Mio. Euro bewilligt. 

Für die Jahre 2012 und 2013 sind für den Naturschutz
insgesamt jeweils 49 Mio. Euro vorgesehen. Der Finanz-
plan schreibt diesen Ansatz bis zum Jahr 2016 fort.

68.3.4 Endlagerung radioaktiver Abfälle

Der Gesetzgeber hat dem Bund die alleinige Verantwor-
tung zur Einrichtung von Anlagen für die Endlagerung ra-
dioaktiver Abfälle auferlegt. Die Ist-Ausgaben hierfür
stiegen in den vergangenen Jahren erheblich an und mach-
ten im Jahr 2011 mit 313 Mio. Euro 23 % der Ausgaben
des Einzelplans 16 aus. Für das Jahr 2012 sind Ausgaben
von 462 Mio. Euro (29 %) und für das Jahr 2013 von
501 Mio. Euro (30 %) vorgesehen. Daneben sind Ausga-
ben für die staatliche Verwahrung von Kernbrennstoffen in
Höhe von jährlich gleichbleibend 0,5 Mio. Euro einge-
plant. 

Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen des Bun-
des zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver
Abfälle ist das Bundesamt für Strahlenschutz zuständig.
Derzeit betreibt es vier Endlagerprojekte:

Umrüstung der Schachtanlage Konrad zu einem End-
lager

Nach einem zwanzig Jahre dauernden Planfeststel-
lungsverfahren genehmigte das Land Niedersachsen im
Jahr 2002 das „Endlager Konrad“ für schwach- und
mittelradioaktive Abfälle. Die voraussichtlichen Ge-
samtkosten schätzte es im Jahr 2011 auf 2,6 Mrd. Euro.
Im Jahr 2011 wandte das Bundesamt für Strahlenschutz
für das Endlager Konrad 123 Mio. Euro auf. Nach sei-
nen derzeitigen Planungen wird die Errichtung des End-
lagers nicht vor dem Jahr 2019 abgeschlossen sein. Seit
dem Jahr 2011 darf das Bundesamt ein vereinfachtes
baurechtliches Zustimmungsverfahren nach der nie-

dersächsischen Bauordnung anwenden. Es verspricht
sich davon, dass es das Endlager zügiger errichten
kann. 

Stilllegung des Endlagers für radioaktive Abfälle
Morsleben

Das „Endlager Morsleben“ der ehemaligen DDR war
bis zum Jahr 1998 in Betrieb. Seit dem Jahr 2002 ist
die weitere Einlagerung radioaktiver Abfälle gesetz-
lich untersagt. Die Ausgaben, im Wesentlichen für den
Betrieb und die Instandhaltung der Anlage sowie das
Planfeststellungsverfahren zur Stilllegung des Endla-
gers, stiegen in den vergangenen Jahren erheblich an.
Im Jahr 2011 lagen sie bei 47 Mio. Euro. Erst nach
Abschluss des Planfeststellungsverfahrens können die
weiteren Kosten belastbar geschätzt werden. Das Bun-
desamt rechnet mit dem Erlass des Planfeststellungs-
beschlusses für Ende des Jahres 2014. 

Stilllegung der Schachtanlage Asse II 

Die Schachtanlage diente ursprünglich dazu, die End-
lagerung radioaktiver Abfälle zu erforschen. Von 1971
bis 1978 wurde sie in der Praxis als Endlager für
schwach- und mittelradioaktive Abfälle genutzt. Im
Jahr 2011 wandte das Bundesamt für Strahlenschutz
79 Mio. Euro auf, um insbesondere den Betrieb, die
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr sowie das inzwi-
schen eingeleitete atomrechtliche Planfeststellungs-
verfahren zur Stilllegung der Anlage zu finanzieren.
Erst im Anschluss an die laufenden Untersuchungen
(Probebohrungen, Kammeröffnungen) wird es möglich
sein, die mittel- und langfristigen Kosten zuverlässig zu
schätzen. Im Juni 2012 begann mit dem Anbohren einer
Lagerkammer in der Schachtanlage Asse II die prakti-
sche Phase dieser sogenannten Faktenerhebung. 

Erkundung des Salzstocks in Gorleben als Standort für
ein Endlager

Die Arbeiten begannen bereits im Jahr 1979. Nachdem
ein Beschluss der Bundesregierung ein zehnjähriges
Moratorium beendet hatte, veranlasste das Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit im Jahr 2010 das Bundesamt für Strahlen-
schutz, die Planungen für die weitere Erkundung wieder
aufzunehmen. Während des Moratoriums wandte das
Bundesamt für Strahlenschutz für den Offenhaltungs-
betrieb insgesamt 271 Mio. Euro auf. Im Jahr 2011
gab das Bundesministerium für den Betrieb und die
weitere Erkundung rund 45 Mio. Euro aus, für das Jahr
2012 sind 73 Mio. Euro vorgesehen. 

Im Jahr 2011 nahm das Bundesministerium zur künfti-
gen Ausrichtung der Energiepolitik der Bundesregie-
rung Gespräche mit den Ländern auf. Mit diesen Ge-
sprächen soll ein energiepolitischer Konsens auch für
die offene Frage der Entsorgung radioaktiver Abfälle
erzielt werden. Bis zum Abschluss dieser Gespräche
hat das Bundesministerium alle Arbeiten zurückge-
stellt, die über die bisherigen Erkundungen am Stand-
ort Gorleben hinausgehen.
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Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass die kUnft1gen Nutzer 
der Endlager die Kosten fur d1e ProJekte Konrad und Gor
leben sowie fur die konkrete Erkundung weiterer Stand
orte fur die Endlagerung finanzieren sollen. Dazu zählen 
vor allem die Energieversorgungsunternehmen als Setrei 
ber der Kernkraftwerke. D1e Hohe der von den kUnft1gen 
Nutzern zu zahlenden Beiträge soll durch eine noch zu er
lassende Rechtsverordnung festgelegt werden. S1e soll 
s1ch an den tatsächlichen Abfallmengen onent1eren. B1s 
zum Erlass der Rechtsverordnung hat der Gesetzgeber 
den bereits feststehenden kUnftigen Nutzern auferlegt, auf 
die späteren Belträge Vorauszahlungen zu leisten. D1ese 
Zahlungen machen einen Großteil der Einnahmen im Ein
zelplan 16 aus. Sie sollen den laufenden finanziellen Auf
wand fur die Erkundung, Planung und Ernchtung der 
EndlagerproJekte decken. Dagegen w1rd der finanzielle 
Aufwand fur die Stilllegung des Endlagers Morsleben als 
em1gungsbed1ngte Altlast allem vom Bund getragen. Auch 
die Kosten der Sn lllegung der Schachtanlage Asse II als 
ehemalige Forschungsanlage trägt der Bund. 

68.3.5 Verwaltungsausgaben 

Neben seinem Programmhaushalt finanziert das Bundes
ministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher
heit aus dem Einzelplan 16 auch die Verwaltungsausga-

ben se1nes Geschäftsbereichs. Dazu zählen insbesondere 
die fur das Ministerium und die nachgeordneten Behör
den veranschlagten Ausgaben fur Personal und Versor
gung, die sächlichen Verwaltungsausgaben (u. a. fur die 
Bewirtschaftung der Liegenschaften) sowie die Investi
tionen fur die Verwaltung (z. B. der Erwerb von Geräten). 

ln den Behördenkapiteln (1601, 1605 bis 1607 und 1667) 
waren 1m Jahr 2011 Verwaltungsausgaben von 271 M1o. 
Euro ausgewiesen. Dann smd die Ausgaben fur die End
lagerung und Verwahrung radJaaktiver Stoffe nicht ent
halten, da deren Investitionssumme von 295 M1o. Euro 
hier n1cht zu den Verwaltungsausgaben gerechnet Wird. 
Abbildung 68.4 zeigt die Struktur der Verwaltungsausga
ben. 

Neben den Personalausgaben von 191 Mio. Euro fielen 
bei den End Iagerprojekten we1tere 10 M 10. Euro Ausga
ben fur Personal an. Damit haben s1ch die Personalausga
ben insgesamt innerhalb von funf Jahren von 165 Mio. 
Euro 1m Jahr 2007 auf 201 Mio. Euro 1m Jahr 2011 er
höht. F ur das Jahr 2012 sind 204 M 10. Euro vorgesehen. 
Der Haushaltsentwurf 2013 sieht Persona lausgaben von 
220 M 10. Euro vor. Aufgrund e1 nes steigenden Anteils fur 
die Versorgung wachsen die Personalausgaben 1m Fmanz
plan bis zum Jahr 2016 auf 229 Mio. Euro an. 

Abbildung 68.4 

Verwaltungsausgaben im Einzelplan 16 im Jahr 2011 

Weitere sachliche 
Verwaltungsausgaben 

emschlleßllch 
Umweltforschungsplan 

(Kap 1602/1604) 
77 Mio Euro 

22% 

Sächliche 
Verwa~ungsausgaben 

einschl_ Zuschüsse 
69 Mio Euro 

20% 

Verwaltungsinvestitionen 
12 Mio Euro 

3% 

Personal und Versorgung 
191 Mio Euro 

55% 

Erläutenmg: Olme Ausgaben fur Endlagerung und Verwaluung radioaktiver Abfälle (Kapitell607 Titelgruppe 03 und 04 ). 

Quelle: Haushaltsreclmung des Einzelplans 16. 



Von den im Haushaltsjahr 2011 als Soll ausgewiesenen
2 850 Stellen (Planstellen für Beamte und Stellen für Ta-
rifbeschäftigte) waren am 1. Juni 2011 2 728 Stellen be-
setzt. Die nicht besetzten 122 Stellen entsprechen einem
Anteil von rund 4 % des Personalsolls im Einzelplan 16.
Der Haushaltsentwurf 2013 sieht gegenüber dem Vorjahr
einen Aufwuchs von 115 Stellen auf dann 2 995 Stellen
vor. So sind beispielsweise für das Bundesministerium
40 neue Stellen in Zusammenhang mit der von der Bun-
desregierung eingeleiteten Energiewende vorgesehen,
50 neue Stellen erhält das Bundesamt für Strahlenschutz
für das Projekt Schachtanlage Asse II. Weitere acht neue
Stellen erhält das Umweltbundesamt für die Emissions-
handelsstelle. Zudem werden zwölf befristete Stellen we-
gen der Terminverzögerungen beim Projekt Konrad bis
zum Jahr 2019 verlängert. 

Die sächlichen Verwaltungsausgaben einschließlich der
Zuweisungen und Zuschüsse betrugen 69 Mio. Euro. Wei-
tere sächliche Verwaltungsausgaben von 77 Mio. Euro
wurden im Jahr 2011 aus Titeln der sogenannten Pro-
grammkapitel (1602 und 1604) geleistet, in denen die
Förderprogramme veranschlagt sind. Von diesen Verwal-
tungsausgaben wandte das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit allein für seinen
Forschungs- und Beratungsbedarf im Umweltforschungs-
plan 56 Mio. Euro auf. Die beiden Programmkapitel ent-
halten noch weitere Ausgaben für die Verwaltung. So
finanziert das Bundesministerium die Ausgaben für den
als Daueraufgabe angelegten Betrieb einer Umweltpro-
benbank (Kapitel 1602 Titel 685 08) aus diesen Pro-
grammkapiteln. Der Bundesrechnungshof hat empfohlen,
künftig alle Ausgaben für diese Verwaltungsaufgabe den
Sach- und Investitionstiteln des Umweltbundesamtes
(Kapitel 1605) zuzuordnen.

68.4 Ausgaben für Umweltschutz im Gesamt-
haushalt des Bundes

Umweltschutz ist eine Querschnittsaufgabe. Neben dem
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit sind dafür auch andere Ressorts zuständig.
Von den für Umweltschutz im Bundeshaushalt im Jahr
2011 veranschlagten 6,5 Mrd. Euro entfällt etwa ein Viertel
(1,6 Mrd. Euro) auf den Einzelplan 16. Weitere bedeut-
same Ausgaben sind in den Einzelplänen 12 (1,2 Mrd.
Euro) und 23 (1,3 Mrd. Euro) enthalten. 

Die im Bundeshaushalt veranschlagten Ausgaben für den
Umweltschutz sind im Jahr 2012 auf 7,4 Mrd. Euro gestie-
gen. Der Anteil des Bundesministeriums liegt weiterhin bei
1,6 Mrd. Euro, während die Ausgaben im Einzelplan 12
auf 2 Mrd. Euro und im Einzelplan 23 auf 1,5 Mrd. Euro
ansteigen. Die Ausgaben des Sondervermögens EKF von
780 Mio. Euro sind den Umweltausgaben des Jahres 2012
hinzuzurechnen. Darüber hinaus vergibt der Bund zins-
günstige Umweltschutzkredite über die Kreditanstalt für
Wiederaufbau. Deren Umfang, einschließlich der Kredite
aus dem ERP-Sondervermögen lag im Jahr 2011 bei
4,2 Mrd. Euro. 

Neben Ausgaben setzt der Bund auch andere Finanzie-
rungsmöglichkeiten für den Umweltschutz ein. Dazu ge-
hören Steuervergünstigungen im Energiebereich oder die

aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes staatlich
festgelegte Vergütung von Strom (sog. Einspeisevergütung).
Danach erhalten Anlagenbetreiber 15 bis 20 Jahre lang eine
festgelegte Einspeisevergütung für ihren erzeugten Strom
aus erneuerbaren Energien (Windkraft-, Solar-, Wasser-
kraft-, Geothermie- und Biomasseanlagen).

68.5 Ausblick

Durch die zusätzlichen Mittel des EKF ist das Fördervo-
lumen für die erneuerbaren Energien und den internatio-
nalen Klimaschutz stark gestiegen. Dementsprechend ist
zu erwarten, dass auch die Zahl der Förderprojekte und der
Förderempfänger deutlich zunimmt. Dies und die Perso-
nalaufstockungen z. B. in Zusammenhang mit der Energie-
wende werden das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit vor erhebliche admi-
nistrative Herausforderungen stellen. 

Die Finanzplanung für den Einzelplan 16 ist im Übrigen
mit zahlreichen finanziellen Risiken behaftet, die derzeit
im Bundeshaushalt nicht abgebildet sind. Das größte Ri-
siko für den Einzelplan 16 besteht weiterhin darin, dass
die Ausgaben für die Endlagerung radioaktiver Abfälle
nur schwer abzuschätzen sind. Der im Finanzplan für den
Zeitraum 2014 bis 2016 für die Endlagerung radioaktiver
Abfälle vorgesehene Betrag von derzeit jährlich 455 Mio.
Euro basiert nach wie vor auf einer groben Schätzung.
Belastbare Zahlen zu den Gesamtkosten der Endlagerpro-
jekte Konrad und Gorleben stehen dem Bundesministe-
rium nicht zur Verfügung. Die Gesamtkosten der Stillle-
gung der Endlager Morsleben und Asse II lassen sich zum
gegenwärtigen Zeitpunkt ebenfalls nicht abschließend pro-
gnostizieren. Als Größenordnung für die Projekte Konrad
und Morsleben nennt das Bundesministerium jeweils ein-
stellige Milliardenbeträge. Hinzu kommen die ungewis-
sen finanziellen Auswirkungen der weiteren Endlagersu-
che. Es bleibt abzuwarten, ob das Bundesministerium
mittelfristig eine aussagekräftige Finanzplanung für seine
Großprojekte aufstellen kann. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend
(Einzelplan 17)

69.1 Überblick

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend ist innerhalb der Bundesregierung zuständig
für die Politikfelder Familien, ältere Menschen, Gleich-
stellung von Frauen und Männern sowie Jugend. Es för-
dert dazu Einrichtungen und Maßnahmen. Zudem finan-
ziert es die gesetzlichen Leistungen für die Familie.

Im Jahr 2011 lagen die Ausgaben des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bei
6,7 Mrd. Euro, das entspricht 2,3 % der Gesamtausgaben
des Bundes. Die gesetzlichen Leistungen für die Familie
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hatten im Jahr 2011 mit 5,6 Mrd. Euro einen Anteil von
84 % an den Ausgaben aus dem Einzelplan 17. Im Jahr
2012 sollen dafür 5,8 Mrd. Euro und im Jahr 2013
6,1 Mrd. Euro zur Verfügung stehen. Der Grund für die
Steigerung der Ausgaben liegt in der Absicht der Bundes-
regierung, ab dem Jahr 2013 ein Betreuungsgeld als wei-
tere gesetzliche Leistung einzuführen. 

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und
das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche
Aufgaben (vgl. Nr. 69.2.3) sind dem Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend als Bun-
desoberbehörden unterstellt. Unmittelbar beim Bundes-
ministerium ist die Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des eingerichtet. Sie ist eine unabhängige Anlaufstelle für
Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind.

Tabelle 69.1 gibt einen Überblick über die Ausgaben und
Einnahmen des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend.

69.2 Wesentliche Ausgabenbereiche

69.2.1 Gesetzliche Leistungen für die Familie

Die Ausgaben für gesetzliche Leistungen für die Familie
machen im Jahr 2012 mit 5,8 Mrd. Euro (Soll) 86 % der
Ausgaben des Einzelplans 17 aus. Sie umfassen im We-
sentlichen (s. auch Abbildung 69.1):

Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz (BEEG): 4,9 Mrd. Euro,

Kindergeld und Kinderzuschlag nach dem Bundeskin-
dergeldgesetz (BKGG): 491 Mio. Euro,

Unterhaltsvorschuss nach dem Unterhaltsvorschussge-
setz (UVG): 312 Mio. Euro sowie

Einlage in die Stiftung „Mutter und Kind – Schutz des
ungeborenen Lebens“ nach dem Stiftungsgesetz:
92 Mio. Euro.

Ta b e l l e  6 9 . 1

Übersicht über den Einzelplan 17
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Erläuterungen: a Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.
b Ist-Besetzung am 1. Juni.

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 17 bzw. Haushaltsrechnung; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf Bundeshaushalt,
Einzelplan 17.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf 

Verän-
derung 

2012/2013 

in Mio. Euro in %

Ausgaben des Einzelplans 6 471 6 717 246 6 790 7 128 5,0

darunter:

Gesetzliche Leistungen für die 
Familie 

5 408 5 648 240 5 847 6 149 5,1

Förderungen und sonstige 
Leistungen

512 395 -117 610 654 7,2

Bundesamt für Familie und zivil-
gesellschaftliche Aufgaben

477 392 -85 254 242 -3,1

Ministerium 47 51 4 51 54 5,9

Einnahmen des Einzelplans 67 70 3 62 67 8,1

darunter:

Einnahmen nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz

59 60 1 55 60 9,1

Verpflichtungsermächtigungen 350a 147 -203 618 554 -10,4

Planstellen/Stellen in %

Personal 1 326 1 291b -35 1 265 1 253 -0,9
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69.2.1.1 Elterngeld

84 % der Ausgaben für gesetzliche Leistungen entfallen
im Jahr 2012 auf die Leistungen nach dem BEEG. Eltern,
die ihr Kind nach der Geburt vor allem selbst betreuen
und daneben höchstens 30 Stunden wöchentlich erwerbs-
tätig sind, erhalten grundsätzlich zwölf Monate lang eine
Elterngeldleistung. Das Elterngeld wird für zwei weitere
Monate gewährt, wenn beide Eltern das Elterngeld bean-
spruchen bzw. der Elternteil alleinerziehend ist und eine
Minderung des Einkommens aus Erwerbstätigkeit vor-
liegt. Die Höhe des Elterngeldes orientiert sich am Er-
werbseinkommen. Ein Mindestbetrag von 300 Euro un-
terstützt die Eltern bis zu zwölf Monate, auch wenn vor
der Geburt keine Erwerbstätigkeit bestanden hat. Das El-
terngeld beträgt höchstens 1 800 Euro. Der Elterngeldan-
spruch entfällt ab einem zu versteuernden Einkommen
von mehr als 250 000 Euro bei Alleinerziehenden und
mehr als 500 000 Euro bei Verheirateten. Die Länder füh-
ren das BEEG im Auftrag des Bundes durch und zahlen
das Elterngeld aus. 
Eine Prüfung des Bundesrechnungshofes zeigte, dass das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend die Ausführung des BEEG durch die Länder nicht
wirksam beaufsichtigt hat (vgl. Bemerkung Nr. 3).

69.2.1.2 Betreuungsgeld

Im Jahr 2013 soll nach einem Gesetzentwurf der Regie-
rungskoalition das Betreuungsgeld als weitere Familien-
leistung eingeführt werden. Das Betreuungsgeld sollen
Familien erhalten, die keine öffentlich geförderte Kinder-

tagesbetreuung in Anspruch nehmen. Es soll im Jahr
2013 zunächst für das zweite Lebensjahr eines Kindes
monatlich 100 Euro und ab dem Jahr 2014 für das zweite
und dritte Lebensjahr eines Kindes monatlich 150 Euro
betragen. Im Haushaltsjahr 2013 sind im Einzelplan 17
dafür 300 Mio. Euro vorgesehen. Nach dem Gesetzent-
wurf sollen die Ausgaben im Jahr 2014 auf 1,1 Mrd. Euro
und danach auf jährlich 1,2 Mrd. Euro steigen.

69.2.2 Förderungen und sonstige Leistungen

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend fördert Einrichtungen und Maßnahmen für
die Familien, die älteren Menschen, die Gleichstellung
von Frauen und Männern sowie für die Jugend. Daneben
werden sonstige Leistungen auf der Grundlage von Gesetzen
erbracht (z. B. Erstattungen nach dem Gräbergesetz). Ta-
belle 69.2 zeigt die wichtigsten Ausgabenbereiche.

Gegenüber dem Vorjahr sollen die Ausgaben im Jahr
2013 in folgenden Bereichen besonders stark ansteigen:

Die Ausgaben für Maßnahmen der Jugendpolitik sol-
len nach der Steigerung um 121 % vom Jahr 2011 auf
das Jahr 2012 im Jahr 2013 erneut um ca. 11 % stei-
gen. Die zusätzlichen Mittel sollen insbesondere für
Maßnahmen der Qualifizierungsoffensive und die Bun-
desinitiative Familienhebammen eingesetzt werden.

Die Zuweisung an den Fonds für Opfer der Heimerzie-
hung ist im Jahr 2012 erstmals veranschlagt. Im Jahr
2013 ist ein Ausgabenzuwachs von 50 % auf 15 Mio.
Euro vorgesehen.

A b b i l d u n g  6 9 . 1

Gesetzliche Leistungen für die Familie

Quelle: Bundeshaushaltsplan 2012.
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69.2.2.1 Förderung von Maßnahmen und 
Einrichtungen der Jugendpolitik

Die Mittel für Maßnahmen und Einrichtungen der Ju-
gendpolitik werden für zahlreiche Projekte und Institutio-
nen eingesetzt:

So sind Zuschüsse und Zuwendungen an Länder und
freie Träger für Maßnahmen der freien Jugendhilfe
nach dem Kinder- und Jugendplan des Bundes vorge-
sehen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend soll im gesetzlichen Auftrag der
Kinder- und Jugendhilfe anregen und fördern, soweit
diese von überregionaler Bedeutung ist und ihrer Art
nach nicht durch ein Land allein wirksam gefördert
werden kann. Schwerpunkte sind Maßnahmen der
politischen Bildung, der Integration von jungen Men-
schen mit Migrationshintergrund und der internatio-
nalen Jugendarbeit. Der Bundesrechnungshof stellte
bei seinen Prüfungen fest, dass das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bei der
Förderung gegen Förderrichtlinien und teilweise ge-
gen Beschlüsse des Haushaltsausschusses des Deut-
schen Bundestages verstieß (s. Bemerkungen Nr. 70
und Nr. 71). 

Weiter werden Mittel für die Qualifizierungsoffensive
der Bundesregierung mit folgenden Schwerpunkten
bereitgestellt: Das Bundesprogramm „Offensive Frühe

Chancen“ umfasst die Förderung von Modellmaßnah-
men der gezielten Sprachintegrationsförderung in Kin-
dertagesstätten (Kitas) und Kindertagespflegeeinrich-
tungen. Der Bund will damit zusätzliches Personal der
Kommunen in 4 000 Kitas fördern. Mit einem weite-
ren Bundesprogramm sollen modellhaft mindestens
4 000 Fachkräfte von bundeszentralen Trägern der Fa-
milienbildung qualifiziert werden, um Angebote der
elterlichen Bildungsbegleitung zu entwickeln. Außer-
dem sollen 100 Einrichtungen der Familienbildung einen
Zuschuss von jeweils 10 000 Euro erhalten, um lokale
Vernetzungsstrategien im Programm „Elternbegleiter –
plus“ modellhaft zu erproben. Mit dem Modellpro-
gramm „Mehr Männer in Kitas“ versucht das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
für einen höheren Anteil männlicher Erzieher in kom-
munalen Kitas verschiedener Träger an 16 Standorten
in 13 Ländern zu werben. Dieses Modell wird kofi-
nanziert aus dem Europäischen Sozialfonds.

Mit der Bundesinitiative „Frühe Hilfen und Familien-
hebammen“ will der Bund die Aktivitäten der Länder
und Kommunen unterstützen. Die Familienhebammen
sind teilweise schon seit den 1990er-Jahren in den
Ländern eingeführt. Weiter soll modellhaft angeregt
werden, Familienhebammen in Kommunen einzufüh-
ren, in denen es bisher noch keine gibt.

Ta b e l l e  6 9 . 2

Förderungen und sonstige Leistungen

Erläuterung: a Einschließlich überplanmäßige Ausgaben, gedeckt aus dem Einzelplan 17.
Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 17 bzw. Haushaltsrechnung; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf  Bundeshaushalt,

Einzelplan 17.

Verwendungszweck
Ausgaben 2011

(Ist)
Ausgaben 2012

(Soll)
2013

(Haushaltsentwurf)

in Mio. Euro

Maßnahmen und Einrichtungen der 
Jugendpolitik

150,0 332,1 367,7

Maßnahmen und Einrichtungen der 
Familien- und Gleichstellungspolitik
sowie für Ältere

63,0 59,7 63,9

Zuschüsse und Zuweisungen für 
Einrichtungen und Bauvorhaben

11,8 12,3 10,8

Maßnahmen und Modelle zur Stärkung 
der Zivilgesellschaft

68,8 97,3 97,4

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände 27,2 27,4 27,2

Zuweisung Contergan-Stiftung 34,1 35,3 35,3

Zuweisung Fonds für Opfer der 
Heimerziehung

0 10,0 15,0

Aufwendungen für Gräber nach dem 
Gräbergesetz

40,0 a 34,0 37,0
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Der Bund fördert mit den Bundesprogrammen „Tole-
ranz fördern – Kompetenz stärken“ und „Initiative De-
mokratie stärken“ Modelle, Maßnahmen und lokale
Aktionspläne zur Prävention und Bekämpfung von
Extremismus bei Kindern und Jugendlichen.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend vertritt die Auffassung, dass für alle von ihm
geförderten Maßnahmen eine Finanzierungskompetenz
des Bundes bestehe, da sie von überregionaler oder bun-
desweiter Bedeutung seien und weder von örtlichen Trä-
gern noch durch ein Land allein gefördert werden
könnten. So wird z. B. ein Großteil der Mittel für den
Kinder- und Jugendplan des Bundes an örtliche und re-
gionale Träger oder die Länder direkt weitergeleitet, um
damit örtliche oder regionale Maßnahmen zu finanzieren.
Bereits im Jahr 2007 hatte der Präsident des Bundesrech-
nungshofes als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit
in der Verwaltung in seinem Gutachten zur Modernisie-
rung der Verwaltungsbeziehungen zwischen Bund und
Ländern kritisiert, dass der Bund solche Aufgaben finan-
ziert. Er hat sich für eine Stärkung der Aufgaben- und Fi-
nanzverantwortung der Länder ausgesprochen.

69.2.2.2 Förderung von Maßnahmen und Einrich-
tungen der Familien-, Senioren- und 
Gleichstellungspolitik

Der Bund finanziert Maßnahmen und Einrichtungen der
Familien-, Senioren- und Gleichstellungspolitik. 

In der Familienpolitik ist das Schwerpunktthema die
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. Das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
hat hierzu beispielsweise das Programm „Erfolgsfak-
tor Familie“ sowie die Initiativen „Familienbewusste
Arbeitszeiten“ und „Lokale Bündnisse für Familie“
aufgelegt. 

In der Gleichstellungspolitik werden beispielsweise
Initiativen gefördert, mit denen der berufliche Wieder-
einstieg erleichtert oder Einkommensunterschiede
zwischen den Geschlechtern überwunden werden sol-
len.

Handlungsschwerpunkt der Politik für Ältere ist das
Programm „Soziales Wohnen – Zuhause im Alter“.
Dabei fördert das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend Modelle, z. B. um Alten-
pflegekräfte zur Übernahme ärztlicher Aufgaben zu
qualifizieren, oder 500 lokale Träger in der Initiative
„Allianz für Menschen mit Demenz“. 

Daneben fördert der Bund weiterhin die Einrichtung von
Mehrgenerationenhäusern.

69.2.2.3 Stärkung der Zivilgesellschaft

Im Jahr 2012 sollen zu diesem Zweck folgende Maßnah-
men finanziert werden:

Zu den Freiwilligendiensten nach dem Jugendfreiwil-
ligendienstgesetz gehören das Freiwillige Soziale Jahr
und das Freiwillige Ökologische Jahr. Ende Juli 2012

leisteten rund 49 000 Freiwillige ihren Dienst in sozia-
len Einrichtungen. Das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend bezuschusst die pä-
dagogische Betreuung dieser Freiwilligen. Daneben
fördert es auch rund 3 000 Freiwillige im internationa-
len Freiwilligendienst.

Mit Modellvorhaben zur Stärkung des zivilgesell-
schaftlichen Engagements sollen Maßnahmen der „na-
tionalen Engagementstrategie“ unterstützt werden.

69.2.2.4 Weitere Förderungen und sonstige 
Leistungen

Darüber hinaus umfasst der Einzelplan 17 weitere Förde-
rungen und sonstige Leistungen: 

Die Wohlfahrtsverbände erhalten – vielfach bereits
seit den 1950er-Jahren – Zuschüsse für zentrale und
internationale Aufgaben einschließlich bundeszentra-
ler Fortbildung, die Beratung und Betreuung von
Flüchtlingen und Auswanderern und für zentrale Or-
ganisationen und zentrale Maßnahmen im Bereich der
Wohlfahrtspflege.

Die Conterganstiftung erhält Zuweisungen, um die
gesetzlich garantierten Renten für die anerkannten
contergangeschädigten Menschen zu sichern. Mit dem
2. Conterganstiftungsänderungsgesetz wurden die
Renten ab dem 1. Juli 2012 um 2,2 % erhöht. Der
Bund übernimmt außerdem die notwendigen Verwal-
tungskosten der beim Bundesamt für Familie und zivil-
gesellschaftliche Aufgaben angesiedelten Geschäfts-
stelle.

Der Bund entschädigt nach dem Gräbergesetz die Ei-
gentümer von Grundstücken für entgangene Nut-
zungserträge, wenn die Flächen dauernd durch Kriegs-
gräber belegt werden. Weiter erstattet er den Ländern
pauschal Kosten für die Anlage, Instandsetzung und
Pflege der Gräber.

69.2.3 Bundesamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben

Das Bundesamt für den Zivildienst nahm bis zum
30. Juni 2011 Aufgaben nach dem Kriegsdienstverweige-
rungsgesetz und dem Zivildienstgesetz wahr. Es trägt
nunmehr die Bezeichnung „Bundesamt für Familie und
zivilgesellschaftliche Aufgaben“ und hat mehr als 900 Be-
schäftigte. Es ist nun für den Bundesfreiwilligendienst
nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz und die Förde-
rung der pädagogischen Betreuung der Freiwilligen nach
dem Jugendfreiwilligendienstgesetz zuständig. Zudem
hat es Aufgaben nach dem Hilfetelefongesetz, dem Fami-
lienpflegezeitgesetz sowie im Zusammenhang mit weite-
ren Förderprogrammen des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend übernommen. Die
drei ehemaligen bundeseigenen Zivildienstschulen und
14 Vertragsschulen werden als Bildungszentren weiter
betrieben, um Freiwillige des Bundesfreiwilligendienstes
zu schulen. Das Bundesministerium sieht vor, dass bis
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zum Jahr 2016 beim Bundesamt 135 Stellen und in den
Bildungszentren 80 Stellen entfallen sollen; sie tragen da-
her den Vermerk „künftig wegfallend“. Die Ausgaben für
das Bundesamt sollen von 693 Mio. Euro im Jahr 2010
auf 242 Mio. Euro im Jahr 2013 zurückgehen. Der Bun-
desrechnungshof begleitet den Restrukturierungsprozess.

69.3 Ausblick 

Der Finanzplan sieht vor, dass die Ausgaben im Einzel-
plan 17 vom Jahr 2012 bis zum Jahr 2016 um 1,2 Mrd.
Euro erhöht werden sollen (s. Tabelle 69.3).

Ta b e l l e  6 9 . 3

Finanzplanung Einzelplan 17

Quelle: Haushaltsplan 2012 (Einzelplan 17), Haushaltsentwurf, Bundes-
haushalt (Einzelplan 17).

Die Erhöhung des Ansatzes ist im Wesentlichen vorgese-
hen für das Betreuungsgeld als neue gesetzliche Leistung
für die Familie. Zusätzliche Ausgaben in anderen Berei-
chen des Einzelplans (z. B. Tarif- und Besoldungserhö-
hungen) fallen demgegenüber kaum ins Gewicht. 

70.0

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend fördert aus Mitteln des Kinder- und Jugend-
plans des Bundes drei Studierendenverbände mit jährlich
275 000 Euro. Es verstößt damit gegen eine eigene Richt-
linie, nach der Maßnahmen von der Förderung ausge-
schlossen sind, die überwiegend dem Hochschulstudium
dienen.

70.1

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend fördert die Arbeit von Jugendverbänden nach
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII, Kinder-
und Jugendhilfe) und der Richtlinie zum Kinder- und Ju-
gendplan des Bundes (Richtlinie). Auf dieser Grundlage
gewährt es Jugendverbänden Zuwendungen. In der Richt-
linie hat das Bundesministerium ausdrücklich geregelt,

was nicht gefördert werden darf. Dazu gehören „Maßnah-
men, die nach Inhalt, Methodik oder Struktur überwie-
gend … dem Hochschulstudium … dienen“.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Richtlinie
bereits seit dem Jahr 1993 solche Maßnahmen von der
Förderung ausschließt. Dennoch förderte das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bis
Ende 2003 die Verbandsarbeit von zwölf und danach von
drei Studierendenverbänden mit zusammen jährlich
275 000 Euro weiter.

Der Bundesrechnungshof untersuchte die Förderung der
Studierendenverbände. Er prüfte dazu die Zahlungen an
einen Studierendenverband (Verband). Die Arbeit des
Verbands richtet sich nicht nur an Studierende, sondern
auch an Lehrende und Beschäftigte an den Hochschulen.
Dieser Verband finanzierte mit den Bundesmitteln zwei
Referenten in der Bundesgeschäftsstelle, Arbeitstagungen
sowie Kurse zur Fortbildung. Die Referenten befassten
sich überwiegend mit Themen der Hochschulpolitik und
Hochschularbeit (z. B. Studiengebühren, Studienreform),
der Kirchenarbeit an der Hochschule, den Möglichkeiten
des internationalen Berufseinstiegs oder der Beratung von
Studierenden in internationalen Fragen. Der Verband
führte für Angestellte der Kirche Arbeitstagungen durch,
bei denen die kirchliche Arbeit an der Hochschule oder
die Betreuung von ausländischen Studierenden im Mittel-
punkt standen. Weitere Arbeitstagungen mit Studierenden
bezogen sich auf kirchliche Themen, z. B. die „Arbeits-
gruppe Liederbuch“, oder dienten der Vorbereitung von
konfessionellen Großveranstaltungen. Zudem führte der
Verband Kurse als Beratung über Auslandsförderpro-
gramme für Studierende oder ökumenische Bibelwochen-
enden durch.

70.2

Der Bundesrechnungshof hat die Auffassung vertreten,
dass die geförderte Verbandsarbeit überwiegend dem
Hochschulstudium dient. Dies zeigen sowohl die Ziel-
gruppe als auch die Inhalte, Themen und Schwerpunkte
der Arbeit. Zu den Adressaten gehören neben Studieren-
den auch Lehrende und Beschäftigte an den Hochschulen.
Die Verbandsarbeit widmet sich überwiegend hochschul-
politischen Fragestellungen und der kirchlichen Arbeit an
der Hochschule. Die Richtlinie schließt solche Aktivitä-
ten von der Förderung aus.

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend deshalb empfoh-
len, die Förderung dieses Verbands einzustellen und zu
überprüfen, ob die Förderung der beiden anderen Studie-
rendenverbände zulässig ist.

70.3

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend hat mitgeteilt, dass es an einer Förderung der
drei Studierendenverbände festhalten will. Bei den geför-
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plan

2015
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in Mio. Euro
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gaben

6 790 7 128 7 945 8 056 8 045
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derten Aktivitäten des Verbands handele es sich um Maß-
nahmen der Kinder- und Jugendhilfe. Allein der Blick auf
die Zielgruppe, die Adressaten oder den Ort der Maßnah-
men greife zu kurz. Notwendig sei eine Gesamtschau und
Bewertung der durchgeführten Angebote. Nach den me-
thodischen, didaktischen und strukturellen Gesichtspunk-
ten handele es sich ausschließlich um Maßnahmen im
Feld des sozialen Lernens, das jungen Menschen die ei-
genverantwortliche Entwicklung ihrer Persönlichkeiten
und das Hineinwachsen in die Gesellschaft erleichtere.
Der Verband befasse sich nicht überwiegend mit hoch-
schulpolitischen Themen oder kirchlicher Arbeit an der
Hochschule.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend hat zudem auf die organisatorischen Ände-
rungen und die Neuorientierung beim Verband seit dem
Jahr 2008 verwiesen. Ziel dieses Prozesses sei die Aus-
richtung der Studierendenarbeit im Sinne der Kinder- und
Jugendhilfe. Die Verantwortlichen der drei Studierenden-
verbände hätten Konsequenzen aus den Beanstandungen
des Bundesrechnungshofes gezogen und neue Grundla-
gen für die Arbeit mit den Studierenden an den Hoch-
schulen geschaffen.

70.4

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes darf die Ar-
beit des Verbands nicht nach der Richtlinie gefördert wer-
den. Die vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend angeführten Gesichtspunkte sind so
abstrakt und allgemein formuliert, dass sie für eine Ab-
grenzung zu nicht förderfähigen Maßnahmen untauglich
sind. Wenn weder die Zielgruppe (Studierende, Lehrende
und Beschäftigte der Hochschulen), der Ort (Hochschule),
die Inhalte der Maßnahmen (Hochschularbeit, Hoch-
schulpolitik, kirchliche Arbeit) noch die Tätigkeits-
schwerpunkte des geförderten Personals ausreichend sind,
um die in der Richtlinie festgelegten Förderausschlüsse
beurteilen zu können, laufen die dort vorgesehenen Ab-
grenzungen stets ins Leere.

Die Neuausrichtung der Arbeit des Verbands ändert nichts
an der Bewertung, dass seine Maßnahmen nicht gefördert
werden dürfen. Der Bundesrechnungshof hat ergänzend
aktuelle Förderunterlagen, neue Konzepte und Unterla-
gen zur derzeitigen und künftigen Tätigkeit des Verbands
geprüft, z. B. das Jahrbuch 2011/2012 sowie Strategie-
papiere zur Neuorientierung bis zum Jahr 2015. Daraus
ergibt sich keine Änderung der Sachlage. Die Arbeit der
geförderten Referenten ist weiterhin überwiegend geprägt
von hochschulpolitischen Themen und kirchlicher Arbeit
an der Hochschule. Dies gilt ebenso für die weiterhin ge-
förderten Kurse und Arbeitstagungen.

Der Bundesrechnungshof hält daher die weitere Förde-
rung der Studierendenverbände unter Beachtung der gel-
tenden Richtlinie für unzulässig. Das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sollte die För-
derung einstellen.

71.0

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gewährt den Dachverbänden der Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe seit dem Jahr 2001 eine unzulässig
hohe Förderung; im Jahr 2012 bewilligte es 900 000 Euro
zu viel. Es fördert die Personalkosten in voller Höhe, darf
aber seinen Zahlungen nur 80 % der Personalkostensätze
zugrunde legen. Damit lässt das Bundesministerium die
Ziele eines Beschlusses des Haushaltsausschusses des
Deutschen Bundestages außer Acht und verstößt gegen
die eigenen Richtlinien.

71.1

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hatte
im Jahr 1999 beschlossen, institutionelle Förderungen des
Bundes generell zurückzuführen. Dadurch sollten dauer-
hafte Ansprüche auf Förderung und damit langfristige
Bindungen für den Bundeshaushalt begrenzt werden. Im
Aufgabenbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend sollten frei werdende Mittel
gezielt und flexibel für Projekte zu Schwerpunktthemen
genutzt werden.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend stellte die institutionelle Förderung der Dach-
verbände der Träger der Kinder- und Jugendhilfe (Dach-
verbände) im Jahr 2001 auf Projektförderung um. Es
schloss mit diesen Vereinbarungen, nach denen die För-
derungen auf einen längeren Zeitraum angelegt sind.

In seinen Richtlinien hat das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend festgelegt, dass für
Personalkosten feste Zuschüsse gezahlt werden. Diese
betragen 80 % der zugrunde zu legenden Personalkosten-
sätze. Das Bundesministerium wendet diese Regelung
jedoch nicht an, sondern zahlt 100 % der Personalkosten-
sätze. Dies hat es den Dachverbänden in den Vereinbarun-
gen zugesagt. Das Bundesministerium kann zwar in be-
sonders begründeten Einzelfällen von den Richtlinien
abweichen, hat dann aber das Einvernehmen mit dem
Bundesfinanzministerium und dem Bundesrechnungshof
herzustellen. Dies hat es nicht getan.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend gewährte den Dachverbänden für Personal-
kosten im Jahr 2012 rund 4,5 Mio. Euro und damit
900 000 Euro mehr als nach den Richtlinien vorgesehen.

71.2

Der Bundesrechnungshof hat die Höhe der Förderung durch
das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend kritisiert. Das Bundesministerium darf den Dach-
verbänden nicht mehr zahlen, als die Richtlinien festle-
gen.

71
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Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes hätte das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend in mehr als zehn Jahren seine Förderung den Zielen
des Beschlusses des Haushaltsausschusses des Deutschen
Bundestages anpassen müssen. Die Projektförderungen
auf der Grundlage der Vereinbarungen sind nahezu iden-
tisch mit den zuvor gewährten institutionellen Förderun-
gen. Die Bundesmittel sind weiterhin über Jahre gebun-
den. Denn die Vereinbarungen begründen unverändert
längerfristige Ansprüche auf Förderung. Somit sind keine
Mittel frei geworden, die flexibel für Projekte zu Schwer-
punktthemen hätten genutzt werden können.

71.3

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend hat mitgeteilt, es habe die Vereinbarungen mit
den Dachverbänden getroffen, um die Förderung in annä-
hernd gleicher Höhe aufrechtzuerhalten. Bei der institu-
tionellen Förderung hätte das Bundesministerium grund-
sätzlich Personalkosten zu 100 % erstattet. Die Träger
hätten i. d. R. keine Möglichkeiten, den durch die Um-
stellung von der institutionellen auf die Projektförderung
entfallenden Förderanteil, durch Einwerben anderweiti-
ger oder zusätzlicher Fördermittel auszugleichen.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend will die Richtlinien überarbeiten und klarstel-
len, dass die Personalkosten auch über die Höchstsätze
hinaus gefördert werden können.

71.4

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffassung,
dass die Förderung der Personalkosten den in den Richtli-
nien festgeschriebenen Höchstsatz nicht übersteigen darf.
Vereinbarungen, die dieser Festlegung zuwiderlaufen,
darf das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend nicht schließen.

Die Förderpraxis des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend widerspricht der Intention
des Beschlusses des Haushaltsausschusses des Deutschen
Bundestages. Das Bundesministerium hat es in mehr als
zehn Jahren seit der Umstellung der Förderung versäumt,
diese sukzessive zu reduzieren. In der jetzt praktizierten
Form hat es den Übergang von der institutionellen Förde-
rung zur Projektförderung lediglich formal vollzogen;
mögliche Effizienzwirkungen lässt es ungenutzt.

Die vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend in Aussicht gestellte Klarstellung der
Richtlinien ist nicht erforderlich, da die bestehenden Re-
gelungen zur Förderung der Personalkosten eindeutig
sind. Danach darf es die festgelegten Höchstbeträge nur
dann überschreiten, wenn es sich um besonders begrün-
dete Einzelfälle handelt und das Bundesministerium das
Einvernehmen mit dem Bundesfinanzministerium und
dem Bundesrechnungshof hergestellt hat.

Der Bundesrechnungshof fordert das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend auf, die Verein-
barungen mit den Dachverbänden zum nächstmöglichen
Zeitpunkt zu kündigen. Soweit eine Fortsetzung der Fi-
nanzierung grundsätzlich zulässig ist, darf es die Perso-
nalkosten maximal in Höhe der in den Richtlinien festge-
legten Sätze fördern.

Bundesverfassungsgericht
(Einzelplan 19)

72.1 Überblick

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist ein allen
anderen Verfassungsorganen gegenüber selbstständiger
und unabhängiger Gerichtshof. Seine Entscheidungen
sind bindend für die Verfassungsorgane des Bundes und
der Länder sowie für alle Gerichte und Behörden. Zu den
Verfassungsorganen des Bundes gehören außerdem der
Bundespräsident, der Deutsche Bundestag, der Bundesrat
und die Bundesregierung. In bestimmten – im Bundesver-
fassungsgerichtsgesetz genannten – Fällen hat die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts Gesetzeskraft.
Seine Entscheidungsbefugnisse ergeben sich aus dem
Grundgesetz: 

Verfassungsstreitigkeiten zwischen obersten Bundes-
organen (Organstreit), 

Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern und zwi-
schen den Ländern (föderaler Streit), 

Verfassungsbeschwerden von Bürgern, Gemeinden
und Gemeindeverbänden, 

Normenkontrollverfahren, 

Feststellung der Verfassungswidrigkeit politischer
Parteien (Parteienverbot), 

Anklagen gegen den Bundespräsidenten und Bundes-
richter, 

Verwirkung von Grundrechten sowie

Beschwerden gegen die Entscheidung des Deutschen
Bundestages über die Gültigkeit von Bundestagswah-
len. 

Dem Bundesverfassungsgericht gehören 16 Richterinnen
und Richter als Mitglieder an. Sie werden jeweils zur
Hälfte vom Deutschen Bundestag und vom Bundesrat ge-
wählt; die Präsidentin oder der Präsident sowie die Stell-
vertreterin oder der Stellvertreter werden vom Deutschen
Bundestag und Bundesrat im Wechsel gewählt. Ihre
Amtsdauer beträgt zwölf Jahre. Eine Wiederwahl ist aus-
geschlossen. 
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Das Bundesverfassungsgericht besteht aus zwei Senaten
mit jeweils acht Mitgliedern. Die Zuständigkeit für Ver-
fassungsbeschwerden und Normenkontrollen ist auf beide
Senate verteilt. In allen übrigen Verfahren entscheidet der
Zweite Senat. Die Verteilung der sachlichen Zuständig-
keiten innerhalb der Senate legt das Bundesverfassungs-
gericht durch eine Geschäftsordnung fest. 

Zur Vereinheitlichung seiner Rechtsprechung tritt das
Plenum zusammen, wenn ein Senat von der Spruchpraxis
des anderen Senates abweichen will. Das Plenum besteht
aus allen Mitgliedern des Gerichts. Es beschließt auch
den Haushaltsvoranschlag für den Einzelplan 19.

Zu ihrer Entlastung haben beide Senate jeweils drei Kam-
mern berufen. Die Kammern befinden vor allem darüber,
ob eine Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung ange-
nommen wird. Lehnen sie die Annahme ab, ist das Ver-
fahren beendet. Die Kammern können einer Verfassungs-
beschwerde stattgeben, wenn sie offensichtlich begründet

ist. In Verfahren von grundsätzlicher Bedeutung entschei-
det jedoch stets ein Senat. Anders als die Senate führen
die Kammern keine öffentlichen Verhandlungen durch. In
der Zeit von 1951 bis 2011 ergingen auf Verfassungsbe-
schwerden 4 034 Senatsentscheidungen und 162 574 Be-
schlüsse der Kammern bzw. der Richterausschüsse als
deren Vorgänger. Die Zahl der beim Bundesverfassungs-
gericht anhängigen Verfahren ist in den vergangenen Jah-
ren kontinuierlich gestiegen. Während im Jahr 2001 noch
4 620 Anträge eingingen, waren es im Jahr 2011 bereits
6 208, davon weit überwiegend Verfassungsbeschwerden
(97 %).

Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt wissenschaft-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus den Län-
dern abgeordnet sind. Im Jahr 2011 waren dies 65 Richte-
rinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte,
Verwaltungsbeamtinnen und Verwaltungsbeamte des hö-
heren Dienstes sowie Tarifbeschäftigte, die die Senate un-
terstützten und deren Entscheidungen vorbereiteten. 

Ta b e l l e  7 2 . 1

Übersicht über den Einzelplan 19
Bundesverfassungsgericht

Erläuterungen: a Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.
b Ist-Besetzung am 1. Juni.

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 19; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf zum Bundeshaushalt, Einzelplan 19.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haus-
halts-

entwurf 

Verände-
rung 

2012/2013 

in Mio. Euro in %

Ausgaben des Einzelplans 25,0 25,2 0,2 30,0 45,4 51,6

darunter:

Personalausgaben ohne Versorgung 13,6 14,6 1,0 14,7 17,5 19,0

Versorgungsausgaben 4,8 5,0 0,2 4,7 5,3 11,8

Zuweisungen an den Ver-
sorgungsfonds

0,5 0,4 -0,1 0,6 0,8 33,3

Sächliche Verwaltungsausgaben 3,0 2,8 -0,2 2,9 3,0 3,4

Investitionen 3,1 2,4 -0,7 7,0 19,0 171,4

Einnahmen des Einzelplans 0,04 0,15 0,11 0,04 0,04 0,0

Verpflichtungsermächtigungen 21,5a 21,2 -0,3 6,8 18,6 173,5

Planstellen/Stellen in %

Personal 169,5 164,0b -5,5 167 169,5 1,5

Abgeordnete Hilfskräfte  65     

– 300 –– 300 –



72.2 Haushaltsstruktur und -entwicklung

Im Haushaltsjahr 2011 gab das Bundesverfassungsgericht
25,2 Mio. Euro aus und bewirtschaftete damit den – nach
dem Bundesrat (Einzelplan 03) – zweitkleinsten Etat im
Bundeshaushalt. An den Gesamtausgaben des Bundes-
haushalts hatten die Ausgaben des Einzelplans 19 einen
Anteil von 0,008 %. 
Die tatsächlichen Ausgaben stiegen gegenüber den Aus-
gaben des Jahres 2010 von 21,5 Mio. Euro um 3,7 Mio.
Euro (17,2 %). Dies war der höchste prozentuale Anstieg
im Bundeshaushalt. Er ist auf die derzeitige Gebäude-
sanierung des Bundesverfassungsgerichts zurückzuführen. 
Der Haushalt des Bundesverfassungsgerichts ist gekenn-
zeichnet durch hohe Ausgaben für Personal und Versor-
gung. Im Jahr 2011 machten diese Ausgaben 20 Mio.
Euro und damit 80 % der Gesamtausgaben des Einzel-
plans aus. Mehr als ein Viertel der Personalausgaben
(5 Mio. Euro) entfiel auf die Versorgung der Richterinnen
und Richter sowie Beamtinnen und Beamte. Weitere nen-
nenswerte Ausgabenblöcke im Jahr 2011 bildeten die
sächlichen Verwaltungsausgaben mit 2,8 Mio. Euro
(11 %) und die Investitionen mit 2,4 Mio. Euro (9 %).
Die Investitionen – ebenso wie Verpflichtungsermächti-
gungen von 21,2 Mio. Euro im Jahr 2011 – betrafen weit
überwiegend die Gebäudesanierung. 
Die Ausgaben im Einzelplan 19 stiegen in den vergange-
nen Jahren – parallel zur Ausgabenentwicklung im Bun-
deshaushalt – kontinuierlich an. So betrugen die Ausga-
ben (Ist) vor zehn Jahren – im Jahr 2002 – noch 16 Mio.
Euro. Ein wesentlicher Grund für den Anstieg ist, dass
die Versorgungsausgaben seit dem Jahr 2006 in jedem
Einzelplan veranschlagt werden. Steigende Personal- und
Versorgungsausgaben sind neben der Gebäudesanierung
auch verantwortlich für den geplanten Anstieg der Ausga-
ben aus dem Einzelplan 19 in den Jahren 2012 und 2013.
Einnahmen werden im Einzelplan 19 traditionell kaum
erzielt. Im Haushaltsjahr 2011 betrugen sie 155 000 Euro
(Ist) aus Veräußerungserlösen, Missbrauchsgebühren, Ge-
richtskosten und der Veröffentlichung der Entscheidungs-
sammlung des Bundesverfassungsgerichts. 

72.3 Wesentliche Ausgabenbereiche

72.3.1 Personal und Versorgung

Die besondere Personalstruktur des Bundesverfassungs-
gerichts trägt zum hohen Anteil der Personalausgaben an
den Gesamtausgaben im Einzelplan 19 maßgeblich bei.
Bedingt durch seine Aufgaben hat das Bundesverfas-
sungsgericht überdurchschnittlich viele Beschäftigte mit
Hochschulabschluss. Der Anteil der Beschäftigten im hö-
heren Dienst beträgt 42 % einschließlich der Mitglieder
des Bundesverfassungsgerichts und der wissenschaftli-
chen Hilfskräfte. Die Bezüge der aus den Ländern abge-
ordneten Hilfskräfte werden ebenfalls aus dem Haushalt
des Bundesverfassungsgerichts gezahlt.

Die Personalstruktur wirkt sich auch auf die Zuführungen
an die Sondervermögen „Versorgungsrücklage des Bun-
des“ und „Versorgungsfonds des Bundes“ für die Richte-
rinnen und Richter sowie die Beamtinnen und Beamten
aus. Diese Zuführungen sind beim Bundesverfassungsge-
richt gemessen an der Zahl der Beschäftigten überdurch-
schnittlich hoch. Beim „Versorgungsfonds des Bundes“
kommt hinzu, dass das Einstellungsalter bei den Richte-
rinnen und Richtern des Bundesverfassungsgerichts im
Durchschnitt bei über 50 Jahren liegt. Die Höhe der Zu-
weisungen – und damit die Belastung für den Einzelplan –
bemisst sich u. a. nach dem Alter: Die Zuweisungssätze
steigen ab dem 45. Lebensjahr grundsätzlich um die
Hälfte und verdoppeln sich ab dem 50. Lebensjahr.

Für alle ab dem 1. Januar 2011 aus den Ländern abgeord-
neten wissenschaftlichen Hilfskräfte trägt das Bundesver-
fassungsgericht aufgrund eines Staatsvertrages seit dem
Jahr 2011 die Leistungen an die dortigen Versorgungs-
fonds. 

Der hohe Anteil der Beschäftigten im höheren Dienst so-
wie die hohen Besoldungsstufen der Richterinnen und
Richter führen im Einzelplan 19 zu überdurchschnittlich
hohen Ausgaben für Versorgungsbezüge.

Ta b e l l e  7 2 . 2

Beschäftigte des Bundesverfassungsgerichts nach Laufbahnen

Erläuterung: a Einschließlich vergleichbarer tariflich Beschäftigter.
Quelle: Bundeshaushalt, Einzelplan 19; für das Jahr 2012: Ist-Besetzung am 1. Juni 2011.

Laufbahna eigene
Beschäftigte

abgeordnete 
Hilfskräfte Summe Anteil Laufbahn 

an Gesamt

Anzahl in %

Höherer Dienst 30,5 65 95,5 41,7

Gehobener Dienst 40,5 0 40,5 17,7

Mittlerer Dienst 38,5 0 38,5 16,8

Einfacher Dienst 54,5 0 54,5 23,8

Summe 164,0 65 229,0 100,0

– 301 –– 301 –



72.3.2 Grundsanierung des 
Bundesverfassungsgerichts

Die Gebäude des Bundesverfassungsgerichts wurden in
den Jahren 1965 bis 1969 erbaut und bilden ein Gebäude-
ensemble, das unter Denkmalschutz steht. Nach mehr als
40-jähriger Nutzung wird es derzeit grundlegend saniert,
vor allem um die Wärmedämmung und den Brandschutz
zu verbessern. Die vom Bundesbauministerium baufachlich
genehmigte und vom Bundesfinanzministerium haus-
haltsmäßig anerkannte Maßnahme hat ein Gesamtvolu-
men von 46,7 Mio. Euro. Darin enthalten sind Fördermittel
von 8 Mio. Euro aus dem Einzelplan 12 zur energetischen
Sanierung von Bundesbauten (sog. 120-Mio. Euro-Pro-
gramm). Im Einzelplan 19 werden daher für die Baumaß-
nahme Gesamtausgaben von 38,7 Mio. Euro ausgewie-
sen. Tabelle 72.3 zeigt, wie sich die Mittel auf die
Haushaltsjahre 2010 bis 2015 verteilen. 

Ta b e l l e  7 2 . 3

Ausgaben für die Gebäudesanierung des 
Bundesverfassungsgerichts

Quelle: Haushaltsentwurf zum Bundeshaushalt 2013, Einzelplan 19.

Die Baumaßnahme wurde planungsgemäß am 15. August
2011 begonnen und wird bis zum Jahr 2014 andauern.
Während dieser Zeit ist ein Teil der Beschäftigten in ei-
nem Ersatzquartier untergebracht, das im Juli 2011 bezo-
gen wurde. Das von der Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben gemietete Gebäude wurde mit 5,5 Mio. Euro
aus dem Investitions- und Tilgungsfonds des Bundes in-
stand gesetzt. Für die geplante Nutzungszeit ist die Kalt-
miete mit dieser Investition abgegolten.

72.4 Ausblick

Gegenüber den Ausgaben des Jahres 2011 liegen die Aus-
gaben im Einzelplan 19 in den Jahren 2012 bis 2014 deut-
lich höher. Grund hierfür sind die Baumaßnahme des
Bundesverfassungsgerichts und die vorübergehenden Be-
triebskosten des zweiten Dienstsitzes. Nach einem Rück-
gang der Ausgaben im Jahr 2015 rechnet das Bundesver-
fassungsgericht ab dem Jahr 2016 erneut mit höheren
Personal- und Versorgungsausgaben. Diese führt es auf
Besoldungs- und Tariferhöhungen, zu besetzende Plan-
stellen sowie allgemeine Preissteigerungen zurück.

Ta b e l l e  7 2 . 4

Finanzplanung Einzelplan 19

Quelle: Haushaltsentwurf zum Bundeshaushalt 2013, Einzelplan 19.

Angesichts der steigenden Zahl von Anträgen stellt sich
die Frage, wie das Bundesverfassungsgericht entlastet
werden könnte. Das Bundesverfassungsgericht spricht
sich dafür aus, eine „Mutwillensgebühr“ gesetzlich einzu-
führen: Offensichtlich erfolglose Verfassungsbeschwer-
den sollen nur gegen eine angemessene Gebühr bearbeitet
werden. Dazu sollen alle eingehenden Verfassungsbe-
schwerden zunächst summarisch auf ihre Erfolgsaussich-
ten durch eine Rechtspflegerin oder einen Rechtspfleger
geprüft werden. Halte die Beschwerdeführerin oder der
Beschwerdeführer an einer offensichtlich erfolglosen
Verfassungsbeschwerde fest, müsse zunächst eine nach
sozialen Kriterien bemessene Gebühr geleistet werden. 

Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(Einzelplan 23)

73.1 Überblick

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung gestaltet die Entwicklungspolitik
der Bundesregierung. Es erarbeitet die regionalen, fachli-
chen und finanziellen Strategien für die Entwicklungszu-
sammenarbeit.

In der bilateralen staatlichen Entwicklungszusammen-
arbeit (unterteilt in Finanzielle und Technische Zusam-
menarbeit) vereinbart der Bund einzelne Projekte, aber
auch ganze Programme mit staatlichen Kooperations-
partnern. Dies sind Entwicklungs- und Transforma-
tionsländer oder deren regionale Zusammenschlüsse.
Das Bundesministerium finanziert die Vorhaben aus
dem Einzelplan 23. Da es keine nachgeordneten Be-
hörden hat, setzen Durchführungsorganisationen, wie
die Kreditanstalt für Wiederaufbau und die Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH,
die Vorhaben um.

In der nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit
unterstützt der Bund die Aktivitäten zivilgesellschaft-
licher und privatwirtschaftlicher Organisationen mit
Zuwendungen.

In der multilateralen und europäischen Entwicklungs-
zusammenarbeit leistet der Bund Beiträge an interna-
tionale Organisationen, die in der Entwicklungszu-
sammenarbeit tätig sind.

Die deutsche Entwicklungspolitik zielt darauf ab, die in-
ternational vereinbarten Milleniumsziele zu erreichen,
z. B. für alle Kinder eine abgeschlossene Grundschulaus-
bildung zu ermöglichen, Armut nachhaltig zu bekämpfen
und globale öffentliche Güter wie Klima- und Umwelt-
schutz sowie Sicherheit zu fördern.

Die Bundesregierung hat sich in der Vergangenheit wieder-
holt auf internationaler Ebene dazu bekannt, die öffentli-

Jahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Summe
Soll in Mio. Euro

Aus-
gaben

1,8 3,0 6,8 18,6 8,2 0,3 38,7

2012 2013 2014 2015 2016
in Mio. Euro

29,9 45,1 35,3 27,0 27,5

73
Kat. A

Entwicklung des Einzelplans 23
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chen Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit zu
erhöhen. So hat sie im Jahr 2005 zugesagt, entsprechend
dem Stufenplan der Europäischen Union die jährlichen
Ausgaben Deutschlands für diesen Zweck bis zum Jahr
2015 auf 0,7 % des Bruttonationaleinkommens zu steigern.
An dieser Zusage will die Bundesregierung festhalten.

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung gab im Jahr 2011 6 Mrd. Euro
aus. Dies entsprach 2 % der Ausgaben des Bundes. Ta-
belle 73.1 gibt einen Überblick über den Einzelplan. Die
einzelnen Ausgabenbereiche werden unter Nr. 73.3 näher
dargestellt.

Ta b e l l e  7 3 . 1

Übersicht über den Einzelplan 23
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Erläuterungen: a Differenzen zwischen Gesamtwerten und Summen von Einzelwerten bzw. deren Anteilen beruhen auf Rundungen.
b Das Ausgabensoll liegt unter der Summe der Ansätze für die verschiedenen Ausgabenbereiche, da im Haushaltsplan 2011 eine

globale Minderausgabe von 2 Mio. Euro ausgebracht ist.
c Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.
d Ist-Besetzung am 1. Juni.

Quelle: Für das Jahr 2011: Rechnung über den Haushalt des Einzelplans 23; für das Jahr 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 23; für das Jahr 2013:
Haushaltsentwurf, Einzelplan 23.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf 

Verände-
rung

2012/2013

in Mio. Euroa in  %a

Ausgaben des Einzelplans 6 219b 6 026 -194 6 383 6 420 0,6

darunter: 

Bilaterale staatliche Entwicklungs-
zusammenarbeit

3 116 3 200 84 3 332 2 995 -10,1

davon:

Finanzielle Zusammenarbeit 1 795 1 795 0 1 961 1 701 -13,2

Technische Zusammenarbeit 1 321 1 405 84 1 371 1 294 -5,6

Nichtstaatliche Entwicklungs-
zusammenarbeit

669 661 -7 726 726 -

Multilaterale und europäische Ent-
wicklungszusammenarbeit

2 351 2 063 -289 2 224 2 570 15,6

Verwaltungsausgaben 86 83 -2 102 129 26,9

Einnahmen des Einzelplans 638 671 33 660 560 -15,3

darunter: 

Tilgungen und Zinsen aus der 
Finanziellen Zusammenarbeit

575 585 10 600 500 -16,6

Sonstige Tilgungen und Zinsen 54 56 2 52 51 -1,9

Verpflichtungsermächtigungenc 5 642 5 599 -43 4 350 5 100 17,2

Planstellen/Stellen in  %

Personal 589 568d -21 756 760 0,5

– 303 –– 303 –



73.2 Haushaltsstruktur und -entwicklung

73.2.1 Haushaltsentwicklung

Der Einzelplan 23 war in den vergangenen Jahren von ei-
nem stärkeren Wachstum gekennzeichnet als der Bundes-
haushalt insgesamt:

In den letzten fünf Jahren stiegen die veranschlagten
Ausgaben von 4,5 Mrd. Euro im Jahr 2007 auf
6,4 Mrd. Euro im Jahr 2012 und somit um 42 %. Sie
erhöhten sich damit deutlich stärker als die Ausgaben
im Bundeshaushalt insgesamt (13 %). Im Haushalts-
entwurf 2013 ist eine weitere leichte Erhöhung um
38 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr geplant. 

Für das Jahr 2013 sind im Einzelplan 23 Verpflich-
tungsermächtigungen von 5,1 Mrd. Euro vorgesehen.
Damit liegen sie über dem Durchschnitt von 4,5 Mrd.
Euro der Jahre 2007 bis 2012.

Seit dem Jahr 2007 hat das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für die bilate-
rale Entwicklungszusammenarbeit (staatliche und nichtstaat-
liche) stets mehr als 60 % der Mittel aus dem Einzelplan 23
eingesetzt; zuletzt waren es im Jahr 2011 64 % aller Aus-
gaben. Der Anteil für die bilaterale Entwicklungszusam-
menarbeit verringert sich im Haushaltsentwurf 2013 auf

58 %. Abbildung 73.1 zeigt die Verteilung der Ausgaben
auf die wesentlichen Ausgabenbereiche seit dem Jahr
2007 einschließlich der Finanzplanung bis 2016. Das
Bundesministerium hat darauf hingewiesen, dass im
Finanzplan die Verteilung der Mittel künftiger Haushalts-
jahre auf bi- und multilaterale Entwicklungszusammen-
arbeit nicht aussagekräftig sei, da der Finanzplan des
Bundesministeriums „auf Sicht gefahren“ werde.

An den Einnahmen von 671 Mio. Euro im Einzelplan 23
hatten Tilgungen und Zinsen für Darlehen aus der Finan-
ziellen Zusammenarbeit wie in den Vorjahren auch im Jahr
2011 den weitaus größten Anteil (87 %). In den Jahren 2007
bis 2011 waren jeweils Einnahmen zwischen 638 Mio. und
726 Mio. Euro veranschlagt. Die tatsächlichen Einnah-
men lagen zum Teil deutlich darüber (vgl. auch Abbil-
dung 73.4).

Um seine entwicklungspolitischen Strategien umzuset-
zen, geht der Bund für die oft mittel- und langfristig ange-
legten Programme und Projekte finanzielle Verpflichtun-
gen ein, die in der Regel zu Auszahlungen in künftigen
Jahren führen. Der Einzelplan 23 enthält daher neben
Ausgabeermächtigungen für das laufende Haushaltsjahr
in großem Umfang Verpflichtungsermächtigungen für
künftige Jahre.

A b b i l d u n g  7 3 . 1

Verteilung der Ausgaben des Einzelplans 23

Quelle: Für die Jahre 2007 bis 2011: Rechnung über den Haushalt des Einzelplans 23; für das Jahr 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 23; für das Jahr
2013: Haushaltsentwurf, Einzelplan 23; für die Jahre 2014 bis 2016: Finanzplan des Bundes.
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Der jährliche Entscheidungsspielraum für Bundesregie-
rung und Haushaltsgesetzgeber über den Einsatz der
Haushaltsmittel wird dadurch beeinflusst, inwieweit sich
der Bund in Vorjahren bereits zu Ausgaben in künftigen
Jahren verpflichtet hat. Gerade in der Entwicklungspoli-
tik erstrecken sich diese verbindlichen Zusagen teilweise
auf Zeiträume, die weit über den Finanzplanungszeitraum
hinausgehen. Die in den Vorjahren eingegangenen Ver-
pflichtungen binden den größten Teil der jährlich bereit-
gestellten Ausgabemittel. Abbildung 73.2 zeigt für die
Jahre 2007 bis 2013 das Verhältnis der durch Verpflich-
tungen gebundenen und nicht gebundenen Ausgabemit-
tel.

Der Anteil der nicht gebundenen Mittel hat sich von 14 %
im Jahr 2007 auf 21 % im Jahr 2012 erhöht. Er war damit
immer deutlich geringer als der Anteil nicht gebundener
Mittel im Bundeshaushalt, der im Jahr 2012 – einschließ-
lich Nachtrag zum Bundeshaushalt 2012 – bei 89 % liegt.

Im Einzelplan 23 lag der Bestand aller Verpflichtungen für
die Folgejahre bisher zwischen 21 und 25 Mrd. Euro und
soll im Jahr 2013 bei 23,5 Mrd. Euro liegen. Bestehende
Verpflichtungen und Verpflichtungsermächtigungen sind
im Gegensatz zu Einnahmen und Ausgaben nicht Gegen-
stand der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes.

73.2.2 Zusätzliche Mittel aus dem Sonder-
vermögen „Energie- und Klimafonds“

Seit der Errichtung des Sondervermögens „Energie- und
Klimafonds“ (EKF) zum 1. Januar 2011 kann das Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung über zusätzliche Mittel für den internationa-
len Klima- und Umweltschutz verfügen. Den entsprechen-
den Titel des Sondervermögens bewirtschaftet es gemein-
sam mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit. Mit den Mitteln sollen zusätzliche
Maßnahmen zur Treibhausgasminderung, zur Anpassung
an den Klimawandel sowie zum Schutz der Wälder und
der Biodiversität in Partnerländern finanziert werden. 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung gab die ihm für das Jahr 2011 zu-
geteilten 17 Mio. Euro nahezu aus. Die Verpflichtungs-
ermächtigungen von 278 Mio. Euro nutzte es vollständig.
Für das Jahr 2012 sind für das Bundesministerium Ausga-
ben von 20 Mio. Euro und Verpflichtungsermächtigungen
von 237 Mio. Euro vorgesehen. Von den im Entwurf des
Wirtschaftsplans für das Jahr 2013 für den internationalen
Klima- und Umweltschutz vorgesehenen Ausgaben von
372 Mio. Euro soll das Bundesministerium 205 Mio.
Euro und Verpflichtungsermächtigungen von 677 Mio.
Euro bewirtschaften.

A b b i l d u n g  7 3 . 2

Vorbindung der Ausgabemittel im Einzelplan 23

Erläuterung: Die Summe der Verpflichtungen aus den Vorjahren und der nicht gebundenen Mittel ergibt die veranschlagten Ausgaben im Haushalts-
plan des jeweiligen Jahres.

Quelle: Rechnungen über den Haushalt des Einzelplans 23, Bundeshaushalt 2012, Einzelplan 23.
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73.3 Wesentliche Ausgabenbereiche

73.3.1 Bilaterale staatliche Entwicklungs-
zusammenarbeit

Die aus dem Einzelplan 23 finanzierten Vorhaben der bi-
lateralen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit wer-
den je nach Leistungsart der Finanziellen oder der Tech-
nischen Zusammenarbeit zugerechnet.

73.3.1.1 Finanzielle Zusammenarbeit

In der Finanziellen Zusammenarbeit fördert der Bund In-
vestitionen in den Partnerländern (z. B. den Bau von
Wasserversorgungssystemen oder die Gründung von Mi-
krofinanzinstitutionen) mit Darlehen, Zuschüssen sowie
ergänzenden Maßnahmen. Daneben stellt er Kapital für
Unternehmensbeteiligungen bereit. Im Jahr 2011 wandte
der Bund für die Finanzielle Zusammenarbeit 1,8 Mrd.
Euro auf. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau führt den
weit überwiegenden Teil der Vorhaben auf der Grundlage
völkerrechtlicher Abkommen durch. Sie verwaltete Ende
des Jahres 2011 Darlehen von 15 Mrd. Euro für den
Bund. Aus den Tilgungen und Zinsen der in der Vergan-
genheit ausgereichten Darlehen erzielte der Bund im Jahr
2011 Einnahmen von 585 Mio. Euro.

Der Bundesrechnungshof hat auf Bitte des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages die aus dem Einzel-
plan 23 finanzierten Maßnahmen der „Finanziellen Zu-
sammenarbeit mit Regionen“ mit länderübergreifender
Ausrichtung geprüft, beispielsweise die Mikrofinanzini-
tiative für Afrika südlich der Sahara. Die erstmalige Ver-
anschlagung im Haushaltsplan 2009 sah für solche Vorha-
ben Ausgaben von 126 Mio. Euro vor. Für die Jahre 2010
und 2011 waren Ausgaben von jeweils 120 Mio. Euro
vorgesehen. In seinem Bericht an den Haushaltsausschuss
zeigte der Bundesrechnungshof auf, dass die Ist-Ausga-
ben im Jahr 2009 bei 20 % und im Jahr 2010 bei 53 % der
Ansätze lagen. Im Jahr 2011 gab das Bundesministerium
160 Mio. Euro aus. Aufgrund eines finanziellen Mehrbe-
darfes bei einigen Vorhaben hatte das Bundesministerium
im Verlauf des Jahres 2011 den Titel zulasten des Haus-
haltstitels für die bilaterale finanzielle Zusammenarbeit
um 40 Mio. Euro verstärkt. 

Der Bundesrechnungshof hatte auch auf Risiken hinge-
wiesen, dass die Ausgaben für einige Vorhaben nicht als
öffentliche Ausgaben für die Entwicklungszusammenar-
beit angerechnet werden, weil eine der Voraussetzungen
der Anrechenbarkeit (Sitz des jeweiligen Fonds in einem
Entwicklungsland) nicht erfüllt war. Im Hinblick auf die
Zusage der Bundesregierung, die öffentlichen Ausgaben
für die Entwicklungszusammenarbeit bis zum Jahr 2015
auf 0,7 % des Bruttonationaleinkommens zu steigern, si-
cherte das Bundesministerium zu, sich für die Anrechen-
barkeit auch dieser Ausgaben nachdrücklich einzusetzen.
Der Haushaltsgesetzgeber hat inzwischen in einem Haus-
haltsvermerk festgelegt, dass ab dem Jahr 2012 Ausgaben
für die „Finanzielle Zusammenarbeit mit Regionen“ als
öffentliche Ausgaben für die Entwicklungszusammen-
arbeit anrechenbar sein müssen.

73.3.1.2 Technische Zusammenarbeit

In der Technischen Zusammenarbeit sollen die Kennt-
nisse und Fähigkeiten von Menschen und Organisationen
in den Partnerländern erweitert werden, damit diese ihre
eigenen Entwicklungsziele besser verwirklichen können.
Hierzu finanziert der Bund Fachkräfte als Beraterinnen
und Berater in den Partnerländern (z. B. in Steuerverwal-
tungen oder in Umweltbehörden) und liefert in begrenz-
tem Umfang auch Sachgüter. 

Die Ausgaben für die Technische Zusammenarbeit belie-
fen sich im Jahr 2011 auf 1,4 Mrd. Euro. Dies entspricht
auch dem Sollansatz für das Jahr 2012. Im Haushaltsent-
wurf 2013 sind 1,3 Mrd. Euro eingeplant. Der Rückgang
hängt überwiegend zusammen mit der Neuverteilung von
Aufgaben zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung. Beide Ressorts hatten bisher jährliche Mit-
tel für humanitäre Hilfsmaßnahmen veranschlagt. Auch
auf Anregung des Bundesrechnungshofes sollen diese jetzt
konzentriert werden. Die Ressorts verständigten sich da-
rauf, Mittel und Personal zu verlagern. Im Einzelplan 23
waren im Jahr 2012 für „Entwicklungsorientierte Not-
und Übergangshilfe“ 129 Mio. Euro veranschlagt. Im
Haushaltsentwurf 2013 sind dort nunmehr mit neuer Ti-
telbezeichnung für „entwicklungsfördernde und struktur-
bildende Übergangshilfe“ noch 49 Mio. Euro vorgesehen.
Entsprechend sind im Ansatz des Auswärtigen Amtes für
humanitäre Hilfsmaßnahmen 80 Mio. Euro mehr einge-
plant (zum Personal s. Nr. 73.3.4).

Im Rahmen einer Strukturreform wurden im Dezember
2010 die drei Durchführungsorganisationen Deutsche Ge-
sellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH,
Deutsche Entwicklungsdienst gGmbH (DED) und Interna-
tionale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (InWEnt)
zur Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) GmbH verschmolzen. Dies soll die entwick-
lungspolitische Steuerungsfähigkeit des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
erhöhen und die Wirksamkeit der in der Technischen Zu-
sammenarbeit eingesetzten Mittel steigern. Auf Grund-
lage einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung hatte das Bun-
desministerium im November 2010 dargelegt, dass sich
sämtliche Kosten der Fusion bereits im Jahr 2014 amorti-
sieren und zu jährlichen Einsparungen von 10 Mio. Euro
führen werden. Der Bundesrechnungshof hatte die ge-
plante Fusion der drei Durchführungsorganisationen als
wesentlichen Reformschritt bewertet. Zu den Einsparer-
wartungen hatte der Bundesrechnungshof auch auf die in
der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung genannten Unsicher-
heiten hingewiesen. Daher ist nicht sicher, ob die Reform
auch zu haushaltswirksamen Vorteilen führt. Im April
2012 hat das Bundesministerium dargelegt, dass Effi-
zienzgewinne erst in den kommenden Jahren voll zu re-
alisieren seien. Ziel sei es nun, „dass die Steuerungs- und
Verwaltungskosten der GIZ mittelfristig sinken“ (vgl.
Bundestagsdrucksache 17/9302 vom 12. April 2012). Der
Bundesrechnungshof wird weiter verfolgen, ob das Bun-
desministerium die angekündigte „Fusionsrendite“ aus
der Reform haushaltswirksam erzielt.
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73.3.2 Nichtstaatliche Entwicklungs-
zusammenarbeit

Neben den staatlichen Durchführungsorganisationen sind
auch zahlreiche nichtstaatliche Organisationen in erhebli-
chem Umfang in der Entwicklungszusammenarbeit tätig.
Dazu zählen die Politischen Stiftungen, die Evangelische
und die Katholische Zentralstelle für Entwicklungszu-
sammenarbeit, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften so-
wie zahlreiche weitere private Träger. Sie unterstützen
Organisationen in den Partnerländern bei der Durchfüh-
rung von Projekten, gewähren Stipendien oder führen ei-
gene Vorhaben durch, um die entwicklungspolitische Bil-
dung in Deutschland zu fördern. 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung unterstützte diese Aktivitäten im
Jahr 2011 mit 661 Mio. Euro. Der Haushaltsplan 2012
und der Haushaltsentwurf 2013 sehen jeweils 726 Mio.
Euro vor. 

Im Jahr 2011 erhielten die Politischen Stiftungen zusam-
men 233 Mio. Euro aus dem Titel „Förderung entwick-
lungswichtiger Vorhaben der Politischen Stiftungen“. Der
Haushaltsplan 2012 und der Haushaltsentwurf 2013 se-
hen hierfür jeweils jährliche Ausgaben von 247 Mio.
Euro vor. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem
Jahr 2011 von 6 %. Die Zentralstellen der Kirchen erhiel-
ten im Jahr 2011 zusammen 205 Mio. Euro. Für sie sind
für die Jahre 2012 und 2013 Ausgaben von jährlich
216 Mio. Euro geplant. Dies entspricht einer Steigerung
gegenüber dem Jahr 2011 von 5 %. Für die Programme
von Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften sowie weite-
rer privater Träger sind in den Jahren 2012 und 2013
gleichbleibend Ausgaben von jeweils 140 Mio. Euro vor-
gesehen.

Die nichtstaatlichen Organisationen erhalten neben aus
den eigens für sie eingerichteten Titeln auch Mittel aus
anderen Haushaltstiteln des Einzelplans 23 und des EKF.
So erhielten die Politischen Stiftungen im Jahr 2011 aus
dem EKF 6,8 Mio. Euro und die Evangelische und die
Katholische Zentralstelle für Entwicklungszusammen-
arbeit 1,1 Mio. Euro.

73.3.3 Multilaterale und europäische 
Entwicklungszusammenarbeit

Der Bund leistet Pflichtbeiträge und freiwillige Beiträge
an verschiedene internationale Organisationen und Fonds,
die in der Entwicklungszusammenarbeit generell oder in
bestimmten Regionen oder Sektoren (z. B. Bildung, Um-
welt) tätig sind. Die meisten Mittel erhielt im Jahr 2011
der Europäische Entwicklungsfonds mit 700 Mio. Euro,
gefolgt von der Weltbankgruppe mit 600 Mio. Euro. Zu
den übrigen Empfängern der Beiträge zählten weitere
Sonderorganisationen und Programme der Vereinten Na-
tionen sowie vier Regionale Entwicklungsbanken. Insge-
samt gab das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung im Jahr 2011 für solche
Beiträge 2,1 Mrd. Euro aus. Der Haushaltsplan 2012 sieht
2,2 Mrd. Euro vor. 

Im Haushaltsentwurf 2013 ist eine Erhöhung um weitere
346 Mio. Euro (16 %) vorgesehen. Wesentlichen Anteil
an der Erhöhung haben folgende Faktoren:

Das Bundesministerium sieht einen jährlichen Beitrag an
den Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuber-
kulose und Malaria von 200 Mio. Euro vor. Der Haus-
haltsansatz für das Jahr 2012 war in Zusammenhang mit
Vorwürfen gegen den Fonds u. a. wegen Mittelfehlver-
wendungen auf 0 Euro reduziert worden. Allerdings darf
das Bundesministerium den Titel zulasten der Mittel
für die Finanzielle Zusammenarbeit um bis zu
200 Mio. Euro verstärken, um Zusagen an den Fonds
ggf. erfüllen zu können. Mit Blick auf die Umsetzung
der mit dem Fonds vereinbarten Reformschritte hat
das Bundesministerium inzwischen einen Teil dieser
200 Mio. Euro freigegeben (Stand: Juni 2012). Im
Haushaltsentwurf 2013 sind wieder 200 Mio. Euro im
entsprechenden Titel direkt ausgewiesen. 

Der Internationale Währungsfonds (IWF) soll Erträge
aus seinen Goldverkäufen teilweise auch für Kredite
an Entwicklungsländer verwenden. Formal fließen
diese Erträge entsprechend dem deutschen Anteil am
IWF der Bundesbank zu. Sie sollen den von der Deut-
schen Bundesbank an den Bundeshaushalt abzuführen-
den Gewinn erhöhen. Der Bund stellt diese Mehrerlöse
wieder dem IWF zur Verfügung. Im Haushaltsentwurf
2013 sind für die Zahlungen an den IWF 127 Mio.
Euro (Vorjahr: 50 Mio. Euro) eingeplant. 

Der Ansatz im Einzelplan 23 für entwicklungswich-
tige multilaterale Hilfen zum weltweiten Umwelt-
schutz, zur Erhaltung der Biodiversität sowie zum Kli-
maschutz soll im Jahr 2013 gegenüber dem Jahr 2012
um 40 Mio. Euro erhöht werden (zu den darüber hi-
nausgehenden zusätzlichen 205 Mio. Euro aus dem
EKF vgl. Nr. 73.2.2).

73.3.4 Verwaltungsausgaben

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung leistet aus dem Einzelplan 23 auch
seine Verwaltungsausgaben. Dazu zählen die Ausgaben
für sein Personal, seine sächlichen Verwaltungsausgaben
(z. B. für die Bewirtschaftung seiner Liegenschaften),
seine Investitionen (z. B. der Erwerb von Geräten) sowie
die Zahlungen an die Versorgungsempfängerinnen und
-empfänger. Im Jahr 2011 beliefen sich die Verwaltungs-
ausgaben auf 83 Mio. Euro. Der Anteil der Verwaltungs-
ausgaben an den Ausgaben aus dem Einzelplan ist damit
seit dem Jahr 2007 von 1,7 auf 1,4 % gesunken.

Größte Ausgabenposition im Jahr 2011 waren die Personal-
ausgaben (58 Mio. Euro). Am 1. Juni 2011 waren 568 der
589 vorgesehenen Planstellen/Stellen besetzt.

Der Haushaltsgesetzgeber bewilligte dem Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung 180 neue Planstellen im Jahr 2012 und sagte mit ei-
nem Haushaltsvermerk 30 weitere Planstellen im Jahr
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2013 zu. Das Bundesministerium will mit dem neuen Per-
sonal seine politische Gestaltungsfähigkeit und die Steue-
rungsfähigkeit gegenüber den Durchführungsorganisatio-
nen erhöhen. Dazu hat es im Dezember 2011 eine neue
Abteilung „Planung und Kommunikation“ mit zwei Un-
terabteilungen sowie zwei zusätzliche Unterabteilungen
in bereits bestehenden Abteilungen eingerichtet. Die Zahl
der Referate erhöhte sich gegenüber Februar 2011 von
56 auf 69.

Auch will das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung bis zum 31. Dezember
2012 externe Beschäftigte der GIZ, die es auch für minis-
terielle Aufgaben im eigenen Hause eingesetzt hatte,
durch 65 eigene Dienstkräfte ersetzen. In der Erwartung,
dass die erforderlichen Stellen in künftigen Haushaltsjah-
ren bereitgestellt werden, hatte das Bundesministerium
die GIZ im Jahr 2011 mit der Auswahl und der vorüber-
gehenden Einstellung geeigneter Personen beauftragt.
Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, dass das Bun-
desministerium dies aus dem Einzelplan 23 finanzieren
wollte, ohne dass dafür die erforderlichen haushaltsrecht-
lichen Voraussetzungen vorlagen. Erst ein entsprechender
Haushaltsvermerk im Haushaltsplan 2012 zusammen mit
den bewilligten neuen Stellen schuf eine haushaltsrecht-
liche Grundlage. Die Überführung dieses Personals ins
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung soll Ende 2012 abgeschlossen sein. Der
Haushaltsentwurf 2013 sieht den Haushaltsvermerk zum
Übergang des Personals nicht mehr vor.

Mit der Neuverteilung von Aufgaben zwischen dem Aus-
wärtigen Amt und dem Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sollen drei
Planstellen des Bundesministeriums aus dem Bereich der
entwicklungsorientierten Not- und Übergangshilfe zum
Auswärtigen Amt verlagert werden. Darüber hinaus sollen
46 zusätzliche Referenten für Entwicklungszusammenar-
beit die deutschen Botschaften personell verstärken. Die
entsprechenden 46 Planstellen des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
sind Teil der bereits erwähnten neuen 180 Stellen und sol-
len ins Auswärtige Amt verlagert werden. Der Haushalts-
entwurf 2013 sieht neben der Umsetzung der drei Plan-
stellen die Umsetzung von zunächst 20 Planstellen zur
Verstärkung der deutschen Botschaften vor. Die weiteren
Planstellen sollen im Rahmen des Haushaltsaufstellungs-
verfahrens für das Jahr 2014 übertragen werden.

73.3.5 Institutionelle Zuwendungsempfänger

Nachdem im Zuge der Strukturreform die beiden Zuwen-
dungsempfänger DED und InWEnt im Dezember 2010 in
der GIZ aufgegangen sind, war das bereits im Jahr 1964
gegründete Deutsche Institut für Entwicklungspolitik
gGmbH (DIE) zunächst einziger institutioneller Zuwen-
dungsempfänger des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das DIE ist ein
Forschungs-, Beratungs- und Ausbildungsinstitut für die

deutsche und die multilaterale Entwicklungspolitik. Es
berät auf der Grundlage unabhängiger Forschung öffentli-
che Institutionen in Deutschland und weltweit. 

Seit dem Jahr 2012 werden zwei neue institutionelle Zu-
wendungsempfänger aus dem Einzelplan 23 gefördert:

Um die zivilgesellschaftlich ausgerichteten Programme
und Einrichtungen des Bundesministeriums zu bün-
deln, hat das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung im Jahr 2012 die
Engagement Global gGmbH gegründet. Sie soll eine
zentrale Anlaufstelle für das nichtstaatliche Engage-
ment der Zivilgesellschaft sowie für die entwicklungs-
politische Informations- und Bildungsarbeit sein.

Im Frühjahr 2012 hat das Bundesministerium das In-
stitut für deutsche Entwicklungsevaluierung gGmbH
eingerichtet. Es soll die Wirksamkeit, Wirtschaftlich-
keit und Nachhaltigkeit von Maßnahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit unabhängig analysieren und be-
werten sowie Empfehlungen für deren Verbesserung
erarbeiten. Zudem soll das Institut Partnerländer dabei
unterstützen, eigene Erfolgsbewertungen von Ent-
wicklungsmaßnahmen durchzuführen.

Der Bund hält beim DIE 75 % der Gesellschaftsanteile,
bei den beiden anderen institutionellen Zuwendungsemp-
fängern ist er alleiniger Gesellschafter. Im Bundeshaus-
halt 2012 sind im Einzelplan 23 für die institutionelle
Förderung dieser Einrichtungen der Entwicklungszusam-
menarbeit 25 Mio. Euro veranschlagt. Im Jahr 2013 soll
die Förderung auf 27 Mio. Euro steigen. 

73.4 Der Einzelplan 23 im Zusammenhang mit 
der gesamten deutschen öffentlichen 
Entwicklungszusammenarbeit

Im Jahr 2010 lag der Anteil der gesamten öffentlichen Aus-
gaben für die Entwicklungszusammenarbeit am Brutto-
nationaleinkommen nach Angaben der Bundesregierung
bei 0,39 %. Nach vorläufiger Berechnung beträgt der An-
teil für das Jahr 2011 0,40 %. Abbildung 73.3 zeigt die
Finanzierung der deutschen Ausgaben für Entwicklungs-
zusammenarbeit für das Jahr 2010. Für das Jahr 2011
liegt die Aufteilung noch nicht vor.

Der größte Teil der Ausgaben stammte mit 5,9 Mrd. Euro
aus dem Einzelplan 23. Die Ausgaben des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung waren im Jahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr um
400 Mio. Euro gestiegen. Besonders stark stieg zudem mit
700 Mio. Euro der Anteil der durch eigene Mittel der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau finanzierten Darlehen für die
Entwicklungszusammenarbeit. Weitere 1,4 Mrd. Euro
steuerten die anderen Bundesressorts bei (Vorjahr:
1,3 Mrd. Euro). Bedeutsam waren auch die Deutschland
zuzurechnenden anteiligen Zahlungen aus dem EU-Haus-
halt und die Zahlungen der Länder.
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Bei der Berechnung des Ausgabenanteils für die Entwick-
lungszusammenarbeit am Bruttonationaleinkommen sind
Tilgungen, die Partnerländer für früher erhaltene Darle-
hen an den Bund zahlen, von den Ausgaben abzuziehen.
So vermindert sich das jährliche rechnerische Ergebnis
der Leistungen Deutschlands für die Entwicklungszusam-
menarbeit im Jahr 2010 von 10,9 Mrd. Euro um 1,1 Mrd.
Euro auf insgesamt anrechenbare Leistungen von
9,8 Mrd. Euro.

73.5 Ausblick

Im Jahr 2012 stehen dem Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit 6,4 Mrd.

Euro erneut mehr Mittel als im Vorjahr zur Verfügung.
Abbildung 73.4 zeigt die Entwicklung der Ausgaben und
Einnahmen im Einzelplan seit dem Jahr 2007 sowie die
im Finanzplan vorgesehene weitere Entwicklung bis zum
Jahr 2016.

Um die öffentlichen Ausgaben für Entwicklungszusam-
menarbeit weiter zu steigern, sieht die Bundesregierung
im Haushaltsentwurf 2013 6,4 Mrd. Euro für den Einzel-
plan 23 vor. Dies sind 668 Mio. Euro mehr als im Finanz-
plan des Bundes 2011 bis 2015. Allerdings geht der neue
Finanzplan des Bundes 2012 bis 2016 für die Jahre 2014
bis 2016 von geringeren Ansätzen aus als in den Vorjah-
ren (jeweils 6 Mrd. Euro). 

A b b i l d u n g  7 3 . 3

Deutsche Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit (Stand 2010)a

Erläuterungen: a Der Bundeshaushalt 2012, Einzelplan 23, S. 53, Übersicht 2, enthält eine detaillierte Aufteilung der deutschen Ausgaben für Ent-
wicklungszusammenarbeit mit Stand 2010.

b Die Europäische Union finanziert aus ihrem Haushalt auch öffentliche Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit. Diese Ausga-
ben werden zu den Ausgaben der einzelnen Mitgliedstaaten für Entwicklungszusammenarbeit entsprechend ihrem jeweiligen Fi-
nanzierungsanteil am EU-Haushalt hinzugerechnet.

Quelle: Bundeshaushalt 2012, Einzelplan 23, S. 53.
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(13 %)

Bundesländer
0,7 Mrd. Euro

(7 %)

Deutscher Anteil 
EU-Mittelb

1,3 Mrd. Euro 
(13 %)

– 309 –– 309 –



Bundesministerium für Bildung und Forschung
(Einzelplan 30)

74.1 Überblick

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat
die Aufgabe, die Forschung und das Bildungswesen zu
fördern.
Mit der institutionellen Förderung finanziert es den Be-
trieb und die Investitionen von Forschungseinrichtungen.
Bei der Projektförderung finanziert es gezielt einzelne
Vorhaben und Förderprogramme. Außerdem ist das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung für die Ge-
setzgebung des Bundes in der außerschulischen beruflichen
Bildung, Weiterbildung und der Ausbildungsförderung
zuständig. Es finanziert die Leistungen nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz (BAföG).
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wirkt
bei vielen Einrichtungen und Vorhaben mit den Ländern
zusammen.

Die Gesamtausgaben des Einzelplans 30 beliefen sich im
Jahr 2011 auf 11,6 Mrd. Euro. Dies entsprach einem An-
teil von 3,9 % am gesamten Bundeshaushalt.

74.2 Haushaltsstruktur und -entwicklung

Maßgeblich für die mittelfristige Haushaltsentwicklung
des Einzelplans 30 ist das sogenannte Zwölf-Milliarden-
Euro-Paket, das die Bundesregierung mit dem Bundes-
haushalt 2010 beschlossen hat. Dieses Paket sieht vor,
über vier Jahre bis zum Jahr 2013 zusätzlich zu der frühe-
ren Finanzplanung 12 Mrd. Euro für Bildung und For-
schung bereitzustellen. Das Gesamtvolumen des Pakets
ist mittlerweile auf 13 Mrd. Euro angestiegen. Der größte
Teil der Gesamtsumme wird im Einzelplan 30 veraus-
gabt. 

Insgesamt steigt das Gesamtvolumen des Einzelplans 30
von 10,5 Mrd. Euro (Ist 2010) auf 13,7 Mrd. Euro (Haus-
haltsentwurf 2013). Dies ist eine Steigerung um 30,5 %.
Im Jahresvergleich sollen dem Bundesministerium im
Jahr 2013 811 Mio. Euro bzw. 6,3 % mehr zur Verfügung
stehen als im Jahr 2012. 

Der Ansatz für das Jahr 2013 liegt um 333 Mio. Euro hö-
her, als es die frühere Finanzplanung vorsah. Die Steige-
rung gegenüber der Finanzplanung geht insbesondere auf
den Beitrag des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung zur Finanzierung zusätzlicher Studienplätze
zurück (vgl. Nr. 74.4.4). 

74
Kat. A

Entwicklung des Einzelplans 30

A b b i l d u n g  7 3 . 4

Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen im Einzelplan 23

Quelle: Für die Jahre 2007 bis 2011: Rechnungen über den Haushalt des Einzelplans 23; für das Jahr 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 23; für das
Jahr 2013: Haushaltsentwurf 2013, Einzelplan 23; für die Jahre 2014 bis 2016: Finanzplan des Bundes 2012 bis 2016.
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Prägend für den Einzelplan 30 sind Zuweisungen und Zu-
schüsse. Mit 9,7 Mrd. Euro machten sie 83,5 % der Aus-
gaben im Jahr 2011 aus. 1,8 Mrd. Euro wurden für Inves-
titionen aufgewandt. Der Investitionsanteil des
Einzelplans 30 lag mit 15,5 % über dem des Gesamthaus-
halts von 11,8 %. 

An den Ausgaben im Einzelplan haben die direkten Per-
sonalausgaben und sächlichen Verwaltungsausgaben für
das Bundesministerium nur einen geringen Anteil. Der

größte Teil der Ausgaben für Personal und Sachmittel
fällt bei den institutionell geförderten Zuwendungsemp-
fängern an.

Ein Vergleich der Ausgabensteigerungen im Einzelplan
30 und im Gesamthaushalt zeigt, dass sich der Bereich
Bildung und Forschung zunehmend von der allgemeinen
Haushaltsentwicklung abkoppelt. Im Jahr 2013 sollen die
Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um 6,3 % steigen,
während der Gesamthaushalt um 3,4 % zurückgehen soll.

Ta b e l l e  7 4 . 1

Übersicht über den Einzelplan 30
Bundesministerium für Bildung und Forschung

Erläuterungen: a Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen.
b Ist-Besetzung am 1. Juni.

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 30; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf Bundeshaushalt, Einzelplan 30.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

Verände-
rung 

2012/2013

in Mio. Euro in %

Ausgaben des Einzelplans 11 646 11 612 -34 12 941 13 752 6,3

darunter:

Ministerium und Versorgung 105 107 2 119 124 4,2

Förderung von Forschungs-
einrichtungen

4 411 4 412 1 4 716 4 959 5,1

Förderung von Projekten

davon:

4 596 4 400 -196 5 386 6 270 16,4

Förderung von Hochschulen 
(Exzellenzinitiative Spitzen-
förderung von Hochschulen, 
Hochschulpakt 2020 mit 
Qualitätspakt Lehre)

1 377 1 215 -162 1 943 2 735

Bundesausbildungsförderungsgesetz 1 544 1 584 40 1 763 1 505 -14,6

Kompensationsmittel Föderalismus-
reform

1 013 937 -76 1 013 932 -7,9

Einnahmen des Einzelplans 118 173 55 126 111 -11,9

darunter:

Verwaltungseinnahmen 29 70 41 39 39 0

BAföG (Zinsen und Tilgung) 89 102 13 87 72 -17,2

Verpflichtungsermächtigungen 6 442a 3 986 -2 456 5 760 5 535 6,3

Planstellen/Stellen

Personal 914 875b -39 926 915 4,2
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Ta b e l l e  7 4 . 2

Tatsächliche und geplante Ausgabensteigerung 
gegenüber dem Vorjahr

Erläuterung: a Die Prozentangaben enthalten Rundungsdifferenzen.
Quelle: Für die Jahre 2010 und 2011: Rechnungen über den Haushalt

des Einzelplans 30 und Gesamtrechnungen des Bundeshaus-
halts; für das Jahr 2012: Bundeshaushalt und Einzelplan 30; für
das Jahr 2013: Haushaltsentwurf zum Bundeshaushalt und Ein-
zelplan 30.

74.3 Wesentliche Ausgabenbereiche

74.3.1 Ministerium

Im Jahr 2011 betrugen die Verwaltungs- und die Versor-
gungsausgaben des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung 107 Mio. Euro. Das Bundesministerium hat
keine nachgeordneten Behörden. Es lässt sich allerdings
von Projektträgern unterstützen, die als Organisationsein-
heiten bei Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft oder
sonstigen fachlich qualifizierten Einrichtungen angesie-
delt sind. Die Aufträge für Projektträgerleistungen wur-
den bis zum Jahr 2011 größtenteils ohne öffentliche Aus-
schreibung freihändig vergeben. Im Laufe des Jahres
2012 stellt das Bundesministerium die Vergabe jedoch
auf ein wettbewerbliches Verfahren um.

Die Projektträger betreuen die Projektförderungen des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung fachlich
und administrativ vom Beginn bis zum Abschluss des
Förderverfahrens. Im Jahr 2011 betraf dies mehr als
18 000 Fördervorhaben. Rund 700 Vorhaben betreute das
Bundesministerium für Bildung und Forschung selbst.

Eine Anlage zum Einzelplan 30 („Übersicht 2“) soll einen
Überblick über den Einsatz der Projektträger geben. Im
Jahr 2011 stellte der Bundesrechnungshof fest, dass diese
Übersicht unvollständig war und Projektträgerausgaben
von 53 Mio. Euro nicht im Bundeshaushalt erkennbar wa-
ren. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages
(Haushaltsausschuss) sprach sich daraufhin für eine voll-
ständige und transparente Darstellung von Projektträger-
leistungen im Einzelplan 30 aus. Auf seine Bitte entwi-
ckelte der Bundesrechnungshof dazu ein mit dem
Bundesministerium für Bildung und Forschung abge-
stimmtes Konzept. Nach Zustimmung des Haushaltsaus-
schusses wird dieses Konzept im Haushalt 2013 erstmals
umgesetzt. Aufgrund der vollständigeren Darstellung
weist die neue Projektträgerübersicht in der Anlage zum

Einzelplan 30 für das Jahr 2013 deutlich höhere Ausga-
ben als in den Vorjahren aus.
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Ausgaben für Projektträger in Mio. Euro

Quelle: Für das Jahr 2010: Bundeshaushalt 2011, Einzelplan 30, „Über-
sicht 2“; für die Jahre 2011 bis 2013: Entwurf zum Bundeshaus-
halt 2013 Einzelplan 30, „Übersicht 2“.

Die neue Projektträgerübersicht macht ab dem Jahr 2013
für jeden Projektträgervertrag das Volumen, den aktuellen
Auftragnehmer, Wechsel der Auftragnehmer sowie anste-
hende Neuausschreibungen erkennbar.

Zusätzlich soll der Einzelplan 30 ab dem Jahr 2013 bei al-
len Programmen und Maßnahmen den Durchführungs-
aufwand ausweisen. Das Konzept sieht vor, dass die Aus-
gaben bei den betreffenden Programmtiteln getrennt nach
den Kategorien Projektträgerleistungen und Programm-
management angegeben werden. Der Bundesrechnungs-
hof hält es für eine wesentliche Verbesserung, dass Haus-
haltsgesetzgeber und Öffentlichkeit erkennen können, welche
Anteile an den Haushaltsansätzen die Durchführungskos-
ten ausmachen und welche Anteile in die eigentliche För-
derung fließen. Er wird bei seinen Prüfungen zukünftig
darauf achten, ob der Haushalt bei den verschiedenen För-
derprogrammen die Durchführungskosten einschließlich al-
ler Ausgaben für Begutachtung, Beratung, Evaluation,
Koordinierung, Veranstaltungen und Kommunikation
transparent und zutreffend ausweist.

74.3.2 Förderung von Einrichtungen

Einen Großteil der Mittel des Einzelplans 30 wendet das
Bundesministerium für Bildung und Forschung auf, um
die vielfältige institutionelle Forschungslandschaft in
Deutschland zu erhalten und auszubauen. Im Jahr 2011
betrug der Mittelanteil 38 %.

Zu den aus dem Einzelplan 30 finanzierten Einrichtungen
gehörten im Jahr 2011 u. a. die Max-Planck-Gesellschaft
(MPG) als Trägerorganisation für 80 Einrichtungen der
Grundlagenforschung, die anwendungsorientierte Fraun-
hofer-Gesellschaft (FhG) mit mehr als 80 Einrichtungen,
die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) als Selbst-
verwaltungsorganisation der deutschen Wissenschaft so-
wie 16 Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft
(HGF) und 61 Einrichtungen der Wissenschaftsgemein-
schaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL). Im Jahr
2011 stieg die Zahl der Beschäftigten bei diesen Einrich-
tungen im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 % auf zusam-
men mehr als 87 000. 

2010
Ist

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

in %a

Einzelplan 30 4,7 10,5 11,0   6,3

Gesamt-
haushalt

3,9 -2,6 5,6 -3,4

2010
Ist

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

in Mio. Euro 

82 87 115 166
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Der Bund finanziert die Einrichtungen gemeinsam mit
den Ländern. Die Finanzierungsanteile des Bundes betra-
gen 90 % bei der FhG und den HGF-Zentren, 58 % bei
der DFG sowie 50 % bei der MPG und in der Regel auch
bei den Einrichtungen der WGL.

Bund und Länder haben den großen Forschungsorganisa-
tionen (MPG, FhG, HGF, WGL) sowie der DFG bis zum
Jahr 2015 einen jährlichen Anstieg der Förderung um 5 %
zugesichert. Zusätzlich erhalten die Forschungsorganisa-
tionen über die institutionelle Förderung hinaus Projekt-
fördermittel. Rechnet man die Mittel aus beiden Förder-
arten zusammen, ergeben sich über mehrere Jahre hohe
Gesamtsteigerungen. Dies zeigt das Beispiel der HGF.
Schreibt man den Trend der letzten Jahre bei der Projekt-
förderung fort und nimmt die institutionelle Förderung
hinzu, wird die Gesamtförderung für die HGF im Jahr
2015 bei knapp 3 Mrd. Euro liegen. Diese Summe liegt
annähernd doppelt so hoch wie die Gesamtförderung

zehn Jahre zuvor (vgl. Bemerkungen 2011, Bundestags-
drucksache Nr. 17/7600 Nr. 77). 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fi-
nanziert außerdem europäische und internationale For-
schungseinrichtungen durch Mitgliedsbeiträge. Der deut-
sche Finanzierungsanteil liegt je nach der Zahl der
beteiligten Partnerstaaten zwischen 18 und 33 %. 

Neben den großen Forschungsorganisationen erhalten
kleinere Einrichtungen Fördermittel vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung. Auch die an sie gezahl-
ten Mittel steigen stetig an. Eine dieser Einrichtungen ist
die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V.
(Akademie), die der Bundesrechnungshof in den Jahren
2006 und 2011 geprüft hat. Er hat beanstandet, dass die
Akademie überhöhte Gehaltszahlungen, teure Dienstes-
sen und zu hohe Reisekosten finanzierte (vgl. Bemerkung
Nr. 75).

Ta b e l l e  7 4 . 4

Förderung von Forschungseinrichtungen aus dem Einzelplan 30

Erläuterung: a Max Weber Stiftung (zuvor DGIA), Bundesinstitut für Berufsbildung, sonstige Einrichtungen aus Kapitel 3003.
Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 30 und Rechnung über den Haushalt des Einzelplans 30 (2011);

für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf zum Bundeshaushalt, Einzelplan 30. 

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

2013
Anteil am 
Haushalts-

entwurf 
Epl. 30

in Mio. Euro in %

Fördersumme 4 411 4 412 1 4 716 4 959 36,1

darunter:

HGF-Zentren

DFG

MPG

FhG

Einrichtungen der WGL

Sonstige institutionell geförderte 
Einrichtungena

Beiträge für europäische und 
internationale Einrichtungen

1 684

936

647

441

356

82

265

1 684

936

647

441

352

78

275

0

0

0

0

-4

-4

10

1 833

983

678

463

380

91

288

1 955

1 032

712

486

388

96

290
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Das Bundeskabinett hat im Mai 2012 den Entwurf eines
Gesetzes zur Flexibilisierung haushaltsrechtlicher Rah-
menbedingungen von außeruniversitären Wissenschafts-
einrichtungen (Wissenschaftsfreiheitsgesetz) beschlossen.
Der Entwurf sieht insbesondere die Möglichkeit vor, ent-
sprechend den Bedürfnissen der Wissenschaftseinrichtun-
gen Ausgaben unbeschränkt zur Selbstbewirtschaftung zu
veranschlagen. Mit der Zuweisung von Mitteln zur Selbst-
bewirtschaftung stehen diese über das laufende Haus-
haltsjahr hinaus zeitlich unbeschränkt zur Verfügung. Das
bis Ende des Jahres 2012 laufende Pilotprojekt zur Wis-
senschaftsfreiheit sieht bereits vor, dass bis zu 20 % der
Zuwendungsmittel in die Selbstbewirtschaftung überführt
werden können. Von dieser Möglichkeit hat das Bundes-
ministerium bisher nur bei der HGF in nennenswertem
Umfang Gebrauch gemacht. Die Ausnutzung der Selbst-
bewirtschaftung hat dort mit 17,2 % der Zuwendungsmit-
tel im Jahr 2010 einen Höhepunkt erreicht und ging im
Jahr 2011 auf 15,1 % zurück. 

Nach den Erfahrungen mit dem Pilotprojekt sieht der
Bundesrechnungshof keine Notwendigkeit, die Begren-
zung der Selbstbewirtschaftungsmittel auf der Grundlage
des Wissenschaftsfreiheitsgesetzes auf mehr als 20 % an-
zuheben. Auch bei der HGF sind dem Bundesrechnungs-
hof keine Projektverzögerungen bekannt, die einen so ge-
ringen Mittelabfluss erwarten ließen, dass zukünftig mehr
als 20 % der Mittel ins nächste Haushaltsjahr übertragen
werden müssten. Im Wissenschaftsfreiheitsgesetz wird je-
doch der „Bedarf“ der Einrichtungen an Selbstbewirt-
schaftungsmitteln als wesentliche Voraussetzung für de-
ren Inanspruchnahme genannt. Der Bundesrechnungshof
hielte es für problematisch, die Selbstbewirtschaftungs-
grenze ohne Rücksicht darauf zu erhöhen, ob dies im
Haushaltsvollzug tatsächlich notwendig ist. Er geht da-
von aus, dass ein möglichst großer Anteil der vom Haus-
haltsgesetzgeber zur Verfügung gestellten Mittel alsbald
für Forschungszwecke verwendet werden soll. Eine Erhö-
hung der Selbstbewirtschaftungsmittel könnte den Ein-
druck erwecken, als sähe der Haushaltsgesetzgeber Ver-
zögerungen beim Projektverlauf als wenig problematisch
an. Mit der Erhöhung nähme er einen späteren Einsatz der
Mittel in Kauf.

Das Wissenschaftsfreiheitsgesetz sieht vor, dass das je-
weils zuständige Bundesministerium im Einvernehmen
mit dem Bundesfinanzministerium im Gegenzug zu den
eingeräumten Flexibilisierungen geeignete Informations-
und Steuerungsinstrumente festlegen soll. Der Bundes-
rechnungshof hat bereits in seinen Bemerkungen 2011
gefordert, dass Controllinginstrumente auch in der Wis-
senschaft tatsächliche Steuerungswirkung haben müssen
(vgl. Bemerkungen 2011, Bundestagsdrucksache 17/7600
Nr. 77). Aus seiner Sicht würde es nicht ausreichen, für

die im Wissenschaftsfreiheitsgesetz vorgesehenen Infor-
mations- und Steuerungsinstrumente weitgehend auf be-
reits bestehende jährliche Berichte zurückzugreifen. Zudem
hat der Bundesrechnungshof angeregt, das Parlament bei
der Festlegung der Instrumente zu beteiligen. Die im Wis-
senschaftsfreiheitsgesetz genannten Einrichtungen erhal-
ten zusammen eine Förderung des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung von 4,6 Mrd. Euro (Haus-
haltsentwurf 2013). Vor dem Hintergrund seines eigenen
Steuerungs- und Informationsbedarfs sollte der Haus-
haltsausschuss die Möglichkeit haben, die Anforderungen
an die Controllinginstrumente selbst festzulegen.

74.3.3 Förderung von Projekten

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung bün-
delt seine Projektförderung in Förderprogrammen. Es
fördert vor allem Forschungsvorhaben. Dazu gehören an-
wendungs- und innovationsorientierte Forschungsprojekte
zu neuen Technologien, zu den Lebenswissenschaften,
z. B. der Bioökonomie und der Gesundheitsforschung,
zur Energie- und Klimaforschung und zu Umwelttechno-
logien. Außerdem finanziert es Projekte der naturwissen-
schaftlichen Grundlagenforschung. Auch in den Rückbau
kerntechnischer Versuchseinrichtungen fließen Mittel für
Projektförderung in erheblichem Umfang.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fi-
nanziert außerdem Bildungsprojekte, beispielsweise zur
beruflichen Bildung. Darüber hinaus unterstützt es die
Begabtenförderungswerke, z. B. die Studienstiftung des
deutschen Volkes.

Insgesamt sollen die Ausgaben für die Projektförderung
vom Jahr 2011 (Ist) bis zum Jahr 2013 (Haushaltsent-
wurf) um 42,5 % steigen.

Die Empfänger von Projektförderung müssen belegen,
wie sie die Mittel verwendet haben. Das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung hat diese Nachweise zu
prüfen und je nach Ergebnis Fördermittel zurückzufor-
dern. In seinen Bemerkungen 2009 griff der Bundesrech-
nungshof Bearbeitungsrückstände bei der Verwendungs-
nachweisprüfung auf. Er forderte, diese Rückstände
umgehend abzubauen und die Verwendungskontrolle der
Fördermittel zu verbessern. Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung hat inzwischen einen Teil der
Rückstände abgebaut. Es legt jährlich zum Oktober eine
Statistik über den Bearbeitungsstand bei der Verwen-
dungsnachweisprüfung vor. Beim letzten Jahresvergleich
im Oktober 2011 betrafen die Bearbeitungsrückstände ein
Fördervolumen von 1,1 Mrd. Euro, im Oktober 2010 wa-
ren es noch 1,3 Mrd. Euro.
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Förderung von Projekten

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 30 und Rechnung über den Haushalt des Einzelplans 30 (2011); für das Jahr 2013:
Haushaltsentwurf zum Bundeshaushalt, Einzelplan 30.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

2013
Anteil am 
Haushalts-
entwurf 
Epl. 30

in Mio. Euro in %

Fördersumme 4 596 4 400 -196 5 386 6 270 45,6

darunter:

Innovation durch neue Technologien 750 706 -44 675 640

Innovation durch Lebenswissen-
schaften

504 503 -1 542 518

Klima, Energie und Umwelt 380 343 -37 417 458

Neue Konzepte und regionale 
Förderung

314 314 0 334 365

Naturwissenschaftliche Grundlagen-
forschung

182 172 -10 256 286

Stilllegung und Rückbau kern-
technischer Versuchs- und 
Demonstrationsanlagen

240 194 -46 216 182

Geistes- und Sozialwissenschaften 84 77 -7 97 101

Entwicklung des Hochschul- und 
Wissenschaftssystems

192 76 -116 236 266

Modernisierung und Stärkung der 
beruflichen Bildung

139 188 49 185 204

Begabtenförderung 187 213 26 227 250

Stärkung des Lernens im Lebenslauf 124 155 31 133 168

74.3.4 Leistungen nach dem Bundesausbildungs-
förderungsgesetz (BAföG)

Die BAföG-Leistungen gehören zu den großen Ausga-
benpositionen im Einzelplan 30. Auf die individuelle
Ausbildungsförderung nach dem BAföG besteht ein
Rechtsanspruch. Die Aufwendungen für das BAföG wer-
den zu 65 % durch den Bund und zu 35 % durch die Län-
der getragen. 

Eine Prüfung des Bundesrechnungshofes hat gezeigt,
dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung
die Ausführung des BAföG durch die Länder nicht wirk-
sam beaufsichtigt hat (vgl. Bemerkung Nr. 3).

Der Haushalt 2013 sieht für Leistungen nach dem BAföG
insgesamt 113 Mio. Euro weniger vor als die frühere Fi-

nanzplanung. Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung stützt sich für diese Anpassung auf Prognosen
zur Entwicklung der Ausgaben im Jahr 2013. Den Pro-
gnosen liegen drei Annahmen zugrunde:

Zinszuschüsse und Erstattungen von Darlehensausfäl-
len an die Kreditanstalt für Wiederaufbau sollen we-
gen der positiven Wirtschafts- und Zinsentwicklung
deutlich zurückgehen. 

Die Ausgaben beim BAföG für Schülerinnen und
Schüler sollen wegen des demografischen Wandels
geringer ausfallen. 

Beim BAföG für Studierende soll ein moderater An-
stieg des Ansatzes um 5 Mio. Euro gegenüber der frü-
heren Finanzplanung ausreichen. 
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74.3.5 Zahlungen des Bundes an die Länder für 
Bildungsplanung, Hochschulbau und 
Forschungsförderung

Mit der Föderalismusreform hat der Bund die früheren
Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgaben Bildungsplanung
und Hochschulbau beendet. Bis zum 31. Dezember 2013
leistet der Bund hierfür einen finanziellen Ausgleich, der
von den Ländern zweckgebunden zu verwenden ist. Dies
ist im Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufga-
ben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) vom 5. Sep-
tember 2006 geregelt (BGBl. I S. 2098, 2102). Für die
Jahre 2014 bis 2019 prüfen Bund und Länder gemeinsam,

in welcher Höhe ein finanzieller Ausgleich durch den
Bund zur Aufgabenerfüllung der Länder noch angemes-
sen und erforderlich ist. 

Ebenso im Entflechtungsgesetz festgelegt ist die Höhe
der überregionalen Forschungsförderung im Hochschul-
bereich. Nach dem Gesetz stellt der Bund den Ländern
jährlich 298 Mio. Euro für Forschungsbauten und Groß-
geräte zur Verfügung. Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung sieht für diesen Zweck im Haushalt
2013 Ausgaben von 217 Mio. Euro vor. Der verbleibende
Betrag soll mit Ausgaberesten früherer Haushaltsjahre
gedeckt werden. 
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Zahlungen des Bundes an die Länder für Bildungsplanung, Hochschulbau und Forschungsförderung

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 30 und Rechnung über den Haushalt des Einzelplans 30 (2011); für das Jahr 2013:
Haushaltsentwurf zum Bundeshaushalt, Einzelplan 30.

Finanzielle Leistungen 
an die Länder 

nach dem Entflechtungsgesetz

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

2013
Anteil am
Haushalts-
entwurf 
Epl. 30

in Mio. Euro in %

Abschaffung der Gemeinschafts-
aufgabe Bildungsplanung

20 20 0 20 20

Abschaffung der Gemeinschafts-
aufgabe Hochschulbau

695 695 0 695 695

Überregionale Forschungsförderung
im Hochschulbereich

298 222 -76 298 217

Summe 1 013 937 -76 1 013 932 6,8

Ta b e l l e  7 4 . 6

Leistungen des Bundes nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Erläuterung: a Einmalig höherer Ansatz wegen rückwirkender Erstattung von Mehraufwendungen für Schülerinnen und Schülern mit Behinde-
rung.

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 30 und Rechnung über den Haushalt des Einzelplans 30 (2011); für das Jahr 2013:
Haushaltsentwurf zum Bundeshaushalt, Einzelplan 30.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

2013
Anteil am
Haushalts-

entwurf
Epl. 30 

in Mio. Euro in %
BAföG Schülerinnen und Schüler 599 622 23 745a 577
BAföG Zuschüsse an Studierende 780 762 -18 825 812
Zinszuschüsse und Erstattungen von 
Darlehensausfällen an die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau

165 200 35 193 116

Summe 1 544 1 584 40 1 763 1 505 10,9
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74.4 Ausblick

74.4.1 Finanzplanung

Ab dem Jahr 2014 sieht der Finanzplan eine Absenkung
der Ausgaben im Einzelplan 30 vor, die dann allerdings
immer noch deutlich über dem Ansatz des Jahres 2012
liegen. In den Jahren 2015 und 2016 soll dieses Niveau
verstetigt werden. 

Die aktuelle Finanzplanung geht darauf zurück, dass der
Haushaltsansatz 2013 um 333 Mio. Euro über der frühe-
ren Finanzplanung liegen soll (vgl. Nr. 74.2). Dazu wur-
den die für spätere Jahre vorgesehenen Mittel auf das Jahr
2013 vorgezogen. Die Mittel für den Einzelplan 30 sind
in den letzten Jahren stetig angestiegen. Der Bundesrech-
nungshof geht davon aus, dass es trotz der veränderten
Planzahlen auch in den Jahren 2014, 2015 und 2016 zu
weiteren Aufwüchsen im Einzelplan 30 kommt. 
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Finanzplan bis 2016

Quelle: Haushaltsentwurf zum Bundeshaushalt 2013, Einzelplan 30.

74.4.2 Förderung von Einrichtungen

Die Ausgaben für den Betrieb und die Investitionen von
Forschungseinrichtungen sollen in den nächsten Jahren
weiter steigen. Geplant ist eine Steigerung der institutio-
nellen Förderung aus dem Einzelplan 30 von 4,4 Mrd.
Euro (Soll 2012) auf 5,2 Mrd. Euro (Finanzplan 2016).
Die Länder finanzieren Forschungseinrichtungen anteilig
in unterschiedlichem Umfang mit. Die hohen Steige-
rungsraten bei der institutionellen Bundesförderung brin-
gen deshalb auch Belastungen für die Länderhaushalte
mit sich.

Die Beschäftigtenzahl der wichtigsten Einrichtungen ist
im Jahr 2011 auf 87 000 gestiegen (vgl. Nr. 74.3.2). Auch
wenn es sich dabei um Beschäftigte von Zuwendungs-
empfängern handelt, begründet der zum großen Teil in
den letzten Jahren aufgebaute Personalbestand für die Zu-
kunft erhebliche Verpflichtungen des Bundes.

74.4.3 Bildung

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung will
auch die Förderung der Bildung weiter ausbauen. Dies
betrifft insbesondere folgende Vorhaben:

Das „Nationale Stipendienprogramm“ (Kapitel 3002
Titel 681 12) lief im Jahr 2011 an. Von den für das
Jahr 2011 veranschlagten 10 Mio. Euro wurden 3 Mio.
Euro für Stipendien und 2,6 Mio. Euro für sonstige

Kosten eingesetzt. In den Jahren 2012 bis 2016 steigen
die Sollansätze stark an. Für diese fünf Jahre sind zu-
sammen 242 Mio. Euro vorgesehen.

Die Mittel für das Programm „Stärkung der Leistungs-
fähigkeit des Bildungswesens“ (Kapitel 3002 Ti-
tel 685 41) sollen von 63 Mio. Euro im Jahr 2012 auf
142 Mio. Euro im Jahr 2016 ansteigen. Für diesen
Zeitraum sieht der Finanzplan eine Gesamtsumme von
588 Mio. Euro vor. Ab dem Jahr 2013 soll aus diesem
Titel die Maßnahme „Kultur macht stark. Bündnisse
für Bildung“ finanziert werden. Für dieses Vorhaben
sind 210 Mio. Euro bis zum Jahr 2016 veranschlagt.

74.4.4 Besondere Programme zur Förderung
von Hochschulen

Bund und Länder fördern mit der Exzellenzinitiative die
Wissenschaft und Forschung an Hochschulen. Die Phase I
der Exzellenzinitiative hatte ein Volumen von 1,9 Mrd.
Euro für den Zeitraum 2006 bis 2011. Für die Phase II
sind 2,7 Mrd. Euro für die Jahre 2012 bis 2017 einge-
plant. Die Ausgaben teilen sich der Bund und das jewei-
lige Land der geförderten Hochschule im Verhältnis 75:25. 

Mit dem „Hochschulpakt 2020“ wollen Bund und Länder
die Leistungsfähigkeit der Hochschulen erhöhen. Dazu
unterstützt der Bund finanziell den Ausbau der Studien-
plätze. Der Haushalt 2013 sieht dafür 2,4 Mrd. Euro vor.
Dies sind über 600 Mio. Euro mehr als die frühere Fi-
nanzplanung vorgesehen hat. Der sprunghafte Anstieg
des Ansatzes geht auf den steigenden Bedarf an Studien-
plätzen aufgrund doppelter Abiturjahrgänge und der Aus-
setzung der Wehrpflicht zurück. Der Anstieg gegenüber
der Finanzplanung hat wesentlich dazu beigetragen, dass
die Ausgaben des Einzelplans 30 für das Jahr 2013 insge-
samt um 333 Mio. Euro über der Finanzplanung liegen
(vgl. Nr. 74.2). Zu etwas mehr als der Hälfte wurde er
allerdings kompensiert, weil die Ansätze beim BAföG
und der überregionalen Forschungsförderung gegenüber
der früheren Finanzplanung abgesenkt wurden (vgl.
Nr. 74.3.4 und Nr. 74.3.5).

Außerdem gewährt der Bund mit dem Hochschulpakt den
Hochschulen bei Projektförderungen der DFG zusätzlich
zu den direkten Projektausgaben eine Programmpau-
schale von 20 %. Sie soll die Ausgaben für die in An-
spruch genommene Infrastruktur ausgleichen. Obwohl
die Projektförderung gemeinsam von Bund und Ländern
finanziert wird, trägt der Bund die Programmpauschale
allein. Seine Ausgaben dafür haben sich seit Beginn der
Förderung von 100 Mio. Euro (Ist 2007) auf 318 Mio.
Euro (Soll 2012) mehr als verdreifacht. Der Bundesrech-
nungshof hat festgestellt, dass die DFG in den Jahren
2009 und 2010 beim Bundesministerium für Bildung und
Forschung mehr Mittel abgerufen hat als sie für die Pro-
grammpauschalen der geförderten Hochschulen benö-
tigte. Dies war möglich, da Bewirtschaftungsregeln ihr
erlaubten, angefordertes Geld auch noch im jeweiligen
Folgejahr einzusetzen. Ohne dass der Haushaltsgesetzge-
ber dies erkennen konnte, addierten sich nicht abgeflos-
sene Beträge bei der DFG so auf mehr als 30 Mio. Euro.

Haushaltsansatz im Jahr

2012 2013 2014 2015 2016

in Mio. Euro

12 941 13 752 13 517 13 583 13 583

– 317 –– 317 –



Der Bundesrechnungshof hat gefordert, diese Fehlent-
wicklung durch eine restriktive Haushaltsplanung für das
Jahr 2013 zu beenden. Der Haushaltsentwurf 2013 enthält
mit 318 Mio. Euro für die Programmpauschale tatsäch-
lich einen geringeren Ansatz als die frühere Finanzpla-
nung, die einen Betrag von 336 Mio. Euro für das Jahr
2013 vorgesehen hatte. Der Bundesrechnungshof wird
überprüfen, ob der Bestand nicht abgeflossener Mittel da-
durch vollständig abgebaut werden kann. Aus seiner
Sicht sollten Bewirtschaftungsregeln so ausgestaltet sein,
dass der Haushaltsgesetzgeber erkennen kann, wenn von
ihm zur Verfügung gestellte Mittel in nennenswertem
Umfang nicht abfließen.

Seit dem Jahr 2011 fördert das Bundesministerium für
Bildung und Forschung außerdem den Qualitätspakt
Lehre als Teil des Hochschulpakts. Damit unterstützt es
finanziell die Lehre an Hochschulen. Für die Jahre 2011
bis 2015 stellt das Bundesministerium dafür insgesamt
915 Mio. Euro zur Verfügung.

Bund und Länder werden nach einer Überprüfung spätes-
tens im Jahr 2015 über die weitere Ausgestaltung des
Hochschulpakts ab dem Jahr 2016 entscheiden. Die ak-
tuelle Finanzplanung schreibt für das Jahr 2016 die An-
sätze des Jahres 2015 fort. Der Qualitätspakt Lehre läuft
bis zum Jahr 2020. Spätestens im Jahr 2016 überprüfen
Bund und Länder die mit dem Qualitätspakt Lehre geför-
derten Maßnahmen und entscheiden über dessen weitere
Ausgestaltung für die verbleibende Programmlaufzeit. 

Mit dem Hochschulpakt und der Exzellenzinitiative un-
terstützt der Bund die Aufgabenwahrnehmung der Län-
der, zu deren Kernzuständigkeiten das Hochschulwesen
gehört. Dieser föderale Ressourcentransfer beansprucht
im Jahr 2013 bereits knapp 20 % der Haushaltsmittel des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

75.0

Das Bundesforschungsministerium fördert die Geschäfts-
stelle der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften
seit Jahren, obwohl die Geschäftsstelle Mittel nicht wirt-
schaftlich und ordnungsgemäß verwendet. Der Bundesrech-
nungshof schlägt daher vor, die Förderung der Geschäfts-
stelle zu beenden. Die Fördermittel des Bundes sollte das
Bundesforschungsministerium stattdessen ausschließlich für
die wissenschaftlichen Projekte der Akademie einsetzen.

75.1

Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V.
(Akademie) berät Öffentlichkeit und Politik mit wissen-
schaftlichen Studien und Empfehlungen zu technikbezo-
genen Themen. Diese wissenschaftliche Arbeit finanziert
sie mit Spenden aus der Wirtschaft (2011: 4,6 Mio. Euro)
und Projektförderungen des Bundes (2011: 2,6 Mio.
Euro). Außerdem nimmt sie Wissenschaftler aus Univer-
sitäten und Forschungseinrichtungen als Akademiemit-
glieder auf. Die Mitglieder arbeiten neben ihrer Haupt-
tätigkeit unentgeltlich für die Akademie.

Die Akademie hat eine Geschäftsstelle. Sie koordiniert
die wissenschaftlichen Vorhaben, wirbt die Fördergelder
ein und leitet sie an Forschungsinstitute und Hochschulen
bzw. die Akademiemitglieder weiter. Diese Kooperations-
partner leisten die wissenschaftliche Arbeit der Akade-
mie.

Das Bundesforschungsministerium stellte zum Aufbau
der Geschäftsstelle 1,3 Mio. Euro bereit. Der Bundes-

75
Kat. B

Finanzierung der Geschäftsstelle der 
Deutschen Akademie der Technik-
wissenschaften beenden
(Kapitel 3003 Titel 685 60)
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Besondere Förderung von Hochschulen

Quelle: Haushaltsentwurf zum Bundeshaushalt 2013, Einzelpan 30.

Bundesanteil an Hochschulpakt und Exzellenzinitiative

2011
Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf

2014
Finanz-

plan

2015
Finanz-

plan

2016
Finanz-

plan

2013
Anteil am
Haushalts-

entwurf 
Epl. 30

in Mio. Euro in %

Exzellenzinitiative 

Hochschulpakt 2020
(einschließlich Qualitätspakt 
Lehre)

327

888

308

1 635

363

2 372

377

1 738

397

1 421

397

1 421

Summe 1 215 1 943 2 735 2 115 1 818 1 818 19,9
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rechnungshof prüfte diese Projektförderung im Jahr 2006.
Er stellte fest, dass die Geschäftsstelle

ihre Aufgaben durch zwei Standorte und hohe Perso-
nalkosten nicht wirtschaftlich erledigte und

gegen Vorgaben des Haushaltsrechts verstieß, weil sie
z. B. ihren Leiter deutlich besser bezahlte als ver-
gleichbare Beschäftigte des Bundes.

Das Bundesforschungsministerium übernahm die Geschäfts-
stelle im Jahr 2008 in die institutionelle Förderung, ob-
wohl der Bundesrechnungshof aufgrund seiner Prüfungs-
erkenntnisse davon abgeraten hatte. Ab dem Jahr 2010
lag die Förderung bei jährlich 1 Mio. Euro.

Im Jahr 2010 befasste sich das Bundesforschungsministe-
rium mit Mängeln bei der Projektförderung für die Aka-
demie. Diese bestanden nicht bei der wissenschaftlichen
Arbeit der Kooperationspartner. Vielmehr sah das Bun-
desforschungsministerium die Tätigkeit der Geschäfts-
stelle als wenig professionell an. Nach seiner Einschät-
zung hätte es alle geförderten wissenschaftlichen Projekte
auch ohne die Geschäftsstelle direkt mit den Kooperations-
partnern abwickeln können. Personal- und Sachmittel der
Geschäftsstelle sah es folglich als „nicht notwendig“ an.
Konsequenzen zog das Bundesforschungsministerium
aus dieser Einschätzung jedoch nicht. Vielmehr steigerte
es die institutionelle Förderung auf 1,25 Mio. Euro ab
dem Jahr 2011.

Der Bundesrechnungshof prüfte die Förderung der Ge-
schäftsstelle im Jahr 2011 erneut. Dabei stellte er fest:

Die Geschäftsstelle ist auf repräsentative Büros in
Spitzenlagen von München (Residenz München) und
Berlin (Upper Eastside) verteilt. Eine geeignete Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung, die z. B. günstigere Un-
terbringungsmöglichkeiten berücksichtigte, gab es vor
der Anmietung in Berlin nicht. 

A b b i l d u n g  7 5 . 1

Residenz München am Hofgarten

Quelle: www.commons.wikimedia.org

A b b i l d u n g  7 5 . 2

Upper Eastside (Unter den Linden/
Ecke Friedrichstraße) in Berlin

Quelle: www.de.wikipedia.org

Die Geschäftsstelle hat rund 35 Beschäftigte und wird
von einem Generalsekretär und einem Geschäftsführer
geleitet. Diese erhalten Gehälter, wie sie sonst nur für
Präsidenten bedeutender Bundesoberbehörden mit zum
Teil mehreren tausend Beschäftigten oder Leiter großer
wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen bestimmt
sind. Die Geschäftsstelle schloss die Verträge mit ihrem
Leitungspersonal ab, ohne die Ausnahmegenehmigun-
gen einzuholen, die bei institutionell geförderten Ein-
richtungen für entsprechende Gehälter notwendig sind.

Die Geschäftsstelle bezahlte teure Dienstleistungen
und Dienstessen, u. a. in Berliner Spitzenhotels. Einem
Beschäftigten finanzierte sie für über 7 000 Euro das
Seminar „So meistern Sie jede Situation mit Charisma“.
Für ein Bankett in einem exklusiven Club gab sie fast
6 000 Euro aus.

Sie hielt sich nicht an die Bestimmungen des Reise-
kostenrechts. So zahlte sie regelmäßig Übernachtun-
gen in 5-Sterne-Hotels für über 300 Euro pro Nacht. 

Die Geschäftsstelle verstieß regelmäßig gegen das Verga-
berecht. Sie vergab Aufträge für Lieferungen und Dienst-
leistungen, ohne Vergleichsangebote einzuholen. 

Ihr gelang es bis Mitte des Jahres 2010 nicht, ein funk-
tionierendes Rechnungswesen aufzubauen. Ausgaben
dokumentierte sie unvollständig oder gar nicht. Rech-
nungen beglich sie ungeprüft.

Trotz dieser offensichtlichen Mängel bescheinigte das
Bundesforschungsministerium der Geschäftsstelle stets,
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dass diese die Bundesmittel „ordnungsgemäß, wirtschaft-
lich und zweckentsprechend“ eingesetzt hat.

75.2

Die Geschäftsstelle der Akademie hat auch nach der Prü-
fung durch den Bundesrechnungshof im Jahr 2006 grund-
legende haushaltsrechtliche Vorgaben jahrelang missachtet.
Sie hat keine Bereitschaft gezeigt, die haushaltsrechtli-
chen Grenzen einzuhalten, die mit einer institutionellen
Förderung des Bundes verbunden sind. Der Bundesrech-
nungshof hat kritisiert, dass das Bundesforschungsminis-
terium die Geschäftsstelle nicht ausreichend überwacht
hat und das unwirtschaftliche Verhalten zuließ. Seine frü-
heren Bedenken gegen die institutionelle Förderung der
Geschäftsstelle hat er durch die Prüfung im Jahr 2011 be-
stätigt gesehen. Deshalb hat er das Bundesforschungsminis-
terium aufgefordert,

die institutionelle Förderung einzustellen und

zu Unrecht in Anspruch genommene Bundesmittel zu-
rückzufordern.

75.3

Das Bundesforschungsministerium hat es abgelehnt, den
Forderungen des Bundesrechnungshofes nachzukommen.
Es hat dies mit der wissenschaftspolitischen Bedeutung
der Akademie sowie der hervorragenden Arbeit der Aka-
demiemitglieder und sonstiger Kooperationspartner be-
gründet. Die institutionelle Förderung der Geschäftsstelle
sei als „Anerkennungsbeitrag“ für diese teilweise ehren-
amtlichen Leistungen zu verstehen. Erfolgreiches Agie-
ren der Akademie dürfe nicht durch zu restriktive zuwen-
dungsrechtliche Vorgaben gefährdet werden. Zwei Drittel
des Gesamtfinanzvolumens der Akademie würden über
Spenden aus der Wirtschaft und Projekte eingeworben.
Die Geschäftsstelle müsse daher sowohl den Personalein-
satz als auch ihre Organisation „relativ frei gestalten kön-
nen“.

Das Bundesforschungsministerium hat die vom Bundes-
rechnungshof festgestellten Mängel der Haushalts- und
Wirtschaftsführung nicht bestritten. Es hat erklärt, die
Akademie arbeite eng mit Wirtschaftsunternehmen zu-
sammen und unterscheide sich dadurch deutlich von an-
deren Einrichtungen. Dies sei mit „besonderem Auf-
wand“ verbunden. Außerdem stelle es außergewöhnliche
Anforderungen an das Personal der Geschäftsstelle. So
seien z. B. die Doppelspitze aus Generalsekretär und Ge-
schäftsführer und eine überdurchschnittliche Bezahlung
für diese Funktionen angemessen.

Schließlich hat das Bundesforschungsministerium her-
vorgehoben, dass die Geschäftsführung nach dem Aufbau
eines ordnungsgemäßen Rechnungswesens und ersten
Reformen deutlich besser geworden sei. Eine Rückforde-
rung bisher ausgezahlter Mittel hat es abgelehnt.

75.4

Das Haushaltsrecht enthält klare Vorgaben für den Ein-
satz von Mitteln bei institutionellen Zuwendungsempfän-
gern, die alle Einrichtungen gleichermaßen zu beachten
haben. Der Bundesrechnungshof schließt jedoch aus den
Ausführungen des Bundesforschungsministeriums, dass
es auch zukünftig nicht die Absicht hat, gegenüber der
Akademiegeschäftsstelle eine strikte Beachtung des Haus-
haltsrechts durchzusetzen.

Der Bundesrechnungshof stellt die wissenschaftspoliti-
sche Bedeutung der Akademie nicht in Frage. Er erkennt
an, dass sie durch die starke Wirtschaftsbeteiligung eine
besondere Einrichtung der deutschen Wissenschaftsland-
schaft ist. Der Bundesrechnungshof bestreitet auch nicht,
dass die Geschäftsstelle als Nahtstelle zur Wirtschaft be-
sonderen Anforderungen und Erwartungen ausgesetzt ist.
Dies darf aber nicht dazu führen, dass die aus Steuergel-
dern grundfinanzierte Geschäftsstelle haushaltsrechtliche
Vorgaben außer Acht lassen darf. Eine derart freie Gestal-
tung der Haushalts- und Wirtschaftsführung widerspricht
dem öffentlichen Haushaltsrecht.

Der Bundesrechnungshof schlägt deshalb vor, die Finan-
zierung der Akademie umzustellen. Das Bundesforschungs-
ministerium sollte die institutionelle Förderung der Aka-
demiegeschäftsstelle beenden. Im Gegenzug könnte es bei
Bedarf die frei werdenden Mittel von derzeit 1,25 Mio.
Euro dazu verwenden, die Projektförderung der Akade-
mie aufzustocken. Der Bund würde ausschließlich in die
wissenschaftliche Arbeit der Akademie investieren, bei
deren Förderung bisher keine Mängel festgestellt wurden.
Das regelmäßige Spendenvolumen reicht aus, um die Ge-
schäftsstelle weiterhin zu finanzieren. 

Unabhängig davon muss das Bundesforschungsministe-
rium alle haushaltsrechtlichen Verstöße der Vergangen-
heit aufklären, bewerten und zu Unrecht gewährte Mittel
zurückfordern. Auch aus Gründen der Signalwirkung für
andere institutionell geförderte Zuwendungsempfänger
kann es aus seiner Verpflichtung, das Haushaltsrecht kon-
sequent durchzusetzen, nicht entlassen werden.

76.0

Das Bundesforschungsministerium hat auf Empfehlung des
Bundesrechnungshofes das Leibniz-Institut für Sozialwis-
senschaften neu organisiert. Es konzentriert die Arbeit
des Instituts auf zwei zentrale Standorte, anstatt sie wie
bisher auf 19 Liegenschaften in vier Städten zu verteilen.
Die schwerwiegenden Mängel in der Institutsverwaltung
geht es an. Das Institut hat mittlerweile für Kassensicher-
heit gesorgt und seine Regelungen und Abläufe an die Er-
fordernisse des Vergaberechts angepasst. Zudem hat es
eine zentrale Arbeitszeiterfassung eingeführt.

76
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76.1

Das Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (Forschungs-
institut) ist eine Forschungs- und Serviceeinrichtung für
die Sozialwissenschaften. Es erschließt, dokumentiert und
archiviert sozialwissenschaftliche Forschungsinformatio-
nen und stellt sie der Wissenschaft zur Verfügung. Das
Bundesforschungsministerium finanziert das Forschungs-
institut zu 80 % und stellt dafür jährlich 14 Mio. Euro be-
reit. Den übrigen Anteil übernehmen die Länder Nord-
rhein-Westfalen (12 %), Baden-Württemberg (7 %) und
Berlin (1 %). Das Forschungsinstitut gehört zur Wissen-
schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz, die der-
zeit 86 gemeinsam von Bund und Ländern finanzierte
Einrichtungen vereint.

Der Bundesrechnungshof prüfte die Ausgaben für das
Forschungsinstitut. Dabei stellte er fest:

Das Forschungsinstitut nahm seine Aufgaben in 19 Lie-
genschaften in Bonn, Köln, Mannheim und Berlin
wahr. Diese zersplitterte Standortsituation sah das In-
stitut als nicht zukunftsfähig an. Deshalb verhandelten
Bundes- und Ländervertreter im Jahr 2008 über eine
Neuorganisation des Instituts. Die Länder favorisier-
ten dabei eine Lösung, die je einen Standort in allen
drei beteiligten Ländern vorsah (Köln, Mannheim, Ber-
lin). Das Bundesforschungsministerium akzeptierte
dies, ohne die Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähig-
keit des Standortkonzepts zu prüfen. Das Forschungs-
institut setzte das neue Standortkonzept zunächst nicht
um.

Die Verwaltung des Forschungsinstituts war ebenfalls
auf mehrere Standorte verteilt. Dies führte zu unge-
wöhnlich vielen Mängeln bei der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung. Beispielsweise hatten Beschäftigte
ohne ausreichende Kontrolle Zugriff auf Bargeld bzw.
Bank- und Kreditkarten. Eine einheitliche Erfassung
der Arbeitszeiten gab es nicht. Das Forschungsinstitut
hielt sich nicht an das Vergaberecht und stattete sein
Leitungspersonal mit überteuerter Büroeinrichtung
aus.

Die Stimmrechte im Aufsichtsgremium des For-
schungsinstituts spiegelten die Finanzierungsanteile
nicht wider. Obwohl der Bund 80 % der Finanzierung
trägt, entsprach sein Einfluss dem von Berlin, das nur
mit 1 % beteiligt ist.

76.2

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass das Bun-
desforschungsministerium das Forschungsinstitut zu we-
nig steuert und überwacht. Insbesondere hat er kritisiert,
dass es seine Stellung als Hauptfinanzier nicht genutzt
hat, um eine Standortkonzentration zu erreichen.

Der Bundesrechnungshof hat eine Standortlösung ange-
mahnt, die wirtschaftlich ist und auf Dauer eine fachlich
erfolgreiche Arbeit ermöglicht. Er hat gefordert, dass das
Bundesforschungsministerium bei der notwendigen Neu-

organisation eine Führungsrolle einnimmt. Diese sollte es
nutzen, um

eine effektive und wirtschaftliche Verwaltung einzu-
richten,

die Mängel der Haushalts- und Wirtschaftsführung ab-
zustellen und

den Einfluss des Bundes im Aufsichtsgremium zu
stärken.

76.3

Das Bundesforschungsministerium hat die Standortfrage
wieder aufgegriffen und neu bewertet. Das aktuelle Kon-
zept sieht nur noch zwei Standorte (Köln und Mannheim)
mit jeweils einer zentralen Liegenschaft vor. Der Standort
Bonn wurde Ende des Jahres 2011 geschlossen. Den
Standort Berlin will das Bundesforschungsministerium
bis zum Jahr 2014 auflösen.

Die Verwaltung des Forschungsinstituts hat das Bundes-
forschungsministerium in Mannheim konzentriert. Diese
geht die aufgezeigten Mängel in der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung an. So hat sie z. B. mittlerweile für Kas-
sensicherheit gesorgt und seine Regelungen und Abläufe
an die Erfordernisse des Vergaberechts angepasst. Zudem
hat das Forschungsinstitut eine zentrale Arbeitszeiterfas-
sung eingeführt.

Das Missverhältnis zwischen Finanzierungsanteil und Ein-
fluss im Aufsichtsgremium will das Bundesforschungs-
ministerium beenden. Es hat eine Satzungsänderung vor-
geschlagen, um seine Stimmrechte im Aufsichtsgremium
zu erhöhen.

76.4

Das Bundesforschungsministerium ist auf dem Weg, die
Verwaltung und die Grundlagen der fachlichen Arbeit des
Forschungsinstituts entscheidend zu verbessern. Der Bun-
desrechnungshof erwartet, dass es die Einrichtung stärker
steuert. Insbesondere sollte es sicherstellen, dass die wei-
tere Umsetzung des Standortkonzepts plangemäß ver-
läuft.

Der Bundesrechnungshof geht davon aus, dass das Bun-
desforschungsministerium die Erhöhung seiner Stimm-
rechte weiterverfolgt und in der Satzung des Forschungs-
instituts verankern lässt.

Bundesschuld
(Einzelplan 32)

77.1 Überblick

Im Bundeshaushalt übersteigen die Gesamtausgaben seit
Langem die Einnahmen. Der Bund schließt diese Lücke
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im jährlichen Haushalt regelmäßig durch Kreditaufnah-
men (Nettokreditaufnahme oder Neuverschuldung). Sie
sind als Mittelzufluss auf der Einnahmenseite des Einzel-
plans 32 aufgeführt. Der Einzelplan umfasst auf der Aus-
gabenseite insbesondere die Zinsen, die der Bund für
seine gesamten Schulden zahlen muss. 

Im Einzelplan 32 sind außerdem die Einnahmen und Aus-
gaben für Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewähr-
leistungen enthalten. Der Bund übernimmt Gewährleis-
tungen für förderungswürdige oder im staatlichen
Interesse liegende Vorhaben sowohl im Inland als auch
im Ausland. Er setzt dieses Instrument vorrangig zur
Wirtschaftsförderung ein.

Im Jahr 2011 lagen die Ausgaben aus dem Einzelplan bei
33,6 Mrd. Euro (Vorjahr 33,9 Mrd. Euro). Sie hatten da-
mit einen Anteil von rund 11 % an den Ausgaben des
Bundes. Die Einnahmen betrugen 19,2 Mrd. Euro (Vor-
jahr 45,6 Mrd. Euro). Ursächlich für den starken Rück-
gang war die deutlich geringere Nettokreditaufnahme.

77.2 Haushaltsstruktur und -entwicklung 

77.2.1 Einnahmen aus Krediten

Die auf der Einnahmenseite des Einzelplans 32 ausgewie-
senen Einnahmen aus Krediten entsprechen der Nettokre-
ditaufnahme. Sie gleicht die Deckungslücke zwischen allen
im Haushalt veranschlagten Ausgaben und den haushalts-
mäßig erwarteten Einnahmen aus. Wegen der jährlichen
Nettokreditaufnahme steigt die Gesamtverschuldung des
Bundes ständig weiter an.

Da der Bund keine Haushaltsüberschüsse erzielt, mit de-
nen er seine Schulden tilgen könnte, nimmt er weitere
Kredite auf, um fällige Kredite abzulösen.

In den Vorjahren wurde der Bundesbankgewinn ab einer
Höhe von 3 Mrd. Euro zur Schuldentilgung verwendet.
Im Jahr 2011 lag der Bundesbankgewinn unter dieser
Schwelle, sodass der Bund hieraus keine Schulden tilgen
konnte. 

Ta b e l l e  7 7 . 1

Übersicht über den Einzelplan 32
Bundesschuld

Erläuterung: a In der Fassung des Entwurfs eines Zweiten Nachtragshaushalts 2012.
Quelle: Für das Jahr 2011: Bundeshaushalt, Einzelplan 32; für die Jahre 2012 und 2013: Haushaltsentwurf, Einzelplan 32.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012a

Soll

2013
Haushalts-

entwurf 

Verän-
derung 

2012/2013 

in Mio. Euro in %

Ausgaben des Einzelplans 37 172 33 625 -3 547 33 361 33 283  -0,2

darunter:

Zinsausgaben (einschl. Verwal-
tungsausgaben für den Schul-
dendienst)

35 402 32 828 -2 574 31 861 31 713  -0,5

Gewährleistungen/
Bürgschaften

  1 770     797 -973 1 500 1 570 4,7

Einnahmen des Einzelplans 49 715 19 186 -30 529 33 267 20 246 -39,1

darunter:

Einnahmen aus Krediten 48 400 17 343 -31 057 32 100 18 800 -41,4

Zinseinnahmen      245       221       -24 52 271 421,2

Gewährleistungen/
Bürgschaften

    1 070  1 622      552 1 115 1 175 5,4

– 322 –– 322 –



Die fälligen Schulden aus früheren Jahren ersetzt der
Bund durch neue Kredite und schuldet dadurch um (An-
schlussfinanzierung). Auf diese Weise wälzt er die Schul-
den- und Zinslast weiter in die Zukunft; der Schulden-
stand vermindert sich nicht.

Die Nettokreditaufnahme und die Anschlussfinanzierung
ergeben zusammen die haushaltsmäßige Bruttokreditauf-
nahme des Bundes, im Jahr 2011 mehr als 270 Mrd. Euro.
Die Gesamtverschuldung des Bundes lag bei 1 037 Mrd.
Euro.

Die Höhe der Gesamtverschuldung des Bundes ist im
Einzelplan 32 oder im Haushaltsplan nicht erkennbar
(vgl. auch Bemerkung Nr. 2). Die Anschlussfinanzierung
von Schulden ist ebenfalls nicht Bestandteil des Einzel-
plans 32. Sie ist im Kreditfinanzierungsplan als Teil des
Haushaltsplans ausgewiesen. 

77.2.2 Zinsausgaben und Schuldenmanagement

Der Bund deckt den überwiegenden Teil seines Kreditbe-
darfs durch die Ausgabe von Bundeswertpapieren. Dabei
trägt das Bundesfinanzministerium die Gesamtverantwor-
tung für das Schuldenwesen. 

Wegen der haushaltspolitischen Bedeutung unterliegen
die Kreditaufnahme und das Schuldenmanagement des
Bundes einer besonderen parlamentarischen Kontrolle.
Mitglieder des Haushaltsausschusses des Deutschen Bun-
destages nehmen diese Aufgabe im Bundesfinanzierungs-
gremium wahr. Der Bund hat sein Schuldenmanagement
im Jahr 2000 auf die Bundesrepublik Deutschland – Fi-
nanzagentur GmbH (Finanzagentur) als zentrale Dienst-
leisterin ausgelagert. Die Finanzagentur führt dabei die
Kreditaufnahmen, das Schuldenmanagement und die Schul-
denverwaltung im Namen und für Rechnung des Bundes
aus. Zusätzlich erarbeitet die Finanzagentur Marktanaly-
sen und bereitet Entscheidungsalternativen für das Bun-
desfinanzministerium zur Liquiditätssteuerung des Bun-
des sowie zur Risikoüberwachung vor. 

Die Finanzagentur soll die Bedingungen für die Finanzie-
rung des Bundes nachhaltig verbessern, die Zinskosten-
belastung mittelfristig senken und die Risikostrukturen
im Schuldenportfolio des Bundes optimieren. 

Sie erhält im Jahr 2012 aus dem Einzelplan 39 Mio. Euro.
Daraus finanziert sie vor allem ihre Personalausgaben
und sonstigen Verwaltungskosten.
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Entwicklung der Gesamtverschuldung des Bundes und seiner Kreditaufnahme

Erläuterungen: a Ohne Sondervermögen und Kassenkredite. Die Sondervermögen des Bundes (Bundes-Pensions-Service für Post und Telekommu-
nikation, Finanzmarktstabilisierungsfonds, Restrukturierungsfonds, Investitions- und Tilgungsfonds, FMS Wertmanagement) sind
im Bundeshaushalt nicht enthalten. Ab dem Jahr 1990 einschließlich der Altschulden der von der ehemaligen DDR übernomme-
nen Kreditaufnahme.

b Die Bruttokreditaufnahme entspricht wegen Umbuchungen auf das jeweilige Haushaltsjahr nicht genau der Summe aus Nettokre-
ditaufnahme und Anschlussfinanzierung.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 5 und Bundesfinanzministerium.

Jahr Gesamtverschuldung
des Bundesa 

Nettokredit-
aufnahme

Einzelplan 32

Anschluss-
finanzierung 
(Tilgung von 

Krediten)

Bruttokredit-
aufnahmeb

in Mrd. Euro

1985 200,6 11,5 23,3 37,0

1990 277,2 23,9 41,8 69,6

1995 385,7 25,6 60,5 81,7

2000 715,6 23,8 125,2 133,2

2008 933,1 11,5 218,1 229,2

2009 973,1 34,1 228,5 270,4

2010 1 022,2 44,0 239,2 289,0

2011 1 037,0 17,3 257,9 274,3

2012 (Soll) 1 058,0 32,1 232,3 254,5

– 323 –– 323 –



Die Finanzagentur ist seit dem 1. August 2006 auch dafür
verantwortlich, Bundeswertpapiere an Private zu verkau-
fen (z. B. Bundesschatzbriefe) und das Bundesschuld-
buch zu führen. Der Bundesrechnungshof bezweifelt seit
Jahren die Wirtschaftlichkeit des Privatkundengeschäfts.
Er hat auch mehrfach darauf hingewiesen, dass es mit we-
niger als 1 % nur einen geringen Beitrag für die Kredit-
aufnahme des Bundes leistet. Daher hat er dem Bundes-
finanzministerium empfohlen, das Privatkundengeschäft
einzustellen. Privatanleger wären damit nicht von einer
Geldanlage beim Bund ausgeschlossen. Sie könnten wei-
terhin Bundeswertpapiere über Kreditinstitute erwerben.
Das Bundesfinanzministerium beabsichtigt, das Geschäft
mit privaten Kunden zum Jahresende 2012 zu beenden
(vgl. Bemerkung Nr. 78).
Trotz der gestiegenen Verschuldung des Bundes waren
die Zinsausgaben im Haushaltsjahr 2011 mit 32,8 Mrd.
Euro gegenüber dem Jahr 2010 mit 33,1 Mrd. Euro weiter
rückläufig, da sich das Zinsniveau tendenziell verringert
hatte. Im Jahr 2012 wird mit einem weiteren Rückgang
der Zinsausgaben auf 31,8 Mrd. Euro gerechnet. Gleich-
zeitig sind durch die kurzfristige Geldanlage von zeitwei-
ligen Kassenüberschüssen Zinseinnahmen von 52 Mio.
Euro im Jahr 2012 veranschlagt.
Im mittelfristigen Finanzplan des Bundes sind die erwar-
teten Zinsausgaben für die Jahre 2013 bis 2016 abgebildet.
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Zinsausgaben des Bundes im Finanzplan

Quelle: Bundesfinanzministerium 2012.

Der Finanzplan zeigt, dass der Bund mittelfristig mit stei-
genden Zinsausgaben rechnet. Danach steigen die Zins-
ausgaben vom Jahr 2013 bis zum Jahr 2016 um 9,5 Mrd.
Euro, das sind 30 %. Die geplanten hohen Zinsausgaben
sind der Preis für die stark gestiegene Verschuldung der
vergangenen Jahrzehnte und die geplanten neuen Kredit-
aufnahmen. Die erwarteten Zinsausgaben berücksichti-
gen auch Risiken eines steigenden Zinsniveaus.
Der Bundesrechnungshof prüft insbesondere die Zinsaus-
gaben und die damit zusammenhängenden Fragen der
Verschuldung des Bundes beim Bundesfinanzministerium
und der Finanzagentur. Er befasst sich daher unter ande-
rem mit dem Schuldenportfolio des Bundes von
1 037 Mrd. Euro und seinen Verschuldungsinstrumenten.
Zu diesen Instrumenten gehören u. a. Bundeswertpapiere,
derivative Finanzierungsinstrumente zur Zinskostenopti-
mierung sowie Geldmarktaktivitäten. Zudem beschäftigt
sich der Bundesrechnungshof mit der Zinsausgabenpla-
nung und künftigen Haushaltsbelastungen, der Liquidi-
tätsplanung und -steuerung sowie der Steuerung und
Überwachung der Finanzagentur durch das Bundesfinanz-
ministerium. Der Bundesrechnungshof setzt sich weiterhin
mit der Verwaltung der Bundesschuld sowie organisatori-
schen Fragen auseinander; er berät das Bundesfinanzie-
rungsgremium und das Bundesfinanzministerium. 

77.2.3 Bürgschaften, Garantien und sonstige 
Gewährleistungen

Der Bund übernimmt Bürgschaften, Garantien und sons-
tige Gewährleistungen für außen- und binnenwirtschaftli-
che Zwecke, soweit sie förderungswürdig sind oder im
staatlichen Interesse liegen. Vorrangiges Ziel ist dabei die
Wirtschaftsförderung. Der Bund steht nur für tatsächliche
Ausfälle ein. Er vergibt die Gewährleistungen nicht im-
mer direkt, sondern meist über Mandatare, die namens
und im Auftrag des Bundes tätig sind.

Nach dem Haushaltsgesetz war der Bund im Jahr 2011 er-
mächtigt, Gewährleistungen bis zu einer Gesamtsumme
von 445,6 Mrd. Euro (2010: 477,3 Mrd. Euro) zu verge-
ben. Im Jahr 2008 betrug der Gewährleistungsrahmen
noch 313,6 Mrd. Euro. Der Anstieg geht auf Maßnahmen
zur Überwindung der Wirtschaftskrise zurück (vgl. auch
Bemerkung Nr. 2). 

Für die Gewährleistungen zahlen die Gewährleistungs-
nehmer grundsätzlich ein Entgelt an den Bund. Im Jahr
2011 machten diese Einnahmen zusammen mit den Rück-
flüssen aus geleisteten Entschädigungen 1,6 Mrd. Euro
aus. Sie überstiegen damit die Ausgaben um 0,8 Mrd.
Euro. Wenn der Bund aus Gewährleistungen in Anspruch
genommen wird, können sich Belastungen für künftige
Bundeshaushalte ergeben. Diese sind jedoch nicht vor-
hersehbar. Der Haushaltsansatz ist daher aus Erfahrungs-
werten abgeleitet. 

Im Haushaltsgesetz ist festgelegt, für welche Zwecke und
bis zu welchen Höchstgrenzen der Bund Gewährleistun-
gen übernehmen darf. 

Für außenwirtschaftliche Vorhaben übernimmt der Bund
vor allem Exportkreditgarantien. Damit deckt er zu-
gunsten deutscher Exporteure und Banken die mit Aus-
fuhrgeschäften verbundenen, im Ausland liegenden
Risiken ab. 

Für die Binnenwirtschaft vergibt er insbesondere Bürg-
schaften, um Kredite an kleine und mittlere Unterneh-
men für Umweltschutzvorhaben abzusichern, das Ver-
kehrswesen zu fördern oder bei Kunstausstellungen
und sonstigen Kulturveranstaltungen von institutionel-
len Zuwendungsempfängern die Haftpflichtrisiken ab-
zudecken.

Die Bundesrepublik Deutschland übernimmt Haf-
tungskapital im Zusammenhang mit ihrer Beteiligung
an internationalen Finanzinstitutionen und Fonds.
Dazu gehören die Europäische Investitionsbank, die
Weltbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau
und Entwicklung, die Afrikanische, Asiatische, Intera-
merikanische und Karibische Entwicklungsbank, die
Entwicklungsbank des Europarates, der Gemeinsame
Fonds für Rohstoffe und die Multilaterale Investitions-
Garantie-Agentur. 

Mit weiteren Garantien kann der Bund Marktord-
nungs- und Bevorratungsmaßnahmen der Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernährung absichern.

Im Haushaltsjahr 2011 beliefen sich die vom Bund über-
nommenen Bürgschaften, Garantien und sonstige Ge-
währleistungen zum 31. Dezember 2011 auf 322 Mrd. Euro

2013 2014 2015 2016
in Mrd. Euro

31,7 34,4 37,4 41,2

– 324 –– 324 –



(s. Tabelle 77.4). Der Bund schöpfte damit den Gewähr-
leistungsrahmen von 445,6 Mrd. Euro zu 72,3 % aus. Auf
den Gewährleistungsrahmen sind auch diejenigen Gewähr-
leistungen anzurechnen, für die der Bund in der Vergangen-
heit in Anspruch genommen worden ist, ohne Ersatz für
seine Leistungen zu erlangen. Der bisher aufgelaufene
Schaden aus früheren Gewährleistungen beträgt nach An-
gaben der Vermögensrechnung des Bundes 11,2 Mrd.
Euro. An den Ausfällen hatten die Bürgschaften für die
Binnenwirtschaft mit 8,2 Mrd. Euro den größten Anteil. 

Außerhalb des Haushaltsgesetzes übernimmt der Bund
u. a. Gewährleistungen für Maßnahmen zur Sicherstel-
lung der Finanzstabilität in der europäischen Währungs-
union. Die Gewährleistungen von 22,4 Mrd. Euro für die
Kredithilfen an Griechenland sowie bis zu 211 Mrd. Euro
für die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF,
hiervon belegt am 31. Dezember 2011: 20,5 Mrd. Euro)
sind weder im Haushaltsgesetz noch im Einzelplan 32
veranschlagt und damit haushaltsmäßig nicht erkennbar.
Diese Gewährleistungsermächtigungen ergeben sich direkt
aus dem „Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen
zum Erhalt der für die Finanzstabilität in der Währungs-
union erforderlichen Zahlungsfähigkeit der Hellenischen
Republik“ und aus dem „Gesetz zur Übernahme von Ge-
währleistungen im Rahmen eines europäischen Stabilisie-
rungsmechanismus.“

Auch die Finanzhilfen und Gewährleistungen zugunsten
deutscher Finanzinstitute bei der Finanzmarktstabilisie-
rung nach dem Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz
sind nicht im Haushalt veranschlagt. Sie werden in zwei
von der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung ge-
führten Sondervermögen, dem Finanzmarktstabilisierungs-
fonds und dem Restrukturierungsfonds, verwaltet. Zum
Jahresende 2011 garantierte der Bund über den Finanz-
marktstabilisierungsfonds für Schuldverschreibungen der

Finanzinstitute mit 28,2 Mrd. Euro (31. Dezember 2010:
55,6 Mrd. Euro) und gab Finanzhilfen von 19,8 Mrd.
Euro (31. Dezember 2010: 29,3 Mrd. Euro). Nach dem
Restrukturierungsfondsgesetz sind Kreditinstitute ab dem
Jahr 2011 verpflichtet, Jahres- und Sonderbeiträge zu
leisten (sog. Bankenabgabe). Wenn die dabei eingenom-
menen Mittel für Restrukturierungsmaßnahmen von Ban-
ken in Schieflagen nicht ausreichen, kann der Restruktu-
rierungsfonds, neben Kreditaufnahmen bis 20 Mrd. Euro
für Rekapitalisierungen, Garantien bis zu 100 Mrd. Euro
gewähren (vgl. auch Bemerkung Nr. 1.12.2 und 1.12.3).
Der Bundesrechnungshof prüft die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Bundesanstalt für Finanzmarktstabili-
sierung und ihre Maßnahmen einschließlich der Garantie-
gewährungen; er berichtet dem Finanzmarktgremium des
Deutschen Bundestages. 

77.3 Ausblick

Trotz der weiter gestiegenen Verschuldung des Bundes
gingen die Zinsausgaben im Jahr 2011 zurück. Ursache
für diese scheinbar paradoxe Entwicklung ist das histo-
risch niedrige Zinsniveau. Dies darf nicht zu falschen
haushaltspolitischen Folgerungen führen. Der haushalts-
politische Handlungsspielraum verbessert sich durch die
rückläufigen Zinsausgaben nicht. Mit rund 33 Mrd. Euro
ist dieser Ausgabenblock nach wie vor der zweitgrößte im
Bundeshaushalt. In der mittelfristigen Finanzplanung
wird mit Zinsausgaben von 41,2 Mrd. Euro im Jahr 2016
gerechnet, das wären rund 13,3 % der gesamten Ausga-
ben des Bundes. Die Zinsausgaben sind aus den jährlich
zufließenden Einnahmen sowie über zusätzliche Kredit-
aufnahmen zu finanzieren. Die hieraus entstehende
Schuldendynamik kann durch die Schuldenregel nach Ar-
tikel 115 Absatz 2 Grundgesetz gebremst werden (vgl.
auch Bemerkung Nr. 2.2).
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Gewährleistungen des Bundes gemäß Haushaltsgesetz 2011

Quelle: Bundeshaushalt, Einzelplan 32; Vermögensrechnung des Bundes für das Haushaltsjahr 2011, Tabellen 20 ff..

Zweck

Ermächtigungs-
rahmen Ausnutzung

2011 Ist 
31.12.2011

Zugang
2011

Abgang
2011

in Mio. Euro
Summe der Gewährleistungen gemäß 
Haushaltsgesetz 2011 

445 595 321 995 35 958 16 348

darunter: 

Ausfuhren (Exportgarantien)  135 000 116 560 19 658 10 595

Bürgschaften für die Binnenwirtschaft 
und sonstige Zwecke im Inland  

185 000 100 771 7 160 4 415

Gewährleistungen gegenüber interna-
tionalen Finanzinstitutionen  

62 000 55 890 2 557 -

Garantien für Kredite zur Finanzierung 
von Marktordnungs- und Bevor-
ratungsmaßnahmen

700 - - -

– 325 –– 325 –



78.0

Das Bundesfinanzministerium stellt auf Empfehlung des
Bundesrechnungshofes bis zum Ende des Jahres 2012 den
Verkauf von Wertpapieren ein, die es für Privatanleger
anbietet. Dieses Privatkundengeschäft ist für die Kredit-
aufnahme des Bundes bedeutungslos geworden, weil Pri-
vatanleger seit über 20 Jahren immer weniger diese
Wertpapiere kaufen. Zudem führte das Privatkundenge-
schäft in den vergangenen Jahren zu Verlusten in zwei-
stelliger Millionenhöhe. 

78.1
Der Bund deckt seinen Kreditbedarf im Wesentlichen
durch institutionelle Anleger, vor allem Kreditinstitute.
Daneben nimmt er auch Kredite bei privaten Anlegern
auf. Die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur
GmbH (Finanzagentur) verkauft dabei im Auftrag des
Bundesfinanzministeriums Wertpapiere, die der Bund für
Privatanleger auflegt (Privatkundengeschäft). Hierzu zäh-
len vor allem Bundesschatzbriefe, Finanzierungsschätze
und Tagesanleihen. Die Finanzagentur bietet den Privat-
kunden eine kostenlose Depotführung an. Unabhängig
davon können Privatanleger vom Bund herausgegebene
Wertpapiere auch über Kreditinstitute erwerben.
Der Bundesrechnungshof untersuchte seit dem Jahr 1999
mehrfach das Privatkundengeschäft des Bundes, zuletzt
im Jahr 2011. Dabei stellte er fest:

Das Verkaufsvolumen im Privatkundengeschäft sank
im Zeitraum von 1990 bis 2011 von 28 Mrd. Euro auf
unter 2 Mrd. Euro (vgl. Abbildung 78.1). Gleichzeitig
vervierfachte sich die Summe der jährlich vom Bund
neu aufzunehmenden Kredite von 70 Mrd. Euro auf
284 Mrd. Euro. Der Anteil des Privatkundengeschäfts
an der gesamten Kreditaufnahme des Bundes redu-
zierte sich damit von 40,9 % auf 0,7 %. 

Kreditinstitute bieten für Geldanlagen häufig höhere
Zinsen als der Bund an. Der Bund orientiert sich bei
der Verzinsung seiner Wertpapiere im Privatkunden-
geschäft an seinen Konditionen für institutionelle An-
leger und am allgemeinen Zinsniveau. Das allgemeine
Zinsniveau ist in den letzten Jahren gesunken. Hierin
sah das Bundesfinanzministerium die Ursache für die
Absatzrückgänge im Privatkundengeschäft. 

Im Privatkundengeschäft entstanden nach Berechnun-
gen der Finanzagentur in den vergangenen Jahren Ver-
luste, teilweise in zweistelliger Millionenhöhe.

Das Bundesfinanzministerium und die Finanzagentur
gingen davon aus, das Privatkundengeschäft nur bei
einem langfristig erhöhten Absatz kostendeckend be-
treiben zu können. Dazu wollte die Finanzagentur vor
allem neue Anlageprodukte einführen.

Die Finanzagentur hatte zuletzt im Jahr 2008 die Ta-
gesanleihe als neues Produkt für Privatkunden einge-
führt. Das Verkaufsvolumen sank von anfänglich
3,7 Mrd. Euro auf 0,8 Mrd. Euro im Jahr 2011. Nach
Einschätzung des Bundesfinanzministeriums ist die
Tagesanleihe aufgrund ihrer derzeit niedrigen Verzin-
sung für private Anleger nicht attraktiv.

78
Kat. C

Bund stellt bedeutungsloses und 
unwirtschaftliches Privatkunden-
geschäft ein
(Kapitel 3205)
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Privatkundengeschäft im Vergleich zum Kreditbedarf des Bundes

Quelle: Bundesfinanzministerium, Finanzagentur, Bundeswertpapierverwaltung. Die Zahlenreihe des Bruttokreditbedarfs schließt ab dem Jahr 2002
die Sondervermögen des Bundes ein.
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Die Finanzagentur plante, für das Privatkundengeschäft
ein neues IT-System einzuführen. Sie rechnete bis zum
Jahr 2015 mit Entwicklungskosten in zweistelliger
Millionenhöhe. 

78.2

Der Bundesrechnungshof hat bei seiner Bewertung des
Privatkundengeschäftes berücksichtigt, dass die Deckung
des Kreditbedarfs des Bundes durch unterschiedliche Ka-
pitalgeber zweckmäßig sein kann. Der geringe Verkaufs-
anteil der Wertpapiere für Privatanleger hat jedoch
gezeigt, wie bedeutungslos das Privatkundengeschäft ge-
worden ist. Es leistet keinen nennenswerten Beitrag mehr
zur Kreditaufnahme des Bundes. 

Der Bundesrechnungshof hat bezweifelt, ob der Bund das
Privatkundengeschäft künftig wirtschaftlich betreiben
kann. Er hat keine langfristige Ausweitung der Wertpa-
pierverkäufe an Privatanleger gesehen, weil Kreditinsti-
tute bei jedem Zinsniveau für Geldanlagen häufig höhere
Zinsen als der Bund anbieten. Auch bei neuen Produkten
muss sich der Bund aus wirtschaftlichen Gründen an der
Verzinsung seiner bestehenden Wertpapiere und dem all-
gemeinen Zinsniveau orientieren. Privatkunden bevorzu-
gen daher trotz der Bonität des Bundes oftmals Anlagen
bei Kreditinstituten. Dies zeigt auch die inzwischen kaum
noch nachgefragte Tagesanleihe. Hinzu kommt, dass bis
zum Jahr 2015 erhebliche Kosten im Privatkundengeschäft
des Bundes durch die Entwicklung eines neuen IT-Sys-
tems anfallen würden.

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesfinanzministe-
rium deshalb empfohlen, das Privatkundengeschäft einzu-
stellen. Privatanleger wären damit nicht von einer Geldan-
lage beim Bund ausgeschlossen. Sie könnten weiterhin
Wertpapiere des Bundes über Kreditinstitute erwerben.

78.3

Das Bundesfinanzministerium hat den Feststellungen und
Empfehlungen des Bundesrechnungshofes zum Privatkun-
dengeschäft zugestimmt. Es hat eingeräumt, dass der mögli-
cherweise von einem Ausbau des Privatkundengeschäfts zu
erwartende Nutzen in keinem ausgewogenen Verhältnis zu
den damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken stünde. Das
Bundesfinanzministerium wird deshalb das Privatkundenge-
schäft bis zum Ende des Jahres 2012 einstellen.

Allgemeine Finanzverwaltung
(Einzelplan 60)

79.1 Überblick

Der Einzelplan 60 „Allgemeine Finanzverwaltung“ unter-
scheidet sich wesentlich von den ausgabeorientierten Ein-
zelplänen, die an Struktur und Aufgaben der Bundesressorts
anknüpfen. In ihm sind vor allem diejenigen Einnahmen
und Ausgaben des Bundes veranschlagt, die 

keinen inhaltlichen Bezug zu einem Ressortbereich
haben oder

Bezüge zu verschiedenen Ressortbereichen aufweisen,
ohne dass einem einzelnen Ressort die Federführung zu-
kommt.

Das Bundesfinanzministerium hat die Bewirtschaftung
einzelner Titel des Einzelplans 60 an andere Dienststellen
der Bundesverwaltung, insbesondere an die fachlich zu-
ständigen Bundesministerien, übertragen.
Der Schwerpunkt des Einzelplans liegt auf der Einnah-
menseite, insbesondere auf den Steuereinnahmen (vgl.
Tabelle 79.1). Weitere Einnahmen entfallen auf die Ver-
äußerung von Kapitalbeteiligungen und die Verwertung
von sonstigem Kapitalvermögen des Bundes, den Anteil
des Bundes am Bundesbankgewinn, die Münzprägung
und die Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen.
Die im Einzelplan 60 veranschlagten Einnahmen tragen
wesentlich zur Finanzierung der Ausgaben des Bundes-
haushalts bei.
Im Jahr 2011 floss dem Bund als Alleineigentümer nach
der Privatisierung seiner Eisenbahnunternehmen erstmals
eine Dividende der Deutschen Bahn AG von 500 Mio.
Euro zu. Diese Einnahme war im Einzelplan 12 veran-
schlagt (Haushalt des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung, s. auch Bemerkung Nr. 44). Sie
wird seit dem Haushaltsjahr 2012 über den Einzel-
plan 60 Kapitel 6002 Titel 121 01 abgewickelt. Im Haus-
haltsjahr 2012 betrug die Dividende 525 Mio. Euro.
Seit dem Haushaltsjahr 2011 werden die Ausgaben und
Einnahmen im Zusammenhang mit dem Einheitlichen
Liegenschaftsmanagement der Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben (Bundesanstalt) im Einzelplan 60 ausge-
wiesen (Kapitel 6004 – Bundesimmobilienangelegenhei-
ten). Im Haushaltsentwurf 2013 ist erstmalig vorgesehen,
dass die Bundesanstalt neue Baumaßnahmen des Einheit-
lichen Liegenschaftsmanagements aus dem eigenen Wirt-
schaftsplan finanziert. Sie ist nicht zur Kreditaufnahme
am Kapitalmarkt ermächtigt.
Im Verhältnis zu den Einnahmen spielen die Ausgaben im
Einzelplan 60 eine untergeordnete Rolle. Im Haushalt
2012 haben sie sich gegenüber dem Vorjahr allerdings
mehr als verdoppelt. Grund hierfür ist vor allem die vor-
gezogene Bereitstellung der Mittel für die beiden ersten
Raten des deutschen Anteils am Grundkapital des Euro-
päischen Stabilitätsmechanismus (ESM) von zusammen
8,7 Mrd. Euro. Insgesamt beträgt der deutsche Anteil
21,7 Mrd. Euro. Die Zahlungen sind als Beteiligungserwerb
im Einzelplan 60 veranschlagt. Zu den weiteren wesentli-
chen Ausgaben zählen die Zuschüsse an die Postbeamten-
versorgungskasse, die Personalverstärkungsmittel, die Leis-
tungen im Zusammenhang mit der Deutschen Einheit und
die sonstigen Versorgungsausgaben. Darüber hinaus ist
im Entwurf eines Zweiten Nachtragshaushalts der deut-
sche Anteil von 1,6 Mrd. Euro an der Kapitalerhöhung
der Europäischen Investitionsbank (EIB) veranschlagt. 
Der Einzelplan 60 enthält zudem die Wirtschaftspläne ei-
niger Sondervermögen, die nicht zum Haushaltsplan und
zur Haushaltsrechnung gehören. Sie sind deshalb nur als
Anlagen dem Einzelplan 60 beigefügt. Hierzu gehören
die im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung errich-
teten Sondervermögen

Entschädigungsfonds,

79
Kat. A

Entwicklung des Einzelplans 60
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Fonds nach § 5 Mauergrundstücksgesetz und
Erblastentilgungsfonds.

Im Jahr 2009 errichtete der Bund den Investitions- und
Tilgungsfonds, um konjunkturstützende Maßnahmen zur
Bekämpfung der Wirtschaftskrise zu finanzieren. Die
Fördermaßnahmen waren bis zum Jahr 2011 befristet.
Seit diesem Jahr ist der Fonds in der Tilgungsphase (vgl.
Bemerkung Nr. 1.12.1).

Seit dem Jahr 2012 ist auch der Wirtschaftsplan des Son-
dervermögens „Energie- und Klimafonds“ dem Einzel-
plan 60 als Anlage beizufügen (§ 1 Absatz 2 Haushaltsge-
setz). Die Mittel des Sondervermögens sollen dazu
beitragen, den Anteil regenerativer Energien an der
Stromversorgung bis auf 35 % im Jahr 2020 zu erhöhen
(vgl. Bemerkungen Nr. 2.1.1.2 und Nr. 68).

Tabelle 79.1 gibt eine Übersicht über den Einzelplan 60.

Ta b e l l e  7 9 . 1
Übersicht über den Einzelplan 60

Allgemeine Finanzverwaltung

Erläuterungen: a Im Haushalt 2011 als Leertitel (ohne Ansatz) veranschlagt.
b 2011: Einschließlich über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen; 2012: hiervon 1 600 Mio. Euro für Zwischener-

werb von Anteilen des Luft- und Raumfahrtkonzerns EADS durch die KfW; 2013: Rückgang wegen Beendigung der Darlehensfi-
nanzierung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und Wegfall EADS.

Quelle: Für das Jahr 2011: Haushaltsrechnung zum Einzelplan 60; für das Jahr 2012: Haushaltsplan in der Fassung des Entwurfs eines Zweiten
Nachtragshaushalts; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf, Einzelplan 60.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf 

Verände-
rung 

2012/2013
in Mio. Euro in %

Einnahmen des Einzelplans 239 956 258 023 18 067 264 314 271 153 2,6
darunter:

Steuern 229 164 248 066 18 902 252 223 259 813 3,0
Allgemeine Bewilligungen 8 630 7 630 -1 000 8 805 7 807 -11,3
davon:

Veräußerung von Beteiligungen 
und Verwertung von sonstigem 
Kapitalvermögen 

2 600 2 579 -21 5 100 3 250 -36,3

Bundesbankgewinn 3 000 2 206 -794 643 1 500 133
Gewinne aus Unternehmen und 
Beteiligungen

465 473 8 1 059 1 022 -3,5

Münzeinnahmen/ 
Sammlermünzerlöse

721 624 -97 754 645 -14,5

Leistungen im Zusammenhang mit 
der Deutschen Einheit

82 111 29 87 74 -15

Bundesimmobilienangelegenheiten 1 311 1 394 83 2 390 2 621 9,7
Sonstige Versorgungsausgaben 769 822 53 809 839 3,7

Ausgaben des Einzelplans 10 997 10 333 -664 24 254 20 502 -9,4
darunter:

Allgemeine Bewilligungen 7 803 7 619 -184 19 323 17 814 -7,8
davon:

Zuschuss an die Postbeamtenver-
sorgungskasse

6 499 6 340 -159 6 755 7 004 3,7

Personalverstärkungsmittela 0 0 0 2 550 1 000 -60,8
Beteiligung am Grundkapital 
des ESM
Deutscher Anteil an der 
Kapitalerhöhung der EIB

0

0

0

0

0

0

8 687

1 617

8 687

0

0

-100

Leistungen im Zusammenhang mit 
der Deutschen Einheit

402 197 -205 394 382 -3,1

Bundesimmobilienangelegenheiten 558 209 -349 651 0 -100
Sonstige Versorgungsausgaben 2 234 2 306 72 2 269 2 305 1,6

Verpflichtungsermächtigungenb 622 596 -26 2 338 57 -97,7
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79.2 Mittelfristige Haushaltsentwicklung 
bis zum Jahr 2016

Nach dem Haushaltsentwurf 2013 betragen die Einnah-
men des Einzelplans 271,2 Mrd. Euro. Dies sind 6,8 Mrd.
Euro oder 2,6 % mehr gegenüber dem Haushaltssoll
2012. 

Die Ausgaben bleiben auf einem hohen Niveau von
20,5 Mrd. Euro, da auch für das Jahr 2013 zwei Raten für
den ESM von zusammen 8,7 Mrd. Euro veranschlagt
sind. Die letzte Tranche für den ESM soll nach dem Fi-
nanzplan im Jahr 2014 bereitgestellt werden. Das Ausga-
benvolumen wird dann im Jahr 2014 um 5,2 Mrd. Euro
auf 15,3 Mrd. Euro sinken. Aufgrund des Wegfalls der
Einzahlungen in den ESM werden die Ausgaben im Jahr
2015 nochmals deutlich um 4,4 Mrd. Euro auf 10,9 Mrd.
Euro sinken.

In den Jahren 2014 bis 2016 sind im Einzelplan 60 Glo-
bale Minderausgaben von 1,0 Mrd. Euro (2014) bzw.
1,1 Mrd. Euro (ab 2015) ausgebracht; hierdurch sollen
die Nettobelastungen des Bundes aufgrund der beabsich-
tigten Einführung des Betreuungsgelds aufgefangen wer-
den. Das Betreuungsgeld wird im Einzelplan 17 veranschlagt
(s. Bemerkung Nr. 69). Die Globalen Minderausgaben
müssen bei der Fortschreibung der Finanzplanung durch
Einsparmaßnahmen konkretisiert werden.

Tabelle 79.2 enthält die Eckdaten für die Einnahmen und
Ausgaben im Einzelplan 60 nach dem Haushaltsentwurf
2013 und dem Finanzplan bis zum Jahr 2016.

79.3 Wesentliche Einnahmen- und 
Ausgabenbereiche

79.3.1 Steuern

79.3.1.1 Überblick zu den Steuereinnahmen
Der Bund finanziert seine Aufgaben hauptsächlich durch
Steuereinnahmen. Ihm stehen die Erträge aus den Bun-
dessteuern und Anteile aus den Gemeinschaftsteuern zu.
Diese Einnahmen sind im Kapitel 6001 veranschlagt.
Nach dem Haushaltsentwurf 2013 entfallen auf die Steuer-
einnahmen 86 % der Gesamteinnahmen des Bundes von
302,2 Mrd. Euro (einschließlich Nettokreditaufnahme). Das
Kapitel 6001 enthält keine Ausgabenansätze. Die Zuweisun-
gen des Bundes an die Länder, wie Bundesergänzungszu-
weisungen im Finanzausgleich, Konsolidierungshilfen und
Ausgleichsmittel für weggefallene Einnahmen bei Kfz-
Steuer und Lkw-Maut, werden als negative Einnahmen
(Negativtitel) dargestellt. Dies gilt auch für die Regionali-
sierungsmittel: Seit dem Jahr 1996 erhalten die Länder vom
Bund auf Basis eines gesetzlich festgelegten Verteilungs-
schlüssels einen Teil des Aufkommens der Energiesteuer
(früher: Mineralölsteuer). Damit sollen sie ein ausreichendes
Nahverkehrsangebot sicherstellen. Die Mittel werden seit
dem Jahr 2008 um jährlich 1,5 % erhöht (2008: 6,7 Mrd.
Euro; Haushaltsentwurf 2013: 7,2 Mrd. Euro). Gegenüber
dem Bund haben die Länder jährlich nachzuweisen, wofür
sie die Mittel verwendet haben. Über Kontrollbefugnisse
und Sanktionsmöglichkeiten bei zweckwidriger Verwen-
dung verfügt der Bund nicht. Im Jahr 2014 soll die Höhe
der den Ländern zustehenden Mittel für den Zeitraum ab
dem Jahr 2015 erneut überprüft und vereinbart werden.
Die wesentlichen Einnahmenbereiche und Negativtitel er-
geben sich aus Tabelle 79.3. 
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Einnahmen und Ausgaben in den Haushaltsjahren 2012 bis 2016
im Einzelplan 60

Quelle: Haushaltsentwurf 2013; Finanzplan 2012 bis 2016.

Haushaltsjahr

2012 2013 2014 2015 2016

Einnahmen

in Mio. Euro 264 314 271 153 277 754 286 549 297 853

Veränderung gegenüber
Vorjahr in %

2,6 2,4 3,2 3,9

Ausgaben

in Mio. Euro 22 637 20 502 15 256 10 848 12 024

Veränderung gegenüber
Vorjahr in %

-9,4 -25,6 -28,9 10,8
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Die Zuweisungen des Bundes an die Europäische Union,
die sich am Mehrwertsteueraufkommen (Mehrwertsteu-
ereigenmittel) und am Bruttonationaleinkommen (BNE-
Eigenmittel) orientieren, werden ebenfalls als negative
Einnahmen ausgewiesen. Die Eigenmittel sind die Haupt-
finanzierungsquelle der Europäischen Union. Sie sind in
der Anlage 1 zu Kapitel 6001 zusammenhängend darge-
stellt und basieren auf einem einstimmigen Beschluss des
Rates, der die Bestimmungen über das System der Eigen-
mittel der Europäischen Union festlegt (Artikel 311 des
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen
Union). Der aktuelle Eigenmittelbeschluss (2007/436/EG,
Euratom) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten. Er un-
terscheidet drei Arten von EU-Eigenmitteln: 

Zölle und Zuckerabgaben als traditionelle Eigenmittel
(im Jahr 2012: 4,5 Mrd. Euro), die nicht im Bundes-
haushalt veranschlagt sind,

Mehrwertsteuer-Eigenmittel (2,0 Mrd. Euro) sowie 

BNE-Eigenmittel (22,8 Mrd. Euro). 

Für die Erhebung der traditionellen Eigenmittel sind die
Mitgliedstaaten zuständig. Die Mehrwertsteuer-Eigenmit-
tel und die BNE-Eigenmittel werden anhand einer harmo-
nisierten Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage bzw. des
Bruttonationaleinkommens jedes Mitgliedstaates berech-
net. Ergänzend hat der Rat die zur Durchführung des Ei-
genmittelbeschlusses erforderlichen Vorschriften sowie
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Kapitel 6001 – Steuern

Erläuterung: Aus Vereinfachungsgründen sind für das Jahr 2013 die Auswirkungen der vorgesehenen Steuerrechtsänderungen (Kapitel 6001 Titel-
gruppe 01) auf die Höhe der einzelnen Steuerarten nicht berücksichtigt.

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Haushaltsplan und Haushaltsrechnung, Einzelplan 60; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf Einzelplan 60. 

2011 2011 Abwei-
chung 2012 2013 Verände-

rung

Soll Ist Soll/Ist Soll Haushalts-
entwurf 2012/2013

in Mio. Euro in %

 Einnahmen 229 164 248 066 18 902 252 223 259 813 3,0

 darunter:

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer 55 781 59 475 3 694 62 666 66 321 5,8

veranlagte Einkommensteuer 11 921 13 599 1 678 14 748 16 341 10,8

Körperschaftsteuer 6 625 7 817 1 192 9 150 10 655 16,4

Umsatzsteuer 73 550 74 902 1 352 76 250 80 277 5,3

Einfuhrumsatzsteuer 25 182 27 531 2 349 28 630 28 192 -1,5

Bundessteuern

Energiesteuern 39 500 40 036 536 39 950 39 750 -0,5

Tabaksteuer 13 240 14 414 1 174 14 200 14 330 0,9

Versicherungsteuer 10 620 10 755 135 11 000 11 050 0,5

Stromsteuer 6 200 7 247 1 047 6 920 6 400 -7,5

Kfz-Steuer 8 445 8 422 -23 8 400 8 245 -1,8

Solidaritätszuschlag 11 850 12 781 931 13 300 13 850 4,1

Einnahmeminderungen (Negativtitel)

Ergänzungszuweisungen -12 159 -12 110 49 -11 283 -10 695 -5,2

Regionalisierungsmittel -6 980 -6 980 0 -7 085 -7 191 1,5

Kfz-Steuer, Lkw-Maut -8 992 -8 992 0 -8 992 -8 992 0,0

MwSt.- und BNE-Eigenmittel -24 170 -19 893 4 277 -24 790 -26 110 5,3
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Regelungen über die Erhebung, Abführung und Kontrolle
der Eigenmittel erlassen.

In den Ansätzen für die einzelnen Steuerarten sind die
Auswirkungen von Steuersubventionen, d. h. von Steuer-
vergünstigungen und sonstigen steuerlichen Regelungen
(vgl. Anlagen 2 und 3 zu Kapitel 6001), bereits berück-
sichtigt. Die einzelnen Steuersubventionen führen teil-
weise zu erheblichen Mindereinnahmen. Aus den veran-
schlagten Haushaltsansätzen ist dies jedoch nicht zu
erkennen. So wären die Einnahmen aus der Stromsteuer
ohne die Vergünstigungen im Jahr 2012 rund 56 % höher
als veranschlagt (vgl. Tabelle 79.4). 
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Mindereinnahmen des Bundes aus 
Steuersubventionen

Quelle: Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanz-
hilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre
2009 bis 2012 (23. Subventionsbericht) vom 11. August 2011,
Bundestagsdrucksache 17/6795, und eigene Berechnungen.

Insgesamt schätzt das Bundesfinanzministerium die Min-
dereinnahmen des Bundes für das Jahr 2012 auf 16,8 Mrd.
Euro bei den Steuervergünstigungen und 10,1 Mrd. Euro
bei den sonstigen steuerlichen Regelungen.

Zu den größten Steuervergünstigungen gehören z. B. die
Steuererleichterungen für das produzierende Gewerbe bei
der Energie- und Stromsteuer, die Umsatzsteuerermäßi-
gung für kulturelle unterhaltende Leistungen und die
Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen. Trotz ihres
finanziellen Volumens hat die Bundesregierung bisher
nur bei 25 der 103 Steuervergünstigungen untersucht,
welche Wirkungen sie haben und ob sie das angestrebte
Ziel erreichen. Bei wie vielen der 53 sonstigen steuerli-
chen Regelungen mit Steuererleichterungen sie die Aus-
wirkungen untersucht hat, gibt die Bundesregierung in ih-
rem Subventionsbericht nicht an. Eine der sonstigen
steuerlichen Regelungen (§ 3 Einkommensteuergesetz)
enthält rund 70 einzelne Steuerbefreiungen. Der Bundes-
rechnungshof hat im Berichtszeitraum zwei dieser Steuer-
befreiungen untersucht und festgestellt, dass sie mit den
Grundsätzen des Einkommensteuerrechts nicht mehr im
Einklang stehen (vgl. Bemerkungen Nr. 85 und 86).

79.3.1.2 Entwicklung der Steuereinnahmen aufgrund 
gesetzlicher Änderungen

Grundlage für die Einnahmeerwartungen im Haushalts-
entwurf 2013 und im Finanzplan bis zum Jahr 2016 sind
die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2012 (vgl.
Bemerkung Nr. 2.5.1.2). Die Steuerschätzung basiert auf
den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten der Frühjahrspro-
jektion der Bundesregierung. Bei einer insgesamt als
günstig prognostizierten konjunkturellen Entwicklung wirkt
sich insbesondere der deutliche Anstieg der Bruttolöhne
und -gehälter erhöhend auf das Lohnsteueraufkommen
aus. Vor Abschluss der Haushaltsberatungen des Deut-
schen Bundestages im November 2012 passt das Bundes-
finanzministerium die Haushaltsansätze an die aktuali-
sierte Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung an.

Nach dem Haushaltsentwurf 2013 und dem Finanzplan bis
zum Jahr 2016 können insbesondere folgende steuergesetz-
liche Änderungen zu Abweichungen gegenüber den Ergeb-
nissen der Steuerschätzung vom Mai 2012 führen:

Entwurf eines Gesetzes zum Abbau der kalten Pro-
gression, 

Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2013, 

Gesetzentwurf zum Abkommen zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft über die Zusammenarbeit in den Berei-
chen Steuern und Finanzmarkt,

Nachfolgemodell ab dem Jahr 2013 zu Steuerbegüns-
tigungen für Unternehmen des produzierenden Gewer-
bes sowie der Land- und Forstwirtschaft bei der Ener-
gie- und Stromsteuer,

Einführung einer Finanztransaktionsteuer (ab dem
Jahr 2014).

Per saldo ergeben sich hieraus Mindereinnahmen gegen-
über der Mai-Steuerschätzung von 0,3 Mrd. Euro im Jahr
2013 bis 1,6 Mrd. Euro im Jahr 2016.

79.3.1.3 Wesentliche Steuereinnahmenbereiche

Der Bundesrechnungshof weist in seinen Prüfungsmittei-
lungen, Berichten und Bemerkungen immer wieder auf
Mängel bei der Anwendung der Steuergesetze hin. Solche
Vollzugsmängel können die Steuereinnahmen erheblich
mindern.

79.3.1.3.1 Umsatzsteuer

Wichtigste steuerliche Einnahmequelle des Bundes ist die
Umsatzsteuer. Im Haushaltsjahr 2011 beliefen sich die
Einnahmen auf 102,4 Mrd. Euro. Hiervon entfielen
74,9 Mrd. Euro auf die durch die Länder verwaltete Um-
satzsteuer und 27,5 Mrd. Euro auf die durch den Bund
verwaltete Einfuhrumsatzsteuer.

Nach den Prüfungserkenntnissen des Bundesrechnungs-
hofes besteht Handlungsbedarf u. a. in folgenden Um-
satzsteuerbereichen:

2009 2010 2011 2012

in Mio. Euro

 insgesamt 33 261 28 704 27 262 26 916

 darunter:

Einkommen-
steuer

13 502 8 113 7 465 6 641

Umsatzsteuer 9 863 10 298 10 431 10 478

Energiesteuern 5 135 5 335 5 300 5 350

Stromsteuer 4 435 4 469 3 535 3 885
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In seinem Bericht nach § 88 Absatz 2 BHO vom
6. Oktober 2011 über die Sicherstellung eines wirksa-
men Umsatzsteuer-Binnenmarkt-Kontrollverfahrens
hat der Bundesrechnungshof dem Haushaltsausschuss
des Deutschen Bundestages Vorschläge zur Verbesserung
des Kontrollverfahrens aufgezeigt. Beim Warenver-
kehr zwischen Unternehmern innerhalb der Europäi-
schen Union sind die grenzüberschreitenden Lieferungen
des veräußernden Unternehmers steuerfrei (innerge-
meinschaftliche Lieferungen). Der Erwerber muss den
Warenbezug im Bestimmungsland als innergemein-
schaftlichen Erwerb versteuern. Die notwendigen
Kontrollen durch die Finanzverwaltung, die eine Be-
steuerung sicherstellen sollen, sind für alle Beteiligten
sehr aufwendig. Der Bundesrechnungshof hat dem
Bundesfinanzministerium ein einfaches, wenig ver-
waltungsaufwendiges Kontrollverfahren empfohlen.

In seinem Bericht nach § 99 BHO vom 3. April 2012
über die umsatzsteuerliche Behandlung der Leistungen
von Kreditfabriken (Bundestagsdrucksache 17/9283) hat
der Bundesrechnungshof darauf hingewiesen, dass
Leistungen von sogenannten Kreditfabriken ohne
Rechtsgrundlage von der Umsatzsteuer befreit wer-
den. Kreditinstitute lagern banktechnische Leistungen,
insbesondere im Zusammenhang mit der Kreditver-
gabe, zunehmend auf eigenständige Dienstleistungs-
unternehmen (Kreditfabriken) aus. Von den Kreditfabriken
erbrachte Dienstleistungen wurden im Verwaltungs-
wege von der Umsatzsteuer befreit, obwohl dies ge-
setzlich nicht zulässig ist. Bisher sind Bund und Län-
dern nach Schätzungen des Bundesfinanzministeriums
dabei mindestens 50 Mio. Euro an Steuereinnahmen
verloren gegangen. Der Bundesrechnungshof hat dem
Bundesfinanzministerium empfohlen, den Verwal-
tungsbeschluss unverzüglich aufzuheben und eine Be-
steuerung der Leistungen der Kreditfabriken sicherzu-
stellen.

Im Ausland ansässige Unternehmer können sich unter
bestimmten Voraussetzungen die in Deutschland ge-
zahlte Umsatzsteuer im Wege des Vorsteuer-Vergü-
tungsverfahrens erstatten lassen. Das Bundeszentral-
amt für Steuern (BZSt) bearbeitet die Anträge. Der
Bundesrechnungshof stellte fest, dass dieses Verfahren
sehr verwaltungsaufwendig und betrugsanfällig ist.
Das Bundesfinanzministerium hat mehrere Schritte
zur Verbesserung des Verfahrens angekündigt. Der
Bundesrechnungshof erwartet, dass das Bundesfinanz-
ministerium die angekündigten Maßnahmen zügig vo-
rantreibt (vgl. Bemerkung Nr. 84).

79.3.1.3.2 Lohnsteuer und veranlagte 
Einkommensteuer

Die Lohnsteuer ist nach der Umsatzsteuer die zweit-
höchste Einnahmequelle des Bundes. Aus ihr erhielt der
Bundeshaushalt im Haushaltsjahr 2011 Einnahmen von
59,5 Mrd. Euro. Die Lohnsteuer ist eine besondere Erhe-
bungsform der Einkommensteuer. Der Bundesrechnungshof
sieht bei der Lohnsteuer dringenden Handlungsbedarf.
Die Prüfungsquoten und die steuerlichen Mehrergebnisse

der Lohnsteuer-Außenprüfung sind seit Jahren rückläufig.
Außerdem prüfen die Länder in unterschiedlichem Maße,
ob die Arbeitgeber die Lohnsteuer zutreffend abführen.
Auch die Ergebnisse der Prüfungen weichen im Länder-
vergleich stark voneinander ab (vgl. Bemerkung Nr. 88).

Bei der veranlagten Einkommensteuer mit einem Auf-
kommen im Jahr 2011 von 13,6 Mrd. Euro hat der Bun-
desrechnungshof ebenfalls Mängel aufgezeigt. In seinem
Bericht nach § 99 BHO vom 17. Januar 2012 zum Voll-
zug der Steuergesetze stellte er fest, dass ein gesetzmäßi-
ger Vollzug der Steuergesetze bei der Veranlagung von
Arbeitnehmern weiterhin nicht gewährleistet ist (Bundes-
tagsdrucksache 17/8429). Eine wesentliche Ursache hier-
für ist das von der Steuerverwaltung angewendete ma-
schinelle Risikomanagementverfahren. Es prüft nur zum
Teil, ob die Angaben der Steuerpflichtigen schlüssig sind.
Damit besteht die Gefahr unzutreffender Steuerfestset-
zungen. Außerdem wird das Verfahren den gesetzlichen
Anforderungen nicht gerecht, die eine Schlüssigkeitsprü-
fung aller Angaben verlangen. Der Bundesrechnungshof
hat daher angeregt, das Risikomanagement so weiterzu-
entwickeln, dass das Verfahren die Schlüssigkeit aller
Angaben der meisten Steuerpflichtigen maschinell prüfen
kann. Hierzu müsste das Steuerrecht grundlegend verein-
facht werden. Das komplexe Steuerrecht erschwert ma-
schinelle Schlüssigkeitsprüfungen, da alle Voraussetzun-
gen einer steuerlichen Norm in den Steuererklärungen
angegeben und auf Schlüssigkeit geprüft werden müssen.

Auch das mit den Föderalismusreformen I und II geschaf-
fene Recht des BZSt, die Prüfung bestimmter Steuer-
pflichtiger zu verlangen, soll den Vollzug der Steuerge-
setze verbessern. Das BZSt hat dieses Recht aber bislang
kaum genutzt. Mit den ihm zur Verfügung stehenden
Datengrundlagen kann es die Gleichmäßigkeit der Be-
steuerung und die Einheitlichkeit des Steuervollzugs nur
eingeschränkt sicherstellen. Es ist auf eine stärkere Unter-
stützung durch die Länder angewiesen. Vor diesem Hin-
tergrund hat der Bundesrechnungshof in seinem Bericht
nach § 88 Absatz 2 BHO vom 19. Oktober 2011 an den
Finanzausschuss des Deutschen Bundestages u. a. emp-
fohlen, dass die Landesfinanzbehörden dem BZSt alle für
die Ausübung seiner Rechte erforderlichen Informationen
zur Verfügung stellen. Das BZSt selbst hat organisatori-
sche Maßnahmen zu treffen, um auf dieser Basis die not-
wendigen Risikoanalysen zur Ermittlung prüfungswürdi-
ger Betriebe zu entwickeln und zu erproben (vgl. auch
Bemerkung Nr. 17).

Bei den einzelnen Einkunftsarten der Einkommensteuer
hat sich der Bundesrechnungshof in seinem Bericht nach
§ 99 BHO vom 17. Januar 2012 zur Gewinnermittlung
nach Durchschnittssätzen bei land- und forstwirtschaftli-
chen Einkünften gemäß § 13a des Einkommensteuerge-
setzes geäußert (Bundestagsdrucksache 17/8428). Er hat
bei dieser Sonderregelung zur Förderung land- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe erhebliche Defizite festgestellt.
Insbesondere werden nach seinen Prüfungserkenntnissen
die Ziele des Gesetzgebers nicht erreicht, mit der Gewin-
nermittlung nach Durchschnittssätzen den Anwenderkreis

– 332 –– 332 –



auf kleine Betriebe zu begrenzen, die Gewinnberechnung
zu vereinfachen und die Gewinnerfassungsquote zu erhö-
hen. Aus Sicht des Bundesrechnungshofes benachteiligt
diese Gewinnermittlungsmethode vielmehr diejenigen
Land- und Forstwirte, die ihren Gewinn durch Bestands-
vergleich oder Einnahmenüberschussrechnung zu ermitteln
haben. Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesfinanz-
ministerium daher empfohlen, die Gewinnermittlung
nach Durchschnittssätzen abzuschaffen. Eine verein-
fachte Gewinnermittlung auf Basis der tatsächlichen Be-
triebseinnahmen wäre besser geeignet. So würde die steu-
erliche Ungleichbehandlung beseitigt und kleine land-
und forstwirtschaftliche Betriebe könnten zielgenauer ge-
fördert werden. Das Bundesfinanzministerium und die
obersten Finanzbehörden der Länder teilen die Einschät-
zung des Bundesrechnungshofes und befürworten eben-
falls eine Änderung der Besteuerung.

Auch bei der Besteuerung der Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung stellte der Bundesrechnungshof Defizite
fest. Nach seinen Prüfungserkenntnissen erkannten die
Finanzämter wegen unzureichender Kontrollmöglich-
keiten nicht immer, wenn Vermieter einzelne Vermie-
tungsobjekte in ihren Einkommensteuererklärungen nicht
angaben. Ebenso blieb den Finanzämtern in Einzelfällen
unbekannt, wenn Vermieter trotz zu versteuernder Miet-
einkünfte ihrer Verpflichtung, Einkommensteuererklärungen
abzugeben, nicht nachkamen (vgl. Bemerkung Nr. 83).
Bei den angegebenen Vermietungsobjekten stellte der
Bundesrechnungshof fest, dass die Finanzämter die
Schlüssigkeit der erklärten Mieteinnahmen oft nicht prüf-
ten. Widersprüchliche Angaben der Steuerpflichtigen zu
Umlagen oder zum Wohngeld klärten die Finanzämter
häufig nicht auf. Das maschinelle Risikomanagement
wies die Bearbeiter in den Finanzämtern auf diese Wider-
sprüche nicht hin (vgl. Bemerkung Nr. 87).

79.3.1.3.3 Bundessteuern

Bei den Bundessteuern bleibt die mit Abstand ertrag-
reichste Verbrauchsteuer die Energiesteuer. Ihr Aufkom-
men belief sich im Haushaltsjahr 2011 auf 40,0 Mrd.
Euro und soll nach dem Haushaltsentwurf 2013 mit
39,8 Mrd. Euro etwa das gleiche Niveau erreichen. Hin-
gegen soll die Stromsteuer nach ihrem Höchststand von
7,2 Mrd. Euro im Jahr 2011 auf 6,4 Mrd. Euro im Jahr
2013 zurückgehen. Während der Bund durch die im Jahr
2011 erstmalig erhobene Luftverkehrsteuer nach dem Fi-
nanzplan weiterhin Einnahmen von 1,0 Mrd. Euro erwar-
tet, wird sich die ebenfalls neu eingeführte Kernbrenn-
stoffsteuer im Finanzplanungszeitraum rückläufig
entwickeln. Von 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2012 sollen die
Einnahmen auf 1,1 Mrd. Euro im Jahr 2016 zurückgehen.

79.3.2 Bundesbankgewinn

Die Deutsche Bundesbank führt den in ihrem Jahresab-
schluss ermittelten Reingewinn des jeweils vorangegan-
genen Geschäftsjahres an den Bundeshaushalt ab. Im Ge-
schäftsjahr 2010 erzielte sie einen Reingewinn von
2,2 Mrd. Euro, der in voller Höhe im Bundeshaushalt
2011 vereinnahmt wurde. Das Soll 2011 von 3,0 Mrd.

Euro wurde damit um 0,8 Mrd. Euro unterschritten. Der
im Haushaltsjahr 2010 vereinnahmte Jahresüberschuss
des Jahres 2009 hatte noch 4,1 Mrd. Euro betragen. Im
Jahr 2012 blieb die Gewinnabführung der Deutschen Bun-
desbank mit 0,6 Mrd. Euro deutlich hinter dem ursprüng-
lich veranschlagten Soll von 2,5 Mrd. Euro zurück. Die
abgesenkten Einnahmen wurden im Ersten Nachtrags-
haushalt berücksichtigt. Der Reingewinn der Bundesbank
ging zurück, weil sie die Risikovorsorge aufgrund gestie-
gener Risiken aus geldpolitischen Geschäften erhöhte.
Die Risiken der Bundesbank aus dem Staatsanleihekauf-
programm sowie aus Refinanzierungskrediten im Euro-
system haben im Zuge der Staatsschuldenkrise in den
letzten beiden Jahren deutlich zugenommen. Vor dem
Hintergrund der Unwägbarkeiten auf den Finanzmärkten
beabsichtigt die Bundesbank, auch im Jahresabschluss
2012 ihre Rückstellungen noch einmal zu erhöhen. Im
Haushaltsentwurf 2013 wird der Einnahmeansatz auf
1,5 Mrd. Euro gesenkt. Die tatsächlichen Einnahmen er-
geben sich erst nach Vorlage des Jahresabschlusses der
Deutschen Bundesbank für das Jahr 2012.

79.3.3 Zuschuss an die Postbeamten-
versorgungskasse

Die Postbeamtenversorgungskasse (PVK) erbringt Ver-
sorgungs- und Beihilfeleistungen an ehemalige Beamtin-
nen und Beamte der früheren Deutschen Bundespost und
ihrer Nachfolgeunternehmen (Deutsche Post AG, Deut-
sche Postbank AG und Deutsche Telekom AG) sowie de-
ren Hinterbliebene. Sie hat bislang die Rechtsform eines
eingetragenen Vereins (Bundes-Pensions-Service für Post
und Telekommunikation – BPS-PT) und unterliegt der
Rechts- und Fachaufsicht des Bundesfinanzministe-
riums. Zur Finanzierung dieser Aufgabe leistet der Bund
an den BPS-PT jährlich einen Zuschuss. Von den im Bun-
deshaushalt 2011 hierfür veranschlagten 6,5 Mrd. Euro
wurden 6,3 Mrd. Euro abgerufen. Im Bundeshaushalt
2012 sind 6,8 Mrd. Euro eingestellt. Nach dem Haus-
haltsentwurf soll der Bundeszuschuss im Jahr 2013 auf
7,0 Mrd. Euro steigen. An der Finanzierung der Versor-
gungs- und Beihilfeleistungen beteiligen sich daneben die
Postnachfolgeunternehmen aufgrund gesetzlicher Ver-
pflichtung. 

In den Jahren 2005 und 2006 hat der BPS-PT mit Zustim-
mung des Bundesfinanzministeriums seine Beitragsforde-
rungen gegenüber den Postnachfolgeunternehmen für die
Jahre 2006 bis 2037 weitgehend veräußert. Die Einnah-
men von 15,5 Mrd. Euro wurden zur Entlastung der Bun-
deshaushalte 2005 bis 2007 eingesetzt. Der Bundesrech-
nungshof hatte dies unter finanzwirtschaftlichen Aspekten
kritisch bewertet (vgl. Bemerkungen 2006, Bundestags-
drucksache 16/3200 Nr. 2.2.2.3). Er wies darauf hin, dass
derartige Einmalmaßnahmen nur den Anschein einer
Haushaltsstabilisierung erwecken und notwendige Kon-
solidierungsschritte hinauszögern. So entlastete die Ver-
wertung von Forderungen gegenüber den Postnachfolge-
unternehmen zwar die Bundeshaushalte 2005 bis 2007.
Seit dem Jahr 2008 muss der Bundeshaushalt die mit den
Pensions- und Beihilfeleistungen verbundenen Ausgabe-
lasten aber fast vollständig übernehmen, weil die von den
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Postnachfolgeunternehmen gezahlten Beiträge den Er-
werbern der Forderungen zustehen.

Der Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung der Postbe-
amtenversorgungskasse (PVKNeuG) sieht vor, die Auf-
gaben der PVK vom BPS-PT zum 1. Januar 2013 auf die
Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche
Bundespost zu übertragen. Diese soll in die Rechte und
Pflichten des BPS-PT als PVK eintreten. Der Bundes-
rechnungshof unterstützt diese Neuordnung grundsätz-
lich; er hatte bereits im Jahr 2002 in seinen Bemerkungen
darauf hingewiesen, dass die Rechtsform des eingetrage-
nen Vereins nicht geeignet ist, die erforderliche Kontrolle
des Bundes über die Auszahlung von Milliardenbeträgen
für Versorgungsleistungen zu gewährleisten. 

79.3.4 Bundesimmobilienangelegenheiten

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bundesan-
stalt) ist der zentrale Immobiliendienstleister des Bundes.
Mit einem Portfolio von rund 400 000 Hektar und 44 000
Wohnungen und Häusern ist sie einer der größten Immo-
bilieneigentümer Deutschlands. In ihrer Zentrale sowie in
neun Direktionen arbeiten an 120 Standorten bundesweit
rund 6 000 Beschäftigte. 

Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, das Liegenschaftsver-
mögen des Bundes nach kaufmännischen Grundsätzen
einheitlich zu verwalten und nicht betriebsnotwendiges
Vermögen wirtschaftlich zu veräußern. Sie bewertet ihr
Vermögen nach handelsrechtlichen Grundsätzen und
weist ihre Immobilien in der Bilanz damit wertmäßig aus.
In der Vermögensrechnung des Bundes ist das Immobili-
envermögen der Bundesanstalt dagegen nicht erfasst, des-
sen Wert wird nur im Textteil der Vermögensrechnung
nachrichtlich angegeben (vgl. Bemerkung Nr. 1.11).

Langfristige Kernaufgabe der Bundesanstalt ist das Ein-
heitliche Liegenschaftsmanagement (ELM). Mit Wirkung
zum 1. Januar 2012 wurde die Bundesanstalt kraft Geset-
zes mit wenigen Ausnahmen Eigentümerin sämtlicher
Dienstliegenschaften des Bundes. Nach dem Eigentums-
übergang mieten die Bundesbehörden ihre Liegenschaf-
ten bei der Bundesanstalt. Ziel des ELM ist es, Kosten-
transparenz herzustellen und eine effizientere Nutzung
des Immobilienbestandes zu ermöglichen. 

Die Mittel für ELM-Mieten sind dezentral in den Einzel-
plänen der Nutzer veranschlagt. Gleiches gilt für die Mit-
tel, die die Nutzer für selbst initiierte und finanzierte Bau-
maßnahmen benötigen. Die übrigen Haushaltsmittel des
Bundes im Zusammenhang mit dem ELM sind zentral im
Kapitel 6004 veranschlagt. Auf der Einnahmenseite ist
dies insbesondere die Abführung der Bundesanstalt an
den Bundeshaushalt. Nach dem Haushaltsentwurf 2013
sollen die Einnahmen gegenüber dem Ist 2011 von
1,4 Mrd. Euro und dem Soll 2012 von 2,4 Mrd. Euro auf
2,6 Mrd. Euro steigen. Grund hierfür ist der wachsende
Mietflächenbestand der Bundesanstalt. Mit dessen Ein-
nahmen soll sie ab dem Jahr 2013 auch ihre Baumaßnah-
men selbst – ohne Bundesdarlehen – finanzieren. Als
Folge der vorgesehenen Beendigung der Darlehensfinan-
zierung von Baumaßnahmen der Bundesanstalt über den

Bundeshaushalt entfallen im Haushaltsentwurf 2013 die
Ausgaben im Kapitel 6004 vollständig (Soll 2012:
651 Mio. Euro).

Die Bundesanstalt hat im Jahr 2012 die Bewirtschaftung
eines Teils ihrer Wohnungen an einen externen Dienst-
leister vergeben. Dadurch will sie personelle Engpässe
beheben, die aufgrund der Übernahme von Dienstliegen-
schaften insbesondere der Bundeswehr ins ELM entste-
hen.

Der Bundesrechnungshof hat dem Haushaltsausschuss
des Deutschen Bundestages im Jahr 2011 über die Preis-
findung beim Verkauf des Grundstücks „Schlossplatz“
durch die Bundesanstalt an die Stiftung Berliner Schloss -
Humboldtforum berichtet. Er hat Fehler im Bewertungs-
verfahren festgestellt, letztlich jedoch keinen Anlass ge-
sehen, an der Angemessenheit des Kaufpreises zu zwei-
feln. 

Der Bundesrechnungshof hat bemängelt, dass die Bun-
desanstalt nicht ausreichend kontrolliert hat, ob Städte
und Gemeinden ihren vertraglichen Verpflichtungen
nachkommen, wenn sie vom Bund Grundstücke verbilligt
erworben haben. Sie konnte Nachzahlungsansprüche des-
wegen nicht geltend machen (vgl. Bemerkung Nr. 81). 

79.3.5 Sonstige Versorgungsausgaben

Das Kapitel 6067 („sonstige Versorgungsausgaben“) ent-
hält die Versorgungsausgaben des Bundes, soweit sie
nicht in den Einzelplänen der Ressorts veranschlagt sind.
Hierzu gehören zum einen die Leistungen an Versor-
gungsberechtigte nach dem Gesetz zur Regelung der
Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 Grundgesetz fal-
lenden Personen (G 131) sowie an deren Hinterbliebene.
Daneben beteiligt sich der Bund an den Versorgungslas-
ten anderer Dienstherren und erbringt Leistungen nach
dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz
für die geschlossenen Sonderversorgungssysteme in den
neuen Ländern. Die Länder erstatten dem Bund die Auf-
wendungen für die Sonderversorgungssysteme der ehe-
maligen Volkspolizei, der Feuerwehr und des Strafvoll-
zugs.

Die Versorgungsausgaben im Kapitel 6067 sind bis zum
Jahr 2011 leicht zurückgegangen – von 2,7 Mrd. Euro im
Jahr 2006 auf 2,3 Mrd. Euro im Jahr 2011. Auf diesem
Niveau bewegen sie sich auch nach dem Haushaltsent-
wurf 2013. Bei den geschlossenen Sonderversorgungs-
systemen belaufen sich die Nettobelastungen des Bundes
auf 1,0 Mrd. Euro (2012: 0,9 Mrd. Euro). Dabei sind die
Erstattungen der Länder berücksichtigt. 

79.4 Ausblick

Die im Einzelplan 60 veranschlagten Steuereinnahmen
sind in hohem Maße von der konjunkturellen Entwick-
lung abhängig. Nachdem die Steuereinnahmen im Jahr
2011 gegenüber dem Vorjahr um fast 10 % gestiegen
sind, wird für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 mit einem
weiteren – wenn auch moderaten – Anstieg des Steuer-
aufkommens von 3 bis 4 % jährlich gerechnet. Da die
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sonstigen Einnahmen nach dem Finanzplan leicht zurück-
gehen und die Nettokreditaufnahme bis zum Jahr 2016
sogar auf Null sinken soll, wird die Bedeutung der Steu-
ereinnahmen für die Finanzierung der Ausgaben des Bun-
des noch wachsen: Zum Ende des Finanzplanungszeit-
raums soll der Anteil der Steuereinnahmen 93 % des
Haushaltsvolumens ausmachen (Soll 2012: 81 %, Haus-
haltsentwurf 2013: 86 %).

Auf der Ausgabenseite werden die Zahlungen Deutsch-
lands zur Finanzierung des ESM von insgesamt 21,7 Mrd.
Euro bis zum Jahr 2014 die Ausgaben des Einzelplans 60
entsprechend erhöhen. Ab dem Jahr 2014 sind Globale
Minderausgaben im Einzelplan 60 ausgebracht, die den
Nettobelastungen durch die Einführung des Betreuungs-
geldes entsprechen (im Jahr 2014: 1,0 Mrd. Euro; in den
Jahren 2015 und 2016: je 1,1 Mrd. Euro). Die damit ver-
bundenen Finanzierungslücken müssen bei der Fort-
schreibung der Finanzplanung durch konkrete Einspar-
maßnahmen geschlossen werden.

80.0

Die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung hat auf
Hinweis des Bundesrechnungshofes von staatlich gestütz-
ten Kreditinstituten erstmals Gebühren für die Überwa-
chung von Garantien und Kapitalhilfen gefordert. Hierzu
war sie nach ihrer Satzung verpflichtet. Die Kreditinsti-
tute erstatteten rückwirkend 5 Mio. Euro. Dadurch benö-
tigte die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung für
das Jahr 2011 keine Mittel aus dem Bundeshaushalt.

80.1

Der Bund gewährt Kreditinstituten Garantien und Kapi-
talhilfen, um die Finanzmärkte zu stabilisieren. Diese fi-
nanziellen Hilfen stellt der Finanzmarktstabilisierungs-
fonds (Fonds) bereit, den der Bund Ende des Jahres 2008
eingerichtet hat. Die Bundesanstalt für Finanzmarktstabi-
lisierung (FMSA) verwaltet den Fonds. Dabei überwacht
sie laufend, inwieweit die Kreditinstitute die mit den Ga-
rantien und Kapitalhilfen verbundenen Informations-
pflichten und Auflagen einhalten.

Das Bundesfinanzministerium hat in der Satzung der
FMSA geregelt, dass sie sich auch über von Kreditinstitu-
ten zu entrichtende Gebühren finanziert. Hierdurch deckt
sie ihre Verwaltungskosten, die für die Beantragung und
während der Laufzeit von Hilfen entstehen. Sofern die ei-
genen Einnahmen der FMSA nicht ausreichen, erhält sie
Mittel aus dem Bundeshaushalt. Im Jahr 2009 waren die
Kosten der FMSA durch die für die Beantragung der Hil-
fen erhobenen Gebühren mehr als gedeckt. Im Jahr 2010
reichten die erhobenen Gebühren nicht aus, um die Kos-
ten auszugleichen. Sie benötigte allerdings keine Haus-

haltsmittel, weil sie in den Vorjahren Überschüsse erzielt
hatte. 

Der Bundesrechnungshof prüfte die Kostenerstattung im
Frühjahr 2011. Er stellte fest, dass die FMSA Gebühren
bei staatlich gestützten Kreditinstituten nur für die Bean-
tragung der Hilfen erhob. Für die laufende Überwachung
bereits gewährter finanzieller Hilfen stellte sie keine Ge-
bühren in Rechnung. 

80.2

Der Bundesrechnungshof hat die FMSA aufgefordert,
sich von den Kreditinstituten – wie in der Satzung vorge-
sehen – auch die Kosten für die laufende Überwachung
der finanziellen Hilfen erstatten zu lassen.

80.3

Die FMSA hat die Forderung des Bundesrechnungshofes
aufgegriffen. Die Kreditinstitute erstatteten 5 Mio. Euro
Verwaltungskosten rückwirkend für die Jahre 2010 und
2011 für die laufende Überwachung der finanziellen Hil-
fen. Dadurch benötigte die FMSA auch für das Jahr 2011
keine Mittel aus dem Bundeshaushalt.

81.0

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat nicht aus-
reichend kontrolliert, ob Städte und Gemeinden ihren ver-
traglichen Pflichten nachkommen, wenn sie vom Bund
Grundstücke verbilligt erworben haben. Dieses unzurei-
chende Vertragsmanagement führte dazu, dass sie Nach-
zahlungsansprüche nicht geltend machen konnte. In ei-
nem Fall verzichtete sie auf 2,3 Mio. Euro. Sie erhoffte
sich davon insbesondere das Entgegenkommen einer Ge-
meinde, die einen Bebauungsplan aufzuheben drohte.

81.1

Der Bund verkaufte in den Jahren 1991 bis 2004 verbil-
ligt Liegenschaften, u. a. an Städte und Gemeinden. Die
Verbilligungsabschläge von bis zu 100 % waren an Be-
dingungen gebunden. Die Erwerber verpflichteten sich,
die Liegenschaft bei Erwerb oder innerhalb einer Frist zu
dem vereinbarten Zweck zu verwenden, beispielsweise
zum Bau einer Schule.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bundesan-
stalt) überwacht die nahezu 1 000 Verträge mit den Ge-
bietskörperschaften. Erfüllen die Erwerber vertragliche
Bedingungen nicht, kann die Bundesanstalt die Liegen-
schaften zurückerwerben. Alternativ kann sie auch ver-
langen, dass die Erwerber den Verbilligungsabschlag
nebst Zinsen nachzahlen.

80
Kat. C

Staatlich gestützte Kreditinstitute 
erstatten rückwirkend 5 Mio. Euro 
Verwaltungskosten
(Kapitel 6002 Titel 671 01)

81
Kat. B

Unzureichendes Vertragsmanagement 
bei verbilligt veräußerten 
Grundstücken
(Kapitel 6004 Anlage 1)
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Der Bundesrechnungshof untersuchte mit Unterstützung
des Prüfungsamtes des Bundes Berlin stichprobenweise
das Vertragsmanagement der Bundesanstalt. Dabei stellte
er fest:

Die Bundesanstalt bestimmte Zweckbindungsfristen
nicht richtig.

Sie war nicht darüber informiert, ob Erwerber den
Verwendungszweck erfüllten. So wusste sie beispiels-
weise nicht, dass Erwerber verbilligte Liegenschaften
Dritten zur Nutzung überlassen oder an diese weiter-
veräußert hatten.

Sie forderte Nachzahlungen nicht konsequent ein,
wenn die Erwerber dem vereinbarten Verwendungs-
zweck für die Liegenschaft nicht nachkamen.

In einem Fall verkaufte der Bund einer Gemeinde ein
Grundstück für 400 000 Euro. Dabei gewährte er einen
Verbilligungsabschlag von 80 % auf den damaligen Ver-
kehrswert von 2 Mio. Euro. Die Gemeinde verpflichtete
sich vertraglich, das Grundstück für ein Gymnasium zu
nutzen. Diesen Nutzungszweck erfüllte sie 15 Jahre nicht.
Die Bundesanstalt erwarb das Grundstück mangels Be-
darf nicht zurück. Sie bezifferte im Jahr 2009 ihren An-
spruch auf Nachzahlung des Verbilligungsabschlags nebst
Zinsen auf 2,6 Mio. Euro. Den Anspruch machte sie je-
doch in dieser Höhe nicht geltend. Stattdessen forderte sie
als Teil einer Paketlösung 300 000 Euro. Hierbei zog sie
vom aktuellen Verkehrswert der Liegenschaft (1,05 Mio.
Euro) den Kaufpreis und die zwischenzeitlichen Aufwen-
dungen der Gemeinde ab (jeweils 400 000 Euro) und run-
dete den Restbetrag auf. 

Die Bundesanstalt erhoffte sich von der Paketlösung ins-
besondere Zugeständnisse der Gemeinde bei planungs-
rechtlichen Entscheidungen für andere Grundstücke. Die
Gemeinde hatte gedroht, einen Bebauungsplan aufzuhe-
ben. Dann wären Baulandflächen der Bundesanstalt Agrar-
land geworden und damit weniger wert gewesen. Die Ge-
meinde hätte den Bebauungsplan nach den baurechtlichen
Vorschriften entschädigungslos aufheben können. Denn
die Bundesanstalt hatte länger als sieben Jahre ihr Bau-
recht nicht genutzt, d. h. die Flächen beispielsweise nicht
als Bauland verkauft. 

Die Bundesanstalt holte für ihren weitgehenden Verzicht
auf die Nachzahlungsforderung nicht die Zustimmung
des Bundesfinanzministeriums ein. Diese ist bei Maßnah-
men von grundsätzlicher Bedeutung oder einem Forde-
rungsverzicht von über 500 000 Euro erforderlich. Sie be-
gründete ihr Verhalten später mit Zeitdruck und dem
komplexen Sachverhalt. 

81.2

Der Bundesrechnungshof hat die Bundesanstalt aufgefor-
dert, stärker zu kontrollieren, ob die Käufer ihren vertrag-
lichen Verpflichtungen nachkommen. Nur so kann sie ihre
Rechtsposition wahren. Er hat vorgeschlagen, dass die
Bundesanstalt

die Berechnung der Zweckbindungsfristen überprüft,

stärker darauf achtet, ob die Käufer die verbilligten
Liegenschaften Dritten zur Nutzung überlassen haben
und

bei Vertragsverstößen ihre Rechte konsequenter um-
setzt. So sollte sie beispielsweise die Nachzahlung ei-
nes Verbilligungsabschlags frühzeitig und in voller
Höhe fordern.

Im Fall der Paketlösung hat sich die Bundesanstalt in eine
schlechte Verhandlungsposition begeben, weil sie ihre
vertraglichen Rechte nur zögerlich durchsetzte. Die Ge-
meinde konnte so damit drohen, den Bebauungsplan auf-
zuheben. Das hätte voraussichtlich finanzielle Nachteile
für den Bund in Millionenhöhe zur Folge gehabt. Um dies
zu vermeiden, musste die Bundesanstalt größtenteils auf
die Nachzahlung des Verbilligungsabschlags nebst Zinsen
verzichten. Hierdurch ist dem Bund ein Einnahmeausfall
von 2,3 Mio. Euro entstanden. Vor dem Verzicht wäre zu-
dem die Zustimmung des Bundesfinanzministeriums er-
forderlich gewesen.

81.3

Die Bundesanstalt hat wesentliche Empfehlungen des Bun-
desrechnungshofes aufgegriffen, um ihr Vertragsmanage-
ment zu verbessern. So hat sie die Zweckbindungsfristen
überprüft. Ferner überwacht sie intensiver, ob Erwerber
ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen. Sie hat
bereits mehrere Erwerber aufgefordert, den Verbilligungs-
abschlag nachzuzahlen. Von einer Gemeinde konnte sie eine
Nachzahlung von 624 000 Euro erwirken.

Zum Fall der Paketlösung hat die Bundesanstalt betont,
dass sie keine Alternativen gehabt habe. Aufgrund des
Urteils in einem vergleichbaren Fall hätte sie eine Nach-
zahlung des Verbilligungsabschlags nebst Zinsen voraus-
sichtlich nicht durchsetzen können. Ihr hätte nur der
Rückkauf zugestanden. Das Urteil, auf das sie ihre Ent-
scheidung gestützt habe, sei erst später höchstrichterlich
aufgehoben worden. 

Die Bundesanstalt hat zudem darauf verwiesen, dass sie
durch die Paketlösung eine Konfrontation mit der Ge-
meinde vermieden habe. In einem ohnehin schwierigen
Marktumfeld hätten ihr Vermögensverluste von 4 Mio.
Euro gedroht, wenn die Gemeinde den Bebauungsplan
aufgehoben hätte. Ihr Bauland hätte sie bis dahin nicht
verwertet, weil der Verkauf anderer Grundstücke in der
Gemeinde schleppend verlief. Der Anspruch auf Nach-
zahlung des Verbilligungsabschlags nebst Zinsen von
2,6 Mio. Euro sei nur ein rechnerisches Ergebnis. Tat-
sächlich sei die Forderung in dieser Höhe gegenüber der
Gemeinde nicht durchsetzbar gewesen. 

Unter Berücksichtigung der abgewendeten Vermögens-
nachteile habe sie auf weniger als 500 000 Euro verzich-
tet. Die Bundesanstalt hat auch die grundsätzliche Bedeu-
tung des Falls verneint.
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81.4

Der Bundesrechnungshof erkennt an, dass die Bundesan-
stalt seine Empfehlungen für das Vertragsmanagement
weitgehend aufgegriffen hat. Sie überwacht nunmehr
sorgfältiger, ob die Erwerber die vertraglichen Verpflich-
tungen einhalten. 

Die Bundesanstalt muss jedoch künftig zielstrebiger re-
agieren, wenn sie feststellt, dass Erwerber vertragliche
Pflichten verletzen. Der Fall der Paketlösung zeigt, wel-
che Folgen sich aus einem zögerlichen Vorgehen ergeben
können. Drohende Nachteile in Millionenhöhe wegen
eines etwaigen Baurechtsverlusts mögen die Paketlösung
zwar nachträglich rechtfertigen. Die schwierige Verhand-
lungssituation geht jedoch auch auf das Verhalten der
Bundesanstalt selbst zurück. Sie ließ sich einerseits 15 Jahre
von der Gemeinde hinhalten, die das Grundstück nicht für
Schulzwecke nutzte. Andererseits verwertete die Bundes-
anstalt länger als sieben Jahre Flächen nicht als Bauland.
So konnte die Gemeinde ihr damit drohen, den Bebau-
ungsplan aufzuheben. Die Paketlösung kann die Verhand-
lungsposition der Bundesanstalt auch in anderen derarti-
gen Fällen beeinträchtigen. Ihr Verzicht auf finanzielle
Ansprüche hätte schon deshalb der Zustimmung des Bun-
desfinanzministeriums bedurft.

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass die Bundesanstalt
künftig frühzeitig und konsequenter ihre vertraglichen
Rechte geltend macht, wenn Erwerber verbilligter Lie-
genschaften absehbar ihren Pflichten nicht nachkommen. 

82.0

Staatliche Konjunkturprogramme für Baumaßnahmen
sind aufgrund langer Planungsphasen nur bedingt geeig-
net, die Bauwirtschaft rasch anzukurbeln. Bei Baumaß-
nahmen besteht das Risiko, dass wegen der engen zeitlichen
Vorgaben der Bedarf nicht rechtzeitig und sachgerecht
nachgewiesen und die Wirtschaftlichkeit nicht ausrei-
chend untersucht werden kann. Beim Konjunkturpro-
gramm der Jahre 2009 bis 2011 für die Gebäudesanie-
rung konnte zudem der vom Parlament erwartete
größtmögliche Nutzen für den Bund nicht sicher erreicht
werden. 

Das Bundesbauministerium hat die vom Bundesrech-
nungshof festgestellten Defizite im Vollzug des genannten
Konjunkturprogramms für die Gebäudesanierung einge-
räumt. 

82.1

Die Bundesregierung beschloss Anfang 2009 das Kon-
junkturpaket II. Der Deutsche Bundestag richtete in der

Folge im März 2009 das Sondervermögen „Investitions-
und Tilgungsfonds (ITF)“ mit dem Ziel ein, der Wirt-
schaft schnell einen zusätzlichen konjunkturellen Impuls
zu geben. Der ITF war im Hinblick auf den Zweck, den
finanziellen Umfang und die Laufzeit eng begrenzt. Die
Mittel waren nur bis Ende 2011 verfügbar. Aus dem ITF
zu finanzierende Maßnahmen mussten zusätzlich durch-
geführt werden. Sie durften also zuvor nicht im Bundes-
haushalt veranschlagt sein und bestehende Planungen
nicht ersetzen oder verschieben.

Der Bundesrechnungshof hatte sich bereits in seinen Bemer-
kungen 2010 zu den konjunkturpolitischen Maßnahmen des
ITF geäußert (vgl. Bemerkungen des Bundesrechnungs-
hofes 2010 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des
Bundes – Weitere Prüfungsergebnisse, Bundestagdruck-
sache 17/5350 Nr. 1). Er hatte u. a. festgestellt, dass die
Stellen, die die aus dem ITF finanzierten Maßnahmen
umzusetzen hatten, auf diese Aufgabe nicht immer aus-
reichend vorbereitet waren. Sie mussten teilweise erst die
administrativen Voraussetzungen schaffen, um die erheb-
lichen Mittel in kurzer Zeit zweckentsprechend ausgeben
zu können. Daneben hatte der Bundesrechnungshof auf-
gezeigt, dass Förderbereiche mit hoher Komplexität und
langen Planungsphasen – wie beispielsweise die wissen-
schaftliche Forschung – ausgewählt worden waren, die
sich für schnelle Investitionen wenig eigneten. 

Teil des Konjunkturpakets II war auch das über den ITF
finanzierte Programm „Grundsanierung und energetische
Sanierung von Gebäuden“ (Konjunkturprogramm Gebäu-
desanierung).

Wie das Bundesbauministerium dieses Konjunkturpro-
gramm Gebäudesanierung umsetzte, war Gegenstand ei-
ner weiteren Prüfung. Der Bundesrechnungshof prüfte
mit Unterstützung der Prüfungsämter des Bundes Mün-
chen und Stuttgart. 

Das Bundesbauministerium bewirtschaftete 500 Mio.
Euro, die je zur Hälfte für Baumaßnahmen des Bundes
und für Baumaßnahmen von Zuwendungsempfängern
verwendet werden sollten. 

Über die Bestimmungen zur Verwendung der Mittel des
ITF hinaus hatte der Haushaltsgesetzgeber die Verwen-
dung der Mittel aus dem Konjunkturprogramm Gebäude-
sanierung an weitere Bedingungen geknüpft und entspre-
chende verbindliche Haushaltsvermerke formuliert. Nach
diesen Haushaltsvermerken konnten mit diesen Mitteln
Sanierungen, in Einzelfällen auch Neubauten, mit dem
Schwerpunkt „Energie-, Betriebs- und Erhaltungskosten-
senkung sowie CO2- und Klimakostenverminderung“ fi-
nanziert werden. Der Haushaltsgesetzgeber hatte dem
Bundesbauministerium darüber hinaus aufgegeben, seine
Auswahl zu finanzierender Maßnahmen auf Grundlage
einer Kosten-Wirksamkeits-Analyse anhand bestimmter
Kriterien zu treffen. Ein Kriterium war, dass der Baube-
ginn bis Ende 2010 erfolgen sollte. Nach einem anderen
Kriterium sollte der Umfang der künftigen Energie-, Be-
triebs- und Erhaltungskostenersparnis ausschlaggebend
für eine Finanzierung sein. Weitere Kriterien waren bei-
spielsweise die Reduzierung der Klimakosten oder das
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Maß der Beschäftigungswirksamkeit. Das Konjunktur-
programm Gebäudesanierung hatte eine Laufzeit von
34 Monaten.

Der Bundesrechnungshof stellte bei seiner begleitenden
Prüfung fest:

Das Bundesbauministerium hatte 18 Monate nach Pro-
grammstart erst 20 % der Mittel, also 100 Mio. Euro,
überwiegend für Planungsleistungen von Architekten
und Ingenieuren oder für Leistungen staatlicher Bau-
verwaltungen verausgabt. 

Es konnte nicht ausreichend den Nachweis führen,
dass die finanzierten Maßnahmen zusätzlich sind. 

Es finanzierte vertiefte Bauplanungen, obwohl der Be-
darf der geplanten Maßnahmen nicht abschließend ge-
klärt worden war und ihm Unterlagen zur Wirtschaft-
lichkeit nicht vorlagen.

Das Bundesbauministerium hatte die vom Haushalts-
gesetzgeber geforderte Kosten-Wirksamkeits-Ana-
lyse nicht in vollem Umfang vorgenommen. 

Es war nicht in der Lage anzugeben, in welchem Um-
fang der Bund künftig und auf Dauer Einsparungen er-
warten kann, die auf Baumaßnahmen zurückzuführen
sind, die aus dem Konjunkturprogramm Gebäudesa-
nierung finanziert wurden. 

Es hatte Baumaßnahmen von nicht berechtigten Drit-
ten finanziert. 

Die Ressorts hatten dem Bundesbauministerium Prioritä-
tenlisten zu den von ihnen gewünschten Baumaßnahmen
übermittelt. Unterlagen, mit denen der Bedarf und der
wirtschaftliche Vorteil der gewählten Lösung nachgewie-
sen worden war, hatten sie nicht eingereicht. Das Bundes-
bauministerium hatte diese auch nicht gefordert. Es orien-
tierte sich bei seiner Auswahl der zu finanzierenden
Baumaßnahmen wesentlich an den Prioritätenlisten. Hin-
sichtlich der Frage, ob die Maßnahme zusätzlich sei,
stützte es sich auf Angaben der Ressorts oder auf Anga-
ben der Zuwendungsempfänger. Deren Angaben waren
teilweise nicht zutreffend.

Dem Bundesbauministerium lagen darüber hinaus bei sei-
ner Auswahl häufig nur sehr grobe Daten zum erforderli-
chen Bauumfang, zum notwendigen Baustandard, zu den
erwarteten Kosten und zu einer realistischen Bauzeit vor.
Auch fehlten ihm im Regelfall Daten zur bisherigen Höhe
und zur erwarteten Verringerung der Nutzungskosten.
Das Bundesbauministerium hatte auch keine Datengrund-
lage, um den Beitrag der ausgewählten Maßnahmen zur
CO2- und Klimakostenverminderung abschätzen zu kön-
nen. Zu den Nutzungskosten von Gebäuden zählen im
Wesentlichen Betriebs- und Instandsetzungskosten, also
insbesondere Kosten für Ver- und Entsorgung mit Energie
und Wasser, für die Bedienung und Wartung technischer
Anlagen, für die Gebäudereinigung oder für den Bauun-
terhalt.

Der Bundesrechnungshof stellte überdies bei einzelnen
Maßnahmen nicht bewertete Risiken fest, insbesondere
hinsichtlich der Baukosten und der Termine.

82.2

Die Erkenntnisse des Bundesrechnungshofes, über die er
mit seinen Bemerkungen 2010 berichtete, haben sich
auch bei dieser Prüfung bestätigt.

Die Mittel für das Konjunkturprogramm Gebäudesanie-
rung haben nur eine geringe konjunkturpolitische Wir-
kung erzielen können, weil der Mittelabfluss nicht rasch
einsetzte und auch Maßnahmen finanziert wurden, die
nicht zusätzlich waren. 

Das Bundesbauministerium hat die gesetzlich geforderten
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht
mit der gebotenen Sorgfalt beachtet. Auch die Bestim-
mungen zum Konjunkturpaket II weisen ausdrücklich auf
diese Grundsätze hin. Das Bundesbauministerium hat
versäumt, den Bedarf und die Wirtschaftlichkeit gewähl-
ter Lösungen rechtzeitig nachweisen zu lassen. 

Das Bundesbauministerium hat zudem den Aspekt des
größtmöglichen Nutzens bei vorgegebenem Kostenrah-
men außer Acht gelassen. Es ist damit nicht der Forde-
rung des Haushaltsgesetzgebers nachgekommen, der bei
dem geprüften Programm ausdrücklich eine Kosten-
Wirksamkeits-Analyse gefordert hatte. Das Bundesbau-
ministerium hat dadurch nicht sichergestellt, dass der
Bund nachhaltig entlastet wird. Von einer solchen Entlas-
tung konnte der Bund nur dann ausgehen, wenn die Nut-
zungskosten von Gebäuden deutlich und auf Dauer redu-
ziert werden und dies auf Maßnahmen zurückzuführen
ist, die mit Mitteln des Konjunkturprogramms Gebäude-
sanierung finanziert wurden. Dies gilt sowohl für Ge-
bäude des Bundes als auch für Gebäude, die vom Bund
regelmäßig finanzierte Zuwendungsempfänger betrei-
ben. 

Im Einzelnen hat es das Bundesbauministerium insbeson-
dere unterlassen, vorab die Nutzungskosten im „Vorher-/
Nachher-Vergleich“ feststellen zu lassen. Es hat zudem
häufig auf unzulänglicher Basis zum erwarteten Bauum-
fang und zu den erwarteten Kosten entschieden; stellt sich
zudem erst bei fortgeschrittener Planung heraus, dass die
Ausgaben höher als erwartet sein werden, verringert sich
der vermeintliche Vorteil einer Maßnahme.

Das Bundesbauministerium hätte zudem die Angaben der
Ressorts oder der Zuwendungsempfänger zumindest
stichprobenartig prüfen müssen. Dann wären ihm unzu-
treffende Angaben – beispielsweise zur Zusätzlichkeit der
Maßnahme oder zur Zugehörigkeit des Zuwendungsemp-
fängers zum Kreis der Berechtigten – aufgefallen. 

Das Bundesbauministerium hat überdies Risiken, die sich
erst bei der weiteren, vertieften, Planung herausstellten,
auf künftige Haushalte verlagert. Es ist daher nicht auszu-
schließen, dass Maßnahmen Folgehaushalte belasten wer-
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den, weil sie nicht rechtzeitig abgeschlossen oder nur mit
zusätzlichen Mitteln des Ressorts finanziert werden kön-
nen. 

An nicht berechtigte Dritte erteilte Bewilligungen hat das
Bundesbauministerium zum Teil und erst auf Hinweis des
Bundesrechnungshofes widerrufen.

82.3

Das Bundesbauministerium hat Defizite beim Vollzug des
Konjunkturprogramms Gebäudesanierung eingeräumt. Es
habe das Programm „nach Zweckmäßigkeitsgesichts-
punkten“ umsetzen müssen. Ansonsten wären die Ziele
des Programms nicht zu erreichen gewesen. 

Es hat zu bedenken gegeben, dass die terminlichen Vorga-
ben äußerst ehrgeizig waren. Problematisch sei es gewe-
sen, innerhalb kürzester Zeit Vorschläge für neue Bau-
maßnahmen einzuholen und diese anhand vieler, sich
teilweise konkurrierender Kriterien überschlägig zu be-
werten. Die sonst üblichen Verfahren hätten gestrafft und
flexibel ausgestaltet werden müssen. Das habe u. a. dazu
geführt, dass die Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen erst
spät – mit der vertieften Bauplanung – untersucht werden
konnte. Im Regelfall stehe mehr Zeit für das Vorbereiten,
Planen und Ausführen von größeren Baumaßnahmen zur
Verfügung.

Die geforderte Kosten-Wirksamkeits-Analyse habe das
Bundesbauministerium nicht vornehmen können. Es habe
sich stattdessen darauf beschränkt, den Nutzwert zu be-
trachten. Die für eine Kosten-Wirksamkeits-Analyse not-
wendigen Daten seien nicht verfügbar gewesen. Ursäch-
lich dafür sei, dass es ein durchgängiges, effektives und
kontinuierliches Energiemanagement bislang nicht gebe.

Zum Start des Programms im Jahr 2009 sei es daher dem
Bundesbauministerium sowohl methodisch als auch ter-
minlich nicht möglich gewesen, bei vorgegebenem Kos-
tenrahmen anhand von Rechenmodellen einen maximalen
Nutzen für den Bund nachzuweisen. So habe man wegen
der nicht verfügbaren Daten nicht genau ermitteln kön-
nen, in welchem Maße der Bund – insbesondere hinsicht-
lich der künftigen Einsparung von Nutzungskosten – ent-
lastet werde.

Das Bundesbauministerium hat bestätigt, dass es hin-
sichtlich der Prioritäten, der Förderfähigkeit und der Zu-
sätzlichkeit ausschließlich den Angaben der Ressorts ver-
traut habe oder wegen der terminlichen Vorgaben des
Konjunkturpakets II ohne weitere Nachweise habe ver-
trauen müssen. Den Vorwurf des Bundesrechnungshofes,
Maßnahmen ohne nachgewiesenen Bedarf finanziert zu
haben, hat das Bundesbauministerium aber zurückgewie-
sen. Spätestens nach Abschluss der finanzierten Maßnah-
men hätten die Ressorts für jede durchgeführte Maß-
nahme den Bedarf belastbar darzulegen.

Bei Sanierungen seien daneben häufig vorher nicht er-
wartete Kosten und damit die vom Bundesrechnungshof
aufgezeigten Risiken festzustellen. Dennoch habe das
Bundesbauministerium bestimmte Geldbeträge nicht als

Sicherheitsreserve zurückhalten wollen, um einen voll-
ständigen Mittelabfluss nicht zu gefährden. 

Aus Sicht des Bundesbauministeriums sei eine konjunk-
turelle Wirksamkeit des Konjunkturprogramms Gebäude-
sanierung rasch eingetreten, weil Arbeitsplätze für Archi-
tekten und Ingenieure geschaffen oder gesichert wurden. 

Nach Ende des Programms, im Mai 2012, hat das Bun-
desbauministerium sich gegenüber dem Bundesrech-
nungshof erneut geäußert. Es hat versichert, dass der
Bundeshaushalt mittelfristig entlastet werde. Der Umfang
sei jedoch nicht bewertbar. 

82.4

Der Bundesrechnungshof sieht sich durch die Stellung-
nahme des Bundesbauministeriums bestätigt. Auch wenn
das Bundesbauministerium vor allem den Mittelabfluss
sicherstellen wollte, ist das Ergebnis aufgrund der nicht
nachweisbaren künftigen Einsparungen für den Bund nur
bedingt zufriedenstellend. 

Der Nachweis des Bedarfs erst mit Abschluss einer Maß-
nahme entspricht nicht haushaltsrechtlichen Grundsätzen.
Daneben steht zu befürchten, dass eine auf das Programm
zurückzuführende und dauerhafte Entlastung des Bundes-
haushalts nicht oder nur bedingt nachweisbar sein wird.
Auch eine auf das Programm zurückzuführende und dau-
erhafte CO2- und Klimakostenverminderung wird mit
Zahlen ebenso wenig belegt werden können. 

Insbesondere Baumaßnahmen im Bestand, die durch das
Konjunkturprogramm Gebäudesanierung vornehmlich fi-
nanziert werden sollten, erfordern einen ausreichenden
zeitlichen Vorlauf. Mit dem Programm mögen zwar Ar-
beitsplätze für Architekten und Ingenieure geschaffen
oder gesichert worden sein, das Baugewerbe jedoch er-
reichte es erst mit zeitlichem Verzug.

Der Bundesrechnungshof ist deshalb davon überzeugt,
dass staatliche Konjunkturprogramme für Baumaßnah-
men nur wenig geeignet sind, schnell eine zusätzliche
Nachfrage zu erzeugen.

83.0

Aufgrund unzureichender Kontrollmöglichkeiten können
die Finanzämter nicht immer erkennen, ob Vermieter in
ihren Einkommensteuererklärungen für alle ihre vermieteten
Grundstücke Mieteinkünfte angegeben haben. Ebenso bleibt
in einigen Fällen unbekannt, wenn Vermieter trotz zu ver-
steuernder Mieteinkünfte keine Einkommensteuererklärun-
gen abgeben. Das Bundesfinanzministerium sollte darauf
hinwirken, dass in der Verwaltung vorhandene Grundstücks-
daten den Veranlagungsstellen der Finanzämter künftig
zur Verfügung stehen.
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83.1

Steuerpflichtige mit Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung (Mieteinkünfte) sind grundsätzlich zur Abgabe
von Einkommensteuererklärungen verpflichtet. Die Ver-
anlagungsstelle des Finanzamtes, in dessen Bezirk der
Vermieter seinen Wohnsitz hat, erfasst den Fall und bear-
beitet die Einkommensteuererklärung.

Die Bewertungsstellen der Finanzämter ermitteln für je-
des einzelne Grundstück einen Einheitswert und erteilen
dem Grundstückseigentümer hierüber einen Bescheid.
Dafür ist das Finanzamt zuständig, in dessen Bezirk ein
Grundstück liegt.

Der Bundesrechnungshof untersuchte bei Finanzämtern
in vier Ländern,

ob alle zur Abgabe von Einkommensteuererklärungen
verpflichteten Vermieter bei den zuständigen Veranla-
gungsstellen steuerlich erfasst waren und

ob die steuerlich bereits erfassten Vermieter für alle
Grundstücke ihre Mieteinkünfte erklärt hatten.

Dazu wählte er jeweils etwa 100 Grundstücke mit meist
älteren Gebäuden aus. Denn positive Mieteinkünfte erge-
ben sich insbesondere bei älteren Gebäuden und Eigen-
tumswohnungen, wenn Finanzierungskosten und erhöhte
Gebäudeabschreibungen weitgehend entfallen sind.

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass einige Vermie-
ter ihre Mieteinkünfte nicht bzw. nicht für alle Grund-
stücke erklärt hatten. So hatten steuerlich erfasste Vermieter
in Einzelfällen in ihren Einkommensteuererklärungen
positive Mieteinkünfte nicht angegeben. Die steuerlich
nicht erfassten Vermieter waren zwar in den meisten ge-
prüften Fällen nicht zur Abgabe von Einkommensteuer-
erklärungen verpflichtet. Mehrere Vermieter mit positiven
Mieteinkünften hätten jedoch Einkommensteuererklärun-
gen abgeben müssen. Sie waren daher zu Unrecht steuer-
lich nicht erfasst. Allein bei einem Finanzamt führten vier
bislang unbekannte Vermietungsfälle zu Steuernachzah-
lungen von mehr als 25 000 Euro.

Die Veranlagungsstellen konnten nicht ermitteln, ob die
bei ihnen erfassten Steuerpflichtigen vermietete oder ver-
pachtete Grundstücke besitzen. Die Bewertungsstellen
haben zwar einen Überblick über alle bebauten und unbe-
bauten Grundstücke und deren Eigentümer in ihrem Be-
zirk. Auf diese Grundstücksdaten konnten die Veranla-
gungsstellen aber nicht zugreifen. Die Bewertungsstellen
informierten sie hierüber auch nicht.

Die Finanzämter sind gehalten, Steuerfälle zu löschen, wenn
z. B. das zu versteuernde Einkommen mehrere Jahre den
Grundfreibetrag nicht überschreitet. Nach der momenta-
nen Praxis überwachen sie einen gelöschten Steuerfall re-
gelmäßig nicht mehr. Die Finanzämter müssen derzeit
letztlich darauf vertrauen, dass diese Vermieter von sich
aus Steuererklärungen abgeben, wenn sie wieder steuer-
pflichtig werden. Dies geschieht nach den Feststellungen
des Bundesrechnungshofes allerdings nur in Ausnahme-
fällen.

83.2

Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, dass
die steuerliche Erfassung der positiven Mieteinkünfte
nicht in allen Fällen gewährleistet ist. Dies führt zu Steuer-
mindereinnahmen. Aufgrund fehlender Daten sind diese
zwar nicht bezifferbar. Sie dürften aber nach dem Ergeb-
nis der Stichproben des Bundesrechnungshofes nicht un-
erheblich sein. Der Bundesrechnungshof hat das Bundes-
finanzministerium darauf aufmerksam gemacht, dass die
Finanzverwaltung nicht allein auf die Steuerehrlichkeit
vertrauen dürfe, sondern Kontrollen durchführen müsse.
Er hat deshalb dem Bundesfinanzministerium verschiedene
Maßnahmen vorgeschlagen, damit die Veranlagungsstel-
len von den Grundstücken erfahren und die Steuer ent-
sprechend festsetzen können.

Die Veranlagungsstellen sollten die Grundstücksdaten ei-
nes Steuerpflichtigen elektronisch einsehen können. Hier-
für müssten sie mit den Bewertungsstellen oder anderen
Behörden mit Grundstücksdaten (z. B. den Grundbuch-
oder Katasterämtern) vernetzt werden. Dann könnten die
Veranlagungsstellen auf deren Grundstücksdaten zugrei-
fen. Soweit dies nicht in absehbarer Zeit technisch um-
setzbar ist, sollten die Bewertungsstellen den Veranla-
gungsstellen möglichst elektronisch Kontrollmitteilungen
über Grundstücksdaten eines Steuerpflichtigen zusenden.
Die Veranlagungsstellen könnten anhand dieser Mittei-
lungen prüfen, ob die Steuerpflichtigen ihre Mietein-
künfte erklärt haben.

Auch sollten die Finanzämter gelöschte Steuerfälle mit
Mieteinkünften grundsätzlich nach einigen Jahren über-
prüfen, wenn eine Steuerpflicht nicht auszuschließen ist.

83.3

Das Bundesfinanzministerium hat die Empfehlungen des
Bundesrechnungshofes mit den Ländern erörtert. In ein-
zelnen Ländern könne die Veranlagungsstelle auf die
Grundstücksdaten der Bewertungsstelle desselben Finanz-
amtes zugreifen. Dies sei teilweise auch landesweit vor-
gesehen. Bundesweit jedoch sei es wegen der unter-
schiedlichen IT-Systeme in den einzelnen Ländern derzeit
nicht möglich. Gleiches gelte für die Grundstücksdaten
anderer Behörden.

Das Bundesfinanzministerium befürwortet den Vorschlag,
die Daten der Bewertungsstellen mit denen der Veranla-
gungsstellen künftig zu vernetzen. Hiervon verspricht es
sich Vollzugsvorteile. Um dies zu unterstützen, sei aller-
dings ein bundeseinheitliches IT-Verfahren notwendig. Es
habe ein solches Verfahren bislang noch nicht in Auftrag
gegeben. Dies könne allenfalls langfristig umgesetzt wer-
den.

Das Bundesfinanzministerium hat es abgelehnt, Kontroll-
mitteilungen über Grundstücksdaten von den Bewer-
tungsstellen versenden zu lassen. Der Personalaufwand in
den Veranlagungsstellen, um diese Mitteilungen auszu-
werten, stünde in keinem Verhältnis zum Nutzen.

Aus Kosten-Nutzen-Erwägungen hält es das Bundesfinanz-
ministerium auch nicht für erforderlich, dass die Finanz-
ämter einmal gelöschte Steuerfälle mit Mieteinkünften
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nach Ablauf einiger Jahre in bestimmten Fällen wieder
aufgreifen. 

83.4

Obwohl in absehbarer Zeit eine Vernetzung nicht umsetz-
bar sein soll, lehnt das Bundesfinanzministerium die Ver-
sendung von Kontrollmitteilungen ab. Dies ist für den
Bundesrechnungshof nicht hinnehmbar. Die Kosten-Nut-
zen-Erwägungen des Bundesfinanzministeriums teilt der
Bundesrechnungshof nicht. Aus einer kleinen untersuchten
Teilmenge von Grundstücken in einem Finanzamt haben
sich bereits Mehreinnahmen von mehr als 25 000 Euro
ergeben. Die vom Bundesfinanzministerium im Falle ei-
ner Vernetzung selbst erwarteten Vollzugsvorteile dürften
sich auch bei Kontrollmitteilungen ergeben. Denn der
Aufwand, um sie zu erstellen und auszuwerten, fällt im
Wesentlichen nur einmal an.

Der Bundesrechnungshof erwartet, dass sich das Bundes-
finanzministerium dafür einsetzt, Grundstücksdaten zu ver-
netzen. Sofern dies nicht kurzfristig umsetzbar ist, sollten
für die Übergangszeit die Bewertungsstellen flächen-
deckend möglichst elektronisch Kontrollmitteilungen an
die zuständigen Veranlagungsstellen übersenden. Dort
sind diese auszuwerten.

Außerdem sollte das Bundesfinanzministerium darauf
hinwirken, dass die Finanzämter gelöschte Steuerfälle mit
Mieteinkünften nach einigen Jahren überprüfen, wenn
eine Steuerpflicht nicht auszuschließen ist.

84.0

Ausländische Unternehmer können sich ihre in Deutsch-
land gezahlte Umsatzsteuer erstatten lassen. Das Erstat-
tungsverfahren ist fehleranfällig und aufwendig. Es führte
zu Bearbeitungsrückständen und Zinszahlungen. Das Bun-
desfinanzministerium hat zugesagt, das vorhandene IT-
System stufenweise auszubauen und organisatorische Ver-
besserungen umzusetzen. Es sollte die Maßnahmen zügig
umsetzen.

84.1

Unternehmer, die ihren Sitz im Ausland haben, können
sich unter bestimmten Voraussetzungen die in Deutsch-
land gezahlte Umsatzsteuer erstatten lassen (Vorsteuer-
Vergütungsverfahren). Die Anträge bearbeitet das Bun-
deszentralamt für Steuern (Bundeszentralamt).

Für Unternehmer, die ihren Sitz innerhalb der Europäi-
schen Union haben, wurde das Vorsteuer-Vergütungsver-
fahren zum Jahresbeginn 2010 auf ein elektronisches Ver-
fahren umgestellt. Der Staat, in dem der Unternehmer
seinen Sitz hat, leitet dessen Antrag an das Bundeszen-
tralamt weiter. Damit bestätigt er die Unternehmereigen-
schaft des Antragstellers. Ab einem bestimmten Betrag

sind dem Antrag die Rechnungen oder Einfuhrbelege als
elektronische Kopie beizufügen.

Unternehmer, die ihren Sitz außerhalb der Europäischen
Union haben, können ihre Anträge sowohl elektronisch als
auch in Papierform stellen. Sie haben eine Bescheinigung
des Staates beizufügen, in dem sie ihren Sitz haben. Damit
bescheinigt der Staat, dass der Unternehmer mehrwert-
steuerpflichtig und unter einer Steuernummer eingetragen
ist. Diese Unternehmerbescheinigung muss bestimmten An-
forderungen entsprechen. So muss sie beispielsweise den
beantragten Vergütungszeitraum abdecken. Die Rechnun-
gen und Einfuhrbelege zum Antrag sind im Original vor-
zulegen. 

Liegen alle notwendigen Unterlagen vor, hat das Bundes-
zentralamt den Antrag innerhalb bestimmter Fristen zu
bearbeiten. Überschreitet es diese, muss es den Vergütungs-
betrag verzinsen.

Der Bundesrechnungshof untersuchte mit Unterstützung
des Prüfungsamtes des Bundes Berlin, wie das Bundes-
zentralamt Vorsteuer-Vergütungsanträge ausländischer Un-
ternehmer bearbeitet. Er stellte fest, dass die Bediensteten
zur Prüfung eines elektronischen Antrags vier verschie-
dene IT-Fachprogramme und Datenbanken nutzen muss-
ten. Dies war zeitaufwendig und wenig anwenderfreund-
lich. Das Verfahren war dadurch auch fehleranfällig. Die
Bediensteten waren zudem jeweils für bestimmte Länder
zuständig. Dabei berücksichtigte das Bundeszentralamt die
unterschiedlich hohe Zahl der Anträge je Land nicht aus-
reichend. Dies führte dazu, dass die Anträge ungleichmä-
ßig auf die Bediensteten verteilt waren. Hohe Bearbeitungs-
rückstände hatten zur Folge, dass die Vergütungsbeträge
oftmals zu verzinsen waren. So zahlte das Bundeszentral-
amt von Januar 2010 bis Juni 2011 insgesamt mehr als
8 Mio. Euro Zinsen für Fälle, in denen es den Bescheid
ändern musste. Im IT-System konnten die Bediensteten
die Gesamthöhe aller Zinszahlungen nicht ermitteln. 

Der Bundesrechnungshof stellte weiter fest, dass das Vor-
steuer-Vergütungsverfahren ein erhebliches Betrugsri-
siko barg. Ursachen waren insbesondere die weitgehend
elektronische Abwicklung und die Vielzahl der Anträge.
Dies zeigten bislang aufgedeckte Betrugsfälle. Dennoch
bearbeitete das Bundeszentralamt die Anträge ohne den
Einsatz eines elektronischen Risikomanagementsystems.

Der Bundesrechnungshof stellte zudem fest, dass die Un-
ternehmerbescheinigungen oftmals nicht den Anforderun-
gen genügten. Das Bundeszentralamt erkannte sie den-
noch an.

84.2

Der Bundesrechnungshof hat die hohen Bearbeitungs-
rückstände und Zinszahlungen beanstandet. Er hat dem
Bundesfinanzministerium empfohlen, die IT-Unterstüt-
zung zur Bearbeitung der Vorsteuer-Vergütungsanträge zu
verbessern. Der Bundesrechnungshof hat auch angeregt
zu prüfen, ob die Anträge gleichmäßig auf die Bedienste-
ten verteilt werden können. Dazu sollten die Aufgabenbe-
reiche der Bediensteten entsprechend dem Arbeitsanfall
zugeschnitten werden. Mit diesen Maßnahmen kann das
Bundeszentralamt die hohen Bearbeitungsrückstände ab-
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bauen und Zinszahlungen vermeiden. Letztere müssen
vollständig ermittelt und ausgewiesen werden. Hierfür
sind die technischen Voraussetzungen zu schaffen, damit
insbesondere auch Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt
werden können und ihnen entgegengewirkt werden kann.

Der Bundesrechnungshof hat auf das hohe Betrugsrisiko
beim Vorsteuer-Vergütungsverfahren hingewiesen. Er hat
dem Bundesfinanzministerium empfohlen, ein elektroni-
sches Risikomanagementsystem einzuführen. Mit Hilfe
gezielter Risikohinweise kann das Bundeszentralamt die
Vergütungsfälle anhand ihres Risikopotenzials besser be-
werten und bearbeiten.

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesfinanzministe-
rium empfohlen, die Bediensteten des Bundeszentralam-
tes auf die inhaltlichen und formalen Voraussetzungen der
Unternehmerbescheinigung nochmals ausdrücklich hin-
zuweisen.

84.3

Das Bundesfinanzministerium hat mitgeteilt, dass es zwi-
schenzeitlich den Geschäftsprozess Vorsteuer-Vergütungs-
verfahren insgesamt analysiert habe. Hierbei sei eine um-
fangreiche Schwachstellenanalyse durchgeführt worden.
Der Vorsteuer-Vergütungsbereich solle organisatorisch
umstrukturiert und das IT-System erneuert werden. Als
Grundlage dafür habe es ein Gesamtkonzept erarbeitet. 

Das Bundesfinanzministerium hat weiter mitgeteilt, es
habe gemeinsam mit dem Bundeszentralamt und dem
Zentrum für Informationsverarbeitung und Informations-
technik (ZIVIT) begonnen, das IT-System zur Bearbei-
tung der Vergütungsanträge schrittweise auszubauen. Die
erste Ausbaustufe solle im August 2012 in Betrieb ge-
nommen werden. Hierdurch könnten die Anträge bereits
deutlich effizienter bearbeitet werden. Eine zweite Aus-
baustufe soll im Mai 2013 folgen. Bereits im August
2010 habe das Bundeszentralamt das ZIVIT beauftragt,
eine Auswertungsfunktion für Zinszahlungen zu schaffen.
Aus Kapazitätsgründen habe das ZIVIT diesen Auftrag
bislang nicht erfüllt. Das Bundesfinanzministerium ist der
Ansicht, dass die als besonders risikobehaftet erachteten
Fälle durch das Bundeszentralamt systematisch genau ge-
prüft würden. Gleichwohl sei vorgesehen, ein elektroni-
sches Risikomanagement einzuführen.

Das Bundesfinanzministerium hat außerdem mitgeteilt,
dass das Bundeszentralamt die Bediensteten geschult
habe. Dabei sei auch nochmals ausdrücklich auf die An-
forderungen an die Unternehmerbescheinigungen hinge-
wiesen worden. Die Schulungen will es fortsetzen und
dabei auch aktuelle Themen aufgreifen.

84.4

Der Bundesrechnungshof erkennt die vom Bundesfinanz-
ministerium gemeinsam mit dem Bundeszentralamt an-
gekündigten Maßnahmen als einen ersten Schritt an, um
das Vorsteuer-Vergütungsverfahren für ausländische Un-
ternehmer zu verbessern. Das Bundesfinanzministerium
sollte die Maßnahmen des Gesamtkonzepts für den Vor-
steuer-Vergütungsbereich (erneuertes IT-System, elektro-

nisches Risikomanagement, regelmäßige Schulungen)
nunmehr zügig umsetzen. Aus Sicht des Bundesrech-
nungshofes ist es nicht hinnehmbar, dass der Auftrag an
das ZIVIT vom August 2010 noch nicht ausgeführt ist.
Daher sollte das Bundesfinanzministerium dem ZIVIT
verbindlich mit kurzer Frist vorgeben, das IT-System so
weiterzuentwickeln, dass es die Zinszahlungen verläss-
lich ausweisen kann.

85.0

Entlassene Beschäftigte des Steinkohlenbergbaus erhalten
ein steuerfreies Anpassungsgeld. Vergleichbare Leistun-
gen wie Abfindungen, Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld
werden mittlerweile besteuert oder erhöhen den Steuer-
satz für andere Einkünfte. Der Bundesrechnungshof hält
es für erforderlich, den Gesetzgeber hierüber zu unter-
richten.

85.1

Entlassene ältere Beschäftigte des Steinkohlenbergbaus
erhalten ein steuerfreies Anpassungsgeld. Es soll sie nach
ihrer Entlassung sozial absichern, bis sie ein vorgezogenes
steuerpflichtiges Ruhegehalt beziehen. Das Anpassungs-
geld wird bis zu fünf Jahre gezahlt. Es soll den notwendi-
gen Abbau von Arbeitsplätzen im Bergbau bei Zechen-
schließungen flankieren.

Die Kosten für das Anpassungsgeld tragen der Bund so-
wie die Länder Nordrhein-Westfalen und Saarland. Rund
13 000 Empfänger erhalten durchschnittlich 1 100 Euro
Anpassungsgeld monatlich. Die Bergbauunternehmen ga-
rantieren den Empfängern ein Monatseinkommen von
1 449 Euro. Sofern das Anpassungsgeld dieses Garantie-
einkommen nicht erreicht, zahlen die Bergbauunterneh-
men einen Zuschuss.

Als der Gesetzgeber das Anpassungsgeld im Jahr 1972
einführte, stellte er es steuerfrei (§ 3 Nummer 60 Ein-
kommensteuergesetz). Damals waren auch andere ver-
gleichbare Leistungen steuerfrei. Dies hat sich geändert:

Seit dem Jahr 1982 unterliegen Lohnersatzleistungen,
beispielsweise das Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld,
dem Progressionsvorbehalt. Das bedeutet, dass diese
Leistungen zwar steuerfrei sind. Sie wirken sich jedoch
auf den Steuersatz aus, der auf die übrigen Einkünfte
der Empfänger anzuwenden ist. Dieser Steuersatz kann
sich dadurch erhöhen. Damit sollen Steuervorteile ver-
ringert werden, die Empfänger von Lohnersatzleistun-
gen gegenüber Personen mit gleich hohen steuer-
pflichtigen Einkünften haben. 

Einige Arbeitnehmer erhalten eine Abfindung, wenn
ihr Arbeitsverhältnis aufgelöst wird; sie müssen sie
seit dem Jahr 2006 versteuern. 

Der Bundesrechnungshof untersuchte die Steuerfreiheit
des Anpassungsgeldes. Es kann nach seinen Erkenntnis-
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sen steuerrechtlich als Lohnersatzleistung oder als Abfin-
dung eingeordnet werden. Lohnersatzleistungen ersetzen
entgehenden Arbeitslohn und dienen dazu, die Empfän-
ger sozial abzusichern. Ebenso verhält es sich beim An-
passungsgeld. Es ist aber auch mit einer Abfindung für
die Auflösung des Arbeitsverhältnisses vergleichbar, die
in Raten ausgezahlt wird. Denn das Anpassungsgeld tritt
an die Stelle des künftigen Arbeitslohns.

Der Bundesrechnungshof stellte bei seinen Stichproben
fest, dass nahezu alle Empfänger von Anpassungsgeld
auch steuerpflichtige Einkünfte hatten. Insbesondere wa-
ren dies Arbeitslohn des Ehegatten oder ein vorgezogenes
Teilruhegehalt. Wenn das Anpassungsgeld dem Progres-
sionsvorbehalt unterliegen würde, hätte sich der Steuer-
satz für diese weiteren Einkünfte erhöht. Würde das An-
passungsgeld wie eine Abfindung behandelt, wäre es
selbst zu besteuern. Ein lediger Empfänger ohne Kinder
hätte in diesem Fall für das jährliche Garantieeinkommen
rund 1 120 Euro Einkommensteuer zu zahlen.

Das Bundesfinanzministerium hatte das Anpassungsgeld
steuerrechtlich nicht eingeordnet. Es hatte nicht geprüft,
ob die Rechtsänderungen für die Lohnersatzleistungen
und die Abfindungen auch beim Anpassungsgeld nachzu-
vollziehen waren. 

85.2

Der Bundesrechnungshof hat es für fraglich gehalten,
dass die steuerliche Privilegierung der Empfänger von
Anpassungsgeld gegenüber Arbeitnehmern mit Abfind-
ung oder Empfängern von Arbeitslosen- und Kurzarbeiter-
geld sachlich gerechtfertigt ist. Er hat Zweifel, ob der
Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit beachtet ist. Danach müssen gleiche
Sachverhalte zu einer gleichen Steuerbelastung führen.
Aus Sicht des Bundesrechnungshofes ist es notwendig,
dass das Bundesfinanzministerium auch das Anpassungs-
geld steuerlich einordnet. Dies ist aus Gründen der Gleich-
behandlung geboten. Er hat dem Bundesfinanzministerium
daher empfohlen, das Anpassungsgeld steuerlich einzu-
ordnen und einen Gesetzentwurf vorzulegen.

85.3

Das Bundesfinanzministerium hat mittlerweile das An-
passungsgeld als Lohnersatzleistung eingeordnet. Die
Steuerfreiheit solle wegen der fortbestehenden sozialpoli-
tischen Zielsetzung jedoch unverändert beibehalten wer-
den. Dies habe es mit dem für die Förderung zuständigen
Bundeswirtschaftsministerium abgestimmt. Der Bund so-
wie die Länder Nordrhein-Westfalen und Saarland hätten
sich darauf verständigt, die subventionierte Steinkohlen-
förderung sozialverträglich auslaufen zu lassen. Das An-
passungsgeld sei dafür eine wesentliche Voraussetzung.
Außerdem werde es letztmalig im Jahr 2027 ausgezahlt.

85.4

Der Bundesrechnungshof hält an seiner Empfehlung fest.
Das Bundesfinanzministerium hat das Anpassungsgeld
als Lohnersatzleistung eingeordnet. Es sollte den Gesetz-

geber darüber und über die Änderungen zur Besteuerung
vergleichbarer Leistungen informieren. Denn der Gesetz-
geber hat bei Einführung des Anpassungsgeldes nicht da-
rüber entschieden, ob es steuerlich bessergestellt sein soll.
Er hat vielmehr das Anpassungsgeld wie vergleichbare
Leistungen, z. B. das Arbeitslosen- oder Kurzarbeiter-
geld, behandelt, die damals ebenso wie Abfindungen
steuerfrei waren. Inzwischen aber unterliegen die Lohn-
ersatzleistungen dem Progressionsvorbehalt und Abfin-
dungen sind steuerpflichtig. Dem Gesetzgeber sollte des-
halb die Gelegenheit gegeben werden zu entscheiden, ob
die Gründe des Bundesfinanzministeriums eine steuerli-
che Besserstellung des Anpassungsgeldes rechtfertigen.

86.0

Zuschläge für Kindererziehungszeiten sind für Pen-
sionäre steuerfrei. Rentner müssen die Zuschläge hin-
gegen seit dem Jahr 2005 versteuern. Diese ungleiche
Besteuerung ist sachlich nicht gerechtfertigt. Die Steuer-
befreiung für Pensionäre sollte daher aufgehoben wer-
den. Das Bundesfinanzministerium versäumte es, hierzu
einen Gesetzentwurf vorzulegen.

86.1

Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und
Beamtenpensionen wurden bis zum Jahr 2004 unter-
schiedlich besteuert. Von den Renten war nur der Teil zu
versteuern, der dem Ertrag aus den Rentenversicherungs-
beiträgen entsprach. Dies waren z. B. bei einem Renten-
beginn mit dem 65. Lebensjahr 27 % der Rente. Pensionen
waren vollständig steuerpflichtig. Das Bundesverfassungs-
gericht hatte dies gerügt. Es sei sachlich nicht gerechtfer-
tigt, Rentner steuerlich besserzustellen. Das Altersein-
künftegesetz änderte deshalb die Besteuerung der Renten
grundlegend. Ziel war es, Renten und Pensionen steuer-
lich gleich zu behandeln. Daher werden ab dem Jahr 2005
Renten Schritt für Schritt steuerpflichtig.

Rentner und Pensionäre erhalten unter bestimmten Vo-
raussetzungen Zuschläge für Kindererziehungszeiten zu
ihren Alterseinkünften. Die Zuschläge errechnen sich bei
den Renten und Pensionen nach den gleichen Vorgaben. 

Der Bundesrechnungshof untersuchte, ob einzelne Steu-
erbefreiungen des Einkommensteuergesetzes noch mit
dem seit dem Jahr 2005 geltenden Alterseinkünftegesetz
vereinbar sind. Er stellte fest, dass die Zuschläge für Kin-
dererziehungszeiten unterschiedlich besteuert werden.
Für Pensionäre sind sie steuerfrei (§ 3 Nummer 67 Ein-
kommensteuergesetz). Rentner hingegen müssen sie als
Teil ihrer Rente nach dem Alterseinkünftegesetz seit dem
Jahr 2005 versteuern. 

Das Bundesfinanzministerium kam bei der Vorbereitung
des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 zu dem Ergebnis,
die Steuerbefreiung der Zuschläge für Kindererziehungs-
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zeiten bei Pensionären könne aufgehoben werden. Sie sei
sachlich nicht mehr gerechtfertigt. Im Übrigen vereinfa-
che eine Aufhebung den Lohnsteuerabzug. Es sei dann
nicht mehr notwendig, die Pensionen in einen steuer-
pflichtigen und einen steuerfreien Betrag aufzuteilen. Das
Bundesfinanzministerium brachte seine Überlegungen je-
doch nicht in das Gesetzgebungsverfahren ein.

86.2

Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, dass
Pensionäre seit dem Jahr 2005 steuerlich besser gestellt
sind als Rentner. Denn ihre Zuschläge für Kindererzie-
hungszeiten sind anders als bei den Rentnern steuerfrei.
Gerade eine solche ungleiche Besteuerung der Altersein-
künfte hatte das Bundesverfassungsgericht gerügt. Das
Alterseinkünftegesetz führte dazu, dass Rentner die Zu-
schläge für Kindererziehungszeiten versteuern müssen.
Das Bundesfinanzministerium hatte damals versäumt si-
cherzustellen, dass auch Pensionäre die Zuschläge für
Kindererziehungszeiten versteuern müssen. Die Möglich-
keit, dies nachzuholen, hat es auch beim Steuervereinfa-
chungsgesetz 2011 nicht genutzt. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesfinanzministe-
rium empfohlen darauf hinzuwirken, dass die Steuerbe-
freiung der Zuschläge für Kindererziehungszeiten bei
Pensionären aufgehoben wird. Dadurch werden auch
Steuermindereinnahmen vermieden.

86.3

Das Bundesfinanzministerium hat dazu mitgeteilt, die
Forderung des Bundesrechnungshofes sei nachvollzieh-
bar. Es hat eine Prüfung angekündigt. 

Obwohl es seitdem einige Gesetzgebungsverfahren im
Steuerrecht gab, hat es bisher eine entsprechende Ände-
rung nicht eingebracht. Die Möglichkeit dazu hatte das
Bundesfinanzministerium beispielsweise mit seinem Ent-
wurf des Jahressteuergesetzes 2013. Es hat dem Bundes-
rechnungshof auch keine Hinderungsgründe mitgeteilt.
Auf eine Stellungnahme zu dieser Bemerkung hat es ver-
zichtet. 

86.4

Der Bundesrechnungshof hält an seiner Forderung fest,
dass das Bundesfinanzministerium zügig auf eine Geset-
zesänderung hinwirken sollte. Er erwartet, dass es nun-
mehr möglichst rasch einen Gesetzentwurf erarbeitet, der
die ungleiche Besteuerung aufhebt und damit zur Steuer-
vereinfachung beiträgt.

87.0

Die Besteuerung der Mieteinkünfte weist Defizite auf. Die
Finanzämter klärten widersprüchliche oder fehlende An-

gaben der Steuerpflichtigen zu ihren Mieteinkünften und
Werbungskosten häufig nicht auf. Das maschinelle Risi-
komanagement, das die Bearbeitung in den Finanzämtern
unterstützen soll, wies auf diese Unstimmigkeiten nicht
hin. Das Bundesfinanzministerium sollte auf Verbesse-
rungen hinwirken.

87.1

Einkünfte aus der Vermietung von Wohnraum sind ein-
kommensteuerpflichtig. Die Höhe dieser Mieteinkünfte
ergibt sich aus den Einnahmen, die um die Werbungskos-
ten vermindert werden. Einnahmen sind die Kaltmieten
und die von den Mietern gezahlten Nebenkosten. Wer-
bungskosten sind zum Beispiel Reparaturkosten und
Schuldzinsen sowie die Nebenkosten.

Finanzämter bearbeiten Steuererklärungen mit Mietein-
künften überwiegend mit einem maschinellen Risikoma-
nagement. Dieses Verfahren prüft nach festgelegten Para-
metern und Risikoregeln (z. B. durch den Vergleich mit
einer bestimmten Wertgrenze), ob die Steuer maschinell
festgesetzt werden kann oder ob der Fall von den Bear-
beiterinnen und Bearbeitern zu prüfen ist. Risikohinweise
erläutern, welche Angaben sie in der Steuererklärung prü-
fen müssen. Nach den Arbeitsanweisungen der Finanz-
verwaltungen dürfen sie aber auch andere Angaben prü-
fen.

Die Finanzämter müssen den Sachverhalt nach der Ab-
gabenordnung ermitteln (Untersuchungsgrundsatz). Sie
haben dabei mindestens unschlüssige, d. h. widersprüch-
liche, unklare oder unvollständige Angaben der Steuer-
pflichtigen aufzuklären.

Der Bundesrechnungshof prüfte bei neun Finanzämtern,
wie sie Mieteinkünfte besteuerten. Dabei stellte er fest,
dass die Finanzämter Sachverhalte oft nicht aufklärten.
Die Angaben der Steuerpflichtigen zu den Mieteinnah-
men und Werbungskosten waren häufig nicht schlüssig.

87.1.1 Mieteinnahmen

In den meisten Fällen hatten die Vermieter nicht angege-
ben, wie hoch ihre Einnahmen aus den Nebenkostenzah-
lungen der Mieter waren. Gleichzeitig zogen sie Neben-
kosten, die Vermieter ihren Mietern üblicherweise in
Rechnung stellen, als Werbungskosten ab.

Die Finanzämter klärten diese widersprüchlichen Anga-
ben nicht auf. Es blieb deshalb ungewiss, ob die Vermie-
ter ihre Einnahmen vollständig angegeben hatten.

87.1.2 Werbungskosten

Den Finanzämtern fehlten oft Angaben, um zu entschei-
den, ob Werbungskosten zu kürzen waren. Beispiele:

Der Vermieter verlangt weniger als 66 % der ortsübli-
chen Miete.

Die Werbungskosten sind in diesen Fällen entspre-
chend zu kürzen. Die ortsüblichen Mieten geben
Städte und Gemeinden gestaffelt nach Wohnungsgrö-
ßen in Mietspiegeln an. Damit können die Finanzäm-
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ter die Kaltmieten je Wohnung überprüfen. Außerdem
erhalten sie einen Anhaltspunkt, ob der Vermieter
seine Mieteinnahmen vollständig angegeben hat. Ver-
mieter müssen dazu ihre Einnahmen aus Kaltmieten,
die Zahl der vermieteten Wohnungen und die vermie-
tete Wohnfläche getrennt nach Stockwerken in der
Steuererklärung angeben. In fast allen geprüften Fäl-
len fehlten die Wohnflächen. Sie waren weder in den
Akten noch elektronisch erfasst. Vermieteten Steuer-
pflichtige mehrere Wohnungen eines Stockwerks,
fragten die Finanzämter auch nicht nach den Wohnflä-
chen und Mieteinnahmen der einzelnen Wohnungen.
Die ortsübliche Miete kann aber nur auf die jeweilige
Wohnung bezogen ermittelt werden.

Die Vermieter und Mieter wohnen im selben Haus.

In diesen Fällen müssen die Finanzämter wissen, wie
groß die vom Vermieter bewohnte Wohnung ist. Repara-
turkosten, Abschreibungen, Nebenkosten und Schuldzin-
sen, die auf diese Wohnung entfallen, sind bei den
Werbungskosten nicht zu berücksichtigen. Der Bun-
desrechnungshof stellte bei einem Viertel der geprüf-
ten Fälle fest, dass die Vermieter einen Teil des Hauses
selbst bewohnten. Diese Vermieter hatten weder die
selbstgenutzte Fläche angegeben noch erklärt, ob und
wie sie die Werbungskosten aufgeteilt hatten. Die
Finanzämter konnten daher nicht erkennen, welche
Werbungskosten auf die selbstgenutzte Wohnung ent-
fielen.

Der Vermieter macht Hausgeld als Werbungskosten
geltend. 

Wohnungseigentümer zahlen ihren Anteil der Neben-
kosten und der Instandhaltungsrücklage (Hausgeld) an
den Verwalter der Eigentümergemeinschaft. Die Ne-
benkosten können sie als Vermieter sofort als Wer-
bungskosten angeben. Ausgaben für Instandhaltungen
dürfen sie hingegen erst geltend machen, wenn sie tat-
sächlich für eine Reparatur entstanden sind. Der Bun-
desrechnungshof hatte in seinen Bemerkungen 1994
(Bundestagsdrucksache 12/8490 Nr. 65) darüber be-
richtet, dass die Vermieter ihr Hausgeld überwiegend
in voller Höhe sofort als Werbungskosten abgezogen
hatten. Die Finanzämter hatten diese Sachverhalte
nicht geprüft. Obwohl seit dem Jahr 1994 vorgesehen
ist, der Steuererklärung die Hausgeldabrechnung bei-
zulegen, fehlte sie erneut in nahezu allen geprüften
Fällen mit Hausgeld.

Die Finanzämter forderten oft die fehlenden Angaben
nicht nach. Sie klärten auch die Unstimmigkeiten häufig
nicht auf. Deshalb blieb in diesen Fällen offen, ob die
Höhe der Werbungskosten zutreffend war.

87.1.3 Maschinelles Risikomanagement

Das maschinelle Risikomanagement meldete die darge-
stellten Fälle nicht. Es wies die Bearbeiterinnen und Be-
arbeiter in den Finanzämtern weder auf widersprüchliche
Angaben zu den Nebenkosten noch auf die fehlenden An-
gaben hin. Das Risikomanagement konnte außerdem

nicht feststellen, ob die Vermieter Hausgeld angegeben
hatten. Da die Bearbeiterinnen und Bearbeiter keine ent-
sprechenden Risikohinweise erhielten, mussten sie diese
Angaben nach den Arbeitsanweisungen nicht prüfen. Das
System unterstellte schlüssige Sachverhalte. Es bearbei-
tete die Fälle auch in den Folgejahren auf dieser Grund-
lage.

87.2

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass die Finanz-
ämter kaum prüften, ob die angegebenen Mieteinnahmen
und Werbungskosten schlüssig waren. Um dem Untersu-
chungsgrundsatz der Abgabenordnung zu entsprechen,
hätten sie die widersprüchlichen Angaben in den Steuer-
erklärungen aufklären und die fehlenden Angaben nach-
fordern müssen.

Der Bundesrechnungshof hat daher gefordert, dass die Fi-
nanzämter künftig fehlende Angaben nachfordern und
Widersprüche aufklären. Entgegen der bisherigen Praxis
sollten sie anlassbezogen prüfen, ob die Mieteinnahmen
ortsüblich sind und welchen Anteil des Hauses der Ver-
mieter selbst nutzt. Auf das dokumentierte Ergebnis kön-
nen sie in Folgejahren zurückgreifen. 

Der Bundesrechnungshof hat sich dafür ausgesprochen,
möglichst viele Angaben maschinell zu bearbeiten. Auf
eine Prüfung durch die Bearbeiterinnen und Bearbeiter
können die Finanzämter aber nur dann verzichten, wenn
das maschinelle Risikomanagement auf alle notwendigen
Angaben zugreifen kann. Auch muss es fehlende und wi-
dersprüchliche Angaben erkennen und darauf hinweisen,
dass sie aufzuklären sind. Das Risikomanagement muss
daher entsprechend verbessert werden. Außerdem sollten
die Steuererklärungen um eine maschinell auswertbare
Erklärung ergänzt werden, dass die Werbungskosten
keine Instandhaltungsrücklage enthalten. Fehlt sie, muss
der Fall den Bearbeiterinnen und Bearbeitern zugewiesen
werden. Haben die Steuerpflichtigen Hausgeld als Wer-
bungskosten geltend gemacht, müssen die Finanzämter
die Hausgeldabrechnungen heranziehen.

Dem Bundesrechnungshof ist bewusst, dass seine Emp-
fehlungen zunächst den Verwaltungsaufwand erhöhen.
Dennoch sollten die Finanzämter fehlende Angaben
nachfordern und Widersprüche aufklären. Denn nur dann
werden Mieteinkünfte – auch in den Folgejahren – geset-
zeskonform besteuert. Der Aufwand lässt sich verringern,
wenn das maschinelle Risikomanagement verbessert ist
und ihm alle erforderlichen Daten zur Verfügung stehen. 

Die derzeitige Verwaltungspraxis kann zu Steuerausfällen
bei der Besteuerung der Mieteinkünfte führen. Da das
maschinelle Risikomanagement unerkannte Fehler in den
Folgejahren fortschreibt, kann es dort zu weiteren Ein-
nahmeausfällen kommen.

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesfinanzministe-
rium daneben empfohlen zu prüfen, ob das Steuerrecht
vereinfacht werden kann. Damit könnte der Aufwand für
Verwaltung und Vermieter reduziert werden.
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87.3

Das Bundesfinanzministerium hat dem Bundesrech-
nungshof zugestimmt, dass Steuererklärungen vollstän-
dig, widerspruchsfrei und eindeutig sein müssen. Die
Finanzämter müssten die Bearbeitung aber auch am steu-
erlichen Risiko und am Ermittlungserfolg ausrichten. Erst
bei offenkundigen Unklarheiten oder Zweifelsfragen
müssten sie ermitteln. Es sei daher vom gesetzlichen Un-
tersuchungsgrundsatz gedeckt, die intensiv zu prüfenden
Fälle maschinell herauszufiltern, solange die Bearbeite-
rinnen und Bearbeiter auch außerhalb des maschinellen
Risikomanagements einzelne Fälle bei Bedarf bearbeiten
könnten. Das Bundesfinanzministerium habe aber die
Länder gebeten, die Mängel abzustellen.
Außerdem könnten die Finanzämter künftig bestimmte
Daten dauerhaft elektronisch hinterlegen und für die Be-
arbeitung heranziehen. Dazu müssten noch die pro-
grammtechnischen Arbeiten abgeschlossen werden. Wei-
tere Voraussetzung sei jedoch, dass die Finanzämter die
Daten erfassen. Das Bundesfinanzministerium habe die
Länder mehrfach darauf hingewiesen.
Das Bundesfinanzministerium prüfe weiterhin eine Steu-
ervereinfachung. Ihm fehlten allerdings belastbare Daten,
um zum Beispiel den Werbungskostenabzug zu vereinfa-
chen. Im Übrigen obliege es allein dem Gesetzgeber, die
Besteuerung der Mieteinkünfte zu vereinfachen.

87.4

Die Argumente des Bundesfinanzministeriums sind wi-
dersprüchlich und überzeugen im Kern nicht. Einerseits
teilt es die Auffassung des Bundesrechnungshofes, dass
die Finanzämter offensichtliche Zweifelsfragen aufklä-
ren müssen. Andererseits hält es das derzeitige maschi-
nelle Risikomanagement mit den aufgezeigten Mängeln
für ausreichend, weil die Bearbeiterinnen und Bearbeiter
einzelne Fälle prüfen könnten. Der Bundesrechnungshof
bleibt bei seiner Auffassung, dass die Finanzämter prüfen
müssen, ob die Angaben in den Steuererklärungen schlüs-
sig sind. Nur dann kommen sie dem gesetzlichen Unter-
suchungsgrundsatz nach. Der Untersuchungsgrundsatz
berechtigt die Finanzämter nicht nur, widersprüchliche
und unklare Angaben aufzuklären, sondern er verpflichtet
sie dazu. Das Bundesfinanzministerium sollte daher darauf
hinwirken, das maschinelle Risikomanagement gemein-
sam mit den Ländern weiter zu verbessern. Das Verfahren
sollte künftig unschlüssige Angaben in den Steuererklä-
rungen den Bearbeiterinnen und Bearbeitern zuweisen.
Das Bundesfinanzministerium hat zwar mitgeteilt, es
habe die Länder gebeten, die festgestellten Mängel zu be-
heben. Die Stellungnahme lässt aber nicht erkennen, wel-
che Mängel wann abgestellt sein sollen. Insbesondere
bleibt unklar, welche Daten die Finanzämter elektronisch
hinterlegen müssen und das Risikomanagement künftig
auswerten soll. Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes
sollten die Wohnflächen, die Mieten, die ortsüblichen
Mieten je Wohnung und die vom Vermieter genutzte
Fläche zu diesen Daten gehören. Der Bundesrechnungs-
hof erwartet, dass das Bundesfinanzministerium mit den
Ländern einen Zeitplan aufstellt, bis wann die Daten elek-
tronisch gespeichert sein sollen. Außerdem sollten sie

gemeinsam festlegen, wie gewährleistet wird, dass feh-
lende, unklare oder widersprüchliche Angaben, z. B. zu
den Nebenkosten, aufgeklärt werden. Für den Bundes-
rechnungshof ist es nicht hinnehmbar, dass die Finanzver-
waltungen mögliche Steuerausfälle bei Mieteinkünften
akzeptieren.

Der Bundesrechnungshof vermag nicht zu erkennen, dass
fehlende Daten den notwendigen Bemühungen um Steu-
ervereinfachung entgegenstehen. Die Finanzverwaltun-
gen speichern seit dem Jahr 2006 auch Angaben zu den
Werbungskosten elektronisch. Mit diesen Daten könnte
das Bundesfinanzministerium prüfen, wie die Besteue-
rung von Mieteinkünften vereinfacht werden kann. Auf
dieser Grundlage könnte es Vorschläge für eine Steuer-
vereinfachung mit dem Ziel erarbeiten, den Verwaltungs-
aufwand für Finanzämter und Bürger abzubauen.

88.0

Der Anteil der Arbeitgeber, bei denen die Finanzämter
eine Lohnsteuer-Außenprüfung durchführten, geht im Bun-
desdurchschnitt seit Jahren zurück. Auch die zusätzlichen
Steuereinnahmen aus diesen Prüfungen sind gesunken.
Der Anteil der geprüften Arbeitgeber und die Ergebnisse
der Prüfungen unterschieden sich zwischen den Ländern
erheblich. Das Bundesfinanzministerium sollte diesen
Entwicklungen entgegenwirken und auf eine gleichmä-
ßige Prüfungsdichte in den Ländern hinwirken.

88.1

Die Lohnsteuer ist nach der Umsatzsteuer die wichtigste
Einnahmequelle der öffentlichen Haushalte. Ihr Aufkom-
men belief sich im Jahr 2010 auf 128 Mrd. Euro. Hiervon
stehen dem Bund 42,5 % zu. Arbeitgeber müssen die
Lohnsteuer vom Arbeitslohn ihrer Arbeitnehmer einbe-
halten und an die Finanzämter abführen. Die Lohnsteuer-
Außenprüfungsstellen der Finanzämter kontrollieren bei
den Arbeitgebern, ob sie diese Verpflichtung einhalten. 

Die Länder führen die Steuergesetze im Auftrag des Bun-
des aus. Das Bundesfinanzministerium übt hierüber die
Aufsicht aus (Artikel 108 Absatz 3 Satz 2, Artikel 85 Ab-
satz 4 Grundgesetz). Bund und Länder sind dabei dem
Ziel verpflichtet, einen rechtmäßigen und einheitlichen
Steuervollzug im Bundesgebiet zu gewährleisten.

Der Bundesrechnungshof untersuchte mit Unterstützung
des Prüfungsamtes des Bundes München die Arbeitser-
gebnisse der Lohnsteuer-Außenprüfungen. Hierzu wer-
tete er verschiedene Quellen aus, u. a.

die jährliche Bundesstatistik des Bundesfinanzminis-
teriums zu den Ergebnissen der Lohnsteuer-Außen-
prüfung und 

die Berichte der Arbeitsgruppe „Kernkennzahlen“ der
Länder, die Kennzahlen der Lohnsteuer-Außenprü-
fung der einzelnen Länder und deren Unterschiede
enthalten.

88
Kat. B

Rückläufige und ungleichmäßige 
Lohnsteuer-Außenprüfungen
(Kapitel 6001 Titel 011 01)
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Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass die Arbeitser-
gebnisse der Lohnsteuer-Außenprüfung in den vergange-
nen Jahren rückläufig waren und erhebliche Unterschiede
zwischen den Ländern aufwiesen.

88.1.1 Rückläufige Lohnsteuer-Außenprüfungen

Die Prüfungsquote zeigt den Anteil der geprüften Arbeit-
geber an der Gesamtzahl der Arbeitgeber. Sie sank im
Bundesdurchschnitt stetig von 7,1 im Jahr 2005 auf 5,4 %
im Jahr 2010. 

Die zusätzlich festgesetzten Steuern, die sich aus einer
Lohnsteuer-Außenprüfung ergeben, sind das sogenannte
Mehrergebnis. 

Das gesamte jährliche Mehrergebnis aller Lohnsteuer-
Außenprüfungen verringerte sich. Es ging vom Jahr 2005
bis zum Jahr 2010 um 14 % zurück.

Ebenfalls rückläufig war das durchschnittliche Mehrer-
gebnis, das eine einzelne Prüferin oder ein einzelner Prü-
fer erzielte.

Einhergehend mit dem Rückgang der Arbeitsergebnisse
sank auch die Zahl der eingerichteten Stellen für die
Lohnsteuer-Außenprüfung. Gab es im Jahr 2005 noch
2 435 Prüferstellen, ging ihre Anzahl bis zum Jahr 2010
um 8,5 % auf 2 227 zurück. 

 
A b b i l d u n g  8 8 . 1

Prüfungsquote aller Arbeitgeber 2005 bis 2010

Quelle: Bundesfinanzministerium, Jahresstatistiken der Lohnsteuer-Außenprüfung.

A b b i l d u n g  8 8 . 2

Mehrergebnisse der Lohnsteuer-Außenprüfung

Quelle: Bundesfinanzministerium, Jahresstatistiken der Lohnsteuer-Außenprüfung.
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88.1.2 Ungleichmäßige Lohnsteuer-
Außenprüfungen

Im Ländervergleich lag die durchschnittliche Prüfungs-
quote für alle Arbeitgeber im Jahr 2010 zwischen 3,3 und
9,2 %. Im Jahr 2010 hatten 98 % der zwei Millionen Ar-
beitgeber weniger als 100 Arbeitnehmer. Bei diesen Ar-
beitgebern ergaben sich die größten Unterschiede in der
Prüfungsquote. Bei Arbeitgebern mit 20 bis 99 Arbeit-
nehmern lag sie im Jahr 2010 zwischen 12,2 und 22,7 %.
Bei Arbeitgebern mit weniger als 20 Arbeitnehmern lag
sie zwischen 2,3 und 6,9 %.

Das gesamte Mehrergebnis aus Lohnsteuer-Außenprü-
fungen entfiel im Jahr 2010 zur Hälfte auf Arbeitgeber
mit mehr als 100 Arbeitnehmern. Dies sind Arbeitgeber
mit mehr als 500 Arbeitnehmern (sog. A1-Betriebe) und
Arbeitgeber, die zwischen 100 und 499 Arbeitnehmer ha-
ben (sog. A2-Betriebe). Zwischen den Ländern bestehen
teilweise erhebliche Unterschiede in der Wirtschaftskraft
und im Lohnsteueraufkommen. Jedoch hatten vier west-
deutsche Flächenländer einen vergleichbaren Anteil an
Arbeitgebern der jeweiligen Betriebsgrößen. Die durch-
schnittlichen Mehrergebnisse je Prüfung waren dennoch
auffällig unterschiedlich:

A b b i l d u n g  8 8 . 3

Anzahl der Prüferstellen 

Quelle: Bundesfinanzministerium, Jahresstatistiken der Lohnsteuer-Außenprüfung.
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Ta b e l l e  8 8 . 1

Durchschnittliche Mehrergebnisse A1- und A2-Betriebe im Jahr 2010

Quelle: Bundesfinanzministerium, Jahresstatistiken der Lohnsteuer-Außenprüfung.

Länder
Durchschnittliches 

Mehrergebnis
A1-Betriebe

Durchschnittliches 
Mehrergebnis
A2-Betriebe

Bayern 71 000 Euro 17 500 Euro

Baden-Württemberg 126 000 Euro 17 700 Euro

Nordrhein-Westfalen 166 000 Euro 23 900 Euro

Hessen 225 000 Euro 22 000 Euro
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Die Länder hatten in der Regel höhere durchschnittliche
Mehrergebnisse, wenn sie mehr Prüferinnen und Prüfer
für ihre Lohnsteuer-Außenprüfung eingesetzt hatten.

Ta b e l l e  8 8 . 2

Anzahl der Betriebe je Prüferin/Prüfer im Jahr 2010

Quelle: Bundesfinanzministerium, Jahresstatistiken der Lohnsteuer-Au-
ßenprüfung.

Derzeit gibt es keine Kennzahl, die Auskunft gibt, ob die
Lohnsteuer-Außenprüfungsstellen angemessen mit Perso-
nal ausgestattet sind. Denn die Länder ermittelten ihren
Personalbedarf für die Lohnsteuer-Außenprüfung unein-
heitlich. Eine Arbeitsgruppe der Steuerverwaltungen der
Länder erarbeitete Berechnungsmuster für die Personal-
bedarfsermittlung. In dieser Arbeitsgruppe wirkte auch
das Bundesfinanzministerium mit. Ihre Ergebnisse blie-
ben jedoch für die Länder unverbindlich. Darüber hinaus
gab es Spielräume beispielsweise beim Prüfungsturnus.
Diese schöpften die Länder unterschiedlich aus. Andere
wichen bei ihren Berechnungen von empfohlenen Zeit-
werten für die Durchführung einer Prüfung ab. Vergleich-
bare Ergebnisse zur Personalbedarfsermittlung lagen da-
her für einen Ländervergleich nicht vor.

88.1.3 Rolle des Bundesfinanzministeriums

Im Jahr 2008 bemühte sich das Bundesfinanzministerium,
mit den Ländern die Arbeitsergebnisse der Lohnsteuer-
Außenprüfungen zu erörtern. Es wollte auf eine Verbesse-
rung hinwirken. Seine Bemühungen scheiterten jedoch
am Widerstand der Länder. 

Das Bundesfinanzministerium soll mit den Ländern bila-
teral Vollzugsziele vereinbaren. Dies sieht das Finanzver-
waltungsgesetz seit dem Jahr 2009 vor. Der Gesetzgeber
wollte damit die Mitwirkungsmöglichkeiten des Bundes
regeln und den gleichmäßigen Vollzug der Steuergesetze
erleichtern und verbessern. Das Bundesfinanzministerium
führte zunächst mit einigen Ländern Pilotverfahren durch.
Zur Lohnsteuer-Außenprüfung vereinbarte es bisher nur
zwei Vollzugsziele. Diese bezogen sich auf die „Anzahl
der Prüfungen je Prüferin/Prüfer“ und das „Mehrergebnis
je Prüfung“. Nur eines der Pilotländer war bisher bereit,
einen verbindlichen Zielwert zur Anzahl der Prüfungen
zu vereinbaren; zum Mehrergebnis wurde kein Zielwert
verabredet.

88.2

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass das Bun-
desfinanzministerium seine Aufsichtsaufgaben und Ein-
wirkungsmöglichkeiten gegenüber den Ländern nicht
ausreichend wahrgenommen hat. Sowohl die Bundessta-
tistik als auch die Berichte der Arbeitsgruppe Kernkenn-
zahlen zeigten seit Jahren rückläufige Arbeitsergebnisse
der Lohnsteuer-Außenprüfung. Das Bundesfinanzminis-
terium hätte die Ursachen dafür mit den Ländern analy-
sieren und erörtern müssen, wie dem Einnahmerückgang
entgegengewirkt werden kann. Einhergehend mit einem
Abbau der Prüferstellen verschlechterten sich die Prü-
fungsquoten und die steuerlichen Mehrergebnisse. 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes muss das Bun-
desfinanzministerium bei seiner Bundesaufsicht über die
Steuerverwaltung stärker für eine gleichmäßige Besteue-
rung im Bundesgebiet eintreten. Die Kennzahl „Anzahl
der Betriebe je Prüferin/Prüfer“ lag bei den Ländern weit
auseinander. In einigen Ländern war diese Kennzahl fast
doppelt so hoch wie bei anderen. Dadurch waren sowohl
Quantität als auch Qualität der Lohnsteuer-Außenprüfun-
gen unterschiedlich. Die unterschiedlichen Prüfungsquo-
ten und die durchschnittlichen Mehrergebnisse zeigen,
dass eine gleichmäßige Prüfung der Arbeitgeber keines-
wegs sichergestellt war. Hierauf hätte das Bundesfinanz-
ministerium jedoch hinwirken müssen.

Auch hat das Bundesfinanzministerium bisher seine Mög-
lichkeiten nicht ausgeschöpft, Vollzugsziele mit einzelnen
Ländern zu vereinbaren. Nur mit einem Land hat es einen
Zielwert für die Anzahl der Prüfungen je Prüferin/Prüfer
festgelegt. Dabei besteht die Gefahr, dass die Intensität
und die Qualität der Lohnsteuer-Außenprüfung leidet, um
diesen Zielwert erreichen zu können. Der Bundesrech-
nungshof hat dem Bundesfinanzministerium daher emp-
fohlen, auch Zielwerte zur Qualität zu vereinbaren. Außer-
dem sollte es auch die übrigen Länder in die Vereinbarung
von Vollzugszielen einbeziehen.

Der Bundesrechnungshof hat außerdem angeregt, den
Personalbedarf für die Lohnsteuer-Außenprüfungen ein-
heitlich zu ermitteln. Bundesweite Berechnungsgrundla-
gen haben nur dann einen Sinn, wenn die Länder sie ein-
heitlich anwenden.

88.3

Die Feststellungen des Bundesrechnungshofes zu den Ar-
beitsergebnissen der Lohnsteuer-Außenprüfung hat das
Bundesfinanzministerium nicht in Frage gestellt. Trotz be-
ständig gesunkener Anzahl der Prüferstellen und Prüfungs-
quoten hätten sich die Mehrergebnisse in den Jahren 2010
und 2011 aber wieder verbessert. Das Bundesfinanzministe-
rium führt dies auf eine zunehmend risikoorientierte und
auf mehr Effektivität ausgerichtete Prüfungstätigkeit zu-
rück. 

Das Bundesfinanzministerium hat ausgeführt, es sehe sich
an einer Einflussnahme gehindert, soweit sich Auswir-

Länder Betriebe

Baden-Württemberg 1 425

Bayern 1 261

Nordrhein-Westfalen 1 018

Hessen 746
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kungen auf die Organisation und Personalausstattung der
Länder ergeben könnten. Diese fielen in den Hoheitsbereich
der Länder. Auch habe es keinen unmittelbaren Einfluss
auf eine bundeseinheitliche Personalbedarfsermittlung. De-
ren Aufgabe sei es nicht, eine länderübergreifende Ver-
gleichbarkeit herzustellen und damit als Steuerungsinstru-
ment zur Verfügung zu stehen. Allerdings beabsichtige das
Bundesfinanzministerium, zukünftig mit den Ländern die
Ergebnisse der Lohnsteuer-Außenprüfung nicht nur tabel-
larisch zusammenzufassen, sondern auch auszuwerten
und in einen kritischen Dialog zu treten. 

88.4

Das Bundesfinanzministerium bleibt aufgefordert, der Ent-
wicklung rückläufiger Prüfungsquoten und Einnahmen
aus den Lohnsteuer-Außenprüfungen entgegenzuwirken.
Dazu muss es seine Bundesaufsicht stärker wahrnehmen.
Außerdem muss das Bundesfinanzministerium für eine
gesetzmäßige und gleichmäßige Besteuerung eintreten.
Dazu gehört auch eine gleichmäßige Lohnsteuer-Außen-
prüfung, die derzeit nicht gewährleistet ist. 

Die vom Bundesfinanzministerium vorgetragenen Hinde-
rungsgründe überzeugen den Bundesrechnungshof nicht.
Wären sie zutreffend, könnte die in der Verfassung vorge-
sehene Bundesaufsicht nicht ausgeübt werden. Viele für
einen gesetzmäßigen und gleichmäßigen Steuervollzug
erforderliche Maßnahmen wirken sich auf Organisation
und Personalbedarf der Länderfinanzverwaltung aus.
Dies ändert nichts daran, dass das Bundesfinanzministe-
rium sich gleichwohl dafür einsetzen muss, dass die Län-
der diese Maßnahmen im Sinne der Verfassungsgebote
umsetzen. 

Damit das Bundesfinanzministerium seiner Bundesauf-
sicht nachkommen kann, sollte es festlegen, mit welchen
Kriterien es künftig beurteilen will, ob die Länder die Ar-
beitgeber ausreichend und gleichmäßig kontrollieren.
Diese sollte es möglichst in Abstimmung mit den Län-
dern benennen. 

Die Mehrergebnisse haben sich in den Jahren 2010 und
2011 wieder erhöht. Sie liegen aber immer noch deutlich
unter denen des Jahres 2005. Das Bundesfinanzministe-
rium sollte deshalb darauf dringen, die Prüfungsdichte
nicht weiter absinken zu lassen, und der Entwicklung
rückläufiger Einnahmen für den Bundeshaushalt entge-
genwirken. Dabei sollte die Prüfungspraxis in Ländern
mit hoher Prüfungsquote und überdurchschnittlichen
Mehrergebnissen als Vorbild dienen.

Daneben sollte das Bundesfinanzministerium seine Mit-
wirkungsmöglichkeiten nach dem Finanzverwaltungsge-
setz stärker nutzen. Es sollte mit weiteren Ländern Voll-
zugsziele mit konkreten Zielwerten zur Quantität und zur
Qualität der Lohnsteuer-Außenprüfung vereinbaren. Dies
ist auch wichtig, damit die Länder ihre Lohnsteuer-
Außenprüfung bedarfsgerecht mit Personal ausstatten.

89.0

Das Bundesfinanzministerium hat Anregungen des Bun-
desrechnungshofes zur Besteuerung ausländischer Versi-
cherungsunternehmen aufgegriffen. Neben Hinweisen an
die Außenprüfungsdienste haben Bund und Länder ein
gemeinsames Kontrollmitteilungsverfahren der Prüfungs-
dienste eingeführt. Damit kann das Bundeszentralamt für
Steuern die in Deutschland tätigen ausländischen Versi-
cherungsunternehmen besser überprüfen und besteuern.

Darüber hinaus wird das Bundeszentralamt für Steuern
künftig IT-gestützt die Versicherungsunternehmen erfas-
sen sowie die Versicherungsteuer festsetzen und erheben.
Hierfür notwendige IT-Verfahren werden derzeit konzi-
piert.

89.1

Versicherungsentgelte (z. B. Prämien und Beiträge) sind
regelmäßig steuerpflichtig. Die Versicherungsnehmer zahlen
die Versicherungsteuer grundsätzlich zusammen mit dem
Entgelt an ihr Versicherungsunternehmen. Dieses leitet
die Steuer an die Finanzverwaltung weiter. Dazu sind
auch ausländische Versicherungsunternehmen verpflich-
tet, die in Deutschland tätig sind.

Die Versicherungsteuer steht dem Bund zu. Seit Juli 2010
verwaltet sie das Bundeszentralamt für Steuern (Bundes-
zentralamt). Vorher waren die Länder dafür zuständig.

Der Bundesrechnungshof untersuchte mit Unterstützung
des Prüfungsamtes des Bundes Berlin, wie die in Deutsch-
land tätigen ausländischen Versicherungsunternehmen be-
steuert werden. Er stellte fest, dass nicht alle ihren steuer-
lichen Pflichten in Deutschland nachkamen. Dies war bei
Betriebsprüfungen inländischer Steuerpflichtiger aufge-
fallen, die Prämien oder Beiträge an ausländische Versi-
cherungen gezahlt hatten. Für diese Betriebsprüfungen
sind die Außenprüfungsdienste der Finanzverwaltung von
Bund und Ländern zuständig. Sie wiesen das Bundes-
zentralamt auf die Fälle hin. Anhand dieser Kontrollmit-
teilungen konnte es feststellen, ob die ausländischen Ver-
sicherungsunternehmen die Versicherungsteuer gezahlt hatten
oder ob es die Steuer noch zu erheben hatte. Der Bundes-
rechnungshof stellte fest, dass den Außenprüfungsdiensten
für diese Aufgabe keine ausreichenden Arbeitsmateria-
lien, beispielsweise in Form von Leitfäden oder Prüflis-
ten, vorlagen. Die Aufnahme der Versicherungsteuer in
ein einheitliches Kontrollmitteilungsverfahren der Prü-
fungsdienste unterblieb aus technischen Gründen.

Der Bundesrechnungshof stellte außerdem fest, dass das
Bundeszentralamt kein einheitliches IT-Verfahren hatte,
um die Steuerpflichtigen zu erfassen und die Versiche-
rungsteuer festzusetzen sowie zu erheben. Daher musste
der Bund mit einem Land vereinbaren, ihn zumindest bis

89
Kat. C

Besteuerung ausländischer Ver-
sicherungsunternehmen wird 
verbessert
(Kapitel 6001 Titel 036 02)
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Ende des Jahres 2014 bei der Steuererhebung zu unter-
stützen. Im Jahr 2007 wurde eine zentrale Versicherung-
steuerdatenbank eingerichtet. Sie enthält insbesondere die
Daten der in Deutschland steuerlich erfassten Versiche-
rungsunternehmen und deren Bevollmächtigten. Das Bun-
deszentralamt pflegte diese Datenbank lediglich einge-
schränkt. Es war vorgesehen, die Daten regelmäßig mit
den Daten über die in Deutschland tätigen ausländischen
Versicherungsunternehmen der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) abzugleichen. Da-
für fehlten die technischen Voraussetzungen.

89.2

Der Bundesrechnungshof hat angeregt, die Aufmerksam-
keit der Außenprüfungsdienste von Bund und Ländern
noch stärker auf die Versicherungsteuer zu lenken. Sie
sollten umfassend informiert sein, damit sie bei ihren Be-
triebsprüfungen auch auf in Deutschland tätige ausländi-
sche Versicherungsunternehmen achten und ihre Erkennt-
nisse hierzu dem Bundeszentralamt mitteilen. Dazu sollten
die auf Bundes- und Landesebene vorhandenen Prüfungs-
materialien zusammengefasst und allen Prüfungsdiensten
zur Verfügung gestellt werden. Die Versicherungsteuer
sollte in ein einheitliches Kontrollmitteilungsverfahren
der Prüfungsdienste eingebunden werden.

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesfinanzministe-
rium außerdem auf die unzureichende IT-Unterstützung
bei der Versicherungsteuer hingewiesen. Er hält es für
erforderlich, die Steuerdaten und -verfahren in einem IT-
Verfahren zusammenzuführen. Der Bundesrechnungshof
hat auch empfohlen, die in der Versicherungsteuerdaten-
bank enthaltenen Informationen laufend zu aktualisieren.
Je aktueller und vollständiger diese Informationen sind,
desto besser wird sie die Steuerverwaltung nutzen können.

89.3

Das Bundesfinanzministerium hat mitgeteilt, dass es be-
reits verschiedene Maßnahmen ergriffen habe, um in

Deutschland tätige ausländische Versicherungsunterneh-
men besser zu erfassen. So habe das Bundeszentralamt
den Ländern Materialien für die Außenprüfungsdienste
zur Verfügung gestellt. Auf Informationsveranstaltungen
bei den Prüfungsdiensten von Bund und Ländern habe es
diese nochmals gezielt auf die Versicherungsteuerpflicht
ausländischer Versicherungsunternehmen hingewiesen.
Das Bundeszentralamt beabsichtige, diese Maßnahmen
fortzuführen. Auch hätten Bund und Länder zwischen-
zeitlich ein gemeinsames Kontrollmitteilungsverfahren
der Prüfungsdienste für die Versicherungsteuer einge-
führt.

Das Bundesfinanzministerium hat außerdem mitgeteilt,
dass eine umfassende IT-Unterstützung für die Versiche-
rungsteuer realisiert werde. Ein Festsetzungsverfahren
werde entwickelt und eine Schnittstelle zu einem auch für
andere Steuern genutzten Erhebungsverfahren vorgese-
hen. Das Festsetzungsverfahren werde auch einen regel-
mäßigen elektronischen Abgleich mit den Daten der Bun-
desanstalt und ein Risikomanagement beinhalten. Derzeit
konzipiere das Bundesfinanzministerium gemeinsam mit
dem Bundeszentralamt, wie die IT-Verfahren realisiert
werden können. Das Bundeszentralamt pflege die Versi-
cherungsteuerdatenbank wieder umfassend.

89.4

Das Bundesfinanzministerium ist den Empfehlungen des
Bundesrechnungshofes gefolgt. Es hat erste Maßnahmen,
wie beispielsweise ein gemeinsames Kontrollmitteilungs-
verfahren der Prüfungsdienste, umgesetzt. Damit kann
das Bundeszentralamt die versicherungsteuerpflichtigen
Tätigkeiten von ausländischen Versicherungsunterneh-
men besser überwachen und zutreffend besteuern. Der
Bundesrechnungshof erwartet, dass es nunmehr die ange-
kündigten IT-Verfahren für die Versicherungsteuer zügig
realisiert. Er wird sich über die Ergebnisse zu gegebener
Zeit unterrichten.

Die Bemerkungen sind am 27. September 2012 vom Großen Senat des Bundesrechnungshofes beschlossen worden.

Bonn, den 12. November 2012

Bundesrechnungshof

Prof. Dr. Dieter Engels
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Tätigkeit und Haushalt des Bundesrechnungshofes

1 Der Bundesrechnungshof und die 
Prüfungsämter des Bundes

Der Bundesrechnungshof ist eine oberste Bundesbehörde
und als unabhängiges Organ der staatlichen Finanzkon-
trolle nur dem Gesetz unterworfen (§ 1 Satz 1 Bundes-
rechnungshofgesetz). Die Mitglieder des Bundesrechnungs-
hofes besitzen richterliche Unabhängigkeit (Artikel 114
Absatz 2 Grundgesetz). Mitglieder sind der Präsident, der
Vizepräsident und die Leiterinnen und Leiter der Prü-
fungsabteilungen und der Prüfungsgebiete.

Der Deutsche Bundestag und der Bundesrat wählen auf
Vorschlag der Bundesregierung den Präsidenten und den
Vizepräsidenten. Der Bundespräsident ernennt die Ge-
wählten. Ihre Amtszeit beträgt zwölf Jahre. Eine Wieder-
wahl ist ausgeschlossen. 

Der Bundesrechnungshof hat seinen Hauptsitz in Bonn
und eine Außenstelle in Potsdam. Er besteht derzeit aus
neun Prüfungsabteilungen mit 48 Prüfungsgebieten. Ver-
waltungsaufgaben werden von einer Präsidialabteilung
wahrgenommen.

Entscheidungen des Bundesrechnungshofes in Prüfungs-
angelegenheiten werden kollegial getroffen. Im Regelfall
entscheidet das zuständige Zweierkollegium, bestehend
aus der Abteilungsleiterin oder dem Abteilungsleiter so-
wie der Leiterin oder dem Leiter des zuständigen Prü-
fungsgebiets. In bestimmten Fällen treten der Präsident
oder der Vizepräsident hinzu (Dreierkollegium). Ent-
scheidungen im Zweier- und Dreierkollegium kommen
nur einstimmig zustande.

Das oberste Entscheidungsgremium des Bundesrech-
nungshofes ist der Große Senat. Ihm sind u. a. Entschei-
dungen in abteilungsübergreifenden oder besonders be-
deutenden Angelegenheiten – wie den jährlichen
Bemerkungen – vorbehalten.

Neun Prüfungsämter des Bundes (Prüfungsämter) in Ber-
lin, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Koblenz,
Köln, Magdeburg, München und Stuttgart unterstützen
und ergänzen die Prüfungstätigkeit des Bundesrech-
nungshofes. Als Teil einer Organisationsreform werden
die Prüfungsämter in Köln und Magdeburg Ende 2012
geschlossen.

Die Prüfungsämter folgen den Weisungen des Bundes-
rechnungshofes. Sie sind seiner Dienst- und Fachaufsicht
unterstellt. Bei ihren Prüfungen wenden sie die für den
Bundesrechnungshof geltenden Bestimmungen an. Gegen-
über den geprüften Stellen haben sie dieselben Prüfungs-
rechte wie der Bundesrechnungshof, der die verfassungs-
rechtliche Verantwortung für die Prüfungsergebnisse der
Prüfungsämter trägt.

Der Bundesrechnungshof und die Prüfungsämter arbeiten
bei der Planung und Durchführung von Prüfungen eng
zusammen. Dies stellt sicher, dass bundesweit nach ein-
heitlichen Maßstäben geprüft wird.

Die Bemerkungen 2012 enthalten auch Prüfungsergeb-
nisse der Prüfungsämter.

2 Prüfungstätigkeit 

2.1 Prüfungsrechte

Der Bundesrechnungshof prüft die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung des Bundes (insbesondere der Ministerien
und der ihnen nachgeordneten Bundesbehörden) ein-
schließlich seiner Sondervermögen und Betriebe. Prü-
fungsrechte hat er zudem bei bundesunmittelbaren juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts sowie den
Trägern der Gesetzlichen Krankenversicherung, der ge-
setzlichen Unfallversicherung und der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, die vom Bund Zuschüsse erhalten oder
bei denen eine Garantieverpflichtung des Bundes besteht.
Ebenfalls prüft er die Bundesagentur für Arbeit. Die
Haushaltsführung umfasst die Ausführung des Haushalts-
gesetzes und des Haushaltsplanes sowie die Buchführung
und Rechnungslegung. Die Wirtschaftsführung erstreckt
sich auf die gesamte finanzwirtschaftliche Betätigung des
Bundes.

Außerhalb der Bundesverwaltung ist der Bundesrechnungs-
hof berechtigt, insbesondere bei Stellen zu erheben, die

Teile des Bundeshaushalts ausführen (z. B. bei der
Auftragsverwaltung durch die Länder) oder denen der
Bund Aufwendungen ersetzt (z. B. für die Erledigung
bestimmter Aufgaben der Grundsicherung für Arbeit-
suchende durch kommunale Träger),

Bundesmittel oder Vermögensgegenstände des Bundes
verwalten,

Zuwendungen des Bundes erhalten oder

als juristische Personen des Privatrechts, an denen der
Bund mit Mehrheit beteiligt ist, nicht im Wettbewerb
stehen, ganz oder überwiegend öffentliche Aufgaben
erfüllen und hierfür Haushaltsmittel oder Gewährleis-
tungen des Bundes erhalten.

Hierbei untersucht der Bundesrechnungshof, ob die Stel-
len die Mittel bestimmungsgemäß und wirtschaftlich ver-
wenden. Dazu führt er auch Erhebungen bei Stellen der
Länder und der Kommunen durch. Bei Zuwendungen
kann sich die Prüfung auch auf die sonstige Haushalts-
und Wirtschaftsführung des Empfängers erstrecken, wenn
der Bundesrechnungshof dies für notwendig hält.
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Die Betätigung des Bundes bei Unternehmen in einer
Rechtsform des privaten Rechts, an denen der Bund be-
teiligt ist, prüft der Bundesrechnungshof unter Beachtung
kaufmännischer Grundsätze.

2.2 Prüfungsmaßstäbe: Wirtschaftlichkeit und 
Ordnungsmäßigkeit

Bei seinen Prüfungen wendet der Bundesrechnungshof
die in Artikel 114 Absatz 2 Grundgesetz genannten Maß-
stäbe an: Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit.

Bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit untersucht er das
Verhältnis von Kosten und Nutzen. Dabei geht er der
Frage nach, ob die geprüften Stellen ihre personellen und
materiellen Ressourcen wirtschaftlich verwenden. Außer-
dem befasst sich der Bundesrechnungshof damit, ob die
geprüften Stellen den Erfolg ihrer Maßnahmen untersuch-
ten und die Maßnahmen auch tatsächlich zum beabsich-
tigten Ziel führen. Bei der Prüfung der Ordnungsmäßig-
keit achtet er darauf, ob die geprüften Stellen bei der
Haushalts- und Wirtschaftsführung die geltenden Normen
und Grundsätze sowie den Haushaltsplan einhalten.

2.3 Prüfungsschwerpunkte und 
Prüfungsverfahren

Der Bundesrechnungshof ist bei der Wahl seiner Prü-
fungsthemen und bei der Gestaltung seiner Prüfungen un-
abhängig. Er setzt Prüfungsschwerpunkte und kann Prü-
fungen auf Stichproben beschränken. Hauptziel ist es,
einen aussagekräftigen Überblick über die Haushalts- und
Wirtschaftsführung des Bundes zu gewinnen und prü-
fungsfreie Räume möglichst zu vermeiden. Bei der Auswahl
seiner Prüfungsthemen beachtet der Bundesrechnungshof
zudem, ob bestimmte Bereiche des Verwaltungshandelns
finanziell besonders bedeutend oder fehleranfällig sind. Er
berücksichtigt dabei Prüfungs- und Beratungsersuchen
des Parlaments und seiner Ausschüsse.

Mit Kontrollprüfungen überwacht der Bundesrechnungs-
hof, was die geprüften Stellen aufgrund seiner Prüfungs-
feststellungen unternommen haben, um Mängel abzustellen
oder Verfahren zu verbessern. Er untersucht außerdem, ob
die geprüften Stellen die vom Parlament erteilten Aufla-
gen erfüllen. Der Bundesrechnungshof wirkt so darauf
hin, dass sie seine Prüfungsempfehlungen und die Be-
schlüsse des Parlaments umsetzen.

Art und Zeitpunkt seiner Prüfungen bestimmt er selbst. Er
nimmt in der Regel Erhebungen an Ort und Stelle vor.
Auskünfte sind ihm zu erteilen; Akten, Belege und Daten
sind ihm offenzulegen. Im Jahr 2011 führten der Bundes-
rechnungshof und die Prüfungsämter rund 1 400 Prüfun-
gen durch. 

3 Beratungstätigkeit

3.1 Beratung durch den Bundesrechnungshof

Der Bundesrechnungshof berät aufgrund von Prüfungser-
fahrungen insbesondere den Deutschen Bundestag und
die Bundesregierung.

Der Bundesrechnungshof unterstützt die Haushaltsauf-
stellung, indem er Regierung und Parlament auf finanziell
bedeutsame Entwicklungen und mögliche Problemfelder
im Gesamthaushalt und in den Einzelplänen hinweist.
Dazu dienen insbesondere auch die Einzelplanbemerkun-
gen. 

Außerdem berät der Bundesrechnungshof den Deutschen
Bundestag, den Bundesrat, die Bundesregierung und die
Ressorts zu grundsätzlichen Fragen, zu finanziell bedeut-
samen Einzelmaßnahmen oder zu Sachverhalten, bei de-
nen er um Informationen gebeten wird. Die Berichte an
das Parlament haben dabei besondere Bedeutung. Im Jahr
2011 hat er dem Haushaltsausschuss und dem Rech-
nungsprüfungsausschuss sowie weiteren Ausschüssen des
Deutschen Bundestages insgesamt 62 nicht öffentliche
Stellungnahmen und Beratungsberichte nach § 88 Ab-
satz 2 BHO zugeleitet.

Der Bundesrechnungshof kann den Deutschen Bundes-
tag, den Bundesrat und die Bundesregierung zudem je-
derzeit über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung
unterrichten (§ 99 Satz 1 BHO). Im Jahr 2011 hat der
Bundesrechnungshof dem Deutschen Bundestag einen
Bericht nach § 99 BHO vorgelegt, in dem er hohe Mit-
nahmeeffekte und unzureichende Kontrollen bei der
Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen
und Handwerkerleistungen aufzeigt und die Abschaffung
der Steuerermäßigung empfiehlt. Der Bericht ist auf der
Internetseite des Bundesrechnungshofes veröffentlicht.

3.2 Beratung durch den Präsidenten des Bun-
desrechnungshofes als Bundesbeauf-
tragter für Wirtschaftlichkeit in der 
Verwaltung

Der Präsident des Bundesrechnungshofes ist traditionell
zugleich Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der
Verwaltung (BWV).1 Er achtet auf eine wirtschaftliche
Erfüllung der Bundesaufgaben und eine effiziente Orga-
nisation der Bundesverwaltung. Der BWV nutzt bei sei-
ner Tätigkeit vor allem die Prüfungserkenntnisse und Er-
fahrungen des Bundesrechnungshofes.

Zu den Schwerpunkten der Arbeit des BWV gehört es,
Regierung und Parlament über die Auswirkungen von
Rechtsvorschriften auf die Wirtschaftlichkeit des Verwal-
tungshandelns zu beraten. Die Bundesministerien sind
gehalten, ihn zu diesem Zweck frühzeitig bei der Erarbei-
tung von Gesetzesvorlagen sowie bei Entwürfen von
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften zu be-
teiligen. Hat der BWV zu einem Entwurf eine abwei-
chende Meinung, ist beispielsweise im Anschreiben zur
Kabinettvorlage darauf hinzuweisen. Der Deutsche Bun-
destag hat insbesondere bei Finanzvorlagen die Möglich-
keit, auf Erkenntnisse des BWV zurückzugreifen (§ 96
Absatz 6 Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages).

1 Richtlinien für die Tätigkeit des Bundesbeauftragten für Wirtschaft-
lichkeit in der Verwaltung vom 26. August 1986 (Bundesanzeiger Nr. 163
S. 12485).
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Die Bundesministerien haben den BWV im Jahr 2011 an
knapp 400 Rechtsetzungsvorhaben beteiligt. Er gab dazu
49 teils umfangreiche Stellungnahmen ab. Seine Vor-
schläge sind in unterschiedlichem Umfang in das weitere
Rechtsetzungsverfahren eingeflossen.

Einige Gutachten und Stellungnahmen des BWV mit all-
gemeiner Bedeutung für die öffentliche Verwaltung oder
den Gesetzgeber werden veröffentlicht. Im Jahr 2011 hat
der BWV auf Bitte der Bundesministerin für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz ein Gutachten zur
Organisation des gesundheitlichen Verbraucherschutzes
in Deutschland vorgelegt. Anlass waren erhöhte Dioxin-
Werte in Lebens- und Futtermitteln Ende 2010. Das Gut-
achten untersucht die betrieblichen Eigenkontrollen, die
Organisation der staatlichen Lebensmittelüberwachung
und das nationale Krisenmanagement auf Schwachstellen
und unterbreitet Verbesserungsvorschläge. Es ist auf der
Internetseite des Bundesrechnungshofes verfügbar
(www.bundesrechnungshof.de).

4 Zusammenarbeit mit den 
Landesrechnungshöfen

Die Finanzsysteme des Bundes und der Länder sind eng
verflochten. Deswegen überschneiden sich häufig die Zu-
ständigkeiten des Bundesrechnungshofes und der Landes-
rechnungshöfe. Um die Prüfungstätigkeit effizient zu ge-
stalten und Doppelprüfungen sowie prüfungsfreie Räume
möglichst zu vermeiden, sollen die Rechnungshöfe zu-
sammenarbeiten. Dabei haben sie ihre Unabhängigkeit zu
bewahren und die jeweilige Zuständigkeit zu beachten.

Halbjährlich beraten die Präsidentinnen und die Präsiden-
ten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder Fragen
von gemeinsamem Interesse in einer Präsidentenkonfe-
renz. Ziel ist es, innerhalb der Finanzkontrolle abgestimmte
Positionen herbeizuführen, Prüfungsvereinbarungen abzu-
schließen und sich wechselseitig zu informieren. Regelmä-
ßig befassen sich die Rechnungshöfe dabei mit der
finanzwirtschaftlichen Entwicklung der öffentlichen
Haushalte. Die Präsidentenkonferenz hat wiederholt da-
rauf gedrängt, die Haushalte nachhaltig zu konsolidieren
und die Staatsverschuldung zu begrenzen. Sie unterstützt
und begleitet insbesondere die Umsetzung der verfas-
sungsrechtlichen Schuldenregel im Bund und in den Län-
dern. 

Die Präsidentenkonferenz hat Arbeitskreise der Rech-
nungshöfe eingesetzt, z. B. für die Themen Haushaltsrecht,
Steuern, Beteiligungen, Bau, Soziales, Personal, Organi-
sation und Informationstechnik. Sie bereiten die Be-
schlüsse der Präsidentenkonferenz vor. Der Erfahrungs-
austausch setzt sich in Expertengruppen und bilateralen
Kontakten fort. Um ihre Fachkompetenz zu stärken, füh-
ren die Rechnungshöfe zudem gemeinsame Fortbildun-
gen für ihre Beschäftigten durch.

Die Rechnungshöfe arbeiten auch zusammen, um die
Verwendung von Haushaltsmitteln der Europäischen
Union im Mitgliedstaat Deutschland zu prüfen. Sie tau-
schen regelmäßig Informationen über ihre EU-bezogenen

Prüfungstätigkeiten aus und stimmen sich bei ihren Prü-
fungen ab. Um den Informationsaustausch zu verbessern,
haben die Rechnungshöfe des Bundes und der Länder die
Einrichtung der EU-Prüfungsdatenbank beschlossen. Die
Datenbank ist seit der zweiten Jahreshälfte 2010 in Be-
trieb. Sie vermittelt mit ihren mittlerweile rund 300 er-
fassten Vorgängen einen Überblick über die Prüfungstä-
tigkeit mit EU-Bezug in Deutschland. Ferner haben der
Bundesrechnungshof und die Rechnungshöfe der Länder
eine Arbeitsgruppe „Europa“ eingerichtet, in der sie auch
für die externe Finanzkontrolle in Deutschland bedeut-
same europäische Entwicklungen diskutieren. Derzeit er-
arbeiten sie den zweiten „EU-Report“ zu den Finanzen
der Europäischen Union in Deutschland. Er soll den
Deutschen Bundestag und die Parlamente der Länder so-
wie die Öffentlichkeit über die Finanzbeziehungen
Deutschlands zur Europäischen Union und über die von
den Rechnungshöfen durchgeführten Prüfungen unter-
richten. Der erste EU-Report erschien im Jahr 2008 (im
Internet abrufbar unter www.bundesrechnungshof.de).

5 Internationales

5.1 Überblick

Der Bundesrechnungshof engagiert sich international auf
drei Arten (s. Abbildung 1):

Er prüft im internationalen Kontext.

Er tauscht sich mit den Obersten Rechnungskontroll-
behörden (ORKB) anderer Staaten fachlich aus, betei-
ligt sich an multilateralen Gremien und arbeitet an in-
ternationalen Prüfungsstandards mit.

Er gibt sein Wissen und seine Erfahrung weiter an
ORKB mit Unterstützungsbedarf.

5.2 International ausgerichtete Prüfungen

5.2.1 Prüfungen mit dem Europäischen 
Rechnungshof

Der Europäische Rechnungshof (ERH) prüft in Zusam-
menarbeit mit nationalen ORKB unter Wahrung ihrer je-
weiligen Unabhängigkeit in den Mitgliedstaaten die
Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben der Euro-
päischen Union – im Jahr 2011 ein Haushaltsvolumen
von insgesamt 141,9 Mrd. Euro (endgültiger Erlass des
Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das
Haushaltsjahr 2011 – 2011/125/EU, Euratom). 86 % der
EU-Haushaltsmittel fließen als Fördermittel (vor allem
Strukturfondsmittel und Agrarbeihilfen) an die Mitglied-
staaten zurück. Die Zusammenarbeit von ERH und Bun-
desrechnungshof findet in vielfältigen Formen statt. So
koordiniert der Bundesrechnungshof den Informations-
austausch über die Arbeitsplanung zwischen dem ERH
und den Rechnungshöfen des Bundes und der Länder. Er
begleitet den ERH bei Prüfungen in Deutschland, wertet
dessen Prüfungsberichte aus und leitet sie ggf. den Lan-
desrechnungshöfen zu. Diese können ebenfalls ERH-Prü-
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fungen begleiten, wenn die jeweilige Landesverwaltung
die EU-Mittel bewirtschaftet. Außerdem informiert der
Bundesrechnungshof den ERH über die Ergebnisse EU-
bezogener Prüfungen, die die deutschen Rechnungshöfe
durchgeführt haben. 

5.2.2 Gemeinsame Prüfungen mit anderen 
europäischen Rechnungshöfen

Der Bundesrechnungshof führt gemeinsam mit den
ORKB anderer EU-Mitgliedstaaten sogenannte „Koordi-
nierte Prüfungen“ durch: Auf der Grundlage eines ge-
meinsamen Prüfungskonzepts führen die Rechnungshöfe
inhaltlich und zeitlich abgestimmte Prüfungen in den je-
weiligen Mitgliedstaaten durch. Die Rechnungshöfe der
Tschechischen Republik und Deutschlands haben bei-
spielsweise in einer gemeinsamen Prüfung die jeweilige
Umsatzsteuerkontrolle in ihren Ländern untersucht. Der
Bundesrechnungshof und die ORKB der Slowakei haben
eine parallele Prüfung zur Vergabe von Bauleistungen
und zu damit zusammenhängenden Fragen der Korrupti-
onsvorbeugung durchgeführt. 

5.2.3 Prüfungsmandate in internationalen 
Organisationen

Die Bundesrepublik Deutschland ist Mitglied in vielen in-
ternationalen Organisationen und zahlt dafür Beiträge aus
dem Bundeshaushalt. Die Bewirtschaftung der Mitglieds-
beiträge wird von Prüfungsorganen der Organisationen
kontrolliert. Der Bundesrechnungshof stellt Prüfer für

13 Prüfungsorgane internationaler Organisationen. Einen
Schwerpunkt bilden dabei Organisationen mit militäri-
schem und rüstungswirtschaftlichem Bezug. Darüber hi-
naus prüft der Bundesrechnungshof, wie die zuständigen
Bundesministerien die Mitgliedsrechte des Bundes in den
Gremien ausüben.

5.3 Austausch, Abstimmung und Mitarbeit an 
internationalen Standards

5.3.1 EU-Kontaktausschuss

Auf europäischer Ebene arbeitet der Bundesrechnungshof
mit den ORKB der anderen Mitgliedstaaten und dem
ERH auch im Kontaktausschuss der Präsidentinnen und
Präsidenten der ORKB (Kontaktausschuss) zusammen.
Dessen Aktivitäten erstrecken sich unter anderem auf den
Austausch von Erfahrungen bei der Prüfung von EU-Mit-
teln, von prüfungsrelevantem Fachwissen sowie von In-
formationen zu aktuellen Entwicklungen im EU-Finanz-
management.

5.3.2 INTOSAI

In der Internationalen Organisation der Obersten Rech-
nungskontrollbehörden INTOSAI2 (International Organi-
sation of Supreme Audit Institutions) haben sich die

2 Weitere Informationen im Internet unter der Adresse
http://www.intosai.org.

A b b i l d u n g  1
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ORKB von 189 Staaten – darunter der Bundesrechnungs-
hof – zusammengeschlossen, um den Erfahrungsaus-
tausch in der öffentlichen Finanzkontrolle zu fördern.
Dazu hat INTOSAI verschiedene Arbeitsgruppen einge-
richtet, die beispielsweise fachliche Standards und Leitfä-
den zu verschiedenen Themen der externen Finanzkon-
trolle erarbeiten und veröffentlichen. Diese Standards, die
in einem gemeinsamen Rahmenwerk zusammengestellt
sind, den sog. Internationalen Normen für Oberste Rech-
nungskontrollbehörden ISSAI (International Standards of
Supreme Audit Institutions), werden von allen Rech-
nungshöfen weltweit – und damit auch vom Bundesrech-
nungshof – als „Beispiele guter Praxis“ anerkannt.3

Der Bundesrechnungshof engagiert sich schwerpunktmä-
ßig bei der Förderung von Peer Reviews. Internationale
Peer Reviews sind eine Möglichkeit für Rechnungshöfe,
auf freiwilliger Basis die eigene Aufgabenerledigung
nach internationalen Maßstäben beurteilen zu lassen.
Gutachter sind dabei Kolleginnen und Kollegen aus ande-
ren ORKB. In den vergangenen Jahren war der Bundes-
rechnungshof an internationalen Peer Reviews der Rech-
nungshöfe der Schweiz, Mazedoniens und Perus beteiligt.
Im Jahr 2010 führte er gemeinsam mit den Rechnungshö-
fen Dänemarks und der Schweiz ein Peer Review des Ös-
terreichischen Rechnungshofes durch. Im letzten Jahr hat
das zuständige Unterkomitee der INTOSAI unter dem
Vorsitz des Bundesrechnungshofes einen Leitfaden für
die Durchführung von Peer Reviews erarbeitet, der als
ISSAI 5600 in das ISSAI-Rahmenwerk aufgenommen
worden ist.

5.3.3 EUROSAI

Eine von sieben Regionalorganisationen der INTOSAI ist
die Europäische Organisation der ORKB (EUROSAI)4.
Bei der EUROSAI steht der Erfahrungsaustausch im ge-
samten europäischen Kontext, also auch über die Euro-
päische Union hinaus, im Mittelpunkt. Ihr im Jahr 2011 in
Kraft getretener Strategischer Plan dient der Umsetzung
der INTOSAI-Ziele in Europa und bezieht dabei regio-
nale Besonderheiten ein. Der Bundesrechnungshof arbei-
tet in den dafür eingesetzten Teams mit. Er hat den Vor-
sitz des Teams übernommen, das die Anwendung der
ISSAI-Normen in Europa fördern soll. Er ist außerdem in
den EUROSAI-Arbeitsgruppen zur Prüfung von IT-Maß-
nahmen und von Projekten im Umweltschutz vertreten.

5.4 Gezielte Unterstützung und Schulung von 
Rechnungshöfen

5.4.1 Unterstützung von Rechnungshöfen im 
Aufbau

Der Bundesrechnungshof unterhält mit zahlreichen aus-
ländischen Rechnungshöfen Kontakte. Er unterstützt im

Aufbau befindliche ORKB beim Ausbau ihrer Kompeten-
zen. Expertinnen und Experten des Bundesrechnungsho-
fes führen Beratungs- und Schulungsmaßnahmen durch
oder organisieren Studienbesuche und Seminare. So hat
der Bundesrechnungshof im Rahmen von EU-Twinning-
Projekten beispielsweise den Ausbau der Fachkompeten-
zen des tschechischen, des bulgarischen und des rumäni-
schen Rechnungshofes unterstützt. Zudem hat er zum
Beispiel beim marokkanischen Rechnungshof Seminare
zum Thema „Prüfung der Staatsschulden und der Schul-
denverwaltung“ ausgerichtet. 

5.4.2 Entwicklungszusammenarbeit

Der Bundesrechnungshof unterstützt die Entwicklungszu-
sammenarbeit der Bundesregierung in Angelegenheiten
der externen Finanzkontrolle. In diesem Zusammenhang
beteiligt er sich an zwei umfassenden Projekten mit den
Regionalorganisationen der INTOSAI in Afrika (AFROSAI)
und Lateinamerika (OLACEFS) und unterstützt aktuell
Projekte der Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) bei den Rechnungshöfen von Kambodscha,
Montenegro und Georgien.

6 Haushalt und Personal (Einzelplan 20)

6.1 Überblick

Im Haushaltsjahr 2011 betrugen die Gesamtausgaben des
Bundesrechnungshofes 118,3 Mio. Euro. Die Ausgaben
des Einzelplans 20 hatten damit einen Anteil von 0,04 %
an den Gesamtausgaben des Bundeshaushalts.

6.2 Haushaltsstruktur und -entwicklung

Der Einzelplan 20 ist aufgrund der sehr personalintensi-
ven Prüfungs- und Beratungstätigkeit durch einen über-
durchschnittlich hohen Anteil der Personalausgaben ge-
kennzeichnet. Im Jahr 2011 machten sie 86 % (102,1 Mio.
Euro) der Gesamtausgaben aus. Davon entfielen annä-
hernd 30 % auf Versorgungsausgaben. Die übrigen Haus-
haltsmittel wurden überwiegend für die Bewirtschaftung,
Miete und Pacht von Liegenschaften (4,3 %), Bauinvesti-
tionen (2,6 %), Informationstechnik (2,6 %) und Dienst-
reisen (2,2 %) eingesetzt.

Gegenüber dem Haushaltsansatz für das Jahr 2011 von
124,5 Mio. Euro sind für das Jahr 2012 im Einzelplan 20
Ausgaben von 122,7 Mio. Euro vorgesehen. Der leichte
Rückgang um 1,8 Mio. Euro ist vor allem darauf zurück-
zuführen, dass im Haushalt 2011 für dringende Investitio-
nen in den Brandschutz und die energetische Sanierung
am Hauptsitz des Bundesrechnungshofes in Bonn und in
der Außenstelle Potsdam einmalig Mittel von 6,6 Mio.
Euro veranschlagt waren. Im Jahr 2012 sind dafür keine
neuen Haushaltsmittel eingeplant. Die restlichen Bau-
maßnahmen werden aus den Ausgaberesten des Jahres
2011 (3,5 Mio. Euro) finanziert. Das Ausgabensoll wird
in diesem Jahr dennoch gegenüber dem Vorjahr nur um
1,8 Mio. Euro zurückgehen, da die Ausgaben für Mieten
und Pachten aufgrund des Eigentumsübergangs weiterer

3 Weitere Informationen zum ISSAI-Rahmenwerk unter der Adresse
http://www.issai.org.

4 Informationen zur EUROSAI sind im Internet unter der Adresse
http://www.eurosai.org veröffentlicht. Weitere regionale Zusammen-
schlüsse der ORKB gibt es auch im afrikanischen, arabischen, asiati-
schen, karibischen, lateinamerikanischen und südpazifischen Raum.
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Liegenschaften auf die Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben um mehr als 60 % steigen werden (vgl. Nr. 6.3.2).

Die Ausgaben für IT übertrafen im Jahr 2011 den Haus-
haltsansatz um 15 %. Ursache war vor allem die Einfüh-
rung einer neuen Software zur Prüfungsunterstützung so-
wie der stetig zunehmende Bedarf an mobiler und
gleichzeitig sicherer IT-Ausstattung für die Prüferinnen
und Prüfer.

Einnahmen erzielt der Bundesrechnungshof nur in gerin-
gem Maße. Im Jahr 2011 nahm er 0,9 Mio. Euro ein. Da-
runter sind beispielsweise Erstattungen von internationalen
Einrichtungen, für die er Prüfungsmandate wahrnimmt.

6.3 Wesentliche Ausgabebereiche

6.3.1 Personal und Versorgung

Am 1. Juni 2011 waren im Bundesrechnungshof und in
den Prüfungsämtern des Bundes 1 240 von 1 342,5 Plan-
stellen und Stellen besetzt, davon 694 im Bundesrech-
nungshof und 546 in den Prüfungsämtern (vgl. Tabelle 2).
Im Jahresdurchschnitt 2011 betrug der Anteil der mit
schwerbehinderten Menschen besetzten Arbeitsplätze
10,6 %.

Der Anteil der Beamtinnen und Beamten an allen Be-
schäftigten beträgt rund 86 %. Die meisten von ihnen
übernehmen Prüfungsaufgaben. Sie werden in allen Be-
reichen tätig, in denen der Bund Einnahmen erzielt, Aus-
gaben leistet oder finanzielle Risiken übernimmt. Daher
müssen die Prüferinnen und Prüfer vielfältige fachliche
und persönliche Anforderungen erfüllen. Im Geschäftsbe-
reich des Bundesrechnungshofes ist deshalb eine große
Bandbreite an Ausbildungen und Studienrichtungen ver-
treten (z. B. Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, In-
genieurwesen, Informatik).

39 % aller Beschäftigten sind Frauen. Im Prüfungsdienst
beträgt der Frauenanteil 35 %, in Leitungsfunktionen
20 %.

Tabelle 2 zeigt, dass das Planstellen- und Stellensoll der
Prüfungsämter des Bundes von 2011 bis 2013 um 3,6 %
(22 Stellen) sinken wird. Grund ist vor allem eine mehr-
jährige Organisationsreform, mit der bis Ende des Jahres
2012 zwei Prüfungsämter geschlossen und insgesamt
230 Planstellen und Stellen eingespart werden. Die Orga-
nisationsreform führt auch dazu, dass die Zahl der unbe-
setzten Planstellen und Stellen in den Prüfungsämtern des
Bundes weiter abnehmen wird. 

Ta b e l l e  1

Übersicht über den Einzelplan 20
Bundesrechnungshof

Erläuterungen: a Einschließlich Zuweisungen an den Versorgungsfonds (Titel 634 03) sowie Abfindungen und Erstattungen des Bundes für  Versor-
gungslasten (Titel 632 57).

b Ist-Besetzung am 1. Juni.
Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 20 bzw. Haushaltsrechnung; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf zum Bundes-

haushalt, Einzelplan 20.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf 

Verän-
derung 

2012/2013

in Mio. Euro in %

Ausgaben des Einzelplans 124,5 118,3 -6,2 122,7 132,9 8,3

darunter:

Personalausgaben ohne Versorgung 73,0 71,9 -1,1 73,6 79,2 7,6

Versorgungsausgabena 31,4 30,2 -1,2 32,0 34,8 8,8

Mieten und Bewirtschaftung der 
Liegenschaften

5,8 5,1 -0,7 9,5 9,4 -1,1

Bauinvestitionen 6,6 3,1 -3,5 0,0 0,0 0,0

Informationstechnik 2,7 3,1 0,4 2,7 4,4 63,0

Dienstreisen 2,8 2,6 -0,2 2,8 2,8 0,0

Einnahmen des Einzelplans 0,2 0,9 0,7 0,4 0,4 0,0

Verpflichtungsermächtigungen 2,5 0,0 -2,5 11,3 0,0 -100,0

Planstellen/Stellen in %

Personal 1 342,5 1 240,0b -102,5 1 332,0 1 330,5 -0,1
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6.3.2 Bewirtschaftung der Liegenschaften

Die Ausgaben für die Bewirtschaftung von Liegenschaf-
ten, Mieten und Pachten steigen von 5,1 Mio. Euro (Ist)
im Jahr 2011 auf 9,4 Mio. Euro (Soll) im Jahr 2013 deut-
lich an. 

Der Anstieg geht im Wesentlichen auf zusätzliche Ausga-
ben für Mieten zurück. Seit dem Jahr 2009 befinden sich
sieben der neun Liegenschaften der Prüfungsämter des
Bundes im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben. Hierfür zahlt der Bundesrechnungshof ortsübli-
che Mieten. Zum 1. Januar 2012 hat die Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben auch die Dienstgebäude des Bun-
desrechnungshofes in Bonn und in Potsdam sowie die
Liegenschaften der beiden übrigen Prüfungsämter über-
nommen. Seit dem Jahr 2012 werden dafür im Einzelplan 20
zusätzliche Mietausgaben von 4 Mio. Euro veranschlagt.

6.4 Prüfung des Bundesrechnungshofes 
nach § 101 BHO

Die Rechnung des Bundesrechnungshofes für das Jahr
2011 wurde – wie für die Vorjahre – gemäß § 101 BHO
für den Deutschen Bundestag von einer Kommission des
Rechnungsprüfungsausschusses geprüft. Prüfungsschwer-
punkte waren die Jahresrechnung und der Haushaltsvoll-
zug sowie die Personalentwicklung, die Vergabepraxis
und die Zusammenarbeit mit Rechnungshöfen anderer
Staaten.

Der Deutsche Bundestag und der Bundesrat haben dem
Bundesrechnungshof Entlastung erteilt.

6.5 Ausblick

Die Entwicklung des Einzelplans 20 im Finanzplanungs-
zeitraum 2012 bis 2016 ist in der Tabelle 3 dargestellt.

Ta b e l l e  3

Ausgabenentwicklung im Einzelplan 20 im 
Finanzplanungszeitraum

Quelle: Für das Jahr 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 20; für das Jahr
2013: Haushaltsentwurf zum Bundeshaushalt, Einzelplan 20;
für die Jahre 2014 bis 2016: Finanzplan des Bundes 2012 bis
2016.

Die Gesamtausgaben im Einzelplan 20 werden im Fi-
nanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2016 auf 139,5 Mio.
Euro steigen. Hierfür sind insbesondere Tarif- und Besol-
dungserhöhungen, die zunehmende Zahl an Versorgungs-
empfängerinnen und -empfängern sowie die Besetzung
offener Dienstposten verantwortlich. 

Die zunehmende Digitalisierung der Arbeitsabläufe im
Bundesrechnungshof und in der Bundesverwaltung macht
es erforderlich, die Prüferinnen und Prüfer mit leistungs-
fähiger IT auszustatten und ausreichende Datenspeicher-
kapazität bereitzustellen. Dies wird ab dem Jahr 2013 zu
einem deutlichen Anstieg der Ausgaben für IT führen.

2012 2013 2014 2015 2016

in Mio. Euro

122,7 132,9 136,7 137,9 139,5

Ta b e l l e  2

Planstellen und Stellen 
des Bundesrechnungshofes und der Prüfungsämter des Bundes

Erläuterungen: a Einschließlich Ersatzplanstellen (2011: 3, 2012: 4, 2013: 5).
b Ist-Besetzung am 1. Juni.

Quelle: Für die Jahre 2011 und 2012: Bundeshaushalt, Einzelplan 20 bzw. Haushaltsrechnung; für das Jahr 2013: Haushaltsentwurf zum Bundes-
haushalt, Einzelplan 20.

2011
Soll

2011
Ist

Abwei-
chung
Soll/Ist

2012
Soll

2013
Haushalts-

entwurf 

Verän-
derung 

2012/2013

Planstellen/Stellen Anzahl in %

Insgesamt 1 342,5a 1 240,0b -102,5 1 332,0a 1 330,5a -0,1

davon:

Bundesrechnungshof 732,5 694,0 -38,5 736,5 742,5 0,8

Prüfungsämter des Bundes 610,0 546,0 -64,0 595,5 588,0 -1,3
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